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Morwort.

Das Patentrecht, obgleich eine Materie von höchstem
civilistischem Interesse, hat bis jetzt in der deutschen Civilrechts-
wissenschaft nur eine sehr stiefmütterliche Beachtung gefunden;
wozu allerdings nicht nur die Neuheit der wissenschaftlichen
Probleme, sondern auch der zerfahrene Zustand der deutschen
Patentrechte und die Ungunst leitender Kreise Vieles bei-
getragen hat.

Nunmehr zst auch in Deutschland der Streit über Patent
oder Nichtpatent erledigt und das Patentwesen einheitlich
geordnet; es t r i t t daher die Aufgabe an die Wissenschaft um
so dringender heran, diesem Rechtsinstitute eine systematische
rechtliche Bearbeitung zu schenken, welche es mit andern I n -
stituten des Civilrechts auf gleiche Höhe stellt. Dieser Aufgabe
steht eine Hauptschwierigkeit entgegen, die Dürftigkeit des von
der deutschen Praxis bis jetzt gelieferten Materials; denn ohne
Vielfache Beobachtung der Rechtsentwicklung und ihrer viel-
seitigen rechtlichen Resultate, ist es ein völlig vergebliches
Bemühen, zu den Princivien einer Materie vorzudringen.

Um diesem Mangel abzuhelfen, habe ich mich an die
Rechtsentwicklung eines Volkes gewendet, dessen Civilrecht mit
meiner juristischen Bildung seit Jahren fest verwachsen war;
ich suchte die Doctrin und Praxis Frankreichs auf und fand
hier einen seit mehr als 80 Jahren aufgehäuften überreichen
Schatz vractischer Erfahrungen und rechtlicher Erörterungen,
allerdings ohne diejenige principielle wissenschaftliche Bearbeitung
welche das Gewissen des deutschen Forschers befriedigen könnte.
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Nunmehr gewann die seit Jahren in mir wurzelnde Idee,
die Fülle der französischen Rechtswissenschaft mit der Tiefe der
deutschen zu verbinden, neues Leben; ich erkannte es sofort als
meine Aufgabe, den Reichthum der mir dargebotenen rechtlichen
Erscheinungen zu umfassen und von hier aus mit allen durch
die deutsche Wissenschaft gegebenen Hülfsmitteln in die Tiefe
zu steigen und die Principien zu fundiren; so entstand das
vorliegende Werk.

Wird sich dasselbe als eine die specielle wie die allgemeine
Wissenschaft fördernde Leistung bewähren, so gedenke ich in
Bälde, die übrigen Immaterialrechte und zwar zunächst das
Recht an dramatischen, musicalischen und dramatisch-musicalischen
Werken in ähnlicher Weise zu behandeln.

Wenn die Kritik an dem Werke etwaige Ungleichheiten
der Darstellung zu rügen findet, so kann ich nur erwidern,
daß eine volle künstlerische Abrundung eines Werkes solange
unmöglich ist, als der Verfasser während der Ausarbeitung den
anstrengenden Geschäften seines äußern Berufes obliegen muß.

M a n n h e i m , im November 1877.

vr. Josef Kohler

?.'8vl. Auf den Wunsch des Verlegers erscheint das Werk in zwei
Abtheilungen, von welchen die zweite Abtheilung das formelle Patentrecht,
die Ansprüche aus dem Patente, das Patentstrafrecht und das transitorische
Patentrecht behandeln wird. Das Register, das Verzeichniß der citirten Werke
mit vollkommenen Titeln, das Gesetz mit Verordnung und dm wichtigsten
Bekanntmachungen des Patmtamtes, sowie etwaige Berichtigungen und Nach-
träge werden der zweiten Abtheilung beigegeben werden. Der Verleger hat
versprochen, die Fertigstellung der zweiten Abtheilung so zu beschleunigen, daß
dieselbe in wenigen Wochen ausgegeben werden kann. K.



ßinleitung.

I. Wer ein neues Gut schafft, hat das Recht der aus-
schließlichen ökonomischen Benutzung des Gutes, soweit dasselbe
einer ausschließliche!: ökonomischen Benutzung fähig ist. Dies
ist der Fundamentalsatz des Vermögensrechts. Das Eigenthum
beruht im Princip auf der Schöpfung neuer Güter, es beruht
darauf, daß das Nechtssubject seine schöpferische Thätigkeit in
die Sache gelegt und daourch ' die Sache mit sich selbst ver-
knüpft, mit einem Stück seines eigenen Wesens erfüllt hat.
Die Arbeit ist historisch die erste Quelle, philosophisch der stete
Rechtfertigungsgrund des Privateigenthums. Dies ist schon
der Spruch des uralten indischen Gesetzbuchs, Menu IX . 44:
„Weise, welche die Vorzeit kennen, erklären, daß ein bebautes
Feld dessen Eigenthum ist, welcher das Holz ausrottete, es
reinigte und pflügte, wie eine Antilope dem ersten Jäger gehört,
welcher sie tödtlich verwundete." Auch in neuerer Zeit ist
diese Wahrheit von einer Reihe der bedeutendsten Denker aus-
gesprochen worden. So schon von Locke on oivil F0V6ru6N6ut
§ 25 flg., am schönsten aber von Schopenhauer,, Welt als
Wille und Vorstellung § 62 ( I I . S . 396), dessen Worte hier
folgen: „Eigenthum, welches ohne Unrecht dem Menschen nicht
genommen wird, kann nur dasjenige sein, welches durch
seine Kräfte bearbeitet ist, durch Entziehung dessen man daher
die Kräfte seines Leibes dem in diesem objectivirten Willen
entzieht, um sie dem in einem andern Leibe objectivirten Willen
dienen zu lassen. Denn nur so bricht der Ausüber des Unrechts,
durch Angriff, nicht des fremden Leibes, sondern einer leblosen,
von diesem ganz verschiedenen Sache, doch in die Sphäre der
fremden Willensbejahung ein, indem mit dieser Sache die
Kräfte, die Arbeit des fremden Leibes gleichsam verwachsen
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und identifient sind. Hieraus folgt, daß sich alles ächte, d. h.
moralische Eigenthum ursprünglich einzig und allein auf
Bearbeitung gründet."

Ebenso die Ökonomisten. So erklärt John S t u a r t
M i l l , Grundsätze der politischen Oekonomie (übersetzt von
Soetbeer) I. S. 255: „Die Institution des Eigenthums, auf
ihre wesentlichen Elemente zurückgeführt, besteht in der An-
erkennung eines Rechts für jede Person, ausschließlich über
dasjenige zu verfügen, was sie durch eigene Anstrengung her-
vorgebracht (oder durch Geschenk oder rechtmäßige Übereinkunft
ohne Gewalt oder Betrug von denen, die es hervorgebracht
haben, erhalten*) hat. Die Grundlage des Ganzen ist das
Recht der Producenten auf dasjenige, was sie selbst hervor-
gebracht haben." „^. qui, fragt ŝ. L. 8av, öoououiis polit.
I. p. 510, 168 proäuit8 appartisuäraisnt-ii8 a plu8 ^U8ts titrs

1sur8 praäuotsui^? Hui a p1u8 äs äroit 8ur uns 0K086
1s orsatsur äs ostts 0I1086? st qui 68t p1u8 iuL0nt68tad-

Isuisut orsatsur ä'un proäuit <̂ us osux qui l'ont Fraäusilsnisiit

amsns 3, 1'sxi8t6N06 par 1s8 — 0p6ratiol18pr0äuotiv68?"
„I.Ä prdMLtö, sagt Va8tiat, uarlli0iii68 so0N0llii(iu68 I. v. 250,
o'68t 16 äroit äk 8'apv1i<iu6r a 8oi-N6Ui6 868 pr0pr68 6Nt8 0U
<is ns 1ß8 oßäßr <iu6 ino^suuaut la espion en rstour ä'63ort8
equivalsnw." Ebenso bemerkt I»aniartii is: „I^s travail 68t le
titrs 16 v1u8 I6^itim6, 1s p1u8 ' inviolabis äs touts provrists"
und ^I i i6r8, äs 1a provi-ists v. 4? flg., 95 flg. führt den
Satz energisch durch: Î s travail sst 16 tonäsmsut äs 1a pro-

Unter den Juristen ist es namentlich Lei st, über die
Natur des Eigenthums, S. 69 flg., 107, 109, 250, welcher
den Satz: die Arbeit ist die Quelle des Eigenthums, an die
Spitze gestellt und hieraus die Erwerbsarten des Eigenthums
zu erklären versucht hat"**). Die Einwürfe, welche man gegen

*) Das Eingeklammerte gehört nicht in den Zusammenhang.
**) Vgl. auch Röscher Grundlagen der Nationalökonomie § 77.
***) Vgl. auch Dernburg in der Heidelberger krit. Zeitschrift I . S.

145 flg., v. Scheurl , Beiträge I . S. 283 flg.



das Princip erhoben hat, scheinen mir, abgesehen von Einem,
nicht stichhaltig zu sein. Sie beruhen zumeist auf drei offen-
sichtlichen Mißverständnissen. Mit dem Arbeitsprincip soll
nämlich nur die erste Grundlage dos Eigenthums gegeben wer-
den; nach welchen Grundsätzen das einmal erworbene Eigen-
thum seinen Träger wechselt und von Hand zu Hand weiter
geht, ist eine zweite, davon völlig verschiedene Frage; allerdings
kann daher Jemand Eigenthümer von Gütern sein, die er nicht
selbst geschaffen hat, allein dieses Eigenthum gründet sich auf
die schöpferische Thätigkeit eines Andern, der mit dem Erwerb
des Eigenthums das Recht erworben hat, dasselbe zu über-
tragen und dadurch auf den jetzigen Inhaber gelangen zu lassen.
Treffend fährt daher Schopenhauer a. a. O. S. 397 fort:
„Das moralisch begründete Eigenthmnsrecht gibt, seiner Natur
nach, dem Besitzer eine ebenso uneingeschränkte Macht über die
Sache, wie die ist, welche er über seinen eigenen Leib hat;
woraus folgt, daß er sein Eigenthum, durch Tausch oder
Schenkung, Andern übertragen kann, welche alsdann mit dem-
selben moralischen Rechte, wie er, die Sache besitzen." Aehnlich
M i l l a. a. O. S. 256: „Es kann vorkommen, daß das Kapital
nicht durch die Arbeit und Enthaltsamkeit des dermaligen Besitzers
geschaffen ist, und in den meisten Fällen ist es dieses auch nicht;
ursprünglich muß eŝ  aber durch die Arbeit und Enthaltsamkeit
irgend einer früheren Person geschaffen sein, welche durch
Schenkung oder Vertrag ihre Ansprüche auf den gegenwärtigen
Kapitalisten übertragen hat und die Enthaltsamkeit wenigstens
hat von jedem nachfolgenden Eigenthümer bis zum jetzigen
herunter fortgesetzt werden müssen." Daher sind Einwände,
wie die, daß auch arbeitsunfähige Personen und solche Per-
sonen, welche nicht stofflich arbeiten, Eigenthum besitzen, s.
Ahrens, Naturrecht I I . S. 138 flg., daß so viele Arbeiter
brodlos sind, I ^vs i6 /6 , proprists p. 386, u. dgl. völlig un-
begründet.

Der zweite Einwurf besteht darin,' daß der Mensch nichts
neu schaffe, sondern nur die Schöpfungen der Natur sich an-
eigne. Aber auch dieser Einwurf hält nicht Stich. Allerdings
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kommt die Natllr dem Menschen in Vielem entgegen; allein die
Naturprodukte haben erst dann einen wirthschaftlichen Werth^
sind erst dann Güter im ökonomischen Sinn, wenn der Mensch
sie in fein Bereich gezogen hat. Daher ist jede Thätigkeit,
welche ein Naturprodukt der menschlichen Herrschaft unterwirft
und bestehe sie nur darin, daß ich die Waldbeere pflücke oder
die Muschel am Rande des Meeres aufhebe, eine schöpferische
Thätigkeit, sie verleiht einem Ding die Gutseigenschaft, welche
es vorher nicht besessen hat. „I/Komms, aiäs ä6 868 instru-
ment8, 0166 Ä6 tout6 PÏ606 la vai6ur, i l la or66 6iiti6r6M6nt;
6t o'68t 1a valsur, Hui lait 16 xroäuit." <s. L. 8a^ I. p. 510.
Und trefflich wieder Schopenhauer a. a. O. S. 396: „Wo
eine Sache durch irgeud eine fremde Mühe, sei diese noch so
kleill, bearbeitet, verbessert, vor Unfällen geschützt, bewahrt ist
und wäre diese Mühe nur das Abpflücken, ein vom Boden
Aufheben einer wild gewachsenen Frucht; da entzieht der An-
greifer") solcher Sache offenbar dem Andern den Erfolg seiner
darauf verwendeten Kraft, läßt also den Leib jenes, statt dem
eigenen, seinem Willen dienen, bejaht seinen eigenen Willen
über dessen Erscheinung hinaus bis zur Verneinung des frem-
den d. h. er thut Unrecht."

Hiermit hängt der dritte Einwand zusammen, daß das
Maß des erlangten Werthes in keinem Verhältnisse stehe zu
dem Maße der verwendeten Arbeit. Dies ist richtig, thut aber
nichts zur Sache; denn daraus, daß die Arbeit die Schöpferin
des Eigenthums ist, folgt in keiner Weife, daß das geschaffene
Eigenthum dem Werthe nach proportional sei dem Maße der
zu seiner Schöpfung benöthigten Arbeit. Es kommt nicht dar-
auf an, wie groß die Arbeit war, sondern wie groß der Effekt
wie wichtig das durch die Arbeit der menschlichen Gesellschaft
erworbene Gut. Die Arbeit kann mitunter eine sehr leichte
sein und doch ein großes Resultat erzeugen; sie kann schwierig

*) Bekanntlich betrachtet Schopenhauer das Recht stets von semer
Kehrseite, dem Unrecht, vgl. insbesondere seine Parerga und Paralipomena I I .
§ 122 (VI. S. 257 flg.)



sein und resultatlos bleiben. I I 68t äß8 oirooiiLwucLs, sagt
Va8tiat a. a. O. P. 159, ou l'on p6ut r6iiär6 un Franä 8sr-
vice 6U 86 äoimaut p6ut ä6 p6w6; ä'autr68, oü, avrö8 8'6trs
ä0I1N6 d6ÄU00UP Ä6 P61Q6, 0U tr0UV6 <iu'6ii6 U6 r6I iä 86rvi06

a p6r80UN6 6t o'68t, pourquoi 11 68t Z)1u8 6xaot ä6 äir6 — -
HU6 la Vllißur 68t äau8 16 86rvi(Z6 plutôt ^U6 ääu8 16 travail,
<iui8pu'6ii6 68t pioport ioimsi^ a l'un 6t 1)3.8 a I'autl6." Wer
einen Diamanten findet, vollzieht einen Act, der vielleicht Tau-
sende werth ist, vgl. Va8tiat a. a. O. p. 136 flg., wogegen
ein Anderer höchst unfruchtbar arbeitet, der Monate lang nach
dem Schatze gräbt und nur „Regenwürmer" findet. Wollte»
man sich hiergegen empören, so müßte man nur das Schicksal
anklagen, das „ohne Wahl seine Gaben vertheilt"; allein man
würde sofort einsehen, daß auch die Verschiedenheit der Intelli-
genz und die Fähigkeit des Talents, mit wenig Mühe Großes
Zu leisten, eine Gabe des Schicksals ist und daß man über
solche Verschiedenheiten nicht hinwegsehen kann, ohne die höch-
sten Postulate der Gerechtigkeit mit Füßen zu treten. Damit
verschwinden dann die Einwände, welche davon ausgehen, daß
man irrthümlich den Lohn der Arbeit in ein mathematisches
Größenverhältniß zum Maß der Arbeit setzen will. Es ist
nichts als ein schlechtes Sophisma, wenn N6ii0U3.rä, äu äroit
inäustrisi p. 269, sagt: „81 16 travail oonKrait 86u1 i6Fitiiu6-

1a proMste, 1a loFiyus 6xiF6iait HU6 touw la part äß
proäuit <M 6xoöä6 1a r6muu6ratioii äu travail 6t qui

au douü6ur ä6 1a trouvai1i6, lüt r6putv6 mal ao-

Nur Ein Einwurf gegen das Arbeitsvrinciv ist begründet;
es ist nicht vollständig; nicht jedes Eigenthmn läßt sich darauf
zurückführen, daß es, durch Arbeit erworben, vermittelst Erb-
folge oder vermittelst rechtlicher Verträge auf den jetzigen
Inhaber übergegangen fei. Sehr oft ist das rechtmäßige
Eigenthum durch Gewalt oder List in neue Hände gekommen
und hat sich so von Geschlecht zu Geschlecht vererbt. Beruht
die Entsetzung des frühem Eigentümers auf einer völkerrecht-
lichen Notwendigkeit, so kann man immer noch den Eigen-
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thumserwerb auf den Kampf als eine Arbeit zurückführen,
welche, als völkerrechtlicher Act, die Kette der seitherigen Eigen-
thümer durchbricht und ein neues Eigenthum schafft — eine
Idee, die bei den Römern energisch vertreten war: maxims sua,
6886 oreäsdaut, Hua6 6x k08tidu8 o6vi886üt, 6aM8lV. 16, Lei st
a. a. O. S. 99 flg. I n den übrigen Fällen aber reicht diese
Betrachtungsweise nicht aus und es muß ein anderes rechts-
schöpferisches Moment herbeigezogen werden, ein Moment, das auch
sonst in der Ethik und im Rechte von der höchsten Bedeutung ist:
die sühnende, reinigende, legalisirende Kraft der Zeit. Kein
Recht kann gegen den durch Jahrzehnte und Jahrhunderte
geheiligten Besitzstand aufkommen. 1̂68 nation, sagt
a. a. O. p. 108, out univsrssiismßnt reconnu Hu
odjßt avait 6xÏ8t6 8ÄQ8 contention P6uäant NU certain N0N-
h?6 ä'anii668 äau8 168 maiii8 ä'un iuäiviäu, i l äevait ünir par
tztrs a lui; „denn das Recht ist das Kind der Zeit", es ist
hervorgegangen aus den Bedürfnissen und Bestrebungen der
Jetztzeit „und wahre Kinder folgen der Mutter " " ) .

I I . Der Eigenthumserwerb durch Arbeit beruht, wie
gezeigt, auf einem tiefen metaphysischen Princiv; das Eigenthum
ist nicht eine der Arbeit adäquate Belohnung, sondern es ist be-
gründet auf dem innigen Verband zwischen der Sache und dem
Individuum, welches seine Kräfte auf die Sache verwendet und
gleichsam ein Stück seines eigenen Wesens in die Sache gelegt
hat. Das Princip ist, wenn auch unbewußt, in dem Civilrecht
aller Zeiten vertreten; auf ihm beruht der Rechtserwerb durch
Occupation, Lei st S. 81 flg., der Rechtserwerb durch Specift-
ation, Leist S. 169, Dernburg S. 146, 147, Scheurl I.
2. 283, F i t t i n g im Arch. f. civ. Prax. Bd. 48 S. 327,

Windscheid Pandecten § 187, vgl. preuß. L.R. I. 9 § 304 flg.,
sächs. Ges.B. § 246, 0. oiv. a. 571; auf ihm wohl auch der
Fruchterwerb des douas üäsi xo38688or, Dernburg S. 145,
146, Scheurl I. S. 287, mindestens fo wie er in modernen

^) So der geistvolle Bahnsen, das Tragische als Weltgesetz und der
Humor, S. 54.



— 7 —

Rechten recipirt ist, ohne Restitutionspflicht bezüglich der
extauts8*). Und wenn I^av6i6^s a. a. O. p. 386 fragt: 8i
16 travail stait 1a 8ouros äs la vroprists, oommont 1s8 Iu8ti-
tuts8 n'6Q anraisnt-ii8 risn äit?, so heißt es einmal den
Institutionen zu viel zumnthen, wenn man verlangt, daß sie
sich mit rechtsphilosophischen Problemen befassen; nichtsdesto-
weniger kann man sich auf einen Satz der Institutionen
berufen, in welchem das Princip unverkennbar angedeutet wird:
8i HM8 3, Q0Q äomwo, MSN äulninuili 6886 orsäsist, 1)0113.
üüs kuuäum 611161'it vsi sx äonatious aliavs yua ^U8ta c>au83.

doua Mo aoo6v6rit: nawraii rations Mouit, kruLw8
6M8 6886 pro ouitr l ia 6t oura. Nnd auch bei
(lib. 22 aä <)uinwm Nuoium) findet sich eine

Anerkennung des Arbeitsvrincivs, allerdings mit unrichtiger
Anwendung: I'ruotu8 psroipi6uäo uxor V6i vir sx 16 äouata,
8U08 taoit, 11108 taui6u, HU08 8ui8 opsriä aä<iui8i6rit, voluti
86r6uäo: uam 8i pomuui ä6C6rp86rit V6i sx 8i1va oasäit, non

üt 6jU8, 8iouti U60 0UM8iid6t 1)9U56 üäoi P0886380ri8, <iuia non
6X t'aoto 6̂118 Ï8 krnow8 NÄ8oitnr, kr. 45 äs U8uri8.

I I I . Das gleiche Arbeitsvrinciv muß aber auch da gelten,
wo das Resultat der Arbeit ein ökonomisch verwerthbares im-
materielles Gut ist.**) Solange ein solches Resultat noch nicht
über die Persönlichkeit des Schöpfers hinausgeht, gehört dasselbe
der Sphäre der Indivioualrechte*"") an-, so die persönliche
Geschicklichkeit des Virtuosen, des Artisten, so auch noch das
vom Meister entworfene Bi ld, die skizzirte Dichtung, ja das der
Oeffentlichkeit vorbehaltene Manuscrivt. Sobald aber die
Schöpfung aus der Sphäre der Persönlichkeit hinausrückt, eine

*) Vgl. 0oä. eiv. 2. 549, 550, Oestr. Ges.B. § 330, 338, Sachs. Ges.B.
§ 244, 308, Züricher Ges.V. § 509, Preuß. L.-R. I . 7 tz 189 flg. 195,
mein Aufsatz m den Annalen der badischen Gerichte B. 41 S. 28 flg.
S. 35.

" ) Ueber den Grund des Urheberrechts vgl. auch noch Wagner, allge-
meine Volkswirthschaftslehre I , S. 491, Katz in Gruchot's Beiträgen XX,
S. 718,

*"*) Hierüber s. Gar ei s in Busch's Archiv N. F. X. S. 185 flg., 19« flg.



so selbstständige Wesenheit annimmt, daß eine Ausbeutung
derselben durch Andere factisch möglich wird, wird dieselbe
möglicher Gegenstand eines Vermögensrechts, eines Rechts,
Andere vom Genuß desselben auszuschließen. Für den Erwerb
dieses Rechts gilt mm dasselbe, wie für den Erwerb des Eigen-
thums. Wie die dem Stoffe eingeprägte. Arbeit den Stoff mit
der arbeitenden Persönlichkeit verknüpft, so daß ein Angriff
gegen den Stoff einen Angriff gegen die Persönlichkeit mitent-
hält, so verbindet auch die Schöpfung eines immateriellen Gutes
dieses mit dem Schöpfer in der Weise, daß ihm allein die ver-
mögensrechtliche Ausbeutung desselben zukommen muß und jeder
Eingriff des Dritten zugleich einen Eingriff in seine Rechts-
sphäre involvirt. Ebensogut wie dem Schöpfer eines materiellen
Gutes ein Exclusivrecht an demselben gebührt, welches man
Eigentumsrecht nennt, ebenso gut muß dem Schöpfer eines
immateriellen ökonomisches Gutes ein Exclusivrecht an demselben
zustehen. Die stoffliche oder nichtstoffliche Natur des Gutes
kann zwar einen Unterschied in der juristischen Technik, niemals
aber einen Unterschied in den Grundvrincivien, in den Postu-
laten der Gerechtigkeit bedingen. Hieraus ergibt sich die Un-
begründetheit des Einwandes, daß eine derartige Schöpfung nur
so lange das Eigenthum des Schöpfers sein könne, als sie der
Schöpfer bei sich behält. Solange die Idee noch in der Brust
des Schöpfers bleibt, ist ein Gegenstand des Vermögensrechts
noch gar nicht vorhanden; tritt sie in die Oeffentlichkeit, so ist
das nunmehr entstandene Vermögensrecht allerdings dem An-
griffe Dritter preisgegeben; allein dieser Angriff ist eben das
Unrecht, das so lange möglich ist, als das Recht besteht; aus
der Möglichkeit des Unrechts folgt gerade das Vorhandensein
des Rechts, wie könnte man daraus auf das NichtVorhandensein
desselben schließen?

IV. Ökonomisch verwerthbare immaterielle Güter sind
aber diejenigen, welche sich durch rein technische Mittel körperlich
fixiren lassen und in dieser fixirten Form eine wirtschaftliche
Verwendung finden. Dahin gehören die in Worte gefaßten
Gedanken, die entweder ausgesprochen oder lesbar gemacht vom
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Publicum bezahlt werden; dahin gehören die musikalischen Com-
positionen, bei welchen eine Verwerthung durch unmittelbare
Wiedergabe und durch Fixirung in musikalischen Zeichen möglich
ist; dahin die Schöpfungen der bildenden Künste, deren Aus-
prägung in den entsprechenden technischen Formen eine Quelle
des Gewinnes zu sein pflegt. Alle diese verwertbaren Güter
haben das Gemeinsame, daß sie bestimmungsgemäß höheren
Zwecken dienen, während die ökonomische Verwerthbarkeit nur
eine untergeordnete Seite ihres Wesens bildet. Anders steht
es mit den zwei weitern Klassen idealer Erzeugnisse, welche
bereits mitten in der Sphäre ökonomischer Verwendung stehen:
auf der einen Seite die Formen und Figurationen unserer
Gebrauchsgegenstände, auf der andern Seite die neuen Com-
binationen von Naturkräften, welche zur Befriedigung mensch-
licher Bedürfnisse tauglich such. So interessant und geistreich
auch diese Erzeugnisse sein mögen, ihre Bestimmung besteht
gerade in dem, was bei den obengenannten nur ein nebensäch-
liches Accessorium ist, nämlich darin, in gewerblicher Verwer-
thung den Vortheil des Producenten mit dem Vortheil des
Publikums zu verbuchen, auf beiden Seiten ein zu8w L^uilidrs
herzustellen. Bei diesen Gütern ist daher die Anerkennung ihrer
rechtlichen Qualität und der entsprechende gesetzliche Schutz am
wichtigsten; um so seltsamer, daß man noch um die Berechtigung
des Schlitzes streiten konnte, als bereits das Autorrecht allge-
mein anerkannt war.*)

V. Das Recht an diesen Ideen-Schöpfungen unterscheidet
sich von dem Eigenthum der juristischen Technik nach; denn die
Beschaffenheit des geschützten Gegenstandes involvirt eingreifende
Modificationen der Rechtsnormen, man denke an die Ver-
schiedenheit der Rechtssätze bei beweglichen und unbeweglichen
Sachen, bei festen Stoffen und bei der unaufhaltsamen weiter-

'-) Mit Recht wurde in einer Petition des Ingenieurvereins an den
Vundesrath (1872) die Inconsequcnz betont, „daß in einem Staate die Pro-
ductionen der Schriftsteller, der Künstler gesetzlich gegen Nachahmung geschützt
ivürden, während geistige Productionen auf technischem Gebiete völlig preis-
gegeben wären."
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fließenden Wasserwelle. Allein es unterscheidet sich vom Eigen-
thum nicht dem Grund und Wesen nach. Der Grund ist: die
Erarbeitung, das Wesen: die exclusive ökonomische Ausbeute.
Daher ist es völlig irrthümlich, wenn man in diesem Recht
nur eine Concession an den Schöpfer der Idee, eine Vergütung
für seine Mühe und Arbeit hat finden wollen, die dann wieder
nach dem Maße der Arbeit abgestuft sein müßte, ein magerer
Tribut des Publicums an den Genius, eine auf Billigkeit ge-
gründete Gnadengabe! Diese Theorie ist namentlich von
Renouard, brvvstZ «l'invention, p. 22 flg., entwickelt und ist
ihm unzähligemal nachgesprochen worden. Aber der Schöpfer
der Idee will keinen Tribut der Billigkeit, er will sein Recht
und nur sein Necht; dieses Recht ist an sich begründet, es ist
nicht bloß ein bequemer Modus, ihm für seine Mühe eine
billige Vergeltung zu gewähren.

Auch hier hat Schopenhauer's Tiefblick die Natur der
Sache erfaßt. I n seinem handschriftlichen Nachlaß, heraus-
gegeben von Frauenstädt, S. 380, 381 findet sich folgende
treffliche Characteristik: „Das Gedankenwerk des Autors ist,
wenn irgend etwas auf der Welt, sein Eigenthum. Das
Gesetz soll sein Eigenthum, wie jedes, schützen. Dies Eigen-
thum aber ist nicht, wie jedes andere, ein materiel les, son-
dern ein geistiges immaterielles. — — (Der Autor) muß
es mittheilen können, ohne sein Eigentumsrecht gefährdet zu
sehen; und da die Mittheilung nur durch materielle Mittel
geschehen kann, welche als solche sein Eigenthum (das mitzu-
theilende Immaterielle) dem Raube aussetzen, so muß diesem
durch Gesetze vorgebeugt werden, deren Charakter ein ganz
eigenthümlicher und svecieller sein wird, weil in diesem (ein-
zigen) Fall ein immaterielles Eigemhum ihr Gegenstand ist und
daher die materiellen Objecte, auf welche sie sich zunächst
beziehen, als bloß p6i aooiäsu» eintretend, gar nicht als solche
betrachtet, noch den Regeln solcher unterworfen werden dürfen,
vielmehr immer das immaterielle Eigenthum der Gegenstand
bleibt: daher die Gesetze ganz ungerecht aussehen müssen, wenn
man, den immateriellen Gegenstand derselben ignorirend, sie
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betrachtet als auf das materielle Mittel, davon sie zunächst,
reden, selbst gerichtet, welches dem zu vergleichen wäre, daß
Jemand geschriebene Musik, da er sie Kunstwerk nennen hört^
als freie Zeichnung von phantastischen Zierrathen beurtheilen
wollte."

VI . Die Rechte an immateriellen Gütern sind daher ebenso
innerlich gerechtfertigt, wie die Rechte an stofflichen Objecter
Es ist ein ganz ungesunder Gedanke, wenn man die letztern auf
das Naturrecht, die erstern auf positive Nechtssatzung u. s. w^
hat gründen wollen. Die eine proprißts ist propristö na-
turßiis, wie die andere, nicht die eine proM6t6 naturell^
die andere propiMs arMoioiiß. Allerdings ist jedes Recht
positives Recht, Leist a. a. O. S. 64, 272 flg. Allein da5
positive Recht entnimmt bestimmungsgemäß seinen Inhalt den.
Postulaten der natürlichen Gerechtigkeit, welche bestehen, wenn
es auch kein positives Recht gibt oder wenn sie auch vom posi-
tiven Recht nicht anerkannt werden.*) Daher auch eine Gesetz«
gebung ungerecht sein kann; sie ist ungerecht, wenn sie den
Postulaten der Gerechtigkeit nicht entspricht. Das Gesetz hat
dieselbe Function, wie die Moralvorfchrift; es soll den unend-
lich feingliedrigen Organismus des Rechts in seinen haupt-
sächlichen practischen Vethätigungen klarlegen und mit seinev
Sanction versehen, ganz ebenso wie die Moralvorschrift bezüglich
der sittlichen Postulats. Das Recht rein aus dem Gesetze ab-
leiten, als ob außerdem tadula rasa wäre, ist ebenso unrichtig^
wie jene heteronome Anschauung von den Sittengeboten, welche
dieselbe statt aus unserer eigenen Natur, aus externen Vor-

*) Die richtige Ansicht über das Verhiiltniß von Gesetz und Gerechtigkeit
findet sich auch bei Laveleye, prouriete v. 6: 1e3 loi» sont non le uruäuit.
arbitraire äe«l volants» Iiuinamss, mai8 le résultat (le certaines nécessitez.
öooQ0iniW08 (l'une part, et äe l'autre tie certaines iäee8 äe ^U8tiee äorivant
<iu sentiment moral , v. 39t>: la loi no lait pas le äroit, le Hroit
clicte la loi. Ebenso Randa, Besitz S . 255, vgl. auch Schloßmann, Ver-
trag S. 169 flg., (dem übrigms nicht durchweg zugestimmt werden kann) und
Rödcr in der Tübinger Zeitschr. für die Staatswissenschaft X X X I l l . S. 524 flg.
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schriften ableiten will.*) Insofern hat man daher mit Recht
gesagt, daß der Begriff des Eigenthums auch außerhalb des
Staates bestehe, Schopenhauer, Handschrift!. Nachlaß S. 374,
AhrenZ Naturrecht I I S. 143 flg., Laveleye, proprets
p. 389. Aber dasselbe gilt auch von den Immaterialrechten.
Werke nachdrucken und gewerbliche Erfindungen nachahmen war
schon lange gegen Sitte und Recht, bevor der Staat Autor-
und Erfindungsrecht des verdienten Schutzes gewürdigt hat.
Es fehlte nur die nöthige staatliche Organisation, um das
Recht auch „äußerlich zu seinem Rechte kommen zu lasse!:."
Und wenn man dagegen auf die langen Zeitperioden verweist,
wo es an einem derartigen Schütze fehlte, so ist zu erwidern,
daß auch der Schutz des Eigenthums sich erst allmählig ent»
wickelt hat. So hat sich das Grundeigenthum erst in verhält--
nißmäßig später Periode herausgebildet, erst nachdem die Völker
vom Hirtenleben zum Ackerbau Übergängen waren, ^an
1'ü0iniN6 primit i f v i t äs la oua886, äs 1a psolis 6t äs 1a
I6tts ä68 fruits 8ÄUVÄF68, i l N6 80HF6 pa8 3, 8'approprisr

t6 l I6, 6t i l Q6 oonMörS 001111116 8i6N8 HU6 168 H p
011 tao.0ini68 par 8a maiu. 80U8 16 r6Fim6 pastoral la notion
äs 1a proprists kouoisrs oonnnsnos a poinärs; tontsko^ 6116

a 1's8paos ^us 168
bitu6ii6in6nt, st ä68

au 8uM ä68 1imit68 ä6 068 paroour». I«'iä66
inäiviäu i80is pourrait rsolamsr uns partis äu «ol ooiliN6
6Xo1u8iv6iusQt a lui us visiit snoors a P6r8omi6, 168 oonäiti0ii8
cls la vis pa8toral6 8'^ 0pp08ant ad8oluiii6iit." I«av6l6^6,
proprists p. 4. Der Schutz des Grundeigenthums trat aller-
erst dann ein, als sich ein dringendes Vedürfniß des Schutzes
regte**). Ganz ebenso der Schutz des Autorrechts, der erst seit
Gutenbergs weltumwälzender Erfindung, nachhaltig in Frage
kam; und daß der Schutz der Muster und Patente erst mit
der complicirteren Entfaltung der Industriebranchen, mit dem

*) Vortrefflich auch hier Bahnsen a. a. O. S. 22 flg.
5) Vgl. auch Contzen, Geschichte der socialen Frage S. 199.
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Aufkommen des Fabrikbetriebs, mit der Freigebung der Industrie
nöthig wurde, ergibt sich von selbst.

V I I . Die Immaterialrechte sind, wie das Eigenthum, von
der Person ablösbare und übertragbare Vermögensrechte; sie
sind absolute Rechte d. i. sie begründen keine speziellen Be-
ziehungen von Person zu Person, sondern Beziehungen zwischen
einer Person und einem immateriellen Gute, welche von der
Gesanimtheit respectirt werden müssen "). Die technischen Unter-
schiede zwischen ihnen und dem Eigenthum werden sich aus
der nachfolgenden Detaildarstellung ergeben. Doch Eine Eigen-
heit fundamentaler Art kann ich nicht umhin, schon hier zu
berühren, eine Eigenheit, welche seitdem der gewichtigste Vor-
wurf gegen die entwickelte Theorie gewesen ist uud trotz aller
Bemühungen nicht genügend aufgeklärt wenden konnte. Das
Eigenthum ist ein Recht auf ewige Zeiten, die Urheberrechte
aller Völker dagegen sind auf eine bestimmte, meist ziemlich
kurz bemessene Zeit beschränkt. Man könnte entgegenhalten,
daß auch das Eigenthum in der Verjährung seine Schranken
findet, ja das Mobiliareigenthum in den neuern Civilgesetzen
seine Schärfe völlig eingebüßt hat. Doch würde diese Erklä-
rung nicht genügen, da Verjährung und Aehnliches nur unlieb-
same Schattenseiten, keineswegs die normale Entwicklung der
Eigenthmnsverhältnisse darstellen. Schaff le in seiner „national»
ökonomischen Theorie der ausschließenden Absatzverhältnisse"
hat sich auf den Standpunkt der Belohnung gestellt: da schon
ein mehrjähriges Exclusivrecht eine genügende Belohnung biete,
so sei damit der Zweck erreicht, das Institut nach Grund und
Wesen erschöpft. Daß diese Theorie in ihrer Grundlage irr ig
ist, wurde oben gezeigt. Aus dem gleichen Grunde könnte man
auch das Eigenthum nach ein paar Jahren erlöschen lassen.
Nur ein Verzweifeln an der Construction ist es aber, wenn
Klostermann, Urheberrecht S . 6 und 7, meint, die innere

" ) Aehnliche absolute, nicht dingliche Recht sind das Iagdrecht, v.
Vrünneck, Arch. f. ciu. Pr. B. 48 S . 105, das Recht auf die Vezeichung
einer Sache, auf Zeitungstitel u. s. w.
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Begründung der zeitlichen Beschränkung sei nicht aus der juri-
stischen Beschaffenheit des Urheberrechts, sondern aus dem
öffentlichen Interesse zu entnehmen. Denn die juristische Be-
schaffenheit ist eben nicht richtig characterisirt, wenn das so
beschriebene Recht mit dem öffentlichen Interesse in Collision
^tritt; das öffentliche Interesse ist ein Moment, das nicht außer-
halb, sondern im Herzen des Rechts selbst sitzt und daher in
der Charakteristik des Rechts mitberücksichtigt werden muß.
Man wäre schwerlich so lange an der richtigen Lösung
vorübergegangen, hätte man in der Körperwelt selbst Umschau
gehalten und die verschiedenartigen körperlichen Gegenstände als
mögliche Objecte des Rechts geprüft. Dann hätte man bemerkt,
daß es auch in der Körperwelt Dinge gibt, die kraft ihrer
physicalisch-wirthfchaftlichen Natur sich der Aneignung in größerem
oder geringerem Maße entziehen. Luft, gasartige Stoffe sind
nur so lange Gegenstand des Eigenthums, als sie in feste
Orä'nzen gebannt sind; die stießende Wasserwelle gestattet zwar
die momentane Benutzung aller ihrer wirthschaftlichen Kräfte,
<lber mit ihrem Dahinfließen fällt jede Möglichkeit der Fort-
dauer eines eigenthumsgemäßen Herrschaftsverhältnisses weg,
daher es als ausgemacht gelten kann, daß ein volles Eigen-
thumsrecht an fließendem Wasser nicht möglich ist. S te i n ,
Handbuch der Verwaltungslehre S. 15? flg., Nanda, Besitz
S. 271, Stobbe, Handb. des deutschen Privatrechts I I . , S.
549, Schenkel badisches Wasserrecht S. 9. Ebenso verhält
es sich aber mit den immateriellen Gütern, die, sobald sie einige
Zeit im Verkehr waren, zum Gemeingut der leitenden Kreise,
zum normalen Maße der gewöhnlichen technischen Kenntnisse
und zur bereits verlassenen Grundlage weiterer technischer
Bestrebungen und Errungenschaften werden. Das, was vordem
die Conception des einzigen geistvolle!: Schöpfers war, wird
zum Alphabet, zur ersten Grundlage der entsprechenden Technik,
die bereits dem ersten Anfänger eingeimpft wird"). Damit ist

*) Jean P a u l sagt einmal, eine Beschäftigung durchlaufe 3 Stadien,
Zuerst sei sie neu, dann a l t , dann gewohnt. Dieses letzte Stadium muß
erreicht sein, damit die Sache zur rv3 oommunis omnium wird.
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aber die Idee dem Herrschaftsgebiet des Einzelnen entflohen,
es würde ihrer wirtschaftlichen Natur widersprechen, sie, die
bereits in's Fleisch und Blut der betreffenden Kreise einge-
drungen und zu ihrem Lebenselemente geworden ist, fernerhin
unter die Herrschaft ihres Schöpfers zu beugen. Das Recht
aber, welches eine Benutzung der Rechtsobjecte nach ihrer wirth-
schaftlichen Natur gewähren soll, kann dieser wirtschaftlichen
Natur nicht widersprechen; die exclusive Benützung kann nur
so lange dauern, als die wirtschaftliche Natur der Sache eine
solche erlaubt; also nur so lange, bis die neue Schöpfung sich
vollkommen eingebürgert hat, zu einem allbewußten Elemente
der Technik geworden ist.

Soweit die Postulate der Gerechtigkeit; Sache des posi-
tiven Rechts ist es, in seiner durchgreifenden Weise einen ni0)'6n,
t6rni6 festzusetzen, welcher in der Durchschnittszahl der Fälle
der Gerechtigkeit entspricht; es. verhält sich hier, wie mit der
Verjährung, wo der Moment, in welchem Civi l- und Strafrecht
vor der Macht der Zeit erblaßt, von dem Gerechtigkeitsgefühl
gleichfalls nur annähernd erfaßt werden kann und die
stumpfern Mit te l der Gesetzgebung an Stelle der verschwim-
menden Contoureu feste Grenzen ziehen; dabei wird der Gesetz-
geber die früheren gesetzlichen Versuche, welche instinctiv nach
dem Richtigen trachteten, in vergleichende Berücksichtigung ziehen
müssen.

Somit kommen wir zum Resultat, daß die zeitliche Be-
schränkung des Urheber- und insbesondere auch des Erfinder-
rechts in seinem innern Wesen begründet ist und die Gesetz-
gebung, um der Materie gerecht zu werden, den entsprechenden
Zeitpunct nach den oben angedeuteten Rücksichten in einer der
wahren Gerechtigkeit möglichst nahekommenden Weise sixiren soll.

V I H . Manche Unterschiede, welche man zwischen dem
Eigenthum und den Immaterialrechten aufzustellen versuchte,
müssen bei näherer Betrachtung verschwiuden. Wenn die
Letzteren zu ihrer vollen Geltung Formalitäten voraussetzen,
wie z. B. Anmeldung, Einträge in öffentliche Bücher u. s. w.,
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so kommt Aehnliches auch beim Eigenthmn, insbesondere beim
Immobiliareigenthum vor; hier wie dort fordert die Oeffent-
lichkeit ihre Rechte, und müssen Einrichtungen zur Wahrung
der Publicität getroffen werden; und wenn das Gesetz zur
Vollwirksamkeit des Erfinderrechts sogar eine oausas ooFnitio
erfordert, so kommt es auch auf dem Gebiet der dinglichen
Rechte vor, daß der Gesetzgeber die Vorprüfung einer Behörde
verlangt.

Das Gleiche ist der Fall mit einer andern anscheinenden
Eigenthümlichkeit des Erfinderrechts, nämlich mit den dem Er-
finder zur Aufrechterhaltung seines Rechts aufgelegten Pflichten,
welche man gemeinhin damit zu erklären suchte, d̂aß das Er-
finderrecht eine beliebige Concession des Staates sei, die der Staat
ebensogut an Bedingungen knüpfen kann, als er sie verweigern
könnte.") Daß diese Erklärung eine schlechte ist, daß sie ans
einer vollen Verkennung der Stellung des Staats zur Ge-
rechtigkeit beruht, bedarf nach dem Vorgetragenen keiner weitern
Ausführung. I n der That sind alle Rechte mit Pflichten ver-
bunden, weil die geschützten Interessen des Einzelnen an eine
Vielheit rechtlich zu schützender Interessen Anderer grenzen und
unter diesen das nöthige Gleichgewicht aufrecht erhalten werden
muß. Man denke an die Nachbarrechte nnd Nachbarpflichten,
an die Pflichten des Miteigenthümers, vgl. meine Abhandlung
in der Zeitschrift für französisches Civilrecht VI I . S. 181 flg.,
und an den Satz des gemeinen Rechts, daß Niemand sein
Recht zur Chicane des Andern benützen soll: 8i non boo animo
kßoit, ut tidi noosat, tr. 2 Z 9 äs aqua st a^uas pi. aro.,
kr. 1 § 12 soä. Aber auch die-Interessen der großen Ge-

*) Oftmals spricht man von einem Vertrag zwischen dem Erfinder und der
Gesellschaft, wornach der Erfinder als Aequiualent für das ihm gewährte Recht gewisse
Verbindlichkeiten zu erfüllen hat; vgl. Z. V. l i onouarä an verschiedenen
Stellen, N o u ^ u i s r Nr. 591, V i a u « x. 463. Allein dies ist eine leere,
nichtssagende Fiction, ein Ueberrest der alten naturrechtlichen Doctrin, welche
alles Recht aus dem Vertrag erklären wollte, als wie wenn das Recht
aus dem Vertrag und nicht vielmehr der Vertrag aus dem Rechte zu erklären
wäre. Vgl. Schloßmann, Vertrag S . 8 flg.



sammtheit können so gewichtig sein, daß zu ihrem Schütze dem
Einzelnen eine Pflicht in der Behandlung seines Rechtsobjects
aufgelegt werden muß. So hat schon das Römische Recht in
der o. 8 äs oumi a^ro ä686rto bestimmt, daß unter Umständen
ein Verlassenes, unkultivirtes Grundstück dem Occupanten verfallen
soll, „aä privatum yaritsr MMcuniqus oompenäwin"; das
österreichische Civilgesetzbuch § 387 überläßt es den „politischen
Gesetzen zu bestimmen, inwiefern Grundstücke wegen gänzlicher
Unterlassung ihres Anbaues oder Gebäude» wegen der unter-
lassenen Herstellung für' verlassen anzusehen oder einzuziehen
seien"; in England und Belgien können (nach Nöder, Grund-
züge des Naturrechts I I . S. 312) Gemeinden, die nichts für
den Anbau wüster Strecken thun, Zu deren Abtretung gezwungen,
werden. Dem Waldeigenthümer legen die Gefetze der meisten
Staaten fehr weitgehende Verbindlichkeiten in der Behandlung
der Sache auf und auch die Vergbauberechtigung kann entzogen
werden, wenn der Berechtigte den Betrieb unterläßt und einer
solchen Unterlassung gewichtige Gründe des öffentlichen Inte-
resses entgegenstehen. Stobbe, Handb. d. d. P. R. I I . S. 545.
Dieses Pflichtverhältniß des Eigenthümers ist auch von den
Naturrechtslehrern und Oekonomisten schon längst mit Nachdruck
proclamirt worden. So sagt Leib nitz ooä. ^nr. Fßntwm (eä.
Erdmann S. 119): ^6 redu» nostris akutanmr, stiam
sxtra 16F68 KUNÄN3.8, natuiaii Mi6 vßwmur; noch mehr
Krause und seine Schule: „das nützliche Gut oder die nütz-
lichen Sachgüter", sagt Krause, System der Rechtsphilosophie
S. 513, „dürfen wohl rechtlich gebraucht und verbraucht wer-
den, aber nicht zwecklos zerstört oder durch Ungebrauch und
Mißbrauch beschädigt, verdorben und vernichtet werden."
Ebenso betont Rôder a. a. O. I I . S. 308 flg., daß das Recht
des Eigenthümers beschränkt ist durch die wirtschaftliche Be-
stimmung der Sachgüter. Und Ahrens, Naturrecht I I . S. 132,
sagt geradezu: „ I n Bezug auf den im Eigenthum liegenden
Zweck Vernünftiger Benützung hat der Staat Maßregeln gegen
jede muthwillige Zerstörung und jeden, das wirtschaftliche
Gemeinwohl mitverletzenden Nichtgebrauch einer unmittelbar

Kahler, Patentrecht. 2
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für den wirthschaftlichen Zweck bestimmten Sache zu ergreifen" *).
Ebenso meint John S t u a r t I M i l l mindestens bezüglich des
Grundbodens, daß der Eigenthümer nicht denken dürfe, dieser
sei zum beliebigen guten oder schlechten Gebrauche gegeben,
um damit zu schalten, als ob es Niemanden anginge. „ I n
Rückficht auf den Boden ist er in Allem, was er damit vor-
nimmt, oder zu thun unterläßt, moralisch verpflichtet, seine
Interessen und Genüsse mit dem öffentlichen Wohl in Einklang
zu bringen und unter Umständen sollte er hierzu gesetzlich ge-
zwungen werden." (A. a. O. I. S. 277). Dies darf natürlich
weder^beim Eigenthum noch bei andern Rechten zu einem po-
lizeilichen Spürsystem ausarten; sondern nur in gesetzlich be-
stimmten éclatante« und schreienden ' Fällen wird gegen den
Berechtigten eingeschritten werden dürfen.

IX. Damit wären die Immaterialrechte und insbesondere
das Erfinderrecht als dem Eigenthum ebenbürtig und den
Postulaten der Gerechtigkeit entsprechend dargethan worden.
Die Argumente der Gegner des Erfinderrechts sind dadurch
zum Voraus widerlegt. Wenn beispielsweise Schaffte a. a. O.
S. 261 behauptet: ein Naturrecht auf ausschließliche ökono-
mische Ausbeutung eines an sich der ausschließlichen Aneignung
entzogenen, ja für mehrere zugleich entdeckbaren technischen
Gedankens kann es schlechterdings nicht geben", so ist diese
Behauptung doppelt verfehlt. Denn daß der Gedanke von
Mehreren entdeckt werden kann, widerspricht der Aneignung
ebensowenig, als der Umstand, daß ein und dasselbe Wild oder
ein und dieselbe Muschel von Mehreren occupirt werden
kann; sodann ist es eine Mi t io Mnoipii, wenn es heißt, daß
der Gedanke der Aneignung entzogen sei; denn das ist gerade
die Frage, ob ein Recht auf Aneignung bestehe oder nicht;
soll der Satz aber so verstanden werden, daß factisch nicht nur
der Erfinder, sondern auch jeder Andere den Gedanken be-
nützen kann, so könnte man ebensogut auch die Berechtigung

*) Vgl. auch Weiß, zur Lehre vom Eigenthum in der Tübinger Zeitschr.
für die ges. Staatswissenschaft X X X I I I . S. 19. 21 .
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des Eigenthums leugnen, weil es Diebe nnd Räuber gibt und
weil ohne Rechtsschranken niemals eine Habe sicher wäre. Die
weiteren Einwendungen laufen darauf hinaus, daß entweder
das Verdienst des Erfinders verkümmert, oder daß behauptet
wird, daß der Erfinder auch ohne Erfinderrecht genügend be-
lohnt sei. Man hat sich einmal in die Anschauungsweise
hineingelebt, daß alle Kulturfortschritte mit einer gewissen
Naturnothwendigkeit aus dem Organismus der menschlichen
Gesellschaft herauswachsen, daß die Menschheit wie ein natür-
licher Organismus in dem jeweiligen Stadium ihrer Entwick^
lung mit natürlicher Notwendigkeit das erzeugen muß, was
in ihrem Wesen und in ihrer Bestimmung liegt. Von da aus
hat man sich in einen Fatalismus hineingedacht, welcher die
Kräfte und Bemühungen des Individuums vollständig ignorirt.
So hat man der Gesetzgebung ein Halt entgegengerufen, weil
das Recht sich nur so von selbst entwickeln würde; so hat man
die Willensfreiheit geleugnet, weil die Statistik lehrt, daß die
Verbrechen mit einer gewissen Regelmäßigkeit wiederkehre .̂
Allein die Schöpfung des positiven Rechts war, wie Iher ing
im Kampf um's Recht nachdrücklich betont hat, von jeher das
Resultat mühevoller Arbeit; und die Willensfreiheit besteht
trotz der merkwürdigen Regelmäßigkeit der Wiederkehr straf-
barer Handlungen*); und ebenso haben die Culturfortfchritte
von jeher die stärksten Anstrengungen der größten Geister er-
fordert, so merkwürdig auch das Zusammentressen von Ent-
deckungen und Erfindungen mit gewissen Entwicklungsstadien
der Menschheit gewesen ist. Jene falsche Auffassung ist aller-
dings nicht damit gerichtet, daß man sagt, „sie schmecke nach
der Philosophie des Unbewußten" (Klostermann, zur Reform
der Patentgesetzgebung. S. 11); vielmehr beruht sie auf einem
vollständigen Mißverständniß dieser Philosophie, welche der Ur-
heber derselben am allerwenigsten verschuldet hat. Denn das
Unbewußte, der Weltwille, oder wie man es nennen mag, ist ein

*) Vergl. Drobisch, die moralische Statistik und die menschliche Willens-
freiheit, V ind ing, Normen I I . S. 12 flg.

2«



— 20 —

methaphysisches Princip, welches in seiner Action die bewußten
Geisteskräfte des Individuums schafft und zu feinen Zwecken
verwendet; es schafft das Individuum mit seinen Bestrebungen^
Trieben, Kräften und Anlagen und verlangt die volle Kraft-
anstrengung desselben als eines zur Erreichung seiner Ziele
geeigneten Werkzeugs. Und so.lehrt auch die Geschichte, daß»
wenn nicht alle, so doch die meisten Erfindungen die Frucht,
schwerer Anstrengungen und penibler Versuche gewesen sind.

Man hat, etwas weniger tiefgreifend, den obigen Gedanken
auch so formulirt, daß der Erfinder das Kind seiner Zeit, der
Erbe der dermaligen Ideen und Kenntnisse sei, aus denen die
neuen Combinationen sich wie von selbst ergäben. Nun läßt
sich am allerwenigsten leugnen, wie außerordentlich viel ein
Jeder dem Ideenschatze zu verdanken hat, der bis auf seine Zeit
angehäuft worden ist; aber irrig ist es, wenn man darüber das-
Verdienst der neuen Combination übersieht. Ein flüchtiger
Blick in die Geschichte der Erfindungen lehrt, daß die Natur-
kräfte und Naturerscheinungen Jahrhunderte laug bekannt waren,
bis eine glückliche Stunde eine auf ihnen beruhende ungeahnte
Combination zu Tage förderte. Die Erfindungen auf dem
Gebiet der angewandten Mechanik beruhen fast alle auf phy-
sikalischen Gesetzen, welche bereits im Alterthum bekannt waren;
nichts destoweniger gelingen fast täglich neue Combinationen.
Gerade das einfachste liegt oft am fernsten und ist oft das
Resultat langer und schwieriger Umwege gewesen. Auf dem
heutigen Standpunkt scheint es uns fast unbegreiflich, wie die
Buchdruckerkunst den Alten hat unbekannt bleiben können, und
welch' mannigfaltige Methamorvhosen die Dampfmaschine durch-
machte, bis sie zur heutigen Vollendung gelangte. ?sr80N3
ars ksarä tQ0UFQt1s88 6QUUFK to ßxoiaim ok 8uok an i m -
provßMtznt 9,8 «s. ^Vatt's 011 8t69.iu — 6UFÏN6. „ 2 o ^ simple k
anä k o ^ ^onäsrkui nodoä^ 6V6r lounä it dökorß!" 1^6^ tuat
8a^ ot 8noü invßiitioutj „Ho>v simple! ,

. Ik tk6 8iiuMoit,^ tk6^ 8P63.K ok r6tßr8 to
ok tlie M6aii8 to tks 6iiH, tks^ ars cnüw r i

I n tbi8 aoo6pwno6 8ilnp1ioit^ Î8 tli6
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an invention; kor ok a l l tn6 ui6k>,n8 tdat can ^6 useä to
H FÏV6N 611Ä, tue 8imi)i68t are 6viHsnt1)' tiis 1)68t.
vttr)^ 8iuix1ioit^ ok 311 invention, ^vliion Isaä» tn6 i

^0 inksr, littiß insrit or a^niieation in tN6 invsntor, Ï8 inost
oomn ion i v tU6 86^1161 ok <?0II1vIi03,ti0I18, ^vliioli in 8UL-
«6831011 ÜÄV6 I)66N oontriveä l»)̂  nim anä in 8uoL688ion desn
re^sotLä. ?I i i1in^i8, la^v ok Mt6nt8 x. 9 fg.

Was die zweite Behauptung betrifft, daß der Erfinder
auch ohne Erfinderrecht genügend belohnt sei, so ist diese erstens
unerheblich, da man aus dem gleichen Grunde auch den Schntz
des Eigenthums verwerfen könnte; sie ist aber auch geradezu
falsch. Die freie „Vorhand" könnte dem Erfinder vielleicht
dann ein entsprechendes Aequivalent bieten, wenn die ersten
Jahre die besten wären; die tägliche Erfahrung lehrt aber ge-
rade das Gegentheil; die ersten Jahre der Erfindung sind die
dornenvollsten; der Erfinder hat noch mit seinen eigenen Ideen
zu ringen, dieselben stufenweise zu verbessern und zu vervoll-
kommnen; er hat mit menschlichen Vorurtheilen uud Verkehrt-
heiten aller Art zu kämpfen; er muß die Arbeiter für die ent-
sprechende Technik bilden, die Materialien mit Mühe und
Kosten herbeischaffen. Bei diesem Sachverhalt wirft er oftmals
die Waare ohne Gewinn, ja mit Verlust auf den Markt, nur
damit die Sache Anklang findet, die Idee durchdringt. <7. ̂ Vatt
brauchte 8 Jahre, Senefelder ebensolange, bis es ihnen gelang,
ihre Erfindungen fruchtbringend zu verwerthen; und von den
Erfindern der Vuchdrnckerknnst ist es bekannt, daß Gutenberg
sein ganzes Vermögen zusetzte und ihm die Fortsetzung seiner
Versuche nur durch den Vorschuß des Johann Fust möglich
wurde; und als man die erste Bibel druckte, hatte man schon
4000 fl. aufgewendet, bevor der Druck des zwölften Bogens
beendigt war"). Erst wenn die Idee zum Durchbruch gelangt,
die Wege geebnet sind, kommt der Erfinder dazu, sein Déficit

*) Als die Nähmaschine zuerst in England zum Vorschein kam, wollte
Niemand kaufen bis eine Anzahl uon Maschinen umsonst abgegeben waren.
Capi ta ine, Wie macht man Erfindungen zu Geld, S. 47.
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zu decken, schließlich einen Gewinn zu machen; und gerade jetzt
sollte die Concurrenz ihm diesen Vortheil entreißen, nachdem
die „freie Vorhand" ihn ruinirt hat!

Dazu kommt aber, daß die meisten Erfinder zu arm sind,
um ihre Erfindungen in größerem Maße zur Ausführung zu
bringen. Dann ist die freie Vorhand lediglich eine Chimäre.
Den Meisten bleibt Nichts übrig, als ihre Erfindung einem
Kapitalisten anzubieten; schwerlich läßt sich aber ein solcher zu
einer entsprechenden Belohnung herbei ohne jede Garantie
gegen die Nachahmung beliebiger Dritter; daher oftmals schon
die Erfinder ihre Ideen ohne Entschädigung preisgegeben haben,
nur um die Frucht ihrer Bemühungen der Menschheit zu 'er-
halten.

X. Soweit das Erfinderrecht, geprüft vom Standpunkte
der Gerechtigkeit aus. Es sei nun noch ein Blick auf die
Nützlichkeit dieses Rechts geworfen; diese Prüfung ist berechtigt,
ebenso wie man das Eigenthumsrecht von dem Standpuncte der
Gerechtigkeit und dem der Nützlichkeit zu prüfen pflegt. Denn
wenn auch die Gerechtigkeit nicht in nackten Militarismus
übergehen darf, so ist es doch ein um so dringenderes Gebot
für den Gesetzgeber, den Anforderungen der Gerechtigkeit zu
entsprechen, wenn mit der Förderung der Gerechtigkeit noch
die Förderung der Interessen der Nichtberechtigten verbunden
ist. Allerdings haben die Gegner des Patentschutzes gerade
auf diesem Gebiet die stärksten Hebel angesetzt; bald mußte
der Schutz der Erfindungen überflüssig, bald sogar schädlich
sein. Man beklagte die Belastung der Industrie, die Hemmung
der freien Concurrenz, die Vertheuerung des Consums. Man
pries eine Zeit, in welcher nach Wegfall der Patente der Er-
findertrieb doch nicht verloren ginge, sondern sich mit den
besten Hülfskräften der Wissenschaft und der Technik, mit dem
speculirenden Kapital und subscribirenden Publicum mehr
iu Verbindung setzen würde. Schaffte S. 274, Pr ince-
Smi th in Fauchers Volksw. Viertelj. Schrift H I . S. 161 fg.

Nun wird es allerdings auch ohne Patentschutz nicht all
genialen Erfindern fehlen; es wird nicht an Märtyrern der
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Idee fehlen, die für die Verwirklichung ihrer Bestrebungen ohne
Aussicht auf Belohnung Geld und Gut hingeben. Allein die
Mehrzahl der Erfinder sind keine so idealen Personen, daß sie
diesen Fährnissen trotzen; und die Mehrzahl der Erfindungen
sind nicht jene bahnbrechenden Ideen, welche ein Menschenleben
erfüllen, sondern die kleinen Verbesserungen, welche, sich allmählig
potenzirend, zusammen jene wunderbare Vervollkommnung der
Technik erzeugen"), die wir in der Industrie Nordamerikas
bewundern; diese Verbesserungen aber erfolgen nicht ohne den
Sporn der Belohnung""). Außerdem ist bereits oben betont
worden, daß die Erfindung, um zu gedeihen, des Kapitals bedarf.
Nicht die erste Conception fördert das Werk rein und fertig ^u
Tage, sondern es bedarf nach den ersten Proben meist langer
Uebergangsstadien, bis der directe und der Industrie wahrhaft
förderliche Weg entdeckt ist. Gerade diese schwierigste Periode
ist der Ruin der erfinderischen Ideen, falls der Erfinder keine
Kapitalien findet, welche ihm unter die Arme greifen und die
Vollendung seines Werkes sichern. Ohne Erfinderrecht aber
bleibt das Kapital dem Erfinder fern. Ein solcher Nechtszustand,
welcher den Crfindungsgeist des Volkes verkümmern läßt, welcher
es versäumt, die fruchtbaren Keime zu wecken, kann nur als
ein gemeinschädlicher betrachtet werden.

Das banale Argument der Gegner aber, daß der Patent-
schutz die freie Entfaltung der Industrie hemme, ist durch die
Logik der Thatfachen schon längst in seiner vollen Hinfälligkeit
erwiesen worden. I m Gegentheil, der Patentschutz fördert die

*) Davon bekommt man einen Begriff, wenn man hört, daß die jetzige
Nähmaschine ihre vollkommene Form durch 600 aufeinanderfolgende Patente
erlangt hat, Königs, Patentsystem der vereinigten Staaten S. 94. Vgl.
auch Capi ta ine a. a. O. S. 41.

**) Es gilt vom Erfinderrecht, was Leist a. a. O. S. 232 vom Eigen-
thumsrechte sagt: „Nichts spannt mehr die menschliche Kraft zur Arbeit an,
als daß man der Frucht seiner Arbeit sicher ist: und bei dem Zusammenhange,
den die Arbeit mit der höchsten auch geistigm Entfaltung der Mmschheit hat,
ist der Impuls, den die freie Entfaltung der Arbeit als Eigenthumsgrund hat,
ein für die ganze höhere Entwicklung und Erziehung eines Volkes höchst
bedeutsamer."
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Großindustrie, er führt dahin, daß bedeutende Kapitalien auf-
gewendet, Anlagen in großem Sti le errichtet, die Technik ver-
vollkommnet, die Arbeiter herangebildet werden; während in
den Ländern ohne Patentschutz sich sofort jeder Halbtechniker
der Sache bemächtigt, schlechte Arbeit mit schlechtem Material
Zu möglichst billigen Preisen auf den Markt bringt und die
guten Fabrikate verdrängt oder gar die Erfindung in Mißcredit
bringt; „wohlfeil und schlecht" ist von jeher die Devise der
Länder mit schlechtem Industrierechte gewesen. Wo wäre die
ausgiebige Cultur des Bodens, wo die großartigen Vergwerks-
aulagen ohne dm gesetzlichen Schutz? Ein jeder würde so
bequem als möglich den Boden an der und an jener Stelle
ausbeuten; nach einigen Jahren ist die Oberfläche durchwühlt,
der Boden ruinir t , die Schätze der Erde, die nur durch kost-
spielige Anlagen und beharrliche Arbeit zu heben sind, liegen
brach. Voila, sagt ein berühmter Patentschriftsteller, l'ima^s
1a p1u8 oomplöts st 1a plu8 sxaots äs l'exploitation 6,6 tout68
168 iuäu8tri68, livrs68 a la libre oouourrsnos — — On 1s8
slüsurs, OQ 1s8 äsvasts, OH 168 äi8orßäit6 par la krauäs 6t PUÏ8
on 1y8 adanäonnß pour courir a ä'autrs8. ^sobarä, probst äs
loi sur 168 drsv. Ä'iuvsut. p. 57. 58. 82. 83, vgl. auch Kön igs
Patentsystem der vereinigten Staaten S . 100. 101, P ieper ,
der Schutz der Erfindungen S . 3 1 , 32. Der wirksame
Patentschutz wird auch in Deutschland eine Hebung der
Großindustrie zur Folge haben; der Fabrikant wird die
Erfindung aufsuchen und diese in möglichst großem und sicherem
Maßstabe zu verwerthen trachten. Thacher versicherte auf dem
Wiener Patentcongreß, daß ^/iu sämmtlicher Kapitalien, welche
in der nordamerikanischen Industrie stecken, nur mit Rücksicht
auf die Sicherheit des Patentschutzes angelegt seien; dies wird
sich die deutsche Industrie gesagt sein lassen.

Ein weiterer unschätzbarer Vortheil eines guten Patent-
systems ist die Offenlegung der Erfindung. Der rechtlich
geschützte Erfinder gibt seine Erfindung der Oeffentlichkeit preis;
jetzt ist keine Gefahr mehr vorhanden, daß die Erfindung mit
dem Tode des Erfinders untergehe oder Jahre lang stagnire
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und in ihren Hauptresultaten der Menschheit verschlossen bleibe.
I m Gegentheil, die Idee wird bekannt, man prüft sie, man
verbessert, vervollkommnet; die Idee gibt den Anstoß zu neuey
Combinationen und so entwickelt sich ein reger Wetteifer,
während andernfalls das Geheimniß der Erfindung ängstlich
gehütet wird und diese, statt in kurzem der freien Industrie zu ver-
fallen, stets nur die Erwerbsquelle des Bergers des Geheimnisses
bildet. Daß auch nach Einführung eines guten Patentgesetzes
einzelne Fabricanten das System der Geheimhaltung vorziehen
werden, ist vorauszusehen; bei dem großen Risico aber, welches
hiermit verbunden ist im Vergleich mit dem sicheren Schütze des
Patentrechts, werden diese Fälle zu den Seltenheiten gehören-

XI . Noch gibt es allerdings solche, die eine unredliche,
mit den Interessen der Gesammtheit im Widerspruch stehende
Benützung des zeitweisen Monopolrechts fürchten. I n der Regel
ist diese Furcht unbegründet; das eigene Interesse des Patent-
inhabers ist eine genügende Garantie für die ordnungsgemäße
Ausbeutung des Patentrechts; der Berechtigte, welcher sein
Interesse versteht, wird die Benützung der Erfindung gegen
entsprechenden Miethzins öffentlich anbieten und sie so vielen
gewähren, als davon Gebrauch machen wollen; wie derjenige,
welcher über große Räumlichkeiten oder ausgedehnte Latifundien
verfügt, dieselben in Miethe und Pacht geben wird. So ist es
die Gewöhnung in den größten Industrieestaaten, in England
und Amerika; hier steift sich der Erfinder nicht auf sein Monopol;
er bringt das Recht auf den Markt und sucht dasselbe durch
Ertheilung von Licenzen so fruchtbringend als möglich zu machen.
Ausnahmsfälle kommen überall vor; so ist es namentlich in England
und Amerika nicht ohne Beispiel, daß Fabricanten eine Erfindung
erwerben, nicht um sie auszuführen, sondern um sie zu
unterdrücken und auf diese Weise sich eine gefährliche Concurrenz
fernzuhalten. Patent f rage S. 81, Perels, Bericht über
die Weltausstellung S. 5. I n diesen Fällen aber bietet das
Erftndungsrecht von selbst Hülfe durch die dem Berechtigten
obliegende Ausführunasvflicht und die Möglichkeit der Cassiruna.
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des Patents, wovon die Grundzüge bereits oben dargelegt
worden sind.

XU. Mehr aber, als durch alle Raisonnements, wird die
Nützlichkeit des Erfinderrechts durch das Beispiel der größten
Industriestaaten bewiesen. Es ist wesentlich der im Jahr 1623
gesetzlich declarirte Patentschutz*), welcher der englischen Industrie
zu der dominirenden Stellung verholfen hat. Denn England
stand vor 2̂ /2 Jahrhunderten auf keiner höheren Stufe der
Industrie, als Frankreich und Spanien, es bezog aus dem
Auslande die Producte, welche es heutzutage dem Auslande
liefert; mit Hülfe des Patentrechts hat es die Nachbarvölker
überflügelt. Mit dieser gewaltigen Industrie ist es die erste
Handelsmacht geblieben, während die andern Handelsstaaten des
Mittelalters, wie Venedig, Holland und auch Deutschland ge-
sunken sind; vgl. ^obarä 1. 6. x. 55, 56.

Ebenso wird der immense Aufschwung der. amerikanischen
Industrie, insbesondere der Maschinenbauindustrie, von den
Sachkundigen nicht zum mindesten der vortrefflichen Patent-
gesetzgebung zugeschrieben. „Wir dürfen sagen," schreibt Königs
a. a. S. 92, „daß die großartigen amerikanischen Erfindungen
zwar auf vielen Ursach en-beruhen,^) daß aber eine Hauvturfache

^) Dieses heilsame Gesetz 21 ^am63 0. 3 schaffte bekanntlich die übrigen
Monopolrechte ab und ließ das zeitweilige Monopol des Erfinders bestehen.
Der hierhergehörige Passus darf in einem Werke über Patentrecht nicht fehlen:
8eot. 6. Lna,t anv déclaration dskary-mentionsä 8N3,I1 not extenä ta an^
lettyrs patent» anä Krauts ok privilège kor tne terme ok kourteen ^ears or
nnäor kersaktsr to 1)6 uiads, ok tlio sols n'orkiuF or inaNnF ok au^ manner
ok ne^v iuannkaotnre8, ^ i tk in tni8 realin, to tlis truo auä kirst Inventar
anä illvsutolg ok 8ucli maüulaotursg, ^lüon otiisrg.at tlie tiws ok
8U0U Isttsrg P3,tsnt8 anä Fraut3 not use, 80 »8 alZo t!is^ »̂s no
to tne la^v nor iui8l:ni6vou8 to tily 8tats, d^ raizin^ z>ries8 ak
at nom« or Iiurt ok traüs or ^ensraUv iucio^vouient: tu«)" 8ai<1 kourteen
^ear8 to de aeeounteä krom tns ällts ok tde kir8t 1etter8 patenta or Arant8
ok Lneli ^iriviloZs Ilsreakter to ds inacls, dut tüat Me saine 8iiall de ok
8nH koroo, 28 tuo^ Luouicl bs, ik tnis aot Iiaü uever des» maäe, an<1 ok
non otlisr.

^ ) Ueber diese Ursachen vgl. Reuleaux, Briefe aus Philadelphia S.76. fg.
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der Patentschutz war, weil zugleich die nothwendige Voraus-
setzung für die Wirksamkeit aller übrigen. Durch diese Förderung
des Erftndungsgeistes hat der Patentschutz, einen großen Antheil
an dem wirtschaftlichen Aufschwung der Union." Und Perels
a. a. O. S. 5 erklärt: „Ich glaube nicht fehlzugreifen, wenn
ich die in der That glänzenden Erfolge, welche hier erzielt,
wurden, neben dem angebornen Geschick der amerikanischen
Constructeurs dem im Princip vortreffliche»: Patentgefetze zu-
schreibe, welches jedem Erfinder eines brauchbaren Gegenstandes

seinen Lohn sichert. Es existirt in Amerika eine Klasse
außerordentlich tüchtiger Ingenieure, welche sich lediglich mit der
Erfindung beschäftigen; jede größere Fabrik landwirthschaftlicher
Maschinen steht mit solchen Männern in Beziehung und gewährt
ihnen den entsprechenden, häufig «überreichen Lohn für ihre oft
durch Jahre langes Experimentiren entstandenen Erfindungen.
Das Bestreben der Fabricanten, stets die neuesten und vorzuglichsten
Objecte auf den Markt zu bringen, zwingt dieselben zum Erwerb
der guten Patente, wobei oft ein Ueberbieten der einzelnen um
den Besitz einer neuen Erfindung concurrirenden Fabriken statt-
findet. (Diese Verhältnisse) erklären die außerordentlich
schnelle Ausbildung gewisser, vor wenigen Decennien noch höchst
unvollkommener Maschinen z. V. der Mähmaschinen — —".

XI I I . Vor diesen Thatsachen ist denn auch die Stimme
der Patentgegner endlich verstummt. Die Antipatentbestrebungen
eines Vr iFbt , Olißvaiisr, Schaffte, Pr ince-Smi th u. A.
des volkswirtschaftlichen Congrefses"), des preußischen Handels-
ministeriums sind merkwürdige Proben irrthümlicher rechtlicher

*) Der Beschluß des 6. Congresses deutscher Volkswirthe zu Dresden
44./16. September 1863 auf das Referat von P r i n c e - S m i t h soll als
LÎFuatura temporis hier folgen: „ I n Erwägung, daß Patente den Fortschritt
der Erfindungen nicht begünstigen, vielmehr deren Zustandekommen erschweren,
daß sie die rasche allgemeine Anwendung nützlicher Erfindungen hemmen, daß
sie den Erfindern selbst im Ganzen mehr Nachtheil als Vortheil bringen und
daher eine höchst trügerische Form der Belohnung sind, beschließt der Congreß
deutscher Volkswirthe zu erklären: daß Erfindungspatente dem Gemeinwohl
schädlich sind.-'
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und wirtschaftlicher Veurtheilung. Sie mögen übrigens im
Frieden ruhen. Es wird kaum eine Rückkehr derartiger Ver-
irrungen zu erwarten sein. Die verschiedenen Stadien des
Kampfes um die Erwirkung eines deutschen Patentgesetzes, die
Bestrebungen des Vereins deutscher Ingenieure, der Wiener
Patentcongreß (1873), die Bildung eines Patentschutzvereins
(1874) sind mit der, den technischen Fachmann interessirenden
Weitläufigkeit dargestellt in der Schrift des Ingenieurs G rot he
über das Patentgesetz S. 7—40, worauf des Näheren verwiesen
wird"). Nachdem bereits im Jahr 1872 der Verein deutscher
Ingenieure dem Vundesrath den „ Entwurf eiues Patentgesetzes
für das deutsche Reich" vorgelegt hatte, wurde im Jahr 1875
von dem Patentschutzvereiu ein neuer Entwurf eines Patent-
gesetzes ausgearbeitet und dem Vundesrath übergeben. I m
Jahre 1876 folgte ein revidirter Entwurf, welcher gleichfalls
der Neichsregierung vorgelegt wurde. , Dieser Entwurf ist eine
sehr sorgfältige und mit Geschick redigirte Arbeit, von der das
Gesetz oftmals nicht zu seinem Vortheile abgewichen ist. Die
Regierung ordnete eine Enquste in der Form der Vernehlnung
von Sachverständigen über 21 Fragen an, welche vom 29. August
bis 2. September 1876 stattfand. Die Resultate der Enqutzte
bieten kein unbedeutendes wissenschaftliches Interesse und sind
im Folgenden stets eingehend benützt worden. Am 21. November
1876 veröffentlichte die Reichsregierung den Entwurf eines
Patentgesetzes mit Motiven. Der Entwurf zeigte erhebliche
Mängel und gab zu vielen Reklamationen Anlaß; er wurde
daher nochmals umgearbeitet; fodann wurde ein neuer Entwurf
am 24. Februar 1877 dem Reichstag vorgelegt. Derselbe kam
in der Sitzung vom 22. März 1877 zur ersten Berathung nnd
wurde an eine Commission von 21 Mitgliedern verwiesen.
Die Commission erledigte ihre Aufgabe in 11 Sitzungen. Der
Commissionsbericht bietet manches schätzbare Material, wenn
auch eine freiere Stellung gegenüber dem in manchen Punkten fehler-

°̂) Vgl. auch die allerdings sehr unerquickliche Darstellung bei P i e p e r ,
Schutz der Erfindungen S. 157 fg.
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haften Entwürfe zu wünschen gewesen wäre. Am 1. Mai 1877
kam der Entwurf im Plenum des Reichstags zur zweiten, am
3. Mai zur dritten Verathung, wo er mit erheblicher Majorität
angenommen wurde. Unterm 25. Mai 1877 wurde das Gesetz
promulgirt, es erschien im Neichsgesetzblatt 1877, nr. 23, S.
501—510. Am 1. Jul i 1877 trat es in Kraft.

- XIV. Das deutsche Patentgesetz ist im Allgemeinen ein gutes
Gesetz; viele Vorwürfe gegen dasselbe sind, wie die nachfolgende
Darstellung zeigen wird, unbegründet. Das in § 3 ausgesprochene,
viel getadelte Princip läßt eine wissenschaftliche Construction
zu, der Inhalt des Patentrechts ist in § 4 mit hinreichender
Schärfe markirt, die Dauer des Rechts, die progressiven Taxen
beruhen auf gesunden Principien, das Verfahren zur Erlangung
des Patents: Anmeldung, Aufgebot, Vorprüfung mit der Möglich-
keit nachträglicher Nemedur durch Nichtigkeitsklage, trägt allen
sich durchkreuzenden Interessen thunlichste Rücksicht, der indirecte
Licenzzwang bietet für fchreiende Fälle eine nothwendige Abhülfe.
Allerdings ist das Gesetz auch nicht frei von Fehlern; es ist ein
Fehler, wenn dem beraubten Erfinder nur das Recht gegeben
ist, die Nichtigkeit des vom Dritten erlangte!: Patents und nicht
dessen Übertragung auf sich zu begehren; es ist ein Fehler,
wenn dem vom Patentamte abgewiesenen Patentsucher kein
Rückhalt ml den Gerichten gewährt ist, während die Frage
über die Nichtigkeit eines ertheilten Patents vor das Reichs-
gericht gebracht werden kann; völlig mangelhaft ist der vierte
Abschnitt über Strafen und Entschädigung; die von der Gerechtig-
keit dringend gebotene Entschädigungspflicht des fahrläfsigen
Contrefacteurs und die Haftung des gutgläubigen bis zur
Bereicherung ist aus unstichhaltigen Gründen verworfen worden,
der Mangel besonderer Normen über die Confiscation ist eine
empfindliche Lücke. Endlich ist die Patenttaxe viel zu hoch.

Die Hauptsache im Patentwesen liegt aber weniger im
Gesetze, als in der Art, wie es gehandhabt wird. Auch das
beste Gesetz gereicht nicht zum Segen bei einer mißgünstigen
und den Erfindern feindseligen Richtung der entscheidenden
Behörde, während im Falle wohlwollender Veurtheilung die
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Mängel des Gesetzes verschwinden*). Der Schutz des Erftnders
ist eine Aufgabe der Gerechtigkeit, er ist ein Postulat des wirth-
schaftlichm Fortschrittes, er ist daher möglichst weit und liberal
auszuüben, nicht als mißliebiges Monopol ängstlich zu beengen.
Ebenso wie es der stete Ruhm der amerikanischen Gerichte und
Patentbehörde sein wird, durch liberale Beurtheilung des Er-
finderrechts an dem unglaublichen Fortschritt der dortigen
Industrie mitgearbeitet zu haben, so möge auch die deutsche
Patentbehörde den Erfindern ein liberales Entgegenkommen
beweisen.

XV. Die frühern deutschen Patentgesetze und die Patent-
gesetze anderer Länder zu schildern, ist nicht die Aufgabe dieses
Werks. Es muß in dieser Hinsicht, auf die Darstellung in
Klostermann's Patentgesetzgebung aller Länder verwiesen werden.
Nur das französ. Patentgesetz vom 5/8 Jul i 1844 sei hier noch
kurz erwähnt, da auf dasselbe bei der Benützung der überreichen
französ. Doctrin und Praxis häufig Rücksicht genommen werden
muß. Das Gesetz unterscheidet sich von dem deutschen haupt-
fächlich dadurch, daß es die Patente auf vure Anmeldung
ertheilt, ohne vorheriges Aufgebot und ohne vorherige oau8Ä6
ovFnitio. Die Entscheidung über Nichtigkeit und Révocation
erfolgt durch die bürgerlichen Gerichte; sie wirkt nur unter
den Parteien, sofern nicht das miniers MMyne am Pro-
cesse theilnimmt, in welchem Fall die ausgesprochene Nichtig-

*) I n dieser Hinsicht begrüßen wir die Worte Reuleaux's im Patent-
blatt ( I S. 12):

„Wie das deutsche Patentgesetz mitten im Leben steht, indem es unter
Anhörung des Raths der Industriellen des Reiches entstanden ist und in
feinen Grundbestimmungen dies deutlich erkennen läßt, so auch ist das deutsche
Patentamt bestrebt, die wichtige Frage der practischen Durchführung des Gesetzes
in den Einzelheiten nach besten Kräften so zu lösen, wie es dessen großer Be-
deutung für die Fortentwicklung unserer Industrie entspricht." Einen Mißstand
bilden allerdings die außerordentlich niedrigen Besoldungen der Patentamtsmit-
glieder, welche darauf abgesehen sind, daß die Beschäftigung im Patentante uur als
eine nebensächliche Beschäftigung neben einer sonstigen Berufs- oder Gewerbs-
thätigkeit angesehen wird. Möge es auch hierin demnächst besser werden!.
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keit und Revocation er^a «mue» wirkt. Das Gesetz kennt
Patente zu 5, 10 und 15 Jahren; doch hat diese Eintei lung
deßhalb wenig Bedeutung, weil der Patentinhaber das Patent
durch Nichtzahlung der Taxe einfach verfallen lassen kann. Die
Taxe ist keine progressive, sondern eine gleichmäßig periodische
von 100 Frs. Das Gesetz enthält sehr scharfe Bestimmungen
zum Schutz des Patents. Es verfügt Strafe und Entschädigung
über jeden Contrefacteur, ob er dolos oder culpos gehandelt
hat, ja es rechnet jedes Nichtkennen des Patents zur ouixa an;
nur wenn es sich handelt um Verheimlichung, Verkauf, Ein-
fuhrung nachgemachter Waaren, ist die Strafe von der Kenntniß
des Patents abhängig. Außerdem hat dasselbe weitgehende
Vorschriften über die Confiscation nachgemachter Waaren und
über die Horbereitung derselbe durchI ihre Beschlagnahme.
I n dieser letzten Richtung, in dem Schutz des Rechts gegen
äußere Eingriffe, sind das deutsche und das französische Gesetz
gleichsam Gegenfüßler, jenes von übermäßiger Milde, dieses von
fast übermäßiger Schärfe.



Erster Theil.

Materielles Patentrecht.

^ . Voraussetzungen des. Patentrechts.

I.

Orfindung. Meußeit.

Nr. 1. Erfindung ist eine auf einer neuen Combination
der Naturkräfte beruhende eigenartige Schöpfung des Menschen-
geistes zur Erreichung eines bestimmten Resultates.

Wesentlich für den Begriff der Erfindung ist das Er-
forderniß der eigenartigen Schöpfung. Wo dieses Erforderniß
fehlt, kann nur von Entdeckung, nicht aber von Erfindung die
Rede sein. Die Entdeckung enthüllt und entschleiert etwas in
der Natur bereits vorhandenes, die Erfindung schafft etwas,
das in der Natur nicht vorhanden und nur der menschlichen
Combination zu verdanken ist. Vergl. OuFa lä -s t s^a r t
bei K6U0U3,rä ur. 34, lißnäu 6t veiorme m. 313,
DaUo2 nr. 40, Patentfrage S. 64, Pieper S. 21.
Daher ist die Auffindung eines neuen chemischen Elements stets,
Entdeckung, niemals Erfindung. B rand t hat den Phos-
phor, I^voisiei- den Sauerstoff, Wühler das Aluminium,
Bunsen das Rubidium und Cäsium entdeckt, nicht erfunden.
Ebensowenig können die chemischen Combinationen, welche
bereits in. der Natur vorhanden sind, erfunden werden; denn
es fehlt an der Eigenartigkeit der Schöpfung; was bereits in
der Natur ist, kann nicht erst geschaffen werden. Dagegen kann
eine chemische Composition, welche sich in der Natur nicht vor-
findet, erfunden werden; ebenso kann der Weg, auf



— 33 —

welchem man zur Auffindung des Elements oder zur Bildung
der Composition gelangt, eine eigenartige Schöpfung sein und
den Gegenstand der Erfindung bilden. Man denke an die
Herstellung von Farbmitteln, Fetten u. f. w. aus unorganischen
Stoffen, während die Natur zu ihrer Erzeugung den Weg
durch die organische Natur wählt.

Der Unterschied zwischen Entdeckung und Erfindung ist
daher ein klarer und bestimmter, und insbesondere ist das, was
Gar eis S. 28 ausführt, nicht geeignet, die Gränze zu ver-
wischen.

Nr. 2. Die Veranlassung dieser Schöpfung kommt nicht
in Betracht; es ist unerheblich, ob sie das Product wissen-
schaftlicher Spéculation oder empirischer Versuche ist, oder ob
sie durch die Beobachtung eines NaturphänomenZ angeregt
wurde. Denn hierdurch wird der Begriff der Schöpfung nicht
berührt.

Nr. 3. Wohl aber gehört zum Begriff der Schöpfung
die Eigenconception des Schöpfers; jede Schöpfung ist Pro-
duction, nicht bloße Reproduction. Daher ist die Originalität
eine durchgehende Voraussetzung des Urheberrechts. Wo diese
fehlt, gebricht es an der Grundlage, und wenn nichtsdesto-
weniger die bloße Reproduction geschützt wird, wie bei
der Photographie, so beruht dieser Schutz auf ganz andern
Gründen.

Auch das Patentgesetz*) hat dieses Erforderniß strikte
durchgeführt. Ob nicht, ähnlich wie bei der Photographie, unter
Umständen auch hier die Reproduction zum schutzbedürftigen
Gegenstande hätte erhoben werden sollen, darüber läßt sich
streiten. Einer der bedeutendsten Patentschriftsteller, Nt Liano,
o0nt,i6kay0n x. 465. 466, beklagt den Mangel eines solchen
Schutzes im Interesse der Industrie: „M8 Kio1i0tk0<iu68 xu-
dUHU68 renferment 6,68 80UI068 M6i)ui8adi68 äe proäuit8 ou
äs pr0oeä68 äout

*) Ueber die Originalität im Musterrecht s. Dambach, Musterschutz-
gesetz S . 20.

Kohl er. Patentrecht. 3
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on N6FÜF6 068 pr6016U868 r6880ur068, tl680rg P6räu8 V0UI 1s

xav8, xaros<iu6 nul US V6ut 8'6XF086r ä voir 868 rivaux par-
tasssr — — un 8U0068 odtsnu i6nt6N6nt 6t au prix ä'688ai8
8ouv6nt IUM6UX. Indeß sind auch bei der Verathung des Muster-
gesetzes derartige Anträge verworfen worden, Dambach,
Musterschutzgesetz S . 22. 23.

Nr. 4. Das deutsche Gesetz hat das Requisit der Origi-
nalität scheinbar dadurch relaxirt, daß der Mangel der Ori-
ginalität nur auf den Antrag dessen berücksichtigt wird, dem
die Combination entlehnt wurde. Indeß ist dies keine Ab-
weichung vom Princip; denn einmal muß die Combination
original ersonnen sein,- wird sie nun durch einen Dritten ent-
lehnt, so ist dieser nicht als Schöpfer und als Erst-
berechtigter, sondern als Aneigner eines fremden Rechts zu
betrachten, welcher als Besitzer bis auf Réclamation des Be-
rechtigten geschützt wird.

Nr. 5. Auf dem Gebiete des Autor- und Kunstwerk-
rechts ist jede Schöpfung auch eine neue Schöpfung; es ist
unmöglich, daß verschiedene Urheber zu derselben Schöpfung
gelangen, da jede Leistung der Kunst — und dazu gehört auch
die Erzeugung von Schriftwerken — so enge mtt der Person
des Erzeugers zusammenhängt, so sehr von seiner Individua-
lität durchdrungen ist, daß nur zwei ganz und gar gleich
orgamsirte Naturen mit den gleichen Lebensschicksalen zu der-
selben Schöpfung gelangen könnten. Anders verhält es sich
auf dem Gebiet der Erfindungen; hier handelt es sich um die
Beherrschung der Natur durch ihre eigenen Gesetze; sie beruhen
auf Kenntnissen und Einblicken, welche jedem Denkenden
offenstehen. Daher verlangt das Patentrecht nicht nur eine
Erfindung, sondern auch eine neue Erfindung.

Nr. 6. Eine Erfindung könnte als neu gelten, wenn sie
Niemanden vorher bekannt gewesen ist. Dieser Begriff der
Neuheit ist aber für das Recht nicht verwendbar. Wesentlich
ist nicht, ob die Schöpfung absolut neu ist, sondern nur, ob sie für
die menschliche Gesellschaft neu ist; i n dieser Hinsicht ist sie
aber so lange neu, als sie der menschlichen Gesellschaft noch nicht
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zugänglich, für dieselbe noch nicht benutzbar geworden ist.
Denn nach der ganzen Grundlage des Erfinderrechts kommt das
Recht demjenigen zu, welcher ein noch nicht im Besitze der
menschlichen Gesellschaft befindliches Gut erzeugt; die Neuheit
ist daher nach den Verhältnissen der menschlichen Gesellschaft
zu beurtheilen.

Das Gesetz kann nun einen doppelten Weg einschlagen,
um diese Neuheit zu characterisiren. Es kann bei dem allge-
meinen Postulats der Gerechtigkeit stehen bleiben und die
Veurtheilung der einzelnen Fälle der richterlichen Erwägung
anheimgeben; es kann aber die Klarstellung der Situation
selbst übernehmen und die einzelnen Fälle bestimmen, in welchen
es annimmt, daß eine Erfindung ein der menschlichen Gesell-
schaft neues Gut erzeugt, die menschliche Gesellschaft mit einem
ihr noch unzugänglichen Gute bereichert.

Den ersten Weg hat das französische Gesetz von 1844
eingeschlagen; dasselbe besagt in Art. 3 1 :

Nß 86IN PÄ8 r6Mt66 N0UV6116 tonts äeoouvsrts, invention
on avMoation yni, 6n I'ranoy on g, l'etranFer, ßt antsrisnrs-
insnt Zl 1a, äats an äövöt äo 1a äsiuanäß anra ißyn nns
-pndlioits 8nkÜ8ant6 p^ur pouvoir öti6 exsontßß.

Die Unbestimmtheit dieser Fassung wird auch in Frank-
reich gefühlt; der französische Handelsminister erklärt in einem
Circularschreiben vom 26/12 1854: I I ^ a sviäsininent äan8
168 tsiN68 äs I'artiois 31 nns siastioits äont i l 68t v088ioi6
H'aon86r 6t nn vaFno lini äsvraisnt äi8varatti6 (bei NonFuisr
I>. 528. 529). Wie in solchen Fällen gewöhnlich, sind die
französischen Spruchbücher voll von casuistischen Controverse«.
Man fragt, ob eine Privatcorrespondenz genüge, um die Er-
findung publik zu machen, Nsnonarä nr. 41, NonFn is r nr.
-497, V iano v. 473, L 6 ä a r r i ä 6 nr. 373; ob die Vetheiligung
an einer öffentlichen Ausstellung, in welcher das Werk dem
Publicum zur Schau und zur Probe geboten wird, NonFn is r
nr. 529, V6äa r r i ä6 nr. 383, Avpelhof ?an 23/2 1863
8.*) 63 I I . x. 68, Casshof 18/1 1864, 8. 65 I. v. 360 und

*) 8. bedeutet 8 i ro ) ' (rsoueil Fvnsrai äos loig st äe3 arrotä).
3«
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19/5 1866 8. 66 I. p. 395 u. f. w.; ob die Anzeige bei
einer Gesellschaft zur Prämiirung der Erfindungen, Lßuonarä
nr. 47, NouFuisr in. 517, Nsuäu ur. 450, Lääarr iäe ur.
380; ob jede Benützung eines Dritten oder nur eine offen-
kundige, dem Publicum zugängliche; für- das letztere die meisten,
z. B. N s r i i n ur. 6, NouFuisi- n?. 506, Nenäu ur. 454,
?6iz)iFiia p. 311, va l lon ur. 67, für das erstere N .
Viauo, ooutrsk. p. 467 fg. und Vsäarr iäs iu-. 390.

Den entgegengesetzten, legislativ richtigeres Weg hat das
deutsche Gesetz eingeschlagen. Es gibt eine fixe Characteristik
der Neuheit; allerdings in negativer Fassung: Eine Erfindung
gilt nicht als neu, wenn sie zur Zeit der Aumeldung

1) in öffentlichen Druckschriften bereits beschrieben, oder
2) im Inlande offenkundig benutzt worden ist.
Nr. 7. Es ist im Vorigen angenommen worden, daß der

§ 2 des Gesetzes eine erschöpfende Angabe dessen enthalte,
was als nicht neu, und folglich auch dessen, was als neu zu
betrachten sei. Diese Auffassung wird nicht von Allen getheilt.
Klostermann, Patentgesetz S. 131, Landgraf S. 15 und
Gareis S. 58 erblicken in § 2 nur eine exemvlificative An-
gabe der hauptsächlichsten Fälle des Nichtneuseins, nicht aber
eine erschöpfende Aufzählung aller Fälle des Nichtneuseins.
Allein es findet sich im Gesetze Nichts, was zu einer exemvlifi-
cativen Auffassung verleiten könnte; im Zweifel ist aber eine
exemplificative d. i. eine unvollkommene, den gesetzlichen Gedanken
nicht deckende Fassung nicht anzunehmen; das Gesetz hätte
sagen müssen: „Eine Erfindung gilt insbesondere nicht als
neu"*) oder „sie gilt nicht als neu, wenn — wenn
oder wenn sie anderweit bekannt geworden ist", wie in der
That die in der EnquAe vorgeschlagene Fassung lautete <Enq.
S . 50); und daß das Gefetz die Fassung der Enqußte ver-
schlimmbessert habe, ist zwar nicht ausgeschlossen, aber auch im
Zweifel nicht anzunehmen.

*) AehnliH die Übereinkunft der Zollvereinsftaaten vom 21. Septb.
1842 sud I .
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Man beruft sich zwar für das Gegentheil auf die Motive
und auf die Fassung des Gesetzes. Allerdings beginnen nun
die Motive S. 17 mit dem Satze: „Unter welchen Voraus-
setzungen i n dem von einem Patentsucher angemeldeten Gegen-
stände oder Verfahren thatsächlich etwas Neues zu erblicken
ist, läßt sich durch Gesetz nicht bestimmen. Die das Patent-
gesuch prüfende Behörde hat dies nach den Umständen des
einzelnen Falles zu beurtheilen." Allein hier wird nur die
äußerst schwierige und heikle Frage über die Identität des
Alten und Neuen angeregt, die Frage, ob die in der ange-
meldeten Combination enthaltenen Modificationen so bedeutend
sind, daß sie einer älteren Combination gegenüber als eine
neue, selbstständige zu betrachten ist.

Was ferner die Fassung des Gesetzes betrifft, so ist sie
allerdings eine negative; das Gesetz sagt nicht, eine Erfindung
sei neu, wenn nicht — sondern,sie sei nicht neu, wenn; allein die eine
Fassung sagt im Grunde dasselbe, wie die andere; auch bei
der ersten Fassung hätte man zweifeln können, ob sie allum-
fassend oder exemplificativ sei. Das französische Gesetz bedient
sich gleichfalls der negativen Fassung: ^ 6 sera pas isputös
N0UV6116 6w., und doch nimmt man ziemlich allgemein an,
daß der Art. die Frage der Neuheit völlig erschöpfe. Nenäu
nr. 443.

Eine Erfindung gilt daher solange als neu im Sinne des
Gesetzes, als nicht einer der im § 2 aufgezählten Fälle vorliegt.
Vg l . auch Dambach S . 10 und 11.

Nr. 8. Die Neuheit wird ausgeschlossen durch die Be-
schreibung in öffentlichen Druckschriften. Es genügt daher
zum vorweg nicht: Mittheilung in Privatbriefen, auch nicht in
einem mündlichen Vortrag, felbst wenn dieser vor einem zahl-
reichen Auditorium erfolgte — solange nicht der Inhal t des
Vortrags in öffentliche Blätter überging; ebensowenig genügt
eine zurückgezogene Patentanmeldung, sofern sie noch nicht zur
Veröffentlichung der Anmeldung geführt hat, vgl. Appelh. ?ari8
29/7 1848 8. 48 I I . 468. Es ist vielmehr eine Druckschrift
nöthig, also eine Mittheilung durch den Druck oder ein dem
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Drucke entsprechendes mechanisches Verfahren, vgl. Landgra f
S . 17; die Druckschrift muß öffentlich sein, d. h. sich an das
allgemeine publicum richten; der Vorbehalt „als Manuscrivt
gedruckt" an sich schließt die Oeffentlichkeit nicht aus, sobald
die Schrift factisch unter dem allgemeinen Publicum verbreitet
wurde. Sie muß bereits veröffentlicht d. h. dem Publicum
zugänglich gemacht fein; es genügt nicht, wenn sie erst im
Drucke begriffen bezw. noch nicht zur Ausgabe gekommen ist.
Rßuauarä ur. 41, Rsuäu ur. 448, NouFuisi ur. 490,
Da11o2 nr. 60. Ist aber die Schrift veröffentlicht, fo kommt
es nicht mehr auf das Resultat der Veröffentlichung an,
namentlich nicht darauf, ob das Buch großem oder geringern
Absatz gefunden hat, Nsnouarä nr. 43, N o u F u i L i nr. 500.
Ebenfo ist die Art und Richtung des veröffentlichten
Schriftwerks unerheblich; es ist daher unerheblich, wenn dasselbe
nur für Theoretiker oder für Personen einer ganz anderen
Verufsklafse geschrieben ist, Rsnäu ur. 438, Gare is S . 64;
ebenso kommt es nicht in Betracht, in welcher Sprache und
unter welchem Volke das Schriftstück erschienen, ob dasselbe
altern oder neuern Datums ist. Selbst ein chinesisches oder
japanesisches Druckwerk würde genügen*), trotz der Verschieden-
heit der dortigen Drucktechnik, da hier immerhin eine unserm
Schriftdruck entsprechende mechanische Vervielfältigung vorliegt.
Daß hier das Gesetz viel zu weit geht, daß es nicht mehr eine
gerechte Würdigung der Verhältnisse, sondern eine Fiction auf-
stellt, leuchtet ein; denn es ist eben nicht richtig, daß in solchen
Fällen eine vublike Verbreitung der entsprechenden Idee vor-
liegt. Ein nicht übersetztes chinesisches Buch ist dem technischen
Publicum ebenso ein Buch mit sieben Siegeln, wie ein nicht
Veröffentlichtes Manuscrivt. M i t Recht hat daher auch S i e -
mens in der Enquste(S. 48 fg.) dagegen protestirt, und auch
anderwärts ist diese Ausdehnung des Publicitätsbegriffs be-
bekämpft worden; vgl. Pa ten t f rage S . 86 und insbesondere

*) Vsn welch' erheblicher praktischer Bedeutung dies ist, wird Jeder
ermessen, welcher die eminente Erfindungsgabe dieser Ostasiaten kennt.
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a. a. O. p. 70, welcher es mit Recht seltsam findet,
daß man einen gutgläubigen Techniker, der die Erfindung eigen-
ooncipirt hat, seines Rechts beraubt, parosHu'uu turst äs
did1iotIi6<iU6 aura äsoonvsrt äan8 ^us!^us8 vieux douHUMZ
oub1Ï68 äsux on troÎ8 1ÎFU68 ^ui ont <1U61<1U6 rapport avso 8a
8p6oiüoatioii. Allerdings wendet man dagegen ein, daß in
diesem Falle die- Originalität der Erfindung schwer zu er-
weisen sei. Allein man überlasse es doch in solchen Fällen den
Interessenten, für den Beweis zu sorgen; und in der That
wird der Beweis der Eigenconception in vielen Fällen sich mit
Leichtigkeit erbringen lassen; nötigenfalls könnte der Origina-
litätseid aushelfen, welcher in den Vereinigten Staaten
von den Erfindern allgemein verlangt wird.

Nr. 9. Die Publication muß, um die Neuheit auszu-
schließen, die Erfindung in einer solchen Weise offenbaren, daß
damit das Princiv dem Techniker zur technischen Benützung
offensteht; denn erst dann ist sie ein der Menschheit dargebotenes
Gut. Die Publication muß daher die Erfindung so klar beschrei-
ben, daß darnach eine Ausführung durch die Techniker der ent-
sprechenden Branche erfolgen kann: eine Beschreibung,
8Q0u1ä 8orvs a8 a äirsotiou tor makiuF
tü6 tbillF to ^kiok tbs ä68oripti<m Î8 rsiatsä, ?ki1ipp8
p. 175, vgl. Rsnäu nr. 437, va l ioa ur. 61. 62. 63, Appelh.
^.wi6U8 vom 13/2 1939, wo es heißt: oonMöraiit yu6 168
journaux 6oo88ki8 — — ooutisimsiit disu la ^couverts äs
l'usais äs 1'air Hauä pour aotivsr la ooiuliu8ti0ii äan8 Iss
tourueaux, mai8 u'mäi^usut auoun mo^sn pour 1'appUcation
äs ostts äsoouvsrts, ä'oü i i 8uit ĉ u'sUs 68t ooulziFuse, mai8
non äsor i to (bei v a l l o n 1. o.), ebenso Appelh. v o u a i 27/11
1841 (ebenda), Appelh. Metz 14/8 1850 8. 5 0 I I . p. 604, Casshof.
20/5 1844 8. 44 I. p. 513. Ob übrigens die Beschreibung
durch reinen Text oder durch Text mit Abbildung erfolgt ist,
kommt natürlich nicht in Betracht. Ja, auch eine Abbildung
ohne zusammenhängenden Text kann genügen. Es muß endlich
genügen, wenn im Druckwerke eine Beschreibung im Allgemeinen
enthalten und bezüglich des Einzelnen auf eine schriftliche.
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dem Publicum allgemein zugängliche Beschreibung verwiesen
wird; denn diese allgemein zugängliche, in der Publication sig-
nalisirte Beschreibung gilt als Theil der Publication, ebenso
wie das geheime Billet, auf welches im mystischen Testamente
verwiesen wird, als Theil des Testaments gil t*). Daher ist
die Publication des deutschen Patentamts, sofern dieselbe mit
der öffentlichen Auslegung der Anmeldung und Beschreibung
verbunden ist, genügend, um die Neuheit auszuschließen.

Nr. 10. Ein zweiter Modus der Publicität, welcher die
Neuheit künftiger Conceptions« ausschließt, ist die offenkundige
Benutzung im I n l a n d e s . Es muß daher eine Benutzung
vorliegen, also eine Ausbeutung der Erfindung zur Erzielung
der ihr entsprechenden Resultate; daß die Benutzung eine ge-
werbliche sei, verlangt das Gesetz nicht, es genügt eine Be-
nutzung im Kleinen, in der Sphäre des Haushaltes. Dagegen
liegt eine Benutzung nicht vor bei der bloßen Erprobung eines
Instrumentes, sollte.diese auch noch so öffentlich, z. V. auf
einer gewerblichen Ausstellung, geschehen.. Das Gesetz ist hierin
sehr eng. Noch weniger können die unvollkommenen Versuche
des Erfinders oder Anderer als Benutzung gelten.

Ob die Benutzung von einem Dritten oder vom Erfinder
ausging, ist unerheblich; auch der Erfinder verwirkt nach
deutschem und französischem Gesetze sein Eigenrecht dadurch,
daß er die Conception vor dem kritischen Zeitpuncte offen-
kundig benutzt. Rsuouarä iu-. 47.

Nr. 11. Diese Benutzung muß aber auch eine offenkundige
sein, d. h. die Erfindung muß dadurch der Allgemeinheit zu-
gänglich werden; eine geheime Benutzung schadet nicht; gleich-
gültig ob sie von dem Erfinder oder einem Dritten ausgeht.

*) tr. 73 (7?) cls Iwroä. instit. : H ŝo toto uon äistriduto ita norip-
est: Wem KsroäsV ooäioMZ tsoolo, kores osto: Utimn ooäioiliis

iustituit. IHu3 yuiäsN institutia valsi iäeo, Mvä, lieet coäioilliä
äaiiksrsäitan non po88it, talnou kaso sxtsgtamento üata, viästur.—

** ) Eine Ausnahme bezügl. der Fahrzeuge s. unten.
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Ist die Erfindung ein neues Product, so kann sie offen-
kundig werden durch den Vertrieb der Waare; ein einzelner
Verkauf genügt allerdings in der Regel nicht, der Vertrieb
muß ein solcher sein, welcher die Kenntniß der Waare unter
das Publikum bringt, Appell). Paris 3/7 1845 (bei L iano
x. 473). Liegt aber die Erfindung in einer neuen Productions-
méthode, so bewirkt der Vertrieb der Waare nur dann eine
Offenkundigkeit dieser Methode, wenn dieselbe aus der Waare
für Sachverständige erkennbar ist*); in diesem Falle bewirkt
er aber eine Offenkundigkeit, auch dann, wenn die Fabrication
geheim gehalten wird, vgl. Casshof. 24/12 1833, Nßnouarä
nr. 45, R s n ä u n r . 455, NouFuißr ur. 532, Viauo x. 472,
Da11o2 ur. 68.

Die Offenkundigkeit ist ferner dann vorhanden, wenn die
Fabrication selbst nicht geheimhalten, sondern den entsprechenden
technischen Kreisen zugänglich gemacht wird. Ob dies in hin-
reichendem Maße der Fall ist, bleibt Thatfrage. Der Betrieb ist
im Zweifel ein offenkundiger; er ist es, wenn keine Maßregeln
zur Geheimhaltung getroffen werden, als da sind: Ausschluß
des Publikums, Verbot der Veröffentlichung an' die Fabrik-
arbeiter, Verhüllung der kritischen technischen Operationen
u. s- w.**>

Nr. 12. Endlich verlangt das deutsche Gesetz, daß die
offenkundige Benutzung im I n l a n d e d . i . auf dem Territorium
des deutschen Reichs stattfinden müsse. Dieses Erforderniß ist
nicht gerechtfertigt; die technischen Industriekreise lassen sich
nicht nach Landesgränzen abscheiden; die in dem einen Lande

*) Hierzu genügt es z. V. nicht, daß die Stoffe erkannt werden, wenn
das Mschungsverhältniß Geheinmiß bleibt, Apvelh. Voräsaux 20/6 1867
S . 68 I I . ?. 221. '

"*) Ueber das Fabrikgeheimmß vgl. auch 2 u a r ä i-opsrt. äs Isgigi. et
äs üootrius.st äs ^uri8pr. on matisrs äs mary. äs kadr. IV. ur. 1 : uu
Htolior, äout l'aecsg est intoräit aux etrau^srs st ou us
point 1o3 ouvriers ä'6tad1i886MeQt Hui no sont xa,3
äs ostts partis. Oftmals müssen auch die Arbeiter einen Eid leisten, daß
sie das Geheimniß bewahren.
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offenkundig benutzte Erfindung gehört der ganzen industriellen
Welt an. Das französische Recht kennt diese Beschränkung
nicht, Nßnouarä ur. 49, v a l i o ? nr. 56, 77; vielmehr wurde
dieselbe bei der 'Berathung des französischen Gesetzes ausdrück-
lich verworfen. Doch wird es nicht häufig vorkommen, daß
eine offenkundig benutzte Erfindung nirgends in einem tech-
nischen Buche oder in einer technischen Zeitung beschrieben ist
— was die Bedeutsamkeit dieser Beschränkung wesentlich ab-
schwächt.

Sollte allerdings eine neue Conception einem ausländischen
Industriellen entlehnt sein, so stünde diesem der Weg der Ein-
sprache und Nichtigkeitsklage zu nach § 3 Abs. 2, § 10 Z. 2,
§ 27 Ges.!

Nr. 13. Der Entwurf des Gesetzes hatte eine Ab-
schwächung der oben entwickelten Sätze in der Art versucht,
daß die im Auslande amtlich herausgegebenen Patentbeschrei-
bungen erst nach drei Monaten die zum Ausschluß der Neuheit
nöthige Publicität herbeiführen sollten. Diese Beschränkung
wollte den Mißstand zu verhüten, daß ein und derselbe Patent-
sucher, welcher in mehreren Ländern ein Patent erwerben wi l l ,
i n dem einen Lande dadurch ausgeschlossen ist, daß in einem
andern Lande in Folge seines Patentgesuchs eine officielle
Publication der Erfindung stattfand. Dieser Mißstand hat
sich bereits in Frankreich gezeigt; mehrfach wurden Patente
für nichtig erklärt, weil die Patentbeschreibung bereits in
Folge der Patentanmeldung in Belgien veröffentlicht worden
war, vgl. Casshof. 14/7 1848, 12/1 1865 und 1/6 1865,
8. 65 I . p. 463 und 699, Appelhof R6QN68 9/1 1865
8. 66 I I . p. 59, Rsnäu nr. 447. Allein die Bestimmung
war eine zweischneidige, weil sie nicht nur zu Gunsten des
Patentsuchers, sondern auch zu Gunsten eines jeden Dritten
wirken würde, welcher sich den Zwischenraum zu Nutzen machen
wollte; daher denn auch im Schöße der Commission der Zusatz
beantragt wurde: „sofern das Patent von Demjenigen, welcher
dasselbe im Auslande angemeldet hat, oder mit dessen Ein-
willigung von einem Andern nachgesucht wird" . Dieser Zu-
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sah wurde mit Rücksicht darauf abgelehnt, daß in solchen
Fällen die Grundsätze über Originalität, also § 3 Abs. 2,
§ 10 Z. 2, § 27 Ges., Abhülfe gewährten. Allein der Grund
war nicht stichhaltig. Denn durch die genannten Gesetzbestim-
mungen wird nur die Ent lehnung der publicirten Erfindung
betroffen, sie berühren den Fall nicht, wo ein Dritter in diesem
Zwischenräume die Erfinduug eigenconcip i r t hat; während
doch nach dem Gedanken des Entwurfs das s M i u m der 3
Monate nur dem Anmelder selbst, nicht auch einem fpätern
Erfinder zu Gute kommen sollte, mithin eine Einschränkung,
wie die vorgeschlagene dringend erforderlich war, um den Ge-
danken zu präcisiren. Wenn außerdem noch eingeworfen wurde,
daß der ausländische Patentsucher nicht nothwendig der
Erfinder ist, so ist dagegen zu erinnern, daß in diesem Falle
der Mangel der Originalität in der gesetzlichen Weise geltend
gemacht werden kann, so daß ihm die 3 Monate Vorsprung
nichts helfen. Vgl. auch Pieper S . 37 fg.

Indeß wurde i n dritter Lesung die ganze Beschränkung
der Publicität gestrichen, indem man die Lösung des Miß-
verhältnisses den internationalen Vereinbarungen überlassen
wollte. Solange solche noch nicht erfolgt sind, haben die Er-
finder, welchen es um den Erfindungsschutz in Deutschland zu
thun ist, ihre Anmeldungen so zeitig in Deutschland ein-
zureichen, daß dieselben nicht durch die Publication auf Grund
ausländischer Anmeldungen überholt werden.

Nr. 14. Das Erfinderrecht ist ausgeschlossen, wenn die
Conception des Erfinders bereits in der angegebenen Weise
publik ist; dazu gehört aber, daß die Conception des Erfinders
mit der publiken Conception identisch ist. Diese Feststellung
gehört zu den schwierigsten des ganzen Patentrechts; bei der
immateriellen Natur der Conception, bei der Verschiedenheit
ihrer factischen Gestaltung bietet die aotio ünium rL^uuäoium
hier noch ganz andere Zweifel und Controverse«, als in der
Körperwelt. Das Verhältniß der technischen Concevtionen zu
einander kann ein vierfaches sein:
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1. das der absoluten Indifferenz sie berühren sich nicht;
2. das der Identität', die neue Conception enthält die

alte und nichts Weiteres;
3. die neue Conception enthält die alte und noch etwas

Weiteres;
4. die alte Conception war ein Durchgangsstadium, ein

Vildungselement bei der Schöpfung der neuen, sie ist aber in
der neuen effectiv nicht mehr vorhanden.

I m Falle 1 und 4 ist eine Collision beider Erfindungen
ausgeschlossen; auch im Falle 4; denn der Erfinder hat kein
Anrecht auf die alleinige geistige Benützung seiner Gedanken,
weßhalb er keine Conception.deßhalb für sich vindiciren kann,
weil bei der Bildung derselben sein Gedanke geistig verwerthet
worden ist.

I n den Fällen 2 und 3 stellt sich das Verhältniß so dar:
die alte Combination kann nicht noch einmal patentirt werden,
wohl aber der Ueberschuß, die ueue Combination, welche mit
der alten in Verbindung gesetzt ist. Während daher im Falle
2 jede weitere Patentirung ausgeschlossen ist' und das etwa
noch laufende alte Patent völlig durchgreift, ist im Falle 3
ein neues Patent für den Ueberschuß möglich, es darf aber
der Patentirte, falls und solange das alte Patent noch im Laufe
ist, die Gesammtersindung nur mit Zustimmung des Inhabers
des alten Patentes benützen, weil er sonst in dessen Erfinderrecht
eingreifen würde.

Die Entlehnung einer älteren Erfindung (Fall̂  2 und 3)
kann aber eine Entlehnung im Ganzen und im Theil sein;
weder das Ganze noch der Theil ist einer neuen Patentirung
fähig; das eine wie das andere wird während der Patentfrist
gegen Eingriffe geschützt*), ebenso wie das Eigenthum des
Ganzen auch den Schutz des Theiles herbeiführt*^). Allein zu

*) ?ni1ivvs v. 374: Nors ig no äoubt, tnat a partv, nno
part ok tns invention os tno patents«,: Ï8 liadio in äamaFss, not-

Ii« nas not violateä tno ^nois. ,
**) Vgl. die treffliche Erörterung von Randa, Besitz S.334 fg., und

Göppert , organische Erzeugnisse S. 263 fg.
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bemerken ist, daß ein Theil der alten Concept ion nicht auch
nothwendig ein Theil der alten E r f i n d u n g ist, da möglicher-
weise die alte Erfindung aus der Combination bereits bekannter
Elemente besteht und daher die Elemente jener Combination
nicht neue Elemente sind, also nicht an dem Wesen der
Erfindung und folgeweise nicht an dem Erfindungsschutze theil-
nehmen. Vgl. kkilippg p. 375. I n der Entlehnung eines solchen
Theiles der alten Conception liegt daher keine Entlehnung der
alten Erfindung und kein Eingriff in dieselbe.

Alle diese Punkte sind im Folgenden näher zu entwickeln.
Nr. 15. Die neue Erfindung muß einen Ueberschuß

über das bereits Bekannte aufweisen. Dieser Ueberschuß kann
entweder darin bestehen, daß den bekannten Einzelelementen ein
neues beigefügt wird, oder darin, daß bereits bekannte Einzel-
elemente neu combinirt werden, sofern aus diesem Ensemble
ein von der Wirkung der einzelnen Theils verschiedener Gesammt-
effect entspringt. I m letzteren Falle besteht die Erfindung
lediglich in dem Ensemble, in dem Zusammenwirken, in der
Combination der bereits bekannten Factoren; gerade diese Er-
findungen sind aber oft die genialsten und wichtigsten.

Es gilt hier das Gleiche, wie bei der Composition eines
Musters aus bereits bekannten Elementen, L i auo , oontrslayou
p. 329, oder bei der Composition eines Buches aus bereits
bekannten Stücken z. B. einer Sprüchwort-, Sentenzensammlung
u. f. w. Daher genügt es nicht, wenn man die Erfindung in
ihre einzelnen Theile zergliedert, und nachweist, daß kein einzelner
Theil eigenthümlich ist; vielmehr muß noch geprüft werden, ob
nicht die Gefammtheit, das Ensemble eine neue Combination
mit Besonderheit des technischen Essectes aufweist. Gerade
hierin wird am meisten gefehlt; wenn man die französischen
Spruchbücher durchblättert, so findet man des Oeftern Beispiele,
wo der Cassationshof gerichtliche Urtheils vernichten mußte,
weil sie die Conception des Erfinders in ihre Theile zerlegten
und sich mit der Constatirung begnügten, daß kein Theil neu
und eigenthümlich sei, ohne ihren Blick auf das Gesammte zu
richten; aber das Ensemble ist eben mehr als die Summe seiner
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Theile. So sagt der Cassationshof 17/1 1852 8. 52 I. p. 66
treffend: ^.ttsnäu yue 1s '̂uFewsut atta<ius eu 86 livrant a
l'appreoiation äs8 apnarsil8, 8'est konäs, pour leur retirer un
oaraotsrs nouveau ä'apMoation, nur os <iu'il n'v avait auoun
ÜS 068 ilF6nt8, auoun ä68 orFauo8 6886ntisi8 äs la luaonine
^ui n'eüt ets, pröaladlsmsnt ä la äswanäe, äsorit, puvlis, nn8
a l'état äs reaÜ8ation ou eu partis réalise'. Hus os inoük e8t
in8iFniüant pour Hustiüsr ls äi8po8itik; ^ü'sn eüet, yuoiyus
«uaouu äe8 orFaus8 e886ntisl8 6Nplovs8 par K. Wt antörieurs-
Nsut oonnu, la ooindiuai80n äs os8 aF6ut8 oou8tiwant un
prooßäs nouvsau äs nature a proäuirs 1s r68u1tat ^- —;

ebenso derselbe 1/5 1851 8. 52 I. p. 65: yus l'arrtzt
atta^uo, en apprsoiant 86par6went 1s8 äMrsntZ iu8truin6nt8
août la 00mdinai8on oon8tiws ls proosas invsuts et en 1s8
Lftiuäant pour eu oaiouler l'iinportanos st la uouvsauts, a
äsnis a oe proosäs, oou8iäsrs äau8 8on sn8siulil6, le oaraotsre
et 1s8 s3et8 <iui lui 8out garanti» par la loi;

ebenso 6/4 1861 8. 61 p. 776:

Hus l'arrêt us pouvait, 8au8 violsr la loi au drsvst,
isoler os8 oonidiuai80U8 pour lsur rstu8sr 1s8 avantaFS8 iu-
oout68taoi68 Hu,'eli68 pr686ntsnt äan8 lsur 6U86lnd1s.

Ebenso sagt der Appellhof vouai 31/3 1846:
Huanä Weins i l 8srait vrai c^u'auouu äe8 uiov6U8, pri8

isolsinsut, ns 8srait nouveaux et gue insius lsur oomdinaison
ns Ferait pa8 nouvslls, l'applioation äs o68M0vsu8, 8ouini86 ä
uns ooml)iuai80n nouvelle, u'sn 8srait pa8 inoinF valMemsut
orsvetss; ebenso Appelhof^misn8 26/11 1857 8.58 I I . p. 182:

i l iinporte .kort psu yus, pri8 i8olsmsnt, onaoun. äs8
ino^eus eüt sts äö̂ a siuplovs.

Ebenso Cassationshof 5/2 1853, 25/2 1854, 22/12 1855
8.56I.P. 638, 12/1 1856und6l6 1856, 15/2 18598.591.p.
701, 31/7 67 8. 67 I. p. 376, 25/3 1868 8.68 I.p.369,7/4
1869 8.69 I.p. 219, 29/6 1875 8.771. p. 206, Appelh. ?ari8
10/3 1854, I.V0N 22/2 1855, ?ari8 10/5 1856 8. 56 I I . p.
531, lari8 23/4 1868 8. 69 I I . p. 43.



— 47. —

Haben doch alle Erfindungen zuletzt bekannte Elemente in
sich: „8i l'on pouvait üi88s^uer eu yuei^ue 8orte uns invention
st prouver yus l'un ä68 woven8stait U8ite äant teile kadrio^ue,
<1U6 l'autre était emplove ailleur8, nulle invention ne re8i8te-
rait a une pareille ana1v8ß", Vlano oontrek. p. 466 vgl. auch
p. 450—452, wo ein Theil der oben angeführten Entscheidungen
in ihren wichtigsten Aussprüchen abgedruckt ist. NouFuier
u. 412, 415 fg., Nenäu nr. 319, Da11o2 nr. 57.

Nr. 16. Der Ueberschuß der Erfindung muß in der Neu-
heit der Combination bestehen. Es genügt nicht, wenn in
einer bereits bekannten Erfindung ein neuer, bereits wirksamer
Effect aufgefunden wird; dies ist Entdeckung, aber nicht Erfindung,
als welche nothwendig eine den Effect vermittelnde neue Com-
bination verlangt. Man streitet darüber, ob Davy's Sicherheits-
lampe hätte patentirt werden können*). Die Lampe mit Drahtnetz
war bereits vor Davy im Gebrauch; allein dieser erst entdeckte
die Eigenschaft derselben, die Explosion der Gase zu verhüten.
^.raFo behauptete in der französ. Kammer (s. bei Veäarriäe
I. p. 396), daß man in England die Conception Davy's allge-
mein für patentirbar hielt, ebenso hält Viano oontrek. p. 455
die Patentirbarkeit für unzweifelhaft. Dagegen hat Kloster-
mann S. 28, 55 die Patentirbarkeit verneint. M. E. kommt
alles darauf an, ob die Sicherheitslampe bereits in Bergwerken,
alfo da, wo ihr eigenthümlicher Effect sich entwickelt, im Gebrauch
war; was ^ra^o verneint: <Ü68 1atern68 n'étaient en
6mp1ov68 Hue äan8 1e8 eouries et 1e8 onauNlör
I n diesem Fall halte ich die Patentirbarkeit — nicht der Lampe
als des industriellen Products, wohl aber des Gebrauchs der-
selben in den Bergwerken — für unzweifelhaft, denn hier liegt
eine neue Combination, die Anwendung der Lampe in der
Umgebung explosiver Gase und zur Verhütung der Explosion
vor — ebenso wie es eine neue Combination ist, wenn ein
altbekannter Stoff, nachdem man eine neue Eigenschaft an ihm
entdeckt hat, zum Waschen, Bleichen, Plätten u. s. w. verwendet

*) Davy hat kein Patent verlangt.
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wird. Andernfalls würde ich die Patentirbarkeit verneinen, da
die Combination der Lampe mit den eigenthümlichen, gefahr-
drohenden Grubenverhältnissen bereits realisirt worden wäre;
allerdings unbewußt; allein es ist für das Vorhandensein der
neuen Combination nicht erforderlich, daß ihr Effect wissen-
schaftlich erklärt wird, noch auch, daß die Elemente der Com-
bination zum Bewußtsein gelangen.

Hätte man z. V. aus andern Gründen eine zur Erde
leitende Eisenstange an den Häusern befestigt, über das Dach
geleitet und mit einer nach oben ragenden Spitze versehen,
welche den Blitz zum Boden leitete, ohne daß dieser Effect
beabsichtigt oder auch nur auf die Einrichtung zurückgeführt
worden wäre, so wäre der Blitzableiter nicht patentirbar gewesen.

Aehnliche Entscheidungen finden sich in der französ. Praxis:
Cassationshof 20/12 18518.52 I p. 595,R6nouaräur. 60,
NouFuioi- ur. 399. 400, Nsuäu ur. 32^ Viauo x. 446.
Deßgleichen bei den Amerikanern. 15 nê v
proäuosä d̂ f an oiä luaoüinß in Î8 unaitorkä stats,
tüat no xatsut oau Is^aii^ 8UW0lt6ä; kor it Î8 a xatsut kor
an 6Not onl^. 8tor^ bei ?Ii iUxp8 x. 109. Anders ist es,
wenn der Effect auf irgend eine, wenn auch unscheinbare, neue
Combination zurückzuführen ist. So kannte man schon vor
8or6i das Verzinken des Eisens als ein Mittel gegen den Rost,
aber man wendete es nicht an, weil man die Eifenröhren
an allen Stellen außen und innen hätte verzinken müssen.
Das entdeckte LorsI, daß das Zink das Eisen in einen electrischen
Zustand versetzt/welcher die Oxydation selbst an Stellen hindert,
die von Zink frei sind. Diese Conception enthielt eine neue
Combination: die unvollkommene Verzinkung als ein durch
electrische Spannung den Rost abwehrendes Mittel, ^.ra^o
bei l isuouarä. nr. 60.

Nr. 17. Der Ueberschuß muß ein technischer sein; das,
was nach Abzug des Bekannten übrig bleibt, muß ein technischer
Gewinn sein, es muß dazu beitragen, den Effect auf eine voll-
kommenere, bessere, vielseitigere Weise oder im Verein mit neuen
Effecten zu erzielen. Es genügt daher nicht eine Aenderung
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im Stoff oder in der Form oder in der Anwendung, welche
nicht eine derartige technische Vervollkommnung herbeiführt*);
denn Stoff, Form und Anwendung, so lange sie zum technischen
Resultate nichts beitragen, sind unerhebliche Momente; die vom
Erfinder zufällig gewählten Stoffe, Formen und Anwendungen
sind Repräsentanten aller derjenigen, mit welchen das Princiv
ohne technische Aenderung durchgeführt werden kann. So ist
es zwar eine Neuheit, wenn eine sonst bekannte Bewegungs-
einrichtung mit einem musikalischen Instrumente zu einem mu-
sikalischen Effekte combinirt wird, Cassationshof 26/1 1867 8.
67 I. v. 339; es ist aber keine Neuheit, wenn eine Ein-
richtung, welche zuerst am Tafelklavier auftritt, auf das
Pianino übertragen wird, sofern nicht hierbei .besondere mit der
verschiedenen Bauart der Instrumente zusammenhängende eigen-
tümliche Schwierigkeiten überwältigt werden; ebenso wird es
an der Neuheit fehlen, wenn eine Schließvorrichtung, die zu-
nächst für Thüren in Anwendung gebracht ist, auf Schränke
übertragen wird; ebenso, wenn das technische Princip in einer
neuen Industriebranche zur Anwendung kommt, ohne daß dabei
eigenthümliche Combinationsresultate erzielt werden, vergl. § 5
Mustergss.; ebenso, wenn nur die Dimensionen geändert wer-
den, ohne daß dabei neue Schwierigkeiten zu überwinden sind,
Casshof 31/7 1871 8. 71 I. p. 55. 56, 18/11 1872 8. 73
I. v. 28; oder wenn man bei einer Vorrichtung Metall
verwendet, wo früher Stein verwendet wurde, sofern aus
dieser Combination keine eigenartigen Vortheile entspringen,
Apvellh. I^<m 23/6 1860 8. 60 I I . x. 535; vgl. auch ?ari8
13/3 1862 8. 62 I I . x. 182; aber auch da, wo-Avvarate, welche
aus natürlichem Kautschuk gefertigt wurden, aus 'vulkanisirtem
Kautschuk hergestellt werden, ist von einem technischen Vortheil
durch neue Combination keine Rede, weil zwar derartige
Apparate vor den übrigen die Vortheile des vulcanisirten
Kautschuks voraus haben, also zu dem sonstigen Effekte einen

*) Vgl. auch k ü i l i v v « I». 372: Ik i t (die neue Sache) varv trom
tilg zmteutsä artiois msrol^ in lärm or vroportïong, but bs
auä S38sutiaI1^ tuo gains, i t > M ds a violation ok tao natsuteo's

Kohler , Patentrecht. 4
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neuen beifügen; allein dies ist nur die einfache Addirung
zweier bereits bekannter Effekte, nicht aber eine von der Wir-
kung dieser zwei Theile unterschiedene Gesammtwirkung, es
fehlt mithin an dem nothwendigen technischen Vortheile, welchen
die Zusammensetzung als solche erzeugen muß, um als neue
Combination zu gelten; es fehlt an dem Ueberschuß, welchen
die Gesammtwirkung darbieten muß über die Summe der
Wirkung der einzelnen Elemente. Vgl. Vlano p. 452.
457. 482 flg., NouFuisr nr. 730. 754. 756. 759. 761,
Va11o2 nr. 52, 298, ^ k i ü p p s p. 123 flg. Cass. Hof 7/4
1869 8. 69 I . x. 219, 11/6 1873 8. 73 I. p. 300. Ober-
hofgericht Mannheim 6/9 1873, Annalen der bad. Gerichte V,
41 S. 85.

Der soeben bezeichnete technische Gewinn der neuen
Combination kann ein verschiedener sein; er kann in der
Potenzirung des Haupteffektes beruhen, z. B. darin, daß Zeit
und Mühe gespart wird, Casshof. 15/7 1867 8. 67 I. x
286; er kann aber auch in nebenhergehenden Vortheilen liegen^
z. V. darin, daß die Apparate geschont, ?ari8 17/2 1844
va l l on nr. 50, oder die mit dem Gebrauch verbundenen Ge-
fahren verringert oder aufgehoben werden, Casshof. 11/3 1867.
8. 68 I. p. 77. Auch das ist ein neuer Effekt,» wenn ver-
schiedene Effekte, welche sonst nur alternativ erzielt werden
konnten, jetzt cumulativ herbeigeführt werden, Casshof. 27/12
186? 8. 68 I. x. 420.

Nr. 18. Der technische Ueberschuß muß technisch neu
sein, er braucht nicht auch wissenschaftlich neu zu sein. Eine
technische Neuheit liegt auch dann vor, wenn der physikalische
oder chemische Vorgang, auf dem er beruht, bereits wissen-
schaftlich bekannt war, sofern nur die specisische ^3erwerthung
in der constructiven Technik eine neue ist; denn erst die tech-
nische Durchführung verschafft der Menschheit das neue Gut.
Gegen dieses Princip wird viel gefehlt; in der französischen
Jurisprudenz finden wir es oft und nachdrücklich hervorgehoben,
Appelh.I^ou. 25/5 1859 8. 59 I I . x. 421; derselbe 13/12 1861
8. 62 I I . p. 180, Casshof. 4/5 1855, 8. 55 I. x. 685, 9/2
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1853 8. 53 I. p. 193, 13/8 1845 8. 45 I. p. 689, 13/8
1862 8.. 63 I. p. .254, 30/11 1864 8. 65 I. p. 70,
Nsuäu ur. ,327, 437, Nsnouarä nr. 60. Trefflich bemerkt
der Casshof an erstgenannter Stelle: <ius 8i 1a rsviviüoatiou,
äu psroxMs äs tsr pa88s ä 1'stat äs 8u1turs par 1'ad8orptioii
äs 1'ox^Fsns äs I^ir était »oisnMyusuisut ooiuius avant 1s
drsvst 1 .̂, i l n'en 68t pa8 moiii8 osrtaiii ^us 1 .̂ a äots
1'inäu8tris äe 1'spuratioQ äu Fax soiairaut, äs 1'uti1i8ation in-
äu8tris11s äs ostts rsviviüoatiou en inäi^uaut Iss pr0osäs8 <̂ ui
out rsnäu 1a rsviviüoatioQ prompts st soonomî us st 1'out
MÎ86 au 8srvios äs 1'iuäu8tris.

Nr. 19. Nicht mehr ein bloßer Ueberschuß über die alte
Erfindung, sondern eine ganz neue Erfindung liegt vor, wenn
die alte nur ein Durchgangspunkt, ein aufgehobener Rechnungs-
posten in der idealen Schöpferarbeit des Concipienten gewesen
ist. Es verhält sich hier, wie im ganzen Gebiete des Urheber-
rechts; nirgends ist einer Schöpfung deßhalb der Charakter der
Neuheit abzusprechen, weil sie Motive aus andern Schöpfungen
entlehnt hat; man vgl. § 46 Urheberrechtsg.es., § 4 Kunst-
werkgesetz, § 4 Musterges., vgl. auch § 2 Photographiegesetz,
Dambach Musterschutzes. S. 20, Wächter, Urheberrecht S.
148 flg. Die alte Erfindung ivird zum bloßen Durchgangs-
punkte, wenn ihr Princip in der neuen Conception nicht wieder
erscheint, sondern nur den Anstoß gegeben hat zu einem ver-
wandten analogen Princip. So war für Sennefelder gewiß
der Schriftdruck die Anregung zur genialen Erfindung des
Steindrucks; trotzdem liegen beide Erfindungen nebeneinander,
ohne daß die eine die andere einschließt.

Nr. 20. An sich würde die Neuheit zur Zeit der Con-
ception genügen; auf diesem Standpunkte steht auch im All-
gemeinen das Patentrecht der Vereinigten Staaten, Gesetz vom
8/7 1870 8sot. 11 und 24*), Königs S. 25, auch kd i l i p ^s
p. 152—176. Nur wenn der Erfinder die Conception der

*) Dieses Gesetz ist zwar formell aufgehoben worden, materiell aber —
mit wenigen redactionellen Aenderungen — in den Codex der Bundesgesetze
Von 1875 übergegangen: über das Nähere vgl. K ö n i g s S . 20.
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Oeffentlichkeit übergeben hat, oder wenn, dieselbe seit 2 Jahren
im öffentlichen Gebrauche ist, wird das Patent Versagt.

Anders im deutschen und französischen Recht; hier muß
das Erfordernis der Neuheit fortdauern, wenn auch nicht bis
zur Patenterteilung, so doch bis zur Anmeldung; es liegt hier
einer der Fälle vor,*) wo die zur Erzeugung des Rechtsverhältnisses
erforderlichen Momente zeitlich zusammentreffen müssen **) .

Wenn daher die Erfindung vor der Anmeldung vublik
geworden ist, so hört die Situation auf, welche zur erfolgreichen
Anmeldung erforderlich ist. Dabei kommt es nicht darauf an,
ob die Publicität mit oder ohne den Willen des Erfinders
eingetreten ist; selbst der freche Vertrauensmißbrauch kann an
der Sache nichts ändern; nur das objective Factum der Pu-
blicität ist erheblich, Klostermann S. 69, Grothe S. 67,

i > ^ v. hrov. ä'wv. ur. 5, R^nouaiä. m. 46,
x. 215, NouFuisr nr. 510, Vsäa r r i äs nr. 393,

Casshof 24/12 1833 8. 34 I. p. 203, 20/5 1844 8. 44 I.
x. 193; ***) obgleich in Frankreich auch die entgegengesetzte Ansicht
nicht ohne Vertretung ist, Appellh. ?ar i8 10/5 1856 8. 56 I I .
x. 531 , Da l l as ur. 71 , L iauo p. 474, 475, mit Unter-
scheidung Rsnäu ur. 452. Auf dem Gebiete des Rechts der
Kunstwerke taucht die gleiche Frage auf; bekanntlich erlischt
das Urheberrecht in der Hauptsache, wenn das Werk sich blei-
bend auf oder an Straßen oder öffentlichen Plätzen befindet
§ 6 Z. 3 Ges. Auch hier entscheidet man, daß es nicht darauf
ankommt, ob diese Aufstellung mit Willen des Urhebers erfolgt
ist oder nicht, Wächter, Urheberrecht S . 159, 160.

Dem Erfinder steht nur ein Entschädigungsanspruch gegen
den rechtswidrigen Verbreiter zu; der Anspruch kann durch die

*) Vgl. I h e r i n g , Geistdes Römischen Rechts § 53, Dernburg, Pfand-
recht I . S. 234 flg., Exner, Kritik des Pfandrechtsbegrisss S. 106, mein
Aussatz in der Zeitschr. f. franz. Civilrecht V I I I . S. 559 flg.

**) Aehnlich im Musterrecht: die Anmeldung und Deposition des Musters
muß vor der Verbreitung erfolgen, § 7 Abs. 2 Musterges., Dambach hierzu
S. 47 flg.

" * ) So nun auch preuß. Oberverwaltungsgerichtsh. 31/10 1877,
Patent«. 1877 S. 73.
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VertragsklaHe geltend gemacht wetden, wenn die Geheimhaltung
eine Vertragspflicht war; in andern Fällen durch die Hotio äall,
sofem die Verbreitung unter Bewußtsein der Rechtswidrtgkeit
erfolgte, vgl. tr. .18 § 4, k. 39, ü .̂ 24, k. 9 § 1 u. 2
ü-. 40 äs äol. mal., o. 7 eoä.

Nr. 21. Die Erfindung müßten sein: sie braucht nicht
neuzeitig zu sein; daher es unerheblich ist, wenn der Erfinder
die Conception schon längst erfaßt oder auch bereits im Ge-
heimen ausgeführt hat. Eine Präclusivfrist für die Anmeldung
gibt es nicht. 2tsr1iu 1. o. ur. 5.

Nr. 22. Die neue Schöpfung muß in einer neuen Com-
bination von Naturkräften bestehen; das erstrebte Resultat muß
durch diese Combination erzielt werden. Dies ist das Unter-
scheidungsmerkmal des Erfinderrechts von den übrigen Branchen
des Urheberrechts. Die Erfindung ist keine Combination von
Gedanken oder künstlerischen Ideen, keine Combination von
räumlichen Formen und Figurationen. Daher kann eine
Schnellpresse patentirt werden, nicht aber ein Buch, welches
nur das Substrat einer künstlerisch gefügten Gedankenkette ist,
ein musikalisches Instrument, aber kein Tonsiuck; eine Methode
zur Herstellung von Gyvsabgüfsen, aber keine plastische Gruppe;
daher fällen auch alle diejenigen Darstellungen außerhalb des
Patentrechts, welche durch Formen und Figuren entweder ein
nebensächliches ästhetisches Bedürfniß befriedigen oder durch
diese Figuration irgend welchen Gebrauchszwecken dienen, so
ange diese Figuration nicht zum Elemente in der Combina-
tion von Naturkräften wird. Daher ist eine Methode der
Kalligraphie^ der Stenographie, eine Chiffreschrift nicht pa-
tentirbar, ebensowenig eine Unterrichtsmethode zur Uebung
im Lesen, Rechnen u. s. w. Casshof. 15/6 1842 8. 42 I .
v. 699, 22/3 1844 8. 44 I. 831, trid. ow. äs 6 r s u M s 4/7
1831: guoiyus 1a lustkoäs äs oaUÎFi-avuis pui88s rsnärs

äs I'soiiturs Z)1u8 prompts st Z)1u8 taoils, 168

staut Mrsmsnt MtsUsotusK, US xsuvsut
ßtrs 1'oHst ä'uu privilsFS. — Nsnouarä ur. 59, L ian«
x. 490, Nsuäu ur. 458. 320, XouFu i s i ur. 558,
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irr. 82, Klostermann S. 35, Karmarsch S. 274 fg. A. A.
V. ^.uFisr in einer kleinen Schrift von 1829, die mir aber
nur aus der Anzeige bei Rßuouarä v. 128 bekannt ist.
Ebensowenig sind die oben bezeichneten Formen und Figura-
tionen der Gebrauchsobjecte Zur Patentirung tauglich. ' Nur
wenn die Form das Mittel eines technisch verwendbaren
physikalischen oder chemischen Effektes ist, tritt sie in die Sphäre
des Patentrechts. Hier liegt die Gränzscheide des Patent-
und des Musterschutzes. 8i 1a korrns oonstiws uns oombinai-
80N utils, 81 6116 xroäuit un. 6ll"st M l lui 80it xropry — —
6116 8'aW6ii6 MV6M(M 6t o'68t la loi äs 1844 (das Patentges.)
yui 1a rsFit, Viano, ooutrsk. v. 327>, l isuäu nr. 322. Es
ist zwar zu enge, wenn man den Musterschutz auf Geschmacks-
muster hat beschränken wollen, Dambach, Musterschutzes.
S. 16, Gareis S. 54; diese Beschränkung kennt das deutsche
Gesetz ebensowenig, wie die von England und Amerika; wohl
aber gelten nur diejenigen Gegenstände als Muster oder Mo-
delle, bei welchen die Linien- oder Körperform lediglich als
Moment der räumlichen Entwicklung, nicht als das Mittel
zur Entfaltung einer Naturkraft dient. Daher gehört ein mu-
sicalisches Instrument mit einer neuen Methode der Ton-
erzeugung*), eine neue Construction von Brillen, eine neue
Beleuchtungsvorrichtung, z. B. ein Fernlicht zum Signalisiren
der Schiffe, unter den Patent-, nicht unter den Musterschutz,
Cassh. 10/3 1858 8. 58 I. v. 353 (I^6rn63 Marss); ebenso
eine Schließvorrichtung, (z. V. ein amerikanisches Zeitschloß,
Reuleaux S. 61. 62), ein Räderwerk, ein Gewehrmodell, ein
Gewebe mit besonderen technischen Effecten (z. V. das wasser-
dichte Segeltuch **).

*) Die Erzeugung des Tones ist ein technischer Prozeß: anders die Er-
regung des Farbensinnes durch Bilder und Muster: nur ausnahmsweise
kommt auch hier ein technischer Prozeß in Frage (z. V bei dem Kaleidoscop) :
in diesem Falle, und nur in diesem, ist der Patentschutz möglich.

**) Dagegen ist es wohl irr ig, wenn die französischen Gerichte eine
Ar t besonders gestalteter Spielkarten: oartyg nouveaux a «0123 arronäig et
fayoims», für eine patentirbare Erfindung gehalten haben, Casshof 26/1 1866
8. 66 I . p. 178.



Denn hier überall ist nicht die Form an sich das wirth-
schaftlich, tüchtige, sondern der durch die Form vermittelte
Effekt. Nur sofern neben der den Effect producirenden Form
noch eine dem ästhetischen Zwecke oder der bequemen Gebräuch-
lichkeit dienende Form nebenhergeht, kann diese letztere als
Muster geschützt werden; so wenn sich an einem musikalischen
Instrumente eine Verzierung oder eine besondere Figuration
befindet, welche die Handhabung erleichtert u. s. w. Nur in
diesem Falle ist es möglich, daß an einem und demselben I n -
dustrievroducte Patent- und Musterschutz concurriren; und nur
deßwegen, weil ein solches Product zwei Conceptionen zugleich
enthält. Daß aber eine Form, welche lediglich zur Erzeugung
eines Effectes dient, z. V. ein Uhrwerk, als Modell geschützt
werden könne, (Motive zum revid. Entw. des Patentschutz-
Vereins S . 13, K los te rmann , Patentgesetz zu Art. 1), muß
als völlig unrichtig bezeichnet werden; das Gegentheil ist auch
ständige französische Praxis. Nicht die Form, sondern der
wirtschaftliche Nutzen der Form ist das entscheidende, und
wenn dieser wirtschaftliche Nutzen ein Naturkräfteessekt, nicht
ein bloßer, durch die Körperform gegebener, Gebrauchsnutzen
ist, so liegt eben keine Gebrauchsform, sondern eine Natur-
kräftecombination vor, bei welcher die Form nur das Substrat
eines Kräftespieles ist, welche daher den Gegenstand des Pa-
tentschutzes und nur des Patentschutzes bildet. Das Gegen-
theil würde zu einer endlosen Vermischung beider Gebiete
führen, da jede Maschine, jedes Räder- und Schraubenwerk,
jedes Instrument zugleich als Modell betrachtet werden könnte.

Es war daher richtig, wenn § 3 des revid. Entw. des
Patentschutzvereins besagte, daß vom Patentschutze ausgeschlossen
seien die „Formen der äußern Gestalt"; nur ist eine solche
Bestimmung überflüssig, da eine solche Form nur eine Raum-
entwicklung, keine Kräftecombination darstellt, mithin nicht unter
den Begriff der Erfindung fällt. Die Bestimmung des officielle«
Gesetzentwurfs § 1, über den Ausschluß von Mustern oder
Modellen, welche lediglich die Verschönerung oder die Aus-
schmückung eines Gegenstandes bezwecken, war gleichfalls über-
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flüssig und noch außerdem schädlich, da sie ein arFUN. » oontrario
indicirte, als ob die Gebrauchsmuster unter den Erfindungs-
schutz fielen; sie ist daher mit Recht gestrichen worden.

Daß übrigens das Verfahren zur Herstellung derartiger
Güter sich znm Patentschutze eignet, versteht sich von selbst;
denn dieses Verfahren ist eine materielle, eine combinirte An-
wendung von Naturkräften, Nsuäu m. 584, Viano z>. 448.'
449, Casshof 16/11 1846, 20/4 1853 8. 53 I. z>. 375'
ebenso die Werkzeuge, welche etwa bei einer Intellectualarbeit
gebraucht werden, z. V. Schreibgeräthe, chirurgische Instru-
mente u. s. w.

Nr. 23. Daraus, daß die Mittel materielle Mittel d. i.
Naturkräftecombinationen sein müssen, ergibt es sich von selbst,
daß lediglich wirtschaftliche Combinationen dem Erfindungs-
schutze nicht unterliegen. Daher kann eine besondere Methode
der Arbeitsteilung nicht vatentirt werden, wenn sie auch zu
bessern wirtschaftlichen Resultaten führt; ebensowenig eine
Methode der Cavitalanlage, der Creditbenützung; ausgeschlossen
sind daher alle Finanzoperationen, Lebensversicherungen, Wittwen-
cassen, Svarcassen, Lotterien, Börsengeschäfte u. s. w. Kar-
marsch S. 174. Einer besonderen Bestimmung bedurfte es
nicht. Das französische Gesetz erklärt ausdrücklich für aus-
geschlossen : 1s8 Mus et combinaient äs orsäit on äs üuauos,
a 3, I^ouFuisr nr. 553.

Nr. 24. Soweit der Begriff der neuen Erfindung.
Erfinder ist der geistige Urheber, welcher die Beziehung der

Kräftecombination zu dem bestimmten Resultate erkannt hat.
Erfinder ist daher nicht der Arbeiter, welcher auf Anweisung
des Concipienten overirt, sollte auch unter seinen Händen der
erste Kräfteeffect sich verwirklichen. Vgl. Wächter, Urheber-
recht S. 306, Rsnouarä nr. 94, .Viauo p. 494, NouFuisr
ui . 32, Appelh. ?ari8 11/8 1841 8. 41 I I . x. 583. Ein solcher
Arbeiter ist nur ein factischer Gehülfe im Sinne IHer ings, also
ein solcher, welcher nur einen Natureffekt, keinen davon unter-
schiedenen Rechtseffekt erzeugt, welcher rechtlich nicht mehr wirkt,
als ein in gleicher Weise sich bewegender seelenloser Automat
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und nur als Bewsgungskraft, nicht als Rechtssubject i n Betracht
kommt. Er steht daher auf gleicher Stufe, wie der, welcher
bei der Occupation oder Spécification Beihülfe leistet, I h e r i n g
Jahrb. I . S . 287^289 , R a n d a , Besitz S . 430—431.

Nr. 25. Dagegen steht nichts im Wege, daß die technische
Idee aus der geistigen Coopération mehrerer Urheber hervor-
geht. Und zwar ist dies in der Weife möglich, daß jeder
der Urheber einer Idee ist, welche Ideen aber zusammen
ein einziges Princip bilden; aber auch in der Weise, daß bereits
im Prozesse der Ideenbildung eine Zusammenwirkung stattfindet,
indem ein jeder abwechselnd den Erfindungsproceß weitertreibt,
bis das erstrebte Resultat zu Tage tr i t t ; ein Fall, welcher bei
chemischen Procédure« nicht selten eintritt. Eine solche Mi t -
urheberschaft setzt aber ein bewußtes Zusammenwirken voraus,
wobei sich jeder auf die Hülfe des andern verläßt und daher
die Thätigkeit beider als die Ausführung eines einheitlichen
Gesammtentschlusses erscheint; ganz ähnlich, wie die Miturheber-
schaft im Strafrecht eine bewußte Coopération zur Ausführung
eines Gesammtentschlusses voraussetzt. *) Eine solche Miturheber-
schaft unter Erfindern ist nichts seltenes, s. Cassationshof 1/12
1858 8. 59 I. p. 763, Appelh.vi^u. 1/3 1865 8. 65 I I . x. 94.
sie kommt auch in den übrigen Zweigen des Urheberrechts vor,
im Musterrecht, Dambach Musterschutzgesetz S. 14,15, Wäch ter
Urheberrecht S. 306, im Kunstwerkrecht, Wächter a. a. O.
S. 71 flg.

Die Participation der Miturheber an dem Erfinderrechte wird
sich richten nach dem Verhältnisse der Wichtigkeit ihrer Veihülfe;
im Zweifel ist gleichheitliche Vetheiligung anzunehmen.

Nr. 26. Das Erfinden erzeugt rechtliche Wirkungen; es
fetzt aber nicht voraus, daß der Wille des Erfinders auf diese
Rechtswirkungen gerichtet ist, Klostermann, Urheberrecht S .
105, Wächter, Urheberrecht S. 69—73; es genügt, wenn der
Erfinder die neu gefundene Conception als die seinige erkennt;

* ) Andernfalls kann jedem nur sein concrètes Stück der Erfindung
zugeschrieben werdm.
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ebenso wie der Finder einer rs8 nn11w8 oder eines
Eigentümer wird, wenn er sich auch dieser Rechtswirkung nicht

gewußt sein sollte, Dernburg in der Heidelb. krit. Zeitschr. I
S. 148.*) Nichtsdestoweniger ist das eine ein Rechtsgeschäft,
wie das andere. Denn der Begriff des Rechtsgeschäfts setzt
nicht voraus, daß der Wille auf die Rechtsfolgen gerichtet ist;
es genügt, wenn sich der Wille auf den Vollzug des entsprechen-
den Actes richtet, welcher den Thatbestand des Rechtsgeschäftes
bildet, während die Rechtsfolgen nicht vi voluntatis, sondern
vi I6FÎ8 eintreten; vgl. meine Abh. in I he r ing Jahrb. XVI
S. 106, Schloßmann Vertrag S. 47 flg., Schall, derPartei-
wille im RechtsgeschäftS. 20 flg.**)

Daher ist auch eine Stellvertretung im Erfinderrecht
möglich; es ist möglich, daß ein Erfinder Willens ist, daß die
Erfindung bezüglich ihrer Rechtsfolgen einem Dritten zukommen
solle; wie eine solche Stellvertretung auch bei den sonstigen
originären Erwerbsarten vorkommt. Dieselbe ist möglich
bei der Occupation einer 168 nuI1iu8, I he r i ng Jahrb. I S.
333—335, Bremer in Linde's Zeitschrift N. F. XX. S. 40, 42,
Rand a, Besitz S. 430. Der Zur Occupation der Waldfrüchte
engagirte Arbeiter ist der Stellvertreter seines Dominus im
Eigenthumserwerb; er erwirbt unmittelbar für den Dominus,
und das Eigenthum geht gar nicht durch seine Person hindurch;
auch hier gilt der Satz: 8i msrosnuarir^ msu8 sxsmit, M k i
sxsiuit, tr. 6 äs äouat. Das Gleiche gilt von der Spécification;
findet die Verarbeitung im Namen eines Dritten statt, so erlangt
der Dritte Eigenthum, nicht der Arbeiter, vgl. kr. 31 § 1 äs
äon. i. v. et nxor., DonsiiuZ äs Mrs oiv. IV o. 12 nr. 3.
I h e r i n g a. a. O., Windscheid, Pandecten § 187 No. la

*) Vgl. auch Delbrück in Iherings Jahrb. m . S . 47.
*^) Näher kann aufdiese schwierige Frage hier nicht eingegangen werden.

Nemerkenswerth ist, wie Kel ler Pand. S . 95 Ausgabe Friedberg, offenbar
einem.richtigen Gefühle folgend, neben den Rechtsgeschäften in seinem Sinne
eine Kategorie solcher Acte aufstellt, » welche unmittelbar auf nicht juristische
Zwecke gerichtet sind, so daß die juristische Wirkung nur nebensächlich oder gar
nicht zum Bewußtsein kommt, so die Jagd, die no i
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Von größerer Wichtigkeit ist der Satz auf dem Gebiete
der Urheberrechte. Hier treffen wir den Fall des Lohnschrift-
stellerZ, welcher gegen einen Zeitlohn eine Uebersetzung fertigt,
K lostermann, Urheberrecht S . 130; den Fall des in der
Fabrik angestellten Dessinateurs, Dambach, Musterschutzges. S .
21 flg., Klostermann, Urheberrecht S . 135, Wächter, Ur-
heberrecht ,S. 309, § 2 Musterschutzgesetz*). Das gleiche muß
auf dem Gebiete des Patentrechts gelten, wenn auch das Gesetz
eine ausdrückliche Bestimmung derart nicht enthält, da eine
solche in der Natur des Rechtsverhältnisses begründet ist.

Zu einer solchen Stellvertretung genügt nicht der interne
Wille, sondern es ist ein sich nach Außen ausprägender Willens-
act erforderlich, vgl. meine Abhandlung in I h e r i n g ' s Jahrb.
X V I S . 92 flg. Ein solcher Willensact kann aber nur, dadurch
erfolgen, daß der Handelnde zu dem Dominus in eine prägnante
Rechtsbeziehung tr i t t , aus welcher ein solches Stellvertretung^
verhältniß entspringt. Es gilt das, was I h e r i n g , Jahrb. I
S. 334, von Occupation und Spécification sagt: „Die Handlung
kann ihren rechtlichen Charakter nur von dem rechtlichen Ver-
hältnisse ableiten, in welchem die Mittelsperson zum Stellver-
treter steht." Ein solches Verhältniß liegt aber nicht schon in
der bloßen Bestellung eines künftigen 0M8; nicht jeder, welcher
eine neue Sache für einen Andern herstellt, arbeitet im Namen
des Bestellers und wi l l seine Thätigkeit der Rechtssphäre des
Bestellers unterwerfen. Vielmehr wird sich der Verfertiger die
völlige Freiheit der Entschließung vorbehalten, ob er das Resultat
seiner Thätigkeit als Object der Vestellungserfüllung hingibt
oder nicht. Wie daher bei dem Kauf eines fertigzustellenden
körperlichen oz>u8 das Eigenthum nicht mit der Fertigstellung
desselben, sondern erst mit der Ablieferung übergeht oder mit

*) „Bei solchen Mustern und Modellen, welche von den in einer inländischen
gewerblichen Anstalt beschäftigten Zeichnern, Malern, Bildhauern u. s. w. im
Auftrage oder für Rechnung des Eigenthümers der gewerblichen Anstalt ange-
fertigt werden, gilt der letztere, wenn durch Vertrag nichts anderes bestimmt ist,
als der Urheber der Muster und Modelle." ^
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deyl, was der Ablieferung gleichsteht,*) ebenso geht das vom
Schriftsteller vor der Fertigstellung in Verlag gegebene Werk,
das vom Künstler auf Bestellung gefertigte Kunstwerk dem Ur-
heberrechte nach erst dann in das Vermögen des Verlegers
oder Bestellers über, wenn die Uebergabe erfolgt ist. Der
geistige Arbeiter fungirt in solchen Fällen, um mit I h e r i n g
zu reden, nicht als Stellvertreter, sondern als Ersatzmann.
Es gilt, was dieser, Jahrb. I S . 335, sagt: „Nur da könnte
man (etwa) von dem Svecificiren und Öccupiren eines Ersatz-
mannes sprechen, wo letzterer diese Handlungen insofern für
einen andern vornimmt, als er sich verpflichtet hat, letzterem
das Product seiner Thätigkeit zu überlassen, z. B. der Wein-
producent hat mir ein Stückfaß Wein von der nächsten Ernte
verkauft, ein Jäger sich anheischig gemacht, mir einen Rehbock
zu liefern. Hier ist die Rücksicht auf mich nur der Grund
warum er fvecificirt, occuvirt, allein er selbst wird Eigenthümer
denn mein Anspruch ging bloß auf Leistung des Objects ,
nicht auf Vornahme der zu dem Zweck erforderlichen Thätigkeit."

Eine Arbeit im Namen des Andern ist nur dann anzu-
nehmen, wenn der Arbeiter zum Besteller in einem Dienstver-
hältnisse steht und kraft dieses Dienstverhältnisses verpflichtet ist,
in dieser Richtung zu arbeiten, und wenn und soweit er in
Vollzug des Dienstverhältnisses arbeitet; nicht erst das Operat,
sondern schon die Arbeit muß dem Dominus unterthan sein
Ein solches Verhältniß ist namentlich dann anzunehmen, wenn
der Fertiger im Local und mit den Werkstoffen des Dominus
arbeitet. So der Chemiker, welcher von der Fabrik angestellt
ist, um an der Lösung eines technischen Problems, z. B.
an der Herstellung von Indigo aus unorganischen Stoffen zu
arbeiten; er steht auf derselben Stufe wie der Dessinateur im
Sinne des § 2 des Musterschutzgesetzes. Jede technisch ver-
werthbare Combination, welche ihm in der vom Dominus
angewiesenen Thätigkeit aufstößt, fällt sofort und unmittelbar in
das Erfinderrecht des Fabrikherrn. Ebenso verhält es sich dann.

Vgl. Mommsen, Beiträge zum Obligationenrecht I S. 366 flg.
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wenn Officiers oder Techniker vom Staate angestellt sind^ um
an der Herstellung einer neuen Munition, eines neuen Spreng-
geschosses zu arbeiten; der Fiscus wird sofortiger Erfindungs-
berechtigter. Appellhof ^m isu8 25/4 1856 8. 56, I I p. 535..
Rououarä m. 94. Es kann daher auch eine s. g. juristische
Person originäre Erwerberin eines Erfinderrechts sein, und es
geht zu weit, wenn man vielfach nur ein derivatives Recht
einer solchen für möglich hält.

Unrichtig wäre es, wenn man mit Klostermann in
allen diesen Fällen einen Erwerb des Concipienten und
einen Uebergang an den Dominus kraft einer 0̂68810 i6Fi8
annehmen wollte. Diese verkünstelte Auffassung führt zu
erheblich falschen Consequenzen. Sie führt dazu, daß man im
Patentrecht einen derartigen Ersindungserwerb des äomwuZ
leugnet, weil, das Gesetz den § 2 des Musterschutzgesetzes nicht
reproducirt hat und eine o688io 16FÏ8 nicht ohne Gesetz ange-
nommen werden kann (so Landgraf S. 29); sie führt auch
im Musterschutzrechte dahin, daß man einen Erwerb des Fabrikherrn
leugnet, wenn der Concipient ein Ausländer ist, und, obgleich
er in der Fabrik arbeitet, seine Niederlassung im Auslande
hat, also selbst nicht fähig ist, ein Musterrecht zu erwerben,
was offenbar falsch ist, § 16, 2 Musterges.

Ist ein derartiges Dienstverhältniß begründet, so kommt
dem ä0mwu8 jede in der gegebenen Richtung technisch ver-
werthbare Conception zu, ohne daß eine hiermit im Widerspruch
stehende interne Willensregung des Arbeiters zu berücksichtigen
wäre. Eine solche Willensregung wäre eine völlig unerhebliche
Mentalreservation, vgl. meine Abhandlung in I Hering's Jahrb.
XVI S. 91 fg., kr. 13 äs äouat. und dazu V0116IIU8 1. o.
V. 10 ur. 6, Bremer in Linde Zeitschr. N. F. X I S. 262 fg.
XX. S. 54, Wit te ebenda XVI I I . S. 290, Scheurl in
Iher ing's Jahrb.II. S. 26,Hauser, Stellvertretung im Besitz
S. 22. 23, Arndts Pand. 8 140 No. 2, Winscheid, Pand.
8 155 No. 7, O. A. G. Darmstadt 1/9 1855 in Seuffer t
Arch.X. 134. Auch eine Aeußerung dieser Willensregung Dritten
gegenüber wäre ohne Belang; nur eine widersprechende Willens-
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action gegenüber dem äouüuuZ' könnte die Verstrickung lösen
in welcher sich der Arbeiter befindet; meine citirte Abhandlung
S. 120 fg., D02s11u8 1. o.*), I he r i ng a. a. O. S. 334,
Niemand wird annehmen, daß, wenn mein Iagdbursche seinem
College« sagt, er wolle den nächstfolgenden Nehbock für sich
schießen, der Iagdbursche Eigenthümer werde**), oder daß meine
Kelterknechte Eigenthümer des Weines werden, wenn sie sich
mit einem Bekannten dahin verabredet haben, daß sie den Wein
in ihrem Namen keltern wollen. Ganz das Gleiche gilt im
Erfinderrecht; würde auch der Chemiker Dritten gegenüber er-
klären, daß er nunmehr in seinem Namen arbeiten wolle,
würde er hierüber auch eine Notariatsurkunde aufnehmen, so
würde dies das Recht des äoiuiim8 an den künftigen Erfin-
dungen in keiner Weiser schmälern; anders, wenn er dem äo-
Muu8 gegenüber eine solche Erklärung abgeben würde; dann
wären die künftigen Erfindungen sein und er wäre dem äouiwu8
nur obligatorisch haftbar.

II.
Gegenstand des Patentrechts.

Nr. 27. Das Resultat, welches die Erfindung erzielt,
muß die Befriedigung eines menschlichen Bedürfnisses sein. Nur
eine solche Erfindung ist ein ökonomisches Gut und betritt den
Boden des Rechts, daher z. B. eine neue Metalllegirung ohne
besondere technische Beziehungen, also ohne Beziehung zu der Ver-
arbeitung und ohne Beziehung zu der Verwendung fertiger Ge-

*) 8i z>oZ80330l traäat NS0 nowins, proonrator kntem 2Z»nä animuill
sibi rsm A68tui'U8 nimMoitsi' aooipiitt iMi l äs voluutats 8ua

imln ae^uirstul »̂088y88io HuxtH IIMaui 86utentiaN, Huaiu'vig i l ls
koo ll l l imo nit apuä ns, ut 8ibi ao^uirat, 8«ä otiaiu

3,1io8 ts8t ü,tu,8 8Ît, gs ^»«8L088Î020M 8110 uominL 2<:<iuirors
voiio.

*») Vgl. indeß Randa, Besitz S . 430 Nr. 30- allein der ungetreue
Iagdbursche kann sich zwar sofort nachher dm Besitz ^verschaffen, aber das
dem äouiiim8 erworbene Eigenthum diesem nicht mehr entziehen. Ueber die
unfreiwillige Repräsentation des Wilderers s. v. Brunneck im Arch.f. c, Pr .
V. 48 S . 97. 98.
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brauchsgegenstände, eine Legirung ohne Arbeitseigenschaften
und ohne Gewerbseigenschaften*) nicht patentirbar ist.

Das Bedürfniß muß ein in tks8i vernünftiges sein, ohne
daß es übrigens wichtig, bedeutsam, schwerwiegend zu sein
brauchte; das Luxusbedürfniß ist ebensosehr gesetzlich zu schützen,
wie das Vedürfniß des gemeinen Haushaltes.

Daß das Befriedigungsmittel einem noch unbefriedigten
Bedürfnisse begegnet, ist nicht erforderlich: es ist daher nicht zu
prüfen, ob das Vedürfniß nicht schon durch frühere Mittel
gedeckt wird, ob das neue Mittel besser, zweckmäßiger, sicherer
ist als die alten, ob das neue Mittel nicht ein entbehrliches
Opus 8ux6i-6i-0Fati0ui8 ist. Man darf daher weder ein Kleidungs-
mittel, noch ein Schmuckgeräthe, noch ein Kinderspielzeug als
überflüssig refüsiren; noch darf man es deßhalb refüsiren, weil
man der Ansicht ist, daß es seinen Zweck nicht oder nur unvoll-
kommen erfüllt.

Dagegen können die Mittel einer unvernünftigen Caprice
keine rechtliche Beachtung finden.**) Ein Apparat zum Fangen
und Tödten der Fliegen kann patentirt werden; nicht aber eine
Maschine zum Fliegenköpfen (Alexander—Katz S. 8); ein
Signalhorn, nicht aber das Cricri; denn daß dieses ein musi-
calisches Instrument (Gareis S. 34), also ein Hülfsmittel
der Tonkunst genannt werden kann, wird schwerlich Jemand
meinem verehrten Freunde Gar ei s zugeben. Ebensowenig sind
die Hülfsmittel des Taschenspielers patentfähig, wenn sie auch
dem Taschenspieler (wie z. V. dem jüngst verstorbenen vsdiiis)
Millionen eintragen können.

Das Vedürfniß muß ein allgemein gesellschaftliches sein;
das Sonderbedürfniß des Einzelnen, welches in der Denk- und
Gefühlsweise der Allgemeinheit keinen Nachhall findet, wird
nicht berücksichtigt. Daher wird nach dem jetzigen Stadium der
Volksanschauung zwar ein Apparat zur Leichenverbrennung
patentirbar sein, nicht aber eine Methode der Einbalsamirung

*) L edeb ur , die Verarbeitung der Metalle auf mechanischem Wege S. 19fg.
**) A. A. Gareis S. 33 fg.
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von Leichen, Avpelh., lang 14/3 1844 (bei Dalio? nr. 83),
NouFuisr nr. 560, (a. A. bezügl. dieses Puncts Rsnäu ur.
315, Vlano v. 480, v a l l o n nr. 83; der Grund des Urtheils
des Untergerichts, daß der Leichnam sxtra. oommsroinm sei, ist
allerdings nicht stichhaltig, denn, wenn auch der Leichnam nicht
in oommsroio ist, so doch dasjenige, was mit ihm geschieht).

Nr. 28. Das Verhältniß der Erfindung zu dem Vedürf-
niß ist das, daH die Erfindung patentirt wird, welche das Ve-
dürfniß befriedigt; dagegen kann nicht auch das Resultat, die
Vedürfnißbefriedigung selbst patentirt werden. Es kann daher
niemals Jemanden durch eine Erfindung verwehrt werden, das-
selbe Vedürfniß auf anderem Wege zu befriedigen; das ist
es, was man in Frankreich damit auszudrücken pflegt, daß nur
die movsns, nicht auch die résultats Gegenstand des Erfindungs-
schutzes sind, Viano, v. 443 fg., Da 1102 nr. 43 und ins-
besondere Nsnäu nr. 323, welcher diesen Punct gut behandelt.
Es kann daher ein Mittel gegen die Gasexplosion patentirt
werden, nicht aber die Vermeidung der Explosion überhaupt,
ein Mittel der Desinfection, nicht die Desinfection selbst, ein
musicalisches Instrument, nicht auch der entsprechende Ton u.
s. w. I/olitsntion ä'un résultat inäu8tris1, sagt der Cafsations-
hof 4/2 1848, 26 VSUt stlS lilSVStSS inÄSVSNäaMMSNt ä68
M0^6N8 6mvlo^68 pour l'obtenir la loi äi8tinFU6 sntrs
lo xroäuit <M sst la 0I1086 livres a la. consommation 6t 1«
résultat gui oonÄsts äans la soumis äss avantages ^ns vsnt
äonnsr un osi-taiu moäs äs kabrioation, ebenso Cassationshof
26/3 1846, 18/5 1848, sämmtliche beiölano v. 444 flg., Appelh.
Ronsn 10/2 1859 8. 59 I I . v. 693.

Nr. 29. Die Erfindung muß aber nicht nur zur Befrie-
digung eines Bedürfnisses bestimmt sein, sondern sie muß auch eine
gewerbliche Ausbeutung zulassen, sie muß entweder nach der Seite
der Herstellung oder nach der Seite des Gebrauchs gewerblich ver-
wendbar sein. Denn der ökonomische Vortheil der Erfindung besteht
in der Hebung des Gewerbes, in der Erleichterung oder Be-
reicherung der gewerblichen Resultate. Die Erfindung muß daher,
um einen ökonomischen Vortheil in diesem bestimmungsgemäßen
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Sinne abwerfen zu können, die Sphäre des Gewerbes passiren.
Dies ist denn auch im deutschen Gesetze ausdrücklich gesagt, § 1 :
„Patente werden ertheilt für neue Erfindungen, welche eine
gewerbliche V e r w e r t h u n g gestatten."

Daher genügt es nicht, wenn ein Chemiker ein Verfahrelt
darthut, welches nur unter der ständigen Leitung von Sach-
kundigen zum Ziele führt; vielmehr muß eine solche Procedur
aufgewiesen werden, welche mit den Hülfsmitteln des entsprechen-
den Gewerbes, durch gewerblich qualiftcirte Arbeiter ausgeübt
werden kann. Es bleibt daher ein wissenschaftliches Princiv
solange außerhalb der Sphäre des Patentschutzes, als die Mi t te l
der technischen Verwerthung noch nicht aufgefunden sind. N s
M n F to l)6 pateuteä, sagt 8 t o r ^ bei ?KH ipp8 p. 111, Î8 not
a mers 6i6N6Qtar^ prinoipls 01 iuteiisowal äiseover^, but a
priuoipis put in praotio6 anä apMeä to 80N6 art, maoüins,
mlmrlfaotnry or cl0iup08iti0Q ot mattsr; und das französische
Gesetz bestimmt ausdrücklich: 8011t nui8 6t äs nul säet 168
di6V6t8 ä6iivr«8 8i 168 br6vst8 portent 8ur ätz8 pi'in(;ip68,

M6tü0ä68, 8^8t6N68, Ü600UV6lt68 6t 00QL6pti0N8 tK60ri^U68 0U,

purement 80Ï6NtiU<1U68, äont 0N n'a PK8 inäi(1U6 168
Wäu8tri6ii68. Klostermann S. 29, Ii,6N0uarä nr. 57,
^ui6r nr. 555, Vt. Viano, 1nv6nt6ur dr6V6t6 p. 557 und
coiitr6fao.. p. 459, 479, L6äarr iä6 ur. 401—404, Cassations-
hof 13/8 1843, 9/2 1853, 3/8 1862 (bei I ^nouarä p. 272,
273, 274, 277).

Dagegen ist es nicht erforderlich, daß die gewerbliche Aus-

beutung eine gewinnbringende ist*); denn dies hängt von

wechselnden Verhältnissen ab, welche für die Frage der Berech-

tigung nicht entscheidend sein können; es wäre gerade, wie wenn

> man das Eigenthum an einem Acker bestreiten wollte, weil seine

Bestellung die Kosten nicht deckt. Gerade die wichtigsten Er-

* ) Dies wollte der Entwurf des Vereins deutscher Ingenieure v. 1872
durch die allerdings nicht empfehlenswerthe Bestimmung bezeichnen:

„Die Nützlichkeit kommt nicht in Betracht" (§ 1).
Kohl er, Patentrecht. 5
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sindungen konnten in ihren ersten Anfängen mit den seitherigen
gewerblichen Mitteln nicht concurriren und erst nach vielen
Vervollkommnungen gelang es ihnen, das seitherige Gewerbe
Zll überflügeln. Die Buchdruckerkunst leistete ursprünglich weniger
als eine wohleingerichtete Schreiberstube, der geniale Erfinder
des Dampfschiffes hinterließ seinen Erben eine unerschwingliche
Schuldenlast. So entschied man auch von jeher in den Ver-
einigten Staaten, obgleich die Gesetzgebung verlangte, daß die
Erfindung U86kn1 sein müsse. I t Î8 not Q60688arv,
P. 138, to 68tadli8ü, tiiat tlis invention i« ok 8uok
utilité 93 to 8u^6l86ä6 all otüßr iiiv6iiti0N8 umv in praotios
to ll«L0U1p1i80li t1i6 8ÄNS purp086. I t 18 8uNoi6Iit, tiiat it
IiÄ8 no N0XÏ0U8 or U1Ï80iii6V0U8 tßliäsno^, tiiat it N ^ 1)6 a^Mkä
t0 ^l'aotioal U868 anä tüat, 80 tar 38 it i8 ap^lioä, it 18 83.1U-
tar^; ebenso verlangt Xyut (bei ?1ii1ii)p8 i). 144) nur, daß
die Erfindung nicht sei ini'urioui; or frivo1ou8 or in8iFiMeÄiit;
ebenso Königs S. 24.- „es ist nicht nöthig, daß die neu
erfundene Methode practisch besser oder billiger sei als die alte."

Daher ist es nicht richtig, wenn Katz S. 8 meint, eine
complicirte und theure Maschine zum Nüsseknacken könne nicht
patentirt werden*), und wenn er eine solche Erfindung mit
seiner Fliegenguillotine in Parallele setzt. Denn das Nüsse-
knacken ist nichts frivoles, sondern ein gesundes menschliches
Vedürfniß; ist aber dies festgestellt, so kommt es nicht mehr
darauf an, ob das Vefriedigungsmittel ein leichtes oder ein
schwerfälliges, ungefüges ist. Vgl. Nsnouarä ur. 66—69,
Viano, iuveut. brev. p. 257, ?6rpiFNli p. 354, NouAnisr
nr. 386, DaNo2 nr. 51, Cassationshof 1/5 1851 8. 52 I p.
65, 17/1 1852 8. 52 I p. 65, 9/2 1853 8. 53 I p. 343,
24/2 1856 8. 56 I p. 763.

Unter gewerblicher Verwerthung ist aber eine Verwerthung

*) Insofern ist das von Katz und Dambach aufgestellte Requisit der
objective» Verwerthbarkeit nicht begründet und die Polemik von Gar ei s S .
34 fg. gerechtfertigt.



durch das Gewerbe im weitesten Sinne zu «erstehen"), also
durch jede Thätigkeit, welche mit materiellen Mitteln zur Be-
friedigung menschlicher Bedürfnisse beiträgt, mithin Urproduction,
Verarbeitung und Handel. Eine Beschränkung auf die eine
oder andere Branche dieses Gewerbebetriebs hätte keinen Sinn.
Dagegen wäre auch eine Ausdehmmg auf die nichtgewerbliche,
auf die geistige Thätigkeit (z. B. den Unterricht, die ärztliche
Behandlung n. f. w.) verfehlt, da diese Functionen zwar auch
bezahlt werden, aber bestimmungsgemäß nicht als Mittel des
ökonomischen Erwerbs gelten können ^ ) . Dagegen ist z. B. der
Betrieb einer Kaltwasserheilanstalt, einer Augenklinik, einer
Geburtshülfeanstalt allerdings ein Gewerbe, da hier die geistige
Thätigkeit nur die Oberleitung führt über eine Reihe unter-
geordneter und gewerblich charactensirter Functionen.

Viel zu eng wird der Begriff des Gewerbes gefaßt von
Landgraf S. 3 und 4, welcher die Urproductiou, wie Land-
und Forstwirtschaft, Bergbau, sowie den Handel ausschließt.
Allerdings sagen die Motive S. 17: „die Aufstellung neuer
Methode» des Ackerbaues oder Bergbaues (siud) von
dem Patentschutze ausgeschlossen"; allein hier ist, wieder ganze
Zusammenhang zeigt, nur eine Aufstellung wissenschaftlicher
Principien (vgl. Liebig's Agriculturchemie) gemeint. Es ist
daher eine Methode zur Vertilgung der Coloradokäfers oder
ein Mittel gegen die Kräuselkrankheit der Kartoffeln allerdings
vatentirbar. Dies geht auch aus der spätem Bemerkung der
Motive (S. 21) hervor, daß sich der Patentschutz auf sämmt-
lichs Arbeitsmittel bezieht, „mögen dieselben in den Gewerben,
in der Land- oder Forstwirthschaft, im Bergbau oder auf
einem sonstigen Gebiete vroductiver Arbeit verwendet werden";
was denn auch schließlich Laudgraf wenigstens bezüglich
der Gerätschaften, Maschinen u. s. w. zugibt; Geräthe und

*) Ucber den Begriff Gewerbe vgl. Schaffte im Staatswörterbuch von
Bluntschli-Löhning I I . S. 65, Wagener, Staats- und Gesellschaft̂
lcricon VIII. S. 322 fg., EmmingHaus, allgemeine Gewerkslehre S. 2.

s*) Vgl. Vluntschli-Löhning I I . S. 65.
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Arbeitsmethoden können aber nicht verschieden behandelt werden,
§ 4 Abs. 2 des Ges.*) Gegen Landgra f auch Gare is S . 32.

Nr. 30. Die Erfindung steht, wie gezeigt, in einer dop-
pelten Beziehung, einmal zum Lebensbedürfniß, welches durch
sie befriedigt, sodann zum Gewerbe, welches durch sie be-
fruchtet wird.

Die Beziehung zu dem Bedürfniß kann eine unmittelbare
und eine mittelbare sein; eine mittelbare, sofern die Benützung
der Erfindung erst dazu verhilft, ein Vefriedigungsmittel, sei es
ein materielles oder ein immaterielles zu schaffen; daß auch dieses
mit Hülfe der Erfindung hergestellte Vefriedungsmittel ein
patentfähiges ist, ist nicht erforderlich; schon oben wurde dar-
gethan, daß eine Methode zur Herstellung von Mustern, Mo-
dellen u. s. w. vatentirt werden kann.

Aber auch die Stellung der Erfindung im Gewerbe ist
eine doppelte; sie ist entweder das Resultat des Gewerbe-
betriebs oder das Mit tel zur Erreichung eines davon verschie-
denen gewerblichen Resultats. Diese Eintei lung fällt mit der
vorigen nicht zusammen; denn ein gewerbliches Resultat ist
nicht immer das Vefriedigungsmittel eines Bedürfnisses, fondern,
namentlich bei einer weitgetriebenen Arbeitsteilung, erst ein
Element zur Herstellung eines Befriedungsmittels durch ein
neues Gewerbe; oftmals ist auch umgekehrt das gewerbliche Resul-
tat bereits die Befriedigung des Bedürfnisses, nicht erst ein
Mittel der Befriedigung, so bei der Kaltwasserheilanstalt, bei
der Reinigung der Cloaken u. s. w.

Die zweiteEintheilung der Erfindungen nach ihrergewerblichen
Bedeutung ist für das Recht die wichtigste und erfolgreichste; denn sie
steht im Zusammenhange mit der ökonomischen Verwerthung,
also mit der rechtlich bedeutsamen Seite der Erfindung; je nach-
dem die ökonomische Verwerthung in der Herstel lung der
neuen Kräftecombination oder in der Benützung derselben zur

6) Daß die Auffindung neuer Metalllager oder neuer Petroleumsquellen
nicht patentirt werden kann, ist richtig, aber ebenso richtig ist. daß
dies Entdeckungen, keine Erfindungen sind. Dagegen wäre eine neue Methode
zur Auffindung derartiger Hülfsquellen allerdings patentirbar.
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Erzeugung anderer Resultate besteht, wird durch den Erfindungs-
schutz die Herstel lung oder die Benützung znm exclusiven Rechte
des Erfinders erhoben. Diese Eintheilung findet sich im We-
sentlichen im französischen Gesetze, welches scheidet die w -
vsution äs nouveaux proäuitg iuäu8trisi8 und die iuvsutiou
äs nouveaux movsu8 ou 1'appioatiou uouvsiis äs movsu»
^iour I'o^toutiou ä'un rs8ulwt ou ä'uu ^roäuit iuäu8trisl.
Die Eintheilung Klostermann's (S. 39) in Waaren, Ma-
schinen und in technische Processe und Fabricationsmethoden,
welche sich des Wesentlichen auch im § 1 des revid. Entwurfs
des Patentschutzvereins") und in der Übereinkunft der Zoll-
vereinsstaaten von 21/9 1842 findet, ist systematisch fehlerhaft.
Denn die Maschinen sind entweder Producte oder Hülfsmittel
der Production, oder sie sind beides zugleich. So ist eine
Maschine zur Papierfabrikation ein Product für die Ma-
schinenfabrik und ein Productionsmittel für die Papierfabrik;
sie enthält daher eine zweifache ökonomische Verwerthbarkeit in
sich und kann nach beiden Seiten hin den gewerblichen Schutz ge-
nießen; möglicherweise aber auch nur nach einer Seite hin, wenn
die Maschine bekannt und nur die Combination derselben mit
andern Kräfteerzeugern in der speciellen Fabrication eine neue
ist. Hieraus ein weiteres Eintheilungsglied zu bilden, ist daher
ein systematischer Fehler.

Zu den Mitteln der gewerblichen Production gehören vor
Allem die Kräfteerzeugungsmittel, sei es daß man mit deu-
selben eine mechanische Bewegung der Stoffe, eine Störung
der natürlichen Stoffbewegung **) oder eine chemische Aenderung
erzielt; es gehören dazu ferner die Hülfsmittel des Gewerbes,
Z. V. die Schutzmittel für die Fabrication und für den

„Patente werden ertheilt i
a) fur Erzeugnisse der Industrie,
d) für Methoden, solche herzustellen,
o) für Maschinen, Geräthe oder Werkzeuge."

Ebenso bereits der Entwurf des Ingemeurvereins § 1.
Z. V. einen hermetischen Verschluß.
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Arbeiter, die Geräthschaften zum Messen und Wägen, zur Be-
stimmung der entsprechenden Zeiträume*); endlich gehört hier-
her das Rohmaterial.

Nr. 31. Durch ein allgemeines Rechtsprincip ist der ge-
setzliche Schutz den Erfindungen entzogen, deren Verwerthung
den Gesetzen und den guten Sitten zuwiderlaufen würde.
Dieses Princip gilt auch auf dem Gebiete des Sachenrechts;
auch eine isi vwäioatio wird der Nichter ablehnen, wenn das
vindicirte Object nur zu Zwecken der Unsittlichkeit oder des
Verbrechens verwendbar ist; denn der Richter hat überall sein
Amt zn versagen, wo es sich um Beförderung der Nnsittlichkeit
oder des Verbrechens handelt^).

Aus diesem Grunde kann eine Methode zur Fälschung
der Nahrungsmittel, ein Werkzeug des Taschendiebstahls
(?üi1ipp8 v. 136) oder der Tierquälerei, eine Methode,
um die Entwerthungszeich'en auf Briefmarken zu tilgen, nicht
patentirt werden; ebensowenig ein Httlfsmittel des Aberglaubens
z. B. eine Gebetmaschine " " " ) , oder ein Verfahren, dessen Aus-
übung einem berechtigten Gefühle widerstreiten würde, z. V.
eine Methode, die menschliche Leiche gewerblich zu verwerthen.

Dagegen gehören nicht hierher diejenigen Objecte des
Sachenrechts oder des Erfinderrechts, welche auch einen erlaubten
Gebrauch gestatten, und diejenigen, deren Anwendung nur subjectiven
Schranken unterliegt. Waffen und Munitionsgegenstände,
Gifte und Explosivstoffe sind daher Objecte des Eigenthums
und des Besitzes (Nanda-, Besitz S. 278); ebenso kann die
Herstellung von Waffen und Munition, von Giften und von
Explosivstoffen patentirt werden; ebenso die Hülfsmittel eines
vom Staate monopolisirten Gewerbes; Nsnäu ur. 459, Nt.

*) Beispiele bei Landgraf S. 36, 37.
^ ) Es liegt durchaus kein Grund vor, diesen Satz auf das Obligationen-

recht zu beschränken.
*-5^) Ma,; h ^ e an die Gebeträder oder Gebetcylinder (Mani Tschhoß

Khor) W Tibet, Koppen die lamaische Hierarchie S. 303.
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Viano, invsiit. drsvst. p. 551 fg., oouti'6 K9. >̂. 492, v a l -

I02 m-. 94. 250, Lßäarr iäs ur. 406.

I m Gegensatz zu dieser in der Natur der Sache liegen-
den Ausnahme sind durch das positive Recht aus besondern
Rücksichten einige Ausnahmen gemacht worden, welche sich auf kein
einheitliches Rechtsprincip zurückführen lassen. Das französische
Gesetz schließt vom Erfinderrechte aus: leg oompositionL pimr-
Na26Uti<1U68 0U r6N6Ä68 äs toute 68P606, art. 3. Schon

diese Bestimmung hat in Frankreich ' lebhafte Anfechtung er-
fahren; Nt . L i a n o p. 488 nennt sie uns N0ii8trii6U86 i
oouimi86 611 Kam6 äu oIiar1ataiii8M6 st o0Niui86 611

Der deutsche Gesetzgeber indeß hat nicht nur dieselbe mitauf-
genommen, sondern in gleicher Weife auch Nahrungs- und Genuß-
mittel vom Patentschutze ausgeschlossen"). Als Grund wird ange-
führt das Interesse der Volksernährung, welches verbiete,
„durch Ertheilung eines Vorrechts auf die Verwerthuug des
Mittels an den Entdecker die Zugänglichkeit des Gegenstandes
zu erschwere», oder den Preis desselben zu steigern" und die
Gefahr, „daß der gesetzliche Schutz mit marktschreierischen Mitteln
unter Irreleitung der Vevölkeruug zu eigennützigen Zwecken
mißbraucht wi rd" (Mot. S. 17). Der erste Gruud ist völlig
unzutreffend; liegt ein öffentliches Vedürfniß vor, so ist es
Sache der Reichsverwaltung, in Anwendung des § 5 Abs. 2
des Gesetzes den Erfinder zu exvrovriireu; ihm ohne alles
weitere den Schutz zu versagen, ist eine Ungerechtigkeit und
ein legislativer Fehler, denn damit wird der Ersindungsgeist
gerade von diesen wichtigsten Gebieten des Volkswohlstandes
abgezogen und das Gegentheil dessen bewirkt, was bezweckt
wird. Was die Furcht vor Neclamen betrifft, so wird
allerdings auch in Amerika über zahlreiche unnütze, nur zur

*) So schon der Entwurf des Ingenieurvereins, § 3, und der Entwurf
des Patentschutzvereins tz 3:

„Ein Patent kann nicht crtheilt werden 1) auf Nahrungsmittel, Ge-
tränke und Arzneien."

Dagegen hat sich die Enquöte gegen die Ausnahme ausgesprochen,
(Enq. S . 12. 13).
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Ausbeutung des leichtgläubigen Publicums erlangte Patente
auf M6äioiii68 und oowpounäs geklagt, Königs S. 65; indeß
hat die administrative Vorprüfung gerade die Bestimmung, daß
Conceptionen ohne Werth abgewiesen werden, und der Charla-
tanismus, der hier verdrängt ist, wird sich leicht durch andere
Mittel zu rächen wissen.

Nr. 32. Als Nahrungsmittel sind diejenigen Stoffe zu
betrachten, welche durch ihren Eintritt in den Stoffwechsel die
normale Erhaltung und Entfaltung des menschlichen Organis-
mus bedingen. Dambach S. 5 und Gar ei s S. 41 rechnen
hierunter auch die Nahrung der Thiere; allein gegen den
Sprachgebrauch und gegen den Satz, daß Ausnahmen von all-
gemeinen Principien stricte auszulegen sind; es ist vielmehr nur
menschliche Nahrung gemeint.

Zu den Genußmitteln gehören diejenigen Stoffe, deren
wesentlicher Zweck in einer wohlthuenden Affection des Ge-
schmack- oder Geruchsinns besteht"); gleichgültig ob dieselben
in den Körper eingeführt, also im eigentlichen Sinne genossen
werden, oder nicht (a. A. Dambach, S. 5, Gareis S. 43),
daher Rauchstoffe, Wohlgerüche u. s. w. gleichfalls beizuzählen
sind. Dagegen sind Schönheitsmittel, Schminken u. s. w.
keine Genußmittel.

Arzneimittel endlich sind Stoffe, welche consumirt werden,
um zur Heilung eines kranken menschlichen oder thierischen
Organismus zu dienen; hier ist der Sprachgebrauch weiter als
bei den Nahrungsmitteln; unter Arznei ist auch Arznei für
Thiere verstanden, was sich schon daraus ergibt, daß die
Sprache für dieselbe kein eigenes Wort kennt. Die Gleich-
stellung der menschlichen und thierischen Arznei ist auch innerlich
gerechtfertigt, da hier durchaus kein so erheblicher gewerblicher Unter-
schied obwaltet, wie bei den Nahrungsmitteln. Der Erftndungs-

* ) Daher können Heizungsmittel nicht hierher gerechnet werden, vgl. auch
die Commentatoren zu ß 370 Z. 5. R.-St.-G.-B. und die Urtheile der obersten
Gerichtshöfe von Dresden 8/11 1872 (S teng le in I I . 199) und München
17/4 und 26/4 1875 (Stengle in V. 162).
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schütz ist daher auch bei den Veterinärarzneimitteln ausgeschlossen,
Wie dies auch von den Franzosen angenommen wird,- vgl.
Rsnonarä ur. 79, va l lon nr. 89. Zu dem Begriff des
Arzneimittels gehört es nur, daß es consumirt wird; nicht
uöthig ist es aber, daß dieser Consum durch Essen und Trinken
erfolgt, vielmehr gehören auch Reizmittel zum Athmen, Ein-
reibstoffe, Aetzmittel, Injectionsmittel, Hautpflaster hierher. Auch
besteht das Arzneimittel keineswegs bloß aus dem die Heilkraft
besitzenden Stoffe, sondern auch aus allen Bei- und Hülfsstoffen,
welche mit dem Heilstosse zusammen consumirt werden, damit der
Consum leichter, bequemer, gefahrloser ist u. s. w.; daher auch Ein-
nehmoblaten, Gelatinecapseln und dergln. vom Erfindungs-
schutze ausgeschlossen sind, a. A. bezüglich der Gelatinecapseln
Cassathof 21/11 1839 8. 39 I. p. 932, Rßnäu nr. 456,
Daiioö ur. 91; ebenso eine besondere Papiersorte oder ein
besonderes Gewebe zur Bildung eines Hautpflasters, Appelh.
Lyon 28/6 1870 8. 71 I I . p. 176.

Dagegen sind diejenigen Zülfsmittel der medicinischen
Technik, welche durch den Gebrauch nicht consumirt werden,
keine Arzneistoffe und daher vollkommen patentfähig; so ins-
besondere ein chirurgisches Instrument, eine Electrisirmaschine,
ein orthopädischer Apparat, eine Vruchbinde, ein Krankenstuhl,
wie dies in der französischen Doctrin und Praxis allgemein
anerkannt ist, Cass. Hof 30/3 1853 8. 53 I. p. 264, 29/6
1875 8. 77 I p. 206, Appelh. I^ou 28/6 1870 8. 71 I I p.
176, Reuäu ur. 317. 456, Nouxuißr ur. 395. 551, V6äai>
i-iäo ur. 88. 89, ?ou i l i6 t ur. 77, ?ioarä ßt M i n ur. 115.

Ob ein Stoff ein Arzneistoff ist, entscheidet die Verwendung,
zu welcher ihn der Patentanmelder bestimmt; ob derselbe fähig ist,
seinen Zweck zu erfüllen, kommt natürlich hier ebensowenig in Be-
tracht, wie sonst im Patentrecht. Dagegen ist wohl zu beachten,
ob nicht die wahre Intention des Patentsuchers auf die Be-
nützung als Arzneimittel gerichtet ist, und derselbe zur Umgehung
des Gesetzes einen anderweitigen Zweck fälschlich vorgibt. I n
diesem Falle muß das Patent verweigert und das etwa ertheilte
Patent cassirt werden; es gilt dasselbe, wie bei sonstigen Geschäften,
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wo das gesetzliche Verbot auf einem Schleichweg umgangen
werden will, vgl. meinen Aufsatz in Ihering Jahrb. XVI
S. 140 fg.

Nicht selten wird ein und derselbe Stoff als Arzneimittel
und zu andern Zwecken dienen. I n diesem Falle ist die
Patentirung nicht ausgeschlossen; allein ein solches Patent
betrifft nur die Benützung Zu anderweitigen. Zwecken; die Her-
stellung und Veräußerung als Arzneimittel wird dadurch nicht
berührt, sie ist so frei, als ob das Patent nicht existiren würde;
bei der Beschränkung und Contrôle des Arzneimittelhandels
wird diese Trennung keine besonderen Schwierigkeiten bieten;
schwieriger wäre sie im analogen Falle bei Nahrungs- und
Genußmitteln, doch werden hier Collisionen mit sonstigen Lebens-
zwecken viel seltener sein. Vgl. Viano p. 488, XouFuier
nr. 547 fg., DaNoö nr. 87, V6äari-iä6 nr. 84.

Nr. 33. Daß die chemischen Grundstoffe und diejenigen
chemischen Verbindungen, welche sich bereits in der Natur vor-
finden, nur entdeckt, nicht erfunden werden können, ist bereits
oben entwickelt worden; daraus ergibt sich von selbst, daß sie
nicht Gegenstand' des' Erfinderrechts sein können. Dagegen
besteht an sich kein Grund, diejenigen chemischen Verbindungen,
welche sich nicht in der Natur vorfinden, von der Patentirung
auszuschließen. Nichtsdestoweniger nimmt das deutsche Gesetz
sämmtliche Stoffe von der Patentirung aus, welche auf chemischem
Wege hergestellt werden. Diese Bestimmung beruht auf dem
Vorschlag der Reichstagskommission; der K. V. begründet sie

1. aus der Natur der Sache;
2. aus dem Interesse der Industrie, denselben Stoff auf

neuem und vorteilhafterem Wege herzustellen, A B. S. 8
und 9.

Die Regierungskommissäxe erklärten dabei, daß Stoffe als
solche in der Regel nicht Gegenstand der Patentirung sein
könnten, daß dies die stete Praxis der preußischen Patentbehörde
gewesen sei.

Die Gründe rechtfertigen die Bestimmung nicht; die Natur
der Sache trifft allerdings bei vielen chemischen Stoffen zu, aber
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weitaus nicht bei allen; das vorgeschobene Interesse der I ndu -
strie aber wäre ebensogut bei andern Industrievroducten vorhanden^
und man müßte conséquent nur Arbeitsmethoden, niemals.
Arbeitsproducte Patentiren. Und daß die Anschauungsweise der
so lange antipatentlich gesinnten preußischen Patentbehörde nur-
mit großer Vorsicht aufzunehmen ist, bedarf keiner Ausführung..
Wohl aber läßt sich zur Vertheidiguug der Bestimmung sagen,
daß es bei dem dermaligen Stande der wissenschaftlichen Ent-
wicklung oftmals ungewiß sein kann, ob sich nicht eine nenge-
bildete Composition bereits in der Natur vorfindet, und daß in der
gewerblichen Chemie der Hauptnachdruck auf der Herstellungs-
methode ruht.

Ausgeschlossen ist also die Patentirung der auf chemischem^
Wege, durch die Hülfsmittel der chemischen Technik erzeugten
Stoffe. Das Wesen der chemischen Proceduren besteht aber in
der stofflichen Veränderung der Körper, also in der Analyse,
oder.in der Synthese der die Körper bildenden Grundstoffe, Ko lb e,,
kurzes Lehrbuch der anorganischen Chemie S . 3 fg.s wobei
es unerheblich ist, welche Mit te l angewendet werden, um den.
stofflichen Wechsel zu erzielen, ob Wärme, Aenoerung des Ag-
gregatszustandes, Galvanismus u. s. w. Die Procedur wird
dadurch nicht zu einer physicalischen, wie Gare is S . 48 an-
zunehmen scheint. Dagegen ist die Modification eines und des^
selben Stoffes ohne Veränderung der Zusammensetzung seiner
Urstoffe, z. B. die Magnetisirung des Eisens, die Verwandlung
des Sauerstoffs in Ozon, des 'gewöhnlichen Phosphors nr
amorphen Phosphor (Kolbe S . 104. 244 fg., G o r u p - V e -
sanez, Lehrb. der Chemie, S . 86 und 279) eine physicalische,
keine chemische Procedur*); ebenso die bloße Veränderung des
Aggregatszustandes, sofern dieselbe nicht das Mit te l einer.

^) Anders wäre es, wenn es gelingen würde, den Phosphor in zwei Elemente'
zu zerlegen und die zwei Arten desselben als die verschiedene Combinatiou
dieser Elemente aufzuweisen. Nach dem heutigen Stande der Wissenschaft
wird aber angenommen, daß der Unterschied in der molecularm Lagerung,
desselben Elementes begründet ist: mithin ist von einer chemischen Veränderung,
keine Rede.
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Aenderung in der Combination der Urstoffe ist. Die Gebiete
der Physik und Chemie sind daher wohl geschieden und stießen
nicht in einander über (wie Gar eis S . 48 behauptet), wenn
sie auch zwei Zweige einer und derselben Naturwissenschaft sind,
ivgl. Ko lbe S . 1 fg. S. 81 fg.

Läßt sich ein Gegenstand nicht durch den chemischen Proceß,
sondern erst durch eine dem chemischen Prozesse nachfolgende
Physikalische Aenderung des chemischen Products herstellen*), so
ist die Patentirung möglich; sie würde aber mit dem Momente
unmöglich und das bereits ertheilte Moment würde mit dein
Momente erlöschen, in welchem es möglich würde, den betreffenden
Gegenstand mit den nöthigen physikalischen Eigenschaften un-
mittelbar aus dem chemischen Processe hervorgehen zu lassen.
Denn jetzt wäre das Patent in eum oasum gelangt, a yuo
<:0Q8i8tsr6 non potuit, tr. 98 pr., fr. 140 § 2 Ü6 V. 0.

Die Ansicht von Landgra f S . 11, daß der Patentschutz
auch bei den auf mechanischem Wege hergestellten Stoffen aus-
geschlossen sei, hat im Gesetze nicht den geringsten Anhalt, eben-
sowenig als die oben citirte Aeußerung der Regierungskom-
missäre in den Kommissionsverhandlungen. Daher ist es gar
keinem Zweifel unterworfen, daß z. B. eine Austösung von Harzen in
Weingeist oder Terpentin in bestimmten Mischungsverhältnissen
als Firniß, Bodenlack, Glasur u. s. w. nicht nur bezüglich der
Herstellung, sondern auch als Industrieproduct patentirt wer-
den kann.

Nr. 34. Ncchrungs-, Genuß-, Arzneimittel und auf chemischem
Wege hergestellte Stoffe sind als solche von dem Patentschutze
ausgeschlossen; sie sind keine patentirbaren Industrieproducte;
dagegen ist patentirbar das Verfahren, sie zu erzeugen. Patentir-
bar ist daher eine Methode, Fleisch zu conserviren, Vier bei
einer bestimmten Temperatur zu brauen, Seewasser trinkbar zu
machen, Gelatinekapseln herzustellen, Cassationshof 12/11 1839
8. 39 I x. 932, Veäar r i äs ur. 85, Farbstoffe durch die

*) Man denke an das Härten des Stahles, an die durch Raffinirung
gewonnenen Industriestoffe u. f. w.
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Mittel der synthetischen Chemie zu erzeugen u. s. w. Patentir-
bar ist daher auch eine Methode, Nahrungsmittel u. s. w. zu
Verbessern, z. B. eine neue Methode, Stocksische zu wässern,
Kaffee in großen Quantitäten zu rösten u. s. w.; die entgegen-
gesetzte Ansicht von Gare i s , S . 49. 50, ist unhaltbar; denn
die Verbesserung eines Nahrungsmittels äst zugleich die Herstellung

-eines verbesserten Nahrungsmittels; auch ist in § 1 Z. 2 nur
ein Product, durchaus nicht auch eine Arbeitsmethode vom
Patentschutze ausgeschlossen; sollte noch ein Zweifel obwalten,
so müßte der Grundsatz durchschlagen, daß derartige gesetzliche
Ausnahmen streng zu intervretiren sind.

III.
Zusfiihnmgsbesitz und H>atentinmg.

Nr. 35. Das Erfinderrecht entsteht nicht erst mit der
Ertheilung des Patents; es ist kein von der Allgewalt der
Staatsregierung dem Erfinder ertheiltes Privilegium*); viel-
mehr entsteht das Erfinderrecht mit der Erfindung; es verlangt
nur zur vollen Schärfe und zur durchdringenden Kraft die
vorherige geschäftsmäßige Behandlung der Staatsverwaltung.
Es gehört daher zu den vielen Verhältnissen, deren volle Kraft
durch eine Mitwirkung staatlicher Organe bedingt ist; man
vgl. die äomiuii imxßtratio, die doiwrum z>088688io, die in das
Grundbuch einzutragenden Immobiliargeschäfte u. f. w.

Die Gründe, welche den Gesetzgeber veranlaßten, ein be-
sonderes Eintreten der Staatsbehörde zu verlangen, beruhen
auf der besondern Natur des Erfinderrechts; einerseits ist der
Unterschied zwischen" der unwesentlichen Aenderung und der
wesentlichen Neuheit durch keine feste Schranke zu markiren,
indem das eine oftmals in das andere übergeht; es hat daher
vollen S inn , wenn die Gesetzgebung den Schutz davon abhängig
macht, daß der Erfinder selbst die Erfindung officiel! als eine
Neuheit proclamirt und den gesetzlichen Schutz verlangt; ander-

*) Vgl. insbesondere meinen Aufsatz in den badischen Annalen B. 41
S. 100 fg.
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feits ist der Gegenstand der Erfindung nicht von selbst ge-
geben, wie die Objecte des dinglichen Rechts oder der geistige
Inhalt des Urheberrechts; vielmehr bedarf es einer technischen
Schsidung zwischen dem Gedanken und der zufälligen concreten
Hülle, in welcher er auftritt. Beide Zwecke werden erreicht
durch eine officielle Kundgebung des Erfinders und die dieser
Kundgebung entsprechende Fixirung der Erfindung durch die
staatlichen Organe. Hierbei sind die Gesetzgebungen stehen ge-
blieben, welche das reine Anmeldesnstem befolgt haben; das
Patent enthält hier nur eine Kundbarmachung der Prätention
des Anmelders und eine Fixirung der in dieser Prätention
enthaltenen Idee. 1̂6 krsvst n'est äouo (in diesem Falle)

impi6 oyrtiüoat ä'6iiroFi8tr6M6Qt (Vt . L i a u o p. 420).

Andere Gesetzgebungen, insbesondere die americanische und
die deutsche, lassen die Prätention des Anmelders zuerst eine
oausas ooFiMo der Staatsbehörde passiren und geben dieser
Behörde die Macht, eine Prätention als unbegründet auszu-
schließen, wenn es derselben an den gesetzlichen Voraussetzungen
fehlt; in diesem Falle ist das Patent kein bloß edictales,
sondern ein décrétâtes, es ist eine Verfügung auf Gruud
pflichtgemäßer Prüfung der Behörde über die Nechtsbeständig-
keit des angemeldeten Rechtsanspruchs"); die «auZas ooFuitio ist
freilich nicht abschließend, weil das gewährte Patent keineswegs
eine rechtliche Sicherheit für das Vorhandensein der gesetzlichen
Voraussetzungen, sondern nur eiue Wahrscheinlichkeit gewährt.

Nur eine besondere Modification dieses Systems, welche
das deutsche Recht dem englischen entnommen hat, ist es, wenn
Zur bessern Durchführung der oauLas ooFuitio die Interessen Dritter
wachgerufen und die Interessenten zum Vortrag etwaiger Ein-
wendungen aufgefordert werden. Die oau8Ä6 ooFintw gewinnt

*) Man vgl. hiermit die euus«,« coMitw der Obrigkeit bei der
Aebertragung des Grundeigcnthums in deutschen Rechten: Stobbe in Ihe-
i Jahrb. XI I . S. 221. ,234. 235 u. Handb. I I . S. 172.
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dadurch eine festere Basis und künftige Streitigkeiten können
vermieden werden").

Nr. 36. Die Patentirung ist zur Vollwirksamkeit des
Erfinderrechts nöthig, sie ist nicht nöthig, um das Erfinderrecht
zu schaffen. Dasselbe entsteht vielmehr sofort mit der Erfin-
dung, freilich zuerst als Individualrecht, als ein höchst persön-
liches Necht der Ideenbethätigung; es kann aber auch schon
vor der Patentirung aus der Persönlichkeit des Erfinders
heraustreten und zum Gegenstande des veränßerlichen Ver-
mögensrechtes werden. Dies geschieht mit dem Augenblick, in
welchem der Erfinder seine Conception veräußert oder zur
Veräußerung anbietet, oder wo er die nöthigen Schritte thut, um
ein Patent zu erwirken; mit diesem Augenblicke wird die Er-
findung zum Vermögensrecht und damit zum Executionsobject
für die Gläubiger.

Daß das Erfinderrecht vor der Patentirung veräußert
werden kann, ist zweifellos, amerik. Gef. v. 8/7 1870 86ot. 33,
Nsnouarä nr. 177, I^ouFuier nr. 44 und 273, Nsuäu ur.
451, Viano p. 507, va l io? ni. 202, Voäarriäß ur. 275,
K l ostermann S. 74 und Patentgesetz S. 157, vgl. auch
?üi1iz>p8 p. 68, 340; ebenso wie auch das Musterrecht vor
der Anmeldung an Dritte übertragen werden kann, Wächter,
Urheberrecht S. 313. Das Erfinderrecht kann vollständig ver-
kauft ^ ) , es kann in Nutznießung gegeben, vollständig, oder dem
Genuß nach in die Gesellschaft eingebracht werden; ob im con-
creten Falle das eine oder das andere stattfindet, ist nach den
Regeln des Gesellschaftsrechts zu entscheiden; vgl. z. B. Art.
91 des H.-G.-V. I n diesen Fällen hat im Zweifel der Er-
werber das Recht, die Erfindung auf seinen Namen patentiren
zu lassen, selbst wenn dieselbe nur dem Genüsse nach über-
tragen wurde; allerdings tritt dann der Patentirte Dritten

n) Man vergleiche als Analogon das Aufgebot, welches in manchen Par-
ticularrechtm den Einträgen im Grundbuch vorhergeht, das Aufgebot vor
der Eheschließung u. s. w.

^*) So veräußert häusig der Verbesserungserfinder die Verbesserung an
den Hauptpatentinhaber, weil dieser nur eines wohlfeilen Zusatzpatentes beda rf.
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gegenüber als Vollberechtigter auf, ebenso wie Derjenige, auf
dessen Namen eine Liegenschaft in das Grundbuch eingetragen
ist; er ist aber dem nuäu8 yroMewrwZ gegenüber zur Nück-
übertragung nach abgelaufener Genußzeit verpflichtet. Derartige
Illationen in eine Gesellschaft kommen ziemlich häufig vor,
namentlich wenn die Gesellschaft mit Rücksicht auf das Er-
finderrecht gebildet wurde ^). Bei den verschiedenen Arten der
Veräußerung haftet der Veräußerer nach den. gewöhnlichen
Regeln; er haftet daher im Zweifel für Patentirbarkeit, Neu-
heit und Originalität im Moment der Veräußerung; eine
nicht patentirbare Erfindung ist eine rss oommunis omnium
und daher der Kauf derselben wie der Kauf einer r68 sxtra
oomulereium zu behandeln; der Verkäufer muß den Kaufpreis
restituiren und haftet für Entschädigung, kr. 4. 5. 6. pr. 34
§ 2. 70 äß contr. suit., kr. 39 z 3. 69. § 1 und 2 äs ßviot.
tr. 26 äs Üb. <NU8a, § 5 äs suit, veuä., H art mann, die Ob-
ligation S. 181 fg., Bechmann, Kauf S. 686 fg., meine
Abhandl. in d. Zeitfchr. f. franz. Civilrecht VI I I . S. 507.*")

Hinterläßt der Erfinder das Recht seinen Erben oder
einem Legatar, so hört es gleichfalls auf, ein Individualrecht
zu sein und wird zum frei übertragbaren Vermögensrecht.
Americ. Ges. 8eot. 34, Königs S. 22.

Diese Sätze sind nunmehr auch in der deutschen Gesetz-
gebung zur Anerkennung gelangt. Schon der revidirte Entwurf
des Patentschutzvereins bestimmt in § 4: das Recht auf Er-
werbung eine Patentes für die neue Erfindung kann abgetreten
werden", vgl. hierzu ebenda S. 15; ebenso das Gesetz § 6:
„der Anspruch auf Ertheilung des Patentes — — (geht)
auf die Erben über. Der Anspruch (kann) beschränkt
oder unbeschränkt durch Vertrag oder durch Verfügung von
Todeswegen auf Andere übertragen werden."

Nr. 37. Dieses unvollständige Recht hat eine positive
und eine negative Seite; eine positive, sofern das Recht durch

*) S. über einen solchen Fall meinen Aufsatz in den bad. Annalen
B. 41 . S. 100 fg.

* * ) Das Nähere über diese Geschäfte s. unten.
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Ertheilung des Patents zur Vollwirksamkeit erwachsen kann;
eine negative, sofern Her Berechtigte einem Patente entgegen«
treten kann, welches ein Dritter impetriren will oder impetrirt
hat, wenn dieser Dritte oder sein Rechtsvorgänger die Erfin-
dung von dem Ersindungsberechtigten oder von dessen Rechts-
vorgänger entlehnt hat. Der Erfindungsberechtigte kann daher
ein Vollrecht beanspruchen und er kann gegen einen seiner Er-
findung entliehenen Patentanspruch sein Veto einlegen, ja das
bereits erlangte Patent des Dritten cassiren lassen.

Nr. 38. Das erste dieser Rechte ist aber gebrechlich; es
ist gebrechlich, .weil es vor einer selbst späteren selbstständigen
Erfindung zurücktreten muß, welche den gleichen Inhalt hat,
sofern diese spätere Erfindung vorher angemeldet wird; die
zuvorkommende Anmeldung zerstört den dem ersten Erfinder
zustehenden Anspruch auf das Vollrecht; in der Concurrenz
zweier selbstständiger Erfindungen soll nicht die Priorität der
Erfindung, sondern die Priorität der Anmeldung entscheiden.
Der Gesetzgeber wil l . durch diese Bestimmung die Anmeldung
und damit die Veröffentlichung der Erfindung beschleunigen, und
verhüten, daß diese durch Geheimhaltung demPublicum vorbehalten
bleibt. Mot. S. 18, K.-V. S. 13, Klostermann S. 74. —
Ebenso das französische Recht, l isnouarä ur. 90, Vlan«
p. 435, MuFuier nr. 38 und 6X3,N6ii äu proM p. 13. 14.
Anders die amerikanische Gesetzgebung, welche das unpatentirte
Erfinderrecht mit viel größerem Schütze versieht; hier ent-
scheidet die Priorität der Erfindung, und ein besonderes Inter-
ventions-Verfahren vor dem Patentamte ist zur leichtern Con-
statirung der Priorität gegeben, Ges. «eot. 42 fg., Königs
S. 39 fg. Ja, die erste Conception geht der ersten Ausführung
vor, sofern nur der Concipient sich Mühe gegeben hat, die
Idee zu realisiren, ssot. 61, Königs S. 28; und daß zur
leichteren Constatirung der Priorität in der Conception das
Institut der Oaveat's besteht, ist bekannt, vgl. Königs S. 34.

Nr. 39. Nach deutschem Rechte entscheidet also, wie nach
französischem die Priorität der Anmeldung. Hier aber taucht
die Frage auf, ob im Falle einer unvollständigen Anmeldung,

Ko h 1er, Patentrecht. 6
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sofern die Ergänzung rechtzeitig nachgebracht wird, der Moment
der Anmeldung oder der der Ergänzung der maßgebende ist.
Die Motive des Gesetzes S. 32 sind für die zweite Alterna-
tive, und ihnen stimmen Dambach S. 56, Landgraf S. 106.
107, Grothe S. 105 und Klostermann S. 137 bei, welcher
sogar (S. 232) die Priorität von der Zahlung der Anmeld-
gebühr von 20 Mark abhängig machen wil l ; ähnlich Gar ei s
S. 61. Die Motive begründen den Satz, wie folgt: „Die
Anmeldung ist im Sinne des Entwurfes erst dann erfolgt,
wenn sie in allen Stücken den gesetzlichen Anforderungen ent-
spricht." (S. 32). Nun bestimmt aber das deutsche Gesetz in
§ 21, daß im Falle unvollständiger Anmeldimg dem Patent-
sucher eine Frist zur Ergänzung oder Verbesserung derselben
ertheilt werden soll, ansonst die Anmeldung zurückgewiesen
wird. Daraus geht aber ganz bestimmt hervor, daß, wenn die
Ergänzung oder Verbesserung in der dem Patentsucher ge-
stellten Frist erfolgt, die alte Anmeldung als Anmeldung be-
stehen bleibt und die Verbesserung nur ein accessorisches aä-
uüuiouium derselben ist"). Würde man das Gegentheil an-
nehmen, so hätte diese Frist gar keine rechtliche Bedeutung,
da ein zurückgewiesenes Patent nach erfolgter Verbesserung
jederzeit neu angemeldet werden kann. Es muß daher im
Gegentheil angenommen, werden, daß, falls nur die Frist ge-
wahrt ist, das Datum der unvollständigen Anmeldung entscheidet,
und die entgegengesetzte Ansicht der Motive, welche keine
Gesetzeskraft haben, sondern nur eines der vielen, und oft ein
sehr trügliches Mittel der Gesetzesauslegung sind, kann gegen-
über dem sicheren und klaren Gehalte der Gesetzesworte nicht

bestehen.
Unsere Ansicht ist auch die in Frankreich weitaus vor-

herrschende, NonFuisr nr. 42, Rsnäu nr. 384, val lon m.
156; sie war im § 22 des Entwurfs des Ingenieurvereins und
im § 23 des Entwurfs des Patentschutzvereins ausdrücklich

^) Wäre die Verbesserung der Anmeldung eine nur scheinbare, würde
dieselbe eine nicht in der ursprünglichen Anmeldung enthaltene Erfindung be-
treffen, so würde keine Verbesserung, sondern eine neue Anmeldung vorliegen.
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ausgesprochen: „Erfolgt die Erledigung der Mängel in der
vorgeschriebenen Frist, so bleibt die Priorität des ursprünglichen
Gesuchs gewahrt."

Sie ist auch die allein gerechte, sie ist diejenige, welche
allein den berechtigten Anforderungen des Orfinders gebührende
Rechnung trägt. Die Annahme des Gegentheils führt zu den
verderblichsten Consequenzen; nicht nur daß sie die Priorität
der Anmeldung und die Neuheit der Erfindung der formellen
Pedanterie aufopfert, sie macht die gleichzeitige Anmeldung der
Erfindung in verschiedenen Ländern fast unthunlich, da die
geringste Unvollkommenheit der einen Anmeldung den Erfinder
in die Gefahr verfetzte, daß bis zur Verbesserung die Publi-
cation im andern Lande vollzogen und damit die Möglichkeit
des Patents im eigenen Lande auf immer entrissen würde.
Vgl. Pieper S. 113. Wollte aber der Erfinder mit der
ausländischen Anmeldung zuwarten, so brächte die inländische
Publication die ausländische Anmeldung in Gefahr, so daß in
jedem Fall der Erfinder, dem man nicht zumuthen kann, die
Formalien aller Länder zu keimen, höchst ungerecht beeinträchtigt
würde. Allerdings soll man unvollkommene Anmeldungen nicht
befördern, aber, was man befördern soll, ist die Gerechtigkeit.

Nr. 40. I m Fall einer ganz gleichzeitigen Anmeldung,
also insbesondere, wenn zwei Anmeldungen mit derselben Post
einlaufen, tritt eine Concurrenz von Gleichberechtigten ein.
Diese Concurrenz zu lösen, sind verschiedene Wege gedenkbar.
Man könnte annehmen, daß die eine Anmeldung der andern
im Wege steht, so daß keiner ein Patent erhielte; diese Lösung
findet sich im russischen Patentgesetz a. 17*) (Fabrikordnung I.
3. 2 § 17); sie ist auch dem deutschen Gesetze nicht vollkommen
fremd, vgl. § 42 Ges. Allein diese Annahme ließe sich nur

*) „Wenn auf einen und denselben Gegenstand ein Privilegium von ver-
schiedenen Personen zur Zeit der Verhandlung nachgesucht wird, so wird das
Privilcgium gar nicht crtheilt. Hiervon ist jedoch der Fall ausgenommen,
wenn einer der Petenten gerichtlich beweist, daß ein Anderer ihm seine Erfin-
dung entwendet habe."

6*
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rechtfertigen, wenn es durchaus Grundsatz wäre, daß für eine
und dieselbe Erfindung keine zwei Reichspatente bestehen dürften.
So sehr nun dies auch die Regel ist, so wenig existirt ein
derartiger durchgreifender Grundsatz, welcher zur Entscheidung
von Collisionen zu gebrauchen wäre; zu einem solchen Grund-
satze würde es auch an jeder genügenden Veranlassung fehlen.

Es ist daher nur die andere Annahme möglich, daß keines
der Patente dem andern im Wege steht und daß daher der
eine soviel Recht hat als der andere.

Dambach S. 13 will den Moment der Eröffnung und
Präsentation entscheiden lassen, aber vollkommen gegen Wort-
laut und Geist des Gesetzes, welches derartige wichtige Privat-
rechte nicht von dem Zufall der kanzleilichen Behandlung abhängig
machen will; vgl. auch Landgraf S. 29, Grothe S. 71.
Denn das läßt sich nicht annehmen, daß die Anmeldung erst,
als mit der Kenntnißnahme des Beamten erfolgt anzusehen sei;
vielmehr ist der entscheidende Moment der, in welchem die
objective Möglichkeit der Kenntnißnahme eintritt, bei Eingaben
an Behörde« ebenso wie bei Verträgen unter Abwesenden, vgl.
Koppen in Ihering's Jahrb. X I S. 365. 374, Windscheid
Pand. § 306 No. 3 fg.

Wenn daher der § 16 der Ausführungsverordnung besagt:
„Geschäftssachen, welche während der Dienststunden des Vureau's
eingehen, sind alsbald, andere Geschäftssachen bei dem Wieder-
beginn der Dienststunden von dem dazu bestimmten Beamten
nach der Reihe des Eingangs oder, wenn diese nicht feststeht,
nach der Reihe, in welcher sie von dem Beamten übernommen
werden, mit einer laufenden Nummer und dem Datum zu ver-
sehen", so ist damit nicht gesagt, daß die Präfentationsnummer
über die Priorität entscheiden soll — was mit dem Gesetze im
Widerspruch stünde; vielmehr ist diese Bestimmung eine nur
instructuelle Kanzleivorschrift, und der Beweis des frühem oder
gleichzeitigen Einlaufs kann dem Prasentationsvermerk gegen-
über durch jedes Mittel hergestellt werden, ebenso wie dies in
analogen Fällen bei unsern Gerichten allgemein angenommen
wird.
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Man hat sich für das Gegentheil noch auf die Enqußte
berufen. Allein hier wurde nur die Bestimmung abgelehnt,
daß die am gleichen Tage eintreffenden Anmeldungen als gleich-
zeitig zu behandeln feien (Snq. S. 51).

Daß übrigens die ganze Frage nicht ohne erhebliche prac-
tische Bedeutung ist. beweist ein französischer Fall, wo eine
Viertelstunde über die Priorität, der Patentanmeldungen entschied.

Nr. 41. Die Anmeldung ist daher ein conservatorischer,
dringlicher Act, bei welchem es wesentlich darauf ankommt,
nicht nur daß er geschieht, sondern daß er rechtzeitig geschieht.
Daher dürfte es keinem Bedenken unterliegen, daß die Erb-
delaten unter Verwahrung gegen die Unterstellung des Erb-
antritts, ut 8g.1vuin M M ksreäitarwui, die Erfindung des
Erblassers anmelden*); in welchem Falle das ertheilte Patent
wohl einfach auf die Erben des Erfinders gestellt wird —
vorbehaltlich späterer Anzeige und späteren Eintrags der an-
tretenden Erben.

Nr. 42. Das positive Recht ist ein untheilbares und kann
von mehreren Berechtigten nur gemeinschaftlich geltend gemacht
werden, da die Impetrirung eines theilweisen Patents unmöglich
ist, die endgültige (unanfechtbare) Impetrirung eines vollen
Patents aber die Totalität des Erfinderrechts in der Person
des Anmelders voraussetzt; weßhalb der gleiche Grundsatz gilt,
wie bei der Impetrirung einer Servitut durch einen der Mit-
eigenthümer: 81 unu8 sx 800Ü8 stixulLtur itsr aä oommunsm
tunämu, mutiÜ8 68t 8tchu1atio, tr. 19 äs 86i^. praeä. ru8t.,
k. 140 § 2 V. O.,vgl. auch kr. 136 ß 1 soä. und kr. 11 äs servit.,

*) Lsrvos IiersäitarioZ pavit, Hmusuta, aut P3,vit aut 6Ï8tl3,xit: 8Ï
ut bsi68, F633it pro ksreäs: aut 81 uon ut IiolS3, 86Ä ut
2ut üum clsliberat Miä ksoit, eou8u1sug, ut 82iva» 8iut r
torts si non plaonsrit pro bsreäe Fsrere,' ap^arst non viäsri 6̂881880.
?roinäe et si kmäog ant 2Läo3 loea-fit vol kulM vsi 3Î <̂ uiä alinä fsoit,
nun Iioc Äimuo, Mlläi pro kersäs Fsrvrot, seä äum si, ym Lnd3titvltn8 sst
vsi ak inte8t2t0 lier«» ex8t«itnru8, pro8z>ioit, aut res tomz>0rL
äi8traxit, in sa oauZg, snt, ut pro k«rsäs noQ ssS83yrit, ̂ wl», non
kuerit, kr. 20 § 1 äs ae^. vsi ow. der.
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Ubbelohde, untheilbare Obligationen S . 48 fg . ; daß übri-
gens dieser Mangel in der Person des Anmelders nur auf
Antrag des Concurrenzberechtigten zu berücksichtigen ist, wird
im Folgenden näher entwickelt werden, woraus sich ergibt,
daß die nachträgliche Zustimmung des Berechtigten den
Mangel heilt.

Das negative Recht des Veto und der Cassirung ist als
die Kehrseite des positiven gleichfalls untheilbar, nur daß dieses
untheilbare Recht, da es nur die Aufrechterhaltung des 8wtu8
guo bezweckt, von jedem Mitberechtigten solidarisch geltend
gemacht werden kann; ähnlich wie die aotio oonkssZoria oder
nsFatoria mehrerer Miteigentümer, tr. 4 § 3 si ssrv. viuä.,
kr. 30 (31) § 7 äs H6F. F68t., kr. 1 § 5 äs ard. oasä.

Nr. 43. Das negative Recht äußert sich in jedem Fall der
Entlehnung, also in jedem Fall der rechtswidrigen ^Anmaßung
einer fremden Conception. Alfo nicht nur dann, wenn der
Occupant das' Geheimniß des Erfinders aus seinen Papieren
u. s. w. entnommen hat, sondern auch, wenn ihm dasselbe an-
vertraut wurde und er das Vertrauen mißbraucht hat. Aber auch
in dem Falle liegt eine Déjection vor, wo der Techniker im
Namen eines Dritten arbeitet und seine in der Sphäre des
Dienstverhältnisses gemachte Erfindung in seinem Namen an-
meldet; denn auch hier wird die Anmeldung den Einrichtungen,
dem Verfahren u. f. w. eines Andern, nämlich des Dominus
entnommen.

Dasselbe gilt, wenn mehrere eine Erfindung gemacht haben
und einer sie für sich anmeldet. Auch hier sind die angemeldeten
Einrichtungen und Methoden wenigstens theilweise die eines
anderen und ist die Entlehnung eine rechtswidrige.

Auf diesem Wege können daher die feinsten und schwierigsten
Fragen über die Person des Urhebers der Erfindung zum Aus-
trage kommen; es ist mithin völlig unrichtig, wenn die Motive
S. 18 und 19 annehmen, daß durch das gesetzliche System
diese Fragen beseitigt seien; es ist auch sehr glücklich, daß sie
nicht beseitigt sind, denn ihre Beseitigung wäre ein ungerechter
Gewaltstreich.
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Nr. 44. Das negative Recht geht nicht nur gegen den
Occupante«, sondern gegen jeden Dritten, welcher die Erfindung
auf Grund der Entlehnung anmeldet oder welcher auf Grund einer
solchen Anmeldung, wenn auch oxtima üäs, ein Patent besitzt.
Dasselbe ist daher sehr weit nach der Seite der Passivlegiti>
mation; es ist aber innerlich beschränkt durch seinen rein nega-
tiven Inhalt .

Das Gesetz hat nämlich dem Erfinder absichtlich ein quasiding-
liches Necht auf Uebertragung des von dem unberechtigten Dritten
erworbenen Patentrechts versagt; und doch wäre diese Uebertragung
nichts als die Rückgabe des nunmehr durch das erwirkte Patent
gesteigerten Erftndungsbesitzes an den quasidinglich Berechtigten.
Die Motive begründen den Standpunkt des Gesetzes, wie folgt:

„Durch die Thatsache, daß letzterer" (der Kläger) „bereits
vor dem Patentinhaber im Besitze der Erfindung gewesen ist,
ergibt sich noch nicht ohne weiteres die Sicherheit, daß ihm das
nächste Anrecht auf die Ertheilung des Patentes zusteht." Ueber
diesen Gesichtspunkt später. „Ueberdies würde mit einer
derartigen Uebertragung des Patentrechts die Alternative für
die Gesetzgebung gegeben sein, die von dem ersten Patentinhaber
über die Benützung der Erfindung geschlossenen Verträge ent-
weder aufrecht zu erhalten oder ebenfalls zu vernichten. Würde
der erste Weg eingeschlagen, so befände der erste Patentinhaber
sich in der Lage, von vornherein durch die Art der Vertrags-
bestimmung, mittelst deren er das in seinem Besitz gefährdete
Patent an Andere überträgt, die Wirkung der Patententziehung
zu vereiteln. Würde der zweite Weg gewählt, so würden die-
jenigen, welche die Benutzung der Erfindung durch vertrags-
mäßige Leistungen gegenüber dem ersten Patentinhaber sich zu
sichern geglaubt und darauf vielleicht größere Unternehmungen
gegründet haben, in die Lage gerathen, diese Unternehmungen
aufzugeben oder das Patentrecht noch einmal erwerben zu müssen.
Dort würde das Gesetz also die beabsichtigte Wirkung großen-
theils nicht erreichen, hier würde es nicht selten zu einer un-
billigen Härte führen."



Die Aufrechterhaltung der VerträgeDritterwäreallerdings ein
unter Umständen gerechtfertigter Bruch des strengen Vindications-
princivs zu Gunsten des Verkehrs, analog den Vindications-
beschränkungen des Mobiliarsachenrechts. Dagegen ließe sich
indeß doch bemerken, daß diese Vindicationsbeschränkungen fast
durchgehends in dem Falle cessiren, wo die Sache dem Inhaber
widerrechtlich entzogen worden ist*) und daß dieselben jedenfalls
nur gegenüber dem doua üäs Erwerber Sinn haben, nicht aber
gegenüber dem Erwerber mala üäs. Ein allgemeiner Ausschluß
der Vindication aber ohne Unterscheidung der einzelnen Fälle ist
eine ungerechtfertigte Verweigerung des Rechtsschutzes.

Wenn schließlich die Motive meinen, daß der Ersindungs-
berechtigte, „nachdem ihm ein Anderer in der Anmeldung zuvor-
gekommen war, den Versuch des letztern auf Grund des ß 3
Abs. 2 mit Erfolg und mit der Wirkung bekämpfen könne, daß
ihm selbst nach gehöriger Anmeldung das Patent übertragen
werde", so ist das falsch; denn die erste Anmeldung führt zur
Publication der Erfindung und macht daher eine weitere „ge-
hörige" Anmeldung unmöglich. Gerade darum werden aber
auch Veto und Nichtigkeitsklage dem Berechtigten wenig helfen
und eine fehr unvollkommene Abhülfe bieten.

Nr. 45. Das Gefetz hat indeß nur die Vindication, nicht
aUch die Contracts- oder Delictsklage gegen den widerrechtlichen
Entlehner ausgeschlossen; liegt in der Entlehnung eine Verletzung
der Vertragsvflichten, so bietet die Contractsklage, andernfalls
bietet die aotio äoli das geeignete vroceßualische Mittel der
civilrechtlichen Reaction, vgl. kr. 39, kr. 18 § 4, kr. 24, kr. 9 § 1 und
2, kr. 40, o. 7 äs äolo m. Das Ziel dieser Reaction ist aber
die Rückgabe des widerrechtlich entzogenen Gutes, kr. 18 pr.
äs äol. mal., kr. 9 § 7, kr. 10 Mdä met. oaus.**) Allerdings

*) Vgl. statt aller S tobbe, Handb. I I S. 555 fg.
*^) Wenn die aotio le^ig ^.Hmlias nicht auf die Aufhebung der schädlichen

Anlage gerichtet werden kann, Pern ice, Sachbeschädigung S. 245. 246, vgl.
o. 2 äs 1sF6 H^uil., tr. 17 § 2 ni nsrv. viuü., so beruht dies darauf, daß
die Wiederaufhebung der schadenbringenden Einrichtung nicht die Beseitigung
des Schadens, sondern die Beseitigung der Quelle künftigen Schadens wäre.
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ist dieses Gut nunmehr durch die Erwirkung des Patents in
einer günstigeren rechtlichen Position, als es zur Zeit der
widerrechtlichen Handlung war; aber es ist billig und recht,
daß das widerrechtlich entrissene Gut mit diesem untrennbar
verbundenen ooumwäum, d. i. dem erwirkten Patente restituirt
wird, wogegen der Kläger nur die Kosten der Erwirkung des
Patents zu tragen hat; vgl. kr. 15 § 1 äs oonä. wä., tr. 81
äe Mrs äot., tr. 13 xr., tr. 33 äe mort. o. äou, Iher ing ,
Abhandl. aus dem röm. Recht S. 22, Mommsen Erörterungen
aus dem Obligationenrecht I S. 25.

Auch die französische Doctrin und Praxis nimmt allgemein
an, daß die Vertrags- oder Delictsklage des Verletzten auf die
Uebertragung des rechtswidrig imvetrirten Patentes gerichtet
werden kann. Man bezeichnet diese Uebertragung als Sub-
rogation und führt dieselbe in aller Form durch; weigert sich
der Beklagte, die Uebertragung zu vollziehen, so wird sie gerichtlich
vollzogen. So verurtheilte das trid. ?ari8 27/12 1851 (bei
Viano p. 436. 437) die Beklagten k r68tiw6r a ?. 6t !..
16 br6vst a srlx äslivrs, pour leäit drsvet picMyr 9. 668 äyr-
111618, 00INM6 s'il avait 6t6 ä6inaiiä6 par 6UX; es wurde verfügt:
HU6 168 H0M8 Ä6 ?. 6t 1 .̂ 86roiit 8Iid8tiw68 ö, 06UX ä6 II.
(Beklagte) »ur i'oriFiuai st 168 6xpsäiti0ii8 äuäit drev6t; vgl.
auch N6Q0uarä nr. 91. 92, Viano p. 608. 609, va l lon
nr. 176").

Da übrigens hier das Recht des Verletzten auf Restitution
ein nur obligatorisches ist, so können die Rechte der dritten
Erwerber, insbesondere auch etwaige Genußrechte derselben da-
durch nicht gekränkt werden.

Nr. 46. Es fragt sich nun aber, ob dieses seither ent-
wickelte Verhältniß zwischen Erfindung und Patent unter dem
deutschen Gesetze aufrecht erhalten werden kann, welches ohne
weiteres dem ersten Anmelder den Anspruch auf das Patent
gewährt, ß 3 Abs. 1 ; dessen Motive (S . 18. 19) ausdrücklich

Ebenso die belgischen Gerichte, so Appelhof Lruxsll«« 18/1 1871
ZsiFL 1871 I I p. 211, Appellhof 6auä 1/3 1871 eoä. z>. 253.



besagen, daß man die Frage der geistigen Urheberschaft der
Erfindung aus practischen Gründen nicht näher eruiren könne;
welches die Fassung anderer Urheberrechtsgesetze und die Fassung
des Entwurfs des Patentschutzvereins (§ 4> wornach der erste
Anmelder als Erfinder präsumirt wird, ausdrücklich verworfen
hat (K. B. S. 12).

Nun ist es aber zunächst unzweifelhaft, daß auch nach dem
deutschen Gesetze der Erfinder als solcher einen Anspruch auf
Patentirung hat, § 6 Ges; was aber den § 3 Abs. 1 betrifft,
so steht die Sache folgendermaßen: Das Erfinderrecht kann sich
von der Person des Erfinders loslösen und zum freien, über-
tragbaren Vermögensrechte werden. Erfolgt nun die Anmeldung
entweder von dem Erfinder oder von seinem Rechtsnachfolger,
so ist das Verhältniß völlig normal; erfolgt sie von Seiten
eines Dritten, welcher die Erfindung dem Erfinder oder seinem
Rechtsnachfolger entnommen hat, so liegt allerdings eine rechts-
widrige Occupation des Erfinderrechts vor; aber es fehlt nicht
am Erfinderrecht, sondern nur an der Activlegitimation des
Anmelders und Patentimpetranten; diesen Mangel zu rügen,
kann die Gesetzgebung entweder einem Jeden gestatten, welcher
mit dem Patentinhaber in Collision kommt; sie kann aber auch
bestimmen, daß der Einwand nur demjenigen zustehe, welchem
das Erfinderrecht entrissen worden ist. Das deutsche Gesetz
hat sich für die zweite Alternative entschieden; uud wohl mit
Recht. Denn wenn der Erfinder sein Recht auf den Dritten
übertragen kann, so kann er es auch zulassen, daß dieser für
sich die Patentirung betreibt, und das Publikum ist durch'den
Wechsel der Person in seinen Interessen nicht gekränkt. Diesen
Standpunkt nimmt auch die französische Praxis ein; so sagt der
Cassationshof 22/1 1856 (bei Rsuouarä v. 315):
Hu'il ne 8aurait strs äouns yu' a l'stat 8sul ä'a
lui oouvisnt ou, äs lai^sr Mi i r Niuis äs l'invention ou <ls
la rsvenäi^usr, aüu »oit äs 1a vo88säsr a titrs privatif, 8oit
ä'eu äounsr 1s äomaius nudli^us; und ebenso derselbe 25/1
1856 8.561. p. 278: 8i oslui auHUsl rsvisut la vroprists äs
1a äsLouvsrts 68t louäs a la rsvsnäi^usr oontis celui <M 8'sn ?8t
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kait inäüw6nt attrionsr 16 t i trs, es äroit q^ni äörivs äs lu i 86ul
68t par C6ia inßnio nn äroit pnr6N6nt V6r8onn6i <ini N6 N6iit
äög lors 6trs sxsros par ä68 ti6i8 sn ä6ü0i8 ä6 lu i 6t 8an8
80N intsrvsntion ^iar Is8 V0Î68 16F3.168.

Nun gibt es allerdings Fälle, wo weder der Erfinder noch
ein Rechtsnachfolger desselben mehr existirt und der rechtlose
Occupant zu einer unanfechtbaren Position gelangt; dies ist aber
eine unvermeidliche Consequenz eines richtigen Princivs, die
analog ist dem Verhältniß desjenigen, welcher einen rechtlosen
Eintrag in das Grundbuch erwirkt hat, während Niemand vor-
handen ist, diese Rechtswidrigst geltend zu machen.

Nr. 47. Es beruht mithin das deutsche Gesetz in dieser
Hinsicht auf einem ganz richtigen Princip, die §§ 6 und 3
stehen in vollkommener Harmonie, und es ist unbegreiflich, wie
gerade dieser Theil des Gesetzes der Gegenstand so heftiger
Anfeindungen geworden ist.*)

Indeß ist zur vollständigen Characterisirung des Rechts-
zustandes noch Eine Betrachtung nöthig. Die Erfindung kann
nämlich nicht nur dem Erfindungsberechtigten, sondern auch
einem bloßen Besitzer des Erfinderrechts entnommen sein, der
selbst wieder die Erfindung rechtswidrig entlehnt hat.

Hier ist es zunächst zweifellos, daß der Erftndungsberech-
tigte auch gegen den zweiten Occupante« mit Veto und
Cassationsantrag vorgehen kann; da diese Rechte gegen jeden
Dritten gehen, welcher seine Anmeldung oder sein Patent aus
der entlehnten Erfindung geschöpft hat.

Aber auch der bloße Besitzer und zunächst Verletzte hat diese
negativen Befugnisse, da das Gesetz sie Jedem gewährt, dem
die Erfindung entlehnt ist, ohne daß es verlangt, daß derselbe
ersindungsberechtigt sei. Is t aber dies festgestellt, so ist damit
erwiesen, daß auch schon der Besitz der Conception gegen
eigenmächtige Occupation geschützt wird, und zwar durch ein
Recht gegen jeden Inhaber, durch eine aotio in r6in 8orivta.

*) Vgl. auch gegen die Angriffe eines amerikanischen Journals den Aufsatz
im Patentblatt 1877 nr. 6 S. 23 fg.
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Unwillkürlich wird man hier an die Spolienklage des deutschen
Rechts im Falle des Mobilienverlustes erinnert, welche be-
kanntlich nur Besitz und qualisicirten Verlust, nicht auch
Eigenthum voraussetzt; vgl. statt Aller Stobbe, Handbuch H.
S. 562 fg.

Nur kommt es im Patentrechte nicht darauf an, ob die
widerrechtliche Entlehnung auf einer Entziehung des Geheim-
nisses wider Willen des Besitzers oder auf einem Mißbrauch
des geschenkten Vertrauens beruht. Ein Unterschied analog
dem zwischen Diebstahl und Unterschlagung läßt sich im Patent-
rechte nicht begründen.

Nr. 48. Soweit die Conception des Erfinders vor der
Patentirung. Zwischen der Conception und der Patentirung
besteht aber noch eine rechtliche Mittelstufe, welche dem Er-
finder mehr Rechte bietet, als die bloße Conception, und
weniger als die Patentirung. Diese Mittelstufe beginnt mit
der Inscenirung der ökonomischen Ausbeute; denn diese bildet
nicht nur ein einmaliges Factum, welches sich sofort consumirt,
sondern ein fortdauerndes continuelles Verhältniß, welches die
Aeußerung eines einheitlichen Gesammtwillens bildet und da-
her als eine in die Zeit hin erstreckte Einheit zu betrachten
ist"). Das Verhältniß wird nicht schon durch momentane
Unterbrechung gestört, noch viel weniger durch die Unterbrechung,
welche in dem natürlichen Laufe der menschlichen Thä'tigkeits-
entfaltung begründet ist. Vielmehr dauert dasselbe solange
fort, bis entweder der gegentheilige Wille sich in objectiver
Weise manifestirt hat oder eine derartige factische Sachlage
eingetreten ist, daß die Möglichkeit der Reproduction gebricht.
Dies ist die Eigentümlichkeit aller Verhältnisse, an welchen
ein Rechtsbesitz möglich ist, vgl. Wind scheid, Pand. § 163,
No. 12, Randa, der Besitz S. 475. 593 und die hier citirten;
und zu diesen gehört auch das Erfinderrecht in seiner ökono-
mischen Entfaltung.

Eine wesentliche Folge dieser Einheitlichkeit der Kette
wirthschaftlicher Thätigkeit ist es aber, daß dieselbe, einmal

* ) Ein strafrechtliches Analogen bildet das fortgesetzte Delict.
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in Rechten begründet, auch eine rechtliche bleibt, ohne daß auf
die einzelnen Zeitmomente ihrer factischen Entwicklung ge-
griffen werden darf. Daraus ergibt sich mit Nothwendigkeit,
daß das einmal zu Rechten begonnene Ausbeutungsgeschäft
durch ein späteres Patent nicht mehr in Frage gestellt werden
kann; insofern gewinnt daher durch die bloße Geschaftseröffnung
auch ohne Patent das Erfinderrecht mindestens eine passive
Widerstandskraft, welche ihm an sich nicht innewohnt — dies
ist die Mittelstufe zwischen der bloßen Conception und dem
Patent.

Nr. 49. Es zeugt von dem gesunde Tacte der franzö-
sischen Juristen, daß sie diese Principien auch ohne gesetzliche
Sanction durchgeführt haben, Casshof. 30/2 1849 8. 50 I.
x. 70, 28/12 1855, 23/2 1856 8. 57 I. p. 159, Rsnonarä
nr. 44, Rsnäu ur. 439, XouFuisr nr. 508. 780. 970, der-
selbe 6xaw6u äu xroM x. 4 und 5, v all02 nr. 360 (A. A.
Viano und Vsäarr iäs, aber auf Grund ihrer eigenthümlichm
Auffassung des Begriffs der Neuheit)*).

I n Deutschland ist das Princip bereits in der Ueber-
einkunft der Zollvereinsstaaten vom 21/9 1842 zur staatlichen
Anmerkung gelangt: „VI. I n solchen Fällen, wo der patentirte
Gegenstand zwar Einzelnen schon bekannt gewesen, von diesen
jedoch geheim gehalten worden ist, bleibt das Patent
zwar bei Kräften, jedoch gegen die gedachten Personen ohne
Wirkung." Der § 2 des Entwurfs des Ingenieurvereins be-
sagt: „Die geheime Benutzung einer Entdeckung oder Erfindung
ist (dagegen) kein Patenthinderniß, gewährt aber das Recht,
die bisherige Benutzung in früherer Weise fortzuführen", ähn-
lich § 2 des Entwurfs des Patentschutzvereins: „Die geheime
Benutzung einer Erfindung hindert (dagegen) nicht die Er-

' ) Das amerikanische Recht dagegen erkennt diese Wirkung des Erfindungs-
besitzes nicht an, ?ki1ipi>g p. 367, Königs S . 46. 47. Dabei ist aber zu
bemerken, daß es in dem Schutz der unpatentirten Erfindungen überhaupt
ganz andere Principien befolgt als das deutsche und französische Recht, daher
nicht in Parallele gestellt werden kann.
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theilung des Patents an einen Anderen, unbeschadet des Rechts
desjenigen, welcher die Erfindung bisher geheim benutzt hat,
sie fernerhin selbst zu benutzen." Aehnlich nunmehr auch § 5
Abs. 1 des Patentgesetzes.

Nr. 50. Vorausgesetzt wird ein förmliches Inscenesetzen
der Erfindungsausübung, eine objective Manifestation des
dauernden Ausübungswillens. Zu diesem Zwecke ist es nicht
erforderlich, daß eine wirkliche Ausübung stattfindet — ähnlich
wie es zur Wirksamkeit einer offenen Handelsgesellschaft (Art.
110 H. G. B.) nicht nöthig ist, daß die eigentlichen Betriebs-
geschäfte begonnen worden sind, v. Hahn, Commentar S. 353.
Es genügt, wenn der Erfinder ein Etablissement gebaut oder
auch nur einen Bau mit der der Erfindungsausübung ent-
sprechenden inneren Durchführung begonnen hat; es genügt,
wenn der Techniker das Modell des Apparates gefertigt hat
und an seiner Allsführung im Großen arbeitet — wogegell
bloß subjective Entwürfe, welche noch nicht in die Sphäre der
ökonomischen Verwirklichung der Erftndungsidee fallen, wie die
Ausarbeitung eines Planes, die Projecte im Schöße der
Associss u. A. noch keine rechtliche Bedeutung haben.

Wenn es daher im Gesetze heißt, daß die Wirkung des
Patents gegen Denjenigen nicht eintritt, welcher die
Erfindung in Benutzung genommen oder die zur Benutzung
erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat, fo ent-
sprechen die gesperrten Worte — ein Zusatz der Reichstagskom-
mission — vollkommen dem gesetzlichen Gedanken; sie sind aber
überflüssig, da ein verständiger, nach Prmcipien urtheilender
Nichter auch ohne sie in gleicher Weise entscheiden müßte.

Nr. 51. Die GewerbZeröffnung bewirkt eine Steigerung
des Erfinderrechts, erfolge sie nun vom Erfinder selbst oder
von dessen Rechtsnachfolger, von dem Rechtsnachfolger bezüglich
des ganzen Rechts, wie von dem Usufructuar u. s. w. Auch der
bloße Permissionar oder Licenzberechtigte kann sich dadurch
eine unanfechtbare Position schaffen; denn derselbe hat, wie
später zu entwickeln, nicht etwa*) das M8 oommuns omnium des

-) Was Viele irrig meinen.
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Gewerbebetriebs, befreit von den Schranken des Erfinderrechts,
sondern im Gegentheil ein vom Erfinderrecht abgeleitetes Recht
der Erftndungsbenützung.

Ja, es kann die Steigerung des Rechts auch zu Gunsten
eines solchen eintreten, welcher sich in den Besitz der Concep-
tion eines Dritten gesetzt hat; denn, wie oben ausgeführt, ist
dieser Mangel der Legitimation nur ein relativer Mangel
gegenüber dem Verletzten und dessen Rechtsnachfolgern, nicht
ein absoluter gegenüber dem Publicum. Aus dem gleichen Prin-
cip folgt aber auch, daß die Gewerbseröffnung keine Wirkung
hat, wenn, sie in Collision tritt mit dem Patente desjenigen,
dem die Erfindung entlehnt wurde, oder mit dem Patente
des Rechtsnachfolgers desselben. Denn diesem gegenüber fehlt
es dem Besitzer an jedem Erfinderrechte, ist also auch eine
Steigerung desselben nicht gedenkbar. Und wollte man- sogar
ein Erfinderrecht und eine Steigerung desselben annehmen, so
würden dieselbe durch ein sxosMo oder reMoatio äoli ganz
sicher entkräftet werden. Diese Consequenz ist dem sichern
Tacte der französischen Juristen nicht entgangen, Avvelhof

5/7 1845 5ourn. äu valais 1845 I I . p. 154, Nou-
nr. 513.

Nr. 52. Der Schlußstein des Erfinderrechts ist die Pa-
tentirung d^ i. der zur Vollkraft desselben hinzutretende Act
der Staatsverwaltung.

Dieser Act kann sich möglicher Weise auf einen örtlichen
Landesdistrict beschränken, ' so daß nur das innerhalb dieser
Schranken sich bethätigende Erfinderrecht der VortlMe des
Patentes theilhaftig würde.

Dies ist aber niemals die Regel gewesen; vielmehr wurde
das Patent regelmäßig für das ganze Staatsgebiet, also für
das innerhalb des ganzen Staatsgebietes zur Geltung kommende
Erfinderrecht ertheilt.

Nachdem mm die Regelung des Patentwesens zur ver-
fassungsmäßigen Aufgabe des deutschen Reichs geworden
ist ( § 4 Z. 5 der Neichsverfassuug), mithin zur Function
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des deutschen Reiches als einer staatlichen Einheit gehört*),
so ist es nicht mehr als conséquent, daß die nunmehr in
Ausübung dieser Function ertheilten Patente sich auf das
ganze Reich erstrecken und die Landesgränze der Einzelstaaten
für sie nicht mehr existirt.

So ist nun aber die Sachlage nach dem Patentgesetze.
Jedes nach dessen Inkrafttreten in Deutschland emittirte Pa-
tent ist ein über das ganze deutsche Neichsterritorium sich er-
streckendes Patent."*)

Nr. 53. Mit dieser staatsrechtlichen Stellung des deutschen
Reichs rücksichtlich der Patente wäre an sich wohl vereinbarlich
gewesen, daß die administrativen Operationen des Patentwesens
der Selbstverwaltung der Bundesstaaten überlassen blieben
und von deren Organen vollzogen würden, während sich die
Organe des Reichs auf Gesetzgebung und Ueberwachung be-
schränkten, vgl. Rönne a. a. O. S. 49, Labänd a. a. O.
S. 95 fg.; wie dies in einer großen Reihe von Competenz-
angelegenheiten des deutschen Reichs der Fall ist; wir erinnern
an die analogen Gebiete des Marken- und Musterschutzes, wo
die Anmeldungen bei den die Handelsregister führenden Ge-
richten erfolgen, § 1 Markenges., § 9 Musterges.

Aus überwiegenden Gründen der Zweckmäßigkeit ist aber
das Reich im Patentwesen von diesem System abgegangen
und hat auch die administrativen Operationen des Patent-
wesens selbst übernommen, dieselben seinen eigenen unmittel-
baren Organen, einem besondern, zu seinem Dienste ehenden
Verwaltungsapparate übertragen.

Das Patentwesen gehört daher zu denjenigen Angelegen-
heiten, in welchen die Bundesstaaten als solche nicht nur be-
züglich der Gesetzgebung, sondern auch bezüglich der Staats-

*) Vgl. Rönne, das .Verfassungsrecht d. d. Reichs in H i r t h ' s Annalen
1871 S. 45 fg., Laband, das Staatsrecht d. d. Reichs S. 56 fg., v. Moh l ,
d. d. Reichsstaatsrecht S. 37 fg.

**) Dies ist der interessante staatsrechtliche Gesichtspunkt des Erfinder-
rechts.
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Verwaltung zu functioniren aufgehört haben und das Reich
seine Aufgaben ohne Dazwischentreten der bundesstaatlichen
Selbstverwaltung mit seinen eigenen Mitteln vollzieht, Lab and
a. a. O. S . 94 fg. 296 fg.

V. Inhal t des Patentrechts.

I.

Kechte und HPichten des Orfiuders und H>atentinfabers.

Nr. 54. Das Patentrecht ist das Recht der ausschließlichen
ökonomischen Verwerthung der Erfindung; daß diese Verwerthung
eine Verwerthung im Gewerbe sein muß, wurde bereits obeu
entwickelt.

Die Verwerthung der Erfindung im Gewerbe kann aber
in doppelter Weise erfolgen, als Product des Gewerbes und
als Hülfsmittel des Gewerbes. I n beiden Richtungen sind nähere
Entwicklungen erforderlich.

Die gewerbliche Verwerthung als Product geschieht durch
gewerbsmäßige Herstellung und Veräußerung; nicht die Einzel-
darstellung und Einzelveräußerung, sondern nur diejenige, welche
im Gefolge einer auf diese Thätigkeit gerichteten allgemeinen
Geschäftsabsicht erfolgt, bei welcher also der Einzelact den Theil
eines größeren Ganzen bildet, ist eine ökonomische Ideenaus-
beutung, wie sie das Gesetz dem Patentberechtigten vorbehält").

Die Gewerbsmäßigkeit ist die Modalität des Thuns, in
welcher die Absicht dieser regelmäßigen Wiederholung zu Tage
trit t . Dieselbe kann sich aber nicht nur durch eine Vielheit
von Thätigkeitsacten kundgeben, sondern auch durch die Art
der Fabricationsanlage, durch die Anschaffung von Rohstoffen,
das Engagement von Arbeitern, durch Circulare, An-
noncen u. s. w.

5) Vgl. auch s 5, § 6 Z. 1 Kunstwerksges., § 5, § 6 Z. 1 Mustergcsetz,
Dambach, Musterschutzgesetz S. 37 fg.

Köhler, Patentrecht. 7
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Eine gewinnsüchtige Absicht ist nicht erforderlich; allerdings
schützt das Gesetz die ökonomische Ausbeute; diese wird aber
nicht nur dann gestört, wenn eilt. Anderer die Erfindung in
selbstsüchtiger Absicht ausbeutet, sondern auch dann, wenn er
dieselbe in der Art ausnützt, daß der ökonomische Gewinn
.dritten Personen, und seien dies die Consumenten selbst,
zukommt. Wie daher der Nachdruck oder die Nachbildung ver-
boten ist, mögen sie in gewinnsüchtiger Absicht erfolgt sein oder
nicht, Klostermann, Urheberrecht S. 202. 203, Wächter,
Urheberrecht S. 222, so muß auch bei dem Patentrechte die
Gewinnabsicht des Nachahmers völlig außer Betracht bleiben;
so auch die Franzosen, l i snouarä nr. 9, Nsuäu nr. 483.
496, NouFuisr nr. 736.

Nr. 55. Eine Ausbeutung geschieht bereits durch die
gewerbsmäßige Herstellung, nicht erst durch die Veräußerung
der hergestellten Waaren; ähnlich wie im Autorrechte bereits die
Herstellung des Buches eine unbefugte Ausnützung fremden
Rechts enthält, § 18. 22 Urheberrechtsgesetz, hierzu Ende-
m a n n S . 53, K los te rmann , Urheberrecht S . 224. Denn
bereits die Herstellung von Waaren, die früher oder später zur
Verwendung kommen, ist ein Eingriff in das Recht des Erfin-
ders; diesem soll nicht nur der Kauf, sondern auch die Her-
stellung während der Schutzfrist freigehalten werden, eine solche
Herstellung würde demselben den zeitlichen Vorsprung rauben,
welchen ihm das Gesetz sichern wi l l . Daher wird auch derjenige
vom Verbote getroffen, welcher die Waare herstellt in der Absicht,
sie erst nach Ablauf der Schutzfrist auf den Markt zu bringen,
V i a n o , inv6nt. brevkts p. 344, und ooutrßl. p. 644, a. A.
v a i i o 2 ur. 294; wie dies auch bei den übrigen Urheberrechten
von der Mehrzahl der Autoren anerkannt wird, K los termann,
Urheberrecht S. 241, Wächter, Autorrecht S. 220 und Ur-
heberrecht S . 142. 222, a. A. Dambach, Urheberrecht S . 135,
Musterschutzgesetz S . 38.

Aus demselben Grunde fällt die gewerbsmäßige Herstellung
auch dann unter das Verbot, wenn sie nicht in der Absicht der
Veräußerung erfolgt, sondern, um etwaige Bedürfnisse
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der Arbeiter des Fabricants (§ 134 Abs. 3 Gew.-O.) u. s. w.
Zu befriedigen, Vlano, oontrot. p. 617. 618.

Nr. 56. Vorbehalten ist die gewerbsmäßige Herstellung
des Products, gleichgültig, welche Mittel bei der Herstellung
verwendet werden, ob die Hülfsmittel des Patentberechtigten
oder andere, neu erfundene; das Resultat ist patentirt, nicht
der Weg, um zu demselben zu gelangen, Cassationshof 15/3
1856 8. 56 I p. 637, Appellhof ?ari8 31/7 1856 8. 56 I I .
x. 533, Da l i 02 ur. 305. Es gilt hier, was im Muster- und
im Kunstwerkgesetz § 5 Z. 1 bestimmt ist, daß eine verbotene
Nachbildung auch dann vorliegt, „wenn bei Hervorbringung der-
selben ein anderes Verfahren angewendet worden ist, als beim
Originalwerk", Wächter, Urheberrecht S. 205 fg.

Nr. 57. Der Patentschutz erstreckt sich auf die Erfindung
in allen ihren Theilen; verboten ist daher auch die Nachbildung
eines Theiles der patentirten Waare. Vgl. Appellhof 0rlsau8
24/4 1855 8. 55 I I x. 601: 1a äsksu86 äs I i . 00U8Î8ts a äiis
Hu'il ns oouiuisttrait 1s äsiit äs oontisla^ou yus 8'ii lapait
oontsotiouusi la maoüius Zaohuiu äan8 8ou sutisr, äau8 3011
6U86mb1s, mai« <^u'su us orsaut <̂ us äsux xartisg äu tout, i l

us lait qus rsparsr la maoliiiis drsvstss mai8
au8 868 pr<M68 atslisiZ äsux ä F

o0U8i<1si'a1)i68 äs la maoluns <Iao<iuiu, 8a création la
snä Wparsinsiit, o's8t uns vsritadls

partis äs la maolüns st ^ar8uits uns
Cassationshof 6/2 1864 8. 64 I . F. 301, va l lon ni . 302.

Anders, wenn solche Theile nachgebildet werden, welche
zwar Theile der Maschine, aber nicht Theile des Erfinderrechts
sind, wenn also nur das Ensemble den Gegenstand des Er-
finderrechts bildet. Es gilt hier alles dasjenige, was oben
bezüglich der Neuheit entwickelt worden ist. Daher sagt der
Casshof 5/7 1862 8. 63 I. ?. 108 mit Recht: Î a kawioatiou

äs8 roua^ss su iM)^8 äan8 1a «0ii8tru<;ti0u ä'uns
drsvstss ns oon8titus pa8 ls äsiit äs ooutislahon,

ls drovst ns 8'apM(iu,6 c^u' a 1'su86Ni)i6 äs 1a 0011-
8truotiou st Hus 068 rouaF68, prÏ8 i80lsmsiit, 8011t äau8 ls
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äomaws MdUyus. Vgl. auch Casshof 21/8 1846 8.461.x. 759.
Ein solcher Fall liegt aber dann nicht vor, wenn mehrere Fabriken
Zur Herstellung des im Erfinderrechte stehenden Ensembles be-
wußtermaßen zusammenwirken; denn dann ist nicht das ein-
zelne Element, sondern das Ensemble der gemeinschaftliche Gegen-
stand ihrer Production, vgl. Casshof. 26/7 1861 8. 61 I.
p. 1014.

Aus dem Obigen folgt, daß auch die gewerbsmäßige Re-
paratur derartiger Erzeugnisse nur dann gestattet ist, wenn
zur Reparatur nicht einzelne, an sich geschützte Theile neu er-
zeugt werden müssen, vgl. Appelh. Orlsaus 26/8 1845 8. 45 I I .
p. 662, N6UN68 4/12 1861 8. 62 I I . p. 134, welcher treffend be-
merkt: 8i 1s proprißtairs n'a M8 1s äroit äs 1a rekairs (80.
1a niaoüius), i l 68t M r s ä6 la rsparer , par Hui don l u i

Nr. 58. Ebenso umfaßt das Recht der exclusive« Her-
stellung auch diejenigen Producte, welche den patentirten Ge-
genstand mit unwesentlicher Aenderung enthalten. Ferner die-
jenigen, in welchen der patentirte Gegenstand in Combination
mit neuen Elementen enthalten ist — nicht aber diejenigen,
bei deren Schöpfung dasselbe nur als ein den Gedanken des
Schöpfers anregendes Motiv gewirkt hat. Es muß in dieser
Beziehung auf die früheren Ausführungen verwiesen werden.

Nr. 59. Neben der gewerbsmäßigen Herstellung ist dein
Erfinder die gewerbsmäßige Veräußerung vorbehalten *). Das
Gesetz verbietet Dritten: das Inverkehrbringen und das Feil-
halten der Waare. Unter dem Inverkehrbringen ist aber nicht
bloß der erste Act des Inverkehrsetzens, sondern jeder Act Zu
verstehen, welcher den Gegenstand in immer weitere Kreise des
Verkehrs bringt und immer weiteren Kreisen des Publicums
zugänglich macht; wie dies treffend betont das Obertrib.
B e r l i n 13/2 1874, Oppenhoff, Rechtssprechung des königl.

*) Anders nach der Übereinkunft der Zollvereinsstaaten v. 21/9 1842
nr. m . Dies war bekanntlich einer der Hauptmängel des seitherigen deutschen
Patentwesens.
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Obertribunals XV. S.. 85: „Jedes Inverkehrbringen, nicht
bloß das, erste ist verpönt, und wenn der Implorant hiergegen
geltend macht, daß nur eine noch nicht im Verkehr befindliche
Waare in Verkehr gebracht werden könne, so übersieht er, daß
mit dem Erwerb einer Waare dieselbe bis dahin, daß sie
wieder zu Handelszwecken verwendet wird, aus dem Verkehr
tritt." Vgl. auch § 14 Markenges., § 148 R.-St.-P.-B.
Es gehört also dahin der erste Verkauf und der Wieder-
verkauf; es gehört dahin jede anderweitige, sei es entgeltliche,
sei es unentgeltliche Verbreitung; es gehört dahin jede Unter-
stützung dieser Verbreitung durch gewerbsmäßige Vermittlung,
durch Mackeln, Annoncen, Circulare u. s. w. Das Gesetz will
jede Art des gewerbsmäßigen Inspublicumbringens der Waare
und jede dahinzielende Thätigkeit treffen.

Aber auch das Feilhalten, d. i. das an das Publicum ge-
richtete Angebot unter Bereithaltung der Waare enthält eine
Beeinträchtigung des Erfinders, indem es Kunden abzieht,
welche sonst auf den Erfinder angewiesen wären.

Das Gesetz verbietet die Verbreitung der Waare durch Dritte;
es unterscheidet daher nicht, ob die Herstellung der verbreiteten
Waare eine berechtigte war oder nicht; hierdurch unterscheidet
es sich von § 25 des Urheberrechtsgesetzes, welches nur von
Demjenigen spricht, der, den Vorschriften des Gesetzes zuwider
angefertigte, Exemplare verbreitet. Das Gesetz mußte so be-
stimmen, weil das Herstellungsverbot, wie unten erörtert werden
soll, territorial begranzt ist, die Herstellung der Waare im
Auslande durch das inländische Patent nicht berührt wird.
Die entgegengesetzte Behandlung hätte daher zu dem unhaltbaren
Resultate führen müssen, daß die Verbreitung ausländischer Nach-
bildungen im Inlands freigegeben wäre. Die gesetzliche Be-
stimmung hat aber noch weitere Consequenzen; sie verbietet auch
die gewerbsmäßige Verbreitung der vom Erfinder selbst her-
gestellten Waaren gegen den Willen des Erfinders; so insbesondere,
wenn die Waaren dem Erfinder widerrechtlich entzogen wurden
und diesem keine Vindication zusteht; ebenso wenn der Er-
finder Waaren veräußert hat mit dem Verbote der Weiter-
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veräußeruzig nnd dieselben nunmehr dem Verbot zuwider ver-
breitet werden.

Nr. 60. Das Gesetz verpönt die Verbreitung der Waare,
mag sie mit oder ohne vorherige Verarbeitung stattfinden,
vgl. Honouarä ^ 22, Vlano iuvsnt. brsv. ^. 414, Nou-
Fui6i nr. 758, Casshof 27/12 1837 8. 38 I. p. 25. Indeß
ist von einer Veräußerung der verarbeiteten Waare nur dann
die Rede, wenn die Waare sich in dem Producte wiederfindet,
wenn nach den Anschauungen des Verkehrs die Waare als
Bestandtheil des Products zu betrachten ist: daher lebt der
Faden im Gewebe, das Leder in den Schuhen, die Metall-
legirung in dem Schmuckgeräthe weiter; während das Vieh-
futter nicht mehr als Bestandtheil der gemästeten Thiere, der
Dünger nicht mehr als Vestandtheil der dadurch genährten
Pflanzen angesehen werden kann.

Jedoch ist es unerheblich, ob der Bestandtheil in dem
Producte eine bedeutende oder eine untergeordnete Rolle spielt;
ist z. V. ein neuer Faden patentirt worden, so ist auch die gewerbs-
mäßige Veräußerung von Kleidern, bei welchen dieser Faden
verwendet wurde, untersagt.

Abgesehen von diesem letzten Umstände, können die Be-
merkungen der Interpreten zu § 271 des d. H. G. V., z. B.
Hahn § 16, Goldschmidt, Handbuch I. S. 429. 430, bei
dieser Frage benützt werden.

Nr. 61. Nicht untersagt ist der Kauf der Waare, sofern
derselbe nicht zum Zwecke des Wiederverkaufs stattfindet und
daher nicht als ein Mittel des Inverkehrbringens erscheint.
Es ist dem Einzelnen nicht verwehrt, seinen Bedarf aus dem
Auslande zu beziehen, Mot. S. 2 1 , «sobarä x. 96, Land-
graf S. 40; auch ein Kauf in Gesellschaft ohne gewerbsmäßige
Vermittlung kann nicht als verboten erachtet werden. Anders
würde es sich verhalten, wenn eine Erwerbs- oder Wirthschafts-
genofsenschaft patentirte Sachen im Auslande kaufte und an
ihre Mitglieder absetzte; denn die Genossenschaft gilt als selbst-
ständiges Rechtssubject, welches Gegenstände kauft und die ge-
kauften Gegenstände an die Mitglieder verkauft, Parisius,
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Genossenschaftsgesetze S . 130. 260, S i che re r , die Genossen-
schaftsgesetzgebung S . 15. 114. 157.

Von strengeren Grundsätzen geht das französische Gesetz
aus, welches jede introäuotiou 8ur 1s tsriitoirs Kandis ver-
bietet (art. 41).

Auch die Ausstellung von Waaren wird durch das Gesetz
nicht untersagt, sofern nur die ausgestellten Gegenstände nicht
zum Verkaufe angeboten werden.

Nr. 62. Ein Patentbruch liegt nicht vor, wenn andere
Waaren verbreitet werden und der Verkäufer nur den Schein
erregt, als ob dieselben mit den vatentirten Waaren identisch
seien; dies ist kein Patentbruch, sondern oonourrsnos äsioMß,
welche mit der aetio äoli zu verfolgen ist, und bei welcher
es unerheblich ist, ob das Patent noch gilt oder nicht;
Nenouarä nr. 6, Viauo x. 630, Nougnisr ur. 774, Ii,6näu
nr. 490, v a l l o n nr. 108. 295, Klostermann, Patentgesetz
S. 145; es verhält sich hier, wie mit der Entlehnung eines
Büchertitels, Klostermann, Urheberrecht S. 38. 39, Viano
p. 372 fg. 381 fg., oder mit der Bezeichnung eines Kunstwerks
mit fremdem Namen oder Monogramme, Wächter, Urheber-
recht S. 208 fg., vgl. auch Kunstwerkges. § 6 Z. 1.

Nr. 63. Ist die Erfindung nicht das Resultat, sondern
das Mittel des Gewerbes, so besteht die ökonomische Ausbeute
in der technischen Benützung desselben im Gewerbsbetriebe. Es
gibt Erfindungen, welche nur in dieser Art verwerthbar sind,
so insbesondere, wenn sie in einem Verfahren d. i. in einer
Methode der Herstellung ohne ein derselben entsprechendes be-
sonderes körperliches Substrat bestehen also in dem örtlichen
und zeitlichen Eingreifen in den Proceß zur Erzielung eines
besondern Resultates. Hier ist die Erfindung keine Waare,
kein verkäufliches Industrieproduct, als welches nur in einem
hier überall fehlenden, zum Eingriff in den Proceß besonders
eingerichteten körperlichen Substrate bestehen könnt« Solche
Methoden der Behandlung sind besonders in der chemischen
Technik von der höchsten Bedeutung.
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Dagegen ist es möglich, daß der technische Proceß ein
besonderes körperliches Substrat, ein besonderes Arbeitsmitte!
voraussetzt, welches selbst wieder ein industrielles Erzeugniß ist.
I n diesem Falle ist eine Verwerthung ein und desselben Objects
als Arbeitsproduct uud als Arbeitsmittel möglich, daher con-
curriren hier die beiden Seiten des Patentschutzes, die exclusive
Veräußerungs- und die exclusive Gebrauchsoerwerthung.

Nr. 64. An sich wäre der Gebrauchsschutz bei allen Arten
von Arbeitsmitteln möglich und gerechtfertigt, und soweit geht
auch das französische Recht; das deutsche Gesetz hat diesen
Schutz ohne genügenden Grund") auf bestimmte Arbeitsmittel,
nämlich auf körperlose Arbeitsmethoden, auf Maschinen,
Vetriebsvorrichtungen,Werkzeuge und Arbeitsgeräthe beschränkt"").
Ausgeschlossen vom Gebrauchsschutze sind daher die Werkstoffe,
d. h. diejenigen Stoffe, welche bei der Arbeit consumirt werden,
deren Gebrauch zugleich ein Verbrauch istî). Lebt allerdings
der Stoff in dem Producte fort, so ist derselbe dann
indirect geschützt, wenn derselbe einen Vestandtheil des Productes
bildeti-j-), da in diesem Falle die Veräußerung des Productes im
Inlande zugleich eine Veräußerung des Bestandtheiles bilden
würde und somit verboten wäre, wie oben näher entwickelt
wurde; allein die Herstellung an sich bliebe erlaubt und dem
Verkauf nn Auslande stünde gleichfalls kein Gesetz im Wege.

Doch auch dieser Schutz fällt bei denjenigen Werkstoffen
weg, welche keinen Vestandtheil des Productes bilden, insbe-
sondere bei den gewerblichen Hülfsstoffen, welche consumirt
werden, ohne in das Product überzugehen: Brennmaterialien,
Gährungsstoffe, Veleuchtungsmittel u. s. w.

n) Mi t Recht getadelt von Pieper, Schutz der Erfindungen S. 115.116.
*'-) tz 28 des Entw. des Patentschutz»ereins nennt: Maschinen, Werkzeuge,

Geräthe und Fabricationsmethoden.
D I m Gegensatz zu den Geräthschaften und Maschinen, bei welchen nur

eine Abnützung, eine Verringerung der Brauchbarkeit eintritt. Vgl. M i l l
a. a. O. B. 44. 45.

-s-f-) Man denke insbesondere an Halbfabrikate u. s. w.
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Allerdings kann mit dem Gebrauch des neuen Stoffes ein
neues Verfahren verbunden sein, sofern die Einschiebung des-
selben in den Herstellungsvroceß eine neue, noch nicht gekannte
oder benützte technische Kräfteaction bewirkt; wo dies aber nicht
stattsindet und wo nur der eine Stoff dem andern substituirt wird,
wo der neue Stoff nur das neue Erzeugungsmittel einer bereits
bekannten Kräfteaction bildet, da ist von einem neuen Verfahren
keine Rede und fehlt es an dem Gebrauchsschutze gänzlich.

Nr. 65. Dagegen genießen den vollen Gebrauchsschutz
die Arbeitsmittel, welche durch den Gebrauch nicht consumirt
werden; also die Gerätschaften, Werkzeuge, Maschinen im
weitesten Sinne des Wortes; ohne daß es darauf ankäme, ob
sie in directer oder indirecter Weise zu dem technischen Resultate
mitwirken; insbesondere gehören hierher die Mittel zum Schutz
der Vetriebseinrichtung, zum Schutz der Arbeiter, die Mittel,
um das Stadium des Processes zu beobachten, Emballagen
u. s. w.")

Die Construction und Overationsart dieser Arbeitsmittel
kann die verschiedenartigste sein; von dem einfachen, die Hand
unterstützenden Geräthe bis Zur comvlicirtesten Maschine, welche
nur der menschlichen Leitung bedarf und, diese Leitung voraus-
gesetzt, ohne weitere Einwirkung den technischen Effect vollzieht.

Diese Verschiedenheit hat aber nur ein technisches, kein
juristisches Interesse, da sie keine besondere juristische Behandlung
bedingt sie kann daher völlig außer Betracht bleiben.

Nr. 66. Nicht jede Benützung des Arbeitsmittels ist vor-
behalten, sondern nur die Benützung zu der Arbeit, zu welcher
es bestimmt ist. Eine Benützung, um dasselbe wissenschaftlich
zu studiren, um seine Vortheile zu erproben oder sie Dritten
zu demonstriren, um Verbesserungsversuche zu machen, fällt völlig
außerhalb des Patentschutzes, l ienouarä ur. 9, NouFuisr
nr. 748, Vßäari iäs nr. 542. 543, Landgraf S. 39, Gareis
S. 92.

*) Die Benützung patentirter Trinkgeräthe in einem Kaffee, in einer
Conditorei u. s. w. ist gleichfalls hierher zu rechne,:, a. A. Cassationshof 24/3 1848
bei l i onouarä p. 223.



— 106 —

Nr. 67. Aber auch die Benützung zu der bestimmungs-
gemäßen Arbeit ist dem Erfinder nur in den Schranken des
Gewerbes vorbehalten, da die bestimmungsgemäße ökonomische
Ausbeute der Erfindung darin besteht, daß ein Gewerbe unter
günstigeren Bedingungen oder mit günstigeren Resultaten
betrieben wird. Dies ist der Standpunkt der natürlichen
Anschauung und der Standpunct des Gesetzes, welches sich
ausdrücklich auf Erfindungen mit gewerblicher Verwerthbarkeit
beschränkt. Dies ist auch der Standpunkt der übrigen Urheber-
rechte. Nicht jede Aufführung eines dramatischen oder musi-
calischen Werkes ist Dritten verboten, sondern nur die öffentliche
Aufführung, § 50 Urheberrechtsgesetz, Endemann zu demselben
S. 79, Liauo Lontrskayoii p. 227, lisuäii ur. 853. Die
öffentliche Darstellung dramatischer Werke entspricht aber der
gewerblichen Benützung von industriellen Arbeitsmitteln.

Mi t gesundem Tacte hat daher auch die Doctrin und die
Praxis in den hervorragendsten Ländern des Patentrechts den
Gebrauchsschutz auf den gewerblichen Gebrauch beschränkt, so
in England, Ooäson p. 235, in Amerika, ?ki1ipp8 p. 366
fg., Königs S. 45. 46, in Frankreich ü.6nonarä ur. 23.
259, NouFnißi- nr. 744. 745. 1027, l i snän ur. 507, va l io?
nr. 309, ?0ui1i6t ur. 676, Vöäai r iäs ur. 551. 670, ? i -
oarä 6t 01 in ur. 592, Cassationshof 3/12 1841: 1s xartioulier
Hui aoliöts pour 80U U83A6 psisomisi uu oHsi oontrskM, 68t
a l'abri äs touts ?0ui8uit6, 27/2 1858 8. 58 I. ?. 485, 5/2
1876 8. 77 I. ?. 327, Appellhof Metz 11/2 1869 8. 69 I I . p
204 — a. A. Viano p. 618 fg., ^ I i a r t nr. 212.

Nicht unbestritten ist die Frage unter dem deutschen Gesetze.
Während Klostermann, Patentgesetz S. 143 fg. 149, die
richtige Ansicht vertheidigt, haben sich Dambach S. 18, Land-
graf S. 39, Grothe S. 73 und Gareis S. 89 fg. für die
entgegengesetzte Annahme ausgesprochen und wollen jeden, auch
den bloß persönlichen Gebrauch als Arbeitsmittel monopolisiren.
Allein ihnen steht weder der Wortlaut des Gesetzes, noch die
Entstehungsgeschichte zur Seite. Was den ersteren betrifft, so
wurde bereits die ganz unzweideutige Bestimmung des 8 1
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betont. Hinsichtlich der Entstehungsgeschichte aber verhält es
sich, wie folgt:

Der § 28 des Entwurfs des Ingenieurvereins und des
revidirten Entwurfs des Patentschutzvereins enthielt die aus-
drückliche Bestimmung: „bei Maschinen, Werkzeugen und Ge-
räthen, fowie bei Fabricationsmethoden industrieller Erzeugnisse
(erstreckt sich das Patentrecht) auch auf die ausschließliche An-
wendung zu gewerblichen Zwecken". I n der Enqutzte sprachen
sich 11 Sachverständige für den Vorbehalt einer jeden Benützung,
10 für den Vorbehalt der gewerblichen Benützung, 1 gegen
jeden derartigen Vorbehalt aus (S. 14. 15). Die Enq. ergab
daher ein iion li^uet. Die Motive des Entwurfs des Reichs-
kanzleramtes schlagen nun allerdings auf die andere Seite
hinüber, indem sie sagen, daß der Entwurf das Exclusivrecht
des Gebrauchs „nicht nur auf die gewerbliche Arbeit, fondern
ohne Beschränkung auf jede Art der Arbeitsthätigkeit ange-
wendet" habe, „weil ein Unterschied zwischen der Benützung zu
gewerblichen und zu andern Arbeitszwecken sich ebensowenig
grundsätzlich rechtfertigen, wie vractisch durchführen" lasse (?),
s. Beiträge zur Patentfrage S. 20. Von dieser Vernrung
kehren aber bereits die Motive des bundesräthlichen Entwurfs
zurück. Dieselben besagen an der corresvondirenden Stelle
(S. 21): „Endlich erscheint auch derjenige Satz des geltenden
Rechts, wonach Vatentirte Maschinen und Vatentirte Werkzeuge
für die Zwecke der gewerblichen Fabrication nur von dem
Patentinhaber bezogen werden dürfen, einer Ergänzung bedürftig,
seitdem Der den Bereich der gewerblichen Fabrication hinaus
der Gebrauch neuer Maschinen und Werkzeuge eine früher nicht
geahnte Bedeutung erlangt hat, und die gewerbliche Fabrication
mit andern Zweigen der vroductiven Arbeitsthätigkeit vielfach
eng verflochten ist. Ein Unterschied zwischen der Benützung zu
gewerblichen Fabricatiouszwecken und der Benützung zu anderen
Arbeitszwecken läßt sich ebensowenig grundsätzlich noch recht-
fertigen, wie vractisch noch durchführen" (S. 21). Zier ist
überall nur von gewerblicher Fabrication und anderen
Arten der productiven Thätigkeit die Rede; und was unter
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letzterer zu verstehen ist, ergibt sich einige Zeilen weiter, wo von
der Verwendung der Arbeitsmittel in den Gewerben, der Land-
und Forstwirthschaft, im Bergbau oder auf einem sonstigen
Gebiete productiver Thätigkeit gesprochen wird. Und an einer
früheren Stelle (S. 17) heißt es: „Der Entwurf beschränkt die
Patentfähigkeit auf solche Erfindungen, welche eine gewerbliche
Verwerthung gestatten. Eine derartige Verwendung kaun bestehen
entweder in der gewerbsmäßigen Herstellung des erfundenen
Gegenstandes oder in seinem Gebrauche innerhalb eines ge-
werblichen Betriebes." Ebenso erklärt der Kommissions-
bericht (S. 13): „ I m Allgemeinen soll auch nach der Ansicht
der Kommission die Wirkung des Patentes ein Exclusivrecht
des Patentinhabers nur insofern begründen, als es sich um
die gewerbsmäßige Ausnützung der Erf indung handelt."
Allerdings hat die Kommission ihr Bestreben, dieser Idee einen
zweifellosen Ausdruck zu geben, nur halb erfüllt, indem sie zwar
in den ersten Absatz des § 4 das Wort „gewerbsmäßig" ein>
schaltete, aber es unterließ, im zweiten Absatz einen, den gleichen
Gedanken bezeichnenden Zusatz zu machen. Indeß war der
Gedanke bereits in § 1 des Gesetzes zum genügenden Ausdrucks
gelangt, und eine Wiederholung des Wortes „gewerbsmäßig" im
zweiten Absatz hätte demselben nicht entsprochen, da die Benützung
eine gewerbliche, nicht aber auch eine gewerbsmäßige zu sein
braucht.

Nr. 68. Die Beschränkung auf die gewerbliche Thätigkeit
enthält ein qualitatives und ein quantitatives Element. I n
erster Beziehung kann auf die früheren Erörterungen verwiesen
werden. Es geht daraus hervor, daß der Gebrauch eines
chirurgischen Instrumentes in der Hand des Arztes durch kein
Patent beschränkt werden kann, wohl aber der Gebrauch einer
Doucheeinrichtung in einem öffentlichen Bade, die Benützung
orthopädischer Apparate in einem klinischen Institute. Es bedarf
ferner keiner Ausführung, daß die Gebrauchsbeschränkung in
allen Zweigen der gewerblichen Thätigkeit, namentlich auch in
der Land- und Forstwirthschaft, dem Bergbau, dem Handel
eintritt; daher ein Verfahren zur Vertreibung des Colorado-
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oder des Vorkenkäfers, eine Grasmähmaschine, ein Mi t te l gegen
die Kartoffelkrankheit, ein Locomobil für den Berg- oder Hütten-
betrieb, eine neue Einrichtung der Eisenbahnschienen, eine neue
Art der Emballage vatentirt werden kann u. s. w. u. s. w.

Die gewerbliche Thätigkeit enthält aber noch ein zweites,
quantitatives Moment; sie verlangt, daß sich der Betrieb über
die Sphäre des bloß persönlichen Bedarfs hinaus steigert. Das
Gewerbe beginnt mit der Arbeitstei lung; Gewerbe ist die
Ausübung eines Zweiges im weiten Gebiete der wirthschaft-
lich gegliederten Production. Daher sind die Geschäfte der
Ehefrau oder der Dienerschaft für den Haushalt keine gewerb-
lichen Geschäfte, ebensowenig die kleinen Nebengeschäfte, wie das
Gärtnen u. dgl., welche Jemand zu seiner Erholung oder für
seinen persönlichen Bedarf betreibt. Wohl aber liegt -ein Ge-
werbe dann vor, wenn wenigstens ein Theil der Producte über
den persönlichen Bedarf erzielt und daher gegen die Leistungen
Anderer ausgetauscht wird.

Daraus folgt, daß der Gebrauch eines patentirten Ofens
für das eigene Zimmer, der Gebrauch einer patentirten Nähe-
maschine durch die Hausfrau oder eines Kochrecevtes durch die
Hausköchin nicht unter die Sphäre des Patentverbotes fällt.

Rr. 69. Das Gebrauchsverbot cessirt, wenn der Patent-
berechtigte den Gebrauch erlaubt hat; wanu dies anzunehmen
ist, wird im folgenden Abschnitt erörtert werden.

Nr. 70. Das Patentrecht ist beschränkt auf das Territorium
des Staates, welcher das Patent ertheilt hat, weil die Gesetz-
gebung des einen Staates nur über die in seinem Territorium
belegenen absoluten Güter Macht hat, nicht auch über diejenigen
Güter, welche dem Auslands angehören. Die Immaterialgttter
aber haben insofern eine körperliche Lage und Ausdehnung, als
ihre Ausübung auf irgend einem Theile der Erdoberfläche
erfolgen muß; daher die Gesetzgebung nur die Ausübung
innerhalb ihres eigenen staatlichen Territoriums reguliren
kann. Daraus ergibt sich das Princip: nur diejenige ge-
werbliche Benützung der Erfindung enthält einen Eingriff in
das Patentrecht, welche auf inländischem Territorium stattfindet.
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Das inländische Territorium für das deutsche Patent ist das
Gebiet des deutschen Reichs, niemals das Gebiet eines Einzel-
staates. Denn da, wie oben erwähnt, das Patentwesen nicht
mehr unter die staatlichen Functionen der Einzelstaaten, sondern
unter die des deutschen Reiches fällt, so gibt es für dasselbe kein
Einzelstaatenterritorium mehr, fondern nur das Reichsterritorium.
„D ie Competenzgränze zwischen Reich und Einzelstaat ist zugleich
die Gränze, welche die Gebietshoheit des Reiches am Reichs-
gebiet von der Gebietshoheit der Staaten am Staatsgebiet
scheidet." Laband, das Staatsrecht des deutschen Reichs I
S . 185.

Eine Benutzung findet im Inlande statt, wenn die
entscheidende gewerbliche Procedur, sei dies nun Herstellung,
Gebrauch oder Verbreitung im Inlande erfolgt, also
wenn die Waare im Inlande producirt oder verbreitet
oder das Arbeitsmittel im Inlande gebraucht wird. Gleich-
gültig ist es, ob im Auslande die Anweisungen ertheilt, die
Vorbereitungen getroffen, die Hülfsmittel parat gelegt werden;
der inländische Verkehr, das inländische Gewerbe ist es, in
deren Vereich die Erftndungsbenützung stattfindet. Die in-
ländische Ersindungsausübung, also die inländische Rechts-
güterwelt ist es, welche dadurch gekränkt wird. Vgl. v. R o h -
l a n d , das internationale Strafrecht S . 138 fg.

Man kann auch nicht behaupten, daß diese Verletzung
eine nur mittelbare sei, indem erst durch die Fortwirkung
einer im Auslande schon beendigten Thätigkeit der verletzende
Effect bewirkt worden sei; vielmehr kann die Thätigkeit des
im Auslande Operirenden erst da als abgeschlossen gelten, wo
sie das zu verletzende Rechtsgut erreicht hat, wo der Zusammen-
stoß mit demselben stattfindet; wobei es völlig unerheblich ist,
wenn sich der Thäter lebloser oder lebendiger Mittelglieder be-
dient. Obertrib. B e r l i n 27/2 1856 Goltdammer IV. S . 394,
23/2 1870 6.") X V I I I . S . 257, 24/1 1871 6 . XX. S . 129,
2/12 1874 in O v v e n h o f f , Rechtsprech. des Obertrib. XV.

* ) (-. bedeutet: Go l t dammcr Archiv f. preuß. Strafrccht (bezw. für
gemeines deutsches und für preuß. Strafrecht).
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S. 825, 1/6 1875 tt. XXI I I . S. 489, Oppenhoff R.-St.-
G.-B. § 3 ur. 7, Francke (̂ . XX. S. 14, Nessel
ebenda XXV. S. 1 fg., vgl. auch Hälschner System des
preuß. Strafrechts I. S. 73.

Nr. 71. Daraus folgt umgekehrt, daß eine Verletzung
des inländischen Patentrechts nicht vorliegt, wenn im Inlande
zwar die Anweisungen ertheilt, die Vorbereitungen getroffen werden,
wenn aber die kritischen Operationen, die Herstellung, Benutzung,
Verbreitung im Auslande erfolgen. Denn hier findet gar kein
Einbringen der Erfindung in den inländischen Verkehr, in die
inländische Gewerbsthätigkeit, mithin keine Verletzung des, sich
nur auf den inländischen Gewerbsverkehr sich erstreckenden, Er-
finderrechts, keine Verletzung eines inländischen Rechtsgutes
statt. Dies muß um so mehr gelten, als selbst von Denjenigen,
welche auf den Standort des Thäters den Hauptnachdruck
legen, anerkannt wird, daß die Handlung dann straflos ist,
wenn der Consummationsact in einem Lande erfolgt, in welchem
die Handlung erlaubt ist, v. Bar, internationales Privat- und
Strafrecht S. 555. 558.

Daraus folgt, daß der Export der vatententirten Waare
nach dem Auslande Jedem gestattet ist (a. A. Gareis S. 97);
daraus folgt ferner, daß der Transitverkehr durch das Patent-
recht nicht berührt wird; eine besondere Bestimmung über die
Freigebung des Transits, wie sie vielfach begehrt wurde (Ena.
S. 54 und Beiträge zur Patentfrage S. 35), daher überflüssig
ist, vgl. Dambach S. 23. 24, Landgraf S. 46. 47; a. A.
Klostermann, Patentges. 155. 156, Gareis S. 98. Aller-
dings findet im Transitverkehr eine Locomotion auf inländischem
Territorium statt; allein die Locomotion ist nur eine Vorbe-
reitung der Verbreitung, nicht die Verbreitung selbst. Und
wenn sich Gareis a contrario auf § 5 Abf. 3 Ges. beruft,
so ist dies aiFum. hinfällig, da im § 5 nicht vom Transit,
sondern von der Benützung der Fahrzeuge im Inlande die
Rede ist.

Etwas anders steht die Frage unter dem französischen
Gesetze, weil dasselbe ausdrücklich die iutroäuotioii 8ur 1s
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territoire tr3.no.ai8 verbietet, woraus vielfach die Unzulässigkeit
des Transits abgeleitet wird, Liano p. 620, Appelh. Ronen
12/2 1874 8. 74 I I . p. 281. Aber auch hier ist die Ansicht
vertreten, daß nur die Einführung zum Verbleib im Inlande
verboten, mithin der Transit erlaubt sei; so der Arretist
bei 8ire^ 1. o., Veäarriäe nr. 568 und dou i l l e t nr. 715.

Nr. 72. Der Patentschutz geht nicht über die territorialen
Schranken der Gebietshoheit des vatentirenden Staats hinaus,
daher ist er auf Strecken völlig unwirksam, welche, wie das
freie Meer, keiner Gebietshoheit unterliegen, mare lideruiu est.
Heffter, das europäische Völkerrecht S. 138, Kar ten«-
V6IF6, äroit. äe8 Feu« p. 148. 399, Bluntschli, das moderne
Völkerrecht § 304 fg. (S. 182 fg.); was insbesondere bei
unterseeischen Telegrafenleitungen") von großer Bedeutung ist;
vgl. Klostermann, Patentgesetz S. 34, Königs S. 45.
Wohl aber werden die inländischen Schiffe ̂ ) als schwimmende
Theile des inländischen Territoriums behandelt, Heffter,
S. 146, Bluntschli § 317 fg. (S. 189 fg.), ^unok-Lre i i tano
p. 381 fg. 387 fg., und unterliegen dieselben, sowie der Theil
des Meeres, in welchem das Schiff gerade fährt, der in-
ländischen Staatshoheit; daher in Beziehung auf die inlän-
dischen Schiffe und was sich darauf und daran befindet, der
Patentschutz in voller Kraft steht. Zweifel bietet dagegen das
Verhältniß der ausländischen Handelsschiffe, welche die inlän-
dischen Küstengewässer berühren oder in einem inländischen
Hafen vor Anker liegen. Allerdings sind dieselben für die
Zeit ihres Verweilens im Allgemeinen der inländischen Staats^
Hoheit untergeordnet. Jedoch kann das ausländische Staats-
hoheitsverhältniß insoweit als fortdauernd betrachtet werden,
als es sich nur um die internen Verhältnisse des Schiffes
handelt und die Interessen auswärtiger Personen unberührt bleiben,
vgl. Heffter S. 140. 146, Narteu8-VerF« p. 399 fg.,

*) Oder bei einem unterseeischen Tunnele u. f. w.
**) Kriegs- wie Handelsschiffe: Hu uavirs äo eommoros, o'sst 1a, na-

t iou, nn uavirs 6o FUßrrs 1'Ntat mémo yui 86 äs^iaes,
Hroiti äes Feus x. 381.
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Vlun tsch l i § 320. 322 fg. 260, ?uuok - Vrsn tauo
p. 387 fg.*) Daher wird der inländische Staat keine Ver-
anlassung haben, eine Fabrication auf dem Schiffe zu contro-
liren und zu verbieten, wenn mit den Producten kein Handel
in das Inland getrieben wird. Dies war auch die ausdrück-
liche Bestimmung des Entwurfs des Patentschutzvereins § 31.
Noch weniger kann etwas gegen die Einrichtung und den
Mechanismus des ausländischen Fahrzeugs selbst, welches sich
vorübergehend im inländischen Hafen oder am inländischen
Kttstensaum aufhält, eingewendet werden. Aus dem Gesagten
ergibt sich zugleich, daß eine derartige Ersindungsausübung,
eben weil sie nicht als eine Ausübung im Inlande gilt, nicht
im Stande ist, das Prädicat der Neuheit auszuschließen.
(§ 2 Ges.)

Nr. 73. Zwar keine Aufhebung, wohl aber eine innere
Beschränkung der Gebietshoheit tr i t t ei:: auf den, dem internatio-
nalen Verkehr dienenden Land- und Wasserstraßen; so auf den,
mehreren Staaten ungehörigen schiffbaren Flüssen und auf den-
jenigen Flüssen, welche mit dem offenen Meere in Verbindung
stehen, Vluntschi § 312. 314; vgl. Hef f ter S. 144; ebenso
aber auch auf andern Verkehrsstraßen, Eisenbahnen u. s. w.,
wenn auch hier die Beschränkung noch nicht in gleicher Weise
zum völkerrechtlichen Bewußtsein gelangt ist. Diese Beschrän-
kungen können mit den s. g. Legalsermtuten des (Zivilrechts
zusammengestellt werden; eigentliche Staatsdienstbarkeiten sind
sie nicht, V luntsch l i § 353 No. 1, „weil sie zu der regel-
mäßigen Rechtsordnung gehören, weil hier die Staatshoheit
selbst als ein dadurch nothwendig beschränktes Recht erscheint"
(Vluntschl i a. a. O.); ganz so, wie die s. g. Legalsermtuten
eine innere begriffsmäßige Schranke des Eigenthums, keine
Dienstbarkeiten sind. Sie beruhen darauf, daß die Staats-

8i 168 mariu8 6,'un navire étranger commettent a liorä äs es
des aote8 äs u a t u r s a t r o u b l e r 1'orüre äs I'^tat, lez

locales prennent les me8ure3 neooF8airs8 vour eu apurer la
ion.
Kohler, Patentrecht. 8
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Hoheit des seinen Staates keine isolirte ist, sondern mit der
Staatshoheit anderer Staaten in Beziehung steht — ebenso
wie die s. g. Legalservituten darauf beruhen, daß das Einzel-
eigenthum das Glied eines allgemeinen Interessenverbandes ist,
welcher den Tribut des Einzelnen verlangt.

Daraus folgt, daß insbesondere die ausländischen. Fahr-
zeuge aller Art, welche uur durchlaufen, ohne im Inlande zu
stationne«, dem inländischen Patentzwange nicht unterliegen;
vgl. Klostermann, zur Reform der Patentgesetzgebung S. 1
nnd 2; denn die internationalen Verkehrsinteressen lassen eine
Ausdehnung der Gebietshoheit auf die durchlaufenden Fahr-
zeuge nicht zu.

Daher liegt die Bestimmung des § 5 Abs. 3, daß „auf
Einrichtungen an Fahrzeugen, welche nur vorübergehend in das
Inland gelangen, die Wirkung des Patents sich nicht erstrecke",
in der Natur der Sache und würde sie ein verständiger Richter
in Anwendung bringen müssen, auch wenn sie nicht im Ge-
setze stünde.

Vorausgesetzt ist, daß die Fahrzeuge nicht im Inlande
stationirt sind und daß sie nur solange im Inlande verweilen, als
zum. Vollzug der internationalen Verkehrsoperationen nöthig ist;
der Satz darf nicht dahin umgekehrt werden, daß inländische
Fahrzeuge oeßhalb, weil sie vorübergehend im Auslande ver-
weilen, patentfrei seien.

Welcher Art die Fahrzeuge sind, kommt nicht in Betracht.
Der Entwurf des Patentschutzverems § 31 erwähnte nur
Schiffe und Eisenbahnfahrzeuge; allein mit Recht hat das Ge-
setz die Exemvlification verworfen; es gehören daher Locomo-
bile aller Art, z. B. auch, pneumatische Bewegungseinrichtungen
u. dgl. hierher.

Freigegeben ist der Gebrauch der Fahrzeuge zur Loco-
motion; die Ausnahme ist daher eine Ausnahme vom Ge-
brauchsverbot; doch darf auch eine nothwendig gewordene zeit-
weilige Reparatur im Inlande, als welche eine Ausnahme
vom Herstellungsverbot enthalten kann, nicht inhibirt werden.
Gerade deßhalb aber, weil das durchlaufende Passiren der
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Fahrzeuge nur darum gestattet ist, weil hier momentan die
Gebietshoheit cessirt, darf auch umgekehrt diese Benutzung der
Fahrzeuge nicht als eine Benutzung unter der inländischen Ge-
bietshoheit, also nicht als eine Benutzung im Inlande be-
trachtet werden, und ist daher auch diese nicht genügend, um
nach § 2 des Gesetzes die Neuheit auszuschließen.

Nr. 74. Die obige Beschränkung des Erfinderrechts be-
ruht auf der völkerrechtlichen Stellung des Staatsterritoriums;
sie kann etwa mit der Pflicht der Privaten zur Duldung
völkerrechtlicher Granzmale und Gränzzeichen, Vluntschli § 296
S. 179, und ähnlichem verglichen werden. Ein zweite Be-
schränkung ist auf der Stellung des Einzelnen im Gesammt-
rechtsorganismus des Staates begründet, kraft welcher der
Einzelne zum Bestände und Zur Entwicklung der Allgemeinheit
Opfer bringen muß; denn der Einzelne ist ein Glied der Ge-
sammtheit und dieser Gesammtheit hat er einen Theil seines
Wesens zu widmen, wie er einen Theil desselben von ihr
erhält. Unter diese Opfer gehört aber insbesondere die Auf-
gabe eines Vermögensrechts, dessen Bestand der Entwicklung
der Gesammtheit im Wege steht. Vgl. S te in , Verwaltungs-
lehre VU. S. 293 fg., Röster, deutsches Verwaltungsrecht
I. § 195 S. 463, Rau-Wagner, Volkswirthschaftslehre I.
S. 698 fg., Grünhut, Enteignungsrecht S. 4 fg. Nun foll
aber anderseits der eine nicht mehr als der andere zu den
Lasten des Staates zugezogen werden, und es soll zwischen den
Kräften des Einzelnen und seinen Opfern ein billiges Gleich-
gewicht bestehen"). Die Ausgleichung dieses eigenartigen Ver-
hältnisses, wornach die Gesammtheit gerade die Hingabe des
Rechts einer bestimmten Person bedarf, diese bestimmte Person
aber nicht mehr als die andern betroffen werden soll, geschieht
dadurch, daß diese Person von der Gesammtheit den auf-

u) Vgl. von Hock, die öffentlichen Abgaben und Schulden S. 3 fg..
S t e i n , Finanzwissenschaft 2. Aufl. S. 251.

8*
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geopferten Vermögenswerth in anderer^) Gestalt wieder er-
hält und daß die Gesammtheit diesen Vermögensaufwand auf
sich nimmt und nach dem Verhältniß der gleichmäßigen Tragung
der Staatslasten vertheilt.

Dieses Rechtsinstitut ist bekanntlich die Expropriation.

Begriffsmäßig sind alle diejenigen Vermögensrechts, welche
mit den Lebensinteressen der Gesammtheit in Collision kommen,
Gegenstände der Expropriation; und darunter kann auch ein
Urheberrecht insbesondere aber ein Erfinderrecht fallen.

Gemeinhin wi l l man zwar den Begriff der Expropriation
auf Eigenthum und dingliche Rechte, manchmal fogar auf I m -
mobiliareigenthum und Immobiliarrechte beschränken, vgl.
G r ü n h u t S . 73 fg. und die dort citirten, S t o b b e , Hand-
buch I I . S . 155. Allein diese Beschränkung kann nur als eine
factische anerkannt werden, und auch als factische nur insofern,
als angenommen wird, daß bei obligatorischen Rechten eine
Collision mit Lebensinteresss.y des Staatsorganismus nicht ein-
t r i t t — obgleich auch hier z. B. die Reallasten eine Ausnahme
machen. Bei den Immaterialrechten und insbesondere bei dem
Erfinderrecht liegt aber kein Grund vor, die Expropriabilität
auszuschließen; vielmehr kam: gerade beim Erfinderrechte
die Collision mit Vitalinteressen des Staates die alleremvfind-
lichste, das Vedürfniß der Lösung des Conflicts das aller-
dringendste sein.

Man hat e5 in Frankreich als einen großen Mangel er-
fahren, daß das Patentgesetz keine Expropriation kennt. Der
Gesetzentwurf vom Jahre 1858, welcher keine Gesetzeskraft erlangt
hat, wollte das Expropriationsrecht mit folgenden Worten ein-
führen: 1.6 F0uv6rQ6M6iit p6ut, pour 0ÄU8S ä'utilits MdUqus
6t moyennant uu6 iuäEiiuiits prsa iMs, retirer le droit 6x-

**) Und zwar in der Regel in der allgemein repräsentativen Gestalt, also in
Geld. Vgl. Cassationshof 3/4 1865 D a l i 02 reo. xsr. 65 V z>. 175. Aus-
nahmsweise kann auch die Gewährung eines gleichartigen Gegenstandes ge-
nügen, wenn der Expropriât kein Interesse hat, dem zu widersprechen.
Vgl. preuß. Enteignungsgesetz § 7 und dazu Dalcke S. 51 .
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<üu8ik ä'sxpioitsr un drsvst ä'invsntion; die Motive des Ge-
fetzentwurfs rechtfertigen dieses Verfahren aufs Vollkommenste:
^U8HU' a pry8bnt 1s prinoips äs l'expropriation pour oau86
ä'utilits publi^us n'a öts appliWs qu'aux immsuo1s8. 0 n
oonyoit äiNoilsmsnt, en Me t , c^u'il puÎ886 ^ avoir uti l its

pour la socMs, a sxproprisr, a onar^s ä'inäsmnits,
mooi1isrs8. Nais 1or8<iu'i1 8'aFit ä'un6 äscouvsrtft
äonnaut, par exsuipiß, ä68 proäuit8 äont i l 68t

6886nti6ii6lli6!it utils äs F6nsra1i86r i'usaFs, pourquoi, 6U, in -
äsmni8ant I'invsntsur Eguitaolemsnt, no 8ßiait- i1 p38

P6rini8 ä'sn kairs ^'ouir iminsäiatsNsnt tout 1s monäe?
M8ts M6 16 äroit ä'un 86U1 PUÏ886 I'sniportsr 8UI

oowuiun, st 1a proprists inäu8tris1i6 8i rsspsotadis
8oit, morits-t-siis plus ä's^arä8 yus 1a propriets im-

— Rapport äs ^0886 au p. 48.
Es liegt daher auch kein Grund vor, andere Princivien

des Expropriationsrechts aufzustellen, und auch die von Gare i s
S . 107 angenommene Benennung Quasiexpropriation muß
vermieden werden, weil sie den falschen Schein verbreitet, als
ob dieselbe auf anderen Grundlagen beruhen würde, als die
eigentliche.

Nr. 75. I n richtiger Würdigung der soeben entwickelten
Verhältnisse hat das deutsche Gesetz die Expropriabilität des
Erfinderrechts in gleichem Umfange anerkannt, wie die des
Eigenthums. Die Expropriation soll für das Heer oder für
die Flotte, oder sonst im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt
erfolgen können. Man hat über die Elasticität dieses letztern
Ausdrucks geklagt; mit Unrecht; die meisten Expropriations-
gesetze sprechen sich in ähnlichen allgemeinen Ausdrücken aus*),
ohne daß das Insti tut des Grundeigenthums darunter Schaden

" ) Vgl. z. V. preuß. Enteignungsges. tz 1, dazu Dalcke S . 37. Schon
Treich 1er, Z . f. deutsch. Recht X N . S . 135, hat gegen die Aufzählung ein-
zelner Fälle protestirt. Sie erschöpfen das Leben nicht und bedürfen selbst
wieder einer so allgemeinen Fassung, daß sie den Zweck, Sicherstellung des
Privatrechts, nicht erreichen. Vgl. auch Meyer , Recht der Expropriation
S . 178.
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gelitten hätte. Ganz unberechtigt war es, wenn der Entwurf
des Ingenieurvereins und der des Patentschutzvereins (§ 30)
die Expropriation auf die Bedürfnisse der Kriegs- und Marine-
verwaltung beschränken wollten.

Nr. 76. Die Expropriation ist kein Zwangskauf, hier
ebensowenig, wie sonst; sie ist überhaupt kein civilistisches Ge-
schäft, sondern ein aus der Uebergewalt des Gesammtorganis-
mus über das einzelne Glied hervorgegangener publicistischer
Act mit privatrechtlicher Wirkung; das Privatrecht geht durch
den Vollzug dieses Actes in dem abgesprochenen Umfange für
den Privaten unter. S te in S. 323, Rösler S. 463,
Grttnhut S. 183, Laband Arch. f. civ.Prax. B. 52 S. 176 fg.,
Stobbe I I . S. 161. Der Expropriationsausspruch ist daher
ein Act der staatlichen Souveränität. I n einem Bundesstaate,
wie in Deutschland kann derselbe entweder den Einzelstaaten
überlassen bleiben oder dem Bunde als staatlicher Einheit zu-
kommen̂  Bezüglich der dinglichen Expropriation ist die Com-
petenz der Einzelstaaten die Regel, doch gibt es auch Fälle,
wo das Reich die Enteignung ausspricht, vgl. a. 41 Neichs-
verfassung, Ges. betr. die Beschränkung des Grundeigenthums
in der Umgebung von Festungen § 1 fg., insbes.'ß 42,
ok. a. 65 Reichsverf. Auch im Erfinderrecht wollte der Ent-
wurf ein Expropriationsrecht der Einzelstaaten neben einem
Expropriationsrechte des Reichs gewähren; allein die Reichstags-
kommission (K. B. S. 14. 15) erwirkte die Ueberwälzung eines
jeden Patentexpropriationsrechts auf das Reich. Die Ver-
fassungsmäßigkeit dieser Bestimmung läßt sich nicht bestreiten;
sie beruht auf dem verfassungsmäßigen Rechte des Reichs, die
Entstehung, wie die Beendigung der Ersindungspatente zu
nonniren.

Nr. 77. Der Expropriationsausspruch ist Verwaltungs-
sache; es steht daher den administrativen Vollzugsorganen zu,
zu prüfen, ob ein Expropriationsfall vorliegt, und dem ent-
sprechend die Expropriationshülfe zu gewähren oder zu ver-
sagen, S te in S. 325; gegen welche Verfügung Beschwerde
und Rechtsweg gedenkbar ist, letzterer, sofern die vom Ge-
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setze festgestellten Bedingungen des Exvropriationsausspruchs-
nicht gegeben sind. Das deutsche Gesetz bestimmt den Reichs
kanzler als das Vollzugsorgan der Patentexpropriation, gegen
dessen Verfügung weder eine Beschwerde noch der Rechtsweg
zulässig ist; man hat absichtlich den weitläufigeren und schwer-
fälligeren Apparat des Bundesrathes vermieden, damit die oft
dringende Angelegenheit nicht verzögert werde.

Der Reichskanzler handelt in dieser Hinsicht als selbst-
ständiges Organ des Reichs nach seiner Erwägung der Sach-
lage, er handelt nicht als Stellvertreter anderer Organe, daher
es diesen nicht zusteht, dem Reichskanzler eine Verfügung auf-
zugeben oder seine Verfügung abzuändern. Vgl. v. M o h l ,
Reichsstaatsrecht S . 173. 174.

Nr. 78. Die Expropriationswirkung kann zu Gunsten
des staatlichen Ganzen eintreten, von welchem die Verfügung
ausgeht; sie kann aber möglicher Weise auch zu Gunsten eines
organischen Theiles, eines einzelnen localen Verwaltungs- und
Interessenkreises erfolgen. Hier kann die Behandlung eine
doppelte sein; entweder gilt der Staat, welcher den Expro-
priationsausspruch thut, zugleich als das Subject der durch
den Expropriationsausspruch geschaffenen Rechte und Pflichten,
so daß sich derselbe mit dem engeren Interessenkreis erst in
zweiter Reihe durch Uebertragung der Rechte und Pflichten
auseinandersetzt; oder der betreffende engere Verwaltungskreis
wird unmittelbares Subject der neu geschaffenen Rechtsverhält-
nisse. Welcher Weg im Falle der dinglichen Expropriation
der richtige ist, kann hier nicht näher erörtert werden; vgl.
G r ü n h u t S . 79 fg. 97 fg., Stobbe Handb. I I . S. 158.
Das Patentgesetz hat einen Mittelweg eingeschlagen: die Ex-
propriation kann unmittelbar zu Gunsten des Reichs, sie kann
aber auch zu Gunsten der zum deutschen Reich gehörigen
Bundesstaaten erfolgen, fo daß diese die unmittelbaren Träger
der durch den Expropriationsausspruch des Reichs erzeugten
Rechtsverhältnisse werden, und das Reich davon völlig un-
berührt bleibt. Dagegen ist eine Expropriation zum unmittel-
baren Nechtserwerb einer Provinz, einer Gemeinde oder Cor-
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poration unzulässig, vielmehr muß hier stets der Staat, zu
welchem sie gehören, ins Mittel treten. Rechte und Pflichten
auf sich nehmen und sich mit den untergeordneten Verwaltungs-
kreisen abfinden. Noch weniger ist eine Expropriation un-
mittelbar zu Gunsten eines Privaten zulässig, sollte auch dieser
sich die Lösung öffentlichrechtlicher Aufgaben zum Ziele gesetzt
haben; auch hier ist nur eine Uebertragung durch Reich oder
Staat möglich.

Nr. 79. Ob die Expropriation mit Wirkung für das
Reich oder für einen Einzelstaat geschieht, unterliegt der Ent-
schließung des Reichskanzlers. Es steht nichts im Wege, daß
er eine Enteignung zu Gunsten des ganzen Reichs verfügt
wenn auch die Anregung von einem einzelnen Bundesstaate
ausging; daher es nicht ganz genau ist, wenn im Gesetze der
Bundesstaat, welcher die Enteignung beantragt hat, unterschiedlos
als entschädigungspflichtig bezeichnet wird.

Die Entschließung des Reichskanzlers unterliegt keiner
Contrôle, sie kann auch nicht wegen des den Reichskanzler
leitenden Zweckes angefochten werden; wohl aber ist es die
Pflicht des Reichskanzlers, von dieser Befugniß im Sinne der
Reichsv erfassung Gebrauch zu machen und daher eine Expro-
priation zu Gunsten des Reichs nur für' solche Zwecke eintreten
zu lassen, welche zu den verfassungsmäßigen Zwecken und Auf-
gaben des deutschen Reichs gehören; wobei es allerdings oft-
mals äußerst schwierig sein mag, zwischen den Functionen des
Reichs und denen der Einzelstaaten die richtige Gränzlinie zu
finden, da die Comvetenzbestimmungen der Reichsverfassung etwas
„chaotisch" sind und sich schwer auf allgemeinere Gesichtspuncte
zurückführen lassen, vgl. v. Moh l , Neichsstaatsrecht S. 54 fg.
I n vielen Fällen findet eine Concurrenz beider Gewalten statt;
so sind im Gebiete des Eisenbahnwesens Reich und Einzel-
staaten gleichmäßig betheiligt, vgl. § 4 nr. 8, § 41 fg. Neichs-
verf.. Rönne a. a. O. S. 205 fg., daher eine Erfindung in
dieser Richtung zu Gunsten des einen, wie des andern expro-
priirt werden kann.
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Dagegen gibt es auch eine Reihe von Aufgaben, bei
welchen ein Zweifel über die staatliche Competenz nicht bestehen
kann. So gehört z. V. die Kriegsmarine zweifelsohne nur
dem Reiche an, Rönne S. 125, während umgekehrt das
Unterrichtswesen vollkommen den Einzelstaaten anheimgegeben
ist, v. Mo hl S. 71. Freilich können auch auf diesen Ge-
bieten anderweitige Gesichtspuncte eingreifen und die Thätigkeit
der andern Gewalt wachrufen.

Nr. 80. Object der Expropriation ist das mit Neichs-
patent versehene Erfinderrecht; nicht das Erfinderrecht ohne Pa-
tent; denn wird dieses von dem Erfinder der Öffentlichkeit dar-
geboten, so liegt kein Bedürfniß vor; wird es geheim gehalten,
so hätte die Expropriation nur dann einen Sinn, wenn es
zugleich gestattet wäre, gewaltweise das Geheimniß zu erbrechen,
was für durchaus unzulässig gehalten werden muß.

Ist aber die Erfindung mit Neichspatent versehen, so ist
es gleichgültig, ob sie in der Hand des originären Erwerbers
oder eines Dritten sich befindet. Ist aber das Recht zwischen zwei
Personen nach technischen oder localen Rücksichten abgetheilt,
so ist die Enteignung nur gegen denjenigen nothwendig, in
dessen Sphäre der Eingriff geschehen soll.

Wie jedes andere Neichspatent wird auch dasjenige behandelt,
welches an Stelle eines Landespatents getreten ist. Dagegen
ist ein Landespatent nur nach den Bestimmungen der Landes-
gesetze expropriabel und steht jedenfalls die Expropriation den
Einzelstaaten zu; sie könnte nöthigenfalls durch ein Specialgesetz
der Einzelstaaten erfolgen.

Nr. 81. Unter den Gründen der Expropriation nennt das
Gesetz exemplificative die Bedürfnisse des Heeres und der Flotte
d. i. der Kriegs- und Marineverwaltung; wobei es nicht darauf
ankommt, ob die Militärverwaltung dem Reich oder dem Einzel-
staate zukömmt. Zu diesen Bedürfnissen gehören nicht nur Be-
waffnung und Munition, Schiffseinrichtungen und Torpedos,
sondern die gesammte Ausrüstung und Equipirung, sowie Alles,
was für den Vollzug militärischer und seemilitärischer Functionen
förderlich ist. I n sonstigen Fällen ist es Sache einer vernünf-
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tigen, loyaldenkenden Verwaltung, zu ermessen, ob ein Vedürfniß
mit solcher Macht und mit solcher Allgemeinheit eintritt und
ob das einzelne Privatrecht mit demselben so unverträglich ist,
daß die Aufopferung des letzteren als gerechtfertigt erscheint; die
Interessen, welche dadurch gewahrt werden sollen, können der
verschiedensten Art fein, sei es die Sorge für Leben und
Gesundheit, die Sorge für die geistige Ausbildung, die Sorge
für das Prosperiren von Production und Handel, für die
Sicherung des Eigenthums, für die Sicherheit des Geldverkehrs
u. f. w.^) Man denke an eine Vorrichtung zum sofortigen
Anhalten der EisenbahnZüge, an Apparate zur Sicherung der
Fabrik- oder Grubenarbeiter, an ein Mittel gegen die Reblaus
oder den Coloradokäfer, an neue Feuerlöschgeräthschaften, an
eine neue Methode zur Herstellung des Papiergeldes und dgl.
Nur die durch das Exclusivrecht des Patentinhabers herbeige-
führte Inferiorität der übrigen Industriellen kann keine causa
6xpr0priati0iii8 fein, da es sich hier entweder lediglich um die
Verhältnisse mehrerer Concurrenten handelt, welche, da sie nicht
die Interessen der Allgemeinheit berühren, niemals die Ver-
nichtung von Privatrechten erlauben können; oder um eine
illoyale Ausbeutung des Patentrechts, gegen welche andere
Mittel gegeben sind.

Nr. 82. Jede Expropriation, obgleich sie ein publicistischer
Act ist, hat eine doppelte privatrechtliche Wirkung; sie modificirt
die Rechtsverhältnisse bezüglich des expropriirten Nechtsgutes und
sie erzeugt eine Pflicht zur Entschädigung.

Die Rechtsverhältnisse des Expropriationsgutes werden
dahin geändert, daß ein Rechtserwerb zu Gunsten des Subjects
der Expropriation stattfindet; die Entschädigungspflicht ist eine
quasicontractliche Verbindlichkeit des gleichen Subjects.

Ein Uebergang des Rechts auf das Exprovriationssubject,
in der Weise, daß dieses vollständig an die Stelle des ursprünglichen
Subjectes tritt, findet im Patentwesen nicht statt; denn für
diese Steigerung des Expropriationsactes, welche zur Folge
hätte, daß der Staat dem ursprünglichen Patentinhaber und

*) Vgl. Röster I S. 463.
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dessen Concessionaren die Ausübung der Erfindung verbieten
könnte, existirt kein genügendes Bedürfniß. Wohl aber kann
sich der Staat das Recht der Mitausbeute, sowie das Recht
aneignen, die Mitausbeute auf seinem Gebiete in größerem
oder geringerem Umfange Andern zu gestatten — welche M i t -
ausbeute, wenn ohne Beschränkung Allen gestattet, zur gänzlichen
Aufhebung des Patentrechts führt, ebenso wie das Privateigen-
t u m mindestens quiescirt, wenn eine Sache dem Publicum zum
unbeschränkten Mitgenuß überlassen wird.

I n welchem Umfange dem Expropriante« diese Gebrauchs-
aneignung zu gewähren ist, hängt von der Größe seines Terr i -
toriums und von dem Zwecke ab, für welchen die Expropria-
tion erfolgt.

Zunächst kann die Gebrauchsaneigung nicht weiter gehen
als das entsprechende Staatsgebiet, zu dessen Gunsten die Ex-
propriation stattfindet, da sich die staatlichen Functionen jeweils
auf das Gebiet des Staatsterritoriums beschränken, mithin auch
nur hier die durch die Ersindungsbenützung zu erzielenden
Staatszwecke erreicht werden können. Sodann findet die Ex-
propriation nur Zu Gunsten eines bestimmten Unternehmens
statt und daher auch nur zu den Functionen, welche zur Voll-
bringung desselben gehören. Ist allerdings das Unternehmen
so allgemein, daß einem jeden Interessenten ohne Wahl die
Ausübung der Erfindung überlassen wird, dann ist der Fall
gegeben, wo das Erfinderrecht durch die Ausübungsrechte völlig
absorbirt wird.

Nr. 83. Weil nun aber nicht das Recht selbst, sondern
nur einzelne im Rechte liegende, nach der Natur des staatlichen
Unternehmens verschiedene und gerade für dieses bestimmte
Functionsbefugnisse auf den Staat übergehen, so tr i t t eine
Beschädigung des Expropriais« nicht schon mit dem Expropria-
tionsacte, sondern erst mit der wirklichen Fimction, der wirk-
lichen Ausübung der Erfindung ein*) — anders bei der Eigen-

*) Eine Ausnahme wäre nur zu machen, sofern bereits durch die Möglich-
keit der Ausübung der Gewerbebetrieb des Patentberechtigten gestört würde,
doch wäre dieser Schaden ein nur secundärer.
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thumsexpropriation, wo mit dem Staatsacte das gesammte Recht'
des Expropriais« übergeht, mithin sofort eine volle Vermögens-
beschädigung desselben eintritt.

Bei der Eigenthumsexpropriation ist nämlich die bestimm-
ungsgemäße Benützung des an den Staat übergegangenen
Rechts höchstens eine Voraussetzung des Eigenthumsübergangs,
eineoausa im Windscheid'schen Sinne, keine Bedingung desselben;
daher, falls die beabsichtigte Benützung unterbleibt, höchstens
eine oouäiotio Lins oausa des Expropriaten zulässig ist; der
Eigenthumsübergang und damit die Beschädigung ist und
bleibt eingetreten; vgl. Grünhut S. 163 fg., Stobbe I I S.
165. Anders bei der Patentexpropriation, bei welcher nur die
Benützung zu einem bestimmten individuellen Zwecke vom Staate
in Anspruch genommen wird, mithin dem Staate nicht ein
abstractes Recht der Benützung, sondern nur ein concrètes Ve-
nützendürfen für einen bestimmten Fall zukommt, welches con-
crète Venützendürfen an sich noch keinen Vermögensschaden des
Expropriaten enthält; hier ist gerade erst die Benutzung die
oouäitio 8w6 c>M non des Vermögensschadens, daher im Fall
der Nichtbenützung eine Entschädigungspflicht gar nicht erwächst.

Man möge indeß diesen Unterschied nicht auf Rechnung
der immateriellen Natur des Erfinderrechts fetzen! Auch auf
dinglichem Gebiete ist es möglich, daß nicht das Recht selbst,
sondern nur die Befugniß, dasselbe zu dem einen oder anderen
Zwecke zu benützen, auf den Staat übergeht"), wo dann gleich-
falls erst mit der wirklichen Benützung ein Vermögensschaden
und eine Entschädigungspflicht erwächst.

Von einer oonäiotio «ins causa, in: Falle die projectirte
Benützung nicht stattfindet, kann daher keine Rede fein, da hier
eine Rechtsentziehung noch gar nicht eingetreten ist.

Nr. 84. Da die Expropriation kein Kauf, überhaupt kein
Verkehrsgeschäft ist, so kommen auch die speciellen Regeln dieser

*) Anders bei der Begründung einer Servitut, da die Servitutenausübung
nicht auf einen speciellen Zweck beschränkt ist, der Schaden daher bereits mit
der Begründung der zu unendlich vielen Zwecken benutzbaren Servitut erwächst.
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Geschäfte nicht zur Anwendung. Der Expropriât haftet daher
nicht für Mängel und Fehler der Sache, hier der Erfindung,
Grünhut S. 182, Stobbe I I S. 161; er haftet auch nicht
für Eviction; wohl aber wäre eine Condiction der Entschädigungs-
summe begründet, wenn es sich herausstellen sollte, daß die Er-
findung, welche man als das Privatrecht des Einzelnen wähnte,
bereits Mdlioi Mri8 ist; oder daß das Patentrecht einem Dritten
zugehörte, so daß dieser das richtige Subject des Entschädigungs-
anspruchs ist. Dernburg, Lehrb. des preuß. Privatrechts I.
S. 50").

Nr. 85. Mit der Beschädigung erwächst die Pflicht des
Expropriaten d. i. des Subjects der Expropriation zur Ent-
schädigung. Diese Pflicht ist keine öffentlichrechtliche, wie Grün-
hut S. 184 annimmt, sondern eine privatrechtliche, quasicon-
tractliche; was sich schon daraus ergibt, daß sie an die Stelle
des eingebüßten Prwatrechts tritt und dieses ersetzt. Vgl.
Laband a. a. O.>S. 179, Stobbe I I S. 162""). Verpflichtet
ist das Subject der Expropriation, also entweder das Reich
oder der Einzelstaat — vorbehaltlich des etwaigen Rückgriffs
gegen den untergeordneten Verwaltungkörper oder gegen den
Unternehmer.

Die Verbindlichkeit entsteht nicht, wenn das Erfinderrecht,
welches man als bestehend voraussetzte, nicht mehr existirt, so
wenn der Patentberechtigts darauf verzichtet hat oder wenn
das Recht wegen unterbliebener Zahlung der Patentsteuer ver-
fallen ist; sie entsteht auch dann nicht, wenn das Patent absolut
nichtig ist, oder wenn es zwar nur relativ nichtig, die Nichtig-
keit aber geltend gemacht worden ist.

) Eine Schadenersatzpflicht des Expropriaten wäre nur im Falle des
begründet. D e r n b u r g a. a. O.

"^) Auch in andern Fällen, wo ein öffentlichrechtlicher Act in das Privat-
recht eingreift, entsteht eine quasicontractliche Obligation: wenn z.V. der Staat
Waaren in Zollverschluß nimmt oder Gegenstände als Beweisstücke für die
gerichtliche Untersuchung beschlagnahmt, so haftet er mit der aotio neFot. Fyst.
für Verwahrung und Restitution. Hierüber vgl. meinen Aufsatz i n den bad.
Annalen V. 43 S. 287 fg.
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Nr. 86. Der Expropriât ist voll zu entschädigen; hierbei
ist nicht nur der präsente Vermögensschaden, sondern auch der
künftige Schaden, welcher sich nach vernünftiger Berechnung
ermessen läßt, in Betracht zu ziehen, G r ü n h u t S . 106; die
Entschädigung hat in Geld zu erfolgen, vgl. denselben S . 121,
Dalcke, das Gesetz über Enteignung S . 5 1 ; ein anderwärtiger
völlig äquipollenter Ersatz wäre hier nicht aufzufinden.

Daß die Leistung der Entschädigung der Enteignung vor-
hergehen solle, bestimmt das Gesetz nicht, es ist dies auch nicht
aus der Natur der Sache zu folgern; auch spricht das Gesetz
dem Patentberechtigten kein Retentionsrecht bis zur Zahlung
der Summe zu; ein solches kann auch nicht unterstellt werden,
weil sonst das Gesetz für dringende Fälle eine provisorische
Einweisung in den Genuß gegen Deposition einer Approximativ-
summe hätte gewähren müssen, was es nicht gethan hat. Vgl .
G r ü n h u t S. 264 fg., preuß. Exvropriationsges. § 34,

äs äroit xudlio V I I ur. 141 fg. 147 fg.

Nr. 87. Dürft ig sind die Bestimmungen des Gesetzes über
das Verfahren. Jeder Enteignung muß eine oausae oo^nitio
über das Vorhandensein des ExvropriationZgrundes vorhergehen.
Der Reichskanzler hat sich daher über die Mißverhältnisse,
welchen durch den Eingriff in das Privatrecht abgeholfen werden
soll, zu informiren. Eine besondere Form ist nicht vorgeschrieben.
Die Enteignung erfolgt durch Erlaß des Reichskanzlers. Der
Erlaß muß dem Exvrovriaten eröffnet werden; mit dieser Eröff-
nung tr i t t die Expropriationswirkung, also das Recht der Be-
nützung und die Pflicht der angemessenen Entschädigung nach
Maßgabe der Benützung ein. Ein Eintrag in die Rolle des
Patentamts ist nicht nöthig, da die Expropriation keinen Ueber-
gang des Patentrechts, sondern nur ein Recht der Benützung
gewährt. Der Erlaß, gegen welchen es keine Instanz gibt,
erzeugt zu Gunsten des Reichs oder des betreffenden Einzel-
staates ein Hu8 HuasÄtum; er kann daher nicht mehr mit Erfolg
zurückgenommen werden.
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Der Erlaß muß den Expropriais«, den Expropriante«,
den Gegenstand, den Umfang, und zu diesem BeHufe den Zweck
der Expropriation bezeichnen.

Dagegen ist die Festsetzung der Entschädigungssumme nicht
Sache des Erlasses; eine etwaige Angabe in demselben wäre
für den Expropriaten in keiner Weise entscheidend; dieselbe
hätte nicht einmal die bedingte Wirkung, daß der Expropriât vorbe-
haltlich eines in bestimmter Zeit einzulegenden Widerspruches
gebunden wäre"); vielmehr bleibt dem durch die Enteignung
Verletzten ohne Beschränkung der Weg der civilrechtlichen Klage
offen. Jedoch wird es im Interesse beider Theile liegen, vor-
her eine Verständigung zu versuchen; dieses ist auch die Meinung
des Gesetzes, welches den Rechtsweg nur in Ermanglung einer
Verständigung gewährt; indeß ist dies nicht so aufzufassen, als
ob eine sofortige Klage unfundirt wäre, vielmehr kann eine
Umgehung des Güteversuchs nur für die Proceßkosten von Be-
deutung sein.

Die Klage ist gegen den Reichs- oder Landesfiscus zu
richten, je nachdem zu Gunsten des Reichs oder des Einzelstaates
expropriirt wird; compétent ist nach der künftigen deutschen C.
P. O. § 20 das Gericht des Ortes, wo die Behörde, welche
berufen ist, den Fiscus zu vertreten, ihren Sitz hat; daher der
Reichsftscus in Berlin, der Landessiscus am Sitze der obersten
Verwaltungsbehörde zu belangen ist.

Eine provisorische Expropriation unter Deposition einer
Approximativsumme kennt das Gesetz nicht; sie war nach der
gesetzlichen Gestaltung des Expropriationsrechts kein Bedürfniß.

Nr. 88. Der § 5 Abs. 1 des Gesetzes ermähnt eine weitere
angebliche Beschränkung des Patentrechts; von dieser ist erst im
folgenden Abschnitte zu reden; denn diese Beschränkung ist keine
im Rechte selbst und seiner Stellung zum Staats- und Völker-

*) Wie im preuß. Exvropriationsgesetze § 30, wo die provisorische Ent-
scheidung der Regierung definitiv wird, wenn nicht innerhalb 6 Monaten
(bezw. 3 Jahren) der Rechtsweg beschritten wird, Dalcke S . 110. 1 1 1 :
ähnlich im Reichsgesetz vom 21 . Decb. 1871 z 4 1 , wo nur eine Frist von
90 Tagen- gegeben ist.
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verbände beruhende Beschränkung, sondern das Resultat der
Collision dieses Rechts mit einem analogen, wenn auch miuder
kräftigen Privatrechte. Es wäre daher falsch, die Erscheinung
in diese Stelle des Systems einzugliedern; dies würde dieselbe
in eine ganz falsche Beleuchtung stellen und zu beträchtlich
falschen Consequenzen führen. Kein systematischer Fehler bleibt
ungerächt.

Nr. 89. Wohl aber ist hier von den Pflichten des Er-
finders und des Patentberechtigten zu handeln. Bereits in der
Einleitung ist hervorgehoben worden, daß die meisten Rechte
mit Pflichten verbunden sind.. Diese Pflichten sind wohl zu
unterscheiden von den obligatorischen Verpflichtungen; denn sie
kleben nicht der Person des Verpflichteten, sondern dem Rechts
an, gehen mit dem Rechte an Dritte über und gehen mit ihm
unter; auch die sonstigen Bestimmungen des Obligationsrechts
finden hier keine Anwendung, wie ich dies mit den nöthigen
Belegen an einer andern Stelle ausgeführt habe, Zeitschr. f.
franz. Clvilrecht V I I I S. 181 fg. Ebenso sind diese Pflichten
aber auch von den oben entwickelten Beschränkungen zu unter-
scheiden; sie verpflichten zu einem kaosiL, während bei diesen
nur von einem non, lao6r6 oder M i die Rede ist.

Das Gesetz pflegt übrigens nicht alle diese Pflichten mit
einer Sanction zu umgeben, und in vielen Fällen, wo eine Sanction
stattfindet, ist es keine directe, sondern eine indirecte;
denn es gibt Pflichten ohne entsprechende Klage, wie es Normen
ohne entsprechendes Strafgesetz gibt; nichtsdestoweniger ist ohne
ihre Kenntniß eine exacte juristische Behandlung nicht möglich.

Nr. 90. Der Erfinder schuldet dem Publicum eine loyale
Behandlung der Erfindung, welche mit der verkehrsüblichen
Pflege seines Interesses die Interessen der Allgemeinheit wahr-
nimmt; diese Interessen der Allgemeinheit treten hier noch weit
lebhafter in den Vordergrund, als bei dem Eigenthum, weil
die Idee des Erfinders, wie die Wasserwelle, nur zeitweise die
ausschließliche Benützung des Einzelnen erträgt und mit un-
widerstehlicher Kraft nach der Allgemeinheit strebt; bei derartigen
Gütern aber ist die Allgemeinheit am dringendsten betheiligt
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und ist der Schutz ihrer Interessen eine der Hauptaufgaben der
Rechtsordnung.

Die erste Pflicht des Erfinders, eine Pflicht, welche bereits
im Stadium der Patentanmeldung eintritt, ist die Pflicht rück-
haltloser Offenheit, die Pflicht loyaler Klarlegung feiner Er-
findung. Diese Pflicht muß um so mehr betont werden, als
ihre stete absichtliche Verletzung zu den Hauvtcalamitäten des
seitherigen Patentwesens gehörte. I n England und Frankreich
ist es Sitte der Erfinder, ihre Anmeldung so dunkel und un-
vollständig zu fassen, daß der Techniker außer Stand ist, sich
daraus ein klares Bild zu machen, so daß nach Ablauf der
Schutzfrist die Allgemeinheit in ihrem wohlbegründeten Rechte
verletzt ist. „Man bemüht sich", sagt ein bekannter Gegner des
Patentschutzes (Br ight bei Schaffte S. 266), „feine Erfindung
vielmehr zu verheimlichen, als offen darzulegen, und die Fassung
ist so unbestimmt, daß, wenn ein Conflict mit einem andern,
der das Patent beeinträchtigt hat, entsteht, jener nicht zu sagen
weiß, was er in Anspruch nimmt, und sein Nechtsbeistand Tage
lang kämpft, um nicht sagen Zu müssen, was der Erfinder
beansprucht". So ist es Uebung, das Wichtige und Entscheidende
mit einem solchen Ballaste unno'thigen Beiwerks zu überladen,
daß Niemand sich über die Hauptsache klar wird; an allen
Ecken und Enden sich eine geheime Hinterthüre freizuhalten,
welche das Publikum hindert, der Erfindung zu folgen, „so
daß das Patent einer Festung gleicht, deren Forts den Zutritt
von allen Seiten versperren", Capitaine S. 38. Ein weiterer
Kunstgriff ist es, statt der Verkehrsüblichen und passenden
Materialien andere, kostspielige, schwer beschaffbare anzugeben,
so daß der Dritte irregeführt wird und erst nach vielfachen Ver-
suchen fein Ziel erreicht, Rsnouarä nr. 125. Daher wird
in England, Amerika und Frankreich die Vorschrift klarer und
offener Spécification mit vieler Strenge gehandhabt, und ist sie
von jeher eine der häufigsten Veranlassungen der Cassirung der
Patente gewesen. 1^6 Zpsoiüoation uuist, be M I , olear, ßxaot
— — auä 6uadi6'3,u artists »kilieä in tiis 8u^6ot to inako
tds tiünss, ?ki1ip-p8 p. 237; tue ^soiüoatioii Î8 iw 1688 im-

Köhler, Patentrecht. 9
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portant tnan tne invention iweik anä tlie in8tano68 ok patent8
deinF äeoiareä voiä nv tne court» on aooount ok tne äekeot8
ok tne 8peoiüoation, are prodabiv ô uite 3.8 manv a3 tnose ok
kailure trom tne in8ukäoienov ot tlio invention, id. p. 232.
Vgl. auch Königs S. 55").

Auch das französische Gesetz erklärt es für einen Nichtig-
keitsgrund: 8i 1a, ä68orivtion jointe au drevet n'68t pa8 8ukü-
8ante pour l'exeoution äe l'invention ou 8i eiio n'inäio^ue pas
ä'une manière eoinviete et lovaie les veritadi68 inoven8 äe
l'inventeur, a. 30 nr. 6, Dgl. Renouarä nr. 123 fg., Renäu
nr. 461 fg., Viano p. 538 fg., va l io? nr, 252 fg., Veäar-
riäe nr. 411, ohne daß dabei der gute oder böse Glaube
berücksichtigt würde, Cassationshof 29/11 1859 8. 60 I.
p. 343.

Die Pflicht der loyalen Anmeldung ist auch im deutschen
Gesetze ausgesprochen. Die Anmeldung soll den zu schützenden
Gegenstand genau bezeichnen und ihn in einer Anlage derart
beschreiben, daß darnach die Benützung durch Sachverständige
möglich ist, § 20 Ges. Jedoch ist die Sanction dieser Pflicht
nicht so streng, wie in andern Gesetzen. Die Verletzung der
Pflicht ist nämlich nur ein inipeäiinentuin iwpeäi6N8; sie be-
wirkt, daß die Anmeldung zur Klärung zurückgegeben wird,
§ 21 Ges.; dagegen ist sie kein impeäimenwin äiriui6N8, sie führt
nicht zur Cassirung eines bereits ertheilten Patentes. Zwar
wurde in der Enquete vorgeschlagen, daß ein Patent aufgehoben
werden solle, „wenn die im Patente beanspruchte Erfindung in
der Beschreibung ungenügend dargestellt ist" (S. 57); zwar
bestimmte auch der Entwurf des Reichskanzleramtes, daß das
Patent zurückgenommen werden könne, „wenn es sich ergibt,
daß die von dem Patentinhaber eingereichte Anmeldung und
Beschreibung der Erfindung demjenigen, was später als Erfindung
in Anspruch genommen wird, in wesentlichen Punkten nicht

*) Das jetzige amerikanische Gesetz gewährt jedoch dem gutgläubigen
Patentsucher die Möglichkeit, ein neues Patent zu erwirken, (rsiZguo), K ö n i g s
S . 57.
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entspricht", — offenbar eine sehr unglückliche Fassung — jedoch
wurde diesen Vorschlägen keine Folge gegeben und ist eine
derartige Bestimmung im Gesetze unterblieben; sie konnte
auch unterbleiben, da bei einer gewissenhaften Vorprüfung der
Mangel nothwendig erkannt werden muß und da anderseits
eine nachträgliche Cassirung ihre bedeutenden Schattenseiten hat.

Wäre übrigens die Beschreibung nicht nur dunkel und
unvollkommen, sondern geradezu falsch, so daß das Beschriebene
etwas ganz anderes wäre als das Erfundene, dann wäre eben
die wahre Erfindung nicht patentirt und könnte dieselbe keinen
richterlichen Schutz in Anspruch nehmen. I n diesem Falle
würde es sich nicht um die Gültigkeit, sondern um die Existenz
der Patentirung handeln und wiue es daher nicht Sache des
Patentamts, fondern Sache der ordentlichen Gerichte, diese
Frage priuoipaliwr oder moiäLntsr zu entscheiden. Einer irrigen
Beschreibung durch Correctur abzuhelfen, sind die Gerichte nicht
befugt: 1̂68 tribunaux,N6 sauraiiit, 83.N8 ooinniettis un 6XL68
äs pouvoir, okanFbi 168 tkruiW äu, drsvet 6t 1s ooiriFsr
80U8 prötßxts äs rßMrsr äß8 srreurZ äs réaction p!u8 ou
1N0M8 6viä6ut68, NouFu i s i ur. 114, l isnouarä nr. 123,
Viano p. 541, Rsnäu nr. 347. 348, Cassationshof 24/3
1842 (das Patent enthielt irrig die Beziehung „parallel" statt
„perpendiculär", das Gericht hatte dem Fehler aufgeholfen, der
Cassationshof cassirte — mit vollem Recht).

Nr. 91. Zur vollen klarlegenden Characteristik der Er-
findung gehört es, daß der Nerv von dem Beiwerke geschieden,
daß das neue Princip von den Zufälligkeiten der concreten
Gestaltung abgelöst wird. Daher muß das Neue, Was die Er-
findung bietet, und das Alte, mas bereits vorhanden ist,
sorgfältig auseinander gehalten werden. Nun ist es allerdings
möglich, daß der Erfinder etwas Altes für einen Theil seiner
Erfindung hält und daher in dem vollen Bestreben, Erfindung
und Nichterfindung zu trennen, dennoch beides confundirt und
in Gemeinschaft als seine Erfindung anmeldet; in diesem Falle
liegt eine MZpeMo vor, ohne daß dem Anmelder eine Pflicht-
verletzung zur Last siele; nur kann man von demselben ver-
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langen, daß er, sobald ihm die wahre Sachlage bekannt wird,
seine Anmeldung berichtige. Nichtsdestoweniger haben manche
Rechte jede x1u8p6Mo mit der Vernichtung des Patents be-
droht; dies war eine durchgreifende Bestimmung, die weit über
das Ziel . hinausschoß. Die neueste Gesetzgebung der Ver-
einigten Staaten hat die schroffe Bestimmung in zutreffender
Weise dahin moderirt, daß das Patent nur nichtig ist, wenn die
M s M i t i o mala üäs stattfindet, oder wenn der Bewerber später
von der xiusMitio erfährt und ungebührlich lange säumt,
auf das pw8 zu' verzichten. Diese Verzichtleistung geschieht
durch den sog. äisoiaimsr, 86ot. 54 u. 60, Königs S. 55. 56.

Dem französischen Rechte ist der Nichtigkeitsgrund fremd;
das deutsche Gesetz überläßt es auch hier der Vorprüfung, das
Neue vom Alten zu sondern; ist das Patent einmal ertheilt,
so kann dasselbe zwar durch partielle Cassirung auf das Maß
des Neuen reducirt, nicht aber wegen dieser Vermischung total
vernichtet werden; die ^1u8p6titi0 hat nur eine Vernichtung
des xw8, nicht eine Vernichtung des Ganzen zu Folge, sollte
auch nachgewiesenermaßen die Confusion in bösem Glauben
erfolgt sein.

Nr. 92. Eine zweite Pflicht des Patentberechtigten ist die
der loyalen Ausführung der Erfindung, unter thunlichster Be-
rücksichtigung der Interessen der Gesammtheit. Diese Inte-
ressen sind aber Interessen der consumirenden, wie der pro-
ducirenden Kreise; in beider Gebiet ragt die Erfindung hinein,
beide Gebiete sollen thunlichst berücksichtigt werden^).

Eine Pflichtverletzung liegt daher zunächst vor, wenn der
Patentberechtigte die Erfindung gar nicht zur Ausführung
bringt'; wenn er sie etwa nur erwirbt, um seine seitherige I n -
dustrie vor einer gefährlichen, sie vielleicht überholenden Con-
currenz zu retten; dieser baare Egoismus, welcher der Mensch-
heit widerrechtlich ein neues Gut hintanhält, kann nicht zu
Recht bestehen.

Aber auch das ist eine Pflichtwidrigkeit, wenn der Er-
finder zwar den Consumenten genugthut, die Producenten da-

*) Alexander Katz S. 21 fg. ist hier sehr einseitig und ungerecht.
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gegen unberücksichtigt läßt; wenn er das neue Industrieproduct
zwar im Inlande in Verkehr bringt, aber im Auslande fabri-
cirt; oder wenn er zwar im Inlande soviel producirt, als
nöthig ist, um den inländischen Consum zu befriedigen, aber
die günstige Gelegenheit der Production zur Ausfuhr versäumt.
Das Bedürfniß der inländischen Consumenten ist kein Maßstab
für die inländische Production und für die Productionspflicht im
Inlande; oftmals liegt es in den Productionsverhältnissen, daß
ein großer Theil des inländischen Consums durch ausländische
Production gedeckt wird und umgekehrt; maßgebend sind hier
die verschiedenen Productionsfactoren, die Verschaffung des
Rohmaterials, der Arbeitsmittel, die Verhältnisse der Arbeiter-
bevölkerung u.s.w.; nach dem Bilde, wie sich die Production im
Verhältniß zum Consum im freien Verkehr gestalten würde,
nach diesem Bilde soll sich die Production des Erfinders ge-
stalten, wobei natürlich immer nur eine approximative An-
näherung, niemals eine volle Erreichung des Zieles möglich
ist. Völlig unrichtig war es daher, wenn der Regierungs-
entwurf verlangte, daß die Erfindung in einer „dem inlän-
dischen Bedarf genügenden Weise" ausgeführt werden solle,
und es ist eine bedeutsame Verbesserung der Reichstags-
kommission, wenn anstatt dessen der Erfinder verpflichtet wurde,
die Erfindung „ in angemessenem Umfange" zur Ausführung
zu bringen. K. V. .S. 21. 22.

Nr. 93. Die Ausführung kann durch den Patentinhaber
und durch Dritte geschehen, welche er zur Benützung der Er-
findung ermächtigt. I n den meisten Fällen wird der erstere
ohne den Zuzug solcher Dritter seiner Pflicht nicht genügen
können; hier bringt es daher die Pflicht mit sich, daß er Dritte
aufsucht, und noch vielmehr, daß er Denjenigen, welche
sich in loyaler Weise anbieten, die Ausführung der Erfindung
gestattet. Diese Gestattung heißt bekanntlich Licenz. Eine
Pflicht, Licenzen zu ertheilen, kann daher der Natur der Sachs
uach uur soweit bestehen, als es eine Pflicht ist, die Erfindung
auszuführen; also nur soweit, als das soeben beschriebene Ver-
hältniß der Productionsfactoren zu den Erfordernissen des in-
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oder ausländischen ConsumZ eine solche Ausbeute erheischt;
eine Verpflichtung, jedem, der sich meldet Licenzen zu ertheilen,
läßt sich aus dem Wesen des Erfinderrechts nicht ableiten.

Bekanntlich hat in der letzten Zeit die Frage des Licenz-
zwanges die Gemüther mehr bewegt als alle andern Fra-
gen des Patentrechts. Viele hofften mit dem unbedingten
Licenzzwange den vermeintlichen Zweck des Patentschutzes, die
Belohnung des Erfinders in einer der Freiheit des Verkehrs
entsprechenden Weise zu erreichen. Bekanntlich haben haupt-
sächlich Ratkowsky , zur Reform des Erfinderrechts, S t e i n -
beis, im württenbergischen Gewerbeblatt 1873 ur. 24 und
Klostermann, Recht des Erfinders S . 46, die Idee des
allgemeinen Licenzzwanges in die Debatte geworfen, welche
dann wieder von Andern, insbesondere von W i r t h , Patent-
reform S. 70 fg., Lenz und Kön igs S. 107 fg. lebhaft be-
kämpft wurde *). Der Wiener Patentcongreß erkannte den Zwang
nur in beschränkter Weise an, er erklärte es als wünschenswerth, daß
gesetzliche Bestimmungen getroffen werden, nach welchen der
Patentinhaber in solchen Fällen, i n welchen das öffent l iche
Interesse dies v e r l a n g t , veranlaßt werden kann, seine Er-
findung gegen angemessene Vergütung allen geeigneten Be-
werbern zur Mitbenutzung zu überlassen." Der Entwurf des
Patentschutzvereins § 32 wollte dagegen wenigstens nach
5 Jahren den unbedingten Licenzzwang; in den ersten 5 Jahren
sollte ein Zwang nur dann stattfinden, wenn der Patentinhaber
die Erfindung im Inlande nicht genügend zur Ausführung bringt.
I n der Enqußte sprach sich die Mehrzahl der Sachverständigen
für den beschränkten Licenzzwang aus (Enq. S . 25). Nichts-
destoweniger enthielt der Regierungsentwurf eine Fassung,
welche die Annahme einer allgemeinen Pflicht der Licenz-
gewährung nach Ablauf von 2 Jahren nahelegte. Es ist das
Verdienst der Reichstagskommission, durch Aufnahme des
öffentlichen Interesses in den Gesetzestext (§ 11 Z. 2) in völlig

*) Ueber die Geschichte der Licenzzwangfrage, vgl. auch Gare is in
Fleischer's deutscher Revue I . S . 80. 81.



klarer Weise den unbedingten Licenzzwang abgewiesen und
dem subsidiären, beschränkten Licenzzwang Aufnahme verschafft
zu haben. I n dieser Weise ist der Licenzzwang nur eine
Seite der Ausführungspflicht und, wie diese, vollkommen be-
rechtigt.

Nr. 94. Die Ausführungpflicht nach ihren beiden Seiten
hin, als Pflicht der Selbstausführung und als Pflicht der Li-
cenzgewährung ist im deutschen Gesetze nicht mit einer directen,
wohl aber mit einer energischen indirecten Sanction versehen
worden. Das Patent soll revocirt werden können, wenn der
Berechtigte diese Pflicht gröblich verletzt. Die Entwicklung der
juristischen Gesichtspuncte dieses Revocationsrechts bleibt der
spätern Darstellung vorbehalten.

II.
GMsion des Watentrechts.

Nr. 95. Das Recht kann nicht nur in sich selbst, in seiller
bestimmungsgemäßen Natur seine Schranke finden, sondern auch
in einem zweiten Rechte, welches dahin strebt, dasselbe Gebiet,
wie das erste, ganz oder theilweise Zu beherrschen. Das ist
der Fall der Collision der Rechte. Man hat zwar eine solche
Collision für eine logische Unmöglichkeit erklärt, weil das ob-
jective Recht nicht zu gleicher Zeit dasselbe wollen und dasselbe
nichtwollen könne. Allein die objective Norm kann die volle
Entfaltung des subjective« Rechts nur m tkeLi wollet, im ein-
zelnen Falle aber, in k^otkeÄ, kann sie die Entfaltung nur
wollen, unter gleichmäßiger Entfaltung aller übrigen Rechte;
wie auch sonst die individuelle organische Triebkraft an der
concurrirenden Triebkraft anderer Organismen ihre Schranke
findet.

Nr. 96. Das Patentrecht kann collidiren mit einem
zweiten Patentrechte gleichen Inhalts. Regelmäßig ist zwar
eine solche Concurrenz ausgeschlossen, da unter mehreren Er-
findern oder unter mehreren Inhabern desselben Erfinderrechts
die Priorität der Anmeldung bei ein und derselben Behörde,
bei dem Patentamts entscheidet. Eine solche Concurrenz wird
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daher hier noch seltener sein, als im Musterrechte, wo die Anmel-
dungen bei den verschiedenen Landesbehörden erfolgen, Dam-
bach, Musterschutzges. S. 50. Allein wenn auch selten, so ist
die gleichzeitige Anmeldung derselben Erfindung immerhin möglich;
in diesem Falle bestehen zwei von einander unabhängige Berech-
tigungen; jeder darf die Erfindung in vollem Maße zur Aus-
führung bringen, er darf sein Recht ganz oder theilweise auf
Dritte übertragen, er darf Dritten auch die bloße Ausübung
des Rechts überlassen, ohne daß in allen diesen Puncten sein
Gegner Widerspruch erheben dürfte. Dagegen hat jeder un-
abhängig das Recht, einen Dritten, welcher sich nicht auf die
Rechtsübertragung oder Licenzgestattung des einen oder andern
berufen kann, selbststäudig zu verfolgen, ihm die weitere Aus-
übung zu verbieten und entsprechenden Falls den Ersatz seines
Interesses zu verlangen — aber auch nur seines Interesses, dem
Andern bleibt die Klage auf den Ersatz seines Interesses vor-
behalten; es gilt analog der Grundsatz des kr. 4 § 3 8i 8orvit.
vinü.: uniouiM6 in ZoUäuui ooinpßtit aotio — — 86ä in
a63tiuiatioii6iu icl, ^uoä iuwrest V6iÜ6t, 8<Mo6k Huoä 6M8 in-
t6!68t, M i ßxpsristur, kr. 25 § 9 kam. Ü61'0.: 0Mllibu8 iu 80-
liäum oompstsre aotionsui et, 8i non praeststur via, pro
parts Q6i6clitaria eoiiäsmuationLM üsri oportßt, Nbbelohde,
untheilbare Obligationen S. 48 fg., Mommsen, Beiträge zum
Obligationenrecht I I . S. 84 fg.

Ein solches Nebeneinanderbestehen mehrerer gleichartiger
Berechtigungen ist nicht ohne Beispiel; ein célébrer Fall ist die
gleichzeitige Geltung von Warenzeichen, welche landesgesetzlich
geschützt wurden oder bis zum Beginn des Jahres 1875 im
Verkehr allgemein als Kennzeichen der Waaren eines be-
stimmten Industriellen gegolten haben, sofern sie vor dem
1. October 1875 angemeldet wurden; mehrere derartige 'Waren-
zeichen sind gleichberechtigt, keines schließt das andere aus,
N. O. H. G. 22/6 1876 Entsch. XX. S. 353 fg. 368 fg.

Nr. 97. Die Gleichberechtigung eines andern ist nicht
von Amtswegen, sondern auf Antrag, ops exosMouis zu be-
rücksichtigen; denn sie beschränkt das Recht des Klägers nur
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dann, wenn der Gleichberechtigte es beschränken w i l l ; das
Recht des Klägers ist durch das Gegenrecht nicht in seinem
Bestand verringert, sondern nur in seiner Action behindert —
und nur soweit behindert, als die von dem Willen, des Be-
rechtigten abhängige Action des Gegenrechtes reicht. Eben-
so ist gegenüber der rm vmäioatio, der usustruows nicht
von Amtswegen, sondern nur ops 6X6M01Ü8 zu berücksichtigen.
Daher muß im Falle der Contmnaz des Beklagten einem Con-
tumacialantrag des Klägers durch Urtheil stattgegeben werden,
wenn auch aus der Klage selbst die Existenz dieses Gegenrechts
zu ersehen wäre. Das Nähere gehört in die Lehre von den
Exceptionen des modernen Rechts, welche wir in einer andern
Arbeit demnächst behandeln werden.

Nr. 98. Ein zweiter Fall der Concmrenz findet statt,
wenn neben einem ReichZpatente ein Landespatent bestehen
bleibt, § 42 Abs. 2 des Ges. I n diesem Falle tr i t t das Neichs-
patent im Geltungsbereich des Landespatents hinter diesem
letztern zurück und wird nur wirksam, soweit dieses letztere
nicht wirksam ist oder wirkungslos wird. Dagegen kann § 42
Abs. 2 nicht so verstanden werden, als ob das Reichspatent
während der Dauer des Landespatents in dessen Gebiet voll-
kommen außer Betracht bliebe; vielmehr wird seilte Wirkung
nur soweit zurückgedrängt, als die Wirkung des Landespatents
reicht; da der Gedanke des Gesetzes der ist, daß das wohl-
erworbene Landespatent durch das neue Reichspatent nicht ge-
kränkt werden darf.

Nr. 99. Eine dritte und äußerst wichtige Collision findet
endlich statt zwischen dem Patentberechtigten und demjenigen
Erfindungsberechtigten, dessen Recht durch die Aufrichtung des
Ersindungsgewerbes die oben beschriebene Widerstandskraft er-
langt hat.

Die Kraft dieses Widerstandes ist die, daß der bisherige
Gewerbsbetrieb innerhalb der durch die seitherigen objectiven
Maßnahmen abgesteckten Gränzen freigehalten werden muß;
das begonnene Gewerbe, aber auch nur dieses soll unter
dem Patente respectirt werden. Dieser Gedanke war am
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besten gusgedrückt im Entwurf des Ingenieurvereins § 2:
„Die geheime Benutzung einer Entdeckung oder Erfindung
ist kein Patenthinderniß, gewährt aber das Recht, die
bisherige Benutzung in früherer Weise fortzuführen."
Weniger scharf der Entwurf des Patentschutzvereins § 2,
welcher nur besagt, daß die geheime Benutzung das Recht ge-
währt, die Erfindung „fernerhin selbst zu benutzen"; und
weniger scharf das Gesetz, welches nur bestimmt, daß die Wirkung
des Patents gegen den Benutzer nicht eintritt, — ohne das Maß
der seitherigen Benutzung zu betonen. Die Motive schwanken;
sie sprechen das einemal (S. 21) von der Aufrechterhaltung des
berechtigten Besitzstandes, das anderemal (S. 21) äußern sie
sich, als ob zwischen § 5 Abs. 1 und § 44 ein durchgreifender
Unterschied bestehe, indem der letztere nur die Benutzung in
dem seitherigen Nmfange, der erstere aber jede Benutzung des
Erfinderrechts zulasse; diesem Ausspruch der Motive hat sich
auch Dambach S. 90 unterworfen. Hier ist wieder der Ort,
zu betonen, daß die Motive nur ein Mittel der Interpretation
sind, welches da keinen Ausschlag gibt, wo der Gedanke des
Gesetzes entweder aus seinem Wortlaute oder aus dem
Wesen des Rechts, aus der Natur der Sache klar erkannt
werden kann.*) Zunächst kann es nun nicht bezweifelt
werden, daß es zu ganz unhaltbaren Consequenzen führen
würde, wollte man es dem seitherigen Benutzer gestatten, die
Ausbeutung im größten Umfange zu betreiben, Licenzen zu
ertheilen n. s. w., wodurch das Recht des Patentinhabers völlig
lahmgelegt würde, vgl. auch Grothe S. 74. Muß daher
dem Benutzer eine Schranke gesteckt werden, so kann es nur
die ganz vernünftige und naturgemäße Schranke des gegen-
wärtigen Besitzstandes sein. Mithin besteht zwischen § 5 und
§ 44 durchaus nicht der Unterschied, welchen die Motive
annehmen, und spricht nur der § 44 das gemeinsame Princiv

^) Noch weniger Werth will den Motiven beilegen B i n d i n g , die
geineinen deutschen Strafgesetzbücher S. V , dem indeß nicht beigetreten
werden kann.
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mit größerer Bestimmtheit aus, als der § 5. Vgl. auch
Klostermann, Patentgesetz S. 153 fg. 278.

Nr. 100. Das Recht der Benutzuug ist weder an die
Person des seitherigen Benutzers noch, wie Garens S. 104
annimmt, an sein Etablissement geknüpft. Nach seinem Tode
geht es auf seine. Erben über; der Veuutzer kann sich mit
einem Dritten afsociiren, er kann auch das Benutzungsrecht an
Dritte übertragen. Denn daß die.Rechte vererblich und über-
tragbar sind, dafür spricht die Vermuthung, das Gegentheil
müßte ausdrücklich bestimmt sein. Auch steht nichts im Wege,
daß der Benutzer sein seitheriges Etablissement verläßt und
ein neues begründet. Nur darf in allen Fällen das Maß des
Gewerbebetriebs nach den frühern Verhältnissen und innerhalb
der durch die früheren Gewerbsanlagen gesteckten Gränzen nicht
überschritten werden *). Natürlich muß diese Beschränkung mit
Verständniß durchgeführt werden und sind periodische Schwan-
kungen, wie sie jeder Betrieb nach den zeitweiligen Betriebs-
verhältnissen mit sich bringt, nicht sofort als Ausschreitungen
zu behandeln.

Nr. 101. Auch diese Schranke des Patentsrechts ist, wie
die beiden vorigen, nicht eine Verminderung des Rechts,
sondern nur eine Behinderung seiner naturgemäßen Spannkraft;
daher dieselbe nicht ipso Hurs, sondern nur ope exosMouis
berücksichtigt werden kann.

III.

KatentaVgaVe.

Nr. 102. Wohl zu unterscheiden von den eben besprochenen
Pflichten in der Behandlung des Rechts, von den Pflichten,
welche mit dem Rechte selbst verwachsen sind und im Verein
mit der Berechtigung zur innern Natur des Rechts gehören,
sind die Verpflichtungen, welche dem Berechtigten als Beitrag
zur Bestreitung der wirtschaftlichen Bedürfnisse des Staats

5) Ueber die Gebrauchslicenz, welche ein solcher Fabrikant den Käufern
der Industrieproducte u. s. w. gewähren kann, ist später zu handeln.
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obliegen und ein Aequivalent sind für die Vortheile, welche
die Staatseinrichtungen dem Berechtigten gewähren. Diese
Verpflichtungen sind in ihrem Bau und in ihrer ganzen
Structur mit den Obligationen des Civilrechts verwandt, hier
gibt es Zahlung, Aufrechnung, Compensation, oonäiotio was-
diti, Regreßansprüche des dritten Zahlers — nur sind es keine
civilrechtliche, sondern offentlichrechtliche Obligationen, auf dem
Verhältniß des Staatsmitglieds zum Staatsganzen beruhend,
welche daher dem Verwaltungsrechte unterliegen. Die Natur
dieser Mict ions» M M n Hurig zu behandeln, muß einem
andern Orte vorbehalten werden; einzelne Fragen sind bereits
von mir in der bad. Zeitschr. s. Verwaltung und Verwaltungs-
pflege 1873 S. 209 fg. besprochen worden.

Nr. 103. Die Abgabe bietet aber außer dem juristischen
einen bedeutsamen finanzwissenschaftlichen Gesichtsvunct dar,
welcher nicht unberührt bleiben kann; es ist dies die sinanzwissen-
schaftliche Grundlage, auf welcher die Abgabe beruht, das Ver-
hältniß des Vermögensstückes zu dem Staatshaushalte. Dies
Verhältniß kann indeß nicht für die Patentabgaben im All-
gemeinen, sondern nur nach dem einzelnen positiven Patent-
'gesetze beurtheilt werden, und es ist daher Zuerst auf die concreten
finanziellen Bestimmungen des deutschen Patentgesetzes ein-
zugehen.

Nr. 104. Der Patentsucher hat zunächst mit der An-
meldung 20 Mark einzuzahlen. Diese 20 Mark sind dazu be-
stimmt, die Kosten des administrativen Verfahrens zu tragen;
ein Nebenzweck ist es, daß dadurch völlig unnütze Gesuche ab-
gehalten werden sollen (Mot. S. 32). I m Fall der Beschwerde
im Sinne des § 25 sind gleichfalls 20 Mark beizulegen.

Diese Leistungen haben offenbar den Character einer Ge-
bühr und zwar einer Verwaltungsgebtthr; sie sind bestimmt,
als Aequivalent für die vom Staate beanspruchte Leistung an
den Kosten der staatlichen Einrichtung mitzutragen, von welcher
diese Leistungen ausgehen. Sie entstehen im Fall einer directen
Berührung des Einzelnen mit den staatlichen Organen und
sollen für die concrète Thätigkeit derselben im Interesse
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des Anmelders und für die durch diese Thätigkeit veran-
laßten Kosten einen Ersatz bieten; darin besteht aber gerade
das Wesen der Gebühr*). Nmpfenbach, Lehrb. der Fmanz-
wissensch. I. S. 59 fg.' 66, von Hock, die öffentlichen Abgaben
und Schulden S. 16 fg. 233, S te in , Finanzwissenschaft, 2. Aufl.
S. 215 fg. 243, Nau-Wagner, Lehrb. der Finanzwissenschaft
S. 284 fg.

Auf demselben Grunde dürfte weiter die Abgabe von
30 Mark beruhen, welche sofort bei der Patenterteilung zu
entrichten ist. So>erklärt es sich, daß sie gleichmäßig für das
accessorische, wie für das principale Patent gezahlt werden mitß,
während sonst das accessorische Patent wirtschaftlich als ein
Theil des principale« gilt und einer besondern Abgabe nicht
unterliegt.

Nr. 105. Schwieriger ist der finanzielle Character der
weitern Abgaben zu bestimmen, welche vom Beginn des zweiten
Jahres an jährlich zu entrichten sind. Denn mit Ertheilung
des Patents hört die Thätigkeit der Behörde für das einzelne
Patentrecht so viel wie auf, und nur die Registrirung der
Sessionen bleibt übrig, wofür aber höchstens eine Registrir-
gebühr, nicht aber eine periodische Abgabe begründet wäre.
Mithin kann diese Abgabe nicht mehr als die für eine con-
crète. Thätigkeit des Staates speciell bestimmte Vergütung be-
trachtet werden, und ist daher der Gesichtspunct der Gebühr
nicht mehr verwendbar.

Vielfach hat man zur finanzwissenschaftlichen Erklärung
den Gesichtspunct der Concessionsgebühr angezogen und die
periodische Abgabe als ein Aequivalent für die dem Erfinder

*) Während im Allgemeinen die Leistungen des Staates in ungeteilter
Weise allen Gütern zukommen und daher die Staatsabgaben nicht die Be-
streitung der für ein bestimmtes Gut nöthigen Staatsauslagen, sondern die
gemeinsame Bestreitung der allgemeine!: Staatsauslagen zum Zweck haben
(Steuern), so gibt es ausnahmsweise Fälle, in welchen ein bestimmtes Gut
gerade eine bestimmte Staatsausgabe prouocirt, und es daher die Gerechtigkeit
Verlangt, daß diese Ausgabe gerade von diesem Gute oder von dessen
Träger bestritten wird. Dies ist der Fall der Gebiihren.
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ertheilten gewerblichen Vorrechte behandelt, Nau-Wagner
S. 268. 272, (aber auch S. 280); allein dies wäre nur dann
gerechtfertigt, wenn das Patentrecht wirklich ein Ausnahmerecht
wäre, welches kraft einer staatlichen Ausnahmevorschrift den
gewöhnlichen Kreis der Rechtsordnung durchbrechen würde —
ähnlich wie früher die Gewerbeconcessionen den strenggeschlossenen
Kreis des Zunftwesens. So ist aber das Verhältniß nicht;
Vielmehr schöpft das Erfinderrecht seinen normalen Recht-
fertigungstitel aus sich selbst, ganz so wie das Eigenthum, es
bedarf nur der staatlichen Contrôle, nicht aber der staatlichen
Concession ").

Vielmehr ist diese periodische Abgabe eine Steuer und
zwar eine Ertragssteuer, ein aus einer bestimmten Einkommens-
quelle fließender Veitrag zu den allgemeinen, also auch zu den
mit dem speciellen Gute nicht zusammenhängenden Lasten des
Staatshaushaltes. Vgl. S te in , Finanzwissenschaft 1. Aufl.
S. 160 (wo die Sache viel richtiger behandelt wird, als in
der 2. Aufl. S. 243), Rsnouarä nr. 135. Das Steuerobject
ist das Erfinderrecht, die Steuerquelle seine wirtschaftliche
Productivität, S te in a. a. O. 2. Aufl. S. 348 fg., womit es
vollkommen übereinstimmt, daß die Steuer nur das Bestehen
des Rechts, nicht auch feine factische Ausbeute voraussetzt,
ebenso wie die Grundsteuer zu leisten ist, auch wenn der I n -
haber des Grundstücks die Cultur vernachlässigt.

Nr. 106. Damit erklärt sich nun auch vollkommen die
Erscheinung, daß die Steuer von geringen Anfängen sich zu
einer nicht unbedeutenden Höhe steigert. Der erste Betrag (bei
Beginn des zweiten Jahres zu zahlen) ist 50 M. und dieser
steigert sich mit jedem Jahre um 50 M., so daß die Steuer
beträgt

bei Beginn des 2. Jahres 50 M.
„ 3. „ 100 M.

*) Treffend bemerkt Nenoua rä nr. 135: (!o 8yrait mal apprécier 1«
principe äo cette taxe yue ä'^ voir un prix pa^e a 1'etat pour acnat äu
monopole. I/stat n'a p»8 plus 1« äroit äo veuäro les monopoles hue äs
los äonner.
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bei Beginn des 4. Jahres. 150 M .
„ 5. „ 200 M.

„ „ 6. „ 250 M.
„ 7. „ 300 M.

„ . 8. „ 350 M.
9. „ 400 M.

„ 10. „ 450 M.
„ 11. „ 500 M.

„ „12. „ 550 M.
„ 13. „ 600 M.
„ 14. „ 650 M.

„ „ 15. „ 700 M.
Dieses progressive System entspricht der sich steigernden

Productionskraft der Erfindung, der Möglichkeit, dieselbe in
immer größerem Maßstabe auszuführen; es wurde bereits von

1. o. p. 91 empfohlen: <Ü6 Hn'il ^ a äs plu»
stadUr uns taxe tre8 niiiiime pour la M86 ä'un

6t äs i'auFllienter ä'annßs sn ann66, xour 8uivi6 1'aooroi886-

M6Qt Ä68 d6N6Ü068 Viobabie» Ä6 tou,t 6tad1i886M6Nt nouveau,

oar os 80Ut 168 PI6N16I68 aNU668 ^ui lapV^rtsIit Iß N0il18 0U

plutôt <iui ooütsnt 1s plus a l'inventeur; auch ist es schon
längst in Belgien praktisches Recht, während das französische
Gesetz zwar auch eine periodische, aber eine sich gleichbleibende
Abgabe von je 100 Frcs. festgesetzt hat. Vgl . v. Hock, die
Finanzverwaltung Frankreichs S . 422 fg. Nebenbei soll die
sich steigernde Höhe der Abgabe bewirken, daß die sich nicht
bewährenden Patente möglichst bald vom Schauplatze ver-
schwinden.

Nr. 107. Entspricht dies alles den richtigen Principien,
so ist es anderseits ein schreiender Widerspruch mit den richtigen
finanzwirthschaftlichm Grundsätzen, wenn alle Patente ohne
Unterschied einer gleichen Besteuerung unterliegen; denn diese
Gleichförmigkeit ist bei der enormen Verschiedenheit der Ertrags-
fähigkeit die größte Ungleichheit; auch ist es ein schlechter Trost
für den Schöpfer einer weniger einträglichen Erfindung, wenn
ihm die Möglichkeit geboten wird, seine Erfindung baldigst
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fallen zu lassen. Doch wird man Hierwegen den Gesetzgeber nicht
tadeln; denn die enormen Schwierigkeiten eines Erftnderrechts-
katasters liegen vor Augen, und es konnte bei dem Mangel an
statistischem Material ein derartiger Versuch erst der Folgezeit
überlassen werden. Dagegen ist der von Lenz S. 10. 11,
Pieper S. 57 u. A. ausgesprochene Tadel wegen der enormen
Höhe der Patentsteuer wohl begründet. Während nach dem
französischen Gesetze'von 1844 die Abgabe für ein 15jähriges
Patent zusammen 1600 Frcs. --1200 M. beträgt — und Frank-
reich ist kein Land niederer Stellern, — so beläuft sich die
Gesammthöhe der Patentabgaben

1. auf Patentgebühren 20 - j - 30 --- 50 Mark (unter
Umständen noch 20 M. für Beschwerde, also
70 M.),

2. auf die 14jährige Patentsteuer von zusammen — 5250 M.,
also im Ganzen auf 5300—5320 M. Und daß die Abgaben auch im
Vergleich zu den Abgaben anderer Länder viel zu hoch sind,
lehren die Zusammenstellungen, wie sie uns z. V. Landgraf
S. 57 fg. und Pieper a. a. O. geliefert haben. Mag man
auch zugeben, daß ein nach entsprechender administrativer Vor-
prüfung gewährtes Patent größere Garantieen bietet und daher
werthvoller ist, als ein Patent in den Ländern der reinen
Anmeldung, so kann dies doch nur einen Zuschlag für die
Prüfungskosten, keine derartige Steigerung rechtfertigen.

Nr. 108. Außer der finanzwissenschaftlichen Seite hat aber
die Patentabgabe auch ihre bedeutsame staatsrechtliche Seite;
die Patentabgabe, und zwar die Gebühr wie die Steuer, kommt
nicht den Einzelstaaten, sondern dem Gesammtstaate, dem deutschen
Reiche zu; bei der Patentgebühr versteht sich dies von selbst,
da auch der das Patentwesen leitende Verwaltungsapparat, für
dessen Thätigkeit die Gebühr entrichtet wird, ein Organ des
Gesammtstaates, des deutschen Reichs ist; bedeutsam ist aber,
daß auch die Patentsteuer, welche nicht zu speciellen Patentzwecken,
sondern zu allgemeinen Staatszwecken geleistet wird, an das
deutsche Reich zu zahlen ist, um für allgemeine Zwecke des
deutschen Reiches verwendet zu werden. I n dieser Hinsicht
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kann die Patentgebühr mit den reichsoberhandelsgerichtlichen
Gebühren, die Patentsteuer mit der Wechselstempelsteuer ̂ ) u. s. w.
zusammengestellt werden. Rönne a. a. O. S. 142 fg. Die
Competenz zur Erhebung dieser Steuer ist in Art. 70 der
Reichsverfassung begründet. Die gezahlten Gebühren und
Steuern stießen in die Kasse des deutschen Reichs"") und ist
darüber gemäß Art. 72 der ReichZverfassung dem Bundesrathe
und dem Reichstage jährlich Rechnung abzulegen.

_ Nr. 109. Kehren wir auf die juristische Gestaltung der
Patentabgaben zurück. Die Verpflichtung zu ihrer Entrichtung
ist eine öffentlichrechtliche Obligation; indeß ist dieselbe nur
ausnahmsweise mit einem directen Zwangsmittel versehen; in
normalen Fällen tritt nur der indirecte Zwang ein, indem
ohne Zahlung der Gebühr der entsprechende Act des Patent-
amts nicht erfolgt und indem das ertheilte Patent erlischt,
wenn die Steuer nicht innerhalb einer bestimmten Frist ent-
richtet wird, § 20. 21. 25. 8. 9 Ges. Bezüglich der Gebühren
von 20 M. ergibt sich das Nöthige aus den angeführten Ge-
setzesstellen; die Gebühr von 30 M. ist bei Ertheilung des
Patents, also Zug um Zug zu bezahlen. Die Steuer ist jeweils
mit Beginn des Jahres zu leisten, das Patent erlischt, wenn
sie nicht innerhalb einss äMium von drei Monaten geleistet
wird. Das Nähere hierüber kann erst in der Lehre vom
Erlöschen des Patentrechts erfolgen. Von einem directen ̂ Zwang
könnte mithin nur etwa dann die Rede sein, wenn aus Ver-
sehen ohne die Vorauszahlung auf die Gesuche verfügt oder
das Patent vor der Zahlung verabfolgt worden sein sollte.

Nun kann aber dem Petenten, welcher seine Dürftigkeit
nachweist, zwar nicht die Gebühr von 20 M., wohl aber die
Gebühr von 30 M. und die Steuer für das zweite Jahr bis
zum dritten Jahr gestundet werden. Diese Stundung kann zu
einem vollen Erlaß führen, wenn das Patent im dritten Jahre

*) Vgl. tz 1 des Wechselstempelsteuergesetzes v. 10. Juni 1869.
**) Die Einsendung erfolgt an die „Kasse des kaiserlichen Patentamtes",

Bekanntmachung des Patentamts vom 11. Ju l i 1877, Patentblatt I S . 9.
Ko h l er, Patentrecht. 10
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— sei es in Folge der unterlassenen Steuerzahlung, sei es
aus irgend einem andern Grunde — erlischt. Wird nun aber
die Abgabe nicht erlassen, so muß es ein Mittel geben, sie im
Zwangswege einzuziehen, weil es sonst an jeder Sanction fehlte.
Das Mittel kann nun aber kein anderes sein, als das, welches
bei sonstigen öffentlichen Abgaben in Uebung ist, der öffentlich
rechtliche Einzug und die öffentlich rechtliche Execution. Aller-
dings hat das Patentamt keine Exekutionsbefugniß, es muß
daher die Hülfe der entsprechenden Finanzbehörden der Einzel-
staaten requiriren. Vgl. auch Klostermann, Patentgesetz S.
172 und § 22 des Ges. betr. die Errichtung eines obersten
Gerichtshofs 12/6 1869. Eine ganz verfehlte Idee ist es,
wenn Dambach S. 31 und Grothe S. 81 glauben, daß das
Patentamt den Weg der Civilklage betreten müsse.

Nr. 110. Ein Rechtsanspruch auf Stundung und Erlaß
gibt es nicht; die Folgen der Steuerverweigerung treten ein, auch
wenn das abgewiesene Armengesuch noch so begründet gewesen
wäre, und namentlich kann vor den Gerichten niemals die
Fortdauer des Patents aus dem Grunde vrätendirt werden,
weil die Steuer hätte gestundet oder erlassen werden sollen.

Nr. 111. Wer die Steuer zu entrichten hat, kommt bei
dem gewöhnlichen Mangel eines directen Einzugs mehr im
Verhältniß der mehreren Betheiligten unter sich, als im Ver-
hältniß zu der Steuerbehörde in Betracht. Es sei hier nur
bemerkt, daß im Verhältniß zur Steuerbehörde die Patentberech-
tigung im Momente der Fälligkeit entscheidet, und daß bei
Uebertragung des Genusses der Genußberechtigte die Steuer
zu zahlen hat, da dieselbe eine Last des Ertrags ist, tr. 7 H 2,
kr. 27 § 3 äe U8utr., kr. 28 äs usukr. leFat., vgl. Art. 608
0. oiv., Appelhof R0U6N 29/12 1871 8. 72 I I . p. 51.
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0. Träger des Patents.

I.
Voraussetzungen der Berechtigung.

Nr. 112. Träger eines Patents kann jeder Rechtsfähige
sein, Inländer wie Ausländer, ohne daß die Reciprocität
vorausgesetzt würde. Ebenso das franz. Gesetz a. 27, l ißuouarä
nr. 87, Rsuäii nr. 343. ^ou^uisr nr. 364, LßäarliäL nr.
329 fg., Naoarsi v. 385. Auch der Ausländer, welcher im
Auslande seinen Wohnsitz hat, kann ein Patentrecht haben,
lienouarä nr. 87, NouFuißr nr. 366, Lsäariiäs nr. 331
fg., vallon nr. 234. 235.

Nr. 113. Ist mithin der Bestand des Rechts -an keine
nationalen oder localen Schranken geknüpft, so verhält es sich
anders bezüglich der Ausübung des Rechts, sei es vor dem
Patentamte, sei es vor einer andern inländischen Behörde.
Es ist nämlich im Interesse der Geschäftserleichterung vorge-
sehen, daß der im Auslande Wohnende, mag er ein I n -
oder Ausländer sein, zu den, die Ertheilung oder die Ausübung
des Patents betreffenden gerichtlichen oder administrativen
Schritten nur dann zugelassen wird, wenn er einen im Inlands
wohnenden Vertreter mit einer bestimmt normirten Vollmacht
aufgestellt hat. Der Vertreter ist zunächst Insinuationsmandatar
für die an den Berechtigten Zu machenden Zustellungen; in
dieser Hinsicht gilt für die das Patentrecht betreffenden Acte,
was in vielen Civilproceßgesetzen für die gerichtlichen Acte
überhaupt gilt, vgl. z. B. die d. C.-Pr.-O. 8 160 Abs. 2 und
dazu Struckmann-Koch S. 118.

Allein der Vertreter muß außerdem legitimirt sein
1. zu allen im Gesetze bezeichneten Acten vor dem Pa-

tentamte, handle es sich um die Erlangung des Patents, um
die Einsprache gegen ein anderes Patent, um die Aufrecht-
erhaltung des eigenen Patents gegen einen Revocations- oder
Cassationsantrag oder um die Geltendmachung der Erfindung
zur Cassirung eines fremden Patents;
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2. zu allen das Patent betreffenden Civilrechtsstreitigkeiten,
sei es, daß der Berechtigte als Kläger oder als Beklagter auf-
tritt; und nicht nur zu denjenigen Processen, in welchen das
Patent gegen den unbefugten Eingriff eines Dritten geltend
gemacht werden soll, sondern auch zu denjenigen, in weichen es
sich um die Abtheilung des Patents unter Mehreren handelt
u. s. w.; ferner zu den Entschädigungsprocefsen, welche sich in
Folge der Expropriation entspinnen;

3. endlich auch zur Vertretung in dem administrativen
Expropriationsverfahren, da auch dieses lediglich ein „nach Maß-
gabe des Patentgesetzes eintretendes Verfahren" ist.

Innerhalb dieser Schranken muß die Vollmacht eine völlig
freie sein, sie darf nicht für gewisse Fälle limitirt, an eine
besondere Zustimmung, Specialvollmacht u. s. w. geknüpft sein.

Dagegen braucht der Vertreter nicht bevollmächtigt Zu
werden zur Vertretung im Strafverfahren, zum Antrag auf
Strafverfolgung, zur Anschließung an dasselbe als Adhärent
oder (nach der d. St.-P.-O. § !435. 443) als Nebenkläger.
Man hat dies für eine empfindliche Lücke des Gesetzes erklärt;
indeß sprechen erhebliche Umstände dafür, daß die Provocirung
der über das Gebiet der Restitution hinausgehenden strafrecht-
lichen Reaction dem Berechtigten selbst überlassen bleibt"); wobei
es ihm vorbehalten ist, die Befugnisse des Stellvertreters in
dieser Richtung durch besondere Vollmacht zu erstrecken.

Nr. 114. Die Bestellung eines derartigen Bevollmächtigten
ist bei dem Patentamte anzuzeigen, welches denselben in die
später näher zu characterisirende Rolle einträgt, § 19 Ges.
Indeß ist die Vollmacht ebensowenig abhängig von dem Eintrag,
als der Bestand des Patentes; wohl aber dauert die einmal
registrirte Vollmacht solange fort, bis die Zurücknahme der-
selben in der Rolle vermerkt, und in entsprechender Weise publi-
cirt wird. Daß die zwischen dem Berechtigten und dem Be-
vollmächtigten allein getroffenen restringirenden Absprachen, einer

*) Insbesondere, da der einmal gestellte Strafantrag nicht mehr zurück-
gezogen werden kann, vgl. Meves Strafgesetznovelle S . 101.
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registrirten allgemeinen Vollmacht gegenüber, Dritte nicht berühren,
folgt aus der Natur der Sache, da solche Absprachen nur das
Mandats-, nicht auch das Vollmachtsverhältniß treffen können,
vgl. meine Abhandlung in Iher ing 's Jahrb. XVI S. 118 fg.

Nr. 115. Als Inland im Sinn des § 12 ist das deutsche
Reichsterritorium zu betrachten; da auch hier die Einzelstaaten und
ihre Territorien völlig außer Betracht bleiben.

II.

Voraussetzungen des Grwerbs.

Nr. 116. Der Erwerb des Patentrechts kann ein origi-
närer und ein translativer sein, je nachdem der Erwerber den
Rechtsstoff erst schafft oder den von einem Andern geschaffenen
Rechtsstoff übernimmt.

Zum originären Erwerb ist keine besondere Befähigung
zu Rechtshandlungen erforderlich; ebensowenig als zum origi-
nären Erwerb des Eigenthums durch das Finden eines tkesauniZ
oder durch die Occupation einer reg imiliu»; denn es handelt
sich um einen reinen Erwerb, dem keine Gegenleistung zur Seite
steht. Minorennität ist daher ebensowenig ein Hmderniß des
Erwerbs als der Stand der Ehefrau in den Ländern, wo der-
selbe eine Beschränkung der Handlungsfähigkeit herbeiführt,
l ienouarä nr. 84, XoiiFuier ur. 28, Vallox nr. 97, vgl.
auch ?ki1ipp8 x. 72. Nur muß die Anmelde- und Patent-
gebühr rite, also in einer solchen Weise geleistet werden, daß
sie definitiv der Reichskasse verbleibt.

Auch ein Gantmann kann ein Erfinderrecht und ein Patent
erwerben; dies um so mehr, als ein solcher nicht einmal
handlungsunfähig, sondern nur außer Besitz und Verwaltung
seines Vermögens gesetzt ist"); ob und unter welchen Umständen
sich die Gläubiger des Erfinderrechts bemächtigen können, ist
demnächst Zu erörtern.

*) Vgl. meinen Aufsatz in den bad. Annalen B. 42 S. 36 fg. und die
dort citirten, Konk. O. § 5.
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Endlich ist der originäre Erwerb an keine nationalen
Schranken geknüpft, er steht dem Ausländer wie dem Inländer
zu. I n dieser Hinsicht steht das Patentrecht in erfreulichem
Gegensatze zu den übrigen Urheberrechten, welche die nationalen
Schranken noch nicht abgestreift haben, § 61 Urheberrechts^'.,
§ 16 Musterges., § 20 Kunstwerkges., vgl. auch § 9 Photo-
graphieges.

Nr. 117. Ein translativer Erwerb") ist sofort möglich,
sobald ein von der Person des Erfinders abscheidbarer Nechts-
stoff vorhanden ist; das kann bereits im Stadium des nackten
Erfinderrechts stattfinden; es kann stattfinden im Stadium des
Ausführungsbesitzes; noch viel mehr aber nach der Patenter-
teilung. I n den beiden letzten Stadien hat die Sache keine
Schwierigkeiten; wohl aber in dem ersten, weil der Moment
zu bestimmen ist, in welchem das Recht aufhört, ein bloß sub̂
jectives, persönliches Recht der Ideenbethätigung zu sein, und
zum übertragbaren Vermögensrecht wird. Bereits oben ist
angedeutet worden, daß die Gränze mit dem Moment über-
schritten wird, in welchem der Erfinder die Erfindung ver-
äußert oder zur Veräußerung anbietet, oder die nöthigen
Schritte thut, um ein Patent zu erwirken; denn mit diesen
Acten tritt der Erfinder aus sich selbst heraus; mit diesen er-
klärt er in objectiver Weise, daß die Erfindungsidee nicht
mehr das unabtrennbare Attribut seiner eigenen Persönlichkeit,
sondern ein mit seiner Persönlichkeit nur durch die Beziehung
des Nechtssubjects zum Nechtsobject verknüpftes Vermögens-
recht sein soll. Ferner beginnt das Vermögensrecht nothwendig
dann, wenn die Erfindung durch äußere Ereignisse von der
Person losgelöst wird, so bei der Occupation eines Dritten,
so insbesondere bei dem Tod des Erfinders, wo das Recht er-
löschen müßte, wenn es ein bloßes Persönlichkeitsattribut bleiben

*) Ueber den translativen Erwerb im Urheberrechte vgl. tz 3 Urheber-
rechtsgesetz, § 3 Mustergesetz, § 2 Kunstwerkgesetz, vgl. auch § 7 Photographie-
gesetz, K los te rmann Urheberrecht S . 127, Wächter Urheberrecht S . 86 fg.
282. 309.
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würde. Dieser Uebergang vom Individualrecht zum Vermögens-
recht ist wichtig und bedeutsam; denn von diesem Momente an
ist das Erfinderrecht ein ExecUtionsobject für die Gläubiger,
welche sich natürlich nur an Vermögensrechten, nicht an höchst
persönlichen Ideenrechten vergreifen dürfen. I n ähnlicher
Weise wird die Executionsfrage auch im Urheberrechte ent-
schieden, Endemann S. 15 fg., Klostermann, Urheberrecht
S. 26 fg. 140 fg.

Nr. 118. Welche Voraussetzungen in der Person des transla-
tive» Erwerbers nöthig sind"), ist nach dem sveciellen Erwerbs-
geschäfte und nach dessen Behandlung in dem sveciellen Civil-
rechte zu bemtheilen; insbesondere kann es durchaus nicht als
durchgreifende Wahrheit gelten, daß der quasidingliche Ueber-
tragungsact von dem Erwerbsgeschäfte völlig abgesondert
und felbstständig behandelt werden soll — wie ich dies für
das französische Recht in meinem Aufsatz über den dinglichen
Vertrag in den bad. Annal. V. 40 S. 232 ausführlich ent-
wickelt habe.

III.

Die verschiedenen Arten der Berechtigung.
Nr. 119. Die normale Berechtigung ist die Vollberech-

tigung; diese Vollberechtigung in der Hand eines Einzelnen
bedarf keiner näheren Entwicklung. Nun kann aber der origi-
näre, wie der derivative Erwerb sofort an Mehrere in der
Art geschehen, daß einem Jeden ein Anrecht an dem ganzen
Patente zusteht und daß nur, weil die volle wirtschaftliche
Nutzkraft des Patentes nur einmal ausgebeutet werden kann,

w) Die Bestimmung des americanischen Rechts, Ges. 8/7 1870 8eot. 16,
daß kein Beamter des Patentamts anders als durch Erbgang ein Patent er-
werben könne, Kön igs S. 22, ist vom deutschen Gesetze nicht aufgenommen
worden, obgleich sie im Entwurf des Patentschutzvereins § 7 vorgeschlagen
wurde und auch in den Kommissionsverhandlungen zur Debatte kam, K. B.
S. 27. Sie hätte eine in der Natur der Sache völlig begründete partielle
Erwerbsunfähigkeit dieser Personen herbeigeführt.
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diese wirthschaftliche Nutzkraft sich unter die Mehreren vertheilt.
Casshof. 1/12 1858 8. 59 I. p. 763. Es entsteht hier ein Ver>
hältniß analog dem Miteigentum, bezüglich dessen ich des
Nähern auf meine Abhandlung in der Zeitschr. f. franz. Civil-
recht V I I I . S. 130 fg. 181 fg. verweisen kann. Insbesondere
kann es hier noch viel weniger zweifelhaft sein, daß, im Fall
der Antheil des einen wegen Verzichts oder aus einem andern
Grunde wegfällt, eine Accrescenz an die übrigen Mitberechtigten
stattfindet.

Die Ausbeute der Nutzkraft kann auch hier nur nach dem
gemeinsamen Willen Aller geschehen, während die erhaltenden
Maßregeln, z. B. die Zahlung der-Patentsteuer, auch von dem
Einzelnen ausgehen können und die daraus entspringenden Negreß-
ansvrüche mit einer (utili«) aotio ooininuni äiviäunäo zu er-
ledigen sind, vgl. kr. 7 § 6 fg. ooium. äiv.

Wie bei fast allen derartigen Verhältnissen, kann jeder
Mitberechtige dieTheilung verlangen, Rsnouaränr. 105,va11o2
nr. 179.*) Ob und wie lange dieselbe durch Vertrag aufgeschoben
werden kann, ist nach der Analogie dinglicher Rechte zu be-
urtheilen, tr. 14 § 2 aoium. äiv. Ein Vertrag, wodurch die
Theilung aufgeschoben wird, ist kein obligatorischer, sondern
ein dinglicher, hier quasidinglicher Act, daher auch der Rechts-
nachfolger daran gebunden ist, tr. 14 § 3 oomiu. äiv., tr. 16
§ 1 pro 80Ä0.

Ebenso verhält es sich mit der für die Zeit der ge-
zwungenen Gemeinschaft stattfindenden Regelung des Genusses;
auch diese Regelung ist ein quasidinglicher Act und bindet die
Rechtsnachfolger, meine Abhandl. in der Zeitschr. f. franz.
Zivilrecht VHI. S. 177 fg., meine Rechtsfälle XIV.

*) Die Zweifel, welche bei dem Autorrecht in dieser Hinsicht aufgeworfen
werden, Nsuouarä , äroitz d'antswA IV. nr. 100. 121 treffen das Patent-
recht nicht. Indeß erkennen die neueren Autoren das Recht auf Theilung auch
im Gebiete des Urheberrechts an, Wächter, Autorrecht S. 111, M an dry,
das Urheberrecht an literar. Erzeugnissen S. 109, Klostermann, Urheber-
recht S. 113 fg., Wächter, Urheberrecht S. 101. 102 (an Kunstwerken).
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Die Theilung kann in der Weise geschehen, daß das Recht
gleichsam nach seiner wirtschaftlichen Nutzkraft gespalten und
einem jeden Mitberechtigten ein entsprechendes Stück zugewiesen
wird; dies kann in verschiedener Art vor sich gehen; entweder
so, daß die Erfindung nach ihren technischen Vortheilen zerlegt
wird, indem Jeder eine bestimmte Branche der Ersindungs-
ausnützung oder die Erftndungsausnützung in einem bestimmten
Industriezweige übernimmt; oder so, daß die Ausbeute nach
den verschiedenen localen Districten oder nach Zeitperioden abge-
theilt wird"); endlich so, daß einem Jeden die Vollbenutzung der Er-
findung zugestanden wird mit dem, daß er die gleiche Voll-
benutzung der Andern zu dulden hat.

Eine Versteigerung und Adjudication der Erfindung wird
daher regelmäßig nicht nöthig fallen, Viano p. 529 fg., a. A.
lißnouarä ur. 105, da das Recht seines Ausübung nach theilbar
ist. Sie wird nur dann nöthig sein, wenn die Parteien ihren
Willen dahin objectiviren, daß nur eine Totalausübung, keine
partielle stattfinden soll; denn dadurch wird das quasidingliche
Recht ebenso mit dem Banne der Untheilbarkeit belastet, wie
das Eigenthnm, welches zu einer nothwendig einheitlichen

*) Ueber solche Abteilungen vgl. lienouarä nr. 161, Rsnüu ur. 404,
Liane p. 506, NouFnisr ur. 266. 268, Va11o2 nr. 203, Königs
S. 49- analog im Musterrechte, Dambach, Musterschutzges. S . 36. 95,
Wächter, Urheberrecht S . 310. 311 , und im Recht der Kunstwerke,
Wächter, S . 88. 89. Uebrigens ist bezüglich der localen Abtheilung Fol-
gendes zu bemerken: Handelt es sich um Industrieproducte, so kann nur die
Herstellung und erste Verbreitung, nicht auch die Weiterverbreitung localisirt
werden: denn dies würde mit den Bedürfnissen des Verkehrs im schroffsten
Widerspruch stehen und auf viel größere Schwierigkeiten stoßen, ° als eine
ähnliche Localisirung beim getheilten Verlagsrechte (Klostermann, Urheber-
recht S . 239. 240). Auch das Gebrauchsrecht an solchen Industrievroducten
wird nicht leicht localisirt werden können, da das Gebrauchsrecht der Ma-
schine dahin folgen muß, wohin fie l i ts veräußert wird und es ein wirth-
schaftliches Unding wäre, eine local unbeschränkte Veräußerung mit einem lo-
cal beschränkten Gebrauch zu verbinden. Wohl aber wäre die Localisirung
eines bloßen Verfahrens (ohne besonderes körperliches Substrat) zulässig.
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wirtschaftlichen Ausbeutung eingerichtet wird*) oder wie die
Obligation, welche nach Inhalt und Zweck nur ganz, nicht auch
theilweise erfüllt werden kann. Eine solche Untheilbarkeitsetzung
wird nun insbesondere dann anzunehmen sein; wenn Jemand
die Erfindung in eine Gesellschaft eingebracht hat; denn hier
findet eine Theilnahme der Gesellschafter an dem Erfinderrecht
nur in Unterordnung unter den einheitlichen gesellschaftlichen
Orgalnsmus und zur Erreichung der einheitlichen Gesellschafts-
zwecke statt*"), daher es die objectiv geäußerte Absicht der
Parteien ist, daß die Erfindung trotz des Miteigentums in
einheitlicher Weise ausgebeutet wird. Mithin wird bei der,
Theilung jeder Gesellschafter verlangen können, daß das Er-
finderrecht ungetheilt bleibt und, falls eine Verständigung über
die Zutheilung nicht stattfindet, versteigert und adjudicirt
wird — wie dies die französische Doctrin und Praxis an-
erkennt, l iöuouarä nr. 104. Dies alles natürlich nur, wenn
das Recht völlig, nicht bloß dem Genuß nach, in die Gesell-
schaft eingebracht worden ist.

Nr. 120. Wie nun aber eine Vollberechtigung Mehrerer
am Patente möglich ist, so auch eine Vollberechtigung des
Einen in Verbindung mit einer beschränkten Berechtigung des
Andern. Es ist daher ein Verhältniß möglich, ähnlich dem
zwischen Eigenthum und Seroitut; nur daß nach der Ver-
schiedenheit der wirtschaftlichen Ausbeute natürlich auch eine
verschiedene Gestaltung solcher beschränkter Rechte stattfindet.

Eine Rechtsbildung nun haben die Immaterialrechte mit
den dinglichen gemein: das zeitweilige Recht des vollen Ge-

") Z. B. ein Wohnhaus kann in der Regel nicht natmniiter getheilt
werden, obgleich der Grund und Boden theilbar ist. Sav ign« , Obligationen-
recht I. S. 306. 307, meine Abhandl. in der Zeitschr. f. franz. Civil-N.
V I I I . S. 135.

*") Darauf beruht hauptsächlich der Unterschied zwischen dem Miteigenthum der
Gesellschafter und dem gewöhnlichen Miteigenthum. I ' r op l ouF , ooWmsn-
tairs du eontr. äs Loeists nr. 21 fg. Ob nicht im ersten Fall die Ge-
bundenheit sich zum Zweckvermögen steigert, kann hier nicht näher erörtert
werden.
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nufses aller normale« wirtschaftlichen Ergebnisse des Rechts-
gutes, den Ususfruct.

Der Nsufructuar steht zum Patentrechte in einem ana-
logen Verhältnisse, wie entsprechenden Falles Zum Eigenthum;
er hat einen analogen Kreis von Rechten und Pflichten. Er
darf das Gut unter thunlichster Aufrechterhaltung künftiger Ge-
nußmöglichkeit nach allen Richtungen hin verwerthen *) ; er
darf die Verwerthung ganz oder theilweise Dritten überlassen.
Er hat aber auch dem Vollberechtigten für die entsprechende
Diligenz zu haften; speciell im Patentrechte hat er ein-
zustehen für Zahlung der Patentabgaben, für gehörige Be-
nützung in: Inlande und für entsprechende Ertheilung von
Licenzen ^ ) .

Mit dem Erlöschen des Ususfructes erlangt das Vollrecht
sofort wieder seine volle Spannkraft, auch ohne Wissen
und ohne Willen des Vollberechtigten. Ein Erlöschen tritt
insbesondere ein durch Zeitablauf, durch den Tod des
Usufructuars (in der Perfol: der Erben kann nur ein
neuer Ususfruct beginnen), particularrechtlich auch durch Ré-
vocation wegen Mißbrauchs, vgl. (!. oiv. ait. 618. Dagegen
geht derselbe durch Vereinigung der Rollen des Vollberechtigten
und des Usufructuars nur insofern und insoweit unter, als
eine Auseinanderhaltnng beider Rechte kein Interesse mehr
bietet, kr. Z § 2 äs N8ulr. aäor68o., traFiu. Vat. § 83, meine

*) Die Behauptung von L iane p. 505, daß ein entsprechender Theil
der Einkünfte für den Eigenthümer capitalisirt werden müsse, läßt sich weder
im Allgemeinen rechtfertigen, noch nach den speciellen Vorschriften des franzöf.
Rechts, welches selbst M r die Leibrente bestimmt: I/u8ukruit ä'une rents
viaFßls üonuo au88i », 1'u8ukruitior, ^euäant. la äuröo äs son U8ukruit, 1o
ärait d'ou ^srosvoir 1s8 arrsrgFeg, 8an8 ötre t e n u a auonno ros t i -
dut ion. 0. oiv. art. 583.

^^) I m modernen Rechte ist diese Pflicht mit einem unmittelbar«: Klag-
recht des Eigentümers (Vollberechtigten) verbunden und die eluitio N8ü-
krnotuaria, ist nur eine Sicherung des bereits bestehenden Klagrechts. W ind -
scheid, Pand. § 204 Ao. 1, Vähr in Ihering Jahrb. I . S. 459, Neuner,
Privatrechtsverhältnisse S. 75. 76, Bekker, Akttonen I I . S.47. 48, meine
Abhandl. in der Zeitschr. f. franz. Civ.-R.' V I I . S. 411 fg.
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Abhandlung in den bad. Ännalen V. 43 S. 23 fg., I he r ing
Jahrb. X. S. 450 fg.

Mehrere Usufructuare stehen zu einander in dem eigen-
thümlichen Verhältnisse der Accrescenz, welches in tit. DiF. äs
U8ulr. aäor68o. (7,2) und in den entsprechenden Stellen der
Vaticanischen Fragmente characterisirt ist. Diese Regeln
beruhen auf der Natur der Sache und sind auch in den Rechts-
gebieten zu beachten, welche derartige Bestimmungen nicht
kennen, z. V. unter dem 0. oiv., vgl. Naroaäs zu a. 1044.
1045 V. Denn die Beschränkung des einen Mitusufructuars
durch den andern ist von vornherein eine nur temporäre, so
daß mit deren Wegfall sich das Recht des andern nothwendig
in seiner vollen Kraft entfalten kann; u8U8kruow8 Motiäis
o0U8tituitur, tra^m. Vat. § 77, erst in der zeitlichen Entwick-
lung zeigt es sich, ob ein beschränkendes Mitrecht noch vor-
handen ist oder nicht.

Aehnlich dem dinglichen Usufructuar steht auch dem Nieß-
braucher eines Immaterialrechts gegen die Vindication des
Vollberechtigten eine sxosMo zu; diese sxoLxtio ist nöthig, da
das Vollrecht durch den Ususfruct nicht in seinem Wesen ver-
mindert, sondern nur in seiner normalen Entfaltung gehemmt
wird, welche Hemmung, nur soweit stattfindet, als sie der Usu-
fructuar stattfinden lassen will.

Nr. 121. Analog der Nutznießung ist das Nutzungsrecht
einer Gesellschaft, in welche das Patentrecht dem Genüsse nach
inferirt worden ist. Hier dauert das Recht solange, als die
Gesellschaft dauert; mit deren Auflösung erlangt das Vollrecht
des Inserenten wieder seine ungeschmälerte Entwicklung, der
Genuß fällt, wie man zu fagen pflegt, M o Hurs zurück, Appelh.
?ari8 29/1 1842 bei Viano x. 501, Rsnouarä nr. 166,
^ouFniei- ur. 51. Anders wäre der Fall, wenn das Erfinder-
recht vor der Patentirung zum Genuß in die Gesellschaft ein-
gebracht und dieser das Recht gegeben worden wäre, auf
ihren Namen ein Patent zu erwirken. I n diesem Falle wäre
die Gesellschaft Vollberechtigte, die Gesellschafter wären aber
obligatorisch verpflichtet, das Patentrecht bei der Anflösung auf



den Inserenten zurückzuüb ertragen, da dieser sich des Erfinder-
rechts nur für die Dauer der Gesellschaft entäußern wollte.

Nr. 122. Ein geringeres quasidingliches Recht, aber doch
ein quasidingliches Recht ist das des Permissionars oder Licenz«
berechtigten. Der Licenzberechtigte hat ein Recht der Ausübung,
allein kein Recht der ausschließlichen Ausübung; er steht dem-
jenigen gleich, welcher über ein fremdes Gründstück gehen, aber
keinem verbieten darf, gleichfalls zu gehen. Dabei t r i t t die
Eigentümlichkeit ein, daß bei derartigen dinglichen Rechten
wegen der natürlichen Begränztheit der Nutzkraft körperlicher
Objecte die Zahl der Benutzer regelmäßig eine bestimmte Höhe
nicht überschreiten kann, während bei den Immaterialrechten
die Zahl der Ausübenden in tk68i eine unbegränzte ist; daher
die Berechtigung des Einen keine Schranke ist für die Berech-
tigung des Andern. Die etwaige Schmälerung des Gewerbe-
betriebs durch Concurrenz ist nur eine factische Schmälerung,
welche den juristischen Kern des Gewerberechts nicht berührt.
Ist daher dem Einen ein Ausübungsrecht ertheilt, so liegt
keine Beschränkung darin, daß einem Andern das gleiche Aus-
übungsrecht gewährt wi rd; die Licenzen stehen sich nicht im
Wege — was natürlich die obligatorische Verantwortung des
Licenzgebers nicht ausschließt, wenn derselbe vertragswidrig
weitere Licenzen ertheilt und dadurch die durch besondern Ver-
trag garantirten Interessen des ersten Licenzinhabers verletzt hat.

Nr. 123. Diese Anschauung von der Natur des Licenz-
rechts ist nicht allgemein verbreitet; wie bereits angedeutet, wird
die Licenz vielfach in der Ar t aufgefaßt, als würde sie bloß
die Prohibitivschranke des Patentrechts aufheben und dem Per-
missionar denjenigen freien Gewerbebetrieb gestatten, welchen
er ohne das Prohibitivrecht des Patentinhabers hätte. Diese
Construction geht von der Anschauung aus, als wäre ein
natürliches Recht eines Jeden auf die Erfindungsbenützung
gegeben und wären diesem Rechte nur künstliche Schranken ge-
steckt, welche hiermit aufgehoben würden — ähnlich wie wenn
man annehmen wollte, daß die Servitutenbegründung in der
Aufhebung der durch das Eigenthum gesteckten Schranken bestünde



nnd in der Eröffnung des natürlichen Rechts eines Jeden, mit der
Erdoberfläche nach seinen Wünschen und Plänen zu schalten
und zu walten. So verhält sich aber die Sache nicht; vielmehr
ist während der Patentdauer ein Recht der Andern auf die
Ausbeutung der Erfindung überhaupt nicht gegeben; die Andern
haben nicht ein beschränktes, sondern gar kein Recht der Aus-
übung; erlangen sie dasselbe, so erlangen sie es nur vom Patent-
berechtigten, ebenso wie der Sermtutenberechtigte sein Recht
direct vom Eigenthümer ableitet.

Die falsche Auffassung führt zu erheblich falschen Resul-
taten; schon oben wurde betont, daß sie zur Folge hätte, daß
ein Permissionar des Erfinders, welcher die Erfindung in Aus-
übung gesetzt hat, sich nicht gegen ein späteres Patent verthei-
digen könnte, da er nicht M s mv6ntoi-i8, sondern i'ury oomumni
die Erfindung ausübte — ganz so wie auch sonst das M
00MMU2S omnium nicht als ein wohlerworbenes Recht betrachtet
und nicht gegen spätere Rechtsvorgänge aufrecht erhalten wird.
Allein dies ist nicht das einzige; als Klostermann in seinem
Urheberrecht S. 184 fg. den treffenden und durchschlagenden
Argumenten von H i l lern's") entgegentrat, mit welchen dieser
die m. E. offenbar irrige Entscheidung des Reichsoberhandels-
gerichts im Leipziger Theaterprocesse bekämpfte, so bestand sein
Hauptargument darin, daß das vom Autor dem Permissionar
ertheilte Recht ein nur negatives sei: Schutz gegen die Prohi-
bition; und sowenig auch die Argumentation Klo st ermann's
auf dieser Basis haltbar zu sein scheint, so wäre sie ohne diese
Basis ganz unmöglich, vgl. auch von H i l l e r n in 6. XXV S. 198
fg. Einer dritten falschen Consequenz werden wir alsbald im
Verlaufe unserer Darstellung begegnen.

Nr. 124. Der Licenzberechtigte erhält ein Ausübungsrecht
in bestimmtem oder unbestimmtem Umfange; dieses Recht ist
nicht an seine Person geknüpft, vielmehr geht es auf die Erben
über und kann es an Dritte veräußert werden. Das Gegen-
theil ist allerdings die Ansicht von Liauo p. 522 und von

Streitfragen aus dem Autorrecht S. 9 fg. 25 fg.
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Klostermann, Recht des Erfinders S. 84; allein die gewich-
tigsten Gründe sprechen gegen eine solche Beschränkung; die
Folge wäre die, daß ein mit den größten Kosten errichtetes
Etablissement mit dem Tode des Licenzträgers stille stehen
müßte. Eine so innige Beziehung zur Person des Trägers,
wie beim Ususfructe, liegt hier nicht vor, da der Ususfruct die
vollen Genußrechte ausschließlich in sich vereinigt, daher das
Eigenthum in seiner wirthschaftlichen Bedeutung völlig destruiren
würde, wenu er nicht in zeitliche Schranken gebannt wäre,
wenn nicht der Fülle des Rechtsinhaltes eine zeitliche Gebrech-
lichkeit des Rechts zur Seite stünde. Dies sind Rücksichten,
welche bei der puren Licenz nicht eintreten. Dagegen wird
sehr häufig die Licenz auf ein bestimmtes Etablissement oder
eine bestimmte Localität beschränkt werden, t M . I^ou bei
Liano p. 522*);, im ersten Fall ist nicht jede Aenderung des
Etablissements ausgeschlossen, es ist nicht ausgeschlossen, ein
abgebranntes Etablissement wieder aufzubauen; nur daß der
allgemeine bauliche Character bezüglich seiner wirtschaftlichen
Betriebsfähigkeit derselbe bleibt.

Findet eine derartige Beschränkung nicht statt, so darf
der Licenzberechtigte oder sein Rechtsnachfolger die Unternehmung
an einen beliebigen Ort verlegen, er darf die eine Unternehmung
schließen und eine neue beginnen; er 5arf aber nicht zwei oder
mehrere Unternehmungen betreiben, in welchen die Erfindung
ausgebeutet wird; ebensowenig kann er die Licenz dann auf
einen Andern übertragen, wenn er selbst noch das bisherige
Geschäft weitertreibt*").

Nr. 1 2 5 / Eine Licenz kann, ebenso wie eine Servituten-
ausübung, auch bloß preoario gestattet werden, da preoario
kakkre M a i n sa, Huas i n ^ure 00Q8i8tunt, p088uin,u8, kr. 15

§ 2, kr. 2 § 3, kr. 3 äs preoario.

*) Bezüglich des analogen Aufführungsrechts dramatischer Werke vgl.
von H i l l e r n , Streitfragen S. 62 fg.

2*) Sofern sich nicht ein anderes aus der Vereinbarung ergibt: ein der-
artiger Fall wird im Folgenden besprochen werden.
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Nr. 126. Eine eigentümliche Gestaltung der Licenz tritt
bei denjenigen Industrieproducten ein, an welchen ein exclusives
Gebrauchsrecht des Patentinhabers begründet ist, also bei den
Maschinen, Geräthen u. s. w. im Sinne des § 4 Abs. 2 des
Gesetzes. Während nämlich die Veräußerung eines Kunstwerkes
nach der richtigen") und auch im deutschen Gesetze sanctionirten
Ansicht noch keine Übertragung des entsprechenden Urheber-
rechts enthält, § 8 Kunstwerkgesetz, Klostermann Urheberrecht
S. 128. 137 fg., Wächter, Urheberrecht S. 34. 40. 95 fg.
113, vgl. auch § 5 des Urheberrechtsgesetzes; so liegt in der
Veräußerung eines derartigen Industrieproductes von Seiten
des Berechtigten in: Zweifel die Gestattung jeder bestimmungs-
gemäßen Benützung, daher insbesondere auch die Gestattung des
durch das Patent vorbehaltenen Gebrauchs desselben, Rsnouarä
nr. 21, NouFuisr ur. 20, D3.II02 nr. 306, Klostermann
Patentgesetz S. 147. Der Grund des Unterschieds liegt auf
der Hand. Die bestimmungsgemäße Benützung des Kunstwerks
liegt nicht in dessen Reproduction, wohl aber liegt die be-
stimmungsgemäße Benützung der Maschine oder Gerätschaft
in ihrem wirtschaftlichen Gebrauche. Es hat daher guten
Sinn, ein Kunstwerk zu veräußern und sich das Urheberrecht
vorzubehalten; aber es hätte keinen Sinn, eine Maschine zu
verkaufen und dem Käufer den Gebrauch zu verbieten — weß-
halb auch bei diesen Industrieproducten die Veräußerung nur
eine Gebrauchs-, nicht auch eine Vervielfältigungslicenz enthält.

Nr. 127. Diese Licenz ist dadurch eigen geartet, daß
sie mit dem betreffenden Geräthe verknüpft ist, daher dieses,
aber auch nur dieses benützt werden darf. Mi t seinem Untergang
geht auch die Licenz unter. Dagegen ist die Reparatur des
Geräthes insoweit, als nicht ein Patent mit Herstellungs-
Verbot entgegensteht vgl. oben S. 100, gestattet und ist es
gestattet, das revarirte Geräthe zu benützen; ebenso wenn die
Maschine auseinandergelegt und wieder zusammgefügt worden

^) Insbesondere V l a n « , ooutrek. p. 264 fg. und gegen die entgegen-
gesetzte Entscheidung des Cassationshofs 27/5 1842 denselben p. 268 fg.
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ist*); nur dann, wenn die Auseinanderlegung mit der objectiv
erkennbaren Absicht der anderweitigen Verwendung des Materials
erfolgt wäre, würde das Licenzrecht erlöschen; denn die wieder
zusammengesetzte Sache wäre sodann eine andere Sache.- navig
8Î kao N6iit6 r68o1uta 68t, u t i n a l w u i U8um tabulas 6,68tina-
rsntur, ließt mutato o0N8Ï1i0 psrüoiatur, wmsu psrsmpta prio?
uavi8 st ba6o alia äio6näa 68t, kr. 83 § 5 ä6 V. 0.

Nr. 128. Die dem Käufer ertheilte Licenz kann auch hier
im Zweifel keine persönliche sein; vielmehr ist anzunehmen,
daß der Veräußerer jedem künftigen Eigenthümer den bestim-
mungsgemäßen Gebrauch gestatten wollte; ich fage absichtlich
jedem Eigenthümer, nicht dem Rechtsnachfolger des ersten Er-
werbers; da nach dem verbreiteten Grundsatze „Hand muß
Hand wahren" vielfach ein Dritter entweder wirklicher Eigen-
thümer wird oder wie ein Eigenthümer behandelt wird, der
nicht der Rechtsnachfolger des ersten Erwerbers ist, Art. 306
H. G. B., S t o b b e Handb. I I S . 569 fg. Es ist aber die
der Absicht des Verkehrs allein entsprechende Anschauung, daß
in diesen Fällen das Recht an der Sache und das Gebrauchs-
recht immer mit einander verbunden sein sollen, da ja weder
das Eigenthum ohne das Gebrauchsrecht, noch das Gebrauchs-
recht ohne Recht an der Sache irgend wie nützlich sein können;
daher kann hier keine Licenzertheilung an den ersten Käufer
und dessen Rechtsnachfolger, fondern nur eine folche an den
ersten Käufer und jeden folgenden Eigenthümer oder Sachbe-
rechtigten angenommen werden. Mi th in haben wir hier das
interessante Problem einer Licenzertheilung an eine monta
p6r80ua, wobei die Person durch das jeweilige Recht an der
Sache bestimmt wird. Man vergleiche hiermit das römische
Beispiel des zum Erben eingesetzten 86rvu8 ali6nu8: 8i aUeuatu8

aut vivo t68tators aut xo8t mort6m 6M8, ant6-

81 uavyiu äoniinug äisäolverit, äeiuäs iääeiu wbulis ooin-

(NU8» oiuiieg tadulas rsüxas 8iut, uouäum iuteiciüiggy uavi« viäotur et
rui3U8 eaäsm 033S inciziit, kr. 83 § 5 äs V. 0.

Kohler, Patentrecht. 11
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h osrnat, äedet Û88U novi äoMni, oyrnsrß, 6aM8 I I §
189, und das moderne Beispiel der Inhaberpapiere und der
an das Eigenthum von Immobilien geknüpften Realberechtigungen.

Dem Eigenthümer wird auch hier der douas üäyi po88688or
gleichstehen müssen; und geht die Sache in den Nsusfruct über,
so steht unzweifelhaft die Licenz dem Usufructuar zu.

Nr. 129. Dies alles gilt aber nur dann, wenn der
Patentberechtigte durch die vorbehaltlose Veräußerung eine ent-
sprechende Licenz ertheilt hat; es gilt aber nicht dann, wenn
eine Veräußerung des Patentberechtigten gar nicht vorliegt,
sondern die Sache demselben gestohlen oder unterschlagen
worden ist; sollte auch hier nach dem speciellen Civilrechte der
dritte Erwerber Eigenthümer werden, so hätte er doch nicht
das Gebrauchsrecht, welches mit dem Eigenthum am Gebrauchs-
objecte nur p6r aoeiäeii8 zusammenhängt, in keiner Weise
aber juristisch aus diesem Eigenthum entspringt. Der Satz
„Hand muß Hand wahren" kann nur dann gelten, wenn eine
auf den jeweiligen Eigenthümer gestellte Licenz vorliegt, so daß
das Eigenthum für die Person des Licenzträgers bestimmend
sein soll; er kann aber nicht dann gelten, wenn eine Licenz
gar nicht vorliegt, da auf dem Gebiete der Immaterialrechte
die Regel keine Anwendung findet.

Nr. 130. Auch dann verhält sich die Sache anders, wenn
der Patentinhaber bei der Veräußerung nur eine beschränkte
Licenz ertheilt hat. Während es nämlich keinen Sinn hat, das
Geräthe zu verkaufen und kein Gebrauchsrecht zu gestatten, so
hat es guten Sinn, das Geräthe zu verkaufen und nur ein
beschränktes Gebrauchsrecht zu gestatten. Die Beschränkungen
können der verschiedensten Art sein; die Benutzung kann aus-
drücklich auf die Person gestellt, sie kann nur innerhalb be-
stimmter örtlicher oder zeitlicher Grunzen gestattet, an die
Erfüllung von Auflagen aller Art geknüpft werden. I n allen
diesen Fällen ist nicht nur der erste, sondern jeder künftige
Erwerber an diese Schranken gebunden; denn er kann sein
Gebrauchsrecht nicht aus dem Eigenthum der Sache, sondern
nur aus der Licenz ableiten und diese ist eben im besondern
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Falle nicht jedem Eigenthümer, sondern nur einem solchen
gestattet, in dessen Person gewisse beschränkende Voraussetzungen
zutreffen. Cassationshof 27/12 1837 bei Nenouarä x. 221.
Auch hier kann sich keiner auf seine dona, üäss, auf den Satz
Z)088688i0u vaut Mrs u. s. W. berufen, da eben etwas ganz
anderes als das Eigmthum in Frage steht. Daher kann auch
eine Zwangsveräußerung nur unter Vorbehalt der entsprechenden
Gebrauchsrechte stattfinden, und ist es die Pflicht des Ver-
steigerungsbeamten, das Publikum bei der Versteigerung davon
zu benachrichtigen, vgl. Appelh. I^on 26/12 1863 8. 64
I I . p. 232.

Nr. 131. Eine gleichartige Licenz kann auch in dör Ver-
pfändung der Geräthschaften von Seiten des Patentberechtigten
enthalten sein; hier hat der Gläubiger und Pfandnehmer kein
Gebrauchsrecht, wenn ihm dasselbe nicht ausdrücklich zugestanden
worden ist"), Dernburg, Pfandrecht I I S. 69 fg., v. Meibom,
das deutsche Pfandrecht S. 327. 328, Nsnouarä ur. 243.
Wohl aber ist ihm mit der Verpfändung das Recht gegeben,
nicht nur in körperliche Sache zu verkaufen, sondern auch
dein Käufer und jedem künftigen Eigenthumserwerber die
Gebrauchslicenz zu gewähren; denn sowie beim Verkauf eine
Licenzgewährung an jeden künftigen Eigenthümer ein uaturais
nLFotii ist, so bei der Verpfändung die Übertragung einer
derartigen Licenzgewährungsbefugniß an den Pfandkäufer. Die
Uebertragung dieser Vefugniß kann rechtlich mit der Ueber-
tragung des Rechts der Servitutenbegründung an den Gläu-
biger, mit der s. g. Verpfändung einer Zu errichtenden Ser-
vitut zusammengestellt werden.

Das Recht zu dieser Licenzertheilung ist vom Moment
der Pfandbestellung an ein unentziehbares Recht des Pfand-
gläubigers, welches demselben verbleibt, auch wenn der Patent-
berechtigte etwa in der Zwischenzeit sein Patent an Dritte
veräußern würde; da das einmal begründete quasidingliche
Recht des Pfandgläubigers durch spätere rechtliche Verfügungen

Im Fall der Antichrese, ^oiiFii iei- nr. 311.
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des Pfandschuldners nicht berührt wird, vgl. Dernburg,
Pfandrecht I I S. 19. 20. 148 fg., Exner, Kritik des Pfand-
rechtsbegriffs S. 58. 60. 70. 71. 72. 79. 88 fg., meinen Aufsatz
in den bad. Annalen B. 43 S. 23 fg.

Anders, wenn in der Pfandconvention bedungen wurde,
daß bei dem Pfandverkauf nur eine beschränkte Licenz gewährt
werde; denn in diesem Falle hätte der Gläubiger nur die Rechts-
macht, die beschränkte Licenz zu gestatten, und könnte der Pfand-
käufer oder der künftige Eigenthümer der Sache nur diese
beschränkte Licenz in Anspruch nehmen; der Pfandgläubiger,
welcher bei der Pfanddistraction es unterließe, dies dem Publi-
kum anzuzeigen oder durch den Versteigerungsbeamten anzeigen
zu lassen, würde wegen Eviction haftbar sein, vgl. o. 1 orsäit.
yviot. non äsk. (8, 45 146)), Dernburg, Pfandrecht I I S.
179. Denn der Pfandgläubiger haftet dafür, daß ihm eine
Verkaufsbefugniß in dem dem Verkaufe entsprechenden Um-
fange durch die Pfandbestellung eingeräumt worden ist. Daß
sich der Käufer oder der dritte Eigenthümer nicht auf den
Satz: P088688Ï0N vaut titr6 berufen kann, ergibt sich aus dem
Vorhergehenden.

Sollte übrigens dem Gläubiger auch die Vefugniß zu einer
unbeschränkten Licenzgewährung im Pfandvertrag ausdrücklich
odev stillschweigend eingeräumt worden sein, so könnte der
Pfandschuldner dann eine Versteigerung mit beschränkter Licenz-
gewährung, ja sogar eine Versteigerung ohne Licenz oder eine
Versteigerung des bloßen Materials der zergliederten Maschine
begehren, wenn es sicher ist, daß der Gläubiger hieraus voll-
kommen befriedigt wird, ÜLuouarä nr. 243, Dallas ur. 311;
denn der Gläubiger ist kraft der aotio piFuorat. äu-6«ta ver-
pflichtet, das Interesse des Schuldners soweit zu wahren, als
es mit seinem eigenen nicht collidirt, Dernburg, Pfandrecht
I I S. 144 fg. 150. Allerdings würde in diesem Falle die
weitergehende Licenzgewährung beim Pfandverkauf eine weiter-
gehende Licenz begründen, da die Rechtsmacht zu dieser Begrün-
dung dem Gläubiger zusteht; der Gläubiger wäre aber dem
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Schuldner für den ihm erwachsenen Schaden obligatorisch
haftbar.

Nr. 132. Eine derartige an das einzelne Geräthe geknüpfte
Gebrauchslicenz kann aber nicht nur von dem Patentberechtigten
ausgehen, sondern auch von demjenigen, welcher kraft einer vom
Patentberechtigten ertheilten Licenz derartige Industrieproducte
fabricirt; da die Gestattung der Fabrication Zugleich eine Ge-
stattung des Verkaufs der Fabrikate unter Einräumung der
bestimmungsgemäßen Benutzung enthält. Es ist dies der oben
signalisirte Fall, wo der Licenzberechtigte weitere Licenzen
ertheilen darf.

Außerdem kann eine derartige Gebrauchslicenz von Dem-
jenigen eingeräumt werden, welchem gemäß § 5 Abs. 1 des
Ges. die Herstellung der Industrieproducte gestattet ist, deren
Gebrauch den Gegenstand des Patentschutzes bildet. Denn die
wirtschaftliche Nothwendigkeit bringt es mit sich, daß mit der
gesetzlichen Gestattung der Fabrication auch die Gestattung des
zur bestimmungsgemäßen Ausbeute der Fabricate erforderlichen
Gebrauchs verbunden ist. Vergl. auch B a h r (Kassel) im
Reichstag (1/5 1877): „Anders bei dem Gebrauch von Gegen-
ständen der Erfindung, deren Gebrauch uatürlich auch Dem-
jenigen gestattet sein muß, welcher sie von einem solchen nach
§ 5 Abs. 1 neben dem Patentinhaber Berechtigten erwirbt"
(Protoc. S. 926), und den Kommissär des Bundesrats
(Hagens) ebenda.- „Daraus scheint mir unzweifelhaft klar her--
vorzugehen, daß der Käufer diesen Gegenstand gebrauchen kann,
ja sogar, daß er diesen Gegenstand noch weiter verkaufen kann"
(Protoc. S. 927).

Nr. 133. Diese Gebrauchsbefugniß bezüglich des einzelnen
Arbeitsmittels gründet sich in allen Fällen auf eine Gebrauchs-
gestattung des Erftndungsberechtigen; sie tritt daher in den-
jenigen Fällen nicht ein, in welchen das dingliche Recht an
dem Arbeitsmittel auf andern Vorgängen, als auf einer Con-
stituirung des Erfindungsberechtigten beruht; so insbesondere
bei den gesetzlichen Pfand- und Vorzugsrechten, z. B. bei dem
Vorzugsrechte des Vermiethers oder Verpächters, wie dieses
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in den verschiedenen Nechtsgebieten ausgebildet ist. Denn fo
fehr diese Rechte aus der Gewohnheit derartiger Pfand-
bestellungen herausgewachsen sind, so wenig kann heutzutage,
nachdem sie ohne Weiteres mit der luoatio oouäuotio eintreten,
ein Pfandcontract, welcher auch eine stillschweigende Licenz-
gewährung enthielte, nachgewiesen werden.

Ebenso enthalten die Thatsachen, welche ein Retentions-
recht begründen, keine Gewährung einer Licenz, daher der Ne-
tentionsberechtigte, z. B. der Arbeiter, welcher die Maschine
fertigte, dieselbe nicht gebrauchen darf, ohne einen Patentbruch
zu begehen, Rsnouarä nr. 243. Aber auch im Falle eines
kaufmännischen Retentionsrechtes im Sinn der a. 313 fg. H.
G. B. könnte dem Steigerer der retinirten Waare ein Ge-
brauchsrecht nicht eingeräumt werden; denn das kaufmännifche
Retentionsrecht ist nur ein gesteigertes Retentionsrecht, wobei
dem Rückbehaltungsberechtigten die Vefugniß gegeben ist, sich
des in seiner Rückbehaltung befindlichen körperlichen Objects
durch Veräußerung zu entledigen, Lab and in Goldschm.
Zeitschr. IX. S. 484 fg.

Endlich kann auch die Execution auf ein derartiges Ar-
beitsmittel kein Gebrauchsrecht herbeiführen, sofern nicht eine
Execution auf das Patentrecht in größerem oder geringerem
Umfange mitverbunden wird.

Keiner Ausführung bedarf es, daß hier überall der Fall
unterstellt ist, wo auf eine Sache gegriffen wird, für welche
eine Licenzgewährung nicht vorliegt. Sollte die Sache bereits
mit Gebrauchsrecht für jeden künftigen Eigenthümer veräußert
sein und sodann, bei dem Erwerber ergriffen werden, so hätte
zwar nicht der Pfand-, Netentions- oder Executionsberechtigte
das Recht des Gebrauchs, wohl aber jeder Dritte, welcher die
Sache auf Grund rechtmäßiger Distraction erworben hat.

Nr. 134. Nachdem die Vollberechtigung, die Nutznießungs-
und Licenzberechtigung characterisirt sind, bleibt noch eine Be-
rechtigung zur Characteristik übrig: das Pfandrecht am Patent,
mit welchem die Rechte der exequirenden und der Konkurs-
gläubiger verwandt sind.
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Das Wesen des Pfandrechts besteht in dem Rechte des
Gläubigers, ein bestimmtes wirtschaftliches Gut zur Befrie-
digung seiner Forderung zu verwerthen. I m gemeinen und
modernen Rechte ist dasselbe in der Weise entwickelt, daß mit
der Pfandbegründung eine unantastbare Gebundenheit der
Sache zu Gunsten des Gläubigers eintritt, so daß das Ver-
werthungsrecht durch weitere Maßnahmen des Eigenthümers
der Sache nicht berührt wird? während, abgesehen hiervon, das
Eigenthum des Pfandbestellers in seiner vollen Kraft und
Wirkung bleibt; das Pfandrecht ist zum eigenthttmlichen Recht
an der Sache, zum i'u8 in 16 Mena geworden, welches das
Eigenthum nicht consumirt, aber wie eine dauernde Krisis über
ihm schwebt, bereit, zur rechten Zeit, ein Eigenthum, wie es
zur Zeit der Pfandbestellung existirte. in der Person des Pfand-
käufers zu begründen — unter voller Ignorirung der unter-
dessen getroffenen Verfügungen des Eigenthümers. Vergl.
Exner , Kritik des Pfandrechtsbegriffs a. a. O., meinen Aufs,
in den bad. Annalen B. 43 S. 23 fg.

Analog muß nun auch das Pfandrecht an den Gütern
des Urheber- und Erfinderrechts construirt werden; nur ist es
kein dingliches, sondern ein quasidingliches Recht, es verhält
sich zum Urheber- und Erfinderrechte, wie das dingliche Pfand-
recht zum Gigenthum. Daß eine derartige Verpfändung möglich
ist, kann nicht bezweifelt werden; denn der rechtliche Van
eignet sich vollkommen zu einer solchen quasidinglichen Ver-
fangenheit und der kritische Vollzugsact des Pfandrechts, die
Verwerthung durch Veräußerung, unterliegt keinen Schwierig-
keiten: Huoä suMouLN v6näiti0ii6lliHU6 recipit, etiani piFuo-
latiouLm 1601x616 xot68t, tr. 9 § 1 ä6 xiFQ.; auch das
practische Bedürfniß eines derartigen Rechtsinstitutes ist hier
ebenso dringend, wie in der Körperwelt. M i t Recht hat daher
auch der Monograph des Pfandrechts, D e r n b u r g , I. S . 499.
500, ein Pfandrecht am Urheber- wie am Erfinderrecht aner-
kannt, und muß es einigermaßen auffallen, wenn Wächter,
Urheberrecht S . 90 die Möglichkeit einer Pfandbestellung am
Urheberrechte leugnet, weil dasselbe weder ein Recht an der
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Sache noch ein Forderungsrecht sei; allein wenn das römische
Recht nur an diesen Objecten ein Pfandrecht entwickelt hat,
so geschah es nur deßhalb, weil es die Immaterialrechte des
modernen Rechtslebens nicht kannte; daß es aber, hätte es
dieselben gekannt, auch das Pfandrecht an denselben nicht ver-
gessen hätte, kann nach dem oben citirten Ausspruch von
(kr. 9 Z 1 äs xiFu.) keinem Zweifel unterliegen. Apvelh.
29/8 1865 8. 66 I I . x. 24 fg.

Das Pfandrecht ist nach Analogie der Pfandrechte an
körperlichen Mobilien zu behandeln; welche Förmlichkeiten —
abgesehen von der später zu erörternden Eintragung in die
Rolle — zu beobachten sind, muß nach den Landesgesetzen be-
urtheilt werden. Da, wo die Hingabe eines körperlichen Sub-
strats erforderlich ist, wird die Uebergabe der Patenturkunde
an den Patentgläubiger zu erfolgen haben.

Nr. 135. Wie in der Körperwelt ein Gegenstand in der
Art verpfändet werden kann, daß der Pfandgläubiger das Recht
erwirbt, nicht ein Eigenthum an der Sache, sondern nur einen
Ususfruct oder ein ähnliches beschränktes Recht des Erwerbers
zu begründen, so kann auch das Pfandrecht am Patent in der
Art beschränkt werden, daß der Pfandgläubiger nur das
Recht erhält, dem Steigerer einen Nießbrauch oder ein Li-
cenzrecht zu gewähren. Gerade das letztere wird häufig vor-
kommen; der Gläubiger, welcher sich durch ein Pfand an den
Waaren des Fabricanten sicherstellen wil l , wird, wenn die
Waaren Arbeitsmittel sind, sich nur dann mit einer solchen
Pfandbestellung begnügen, wenn ihm zugleich das Recht ein-
geräumt wird, ein Gebrauchsrecht des Steigerers zu begründen.

Nr. 136. Ob sich der Gläubiger durch Privatdistraction
befriedigen kann oder richterliche Hülfe anrufen muß, bemißt
sich nach den Bestimmungen der Landesgesetze über die Ver-
werthung der Mobiliarpfänder.

Nr. 137. Dem Pfandrecht analog ist die Stellung des
exequirenden Gläubigers zum Executionsobjecte. Daß das
Patentrecht auf dem Wege der Zwangsvollstreckung für die
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Gläubiger verwerthet werden kann, ist einem Zweifel nicht
unterworfen; denn das Recht ist nicht in der Art mit der
Persönlichkeit verknüpft, daß es mit der Lostrennung von der
Person des Berechtigten seinen wahren Inhalt einbüßen würde.
Il,6U0uarä nr. 108, Viano p. 530, Rsnäu nr. 351. Nou-
Fuisr ur. 347, trid. K7011 20/6 1857 8. 58 I I . x. 24,
Dambach S. 26; dies ist auch für das Urheberrecht anerkannt,
Klostermann, Urheberrecht S. 140 fg. Die Rechte, welche
für den Gläubiger durch den Executionsbeschlag entstehen,
müssen nach den einzelnen Proceßgesetzen beurtheilt werden;
über das römische Recht vgl. Dernburg I. S. 418 fg., über
das ältere deutsche Recht von Meibom S. 135 fg., über
neuere Rechte von Meibom im Arch. f. civ. Pr. V. 52
S. 297 fg. Die deutsche Civilproceßordnung bestimmt be-
kanntlich, daß der Gläubiger mit der Pfändung von beweglichen
Sachen ein Pfandrecht an dem Executions object erwerbe, § 709.
Dies gilt für körperliche, wie für unkörperliche Sachen, vgl.
die Rubrik des Gesetzbuches und Struckmann-Koch S. 583,
also auch für das Patentrecht. Dieses Pfandrecht steht in seiner
Wirkung einem conventionellen Pfandrechte gleich, es bewirkt
eine sofortige Verfangenheit zu Gunsten des Gläubigers, was
zur Folge hat, daß die später« Pfandrechte später exequirender
Gläubiger ihm nachstehen*).

Die Pfändung gilt mit dem Momente als erfolgt, in
welchem dem Schuldner das Gebot, sich jeder Verfügung über
das Recht zu enthalten, zugestellt ist, § 754 Abs. 2 Ges.,
Struckmann-Koch S. 632, vgl. mit § 730 Abs. 3 Ges.

Die Verwerthung dieses gerichtlichen Pfandrechts kann
nur durch richterliche Hülfe geschehen, vgl. Dernburg I.
S. 417, C.-Pr.-O. § 754 Abs. 4. Sie erfolgt nach d. C.-Pr.-O.
in regelmäßigen Fällen durch Versteigerung id. § 716 fg.;
wobei es jedoch dem Gerichte überlassen bleibt, auf Antrag einen
andern geeigneten VerwerthungsmoduZ zu bestimmen, vgl. §726,

*) Die gleiche Wirkung soll eintreten, wenn die Pfändung in Vollziehung
eines Arrestbefehls erfolgt, §810 C.P. O., Struckmann-Koch S. 680. 681.
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743 Abs. 1, 754 Abs. 3 und 4 C. P. O. Insbesondere kann
statt einer Wangsweisen Übertragung des Patentrechts eine
zwangsweise Licenzgewährung eintreten.

Nr. 138. Das Erfinderrecht ist aber bereits vor der Pa-
tentertheilung möglicher Gegenstand der Execution, sobald es
in einer der oben beschriebenen Weisen vom Individualrechte
zum Vermögensrechte übergegangen ist. Eine Versteigerung des
nackten Erfinderrechts wird allerdings nicht angezeigt sein, da sie
zur Veröffentlichung der Erfindung führen und die Patentirung
hindern würde. Dagegen kann wohl eine Ueberweisung der
Erfindung an den Gläubiger erfolgen, arF. § 736 fg. C. Pr.
O., dem es überlassen bleibt, ein Patent nachzusuchen'

Nr. 139. Die Konkurseröffnung bewirkt keinen Ueber-
gang der Vermögensrechte auf die Gläubigerschaft: I», qui
doras L688Ît, ants rsrum vsuäitionsin,uti<iu6 König 8ui8 non
oaret, kr. 3 äs 0688. Kon.; sie bewirkt nur eine Dessaisirung
des Kridars, eine Entziehung der Detention und der Ver-
fügung, ähnlich wie die Zwangsvollstreckung, vergl. auch
§ 5 fg. Konk.-O., mit der Vefugniß der Konkursgläubiger, die
Vermögensstücke des Schulders zur Befriedigung ihrer Forde-
rungen zu verwerthen. Die Rechte der Konkursgläubiger an
den Vermögensobjecten sind pfandrechtartige, ähnlich wie bei
der uii88i0 rsi 86rvanäa6 oausa des römischen Rechts, Dern-
burg I. S. 404. 407 fg.; vfandrechtartig, sofern eine Ver-
fangenheit des Vermögens zu Gunsten der Gläubiger eintritt,
welche durch keine Verfügung des Kridars geschmälert wer-
den kann, und sofern die Verfangenheit das Recht der Gläu-
biger sichert, die Vermögensstücke des Schuldners als Vefrie-
digungsmittel ihrer Forderungen zu benützen.

Ob das Recht der Konkursgläubiger nur die Vermögens-
stücke zur Zeit der Konkurseröffnung oder auch den fvätern
Erwerb des Kridars ergreift, ist nach den einzelnen Konkurs-
gesetzen zu beurtheilen. Während nach den meisten deutschen
Particularrechteu auch das im Verlaufe des Konkurses an-
fallende Vermögen zur Masse gezogen wird, vgl. z. B. § 1
vreuß. Konk.-O., § 1208 bayer. Proc.-O., § 728 bäd. Proc.-O.,
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bestimmt die deutsche Konk.-O. § 1, daß nur das zur Zeit der
Konkurseröffnung vorhandene Vermögen des Kridars zur Masse
gehört, vgl. dazu Motive S. 1370 fg., Protok. der Reichstags-
kommission 2 S. 1 fg., 22 S. 145 fg., Sarwey, Kommentar
zu Konk.-O. S. 2 und 3, und von Völderndorff, Konk.-O.
S. 40 fg.

Hiernach ist zu entscheiden, ob nur ein zur Zeit der Gant-
eröffnung vorhandenes oder auch ein künftiges Erfinderrecht
von den Gläubigern zur Befriedigung verwendet werden kann.
Ist das Recht bereits in denr Momente der Ganteröffnung
vatentirt, so hat die Sache keinen Anstand; deßgleichen wenn
der Kridar später ein Patent erlangt und nach dem Proceß-
gesetze auch das spätere Vermögen in die Masse fällt. Vgl.

nr. 101, NouFuier nr. 833, Ii,6uäu nr. 344,
x. 497. Fraglich ist es aber, ob unter der einen oder

andern Gesetzgebung die Gläubiger eine noch nicht vaten-
tirte Erfindung, welche sie bei dem Kridar vorfinden, vaten-
tiren lassen können. Diese Frage ist dann zu bejahen, wenn
das Erfinderrecht im kritischen Momente bereits in das Sta-
dium des Vermögensrechts übergegangen ist. Es ist in diesem
Falle auch nach der deutschen Konk.-O. die Erwirkung eines
Patentrechts durch die Gläubigerschaft möglich, da die Patent-
ertheilung nicht erst das Erfinderrecht schafft, sondern demselben
nur die volle Kraft und Schärfe gewährt, mithin nur die
Stütze eines bereits vorhandenen Vermögensrechtes bildet.

IV.

MrtMaMche Grundlage der ^atentüöertragung.

Nr. 140. Die Darstellung der wirtschaftlichen Grund-
lagen der quasidinglichen Patentberechtigungen gehört im All-
gemeinen dem Gebiete des Erfinderrechts nicht an. Theils
kommen hier die Sätze des allgemeinen Systems in Anwendung^
insbesondere was das Verhältniß der oauLa zum Successions-
acte betrifft, theils entscheiden die Normen der einzelnen Ver-
kehrsgeschäfte, wie sie im besondern Theile des Civilrechts zur
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Darstellung kommen. Doch kann es bei einer so neuen Materie,
wie dem Patentrechte, nur fruchtbringend sein, wenn einzelne
Erscheinungen besprochen werden, welche die Eigenartigkeit dieses
Rechts auf dem Gebiete ^der wirtschaftlichen Verkehrs-
geschäfte mit sich bringt. Von diesem Gesichtspuncte aus möge
man die folgende fragmentarische Darstellung beurtheilen.

Nr. 141. Der Verkäufer eines Patents muß im Zweifel
für die rechtliche Existenz der Patentberechtigung einstehen; er
haftet daher jedenfalls, wenn das Patent absolut nichtig ist;
denn in diesem Falle ist die Erfindung eine ?68 oouunuiiiF
omnium, der Kauf nichtig*), eine Evictionsverbindlichkeit des
Verkäufers dann begründet, wenn der Käufer in w n a üäs
war, wie das bereits früher bei Gelegenheit der Besprechung
des unpatentirten Erfinderrechts auseinandergesetzt worden ist.
Vgl . Cassationshof 15/6 1858 D a l l a s iso. xsr. 68 I. p. 453,
22/4 1861 8. 61 I . p. 735.

Ist dagegen das Erfinderrecht nur auf Anfechtung eines
Drit ten vernichtbar, so ist eine Evictionshaftung jedenfalls dann
begründet, wenn eine derartige Anfechtung mit Erfolg durch-
geführt wird; eine folche Anfechtung steht der Eviction gleich;
ob aber auch bereits im Hinblick auf die Möglichkeit dieser
Eviction eine Aufhebung der factischen Folgen des Geschäfts
und ein Recht des Regresses begründet ist, hängt davon ab,
ob die Gesetzgebung bereits im Fall des vit ium in ^'ui6 äantis
eine Aufhebung der Wirkungen des Geschäfts und einen Regreß
zuläßt, oder ob sie verlangt, daß i n Folge dieses v i twm eine
wirkliche Entwehrung stattgefunden hat. Die letztere Behandlung
ist die des röm., die erstere die des französ. Rechts. Ueber die
Consequenzen der beiderseitigen Behandlung kann ich auf meine
Darstellung über den Kauf einer fremden Sache in der Zeitschr.
f. französ. Civilrecht V I I I S . 496 fg. verweisen.

Ganz ähnlich ist der Fall zu behandeln, wenn das Patent-
recht zwar besteht, aber nicht dem Verkäufer, fondern einem

*) Nichtig bezüglich der Leistungspflicht, nicht nichtig bezüglich der Re-
greßpflicht.
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Dritten angehört. Denn hier liegt der Verkauf einer fremden
Sache in aller Form vor und müssen daher die deßfallsigen
gesetzlichen Bestimmungen in Anwendung kommen.

Nr. 142. Wird der Käufer evincirt, nachdem er bereits
Genußvortheile bezogen hat, so läßt es sich fragen, ob nicht
eine Anrechnung dieser Vortheile auf den zurückzufordernden
Kaufpreis begründet ist, vgl. Itonouarä ur. 167, Lsnäu nr.
487, NouFuisr nr. 332 fg., 337, Liauo x. 525 fg., Cafshof
21/2 1837 8. 37 I. p. 186,15/6 1842 8. 42 I. p. 699, 22/3
1844 S. 44 I. ?. 831.

Die Frage ist vorweg zu verneinen im Falle einer absoluten
Nichtigkeit des Patents; denn hier war der Käufer, wie jeder
andere im Publicum, zum Genuß der Vortheile auch ohne den
Kauf berechtigt, und auch der Umstand, daß durch die falsche
Meinung des Publicums, als bestehe ein Patent, die Vortheile
sich gesteigert haben, ist bloß die Folge eines Scheines, nicht
die Folge eines vom Veräußerer auf den Erwerber übertragenen
Rechts. Nur in dem Einen Falle, wenn der Käufer auf Grund
des Scheinpatents einen Dritten verfolgt und durch rechts-
kräftiges Nrtheil Entschädigung erlangt hat, besitzt er einen,
auf die Uebertragung des Scheinpatents gegründeten Vortheil,
welcher von der Ersatzsumme in Abzug kommt.

Anders verhält sich die Sache im Falle einer bloß rela-
tiven Nichtigkeit. Hier liegt zwar ein pendentes Rechtsverhältniß
vor, welches sich nach erfolgreicher Anfechtung als von jeher
rechtlich unwirksam aufklärt; allein ein solches pendentes Rechts-
verhältniß verlangt dringend einen vorläufigen moäu8 v i v ra i ,
Zimmermann, stellvertretende Negotior.-Gestio S. 209, und
dieser moäns vivsnäi läßt sich nicht mehr ungeschehen machen.
Besteht nun aber dieser moäug vivenäi in dem provisorischen
Schütze des Patents, welches Dritte nicht nur factisch, sondern
auch rechtlich an dem concurrirenden Gewerbsbetrieb hindert,
so bewirkt die Patentveräußerung als solche einen Vortheil,
welcher billig in Anrechnung kommt.

Mangelt es endlich nicht an dem Patente, sondern an
der Legitimation des Patentinhabers, so entspringen aus dem
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Besitze des Patents für den Käufer Vortheile, welche, sofern
nach Landesgesetzen (z. B. nach französ. Rechte) auch hier eine
Revocation des Kaufpreises begründet ist, nothwendig ange-
rechnet werden müssen, ebenso wie die doua Ms percipirten
Früchte der verkauften körperlichen 168 aUsua, vgl. meine
Abhandl. in der Zeitschr. f. französ. Civilrecht V I I I S. 565
und in den bad. Annalen V. 42 S. 293 fg.

Nr. 143. Eine Haftung kann aber auch dann eintreten,
wenn zwar die Grundberechtigung des Verkäufers vorhanden
ist, derselben aber die Rechte Dritter entgegenstehen,
wenn also das Patentrecht mit Rechten Dritter belastet ist.
Unzweifelhaft gilt dies vom Ususfructe, welcher schon im röm.
Rechte, wie eine pars äomwii behandelt wurde, vgl. kr. 43.49
äs sviot; Vekker in seinen uud Muthers Jahrb. V I S. 520,
meine cit. Abhandl. S. 520. Dies ist vollkommen gerecht-
fertigt, da der Ususfruct den wirtschaftlichen Werth des Eigen-
thums fast völlig consumirt.

Nicht ebenso einfach liegi die Sache im Falle bloßer Licenz-
gewährung"). Hier muß unterschieden werden zwischen solchen
Licenzen, welche der Betrieb des Erfindungsgewerbes naturgemäß
mit sich bringt, und zwischen den sonstigen Licenzen. So kann
der Käufer eines für die Herstellung und den Gebrauch von Ar-
beitsmitteln gewährten Patents nicht reclamiren, wenn der Ver-
käufer bereits derartige Producte mit Gebrauchsgestattung veräußert
hat. Anders verhält es sich mit sonstigen Licenzen, deren Gewährung
der Käufer nicht voraussetzen kann. Daß hier möglicherweise
ein Anspruch, auf Réduction des Kaufpreises, ja auf Aufhebung
des ganzen Kaufgeschäfts begründet ist, läßt sich nicht in Abrede
stellen; ähnlich wie bei dem Kauf einer Sache, auf welcher
Servituten lasten. Jedenfalls, wenn sich der Verkäufer in äolo
befindet, oder wenn er die Freiheit von Licenzen besonders
garantirt, hat, tr. 48, kr. 69 § 5 ä6 sviot., kr. 1 § 1 äs aot.
suit. vsuä. Aber auch in andern Fällen, wo der Käufer nach

*) Analog ist der Fall, wo ein Gebrauchsrecht im Sinn des § 5 Abs. 1
Oes. begründet, ist.
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den Umständen des Falles eine Freiheit von Licenzen erwarten
durfte, kann eine derartige Klage begründet sein, tr. 61 äs aeä.
aot.; welche Klage in allen Fällen eine Evictionsklage, keine
aotio aßäilioia ist, obgleich sich die letztcitirte Stelle irrig in
den Titel äs asä. aot. eingeschlichen hat, Mü l l e r , Lehre des
röm. R. von der Eviction S. 207 fg. Die Bestimmungen des
röm. N. über Servitutenentwehrung, Wind scheid § 391 ur. 3
beruhen auf besondern Verhältnissen und können nicht ohne weiteres
angezogen werden; vgl. auch 0. civ. a. 1638, Sachs. Gesetzb.
§§ 931. 941. 942. 945, Züricher Gesetzb. ^§§ 1405. 1413.
Zum Ganzen s. Nsnäii ur. 407, Viano p. 512.

Nr. 144. Allein nicht nur die Existenz des Rechts kommt
in Betracht, sondern auch die Existenz des faktischen Substrats.
Ist dasselbe nicht vorhanden, so ist das ganze Geschäft nichtig;
eine Interessehaftung des Verkäufers wird aber hier nur im
Falle von Holus und oulpa anzunehmen sein, da die Prüfung
der factischen Existenz dem Käufer in viel höherem Grade
offensteht, als die Prüfung des Rechtsstandes.

Bei theilweiser Unmöglichkeit bleibt es dem Käufer über-
lassen, ob er den Kauf mit Abzug am Preise aufrechterhalten
oder von demselben zurückgehen will*), vgl. tr. 44, tr. 57. 58
äe ooutr. eint., Richelmann, Einfluß des Irrthums auf Ver-
träge S. 77 fg., Mo m ms en, Beiträge zum Obligationrecht
I. S. 162 fg., Windscheid in der Heidelb. krit. Zeitschr. I I .
S. 119 fg., 0. oiv. art. 1601, ?0Msr, oontr. äs V6ut6 nr. 4,
LropionF vsute ur. 252, meine Abhandl. in den bad. An-
nalen B. 41 S. 345.

Diese Betrachtungsweise trifft auch im Erfinderrechte zu;
auch hier ist ein factisches Substrat vorhanden, die technische
Idee', die, neue Resultate erzeugende, Combination. Würde
diese Combination gar nicht existiren oder ohne gewerbliche
Resultate bleiben, so wäre der Fall einer nichtexistirenden Er-
findung gegeben ebenso der Fall nur einer theilweise existirenden

*) Daher hier jedenfalls nicht von einer absoluten Nichtigkeit die Rede
sein kann.
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Erfindung, wenn nur ein Theil der Gesammtcombination ge-
werblich verwerthbar wäre.

Nr. 145. Hiermit verwandt ist der Fall, wo eine Sache
zwar vorhanden ist, aber nicht mit den Besprechungen des Ver-
trags übereinstimmt. Gehört die Sache nicht zu dem F6v.u8
von Dingen, von welchen im Kaufvertrage die Rede war, ist
sie eine ganz andere Sache, dann ist das wahre Kaufsobject
nicht vorhanden und der Kauf nichtig, und zwar das obliga-
torische Geschäft ebenso wie der succefsorische (dingliche —
quasidingliche) Vertrag. Der Kreis von Gegenständen, welche
unter ein bestimmtes F6nu8 fallen, ist nicht nach den Begriffen
einer bestimmten — die Dinge nur nach einer besondern Rich-
tung behandelnden Wissenschaft, fondern nach den Begriffen
des wirtschaftlichen Verkehrs zu beurtheilen. Die Rücksichten,
welche für die Klassificirung der Dinge im Verkehr maß-
gebend sind, müssen auch für die auf den Verkehr basirte ju-
ristische Wissenschaft bestimmend sein. Savignn, System I I I .
S. 283, Leist, über die Natur des Eigenthums S. 126. 127,
v. Bar , Causalzusammenhang S. 83 No. 18. Eine solche,
nothwendig zur Nichtigkeit des Geschäfts führende Incongruenz
zwischen der Willenserklärung und der factischen Sachlage ist
es, was man gemeinhin als wesentlichen Irrthum zu behandeln
pflegt. Allein nicht der Umstand, daß die eine Partei etwas
anderes will, ist rechtlich relevant, sondern nur der Umstand,
daß die gemeinsame Willenserklärung ein ganz anderes Object
bezeichnet, als in der That vorhanden ist — worüber ich mich
nächstens in einer ausführlicheren Abhandlung aussprechen
werde. Vgl. auch Schloßmann, Vertrag S. 113 fg.. Schal l ,
Parteiwille im Rechtsgeschäft S. 41 fg., mein Aufsatz in den
bad. Annalen V. 42. S. 31. 32.

Eine derartige Incongruenz ist im Erfinderrecht noch eher
möglich, als im Sachenrecht, da hier die im Verkehr entschei-
dende gewerbliche Natur der Erfindung viel schwieriger zu be-
urtheilen ist. Auch hier ist der Vertrag nichtig, wenn eine Er-
findung zwar existirt, aber eine ganz andere gewerbliche Bedeutung
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hat, als im Vertrag vorausgesetzt wurde. Vgl. auch Cassationshof
21/2 1837 bei va i io? nr. 214 und i 5/7. 1858 8. 591.x. 208.

Nr. 146. Anders verhält es sich, wenn die Sache zwar
zu dem im Vertrag vereinbarten F6uu8 von Dingen gehört,
wenn aber die vereinbarten oder verkehrsüblichen Eigenschaften
fehlen. Ob ein ganz anderes F6UU8 von Sachen oder
nur eine andere Eigenschaft vorliegt, ist, wie oben bemerkt,
nach den Begriffen des wirthschaftlichen Verkehrs zu beurtheilen
und sind alle eiteln Sveculationen über »udswutia, guaUW»
u. s. w. zu vermeiden. I m zweiten Falle liegt eine Nichtigkeit
des Vertrags nicht vor. Dagegen wird der Verkäufer ent-
weder in der Art verantwortlich gemacht, daß er dem Käufer das
volle Interesse vergüten muß, welches dieser an dem Vor-
handensein der Eigenschaft hat; oder es tritt nur eine Minde-
rung des Kaufpreises oder eine Rückgängigmachung des Ge-
schäfts nach Maßgabe der' ädilicischen Rechtsmittel ein. Daß
im Falle des äow8 die weitergehende Haftung eintritt, kann
keinem Zweifel unterliegen, k. 13 Z 1 äo aot. 6mt. venä.;
in andern Fällen wird bei dem Mangel bloß verkehrsüblicher
Eigenschaften nur die ädilicische Haftung eintreten, bei dem
Mangel ausdrücklich zugesagter Eigenschaften wird zu prüfen
sein, ob» diese Zusage im weitergehenden Sinne einer Interesse^
Haftung oder im engeren Sinne einer nur innerhalb der Sphäre
des Kaufpreises sich haltenden Haftung des Verkäufers zu ver-
stehen ist; daß in allen Fällen des äiowm und promi^um die
volle Interessehaftung eintritt, Wind scheid, Heidelb. krit.
Zeitschr. I I . S. 123, kann nach der Auffassung des Verkehrs-
lebens schwerlich angenommen werden, insbesondere ist die
Argumentation Ulpians in kr. 31 äo sviot. nicht überzeugend;
vgl. kr. 45 äs ooutr. smt., kr. 6 § 4, kr. 13 § 3 äs aot. smt.
voua.; vgl. auch meinen Aufsatz in den bad. Annal. V. 39.
S. 174 fg.

Daß Alles dieses auch auf dem Gebiete des Erfinderrechts
in Betracht kommt; bedarf keiner weitern Ausführung.

Nr. 147. Findet auf Grund der Eigenschaftsmängel
eine Rédhibition statt, so ist die Sache, hier die Erfindung

Kohler, Patentrecht. 42
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mit den gezogenen Früchten, also mit den genossenen Vortheilen
zu restituiren; insbesondere sind auch die Ansprüche gegen et-
waige Verletzer des Erfinderrechts mit abzutreten, kr. 23 § 1.
7. 9, kr. 24 äs asä. aot.; während der Verkäufer den Kauf-
preis sammt Zinsen zurückerstatten muß, kr. 27, kr. 29 § 1 u.
2 soä.; denn taota rsädiditious ornnia in intsFrum r68tituun-
tur, psrinäk ao 8i U6HN6 «mptio Q6M6 vonäitio int60688it ( in-
isr<3688i886t) kr. 60 60Ä.

Nr. 148. Dem Kauf zunächst verwandt ist die Pacht, in-
dem auch hier Waare und fixer Preis einander gegenüberstehen,
doch so, daß der Preis nicht für den künftigen Gesammt-
genuß der Waare in a^traoto, sondern nach Maßgabe des
dem Pächter vom Verpächter gewährten concreten Genusses
festgesetzt wird. Ein solches Pachtverhältniß .kann ein
Exclusivrecht des Pächters begründen, dies ist indeß nicht
das gewöhnliche; gemeinhin ist vielmehr Gegenstand dieser
Pachtverträge nur die Gewährung von Licenzen; der Pacht-
vertrag ist die gewöhnliche Grundlage der Licenzertheilung.

Dabei kann das Maß des Genusses, nach welchem der
Preis sich abstuft, entweder nach der Zeit der gewährten Li-
cenz oder nach dem Resultate der Arbeit, nach der Menge der
Arbeitserzeugnisse festgestellt werden. Das letztere ist hin sehr
verbreiteter Modus der Preisfixation, indem für jedes fabri-
cirte Stück eine bestimmte, vom Fabricanten an den Erfinder
zu entrichtende Summe angesetzt wird.

Nr: 149. Ist das Patent absolut nichtig, so ist auch der
Pachtvertrag nichtig; denn das Patentobject ist in diesem Falle
eine r68 oommum8 omnium, also nicht fähig, den Gegenstand
einer privatrechtlichen Vortheilsgewährung zu bilden, wie
dies bereits beim Kaufvertrag ausgeführt wurde, vgl. Nnter-
holzner, Schuldverhältnisse § 499. Daher kann der Pächter
nicht nur die Weiterzahlung des Pachtzinses jederzeit verwei-
gern, sondern auch die bereits bezahlten Pachtzinsen zurück-
fordern, gleichgültig, ob der Verpächter in mala üäs war oder
nicht. Dies ist allerdings nicht allgemein anerkannt; ein eng-
lischer Gerichtshof hat für das Gegentheil entschieden, s. bei
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x. 217 No. X., ebenso das Obertribunal Berlin 14/1
1873, Entsch. B. 68 S. 360 fg. und das Reichsoberhandels-
gericht 25/3 1876, Sntsch. XIX S. 404 fg. 407, und für das
Gegentheil auch Klostermann, Recht des Erfinders S. 84.
85. Allein hier liegt theils die irrige Anschauung zu Grunde,
als sei die Licenz nur die Nichtprohibition, der Nichteingriff
in die natürliche Gewerbeausübung eines Andern, eine An-
fchauung, welche bereits im Obigen ihre Widerlegung gefunden
hat; theils die Idee, als ob bis zur Cassirung des Patents ein
Privatrechtsbesitz vorliege, welcher den Gegenstand eines Pacht-
vertrags bilden könne. Allein diese Idee ist mindestens nach
der Gestaltung des Patentrechts im deutschen Gesetze unhaltbar;
eine r68 communia omnium kann nicht im Besitz eines Einzelnen
stehen und die etwaige factische Vergewaltigung wird rechtlich
ignorirt, vgl. kr. 23 § 2 äs aog. vsi am. xo88., Exner, Rechts-
erwerb durch Tradition S. 23, I he r i ng , Grund des Besitzes-
fchutzesS. 143; eine ausschließliche rechtliche Behandlung durch
einen Einzelnen ist unmöglich. Ohne diese Möglichkeit ist aber
keim Pachtvertrag denkbar; denn was dem Einen ebenso zusteht,
wie dem Andern, kann nicht noch der Eins vom Andern durch
Pachtung erwerben. Die Pacht einer dem allgemeinen Verkehr
angehörenden Erfindung steht auf gleicher Stufe, wie wenn
der eine Private vom andern die Benützung einer öffentlichen
Straße oder eines öffentlichen Flusses erpachten wollte.

Anders verhält es sich mit der Pachtung eines nur relativ
nichtigen Patentes und mit der eines gültigen, aber einem Dritten
zustehenden Patentes. I n beiden Fällen ist die Erfindung im
Privatvermögen eines Einzelnen, das einemal provisorisch, das
anderemal definitiv; es ist, daher auch die Gestattung der Be-
nutzung ein Act des Privatverkehrs, welcher dem Pächter etwas
gewährt, was er nicht schon ohnedies hat. Der Umstand, daß
das Patent einem Dritten zusteht, hindert einen gültigen Pacht-
vertrag ebensowenig, als das Eigenthum eines Dritten den
Pachtvertrag im Gebiete körperlicher Dinge, kr. 7. 8. 9 pr.
looati; denn das Eigenthum des Einen schließt nicht die rechtlich
geschützte Benutzung des Andern aus.
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Allerdings kann nun in diesen beiden Fällen der Pächter
vom Pachtgenusse verdrängt werden; bei dem relativnichtigen
Patente durch die Vernichtung, bei dem fremden Patente durch
die Vindication des Patentinhabers. Mit der Verdrängung aus
dem Genüsse hört auch die Leistungspflicht des Pächters auf;
außerdem ist der Verpächter der Regel nach zur vollen I n -
teresseleistung verpflichtet, vgl. kr. 7. 8. 9 pr., 15 § 8, 33 looati..
Mommsen, Beiträge I. S. 35.

Nr. 150. Der wichtige wirthschaftliche Unterschied zwischen
Kauf und Pacht, daß der Pächter nur nach Maßgabe des con-
creten Genusses (bzw. der ihm vom Verpächter eingeräumten
Genußmöglichkeit) zur Gegenleistung verpflichtet ist, hat zur
natürlichen rechtlichen Folge, daß der wirthschaftliche Untergang
des Pachtobjects die Leistungspsticht des Pächters aufhebt. Eine
solche wirthschaftliche Vernichtung erfolgt in der Körperwelt
hauptsächlich durch körperliche Zerstörung; für diese wird sich
im Gebiete der technischen Ideen schwerlich ein Analogon auf-
finden lassen. Aber auch in der Körperwelt gibt es eine wirth-
schaftliche Vernichtung unter völliger Wahrung der körperlichen
Integrität der Sache. Man denke an den Fall einer Gewehr-
fabrik, wenn die hier fabricirten Gewehre außer Gebrauch gefetzt
werden, an ein Posthaus an der Landstraße, wenn die Post-
straße verlegt wird u. s. w. Hier wird die wirthschaftliche
Brauchbarkeit wenigstens nach einer Seite hin vernichtet; wenn
nun gerade diese Seite der Benutzung den Gegenstand des
Pachtvertrags bildet, so muß zweifelsohne das Verhältniß mit
dieser Auflösung der wirtschaftlichen Beziehungen sein Ende
erreichen, ?0tk i6r ooutr. äs louais ur. 125, ^.uor? 6t ll.au.
§ 369 No. 4 und 5, Croyions, louais nr. 229. 230, vgl.
auch Karoaä6 zu 0. oiv. a. 1722 nr. I I .

Diese wirthschaftliche Gebrauchsvernichtung kann nun aber
auch im Erfinderrechte in hervorragendem Maße eintreten; sehr
oft wird, wenn nur der Erfindungsgeist auf ein gewisses Pro-
blem gerichtet ist, die eine Erfindung sofort durch eine neue
verdrängt, gegen welche die ältere Erfindung nicht mehr auf-
kommen kann. Wird nun in dieser Weise der wirthschaftliche
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Werth der Erfindung völlig vernichtet, so nimmt die Pacht ein
Ende. Nur muß eben auch eine wirtschaftliche Vernichtung
der Erfindung selbst vorliegen; ungünstige Geschäftsconjuncturen,
eine Verringerung des Absatzgebietes u. s. w. berühren nicht
die Verwerthbarkeit der Erfindung an sich, sondern nur die
Fruchtbarkeit der einzelnen Jahre, und können für den Bestand
des Pachtverhältnisses ebensowenig von Bedeutung sein, als
ein etwaiger Mißwachs für den Bestand der Ackerpacht.

Nr. 151. Die Clausel des Pachtvertrags, daß der Patent-
inhaber keine weiteren Licenzen ertheilen dürfe, ist nur soweit
bindend, als nicht die Ertheilung von Licenzen im öffentlichen
Interesse geboten ist; weitergehend würde sie gegen prohibitives
Gesetz verstoßen und wäre sie für keinen Theil wirksam. Bei
der Beurtheilung der Sachlage, wobei der Richter ein Gut-
achten des Patentamts einholen kann, § 18 Ges., wird das
öffentliche Interesse in möglichst weitem und liberalem Sinne
zu bemessen sein. Nicht erforderlich ist, daß das Erfinderrecht
cassirt würde, falls die verlangte neue Licenz nicht gewährt
wird*); da die Cassirung nur eine äußerste Sanction im Falle
gröblicher Verletzung der Ausführungspflicht ist. Hier zeigt es
sich, welches juristisches Interesse es hat, die Pflicht von ihrer
Sanction zu scheiden.

Nr. 152. I n allen Fällen der Veräußerung des Erfinder-
rechts, wie seines Gebrauchs, ist es Pflicht des Veräußerers, dem
Erwerber volle Klarheit über die Art der gewerblichen Ver-
werthung zu verschaffen. Von dieser Pflicht kann der Veräußerer
durch keine Vertragsclausel entbunden werden, denn solche wäre
gegen die koua üäsg; auch die üblichen Erklärungen in den
Vertragsinstrumenten, der Ermerber sei vollkommen über die
Art der Benutzung instruirt und dgl., kann den Veräußerer in
keiner Weise von dieser Pflicht entbinden, wie dies der gesunde
Tact der französischen Juristen stets angenommen hat,

*) Man dmke sich dm Fall, daß die 3 Jahre des § 11 noch nicht ab-
gelaufen sind.
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nr. 339, Ksüäu ur. 407, Viau« z>. 528, va i io? ur. 218,
Appellhof ?ari8 22/2 1845.

Nr. 153. Von den Veräußerungsgeschäften wesentlich
Verschieden ist der Gesellschaftsvertrag. Hier findet kein voller
wirthschaftlicher Umtausch statt, vielmehr wird ein Gut der
Einzelwirtschaft nur deßhalb entzogen, um das Objekt einer
gemeinschaftlichen Wirthschaft zu bilden, deren Früchte beiden
Vertrautheiten zukommen, so daß derjenige, von welchem das
Gut ausgeht, mit participât. Vgl. meinen Aufs, in den bad.
Annalen B. 41 S. 343, Mommsen, Beiträge zum Obligat.-
Recht I. S. 468, Förster, Theorie nnd Praxis des heutigen
preuß. Privatrechts I I . S. 332.

Die gemeinschaftliche Wirthschaft kann dem Vermögens-
kreise der Sonderwirthschaft der einzelnen 8ooü mehr oder
minder entrückt werden; sie kann ihm vollkommen entzogen und
den Einflüssen des Einzelvermögens vollkommen ferngehalten
werden; dann bildet sie ein Zweckvermögen, wie dies z. B.
unter dem deutschen H. G. V. unzweifelhaft angenommen
werden muß.

Nr. 154. Das Object der gemeinschaftlichen Wirthschaft
kann entweder die Sache felbst oder nur deren Genuß fein,
daher man von einer oommuuio ĉ noaä soitsm und yuoaä U8um
spricht; im letztern Falle entsteht zu Gunsten der gemeinschaft-
lichen Wirthschaft, also zu Gunsten der gesellschaftlich verbundenen
Theilhaber, ein dem Ususfruct ähnliches Verhältniß; mit dem
Erlöschen der Gesellschaft erlischt das besondere Genußrecht und
das Eigenthum des Einzelnen wird wieder unbeschränkt. Vgl.
Rsnouarä nr. 166, Viauo x. 501, NouFuisr ur. 51
Appellhof ?ari8 29/1 1842.

Nr. 155. Ist das Patent absolut nichtig, so ist auch der
Gesellschaftsvertrag nichtig, sofern nur das Patent ein, nicht völlig
nebensächliches Einbringen in die Gesellschaft bilden foll; er ist
auch dann nichtig, wenn das Patent noch nicht für nichtig
erklärt worden ist, denn die Erfindung ist eine r68 communs
omnium, und kann nicht den Gegenstand eines Privatrechts
bilden, vgl. kr. 63 § 10 pro 80010: ne^us 6nim Hu8 rsi,
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MM UUlia 8Ït, MÏ8«1Uail1 800ÎU8 68t

^udiioatavs Lit. Vgl^ meinen Aufs, in den bad. Annalen B.
41 S. 346. Ist aber das Patentrecht nur relativ nichtig oder
ist es ein gültiges Recht eines Dritten, so ist die Gesellschaft
zwar nicht absolut nichtig, es kann aber der Mangel in ähnlicher
Weise geltend gemacht werden, wie beim Kauf, vgl. <ü. oiv. art.
1845 Abs. 2: I/a880oi6 68t Faraut env6r8 1a 80oiöt6 äs 1a
M6N6 maniörs Hu'un V6uä6ur 1'68t 6HV61'8 80U aolietsur^),
?otk i6r , 800Î6t6 UI-. 113 fg., I ' roplouF, 800Ï6ts nr. 535,
?au1 l 'ont, 800Ï6t68 nr. 266 fg.

Eine andere Frage ist die, ob, wenn ein gültiges Patent
in eine nichtige Gesellschaft eingebracht wird, ein Ueber-
gang des Patentrechts überhaupt stattfindet. Diese Frage ist
darnach zu entscheiden, ob die Nichtigkeit der Gesellschaft die
Nichtigkeit der Illationsacte zur Folge hat, oder ob die I l l a -
tionsacte gültig sind, und nur eine obligatorische Pflicht zur
Restitution vorliegt. Da, wo die Gemeinschaft zum Zweckver-
mögen entwickelt ist, wird das erstere anzunehmen sein, weil die
Nichtigkeit der Gesellschaft die Nichtigkeit der Zweckfetzung noth-
wendig mit sich führt. Dies ist auch die Entscheidung der
Franzosen, Rßnouarä ur. 104, Vlan« p. 500, ^ouFuisr
nr. 52. 830, valio? nr. 183, Appellhof ?ari8 17/2 1837 8.
38 I I . p. 81.

Nr. 156. Ein weiterer weniger wirtschaftlicher als
ethischer Grund des Patentübergangs ist das Erbrecht. Hier
gelten die Normen des Civilrechts; jedoch mit einer notwendigen
Modification, welche zwar nicht im Patentgesetz, aber in § 17
des Urheberechtsges. und in § 15 des Kunstwerkges. ausge-
sprochen ist: daß nämlich das Recht bei seinem Heimfall an den Staat
den privatrechtlichen Character verliert und zum ̂

6) I/sviotion sgt-siis totale, la, godets ou Is8 a83oci68 auront a opter
entre la, is80iution äs la oouvention et l'action eu äoiuiuaF08 — interöw,
l ' on t nr. 269 — was nicht ausschließt, daß auch im ersten Fall ein ent-
sprechender Entschädigungsanspruch begründet sein kann. Ueber den Fall
theilweiser Eviction vgl. l ' o n t nr. 270.
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omnium wird. Vgl. auch Gareis S. 117 118. Der Grund
liegt nahe. Das Successionsrecht des Staates beruht darauf,
daß ein Recht, für welches kein weiterer Träger vorhanden ist,
der Allgemeinheit verfällt. Dies kann bezüglich des Eigen-
tums regelmäßig nicht anders erfolgen, als durch Uebergang
des Eigenthums auf die Allgemeinheit als einê  Trägerin von
Vermögensrechten; der Immaterialgüter aber wird die Allge-
meinheit dadurch theilhaftig, datz sie zum Rechte Aller werden.
Auch hätte bei dem Patentrechte ein Heimfall an den Landes-
fiscus große Bedenken, da das Erfinderrecht nicht vom
Einzelstaate, sondern vom Reiche refsortirt; für einen Heimfall
an das Reich würde es aber an der gesetzlichen Basis fehlen.

V.

J o r m der Mebertragung.

Nr. 157. Zu den bedeutsamsten Errungenschaften der
Neuzeit gehört die Sicherung des gutgläubigen Verkehrs durch
die Publicität der Verkehrsgeschäfte. Bei körperlichen Mobilien
ist es die Innehabung, welche Dritten gegenüber das Eigenthum
kundgibt; bei Immobilien das öffentliche Buch, in welches die
dinglichen Geschäfte eingetragen werden. Auch im Gebiete der
Immaterialrechte hat die Gesetzgebung mit der Einführung
dieses wichtigen Princivs begonnen; enthalten die Nrheberrechts-
gesetze nur spärliche und sporadische Bestimmungen, so ist da-
gegen im Erfinderrechte ein lebensfähiges Institut geschassen in
der Rolle des Patentamtes.

Nr. 158. Die Publicität hat möglicher Weise nur eine
instructuelle Bedeutung, indem die Veröffentlichung gewissen
Beamten zur Pflicht gemacht ist, ohne daß von deren Voll-
zug oder Nichtvollzug privatrechtliche Folgen abhängen. I n
dieser untergeordneten Bedeutung ist das Princip allgemein
durchgeführt: Der Anfang, der Ablauf, das Erlöschen, die Er-
klärung der Nichtigkeit und die Zurücknahme der Patente sind
in der Rolle zu vermerken und durch den Reichsanzeiger be-
kannt zu machen. Allein diese Einträge und Publicationen, so
sehr sie bei einem geordneten Geschäftsgange einen Neberblick
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über das volle Material gewähren und so groß auch
ihre factische Bedeutung sein wird, haben keine civilrechtliche
Tragweite, sie sind keine Voraussetzungen der Gültigkeit des
Actes, welchen sie an die Oeffentlichkeit bringen. Das Patent-
recht entsteht ohne Eintrag und es geht ohne Eintrag unter;
wie auch die Motive S. 24 mit Recht besagen: „Von einer
ausdrücklichen amtlichen Feststellung soll das Erlöschen des
Patents nach dem Entwurf nicht abhängig sein."

Nr. 159. Bei dieser ersten Stufe des Publicitätsvrincivs
ist das Patentgesetz in den meisten Fällen stehen geblieben; nur
in Einem Falle ist es darüber hinaus bis zur zweiten Stufe
gelangt, zur Declarirung der Publicität als eines privatrecht-
lichen Princivs, mit privatrechtlicher Wirkung; nämlich dann,
wenn in der Person des Patentinhabers oder seines Vertreters
eine Aenderung eintritt, § 19 Abs. 2 Ges. Die Aenderung in
der Person des Vertreters wurde bereits oben besprochen und
interessirt weiter nicht; von hervorragender Wichtigkeit ist aber
der Eintrag der Aenderungen in der Person des Patentinhabers,
der Eintrag des translative« Erwerbs des Patentrechts.

Nr. 160. Dieser zweite Grad des Publicitätsprincips
besteht darin, daß das Successionsgeschäft des publiken Actes
zu seiner Perfection bedarf; ein Successionsgeschäft ohne diesen
Perfectionsact ist unvollkommen und von unvollkommener recht-
licher Wirkung. Dies ist der Standpunkt des Gesetzes: solange
Eintrag und Veröffentlichung nicht stattgefunden haben, bleibt
der frühere Patentinhaber berechtigt und verpflichtet. Das.
Gesetz ist bis zu dieser zweiten Stufe gelangt; es ist aber nicht
darüber hinaus bis zur dritten Stufe weitergegangen, welche
darin besteht, daß der Eintrag den Successionsact förmlich
ersetzt, so daß die Wirkung des Successionsactes auch dann
eintritt, wenn der Eintrag irrthümlich ohne die nöthigen Vor-
aussetzungen erfolgt ist. Diese letzte Stufe der Publicität, mit
ihren eigenthümlichen Vorzügen und ihren eigenthümlichen Ge-
fahren, wie sie in den Grundbuchs- und Hypothekengesetzen
mancher Länder durchgeführt worden ist, vgl. Meibom, Mecklen-
burg. Hypothekenrecht S. 83. 85. 86. 149, Mascher, das
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deutsche Grundbuch- und Hypothekenwesen S. 564 fg., D e r n -
burg , preuß. Privat-N. I. S . 185, S t o b b e , Handb. I I . S .
181, ist dem Patentgesetze fremd geblieben; eine derartige
Spannung des Publicitätselementes bedürfte der ausdrücklichen
Gesetzesbestimmung, und diese fehlt. Vielmehr gilt das Publi-
citätsprincip nur insoweit, als der Act eine zu den übrigen
Voraussetzungen des Successionsactes hinzutretende Form ist,
nicht aber eine Form, welche die sonstigen Voraussetzungen
des Successionsgeschäftes in sich schließt und ersetzt*); ähnlich
wie dies nach den Hypothekengesetzen stattfindet, welche das
Publicitätsprincip nur „nach der negativen Seite hin" ent-
wickelthaben, v. B ar,HannoveranischesHypothekenrechtS. 27.28-

Nr. 161. Aber auch auf dem Standpuncte des bloß
negativen Publicitätsprincips wäre eine verschiedene Behandlung
möglich. Der Eintrag könnte von der Vorprüfung der Register-
behörde abhängig sein, welche den dem Eintrage zu Grunde
liegenden Parteienact nach seinen materiellen Voraussetzungen zu
prüfen hätte; wie in denjenigen Grundbuchsystemen, welche das
s. g. Legalitätsprincip adoptirt haben, Mascher S . 689 fg.;
eine solche Vorprüfung findet nach dem Patentgesetze nicht statt,
sie wäre auch eine Unmöglichkeit, da dem Patentamte die
Kenntniß sämmtlicher deutscher und außerdeutscher Civil-Gesetze
nicht zugemuthet werden kann. Es kann daher nicht das
Legalitäts-, es muß vielmehr das Consensprincip gelten, wor-
nach der Eintrag auf bloßer Grundlage des quasidinglichen Actes der
Uebertragung erfolgt, ohne daß der oausa des Actes nachge-
forscht wird, vgl. De rnbu rg S. 517, S tobbe I I S. 176.*")
Allein auch dieses Princip ist nicht in der Weise durch-
geführt, als ob die Consenserklärung der Parteien vor dem

*) Allerdings kann, wenn auf Antrag der Parteien der Eintrag der
Übertragung erfolgt ist, der Einwand der S i m u l a t i o n nicht mehr gehört
werden: dies beruht aber nicht auf dem strengen Publicitätsprincip, sondern
auf allgemeinen Grundsätzen, meine Abh. in Ihering Jahrb. X V I S . 129,
Oberappellger. B e r l i n 16/6 1871 S e u f f e r t X X V I 21, Me ibom a. a.
O. S. 172.

**) Mascher S. 708, v. Bar. S. 30. 31, v. Meibom S. 78. 124.
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Patentamte erfolgen müßte, wie in manchen Hypothekenrechten,
Stobbe I I S. 176. 315, Dernburg S. 518; der Eintrag
ist nicht zur Form erhoben worden, in welcher sich der Ueber-
tragungsact objectivirt; vielmehr ist derselbe nur ein, allerdings
nothwendig.es, aäminiouium des Uebertragungsactes, welches
daher auch außerhalb dieses Actes, nach Vollzug dieses Actes
erfolgen kann. Mithin muß der Eintrag nicht nur dann ein-
treten, wenn beide Theile in einer Eingabe an das Patentamt
den Uebertragungsact vollziehen, sondern auch dann, wenn der
Uebertragungsact privatim stattgefunden hat und bloß dessen ge-
schehener Vollzug dem Patentamte nachgewiesen wird. Ueber die
Art, wie der Nachweis zu liefern ist, spricht sich das Patentgesetz
nicht aus; sie ist dem Ermessen des Negisterführers überlassen;
doch wird im Sinne des Gesetzes angenommen werden müssen,
daß eine Beglaubigung mindestens der Unterschriften erforder-
lich ist.

Nr. 162. Die Rolle wird bei dem Patentamte geführt;
über die Person des Negisterbeamten und über die äußere
Form des Registers spricht sich weder das Gesetz noch die
Verordnung aus; die Regelung dieser Punkte ist eine
instructuelle und erfolgt durch den Vorstand des Patentamtes;
sie ist daher hier nicht weiter zu verfolgen. Sollte der Register-
führer den Eintrag verweigern, so kann ein Beschluß des
Patentamtes provocirt werden, welcher der in § 3 der V. O.
erwähnten Abtheilung obliegt; gegen diesen Beschluß ist Be-
schwerde zulässig, § 15 Abs. 3. Ges.

Die Veröffentlichung des Eintrags erfolgt durch den
Reichsanzeiger.

Nr. 163. Der Act der Übertragung wird erst wirksam
durch den vublicirten Eintrag"); bei mehreren Uebertragungen
von Seiten eines und desselben Patentberechtigten entscheidet
daher nicht die Priorität der Übertragung, sondern die Priorität

*) Wenn im Folgenden einfach von Eintrag gesprochen wird, so ist stets
ein Eintrag mit der erforderlichen Veröffentlichung im Reichanzeiger, §^19
Abs. 2 Ges., gemeint.
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des Eintrags, da der Patentberechtigte noch bis zum Eintrag
berechtigt bleibt, da mithin zur Zeit des ersten Eintrags die
gesetzlichen Erfordernisse des Rechtsüberganges vollkommen vor-
handen sind.

Nun entsteht aber die Frage, ob dieser Satz auch dann
gilt, wenn derjenige, welcher den ersten Eintrag erwirkte, wußte,
daß ein anderwärtiger Uebertragungsact vorhergegangen ist.
Diese Frage muß verneint- werden. Das Publicitätsvrinciv
gilt nur zu Gunsten des gutgläubigen Erwerbers; der bös-
gläubige Erwerber kann sich nicht auf den Mangel des Eintrags
auf Seite des frühern Erwerbers berufen, ihm gegenüber er-
wächst der unvollkommene frühere Erwerbsact zur vollkommenen
Kraft. Bahr in Iherings's Jahrb. X I S. 29. 30. 67 fg. 74,
Stobbe ebenda X I I S. 265 und Handb. I I S. 310.

Nun könnte man allerdings fragen, ob eine maiä üäes
Vorliegt, wenn der spätere Erwerber von einem frühern un-
vollkommenen Erwerbsacte Kenntniß hatte allein diese
Unvollkommenheit des Actes ist eben nur eine relative; sie ist
festgesetzt zum Schütze des gutgläubigen künftigen Erwerbers,
sie gilt daher auch nur diesem gutgläubigen Erwerber gegenüber.

Anders würde es sich verhalten, wenn der Uebertragungs-
act ohne den Eintrag gar keine quasidingliche Bedeutung hätte
und nur ein obligatorisches Verhältniß erzeugen würde. Das
ist aber hier nicht der Fall, das Geschäft ist auch ohne den
Eintrag ein quasidingliches, der Eintrag ist, wie gezeigt, nicht
die Form, in welcher der Uebertragungsact vollzogen wird,
sondern nur eine zur Vollwirksamkeit des bereits vollzogenen
Actes hinzutretende Stütze.

Entscheidend für die doua oder mala üä68 ist der Moment
des Uebertragungsactes, nicht der Moment des Eintrags. Der
gutgläubige Uebertragungsact gewährt das Recht des Eintrags,
welches durch spätere Umstände nicht mehr alterirt werden
kann.

Nr. 164. Einzutragen sind diejenigen Acte, welche eine
Aenderung in der Person des Patentinhabers, zur Folge haben.
Daher bedarf es auch des Eintrags, wenn ein im Miteigentum
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stehendes Patent bei der Theilung einem der Miteigen-
tümer zugewiesen wird; auch wohl in den deutschen Ländern
das französ. Rechts; denn hier ist allerdings das Rechtsverhält-
niß der Miteigenthümer bis zur Theilung ein vendentes, dessen
wahre Natur sich erst mit der Theilung offenbart, vgl. meinen
Aufs, in den bad. Annal. V. 42 S. 202.204 fg.; allein gerade
diese Offenbarung soll nach der Intention des Gesetzes mitein-
getragen und zur Kenntniß der Betheiligten gebracht werden*).

Ebenso ist es einzutragen, wenn ein Patent in eine
Handelsgesellschaft eingeworfen wird; wogegen ein Wechsel in
den Personen der Handelsgesellschaft unerheblich wäre, da das
Vermögen der Handelsgesellschaft ein vom Pnvatvermögen
abgesondertes Zweckvermögen ist, Cassationshof 6/111854 Dali,
rso. p6l. 55 I. p. 347. Anders verhält es sich, wenn eine
Gesellschaft aufhört und das Patent an eine neue, sei es an
eine bestehende, sei es an eine sich erst bildende Gesellschaft
fällt, Cassationshof 7/5 1857 8. 57 I. p. 480.

Ist der Eintrag zu Gunsten eines Einzelkaufmanns erfolgt,
so kommt es darauf an, ob derselbe auf den bürgerlichen Namen
oder auf die Firma lautet; im ersten Falle ist ein neuer Ein-
trag erforderlich, wenn das ganze Geschäft sammt Firma und
damit auch das Erfinderrecht veräußert wird; dagegen kann
ein neuer Eintrag nicht als nothwendig erkannt werden,
wenn der frühere Eintrag auf die Firma lautet, da er
dann zu Gunsten eines jeden gegenwärtigen wie künftigen Trägers '
dieser Firma gilt; im Gegentheil, hier wäre ein Eintrag erfor-
derlich, wenn Geschäft sammt Firma veräußert, und das Patent
beim Veräußerer zurückbehalten würde.

Läugnet eine Partei den Uebertragungsact oder verweigert
sie die Mitwirkung zu einer beglaubigten Beurkundung des
Geschäfts, so kann die Uebertragung gerichtlich festgestellt und

*) Unter dem franz. Ges. von 4844 verhält sich die Sache anders, weil
dasselbe nur den Eintrag der Sessionen bei Vermeidung der Unwirksamkeit
erfordert, § 20 Abs. 3, N o u F u i s r m-. 344.
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auf Grund des rechtskräftigen gerichtlichen Feststellungsurtheils
der Eintrag in die. Rolle verlangt werden.

Nr. 165. Es ist schließlich noch zu prüfen, welche, durch
translative« Act erworbenen Rechte in die Rolle einzutragen
sind. Bezüglich des Vollrechts bedarf es keiner weitern Er-
örterung; ebenso ist es sicher, daß die Einräumung der Mi t -
berechtigung (s. g. Miteigentum) eingetragen werden muß;
auch vom Ususfruct kann die Sache nicht bezweifelt werden,
denn auch der Usufructuar ist ein Träger des Patentrechts
und zwar ein solcher, dessen Berechtigung während der Dauer
des Rechts das Vollrecht fast völlig consumirt. Zweifelhaft
ist die Sache bei dem Pfandberechtigten. Dieser ist zwar kein
Präsenter Patentinhaber, auch kein zukünftiger, wohl aber ein
solcher, welcher mit Ausübung des Pfandrechts selbstständig und
unabhängig einen neuen Patentinhaber creiren kann; sein Recht
entspricht daher vollkommen dem des suspensive« Eigenthümers,
nur daß das Eigenthum nothwendig nicht in seiner Person,
sondern in der Person seines Käufers erwächst. Sein Recht
ist daher ebenso einzutragen, wie das Recht des unter einer
Suspensivbedingung Berechtigten*).

Dagegen sind die Licenzen nicht einzutragen, da eine
Gebrauchsbefugniß ohne Prohibitivrecht nicht als eine Inne-
habung der Patentgewalt, der Permissionar nicht als Patent-
inhaber betrachtet werden kann. Auch hat die Licenzgewährung
nicht die große Bedeutung, wie die Creirung der oben bezeichneten
Rechte, ihr Eintrag würde den Registerbeamten überbürden und
das Register überfüllen. Dazu kommt, daß der Licenzberechtigte
gegen den Verzicht des Patentinhabers auf das Patentrecht

*) Treffend bemerkt I h e r i n g Jahrb. X S. 533: „Was ist das moderne
Pfandrecht mit seiner dinglich geschützten Verkaufsbefugniß anders als eine
an Suspensivbedingung geknüpfte Ermächtigung zur Uebertragung des Eigen-
thnms? Was macht es für einen Unterschied, ob ich dem H.. sage: D u sollst,
wenn ich innerhalb bestimmter Zeit nicht zahle, das Recht haben, das Eigen-
thum meiner Sache auf einen Andern zu'übertragen, oder: Du sollst es selber
haben?" Vgl. auch meinen Aufs, in den bad. Annalen B. 43 S. 23 fg.
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einen Einspruch nicht erheben kann; weßhalb auch ein Eintrag
seines Rechts nicht begehrt werden kann, um ein unzeitiges
Löschen des Patentrechts in der Rolle zu verhüten.

Daher bleiben die Licenzen auch nach dem französ. und
nach dem amerikanischen. Rechte ohne Eintrag, N s n o u a r ä ur.
171, Viano p. 507, NouFiiisi nr. 308, Vsäariiäo ur.
276, Königs S. 49. 50.

v. Erlöschen des Patentrechts.

I.

Anun t te lVar i n der M a t n r des Uechts liegende
Orlöschungsgrnnde.

Nr. 166. Jedes Immaterialrecht hat die Tendenz, in den
Gemeinverkehr überzugehen, zur rsg oommum'Z omnium zu
werden; so auch das Erfinderrecht; ein ewiges Erfinderrecht
würde eine Erstarrung des gewerblichen Schöpfungsgeistes vor-
aussetzen, welche im schroffen Gegensatze stünde zu dem ewig
neuen Schöpfungsdrange, aus dem die Erfindungen hervorwachsen,
einem Schöpfungsdrange, welcher sich die seitherigen gewerblichen
Resultate assimilirt und zu neuen technischen Combinationen
verarbeitet. Daher haben alle Patentgesetze das Recht des
Erfinders auf eine Reihe von Jahren beschränkt. Allerdings
ist nicht für alle Erfindungen eine gleichmäßige Dauer angezeigt;
die einen assimiliren sich schneller, die andern langsamer; hier-
nach wäre es an sich Sache der Prüfungsbehörde, nach Maß-
gabe der Umstände des einzelnen Falles eine Festsetzung im
Einzelnen vorzunehmen. Eine gerechte Festsetzung wäre aber
mit so vielen Schwierigkeiten verbunden, daß ein solches Ver-
fahren sofort in das völlig Willkürliche und Bodenlose um-
schlagen würde. Ein anderes System bestünde darin, daß man
dem Erfinder innerhalb eines bestimmten Rahmens die Fest-
setzung der Zeitdauer selbst überließe; so kennt das französ.
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Gesetz Patente zu 5, 10 und 15 Jahren. Aber auch dieses
System hat sich nicht bewährt, da auch der Erfinder die der
Erfindung entsprechende Zeitdauer nicht zum Voraus bemessen
kann, und erst das Schicksal der Erfindung im Verkehr ihm
hierüber Aufklärung verschafft.

Man hat daher schon im französ. Rechte zu einem dritten
Systeme gegriffen, welches den obwaltenden Verhältnissen allein
entspricht; das Patentrecht wird in tkesi für eine bestimmte
Maximaldauer gegeben, es wird aber dem Patentherechtigten
überlassen, jederzeit durch Verzicht oder durch Nichtzahlung der
Patentsteuer die Patentperiode abzubrechen, was ihm dann
naheliegen wird, wenn die Einkünfte des Patents nicht mehr
im Verhältnisse stehen zu der sich jährlich steigernden Patent-
steuer, wenn die Erfindung im Kreise der Privatwirtschaft
ihren vollen Höhepunct erreicht hat.

Dies ist das System des deutschen Gesetzes. Jedes Patent
wird auf die Dauer von 15 Jahren gegeben; aber nur die
wenigsten Erfindungen werden, bis zum Schlüsse dieser Erfindung
ausharren; die meisten werden schon vorher ihren Höhepunct
für die Privatwirthschaft des Einzelnen erreicht haben und auf
die Allgemeinheit übergehen.

Nr. 167. Die Periode der 15 Jahre beginnt nicht erst
mit der Patenterteilung; die Anmeldung genießt schon vorher
provisorischen Schutz, § 22. 23 Ges.; der erste Beginn dieses
Schutzes wäre passend der Beginn der Patentfrist; aber das
Gesetz hat den Beginn noch auf einen frühern Tag zurückoerlegt:
die Frist nimmt ihren Anfang (der Lauf der Zeit beginnt) mit
dem auf die Anmeldung der Erfindung folgenden Tage, § 7
Ges., also zu einer Zeit, wo noch kein Schutz der Erfindung
existirt. Hierfür läßt sich nur das sagen, daß die Zeit der
Anmeldung sowohl für die Neuheit, als für die Priorität ent-
scheidend ist, daß mithin schon mit diesem Momente eine gewisse
Sicherung der Erfindung eintritt*). Es ist daher nicht völlig

*) Das Patentrecht ist m diesem Stadium gewissermaßen ein
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grundlos, wenn die Anmeldung*) zum maßgebenden Zeitpunct
für den Beginn der Schutzfrist festgesetzt worden ist.

Ich sage.- die Anmeldung; denn wenn der auf die An-
meldung folgende Tag als der erste Tag der Frist bezeichnet
wird,- so wird er es nur deßhalb, weil nur ganze Tage gezählt
werden und daher der Stücktag, welcher nach der Anmeldung
noch übrig bleibt, nicht gerechnet werden darf. Deßhalb und
nur deßhalb hebt die Frist mit der auf die Anmeldung folgen-
den Mitternacht an. Daraus folgt nun aber auch, daß nicht
der Jahrestag, welcher dem Tag nach der Anmeldung entspricht,
der letzte Tag der Frist ist, sondern der Tag vorher, also der
Tag, welcher dem Tage der Anmeldung entspricht. Zwar
könnte eine oberflächliche Vergleichung des § 7 Ges. mit Art.
32 Wechs- O., Art 328 H. G. B., § 200 C. Pr. O., § 43
Str. Pr. O. zu einem andern Ergebnisse führen, indem hier
bestimmt ist, daß als der letzte Tag derjenige zu betrachten ist
welcher durch seine (Benennung oder) Zahl dem Tage ent-
spricht, an welchem die Frist begonnen hat. Allein diese
Bestimmung^) ist nur die natürliche Konsequenz der andern
Bestimmung (§ 199 C. Pr. O., § 42 Str. Pr. O.), daß der
Tag, auf welchen das für den Anfang der Frist maßgebende
Ereigniß fällt, — oder vielmehr der Stücktag, welcher nach
diesem Ereigniß noch übrig ist, nicht gerechnet werden soll.
Nun ist aber in unserem Falle als das maßgebende Ereigniß
die Anmeldung zu betrachten, der Tag der Allmeldung daher
als derjenige, auf welchen das maßgebende Ereigniß fällt; und
wenn daher das Gesetz die Frist vom darauffolgenden Tage
beginnen läßt, so besagt es nur, was auch die Pr. O. aus-

*) Ist zuerst eine unförmliche Anmeldung eingelaufen, welche zur rechten
Zeit verbessert wurde, so ist die erste, unförmliche Anmeldung entscheidend,
L1u,nL i>. 439, 5?ouAuißl nr. 228; denn mit dieser treten auch bereits
die Vorthcile der Anmeldung, Priorität, Sicherung der Neuheit ein, vgl. oben
S. 8 l . 82. 83.

55) Vgl. die Kommentatoren hierzu. Struckmann — Koch T . 144,
Puchelt S. 481. 482, Siebenhaar S. 219. 220.

Ko hl er, Patentrecht. 15
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sprechen, daß der Tag des maßgebenden Ereignisses nicht
gezählt werden soll.

Die weitere Bestimmung der Proceßgesetze, daß, wenn
das Ende der Frist auf einen Sonn- oder allgemeinen Werktag
fällt, nochmals ein Tag beigegeben werden soll (C. Pr. O.
§ 200 Abs. 2, Str. Pr. O. § 43 Abs. 2, vgl. auch H. G. V.
Art. 329), findet hier keine Anwendung, da es sich nicht um
eine Frist zur Wahrung des Rechts durch einen innerhalb der-
selben vorzunehmenden momentanen Act, sondern um eine Frist
Zur continuirlichen Ausübung eines Rechts handelt, wobei
dieses t6MM8 utile keinen Sinn hätte.

Nr. 168. Eine Verlängerung der 15jährigen Frist wäre
nur auf dem Wege eines Reichsgesetzes möglich; daß sie auf
diesem Wege möglich wäre, kann nicht bestritten werden, da
der Gesetzgeber kraft seiner Machtvollkommenheit die Schranken
des Privatrechts wirksam durchbrechen kann u. nur die mora-
lische Verpflichtung hat, hierbei die Gebote der Gerechtigkeit
zu resvectiren. Es war daher eine Bestimmung, wie die des
französischen Gesetzes, Art. 15 I ^ äurss äss drsvets N6 xouria
ßtl6 prolonges HU6 M I UH6 loi überflüssig. Das französ. Recht
bietet übrigens mehrere Beispiele derartiger Patentverlängerungen
durch Spezialgesetze, s. l ißi iouarä nr. 189^)

Nr. 169. Das Erlöschen durch Ablauf der Zeit ist ein
dem Patentrecht von seinem ersten Beginne an innewohnender
Todeskeim, welcher daher alle Rechte am Patente nothwendig
mit afftcirm muß, die Vollberechtigungen, wie die Theilbe-
rechtigungen. Auch das Pfandrecht muß mit dem Ablaufe
nothwendig erlöschen, da der Todeskeim bereits zur Zeit der
Pfandbestellung vorhanden war u. daher die Pfandbestellung
nur ein bereits mit diesem Keime inficirtes Recht gewähren
konnte.

Nr. 170. Eine verkürzte Patentdauer findet nach französ.
Gesetze dann statt, wenn der Inhaber eines ausländischen

*) Auch das Patent von I . Watt wurde über die gesetzliche Dauer
hinaus bis auf 25 Jahre erstreckt, N a e a r s i p. 374.



— 195 —

Patents ein inländisches Patent erwirkt; in diesem Falle soll
nämlich das inländische Patent nicht länger dauern als das
ausländische: 1a äur66 äe 06 drsvet ns pourra ßxosäsr osliß
äs« di'6V6t8 autßrikuremsut pris a l'strauFsr, Art. 29,
Nsuouarä nr. 55, ^ouFuier nr. 380, ?6r^ iFna p. 180
— offenbar damit die inländische Industrie nicht von der
durch das freigegebene Patent gesteigerten ausländischen über-
holt wird. Das deutsche Gesetz hat diese Bestimmung nicht
adovtirt, und mit Recht.*) Der Gedanke würde conséquent
dahin führen, daß ein bereits bestehendes inländisches Patent
durch die nachträgliche Erwirkung eines kürzeren ausländischen
Patents auf dessen Dauer reducirt würde ja schließlich müßte
man ein Patent immer dann versagen, wenn der Patentsucher
nicht auch im Auslande ein Patent erwirkt hat, da ja dasselbe
Verhältniß zwischen I n - u. Ausland schon dadurch eintritt,
daß der Erfinder sich auf ein inländisches Patent beschränkt
und die Erfindung im Auslande freigibt. Daraus ergibt sich
daß der ganze Versuch, eine alleinige Patentirung im Inlands
zu vermeiden, völlig undurchführbar ist; er ist auch wirth-
schaftlich verfehlt, da die Protection der Erfindung die gewerb-
liche Thätigkeit derart anspannt, die gewerblichen Resultate
derart vervollkommnet,- daß das betreffende Industrieland der
Concurrenz des Auslandes getrost die Stirne bieten kann.

II.

Mi t te lbar i n der Matur des Kechts liegende
Orlöschungsgriinde.

Nr. 171. Ein zweiter Erlöschungskeim, welcher das Recht
bereits vor Ablauf der 15jährigen Periode zu Fall bringen
kann, liegt in den dem Patentinhaber obliegenden Pflichten u.

-) Wohl aber finden sich Anklänge im UrheberechtZges. § 62 (dazu
Endemann S. 95. 96), im Kunstwerkgesetz tz 21 u. im Markenge^etz § 20
Z. 3, Meves, Markenschutzges. S. 245 fg.. Endemann, Markenschutz in
Busch Arch. N. F. V I I . S . 97. 98.
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Verpflichtungen verborgen, indem dieselben mit der Sanction
der Patenterlöschung versehen sind. Zwar nicht in allen
Fällen soll das Patent erlöschen, wenn eine Pflicht unerfüllt
bleibt, und auch nicht in gleicher Weise. Vielmehr ist zu unter-
scheiden: Die Nichtleistung der Patentsteuer als objective
Thatsache führt den Verfall herbei, ohne daß auf die subjective«
Gründe irgend welche Rücksicht genommen würde; dagegen
die Nichterfüllung der Ausführungspflicht, und zwar der directen,
wie der indirecten, durch Licenz zu realisirenden Ausführungspflicht
bewirkt nicht schon an sich den Verfall, sondern nur dann, wenn
ein gröbliches Verschulden zu Grunde liegt, die Allgemeinheit
geschädigt wird und auf Grund dessen die betreffende.Behörde
den Verfall ausspricht.

Nr. 172. Was die Zahlung der Patentsteuer betrifft, so
ist bereits oben der wirtschaftliche Gedanke des Gesetzes ent-
wickelt worden, daß der Patentinhaber die Dauer seines
Patentes in der Hand hat, indem es ihm freisteht, das Patent
durch Nichtzahlung der Steuer verfallen zu lassen; und daß
die progressive Steuer eine starke Comvelle ist, um das auf
der Höhe seiner Ergiebigkeit angelangte Erfinderrecht dem
Publikum zuzulenken. Indeß darf diese nationalökonomische
Idee nicht unmittelbar in das juristische.übersetzt werden; man
darf nicht sagen, daß deßhalb in der Zahlung der Patentsteuer
eine auf die Fortdauer des Patents gerichtete Willenserklärung
enthalten sei oder enthalten sein müsse, weil diese Zahlung
das Patent conservirt; vielmehr tritt die Fortdauer des Patents
auf die bloße Zahlung hin von selbst ein, ohne daß dem
Zahlenden auch nur diese Folge bewußt ist; sie erfolgt ^
16FÎ8, nicht vi voluntatis und es ist bloß eine factische, aber
nach der Natur der wirtschaftlichen Verhältnisse oftmals, ja
meistens benützte Möglichkeit, durch das bewußte Eintreten-
lassen dieser von selbst wirkenden Thatsache die gesetzliche
Wirkung, das Erlöschen des Patents, herbeizuführen.

Daraus folgt, daß der Zahlende nur die zur Zahlung, nicht
auch die zur Confervirung des Patents nöthige Rechtsmacht zu
besitzen braucht; insbesondere bleibt das Patent bestehen, wenn
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die Zahlung von einem Verwalter geleistet wird, dessen Amt
die Zahlung der Gefälle und Abgaben, aber keine weiteren
rechtlichen Befugnisse mit sich bringt; oder wenn sie geleistet
wird von einem ußFotiorum F68tor oder einem sonstigen Dritten
in der Absicht, gerade die bestimmte, auf der Erfindung haftende
Steuer zu entrichten; es ist nicht etwa nöthig, daß eine die
Vollmacht oder den M8U8 ersetzende Ratihabition nachfolgt;
noch weniger, daß sie innerhalb der Nachfrist nachfolgt, in
welcher die Zahlung erfolgen muß, und es kann die Frage
über die heutige Verwendung der bekannten Ratihabitions-
stellen, tr. 24 pr., kr. 25 § 1 rat. rsw bad., kr. 71 § 1 äs
soliit., vergl. Zimmermann, stellvertretende Negot. Gestio
S. 258. 266 flg., völlig außer Betracht bleiben. Allerdings
hat in solchen Fällen der zahlende neFot. Fsst. nicht immer
einen sichern Rückhalt, an dem Patentinhaber, da dieser mög-
licherweise auf den Bestand des. Patents keinen Werth legt
und es verfallen lassen wollte, mithin eine aotio usF. F68t. ooutr.
nicht begründet ist.

Als Patentsteuer, deren Nichtzahlung den Verfall des
Patentrechts begründet, sind ebenso wenig die Anmelde- und
Beschwerdegebühren von je 20 M., als die, sofort bei Ertheilung
des Patents zu zahlende, Gebühr von 30 M. zu betrachten;
denn der Verfall setzt ein wirkliches verfectes Patentrecht
voraus, und solches beginnt erst mit der Ertheilung.*) Die Erthei-
lung soll aber an die Leistung der 30 M. geknüpft sein.

Vielmehr ist als Patentsteuer, deren Nichtzahlung den
Verfall begründet, nur die mit Beginn des zweiten und jeden
folgenden Jahres der Dauer zu entrichtende Abgabe, die
Patentsteuer anzusehen.

Nr. 173. Der Fälligkeitstermin ist der erste Tag des
zweiten und folgenden Jahres des Dauer; für die Berechnung

* ) Obgleich es wegen etwaiger anderer Ansicht der Gerichte die Klug-
heit gebietet, auch wenn das Patent ohne Gebühr ertheilt sein sollte, diese
Gebühr sofort einzusenden.
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der Dauer ist aber, wie gezeigt, die Anmeldung entscheidend,
doch in der Art, daß der Stücktag der Anmeldung ignorirt
und der folgende Tag als der erste betrachtet wird. Der
Jahrestag nun, welcher diesem auf den Tag der Anmeldung
folgenden Tag entspricht, ist der Tag der Fälligkeit. Ist die
Zahlung zu irgend einer Stunde dieses Tages erfolgt, so ist
sie am Tage der Fälligkeit erfolgt.

Allein das Recht ist nicht so streng, daß schon das Aus-
bleiben der Zahlung am Fälligkeitstermin den Verfall des
Patentrechts herbeiführte, es ist den Berechtigten vielmehr ein
laxamsuwm tsmporiZ gegeben, innerhalb dessen die Zahlung
mit Rechtswirksamkeit nachgeholt werden kann. Dieses laxameu-
Win beträgt 3 Monate „nach der Fälligkeit" (§ 9 des Ges.),
also nach dem Tage der Fälligkeit, so daß dieser Tag nicht
mitgegerechnet wird. I m übrigen ist die Verechnungsweise
nach Analogie der oben citirten Reichsgesetze in der Art zu
vollziehen, daß nicht etwa der Monat zu 30 Tagen gerechnet
wird, sondern so,- daß als Monat derjenige zeitliche Zwischen-
raum gilt, welche? nöthig ist, um zu dem der Zahl nach ent-
sprechenden Tage des oder der weitern Monate zu gelangen.
Hat der betr. Monat nicht so viel Tage, um dem Anfangstage
entsprechen zu können, so ist der letzte Tag des Monats als
der maßgebende zu betrachten.

Wenden wir diese Methode an, so sind die 3 Monate der
Fälligkeit mit dem Beginn desjenigen Tages des 3. Monats
verstrichen, welcher der Zahl nach dem ersten Tage der Frist,
also dem Tage nach der Fälligkeit entspricht; mit der Mitter-
nachtstunde, in welcher dieser Tag beginnt, sind volle drei
Monate verstrichen. Man darf auch hier nicht etwa in miß-
verständlicher Anwendung der citirten Reichsgesetze die Frist
erst mit Ablauf dieses genannten Tages verstreichen lassen;
denn die Frist beginnt bereits mit der Mitternachtsstunde, welche
den Tag der Fälligkeit beschließt und den folgenden Tag ein-
leitet, so daß dieser erste Tag einen vollen Tag, keinen Stück-
tag bildet und daher voll gerechnet werden muß.
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Ist der hiernach bestimmte Tag ein Sonn- oder Feiertag,
so wird noch der folgende Tag hinzugenommen werden
dürfen, da es sich hier nicht, wie bei der 15jährigen Frist, um
ein continuelles Thundürfen, sondern um einen in die Schranken
eines begränzten Zeitraums eingeschlossenen momentanen Act
handelt, bei welchem es billig ist, daß noch die äußerste Zeit-
gränze die Möglichkeit der Erfüllung bietet.

Nr. 174. Die Nichtzahlung der Patentsteuer innerhalb
der gesetzlichen Frist führt den Verfall des Patents herbei,
ohne daß es eines weiteren Verfahrens, einer Mahnung oder
gar eines gerichtlichen Ausspruchs bedürfte; ein gerichtlicher
Act kann zwar den bereits geschehenen Verfall - constatiren,
nicht aber erst durch Ausspruch des Rechtsnachtheils den Verfall
herbeiführen. Aehnlich das franz. Recht, Cassât. Hof 7/6 1851
8. 52 I p. 68, Appelh. Metz 5/2 1862 8. 62 I I . x. 113 und
Appelh. Paris 26/7 1865 8. 65 I I . x. 345.

Nr. 175. Die objective Thatsache der Nichtzahlung führt
den Verfall herbei; die subjektiven Gründe werden nicht unter-
sucht; auch die trieftigste Entschuldigung: Unthätigkeit, äolu8
des Stellvertreters u. a. kann den Verfall nicht aufhalten.
Die Pflicht zur Zahlung ist, wie so manche andere Rechts-
pfticht, zur Bedingung des Nechtsbestands geworden, so daß
auf die Gründe der Nichterfüllung keine Rücksicht genommen
wird; ebenso wie die Protestpflicht des Wechsels") u. a.
Daher kann auch der vollste Nachweis der Unmöglichkeit dem
Berechtigten nicht aufhelfen und es ist die entgegengesetzte
Ansicht der franz. Jurisprudenz**) hier ebensowenig anzuerkennen,
wie auf dem Gebiete des Wechselrechts — insbesondere da durch
das 8Mwin der 3 Monate für die ordentlichen Fälle Fürsorge
getroffen ist und in etwaigen außerordentlichen Fällen durch

*) Hierüber vergl. v. Salpius in GoldschmidtZeitschr. f. H. R.XIX.
S. 35 flg.

*") I i id . 8t. Clauä« 1/7 4854 bei Liauo p. 555, Cass.Hof 16/3 1864
8. 64 I. p. 188, Rsiiouarä ur. 210, Itsuäu nr. 469, Vallo2 nr. 113
— anders jedoch Appelh. Paris 6/12 1861 8. 62 I I . p. 117,
nr. 434.



— 200 -

die Gesetzgebung nachgeholfen werden kann, wie dies auch
in Frankreich zur Zeit des deutsch-französischen Krieges
geschehen ist.*)

Wohl aber müßte dann eine Ausnahme gemacht werden,
wenn die Unmöglichkeit nicht auf der Seite des Leistenden,
sondern auf der Seite des Leistungsempfängers läge, wenn der
Staat außer Stande wäre, die Patentsteuer in Empfang zu
nehmen, oder wenn der Staat den Empfang aus irgend einem
Grunde (z. V. aus irriger Ansicht des Beamten) verweigerte;
denn in diesem Falle ist der Bestand des Patents auch nach
den Regeln der Bedingung gewahrt, tr. 81 § 1 äs
luno äLuinui pro impißta kadbtur oonäioio, oum z
«tat, hui, si imMW 688st, ä6diwrii3 srat, kr. 50 äs «oontr.
suit.: Hua8i imxieta oouäioious, ouw xsr siutoism 8tst, <iuo-
Nwu8 imxieatur, kr. 85 § 7 V. 0., kr. 161 K. I.

Das Gleiche wäre anzunehmen, wenn auf eine irrige
Nachricht von Seiten des Patentamts, daß die Steuer bereits
bezahlt sei, die Zahlung unterblieben wäre.

Nr. 176. Man fragt, ob eine Vorauszahlung der Gebühr
mit Rechtswirksamkeit, also mit der Wirkung der Aufrechter-
haltung des Patents während der, der vorausgezahlten Summe
entsprechenden, Zeit erfolgen könne. Die Frage wurde in der
Enqußte discutirt. Man betonte den legislativen Gesichts-
punkt, daß die Gebühr gleichsam die Probe sein solle, an
welcher sich das Patent bewähren müsse.

Die Mehrzahl der Sachverständigen sprach sich gegen die
Zulässigkeit der Vorauszahlung aus, 7 Stimmen wollten die
Vorauszahlung für die beiden ersten Jahre gestatten (Enq.
S . 48). Auch die Motive (S . 23) erklären, daß der eine
Zweck der Steuer, Erfindungen, welche sich nicht bewährt
haben, zu Fall zu bringen, sich nur erreichen lasse, „wenn an
regelmäßige Abschnitte der gesetzlichen Dauer der Patente die
Entrichtung von steigenden Gebühren geknüpft w i rd , welche
den Patentinhaber zu einer periodisch sich erneuernden Abwägung

«) Vergl. die Décrète v. 10/9 und 14/10 1870 8.70 I I I . x. 516. 521.
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des Interesses nöthigt, das er an dem Fortbestande des Schutzes
besitzt." Demgemäß haben auch, obgleich das Gesetz schweigt,
Dambach S. 30 und Klostermann, Patentgesetz S. 171.172,
die Vorauszahlung für mehrere Jahre für unzulässig erklärt;
Klostermann insbesondere auf Grund der Nechtsregel, daß
eine Vorauszahlung nur dann gestattet sei, wenn die Frist-
bestimmung allein den Vortheil des Schuldners bezweckt, was
hier ausgesprochener Maßen nicht der Fall sei.

Indeß steht man auf einem unrichtigen Standpunkte, wenn
man die künftige Steuer als eine bereits bestehende, nun erst
später fällig werdende Obligation betrachtet und die Grundsätze
über betagte Obligationen, tr. 41 § 1 V. 0., kr. 70 äs sowt.,
5. 17 äs rsF. Mr., 0. oiv. art. 1187, Sachs. Ges. B. § 717
u. s. w., in Anwendung bringt; denn die künftige Steuerpflicht
erzeugt noch keine präsente Obligation, vielmehr entsteht die
Obligation jeweils erst mit dem Tag der Fälligkeit und sie
erwächst nur, soweit und sofern an diesem Termine die zur
Erzeugung der Obligation erforderlichen Voraussetzungen vor-
handen sind — ganz ähnlich wie die Verpflichtung zur Zahlung
der Miethzieler erst nach Maßgabe des gewährten Miethgenusses
entsteht, nicht etwa als sofort bestehend künftig fällig wird.*)
Es handelt sich daher nicht um eine odiiFatio oum äis, sondern
um eine tuwra oMZatio, bei welcher daher von einer Pflicht
des Gläubigers zum anticipirten Zahlungsempfange überhaupt
keine Rede sein kann. Dies geht auch schon daraus hervor,
daß es bei Beginn der Steuerpflicht noch völlig ungewiß ist,
in wessen Person die künftige Steuerobligation erwachsen wird,
da der jeweilige künftige Träger des Steuergutes auch der
Träger der Steuer ist.

Eine Pflicht des Staates, die künftige Steuer bereits zum
Voraus anzunehmen, existirt daher nicht; dagegen ist es auch
nicht unzulässig, daß der Staat freiwillig eine ihm angebotene
künftige Steuer in Empfang nimmt, eine künftige Steuer,
welche in der Absicht bezahlt wird, nicht nur den gegenwärtigen.

Vergl. kr. 89 äs V. 0., Dernburg Pfandrecht 1 S. 522 flg.
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sondern auch den etwaigen künftigen Steuerpflichtigen zu entlasten.
Die Vorauszahlung kann natürlich nur eine provisorische sein, sie
setzt den Bestand des Steuergutes während der betreffenden
Zeitperiode voraus; sie wäre »ins oau8a und müßte zurückgegeben
werden, sofern und soweit das Steuergut vor Ablauf der Zeit
verfällt.

Daß nun aber, wenn die Steuerbehörde, hier das Patent-
amt sich auf eine solche Vorauszahlung künftiger Steuern ein-
läßt, die Steuerpflicht für die betreffende Periode erfüllt und
damit auch die an die Erfüllung der Steüervflicht geknüpfte
Fortexistenz des Patents gewahrt ist, kann m. E. nicht wohl
bezweifelt werden. Ich glaube auch, daß es eine sehr berech-
tigte Connivenz an die Bedürfnisse des Verkehrs ist, wenn sich
das Patentamt zur Annahme einer Vorailszahlung auf einzelne
Jahre erbietet. Man denke insbesondere an Fabrikanten, welche
sich auf mehrere Jahre in's Ausland begeben und sich den
Bestand des Patents sichern wollen; auch die größte Sorgfalt
in der Wahl des Vertreters, auch die umsichtigsten Zahlungs-
operationen vom Auslande aus, bieten keine volle Gewähr, daß
die Steuerzahlung, an welcher vielleicht ein Vermögenswerth
von Tausenden hängt, rechtzeitig erfolgt. I n einem solchen
Falle wäre es eine schwere Schädigung der Privatinteressen,
wenn das Patentamt die Vorauszahlung refüsiren würde.

Die Tendenz des Gesetzes, daß das Patent im Verkehr
erprobt wird, kommt auch hier zur Geltung, da trotz der
Vorauszahlung der Patentinhaber jederzeit auf das Patent ver-
zichten kann; in welchem Falle ihm soviel von der bezahlten
Abgabe zurückzuersetzen ist, als er nach Maßgabe des Erlöschens
des Patents nicht zu zahlen schuldig ist.

Bemerkt sei noch, daß in Frankreich die Vorauszahlung
der künftigen Steuer fo wenig Anstand findet, daß sie sogar
in Einem Falle geboten ist; die Cession des Patents kann nur
erfolgen, wenn die künftigen Patentsteuern für die ganze Patent-
periode von 5, 10 oder 15 Jahren vorausbezahlt sind, Art. 20
Abs. 2 Ges., Renonarä ur. 168, NouFuisr m. 282.
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Nr. 177. Die letzterwähnte Bestimmung des französischen-
Gesetzes wollte nämlich den Schwierigkeiten zuvorkommen, welche
sich bei dem Uebergang des Patens auf andere Inhaber
bezüglich der Patentabgabe erheben können. Zwar im Falle
einer Totalcession hat die Sache keine Schwierigkeit, da nun-"
mehr die Steuerpflicht auf den -neuen Cessionar vollkommen
übergeht; auch bei der Bestellung eines Ususfructes kann es
keinem Zweifel unterliegen, daß die Steuerpflicht nunmehr i l r
der Person des Usufructuars erwächst, vgl. oben S . 146^
Dagegen zeigen sich allerdings Complications« im Falle einer
Theilcession, insbesondere wenn die Gebiete der Cessionare
nach localen oder technischen Rücksichten abgetheilt sind: 81 1a
06881011 68t >tait6 a p1u816ur8 p6r80HN68 — — qu i 8653. oliarFS,.

äu pai6M6nt, äaQ8 HU611S8 proport ion okaoun, V ooutr i-
Ku6ra-t-i1? tauära-t-11 kraotionusi- 1'amiu1t6, aoL6pt6r 66ux^
tranos äs oslui-oi, ä6ux traQ08 ä6 C6iui-1a? fragt Vsäarriäs
ur. 261. Allein das französische Mit te l ist nichtsdestoweniger
ein acht französisches Gewaltmittel, welches auch in den maß-̂
gebenden Kreisen entschiedene Mißbilligung gefunden hat, vgl.,
das Circular des franz. Handelsministers vom 26/12 1854 bei,

x. 527; und treffend bemerkt Liane p. 509:
i n'6ii 68t pa8 11101118

a äsmontrs, 6
tout68 168 annuité 3, 60Ü01I' P3.ra1v86 168 tr3,Q8aoti0I18. NÏ6UX
vaut 1aÏ886r aux xarti68 16 80ÎU ä6 I>r6iiär616UI-8 8Ür6tö8 6t 16-
i6F18i3.t6Ur I6U88it tou^0ur8 mal, Huauä 11 V6ut 6IU^i6t6r 8ur-
16 röls <1U1 16UI ap^3.rti6ut.

I n der That sind auch die Schwierigkeiten keine unüber^
steiglichen. Denn der eine Satz, npiß festgehalten werden, daft
das Patent nicht theilweife stehen und theilweise fallen kann^
sondern völlig entweder stehen oder fallen muß. Da nun diê
Zahlung der Patentsteuer eine Bedingung des Bestandes ist, so
kann auch nur die volle Zahlung wirksam sein, eine theilweise
Zahlung wäre ohne jede Erheblichkeit. Es liegt daher einer
derjenigen Fälle vor, wo das Recht des Einzelnen nur durch,
Wahrung der Rechte Aller aufrechterhalten werden kann; der
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Theilberechtigte, welcher die Gesammtabgabe entrichtet, erfüllt
eine Pflicht Aller; aber zugleich Ferit iä, »ins yuo zartem 8uam
reote aämim8trare non xotest, kr. 6 8 2 00mm. äiv. Solche
Complicationen kommen aber auf dem Gebiete der Theilberech-
tigungen sehr häufig vor; sie sind die eigentliche Domäne der
aotio oomm. üiviä; denn wo sich das Interesse des Einen
vom Interesse des Andern abscheiden und besonders wahren
läßt, da hat derjenige, welcher die Auslage vorschießt, nicht die
aotio oomm. äiviä., sondern die aotio ueZot. Fest., Br ink-
mann, Verhältniß der aot. oomm äiviä. und der aot. usF.
F68t. S. 63 flg., meine Abhandl. in der Z. für franz.Civ.-R.
V I I I S . 184. 185, vgl. auch kr. 39 (40) äs usF. F68t., kr. 25
G 15 kam Iiero., kr. 9 § 4 äs reb. auot. '̂uä. Daher hat von
mehreren an demselben Patente Berechtigten, gleichgültig, ob
die Berechtigungen abgetheilte oder unabgetheilte sind, jeder
das Recht und die Veranlassung, durch Zahlung der vollen
Steuer das Patentrecht zu conserviren; vorbehaltlich der
späteren Ausgleichung durch die aotio oomm. äiviä. (utili«). Stehen
die Inhaber in unabgetheilter Gemeinschaft, so vertheilt sich
die Summe nach Verhältniß der Antheile an der Gemeinschaft.
Andernfalls ist der Impensenersatz ex K0110 et aequo nach Ver-
hältniß der gegenseitigen InteressebetheilMng zu vertheilen,
ähnlich wie in allen andern Fällen der Imvensenregreßklage,
wo nur eine Gemeinsamkeit der Interessen, keine auf arith-
methische Formeln zu reducirende Gemeinsamkeit des Rechtes
Vorliegt, vgl. z. V. k. 18 äs U8u et nadit.

Doch kann der Mitberechtigte, welcher zur Zahlung der
Patentsteuer nicht zugestimmt hat, sich durch Heimschlagung des
Patentrechts der Ersatzpflichi» entledigen, vergl. meine Abh. in
der Z. f. franz. Civ. R. S. 187 flg. 196 flg., über welche
Heimschlagung alsbald zu handeln ist.

Nr. 178. Der Verfall des Patents durch die Nichtzahlung
ist ein absoluter, er trifft nicht die Berechtigung des Einzelnen,
er trifft den Kern des Rechts, mag berechtigt sein, wer wolle;
er trifft den Mitberechtigten, Usufructuar, Pfandberechtigten
«nd jeden, welcher durch eine Berechtigung mit dem Patente
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zusammenhängt. Denn es ist ein Verfall auf Grund der
Nichterfüllung einer ^ Pflicht, deren Erfüllung zur objective«
Bedingung des Bestandes des Patentrechts selbst erhoben ist;
er erfolgt kraft einer dem Rechte selbst innewohnenden gesetz-
lichen Schranke, nicht kraft einer Verfügung des Berechtigten,
welche Verfügung in der Berechtigung des Disponenten ihre
Schranke hätte; ein neuer Beweis, wie unrichtig es wäre, die
Omission der Patentsteuerzahlung juristisch als einen Verzicht
auf das Patent zu betrachten.

Nr. 179. Der Verfall durch Nichtzahlung bedarf keiner
Geltendmachung 0x6 exosMonis, denn er hebt das Recht selbst
auf, er hemmt nicht nur dessen Spannung. Damit ist aber
nicht gesagt, daß der Kläger die Behauptung vortragen müsse,
die Patentsteuer sei regelmäßig gezahlt worden; denn er hat
nur das Vorhandensein der Rechtserzeugungs-, nicht das Nicht-
vorhandensein der Rechtserlöschungsgründe zu behaupten. Wohl
aber müßte es der Richter von Amtswegen berücksichtigen,
wenn der Kläger selbst zugestehen würde, daß ein Termin der
Abgabe versäumt wurde, und das Gericht könnte hier auch im
Fall der Contumaz kein Versäumungserkenntniß auf Verur-
theilung des Beklagten erlassen. Hierin liegt der bedeutsame
Unterschied gegenüber denjenigen Thatsachen, welche nur dann
berücksichtigt werden dürfen, wenn der betreffende Interessent
die Berücksichtigung derselben begehrt; in dieser Hinsicht besteht
der Unterschied von ipso ^urs und opL 6XL6xAoni8 im modernen
Rechte fort, nur daß für den Unterschied ganz andere Momente
maßgebend sind als im röm. Recht. Vgl. Eise le , materielle
Grundlage der exoeMo S . 121.

Dieser Unterschied fällt auch nicht mit der Beweisfrage
zusammen. Denn der Beklagte hat im Bestreitungsfall die
Erlöschungsgründe des gegen ihn geltend gemachten Rechts zu
beweisen, gleichgültig >ob diese Erlöschungsgründe von Amts-
wegen oder nur auf seine Init iat ive in Rechnung zu bringen
sind. So ist es insbesondere auch hier Sache des Beklagten,
im Bestreitungsfalle die Nichtzahlung der Steuer darzuthun;
so im Princip; in der Anwendung wird sich die Sache
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gemeinhin so gestalten, daß der eine Theil eine Bescheinigung
Hes Patentamts beibringt, gegen welche dem andern Theile das
Vorbringen gegentheiliger Beweismittel offen bleibt.

Nr. 180. Nicht zur objektiven Bedingung erhoben ist die
dem Patentrechte innewohnende Ausführungspflicht. Hier sind
keine bestimmten, objectiven, fest fixirten Voraussetzungen gegeben,
bei deren Nichtzutreffen das Patent als verfallen betrachtet
werden muß; vielmehr tritt die Revocation nur dann ein, wenn
die Nichterfüllung der Pflicht auf ein gröbliches Verschulden des
Patentberechtigten zurückzuführen ist und wenn durch dieses
Verschulden die Interessen der Allgemeinheit gefährdet werden.*)
Die Prüfung dieser Umstände bleibt der freien Erwägung des
Berichts (Verwaltungsgerichts, hier des Patentamts) vor-
behalten, daher denn auch, wie in vielen derartigen Fällen, der
erforderlichen Rechtssicherheit wegen, die Révocation erst mit
dem richterlichen Ausspruche eintritt, so daß der richterliche
Ausspruch nicht eine bloß déclarative, sondern auch eine con-
stitutive, den Rechtszustand ändernde Function hat. Objectiv
sixirt und der Prüfung des Gerichts entzogen ist nur die Frist,
innerhalb welcher die Nichtausführung noch nicht zur Révo-
cation führen kann, auch wenn die Umstände noch so sehr
Mr eine Revocation sprechen würden. Die Révocation
soll nämlich nicht vor Ablauf von drei Jahren erfolgen dürfen.
Dies ist nicht so zu verstehen, als ob die Ausführungspflicht
erst nach drei Iahven beginnen würde; sondern nur so, daß die
schwerwiegende Sanction in den ersten Jahren des Patents
noch nicht erfolgen soll, auch wenn der Patentberechtigte die
ihm obliegende Pflicht verletzt. Dies ist eine durchgreifende
Bestimmung, gegeben in dem Bestreben, dem in den ersten
Jahren oft mit hundertfachen Schwierigkeiten ringenden Erfinder
dadurch aufzuhelfen, daß man von vornweg jedes ihm
ungünstige, vielleicht zu rigorose richterliche Ermessen abschneidet.

*) I m Musterrechte besteht keine Sanction der AusführungZpflicht.
Sine solche wurde zwar bei Berathung des Gesetzes angeregt, ohne jedoch
die Zustimmung der Gcsetzesfactorcn zu erlangen. Dambach Musterschutzgcs.
S. 53. 54.
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Die Revocation hört übrigens dadurch nicht auf, ein
Rechtsmstiwt Zu sein, daß dem Richter in der Prüfung der
Revocationsgründe ein freies Ermessen eingeräumt wird. Bei
derartigen Revocations- oder Resolutionsinstituten wird ein freies
richterliches Ermessen, welches den mehr oder minder ernstlichen
Charakter der Pflichtwidrigkeit ln Betracht zieht, nicht zu
umgehen sein. Es ist aber auch der richterlichen Function voll-
kommen entsprechend, wenn dem Richter die Würdigung der vollen
Schwere einer Pflichtwidrigkeit nach den subjective« und
objective« Momenten überlassen, und wenn es seinem Gerechtig-
keitssinne anvertraut wird, zu ermessen,, ob der Grad der
Pflichtwidrigkeit, welchen das Gesetz voraussetzt, erreicht ist
oder nicht. Vgl. venwiouibs XXV. ur. 514.*)

Hier beginnt gerade die höhere Aufgabe des practischen
Richters, wo die Hülfsmittel der formalen Logik nicht aus-
reichen und das gesunde Gefühl der Gerechtigkeit den Sätti-
gungspunct eines nur intensiv abzuwiegenden, nicht extensiv
abzumessenden Verhaltens bildet.

Nur dann würde die Révocation aufhören, ein Rechts-
institut Zu sein, wenn sie ohne Rücksicht auf die Verschuldung
des Patentinhabers in purem 'Interesse der Allgemeinheit
erfolgen könnte; denn dann enthielte sie einen Nebergriff, welcher
in der privatrechtlichen Natur des Patentrechts nicht begründet
wäre. Sobald aber die Révocation nur die Réaction ist gegen
die pflichtwidrige Handlungsweise des Patentberechtigten, ist
und bleibt sie ein Nechtsinstitut, wenn auch bei. Beurtheilung
der Pflichtwidrigkeit der Einfluß derselben auf die Interessen
der Allgemeinheit mit in die Wagschale fällt. Auch bei sonstigen
Revocationsinstituten wird die subjective und objective Seite
der Pflichtwidrigkeit in Betracht gezogen und ist die Berücksich-
tigung der einen wie der andern ein Gebot der Gerechtigkeit.

Nr. 181. Die Révocation kann erst drei Jahre nach der
Patenterteilung ausgesprochen werden; ich sage nach der Patent-
erteilung, nicht nach dem Beginn der Dauer des Patents

'--') ^.nlii-)' u. liau § 302 Xo. 81 flg.
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(§7 Ges.). Die Zeit von der Anmeldung, bis zur Patenterteilung
kommt nicht, in Berechnung, Grothe S. 89, Gareis S. 151.
Dies entspricht dem Wortlaut des Gesetzes (§ 11) und ist in
der Natur der. Sache begründet, da eine Pflicht zur Ausführung
erst nach der staatlichen Anerkennung des Erfinderrechts begründet
sein kann, und das Gesetz den Erfinder eben während dreier Jahre
dieser Ausführungspflicht nicht belästigen will. Wenn übrigens
auch die ersten drei Jahre von dem Sanctionsmittel der
Revocation frei sind, so sind sie nicht frei von der Ausfüh-
rungspflicht und es kann daher im Falle späterer Révocation
auf das Verhalten während dieser drei Jahre Rücksicht
genommen werden.

Nr. 182. Der Patentinhaber ist verpflichtet, sein Mög-
lichstes zu thun, um das Patent im Inlande nach Maßgabe
der jeweiligen Productions- und Consumtionsbedingungen zur
Ausführung zu bringen. Das objective Maß dieser Verpflichtung
ist oben erörtert worden. Hier bleibt nur die subjective Seite
des Handelns und Unterlassens zur Besprechung übrig. Die
Hindernisse, welche dem Patentberechtigten entgegentreten, können
factische und rechtliche sein. So ist es ein rechtliches Hinderniß,
wenn die Ausübung der Erfindung die Benützung einer andern
Erfindung voraussetzt, deren Patent noch im Laufe ist. Hier
kann die Nichtausübung dem Patentberechtigten nicht imputirt
werden, Cass. Hof 6/3 1858 8. 58 I. p. 769, Appelh.
10/2 1859 8.59 I I . p. 693, Nsnouarä'nr. 29,
ur. 450. Ebenso, wenn ein staatliches Verbot der Ausführung
der Erfindung im Wege steht, wenn etwa das betr. Gewerbe
monopolisirt ist und die neue Idee bei den staatlichen Betriebs-
organen keinen Anklang findet u. f. w. Meistens aber werden
es factische Schwierigkeiten sein, mit welchen der Erfinder zu
kämpfen hat, Vorurtheile des Publicum's, Mangel all Verbin-
dungen, Mangel an, Geldmitteln, mangelnder Unternehmungsgeist,
momentane Mißverhältnisse, welche Material und Arbeitslohn
vertheuern, politische Ereignisse, welche das Gewerbe nicht zu
seiner normalen Entwicklung kommen lassen u. f. w. Vgl.
Cass. Hof 23/11 1859 8. 61 I. p. 179. Aber auch Umstände,



— 209 —

welche als fr ivol erscheinen können, sind für das Prosperiren
des einzelnen Gewerbes von der größten Wichtigkeit; so wenn
das Publicum Réclame wi l l und der Erfinder die Réclame
verschmäht*), vgl. ?k i 1 i vx8 p. 147. 148. Endlich können
bloß persönliche Verhältnisse des Erfinders, Krankheit, noth-
wendige Abwesenheit u. s. w. eine Stockung verursachen.

Alle diese Momente sind von dem Patentamte pflichtgemäß
zu prüfen und es darf eine Revocation überall da nicht aus-
gesprochen werden, wo der redliche Wille des Patentinhabers
vorliegt, seiner Pflicht zu genügen, und derartige Hindernisse
seinem Streben ein Ziel setzen.

Nr. 183. Daß übrigens nicht in jedem Fall der Pflicht-
Vernachlässigung cassirt werden muß, wurde schon oben betont.
Möglichermeise zeugt der Fehler von einem so geringen Grade
des Verschuldens, daß die Revocation als eine ungebührliche
Härte erscheinen würde; möglicherweise ist die Allgemeinheit so
wenig an der Erfindung betheiligt, ist diese so nebensächlicher
Natur, daß die Pflichtverletzung der Allgemeinheit nur in
untergeordnetem Maße präjudicirt; wie daher bei sonstigen
Revocationsklagen, hat es auch hier das Gericht in der Hand,
die Klage wegen geringen Grades des Verschuldens oder wegen
geringer Folgen abzuweisen. Diesen Standpunkt hat die
Reichsregierung in den Vorarbeiten stets vertreten; so schon
in den Motiven S . 26, welche besagen:

„Die Zurücknahme soll nicht als die nothwendige Folge
gewisser, durch das Gesetz bezeichneter Thatsachen eintreten
müssen, sondern nur ausgesprochen werden dürfen, wenn solche
Thatsachen vorliegen und außerdem die Behörde die Zurück-
nahme des Patents für nothwendig erachtet; die Möglichkeit
der Zurücknahme soll im Sinne des Entwurfes daher wesentlich
ein Mit tel sein, um die Patentinhaber vor einem Verhalten
zu warnen, welches zur Aufhebung ihrer Patente nöthig würde."

*) Ein artiges Kapitel über die Réclame im Erfinderrecht, liest man
bei Capi ta ine <W 48 flg.

««hl er, Palentr«cht. 14
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Ebenso S . 28 (die verweigerte Licenz betr.): „Auch wenn
nach dem Ausfall der Prüfung das dem Patentinhaber gemachte
und von diesem abgelehnte Angebot als angemessen erscheint,
soll die Behörde noch nicht genöthigt sein, die Zurücknahme
des Patents auszusprechen. Die Weigerung des Patentinhabers,
dieses Angebot anzunehmen, mag nicht gerechtfertigt erscheinen,
sie braucht aber deßhalb noch nicht die allgemeinen wirthschaft-
lichen Interessen des Landes zu schädigen. Gewinnt
die Behörde die Ueberzeugung, daß in dem Verhalten des
Patentinhabers nicht der Versuch zu einer dem Gemeinwohl
nachtheiligen Monopolisirung liegt, so ist sie nicht genöthigt,
die Aufhebung des Patentes auszusprechen, sondern handelt im
Sinne des Gesetzes, wenn sie die Aufhebung des Patentes
ablehnt."

I n ähnlicher Weise erklärten sich die Regierungskommissäre
in der Reichstagskommission.-

„Weder in dem Falle der ungenügenden Anwendung des
Patents, noch in dem der Licenzverweigerung solle das Patent
unbedingt entzogen werden. Vielmehr gingen die verbündeten
Regierungen von dem Grundgedanken aus, daß bei dem Vor-
handensein dieser Voraussetzungen das Patentamt unter
Berücksichtigung a l l e r verständigerweise i n Betracht
kommenden Umstände, insbesondere auch des ö f fen t -
lichen Interesses zu prüfen habe, ob sich der Fall zur Ein-
ziehung des Patentes eigne". Auch in den späteren Verhand-
lungen findet sich nichts, was dem widerspräche. Kloster-
mann , Patentgesetz S. 189 flg., beruft sich zwar für das
Gegentheil auf die nachträgliche Abänderung des § 27. Die
Abänderung besteht aber bloß darin, daß die Abweisung a Uwws,
welche nach dem Entwürfe gegenüber einer Nullitäts- oder
Revocationsklage stattfinden konnte, aufgehoben wurde, und
zwar deßhalb, weil nach der Consequenz des Systems auch
gegen diese Abweisung eine Berufung an das Reichsoberhandels-
gericht offenstehen müßte, eine solche aber das Reichsoberhandels-
gericht überlasten würde.



— 211 —

Nr. 184. Schon oben wurde dargethan, daß die Pflicht
der Licenzertheilung nur ein Ausstuß der Ausführungspfticht
ist und daher nur insofern eintritt, als eine Pflicht der Aus-
führung besteht und als die Licenzertheilung erforderlich ist,
um dieser Pflicht zu genügen, also um die Erfindung im
Inlande in angemessenem Umfange durchzuführen; so daß von
einer Pflicht zur Licenzgewährung dann keine Rede sein kann,
wenn die Ausführung durch den Patentinhaber selbst eine
genügende ist, vergl. Avvelh. Colmar 7/12 1864 8. 65 I I .
x. 43. Reicht aber die Ausführung des Berechtigten nicht hin,
um das Gewerbe in der entsprechenden Weise der Allgemeinheit
nutzbar zu machen, so ist es seine Pflicht, Licenzen aufzusuchen;
umsomehr, geeigneten Licenzbewerbem, welche sich ihm darbieten,
Licenzen zu ertheilen.

Von einer Revocation des Patents wegen verweigerter
Licenzertheilung kann aber nur soweit die Rede sein, als es
eine Pflicht ist, Licenzen zu ertheilen, also nur dann, wenn die
Licenzgewährung in der so eben beschriebenen Weise zur Aus-
führung der Erfindung nöthig ist.

Nr. 185. Aber auch nicht in allen Fällen, wo eine solche
Pflicht vorhanden ist, führt die Verletzung der Pflicht zur
Revocation, sondern nur dann, wenn die Verletzung eine schwere
und die Betheiligung des öffentlichen Interesses eine erhebliche
ist. Es gilt hier alles, was soeben über die Ausführungspflicht
und über die Folgen ihrer Verletzung im Allgemeinen entwickelt
wurde. Die Pflicht der Licenzgewährung steht zur Ausführungs-
pflicht im Verhältniß des Theiles zum Ganzen und sind daher
auch die materiellen Grundsätze der Revocation in beiden Fällen
Vollkommen dieselben. Insbesondere kann man aus der gesetz-
lichen Fassung keine Verschiedenheit herauslesen, wenn in Z. 2
des § 11 das öffentliche Interesse besonders betont wurde,
nicht aber in Z. 1 ; denn eine solche Hervorhebung war in
Z. 2 dringend nöthig, um den allgemeinen, von der Ausfüh-
rungsvsticht unabhängigen, Licenzzwang abzuweisen.

Nr. 186. Ob das Angebot des sveciellen Licenzsuchers
ein solches ist, daß dem Patentberechtigten die Licenzgewährung
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zugemuthet werden kann, ist von dem Patentamte darnach zu
beurtheilen, ob die angebotenen Emoluments dem Erfinder das-
jenige gewähren, was die Selbstausübung, abzüglich der Zinsen
der bei der Ausübung verwendeten Kapitalien und abzüglich
des Nnternehmergewinnes, gewähren würde. Zu Grunde zu
legen ist der Preis, welcher für die Producte der durch die
Erfindung gesteigerten Industrie erzielt wird. Von diesem
Preise sind die übrigen Preisfactoren in Abzug zu bringen;
der Rest ist die Rente, welche der Erfinder beanspruchen kann.*)
Da übrigens der Verkehr sich selbst besser regulirt, als jede
noch so feine ökonomische Berechnung, so wird es immer eine
erhebliche Erleichterung bieten, wenn der Patentinhaber bereits
anderwärts Licenzen ertheilt hat, da im Zweifel angenommen
werden muß, daß der hier vereinbarte Preis das unbewußte
Resultat der preisbildenden Factoren darstellt und da etwaige
auf den Preis inftuirende Umstände, welche eine verschiedene
Behandlung der einzelnen Licenzfälle bedingen, auf dieser Grund-
lage sicherer gewürdigt werden können. Mot. S . 27. 28.

Nr. 187. Nach dem Obigen ist die Pflicht der Licenz-
gewährung nur ein Ausfluß der Ausführungspflicht; dies schließt

* ) Bekanntlich hat besonders Schaffte diese Rente mit der Bodenrente
verglichen. Uebrigens findet sich dieser Vergleich schon bei M i l ! a. a. O. I .
S . 503 flg.: „Wenn der Werth der Erzeugnisse nach wie vor dadurch regulirt
wird, was sie denen kosten, die genöthigt sind, bei dem alten Verfahren zu
beharren, so macht der Patentinhaber einen Extragewinn, der dem Vortheile
gleichkommt, den sein Verfahren vor dem der Uebrigen voraus hat. Dieser
Extragewinn gleicht wesentlich der Rente und nimmt bisweilen selbst deren
Form an, indem nämlich der Patentinhaber andern Producmten die Vmützung
seines Privilegiums gestattet." Allerdings können der Patentberechtigte und
seine Concessionare den ganzm Markt versehen und werdm dann die Producte
wesentlich unter das Niveau fallen, welches maßgebend wäre, wenn die
unvollkommenere Production noch nöthig wäre, um dm Markt auszuhaltm.
Aber auch in diesem Falle wird ein auf das Erfinderrecht zurückzuführender
Extragewinn übrig bleiben, welcher dm Maßstab dessen bildet, was der
Erfinder billigerweise von feinen Concessionaren verlangen kam.
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nicht aus, daß die factische Behandlung beider Fälle einige
Verschiedenheiten zeigt; denn im Fall der Zmangslicenz liegt
die Vereitwilligkeit eines Dritten vor, an der Ausführung der
Erfindung mitzuhelfen, während in andern Fällen der Patent-
inhaber sich um die Coopération Anderer erst bewerben muß;
weßhalb es der Gerechtigkeit entspricht, wenn die Verweigerung
der angebotenen Licenz strenger behandelt wird, als die sonstige
Lässigkeit in der Erfindungsausübung. Dies muß insbesondere
in einem Falle gelten. Hat der Erfinder mehrere Proceduren
ersonnen, um zu einem Resultate zu gelangen, und für diese
verschiedenen Proceduren Patente erlangt, so sollte er nach
strengem Rechte für die Ausführung dieser verschiedenen Pro-
ceduren Sorge tragen. Indeß wird eine Cassirung schwerlich
erfolgen, wenn nur die eine Procedur, welche in gleich vortei l-
haften Verhältnissen zum Ziele führt, in durchgreifende An-
wendung kommt; vergl. Cass. Hof 11/12 1857 8. 58 I. p. 483
und die Note des Arretisten daselbst, Renouera nr. 29,
Renäu nr. 471, Viano p. 566; da hier der wesentliche Theil
der Erfindung dem Inlande zu gute kommt und es dem Erfinder
nicht wohl zugemuthet werden kann, seine Ideen nach ihrer
ganzen Fülle in concrète Anwendung zu setzen. Anders würde
es sich verhalten, wenn sich für die bestimmte Procedur ein
Licenzträger mit entsprechendem Angebote darstellen würde;
denn das kann dem Erfinder zugemuthet werden, daß er der
Ausführung seiner Erfindung nach einer bestimmten Richtung
hin mindestens keine Schwierigkeiten entgegensetzt.

Mi t diesem Falle darf es aber nicht verwechselt werden,
wenn der Erfinder seine ursprüngliche Methode weiter aus-
gebildet und mit neuen industriellen Resultaten bereichert hat;
wobei es unerheblich ist, ob auch die neue Idee vatentirt ist
oder nicht. Hier hat der Erfinder, welcher die nunmehr vervoll-
kommnete Idee zur Ausführnng bringt, ein wohl begründetes
Interesse daran, die Erfindung nur in dem vollkommeneren
Stadium, nicht auch in dem frühern mangelhaften Zustande
abzugeben, und kann es daher nicht als eine Pflichtverletzung
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betrachtet werden, wenn er die Anwendung der Erfindung nur
unter Zuhülfenahme der additionellen Verbesserungen gestattet.

Nr. 188. Die Revocation mangels Ausführung unter-
scheidet sich vom Verfall mangels Steuerzahlung dadurch, daß
die subjectiven und objectiven Umstände des Falles berücksichtigt
werden. Es ist aber, wie bereits angedeutet, in solchen Fällen
ein Postulat der Rechtssicherheit, daß die Revocation erst mit
Hülfe eines, alle Umstände erwägenden, richterlichen Urtheils
eintritt; da es höchst mißlich wäre, wenn eine Reihe von
Patenten im Verkehr schwebten, deren Existenz an der äußerst
heikeln Frage hinge, ob die zur Revocation erforderlichen
subjectiven und objectiven Momente zusammentreffen. Da hier
in den meisten Fällen doch erst durch ein declaratorisches Urtheil
Sicherheit gebracht werden könnte, so ist es vollkommen gerecht-
fertigt, wenn die Gesetzgebung einen Schritt weiter geht, und
das Urtheil zum Factor der Rechtsschöpfung bezw. Nechtsver-
nichtung erhebt. Dies ist ein Gesichtsvunct, welcher namentlich
im französ. Rechte seine richtige Würdigung gefunden hat, vgl.
0. oiv. art. 1184; ein Gesichtsvunct, der auch in andern Rechts-
instituten ziemlich allgemein zur Geltung gelangt ist; ich erinnere
nur daran, daß auch das Ehescheidungsurtheil des modernen
Rechts keine bloß declaratorische, sondern eine constitutive
Function hat, weil man es mit Recht für bedenklich hielt, die
Ehe zwischen der äußerst schwer zu beurtheilenden Frage, ob
genügende Gründe zur Aufhebung gegeben sind, in xsnäsnti
zu lassen. (Anders noch die Privation des Emvhnteuta, welche
ipso ^urs eintritt, A rnd ts Rechtster.. H I . S . 882.)

Nr. 189. Die Thätigkeit des Verwaltungsgerichts (Patent-
amts) erfolgt aber nicht ohne äußere Init iative. Das Institut
eines Patentanwaltes ist nicht recivirt, das Gesetz erklärt in
dieser Richtung nur, daß ein Antrag, also eine Init iat ive von
Außen erforderlich ist, § 27, ohne über die Person des Antrag-
stellers etwas Näheres zu bestimmen. Daraus ließe sich schließen,
daß die Klage eine Popularklage sei, in welcher der Einzelne
die Interessen der Allgemeinheit vertritt, ohne Rücksicht auf
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feine eigene Beteiligung.*) Allein eine folche Vertretung der
allgemeinen Interessen durch jeden Privaten würde dem modernen
Vehördenorganismus widersprechen, vgl. auch Bruns a. a. O.
S. 410; sie würde zu unerträglichen Consequenzen führen,
da eine abgewiesene Klage — den Fall der Collusion aus-
genommen — für das durch den Po.vularkläger vertretene
Publicum bindend wäre, tr. 3 pr. äs pop. aot., tr. 30 § 3 äs
M r s M , ir. 3 § 13 äs kom. Ud. sxkid., Bruns S. 381,
Schmidt, Interdiktenverf. S. 128. 133; sie wäre endlich mit
der Stellung unserer Gerichtsbehörden schwer zu vereinbaren,
da das Gericht unter mehreren, welche als Vertreter des öffent-
lichen Interesses auftreten würden, durch eine Art von äivwatio
den tauglichsten auswählen müßte: 8i xlursg simul a^aut
populär! actions, prastor sli^at iäousiorsiii, kr. 3 xr. äs »sxulor.
viol., k. 5 § 5 äs Ki8 <M sssuä., k. 3 § 12 äs wm. Ud.
sxlüd., Bruns S. 373 flg., Schmidt S. 129.

Vielmehr ist die Klage nur insofern Popularklage, als das
zu Grunde liegende Recht ein populäres Recht der Einzelnen
ist d. h. als jeder Einzelne aus dem Volke in die Rechtslage
kommen kann, welche die Klage erzeugt. Diese Rechtslage ist
aber die persönliche Beteiligung, das persönliche Interesse an
der pflichtgemäßen Ausführung des Patentes. Jeder, welcher
dieses Interesse hat, kann klagen; er thut es in Verfolgung
seines eigenen Interesses, welches nur kraft einer Reflexwirkung
zugleich auch die Interessen der Andem berühren kann. Die
Klage entspricht daher der von I h e r i n g , Geist des R. R. I.
S. 187 flg., aufgestellten Theorie der ursprünglichen Gestaltung
der populären Weg- und Wasserinterdicte, wornach dieselben
nicht im Interesse der Allgemeinheit, sondern zum Schütze der
Privatinteressen der einzelnen Betheiligten eingeführt wurden;
sie entspricht denjenigen Interdicten zum Schütze der Benutzung

*) Vgl. B r u n s in der Zeitschr. für Rechtsgesch. m . S. 391 flg.,
Schmidt, Interdiktenverfahren S . 126, vgl. auch Mommsen, Stadtrechte v.
Salpensa u. Malaga in den Abhandl. der königl. sächs. Gesellsch. der Wissen-
schaften I I I . S. 461—466.
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von Land- und Wasserstraßen, welche auch noch nach späterem
Rechte nicht einem Jeden, sondern nur dem sveciell Interessirten
zustehen, dem Interdicte.- 26 yuiä in looo xuMoo kaoia3
iuvs 6um looum mittag, qua 6X 16 <iuiä M äamni äßtur,
kr. 2 xr. §11 flg., ns y. in 1. p. (43,8), dem Interdicte: <iuo-
ininu8 iUi via pudlioa itinersvs pudlioo ire a^srs 1io6at, vim
üßri v6to, kr. 2 § 45 6oä., dem Interdicte: Huomiiiu8 W in
Üumiu6 pudlioo nav6m ratem aFyrs lioeat, vün üsri
veto, k. 1 pr. ut in ü. xudi. (43,14), so wie den zwei Inter-
dicten zum Schütze der Flußufer- und Straßenreparatur, tr. 1
pr. äs rix. îuuu. (43,15) und kr. 1 xr. äs via xul)1. (43,11)
DoQ6i1u8 äs Mro oivili XV. o. 37 nr. 10 flg., V runs
S. 391 flg., Schmidt S. 135. 136 — wo überall nur der-
jenige klagen kann, dessen Benutzungsrecht verletzt ist; nur
daß dieses Benutzungsrecht nicht aus einem privaten, sondern
aus einem öffentlichen Titel, aus der Qualität als Bürger des
Staates entspringt, als welcher die Vortheile der öffentlichen
Verkehrsstraßen mitbenutzen darf: I.0oa euim xudlioa utiqus
privatoruui U8idu8 ä686rviuut, ^urs 8oi1ioet oivitati8,
proxria oû U8<iu6, 6t tautum ^uri8 üadsmu» aä
quantum ^uilidst sx populo aä prodidsnäum üadst. ?ropt6r
<iuoä, 8i huoä lorts opu8 in pudlioo üst, ^uoä a6 privati
äamnum rsäunäst, prodiditorio interäioto potest oouvßmri,
kr. 2 § 2 us quia in I. pul)1. vamimm autem pati viäetur,
<̂ ui oommoäum amittit, ô uoä sx pudlico ooi^equykatur, <iuals-
<iuai6 8it, tr. 2 § 11 6oä.

Hier springt die frappante Analogie mit unserer Revo-
cationsklage*) in die Augen. Dort wie hier ist es das vom
Staate einem jeden unter seinem Schütze Stehenden verbürgte
Recht der Selbstentwicklung, welches durch die pflichtwidrige
Thätigkeit eines Andern gestört wird, weßhalb dem Gestörten
eine ganz begründete Reaction zur Wahrung seines Interesses
zusteht; nur daß in den röm. Fällen der Gegestand der Klage

*) Noch mehr mit der alsbald zu behandelnden Nichtigkeitsklage.
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durch das iä, yuoä intßr68t aotoii8, kr. 1 § 3 äs via
begränzt ist, während im Patentrecht die Klage darüber hinaus-
greifend, die Vernichtung des Patentes bezweckt.

Es kann daher auch von den besonderen Eigenheiten der
ächten Popularklagen keine Rede sein, vielmehr: „Der Kläger kann
unbedingt einen Procurator stellen.*) Er novirt keine dem
Volke zustehende Obligation, daher keine sxoeMo isi Huäioawo
gegen Dritte aus seinem Proceß." Schmidt S. 136.

Nur das hat die vorliegende Klage mit der ächten Povular-
klage gemein, daß sie auf die Erben als solche erst dann über-
geht, wenn sie erhoben ist, vgl. kr. 7 xr. äs xop. aot. Der
Grund liegt aber darin, daß die Klage nicht auf einem, ein für
allemal historisch begründeten, Nechtstitel beruht, sondern ein
präsentes Interesse des Klägers voraussetzt, welches wechseln
kann und welches nicht auf die Erben übergeht, indem in der
Person der Erben nur ein analoges Rechtsverhältniß neu
erwachsen kann. Während nun die letztgenannten Weg- und
Wasserinterdicte**) auch den Ersatz des Schadens verfolgen
und ein einmal erwachsener Schaden bleibt, wenn auch das
beschädigte Interesse erlischt; während daher bei diesen Inter-
dicten eine Vererbung wenigstens innerlich möglich ist
(Bruns S. 393), so ist bei der Revocationsklage, welche nur
die Rücknahme des Patentes und damit den Schutz der künf-
tigen Interessen bezweckt, von einem Uebergang des '̂u8 agenäi
auf die Erben keine Rede***)

Nr. 190. Auch das französische Gesetz bestimmt in art. 34
ausdrücklich: (I/aotion en nullité et) I'aotiou 6u>

*) kr. 6 ns <M<1 in laco pudi., vgl. kr. 42 pl . , kr. 45 § 1 äs

**) Vezw. das den Interdicten entsprechende Mäidui
IV. I662 flg. (Ed. K rüger -S tudemund S. 183 fg.)

***) I n letzter Reihe beruht dies darauf, daß die Ausführungspflicht
nur eine Pflicht, keine auf einer historischen Thatsache beruhende Verpflichtung
ist. Die Pflichten gelten aber immer nur isduz sie stantidug, meine Abh. in
der Zeitschr. f. stanz. Civ.-R. VIH. S. 181 flg.
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pourront tztrs 6xsro668 par touts p6r«oiui6
Dieses Interesse muß darin bestehen, daß die Erfindung in
pflichtgemäßer Weise zur Ausführung kommt. Das Interesse
muß ein directes sein; indirect interessirt ist zuletzt der ganze
wirtschaftliche Markt; allein nur diejenigen, welche die ent-
sprechende Industrie betreiben oder als Waarenhändler mit
derselben in directe Berührung kommen, werden durch die
Pstichtwidrigkeit des Erfinders wirklich beschädigt, die Nebrigen
leiden nur an dem Gegenstoß, welchen jede gestörte Industrie
auf den ganzen Markt ausübt. Oftmals werden auch nicht
alle bei der Industrie Betheiligten an der Erfindung interessirt
sein; handelt es sich z. B. um eine Vorrichtung zum Schütze
der Arbeiter, so sind zwar die Fabrikanten (§ 107 Gew. O.)
und die Arbeiter zur Klage legitimirt, nicht aber diejenigen,
welche mit den Producten Handel treiben u. s. w.

Nr. 191. Nach dem oben Entwickelten ist es zunächst
Sache der Interessenten, die Nichtigkeitsklage in ihrem eigenen
Interesse zu erheben. Damit ist eine procuratorische Vertretung
der allgemeinen Interessen nicht ausgeschlossen, nur daß sie
nicht dem einzelnen Privaten zustehen kann, sondern nur den
staatlichen Organen, welchen der Schutz der wirtschaftlichen
Interessen der Allgemeinheit anvertraut ist und in deren Auf-
gabe es ist, die Hindernisse, welche sich der wirtschaftlichen
Entwicklung entgegensetzen, zu beseitigen.*) Derartige Func-
tionen stehen den Organen des Reichs, wie der Einzelstaaten
zu, wobei bezüglich der Comvetenz auf die Ausführungen
S. 120 flg. zu verweisen ist.

Daß solche Behörden den Antrag stellen können, war in
§ 27 des Entw., vgl. Mot. S . 34, besonders vorgesehen: „ I s t
der Antrag von einer Reichs- oder Landes-Centralbehörde
gestellt" u. s. w. Dieser Passus ist allerdings nicht in das
Gesetz übergegangen, aber nur deßhalb, weil die besondere

*) Ganz ähnlich, wie auch der Schutz der rss publloao mehr der
Thiitigkeit der Administrativbehörden, als der Klage der interessirten Privaten
obliegt, vgl. B r u n s S . 397. 398.
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Behandlung, welche den Antrag einer solchen Behörde vor den
Anträgen der Privatpersonen auszeichnete, auf alle Anträge
ausgedehnt wurde, daher eine besondere Erwähnung nicht mehr
als nöthig erschien. Vgl . auch Gare is S . 146.

Die soeben entwickelten Grundsätze über die Activlegiti-
mation gelten in allen Fällen der Revocation mangels Aus-
führung; also auch dann, wenn der Mangel der Ausführung
in der Nichtertheilung von Licenzen besteht. Hier ist nicht etwa
das Antragsrecht auf denjenigen beschränkt, der sich zurUeber-
nahme einer Licenz erboten hat.

Nr. 192. Der Antrag ist gegen den Patentinhaber zu
richten, möge dieser aus originärem oder derivativem Titel
berechtigt sein. I m Falle einer Mehrheit von Patentinhabern
verhält es sich, wie folgt: Besitzen sie das Patent in ungetheilter
Gemeinschaft oder so, daß jeder das Erfinderrecht solidarisch
für sich ausübt, so ist die Klage gegen sämmtliche Theilhaber
zu erheben, und es kann die von dem Einen verweigerte Licenz
von dem Andern ertheilt werden. Ist die Erfindung nach tech-
nischen oder localen Rücksichten abgetheilt, so ist die Klage nur
gegen denjenigen zu richten, welcher die Ausführungspflicht in
seinem Gebiete verletzt hat. I m übrigen obwaltet zwischen
beiden Arten der Abtheilung ein bedeutsamer Unterschied. Bei
der technischen Theilung ist eine partielle Cassirung möglich und
es wird dementsprechend eben derTheil des Patents vernichtet,
dessen Ausübung unterlassen wurde — wie eine solche partielle
Cassirung auch bei unabgetheiltem Patent möglich ist, wenn die
Ausführung nur bezüglich eines Theiles der Erfindung unter-
blieb.*) Anders verhält es sich mit der localen Abtheilung, weil
eine partielle lo.cale Cassirung des Patentes unmöglich ist;
da es aber anderseits ungerecht wäre, den Unschuldigen wegen
des Schuldigen leiden zu lassen, so kann auch keine totale Ver-
nichtung erfolgen; es bleibt daher nichts übrig, als eine Ver-
nichtung, nicht des Patents, sondern der subjective« Berech-
tigung eintreten zu lassen, so daß sich die Berechtigung

*) Cass. H. 21/1 1866 8. 66 I. p. 178.
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des Andern kraft Rechtsnothwendigkeit über das nunmehr
vacante Gebiet erstreckt, da nach Sinn und Geist des Patent-
gesetzes kein Reichspatent auf einen Theil des Territoriums
beschränkt sein darf. Hieraus ergibt sich zugleich, daß die locale
Abtheilung keine durchweg definitive ist.

Steht das Patent im Ususfructe, so ist die Klage gegen
Usufructuar und uuäu8 proxristarwZ zu richten, da sie die
Berechtigung beider berührt. Und zwar ist auf die Interessen
des letztern besondere Rücksicht zu nehmen. Allerdings kann
derselbe den Usufructuar zur Erfüllung seiner Ausführungsvsticht
nöthigen und fällt ihm ein Verschulden zur Last, wenn er dies
unterließ; allein dies Verschulden ist ein geringeres und die
Mittel, welche dem Proprietär zu Gebote stehen, sind viel
weitläufiger und schwerfälliger; daher in der Regel der Pro-
prietär gehört werden muß, wenn er die nöthigen Garantieen
der Selbstausführung der Erfindung bietet, in welchem Falle
nur die Berechtigung des Usufructuars vernichtet wird und die
Berechtigung des Provrietars zur vollen Kraft gelangt. Eigen-
thümlich ist die Stellung des Pfandgläubigers. Daß auch dieser
mitverklagt, werden muß, als einer, dessen weitere Berechtigung
in Frage gestellt wird, kann keinem Zweifel unterliegen; auch
ist es zweifellos, daß ihm der Patentinhaber mit der aot. xiFuor.
oontraria für die Erfüllung der Bedingungen haftet, an welche
der Bestand des Patents geknüpft ist. Vgl. D ernburg Pfandrecht I.
S. 161. Allein diese obligatorische Sicherung kann dem Gläubiger
nicht genügen; wie das Pfand ihm eine dingliche (quasidingliche)
Sicherheit bieten soll, so muß er auch dinglich oder quasidinglich gegen
die.Détérioration seines Rechtsstandes geschützt sein. Dieser
Schutz liegt darin, daß der Gläubiger schon vor der Fällig-
keit der Forderung, also bevor der normale Fall der Pfand-
ausübung eingetreten ist, die aotio k^potiisoaria geltend machen
kann: HuaeÄtuni 68t, 8i uonäum äi68 p6N8i0ni8 vsuit, an 6t
msäio tsmxors P6!86<iui pÎFuora x6riuitt6uäum 8Ît. W puto,
clanäam. piFuoii8 psr860uti0USN, (Ma intérêt lusa: st ita

8oridit, kr. 14 pr. äs PÎFN., Dernburg I I . S. 298,
. st k^otksli.nr. 542, ?au1 ?out ,
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et kvxotüöy. I I . ,ur. 692, ^.ubr^ u. Rau, oour8 äs äroit oiv.
§ 286, Puchelt , das Rheinisch-französische Privilegien- und
Hypothekenrecht S . 154 flg., O. oiv. ait. 1188: 1,6 äeditsur
N6 peut p1u8 rsoiamsr 1s dsneüos äu terms lorgyus
par sou tait i l a äimiuuö Io8 8ür6t68 yu'il avait ä0uu668 par
1s contrat ä 80Q orsauoisr.

Daher kann der Pfandgläubiger der Revocationsklage
dadurch zuvorkommen, daß er schon vor der Zeit sein Pfand-
recht geltend macht; es wird ihm aber auch noch in der Revo-
cationsinstanz freistehen, sich zur sofortigen Entsetzung des
Patentinhabers durch sofortige Ausübung des Pfandrechts zu
erbieten und dadurch den Verfall des Rechts abzuwenden.

Die Rechte der Licenzträger werden durch den Revocations-
vroceß nicht betroffen, da ihnen nur die Benutzung, nicht die
Alleinbenutzung offensteht, mithin der Verfall des Patents
höchstens eine viel freiere ungehemmtere Gewerbsentwicklung
gestattet. Auch dadurch können sie gewinnen, daß mit dem
Verfall des Patents das etwaige Pachtverhältniß und damit
auch die Pflicht der Pachtzinszahlung erlischt. Allerdings
können sie durch die stärkere Concurrenz gedriutt werden; allein
dieser Druck ist nur ein factischer, gegen welchen die Recht-
stellung des Permissionars als solchen keinen Schutz bietet; eine
etwaige vom Patentberechtigten ertheilte Zusicherung, keine
weiteren Licenzen zu gewähren, erzeugt nur ein obligatorisches
Verhältniß, und damit allerdings auch eine obligatorische Haf-
tung des Promittenten, welcher durch Verfalltznlassen des
Patents die Erfindung der Allgemeinheit zuführt; sie erzeugt
aber keine Berechtigung des Permifsionars gegenüber Dritten;
daher im Revocationsvrocesse höchstens eine Streitverkündung
vom Patentinhaber an den Permissionar, nicht aber eine Klage
gegen den Permissionar angezeigt sein kann.

Da übrigens eine Rechtsübertragung und eine Constituirung
von Nutznießungs- und Pfandrechten erst mit dem vublicirten
Eintrag in der Rolle verfect wird, so kann im Allgemeinen
die Pllssivlegitimation mit der einfachen Formel präcisirt werden,
daß diejenigen zu verklagen sind, welche als Träger des betr.
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Patents in der Rolle eingetragen stehen. Doch ist dies nicht
durchgängig richtig, da möglicherweise ein Eintrag ohne die
nöthigen Voraussetzungen erfolgt ist, mithin Personen eingetragen
sind, auf welche ein Rechtsübergang nicht stattgefunden hat.*)

Nr. 193. I n sehr ansprechender Weise nahm die Reichs-
tagskommission in § 28a die Bestimmung auf, daß der Révo-
cation eine Art Verzugsetzung durch das Patentamt, die Setzung
einer letzten Frist, um der gesetzlichen Bestimmung nachzukommen,
vorhergehen müsse. Aus höchst unstichhaltigen Gründen, welche auch
im Reichstage sofort ihre Widerleguug fanden (Prot. S. 941 flg.),
wurde diese Bestimmung bei der zweiten Berathung des Gesetzes
auf den Fall der Licenzverweigerung, also auf einen einzelnen,
aus dem Ganzen herausgerissenen Fall der verletzten Ausfüh-
rungspflicht beschränkt, auf einen Fall, der um so weniger hätte
privilegirt werden sollen, als hier die Pflichtwidrigkeit gerade
die intensivste ist. Vgl. dagegen auch Pieper S. 99.

Nr. 194. Die Revocation vernichtet das Erfinderrecht
von dem Tage der Rechtskraft an; bis zu diesem Tage bleibt
es bestehen, denn erst mit diesem Momente sind alle Voraus-
setzungen für das Erlöschen: Pflichtwidrigkeit, constituirender
Act der Staatsgewalt perfect. Daß von einer rückwirkenden
Kraft der Revocation keine Rede sein kann, bedarf keiner Aus-
führung. Vgl. übrigens Rsnouarä nr. 193, Viauo x. 592,
643, NouFuiLr ur. 579. 820 flg. 1023, l ißnäu nr. 468,
Cass. Hof 7/6 1851 8. 52 I. x. 68, 20/8 1851 8. 511. p. 648.

Die mancherlei Combinationen, welche diese Vernichtung
mit sich bringt, können aus dem, was früher über
die wirthschaftlichen Grundlagen der Patentübertragung entwickelt
wurde, entnommen werden.

Nr. 195. Daß diese Vernichtung eine absolute ist, daß
sie also N M 0NN68 wirkt, liegt in der Natur des Rechtsactes;

*) Vgl. das franz. Ges. art. 38: Dans Isg 023 provug par l'art.
37 (m dm Fällen der absoluten uullits oder äeoksauoe) tous 1s3 a^autg-
äroit au drsvst äout Isg titre» auront ets sursFigtreg au Ministers äs
1'aFriouiturs st äu ooNüioros, oaulormomeut ö, 1'art. 21, äovront ötrs mis
su
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denn das Urtheil ist nicht declaratorischer Natur, als welches
dasselbe allerdings in seiner Wirkung auf die streitenden Theile
beschränkt sein könnte; sondern es ist constitutiver Natur, es
ist bestimmt, eine Aenderung im Rechtsleben herbeizuführen,
welche Aenderung natürlich eine Aenderung für Alle sein muß,
während die Déclaration wie jede Anerkennung und Feststellung
auch eine bloß relative sein kann, beschränkt auf den Kreis von
Personen, von welchen die Anerkennung oder gegen welche tne
Feststellung erfolgt ist. Es ist daher eine Princivwidrigkeit,
wenn das französ. Gesetz eine nur relative äeokeauos eintreten
läßt, sobald der Staatsanwalt nicht am Processe theilnimmt,
art. 37 Ges. Diese äeokeanos relative ist eine höchst verun-
glückte Schöpfung des Rechts und eine recht mißliche, wirth-
schaftliche Zwittergestalt.*)

Nr. 196. Wird der Antrag abgewiesen, so kann derselbe
von einem und demselben Antragsteller nur ex alla oausa —
und da die Revocationsklage das ganze Ausführungsverhältniß
bis zur Klage, ja bis zum Urtheil der gerichtlichen Würdigung
unterbreitet — nur auf Grund einer spätem Vernachlässigung
der Ausführungspflicht wiederholt werden. Dagegen schließt
die Abweisung des einen privaten Antragstellers die von einem
andern ex eaäem <nu83. erhobene Klage nicht aus, da dem
Privaten, wie oben ausgeführt, keine Vertretung der Interessen
Dritter zusteht.

Etwas anderes muß gelten, wenn eine zuständige Behörde
im Interesse gewisser Kreise die Revocation beantragt hat und
abgewiesen wurde, da in dem Antrag der zuständigen Behörde
die Interessen der Betheiligten ihre volle Vertretung gefunden
haben; wobei die Behörde wohl daran thun wird, wenn sie

*) Tresslich bemerkt vup in (bei Nouou^rü p. 435) über dieses
System: On n'a, risu tait, Iol8yu'on a attaque 1s brevet et kalt prononcer
Ig. ääoüeance. (!s1m <M a FkMo non procès s'entena aveo celui <M ».
peräu, pour exploiter onLemdle 1'odjet äe l'invention. O'ogt 1s pudlio
seul yui P6rä 80N PI0L63; oar, maiFiä 1a äyHeauLy Proiumoes, 1s mann-
Z)ol« oautinus ot 6s nouveaux prooög Zm-Aisgout äo toutes part8. (3'est
uu üeau auquel i l fallait msttrs un terme.
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vor der Klagerhebung die Interessenten zur Mitwirkung auf-
fordert.

Nr. 197. Das französische Gesetz kennt einen weitern
Grund des Verfalls, art. 32: sera, äsoku äs tou8 868 äroit8:

3° 1̂6 brsvsts yui aura introäuit su I'rauos äs8 od^st8.
su pav8 strauFer et 8smb1adi68 a osux <̂ ui 8ont

8on drsvst. Ifsaum0iii8 1s miui8trs äs 1'aFrioui»
turs, äu oommsros si ä68 travaux pud1io8 pourra autori8sr
I'wtroäuotiou 1. äs8 moäö1s8 äs N3M1168, 2. äs8 «d^sw
tadri<iU68 a i'strauFsr äs8tin68 a äs8 sxp08iti0U8 puM^u68 ou
a äs8 688aÎ8 tait8 avso 1'a886Qtiui6ut äu Fouvsrnsmsut.

Diese durchgreifende Bestimmung ist eine energische Com-
pelle zur inländischen Production; sie ist aber ungerecht, da
der inländische Bedarf auch im normalen Stadium der Verkehrs-
entwicklung oftmals nicht Vollständig durch die innere Produc-
tion gedeckt wird und es daher auch in diesen Fällen der
Veurtheilung des Verwaltungsgerichts einheimzugeben ist, ob
eine Verletzung der Ausführungspflicht vorliegt, oder nicht.
M i t Recht hat daher das deutsche Gesetz diese, auch in der
Enquste (Enq. S. 40) angeregte, Bestimmung nicht auf-
genommen.

III.
ßrlöschen des Patentrechts durch äußere Vorgänge.

Nr. 198. Eine Ersitzung des Patentrechts gibt es nicht;
eine Ersitzung durch die Oeffentlichkeit ebensowenig als eine
solche durch einen einzelnen Dritten. Der unbeanstandete
Gebrauch des Einzelnen wie des Publicums, die unterlassene
Verfolgung der Patentverletzer consumirt das Patentrecht nicht,
KouFu ie r ur. 9., V iauo p. 672.

Es bleibt daher nur noch Ein äußerer, in der Natur des
Rechts weder unmittelbar noch mittelbar enthaltener Erlöfchungs-
grund übrig.- Her Verzicht des Berechtigten.
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Dieser Erlöschungsgrund wirkt, eben weil er keine in der
objective» Natur des Rechts ruhende Zerstörungskraft, sondern
nur eine von außen stammende That des Einzelnen revräsentirt,
nicht weiter, als die That des Einzelnen wirken kann; er wirkt
daher nur soweit, als die Dispositionsmacht des Verzichtenden
reicht. Er zerstört nicht das objective Recht, sondern nur die
Berechtigung des Verzichtenden, er schneidet nur das Band
entzwei, welches den Verzichtenden mit dem Rechte verknüpft.

Ist der Verzichtende der einzige Berechtigte, so ist nun-
mehr eine Berechtigung nicht mehr vorhanden. Nun wäre es
immerhin möglich, daß das Recht provisorisch ohne Träger
bliebe, um für einen künftigen Träger aufbewahrt zu werden,
I h e r i n g , passive Wirkungen der Rechte, in seinen Jahrb. X.
S. 387 fg., 406 fg., 441 fg. Allein ein folcher künftiger
Träger ist nicht möglich, umsoweniger, als jeder Erwerb durch
Occupation einer ?68 nuUiu8 u. dgl. im Patentrechte fehlt.
Mi th in muß das Erlöschen der Berechtigung auch zum Erlöschen
des Rechts selbst führen.

Ein solcher Fall liegt auch dann vor, wenn ein ursprünglich
einheitliches Patent in zwei technisch verschiedene Patentrechte
zerlegt wurde, weil hier jede Verbindung beider abgeschnitten ist

" Steht aber das Patent in der ungetheilten oder nur local
abgetheilten Berechtigung Mehrerer, so kann das Erlöschen der
einen Berechtigung nur zu einer Accescenz an die übrigen
Berechtigten führen, auch im Fall der localen Abtheilung, aus
dem bereits oben entwickelten nothwendigen territorialen Um-
fange des Patentrechts. I m Uebrigen vgl. meine Abhandl. in
der Z. f. franz. Civ. R. V I I I . S . 188 fg.

Es fragt sich nun aber, ob dem Verzichtenden, welcher
zur Zeit des Verzichts eine gewerbliche Ausbeutung der Erfin-
dung begonnen hatte, seines Verzichtes unerachtet der Besitz-
stand zur Zeit des Verzichts gewahrt bleibt. Diese Frage ist
nach Wort und Geist des Gesetzes zu bejahen. Denn mit der
Ausdehnung des Nachbarrechts über das Gebiet des Verzichtenden
kommt dieser völlig in die gleiche Lage, wie der Nichtpatentirte

«ohler, Patentrecht. 15
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gegenüber dem neuerworbenen Patente eines Dritten, § 5 Abs. 1
Ges. Dies folgt noch mehr aus dem zu Grunde liegenden
Princip, daß das einmal begründete Gewerbe ein rechtmäßiges
bleibt, wenn es zur Zeit der Begründung ein rechtmäßiges war,
s. oben 'S . 92 fg.

Nr. 199. Daß die ertheilten Licenzen als solche durch
den Verzicht auf das Patent nicht geschmälert werden, geht
aus dem hervor, was oben über die Revocation entwickelt
wurde; sie können daher das Patent, auf welches der Voll-
berechtigte verzichtete, nicht mehr aufrechterhalten; denn sie
bedürfen es nicht, um zur normalen Entwicklung ihrer Befug-
nisse zu gelangen.

Anders verhält es sich mit Nsusfruct und Pfandrecht;
ihre Rechte postuliren das Bestehen des Patentes. Da nun der
Proprietär keine Rechtsmacht besitzt, über ihre Rechte zu ver-
fügen, so kann er zwar seine, Berechtigung lösen, er kann aber
durch diese Lösung nicht das Patent zerstören, welches die
objective Grundlage selbstständiger Berechtigungen ist. Ver-
zichtet daher der Proprietär, so liegt ein Nsusfruct oder ein
Pfandrecht ohne entsprechendes Vollrecht vor. Dies ist aber
nichts dem Patentrechte eigenthümliches; auch auf dem Gebiete
dinglicher Rechte steht es fest, daß eine auf der Sache ruhende
Passivservitut durch die Dereliction des. Eigentümers nicht
erlischt, daß sie vielmehr an der re8 nulliug bestehen bleibt
und daher auch das Eigenthum des künftigen Occupante«
belastet, E l ve rs , die römische Servitutenlehre S . 30*), vgl.
auch I h e r i n g Jahrb. X. S . 389, 444 fg.; ebenso muß es als
ausgemacht gelten, daß das Pfandrecht an der körperlichen
Sache durch die Dereliction des Eigenthümers nicht alterirt
wird, P f a f f , Geld als Mit te l pfandrechtlicher Sicherung S . 13,

*) Aus höchst unstichhattigm Gründm ist dieser Ansicht Kuntze in der
Heidelb. krit. Zeitschr. I I . S . 232 entgegengetreten: dagegen wieder völlig
überzeugend E luers a. a. O. S. 752 Xo. a,.
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Exner, Kritik des Pfandrechtsbegriffs S. 9. 10*) und zum
Ganzen meine eben cit. Abhandl. S. 187. 188.

Uebrigens bietet der Verzicht des Patentinhabers hier noch
einen völlig neuen Gesichtsvunct dar. Mi t der Dereliction
des Eigenthums hört nämlich eine Sache nicht auf, Gegenstand
des Eigenthums zu sein und der Occupant erwirbt wieder
Eigenthum; dagegen hört die patentirte Erfindung mit dem
vollwirksamen Verzicht auf das Patent auf, den Gegenstand des
Privatrechts zu bilden, und wird zur r63 oomumuig omniuiu.
Der Verzicht ist daher von viel erheblicherem civilrechtlichem
Belange als die Dereliction auf dem Gebiete des dinglichen
Rechts. Ebenso haben nun aber auch Ususfruct und Pfandrecht,
dadurch, daß sie diesen Rückfall der Erfindung verhmdern und deren
Privatrechtscharacter aufrechterhalten, eine viel prägnantere, durch-
greifendere civilistische Wirkung, als entsprechenden Falles auf
dem Gebiete des dinglichen Rechts. I n dieser Beziehung bietet
nun das Patentrecht eine interessante Analogie dar zu einer
Erscheinung des altern röm. Rechts, für welche man sonst ver-
gebens nach einem Analogiefalle suchen würde. Die Freilas-
sung eines Sclaven nämlich hatte gleichfalls eine viel weiter-
gehende Wirkung als die Dereliction des Eigenthums; sie schuf
eine Rechtspersönlichkeit, wo nur ein Rechtsobject gewesen war.
Wenn nun das Eigenthum des Freilassers mit einem Usus-
fruct belastet war, fo verlor zwar der Freilasser seine Berech-
tigung an dem Sclaven; dieser konnte aber trotzdem nicht frei
werden, denn der Ususfruct hinderte die Freiheit und hielt
den Sclaven als Object des Privatrechts zurück, der Sclave
wurde zum 8ervu8 8iu6 äomwo, Iliviaul traFN. I. 19, trazw.
V08itk6i § 11 u. o. 1 pr. oomm. äs IQ3.HUIM88., Göschen in
der Zeitschr. f. geschichtl. Nechtswissensch. I I I . S. 251 fg.
Das getreue Ebenbild dieses auf dem Wege zur Freiheit zurttck-

*) A. A. Bremer , Pfandrecht und Pfandobjecte S . 152, aber aus-
gehend von einer irrtümlichen Auffassung des Pfandrechts, als eines Rechts
am Eigenthum statt eines Rechts an der Sache (ebenda S . 45 fg.)
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gehaltenen 86rvu8 8ms äonüuo ist das im Privatrechte zurück-
gehaltene Patentrecht sino äoiuiuo.*)

Der Ususfruct sws äouüno bietet keine weiteren Schwierig-
keiten dar; der Usufructuar hat den vollen wirtschaftlichen
Genuß des Patents ohne den sonst dem Ususfructe innewoh-
nenden Pflichtenkreis. Mi t dem Erlöschen des Ususfructes reißt
jedes Band, welches das Erfinderrecht im Privatverkehr zurück-
hielt und die Erfindung fällt dem Gemeinverkehr anheim.**) Was
aber das Pfandrecht betrifft, so stehen seiner sofortigen Ausübung
keine Hindernisse im Wege, nachdem der concurrirende äominuZ
weggefallen ist; der Pfandgläubiger wird auch wegen der Aus-
führungspflicht der Erfindung ein dringendes Interesse an der
sofortigen Geltendmachung des Pfandrechts haben; daher wird er
in solchen Fällen durch eine baldige Distraction einen neuen
äonüimL schassen; dies um somehr, als der Pfandberechtigte auch erst
in dem Stadium der Ausübung des Pfandrechts die Befugniß
erlangt. Dritte an der Benützung der Erfindung zu hindern.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß man auch hier im All-
gemeinen sagen kann: diejenigen Personen sind zum Verzicht
legitimirt, welche in die Rolle eingetragen sind, vgl. auch
Landgraf S. 100. Daß dies aber auch hier nicht durchweg
zutrifft, ergibt sich aus dem Früheren; der Eintrag wirkt nur,
wenn auch die sonstigen Voraussetzungen des Nechtserwerbs
erfüllt sind.

") Ueber die Freilassung eines ssrvns piFuorawä vgl. kr. 3 äs
kr. 4, kr. 27 § 1 <M st a, Huid., o. 3 u. 4 cls nsrv. pi^u. äat., Göschen
a. a. O. Analog ist auch die Verwandlung des profanen Terrains in einen locus
rsÜFiogug durch illatio mortui; auch diese wird gehemmt durch Ususfruct
nnd Pfandrecht eines Dritten, kr. 2 z 7 u. 9, kr. 3. ä« reliF.

' * ) Das Verhältniß des obigen syrvng »ins domino nach Beendigung,
des Ususfructes war theilweise von den Eigentümlichkeiten des Freilassungs-
attes bedingt, welche uns nicht mehr berühren, vgl. Huschte, ^urigz). ^uty j .
zu IIlp. I . 19 u. voLitd. 11, o. 1 pr. eomui. <1s manuiu., vgl. aber auch
Göschen S. 264, tr. 9 § 4 äo ksr. iust. Daß der 80lvu3piFuor. im ana-
logen Falle mit der Erlöschung des Pfandrechts frei wird, sagt kr. 26 c^ui
et'a huid., c 5 äo Lvrv. pi^u. üa,t>, Göschen a. a. O.
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Nr. 200. Es läßt sich noch die Frage aufwerfen, ob der
Verzicht des äominug von den Chirographargläubigern mit
der aotio ?au1iana angegriffen werden kann. Diese Frage muß
verneint werden. Denn die aotio ?2ii1iaM beruht im modernen
Rechte nicht mehr auf einem dinglichen Rechte der Gläubiger,
16801883, traäMony rsm Peters, § 6 I äs aot., Rudorf f äs
Mii8äiot. ßäiowm § 221, Mein Aufsatz in den.bad. Annalen
B. 43 S. 104 fg. 107 fg.*); sondern auf einem obligatorischen
Anspruch der Gläubiger gegen den durch den Veräußerungsact
Bereicherten, Windscheid § 463, Schümann, Paulianische
Klage S. 47. 49, Reinhart, die Anfechtungsklage S. 16.
33. 93 fg., mein cit. Auf. S. 109 fg. Der Bereicherte ist
aber hier das Publicum, gegen welches eine derartige Klage
nicht durchführbar wäre. Wollte man übrigens auch im heutigen
Rechte einen quasidinglichen Character der ?aullaii3, vertheidigen,so
hätte es doch außerordentliche Bedenken, einen Verzicht zu
rescindiren, da das Patentgesetz zwar einen Uebergang des
Einzelrechts an das Publicum, aber keine Rückkehr vom
Publicum zum Einzelrechte kennt. Dieser precäre Zustand des
Gläubigerrechts ändert sich, sobald im Executionswege auf das
Erfinderrecht Beschlag gelegt ist, da hier die bereits oben charac-
terisirte pfandrechtartige Verfangenheit des Executionsohjects
eintritt; ebenso mit Ausbruch der Gant, durch welchen ein
solches pfandrechtartiges Verhältniß zu Gunsten sämmtlicher
Gläubiger begründet wird. Hier ist lediglich auf die obigen
Ausführungen S. 168 fg. zu verweisen.

Nr. 201. Bei einem persönlichen oder sächlichen Rechts-
verbande, wie bei einem Vereine, einer Stiftung u. s. w., kann
der Verzicht durch ein Organ des Verbandes erfolgen, sofern dem-
selben eine so weite Rechtsmacht statutarisch oder gesetzlich ein-
geräumt worden ist. Dies gilt insbesondere von den Actien-

*) Vgl. über die Frage Huschte in Linde's Zeitschr. f. Civ. R. und
Proceß XIV. S. 1 fg., und in der Zeitschr. f. Rechtsgesch. IX. S. 329 fg..
Rudor f f ebenda V l l l . S. 62 fg., V o i g t , oonäiotionsg ob oaugamS. 784
fg.. Reinhar t , die Anfechtungsklage S. 8.
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gesellschaften, bei welchen der Vorstand die unbeschränkte
Rechtsmacht zu allen Rechtsacten besitzt, welche ein Verein
durch seine Organe vollziehen kann, Art. 231 H. G. B.,
v.Hahn, Commentai S. 645, Renaud, Recht der Aktiengesell-
schaften S. 579 fg.; der Verzichtsact ist rechtswirksam, auch
wenn sich der Vorstand wegen Überschreitung der ihm auf-
erlegten Pflichten obligatorisch verantwortlich macht.

Ebenso kann der Stellvertreter einer physischen Person,
der alter s^o, dem die Rechtsmacht eingeräumt worden ist,.mit
unmittelbarer Wirkung auf das Vermögen des Revräsen-
tirten Rechtsacte vorzunehmen, den Verzichtsact voll-
ziehen, sofern nur die ihm zustehende Rechtsmacht soweit
reicht; wobei nicht weiter zu untersuchen ist, ob diese Rechts-
macht auf Einräumung des Berechtigten, auf Gesetz oder auf
irgend einem sonstigen Grunde beruht. Auch hier ist und bleibt
der Verzicht mit Rechtswirksamkeit erfolgt, wenn auch die
zwischen den Parteien vereinbarten Grunzen überschritten sind
und der Stellvertreter aus dieser Überschreitung^ kraft der
aotio manäatj. oder aus irgend einem andern Titel obligatorisch
haftbar ist.

Ob das Verhältniß der zur Vertretung einer offenen
Handelsgesellschaft befugten 8ooii zu dieser oder zu der vorigen
Kategorie gehört, hängt davon ab, ob man diese Gesellschaft
als einen selbstständigen Personenverein mit besondern Organen
oder als die vereinigte Rechtsmacht der sich gegenseitig ver-
tretenden Looii betrachtet. Mag aber das.eine oder das andere
richtig sein, und ich halte das erstere für das richtige: jedenfalls
erstreckt sich die Rechtsmacht eines jeden 8oow8 soweit, daß sie
zu allen ReHtsacten befähigt, welche überhaupt eine derartige
ökonomische Genossenschaft durch ein Vereinsmitglied oder einen
Stellvertreter vollziehen lassen kann; daher ein jeder 8oow8 mit
Rechtswirksamkeit auf das zum Gesellschaftsvermögen gehörige
Patentrecht verzichten kann, Art. 116 H.G.B., v.Hahn, Com-
mentar S . 373. 374. Allerdings wird der 8oow8, auch wenn
ihm die Geschäftsführung überlassen ist, regelmäßig verpflichtet
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sein, die Zustimmung der übrigen sooii einzuholen und sich des
Actes zu enthalten, wenn eine solche Zustimmung nicht erfolgt,
Art. 103 H. G. B. Allein diese Verpflichtung begründet nur
einen Anspruch auf Schadensersatz gegen den verpflichteten 8oow8,
sie kann die Rechtsgültigkeit des Actes nicht in Frage stellen,
und es ist daher jedenfalls ein Versehen, wenn Gare is S. 137
behauptet: „Steht das Patent einer offenen Handelsgesellschaft
zu, so ist zum Verzicht darauf Stimmeneinhelligkeit der Gesell-
schafter erforderlich (Art. 103 H. G. V.); ist diese nicht zu
erreichen, so bleibt die offene Handelsgesellschaft Patentinhaber."

Weniger weit geht die Rechtsmacht des Procuristen
(Art. 42.43 H. G. V.); denn sie ermächtigt nur zu den Rechts-
acten, welche der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt,
v. Hahn , Commentar S. 106 fg., wozu der Verzicht auf ein
so wesentliches gewerbliches Vermögensstück sicherlich nicht
gehört.*)

Nr. 202. Bis hierher war von der Rechtsmacht zum
Verzichte die Rede. Außerdem verlangt der Verzicht aber auch
volle persönliche Handlungsfähigkeit des Verzichtenden; und
wenn dieselbe nicht vorhanden ist, die zur Vollkraft des Rechts-
actes erforderliche Mitwirkung der vom Staate oder von der
Familiengenossenschaft in gesetzlicher Weise aufgestellten Organe.
Das Nähere bestimmt sich nach den einzelnen Civilgesetzen.

Nr. 203. Der Verzichtsact muß nach außen dringen und
einen geschäftlichen Character an sich tragen. Eine Erklärung
in einem nichtabgesendeten Brief, eine von einem Andern.
erlauschte monologische Aeußerung reicht nicht hin; aber auch
eine Erklärung im vertraulichen Brief, im häuslichen Kreise
u. s. w. kann nicht genügen. Es muß dasselbe gelten, was
ich in I h e r i n g ' s Jahrb. X V I . S . 125 von der Erbantretung
ausgeführt habe: „E in Wort, welches ich im häuslichen Gespräch,

*) Allerdings kann der Prokurist den Verfall des Patents dadurch
herbeiführen, daß er die Zahlung der Patentsteuer unterläßt. Allein in diesem
Fall erfolgt der Untergang nicht auf Grund des Willensactes des Prokuristen-
sondern auf Grund der dem Patente inhiirirenden gesetzlichen Bedingung, wie
dies bereits oben ausgeführt wurde.
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im vertrauten Briefe fallen lasse, kann nicht hinreichen, mich
zum Erben zu stempeln; der Act muß fo erfolgen, daß er einen
geschäftlichen Character an sich trägt; wer vor seinem Kammer-
diener die Erbschaft antritt, hat schwerlich mit Rechtswirksam-
keit angetreten."*) Vgl. hierzu die Erklärung von tr. 6 § 7
äs aoy. vsi 0N.ksr6ä. ebenda S . 121 fg. Vgl. auch Wächter,
Urheberrecht S . 153.

I m Uebrigen ist eine Form nicht vorgeschrieben; insbesondere
ist der Eintrag in die Rolle keine Voraussetzung der Rechts-
wirksamkeit (vgl. Mot. S . 24), wenn auch der sofortige Eintrag
wünschenswerth ist und es daher den Notaren und den
Gerichten, vor welchen eine Verzichtserklärung abgegeben wird,
zur Pflicht gemacht werden kann, dem Patentamte Anzeige zu
erstatten.

V. Das Scheinpatent und die Erk lä rung seiner
Nicht igkeit .

Nr. 204. Fehlt eine der Voraussetzungen des Rechts, so
mangelt es am Tatbestände und die Wissenschaft hätte an
sich keine Veranlassung, sich mit einer solchen unvollkommenen
Combination rechtlicher Voraussetzungen zu befassen. Indeß
ist dies doch nur insofern wahr, als man das Recht von einem
ganz formalen Gesichtspunkt betrachtet. Sieht man den Lebens-
verhältnissen näher zu, so wird es sofort offenbar, daß auch
ein Scheinverhältniß, dem es an gewissen Unterlagen fehlt,
eben weil es im Leben wie ein vollgültiges Verhältniß cursirt,
nicht gerade ignorirt werden kann; insbesondere deßhalb nicht,
weil das Recht Mit tel und Wege gewähren muß, den Scheu:
zu vernichten.

Ein weiterer Umstand ist der, daß die Existenz oder
Nichtexistenz des Rechts nicht immer sofort objectiv entschieden

*) Daher die alte orsüo: tygtidus prassoutidns erfolgen mußte, ebenda
S . 125.
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ist und daß das zwischen Sein und Nichtsein schwebende Rechts-
verhältniß seine vorläufige Regelung bedarf.

I n beiden Richtungen bietet das Patentrecht interessante
und bedeutsame Probleme dar.

Zunächst soll von der obftctiv sofort feststehenden Nichtig-
keit die Rede sein.

Nr. 205. Zum vollwirksamen Patentrechte genügt, wie
die ganze obige Entwicklung zeigt, nicht die Patenterteilung;
denn diese ist nur die letzte Spitze, der äußerste Ausbau, dem
eine Reihe grundlegender rechtlicher Erscheinungen vorhergehen
muß. Nichtsdestoweniger ist die Patentirung an sich nicht ohne
jede Bedeutung. Das Patent bietet einen Primafaciebeweis
für das Vorhandensein der Grundlagen des Erfinderrechts;
daher bei den Gerichten die Berufung auf das Patent in der
Klage genügen muß und es dem Beklagten überlassen bleibt,
den Mangel der Grundlagen zu rügen; daher auch die bloße
Bezeichnung des Patents in der Klage hinreicht, um ein Ver-
säumungsurtheil zu erwirken.

Um so nothwendiger ist ein Institut zur Festsetzung der
Nichtigkeit; ein Institut, welches auch in andern Rechtsverhält-
nissen unentbehrlich ist, wo das subjective Schwanken zwischen
Sein und Nichtsein zu unleidlichen Consequenzen führen würde.
Daher war es ein vollkommen richtiges Gefühl, wenn die
Practiker von einer allgemeinen Nullitätsklage sprachen, und es
ist nur die falsche Auffassung zu verbannen, als ob diese Nich-
tigkeitsklage erst die Nichtigkeit begründe, während sie im
Gegentheil nur die bereits vorhandene Nichtigkeit aufklärt.
Vgl. B a h r , Anerkennung § 69.

Eine solche rein declaratorische Nichtigkeitsklage hat das
Patentgesetz in § 10 Z. 1 ok. § 27 geschaffen.

Nr. 206. Diese Nichtigkeitsklage kann als rein declarativ
zu jeder Zeit erhoben werden, sofern nur die Festsetzung von
irgend einem practischen Belange ist; sie ist daher auch noch
dann zulässig, wenn das Patent in jedem Falle bereits erloschen
wäre; denn immerhin kann es von der höchsten rechtlichen
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Bedeutung sein, zu wissen, ob in einer frühern Periode das
Patent bestanden hat oder nicht; ob eine etwaige frühere
gewerbliche Thätigkeit einen Eingriff in ein Erfinderrecht enthielt
oder nicht.

Nr. 206a. Ueber die Legitimation zur Klage gilt dasjenige, was
oben über die Legitimation zur Revocationsklage gesagt wurde; sie
steht den, die wirtschaftlichen Interessen der Gesammtheit ver-
tretenden, staatlichen Organen im Interesse der Gesammtheit,
den Privaten aber in Vertretung ihres eigenen Interesses zu.
Das Interesse besteht hier darin, daß die freie Production und,
der freie Handel mit den bereits der Allgemeinheit verfallenen
Ideengütern nicht durch die, Prätention von Scheinpatenten
gehemmt werde.

Ebenso muß für die Passivlegitimation auf die Ausfüh-
rungen bezüglich der Revocationsklage verwiesen werden. Die
nur gegen den einen der Mitberechtigten festgesetzte Nichtigkeit
würde die übrigen nicht berühren. Sollte der Fall vorkommen,
daß die Nichtigkeitsklage dem einen Betheiligten gegenüber aus-
gesprochen, dem andern gegenüber abgewiesen worden wäre, so
würden sich ähnliche Verhältnisse ergeben, wie bei der nur
dem einen gegenüber erkannten Révocation oder bei dem nur
von dem einen ausgesprochenen Verzichte. Daß auch hier im
Allgemeinen, aber auch nur im Allgemeinen, der Eintrag in der
Rolle entscheiden muh, geht aus mehrfachen frühern Entwick-
lungen hervor. Uebrigens wird hier wegen der, auch die frühere
Zeit mitumfassenden, Kraft der Entscheidung oftmals die Bei-
ladung anderweitiger Interessenten, z. A. früherer Berechtigter
angezeigt fein; wovon später zu handeln ist.

Nr. 207. Die Nichtigkeitsklage, ähnlich wie die Revv-
cationsklage, kann möglicherweise einem einzelnen Stücke der
patentirten Erfindung gegenüber mit Erfolg angestellt werden.
So wenn nachgewiesen wird, daß eine einzelne Parthie der Er-
findung nicht neu ist; oder daß das Product der Erfindung
in der einen oder andern Anwendung als Nahrungs- oder
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Nr. 208. M i t dem declarativen Character der Klage
würde es übereinstimmen, wenn die richterliche Entscheidung
nur inwr parts» wirkte; denn es ist ein in der Natur der
Sache liegender Grundsatz, daß eine Festsetzung nur unter den-
jenigen gilt, welche an dem Verfahren Theil genommen haben.
Nach diesem Princip müßte auch eine durch einen Interessenten
impetrirte Festsetzung der Nichtigkeit nur diesem Kläger gegen-
über bindend sein, so daß jedem andern Interessenten gegen-
über eine neue Festsetzung verlangt werden könnte. Dies ist
auch der Standpunkt des französ. Rechts*); denn nur wenn,
der Staatsanwalt sich der Nichtigkeitsklage angeschlossen oder
— was ihm in einigen Fällen zusteht, selbst die Nichtigkeits-
klage erhoben hat, soll die richterliche Festsetzung der Nichtigkeit
6IF3. 0MQ68 wirken, art. 37.

Is t nun eine solche Gestaltung immerhin juristisch möglich,
so ist sie doch nicht nothwendig; denn es ist mit den Grundsätzen
der Gerechtigkeit wohl zu vereinbaren, daß eine Entscheidung,
sofern und soweit sie günstig ist, auch auf Dritte wirkt; denn
diese erlangen dadurch soviel, als sie im Falle ihrer eigenen
Theilnahme erreichen könnten und es wäre ein arglistiges
Haften an der Form, wollten sie die formalen Schranken der
Entscheidung urgiren; aber auch der Beklagte wird dadurch
nicht verletzt, da er am Processe theilgenommen hat und im
Hinblick auf die gesteigerte Tragweite der Entscheidung sein
volles Vertheidigungsmaterial entwickeln konnte. Es ist daher
vollkommen gerecht, wenn die günstige Entscheidung in der
Confessorien- und Negatorienklage auch zu Gunsten des Mi t -
eigenthümers wirkt, viotoiia « t a1Ü8 proäeiit, tr. 4 § 3 8i «erv.

*) Auch des amerikanischen, dieses kennt keine richterliche Festsetzung
Nichtigkeit mit absoluter Wirkung, Königs S. 53.
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) ebenso gerecht ist es, wenn das Urtheil, welches die
Nichtigkeit des Patentes ausspricht, zu Gunsten sämmtlicher
Interessenten wirkt. Und daß diese Behandlung aus Gründen
der Zweckmäßigkeit weitaus vorzuziehen ist, leuchtet ein, denn
ein Patent, welches in der Verkehrsmeinung zwischen Sein und
Nichtsein schwebt, ist ein wirtschaftlich außerordentlich miß-
liches Institut.

Daß nun speciell nach dem deutschen Patentgesetze eine
Festsetzung der Nichtigkeit, auch wenn sie nur auf den Antrag
eines Privaten erfolgt ist, sr^a ouui68 wirkt und jeden künf-
tigen Streit ausschließt, geht mit voller Sicherheit daraus
hervor, daß die Nichtigerklärung in die Rolle eingetragen und
im Reichsanzeiger veröffentlicht werden soll. Denn nur absolute,
dem ganzen Publicüm gegenüber wirkende Vorgänge eignen sich
zur Publication; daher auch nach dem franz. Gesetze nur die
absolute Entscheidung der Nichtigkeit publicirt wird: a. 39:
Iior8<iu6 la uull i ts (ou la ä60ü6auo6) adäolue ä'uu drsvst
aura 6ts prououoss par HuF6N6ut ou arrßta^aut aoHui8 koros
äs odo86 HuFss, i l su 8sra äonns avi8 au m i n i e s äs l'abri-
oulture et äu oommeros, ßt la u u i i M ou la äsoksauos 86ra

äan8 1a torms ästoriuiiiss Vllr 1'art. 14 pour la pro-

Nr. 209. Dagegen wirkt das abweisende Urtheil nur
dem Privaten gegenüber, gegen welchen es ergangen ist; nur
wenn eine Behörde im Interesse eines bestimmten Industrie-
kreises geklagt hat, wird die Entscheidung diesem Industriekreise
gegenüber erledigt sein. Man vgl. die Analogie der ächten
Popularklagen. Hiergegen kann auch die französische Juris-
prudenz nicht angezogen werden, welche dem abweisenden Urtheil
auch dann keine absolute Tragweite beimißt, wenn sich der

*) Daß auch das ungünstige Urtheil die übrigm Miteigmthümer binde,
wird zwar vielfach behauptet, aber ohne genügenden Quellenbeleg und gegm
die Natur der Sache, Wind scheid, Pand. Z 132.
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Staatsanwalt am Processe betheiligt hat;*) denn der Staats-
anwalt ist nicht in gleicher Weise der Vertreter der Industrie-
kreise, wie es die entsprechende Administrativbehörde ist, welche
speciell die Interessen derselben zu bewachen und zu
schützen hat.

Uebrigens gilt die Abweisung immer nur bezüglich des
Nichtigkeitsgrundes, welcher in der Klage geltend gemacht
wurde; es bleibt dem Abgewiesenen stets vorbehalten, auf Grund
einer neuen oausa eine neue Nichtigkeitsklage zu erheben.
Denn der Kläger ist nicht, wie der Beklagte, verpflichtet, seine
Angriffsmittel zu combiniren, Rsnouaiä ur. 199.216, Rsuäu
ur. 476, Viano x. 594, NouFuisr ur. 653, Cass. Hof 9/12
1867 8. 68 I. p. 77, vgl. aber auch va l io? ur. 287. Es
gilt in dieser Hinsicht das gleiche, wie wenn eine Eigenthums-
klage, 6xpr688a oau8a, sx yua rsm aotor 8uaui äioit, erhoben
und abgewiesen worden ist, tr. 14 § 2 äs sxo. rsi ^uä.,
v.SavignySystemVI.S.453fg. und Beilage XVII., Wächter,
Würtenb. Priv. N.I I . S.445, Krüger,proceßualische Consumtion
S. 114 fg. 216, Wetzell. Civilproceß § 47 No. 60 fg.; es
gilt "das gleiche, wie bei der äoilicischen Klage, welche, wenn
sie aus einem Grunde abgewiesen worden ist, immer noch aus
einem andern Grunde erhoben werden kann, lr. 48 § 7 äs
aeäio. sä.: Ouw isäliikitoria aotions äs 8auiwts a^itur, z>sr-
mittsnäum 68t äs un« vitio a^srs st xiasäiosis, ut, 8Ï <̂ uiä
aliuä xostsa 3,pxaiui88sb, äs so itsrum azsistur, vgl. auch
l l . 32 ß 1 äs sviot.

Diese oau8a aFsnäi, dieser Nichtigkeitsgrund ist aber wohl
zu unterscheiden von den factischen Thatsachen, welche ihn recht-
fertigen. Der Klaggrund ist stets ein juristisch bestimmt fixirter
und er erschöpft alle tatsächlichen Momente, welche zu seiner
thatsächlichen Circumstanziirung beigebracht werden können.
Ist z. V. die Nichtigkeitsklage darauf gebaut, daß die Erfin-

*) Nsuouarä nr. 199, Liano ZI. 600, Nouäu nr. 474. 482,
Dallas ur. 274, a. A>: Oaimsis ur. 699, Î s 8suuo ur. 285, Ifou-

nl. 635. 977.



— 238 —

düng nicht neu ist, so sind damit alle tatsächlichen Anführungen,
welche zur Bestätigung des Nichtneuseins beigebracht werden
können, mit in den Proceß gezogen, und die abgewiesene Klage
kann nicht auf Grund derartiger neuer Thatsachen erhoben
werden. V iauo p. 605, NouFu is r ur. 655, Cafs. Hof 18/6
1852. Ueber dieses Verhältniß zwischen der juristischen oausa
aFßnäi und den in derselben enthaltenen Thatsachen sind, ins-
besondere für die Nichtigkeitsklage, die höchst lehrreichen Aus-
führungen von Naroaä6 zu 0. oiv. a. 1351 V I . zu vergleichen.

Nr. 210. Es ist nun noch in kurzem auf die rechtliche
Gestaltung der Verhältnisse vor und nach durchgeführter Nichtig-
keitsklage einzugehen. Gar ei s S . 144. 145 behauptet, ein
ertheiltes Patent gelte als zu recht bestehend, bis eine Nichtig-
erklärung erfolgt sei; erfolge aber die Nichtigerklärung, so
erfolge sie mit rückwirkender Kraft. Diese Ansicht widerspricht
m. E. den richtigen juridischen Princivien, wie dem Befürfniß
des Verkehrs; der Primafaciebeweis des Patents ist hier zur
vollkommenen Rechtsbeständigkeit erhoben, welche durch die Nichtig-
keitsklage zuletzt wieder auf den Kopf gestellt würde. Es gibt
zwar Institute, welche bis auf eine bestimmte proceßualische
Action als zu Recht bestehend betrachtet werden; man denke
an das Testament, welches mit der ^ußMa woNoioÄ vernichtet
wird , man denke an die doiwrum po88688io ooutra tadu1a8,
welche mindestens nach der herrschenden Meinung das Testa-
ment unwirksam macht. Vgl . neuerdings Schröder, Notherben-
recht S. 393 fg., 435 fg., 144 fg. Allein bei allen diesen
Instituten ist der dem ursprünglichen Geschäfte innewohnende
Mangel ein' relativer, er tr i t t erst auf die Geltendmachung
eines ganz bestimmten Individuums ein, er erlischt, wenn dieses
Individuum die Geltendmachung versäumt, Schröder S . 140
fg., 467 fg. Daß aber bei einem bloß relativen Mangel
Dritten gegenüber das Rechtsverhältniß vorläufig als rechts-
wirksam behandelt wird, entspricht dem allgemeinen Principe,
daß schwebende Rechtsverhältnisse eine provisorische Regelung,
einen provisorischen inoäu8 vivenäi verlangen; und doch ist auch
diese Rechtswirksamkeit keine unbedingte, denn schon bei bevor-
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stehender don. po88. contra tad. ist eine sxosptio möglich: 8i
U0Q oontra tadu1a8 donorum 0̂3868810 ülio äari pots8t, tr. 2
äs 6xo. rsi Huä., lr. 15 äs 0 . et ^ . , tr. 15 äs don. po88.
poutra tad., tr. 25 äs doiu8 lid., Schröder a. a. S . 145.

Bei einer Scheinberechtigung dagegen, welche einen abso-
luten, von jedem Interessenten geltend zu machenden Mangel
in sich trägt, welche also nicht nur bedingt, sondern unbedingt
leer und hohl ist, wäre es ein völlig unbegreifliches Verfahren,
wenn dieselbe dennoch provisorisch als zu Recht bestehend
betrachtet würde, wenn im Falle einer gerichtlichen Geltend-
machung des Scheinrechts das Gericht über die Behauptung
der Nichtigkeit zur Tagesordnung übergehen könnte, weil eine
Nichtigkeitsklage noch nicht erhoben sei. Vielmehr darf, wenn
der Beklagte seine Vertheidigung hierauf baut, solange nicht
abgeurtheilt werden, bis dieser Punkt erledigt ist. Die Er-
ledigung im Einzelprocesse ist das normale, die Erledigung im
besondern Nichtigkeitsverfahren nur eine aus besonderen Gründen
der Rechtssicherheit besonders eingeführte Institution.*) Man
kann die Vertheidigung des Beklagten ebensowenig zurückweisen,
als man die sxosMo yuoä mstu8 oau8a zurückweisen könnte,
weil die aotio y. m. o. nicht erhoben ist, oder eine sxosptio aus der
Grundlosigkeit des Formalversprechens, weil eine oonäiotio
obligations offen steht u. s. w. Vgl . B a h r , Anerkennung § 25.

Daher kann es keinem begründeten Zweifel unterliegen,
daß der Beklagte, wenn er die Nichtigkeit des Patentes
behauptet, mit dieser Behauptung gehört werden muß, und es
kann sich nur noch um die proceßualische Erledigung dieser
äsksnsio handeln. I m französischen Rechte ist es nicht
zweifelhaft, daß die bürgerlichen Gerichte in solchen Fällen
über die Frage der Nichtigkeit incidenter entscheiden. Art . 46
des Ges. erklärt ausdrücklich.- Î s tribunal oorrsotioimsi, 8ai8i
ä'uus aotiou pour äsiit äs oontrskayon, 8tatu6ra 8ur 1s8 sx-
osMoii8 <M ssraisut tir668 par 1s prsvsuu, 8oit äs 1a uuiiits
ou äs 1a äsolisauos äu drsvst, 8oit äsg HU68tion8 rs1ativ68 a
la proprists äuäit drsvst. Natürlich wirkt in diesen Fällen

*) Man vgl. den Analogiefall des kr. 9 § 3 yuoä. wst. o.
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die Präjudicialentscheidung nur inte? xart68, und auch unter
diesen nach der richtigen Ansicht nur, foweit der teriuiim8 des
Urtheils reicht, also nur soweit als vermittelst dieser Präjudi-
cialentscheidung eine Hauptentscheidung getroffen wird, da der
richtigen Ansicht nach nur die Hauptentscheidung, nicht auch die
Entscheidung über Präjudicialpunkte an der Rechtskraft Theil
hat, Wetzel l , Civilproc. § 47 No. 15 fg., Unger, östreich.
Prio. R. I I . S . 615 fg., D. C. Pr. O. § 293; weßhalb z. B.
eine Entscheidung im Strafproceß oder im reinen Entschädigungs-
proceß wegen früherer Verletzung nicht für künftige Handlungen
maßgebend sein kann, N o u F u i s i ur. 982 fg. und die dort
oit. Es entsteht daher bei einer folchen Behandlung noth-
mendig jene Relativität der Entscheidung, welche das deutsche
Gesetz womöglich vermeiden wi l l ; daher fragt es sich, ob diese
Behandlung nach deutschem Rechte statthaft ist. Der Entwurf
des Patentschutzvereins § 38 bestimmte ausdrücklich: „Wenn
in dem Verfahren über die in den §§ 33 und 34 bezeichneten
Klagen" (Klagen auf Entschädigung, Bereicherung u. s. w.)
„eine Frage vorab zu entscheiden ist, welche vor den Patenthof
gehört, so hat das Gericht das Verfahren auszusetzen und zur
Anbringung der Sache bei dem Patenthofe der einen oder
andern Partei eine angemessene Frist zu bestimmen" — eine
höchstzweckmäßigeVorschrift,welchederVerteidigung vollen Spiel-
raum gewährt und doch die Mißlichkeit einer relativen Nichtig-
keitsentfcheidung vermeidet; eine so zweckmäßige Vorschrift, daß
kaum ein Grund abzusehen ist, warum dieselbe nicht in das
Gesetz herübergenommen wurde.

Trotz des Schweigens des Gesetzes kann es aber nicht
zweifelhaft sein, 1) daß im Civilvrocesse der Beklagte seinen
Antrag dahin erweitern kann, daß er eine Festsetzung der Nich-
tigkeit begehrt, vgl. § 253. 467 C.Pr.O., § 105 Gerichtsverp)

*) Aehnlich sagt auch die badische V. O. über das Verfahren in Ver-
waltungs- und Herwaltungsstreitsachen v. 12/7 1864 z 50: „Die Verwaltungs-
gerichte sind verpflichtet, solche Streitigkeiten des öffentlichen Rechts, welche
eine Vorfrage für die Entscheidung einer anhängigen bürgerlichen Streitsache
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2) daß in diesem Falle der Festsetzungsanspruch an das
Patentamt zur Entscheidung abgegeben werden muß, da die
Entscheidung auf die Nichtigkeitsklage an sich nicht zur Competenz
der bürgerlichen Gerichte gehört; worüber später zu handeln;

3) daß in diesem Falle die Entscheidung über die Präju-
dicialfrage für den Hauptproceß bindend ist, denn diese Ent-
scheidung soll die Frage für alle gegenwärtigen und künftigen
Streitigkeiten erledigen, für welche sie präjudiciell ist; sie soll
das leisten, was die unhaltbare Savigny'sche Auffassung den
s. g. Elementen des Nrtheils zuschrieb, Struckmann-Koch
S. 199.*)

Es dürfte nun aber ganz dem Sinn und Geiste des
Patentgesetzes entsprechen, wenn die Civilgerichte auch ohne
Antrag und ohne Präjudicialeinwand in allen Fällen, in welchen
die Nichtigkeit des Patentes geltend gemacht wird, durch ein
Präjudicialdecret die Parteien zwingen, die Frage durch eine
Nichtigkeitsklage bei dem Patentamte zur normalen Entscheidung
zu bringen. Ist allerdings nach gemeinem Rechte ein Präjudi-
cialdecret ex Moi« nur dann zu erlassen, wenn zwei schwebende
Processe in Frage stehen, von welchen die Erledigung des einen
in L0N86(iu6iitia zugleich die Frage des andern zum Austrage
bringt, Vü low , Proceßeinreden und Proceßvoraussetzungen
S. 121 fg., so ist eben gerade in solchen Fallen, wo ein Ver-
waltungsrechtliches und ein civilrechtliches Moment in Frage
stehen, durch die Parteien das Material zweier Processe in Fluß
gebracht, und es ist im dringenden Interesse des Rechts, daß
dieses Doppelmaterial auch in zwei Processen ausgetragen wird,
um zu einer ausgiebigen, nach allen Seiten hin durchschlagenden
Erledigung zu gelangen. Daher stellt die deutsche C. Pr. O.
die beiden Fälle, wo die Entscheidung des Rechtsstreits von der
präjudiciellen Entscheidung eines anhängigen Rechtsstreits, und

bilden, auf Antrag des einen oder andern Beteiligten auch dann zu ent-
scheiden, wenn die Entscheidung zu keinem andern Zwecke nachgesucht wird,
als um dieselbe bei dem bürgerlichen Gerichte zur Vorlage zu bringen."

* ) Vgl. P lank, Mehrheit von Rechtsstreitigkeiten, S. 502, Wetzell
Civ. Proc. 8 47 No. 91 fg., Renaud Civ. Proc. § 161.

«ohler, Patentrecht. 16
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wo sie von der präjudiciellen Entscheidung eines zur Cognition der
Verwaltungsbehörde gehörigen Verhältnisses abhängt, neben
einander, § 139; in beiden Fällen kann das Gericht auf Grund
einer spontanen magistratlichen Cognition durch ein Präjudicial-
decret den einen Rechtstreit bis zur Erledigung der obschwebenden
Frage im andern Verfahren suspendiren (Lustinsro, äMrrs
Mäiowni), vgl. Bülow S. 135 fg., und zur C. P.O. Puchelt
S. 402. 403, Meyer, Iustizgesetze S. 133. ̂

Aber auch im Strafprocesse kann zweifellos eine besondere
Entscheidung des Präjudicialpunktes und zwar eine Entscheidung
durch den für diesen Punkt besonders zuständigen Richters begehrt
werden, und auch hier muß die Präjudicialentscheidung den
Richter der Hauptsache. binden. Vgl. Planck, Mehrheit von
Rechtsstreitigkeiten S. 517 fg., Zachariä, Händb. d.d. Straf-
process. S. 95 fg.

Auch hier kann der Richter von Amtswegen eine Präju-
dicialentscheidung provociren und zu diesem Zwecke den Haupt-
proceß sistiren, Zachariä S. 113, Plank a. a. O. S. 520,
deutsche St. Pr. O. § 261 Abs. 2.*)

Die Zulässigkeit der Aussonderung des Präjudicialpunktes
und der Verweisung an das Patentamt auf Antrag der Par-
teien und von Amtswegen unterliegt daher keinem Bedenken.
Es läßt sich nur fragen, ob sie facultativ oder obligatorisch
ist. Eine ausdrückliche Gefetzesstelle, welche die Verweisung an
das Patentamt gebietet, existirt nicht. Dagegen hat die Reichs-
tagskommission unter Zustimmung der Regierungskommissäre
am 16. April 1877 folgende Erklärung zu Protokoll nieder-
gelegt:

„Wird in einem über eine Verletzung des Patentrechtes
anhängigen Strafverfahren oder Civilprocefse die Einrede er-
hoben, daß das Patent nichtig sei oder für nichtig erklärt
werden müsse, so kann das Gericht über die Nichtigerklärung

*) Uebcr die c^pgtionZ z>rHuäioisI1s8 im französischen Criminalprocesse
vgl. L l ä d u t i e u , oom-g ä'iuLtniotion oiim. p. 57 fg. 73 fg.. H o f f m a n n ,
<1<i63tiang PlHuäio. ur. 202 fg. 268 fg., ? a u 8 t i u 2 « l i s , traitä 6,6 1'iustr.
oriiu. H I . p. 188 fg.
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nicht befinden. Die Erklärung der Nichtigkeit steht vielmehr
ausschließlich zur Entscheidung des Patentamtes. Das Gericht
kann aber nach Maßgabe der Strafproceß- resp. Civilproceß-
ordnung das Verfahren aussetzen, bis auf Antrag des Belangten
in Gemäßheit der §§ 27 fg. dieses Gesetzes die Entscheidung
des Patentamtes ergangen ist". (K. B. S. 43.)

Es ist nur zu bedauern, daß die Kommission, anstatt eine
entsprechende Gesetzesbestimmung zu beantragen, welche gewiß
keine Beanstandung gefunden hätte, sich mit dem legislativ
fast bedeutungslosen Schritte einer protokollarischen Erklärung
begnügt hat. Erwägt man übrigens, daß es in der Absicht
des Gesetzes liegt, die Frage der Nichtigkeit durch eine zu
diesem Zwecke technisch organisirte Behörde in einer möglichst
allgemein gültigen Weise zu entscheiden, und daß die Nichtig-
erklärung gleichsam die Correctur der in der Patenterteilung
liegenden causa« ooFuitio bildet, welche Correctur naturgemäß
ebenso von der technischen Behörde vollzogen wird, wie die
Primafacieentscheidung bei der Ertheilung des Patentes, so
wird man sagen können, daß der Civil- wie Strafrichter im
Sinne des Gesetzes handelt, wenn er in solchen Fällen die
Entscheidung des Präjudicialpunctes dem Patentamte anheim-
gibt. Nur muß die Behauptung der Nichtigkeit des Patentes
von Seiten des Beklagten gehörig substanziirt sein; die
nackte Erklärung, das Patent sei nichtig, wäre ohne vroceßualische
Relevanz.

I n Einem Falle halte ich übrigens auch nach dem Wortlaute
des Gesetzes die Verweisung an das Patentamt für geboten —
wenn nämlich der Einwand der Nichtigkeit der Anerkennungs-
klage gegenüber erhoben, wenn also nicht ein einzelner Anspruch
aus dem Patente, sondern das Patent selbst durch den Ein-
wand der Nichtigkeit ôbschon nur dem Beklagten gegenüber)
in Frage gestellt wird. Dieser Einwand wäre eine umgekehrte
Nichtigkeitsklage und würde als solche ebenso wie die Nichtig-
keitsklage das M pudliouin berühren; wovon im zweiten Theile
näher zu handeln ist.

16"
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Die Verweisung an das Patentamt kann in der Art
erfolgen, daß der Richter demjenigen, welcher die Nichtigkeit
geltend macht, eine Frist setzt, um den entsprechenden Antrag
bei dem Patentamte zu stellen; es wäre aber auch ein völlig
zulässiges Verfahren, wenn die Partei, welche die Nichtigkeit
des Patentes behauptet und diese Behauptung thatsächlich
begründet hat, den Antrag stellte, ihre proceßualische, schriftlich
fixirte Erklärung dem Patentamts zur Verbescheidung zu unter-
breiten: denn eine solche Erklärung würde alle Voraussetzungen
eines Antrags im Sinne des § 27 Ges. erfüllen.

Nr. 211. Nach erfolgter rechtskräftiger Nichtigkeitser-
klärung durch das Patentamt (resp. Reichsoberh.-Gericht) ist
die Frage mit allen Consequenzen entschieden, es bedarf daher
jeweils nur einer Berufung auf diese Entscheidung, um jeden
weitern Anspruch aus dem Patente auszuschließen.

J a , diese Entscheidung greift auch auf die früheren Ver-
hältnisse zurück, und es kann dieselbe benutzt werden, um,
früher unter der Voraussetzung des Bestehens des Patentes
gemachte, Leistungen zu revociren oder um nach Maßgabe der
obigen Erörterungen Verträge als nichtig darzuthun, welche
die Gültigkeit des Patentes zur Voraussetzung haben. Nur
müssen zu diesem Zwecke die entsprechenden Interessenten zum
Nichtigkeitsverfahren beigeladen werden. Dies ist es, was früher
angedeutet wurde, daß auch sonstige Interessenten zum Verfahren
zugezogen werden können.

Ob auch ein rechtskräftiges Urtheil, in welchem die Gült ig-
keit des Patents vorausgesetzt wurde, auf Grund einer spätern
Nichtigerklärung des Patentes umgestoßen werden kann, ist nach
den speciellen Proceßgesetzen zu beantworten; jedenfalls könnte
eine solche Aufhebung nicht auf dein Wege des ordentlichen
Verfahrens, sondern nur auf dem Wege der Restitution erfolgen,
da der Einwand der Nichtigkeit, wie jeder sonstige Einwand
durch die rechtskräftige Entscheidung abgeschnitten ist. Uebrigens
kann ich in der D. C. Pr. O. keinen Wiederaufnahme- (Resti-
tutionsgrund entdecken, der auf diesen Fall passen würde.
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Vgl. § 543Z. 7 D.C.Pr.O., dazu Struckmann-Koch S.444
fg. Dagegen wäre bei erfolgter strafrechtlicher Verurteilung ein
Fall der Wiederaufnahme gegeben, vgl. § 399 Z. 4 und 5
D. St. P. O., worüber spater zu handeln ist.

Interessant ist die Frage, ob in diesem Falle auch die
gezahlten Patentsteuern zurückverlangt werden können; sie ist
interessant, weil gerade hier die finanzielle Function dieser
Steuer den Ausschlag geben muß. Daß die Gebühren, worunter
auch die Kosten des Patents mit 30 Mark, nicht revocirt werden
können, bedarf keiner Ausführung; sie sind das Aequivalent für
die vom Patentsucher provocirte Thätigkeit des Patentamts,
welche mit der Patentertheilung ihren Abschluß findet. Anders
verhält es sich mit den Steuern, welche einen aus dem Erträg-
nisse eines Vermögensstückes fließenden Beitrag zu den allge-
meinen Functionen des Staates darstellen. Sie setzen daher
das Vorhandensein eines wirklichen Vermögensstückes voraus
und sind Line oau8Ä geleistet, wenn das vermeintliche Ver-
mögensstück sich als eine res oommuni8 omnium enthüllt.
Daraus ergibt sich, daß nach erfolgter Nichtigerklärung die
gezahlten Steuern reclamirt werden können; eine Beiladung
des Reichsfiscus wird nicht nöthig sein, da hier, allerdings
anormaler Weise, die entscheidende Behörde zugleich die Fiscal-
behörde ist. Würde man die Steuer, wie es Viele thun, als
ein Aequivalent für den mit dem Patente verbundenen provi-
sorischen Staatsschutz, als eine Privilegiengebühr betrachten, so
müßte man im entgegengesetzten Sinne entscheiden. Allein es
wurde bereits oben dargethan, daß diese Charakteristik eine völlig
verfehlte wäre. Auch hier wird es klar, wie sich die Grund-
principien durch das feinste Geäder der Rechtsverhältnisse
hindurch verfolgen lassen.

Nr. 212. Soweit die absolute Nichtigkeit. Das Wesen
der relativen Nichtigkeit besteht darin, daß das Verhältniß nur
dann ohne rechtliche Wirksamkeit bleibt, wenn eine gesetzlich
bestimmte Person dies in der gesetzlich bestimmten Form erklärt.
Das Verhältniß ist daher nicht so aufzufassen, als ob es dem
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Einen gegenüber rechtlich wirksam, dem Andern gegenüber
rechtlich unwirksam wäre; sondern es ist Allen gegenüber entweder
rechtlich wirksam oder rechtlich unwirksam, je nachdem die Erklärung
der gesetzlich bestimmten Person in der einen oder in der andern Rich-
tung ausfällt. Die rechtliche Signatur des Verhältnisses ist daher
die der rechtlichen Pendenz; die kritische Erklärung ist das
Mittel, welches den Schleier zerreißt und die wahre Natur des
Rechtsverhältnisses klarlegt; vgl. F i t t i ng , Rückziehung S. 6 fg.,
Wächter, das schwebende Eigenthum S. 5 fg., I he r i n g in
seinem Jahrb. X. S. 424 fg., Vechmann, M8 p08t1iminii
S. 79 fg., Kopp en Fruchterwerb, des d.l. V088688. S. 52 fg., Z im-
mermann, stellvertret. Neg. Gest. S. 192 fg., meine Abh.
über Stammeinheit und Nachberufung im Arch. für civ. Prax.
B. 59 S. 126 fg.

Gegen diese Auffassung ließe sich allerdings geltend machen,
daß der kritische Act zu dem dadurch eröffneten Rechtsverhält-
nisse in causaler Beziehung stehe, daß sich das Verhältniß als
der Erfolg des betr. Actes darstelle, Zimmermann, stellver-
tretende Negot. Gest. S. 201, welcher Erfolg doch nicht zeitlich
vor die ihn erzeugende Ursache fallen könne. Allein diese
causale Beziehung findet eben nicht statt, denn die, die Unbe-
stimmtheit lösende, Erklärung steht zu der Art der Lösung nicht
im Verhältniß der Ursache, sondern nur im Verhältniß der
Bedingung. Die Ursache der Lösung liegt in den Rechtsver-
hältnissen, welche vor dem kritischen Acte liegen und diesen
Act zur Lösung in ein conditionales Verhältniß setzen, vgl.
auch Bahnsen bedingter Gedanke und Bedingungssatz S. 2
fg. 22 fg.; daher es denn auch kein Widerspruch ist, wenn
das durch die Lösung klargelegte Rechtsverhältniß bereits in
die Zeit vor dem die Lösung bringenden Acte fällt.

Nr. 213. Der lösende Act ist die Willenserklärung einer
gesetzlich bestimmten Person in bestimmter Richtung. Daß diese
Willenserklärung in einer bestimmten Form erfolge, daß sie
mit einem bestimmten Beharrungsvermögen auftrete, ist keine
begriffliche Notwendigkeit; es wäre eine Gestaltung der Ver-
hältnisse möglich, wo jede formlose Willenserklärung genügen
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würde, um die Lösung nach der einen oder andern Richtung zu
bringen. Vgl. Unger, östreich. Priv. R. I I . § 91 V. (S. 152
fg.). I n Einer Beziehung ist dies ziemlich allgemein und auch
im Patentrechte der Fall; die Erklärung, daß man das Patent
als rechtlich wirksam anerkenne, bedarf keiner besonderen Form;
es genügt, wenn sie dem Patentinhaber, dem Publicum,
dem Patentamte oder einem dritten Interessenten gegen-
über in irgend einer Form") geäußert wird; insbesondere muß
die Aeußerung an irgend einen Interessenten totaiitsr genügen,
da die Entscheidung nothwendig eine einheitliche ist und daher,
wenn sie dem Einen gegenüber erfolgt ist, zugleich w toto erfolgt
ist, vgl. kr. 66 äo Üä6ju88., vgl. auch Zimmermann a. a. O.
S. 163 fg.**). Ueber die Anfechtung einer solchen Erklärung
auf Grund des äows oder des entschuldbaren Irrthums gelten
die gewöhnlichen Regeln.

Dagegen genügt die einfache Erklärung, daß das Patent
nichtig sein solle, nach dem deutschen Gesetze nicht; es wird
hier, wie dies im französischenHivilrecht in einer großen Reihe
von Fällen stattfindet, verlangt, daß die Erklärung vor dem
Gerichte (bezw. Verwaltungsgerichte) in der Form eines gericht-
lichen Antrags erfolgt und bis zur rechtskräftigen Erledigung
dieses Antrags beharren bleibt; wird er vorher zurückgezogen,
so gilt die Erklärung als bedeutungslos; noch mehr, es kann

*) Vgl. Windscheid, zur Lehre des Ooäs Rap. von der Ungültigkeit
der Rechtsgeschäfte S. 173 fg., H-ndr? und Nau § 337 zu No. 21 fg.

**) Nur muß auch wirklich eine volle Anerkennung vorliegen; es genügt
nicht, wenn der Berechtigte nur die eine oder andere vom Ganzen ablös-
bare Consequenz des Patentes anerkennt da hier die Anerkennung eben
auf die Sphäre diefer Consequenz beschränkt ist: so wäre es z. B. keine An-
erkennung, wenn der Berechtigte dem Verlangm einer Entschädigung, welches
wegen unbefugter Ausübung der Erfindung gestellt wurde — etwa wegen
Geringfügigkeit der Summe — nachgeben würde: dagegen wäre es eine volle
Anerkennung, wenn derselbe das Exclufivrecht eines Theilcessionars auf einem
bestimmten localen Gebiete anerkennen würde, da das Bestehen des Patents
auf diesem Gebiete nicht ohne das Bestehen desselben überhaupt möglich, mit-
hin diese Consequenz nicht vom Ganzen lösbar ist.
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nach der proceßualischen Sachlage damit auch das Recht auf
eine fernere Erklärung verscherzt sein, da oie Erklärung nur
dann wiederholt werden darf, wenn der entsprechende Antrag
wiederholt werden kann, wenn mit der Zurücknahme des An-
trags in dem entsprechenden proceßualischen Stadium nicht eine
definitive Erledigung desselben verbunden ist, vgl. Wetzel l ,
Civ. Pr. § 46 No. 7, und die D. C. Pr. O. § 243. 277,
Struckmann-Koch S. 186 fg.

Der Antrag muß dahin gestellt werden, daß der Richter
einen Fall der (relativen) Nichtigkeit als gegeben erklärt und
mit Rücksicht auf die erfolgte Willenserklärung ausspricht, daß
das Patent nichtig fei; auch hier ist der richterliche Ausspruch
nicht constitutiv, sondern declarativ, er erklärt nur, daß die
Bedingungen, unter welchen das Patent als nichtig zu erachten
ist, erfüllt sind.

Nr. 214. Der, die kritische Erklärung enthaltende, Antrag
kann in der Form der aotio oder der exosMo gestellt werden;
auch in letzterer Form wäre er zu berücksichtigen, nur wäre
seine Wirkung auf den einzelnen Proceßfall beschränkt; sie
könnte in dieser Ar t beschränkt sein, da der Ausgang des
Rechtsstreits (anders als die Anerkennung) stets ein relativer
sein kann. Aber auch hier muß gefragt werden, ob nicht der
Antrag an das Patentamt zur Verbescheidung zu verweisen
und von diesem mit durchgreifender, absoluter Wirkung zu ver-
bescheiden ist; und dieselben Gründe, welche bei der absoluten
Nichtigkeit für ein solches Verfahren sprechen, werden auch bei
der relativen Nichtigkeit durchschlagend sein. Eine Ausnahme
hiervon wird sofort erörtert werden.

Der Einwand der relativen Nichtigkeit des Patentes ist
übrigens eine wahre sxosMo; auch wenn dem Richter sämmt-
liche Thatumstände, welche eine relative Nichtigkeit induciren,
bekannt sein sollten, könnte er dieselben nicht berücksichtigen,
sofern der Beklagte diese Umstände nicht zu einem Nichtigkeits-
antrag verwendet.
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Nr. 215. Es wäre vom höchsten Interesse, wenn es
rechtlich zulässig wäre, den Berechtigten sofort zu einer ent-
sprechenden Erklärung zu sommiren.

Hierzu scheint die moderne Anerkennung^- oder Fest-
setzungsklage ein Mittel, zu bieten, vgl. D. C. Pr. O. § 231,
Struckmann-Koch S. 174, ebenso wie die xrovooatio sx
16F6 äMamari des altern Rechts, vgl. Muther inVekkers und
Muthers Jahrb. I I . S. 94 fg. Es läßt sich hiergegen nicht
geltend machen; daß der Kläger, wenn er die relative Nichtig-
keit zugibt, sich als nicht zur Klage legitimirt darstelle; dieser
Einwand wird in dem Folgenden seine Widerlegung finden.
Wohl aber setzen beide Institute voraus, daß eine, mit dem
Patente im Widerspruch stehende, Erklärung des Beklagten
vorausgegangen ist, welche die Rechtstellung des Patentinhabers
im Verkehrsleben erschüttert; verhielt sich der Beklagte ruhig,
so bietet die etwaige Gefahr einer künftigen Anfechtung kein
präsentes Interesse, wie es in den Proceßordnungen voraus-
gesetzt wird; denn das Interesse muß ein durch den Beklagten
provocirtes Interesse sein*). Liegt aber ein solches Interesse vor,
so kann mit der Festsetzungsklage verlangt werden, daß das
Patent dem Beklagten gegenüber als rechtsgültig declarirt
wird; wogegen der Beklagte in der entsprechenden proceßualischen
Weise den Nichtigkeitsantrag stellen muß, ansonst er mit dem-
selben, dem Kläger und seinen Rechtsnachfolgern gegenüber, nicht
mehr gehört wird.

Abgesehen von einer solchen durch den Patentinhaber pro-
vocirten Entscheidung, ist der Berechtigte zu jeder Zeit befugt,
mit dem Nichtigkeitsantrag hervorzutreten. Der Ooäe oiv.
hat mit Recht für solche Nichtigkeitsklagen eine abgekürzte Zeit-
frist von 10 Jahren festgesetzt**) — und auch diese Periode ist

*) Provocirt, nicht verschuldet, denn die Anerkennungsklage setzt eben-
sowenig ein schuldhaftes Handeln des Beklagten voraus, wie die Diffamations-
klage in ihrer sviitern Entwicklung eine solche des Diffamante«, M u t h er
S. 62 fg. 94 fg., Wetzell, Civ. Proc. § 13 No. 41 fg.

**) Ob diese 40 Jahre als Frist oder als Verjährungszeit anzusehen
sind, bleibt dahingestellt. Windscheid am eben cit. Orte S. 168 fg.,
und Nau § 339, Zachar iä-Puchelt § 337.
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noch viel zu lange. Das Patentgesetz kennt eine solche Frist
nicht. Sollte deßhalb die Klage in ungemessener Zeit, selbst nach
Erlöschendes Patents erhoben werden können? Ich glaube nicht;
die absolute Nichtigkeitsklage ist allerdings auch nach abgelau-
fener Patentfrist möglich, denn sie verlangt eine reine Fest-
setzung, welche solange begehrt werden kann, als überhaupt ein
entsprechendes Interesse vorliegt; die relative, Nichtigkeitsklage
enthält neben dem Anspruch auf Festsetzung noch eine Erklärung
bezüglich der Wirksamkeit des Patents — uud eine solche Er-
klärung kann in naturgemäßer Weise nur solange erfolgen, als
das Patent noch besteht.

Nur die Hülfe der yxosMo wird man dem Berechtigten
auch nach dieser Frist noch gestatten,*) sofern er sich hiermit
gegen die vom ehemaligen Patentinhaber, auf Grund des
ehemaligen Patents, gegen ihn erhobenen Ansprüche, etwa
auf Entschädigung, vertheidigen wil l ; ebenso wird man es ihm
gestatten, im Falle eines gegen ihn nachträglich erhobenen--
Criminalprocesses mit dem Einwände der Nichtigkeit zu ant-
worten. Ob aber auch in diesen Fällen eine Verweisung an
das Patentamt erfolgen kann und soll, dürfte sehr fraglich sein,
da ja in diesem speciellen Falle die Nichtigkeit nur bezüglich
des erhobenen Anspruchs, nicht mit allgemeiner Wirkung fest-
gestellt werden kann. Ich bin geneigt, hier die Frage zu ver-
neinen und erblicke hierin den Ausnahmsfall, auf welchen oben
hingedeutet wurde.

Nr. 216. Ueber die Person des Klägers ist auf die
früheren Erörterungen S. 34. 80 fg. zu verweisen; derjenige
ist zur Klage legitimirt, dem das Recht zusteht, den Mangel
der Originalität geltend zu machen. Sind es mehrere, so kann,

*) I m französ. Rechte ist dies bestritten. Windscheid a. a. O. S. 160
fg., ^ .udr? und Rau 8 339 No. 29. Da aber der Einwand der Nichtig-
keit nicht die Geltendmachung eines Klagrechts von Seiten des Beklagten,
sondern nur die Geltendmachung eines Mangels in dem vom Kläger vorge-
schützten Klagrecht ist, so scheint es mir nicht zweifelhaft, daß diese sxooptia
nicht verjährt. Vgl. S i n t e n i s , das vract. gem. Civ. R. I. 8 32 Ao. 39fg.
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wie auf S. 86 erwähnt, der Anspruch von einem jeden erhoben
werden und kommt — ähnlich wie bei der von einem Miteigen-
thümer erhobenen aotio oonks^oria oder ueßatoria das obsieg-
liche Urtheil allen zu Gute, tr. 4 H 3 8i 86rv. vmä.: viotoria
et

Ueber die Passivlegitimation gilt das zur absoluten Nich-
tigkeit erwähnte. Es kommt nicht darauf an, ob der Patent-
inhaber zur Zeit des Erwerbs den Mangel der Originalität
kannte oder nicht.

Nr. 217. Ist nun die Nichtigkeit ausgesprochen, so ist
der Bann der Alternativität, welcher das Verhältniß drückte,
geschwunden; das gleiche gilt, wenn die Erklärung des Berech-
tigten in der umgekehrten Richtung erfolgt ist. Dem schweben-
den Verhältnisse ist nun der definitive Standort zugewiesen,
sein wahrer Character ist enthüllt. Es muß nun aber auch
hier noch ein Blick auf die Verhältnisse vor und nach der
Lösung geworfen werden. Theoretisch würde dem Zustand der
Pendenz eine Periode rechtlicher Erstarrung, eine Periode der
vollen Actionsunfähigkeit entsprechen, in welcher weder hinüber
noch herüber functionirt werden könnte und jede rechtliche
Action ausgeschlossen wäre, welche das Bestehen oder das Nicht-
bestehen des Rechts zur Voraussetzung hätte. Eine solche Be-
handlung ist aber nur in kurzlebigen Verhältnissen durchführbar*);
bei weitausholenden Rechtsverhältnissen ist es ein Postulat der
Gerechtigkeit, diesem erstarrten Körper rechtliches Leben einzu-
flößen; denn der Verkehr lebt und verlangt nach Leben; vgl.
I he r i ng a. a. O. S. 425 fg. Solche weitausholende Verhält-
nisse verlangen daher eine Regelung während der Pendenzzeit;
diese Regelung kann aber hier nur darin bestehen, daß man
das Patent provisorisch wirken läßt, da die Rechtsunwirksam-
keit des Patentes eine Voraussetzung mehr hat, als die Rechts-
wirksamkeit, nämlich die Réclamation des Berechtigten; welche

s) Durchführbar ist sie bei der zwischen Anmeldung und Patentertheilung
oder Patentversagung provisorisch geschützten Erfindung, wovon im zweiten
Theil zu handeln ist.
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Voraussetzung füglich solange ignorirt werden kann, als sie
nicht eingetreten ist.

Nr. 218. Hiernach hat der Patentinhaber vorläufig alle
Rechte, welche aus dem gültigen Patent entspringen; er kann
die Anerkennung des Patents verlangen, jedem Dritten die
Ausübung der Erfindung verbieten und gegen den Zuwider-
handelnden den Weg der Civilklage wie des Strafantrags
betreten, ohne daß dieser mit dem Hinweis auf den Mangel
gehört würde. Eine Einrede analog der 6xosMo: 8i non in
sa oau8a tabulas t68tamsuti 8iut, ut oontra sa8 smanoipato
douorum P088S88Î0 äari P088it (tr. 15 6,6 0. 6t ^., kr. 2 äs
sxospt. rsi ĵuä.), oder der sxosMo: 8i non in 63, oau8a sit
patrouu8, ut donorum p088688i0usni pro parts äsdita oontra
tadu1a8 pstsrs p088it (kr. 25 äs don. lidsrt.), Leist in Glück
z. Buch 37. 38 I I . S. 25 fg., Schröder a. a. O .S . 149 fg.,
kann nicht erhoben werden; denn diese Einrede ist ein Ausfluß
des anerkannten Pendenzzustandes, welcher bei der kurzen Frist
der douoruui z)088688io ooutr. tad. (anuu8 uti1i8, beim Patron
100 äis8 utii68) erträglich ist und daher auch vom Rechte in
gewissem Umfange resvectirt wird: yuaniäiu douorum p088688io
oontra tadu1a8 ülio äari xots8t, Iisrs8 ^uoäaiumoäo äsditor
non 68t, tr. 15 äs 0 6t ^..; welcher aber bei der bis zu
15 Jahren dauernden Patentnichtigkeitsklage unerträglich wäre*).

Nur das muß dem dritten Beklagten oder Angeklagten auf
seinen Antrag zugestanden werden, daß der zur Nichtig-
keitsklage Berechtigte vom Processe benachrichtigt wird, um
etwa dem Streite beizutreten und einen etwaigen Nichtigkeits-
antrag zu stellen; und daß eine al lgemeine gerichtliche Fest-
setzung (Anerkennung) nur unter Vorbehalt künftiger Nichtig-
keitsklage des Berechtigten erfolge.

Inwiefern eine civilrechtliche Condemnation oder eine
strafrechtliche Verurtei lung nach ausgesprochener Nichtigkeit
retrahirt werden kann, ist nach dem ftüher Ausgeführten zu
entscheiden.

*) Auch bei bevorstehender d. x. o. t. wird in dringenden Fällen
eine Ausnahme gemacht, lr. 51 (49) aä 80. Lrsbeli., Leist S. 26.
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Nr. 219. Der richterliche Ausspruch der Nichtigkeit hebt
diese nothgedrungene provisorische Rechtsstellung auf. Nun-
mehr kann der ehemalige Patentinhaber weder wegen ver-
gangener noch wegen künftiger Acte einen Patentanspruch
erheben; weder wegen vergangener noch wegen künftiger Acte
ist eine strafgerichtliche Verfolgung möglich. Und es kann sich
auf diesen richterlichen Ausspruch ein Jeder berufen; denn er
trägt in sich nicht nur die Sentenz, daß die Voraussetzungen
der Nichtigkeitsklage vorhanden sind, sondern auch die absolute,
allgemeingültige Bestätigung, daß die entsprechende Erklärung
des Berechtigten in der entsprechenden Form und mit der
entsprechenden Ausdauer vollzogen worden ist.

Ueber die Behandlung der früher über das Patent abge-
fchlossenen Geschäfte ist auf die Ausführungen S. 172 fg. zu
verweisen; woraus sich ergibt, daß die Gleichstellung des
provisorisch geschützten Patentes mit dem vollgültigen auch
während der provisorischen Schutzfrist keine absolute ist, indem
das provisorische Patent immerhin nicht zu einem, dem voll-
gültigen adäquaten, Vermögensobjecte erhoben werden kann.
Gleichwohl ist es aber ein Vermögensobject und kann daher
von einer Revocation der gezahlten Patentsteuer hier keine
Rede sein.

P. Accessorisches Patentrecht.

Nr. 220. Eine häufige Erscheinung ist es, daß zwei
Ideen in einer solchen technischen Beziehung zu einander stehen,
daß die eine das Hülfsmittel zur vollkommenen Entfaltung der
andern ist. Dieses Verhältniß technischer Veihülfe und Dienst-
barkeit verlangt seinen rechtlichen Ausdruck, welcher darin besteht,
daß die Hülfsidee rechtlich zur Hauptidee ̂  in begleitende
Beziehung gesetzt wird.

Eine solche Verbindung ist aber nur möglich, wenn beide
Ideen in der Person eines und desselben Trägers zusammentreffen,
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welches Verhältniß allerdings wirtschaftlich außerordentlich
wünschenswert!) und fruchtbringend ist. Denn die zusammen-
gehörigen Erfindungen in verschiedenen Händen sind wirth-
schaftlich so mißlich wie jede Vertheilung von Vermögens-
stücken, bei welchen das Zusammengehörige auseinandergerissen,
die wirtschaftliche Einheit in eine rechtliche Vielheit zer-
schlagen ist.

Daher hat auch das franz. Gesetz dem Mißstande durch
die Bestimmung abzuhelfen gesucht, daß der Patentinhaber
innerhalb eines Jahres auf die Patentirnng seiner etwaigen
Verbesserungserfindungen ein Vorrecht hat:

art. 19: Nul autre que le brevets ou 868 avant« —
äroit — — ne pourra, penäaut uns aunee, prenäre valab-
lem6nt UN brevet pour un Hautement, perkeotiomiemeilt ou
aääitiou a l'invention yui lait l'omet au brevet primitif.

Ein dritter Erfinder soll allerdings einen entsprechenden
Patentantrag stellen dürfen, welcher aber bis zum Ablauf des
Jahres unter Siegel gehalten wird.

I/annee expirée le oaonet 8erabri86 et le brevet äelivre.
1outekoi8 le breveté principal aura la prekerenoe pour les
0üanF6ment8, P6r^6oti0iiii6lli6iit8 et aääitious puur 168(1U618 i l

aurait lui-même, peuäaut l'aimée, äemauäe un oertitloat
ä'aääition ou un brevet.

Diese Bestimmung hat sich nicht bewahrt, sie enthält eine
schreiende Ungerechtigkeit und hat wenig gefruchtet, das Circular
des französ. Handelsministers v. 26/12 1854 spricht sich für
deren Aufhebung aus, bei NouFu ie r p. 526 und examen äu
prH. p. 26 fg.̂  Die einzige bündige Abhülfe dieses Mißver-
hältnisses kann in der gerechten Regelung des Licenzzwangs
bestehen; leider ist hier das deutsche Gesetz hinter seiner Auf-
gabe zurückgeblieben.

Nr. 221. Das Verhältniß zweier zusammengehöriger
wirtschaftlicher Ideen, welche sich in verschiedenen Händen
befinden, ist nämlich völlig analog den Verhältnissen des



Sachenrechts, welche zur zwangsweisen Gewährung eines Nothweg-
rechts führen; in beiden Fällen liegt ein gewisses Nachbarver-
hältniß vor, wobei die volle wirtschaftliche Ausbeutung des
einen Nachbargutes nur unter Veihülfe des andern möglich ist.
Anstatt nun aber dieses eigenthümliche Nachbarverhältniß als
solches zu behandeln und die demselben eigenthümlichen wirth-
schaftlichen Verhältnisse in entsprechender Weise zur rechtlichen
Gestaltung zu bringen, warf man dieses Verhältniß mit der
allgemeinen Licenzzwangfrage zusammen, bei welcher es sich doch
nur um die allgemeine AuZführungsvflicht im Interesse der
Gesammtheit handeln kann; die Interessen der Gesammtheit
und die Interessen der Nachbarschaft sind aber völlig ver-
schieden.

Daher können hier die allgemeinen Bestimmungen über
den Licenzzwang nicht genügen; weder paßt hier die dreijährige
Frist, in welcher die Sanction des Licenzzwangs ausbleiben
soll, noch das Erforderniß des öffentlichen Interesses.

Die Reichstagskommission war daher von einem richtigen
Gefühle geleitet, wenn sie zu § 11 Z. 2 den Zusatz bean-
tragte: „Daß die Ertheilung der Erlaubniß im öffentlichen
Interesse geboten sei, ist namentlich dann anzunehmen, wenn
ein Patent für eine andere Erfindung ertheilt ist, deren
Benutzung von der Ertheilung der Erlaubniß abhängt".

Nur war weder dieser Antrag genügend, noch die Aus-
drucksform eine glückliche; denn was das erste betrifft, so
blieben die 3 Jahre, in welchen dieses Nachbarrecht steril bleibt,
bestehen, auch fehlt es an einem genügenden Grunde, warum
das Nachbarrecht nur dem einen Nachbarn, dem Inhaber des Ver-
besserungspatents, zukommen und dem andern Nachbarn, dem
Inhaber des Hauptpatents, versagt sein sollte. Und die Fassung
enthielt eine völlig unmotivirte Fiction; denn wenn auch ein
dringendes und höchst berechtigtes Interesse des Erfindungs-
nachbarn vorliegt, so liegt deßwegen doch noch kein öffentliches
d. h. allgemeines Interesse vor; und es ist höchst überflüssig,
des Schutzes der Privatinteressen halber ein öffentliches Interesse
zu fingiren.
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Nichtsdestoweniger wäre die Bestimmung, ihrer Sonder-
barkeit entkleidet, juristisch brauchbar gewesen; sie wurde aber
im Plenum des Reichstags gestrichen, hauptfächlich aus dem
Grunde, weil sie eine Exemplification (des öffentlichen Interesses)
enthalte und eine Exemplification nicht ins Gesetz gehöre; der
Vorschlag erlitt damit ein Schicksal, welches er sich durch seine
unrichtige Fassung selbst bereitet hatte.

Mith in gelten auch hier nur die allgemeinen Regeln des
Licenzzwanges, wobei indeß aus den Verathungen des Gesetzes
immerhin das nutzbare Residuum übrig bleibt, daß in solchen
Fällen

1) die Ausführungspflicht in der Art qualisicirt ist,
daß der Patentinhaber wothunlich die eine Erfindung in Ver-
bindung mit der andern zur Ausführung bringen soll,

2) die unmotivirte Verweigerung einer solchen Combination
als schwere Verletzung der Ausführungspflicht besonders schwer
zu ahnden, die Révocation daher eher als sonst zu erkennen ist.

Nr. 222. Wenn sich beide Erfindungen in einer Hand
vereinigen, so kann die wirtschaftliche Combination dadurch
ihren rechtlichen Ausdruck finden, daß das Recht an der Ver-
besserungserfindung zum Accessorium des Rechts an der Haupter-
sindung w i rd , so daß es mit demselben steht und fällt. Dies
geschieht durch das Institut des Zusatzpatentes, des ,'o6rtiüoat
ä'aääitiou, § 7 Ges.

Ein solches stellt nicht, wie es auf den ersten Blick scheint,
einen Fall der accessorischen Sache dar; denn die Erfindungen
können vollkommen getrennt behandelt werden, und es ist
lediglich ein rechtlicher Vorgang, welcher die Rechte der Erfin-
dungen mit einander verknüpft; vielmehr ist es ein Fall des
accessorischen Rechtes, wie solches in dem System der Rechte
nicht einzig dasteht. Man denke an den Sclaven und sein
xeoullum; die eigentümliche rechtliche Qualität des peouUum
ist an die eigentümliche Rechtsstellung des 86ivu8 geknüpft,
sie erlischt mit dem Tode des Sclaven oder dem Erlöschen der
Sclavenqualität, und die einzelnen Bestandteile werden nach
Lösung des Peculiarbandes zu nichtunterschiedenen Bestand-
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theilen des Patrimonium's, M an dry, Familiengüterrecht I I .
S. 196 fg., S. 6 fg., Pernice, Labeo S. 139 fg., k. 1 § 3,
K. 3 Huanäo äs psoui.^); daher das Legat des 86rvu8 oum
Pyoulift als ein einziges Legat gilt, welches auch in feinem
peculiaren Vestandtheil erlischt, wenn das Sclavenlegat erlischt,
kr. 1. 2. 12 äs P6o. 1sF.: M m <̂ uas aoos88i0Quiii looum ox-
tinsiit, 6X8tmFuuntur, ouui pimoiz>a1s3 rs8 xsisiu^tas kusriut,
tr. 2 oit.

Das accessorische Patentrecht setzt ein vierfaches voraus:
ein Grundrecht, ein Nebenrecht, eine wirtschaftliche Beziehung
zwischen den Objecten beider Rechte und eine juristische
Verknüpfung beider Rechte durch den entsprechenden rechtlichen
Vorgang. Alle diese Puncte bedürfen der nähern Entwicklung.

Nr. 223. Vorausgesetzt ist ein Grundrecht, ein wirksames
Patentrecht; ein relativnichtiges Recht kann insoweit genüg«:,
als ihm eine provisorische Wirksamkeit zugestanden wird. Ist
das Patent mangels einer patentirbaren Erfindung nichtig, so
ist die Combination mit einem accessorischen Patente unmöglich,
sollte auch das letztere die nöthige Ergänzung bieten, um den
unvollkommenen früheren Gedanken zu einer lebensfähigen
Combination zu ergänzen; denn wo das Hauptrecht nicht an
sich besteht, da kann es nicht durch ein accessorisches Recht
getragen werden, vgl. Vlauo z>. 464.

Es genügt aber auch das Bestehen eines Hauptrechts in
der Person des Inhabers des Nebenrechts; nicht nöthig ist
das Bestehen des vollen Hauptrechts in dessen Person. Wie
im röm. R. der Miteigentümer des Sclaven sein besonderes
xsouUuui haben konnte, wie ebenso der Usufructuar, der Nfuar,
der douas üäsi po88688or, — man denke an das berühmte psoulium
äup1ioi8 MÏ8, — vgl. kr. 15.16. äs p60., tr. 37 § 1 äs aoy. rsr.
üoiu., tr. .1 § 2 äs 8tip. 8srv. — kr. 1 § 6, kr. 2, tr. 13,
k. 19 § 1 und 2, l l . 32 pr., kr. 37 § 3, kr. 50 § 3 äs

*) Die aotio äs pseulio aunalig bestätigt als Ausnahme die Regel.

Mandry a. a. O. S 413.
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tr, 43 § 2 äs aoy. rsr. äom., tr. 16 § 2 äs U8U 6t
uad., Dietzel in Vekker und Muthers Jahrb. I I . S. 31 fg.,
Bekker in Goldschm. Zeitschr. IV. S. 510 fg., M a n d r y in
der Zeitschr. f. Rechtsgesch. V I I I . S . 382 fg., 387 fg. 392 —
so muß im Patentrecht das Miteigenthum und das Genußrecht,
der Ususfruct, ja die, ein vorläufiges Genußrecht bietende, douas
üäsi z,088688io*) genügen, um damit ein Zusatzpatent, ein osr-
tiüoat ä'aääitiou zu verbinden.

Hierin zeigt sich die Relevanz der obigen Characteristik,
daß es sich um ein accessorisches Recht, nicht um eine accefsorische
Sache handelt; denn im letztern Falle müßte sich — mindestens
als Regel jedes Recht an der Hauptfache fofort auf die Neben-
sache miterstrecken, das von dem einen Miteigenthümer impetrirte
Zusatzpatent müßte allen Miteigenthümern, das vom Proprietär
erworbene dem Nutznießer, Licenzberechtigten u. s. w. zu
Gute kommen — eine Fehlidee, welcher auch das französische
Patentgesetz nachgegeben hat. Dasselbe bestimmt in art. 16:

1.68 osrtiüoaw ä'aääitiou, prÎ8 par un äs8 a^aut8-äroit,
xroütsront a, tou8 1s8 autres,

und in art. 22:

!<68 o688ioimair68 ä'uu brsvst st osux yui auront aoHui8
ä'uu drsvsts on äs 868 a^aut8-är0it 1a taouits ä'sxpioitsi
1a äsoouvsrts ou I'iuvsutiou. proütsrout, äs pisiu äroit, äs8
osrtiüoaw ä'aääition <̂ ui 8sr0nt ultsrisuremsut äs1ivrs8 au
brsvsts*^) ou a 868 a?ant8-äroit. lisclixrociusllisiit, 1s disvst^
ou 8S8 a^aut8-äloit Z)i0ütsr0ut ä68 osrtiüoat8 ä'aääitiou ĉ ui
8srout ultsrisursmsut äslivrs^ aux 0688Î0uairs8.

Wie sehr diese Bestimmungen gegen die Gerechtigkeit ver-
stoßen, erkennt man auch in Frankreich an; der Entwurf vom

*) Ueber die d. k. poggoggio im Erfinderrecht ist im dritten Theile
näher zu handeln.

*») Vorausgesetzt ist natürlich, daß, der drsvst« nicht alles Recht cedirt,
fondern sich ein Theilrecht vorbehalten hat, l i o u o u a r ä ur. 73. Hat er
alles Recht cedirt, so kann er ein esrtik. ä'aääit. nicht mehr erwirken.
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Jahr 1858 wollte sie aufheben, NouFuisr, yxauiLu an probst
x. 32 fg., und auch bei der Verathung des Gesetzes wußte
man diese völlig unentgeltliche Expropriation nur damit zu
rechtfertigen, daß es ja dem Erfinder freistehe, für seine Ver-
besserungserfindung wiederum ein Hauptpatent zu erwerben:
nu 06äant U6 86ra ^amai8 a88S2 iu86U8S pour preuäro M
osrtiüoat ä'aääitiou, lorsqu'il xsut prtzuärs un drevet äs
P6rk6otio!iQ6iu6iit c^u'il lui 8613, p088Îdi6 ä6 venärs; also weil
der Einzelne die Ungerechtigkeit vermeiden kann, scheute sich der
Gesetzgeber nicht, eine Ungerechtigkeit zu statuiren. Sieht man
auf die Gründe, mit welchen die Bestimmung gerechtfertigt
wird, so findet man eine Aussaat scholastischer Vegriffsaus-
spinnungen, welche sämmtlich auf der irrigen Grundlage, auf der
Behandlung der Verbesserungserfindung als eines Accessoriums
der Haupterfindung beruhen, und welche bei der oberflächlichen,
glatten Schärfe und Consequenz des französischen Geistes in
der französischen Doctrin und Jurisprudenz in der üppigsten
Weise zu wuchern pflegen.*) 1̂68 o6rMoat8 ä'aääitiou, sagt

ur. 327, ^incorporent au di6V6t xiiuoipal, U6 tont
avso lui! 81 1s oertiüoat ä'aääitiou proüts a tou8 168

it, meint Neäarriäs ur. 228, o'68t yu'ii 8'uuit sb
au drsvst, aveo lequel i l us t M plu8 <iu'uu!!^*)

Von allem diesem kann unter dem deutschen Gesetze keine
Rede sein; jeder, als Proprietär, Mitproprietar oder Usufruc-
tuar an der Erfindung Berechtigte, ja selbst der d. k. p088688or
kann für eine Verbesserungserfindung ein Zusatzpatent nehmen,
und dieses Zusatzpatent kommt nur ihm zu, eine Pflicht der
Mittheilung an die übrigen Patentbetheiligten ist nicht begründet,
noch weniger ein Zuwachs an dieselben ip8o '̂

*) Was die Franzosen in dieser Hinsicht auf dem Gebiet des f. g.
Repriisentationsrechts geleistet haben, habe ich in der Z. f. franz. Civ. R. V I I .
S . 113 fg. ausführlich dargethan.

**) Uebrigens wird trotz dieser Scholastik auch in Frankreich anerkannt,
daß das osrtif. ü'aüäit. durch besondere Vertragsclausel dem Einzelnen vor-
behalten werden kann, Rsuouarä nr. 162, NouFu io r n i . 326,
p. 518.

17»
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Es fragt sich, ob der bloße Licenzträger ein Zusatzpatent
erwerben kann; dies ist zu verneinen, da das Zusatzpatent ein
Recht der Alleinausübung begründet und daher auch nur einer
solchen Berechtigung zuwachsen kann, welche ein exclusives Recht
der Ausübung gewährt.

Ob übrigens dieses Grundrecht ein originäres oder deriva-
tives ist, kommt nicht 'in Betracht; nur muß im letztern Falle
der Act der Uebertragung perfect und daher auch der Eintrag
in die,Rolle vollzogen sein.

Nr. 224. Vorausgesetzt wird ferner ein zu dem Patent-
rechte hinzutretendes Erfinderrecht, welches aber noch nicht
selbstständig patentirt sein darf, da bei einer selbstständigen
Patentirung die rechtliche Iunctur mit dem Grundrechte un-
möglich wäre.

Der Erwerb dieser Nebenerftndung kann übrigens ein
originärer wie derivativer sein, und schon oben (S. 79) wurde hervor-
gehoben, daß die Verbesserungserfinder vielfach auf eigenes
Patent verzichten und ihre Erfindung an den Träger des
Hauptpatents veräußern, weil dieser ein Zusatzpatent erwirken
kann, welches keiner eigenen Besteuerung unterliegt.

Nr. 225. Die Verbesserungserfindung muß aber mit der
Haupterfindvng in einem wirthschaftlichen Zusammenhange
stehen, sie muß eine Verbesserung, eine Vervollkommnung der
Haupterfindung enthalten (§ 7 Ges."), denn ohne dieses würde
es an der wirthschaftlichen Grundlage des Rechtsverhältnisses
gebrechen. Hierin liegt .der Schwerpunkt, hierin auch die
Schwierigkeit der Lehre. Der patentirbare Ueberschuß der
neuen Erfindung muß zur Lösung desselben technischen Problems

*) Wi l l man die Vergleichung mit dem peoullum weiter treiben, so
kann man hiermit den Satz zusammenstellen, daß das poculiuin in tatsäch-
licher Beziehung zum servi l stehen mußte: denn „Verhältnisse, die als t a t -
sächliche Verhältnisse und nur als solche im Rechte anerkannt find, tönnm
auch nur dadurch für das Recht existent werden, daß die in Frage stehende
tatsächliche Beziehung durch einen entsprechenden faktischen Vorgang herbeige-
führt wird" , M a n d r y I I . S . 55, l r . 4 § 1, kr. 8 äs
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beitragen, und er muß es thun, unter Aufrechterhaltung des
Systems, des technischen Gedankens der alten Erfindung. Eine
neue Erfindung, welche ganz andere Ziele verfolgt, könnte
ebensowenig als das Accessorium der alten Erfindung betrachtet
werden, als eine solche, welche ein ganz anderes Operations-
system der technischen Kräfte voraussetzt. Denn das Acces-
sorium soll die Operation der Haupterfindung unterstützen zur
Erzielung der von der Hauptersindung angestrebten wirtschaft-
lichen Resultate. Dagegen ist nicht erforderlich, daß die Ver-
besserungserfindung die Ueberwindung derselben technischen
Schwierigkeiten zum Gegenstand hat, wie die Hauptersindung;
vielmehr haben die Verbesserungserfindungen häufig den Zweck,
Hindernisse zu beseitigen, deren Ueberwindung der alten Erfin-
dung nicht gelungen ist,« die Verbesserung kann nicht nur eine
intensive, sondern auch eine extensive sein. So ist eine Ver-
besserungserftndung nicht nur dann vorhanden, wenn sie bewirkt,
daß die erfundene Maschine schneller, exacter functionirt, son-
dern auch dann, wenn sie die Abnützung der Maschine ver-
mindert, die mit ihrem Gebrauch sveciell verbundene Gefahr für
den Arbeiter aufhebt, eine sofortige Contrôle ihrer Resultate
gestattet u. s. w.

Den entwickelten Principien gemäß hat auch die französische
Praxis erkannt, daß, wenn die Haupterfindung den hermetischen
Verschluß der Flaschen zum Zwecke hat, eine neue Methode
zur Herstellung von Flaschen nicht den Gegenstand eines Ad-
ditionalpatentes bilden kann, Appelhof ?ari8 18/1 1861 8. 62
I. v. 98; daß dagegen ein Additionalpatent für eine Erfindung
möglich ist, welche eine continuirliche Function eines Apparates
gestattet, während die ursprünglich patentirte Erfindung nur
eine unterbrochene Function desselben Apparates ermöglichte,
Cass. Hof 30/11 1864 8. 65 I. x. 70. Vorausgesetzt ist
natürlich im letztern Falle, daß die ursprüngliche technische Idee
in dem vervollkommneten Apparate mitthätig ist, daß sie nicht
durch eine neue Idee ersetzt wird; worüber die Ausführungen
S. 51 zu vergleichen sind.
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Nr. 226. Sind auch alle diese Voraussetzungen vorhan-
den, so liegt doch noch kein accessorisches Patentrecht vor; das
Recht an der neuen Erfindung wächst nicht etwa dem alten
Patentrechte zu; vielmehr steht es dem Erfinder frei, die neue
Erfindung überhaupt nicht patentiren zu lassen, oder für dieselbe
ein Hauptpatent zu erwirken, in welchem Falle beide Erfin-
dungen sich ebenso selbstständig gegenüberstehen, wie im R. R.
der 86rvu8 und die nicht zum pßoulium gehörigen Vermögens-
stücke des äommuL. Zur juristischen Verbindung beider Ver-
mögensstücke ist vielmehr ein besonderer Rechtsact erforderlich,
ebenso wie zur Bildung des xsoulium die Concession des
äomiuuL, M an dry S. 55. 69 fg., Per ni ce S. 126. Dieser
Rechtsact ist aber: die Ertheilung eines AdditionalpatenteZ oder
Zusatzpatentes durch das Patentamt; durch diesen Act wird
ausgesprochen, daß die neue Erfindung gleichfalls den staat-
lichen Schutz genießt, daß sie ihn aber nur genießt in der
Form eines mit dem Hauptpatente verbundenen Nebenrechts.

Nr. 227. Das Zusatzpatent gilt wirtschaftlich als ein
Theil des Hauptpatentes, weßhalb es nur den Gebühren von
20 Mark und 30 Mark bei der Anmeldung, event. Beschwerde,
und bei der Grtheilung des Patents, nicht aber einer besondern
Besteuerung unterliegt, indem es vielmehr in der Besteuerung
des Hauptpatentes feine volle Besteuerung findet (§ 8 Ges.):
dies ist einer der Hauptvortheile des Zusatzpatentes. Dieser
Begünstigung kann übrigens nur ein Zusatzpatent theilhaftig
werden, welches als solches unmittelbar für eine Erfindung
impetrirt worden ist; es geht daher, wie bereits oben angedeutet
wurde, nicht an, ein für die Verbesserungserfindung imvetrirtes
Hauptpatent dieses Vortheils willen nachträglich in ein Zusatz-
patent umzuwandeln; die rechtliche Iunctur kann nur im
Stadium der nackten Verbesserungserfindung, nicht mehr im
Stadium der bereits patentirten Verbesserungserfindung er-
folgen.

Nr. 228. Das Zusatzpatentrecht ist ein Accessorium des
Hauptpatentrechts; es kann nicht ohne diese Stütze bestehen;
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wohl aber kann das Hauptpatentrecht ohne das erstere existiren.
Schon oben wurde gezeigt, daß möglicherweise von Anfang an
das Zusatzpatent nur einem Miteigenthümer oder einem Genuß-
berechtigten zukommt. Ebenso kann aber auch nachträglich der
Inhaber beider Patente einen Theil des Hauptpatentes ablösen
und ohne Zusatzpatent an Drit te übertragen oder umgekehrt
das Zusatzpatent mit einem Theile des Hauptpatentes über-
tragen und den restirenden Theil des Hauptpatentes ohne das
Zusatzpatent behalten, was besonders dann vorkommt, wenn der
Erfinder auf eine neue Verbesserung sinnt, welche das Zusatz-
patent ersetzt. Ebenso kann bei der Bestellung des NsuZfructes,
analog bei der Gewährung von Licenzen verfahren werden.
Auch eine technische Abtheilung des Erfinderrechts kann nach
diesen Princivien erfolgen. Nur das ist aufrechtzuerhalten, daß
stets die rechtliche Möglichkeit der Ausübung der Gesammter-
sindung innerhalb des vollen Staatsterritoriums gewahrt bleiben
muß, daher eine Abtheilung in der Weise, daß eine Gesammt-
ausübung der Erfindung gar nicht, oder auf gewissen localen
Gebieten nicht mehr möglich wäre, als der dem Erfinderrechte
inhärirenden Ausführungspflicht widersprechend, nichtig wäre.
Eine volle Veräußerung des Hauptpatents unter Nückbehaltung
des Verbesserungpatentes wäre nur eine wirtschaftliche Zer-
störung des letzteren; ebenso wäre eine unbedingte Veräußerung
des Hauptpatentes für ein locales Gebiet unter Nückbehaltung
des Zusatzpatentes für das andere Gebiet eine partielle Vernich-
tung des Zusatzpatentes; beides muß als unzulässig betrachtet
werden.

Nr. 229. Man fragt, ob der Verkäufer verpflichtet ist,
eine nach dem Kaufe von ihm gemachte Verbesserungserfindung
dem Käufer zur Impetrirung eines Zusatzpatentes mitzutheilen.
Diese Frage ist zu verneinen; sie ist zu verneinen bei der
Totalcession, noch mehr bei der Partialcession, bei welcher sogar
ein bereits bestehendes Zusatzpatent zurückbehalten werden kann.
M i t der erfolgten Cession stehen sich beide Theile nach den
gewöhnlichen Grundsätzen des Nachbarrechts einander gegenüber;
eine besondere Berücksichtigung der gegenseitigen Interessen für



— 264 —

die Zukunft sind Käufer und Verkäufer einander nur dann
schuldig, wenn eine deßbezügliche Vertragsberedung stattgefunden
hat oder wenn sich aus der Art des veräußerten Objects ein
solches ergibt, was z. B. bei der Veräußerung einer Kundschaft,
nicht aber bei der Veräußerung des Patents der Fall ist.

Dagegen wäre es eine Vertragswidrigkeit, wenn der
Veräußerer bereits zur Zeit des Vertragsabschlusses eine Ver-
besserungserfindung gemacht und dieselbe arglistig verschwiegen
hätte; denn dies wäre ein Schweigen, welches die active,
positive Natur einer Täuschung hätte, weil es den Käufer zu
der irrigen Annahme inducirte, daß das veräußerte Object das
Stadium der Erfindung darstellte, welches dieselbe zur Zeit der
Veräußerung in der Hand des Veräußerers erreicht hat; vgl.
auch Merkel , criminal. Abhandl. I I . S. 154 fg.

Nr. 230. Analog verhält es sich in Pachtverhältnissen.
Nur ist dabei nicht zu übersehen, daß eine Umgestaltung der
verpachteten Erfindung, welche dieselbe vollkommen entwerthen
würde, zur Aufhebung des Pachtvertrags führen kann, s. oben
S. 180; wobei der Fall am strengsten zu beurtheilen wäre,
wo der Verpächter selbst zum wirthschaftlichen Untergang der
alten Erfindung beigetragen hätte. Wenn übrigens der Ver-
pächter bereit wäre, den Pächter an dem Genüsse seiner Ver-
besserungserfindung in entsprechendem Maße theilnehmen zu
lassen, so müßte der Pächter den Vertrag aushalten, vgl.
kr. 9 pr. looat.

Nr. 231. Dagegen zeigt sich hier der eigenthümliche
Character des Gesellschaftsverhältnisses in dem hellsten Lichte.
Denn der Gesellschafter ist wahrend der ganzen Gesellschafts-
dauer zur Wahrung der in die Gesellschaft eingeworfenen
Industriekraft verpflichtet, vgl. 0. oiv. art. 1847, Sachs. Ges.
B. § 1370, H. G. B. Art. 96, ?otk i6r , sooists nr. 120.
?au1 l 'ont, 8ooists8 ur.303 fg., Bethmann-Hollweg, Civ.
Proc. I I . S. 825. Daher braucht er zwar keine neue Erfin-
dung einzubringen, als welche eine neue Industriekraft und
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damit eine neue Einlage darstellen würde*), wohl aber muß'er
der Gemeinschaft auf Verlangen die Benützung der Verbes-
serungserfindungen gestatten, welche nöthig sind, um die In<
dustriekraft auf ihrer Höhe zu erhalten; wogegen ihm die
Gesellschaft eine entsprechende periodische Licenzrente bezahlen
oder berechnen muß, da eine derartige Vermögensleistung nach
Analogie der Impensen zu behandeln ist, kr. 38 § 1 pro 80010.
Jedenfalls wäre es gegen die Pflichten des Gesellschaftsvertrags,
wenn der 8oow8 der Gesellschaft die Benützung der Erfindung
verweigern und mit ihrer Hülfe ein der Gesellschaft verderb-
liches Concurrenzgeschäft betreiben würde, vgl. ?au1 l 'ont 1. «.

Nr. 232. Was das Erlöschen des Additionalpatents
betrifft, so gilt der Grundsatz: Es steht und fällt mit dem
Hauptpatent G 7 Ges.). Sollte dieses, sei es durch Zeitablauf,
sei es durch Unterlassung der Steuerzahlung oder Revocation
erlöschen, so könnte das Additionalpatent nicht mehr bestehen;
es würde der Allgemeinheit preisgegeben; dasselbe müßte ein-
treten, wenn das Hauptpatent durch Anfall an den Staat zur
168 o0mmuui8 omnium würde. Man vgl. Nßnouarä ur. 71,
Nßnäu ur. 389, NouFuisr ur.194. 195, Cass. Hof 5/21852
8. 52 I. p. 599.

Allein nur der volle Untergang des Hauptpatents bewirkt
nothwendig den Untergang des Additionalpatents; dasselbe bleibt
bestehen, wenn ein technisch ausgeschiedener Theil der Erfindung
bestehen bleibt und das Zusatzpatent sich auch auf diesen Theil
bezieht; es bleibt bestehen, wenn ein Ususfruct oder ein Pfand-
recht übrig bleibt, sofern nur der Usufructuar oder Pfand-
berechtigte auch an dem Zusatzpatente Theil hatte; überhaupt
bleibt es solange bestehen, als ein Theil der Erfindung, zu
welchem es gehört oder mitgehört, den Gegenstand einer Privat-
berechtigung bildet, natürlich in dem Umfange dieser Privat-
berechtigung.

*) Vgl. ?au1 ?out ur. 305 und das dort citirte Urtheil desAppelh.
I.70N 18/6 1856.
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Allerdings kann das Additionalpatent auch durch den bloßen
Untergang einer Theilberechtigung erlöschen, dann nämlich, wenn
es nicht zu dem ganzen Patente, sondern nur zu dieser Theil-
berechtigung gehörte; so wenn das Zusatzpatent von einem
Mitproprietar oder Usufructuar erwirkt war und die Berech-
tigung des einen oder andern wegfällt,*) wenn von einem d.t.
1108868801 und derselbe zum m. k. P0886880I wird u. s. W.

Nr. 233. Uebrigens kann das Zusatzpatent auch unab-
hängig von dem Hauptpatente erlöschen — durch Revocation
mangels Ausübung resv. mangels Licenzgewährung und durch
Verzicht des Berechtigten. Ueber beide Fälle sind die obigen
Ausführungen zn vergleichen, es gelten lediglich die gleichen
Regeln, wie für das Hauptpatent.

Nr. 234. Daß bei Nichtigkeit des Hauptpatents auch das
Additionalpatent nichtig ist, und daß es in gleichem Umfange
nichtig ist, wie jenes, wurde bereits oben erwähnt. Spricht
das Urtheil nur die Nichtigkeit des Hauptpatentes aus, so ist
nichtsdestoweniger hiermit per o0U86<iu6iitiam auch über die
Nichtigkeit des Zufatzpatentes entschieden und ist eine nochmalige
Nichtigkeitsklage überflüssig; denn die Entscheidung im Urtheil
macht i68 Müioata für fämmtliche Consequenzen, welche aus
dieser Entscheidung nothwendig hervorgehen, vgl. fr. 15 ä6 6xo.
M ^uä., tr. 33 § 1 ä6 U8ukr., kr. 2 8i par8 K6i6ä., Wetze l l ,
Civ. Proc. § 47 M . 91 fg., Renaud Civ. Proc. § 161.

Mehr Schwierigkeiten bietet die Frage über die selbst-
ständigen Nichtigkeitsgründe des Additionalpatentes. Hier ist
davon auszugehen, daß dasselbe außer dem Bestehen des Haupt-
patentes noch drei weitere Erfordernisse hat, ein Nebenerfinder-
recht, eine wirtschaftliche Beziehung desselben zum Inhalte des
Hauptpatentes, und eine rechtliche Verbindung des Haupt-
patentes mit dem Nebenrechte durch den entsprechenden Act
des Patentamts.

5) Vgl. kr. 1 Z 9 guauüo äs peo. a. auu.: Häntruetu hno^n« ex-
tiuoto iutra aunmu aotiouom äauäam in uLukniotuarmiu ?0n>P<iQM3 l i
61"
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Daß nun das Additionalpatent nichtig ist, wenn es an
den Voraussetzungen eines Erfinderrechts, insbesondere an der
Neuheit oder Originalität fehlt, bedarf keiner Ausführung; auch
gelten hier für die Constatirung der Nichtigkeit und für den
Antrag des Berechtigten im Falle der relativen Nichtigkeit die
bereits oben erwähnten Principien.

Fehlt es nicht an dem Requisit des Erfinderrechts, sondern
nur an der wirtschaftlichen Beziehung zur Hauptersindung,
verhält sich die zweite Erfindung zur ersten nicht als
auxiliares Hülfsmittel zum principale», grundlegenden Hülfs-
mittel, so ist das Additionalpatent nach dem französischen
Gesetze nichtig, art. 30 i. f.: 861011t 6Fai6ni6ut uui8 et äo
nul 6Ü6t, 168 06rM(Nt8 00UM6U3,nt 668 otmi1FSN16Nt8, psrkeo-

ou aä<MoQ8 HUÎ 116 86 Iatwo1i6rai6iit PK8 au.

Eine ähnliche Bestimmung enthält das deutsche Gesetz
nicht; sie ist- auch bei dem Vorprüfungssystem kein absolutes
Vedürfniß, da sich die Cognition der Prüfungsbehörde auf
diese Frage miterstreckt. Allerdings ist das Resultat dieser
Cognition nicht in allen Puncten definitiv und abschließend;
es muß aber hier,, wie überhaupt in den Puncten als ab-
schließend gelten, in welchen eine nachträgliche Nichtigkeitsrüge
nicht gegeben ist; dies ist hier der Fall, der Mangel der wirth-
schaftlichen „ Iunctur" ist ein imp6äini6iiwiii, aber nur ein
ini^6äiN6utuN iNzi6<1i6ii8, kein imp6äiui6iitum äirim6Q8, er
ist mit der Ertheilung des Additionalpatentes vollkommen
gedeckt.

Der Fehler kann endlich auch in der mangelnden recht-
lichen Iunctur des Haupt- und Nebenrechts liegen. Zwar der
Fall, wo kein Additionalpatent ertheilt wurde, gehört nicht
hierher; denn bei allen diesen Erörterungen wird eine ordent-
liche formelle Patentirung vorausgesetzt. Wohl aber ist es möglich,
daß das Zusatzpatent einer Person ertheilt wurde, welche
irrthümlich als die Trägerin des Hauvtvatentes angesehen
wurde.
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Hier ist zu unterscheiden: War der Impétrant des Addi-
tionalpatentes ein kouae üäsi p0886880r des Hauptpatentes, so
ist das Additionalpatent r iw erwirkt, allerdings dauert es
auch nicht länger als die d. t. xo88688io und erlischt es mit
beginnender iua1a üäss; denn auch hier heißt es: inaFÏ8 68t,
ut 8MFu1a momsuta 8V6ot6uiU8, kr. 23 § 1 äs NLH. rer. ä0M.,
vgl. k . 40 6oä.

War dagegen der Impétrant ein maias üäsi xo886880r, so
ist das Additionalpatent von vornherein nichtig, denn es ist
zur Stütze eines nicht existirenden Grundrechts gegeben.

Dieser Mangel wird auch nicht durch die Patenterteilung
gedeckt, da das Patent dem Impetranten als Zusatzpatent,
mithin als ein nur vermöge des Hauptpatentes zu Recht bestehen-
des Nebenpatent ertheilt wurde; da es also eine oouäitio
Mri8 enthält, welche im vorliegenden Fall eben deficirt. Das
Zusatzpatent kann ebensowenig die gegenwärtige mala üä68 des
unberechtigten Impetranten decken, als es die.künftige mala
üäsä zu decken vermöchte.

Daß es natürlich Sache des Patentamtes ist, vor Ertheilung
des Zusatzpatentes die Legitimation des Implorante« aus der
Rolle zu prüfen, bedarf keiner Ausführung, I i ,6uoi iarä nr. 73.
Is t die Patentberechtigung gerade im Streite, so wird das
Zusatzpatent am besten unter directer Bezugnahme auf die ihm
innewohnende oonäitio Huri8 ertheilt werden; eine Verweigerung
oder Suspension, desselben bis nach erledigtem Verfahren wäre
nicht begründet, da die Acte der Rechtspolizei nicht bis auf den
Ausgang bürgerlicher Streitigkeiten aufgeschoben werden können,
A o u F u i s r u?. 202. Wäre aber der Streit zu Gunsten des
andern Theiles rechtskräftig entschieden, so wäre die Ertheilung
des Zusatzpatentes zu versagen, da, wenn auch der im Processe
Besiegte der richtige Patentberechtigte gewesen wäre, dieses
Recht im Gefolge des Urtheils auf den Sieger übergegangen
sein würde; vgl. tr. 13 § 1 äs ^uiH., tr. 3 § 1 ä6 ? r M . iu
i6m. aot., Huschke, das Recht der Public.Klage S.46, meine
Abh. in den bad. Annal. V. 42 S . 348.



Zu verbessern.

S. 35 Z. 10 von unten: äevrait statt äsvraisut,
S. 37 Z. 20 von unten: sagt imGrunde dasselbestattsagtdasselbe,
S. 41 Z. 10 von oben: er statt sie,
S. 47 Z. 1 von unten: entdeckt hat statt entdeckt,
S. 57 Z. 2 von oben: derjenige statt der.
S. 106 Z. 1 von unten: bereits oben statt bereits,
S. 147 Z. 10 von unten: nach statt in ,
S. 156 Z. 3 von oben: mehrere Usufructuare für das Ganze statt

mehrere Usufructuare,
S. 163 Z. 19 von oben: die statt in ,
S. 168 Z. 15 von oben: Pfandgläubiger statt Patentgläubiger,
S. 175 Z. 1 von unten: einer nur statt nur einer,
S. 197 Z. 4 von unten fehlt nach die das Wort: eigentliche,
S. 201 Z. 10 von oben: nur statt nun,
S. 216 Z. 7 von oben: kiori statt t io r i ,
S. 225 Z. 12 von unten: Accrescenz statt Accescenz.

Einige stehengebliebene Intervunctionsversehen sind ohne Schwierigkeit zu
berichtigen.
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Vorwort zum zweiten Weil.

Der zweite Theil tritt einige Monate später, als ich er-
wartete, an das Publicum. Der Grund liegt darin, daß ich in
mehreren Parthieen eine neue und gründliche Durcharbeitung
vornahm und neue Ausführungen beifügte, wodurch zugleich
der Umfang des Werkes erheblich anwuchs. Die Ausarbeitung
dieser Ausführungen wurde aber durch die anstrengenden Ar-
beiten meines äußern Berufs vielfach unterbrochen und gekreuzt,
so daß mir allerdings oftmals der Satz von demjenigen, welcher
zwei Herren dient, lebhaft in's Bewußtsein kam; nichtsdesto-
weniger bin ich mir bewußt, der Wissenschaft und dein Werke
mit besonderer Liebe und Hingebung gedient zu haben.

Die Werke von Degenkolb, Einlaßzwang und Urtheils-
norm, von Thon, Rechtsnorm uud subjectives Recht, von
I h e r i n g , Zweck im Recht und von Windscheid, zwei Fragen
aus der Lehre von der Verpflichtung wegen uugerechtfertigter
Bereicherung, konnten nur noch in den letzten Bogen und
beziehungsweise in den Nachträgen benützt werden. Zur leb-
haften Freude gereicht es mir indeß, daß ich in manchen
Punkten mit den Ausführungen Windscheids und Ihering's
zusammengetroffen bin, was mir zugleich ein lebhaftes Zeugniß
für die Fruchtbarkeit der von mir angeregten Gesichtspunkte zu
sein scheint.
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Ich hoffe, bald in der Lage zu sein, die Bearbeitung des
dramatischen, musicalischen und dramatisch-musicalischen Autor-
rechts zu liefern, und schließe mit dem Wunsche, daß die junge
Wissenschaft der Immaterialrechte eine große Zukunft haben
möge!

Die Zusätze und Berichtigungen am Schlüsse bitte ich nicht
zu übersehen.

Mannhe im , den 13. Apri l 1878.

Di-. Josef Aoßler.



Zweiter Theil.

Formelles Patentrecht.

^. Patentbehörde.
I .

Mgemeine Gharacteristik der KatentbeHörde.
Nr. 235. Das formelle Patentrecht, welches von den

zur Bildung, Conservirung und Aufhebung des Patentes
bestimmten staatlichen Functionen handelt, beginnt naturgemäß
mit der Darstellung der staatlichen Organe, welchen diese
Functionen obliegen.

Bereits früher wurde betont, daß das deutsche Reich nicht
nur die Gesetzgebung und Beaufsichtigung, sondern auch die
Verwaltung des Patentwesens übernommen und zu diesem
Zwecke einen eigenen, technisch organisirten Apparat in dem
Patentamte geschaffen hat.

Das Patentamt ist daher eine Reichsbehörde; es vollzieht
seine Acte als Acte des deutschen Reichs und von dem deuschen
Reiche schöpfen diese Acte ihre staatliche Autorität und ihre
rechtliche Kraft und Wirksamkeit. Vgl. Lab and, d. Staats-
recht I . S. 296 fg.

Dieses Verhältniß drückt sich auch äußerlich aus: das
Patentamt zeichnet als „kaiserliches Patentamt", sein Siegel
enthält diese Worte als Umschrift und in der Mitte den
Reichsadler, § 19 und 20. V. O. v. 18. Juni 1877.*)

) Vgl. auch den Kaiser!. Erlaß v. 3/8 1871.
Ko hl er, Patentrecht.
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Nr. 236. Die Institution des Patentamts beruht nicht
auf einer etwa nur im Geiste eines Gesetzes gegebenen Verord-
nung; sondern unmittelbar auf reichsgesetzlicher Bestimmung,
ähnlich wie das Reichsoberhandelsgericht, das Bundesamt für
Heimathswesen, das Neichseisenbahnamt u. s. w. Es könnte
daher, wie diese, nicht durch Verordnung, sondern nur wieder
durch Reichsgesetz aufgehoben werden, Laband S. 304. Das
Patentamt daher ist eine gesetzlich garantirte Institution.

Nr. 237. Das Patentamt ist ein staatliches Organ mit tech-
nisch, aber nicht lokal abgegränzter Competenz. Ihm ist die volle
deutsche Patentverwaltung übertragen, ohne daß der Wohnsitz
oder die Herkunft des einzelnen Patentfuchers oder Patent-
berechtigten dabei in Frage käme. Daher ist das Patentamt
trotz seiner sachlich abgegränzten Competenz eine Reichscentral-
stelle, welche andern Reichscentralbehörden wie dem Neichs-
eisenbahnamt,*) dem Reichsbankcuratorium (§ 25 des Vankges.)
u. s. w. zur Seite steht. Vgl. Laband S. 201.

Nr. 238. Es läßt sich aber fragen, ob diese Central-
behörde eine einheitliche Behörde oder nur der äußerliche
Complex mehrerer mit einander verbundener Behörden ist.

Sicher ist es nun zwar, daß das Patentamt in eine Reihe
von Senate zerfällt und daß insbesondere die Ent-
scheidungen über Zurücknahme und Nichtigkeit der Patente
einem besonders organisirten Senate zufallen. Auch würde
die Einheitlichkeit der Behörde noch nicht daraus hervorgehen,
daß die Mitglieder der einen Abtheilung in die andere berufen
werden können, da ebenso wenig die Identität des Beamtenper-
sonals für die Einheitlichkeit der Behörde spricht, als diese
umgekehrt die Einheitlichkeit des Personals zur Voraussetzung
hätte; indem das Personal von Fall zu Fall wechseln kann, ohne
den einheitlichen Character der Behörde zu gefährden — wäh-
rend u'.ugekehrt eine und dieselbe physische Persönlichkeit möglicher-
weise die verschiedensten Behördenqualitäten in sich vereinigt.

*) Das Gesetz über die Errichtung des Reichseisenbahnamtes nennt
dasselbe im § 1 ausdrücklich eine ständige Centralbehörde.
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Dagegen spricht für die Einheit der Behörde der Umstand,
daß sie:

1. einheitliche Collegialbeschlüsse faßt, zu welchem Zwecke
der Vorsitzende fämmtliche Mitglieder zur Plenarversammlung
vereinigen kann, § 10 cit. V. O.;

2. gegen Außen als einheitliche Behörde auftritt, § 15 Abs. 1
Ges.; denn daß die Besonderheit der Unterschrift einzelner Ab-
theilungen als „Kaiserliches Patentamt Abtheilung ."
nur einen geschäftlichen Character hat, wird unten des Näheren
nachgewiesen werden.

Nr. 239. Der Einheitlichkeit der Behörde widerspricht
nicht eine reiche Gliederung mit Rücksicht auf einen reichen,
vielgestaltigen Geschäftskreis; ebensowenig als der Einheitlich-
keit eines jeden Organismus seine Verzweigung in eine Reihe
besonderer Functionsavparate widerspricht.

Nun kann diese Abtheilung einen rein geschäftlichen
oder bureaukratischen, sie kann aber auch einen staatsrechtlichen
Character haben. Denn entweder ist die Abtheilung zu gleicher
Zeit eine Schranke für die Competenz, für die staatliche Kraft
ihrer Functionen, indem die Behörde nur in der speciellen
technischen Zusammensetzung zum Vollzug gewisser staatlicher
Functionen geeigenschaftet ist; oder die verschiedenen Abthei-
lungen sind für dieselben Functionen befähigt und es ist nur
eine Ordnung des Geschäftsganges, daß die einzelnen func-
tionirenden Mitglieder, statt von Fall zu Fall, von vornherein
für eine bestimmte Reihe von Fällen oder für Fälle einer
bestimmten Art bezeichnet werden, daher die eine Abtheilung
für die andere eintreten und der Zweifel über die Zugehörig-
keit der Geschäfte niemals zu einem Comvetenzconflicte an-
wachsen kann.

Beide Arten von Abtheilungen sind im Patentamte
vertreten.

Die Abtheilung in die verschiedenen mit der Ertheilung
von Patenten und der Erledigung von Beschwerden Hierwegen
betrauten Senate, § 14 Ges., § 1 V. O., ist eine rein geschäft-
liche; herrscht ein Zweifel über die Zugehörigkeit, so hat
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lediglich der Vorsitzende zu entscheiden, § 17 V.O., es ist ihm
überlassen, bei der Beschlußfassung über die Beschwerden eine
oder mehrere andere Klassen beizuziehen, § 2 V . O. Und für
Anträge, welche die Ertheilung, die Erklärung der Nichtigkeit
oder die Rücknahme der Patente nicht betreffen, kann er in
jedem Falle die functionirende Abtheilung bestimmen, Z 3 V. O.

Diesem geschäftlichen Character widerspricht es nicht, daß
die Mitgliedergruppen, aus welchen die Senate für die Patent-
ertheilung bezw. für Beschwerdesachen zu entnehmen sind, mindestens
auf ein Jahr fest bestimmt werden müssen, A 14 Abs. 1 Ges.,
§ 5 V. O.; denn ein abweichendes Verfahren könnte die
Competenz der functionirenden Abtheilung nicht in Frage
stellen; es wäre nur eine von der Aufsichtsbehörde zu rügende
Pflichtwidrigkeit.

Anders verhält es sich jedoch mit dem Senate für die
Nichtigkeit und Revocation der Patente und für die entsprechen-
den Beschwerden. Denn diese Ausscheidung ist nach dem
unzweideutigen Gesetzestexte eine Voraussetzung der staatlichen
Competenz, sie entspricht der Gliederung eines Gerichtshofs,
welcher die erste und zweite Instanz in sich vereinigt; die Ent-
icheldung durch eine andere Abtheilung hätte nicht den Character
der staatlichen Autorität, sie wäre ein wirkungsloser Privatact;
ebenso umgekehrt, wenn diese Abtheilung sich mit Ertheilung
der Patente befassen wollte.

Nr. 239a. Wie alle Centralorgane des Reichs, steht das
Patentamt unter der Beaufsichtigung des Reichskanzlers als
des, sämmtliche Gebiete der Reichsverwaltung umfassenden
Reichsministers,§ 18 Ges.vgl.Laband S. 311. Dagegen erstreckt
sich die staatliche Macht des Reichskanzlers nicht über diese
Beaufsichtigung hinaus; es ist dem Reichskanzler nicht gestattet,
Geschäfte des Patentamtes an sich zu ziehen und selbstständig
zu erledigen oder dem Patentamte die Erledigung in der einen
oder andern Weise zu gebieten; vielmehr stehen ihm nur die-
jenigen Befugnisse zu, welche der Staatsverwaltung gegenüber
den Gerichten zustehen, die Hefugniß, „darüber zu wachen, daß
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die Behörde ihren Beruf stets erfülle", insbesondere sich von
dem äußerlich ordnungsmäßigen Gange der Geschäfte zu über-
zeugen, vgl. Grotefend, das deutsche Staatsrecht § 661.

Der Grund dieser Erscheinung ergibt sich aus einer
Charakteristik der Functionen des Patentamtes, welche nunmehr
unsere Aufgabe ist.

Nr. 240. Daß das Patentamt, sofern es über Nichtigkeit
oder Revocaton entscheidet, richterliche Functionen ausübt, kann
keinem Zweifel unterliegen; denn es handelt sich um das
Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechts oder um die Frage,
ob ein Recht wegen Verletzung der ihm inhärirenden Pflichten
verwirkt ist; insbesondere ist oben S. 207 fg. entwickelt worden,
daß auch der Ausspruch der Revocation sich völlig innerhalb
des Kreises der richterlichen Thätigkeit bewegt. Nur ist diese
Justiz keine Justiz des privaten, sondern des öffentlichen Rechts,
sie ist dasjenige, was man mit dem nicht ganz glücklichen
Namen der Administrativjustiz zu bezeichnen pflegt.

So oft es sich nämlich um das Bestehen oder Nicht-
bestehen des Patentrechts handelt, liegt nicht nur das Mein
und Dein in Frage, sondern das Recht des Einzelnen und die
Rechte der Allgemeinheit; es handelt sich darum, ob ein Gut
Privatgut ist oder die r63 oommum'8 omnium, ob ein Gegen-
stand des privaten oder öffentlichen Rechts. Die Entscheidung
hierüber aber, dieses '̂uäioium üm'um rsFuuäorum zwischen den
Objecten des Privat- und des öffentlichen Rechts, kommt den
Organen des öffentlichen Rechtes zu, da diese nicht nur die
Rechte der Allgemeinheit, sondern auch das Verhältniß der
Privaten zu den Rechten der Allgemeinheit zu beurtheilen und
mithin auch zu entscheiden haben, in welchem Maße die All-
gemeinheit hinter dem Einzelnen zurücktreten muß. Daher hat
auch die französische Doctrin und Praxis auf dem Gebiete der
dinglichen Rechte anerkannt, daß die Frage, ob ein Rechtsobject
Huris pudlioi oder Huri» privat! sei, nicht den bürgerlichen
Gerichten, sondern den Organen des öffentlichen Rechts zu
unterstellen sei, triduu. äs oonüiw 3/4 1850 8. 50 I I . p. 488,
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20/5 1850 8. 50 I I . p. 552, 30/7 1350 8. 51 I I . p. 124,
Staatsrath 2/8 1860 8. 60 I I . p. 571, Cass. Hof 12/6 1845
8. 45 I. ?. 844, 3/7 1854 8.56 I. p. 431, Dsmoiomds IX.
ur.457di8, Nar^aäszua. 538, Lsrr iFU^, <iu68tion8 st t ra i ts
äo äioit aHmiulstrat. v. äomaino pudlio z>. 511 fg., Vuoroo<i,
oours äe äroit aämiu. I I . x. 106 fg.*) Ebenso hat entschieden
das O. Trib. Stuttgart 9/6 1843 Seuff. I I I . 148, der oberste
Gerichtshof in München 14/5 1864 Seuff. XVII . 285, das
Oberhofgericht Mannheim ( I . S. Fürstenberg c.Fiscus) 14/71874.
Oestr. Verwaltungsger. 10/11877 Hartmann Z. I I I S. 316.

Wenn vielfach die entgegengesetzte Ansicht vertreten ist
(Oestreich.'Min.d.I. 21/11 1867 in der Oestr. Zeitschr. f. Ver-
walt. 1868 nr. 43, O. Trib. Stuttgart 12/11 1870 Seuff.
XXV. 74, Randa, Besitz S. 276, Gneist in den Verhandl.
des Deutsch. Iuristentags X I I . 3 S.250)**), so beruht dies meist
auf dem Mangel einer entsprechenden Organisation der öffent-
lichen Rechtspflege oder auf einem gänzlich unbegründeten
Mißtrauen in die öffentlichrechtliche Iurisdictiön, welche doch
mit denselben Cautelen ausgerüstet werden kann, wie die
bürgerliche***).

Daß übrigens das Patentamt in dieser Function als Ver-
waltungsgericht zu betrachten ist, geht sowohl aus der Organi-
sation des Gerichtsverfahrens hervor, welches nach den Grund-

*) Vgl. auch v. Stengel in H i r t h ' s Annalen 1876 S. 324. 826.
" ) Auch die Preuß. Kreisordnung v. 13/12 1872 (Gesetz.samml. 1872

S. 661 fg. 696) § 135 Z. I I . c: „Zur Entscheidung darüber, ob der Weg
die Eigenschaft eines Privatwegs hat, steht den Vetheiligten der ordentliche (!)
Rechtsweg zu."

***) Nur wenn die Frage des öffentlichen Rechts lediglich eine Präjudi-
cialfrage ist, wmn es sich z. B. nur um die Entschädigungsfrage oder um
den celebren Fall des auf dem öffentl. Wege gewachsenen Grases handelt, können
die bürgerlichen Gerichte cognosciren. Vei der Anerkennungsklage aber (wozu
auch die auf eine prounntiatio Huäieis zielende roi vinäicatio und aotio uo^a-
ton», und oouko83or!2 gehört) ist die Frage keine Präjudinalfrage, sondern
die eigentliche Streitfrage, die Frage in tkesi, daher hier die Verweisung an
die Administrativgerichte nothwendig ist, wie dies bereits oben S. 243 betont
wurde. Deßhalb läßt sich die erwähnte Entscheidung des Würtenb. Obertrib.
42/11 1870 nicht halten.
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sätzen des öffenttichrechtlichen Processes orgamsirt ist, als
auch aus den Vorarbeiten, wo dieser Gesichtspunkt mehrfach
betont wurde. So wurde nach dem Kom. B. S. 30 „von
mehrern Mitgliedem anerkannt", daß es sich „bei den Ent-
scheidungen über die Erklärung der Nichtigkeit und die Zurück-
nahme eines Patentes um eine richterliche Thätigkeit handle,
und dabei Beweise und Rechtsfragen mannigfacher Art zu
erledigen seien. Die zuständige Abtheilung des Patentamtes
müsse deßhalb als eine verwaltungsgerichtliche Behörde organisirt
werden". Ebenso wird Kom. V. S. 37 bemerkt: „Das strenge Kon-
tumazialverfahren, welches der Entwurf für den Fall der
Nichtigerklärung des Patentinhabers vorschlage, erscheine nur
für reine Privatrechtsstreitigkeiten, in denen jeder Partei die
volle Verfügung über ihre Rechte zustehe, geeignet. Wo aber,
wie namentlich bei der Frage über die Zurücknahme der Patente,
öffentlich-rechtliche Interessen eine entscheidende Bedeutung
hätten, könne der Bestand oder Nichtbestand der Rechte nicht
allein von der Thätigkeit oder' Nachlässigkeit einer Partei
abhängig gemacht werden. — — Es empfehle sich deßhalb
— nach Analogie des § 49 des Preuß. Ges. vom 3. Jul i 1875
über die Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitver-
fahren — das Kontumazialverfahren hier freier zu gestalten".*)

Nr. 241. Was nun aber die Ertheilung der Patente
betrifft, so liegt auch hier kein reiner Act der Verwaltung,
sondern ein Act des Verwaltungsrechts vor, allerdings kein
Act der Verwaltungsgerichtsbarkeit, wohl abbr ein solcher der
Verwaltungsrechtspolizei.

Das Patentamt ist nämlich nicht befugt, nach seiner Auf-
fassung der öffentlichen Interessen das Patent zu gewähren
oder zu versagen, das Patent ist keine Concession, welche nach
Maßgabe der allgemeinen Interessenentwicklung verliehen würde;
vielmehr ist es ein Element in der Bildung des Rechtes,

*) Auch nach dem Preuß. Zuständigkeitsgesetze v. 26. Ju l i 1876 § 143
entscheidet das Oberverwaltungsgericht in Streitfachen betr. die Zurücknahme
von Erfindungspatenten.
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welches nothwendig eintreten muß, sobald das in einem
bestimmten Stadium der Bildung begriffene Erfinderrecht mit
entsprechendem Antrag dem Patentamte vorgelegt wird. Die
oausao ooFuitio desselben ist nur eine technische, keine admini-
strative; es handelt sich für die Behörde nur um die Frage,
ob die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind oder nicht;
sind sie gegeben, so hat der Implorant ein Recht auf das
Patent.

Eine solche Function staatlicher Beihülfe zur Bildung eines
Rechts oder zum Vollzug eines rechtlich erheblichen Actes ist
die Aufgabe der Rechtspolizei; wobei es keinen Unterschied
macht, ob der staatliche Act in omnsm, evsuwm ausgeführt
und die Prüfung der Voraussetzungen den Vetheiligten überlassen
wird, oder ob es zugleich Aufgabe der Behörde ist, die Voraus-
setzungen des Actes zu prüfen. Man denke an die Grundbuch-
einträge, die Amortisationsdecrete, die Entmündigung, den obrig-
keitlichen Zuschlag u. s. w.

Auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechtes ist eine solche
Rechtspolizei schon längst anerkannt, während sie auf dem
Gebiete des Verwaltungsrechts noch der erforderlichen Aner-
kennung harrt; und doch findet sich auch hier ein reiches Material
zum Aufbau der Nechtspolizei; man denke an die Naturalisation
And die Entlassung aus dem Staatsverbande, an die Aufnahme
und Entlassung aus dem Gemeindeverbande, sofern diese Acte
unter gewissen, juristisch bestimmten Voraussetzungen erfolgen
müssen, mithin dem Gebiete des Rechts und nicht dem der
Interessenverwaltung anheimfallen; an die Ertheilung von
Pässen, Legitimationspapieren u. s. w. Diese Ausscheidung ist
für die Theorie und für die Praxis von der größten Wichtig-
keit, und eine Reihe von Mißständen, welche Gneist in den
Verhandlungen des Iuristentages XI I . 3 S. 221 fg. 234 fg.
gerügt hat, konnte, auf diesem einfachen Wege ihre Erledigung
finden.

Gegen die Verweigerung eines Actes der Rechtspolizei
sollte stets der Weg der entsprechenden, also civil- oder öffent-
lichrechtlichen, Klage offenstehen; in einer Reihe von Fällen ist
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dies durchgeführt, man vgl. z. B. § 5 Z. 1 des bad. Ver-
waltungsges. v. 5. Octbr. 1863; in andern Fällen ist dieses
Postulat des Rechtsstaates noch ohne Sanction geblieben, und
zu den letztern gehört leider das Patentwesen. Während das
amerikanische Gesetz (seot. 41 fg.) neben einer ganzen Reihe von
Beschwerdeinstanzen dem Patentsucher ein förmliches Klagerecht
zur Durchführung seines Anspruchs auf Patentirung gewährt,*)
so behält es nach dem deutschen Gesetze bei der Entscheidung
des Veschwerdesenats, welcher durchaus nur als Organ der
Rechtspolizei, nicht als solches der Gerichtsbarkeit fungirt, fein
Bewenden. Es ist zu hoffen, daß man diesem Postulats des
Rechtsstaates in Bälde entsprechen wird.

Nr. 242. Die Patentertheilung ist, wie gezeigt, ein Act
der Rechtspolizei; und zwar ein Act der Verwaltungsrechts-
polizei, da das Patentrecht erst mit seiner Aussonderung aus
den 168 00NNUQS8 omnium den Boden des Privatrechts betritt
— ganz ähnlich wie manche Privatrechtssubjecte, man denke an
Personenvereine, Stiftungen u.s.w. erst mit dem Vollzug eines
administrativen Staatsactes zur Entstehung gelangen. Vgl .
z. V. R o t h . bayr. Civ. R. I . S . 271 fg.

M i t der Perfection wird das Patentrecht zum Objecte
des Privatrechtes und zum Objecte von privatrechtlichen
Geschäften; insbesondere ist die Übertragung desselben, die

' ) Beruhigt sich der Patentsucher nicht bei der Zurückweisung, so ver-
anlaßt der Patentkommissär eine erneute Prüfung (»sot. 41) ; gegen die zweite
Zurückweisung: Berufung an das doarä ok sxHminyl-in»oiüsk (»set. 46): von
da Berufung an den Patentkommissär in Person (g«ot. 47): von da Berufung
an den obersten Gerichtshof des Districts Columbia («sot. 48): das Er-
kenntnih dieses ist für den Patmtkommissär entscheidend (geot. 49 fg,). Außer dem
allem kann der zurückgewiesene Patentsucher auf die Ertheilung des Patentes
klagen: die Klage ist gegen den Opponenten, und in Ermangelung eines solchen,
gegm dm Patmtkommissär bei den Bezirksgerichten der Union zu erhebm und
geht die Berufung an dm höchsten Gerichtshof der Union. Wenn auch von
dieser Klage kein häusiger Gebrauch gemacht wird, so ist sie doch eine un-
schätzbare Garantie, welche im Rechtsstaate nicht fehlm sollte. Vgl. Königs
S. 38 fg. 43. 44.
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Constituirung eines Mg w rs aliéna ein völlig privatrecht-
licher Act.

Dies muß an der jetzigen Stelle hervorgehoben werden,
weil das Patentamt in seiner Eigenschaft als Registerbehörde
auch zu diesen privatrechtlichen Acten mitzuwirken hat, s. oben
S. 184 fg. Auch diese Function ist eine rechtspolizeiliche, aber
nicht, wie die Ertheilung des Patentes, die Function eines
Verwaltungs-, sondern die ejnes Civilorgans; mit dieser
Thätigkeit fungirt das Patentamt nicht als eine Behörde der
Verwaltungsrechtspolizei, sondern der Civilrechtspolizei. Mithin
ist das Patentamt zugleich eine Behörde des bürgerlichen Rechts.
Die Stelle einer gegen die den Eintrag verweigernde Behörde
zu richtenden Civilklage vertritt hier eine gerichtliche Fest-
setzung unter den betheiligten Privaten, welche gemäß S. 189
fg. in die Rolle eingetragen werden muß.

Nr. 243. Um unsere Charakteristik zu vollenden, bedarf noch
die Thätigkeit des Patentamtes als Finanzorgans einer kurzen
Erwähnung. Eine nebensächliche finanzielle Function liegt in
der Erhebung der Gebühren; eine solche steht vielfach auch
andern Behörden zu, wenn auch meist nur mittelbar, indem
die Behörde die Gebühr dem Schuldigen zur Last schreibt und
den Realeinzug einer öffentlichen Kasse überläßt, vgl. z. B.
unsere Gerichtssporteln. Dagegen liegt in der Erhebung der
Patentsteuer eine sehr hervorragende finanzielle Thätigkeit, wie
sie gewöhnlich nur den eigentlichen Finanzorganen zusteht.

Zum Austrag etwaiger Differenzvuncte mit den Zahlungs-
pflichtigen, insbesondere zur Erledigung einer etwaigen ooMotio
«ins causa, wäre wiederum ein verwaltungsgerichtliches Organ
erforderlich, wie solches auch im bad. Verwaltungsgesetze § 15
Z. 3 geschaffen worden ist.*) Dieses Organ fehlt; insbeson-

* ) Hiernach entscheidet der Verwaltungsgerichtshof über die Schuldigkeit
zu Staatsabgaben und deren Größe «nd über den Anspruch auf Rückerstattung
zur Ungebühr bezahlter Staatsabgaben (mit Einer Ausnahme), vgl. auch
8 117 fg. der V. O. v. 12. Jul i 1864.
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dere fehlt es auch an jeder Organisation innerhalb des Patent-
amtes, um für derartige Klagrechte eine -justicielle Erledigung
zu schaffen.

Nr. 244. Hieraus ergibt sich die ordentliche Function
des Patentamtes als eines Organes der Verwaltungsgerichts-
barkeit, Verwaltungsrechtspolizei, Civilrechtspolizei und der
Finanzverwaltung. Die Abgabe von Gutachten, auf Requisi-
tion der Gerichte § 18 Ges., ist eine practisch äußerst wichtige
Function, bietet aber keinen weitern Veitrag zur Charakteristik
der Behörde, da die Abgabe solcher Gutachten eine den ver-
schiedensten technischen Behörden, ebenso wie den Privaten
obliegende staatliche Verpflichtung sein kann.

Uebrigens ergibt sich aus der obigen Characteristik zur
Genüge, daß die Stellung des Patentamtes innerhalb des
Staatsorganismus eine selbstständige und unabhängige sein
muß, welche mit der Centralregierung des Reiches nur durch
die Aufsicht und Überwachung zusammenhängt.*) Nur bezüglich
der Finanzverwaltung ist insofern ein Unterschied zu machen,
als ein etwaiges Gebot des Reichskanzlers, daß eine smo oausa
eingenommene Steuer zurückzuerstatten sei, befolgt werden
müßte, da der Reichskanzler in dieser Hinsicht dem Patentamte
gegenübersteht, wie der Finanzminister der Finanzbehörde;
wogegen eine Einwirkung auf die Stundung und den
Erlaß der Steuer wohl ebensowenig zulässig ist, wie die Ein-
wirkung eines Ministers auf die Gerichte bezüglich der Zulas-
sung zum Armenrechte; eben weil diese nebensächliche finanzielle
Function als ein Accessorium der gerichtlichen oder rechts-
polizeilichen Hauptfunction gilt.

*) Daher auch der Z 25 des Reichsbeamtenges. auf dm Vorsitzenden des
Patentamts nicht ausgedehnt- wurde; vgl. dagegen § 2 Abs. 2 des Ges., betr.
die Errichtung eines Reichseisenbahnamtes.
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II.
Die Mamten der Watentbeßörde.

N. 245. Die Personen, welche jeweils die Patentbehörde bilden,
sind Mitglieder und sonstige Beamte. Die Mitglieder sind
ständige und nichtständige, wovon die ersten auf Lebenszeit oder
auf die Dauer ihres sonstigen Reichs- oder Staatsamtes,*) die
letztern auf 5 Jahre ernannt werden. Zu den erstern gehört
der Vorsitzende.

Alle diese Mitglieder sind Beamte d. h. solche Personen,
welche ein Staatsamt ausüben und dabei in einem öffentlich
rechtlichen Dienstverhältnisse stehen; dies wurde auch ausdrücklich
in der Reichstagskommission (K. V. S. 28) ausgesprochen;
und auch vom Gesetze ist dies dadurch anerkannt worden, daß
bezüglich der nichtständigen Mitglieder ausdrücklich der § 16
des Reichsbeamtengesetzes außer Wirksamkeit gesetzt worden ist.

Die nichtständigen Mitglieder bilden daher nicht etwa eine
aus Privatpersonen gebildete Jury,**) vielmehr sind dieselben
volle und wahre Beamte mit den eigenthümlichen Treupstichten
der Beamten und der Unterordnung unter die Gebote der
staatlichen Disciplin ; sie sind ferner Beamte, welche nur mit ihrer
Einwilligung creirt werden können, welche zur Annahme des
Amtes in keiner Weise verpflichtet sind.

Dem widerspricht nicht die zeitliche Beschränkung der An-
stellung; denn es ist kein Erforderniß der Veamtenqualität, daß
die Anstellung auf Lebenszeit erfolgt, Grotefend § 668,
Lab and S. 389, wie dies auch im Reichsbeamtengesetze aus-
drücklich ausgesprochen ist, § 2, § 38 dess.

Nr. 246. Die Beamten des Patentamtes sind Reichs-
beamte und zwar unmittelbare Neichsbeamte, mithin solche,
welche ihre Veamtenqualität auf einen Act der Reichsgewalt

*) Dann nämlich, wenn die Stellung nur als ein Nebenamt neben einem
andem Reichs- oder einem Vundesstaatsamte verliehen wird. Analog ist der
Fall des z 93 des Reichsbeamt. Ges.. Kannegießer, Recht der deutschen
Reichsbeamten S . 179.

" ) Sie unterscheiden sich daher wesentlich von den Mitgliedern der
Sachverständigenoereine.
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zurückführen, nicht etwa solche, welche von einem Einzelstarte
releviren und mit dem Reiche nur durch eine bestimmte Treu-
psticht verbunden sind, wie die s. g. mittelbaren Reichsbeamten,
von welchen in § 1 des Reichsbeamtengesetzes an zweiter Stelle
die Rede ist, Laband S. 398 fg., Kannegießer, Recht der
deutschen Reichsbeamten S. 22.

Und zwar erfolgt die Anstellung der Mitglieder des
Patentamtes unmittelbar durch einen Act des Kaisers als des
Trägers der Reichssouveränität; die Anstellung der übrigen
Beamten erfolgt durch einen Act des Reichskanzlers, welcher
in dieser Hinsicht als Reichsminister und als Delegirter
des Kaisers fungirt.*) Beides entspricht dem in § 2 und 3
der V. O. vom 23. Novbr. 1874 ausgesprochenen Grund-
satze,**) Laband S. 405, und frühern Reichsgesetzen, vgl.
z. V. § 3. 4 des Ges. betr. die Errichtung eines obersten
Gerichtshofs für Handelssachen, § 2 des Ges. betr. die Errich-
tung eines Neichseisenbahnamts u. s. w. (Anders § 11 Abs. 2
des Ges. 23/5 1873 betr. die Gründung und Verwaltung des
Reichsinvalidenfonds.)

Die Ernennung geht daher in jedem Falle unmittelbar
oder mittelbar vom Kaiser aus. Jedoch ist dieselbe nicht in
allen Fällen der Initiative des Kaisers anheimgegeben; denn
die Creirung der ständigen Mitglieder des Patentamtes muß
auf Vorschlag des Vundesrathes erfolgen, so daß eine Ernen-
nung ohne diesen Vorschlag nicht zu Recht bestünde. I n

*) Als Delegirter des Kaisers, da im Grunde die Anstellung aller
Reichsbeamten von dem Kaiser ausgeht, Art. 18 der Reichsverfassung. Mehr
will dieser Art. auch nicht besag«:, insbesondere will er das Delegationsrecht
nicht ausschließen, Laband S, 405.

" * ) tz 2 Eine Kaiserliche Bestallung erhalten: 1) Die Mitglieder der
höheren Reichsbehörden, sowie diejenigen Reichsbeamten, welche nach ihrer
dienstlichen Stellung denselben vorgehen oder gleichstehen.

2) Die Konsuln (Art. 56 der Reichsverfassung).
tz 3. Die Anstellungsurkunden der übrigen Reichsbeamten werden im

Namen des Kaisers vom Reichskanzler oder von den durch dmselben dazu
ermächtigten Behörden ertheilt.
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diesem Falle steht daher die Auswahl der Persönlichkeit dem
Vundesrathe als einem andern, gleichfalls mit Verwaltungs-
rechten ausgerüsteten Träger von Souveränitätsrechten zu (vgl.
Laband S. 251. 255); allein nur die Auswahl, nicht die Er-
nennung; diese Auswahl allein aber könnte niemals genügen^
um den Einzelnen mit der Beamtenqualität zu belehnen, solange
ihm die kaiserliche Ernennung nicht nachfolgt;*) weßhalb beide
Träger der Souveränitätsrechte, Kaiser und Vundesrath hier,
wie in manchen andern Fällen, zusammenwirken müssen.
Hier hat das Patentgesetz ein Verhältniß wiederholt, welches
schon in einer Reihe von Reichsgesetzen zur Erscheinung gelangt
ist, wo gleichfalls zur Besetzung wichtiger Beamtenposten die
kaiserliche Ernennung auf Vorschlag des Bundesrathes erfolgt.**)

Nr. 247. Als besondere Voraussetzungen in der Person
der Beamten sind vorgeschrieben:

1) Mindestens 3 der ständigen Mitglieder, worunter der
Vorsitzende (arx. § 14 Abs. 3 Ges.), müssen die Befähigung
zum Richteramte oder zum höhern Verwaltungsdienste besitzen.
Diese Befähigung bemißt sich nach den Gesetzen der Einzel-

*) Zu dieser Ernennung ist der Kaiser nicht verpflichtet, Kanne-
gießer S . 18.

" ) Vgl. tz 2 des Ges. v. 4/7 1868 betr. die.Contrôle des Bundes-
haushaltes s„die hiernach neu hinzutretenden Mitglieder werden vom Bundes-
rathe gewählt und vom Bundespräsidium angestellt"), tz 3 des Ges. v.
12/6 1869 betr. die Errichtung eines obersten Gerichtshofes für Handelssachen,
s„die Mitglieder des Bundesoberhandelsgerichts werden auf Vorschlag des
Vundesraths von dem Bundespräsidium ernannt"), tz 42 des Ges. v. 6/61870
über den Unterstützungswohnsitz s.„der Vorsitzende, fowie die letztern" (nämlich
die 4 Mitglieder) „werden auf Vorschlag des Bundesrats vom Vundes-

präsidium ernannt"), § 93 des Reichsbeamtengef. v. 31/3 1873 ^,die
Mitglieder der Disciplinarkammer und des Disciplinarhofes werden
vom Bundesrathe gewählt, vom Kaiser ernannt"), § 27 Abs. 3 des Vankges.
v. 14/3 1875 ^„Präsident und Mitglieder des Reichsbankdirectoriums werden
auf den Vorschlag des Vundesraths vom Kaiser ernannt"). § 127
deutsche Gerichtsverfassung: l.,der Präsident, die Senatspräsidenten und Räthe"
(nämlich des Reichsgerichts) „werden auf Vorschlag des Bundesrats von dem
Kaiser ernannt").
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staaten, aus welchen die Beamten entnommen werden;*) auch
bezüglich des Richteramtes, solange noch nicht die allgemein
bindenden Normen der Gerichtsverfassung (§ 2 fg.) in Wirk-
samkeit getreten sind. Diese Voraussetzungen gelten nur für 3
der ständigen Mitglieder, weil man der Möglichkeit Raum
geben wollte, auch Techniker als ständige Mitglieder zu
gewinnen (K. V. S. 28).

2) Die nichtständigen Mitglieder, und zwar sämmtliche,
sollen in einem Zweige, der Technik sachverständig sein; die
Prüfung dieses Punctes ist dem freien Ermessen der Staats-
verwaltung überlassen, objective Kriterien hierfür, bestimmte
Vestätigungsmomente kennt das Gesetz nicht.**)

Anderweitige Voraussetzungen werden nicht gemacht; ins-
besondere wird ein bestimmtes Alter, Freiheit von der M r .
potest. (auch wo dieselbe die Volljährigkeit überdauert) u. s. w.
nicht verlangt. Kannegießer S. 24.

Nr. 248. Der Act der Anstellung ist hier, wie überall,
ein öffentlichrechtlicher Act der Staatsverwaltung, aber kein
einseitig wirkender Act***), sondern ein Act, welcher nur dann
wirkt, wenn ihm ein zustimmender Act des Belehnten entspricht,
da die Veamtenqualität niemals aufgedrungen werden kann,
fondern, ebenso wie z. V. die Naturalisation, die freie Réception
des Ernannten voraussetzt, vgl. Laband S. 401. Dies gilt
auch dann, wenn die Veamtung nur in Gestalt eines Neben-
amtes verliehen wird. Kein Beamter ist zur Uebernahme eines
Nebenamtes verpflichtet. Kannegießer S. 179.

*) Vgl. 8 6 des Ges. v. 12/6 1869 betr. die Errichtung eines obersten
Gerichtshofs für Handelssachen, 8 42 Abs. 2 des Ges. v. 6/5 1870 über dm
Unterstütznngswohnsitz und dazu Laband S. 377 Xo. 2, 8 89 Reichsbeamt.
Ges. Den Entwurf eines preuß. Ges. über die Befähigung für den höhern
Verwaltungsdienst s. in Har tmann 's Zeitschr. IV . S . 98.

**) Vgl. Kannegießer S. 25.

***) Wie vielfach wenigstens iu tks3i angenommen wird, Zachar iä,
D. Staats-R. I I . 8 136, Grotefend 8 673.
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Die Veamtenqualität beginnt mit dem Momente der dem
zustimmenden Beamten publicirten*) Ernennung, sie beginnt mit
diesem Mvmente, auch wenn die Function erst in einem spätem
Zeitpuncte beginnen sollte; jedoch findet ein Anspruch auf
Gehalt erst von dem Tage des Amtsantritts statt, § 4 Reichsb.
Ges.; denn der Gehalt ist keine nothwendige Folge der Beamten-
qualität.

Nr. 249. Wie die übrigen Reichsbeamten, sind auch die
Beamten des Patentamtes vor dem Eintritt in die Function
eidlich zu verpflichten, § 3 Neichsb. Ges. Für die Eidesformel
maßgebend ist die V. O. v. 29. Juni 1871 (s. Grandke,
Reichsbeamtengesetz S. 3 Kannegießer S. 28,).

Nr. 250. Mi t dem Entstehen der Veamtenqualität entsteht
ein eigenthümliches System von Rechten und Pflichten, welches
im Einzelnen in den Dienstpragmatiken u. dgl., für die Neichs-
beamten im Reichsbeamtengesetze seine Normirung gefunden hat.

Die erste und fundamentale Pflicht ist die Pflicht der
ordnungsgemäßen Ausübung der mit dem Amte verbundenen
staatlichen Function, § 10 ok. Z 13 Reichsb. Ges.

Diese Pflicht ist nicht nur eine Pflicht dem Staate,
sondern auch eine Pflicht dem Publicum gegenüber, indem ein
Jeder, welcher in die Lage kommt, die Hülfe der betr. Behörde
anzurufen, ein Recht darauf hat, daß eine ordnungsgemäße
Function stattfindet;**) ein Recht, welches sich allerdings nicht zu
einer Klage auf die Function zuspitzt, sondern sich nur in dem
Rechte auf den Ersatz des iä yuoä mtsrest äußern kann; und
auch dieser Anspruch wird mit Recht gemeinhin nur in den
Fällen zugestanden, wo der Beamte seine Pflicht durch Arglist
oder grobes Verschulden verletzt hat, analog dem k. 1 § 1 si

tai8. moä.,***) Sachs. Ges.-V.§ 1506.1507 (absichtliche

*) Die Publication muß schriftlich erfolgen: mündliche Ernennung ist
unwirksam, Kannegießer S. 29, Thudichum in Hirth's Annalen 1876
S. 271.

" ) Vgl. Kannegießer S. 64 fg.
"» ) Windscheid z 470, vgl. auch 8 141 Z. 2 Reichsbeamt. Ges.
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Verschuldung oder grobe Fahrlässigkeit), Preuß. L.-R. I I . 10
§ 89 (jedes Versehen, welches bei gehöriger Aufmerksamkeit und
nach den erforderlichen Kenntnissen hätte vermieden werden
können, sei zu vertreten); eine zu straffe Spannung würde die
beamtliche Init iat ive und Thatkraft völlig lähmen; insbesondere
ist dies bei der Function der nichtständigen Mitglieder zu
berücksichtigen, welche ein völlig freies technisches Befinden noth-
wendig voraussetzt.*)

Nr. 251. Die Function muß eine ordnungsmäßige sein;
dazu gehört Gesetzmäßigkeit und Diligenz. Es müssen daher
zunächst die gesetzlichen Voraussetzungen des entsprechenden
staatlichen Actes vorliegen; diese Gesetzmäßigkeit ist jeder Beamte
zu prüfen verpflichtet, § 13 Reichst». Ges., keiner kann sich durch den
M88U8 des übergeordneten Beamten gegen eine Gesetzwidrigkeit
decken. Welches die gesetzlichen Voraussetzungen sind, ist für
jeden Act besonders w oonoisto zu erwägen, da z. V. für die
Function des Subalternen nur das vorausgesetzt wird, daß der
Befehl nichts enthält, was mit seiner concreten Dienstpflicht im
Widerspruch steht, nicht auch, daß derselbe materiell richtig
und auf richtige tatsächliche oder rechtliche Voraussetzungen
gebaut ist.

Diese Seite der Dienstpflicht, hochwichtig im Gebiete der
eigentlichen Verwaltung, kommt in der Sphäre der patentamt-
lichen Thätigkeit weniger in Betracht als die andere Pflicht,
innerhalb des gesetzmäßigen Rahmens mit technischer Sorgfalt
zu arbeiten, mit gründlicher Beobachtung des Tatsächlichen und
sorgfältiger Abwägung der rechtlichen Gesichtspunkte. Von der
richtigen technischen Function der sachverständigen Mitglieder
hängt das Gedeihen des Patentrechts zumeist ab, und wie sehr
damit der Aufschwung der Industrie verknüpft ist, legt die Er-
fahrung der Länder des Patentrechts klar vor Augen. Aller-
dings ist es auch Sache der Regierung, das Patentamt so reich zu

*) Namentlich darf bei dieser Beurtheilung nicht ein einzelnes Geschäft
aus dem Ganzm herausgerissen und die Stellung des Veamten inmittm eines
großen Kreises von Geschäften nicht außer Augen verloren werden.

Ko h l t l , Patentrecht. 19
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besetzen und zu dotiren, daß bei der Mannhaftigkeit des
Materials eine sorgsame Prüfung der einzelnen Fälle möglich ist.

Nr. 252. Von der Pflicht zur Function gibt es Aus-
nahmen. Es gibt Fälle, wo der Beamte in oonoreto nicht
functioniren darf, weil das zu beurtheilende Verhältniß sein
eigenes Interesse so nahe berührt, oder weil er zu demselben
in solche Beziehung getreten ist, daß er dem Verhältnisse nicht
mehr als ein Dritter gegenübersteht, was ein unbedingtes Er-
forderniß jeder gerechten Function des Richters oder Rechts-
polizeibeamten ist; oder weil er bereits in der Sache eine
Entscheidung gegeben hat, in der Revision derselben daher nicht
mehr als zweiter Richter betrachtet werden kann. Hier hat
von jeher die allgemeine Rechtsüberzeugung die Function
des Richters und Rechtspolizeibeamten für unstatthaft erachtet,
Renaud, Civ. Pr. § 13, und auch in andern Fällen wo
objective Merkmale dafür vorhanden sind, daß der Richter nicht
über der Sache und über den Parteien steht, hat man wenig-
stens den Parteien das Recht der Perhorrescenz gestattet,
Renaud a. a. O.

Das Patentgesetz hat in dieser Hinsicht bestimmt, daß die
von der deutschen Civilproceß-O. gegebenen Normen auf die
Beamten des Patentamts entsprechende Anwendung finden, und
zwar sofort, ohne daß die Einführung der Civilproceß-O. abzu-
warten wäre. Diese Übertragung analoger Grundsätze ist eine
berechtigte, da, wie oben gezeigt, das Patentamt wesentlich als
Gerichts- und Rechtspolizeibehörde fungirt und solche Bestim-
mungen jede Art dieser Thätigkeit gleichheitlich betreffen, mag
sie auf dem Gebiete des öffentlichen oder des privaten Rechts
sich bewegen. Vgl. z'. B. auch § 11 des Bad. Verwaltungsges.
v. 5. Octbr. 1863 und § 99 der V. O. dazu, § 33 des Preuß.
Verwaltungsges. v. 3. Jul i 1875.") Ueber diese Verhältnisse
ist nun noch des Nähern zu handeln.^)

*) „Die Bestimmungen der am Sitze des Gerichts geltenden bürger-
lichen Proceßgesetze über Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen
find auch für das Verwaltungsstreitverfahren maßgebend."

**) Vgl. die Kommentatoren der C.P.O. z. V. Struckmann-Koch
S . 27 fg., Puchelt S. 202 fg., Petersen S . 116, Seu f f e r t S. 41 fg.



— 291 —

Nr. 253. Die Gründe des gesetzlichen Ausschlusses sind
in 3 Gruppen zu theilen; sie beruhen nämlich entweder auf dem
eigenen Interesse oder auf einer mit dem Nichteramte in Wider-
spruch stehenden sonstigen das Verhaltniß betreffenden Func-
tion oder auf der Thätigkeit als erster Nichter.

Zur ersten Gruppe gehören die Fälle des § 41 Z. 1—3
der C.P.O. Hervorzuheben ist insbesondere öer Fall, wo ein
Mitglied des Patentamts selbst als Erfindungsberechtigter ein
Patent erwirkt oder dasselbe durch Geschäft unter Lebenden oder
durch Erbgang erworben hat; oder wo er dasselbe veräußert
hat und daher als Regreßpflichtiger haftbar wäre. Denn durch
das deutsche Patentgesetz ist den Beamten des Patentamts der
Erwerb von Patenten nicht untersagt.

Zur zweiten Gruppe gehören die Fälle des § 41 Z. 4
und 5. Insbesondere ist in Z.4 der Fall inbegriffen, wo das
Mitglied als Patentagent, Patentanwalt bestellt oder thätig war.

Der letzte Grund des Ausschlusses ist in Z. 6 enthalten;
auch dieser kommt auf dem Gebiete des Patentamtes in sofern
in Betracht, als ein im ersten Verfahren thätiges Mitglied nicht
mehr im Veschwerdesenat mitwirken darf, da dieser Veschwerde-
senat als eine zur nochmaligen Cognition berufene Abtheilung
und mithin als zweite Instanz zu betrachten ist. Dies ist zum
Ueberfluß in § 16 Abs. 2 Ges. ausdrücklich ausgesprochen.

Die Gründe des Ausschlusses sind von Amtswegen zu
berücksichtigen, sie können in jedem Stadium des Verfahrens
von den Parteien gerügt werden, § 48.42 C.Pr.O., Petersen
S. 116.

Nr. 254. Eine sonstiae Ablehnung kann überall da statt-
finden, wo objective Gründe vorhanden sind, welche ein Miß-
trauen gegen die Unparteilichkeit des Mitgliedes rechtfertigen,
welche annehmen lassen, daß dasselbe nicht über der Sache und
über den Parteien stehe. Die Ablehnungsgründe sind nur dann
zu berücksichtigen, wenn dieselben von den Parteien geltend
gemacht oder von dem Mitgliede, bei welchem sie zutreffen, selbst
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in Anregung gebracht werden, ohne daß übrigens hierzu voir
Seiten des letztern eine Verpflichtung bestünde, §42.48 C.Pr.O.
Uebrigens muß die Partei die ihr bekannten Ablehnungsgründe
geltend machen, bevor sie sich in Verhandlung eingelassen oder
Anträge gestellt hat, ansonst sie damit ausgeschlossen ist; voraus-
gesetzt wird hierbei eine Verhandlung unter Zuzug der Parteien,
eine Verhandlung, welche den letztern die Kenntniß der mit-
wirkenden Personen ermöglicht, § 24 Abs. 2, § 25 Abs. 2,
§ 29 Abs. 2 Patentges., § 9 V. O.

Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen, der Perhor-
rescenzeid ist ausgeschlossen, § 44 Abs. 2 C.Pr.O.

Nr. 255. Die obgen. Bestimmungen finden auch auf den,
zu den Verhandlungen und insbesondere zu den Beweiser-
hebungen nach § 29 Abs. 1 Patentges. zuzuziehenden, Protokoll-
führer Anwendung, §49 C.Pr.O.; nicht aber auf die Subaltem-
beamten; wohl aber dürften die Bestimmungen des Z 156
Gerichtsverfass.-Ges. für den beauftragten Beamten gelten, welcher
die Zustellung gemäß § 161 und 175 C.Pr.O. mit der
entsprechenden Insinuationsbeurkundung zu bewirken hat.

Nr. 256. Die Entscheidung über die dienstlich bekannt
gewordenen Ausschlußgründe, über die Ablehnung und die von
dem Beamten spontan vorgetragenen Ablehnungsgründe erfolgt
durch das Patentamt, und zwar durch dieselbe Abtheilung,
welche in der Hauptsache entscheidet, in der Vesetzuug, wie sie
sich aus den § 1H Abs. 2 und 3 des Patentges. ergibt; und
im Fall, wo die betreffende Abtheilung beschlußunfähig würde,
durch den entsprechenden Veschwerdesenat, § 45 C.Pr.O. Eine
Verweisung an eine andere Abtheilung gemäß § 3 der V.O.
vom 18. Juni 1877 wird nicht als zulässig erscheinen, da die
Entscheidung über diese Fragen als ein Incidentpunct in der
Verhandlung über Ertheilung des Patentes und über Nichtig-
keit bezw. Revocation erscheint.

Nr. 257. Wenn in diesen Fällen der Beamte die
Function unterlassen muß, so kann er in andern Fällen auf
seinen Antrag von der Function dispensirt werden.
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Dies geschieht durch Beurlaubung, § 14 des Reichsb.-Ges.
Ein Urlaub muß dem Beamten, sofern er. zur Herstellung der
Gesundheit erforderlich ist, ohne Gehaltsabzug und ohne An-
rechnung von Stellvertretungskosten ertheilt werden, § 14
Abs. 2 cit. Ges., Kannegießer S. 70; im Uebrigen ist die
kaiserliche V.O. v.2/11 1874 (R.G.Vl. S. 129) maßgebend, auf
welche des weiteren verwiesen werden kann.*)

Endlich gibt es Fälle, welche ein Fernbleiben des
Beamten auch ohne Urlaub gestatten, in welchen er nur
zur Anzeige an die entsprechende Dienstbehörde verpflichtet ist.
Dahin gehört der Eintritt in den Reichstag als Abgeordneter,
Art. 21 Rei'chsverfafs.,**) ebenso die Thätigkeit in einem
Dienste, zu dessen Annahme und Leistung eine gesetzliche Ver-
pflichtung besteht, so die Function als Geschmorner, Schöffe,
Zeuge u. s. w., vgl. Kannegießer S. 70, Laband S. 421,
Thudichum S. 280.

Nr. 258. Eine zweite Pflicht, welche dem Beamten auch
noch nach Lösung des Dienstverhältnisses anklebt, ist die Pflicht
der Treue gegen den Staat, in dessen Diensten er steht; daher
er das Amt nicht zur Venachtheiligung des Staates und nicht
zum widerrechtlichen eigenen und fremden Vortheil benutzen
darf.**") Ein Ausfluß dieser Treupflicht, von hervorragender
Wichtigkeit bei der patentamtlichen Thätigkeit, ist die Pflicht
zur Amtsverschwiegenheit, § 11 Reichsb.-Ges., welche sich auf
alle Angelegenheiten bezieht, „deren Geheimhaltung ihrer Natur
nach erforderlich oder von dem Vorgesetzten vorgeschrieben ist."

*) Die zur Ertheilung des Urlaubs bestimmte Stelle, § 2 cit. V.O.,
ist vom Reichskanzler noch nicht bezeichnet worden. Es kann übrigens bezügl.
der Mitglieder wohl Niemand als der Reichskanzler selbst und bezüglich der
übrigen Beamte« der Vorsitzende des Patentamtes sein, § 15 V.O. v. 18/6
1877.

** ) Nicht aber der Eintritt in den Landtag: hierzu braucht der Beamte
Urlaub, Grandie S. 9, Thudichum S. 230.

***) Ueber die Treupflicht vgl. auch v. Mart i tz in H i r t h ' s Annalen
4875 S. 801 fg.
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Dieser Geheimhaltung widerspricht nicht die in Patentsachen
herrschende Publicität, da diese einerseits bei manchen Patent-
sachen sehr beschränkt ist, § 19 Abs. 3, § 23 Abs. 2 Ges.,
anderseits überhaupt nur durch die ordentlichen gesetzlichen
Mit te l und zur Erzielung der bestimmten gesetzlichen Zwecke
realisirt werden soll.

Zwischen der Pflicht der Amtsverschwiegenheit und der
gerichtlichen Zeugenpflicht kann sich einConflict erheben, welcher
von dem Reichsbeamtenges. § 12 Abs. 2 dahin gelöst wird,
daß. der Beamte bezüglich aller Thatsachen, auf welche sich die
Pflicht der Amtsverschwiegenheit bezieht, das Zeugniß solange
verweigern darf und soll, als er nicht durch die vorgesetzte
Behörde von der Pflicht der Verschwiegenheit entbunden wird.
Vgl. auch § 341 der D. C. P. O., 8 53 der D. St . P. O.

Die Treupflicht, soweit sie im concreten Falle bereits
begründet ist, wird durch die Lösung des Dienstverhältnisses
nicht aufgehoben, daher die Amtsverschwiegenheit betreffs der
dienstlich erlangten Kenntnisse und die Zeugenverweigerungs-
pfticht in gleichem Umfange auch nach Lösung des dienstlichen
Bandes fortdauert.

Nr. 259. Dazu kommt als dritte Pflicht die Verpflich-
tung zu einem der dienstlichen Stellung entsprechenden außer-
dienstlichen Verhalten, § 1 0 Neichsb. Ges.; diese beruht in ihrem
letzten Grunde auf derUntheilbarkeit des menschlichen Characters,
welche es als unmöglich erscheinen läßt, daß eine außerdienst-
liche Characteräußerung nicht innerhalb der dienstlichen Func-
tionen irgend einen Nachhall findet; daher es kein bloßes Vor-
urtheil, sondern ein gerechter Instinct des Volkes ist, wenn es
dem Beamten von unwürdigem außerdienstlichem Verhalten das
Vertrauen entzieht.

Nr. 260. Neben diesen Hauptbestimmungen besteht eine Reihe
von Cautelarbestimmungen, mit dem Zwecke, die Beobachtung
der Hauptpftichten zu sichern und die Versuchung zur Verletzung
derselben fernzuhalten. Dazu gehört die Bestimmung, daß der
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Beamte nur mit Genehmigung der vorgesetzten Behörde ein
außergerichtliches Gutachten abgeben darf — weil ihn die
Uebernahme solcher Gutachten zum Mißbrauch der amtlichen
Autorität durch Begünstigung von Privatinteressen verleiten könnte
Z 12 Abs. 1 Reichsb. Ges., Kannegießer S . 52. 53,
Thudichum S. 279.

Was von den einzelnen Beamten gi l t , gilt auch von dem
Patentamte in corpore; auch diesem ist es untersagt, ohne
Genehmigung seines Vorgefetzten, des Reichskanzlers, außer-
gerichtliche Gutachten abzugeben. Ebenso bedarf es zu einer
anderweitigen Function, z. V. zur Function als Schiedsgericht,
der gleichen Genehmigung — wodurch sich das Patentamt
wesentlich von den Sachverständtgenvereinen des Urheberrechts
unterscheidet, bei welchen die Befugniß schiedsgerichtlicher
Thätigkeit sogar gesetzlich constatirt ist, § 31 Abs. 2 Urheber-
rechtsges., § 11 der Instruction v. 12/12 1870, § 16 Kunst-
werkges., § 14 Musterges., vgl. auch 9 und 10 Photogr. Ges.,
§ 9 der Instruction v. 29. Febr. 1876.

Dazu gehört ferner die Bestimmung, daß die Annahme
von Vermögenszuwendungen in Bezug auf das Amt an die
Genehmigung der obersten Neichsbehörde*), und daß die An-
nahme von Ehrenzeichen oder Vermögenszuwendungen seitens
anderer Regierungen mindestens bei den vom Kaiser angestellten
Neichsbeamten**) an die kaiserliche Genehmigung gebunden ist,
§ 15 Reichsb. Ges., Kannegießer S . 71 f g . — beides bestimmt,
die Integrität im Allgemeinen und die specielle staatliche Treu-
vfticht im Besonder» zu wahren; dazu endlich die bekannte
Bestimmung des § 16 Abs. 1 und 2 Reichsb. Ges.:

„Kein Neichsbeamter darf ohne vorgängige Genehmigung
der obersten Reichsbehörde***) ein Nebenamt oder eine Neben-

*) Hier des Reichskanzlers Vgl. z 18 Patentges.
* ) Wozu, wie erwähnt, sämmtliche Mitglieder des Patmtamtes gehören.

***) Hier des Reichskanzlers, vgl. § 18 Patentges.
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beschäftigung, mit welcher eine fortlaufende Remuneration ver-
bunden ist, übernehmen oder ein Gewerbe betreiben. Dieselbe
Genehmigung ist zu dem Eintritt eines Reichsbeamten in den
Vorstand, Verwaltungs- oder Nuffichtsrath einer jeden auf Er-
werb gerichteten Gesellschaft erforderlich. Sie darf jedoch nicht
ertheilt werden, sofern die Stelle mittelbar oder unmittelbar
mit einer Remuneration verbunden ist. Die ertheilte Geneh-
migung ist jederzeit widerruflich."

Nach dieser Bestimmung ist
1. Der Betrieb eines Gewerbes, eines Nebenamtes, z.V. eines

Kommunalamtes, einer besoldeten Nebenbeschäftigung, sowie die un-
entgeltliche Mitgliedschaft an dem Vorstand oder Aufsichtsrath einer
Erwerbsgesellschaft (wozu auch.Genossenschaften gehören) an die
widerrufliche Genehmigung der obersten Reichsbehörde geknüpft,

2. die mit Vermögensvortheilen verbundene Mitgliedschaft
an einem derartigen Vorstand oder Aufsichtsrath aber völlig
untersagt — beides im Interesse der treuen Verufserfüllung
und zur Vermeidung von Parteisinn und Corruption.

Diese Bestimmung ist übrigens nicht überall durchführbar.
Schon im Neichsbeamtengesetze ist eine Ausnahme gemacht, nicht
nur für die auf Wartegeld gesetzten Beamten, sondern auch für
die Wahlconsuln (oonsuiss sisoti), welche gerade vorwiegend
dem Kaufmannsstande angehören sollen, bei welchen daher eine
derartige Beschränkung geradezu den Bedingungen der Ernen-
nung widersprechen würde, § 9 des Ges. über die Vundes-
consulate 8/11 1867; eine völlig analoge Ausnahme war ber
den dem Stande der practifchen Techniker und technischen
Fabricanten vorzugsweise zu entnehmenden nichtständigen Mit-
gliedern des Patentamtes geboten, und diese Ausnahme ist auch
auf den Antrag der Reichstagskommission durch den Schluß-
satz des § 13 des Patentges. adovtirt worden. (Vgl. Kom. V.
S. 28). Diesen Mitgliedern ist daher der Betrieb jedweder
Industriebranche, die Mitgliedschaft an dem Vorstande oder
Aufsichtsrathe einer jedweden Erwerbsgesellschaft freigegeben —
während die ständigen Mitglieder auch dieser Beschränkung des
Reichsbeamtengesetzes unterliegen.
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Nr. 261. Neben den Pflichten stehen die Rechte der
Beamten. Ein Recht des einzelnen Beamten auf amtliche
Function als solche existirt nicht; sie existirt nur indirect, in-
sofern ein Recht auf die der Function entsprechenden Emolu-
ments existirt und insofern die Staatsverwaltung durch das
Finanzgesetz verbunden ist, diese Emoluments nur dem in
Function stehenden Beamten nach Maßgabe des Finanzgesetzes
zu leisten.

Dagegen hat der Beamte Anspruch

1. auf den entsprechenden staatlichen Schutz während seiner
amtlichen Function, als dessen Ausfluß die Sitzungspolizei und
die durch das N. St . G. V. sanctionirten Schutznormen zu
betrachten sind, vgl. § 113. 114 R. St . G. V.;

2. auf den Ersatz des dienstlich gemachten Aufwandes, für
dessen Bemessung in den Hauptfällen bestimmte Normen bestehen̂
§ 18 Neichsb. ges., V. O. v. 21/6 1875 (R. G. B l . S . 249,)
ferner regelmäßig

3. auf eine periodische Rente während der Dienstperiode,
welche ihm einen der dienstlichen Stellung entsprechenden
Lebensunterhalt sichert und welche, obgleich auf einem öffentlich-
rechtlichen Verhältnisse beruhend, dennoch wie ein privatrechtlicher
Anspruch behandelt wird und daher vor den bürgerlichen Gerichten
und in dritter Instanz vor dem R. O. H. G. klagend geltend
gemacht werden kann, sofern nur die gesetzliche Frist des § 150
Reichsb. Ges. gewahrt ist. Für die Gehälter der Beamten des
Patentamts sind in einem Nachtrag zum Etat v. 1877/78
65.070 M . ausgeworfen, R. G .B l . 1877 S . 516. Die Rente soll
regelmäßig monatlich und zwar bei Beginn des Monates für
den ganzen Monat erwachsen; durch Beschluß des Bundes-
rathes kann zugestanden werden, daß die Rente in Vierteljahrs-
raten ausgezahlt wird. Laut einer Bekanntmachung des Reichs-
kanzlers vom 19. Novemb. 1877 (Centralbl. des deutsch. R.
1877S.558) ist die Vierteljahrzahlung auch für die Mitglieder des
Patentamtes verordnet worden. Diese vierteljährliche Voraus-
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Zahlung ist übrigens nur als ein moäng Mutions zu betrachten,
sie ist nicht so zu verstehen, als ob mit Beginn des Vierteljahres
die ganze vierteljährliche Ratenschuld bereits existiren würde;
vielmehr gilt auch hier mit Beginn des Monats jeweils nur
die monatliche Schuldigkeit als begründet,*) ein Umstand, welcher
aber wegen des zuzuschlagenden Nachquartals (Gnadenquartals)
wesentlich an Bedeutung verliert, § 7. 27. 55 Reichsbeamt.
Ges., vgl. Kannegießer S. 34, Laband S. 466., Thu-
dichum S. 272**).

Der Anspruch auf den künftig fällig werdenden Gehalt
und auf das Nachquartal ist zwar nur ein erst künftig ent-
stehender Anspruch (vgl. oben S. 201), eine klitura odiiZatio;
nichtsdestoweniger hat der Beamte mit der Anstellung bereits
ein wohlerworbenes Recht auf das Entstehen dieser künftigen
Obligation nach Maßgabe des zur Zeit der Anstellung bestehen-
den Gesetzes, ein Recht, welches durch künftige Gesetze nicht
gekränkt werden soll. — R. O. H. G. 7/10 1876 im Centralbl.
1876 S. 615 fg.

Endlich ist unter Umständen ein weiterer Anspruch
begründet

4. auf eine bei der Lösung des Dienstverhältnisses zu zah-
lende Rente, die s. g. Pension, welche einen Ersatz bilden soll
für die Kapitalien, welche die durch die dienstliche Thätigkeit
gebundene Arbeitskraft nicht zu erwerben vermochte. Das
Recht auf Pension findet nach § 44 des Reichsb. ges. auch
dann statt, wenn die Stelle als Nebenamt bekleidet wird, sobald
dieselbe nur als eine etatsmäßige Stelle dauernd verliehen ist,
Kannegießer S. 134, wie dies beiden ständigen Mitgliedern
des Patentamtes der Fall ist.

*) Vgl. auch 8 60. 69. 128 Reichsb. Ges.
**) I m Fall der Dienstentlassung auf dem Disciplinarwege nimmt das

Reichskanzleramt an, daß die Schuldigkeit nur bis zum Tag der Rechtskraft,
nicht bis zum Ablauf des entsprechenden Monats erwächst. Cen t ra l b l . 1876.
S . 19. Dies dürfte kaum gesetzlich begründet fein und müßte wohl als eine
zweu» Line 1e^6 betrachtet werden. Vgl. übrigens auch Thudichum S. 272-
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Was dagegen die nichtständigen Mitglieder betrifft, so geht
ihre Anstellung nur auf 5 Jahre, daher der § 38 des Reichsb.
Ges. in Anwendung kommt und von einer Pensionsberechtigung
keine Rede sein kann, Kannegießer S . 126.

Nr. 262. Bezüglich der Besteuerung des Gehaltes, sowie
bezüglich aller sonstigen durch das Reichsbeamtengesetz nicht
geregelten Verhältnisse gelten diejenigen Normen, welche für
die am Wohnsitze der Neichsbeamten, also hier in Berl in, für
die bundesstaatlichen (vreuß.) Beamten zu Recht bestehen, § 19
Reichsb. Ges., so insbesondere, was die Zulässigkeit der Zwangs-
vollstreckung und der Beschlagnahme des Gehaltes (vgl. deutsche
C. Pr. O. § 749 Z. 8) betrifft*) und was die Uebernahme
von Vormundschaften**) und ähnlichen öffentlichen Chargen
angeht. Thudichmn S . 285.

Nr. 263. Klostermann, Patentges. S . 202.203, behauptet,
daß die Mitglieder des Patentamtes als Richter im Sinne des
Gerichtsverfassungsgesetzes zu betrachten seien, weßhalb mit Ein-
führung dieses Gesetzes auch der § 8 betreffend die Inamovi-
bilität der Richter auf sie Anwendung finden werde. Diese
Auffassung ist eine völlig unrichtige. Das Gerichtsverfassungs-
gesetz bezieht sich nur auf bürgerliche, nicht auf Verwaltungs-
gerichte und kann daher auf das Patentamt ebensowenig An-
wendung finden, wie etwa auf die Mitglieder des badischen

*) Soweit der Gehalt nicht beschlagnahmt werden kann, kann er auch
nicht cedirt werden, § 6 Reichsb. Ges., Kannegießer S. 37.

**) I n dieser Hinsicht bestimmt die Vormundschaftsordnung für die
preußische Monarchie vom 5. Ju l i 1875 in 8 22: „Wer ein Staatsamt —
— bekleidet, bedarf zur Führung einer von dem Vormundschaftsgericht ein-
geleiteten Vormundschaft der Genehmigung der zunächst vorgesetztm Behörde."
Vgl. Löwenste in , Vormundsch. O. (2 Aufl.) S . 36. Wird die Geneh-
migung nicht ertheilt, so wird der Beamte, welcher einstweilen die Vormund-
schaft zu führen hat <§ 25 Abs. 3 des Ges.), aus derselben entlassen, § 63
eoä. Daß dies alles für Reichsbeamten gilt, s. Löwenstein S . 37. Ueber die
Einberufung zu militärischen Funktionen s. Reichsmilitärgesetz v. 2/5 1874
8 65. 66.
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Verwaltnngsgerichtshofs'oder des vreuß. Oberverwaltungsgerichts,
vgl. § 13 Gerichtsverfass. ges. und die Motive dazu S . 25.
26, welche klar besagen: „die Bestimmungen des Entwurfs regeln
nur die ordentliche streitige Gerichtsbarkeit d. h. die Gerichts-
barkeit derjenigen Gerichte, für welche die Vorschriften der
Proceßordnung die genügende Richtschnur bilden. Diese Gerichts-
barkeit findet ihre Schranke einerseits in den durch Reichs- und
Landesrecht gezogenen Gränzen zwischen Justiz und Verwaltung,
zwischen Rechtsweg und Administrationsverfahren, anderseits
in besonderen durch die Verschiedenheit der Einzelstaaten bedingten
Verhältnissen, welche es nothwendig machen , besondere
Gerichte zuzulassen." Struckmann-Koch S . 777, Rönne,
Staatsrecht des deutsch. Reichs (2 Aufl.) I I 2 S. 23.

Wollte man selbst die Eigenschaft des Patentamts als
eines Verwaltungsgerichtes ignoriren, so bliebe immer noch
der Umstand übrig, daß das Patentamt ein außerordentliches
Sondergericht wäre, wie es denn Klostermann in diesem
Sinne mit den Rheinschifffahrtsgerichten u. s. w. ( § 1 4 des
Gerichtsverf. Ges.) zusammenstellt; nun bezieht sich aber die
Gerichtsverfassung nach § 2 des Eins. Ges. nur auf die
ordentlichen Gerichte, es findet mithin schon aus diesem Grunde
hier ebensowenig Anwendung, als auf die Rheinschifffahrts-,
Gemeindegerichte u. s. w., Löwe, Strafproc. O. S . 4.

Wohl aber ist es ein Mangel des Gesetzes, daß es die
Mitglieder des Patentamtes nicht mit den schützenden Cautelen
umgibt, wie sie sonst das moderne Staatsrecht zur Wahrung
der Unabhängigkeit des Richterstandes für nöthig gehalten hat';
es ist ein Fehler, daß der § 158 Neichsb. ges., welcher die
Mitglieder des R. O. H. G. und des Bundesamts für Heimath-
wesen von den Bestimmungen dieses Gesetzes über die Ver-
setzung in ein anderes Amt, über die einstweilige und über die
zwangsweise Versetzung in den Ruhestand, über Discivlinar-
bestrafung und über vorläufige Dienstenthebung eximirt, nicht
auf die Mitglieder des Patentamtes ausgedehnt wurde,*) da die-

*) Vgl. auch Gneist in Holtzendorff's Rechtslexicon v. Verwllltungs-
justiz. I I S . 638.
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Bestimmungen nur für die Beamten der reinen Verwaltung
passen und daher auch gemäß Art. 4 des Ges. für Elsaß-Loth-
ringen v. 23/12 1873 (betreffend die Beamten und Lehrer) auf
die richterlichen Beamten in den Reichslanden keine Anwendung
finden, Kannegießer S. 337, Laband S. 608. Es wäre
passend gewesen, die für das Reichsoberhandelsgericht gegebenen
Normen (§ 23—26 des Ges. v. 12/6 1869 s. auch bei
Grandke S. 71 fg.) auf das Patentamt analog zu erstrecken,
ähnlich wie sie das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz in
§ 43 auf die Mitglieder des Bundesamtes für Heimathsmesen
erstreckt hat*) (Grandke S. 76. 77).

Noch mißlicher ist der Umstand, daß das Amt der stän-
digen Mitglieder als ein Nebenamt neben einem andern Neichs-
oder Staatsamte verliehen werden kann und daß es dabei auf
die Dauer dieses Hauptamtes verliehen wird;**) um so miß-
licher, wenn ein nach Reichsgesetz (§ 25 Reichsb. Ges.) oder
Landesgesetz unbedingt amovibler Beamter zum Mitglieds ernannt
wird, in welchem Falle die Staatsverwaltung des Reichs und
der Bundesstaaten einen ganz ungehörigen Einfluß auf die
Stellung der Patentamtsmitglieder erlangt.

Es steht zu erwarten, daß diese Mißstände verschwinden,
sobald die Institution des Patentamtes einmal festen Boden
gewonnen hat;***) steht doch die Function des Patentamtes in
keinem innern Zusammenhange mit einer sonstigen staatlichen
Function, daher sich dieselbe durchaus nicht für ein Nebenamt
qualificirt, viel weniger als z. B. die Mitgliedschaft bei den
Disciplinarkammern und dem Discivlinarhof, § 93 Neichsb.
Gesetz.

*) Also abgesehen von dm besonderen Pensionsbestimmungen.
*s) Anders verhält es sich mit den Mitgliedern des Bundesamtes für

Heimathswesen: zwar kann auch diese Veamtung als Nebenbeamtung verliehen
werden, allein auch in diesem Falle muß die Verleihung auf Lebenszeit er-
folgen, 8 42 Abs. 2 Unterstütz, wohns. Ges., Laband S. 373, Seydel in
H i r t h ' s Annalen 1877 S. 623. 624.

^ * ) Bei der zweiten Verathung des Patentgesetzes im Reichstag stellte
der Abgeordnete Dr. G ro t he den Antrag, daß mindestens zwei von den
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Nr. 264. Nach dem gegenwärtigen Stande der Gesetz»
gebung stehen daher die Beamten des Patentamtes in allen so
eben genannten Beziehungen unter den Bestimmungen des
Reichsbeamtengesetzes, so zunächst bezüglich der Disciplin; was
in diesem Gesetze über Ordnungs- und Disciplinarstrafen
bestimmt ist, § 72. 79 Reichsb. Ges., welche eintreten, wenn ein
Reichsbeamter die ihm obliegenden Pflichten verletzt, und welche
in schweren Fällen bis zur Entfernung von dem Amte steigen
können, findet hier seine Anwendung; das gleiche gilt bezüglich
der Suspension vom Amte § 125 fg. Reichsb. Ges.; und ebenso
endlich bezüglich der Competenz und bezüglich des dem Aus-
spruch des Disciplinarmittels vorhergehenden Verfahrens, §§ 80
bis 119. Die Mitglieder des Patentamtes unterstehen daher
der Disciplinarkammer in Potsdam und dem Disciplinarhof in
Leipzig. Nur hinsichtlich der Strafversetzung muß dasjenige
berücksichtigt werden, was von der Versetzung überhaupt nun-
mehr sofort zu bemerken ist.

Nr. 265. Der Satz nämlich, daß ein jeder Reichsbeamte
die Versetzung in ein anderes Amt von nicht geringerem Range
und etatsmäßigem Diensteinkommen sich gefallen lassen muß,
sofern es das Vedürfniß des Dienstes erheischt (§ 23 Neichsb.
Ges., Kannegießer S. 99 fg.), kann nur auf die ständigen
Mitglieder des Patentamtes Anwendung finden, nicht auf die
nichtständigen, welche als berufsmäßige Techniker gerade nur
für tiefe Stelle ausersehen und berufen werden, deren Berufung
daher nicht auch eventuell auf die davon ganz verschiedenen

ständigen Mitgliedern besonders für das Patentamt angestellt werden sollten
und ihr Amt nicht als Nebenamt bekleiden dürften: auf die Erklärungen des
Vundesrathskommissärs wurde indeß dieses Amendement zurückgezogen. Der
letztere erklärte bei dieser Gelegenheit: „Lassen Sie doch das Patentamt zunächst
sich entwickeln und gestatten Sie der Regierung, an der Hand der Erfahrung
in vorsichtige Erwägung zu zieh«:, inwieweit es möglich ist, Beamte in der
gewünschten Weise anzustellen, zwingen Sie aber nicht die Regierung in diesem
Augenblick zu einer Maßregel dieser Art, wo sie noch gar nicht übersehen
kann, ob ein sachliches Nedürfniß wirklich dazu vorhanden ist." (Protok.
S . 938. 989.)
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Zweige des administrativen Dienstes ausgedehnt werden kann.
Dazu kommt noch, daß die Entbindung von § 16 des Reichsb.
Ges., auf welche sie während der ganzen Dauer ihres Reichs-
dienstes Anspruch haben, in einem andern Zweige der Berufs-
tätigkeit nicht aufrechterhalten werden könnte.

Daher kann auch von einer Wiederanstellung derselben in
einem andern Reichsamte keine Rede sein, falls sie in Folge
einer Umbildung des Patentamtes auf Wartegeld gestellt worden
wären, § 28. 30. 24 Reichsb. Ges., Kannegießer S. 113.

I m Uebrigen gelten die Bestimmungen über die einst-
weilige Zuruhesetzung, über die Versetzung auf Wartegeld, durch
welche zwar Recht und Pflicht zur Function, nicht aber die
Veamtenqualität und die außerhalb der Function bestehenden
Rechte und Pflichten des Beamten cessiren, für ständige, wie
für nichtständige Mitglieder.

Nr. 266. Was endlich die ordnungsgemäße Lösung des
staatlichen Bandes, das ordnungsgemäße Ausscheiden aus dem
dienstlichen Rechtsverhältnisse betrifft, so ist auf die H§ 53 fg.,
61 fg. Reichsb. Ges. zu verweisen.

Die Versetzung in den Ruhestand kann mit oder ohne die
Einwilligung des Beamten erfolgen, im letztern Falle nach
erfolgtem gesetzlichen Verfahren. Sie geht vom Kaiser» oder
von seinem Delegirten aus, Art. 18 Abs. 1 Reichsverf.; und
zwar ist bei den Beamten, welche eine kaiserliche Bestallung
haben, also bei den Mitgliedern des Patentamtes, die directe
Genehmigung des Kaisers erforderlich, § 54 Reichsb. Ges.; und
falls dieselben der Zuruhesetzung widersprechen, entscheidet
der Kaiser im Einvernehmen (d. i. in thunlicher Übereinstim-
mung) mit dem Bundesrats § 66 ßoä. Thudichum S. 305.267.

Uebrigens ist es ein allgemeiner Satz des Staatsrechts,
daß dem Beamten die Entlassung dann nicht verweigert werden
darf, wenn er auf alle dienstlichen Emoluments verzichtet;
daher insbesondere den nichtständigen (nichtpensionsberechtigten)
Mitgliedern der Austritt jederzeit frei steht. Laband S. 488.



— 304 —

Das ehemalige Dienstverhältniß kann übrigens auch nach
der Enthebung von dem Staatsdienste in verschiedener Weise
nachwirken. So dauert, wie oben bemerkt, die Treupflicht,
soweit dieselbe bezüglich eines concreten Verhältnisses schon wirksam
geworden ist, also insbesondere die Pflicht der Amtsverschwiegen-
heit fort;*) ebenso behält umgekehrt der enthobene Beamte
Titel und Rang seines Amts, Kannegießer S . 141, und auch
der Anspruch auf eine Unterhaltsrente dauert in verminderter
Proportion, als Pensionsanspruch fort, sofern die Veamtung
überhaupt eine solche ist, mit welcher Pensionsansprüche ver-
bunden sind und sofern die Entlassung nicht unter Verzicht auf
die pecuniären Emoluments begehrt worden ist.

Nr. 267. M i t dem Patentamte muß eine sehr ausgedehnte
Kassenverwaltung verbunden sein, da die einlaufenden Gebühren
und Steuern eine bedeutende Höhe erreichen müssen. Bestim-
mungen über diesen Punkt enthält das Gesetz nicht; auch nicht
die entsprechende Verordnung; vielmehr überläßt diese im §14
die Regelung der Kassenverwaltung dem Vorsitzenden des Patent-
amtes, welcher zu diesem Zwecke die für den entsprechenden
Beamten erforderlichen Geschäftsnormen festsetzt; die Stelle des
Kassenbeamten wird in der Bekanntmachung des Patentamtes
v. 11. J u l i 1877 als die Kasse des kaiserlichen Patentamtes
bezeichnet.

Auf den Kassenbeamten finden die reichsgesetzlichen Bestim-
mungen über das Defectenverfahren, §§ 134 fg. des Reichsb.
ges., Anwendung.

Der entsprechende motivirte Beschluß über die Ersatzpflicht
nach Festsetzung des Defects erfolgt durch den Vorsitzenden
Namens des Patentamts vgl. ß 15 V. O. v. 18/6 1877; über
die Vollstreckbarkeit des Veschluss. vgl. § 139 fg. Reichsb. Ges.,
und über die Anrufung des Rechtswegs § 144 fg. 153 eoä.**)

*) Nur ist allerdings gegen den definitiv enthobenen Beamten kein Dis-
ciplmarverfahren zulässig, ar^. z 119 Reichsb. Ges., Thudichum S. 310.
302; auch leine Entziehung der Pension.

*6) Eine Verordnung über die Amtskaution des Verwalters gemäß F 2
und 3 des Kautionsges. v. 2/6 1869 ist noch zu erwarten.
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III.

Me Abtheilungen (Senate und Mitgliedergruppen) des

Patentamtes.*)

Nr. 268. Das Patentamt ist eine in mehrere Abtheilungen
gegliederte Behörde. Bereits oben wurde betont, daß diese
Gliederung bald eine staatsrechtliche, bald eine lediglich geschäft-
liche, staatsrechtlich indifferente ist. Die staatsrechtlich relevante
Ausscheidung ist aber immer nur eine Ausscheidung in Senate,
keine Ausscheidung in Mitgliederklassen; die Mitglieder werden
dadurch nicht zu Mitgliedern einer gewissen Klasse, daß sie dem
einen oder andern Senate zugewiesen werden; es gibt nur zwei
Klassen von Mitgliedern: ständige und nichtständige, daher es
nicht als eine Überschreitung der staatsrechtlichen Norm zu
betrachten ist, wenn die Mitglieder des einen Senates für einen
andern verwendet würden.

Nr. 269. Wohl aber hat die Eintheilung in Senate eine
staatsrechtliche Relevanz, insofern nur ein mit einer bestimmten
Anzahl von ständigen und bezw. nichtständigen Mitgliedern besetzter
Senat die staatsrechtliche Function der Patenterteilung und
die der Patentvernichtung oder Patentnichtigerklärung voll-
ziehen kann.

Hiernach besteht eine staatsrechtliche Aussonderung von
zwei, oder wenn man die Veschwerdeführung hinzurechnet, von
vier Senaten, deren Functionen nicht miteinander vermischt
werden dürfen, ansonst sie ihren characteristischen staatsrechtlichen
Gehalt verlieren.

Wenn nun aber ferner eine Mehrheit von Senaten für die
Patentertheilung bestehen, so ist diese Ausscheidung eine rein
geschäftliche und für den staatsrechtlichen Character indifferente,
daher hier eine Verwechslung unter einander keinen Einfluß

*) Wie die Folge zeigen wird, muß der Begriff der Nbtheilung im
Sinne des Gesetzes und der Verordnung in die Begriffe von Senat und Mi t -
gliedergruppe zerlegt werden, ansonst die rechtlichen Gesichtspunkte ungesondert
durcheinanderlanfen.

Kohler, Patentrecht. 20
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hätte auf die staatsrechtliche Natur der amtlichen Acte. I m
Zweifel über die Zugehörigkeit der Geschäfte unter denselben
entscheidet der Vorsitzende endgültig, § 17 V. O.

Nr. 270. Nach diesen beiden Richtungen sind nunmehr
die verschiedenen Senate des Patentamtes zu prüfen; es ist
darzustellen, was zu den staatsrechtlichen Voraussetzungen ihrer
Function gehört — und was nur in die Sphäre des Instruc-
tuellen, Geschäftlichen fällt; so zunächst, was die Patentertheilung
betrifft.

Nr. 271. Wesentlich ist für jeden Patentertheilungs-
senat, daß die Beschlußfassung in Anwesenheit von drei M i t -
gliedern erfolge, wovon zwei zu den nichtständigen Mitgliedern
gehören.

Diese Bestimmung ist insofern der ihr zu Grunde liegen-
den Idee nicht congruent, als die Techniker auch als ständige
Mitglieder angestellt werden können, während doch die Grund-
idee darin besteht, daß zwei Techniker, unter juristischer
Directive beschließen sollen. I n der That stammt die Fassung
des Gesetzes aus dem Regierungsentwurf, welcher noch keine
Techniker als ständige Mitglieder kannte, sondern von sämmt-
lichen ständigen Mitgliedern, die Befähigung zum Justiz- oder
höhern Verwaltungsdienste verlangte. Immerhin wird die Ver-
wendung der Techniker zu nichtständigen Mitgliedern die Regel
bilden und daher die Inconseauenz des Gesetzes ohne große
Bedeutung bleiben.

Nr. 272. Auch zur Erledigung der Beschwerden wird
eine gleiche Besetzung verlangt; denn sie soll durch eine andere
Abtheilung oder durch mehrere Abtheilungen zusammen erfolgen,
H 16 Abs. 1 Ges.

Nr. 273. Soweit die staatsrechtliche Voraussetzung der
Gültigkeit der Beschlüsse. Instructuell ist dagegen

1. die Ausscheidung der verschiedenen Patentertheilungs'
senate,

2. die Ausscheidung der verschiedenen Veschwerdesenate,
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3. die Bildung der Mitgliedergruppen, aus welchen die
Mitglieder der einzelnen Senate entnommen werden sollen.
Denn es berührt nicht die Gültigkeit der Entscheidung, sondern
nur die Ordnung des Geschäftsganges, wenn ein anderer als
der Verordnungsgemäße Senat entscheidet, oder wenn die Mit-
glieder anders vertheilt werden.

Nr. 274. Für die Patentertheilung bestimmt die auf Grund
des § 17 Ges. erlassene Ausführungsverordnung v. 18/6 1877
6 Senate, welche nach der technischen Qualität der Patente
auszuscheiden sind. Der erste und zweite Senat befassen sich
mit Patenten aus dem Gebiete der mechanischen Technik, der
dritte und vierte mit denen aus dem Gebiete der chemischen
Technik, der fünfte und sechste mit denjenigen, welche beiden
Gebieten angehören, § 1 V. O. Die Geschäftsabtheilung unter
den je zwei Senaten der gleichen Technik erfolgt durch den
Vorsitzenden auf die Dauer eines Jahres zu gleicher Zeit mit
der Festsetzung der Mitgliedergruppen, aus welchen die Senate
zu entnehmen sind, § 5 cit. V. O.

Nr. 275. Für die entsprechende Beschwerde ist bestimmt,
daß jeweils der andere Senat aus demselben technischen Gebiete
zur Entscheidung berufen ist; doch soll der Vorsitzende einen
besondern Senat dadurch bilden können, daß er den Mitgliedern
dieses Senates die eines oder mehrerer anderer Senate beiordnet,
§ 2 V. O.

Nr. 276. Die Mitglieder sollen in der Weise gruppirt
werden, daß jeder Gruppe ein ständiges Mitglied angehört; daß
der ersten und zweiten Gruppe je 5, der dritten und vierten
je 3 und der fünften und sechsten je 4 nichtständige Mitglieder
zugewiesen werden. Doch köunen hierbei sowohl die ständigen
wie die nichtständigen Mitglieder mehreren Gruppen zugleich
angehören; ja in der fünften und sechsten Klasse soll der Con-
tinuität der Geschäftsbehandlung wegen mindestens je 1 Mit-
glied aus jeder der vorhergehenden Gruppen entnommen sein;
zu berücksichtigen ist nur, daß, weil aus denselben Gruppen auch
die Beschwerdesenate gebildet werden, jeweils die zwei einander
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entsprechenden Gruppenpaare soviele verschiedene Mitglieder
enthalten müssen, um einen Veschwerdesenat zu ermöglichen.

Nr. 277. Die Bildung der verschiedenen Gruppen erfolgt,
durch Verfügung des Vorsitzenden, § 5 V. O., auf die Dauer
von mindestens einem Jahre; das letztere wurde auf den
Vorschlag der Kommission in das Gesetz aufgenommen, § 14
Abs. 1 Ges., K.B. S. 28. 29; es soll eine Garantie sein für
die Unabhängigkeit der Entscheidung und den Schein vermeiden,
als ob der Senat mit Rücksicht auf einen speciellen Fall
besonders gebildet würde.

Obwohl diese Bestimmung im Gesetze steht, ist sie, wie
oben erwähnt, nur eine instructuelle, sie kann daher auch nur
mit dem nothwendigen Moderamen bestehen, daß zeitweise —
für den Fall des Todes, der Erkrankung oder lungern Beur-
laubung eines Mitgliedes — soweit das Bedürfniß es erheischt,
auch Mitglieder aus andern Gruppen zur Besetzung der Senate
verwendet werden, § 5 Abs. 2 V. O.

Nr. 278. Jeder Collegialsenat verlangt seinen Dirigenten.
Dieser wird gemäß § 6 V. O. gleichfalls vom Vorsitzenden
designirt; daß auch diese Designation auf ein Jahr geschehen
müsse, sagt die V. O. nicht ausdrücklich, es ist dies aber aus
dem Sinn uüd Geist des Ges. und der V. O. (§ 6 Abs. 1 am
Ende) mit Sicherheit zu entnehmen.

Auch die Vertretung des jeweiligen Dirigenten hat der
Vorsitzende, sei es im einzelnen Falle, sei es durch allgemeine
Verfügung zu normiren.

Die Geschäftsleitung in den Veschwerdesenaten führt der
Vorsitzende oder sein, von ihm designirter, Vertreter, § 6 V. O.

Soweit was die Patentertheilung betrifft.

Nr. 279. Für die Nichtigerklärimg und Revocation der
Patente existirt nur ein Senat neben einem entsprechenden
Beschwerdesenate. Für den erster» gelten folgende Normen von
staatsrechtlich relevantem Character.

Zu den Beschlüssen im Allgemeinen genügt die Anwesen-
heit von drei Mitgliedern, wobei nicht vorgeschrieben ist, daß
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eine bestimmte Anzahl davon den ständigen oder nichtständigen
angehören muß. Zu den Entscheidungen aber müssen 5 Mit-
glieder mitwirken, wovon zwei die Befähigung zum Richter-
stande oder zum höhern Verwaltungsdienste besitzen.

Für den Veschwerdesenat ist gesetzlich nichts weiteres
bestimmt, als daß er aus den Mitgliedern anderer Senate gebildet
werden muß, § 16 Abs. 1 Ges.

Nr. 280. Bloß instructuell ist auch hier die Bildung einer
besonderen Mitgliedergruppe, aus welcher der Senat entnommen
werden soll; sie wird in der V. O. § 1 und 4 als Abtheilung
VU bezeichnet und besteht aus zwei ständigen Mitgliedern (welche
die Befähigung zum Justiz« oder höhern Verwaltungsdienst
besitzen), einschließlich des Vorsitzenden, und 6 nichtständigen
Mitgliedern. Auch hier können die Mitglieder — abgesehen
von der nothwendigen besonderen Besetzung des Beschwerde-
senats — zugleich an der Besetzung anderer Senate theilnehmen,
ja es soll je eines der nichtständigen Mitglieder der Continuität
der Geschäftsbehandlung halber aus den 6 Patentertheilungs-
gruppen entnommen sein, § 4 V. O.

Nr. 281. Der entsprechende Beschwerdesenat soll aus den
zwei Mitgliedergruppen gebildet werden, welche zur Besetzung
der Patentertheilungssenate für das entsprechende Gebiet der
Technik bestimmt sind, § 2 Abs. 2 V. O.

Nr. 282. Die Direction des Nichtigkeitssenates führt der
Vorsitzende selbst oder sein Vertreter; die des entsprechenden
Veschwerdesenats ein vom Vorsitzenden für die Dauer von min-
destens einem Jahre designirtes ständiges Mitglied. Auch über
dessen Vertretung hat der Vorsitzende Bestimmung zu treffen.

Nr. 283. Die Behandlung der Parteianträge, welche weder
die Patentertheilung noch die Nichtigkeit oder Revocation
betreffen, also die Erledigung von Fragen, welche den Eintrag
in die Rolle, das Patentsteuerwesen u. s. w. zum Gegenstande
haben, obliegt einem Senate, welcher aä koo vom Vorsitzenden
designirt wird. Normative Bestimmungen über die Besetzung
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desselben sinh nicht gegeben. Von dem Vorsitzenden ist auch
der entsprechende Veschwerdesenat zu bestimmen, in welchem er
oder sein Vertreter den Vorsitz führt, § 6 und 3 V. O. und
arF. ders.

IV.
Zie Geschäftsbehandlung des Patentamtes im

Allgemeinen.

Nr. 284. Trotz der Verschiedenheit der patentamtlichen
Functionen hat die Einheitlichkeit der Behörde nothwendig eine
gewisse Gleichartigkeit in der Geschäftsbehandlung zur Folge,
und zwar eine Gleichartigkeit sowohl in den normativen Vor-
schriften des Verfahrens, als in den instructuellen Regeln der
Geschäftserledigung. Diese gemeinsamen Grundsätze sind an
dieser Stelle zu erörtern, da sie nicht nur zur Characteristik
des Verfahrens, sondern auch zur Characteristik der Patent-
behörde, selbst dienen.

Nr. 285. Zu den gemeinsamen Normativbestimmungen
gehören die Grundsätze über die Art der patentamtlichen Func-
tion, über die Emission der patentamtlichen Acte und über die
Zulässigkeit einer Remedur derselben.

Nr. 286. Das Ziel aller behördlichen Thätigkeit ist ent-
weder ein Act des Willens oder ein Act der Erkenntniß; diesen
Acten pflegen wieder andere Acte vorherzugehen, welche der
Behörde das Material zur Thätigkeit des Willens oder der
Erkenntniß bieten.

So sind insbesondere die Acte der freiwilligen Gerichts-
barkeit Willensacte, ebenso die Urtheile mit constitutiver Kraft;
wobei wir es für jetzt dahingestellt sein lassen, ob diese Willens-
acte als Rechtsgeschäfte zu bezeichnen und daher der Begriff
des Rechtsgeschäfts sosehr zu erweitern ist, daß er auch die
Acte der Behörde gegenüber den Staatsmitgliedern mit umfaßt.
Vgl. Windscheid, Pand. §69, Eisele, CompensationS.256.
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Diesen Acten gehen in der Regel andere Acte des Intellects
oder des Willens voraus, wovon die ersten bald wieder beobach-
tender, bald abwägender und schlußfolgender Natur sind. So-
bald diese Voracte anstandslos verlaufen, liegt an sich kein
Grund vor, einen Abschnitt zu machen und die Continuität des
Verfahrens zu brechen; wohl aber hat es oftmals die Gesetz-
gebung für passend befunden, das Verfahren in mehrere selbst-
ständige Glieder zu zerlegen.

Wird aber der eine oder andere Willensact der Behörde
beanstandet, fei es daß er dem Parteiantrag stattgegeben oder
ihn abgewiesen hat, so kann der ruhige Verlauf des Verfahrens
dadurch unterbrochen werden, daß die beanstandende Partei
remonstrirt und nöthigenfalls die Intervention einer höheren Be-.
Horde anruft. Wenn nun diefe Anrufung der höhern Behörde
stets eine zeitliche Suspension des Verfahrens zur Folge hätte,
fo würde das zu den erdenklichsten Verschleppungen führen; es
wäre auch deßwegen höchst unzweckmäßig, weil das Versäumte
nachgeholt werden kann, sobald hinterher der Schlußact an-
gefochten worden ist. Daher neigt sich die neuere Gesetzgebung
schon längst dahin, eine Zwischenappellation mit Suspensiveffect
nur dann anzuerkennen, wenn ausnahmsweife das Fortschreiten
des Verfahrens mit einem äaumuni i r i L M i M i ö verknüpft
wäre.

Nr. 287. Der fchließliche Act der Behörde muß, fobald
die Sache von einiger Bedeutung ist, einer Remedur durch eine
andere Behörde oder eine andere Abtheilung der Behörde unter-
liegen; dies ist ein bedeutsames Postulat des Rechtsstaats, eine
unschätzbare Garantie gegen Parteisinn und menschliche I r r -
thumsmöglichkeit.

Nr. 288. Das Patentgesetz hat den beiden soeben ent-
wickelten Postulaten gerecht zu werden versucht; es gewährt
gegen das Schlußerkenntniß im Verfahren über die Ertheilung
des Patents das Rechtsmittel der Beschwerde, gegen die Schluß-
entscheidung im Verfahren über Nichtigkeit und Revocation
das Rechtsmittel der Berufung; beide Rechtsmittel sind wesentlich
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dadurch unterschieden, daß das erstere der freiwilligen, das
letztere der streitigen Gerichtsbarkeit angehört, § 25. 31 Ges.

Gegen die sonstigen Acte des Patentamts, insbesondere
gegen die Acte, welche dem schließlichen Erkenntniß oder der
schließlichen Entscheidung vorhergehen, gewährt es das Recht der
Beschwerdeführung, § 15 Abs. 3 Ges.

Man hat gefragt, ob die Beschwerde gegen alle und jede
Acte des Patentamtes zulässig ist, und hat in dieser Beziehung
mehr oder minder feste Restriktionen versucht; vgl. die verschiedene
Ansichten bei Dambach S. 48, Landgraf S. 94, Gareis
S, 176 fg. Die richtige Entscheidung der Frage folgt aus
dem Obigen von selbst. Solange der ordnungsgemäße Gang
des Verfahrens unbeanstandet weiter geht, ist an eine Beschwerde
nicht zu denken; eine solche kann nur dann erhoben werden,
wenn dem Antrag einer Partei oder einer andern bei dem Ver-
fahren betheiligten Person nicht entsprochen wurde. Sobald
nun aber das Patentamt den einen oder andern, das Verfahren
betreffenden, Antrag verwirft, also einen beantragten Act nicht
vornimmt oder einen beanstandeten Act vornimmt, ist der Fall
der Beschwerde gegeben, allerdings einer Beschwerde ohne Suspen-
siveffect, welche nur dann Hülfe bieten wird, wenn die Ent-
scheidung zeitig genug erfolgt, um im ersten Verfahren noch
berücksichtigt zu werden. Vgl. auch § 530 C. P. O.

An eine Frist ist diese Zwischenbeschwerde nicht geknüpft;
sie entspricht daher der Beschwerde der Deutsch. C.P.O. Ganz
anders die Beschwerde des § 25 Ges. wegen der schließlichen
Ertheilung oder Verweigerung des Patentes, welche in 4 Wochen
einzureichen ist und daher der sofortigen Beschwerde der
Deutsch. C.P,O. § 540 entspricht und auch als solche bezeichnet
werden kann. Vgl. auch Klostermann, Patentges. S. 213.
Sie steht der sofortigen Beschwerde auch insofern gleich, als
das Patentamt zu einer Aenderung des angefochtenen Beschlusses
nicht berechtigt ist. § 540 Abs. 3 Deutsch. C. P. O.*)

*) Diese Beschwerde kann auch als eine Art von Extrajudicialappellation
bezeichnet werden, Wetzell Civ. Pr. § 58.
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Es läßt sich fragen, ob die Beschwerde gegen anderwärtige
Schlußerkenntnisse des Patentamtes, so diejenige, welche den
Eintrag in die Rolle oder die finanzielle Entscheidung betrifft,
nach den Regeln der Zwischenbeschwerde oder nach denen der
sofortigen Beschwerde des § 25 Ges. zu behandeln ist. Nach
der Fassung des Gesetzes (§ 15 Abs. 3, § 25) muß die erste
Alternative als die richtige gelten, so viel mißliches auch eine
an keine Zeitschranke gebundene Beschwerde gegen derartige
Enderkenntnisse haben mag.

Nr. 289. Neben dieser durch das Patentgesetz eingeführ-
ten einfachen und sofortigen Beschwerde gibt es im Verfahren
vor dem Patentamts eine zweite Klasse von Beschwerden, welche
der Deutsch. C. P. O. entnommen ist. Da nämlich die Bestim-
mungen der D. C. P. O. über die Ausschließung und Ableh-
nung der Gerichtspersonen und, im Revocations- und Nichtig-
keitsverfahren, auch die über die Zeugen und Sachverständigen
entsprechende Anwendung finden, so muß hier überall auch das
Beschwerderecht gelten, wo es auf diesen Gebieten von der D.
C. P. O. zugestanden wird. Es sind dies die Fälle der §§ 345.
355. 374 und die Fälle der W 46. 352. 371 C.P.O., wovon
die erstem der einfachen, die letztern der sofortigen Beschwerde
angehören. Und da diese Beschwerden der C.P. O. entnommen
sind, so müssen sie auch so behandelt werden, wie sie die C.
P. O. behandelt, daher in den Fällen der § 345. 355. 374
die Beschwerde, obgleich eine einfache Beschwerde ohne Zeitfrist, mit
Suspensiveffect verbunden ist — denn es handelt sich um ein
nicht oder nur schwer zu reparables Fravamyii — und die
sofortige Beschwerde der §§ 46. 352. 371 nicht in vier, son-
dern in zwei Wochen eingelegt werden muß.

Die Anwendung der Bestimmungen der C. P. O. ist um
so mehr geboten, als es sich, abgesehen von den Fällen der
§§ 47 und 371 C. P. O., nicht, wie im Patentgesetze, um die
Parteirechte, sondern nm die Rechte dritter Personen, der
Zeugen und Sachverständigen handelt, und als in den Fällen
des § 345. 355. 374 nur eine Reaction gegen die unberechtigte
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Anwendung richterlicher Disciplinarmittel in Frage steht, welche
auch im Civilproceß von den eigentlichen Rechtsmitteln streng
gesondert wird. Wetzell Civ. Pr. § 61 M . 22 fg., Renaud
Civ. Pr. § 192. 193 I I . , Bolgiano im Arch. f. civ. Prax.
V. 59 S. 421.

Nr. 290. Die Beschwerde der einen und andern Art ist
eine judicielle, keine administrative; es handelt sich nicht um
jene Beschwerde im Sinne der Verwaltungslehre, wie sie
Ste in im ersten Bande des Verwaltungsrechts entwickelt und
in ihrem Gegensatze zur Verwaltungsklage dargestellt hat; es
handelt sich nicht um verletzte Interessen, sondern um verletzte
Rechte und das Wort „Beschwerde" ist nur ein weniger glück-
licher Ausdruck für die Anrufung einer zweiten Instanz.

Nr. 291. Mit der Characteristik der Beschwerdefälle ist
auch die weitere Bestimmung des Patentgesetzes, daß Beschlüsse
und Entscheidungen des Patentamts mit Gründen versehen
werden müssen, in ihrer Tragweite dargelegt.

Daß zuvörderst die Schlußerkenntnisse mit Gründen zu
versehen sind, entspricht einer allgemeinen Usance der
modernen Rechtsstaaten, und wird mit Fug und Recht hierin
eine Garantie gerechter Entscheidung gefunden, vgl. Wetzell
z 496 M . 10 fg., Renaud § 414. Dies gilt auch für die
Beschlüsse, welche auf Ertheilung oder Verwerfung der Patente
erkennen, obgleich es sich hier um Acte der Nechtsvolizei
handelt; denn diese Acte erfolgen auf Grund einer causas 003-
nitio, und ist daher die Festsetzung der rations äudiwnäi und

völlig angemessen.

Die Acte im Verfahren vor dem Schlußerkenntniß bedürfen
der Entscheidungsgründe nur da, wo die Beschwerde zulässig ist,
wo also die Behörde dem Antrag der einen oder andern Partei
oder dem eines dritten Vetheiligten entgegentritt; ähnlich wie
dies auch sonst vielfach gerichtliche Praxis geworden ist, Wetzell a.a.
O. Nur solche Acte sind, wie bereits oben gezeigt, als Be-
schlüsse im Sinn des § 15 Ges. zu betrachten.
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Nr. 292., Erfolgen die Beschlüsse auf Grund einer münd-
lichen Parteiverhandlung, fo können nur diejenigen Mitglieder
an der Beschlußfassung theilnehmen, welche der Verhandlung
anwohnten — eine nothwendige Folge des mündlichen Ver-
fahrens, § 9 V. O.

Nr. 293. Die Form der Schlußerkenntnisse, wie der
Beschlüsse im vorhergehenden Verfahren ist nothwendig die
schriftliche, §15 Ges.; dies gilt besonders bezüglich der Schluß-
erkenntnisse; aber auch die vorhergehenden Beschlüsse sind in
schriftlicher, den Vetheiligten zuzustellender Form zu fassen; ein
Princip, welches im schriftlichen Verfahren durchgehends, aber
auch im mündlichen Verfahren für die wichtigsten Beschlüsse
beobachtet zu werden pflegt, vgl. Renaud Civ. Pr. § 155.
Jedoch wird hierdurch die mündliche Eröffnung eines während
des mündlichen Verfahrens (§ 29 Abs. 2) erfolgten Incident-
beschlusses unter Eintrag in das Sitzungsprotokoll nicht aus-
geschlossen sein.

Die Ausfertigungen der Décrète werden durch die Unter-
schrift des geschäftsleitenden Mitglieds vollzogen. Vorladungs-
und Zustellungsschreiben und Patenturkunden werden nicht voll-
zogen, sondern nur beglaubigt, d. i. die Insinuaten erhalten
nicht eigentlich das Decrect in oriFwaii, sondern eine beglaubigte
Abschrift desselben. Die Beglaubigung erfolgt durch die Unter-
schrift eines vom Vorsitzenden designirten Beamten und durch
Beifügung des patentamtlichen Siegels.

Die Décrète laufen unter der Bezeichnung des Kaiserlichen
Patentamtes. Bei Decreten, wo es sich um die Patenter-
theilung in erster Instanz handelt, sowie bei Decreten erster
Instanz, wo es sich weder um Ertheilung noch um Nichtigkeit
oder Revocation handelt (§ 3 V. O.), ist die Bezeichnung der
Abtheilung beizufügen, § 19 V. O.

Nr.,294. Die schriftlichen Erlasse sind den Betheiligten
zuzustellen. Die Zustellung ist dem Selbstbetrieb der Parteien
nicht überlassen; sie hat von Amtswegen zu geschehen, gleich-
gültig, ob der betreffende Beschluß bereits mündlich eröffnet
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worden ist oder nicht Inders die D. C. P. O. § 288 ok. 294).
Doch wird die Eröffnung von Incidentbeschli'lssen zu Protokoll
in der mündlichen Verhandlung genügen, wenn die Parteien
nicht auf schriftlicher Zufertigung bestehen; während es in der
Natur der Sache liegt, daß die Schlußdecrete, auch wenn sie
mündlich eröffnet wurden, dennoch mit vollständig ausgeführten
Gründen schriftlich zugefertigt werden.

Nr. 295. Ueber die Art der Zustellung im Allgemeinen
bestehen bestimmte Normativvorschriften nicht; hier waltet das
Ermessen des einzelnen Falles oder die geschäftliche Instruction.
Nur für eine Art von Decreten enthält das Gesetz bindende
Normen, nämlich für diejenigen, deren Zustellung „den Lauf
von Fristen bedingen"; wobei es unerheblich ist, ob diese Fristen
allgemein gesetzliche oder concrète richterliche oder rechtspolizei-
liche Fristen sind; zu den ersten gehören die Fristen der sofor-
tigen Beschwerde, derjenigen des Patentrechts, wie derjenigen
der C. P. O.; ferner die Frist der Berufung, § 32 Ges. Zu
den letztern die Frist bei der Androhung der Revocation des
Patentes. § 29 Abs. 3 Ges., die Frist zur Verbesserung der
Anmeldung, § 21 Ges., u. s. w.

Nr. 296. Diese Zustellungen sollen erfolgen durch einge-
schriebenen Brief gegen Empfangschein.

Unter Empfangschein kann aber nicht der Einlieferung s-
fchein im Sinne des § 16 I I der Postordnung v. 18/12 1874
verstanden werden, theils weil der Ausdruck völlig ungenau
wäre, theils weil er einen Pleonasmus enthielte, da bei Einschreib
sendungen stets Einlieferungsscheine ertheilt werden; vgl. auch
8 161 Abs. 2 C. P. O.

Es ist auch nicht das Empfangsbekenntniß des § 34 V I
der Postordnung zu verstehen, da auch dieses bei allen Einschreib-
sendungen erhoben wird und da es bei gewöhnlichen Einschreia-
sendungen in den Händen der Post bleibt, mithin zur Frist-
bemessung für das Patentamt völlig untauglich ist. Vielmehr
ist unter Empfangschein der Rückschein im Sinne des § 16 IV
Postordnung zu verstehen; so auch Dambach S. 48.
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Diese Zustellung ist daher wesentlich verschieden von der
Zustellung durch die Post im Sinne der §§ 176 fg. C. P. O.

Dambach S . 48 empfiehlt es, statt der Zustellung einer
Einschreibsendung gegen Rückschein, die einer Einschreibsendung
gegen Vehändigungsschein zu wählen. So wenig hiergegen vom
Standpunkt der Zweckmäßigkeit einzuwenden ist, so dürfte es
doch bedenklich sein, von der gesetzlichen Form abzuweichen.

Nr. 297. Kann eine Zustellung im Inlande nicht erfolgen,
so tr i t t dieselbe Folge ein, wie nach § 161 C. P. O. Die Post-
behörde wird als gesetzliche Empfangsgewalthaberin betrachtet
und eine Zustellung an sie als eine Zustellung an den Adressaten
behandelt. Es findet in diesem Falle keine Zustellung durch
die Postbehörde, sondern eine Zustellung an die Postbehörde
statt, welche nur kraft ihrer gesetzlichen Verpflichtung, die ein-
gelieferten Briefe an ihre Adressaten zu befördern, die einge-
reichte Sendung in der entsprechenden Weise postalisch behandelt;
wobei nicht ausgeschlossen ist, daß bei der Bemessung der richter-
lichen oder rechtspolizeilichen Frist der von der Sendung zurück-
zulegende Weg berücksichtigt wird. Ueber die Behändigung an
die Post ist eine Zustellungsurkunde aufzunehmen, welche das
Patentamt als die die Insinuation anordnende Behörde,
den Adressaten, die Postanstalt, sowie die Zeit der Aufgabe und
die Adresse bezeichnet und mit der Unterschrift des Insinuations-
beamten zu versehen ist, § 174 Z. 2. 3. ?, § 175 C. P. O.

Daher muß das Patentamt einen mit Veurkundungsrecht
versehenen Insinuationsbeamten besitzen, welcher von dem
Reichskanzler zu ernennen ist und gemäß § 15 V. O. unter
dem Vorsitzenden des Patentamts steht.

Nr. 298. Der soeben beschriebene Modus der Insinuation
entspricht der C. P. O. auch in seiner Veranlassung, sofern
auch hier die Postanstalt als gesetzliche Zustellungsgewalthab erin
derjenigen Personen behandelt wird, welche verpflichtet sind,
einen inländischen Zustellungsgewalthaber zu ernennen, und diese
Pflicht versäumen, § 161 ok. § 160 C .P .O. ; denn im Patent-
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verfahren besteht eine noch viel weitergehende Pflicht zur
Bestellung eines Vertreters im Inlande, als im Civilproceß-
verfahren; worüber bereits S. 147 das Nähere entwickelt wurde.
Es wurde dort ausgeführt, daß der aufgestellte Vertreter auch
bevollmächtigt sein muß, die Rechte aus dem Patent gegen ein
damit collidirendes neues Patentbegehren geltend zu machen.
Aus dem § 15 Abs. 2 ist nun aber weiter zu erschließen; daß
auch der Nichtvatentberechtigte, welcher aus irgend einem
Grunde einem bereits bestehenden oder einem neu zu erwirkenden
Patente entgegentritt, falls er im Auslande wohnt, mindestens
einen Zustellungsgewalthaber im Inlande ernennen muß, da
ihm sonst nicht die Post als gesetzliche Zustellungsgewalthaberin
aufoctroirt würde.

Nr. 299. Obgleich nun diese Art der Zustellung haupt-
sächlich in dem Falle eintritt, wo die Adresse des Insinuaten
auf das Ausland lautet, so wird sie doch auch dann in An-
wendung kommen können, wenn nur eine Adresse im Inlande
bekannt ist, der Adressat aber nicht an dem Orte der Adresse
angetroffen wird; denn auch in diesem Falle kann die Zustel-
lung im Inlande nicht erfolgen und ist diese Art der Bestellung
ein vollkommenes Auskunftsmittel, da die Insinuation mit der
Behändigung an die Post als erfolgt zu betrachten ist und die
weitern Schicksale der Ausfertigung den Bestand oder Nicht-
bestand der Insinuation nicht berühren; weßhalb es auch uner-
heblich ist, wenn die Sendung als unbestellbar zurückkommt.

Nr. 300. Soweit die Décrète und deren Verkündung.
Zur Vollstreckung d. h. zu einem den Decreten entsprechenden
Eingriffe in die Außenwelt ist das Patentamt nur in den
seltensten Fällen veranlaßt, daher es auch nicht mit einsm
Apparate von Vollstreckungsbeamten versehen ist; nicht als ob
ihm die Vollstreckungsbefugniß fehlte — diese steht ihm viel-
mehr in allen Fällen zu, wo ein Vedürfniß obwaltet —; wohl
aber ist in diesen wenigen Fällen die Vollstreckungsgewalt
mit Hülfe anderer staatlicher Organe auszuüben, welche zu
diesem Zwecke requirirt werden müssen. Und daß die Gerichte
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verpflichtet sind, dem Patentamt Rechtshülfe Zu leisten, ist in
§ 3 1 Ges. ausdrücklich ausgesprochen. E i n Fall der Vollstreckung
ist dabei besonders vorgesehen. Die Anwendung von Zwangs-
mitteln gegen Zeugen und Sachverständige, erfolgt auf Requi-
sition durch die Gerichte, § 31 Ges.; wie dies auch in dem
Seeunfallgesetze v. 27/7 1877 (Reichsges. B l . 1877 S . 549 fg.)
§ 19 Abs. 2 in analoger Weise bestimmt wird.

Aber auch in andern Fällen wird eine Vollstreckung auf
Requisition des Patentamts erfolgen; so in dem bereits oben
erwähnten Falle des Gebühren- oder Steuereinzugs (S. 146),
so bezüglich des der Gegenpartei zu leistenden Kostenersatzes
§ 13 V. O. u. s. w.

Nr. 301. I n Betreff der Geschäftssprache gelten die Be-
stimmungen des Gerichtsverfassungsges., §33 Patentges., §186
bis 193 Gerichtsverfass. Sie gelten jetzt schon, nicht erst nach
Einführung der Gerichtsverfassung. Die Eingaben, welche nicht
in deutscher Sprache verfaßt sind, werden nicht berücksichtigt.
Vgl. hierüber unten. Ueber die Behandlung der Sache,
wenn eine Person der deutsch. Sprache nicht mächtig ist s.§187.
190 Gerichtsverfass. Hiernach soll zwar kein Nebenprotokoll in
fremder Sprache aufgenommen, jedoch einzelne Erklärungen und
Aussagen, welche der Richter für besonders wichtig erachtet,
auch in fremder Sprache niedergesetzt werden. Die Eidesleistung
soll in der dem Eidesleister vertrauten Sprache erfolgen. Ueber
den Dollmetscher s. § 187. 191 -193 . Derselbe ist ein Sach-
verständiger, welcher entweder im Allgemeinen oder für den
einzelnen Fall beeidigt wird, und auf dessen Eidesleistung nicht
verzichtet werden kann. Struckmann-Koch S. 888. Ueber taube
und stumme Personen s. §§188.189 und dazu St ruckmann-
Koch S . 886. 887.

Nr. 302. Dies die Normativbestimmungen für das Ver-
fahren des Patentamts im Allgemeinen. Nunmehr ist auch noch
auf die allgemeinen instructuellen Vorschriften ein Blick zu
werfen.
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Das Verfahren des Patentamts ist das Verfahren einer
Collegialbehörde unter zeitweiligem Hervortreten des Abtheilungs-
dirigenten (geschäftsleitenden Mitglieds), welchem die ersten
leitenden Verfügungen obliegen, ganz wie z. B. nach der bat».
C. P. O. die Ladung auf die Klage nicht vom Gerichtssenate,
sondern vom Vorsitzenden ausgeht. Der Abtheilungsdirigent
hat einen Referenten zu ernennen, dem die Instruction der
Sache unter wesentlicher Leitung des Dirigenten obliegt, § 7
V. O. Die Geschäftsabfertigung erfolgt entweder schriftlich,
indem der Referent den Beschluß entwirft und in Circulation
setzt, oder in mündlicher Verhandlung, in welcher auf münd-
lichen Vortrag und Berathung die Beschlußfassung erfolgt. Bei
gewissen Decreten ist die letztere Form ausdrücklich vorgeschrieben,
§ 8 V. O. Die Sitzungen sollen regelmäßig an bestimmten
Tagen und zu bestimmten Stunden erfolgen, die Festsetzung
obliegt dem Vorsitzenden, § 11 V. O.

Die Abstimmung erfolgt xsr mHora unter etwa erforder-
licher Stichentscheidung des Dirigenten, § 9 V. O.

Die Behandlung der Einlaufe ist die übliche, § 16 V. O.
und oben S. 84. Die Einlaufe, welche sich auf die Patent-
ertheilung beziehen, gehen der jeweiligen Abtheilung unmittelbar
zu; die übrigen werden dem Vorsitzenden vorgelegt, § 17 V. O.

Ueber die Ertheilung von Abschriften f. § 18 V. O.
Soweit diese Bestimmung das Princip der Publicität berührt,
ist an entsprechender Stelle darauf zurückzukommen.
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L. Die Patentertheilung und das ihr vorausgehende
Verfahren.

I.
Me allgemeinen Grundsätze.*)

Nr. 303. Schon oben wurden die Gründe entwickelt,
welche den Gesetzgeber veranlaßt haben, die volle Wirksamkeit
des Erfinderrechts an eine Mitwirkung staatlicher Organe zu
knüpfen. Auch wurde bereits oben erwähnt, daß die staatliche
Mitwirkung entweder erst nach Prüfung der entsprechenden
Voraussetzungen des Actes erfolgt, oder daß den Parteien allein
die Prüfung der Voraussetzungen vorbehalten bleibt und die
staatlichen Organe jeder Contrôle über das Vorhandensein dieser
Voraussetzungen enthoben sind.

Das letztere System ist das des französischen Rechts; die
breveta ä'invsntion des französischen Handelsministers werden
ertheilt »ans 6xain6n Pi6a1a1)i6, aux ii8yu68 6t v6iii3 ä68

, 6t 83.N8 FaranÜ6, 80it ä6 1a I6a1it6, ä6 la nou-
ou äu M6rit6 ä6 l'invention, 8oit ä6 1a Üä6iit6 ou äs

1'6xaotitnä6 äs 1a ä68orivtion, art. 1 1 ; daher denn auch die
Bezeichnung der Waaren als patentirt stets mit dem Zusätze:
8an8 Faranti6 äu Fonv6in6in6nt verbunden sein muß, art. 33.

Dieses System hat die deutsche Gesetzgebung auf dem ver-
wandten Gebiete des Musterschutzes adoptirt, §10 Mustergesetz:
„Die Eintragungen in das Musterregister werden bewirkt, ohne
daß eine zuvorige Prüfung über die Berechtigung des Antrag-
stellers oder über die Richtigkeit der zur Eintragung angemel-
deten Thatsachen stattfindet", Wächter, Urheberrecht, S . 313.
314, Dambach, Mustersch. Ges. S . 64; daher denn auch der
Registerbehörde jeder technische Apparat zur technischen Cognition

*) Vgl. u. A. Klostermann S. 112 fg. und Recht des Erfinders
S. 52 fg., Patent f rage S. 88.136, I a c o b i , ein Wort über das deutsche
Patentgef., Vortrag v. 2/7 1877, (abgedruckt in der Kortkampf'schen Ausgabe
des Patentges. mit Anmerkungm, S. 254 fg.

Kohler, Patentrecht. 21
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gebricht. Auch im Markenschutzwesen findet eine Prüfung nur
bezüglich der Vorschriften des H 3, nicht aber bezüglich der des
§ 10 Abs. 2 Ges. oder bezüglich der Collision mit andern
Marken statt.

Nr. 304. Das Anmeldesystem empfiehlt sich auf den ersten
Blick durch die Leichtigkeit und Glätte des Verfahrens, durch
den geringfügigen staatlichen Apparat, welchen es voraussetzt,
und durch die Sicherheit, mit welcher der Erfinder seinen
Zweck erreicht, indem seine Idee der Directive seiner Fach-
genossen entzogen ist, welche vielleicht dem Genie nicht gewachsen
sind, ihm vielleicht sogar feindselig gegenübertreten.

Diese Vortheile wenden auch von den französischen Juristen
mit großem Applomb betont; es wird hervorgehoben, daß die
genialsten Erfindungen, wie die Verwendung des Dampfes zur
Locomotion und die Télégraphie seiner Zeit selbst von Häuptern
der Wissenschaft für unpractikable Einfälle erklärt worden sind.

Nr. 305. Nichtsdestoweniger haben sich die Stimmen der
Neuzeit in der Mehrzahl für das System der Vorprüfung aus-
gesprochen; sie hatten einen vollen Rückhalt an dem Patent-
system der Vereinigten Staaten und an den vractischen Erfah-
rungen der Länder beider Systeme. Sie haben bei der Verathung
des deutschen Gesetzes obsiegt und sie mußten obsiegen.

Die angebliche Garantie des Erfinderrechts, welche das
reine Anmeldeverfahren bieten soll, ist nur Schein. Denn auch
unter diesem System entgeht der Erfinder der Einwirkung seiner
Zunftgenossen nicht, sobald die Erfindung im Streite liegt; nur
daß nicht eine rechtspolizeiliche Patentbehörde, sondern die
Gerichte, diese aber auf Grund eines technischen Sachverstän-
digengutachtens entscheiden; »wobei es erst fraglich ist, ob im
einzelnen Fall ebenso gut qualisicirte Techniker zur Expertise
zu finden sind, wie bei Aufstellung einer technischen Behörde.
Der Pruck der Fachgenossen wird daher bei diesem Verfahren
nicht beseitigt, fondern nur an eine andere Stelle verlegt. I n
beiden Fällen kann nur die Wahl tüchtiger Techniker und die
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gründliche Directive derselben durch eine unparteiliche, mehr
juristische als technische Sachleitung Abhülfe gewähren;*) in
beiden Fällen gelten die Worte von ?k i1 i vp8 v. 54: N s
dbnotioial süßet ok tü6 la^v äspsiiä« <^uit6 28 niuod, upon tds
pimoipls anä 8Z)irit, ^ i ^ ^ l i io l i i t Ï8 mtorprstsä anä aäiuiui»
«treä, as u^ou tus Fsusrai xr0vi8i0U8 ol tlis lais it86il.

Fällt mithin dieses Gewicht aus der Wagschale, so ist es
nur noch eine Frage der Zweckmäßigkeit, ob die Prüfung der
Voraussetzungen des wirksamen Erfinderrechts dem Einzelnen
füglich überlassen bleibt oder ob die Behörde unter
Veiziehung von tüchtigen sachkundigen Kräften die Prüfung
selbst vollzieht und hierdurch dem Patentimpetranten eine starke
Garantie für die Rechtsgültigkeit der ertheilten Patente gewährt.
Is t aber die Sache auf diesen Standpunkt gestellt, so kann es
bei einer Materie von so enormen technischen Schwierigkeiten,
wie dem Patentrechte, kaum mehr einem Zweifel unterliegen,
daß das System der Vorprüfung weitaus vorzuziehen ist, ins-
besondere, weil die ertheilten Patente sofort zu den kostspieligsten
Spekulationen anregen und daher vor allem einer festen Basis
bedürfen. Und was den hierbei nöthig fallenden staatlichen
Apparat betrifft, so kann derselbe um so weniger Anstoß erregen,
als er zugleich zur Entscheidung über Nichtigkeit und Revocation
des Patents verwendet werden kann und eine Entscheidung
dieser Fragen durch eine einheitliche, mit technischen Beiräthen
besetzte Behörde als ein dringendes Vedürfniß erscheint. Zugleich
wird dieselbe mehr als jede andere Behörde in der Lage sein,
das Material der Erfindungen zu sammeln und dem Gewerbe
offen zu legen; in welch' hervorragendem Maße dies durch das
Patentamt der Vereinigten Staaten geschehen ist, und mit welch'
segensreichen Folgen für die Industrie, darüber herrscht unter
allen Sachkundigen nur eine Stimme. Man vgl. z. V. die
Darstellung in Gro the ' s Industrie Amerika's oder in der reichen

*) Dies würde noch in weit höherem Maße hervortreten, wenn das
deutsche Gesetz, ähnlich dem amerikanischen, im Falle der Abweisung noch eine
Klage auf Patenterteilung gewähren würde.

2 1 *
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Literatur, welche über die Weltausstellung von Philadelphia
erwachsen ist. Daher kann es keinem Zweifel unterliegen, daß
eine Patentbehörde, welche ihre Aufgabe richtig erfaßt, eine der
segensreichsten staatlichen Institutionen ist, um das Gewerbe
von Innen heraus zu heben — was uns gerade heutzutage vor
allem Noth thut.

Bedürfte es noch eines weitern Beweises, so würde es genügen,
auf die practischen Zustände im Heimathlande des Anmelde-
systems selbst einen Blick zu werfen. M i t welch' stolzen Phrasen
auch immer die französischen Autoren das System der Anmel-
dung als ein Palladium des Erfinderrechts, als ein Erbtheil
aus dem Schlüsse des vorigen Jahrhunderts u. s. w. zu preisen
pflegen, so können sie doch nicht die Klagen übertönen, welche
aus der Mit te des Gewerbestandes über die schweren Mißstände
des dortigen Industrieschutzes überall laut werden. Ich wi l l
nicht das bald zum Gemeinplatz werdende Beispiel von den 147
(nach Andern, 167) Processen wiederholen, welche Christofle
zur Aufrechterhaltung feines Patentes führen mußte; aber auch
X o n F u i s r erzählt von einem Fabrikanten, welcher, nachdem er
wegen seines Patents 3 Processe, von welchen zwei in die
höchste Instanz getrieben waren, gewonnen hatte, einen vierten
verlor und nachträglich sogar diejenigen, welche wegen Patent-
bruch bestraft worden waren, entschädigen mußte (Nxamsii i). 83).

Der Mangel jeder Contrôle bei der Patenterteilung, der
Mangel jeder einheitlichen Institution zur Entscheidung über
Gültigkeit oder Nichtigkeit muß bei einer Materie, welche zu
ihrer Bewältigung besondere, technisch gebildete Kräfte verlangt,
uothwendig zu solchen trostlosen Verhältniß führen. Der Bericht
einer französischen Kommission zur Prüfung des Patentwesens
spricht sich gelegentlich des Gesetzentwurfs von 1858 mit großer
Freimütigkeit über die Lage der Besitzer von Erfindungs-
kapitalien aus: lu t tan t 8au8 os886 contre 168 atta<iu68 äout

hievst 68t 1'odjet, sxp08e8 äsvaut le« tribunaux a äs8
sn oontraäiotion 168 uns8 avso Is8 autrs8 8ur 1s8
äs nuUits, äs üsoksanes 0U äs ooutrsla^on, Ü3
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6pui86Iit 1«UI8 16880111068 611 pr0068 00Qtil1U6i8 6t

trop 80uvsut a l'sxpiratiou äs Isur privil6F6 83,118 avoir suoors
pu tirsr un parti LuMammeut lemuiisratsur äo la äsoou-
verts äont ii8 ont suriodi la 80oiet6. I^'inäu8tri6 sils —
Wsili6, au milisu äs 068 ooiMt8, 68t 6n äs8aooorä 8ur 863

6t la kadrioation ä68 proäuit8 l68 plu8 utii68 68t aiu8i
6au8 868 ä6V6iopz)6ui6ut8 (Rapport äs «I0886au

p. 29).

Nr. 306. Dem entsprechend hat sich sowohl der mit vieler
Gründlichkeit ausgearbeitete Bericht der von der englischen
Regierung niedergesetzten Kommission zur Prüfung des Patent-
wesens, welcher im Jahre 1865 dem englischen Parlamente
vorgelegt wurde, als auch der Bericht des englischen Parlaments-
ausschusses vom Mai 1872 für die Einführung einer gründ-
lichen Vorprüfung ausgesprochen, ebenso die Mehrheit der
Sachverständigen in der deutschen Enqußte (Enq. S. 37. 38);
daher die Adoption dieses Systems in dem deutschen Patent-
gesetze kaum mehr eine Frage sein konnte.

Nr. 307. Die Vorprüfung (oar^as ooFuitio) des deutschen
Patentamtes ist aber, wie bereits oben erwähnt, dadurch eigen
geartet, daß ihr ein Aufgebot an die Interessenten zur Ein-
legung eines etwaigen Widerspruchs vorhergeht; dadurch wird
die Möglichkeit geboten, daß dem Patentamte von Seiten der
Drittinteressenten neues Material zur Veurtheilung der Anmel-
dung beigebracht wird — und da es die Interessenten meist
vorziehen werden, vor Perfection des Patentes mit ihren
Widersprüchen hervorzutreten, anstatt erst nachher dasselbe mit
der Nichtigkeitsklage anzugreifen, so gewinnt dadurch der Patent-
sucher eine unschätzbare moralische Garantie gegen künftige
Angriffe, und sein Patent einen gesteigerten Werth.

Nr. 308. Die Behandlung der Oppositionen kann eine
doppelte sein, entweder eine vorläufige für das bloße Patent-
ertheilungsverfahren oder eine endgültige, so daß ein abgewiesener
Opponent auch nicht mehr nachträglich mit der Nichtigkeitsklage
gehört wird. Das Patentgesetz hat sich für die erste Alter-
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native entschieden, so ausdrücklich der K. B. S. 33, so auch
das Gesetz, welches den abgewiesenen Opponenten von der ganz
anders gearteten Nichtigkeitsklage nicht ausschließt — mit vollem
Recht:*) denn die endgültige Erledigung der Oppositionen würde
ein Verfahren voraussetzen, welches die ErtheiluNg des Patentes
allzusehr in die Ferne rücken würde. Auch bleibt den Interes-
senten die Möglichkeit, sofort nach Ertheilung des Patentes eine
definitive Entscheidung herbeizuführen, gewahrt durch die Nichtig-
keitsklage einerseits- und durch die Festsetzungsklage anderseits,
gegen welche der Einwand der Nichtigkeit des Patents bei
Vermeidung der Präclusion erhoben und sodann definitiv
entschieden werden muß.

Nr. 309. Das Aufgebotsystem des Patentrechts setzt wie
jedes andere Aufgebotsystem die Offenlegung der An-
meldung voraus, gegen welche die etwaigen Oppositionen er-
folgen sollen. Es führt daher nothwendig zur Publication der
Erfindung im Stadium des Werdens; doch soll diese einstweilige
Publication nur zu dem Zweck erfolgen, um die Interessenten von
der Sachlage zu unterrichten und ihnen die Möglichkeit des
Einspruchs zu gewähren, weßhalb die Pflicht des Amtsgeheim-
nisses dadurch nicht aufgehoben wird und auch die Einsichtnahme
Dritter nur soweit zu gestatten ist, als dieselbe nöthig fällt, um
diesen beschränkten Zweck zu erreichen.

Nr. 310. Schon oben (S. 192) wurde bemerkt, daß das
Patent mit der Anmeldung gleichsam im Stadium des uas-
oitliius sich befindet, indem ihm das objective Recht, wenn es
auch seine Vollberechtigung nicht anerkennt, doch auch nicht jede
Berücksichtigung versagt; es wurde dabei betont, daß der
Moment der Anmeldung für die Frage der Priorität und der
Offenkundigkeit der Erfindung entscheidend ist, und daß die
15 jährige Patentfrist von dem Tag nach der Anmeldung datirt.

Diese rechtliche Berücksichtigung muß mit dem Moment
des Aufgebotes eine intensivere werden, da mit diesem Augen-

*) Vgl. auch Klostermann, Recht des Erfinders S. 63. 6t.
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blick das Geheimniß und damit der natürliche factische Schutz
der Erfindung preisgegeben wird; sie muß sich dahin steigern,
daß der ua8oiwru8 nicht nur in den soeben erwähnten einzelnen
Momenten, sondern überhaupt xro naw kabewr, die spätere
Geburt d. i. Patentertheilung in allewege vorausgesetzt; daher
hier ein pendentes Rechtsverhältniß in reicher Entwicklung und
mit den interessantesten juristischen Problemen vorliegt.

Nr. 311. Eine provisorische Anmeldung unter Vor-
behalt vorläufiger Geheimhaltung, wie sie im Entw. des
Patentschutzvereins (§ 22. 24) vorgesehen würde, um der
Anmeldung im Auslande nicht zu präjudiciren und um
zugleich die Priorität eines noch nicht durchgearbeiteten
Gedankens zu wahren, ist im Gesetze nicht zugelassen worden.
Zwar wurde diese Idee in den Kommissionsverhandlungen wieder
angeregt, aber ohne Erfolg; was zu beklagen ist. Man
befürchtete die Einreichung unreifer Ideen; allein diese bedürfen
oft am dringendsten des vorläufigen Schutzes, bis es dem Er-
finder gelungen ist, durch eine Reihe von Zusätzen seine Idee
von den sie umgebenden vractischen Schwierigkeiten zu lösen;
weßhalb gerade im deutschen und französischen System, in
welchem der Moment der Anmeldung, nicht der Moment der
Erfindung entscheidet, ein derartiges Institut der ^aveat's
dringend geboten wäre. Was aber die Collision mit den
Patentbewerbungen im Auslande betrifft, so wurde bemerkt,
daß einerseits eine gleichzeitige Patentanmeldung in den ver-
schiedenen Ländern möglich sei, anderseits den etwaigen Schwierig-
keiten durch internationale Vereinbarungen abgeholfen werden
könne (K. V. S. 32. 33); welche internationalen Verträge noch
abzuwarten sind. Noch im Reichstage versuchte der Abgeordnete
Dr. Grothe der von der Kommission verworfenen Idee wieder
Eingang zu verschaffen, allerdings an unrichtiger Stelle (durch
ein Amendement zu § 19 Ges.). Die Gründe, welche dieses
Amendement zum Falle brachten, sind nicht nur nicht überzeugend,
sondern sogar sehr auffallend, worüber in den Protocollen des
Reichstags S. 939 das Nähere zu ersehen ist; eine weitere
Besprechung derselben kann hier füglich unterbleiben.
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Nr. 312. Verschieden in Wesen und Zweck von der Publi-
cation der Anmeldung ist die Publication der ertheilten Patente.
Sie ist eine nothwendige Folge der prohibitive« Kraft des
Patentes, da das Publicum, um einen Eingriff zu vermeiden,
das Gut kennen muß, dessen Verletzung untersagt ist. Sie ist
aber auch einer der kräftigsten Hebel des gewerblichen Fort-
schrittes; sie gibt die Erfindung dem gewerbtreibenden Publicum
preis für die Zeit nach dem Erlöschen des Patentes; aber auch
während des Bestandes regt sie den Erftndungsgeist mächtig
an. Sie ist völlig unabhängig von dem zur Erwirkung der
Patente beobachteten System und findet sich daher auch im
französischen Gesetze; am wirksamsten aber ist sie in den Ver-
einigten Staaten durchgeführt, denen sich das deutsche Gesetz
anzuschließen versucht hat.

Nr. 313. Die Unterlassung der Publication der aufge-
botenen, wie der patentirten Erfindung steht mit der Natur der
Sache im Widerspruch, indem ein Aufgebot, bei welchem der
Gegenstand des etwaigen Einspruchs nicht bezeichnet wird, ebenso
„gegenstandslos" ist, wie eine prohibitive Norm ohne Fixirung
desjenigen, was verboten ist. Es ist daher eine seltsame
Anomalie, wenn das Mustergesetz die Einreichung versiegelter
Muster gestattet, welche erst nach drei Jahren zu eröffnen sind
und nur in Streitfällen (d. i. im Fall von Rechtsstreitigkeiten)
schon früher geöffnet werden können, § 9 und 11 Mustersch.
Ges. Hier geht aus dem Musterregister nur hervor, daß für
eine bestimmte Person ein Musterschutz erwachsen ist, ohne daß
sich das Publicum über den Gegenstand des Schutzes informiren
kann. Dambach Mustersch. Ges. S. 65 fg., Klostermann,
Urheberrecht S. 198. 199.

Ebensowenig ist es zu rechtfertigen, daß das Patentgesetz
von dem Principe der Anmeldungs- unb Patentvublicität eine
Ausnahme macht zu Gunsten von Erfindungen, welche im Namen
des Reichs für Zwecke der Militär- oder Marinevermaltung
angemeldet und patentirt werden, Z 23 Abs. 2, § 19 Abs. 3
und 4. Handelt es sich um eine Erfindung, deren Geheim-



— 329 —

Haltung die Reichsregierung im Interesse der militärischen oder
seemilitärischen Operationen für geboten erachtet, so wäre es
gerathener, auf die Patentirung überhaupt zu verzichten, als in
dieser Weise die Vortheile der Geheimhaltung mit denen der
Patentirung zu verbinden.

II.

3>er Anmelder.

Nr. 314. Die Befähigung zum Anmeldeverfahren bemißt
sich im Allgemeinen nach der Befähigung zum Patenterwerb.
Allerdings handelt es sich im letztern Falle um eine Befähigung
des materiellen, im erstern um eine Befähigung des rechtspolizei-
lichen Rechtes, so daß beide Fragen durchaus nicht als identisch
betrachtet werden dürfen; auch gibt es Unterschiede im Einzelnen.
I m Allgemeinen aber muß gesagt werden, daß, wie der Patent-
erwerb an keine beschränkenden Voraussetzungen in der Person
des Erwerbers geknüpft ist, so auch für das Anmeldeverfahren
nichts als die Fähigkeit des Rechtserwerbs verlangt wird.

Die Beschränkungen im Einzelnen sind folgende:

1. Bei der Freiheit des Verfahrens steht es dem Patent-
amts zu, im Falle der Anmeldung eines Handlungsunfähigen,
z. B. eines Entmündigten, den ourator desselben zum Verfahren
beizuziehen oder ihm mindestens Gelegenheit zu geben, sich ver-
nehmen zu lassen.

2. Der im Auslande wohnende unterliegt einem theilweisen
Vertretungszwange; wovon aber schicklicher weiter unten bei
Besprechung der Vertretung überhaupt zu handeln ist.

Pr. 315. Der Anmelder kann sein Recht während des
Anmeldeverfahrens an Dritte übertragen. Dieses ist nicht nur eine
Uebertragung des nackten Erfinderrechts, sondern zugleich eine
Uebertragung der durch das seitherige Anmeldeverfahren er-
worbenen Rechtsstellung, ähnlich wie die Cession einer erhobenen
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Klage, Renaud, Civ. Pr. § 50 I I . , Wetzell, Civ. Pr. § 6
M . 8 fg., H 236 C. P. O. Es wird dem Cessionar, welcher
sich gehörig legitimirt, gestattet sein, auch formell in das Ver-
fahren einzutreten (anders C. P. O. § 236 Abs. 2, Struck-
mann-Koch S. 181), und das Patent ist in diesem Falle auf
seinen Namen zu stellen, vgl. Amerik. Ges. 86ot. 33.

Stirbt der Anmelder während des Verfahrens, so geht
das Erfinderrecht mit den durch das seitherige Verfahren er-
worbenen Rechten auf die Erben über, vgl. tr. 8 § 1 äs üä6j.
6t nom. (27, 7). Diese sind berechtigt, in das Verfahren ein-
zutreten und den Opponenten zu erwidern> wobei sie sich als
Erben zu legitimiren haben, vgl. Wetzell Civ. Pr. § 6 M . 2
fg., Renaud Civ. P. § 50 I., D. C. Pr. O. § 217. Das
Patent ist in diesem Falle, gehörige Legitimation vorausgesetzt,
auf die Erben zu stellen, entweder auf die Erben überhaupt
vorbehaltlich der nähern Feststellung*) oder auf die als Erben
bestimmt erwiesenen Personen, vgl. auch oben S. 85.

Wird der Patentbehörde der Tod amtlich bekannt, so steht
es in ihrem Ermessen, das Verfahren für kurze Zeit zu sistiren,
um eine Reassumtion der Erben zu ermöglichen — insbesondere
dann, wenn das Verfahren in das Stadium des Oppositions-
verfahrens übergegangen ist — oder einfach im Verfahren fort-
zuschreiten und das Patent auf die Erben zu stellen. Sollte
das Patentamt von dem eingetretenen Tode keine Nachricht
erlangen und das Patent auf den Verstorbenen stellen, so wird
es ip80 Mi6 den Erben zukommen; ebenso werden sich diese
aber auch eine auf den Erblasser gestellte Patentverfagung
gefallen lassen müssen, und der Satz des Rom. Rechts:
6UIU, qui in I6du8 QUN3,ui8 non lu i t 86nt6utia6 äiatÄ6 t6wpor6,
iu6N«23,oit6r oouä6iQii3.tuiii viä6ri, kr. 2 xr. qM6 86ut. 8ÎU.S
app. (49, 8), kann auf unferm Gebiete, auf welchem die Partei-
rechte völlig zurücktreten, keine Anwendung finden. Vgl. auch
D. C. P. O. § 226 Abs. 3.

*) Die Zustellung der Patenturkunde wird in diesem Falle, sofern die
Patentgebühr bezahlt wird, an die Erbschaftsbehörde zu erfolgen haben.
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Nr. 316. Geräth der Anmelder während des Verfahrens
in Konkurs, so kann der Konkurskurator in das Verfahren
eintreten, vgl. § 218 C. P. O.. § 8 Konk. O, nicht als ob
durch die Konkurseröffnung eine Universalsuccession zu Gunsten
der Gläubiger oder «der Masse" stattfinden würde, sondern,
weil die Gläubiger das von den Dispositionen des Kridars
unabhängige Recht der Verwerthung der Masseobjecte besitzen,
vgl. oben S. 170, wozu denn auch die Patentirung eines Er-
finderrechts . gehört. Daher ist das Patent in diesem Falle
nichtsdestoweniger auf den Namen des Kridars auszustellen,
den Gläubigern steht nur die Vefugniß zu, kraft ihrer pfand-
rechtartigen Berechtigung das so ertheilte Patent zu verwerthen..

Möglich wäre es immerhin, daß die Gläubiger das Er-
finderrecht sammt der durch das seitherige Verfahren erwachsenen
Rechtsstellung im Gantverfahren veräußerten, in welchem Falle,
der Erwerber in das Verfahren einzutreten und sich zu legiti>
miren hätte, so daß das Patent auf seinen Namen zu stellen
sein würde.

Nr. 317. Lehnt der Konkurskurator das Verfahren ab,
so kann es von dem Kridar weiter verfolgt werden. I n diesem
Falle darf die Konkursmasse auf das Patent keinen Anspruch
machen. Sarwey, Konk. O. S. 39, v. Völdendorff , Konk.
O. S. 148.

Nr. 318. Die Anmeldung kann in fremdem Namen ge-
schehen, denn sie gehört nicht zu denjenigen Acten, bei welchen die
Vertretung ausgeschlossen ist. Vgl. über die Vertretung im Rechts-
palizeiverfahren v. K iß l ing , Handbuch der Gerichtsbarkeit außer
Streitsachen nach östreich. Recht S. 17 fg. Die Vertretung kann
begründet sein durch ein Amt — Vormundschaft, Vorstandschaft
eines Vereins — oder durch einen hierauf lautenden einseitigen
Privatact, die Ertheilung der Vollmacht. Ueber die inneren
Erfordernisse in dem einen und andern Falle entscheidet das
Privatrecht des Landes, dem der äomiimZ angehört; über
die Form der Vollmacht dagegen allein das deutsche Patentrecht,
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da es sich um die Legitimation vor einer deutschen Behörde
handelt, über welche das deutsche Recht allein zu bestimmen hat,*)
s. § 3ä Vekanntm. des Patentamts 11/7 1877 und vgl. unten.
I m Falle einer mangelhaften Vollmacht wäre die Anmeldung
wie eine formell mangelhafte zu behandeln und wäre dieselbe
innerhalb bestimmter Frist zu verbessern. Denn die cit. Bekanntm.
behandelt die Vollmacht wie ein Formerforderniß der Anmel-
dung, bei dessen Mangel der § 21 Ges. eintritt.

Die Vertretung ist eine directe und vollkommene; die
innerhalb der Vollmachtssphäre emittirten Acte des Repräsen-
tanten treffen unmittelbar die Vermögenssphäre des Repräsen-
tirten, daher denn auch die darauf folgenden Acte des Patent-
amts unmittelbar auf denRevräsentirten**) gestellt werden und
insbesondere dieser der directe juristische Empfänger des Patentes
ist, vgl. Wetzell C. P. O. § 9 No. 26 fg., deutsche C. P.
O. § 81.

Nr. 319. Ein allgemeiner VertretungZzwang (Anwalts-
zwang) besteht nicht; es kann daher eine Vollmacht auch für
einen einzelnen Act ertheilt werden, indem sich der Vollmachts-
geber sein persönliches Einschreiten vorbehält. Wird jedoch die
Vollmacht für die Anmeldung ohne Restriction ertheilt, so wird
hierunter das ganze Anmeldeuerfahren, einschließlich der Ve-
schwerdeführung zu verstehen sein, und wird der Bevollmächtigte
als Zustellungsgewalthaber für den Empfang aller Behändi-
gungen betrachtet werden müssen, da keine Behändigung vor-
behalten ist, welche an die Partei felbst zu geschehen hätte.
Vgl. § 77, 162 deutsche C. P. O. Auch die Claudia
kereäum und ähnliches ist wohl nach einer ziemlich allge-
meinen Rechtsanschauung, wenn nicht ausdrücklich beigefügt,

«) Renaud Civ. proc. tz 68, deutsche C. P. O. § 76.
**) Wobei indeß. die Anschauung ferngehalten werden muß, als ob die

vom Vertreter ausgehenden Acte keine Acte des Vertreters, sondern Acte des
Vollmachtgebers wären: eine Anschauung, welche völlig verwerflich ist: es ist
der Vertreter, welcher den Rechtsact vollzieht, und nur die Rechtsfolgen des
Actes fallen in die Vermögenssvhäre des Vollmachtgebers, Z immermann ,
stellvertretende Neg. Gest. S. 41 ŝ und die dortige Littérature meine Abhandl.
in I H e r i n g ' s Jahrb. XVI . S. 117.



— 333 —

zu suvpliren, vgl. Renaud § 38 No. 23, deutsche C. P.
O. § 82.

Eine Restriction ist nur dann wirksam, wenn sie in der
dem Patentamte überreichten Vollmacht ausgedrückt ist; ander-
wärtige Abreden könnten nur das Mandats- nicht auch das
Vollmachtsverhältniß berühren, vgl. meine Abhandl. in
Iher ing 's Jahrb. XVI. S. 118. 119. Dagegen kann durch
Aufnahme in die Vollmachtsurkunde jede dem Geschäftsgang
nicht widersprechende Restriction aufgenommen werden, und
findet der § 79 der deutsch. C, P. O. keine analoge An-
wendung.

Soviel über die Vertretung im Allgemeinen.

Nr. 320. Ausnahmsweise gilt eine Zwangspfticht zur
Aufstellung eines Vertreters, wenn der Patentimplorant nicht
im Inlande wohnt; zwar nicht in der Weise, als ob die An-
meldung nicht auch direct eingereicht werden könnte; wohl aber
muß in der Anmeldung ein im Inlande wohnender Vertreter
bezeichnet und in irgend einer Weise dargethan werden, daß
dieser die Vertretung angenommen hat, arF. § 12 Ges. Und
zwar muß die diesem Vertreter ertheilte Vollmacht denselben nicht
nur zum Empfang der Zustellung, sondern auch zu allen die
Ertheilung des Patentes betreffenden Parteiacten ermächtigen,
wie dies bereits oben S. 147 fg. auseinandergesetzt worden ist;
daher denn auch eine Beschränkung der Vollmacht völlig unzu-
lässig wäre. Sollte die Anmeldung keine Aufstellung eines
Vertreters oder nur eine mangelhafte Aufstellung enthalten, so
wäre dieselbe wie eine formell mangelhafte Anmeldung zu
behandeln und würde auch hier der § 21 Ges. in Anwendung
kommen. Bereits oben wurde ausgeführt, daß der Vertreter
in diesem Falle nicht nur für das Patentanmeldungsverfahren,
sondern auch noch für anderweitige mit dem Patente zusammen-

hängende Functionen ermächtigt sein muß; daher gilt in diesem
Falle die vorgelegte Vollmacht im Zweifel für den ganzen
Umfang der in § 12 Ges. erwähnten Berechtigungen.
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Nr. 321. Dem Vollmachtszwange unterliegt auch der-
jenige, welcher zur Zeit der Anmeldung imInlande wohnte und
während oder selbst nach dem Verfahren seinen Wohnsitz ins
Ausland verlegt. Denn die Aufstellung des Vertreters ist auch
Voraussetzung der Rechtsausübung, nicht nur des Rechtserwerbs,
f. oben S. 147 fg.

Nr. 322. Ist für einen im Auslande wohnenden An-
melder ein Vertreter aufgestellt, fo ist hiervon stets in der
Rolle bei Eintrag des ertheilten Patentes Notiz zu nehmen,
§19Abs.1Ges.,Bekanntm. 11/71877 § 3ä; ist ein solcher dagegen
für einen im Inlande wohnenden Patentanmelder bestellt, so
ist dieselbe nur dann einzutragen, wenn dies in der Vollmacht
besonders angegeben ist, Bekcmntm. a. a. O. Diese letztere
Bestimmung der Bekanntmachung wiederspricht dem § 19 Abs.
1 des Ges. nicht, da es im Ermessen des im Inlande wohnen-
den Patentsuchers steht, einen Vertreter im Sinne des § 19
Abs. 1 Ges. zu bestellen, und das Patentamt in dieser Richtung
eine bestimmte Erklärung verlangen kann. Sollte übrigens ein
im Inlande wohnender Anmelder, welcher einen Vertreter auf-
gestellt hat, in's Ausland ziehen, so ist der Eintrag in der
Rolle und die Publication nachträglich zu vollziehen, denn hier
tritt nachträglich die eigenthümliche Gerichtszuständigkeit des
§ 12 Ges. ein, an deren Kenntniß das technische Publicum ein
hervorragendes Interesse hat, s. unten Theil HI.

Nr. 323. Die Legitimation des Vertreters ist von Amts-
wegen zu prüfen, Wetzell § 9 Ao. 33, ebenso auch die Vor-
aussetzung des § 12 Ges. Vgl. auch v. K iß l inga.a.O.S. 17.

Nr. 324. Die etwaige Zurückziehung der ertheilten Voll-
macht muß vor dem Patentamte erfolgen und im Falle des
§ 12 Ges. mit der Aufstellung eines neuen Bevollmächtigten
verbunden sein.

Nr. 325. Besondere Voraussetzungen in der Person des
Vertreters sind nicht gegeben. Doch bringt es die Natur der
Sache mit Nothmendigkeit mit sich, daß sich Personen gewerbs-
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mäßig mit der Vesorgungvon Patentangelegenheiten und besonders
mit der Anmeldung von Erfindungen für Drit te beschäftigen.
Da sich in Ermanglung jeder Contrôle auch weniger qualificirte
Personen zu diesem Stande zu drängen drohten,*) so hat sich
ein Verein deutscher Patentanwälte gebildet mit dem haupt-
sächlichen Zwecke, dem Publicum Garantieen M bieten gegen
die Ausbeutung durch nicht qualificirte Agenten oder
Vermittler. Der Verein steht unter einem Vorstande, gebildet
aus den Vorsitzenden und 2 Mitgliedern, welche auf die Dauer
eines Jahres durch Mehrheitsbeschluß gewählt werden. Ueber
die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet ein Ehrenrath,
bestehend aus dem Vorstande und 4 weitern Mitgliedern. Der
Ehrenrath hat Zu prüfen, ob der Aufzunehmende diejenigen
Eigenschaften und Fähigkeiten besitzt, welche ihn der Mitglied-
schaft des Vereins fähig und würdig erscheinen lassen. Eine
Ausschließung kann erfolgen durch Beschluß des Ehrenrathes
mit ^/4 Majorität, wenn ein Mitglied wissentlich den getroffenen
Vereinbarungen zuwidergehandelt oder sie geflissentlich um-
gangen hat oder sich sonst eine Handlung hat zu Schulden
kommen lassen, welche gegen die Würde des Vereins verstößt
oder sich als unehrenhaft qualificirt (insbesondere wegen groben
Mißbrauchs einer mitgetheilten Erfindung oder wegen Ausbeutung
eines Erfinders).

Der Verein hat bestimmte Normalgebührsätze festgesetzt,
an welche sich die Mitglieder halten sollen, und wi l l auch durch
Ansammlung von Material, Correspondez mit dem Patentamte
und den gesetzlichen Factoren, sowie mit dem Auslande, für
Entwicklung und Fortbildung des Patentrechts, insbesondere
für die Assimilation des deutschen Patentrechts mit der aus-
ländischen Patentgesetzgebung (soweit dies der deutschen Industrie
zuträglich sein möchte) thätig sein. Die Statuten des Vereins s.
bei G ro the S. 143 fg.

*) Vgl. die drastische Schilderung bei Grothe S . 141.
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III.

Pie Anmeldung und das Merfaßren bis zum Aufgebot.

Nr. 326. Die Anmeldung ist die Bezeichnung einer Con-
ception mit dem Antrag auf den Vollzug des staatlichen Actes,
welcher das Erfinderrecht persicirt, zum Vollrecht erhebt. Sie
enthält daher so ipso die Erklärung, daß die Conception eine
Erfindung im Sinne des Gesetzes sei. Sie enthält ferner eo
ipso die Benutzung des der bezeichneten Erfindung entsprechen-
den Erfinderrechts; sie enthält aber nicht die Erklärung, daß
dieses Erfinderrecht dem Anmelder angehöre (vgl. Lab and I I .
S. 477), daher es auch in dieser Hinsicht keiner Circumstan-
ziirung des Antrags bedarf; vielmehr bleibt die Legitimations-
frage solange außer Betracht, als sich nicht ein Streit mehrerer
Prätendenten erhebt; vgl. oben S. 89 fg.

Nr. 327. Die Anmeldung muß bei dem Patentamte er-
folgen,*) sie muß schriftlich erfolgen, sie muß in deutscher
Sprache erfolgen.^) Eine Anmeldung, welche nicht diesen Er-

s) Die Behörde, welche in Frankreich die Patente ertheilt, ist das ent-
sprechende Fachministerium (1s ministre äs 1'aFliouiture et än eoiumsroe),
welchem die Gesuche von dem Localverwaltungsbeamtcn (prelet), in dessen Secre-
teriat sie eingereicht werden, übermittelt werden müssen, art. 5. 9. 10. 11:
Hu arrête du luiniZtrs, ooustatant 1a régularité äs 1a demande, nsra
délivre au demandeur et oonstituera, le nrevot d'invention.

Ausnahmsweise kann nach einem Gesetze v. 23/5 1868 ein vorläufiges
Patent von dem Localbeamten (preket, sous-pretet) ertheilt werden, wenn
nämlich der Anmelder zu einer von der Verwaltungsbehörde autorifirten Aus-
stellung zugelassen wird. Hier kann er nämlich im ersten Monate der Aus-
stellung von dem Verwaltungsbeamten, in dessen Bezirk die Ausstellung statt-
findet, ein Zeugniß über den ausgestellten Gegenstand nebst Beschreibung
begehren, welches Zeugniß vom Tag der Zulassung zur Ausstellung bis zum
Ende des 3ten Monats nach Schluß der Ausstellung den Patentschutz bietet.
Innerhalb dieser Frist kann ein definitives Patent genommen werden.
8. 1863 II I . ' i>. 309.

**) Dies schließt natürlich den Gebrauch technischer Wörter oder Wort-
formen aus fremden Sprachen nicht aus;, insbesondere nicht die in der Wissen-
schaftssprache eingebürgerte Bezeichnung chemischer Stoffe und Verbindungm.
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fordernden entspricht, ist keine Anmeldung und hat keine
rechtliche Bedeutung; sie ist keine unvollkommene, sondern über-
haupt keine Anmeldung, daher sie auch nicht zur Ergänzung
zurückgegeben wird, § 20. 33 Ges.; was nicht ausschließt, daß
eine unrichtig adressirte Eingabe, falls sie von der unrich-
tigen Adresse aus dem Patentamte mitgetheilt wird, so behandelt
werden kann, als ob sie auf directem Wege dem Patentamte
zugekommen wäre. Sollte auch das Patentamt aus Geschäfts-
coulance den Einsendern von dem Sachverhalte Kenntniß geben
und sollte eine neue und richtige Anmeldung erfolgen, so würde
diese doch erst von ihrer Einreichung an datiren, denn es wäre
eine neue Anmeldung, nicht die Verbesserung einer alten An-
meldung, vgl. oben S. 82 fg.

Hiernach kennt das Patentgesetz insbesondere auch keine
Anmeldung zu Protokoll des Patentsecretärs; eine solche wäre
auch bei dem sveciell technischen Character der Anmeldung,
den dazu nöthigen Zeichnungen u. s. w., kaum durchführbar.

Nr. 328. Soweit die zum Thatbestande einer Anmeldung
unumgänglichen Erfordernisse.

Nunmehr ist auf die Eigenschaften überzugehen, welche eine
auf diese Voraussetzungen gebaute Anmeldung haben soll,
Eigenschaften, deren Mangel zwar den Character der Anmel-
dung als solcher nicht in Frage stellt; daher denn auch das
Datum ihrer Einreichung als Datum der Anmeldung maßgebend
bleibt, — wohl aber die Anmeldung ungeeignet macht, zur
Patenterteilung zu führen, weßhalb sie zu verbessern und daher
dem Einreicher zur Verbesserung zurückzugeben ist.

Diese Eigenschaften sind theils innere, theils äußere. Die
innern Eigenschaften sind die Einfachheit, Klarheit der Anmel-
dung, die Prägnanz, Vollständigkeit und Gesetzlichkeit des
Petitums; wovon nunmehr vorerst zu handeln ist.

Nr. 329. Die Anmeldung darf nur ein Patent begehren;
mehrere Patente dürfen weder in einem noch in mehrern
Gesuchen begehrt werden. Dies schließt nicht eine Mehrheit

Kohler, Patentrecht. 22
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von Gesuchen aus, infofern diefe mehreren Gesuche auf Er-
theilung eines und desselben Patentes gerichtet sind; es ist ein
Consortium von Petita, aber nur ein Consortium zur Erlangung
eines und desselben Patentes möglich. *) Der Fall dieses Con-
sortiums liegt dann vor, wenn das Erfinderrecht mehreren
Personen zugleich zusteht, wovon oben auf S. 85 fg. des
Nähern die Rede war.

Nr. 330. Die Einheit des Patentes setzt die Einheit der
Erfindung voraus. Diefe Einheit ist aber keine zeitliche Ein-
heit, indem eine und dieselbe Erfindung aus einer Vielheit von
zu verschiedenen Zeiten concipirten Gedanken bestehen kann; sie ist
auch keine Einheit der Bedürfnißbefriedigung, da eine und dieselbe
Erfindung zur Befriedigung verschiedener Lebensbedürfnisse
tauglich sein kann; wohl aber ist sie (vgl. S. 260. 261) eine
Einheit des technischen Problems und eine Einheit des tech-
nischen Systems, welches befolgt wird, um zur Lösung des
Problems zu gelangen.

Dem entsprechend bestimmt auch das französische Gesetz,
art. 6: la äswanäs 86ra limité a un 86u1 od '̂st vrinoipal

168 od^ets äs ästaii Hui 1s constituent 6t 168
ui auront st6 iuäi<iu668.

Es widerstrebt daher der Einheit der Erfindung ebenso-
wenig, daß ein Mechanismus aus verschiedenen Theilen besteht,
als daß die Erfindung eine verschiedene Verwendung zuläßt,
llailox ur. 107, Kynäu nr. 357; insbesondere ist es, wenn
sowohl das Product als das Herstellungsverfahren neu ist,
vollkommen zulässig, beides zu einem Patente zu verbinden, Avpelh.
vouai 30/3 1846 val io? rso. psr. 42 I I . p. 205, Cass. Hof,
26/1 1866 8. 66 I. p. 178; oder ein Patent zu erlangen,
wenn ein und dasselbe neue Verfahren sowohl ein neues
Hauptvroduct als brauchbare Abfälle ergibt, Appelh. ?ari8
20/1 1855 bei l ienäu nr. 357, während die Verbindung zu

*) So auch die vom amerikanischen Patentamte im Jahre 1873 emit-
tirten Geschäftsregeln tz 2 und 3.
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einem Patente unzulässig wäre, wenn ein neues Verfahret!
nöthig wäre, um die Abfälle verwerthbar zu machen.

I m Uebrigen ist die Frage über die Einheit des gelösten
Problems und des verfolgten Systems eine Frage der Kinematik
und Technologie, und bedarf es in dieser Hinsicht weiterer juri-
stischer Entwicklungen nicht.

Nr. 331. Das Gebot der Einheitlichkeit des Patentes
beruht auf dringenden Gründen des öffentlichen Interesses,
indem nur bei einer strikten factifchen Ausscheidung der
specifische technische Gedanke so klar hervortreten kann, daß
dem technischen Publikum die richtige Erfassung des Gedankens
und seine Verfolgung durch die verschiedensten Gestaltungen
seiner practischen Verwirklichung zugemuthet werden kann; wozu
noch kommt, daß nach dem gegenwärtigen Stadium des Patent-
rechts von allen Patenten eine gleichmäßige Steuer erhoben
wird, die Verschmelzung verschiedener Erfindungen zu einem
und demselben Patente daher die Folge hätte, daß ein Steuer-
object ohne Besteuerung bliebe.

Dieselben Gründe bedingen auch die Einheitlichkeit der
Patentanmeldung, sowohl das Interesse des technischen Publi-
kums, welches bei dem Aufgebot, wie bei der Patentirung wach-
gerufen wird, als auch die Interessen des Steuerfiscus, sofern
nämlich auch hier die Gebühren für jede Anmeldung gleichheitlich
angesetzt werden und eine Berücksichtigung eines cumulative«
Complexes von Anmeldungen durch Erhöhuug der Gebühr llicht
zulässig wäre.

Nr. 332. Uebrigens ist die Verletzung des Gebotes der
Einheitlichkeit des Gesuchs wie der Einheitlichkeit des Patents
ein bloßes imp6äini6iitiim impeäißiiZ, da eine nachträgliche
Cassirung des Patents aus diesem Grunde nicht stattfindet,
iin deutschen Rechte ebensowenig, wie im frauzösischen, Cass.
Hof 4/5 1855 bei Nenouaiä p. 333, Lenäu ur. 465,
Viano p. 552.

Nr. 333. Das zweite Gebot, das der Klarheit und Un-
zweideutigkeit, ergibt sich aus der bereits oben S. 129 ent-

22*
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wickelten Pflicht der rückhaltslosen Ossenlegung der Erfindung;
hier, in der Anmeldung, ist der richtige Ort, dieser Pflicht zu
entsprechen.

Die Beschreibung ist für Sachverständige berechnet und
muß deßhalb auch den Bedürfnissen der sachverständigen Ein-
sicht entsprechen. Sie soll daher weder zu wenig noch
zu viel thun; allgemeine wissenschaftliche Erörterungen, welche
nur für die populäre Darstellung, nicht für die Lecture von
Fachkundigen berechnet sind, sollen vermieden werden, § 6
Bekanntm. des Patentamts v. 11/7 1877.

Daß in der Beschreibung das Neue vom Alten zu scheiden
ist, wurde bereits oben des Näheren entwickelt. Auch die cit.
Bekanntmachung spricht sich dahin aus, daß der Patentanspruch,
also das, was als Neues in Anspruch genommen wird, am
Schlüsse der Beschreibung ausführlich bezeichnet werden
soll. (§ 6).

Gute Anweisungen über die Fassung der Patentbeschrei-
bungen finden sich in dem Aufsatze von Reuleaux, Patent-
blatt 1877 S. 9 fg., auf welchen hier des Näheren verwiesen
wird, da dieser Punkt mehr der technischen Sachkunde, als der
juristischen Wissenschaft angehört. Jedenfalls mutz bei der Ve-
Beschreibung berücksichtigt werden, daß dieselbe nach Ertheilung
des Patentes publient werden soll (§ 6 Bekanntm., § 19 Abs.
4 Ges.).

Zeichnungen, sonstige bildliche Darstellungen (Photographiée«,
und dgl.), Modelle, Probestücke können zur vollkommenen
Beschreibung nöthig sein; in diesem Falle müssen sie beigefügt
werden, § 20 Ges., ß 7 Vekanntm. I n andern Fällen können
sie zur Verdeutlichung beitragen, obgleich auch ohne sie ein
richtiges Verständniß erzielt werden könnte; hier ist die Beifü-
gung derselben zweckmäßig und daher dem Anmelder dringend
zu empfehlen, § 7 Bekanntm. Bei Patentgesuchen auf Hand-
und Faustfeuerwaffen (Gewehre, Flinten, Karabiner, Pistolen,
Revolver) soll stets ein Modell oder eine wirkliche Ausführung
des Gegenstandes (Probestück) mit eingereicht werden. Vekanntm.
des Patentamts v. 12/9 1877 (Patentbl. S. 17).
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Nr. 334. Die Anmeldung muß endlich in ihrem Begehren
prägnant, vollständig und gesetzlich sein; sie muß einen ebenso
bündigen, wie scharfen, und. genauen Anspruch (olaim) enthalten,
ein Petitum, welches nach dem Ausdruck früherer Reichsgesetze
den vollständigen Gehalt desjenigen, was der Anmelder als
seine Erfindung prätendirt, „kurz und nervöse" bezeichnet; daher
denn auch dieser olaim von der Detailbeschreibung äußerlich
getrennt sein soll. So sagt der § 20 Ges.:

„Die Anmeldung muß den Antrag auf Ertheilung des
Patentes enthalten und in dem Antrage den Gegenstand, welcher
durch das Patent geschützt werden soll, genau bezeichnen". Und
die Bekanntm. besagt § 3: „Die Anmeldung muß - — ent-
halten: a). Eine kurze, aber genaue Bezeichnung dessen, was
den Gegenstand der Erfindung bildet. Aus der Bezeichnung
soll sich mit Sicherheit der Patentanspruch d. h. dasjenige
ergeben, was der Patentsucher als neu und patentfähig ansieht."
§ 1 Abs. 2: „Erläuterungen des Gegenstandes der Erfindung
dürfen nicht in der Anmeldung selbst, fondern nur in deren
Anlagen gegeben werden."

Die genaue und bündige Präcisirung des Petitum's ist von
der größten Wichtigkeit; denn sie ist bestimmend für den Inhalt
des zu gemährenden Patentes. Das Patent darf nicht extra
und nicht ultra pstita ertheilt werden. Renäu ur. 350.

Das Petitum darf auch nichts Gesetzwidriges enthalten.
Es darf nur die Ertheilung eines Patentes frank und frei
ohne Vorbehalt oder Restriction begehren, daher es z. B.
unzulässig ist, zu verlangen, daß das Patent erst in Jahresfrist
oder nur unter der oder jener Bedingung ertheilt werde u. f. w.
Dies ergibt sich aus der Natur der Sache. Das franz. Ges.
Art. 6 Abs. 2 bestimmt ausdrücklich: Nie (1a äemanäe) ne
ooutieuärg, ui re8trioti0U8 ui oouäitionZ m re8erve8, l ienouarä
ur. 117, val io? nr. 119.

Nr. 335. I m franz. Recht wird verlangt, daß die Bezeich-
nung des Patentanspruchs zu einer titularen Characteristik zu-
gespitzt wird, das Gesetz verlangt: un titre renfermant la
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somiuairs st prsoiss äsi'od^st äs I'iuvsntiou, art.
6 Abs. 3, einen Titel, welcher um so wesentlicher ist, als eine
fraudulöse Fassung desselben die Nichtigkeit des Patentes herbei-
führt (si 16 titrs mäiyus trauäuisuFSiusiit un
autrs ^us Is vsritabis od^st äs I'invsntion. Art. 30 Z. 5).

Das deutsche Recht verlangt die Titulirung durch den
Anmelder nicht; sie wird nichtsdestoweniger regelmäßig erfolgen.
Jedenfalls findet eine solche Titulirung durch das Patentamt
im Aufgebote statt, in welches „der'wesentliche Inhalt des in
der Anmeldung enthaltenen Antrags" aufzunehmen ist. Denn
diese Inhaltsangaben, wie sie nach der Praxis des Patentamtes
stattfinden, sind reine Patenttitel: „Maschine zur Anfertigung
von Papiersäcken" „Vewegungsmechanismus für Strohschüttler"
„Kombination von Niederschraubventilen für Badeeinrichtungen"
(Patentliste 1877 S. 75) u. s. w.

Nr. 336. Was die äußeren Erfordernisse der Anmeldung
betrifft, so muß dieselbe

1. mit der Anmeldllngssmnme belegt sein. Die Anmeldungs-
summe wird „zweckmäßig nicht mit dem Anschreiben, sondern
mittelst Postanweisung unter der Adresse: „Kasse des Kaiser-
lichen Patentamtes eingesendet." „Die Postanweisung muß —
— den Namen des Palentsuchers und den Gegenstand der
Anmeldung — ergeben." Empfangsbescheinigung ertheilt die
Kasse nur auf Verlangen und Kosten des Imploranten,
Bekanntm. 11/7 1877. Die Einzahlung soll vor oder gleich-
zeitig mit der Anmeldung erfolgen und es soll die Anmeldung
die Erklärung enthalten, daß dieselbe erfolgt ist oder gleichzeitig
erfolgt.

Trifft die Zahlung ein, bevor das Patentamt über die
Eingabe weiter verfügt hat, so muß der Mangel als gelöscht
gelten.

2. Die bereits erwähnte äußere Trennung zwischen dem
Tenor der Anmeldung und der Detailbeschreibung hat so zu
erfolgen, daß die Beschreibung, ebenso wie die Zeichnungen
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u. s. w. als Anlagen beigegeben werden. Die Anlagen, sind
ftnit Ausnahme der Modelle. und Probestücke) doppelt (die
Zeichnungen in einem Haupt- und Nebenexemplar) beizulegen,
zu numeriren und in der Anmeldung unter Angabe ihrer
Nummer und ihres Inhalts aufzuführen.

3. Die Anmeldung und die anliegenden Zeichnungen und
Beschreibungen müssen von dem Patentsucher oder seinem Ver-
treter unterzeichnet sein.*)

4. I m Fall der Vertretung muß Name, Stand und Wohn-
ort des Patentfuchers angegeben werden; denn die Vollmacht
kann erlöschen, und ist für diesen Fall die Kenntuiß des Voll-
machtgebers dringend erforderlich. Ueber die Vollmacht und
deren Vorlage ist bereits oben das Nöthige erwähnt worden,
da die Vollmacht nicht eigentlich zur Anmeldung, sondern zur
Legitimation des Anmelders gehört.

5. Die Maß- und Gewichtsangaben müssen nach metrischem
System erfolgen, wobei für die Abkürzungen die im Beschluß
des Bundesraths v. 8. Octob. 1877 festgesetzten Normen zu
beobachten sind; die Temperaturen sind nach Celsius, die Dich-
tigkeitsgrade als speciftsche Gewichte anzugeben, Bekanntm.
11/7 1877 § 5, und Vekanntm. v. 12/12 1877.**)

6. Ueber das Papierformat der Schriftstücke (33 om hoch,
21 om breit), welches auch für sonstige Eingaben an
amtliche Behörden vorgeschrieben ist, und das der Zeichnungen,
über die zu benützenden Schreib- und Zeichenmittel, über die
äußere Ausstattung der Zeichnungen, gibt § 4 der Bekannt-
machung v. 11l7 1877 die nöthigen Vorschriften. Dieselben
beruhen sämmtlich auf Rücksichten der leichtern Geschäftsbehand-

^) Eine bei der Masse der Anmeldungen dringend nothwendige Vorschrift;
so auch franz. Ges. Art. 6 Abs. 7: Louts3 Is8 pis«s3, ssrout si^usss pai-
Is demandeur ou par un manälltairs, äout, Is pouvoir refera aimsx« a la
äpiuauäs. Die Bestimmung des american. Rechts, daß Anmeldung und
Beschreibung von zwei Zeugen mitzuunterschreiben sind (8eot. 26), kennt das
deutsche Gesetz nicht: conséquent, da das deutsche Patentamt nicht auch von
Amtswegen die Originalität zu prüfen hat.

**) Bei chemischen Bezeichnungen soll man sich der neuern Atomgewichts-
symbole und der Molecularformeln bedienen. Bekanntm. v. 9/1 1878.
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lung. So ist insbesondere für das Hauptexemplar der Zeich«
nungen der Gebrauch von weißem starkem Karton (s. Pristol-
papier) vorgeschrieben, das Schrafsiren in tiefschwarzen Linien
mit chinesischer Tusche verlangt und das Colorit verboten, damit
die Zeichnungen zum Zweck der Publication photographirt wer-
den können. Aus demselben Grunde ist auch die Schrift auf
der Zeichnung mit dem gleichen Zeichenmittel herzustellen und
muß die Zeichnung von einem Rande von bestimmter Größe
eingefaßt fein; letzteres auch, um etwaige amtliche Notizen beizu-
fügen^ Wenn dagegen für das Nebenexemplar das Colorit zu-
gelassen, ja als erwünscht bezeichnet wird, so geschieht dies
deßhalb, weil das Nebenexemplar nicht zur photographischen
Vervielfältigung dient und weil das Colorit häusig (insbesondere
durch Bezeichnung des zu benutzenden Materials) zur leichtern
Verständlichkeit beiträgt. Andere Vorschriften, wie die Anwen-
dung tiefschwarzer Tinte, die Einreichung der Zeichnung in
glattem (nicht gerolltem oder geknifftem) Zustande, erklären sich
von selbst, und hätte ich es oft für wünschenswerth gehalten,
daß derartige, die Geschäftsbehandlung außerordentlich fördernde
Regeln der äußeren Form auch bei den gerichtlichen Eingaben,
Plänen, Zeichnungen und drgl. beobachtet würden. Des Nähern
vgl. man über diese Formvorschristen den cit. Aufs, von
Reuleaux im Patentbl. S . 9 fg.*)

Nr. 337. Die Vorschriften der innern wie äußern Form
gelten auch für den Antrag auf Ertheilung eines Zufatzpatentes.
Doch muß derselbe zugleich das entsprechende Hauptpatent
bezeichnen (§ 3b Vekanntm. 11/7 1877) und die nöthigen
Angaben über die Legitimation des Imploranten enthalten.

Nur bezüglich der Einheitlichkeit des Zusatzpatentes und
der entsprechenden Anmeldung ist zu bemerken, daß es nicht

*) I n einer Vekanntm. des Patentamtes v. 18/12 1877 ist besonders
-eingeschärft, daß die Namen der Patentsucher u. s. w. deutlich geschrieben
werden mögen. „Zur Sicherung, namentlich wenn die gewohnte Unterschrift
nicht klar leserlich ist, wird es dienen, wenn der Name auf der ersten Seite
der Eingabe links oben noch besonders in deutlicher Weise vermerkt wird."
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auf die Einheitlichkeit der Verbefserungsersindung, sondern auf
die Einheitlichkeit der durch die Verbesserungsersindung vervoll-
kommneten Haupterftndung ankommt. Ebensogut nämlich als
für die ganze Erfindung, wenn sie sofort in vollkommenem
Zustande aufgetreten wäre, ein Patent hätte erwirkt werden
können, ebensogut können verschiedene Verbesserungserfindungen
in ein Zusatzpatent vereinigt werden, da sie zusammen nur als
die Vervollkommnung derHauvterfindung patentirt werden, welche
Vervollkommnung, wenn auch auf verschiedenen Wegen erzielt, doch
nur eine ist. 6a1i88et Mt,. zu art. 12 des franz. Patentges.,
Nsuäu nr. 389. Dabei kann es keinen Unterschied ausmachen,
ob die Verbesserungen cumulativ oder alternativ zu benützen sind.

Nr. 338. Entspricht eine Eingabe, welche sich im Uebrigen
als eine Anmeldung darstellt, in dem einen oder andern Punkte
nicht den durch Gesetz oder Vekanntm. gegebenen Regeln, so
verlangt das Patentamt deren Verbesserung in einer bestimmten
Frist. Diese Frist kann, wenn sie sich als zu kurz erweist, auf
Ansuchen des Imvloranten erstreckt werden, und wäre gegen
die in jedem Falle zu motioirende Verweigerung der Erstreckung
die Veschwerdeführung zulässig.

Wird innerhalb der bestimmten Frist dem Mangel ab-
geholfen, so bleibt nach den frühern Ausführungen (S. 82 fg.)
— entgegen der Meinung der Motive*) — die Zeit der ersten
Einreichung die entscheidende. Unterbleibt die Verbesserung, so
wird die Anmeldung (sx oNoio) durch einen motivirten Sitzungs-
beschluß zurückgewiesen, § 8 V. O. v. 18/6 1877, wogegen
die sofortige Beschwerde des §25 Ges. zulässig ist. Dies schließt
eine wiederholte Anmeldung nicht aus; nur daß dann eben eine
neue Anmeldung vorliegt und daher das Datum dieser neuen
Anmeldnng entscheidet, auch die Anmeldegebühr nochmals zu
entrichten ist. Vgl. Laband Staatsrecht I I . S. 480 Ao. 1.

*) Gegen die Überschätzung der Motive der Reichsgefetze s. auch
Endemann in H i r t h ' s Annalen 1875 S. 1205 — 1208, gestützt auf eine
Aeußerung des Iustizministers Leonhardt.
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Nr. 339. Die Anmeldung kann auch spontan verbessert
werden; sie kann auch materiell abgeändert werden; alles bis
zum Aufgebote. Auch in diesen Fällen ist das Datum der
ersten Anmeldung entscheidend; vorausgesetzt nur, daß es sich
um eine bloß formelle Aenderung, um Verbesserung von I r r -
tümern- oder um eine bloße Vervollkommnung und Weiterbildung
des ursprünglichen Systems handelt. Anders würde es sich
verhalten, wenn unter der Maske einer solchen Modification
eine neue Erfindung eingeführt würde, dann würde der Tag
der neuen Einreichung entscheiden (s. oben S. 82 Anmerk.)

Nr. 340. Nach dem Aufgebot ist eine Abänderung oder
Verbesserung nicht mehr zulässig; jetzt ist nurmehr durch eine
neue Anmeldung zu helfen, welche eben auch das Datum der
neuen Einreichuug trägt, vgl. Motive S. 32.

Nr. 341. Ist die Anmeldung in Ordnung, sei es sofort,
sei es nach erfolgter Verbesserung, so hat das Patentamt zunächst
zu prüfen, ob die Patentertheilung nicht ausgeschlossen ist
durch Mangel, sei es der Patentirbarkeit, sei es der Neuheit;
die Originalität dagegen ist nicht 6x otüoio zu prüfen, wohl
aber wird die Priorität schon in diesem Stadium des Verfahrens
zu berücksichtigen sein, obgleich der § 3 Abs. 1 Ges. in § 22
Abs. 2 nicht erwähnt wird. Denn im Falle einer voraus-
gehenden Anmeldung der gleichen Erfindung ist die Patenter-
theilung ebenso sicher zu verneinen, wie bei Mangel der Neuheit,
und die Auslassung in § 22 Abs. 2 ist um so leichter erklärlich,
als auch aus manchen Stellen der Vorarbeiten hervorgeht, daß
der Gesetzgeber nicht immer klar genug zwischen den beiden
Requisiten der Neuheit und der Priorität unterschieden hat.
Erachtet das Patentamt die Patentertheilung für zweifellos
unzulässig, so ist die Anmeldung ohne Aufgebot zurückzuweisen.
Die Zurückweisung muß auf Grund eines Sitzungsbeschlusses
erfolgen, der auf erstatteten Vortrag und gepflogene Berathung
ergeht, § 8 Z. 1 cit. V. O., und muß mit Gründen versehen
sein, § 15 Abs. 1 Ges. Gegen die Zurückweisung findet die
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sofortige Beschwerde des §25 Ges. statt;*) ein weiterer Rechts-
behelf ist, wie bereits oben betont, nicht gegeben.

Nr. 342. Dagegen steht es dem einmal zurückgewiesenen
Patentsucher frei, eine zweite Anmeldung zu versuchen, um auf
Grund einer geänderten Anschauung des Patentamtes eine
andere Entscheidung zu erwirken, Grothe S. 103.105. Diesem
neuen Begehren steht auch kein der sxosptio isiMäioawk oder
üuiw6 analoger Einwand entgegen, weder von Seiten des
Patentamtes noch von Seiten Dritter, da

1. das Patentamt in der Zurückweisung keine richterliche
Thätigkeit ausübt, keine Entscheidung eines streitigen Rechts-
verhältnisses abgibt, sondern nur erklärt, daß es nicht in der
Lage ist, einen Act der Rechtspolizei vorzunehmen;"*) da

2. durch die Zurückweisung keine Rechte Dritter begründet
werden, mithin durch eine zweite Entscheidung Ansprüche Dritter,
welche durch die erste begründet worden wären, nicht in Frage
gestellt werden können, vgl. S te in , Verwaltungslehre I
(2. Aufl.) S. 388.

Doch würde natürlich diese neue Anmeldung erst vom
Tage ihrer Einreichung datiren und wäre eine neue Gebühren-
zahlung geboten.

Nr. 343. Erachtet das Patentamt die Patentirung für
nicht oder für nicht zweifellos ausgeschlossen, so hat es das
Aufgebot zu erlassen; dies soll insbesondere stets dann geschehen,
wenn das Patentamt, bevor es sich über die Zurückweisung ent-
scheidet, die Erhebung von Beweisen für nöthig hält; in solchem
Falle soll es immer auch die Aeußerung der Interessenten als.
Material zur Beschlußfassung Herallziehen.

n) Das Nähere über die Beschwerde f. unten.

"*) Die Frage, ob andernfalls nach den Grundsätzen des modernen
Rechts die ro3 ^uäicatg. von Amtswegen oder nur auf Einrede zu berücksich-
tigen wäre, vgl. meine Rechtsfälle nr. XX, soll, verbunden mit der Lehre
von den Einreden des modernen Rechts, demnächst in einer besondern Arbeit
erörtert werden.
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Nr. 344. Das Aufgebot erfolgt dadurch, daß
1. der Name des Patentsuchers und der wesentliche Inhal t

des in der Anmeldung enthaltenen Antrags in einer centrale«
Zeitung, nämlich im Reichsanzeiger*) veröffentlicht wird, § 23
Ges. Die Veröffentlichung soll nach § 19 Abs. 4 Ges. auch
in dem amtlichen Blatte des Patentamtes, dem Patentblatts,
erfolgen (Bekanntm. 12/7 1877); sie erfolgt hier, ebenso wie
die Publication der Ertheilung, Versagung und Dauer der
Patente unter der Rubrik „Patentliste". Als eine Voraus-
setzung des Tatbestandes des Aufgebotes ist indeß die Ver-
öffentlichung im Patentblatte nicht anzusehen, da der für die
Voraussetzungen des Aufgebotes maßgebende § 23 Ges. nur
den Reichsanzeiger ermähnt. Daher ist auch allein der Reichs-
anzeiger für die Berechnung der wöchentlichen Einspruchs-
frist maßgebend.

2. Gleichzeitig muß die Anmeldung mit sämmtlichen Bei-
lagen bei dem Patentamte zur Einsicht für Jedermann ausge-
legt werden und — so ist beizufügen — während der ganzen
Aufgebotfrist ausgelegt bleiben.

Die Einsicht ist ohne Bescheinigung eines Interesses zu
gewähren und unterliegt nach dieser Hinsicht keiner Contrôle.
Dagegen ist es im Sinne des Gesetzes, daß die Einsichtnahme
nur soweit gestattet wird, als dies die Zwecke des Aufgebots
verlangen; also um sich zu verlässigen, ob und nach welcher
Richtung hin gegen die aufgebotene Anmeldung Ansprache zu
erheben ist. Eine Benützung der Offenlegung zur Aneignung
der Erfindung, zu ihrer Vekanntgebung in technischen Blättern
liegt nicht im Geiste des Gesetzes und widerspricht dem Interesse
des Anmelders, indem solches zu einer Zeit, in welcher sein
Recht noch mcht perfekt ist und daher noch nicht zur sofortigen

s) Wo auch der Eintrag und die Löschung der Warenzeichen zu
publicirm ist, § 6 Markensch. yes., sowie der Eintrag der Muster und die
Verlängerung ihrer Schutzfrist, § 9 Mustersch. ges. Für die Beibehaltung des
Reichsanzeigers als officielle« Organs der Patentpublicationen wurde besonders
geltend gemacht, daß der Reichsanzeiger täglich erscheine, während man ein
Patentblatt nicht jeden Tag erscheinen lassen könne. K. B . S . 3 t .
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Verfolgung taugt, dasselbe dem Mißbrauche Dritter preisgibt.
Deßhalb hat das Patentamt mit Bekanntmachung vom 13/11
1877 (Patentbl. 1877 S. 61) verordnet, baß

„die Einsichtnahme — — sich auf die Prüfung zu
beschränken (hat), ob die Anmeldung Anlaß zur Erhebung
eines Einspruchs biete;"

daher auch nur die Aufzeichnung kurzer Notizen oder Skizzen,
mit Bleistift gestattet und die Entnahme von Abschriften,
Covieen, sowie jedes Durchzeichnen und jede stenographische Auf-
zeichnung untersagt ist, auch Werkzeuge zum Abzeichnen, wie
Reißzeuge u. s. w. in die Geschäftsräume des Patentamts nicht
zugelassen werden sollen. Vgl. ebenda Z. 1—5.

Bedarf ein Interessent einer näheren Kenntnißnahme, welche
durch diese Mittel nicht genugsam zu erlangen ist, so kann er
eine Abschrift der Eingabe begehren, welche ihm nach dem Er-
messen des Patentamtes ertheilt wird, § 18 V. O. v. 18/6
1877, Z. 6 der Bekanntmachung v. 13/11 1877. I n diesem
Falle kann das Patentamt, eben weil es auf fein Ermessen
angewiesen ist, verlangen, daß das specielle Interesse, welches
die Prüfung der Anmeldung postulirt, entwickelt und wothun-
lich bescheinigt wird.

Nr. 345. Daß übrigens die Publication durch das Auf-
gebot unter Offenlegung der Anmeldung genügt, um die Neuheit
der Erfindung nach deutschem Gesetze auszuschließen, wurde
bereits oben S. 39. 40 nachgewiesen; ob nach ausländischem,
ist nach der jeweiligen Gesetzgebung zu beurtheilen; verlangt
nun aber das ausländische Gesetz, um die Neuheit auszuschließen,
daß die Druckschrift, in welcher die Beschreibung erfolgt, im
Inlands erschienen oder bekannt geworden ist u. dgl., so liegt
auch in dieser Richtung ein dringendes Interesse vor, daß das
Aufgebot nicht zu einer über die Zwecke des Aufgebotes hinaus-
gehenden Publication mißbraucht wird, Patentbl. 1877 S. 61.
02. 85.

Nr. 346. Ein nur unvollkommenes Aufgebot findet bei den-
jenigen Erfindungen statt, welche im Namen der Reichsverwaltung
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für die Zwecke des Heeres oder der Flotte*) zur Patentirung ange-
meldet werden. Hier erfolgt nur die titulare Bekanntmachung
im Reichsanzeiger (und Patentblatt), nicht auch die Auslegung
der Anmeldung und ihrer Beilagen. Auch eine Abschrift der
Anmeldung u. s. w. darf nach ß 18 der V. O. v. 18/6 1877
nicht ertheilt werden („soweit deren Einsichtsnahme gesetzlich
nicht beschränkt ist").

I n ähnlicher Weise ist hier die Publicität auch nach der
Patenterteilung beschränkt, §19 Abs. 3 und 4 des Ges. Eine
nähere Information dritter Interessenten könnte wohl nur durch
die Patentanmelderin selbst erfolgen, und wird daher in den
meisten Fällen das Aufgebot hier sein Ziel verfehlen.

Vorausgesetzt ist übrigens, daß die Anmeldung im Namen
Hes deutschen Reichs und nicht etwa eines fremden Staates,
mich nicht eines deutschen Bundesstaates erfolgt ist; unerheblich
ist dagegen, ob sich die Anmeldung auf Waffen und Munition
«der auf andere militärische oder seemilitärische Hülfsmittel
bezieht, unerheblich auch, ob diese nur für Heer und Flotte oder
auch zu andern Zwecken verwendbar sind; vgl, auch oben S. 121.
Dagegen gehören anderweitige zur staatlichen Benützung dienende
Hülfsmittel nicht hierher (anders in § 5 Abs. 2 Ges.)

Die Neichsverwaltung muß, sofern sich der Zweck der
angemeldeten Erfindung nicht von selbst ergibt, erklären, daß die-
selbe zur Benützung für das Heer oder die Marine bestimmt ist.

Die Bestimmung ist nur eine Begünstigung der Reichsver-
Tvaltung und wird daher von ihr dann Umgang genommen
werden können, wenn das Reich durch seine entsprechenden
Organe erklärt hat, daß es von der Anwendung dieser Be-
stimmung absehe; denn nicht das Patentamt, sondern die ent-
sprechende Ressortbehörde des Reichs hat zu entscheiden, ob die
Publication dem öffentlichen Interesse entspricht oder nicht.

*) Und zwar der Kriegsflotte. (Motive S . 31, welche die Bestimmung
durch militärische Rücksichten rechtfertigen).
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Nr. 347. Mi t dem Aufgebot tritt der bereits oben ange-
deutete einstweilige Schutz der Erfindung ein, § 22 Abf. 1, und
es muß in der öffentlichen Bekanntmachung auf diesen einst-
weiligen Schutz hingewiesen werden, § 23 Abs. 1 Ges. Hierüber
ist nunmehr des Nähern zu handeln.

IV.

Der einstweilige Schutz.

Nr. 348. Der einstweilige Schutz des Patentes beginnt
mit der Bekanntmachung der Anmeldung, gleichgültig, ob diese
mit einer Offenlegung verbunden ist oder nicht. Er dauert bis
Zur rechtskräftigen Erledigung der Patentertheilungsfrage, alfo
bis zur endgültigen Ertheilung oder endgültigen Verweige-
rung des Patents, insbesondere auch während der 4wöchent-
lichen Beschwerdefrist des § 25 Ges., Gareis S. 225.*)

Denn das Princip des Gesetzes ist das: der zeitliche
Zwischenraum von der Bekanntmachung bis zur definitiven
Patentertheilung soll dem Patentsucher nicht zum Nachtheil
gereichen; es soll, wenn das Patent nachträglich ertheilt wird,
so gehalten werden, als ob es bereits mit der Bekanntmachung
ertheilt worden wäre; in dieser Hinsicht kann die Bekannt-
machung gewissermaßen mit der IMZooutestatio des Proceß-
rechts zusammengestellt werden.

5) Auch die Franzosen nehmen ai-F. art. 8 ihres Gesetzes (IH ÜM-6S
ün hrsvot «aurra äu Hom- äu ääzM preserit par l'art. 5) an. daß, die
spätere Patentirung vorausgesetzt, der Schutz bereits mit der Anmeldung be-
ginnt, Liane i>. 642. 643, Reuäu ur, 518. Als urheberrechtliches Analoga«
kann angeführt werden das Exclusivrecht des Autors auf Fertigung einer
Übersetzung, welches gleichfalls nur wirksam wird, wenn der Autor dieUeber-
fetzung in einer bestimmten Zeit beginnt und vollendet, § 6 Urheberrechtsges.,
Klostermann, Urheberrecht S. 219. Wächter, Autorrecht S. 212.
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Nr. 349. Der Character des einstweiligen Schutzes ergibt
sich aus den Worten der §§ 22 Abf. 1, 23 Abs. 1, 26 Abs.

„M i t der Bekanntmachung treten für den Gegenstand der
Anmeldung zu Gunsten des Patentsuchers einstweilen die gesetz-
lichen Wirkungen des Patentes ein."

„Mi t der Veröffentlichung ist die Anzeige zu verbinden,
daß der Gegenstand der Anmeldung einstweilen gegen unbefugte
Benutzung geschützt sei."

„Mi t der Versagung (des Patentes) gelten die Wirkungen
des einstweiligen Schutzes als nicht eingetreten" — welch' letzterer
Satz von der Reichstagskommission ausdrücklich zur klaren
Characteristik der Rechtslage beigefügt wurde, K. V. S. 35.

Das Nechtsverhältniß ist daher das der rechtlichen Pendenz;
es ist ungewiß, ob in der Zwischenzeit ein wirksames Patent-
recht existirt oder nicht; diese Ungewißheit entscheidet erst der
Act der Patentertheilung oder Patentverweigerung; allein
dieser Act enthüllt nur ein bereits bestehendes Verhältnis ähnlich
wie ein chemisches Reagens das Vorhandensein oder Nicht-
vorhandensein eines Stoffes darthut. Dem widerspricht nicht,
daß die Ungewißheit nicht bloß in subjective«, räumlichen
Hindernissen begründet, sondern^ eine objective, auf zeitlichen
Schranken beruhende ist, da eben die zeitliche Schranke
nur verhindert, das Reagens früher in Anwendung zu bringen.
Das einstweilige Patent gleicht daher dem oaMvu8 in feind-
licher Gewalt, dessen Schicksal zwischen dem M8 xoMmiuii und
der s. g. üotio leZi» Oornsiias schwebt, dem na8oiwru8, welcher
Rechte hat, aber nur für den Fall seiner Geburt, den iu8tiwti
iislsäsZ im Falle des tr. 19 Z 2 äs wj. rupt. irr. t68t., der
matsr im Fall des kr. 2 § 18 aä 80. I^rwi l . st 0lpd.
u. s. w., vgl. meine Abh. im Arch. f. civ. Prax. V. 59
S. 126.127 und die dort citirten; endlich dem oben besprochenen
relativ nichtigen Patente, jedoch mit einem nunmehr zu berüh-
renden wesentlichen Unterschiede.
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Nr. 350. Das einstweilige Patent ist nämlich ein Rechts-
verhältnis dessen Dauer nicht auf Monate und Jahre, sondern
nur auf Wochen berechnet ist, welches sich daher auch im vrac-
tischen Rechte geben kann, wie es ist, und keiner vorläufigen
Regelung, keines vorläufigen Abkommens mit den den Pendenz-
zuständen feindlichen Mächten des Lebens bedarf. Daher wird
weder die eine noch die andere Alternative provisorisch als
maßgebend angenommen, der Zustand der Schwebe findet hier
keine provisorische Lösung. Daraus ergeben sich folgende
Consequenzen:

Die Durchführung von Ansprüchen aus dem Patent bleibt
einstweilen aufgeschoben; denn diese setzt einen sichern Rechts-
zustand voraus,*) vgl. Zimmermann, stellvertretende Negot.
Gest. S. 219; ebenso die Durchführung einer strafgerichtlichen
Verfolgung; vgl. Dambach S. 73, Gareis S. 229. 230,
vgl. auch Beiträge zur Patentfrage S. 38, Nßnäunr. 518.
Ob der Beklagte oder Beschuldigte gegen die Patentertheilung
Einspruch erhoben hat oder nicht, kommt nicht in Betracht.**)

Dagegen ist es zulässig, conservatorische Maßregeln zur
Sicherung der Ansprüche, wie der strafgerichtlichen Verfolgung
zu ergreifen, insbesondere den Strafantrag zu stellen, die Klage
zu erheben, die vorläufige Sicherung der Beweise zu begehren,
Alles, um den nachtheiligen Folgen des Zeitablaufs, der Ver-
jährung, der Verdunklung der Beweismittel zu steuern.

Anderer Ansicht in diesen Punkten ist Klostermann,
Patentges. S. 235. 259. 260,***) welcher annimmt, daß der
vorläufige Patentschutz nicht suspensiv, sondern resolutiv bedingt
sei, und daraus schließt, daß auch schon „während schwebender

*) Es ist derselbe Grund, wie der, warum bei schwebender Délation
ein Erbschaftserwerb nicht möglich ist, Leist in Fortsetzung von Glück 37.
38 I I . S. 195 fg.

*2) Ob der Patentsucher berechtigt ist, in dieser Zwischenzeit seine Er-
findung als patentirt zu bezeichnen (H 40 Ges.), ist später zu erörtern.

***) Damit scheint auch übereinzustimmen Laband, Staatsrecht I I
S. 480 No. 5.

Ko hl er, Patentrecht. 23
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Bedingung" die Patentansprüche civil- und strafrechtlich durch-
geführt werden können; nur wenn der Beklagte gegen die
Ertheilung des Patentes Einspruch erhoben habe, sei eine Aus-
setzung des Verfahrens angezeigt.

Richtig juristisch formulirt wäre diese Ansicht dahin zu
fassen, daß bis zur definitiven Entscheidung provisorisch der
Patentschutz als existirend angenommen würde; denn bei dem
reinen Pendenzverhältnisse, welches zwischen beiden Alternativelt
schwebt, ohne daß die eine Alternative ein Uebergewicht gewinnt,
ist es ganz unerheblich, ob man sich die Bedingung als eine
suspensive oder résolutive denkt, oder vielmehr, ist überhaupt
nur eine Art von Bedingung möglich, worüber des Nähern
auf die trefflichen Erörterungen von Schulin, Ueber Resolutiv-
bedingungen S. 54 fg., zu verweisen ist.")

Dafür aber, daß der Patentschutz provisorisch als bestehend
anzunehmen sei, spricht weder die Natur der Sache noch der
Wortlaut des Gesetzes; denn der Natur der Sache widerspricht
es, Jemanden civil- oder strafgerichtlich als Verletzer des
Patentes zu behandeln, während sich in einigen Tagen oder
Wochen herausstellen wird, ob überhaupt eine Rechtsverletzung
vorliegt oder nicht. Uud was den Wortlaut des Gesetzes
betrifft, so ist der Satz: „Mi t der Versagung gelten die
Wirkungen des einstweiligen Schutzes als nicht eingetreten"
nur das zweite Glied eiller Alternative, deren erstes Glied als

*) Wie denn auch das römische Recht im Fall, wo ein isFatuin vurum
8nb condition« adilnitnr, nichts von einer Resolutivbedingung weiß, sondern
das Princip aufstellt: leFatuw. ouin 8ud conditions adiuntur, vorinds eZt>
a« 8Ï 8lid contraria, conditions datum, kniest, kr. 10 vr., kr. 14 pr. d«
adim. vol tran8k. 1oF., kr. 40 § 2, kr. 107 do cond. st d«inon8tr.; und im
Fall, wo eine odli^atio puia unter eine Bedingung aufgehoben wird, die
«uliFlltio mindestens im Resultate in ähnlicher Weise suspendirt, wie wenn sie
zur bedingten Obligation geworden wäre, kr. 36 ds rsd. cryd., kr. 80, kr. 83
de jur« dot.; vgl. Römer, bedingte Novation § 9 S . 110 fg. und Abhand-
lungen aus dem Rom. Recht S. 78 fg., meine Abhandlung über die An-
weisung in den Annal, der bad. Gerichte V. 43 S. 354.



selbstverständlich im Gesetze nicht ausgesprochen ist: „ M i t der
Ertheilung gelten die Wirkungen des einstweiligen Schutzes als
eingetreten"; so daß hieraus nicht entfernt auf ein provisorisches
Geltenlassen der Schutzwirkungen zu schließen ist. Die
Aeußerungen im K. V. S. 35 endlich sind viel zu ungenau,*)
als daß sich hieraus juristische Consequenzen entnehmen ließen.

Nr. 351. Ist hiernach die Durchführung der Patentan-
sprüche, die Geltendmachung der Patentfolgen aufgeschoben, so
sind nicht aufgeschoben die ohne menschliche Einwirkung ein-
tretenden Wirkungen des provisorischen Schutzes. Derselbe
macht daher, sofern nur künftig das Patent ertheilt wird, jede
Thätigkeit, welche einen Eingriff in das Patent enthielte, zu
einer unerlaubten; er erzeugt, gleichfalls unter dieser Voraus-
setzung, sofort die entsprechenden Civilansprüche des Patent-
suchers und die entsprechende strafrechtliche Verantwortlichkeit des
Thäters. Wer daher im Vertrauen auf die künftige Versagung
des Patentes zuwiderhandelt, thut es auf seine Gefahr;
inwiefern die eigenthttmlichen Umstände bei Beurtheilung des
thäterischen lminm8 zu berücksichtigen sind, ist später zu erörtern.

V.

Ver fahren vom Aufgebot bis zur Katenter the i lung.
Nr. 352. Innerhalb 8 Wochen nach erfolgtem Aufgebote

sind die Interessenten mit etwaigen Einsprüchen zu höreil.
Maßgebend für die Berechnung ist im Allgemeinen die Publi-

") „Vei der Verathung wurde die Aufmerksamkeit der Kommission auf
die Frage nach den rechtlichen Wirkungen des nach § 22 eintretenden provi-
sorischen Schutzes der Erfindung für den Fall gelenkt, daß das Patentamt
die Ertheilung versagt. Sollen die während der Dauer des Schutzes aus der
Benutzung der Erfindung entstandenen Schadenersatzansprüche in Kraft bleiben?
Ist die eingetretene Bestrafung zu vollziehe«? Nach allen diesen Richtungen
können rechtliche Kontroversen entstehen. Es liegt aber im practischen Bedürf-
nisse, dieselben nicht aufkommen zu lassei:, Die Kommission hielt es dcßhalb
für nothwendig, durch Hinzufügung des Satzes jeden Zweifel zu
beseitigen."
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cation im Reichsanzeiger. Sollte indeß die im concreten Falle
erforderliche Offenlegung der Anmeldung nebst Beilagen unter-
lassen worden sein, so könnte von einem Interessenten, welchem aus
diesem Grunde die Einsicht versagt geblieben ist, die Erstreckung
der Frist auf die Dauer von 8 Wochen seit der Auslegung
verlangt werden. Daß in allen Fallen der verspäteten Offen-
legung die Frist erst vom Tage der Offenlegung an laufe, oder
gar eine neue Publication erfolgen müsse (Klostermann,
Patentges. S. 236), läßt sich nicht rechtfertigen; denn wenn
auf die signalisirende Kundgebung im Reichsanzeiger Niemand
erschienen ist, uikii iutsrest; so sehr es auch zu wünschen ist,
daß die gesetzliche Vorschrift streng befolgt wird.

Die Berechnung der Frist erfolgt in der durch die Civ.
P. O. vorgeschriebenen Weise; der Tag der Publication d. i.
der Tag der Ausgabe der betr. Nummer des Reichsanzeigers
ftn Berlin) ist als Stücktag nicht zu rechnen, daher läuft die
Frist ab mit Ablauf des dem Publicationstage entsprechenden
Wochentags; fällt dieser auf einen Sonn- oder gebotenen Feier-
tag, so ist der folgende Werktag der letzte Tag der Frist, §200
C. P. O., H 43 Str. P. O., .vgl. Dambach S. 60. 61,
Landgraf S. 113, Gareis S. 219.

Eine Restitution gegen den Ablauf dieser Frist findet nicht
statt, Landgraf S. 117. Den Interessenten bleibt indeß der
Weg der Nichtigkeitsklage unverschlossen. Auch steht nichts im
Wege, daß das Patentamt nachträgliche Einsprachen als I n -
formativmaterial benützte.

Nr. 353. Der Einspruch kann von I n - und Ausländer,
von dem im I n - und Auslande Wohnenden erhoben werden;
die Aufstellung eines Vertreters im Inlands zu diesem Zwecke
ist nicht erforderlich: wohl aber die Ernennung eines Zustel-
lungsgewalthabers, s. oben; auch ist der Vertreter eines im
Auslande wohnenden Patentinhabers, für den Fall, daß auf
Grund dieses Patentrechts Einspruch erhoben werden soll, auch
für diese Einsprache zu ermächtigen, s. oben S. 147. 318. 333.

I n : Allgemeinen ist zur Einsprache legitimirt, wer zur
Nichtigkeitsklage legitimirt ist; also regelmäßig der einzelne I n -
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teressent, wie die Verwaltungsbehörde, welche in Vertretung
des ihr anvertrauten Interessenkreises handelt f. oben S. 215.
234.; jedoch wird bei der summarischen Natur der Verhandlung
der Legitimationspunct in der Regel nicht näher erörtert wer-
den; im Falle einer relativen Nichtigkeit, also im Falle des
Mangels der Originalität, gilt bezüglich der Legitimation das
zu S. 250 fg. Bemerkte.

Nr. 354. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen, § 24
Abf. 1 Ges. Die Eingabe hat das Object des Einspruchs und
die Gründe zu bezeichnen, welche ihn rechtfertigen, fowie ein
bestimmtes Einspruchsbegehren zu stellen.

Bestimmte Formen für dieses Begehren sind nicht gegeben;
wohl aber muß aus der Eingabe zu ersehen sein, daß der Ein-
reicher derselben persönlich als Opponent auftreten wolle. Die
bloße Erklärung, daß dem Patente Bedenken entgegenstehen,
würde ebensowenig genügen, als eine anonyme Eingabe oder
eine bloße Denkschrift, wenn diese auch von dem Patentamt
als Material für die Entscheidung benützt werden kann.

Der Einspruch soll sich nur stützen dürfen
1. auf den Mangel der Neuheit,
2. auf den Mangel der Originalität; also nicht auf den

Mangel der Patentirbarkeit und nicht auf den Mangel der
Priorität; offenbar weil in dieser Hinsicht das Patentamt regel-
mäßig in sich selbst das genügende Material finden wird und
keines Materials von außen bedarf. Daß es ihm jedoch immer-
hin unbenommen bleibt, eine Denkschrift in dieser Richtung zu
benutzen, versteht sich von selbst, und es kann mitunter, z. B.
wenn ein Arzneimittel uuter falscher Bezeichnuug eiugeschmuggelt
werden will (s. oben S. 73. 74), eine derartige Anregung von
außen höchst ersprießlich sein; allein eine solche Denkschrift ist
rechtlich vom Einsprüche wohl zu scheiden.

Nr. 355. Das Verfahren ist ein summarisches;"') es ist an
keinen weiteren Formen gebuuden, als an die, welche im einzelnen

*) Summarisch, soweit es sich um das für die Unzulässigkeit der
Patentirung beigebrachte Material handelt: da in dieser Hinsicht die Cog-
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Falle als zweckdienlich erscheinen. Das Patentamt kann
die Parteien laden und anhören, Zeugen vernehmen, Sachver-
ständige*) zur Begutachtung aufstellen svgl. § 14 Abs. 5 Ges.,
§ 7 Abs. 2 V. O.); es kann sich auch durch Korrespondenz mit
Behörden des I n - und Auslandes über relevante Punkte, ins-
besondere, was die Frage der Neuheit angeht, infornnren. Da
übrigens die Kostenvorlage von 20 M . nur für die gewöhnlichen
Fälle ausreicht, so kann die Erhebung von kostspieligen Beweisen
an die Bedingung geknüpft werden, daß der Implorant die
Kosten Vorschießt, vgl. K los te rmann, Patentges. S . 238.

Die Ausschwörung eines Originalitäts- oder Neuheitseides

ist nicht vorgesehen, und wird dieselbe weder begehrt noch zu-

gestanden werden können, da die Leistung eines Eides vor einer

Behörde nur auf gesetzlicher Grundlage erfolgen soll, vgl.

§ 153. 154 N. St . G. V. ; welche hier nicht gegeben ist.

Nr. 356. Nach Ablauf jener 8 Wochen, bezw. nach
Beendigung dieses Informativverfahrens hat das Patentamt,
d. h. die entsprechende Abtheilung desselben, darüber Beschluß
zu fassen, ob das Patent zu ertheilen oder das Gesuch zurück-

nition des Patentamtes in: Patcntertheilungsverfahren sich zur Cognition im
Nichtigkeitsverfahren, wie die Cognition im summarischen Proceß zur Cognition
in orclinlllio verhält. Das Summarische der Cognition besteht auch hier nicht
in der Beschränkung auf eine gewisse Art von Beweismitteln, sondern in der
Abweisung des Materials, welches in eonerow zu weit ausholen würde, vgl.
Br ieg leb , Einleitung in die Theorie der summarischen Processe S. 304 fg.
310 fg. Dagegen ist das Vertheidigungsmaterial des Anmelders in vollem
Umfange zu erheben und zu benützen, da ihm keine Nachklage zusteht und da
die etwaige Verzögerung der Patentertheilung wesentlich ihm zum Nachtheil
gereicht, vgl. Vr iegleb a. a. O. S. 310. 321, die Verzögerung des Ver-
fahrens daher dem Gegner kein Recht auf Verwerfung dieses Bewcismaterials
gewährt.

Uebrigens ist auch hier das gummatiiu coFn<)8L6l6 kein eoFnosools auf
Gruud bloßer Bescheinigung, sondern auf Grund eines Beweises, der nur auf
ein möglicherweise unvollständiges Beweismaterial gebaut ist, Br ieg leb a.
a. O. S. 375 fg. '

*) Insbesondere sollen geeigneten Falles Spécialiste» der entsprechenden
Branche gehört werden. Daher hat die Kommission ausdrücklich die Worte
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zuweisen ist.") Der Beschluß muß ein Sitzungsbeschluß sein
und auf erstatteten Vortrag und gepflogene Verathung ergehen,
§ 8 Z . 1 V.O. , Laband I I S. 481. 482; er ist mit Gründen
zu versehen, § 15 Abs. 1 Ges. Hat eine Anhörung der Be-
theiligten, des Patentsuchers und des Opponenten, mithin
eine förmliche Verhandlung stattgefunden, so können nur die-
jenigen Mitglieder an der Beschlußfassung teilnehmen, welche
an der Verhandlung teilgenommen haben.

Der Beschluß ist in der oben bezeichneten Weise den Par-
teien, also dem Patentsucher, wie dem Opponenten, oder bezw.
ihren Vertretern zu eröffnen. Ueber die Zustellungsgewalthaber-
schaft und die Zustellungen im Auslande ist auf die obigen
Erörterungen zu verweisen. Einer Eröffnung bedarf es übrigens
nur an die am Verfahren Vetheiligten, nicht auch an diejenigen,
welche bloß eine Denkschrift eingereicht haben, sollte diese auch
bei der Beschlußfassung mitbenutzt worden sein.

Nr. 357. M i t der mündlichen Eröffnung oder schrift-
lichen Zustellung an die eine oder andere Partei ist der Beschluß
unabänderlich und kann er nur durch das entsprechende Rechts-
mittel, die sofortige Beschwerde des Z 25 Ges. angegriffen
werden. Diese Unabänderlichkeit ergibt sich daraus, daß der
Beschluß, sofern er uicht oder nicht mit Erfolg durch das ent-
sprechende Rechtsmittel angegriffen ist, endgültig wird (§ 26
Abs. 1 Ges.) und das laufende Verfahren endgültig erledigt.
Vgl . § 289 C. P. O. Doch ist eine nachträgliche Berichtigung
von Schreib-Nechnungsfehlern oder sonstigen offenbaren Unrich-
tigkeiten in der Fassung des Beschlusses sicherlich nicht ausge-
schlossen, vgl. § 290 C. P. O., sie wird auf Réclamation oder

,,sowie die Begutachtung des Antrages durch geeignete, i n einem
Zweige der Technik sachverständige Personen" aufgenommen (K. B.
S. 34).

*) Eine Entscheidung über Kostenersatz, welchen der eine Beteiligte dem
andern zu leisten hätte, gibt es in diesem Verfahren nicht (vgl. a eontr. § 30
Ges.). Wohl aber kann sich ein Theil wegen äolug oder oulpa wta civilrecht-
lich verantwortlich machen, wenn er durch frivole Anträge u. dgl. dem andern
Theil Kosten verursacht hat.
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auch von Amtswegen erfolgen können. Gegen die Berichtigung
wird die Beschwerde des § 25 Ges. zulässig sein, vgl. § 290
Abs. 3 D. C. Pr. O.

Auch eine Ergänzung des Beschlusses (vgl. § 292 D. C.
P. O.) kann nicht ausgeschlossen sein, nur muß diese, wenn
auch nicht innerhalb einer einwöchentlichen Frist, doch jedenfalls
vor Ablauf der Veschwerdefrist begehrt werden, arF. § 26 Ges.

Nr. 358. Mit dieser Endgültigkeit ist nicht gemeint, daß
eine neue Anmeldung gleichen Inhalts von vornweg mit einem
der exosMo rßi ^uäioaws analogen Einwände ex olüoio
oder auf Antrag zurückzuweisen wäre. Denn der erwähnte
Beschluß erledigt zwar endgültig das mit der Anmeldung
begonnene Verfahren, allein er erledigt nicht die Patentfrage
überhaupt. Denn

1. ist der Beschluß keine richterliche Proceßentscheidung
über die Frage, ob ein Patent ertheilt werden soll oder nicht,
sondern nur die Erklärung der Nechtspolizeibehörde, daß sie in
der Lage oder nicht in der Lage sei, einen Nechtspolizeiact zu
vollziehen;

2. durch den refüsirenden Beschluß entsteht zwar ein Recht
des Opponenten darauf, daß die concrète Anmeldung refüsirt
wird, nicht aber darauf, daß die betreffende Erfindung über-
haupt unpatentirt bleibt; ebenso wie umgekehrt die Patenter-
teilung das Recht des Opponenten nicht ausschließt, das ertheilte
Patent anzufechten; daher denn eine schließliche Patenterteilung
für die nämliche Erfindung an den gleichen Implorante« auf
Grund einer neuen Anmeldung in kein Parteirecht des Op-
ponenten eingreifen würde.

Nur ist eben eine neue Anmeldung nöthig und ist diese
bezüglich der Neuheit und Priorität nach dem Momente ihrer
Einreichung zu beurtheilen. Aus diesem Grunde wird in der
Regel eine neue Anmeldung nichts helfen, da die Erfindung
durch das Aufgebot publik geworden ist und aufgehört hat,
Patenfähig zu sein. Nur in dem Falle ist eine Ausnahme zu
machen, wenn das Aufgebot ohne Offenlegung der Anmeldung
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und Beschreibung erfolgt ist, da die bloße Signalisirung durch
titulare Bezeichnung im Reichsanzeiger oder Patentblatt nicht
genügt, um die Erfindung in der entsprechenden Weise zu
publiciren, vgl. oben S. 39 und 40.

Nr. 359. Wenn nur ein Theil der Anmeldung zurPaten-
tirung tauglich ist, so ist auch eine theilweise Patentirung und
theilweise Patentversagung möglich.

Nr. 360. Gegen den Beschluß des Patentamts, wodurch
das Anmelduugsgesuch abgewiesen wird, steht dem Patentsucher
die sofortige Beschwerde des § 25 Ges. zu, gleichgültig, ob das-
selbe auf erfolgte Opposition oder spontan abgewiesen wurde.
Dasselbe gilt, wenn der Anmeldung nur theilweise stattgegeben
wurde, bezüglich des refüsirten Theils.

Wurde dagegen dem Gesuch stattgegeben, so steht demjenigen,
ivelcher den Einspruch erhoben hat, die gleiche Beschwerde zu;
wurde dem Gesuch theilweise stattgegeben, so steht ihm die
Beschwerde zu bezüglich des zuerkannten Theiles.

Nur derjenige hat die Beschwerde, welcher in der gesetz-
lichen Weise Einspruch erhoben, nicht auch derjenige, welcher
eine bloße Vorstellung oder Denkschrift eingereicht hat.

Hier t r i t t der wesentliche Unterschied zwischen dem Ein-
spruch, durch welchen der Einsprechende seine eigene Persönlich-
keit in die Wagfchale wirft , und der bloßen Denkschrift, welche
nur wie ein sonstiges schriftliches oder literarisches Erzeugniß
als Material für die Beschlußfassung zu verwerthen ist, hervor.
Nöthig ist daher ein bestimmtes Einspruchsbegehren und nöthig
ist, daß der Einspruch in der gesetzlichen Frist des § 24 Ges.
erhoben wurde.

Nr. 361. Eine Anschließung an die Beschwerde von Seiten
des Gegners erwähnt das Gesetz nicht; auch wird sie kaum
zugelassen werden können, da das Gesetz nichts enthält, was auf
eine ooiuinunio appeliationi» schließen läßt, insbesondere auch
keine Bestimmung darüber, daß von einem bestimmten Momente
an nicht mehr auf die Beschwerde verzichtet werden darf.
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Nr. 362. Die Beschwerde ist innerhalb 4 Wochen nach
Zustellung des Beschlusses bei dem Patentamte einzureichen.
Für die Berechnung der Frist sind die bereits erwähnten Bestim-
mungen der C. P. O. § 198. 200 als maßgebend zu erachten;
die Frist eines jeden Betheiligten ist von der Zustellung all ihn
zu bemessen, der § 198 Abs. 2 C. P. O. findet keine Anwen-
dung, da die Zustellung von Amtswegen, nicht auf Betrieb
der Parteien stattfindet.

Bemerkenswerth ist, daß die F M 4 Wochen, nicht einen
Monat beträgt, wie die Berufung^ und Revisionsfristen der
C. P. O. § 477. 514.

Die Frist ist als eine Nachfrist zu betrachten, eine Er-
streckung derselben durch die Beteil igten muß als völlig unzu-
lässig erachtet werden, vgl. § 477. 514. 540 C. P. O., Wetzel l
§ 68 Uo. 84, umsomehr, als auch die Interessen des Publicums,
insbesondere wegen des vorläufigen Schutzes, erheblich dabei
betheiligt sind.

Nr. 363. M i t der Einlegung der Beschwerde, sei es, daß
dieselbe vom Patentsucher oder vom Opponenten erhoben wird,
sind für die Kosten des Veschwerdeverfahrens 20 Mark zu
zahlen, ansonst die Beschwerde als nicht erhoben gilt. D a m -
bach S . 62 hat die bezügliche Fassung des Gesetzes beanstandet,
weil es genügen müsse, wenn die 20 Mark gleichfalls in der
Beschwerdefrist einkommen, sollten sie auch der Veschwerdeschrift
nicht sofort beiliegen. Dies ist wohl nicht zu bezweifeln, allein
die Fassung des Gesetzes oeßhalb doch nicht ungenau; denn das
verlangt auch der Wortlaut des Gesetzes nicht, daß die Ein-
legung der Beschwerde und die Zahlung des Geldes uno aow
erfolgen müssen; vielmehr besagt er nur, daß die Beschwerde-
führung, um vollständig zu sein, mit der Einzahlung von 20 Mark
verbunden sein muß; und da innerhalb der Nachfrist die voll-
ständige Beschwerde einkommen muß, so ist damit zugleich gesagt,
daß die 20 Mark gleichfalls vor Ablauf der Nachfrist einzu-
zahlen sind.

Wohl aber geht aus der gesetzlichen Fassung hervor, daß
das Patentamt auf die Beschwerde solange nicht zu reagiren
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hat, als nicht diese 20 Mark nachgefolgt sind; denn die Action
hat erst zu erfolgen, wenn eine vollständige, in allen Theilen
perfecte Beschwerde eingereicht ist.

Nr. 364. Die Einzahlnng der 20 Mark erfolgt nach der
Vekanntm. des Patentamts v. 11/7 1877 „zweckmäßig nicht
mit dein Anschreiben, sondern mittelst Postanweisung unter der
Adresse „Kasse des Kaiserlichen Patentamtes." Die Postan-
weisung muß jedoch „den Namen des Beschwerdeführers und
die Beschwerdesache ergeben." Empfangsbescheinigung ertheilt
die Kasse nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosteil des
Petenten.

Nr. 365. Die Beschwerde muß den Beschluß bezeichnen,
gegen welchen Beschwerde geführt wird, und ein entsprechendes
Begehren enthalten. Wünschenswert!» ist auch eine möglichst
genaue Bezeichnung der Beschwerdepuncte. I n keinen: Falle
aber darf mit der Beschwerde eine Patentirung begehrt werden,
welche nicht schon mit der Anmeldung begehrt wurde; ins-
besondere können etwaige Verbesserungen der Anmeldung in
der Veschwerdeinstanz nicht nachgeholt werden. Vgl. § 489
C. P. O., § 20 Abs. 3 Patentges.

Nr. 366. M i t der perfecten Beschwerde ist die Be-
handlung der Sache an den Veschwerdeseuat devolvirt. Die
eingereichte Veschwerdeschrift ist gemäß § 17 V. O. dem Vor-
sitzenden des Patentamts vorzulegen, welchem die Direction der
Beschwerdesenate obliegt.

Der Beschwerdesenat hat von AmtZwegen zu prüfen, ob
die formellen Voraussetzungen der Beschwerde gewahrt sind;
mangelt es ait einer derselben, so ist sie mittelst motivirten
Beschlusses zurückzuweisen, vgl. C. P. O. Z 497. Sind dagegen
die Formalien in Ordnung, so ist auf das Materielle der Be-
schwerde einzugehen; in jedem Falle ist der Gegentheil von
der Beschwerdeführung und dem entsprechenden Beschlüsse des
Beschwerdesenates zu benachrichtigen.

Nr. 367. Die Beschwerde kann sich sowohl auf eine Ver-
letzung der vorgeschriebenen Fonnen des Verfahrens, als auch auf
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eine materielle Unrichtigkeit der Entscheidung stützen, welche
wiederum auf irriger Auslegung des Gesetzes und auf irriger
Beurtheilung des factischen Materials beruhen kann. Doch
wird der Veschwerdesenat in allen Fällen selbst entscheiden
können und müssen; eine Zurückweisung der Sache an die erste
Instanz zur nochmaligen Beschlußfassung ist dem Gesetze
unbekannt und würde auch dem mehr beigeordneten als unter-
geordneten Verhältnisse der beiden Instanzen widersprechen.

Nr. 368. Der Veschwerdesenat kann sich über die that-
sächlichen Verhältnisse in der gleichen Weise informiren, wie
die erste Instanz, § 25 Abs. 2 Ges., und ist in dieser Beziehung
auf die früheren Erörterungen zu verweisen. Auch in diesem
Verfahren können Denkschriften eingereicht werden; die Ein-
reicher derselben sind jedoch nicht als „Vetheiligte" im Sinne
des § 15 Abs. 1 Ges. zu behandeln.

Nr. 369. Der bestätigende oder abändernde Beschluß des
Veschwerdesenats ist in der Sitzung auf Grund mündlichen
Vortrags und gepflogener Berathung zu erlassen, arF. 8 8 Z. 1
V . O.; ist ihm eine Vernehmung der Parteien vorhergegangen,
so dürfen nur diejenigen Mitglieder votiren, welche der Ver-
nehmung angewohnt haben, Z 9 V. O. Der Beschluß ist mit
Gründen zu versehen, § 15 Abs. 1 Ges., und den Betheiligten
zuzustellen; wie dies bereits früher erörtert worden ist.

Ist er dem einen oder andern Beteil igten zugestellt oder
auch nur in der Verhandlung mündlich eröffnet worden, so ist
er unabänderlich.

Ein Rechtsmittel gegen den Beschluß gibt es nicht.
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VI.
Uatentertßeilung und Aatentversagung.

Nr. 370. Die Patentertheilung setzt voraus, daß der auf
die Patentertheilung lautende Beschluß endgültig d. h. unan-
fechtbar geworden ist. I n dieser Hinsicht ist zu unterscheiden:

1. Ist kein Einspruch erhoben worden, und gibt der Beschluß
vollkommen dem Anmeldebegehren statt, so tritt die Endgültig-
keit sofort ein, da eine Anfechtung durch den Patentsucher
undenkbar, durch einen Dritten unzulässig ist.

2. I n allen, andern Fällen tritt die Endgültigkeit mit dem
Momente ein, in welchem entweder der Beschluß der Veschwerde-
abtheilung in unabänderlicher Weise erlassen oder die Veschwerde-
frist abgelaufen oder von allen Veschwerdeberechtigten auf die
Veschwerdeführung verzichtet worden ist; denn daß ein Verzicht
auf die Befchwerdeführung in rechtsgültiger Weise erfolgen
kann, ist nicht zu bezweifeln, vgl. § 475 C. P. O., Nenaud,
Civ. Pr. § 158. Doch wird wohl nur ein Verzicht nach der Er-
öffnung und Verkündung des ersten Instanzbeschlusses zu berück-
sichtigen sein, und das kr. 1 § 3 a (Md. apMI. (49, 2) kann hier
keine Anwendung finden, da die Patentertheilung nicht in der freien
Verfügungsgewalt der Parteien steht, es ihnen daher auch nicht
zustehen kann, zum vorweg das Verfahren auf eine Instanz zu
beschränken.*)

Nr. 371. Der Beschluß in diesen: Stadium kann nicht
mehr aufgehoben werden; es ist definitiv bestimmt, daß das
Patent ertheilt werden muß; der Anmelder hat einen durch
keine Cognition mehr bedingten Anspruch auf Ertheilung des
Patentes; auch dann, wenn sofort eine Nichtigkeitsklage erhoben
würde, müßte dennoch ein Patent ertheilt werden; nur der
Verzicht auf das Patent von Seite des Berechtigten könnte die
Patentertheilungspflicht des Staates relaxiren.

*) Ein Vertrag, worin sich Jemand verpflichtet, kein Patent zu erwirken,
könnte daher auch nur eine Haftung für das Interesse begründen, nicht auch
die Ertheilung des Patentes verhindern.
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Der Anmelder hat ein Recht auf Ertheilung des Patentes,
so wie es in dem endgültigen Beschlüsse decretirt worden ist,
und nur so, wie es decretirt worden ist; eine Abweichung hiervon
wäre eine urkundliche Fassung ohne die nöthige staatliche
Grundlage — ebenso wie eine fehlerhafte Ausfertigung eines
Urtheils. Eine derartige Abweichung müßte aber von demjenigen,
welcher sie vorschützt, erwiesen werden.

Nr. 372. Die Patentertheilung, also die Erfüllung der
staatlichen Pflicht, erfolgt durch Aushändigung der Patentur-
kunde, tz 26 Abs. 1 Ges., gegen welche eine Gebühr von 30 M.
sofort, Zug um Zug, zu entrichten ist, Z 8 Abs. 1 Ges. Die
Patenturkunde wird nicht vollzogen, d. h. von keinem Mitglieds
des Patentamtes unterzeichnet, sondern nur beglaubigt, welche
Beglaubigung durch die Unterschrift des hierzu bestimmten.
Beamten und die Veidrückung des Dienstsiegels erfolgt.

Dieselbe enthält den Namen des Patentinhabers, den
Gegenstand des Patentes, den Anfang der Dauer desselben,
den Hinweis auf das Patentgesetz, und bei Reichspatenten, welche
an die Stelle von Landespatenten getreten sind, die Angabe der
längstmöglichen Dauer. Ueber das Nähere f. die Bekannt-
machung des Patentamtes v. 3/1 1878 im Patentbl. 1878
S . 2 fg.

Nr. 373. Das volle Patentrecht beginnt mit der Aus-
händigung der Patenturkunde; sollte der Anmelder nach
rechtskräftigem zuerkennendem Beschlüsse des Patentamtes auf
das Patent verzichten, die Annahme der Urkunde verweigern,
so wäre der Patentschutz nicht erwachsen, und insbesondere der
provisorische Schutz der Erfindung wäre als nicht eingetreten
zu betrachten. Ist dagegen die Urkunde bereits ausgehändigt^
so könnte ein späterer Verzicht die in der Zwischenzeit erwach-
senen Rechte nicht aufheben, und wäre insbesondere der pendente
Schutzzustand während der Anmeldefrist als ein vollgültiger
und vollkräftiger Schutzzustand declarirt worden.

Nr. 374. Die Ertheilung des Patentes ist öffentlich
bekannt zu geben; die Bekanntmachung hat den oben entwickelten
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Zweck der Avertirung des Publicums und der Anregung des
Erfindungsgeistes; daher gerade in den Vereinigten Staatelt
außerordentlich viel auf die Publication verwendet wird.

Die Mittel der Publication sind zunächst mehr bureau-
kratischer Art; sie sind dieselben, wie beim Aufgebot: Bekannt-
machung im Reichsanzeiger, § 26 Abs. 1 Ges., im Patentblatt,
§ 19 Abs. 4 Ges./) welche Bekanntmachung sich aber auf eine
titulare Kundgebung beschränkt und daher nur eine Signalisi-
rung der Erfindung bildet. Ferner die Offenlegung der Be-
schreibungen, Zeichnungen und sonstigen Materialien zur Kenntniß
der Erfindung; Jedermann steht der Einblick frei; der Einblick
kann auch zur bloßen Belehrung geschehen, und fallen hier die
Beschränkungen weg, welche bei der Offenlegung während
des Aufgebotes durch den beschränkten Zweck des Aufgebotes
bedingt sind, daher denn auch die Bekanntmachung vom 13/11
1877 Patentbl. S. 61 sich ausdrücklich nur auf das Aufgebots-
verfahren bezieht; mit Recht bemerkt in dieser Hinsicht die
Mittheilung im Patentbl. 1877 S. 62: „Ist das den Erfinder
schützende Patentrecht erlangt, so sollen Beschreibung und Zeich-
nung in vollstem Maße zur öffentlichen Kenntniß gelangen,
nicht um die unbefugte Ausnutzung des sveciellen Patents
Dritten Zu ermöglichen oder zu erleichtern, sondern um den
Fortschritt auf dem gewerblichen Gebiete und dessen Erkenntniß
zu einem Gemeingut, zu einer Grundlage zu gestalten, auf
welcher, unbeschadet des dem Erfinder zugestandenen Rechts,
weiter gearbeitet, weiter gebaut werden kann." Die Mittheilung
von Copieen, § 18 V. O., wird daher auch nicht leicht versagt
werden.

Nur da, wo die wirksame Publizität überhaupt cessiren
soll, unterbleibt auch die Offenlegung der bezeichneten Materialien,
also bei denjenigen Erfindungen, welche von der Reichsverwal-
tung für die Zwecke des Heeres oder der Flotte imvetrirt
worden sind.

') I m Patmtblatt unter der Rubrik „Patcntliste"
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Ein weiteres Mittel der Publicität ist der Eintrag in die
Rolle, welcher dem. Patentamte als Registerbehörde obliegt.
Einzutragen ist der Gegenstand des Patentes, der Beginn der
Dauer, der Name und Wohnort des Patentinhabers, sowie der
Name des Vertreters nach Maßgabe der frühern Erörterungen.
Daß dieser Eintrag nur ein Mittel der Publicität, keine Vor-
aussetzung der Rechtsbegründung ist, wurde bereits oben S. 184 fg.
dargethan. Der Eintrag in die Rolle ist durch den Reichs-
anzeiger und das Patentblatt bekanntzugeben, § 19 Abs. 1 und
4 Ges. Die Vekanntgebung des Eintrags kann mit der Ve-
kanntgebuug der Patentertheilung zweckmäßig verbunden werden.
Dies ist auch die Uebung des Patentamtes. Die übliche
Bekanntmachung lautet: „Den nachfolgend Genannten ist ein
Patent auf die daneben angegebenen Gegenstände und von dem
angegebenen Tage ab ertheilt. Die Eintragung in die Patent-
rolle ist unter der angegebenen Nummer erfolgt."")

Allein diese Mittel würden nicht ausreichen, um diejenige
gewerbliche Belehrung zu bieten, welche die Patentveröffent-
lichung zu einer Schule des Gewerbes gestalten und den Er-
findungsbetrieb in allen Schichten der gewerblichen Thätigkeit
aufwecken und aufrühren soll. Die Publication muß daher
noch eine technisch gewerbliche sein, sie muß in der Form
gewerblicher Darstellung nnd Belehrung. erfolgen, wovon nun-
mehr weiter zu handeln ist.

Nr. 375. I n den Vereinigten Staaten erscheint seit dem
Jahre 1872 wöchentlich die Olüoial Fa26tt6 ok tks Ilniwä
8wt68 ?atent (Mes und berichtet über die in den letzten acht
Tagen ertheilten Erfindungen; sie bringt die Zeichnungen in
photolitographischer Wiedergabe und den Text der Anmeldung,
Grothe, die amerikanische Industrie S. 105 fg.

*) Z. B.: 1. Verfahren zur Herstellung einer rothen Ultramarinfarbe
1 . Ze l tner in Firma Nürnberger Ultramarinfab'rik zu Nürnberg. — Vom
2. Jul i 1877 ab. — Klasse 22. (Ueber die Klassen f. unten.)



- 369 —

Daß dieses Blatt und die (nun leider theilweife durch Feuer
zerstörte) Modellsammlung des Washingtoner Patentamtes, welches
die beste Geschichte der Erfindungen bis zu ihren neusten Stadien
enthalt, eine Menge technischer Kenntnisse unter das Publicum
geworfen und eine Menge schlummernder Keime entfaltet hat,
wird von Kennern der amerikanischen Industrie, wie Grothe,
Steinbeis u. a. mit großer Wärme hervorgehoben.

Dem entsprechend hat das Patentgesetz die Bestimmung
aufgenommen:

„Das Patentamt Veröffentlicht die Beschreibungen und
Zeichnungen, soweit deren Einsicht Jedermann freisteht, in ihren
wesentlichen Theilen durch ein amtliches Blatt."

Um nun aber den, ich möchte sagen, juristischen Theil des
Patentblattes von diesem lediglich technisch - instructive« zu
trennen, hat das Patentamt mit Bekanntmachung v. 30/8 1877
(Patentbü S. 13. 14) verfügt, daß diese Zeichnungen und Be-
schreibungen „ in besonderen neben dem Patentblatt erscheinenden
Heften" publicirt werden sollen, welche unter der Bezeichnung
„Patentschriften" ausgegeben werden.

Für jedes Patent erscheint ein eigenes Heft der Patent-,
schriften, enthaltend die Beschreibung und eine (photographische)
Reproduction der Zeichnungen. Und um es dem Einzelnen zu
ermöglichen, sich speciell in dem ihn berührenden Gebiete seiner
Technik auf dem Laufenden zu halten, ist die Einrichtung
getroffen, daß die Patente nach ihrem technischen Character in
89 in einer Anlage bezeichnete Klassen getheilt werden, so daß
ein Jeder sich für die bestimmte Klasse der Patentschriften
abonniren kann. Das Nähere ergibt sich aus der Bekannt-
machung selbst, welche mit ihrer Anlage am Schlüsse dieses
Werkes folgt.*)

*) Die Publicitätsmittel des französ. Patentrechts lassen sich aus
folgenden Sätzen des Gesetzes ableiten:

a. 23. 1,63 äesoriotionL, Ü688in8, ecnantiiiong et moäöles dos brevets
délivres redorant, M ^ u ' a l'expiration äes brevets, äev08e8 an mini8t«ro
äs 1'aFricnitur« et äu commerce on ils seront eoiumuni^ues, LanZ lrai8, a
toute résiliation.

Kohler, Patentrecht. 24
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Nr. 376. Auch die Versagung des Patentes**) d. h. der
nicht mehr anfechtbare Beschluß der Patentversagung soll
vublicirt werden, § 26 Abs. 2 Ges. Denn mit der endgültigen
Versagung ist es entschieden, daß der mit dem Aufgebot sig-
nalisirte einstweilige Schutz nicht eingetreten ist und ein recht-
licher Schutz des angemeldeten Immaterialobjects nicht statt-
findet.

Daß diese Erklärung dem Publicum, welches bereits durch
das Aufgebot in Anspruch genommen wurde, von dem größten
Interesse ist, bedarf keiner weitern Ausführung.

Eine Offenlegung der dem versagenden Erkenntniß zu
Grunde liegenden Beschreibungen und Zeichnungen findet nicht
statt; doch werden sie wohl bei den Schriftstücken des Patent-
amtes zu behalten sein, da ohne dieses ein genügendes Verstä'ndniß
des versagenden Erkenntnisses, welches auch für spätere Ent-
scheidungen von Wichtigkeit sein kann, nicht zu erzielen ist.

loute ver8onne pourra obtenir, a neg trais, oonis äe8äite3
tion8 et äe88in8, suivant leg korN08 yui seront 6sterminee3 äan3 Is re^Is»
msnt rsnäu en sxeeution <1s 1'art. 50.

a. 24. H.prö8 le pa^smsnt äs Ig, tieuxiems annuité, les äs8oription8
et äs38in8 seront publies, soit toxtuslisiusnt, noit par extrait.

I l 8ora en outre vudlio, au aoinNencemsnt <1s «ua^us aunes, un
eataioFus contenant 1s8 titrs3 äs8 br6vst8 ä6ii?ro3 äan8 Is oourant äs
I'annes preesäente.

a. 25. I,s rsouoil äs3 ä63oriptiou8 st äs33in8 st 1s oataloZuy, publié
su sxsoution äs 1'artiolo prseeäont, 8eront äê )0863 an min^ters läs 1'a?ri»
ouiturs st äu eomineroo, et an neoretariat äs 1a, prekeoturs äs ona^us
äevartement, «n Ü8 pourront ötre eon8n1te3 8an8 krais (das letztere fehlt
im deutschen Recht).

a. 26. ^. l'expiration äe3 dlevet8 1s8 originaux äe3 6s3orivtion3 et
äe88in8 seront déposes au <üon8ervatoir6 ro^al äo3 artZ et inetisr8.

*n) Daß das Gesetz die Bezeichnung „endgültige" Verfügung vermieden
hat, läßt sich wohl daraus erklären, daß die auch endgültige Versagung eine
nochmalige Anmeldung desselben Patentes nicht ausschließt und nicht aus-
schließen soll; der Ausdruck „endgültige" Versagung hätte aber wohl den
Schein hervorgerufen, als werde damit jede nochmalige Anmeldung für unzu-
lässig erklärt; jedenfalls wäre dies nicht ohne Zweifel geblieben.



— 371 —

(!. Das Ver fahren zur Nicht igerk lärung und
Revocat ion der Patente.

I.
J a s Verfahren i m Allgemeinen.

Nr. 377. Schon oben wurde näher entwickelt, daß die
Iudicatur des Patentamtes in Sachen der Nichtigkeit und Ré-
vocation der Patente eine Iudicatur nicht des privaten, sondern
des öffentlichen Rechtes ist, und daß das Patentamt in dieser
Eigenschaft als Verwaltungsgericht fungirt.

Nr. 378. Die Rechtsprechung des öffentlichen Rechts hat
mit der des Civilrechts das gemein, daß sie eine Rechtsprechung
ist; das Gericht hat auch bei den Streitigkeiten des öffentlichen
Rechts nicht nach der ihm gutscheinenden Regelung der I n -
teressen Aller gegen Alle, sondern nach bestimmten, ein und für
allemal gegebenen unverbrüchlichen Normen zu verfahren, unter
welche sich der Einzelne wie die Allgemeinheit zu fügen hat; es
ist eine völlige Mißkennung, wenn man behauptet hat, daß das
Verwaltungsgericht außer dem Rechte auch die Zweckmäßigkeit
berücksichtigen müsse; vgl. Lu tha rd t , Verwaltungsgerichtshof
S. 84, v. Stenge l in H i r t h ' s Annalm 1875 S. 1356; mit
dem Momente, in welchem das Gericht außer dem Rechte auch
die Zweckmäßigkeit berücksichtigen dürfte, würde es aufhören,
Gericht zu sein, mit diesem Momente wäre es um die Rechts-
prechung geschehen.*) Dies schließt natürlich nicht aus, daß
die Interessen des Einzelnen, wie die der Allgemeinheit bei der
Rechtsprechung insofern abgewogen werden, als dieselben ein
Moment in der Veurtheilung der Rechtsverhältnisse selbst sind,
wie in dem Falle, wo das Recht an die erhebliche Verletzung

*) Mit Recht bemerkt Schmit t in der bad. Zeitschr. f. Verwaltung
1871 S. 94: „Die Parole Kat ^ugtitia, peroat munäiig gilt durchaus nicht
allein für das Privatrecht Vielmehr gilt dieselbe für das Verhältniß
des Einzelnen zum Staate erst recht, weil ohne Gerechtigkeit gerade auch in
dieser Beziehung das menschliche Leben gar keinen Sinn hätte, der einzelne
Mensch sonst aufhörte, Selbstzweck zu sein."

24*



— 372 —

privater oder publiker Interessen bestimmte Rechtsfolgen knüpft,
deren Eintritt im einzelnen Falle in Frage steht.

Nr. 379. Vielfach ist behauptet worden, daß ein Ver-
waltungsrechtsstreit nur zwischen dem Privaten einerseits und
der Staatsverwaltung anderseits möglich sei, wobei dann wieder
die Verwaltungsorgane regelmäßig die Rolle der Beklagten
einnehmen müßten, so insbesondere von Schmitt im bad.
Centralbl. 1868 S. 10 fg., vgl. auch Gneist in denVerhandl-
d. d. Iuristentags X I I , 3 S. 250. Dies hängt damit zu-
sammen, daß man eine Klage des öffentlichen Rechts nur als
Reaction gegen eine Überschreitung der Rechte der Staats-
gewalt, gegen Eingriffe der Staatsgewalt in die Rechte der Privaten
gewähren will. Diese Beschränkung ist aber nicht anzuerkennen,
und damit fällt jene behauptete nothwendige Parteistellung
zusammen.*)

Allerdings wird die Abwehr gegen widerrechtliche Aus-
nützung der Staatsgewalt stets eine der Hauptaufgaben des
Verwaltungsrechts bilden, ebenso wie die Abwehr rechtswidriger
Angriffe von Privaten eine der Hauptaufgaben des bürgerlichen
Rechts aller Zeiten gewesen ist; allein damit ist weder die
Aufgabe des bürgerlichen noch die des öffentlichen Rechts er-
schöpft. So muß das öffentliche Recht nothwendig Normen
kennen zum Schütze des Einzelnen in der Ausübung öffent-
lichrechtlicher Befugnisse; denn wenn sich auch die Staatsver-
waltung ohne Anrufung der Gerichte selbst schützen kann, so
kann sich nicht auch immer der Private da schützen, wo er in
der Eigenschaft als Mitglied des in- oder ausländischen Staats-
verbandes fungirt. So gehören z. V. die obenerwähnten Inter-
dicte zum Schütze der Benützung öffentlicher Verkehrsanstalten
durch und durch dem öffentlichen Rechte an, sofern über das Recht'
der Benutzung gestritten wird. So kennt ferner das öffentliche
Recht seine publiken Obligationen sowohl zwischen einzelnen
öffentlichrechtlichen Verbänden (man denke an die Verpflichtungen

") So auch Weizel, das bad. Gesetz vom 5. Oct. 1863 über die Or-
ganisation der innern Verwaltung S. 115.
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im Unterstützungswesen), als zwischen den Privaten und der
Verwaltung; und wenn behauptet wird, daß die Verwaltung
ihre Erfüllung ohne Umstände mit den bloßen Mitteln der
Administrative erzwingen könne, daß sie daher der Intervention
der Gerichte nicht bedürfe, so ist das nur theilweife wahr, es
ist nur insofern wahr, als die Verpflichtung durch öffentliche
Urkunden unstreitbar festgesetzt ist, in welchen Fällen es der
Verwaltungsbehörde zusteht, sofort das unbedingte Mandat zu
erlassen, welches sonst den Gerichten zustünde — wie ich dies
in meiner Abhandlung in der bad. Zeitschr. f. Verwaltung 1873
S. 212 hinreichend dargethan habe. Ja auch zwischen Privaten
können öffentlichrechtliche Verpflichtungen bestehen, sofern die
Quelle der Verpflichtung eine öffentlichrechtliche ist; dahin gehört
insbesondere der Anspruch auf Erstattung öffentlich-rechtlicher
Leistungen, welche der eine für den andern gemacht hat, vgl.
meinen cit. Aufs. S. 209 fg., ir. 45 § 9 äs ^urs tisoi; dahin
gehört ferner der früher sehr häufige Fall, welcher noch
heutzutage vorkommen kann, wo der Staat den Einzug öffent-
lich-rechtlicher Leistung durch Cession oder Anweisung an
Private überträgt, (man denke an das Verhältniß der röm.
Steuerpächter), in welchem Falle der öffentlich-rechtliche An-
spruch in der Hand von Privaten liegt.*)

Daraus ergibt sich, daß das öffentliche Recht durchaus
nicht an jener Einseitigkeit krankt, welche man ihm vielfach
Zuschreibt; daß es vielmehr ein Rechtsgebiet ist von einer
eminenten Ausdehnung und einem eminenten Reichthum an
Bildungen der verschiedensten Art, welche nur meist noch der
rechtlichen Ausbeutung harren.^)

*) Daß das Recht des Publicanm ein publicistisches und kein privates
war, darüber s. Degenkolb, die lox Noromea S. 62. 76. 97. 123. 139.
140. 143. Anders B r u n s , zur Geschichte der Cession S. 27., 56 fg., aber
nicht überzeugend.

^ ) Nicht selten wird behauptet, daß die Verwaltungsjurisdiction der
antikm Welt unbekannt gewesen sei. Diese Behauptung ist indeß völlig
unrichtig. Man denke an die 1oFÏ8 aotia pyr pi^noriz oapionsm, welcher,
wenn vielleicht nicht durchgängig, so doch meistens publicistische Ansprüche zu
Grunde lagen ((^113 IV 26 fg.), und welche im Fall eines Widerspruchs
wohl sicher zu einer judiciellen Entscheidung führte, Ka r lowa , röm. Civ.
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Nr. 380. Die Frage, ob die öffentlich-rechtlichen Streitig-
keiten denselben Gerichten zu übertragen sind, wie die bürger-
lichen, oder ob für dieselben besondere Gerichte einzusetzen sind,
vgl. v. Stengel in Hirth's Annal, v. 1875 S. 1313 fg.,
Röster in Grünhuts Zeitschr. IV. S. 201 fg., V i v i su ,
swä68 aämiui8trat. I x. 141 fg., kann hier auf sich beruhen;
sie ist keine Frage, welche aus Nechtsvrincivien zu lösen ist,
sondern eine Frage der Iustizvolitik. Doch dürfte, alles in
allem erwogen, die Einsetzung besonderer Gerichte den Vorzug
verdienen, weil das so weite und dabei so eigenthümliche Vereich
des öffentlichen Rechts eigens dafür qualificirte und mit ihm
besonders'vertraute Kräfte verlangt und eine besondere technische
Behandlung voraussetzt;̂ ) wogegen die etwaigen Mißstände,
wie Comvetenzconflicte und ähnl., nicht ins Gewicht fallen.
Doch soll dies auf sich beruhen; denn daß auf einem so speciell
technischen Gebiete, wie dem des Patentrechts, die Entscheidung
in besondere Hände gelegt wird, daß für diese Entscheidung
besondere, technisch qualificirte Kräfte gewonnen werden, ist
fosehr im einleuchtenden Interesse einer richtigen Iurisdiction,
daß dagegen nirgends ein vrincivieller Zweifel aufzukommen
vermöchte. Macht man sich doch auch in Frankreich, in einem
Lande, Zu dessen größten Lichtseiten eine feine, den vractischen

proc. S. 206 fg., Demel ius, Nechtsfiction S. 56 fg.; man denke ins-
besondere an das Verhältmß des äoeumauu8 zum arator und de,: bei solchen
Streitigkeiten stattfindenden Necuperatorenvroceß, Degenkolb a. a. O. Aber
außerdem hatten die Censoren eine weitgehende IuriZdiction in Streitigkeiten
des öffentlichen Rechts, so insbesondere wo es sich um Ausscheidung von
Gemeinde- und Privatland handelte, L i v i u s IV 8, Mommsen, röm. Staats-
recht I I I S. 454 fg.

*) Treffend bemerkt V i v i s n a. a. O. I z>. 142;
1.68 lois aämiuiätrativW 8ont, kutisrsmont, äi8tiuots8 üss lois oivi1s3;

s11o8 sxiFsut <Is8 ŝ ucls8 partioulislsg st 8out koii<Ies8 8ur <ls8 ^rinoisis^
Fsuoraux ä'un autro orärs. ?0lir Is8 apMMsr avec äiseorneiiisut st,
86ion leur esprit, i l ns 8iM<) poiut d'avoir 8uivi 1o darroau, krö^uouts 1s8
ytuües ä'avoue, 8uivi 1e8 3,uäisuos3 ÜL3 tridunaux: i l kaut, oueois ötro
iuiti« aux N6C688its3 dos at?aire3 z>ud1iciuß3 st ^ avoir mi8 la main.
Aehnlich Schulze, der Rechtsschutz auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts
S . 22 : „Nur wer selbst in der Verwaltung mit den Fragen des Verwaltungs-
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Verhältnissen Rechnung tragende Rechtsprechung gehört, keine
Illusionen darüber, daß gerade die Behandlung der Patent-
streitigkeiten vor den bürgerlichen Gerichten zu den wunden
Punkten des Patentwesens gehört. Do toute8 1s8 par t ie äs Ig.
loi actuelle, sagt^oussuier, sxaiu. äu prH. p. 61,. i l n'eu 68t
xa8 M i alt 8U8oit6 äe plu» vive8 réclamations M6 oelle (^ui
rsssit la ^uri8äiotioil st la prooeüure relative, 80it aux aotiouZ
6Q nullité et äeolieaiioe äe8 drevet8, 8oit a la p0ur8uite eu
oontretayou; und mehrere oüawdre8 o0H8ultative8 Ü68 art8 et
maiiukaotur68 verlangten bei Gelegenheit des Gesetzentwurfs
von 1858: Hu'uu ^ur^ unique 8oit etadii a ?ari8; 168 0011-
t68tation8 rs1ativ68 aux breveta ä'wvention 8out Feneraieuieut
mal MF^68 z>ar 1e8 tribunaux 0räinair68, (ib. p. 63); gegelt
welche Stimmen alle von N o u ^ u i e r des weitern angeführten
Phrasen zu Gunsten der bürgerlichen Gerichte nicht verfangen.
Wie sehr mußte sich nicht in Deutschland, welches mit einer
gründlicher« Jurisprudenz eine größere Schwerfälligkeit in der
Behandlung der vractischen Streitfälle verbindet, die Création
einer besondern einheitlichen Institution zur Entscheidung der
das Patent betreffenden öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten als
ein Vedürfniß sachgemäßer, zutreffender Entscheidung heraus-
stellen? M i t Recht hat daher das Gesetz in dem.Patentamt
ein besonderes Fachgericht als Verwaltungsgericht eingesetzt,
welchem die Entscheidung über die Gültigkeit des Patentes und
über die Revocation Zusteht; denn dies find die Fragen, welche
vorzüglich das Gebiet des öffentlichen Rechts berühren. Um
conséquent zu sein, hätte allerdings das Gesetz die Frage über

rechts vertraut geworden ist, kann in solchen Rechtsstreitigkeiten, wo es sich
meistens mehr um die That- als um die Rechtsfrage handelt, wo es vorzugs-
weise auf die unparteiische Abmessung, auf die gleichmäßige Handhabung
der Gesetze ankommt, eine sachgemäße Entscheidung treffen. Wir verlangen
deßhalb für diese Fragen, welche innerhalb der Verwaltung selbst entstehen.
Ger ichtshöfe des öf fent l ichen Rechts, wodurch der Rechtsweg nicht
beschränkt, sondern in nie dagewesener Weise erweitert werden soll." Vgl. auch
B l u n t s c h l i , Kommissionsbericht I Kammer zum bad. Verwaltungsgesetz
(Verhandl. I Kammer 1861/63 3 Beil. Heft S . 355, auch bei Weizel
S. 120 fg.
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die Existenz des Patentrechts gleichfalls diesem Fachgerichte
überlassen sollen, welche Frage sowohl dann auftaucht, wenn
bestritten ist, ob sich das Patent auf eine bestimmte Erfindung
bezieht, vgl. oben S. 131, als auch dann, wenn behauptet
wird, das Patent sei wegen Ablaufs der Zeit, Nichtzahlung der
Gebühr oder Verzichtleistung erloschen, und diese Behauptung
im Streit steht.

Nr. 381. Was nun das Verfahren vor dem Verwaltungs-
gerichte betrifft, so ist davon auszugehen, daß das Verfahren ein
Gerichtsverfahren ist, welches einen (bis zur Zeit des Urtheils
noch nicht erledigten) Anspruch voraussetzt. Das Verwaltungs-
gericht darf daher ebensowenig als ein bürgerliches Gericht über
das pstitüui des Klaganspruchs hinausgehen; es darf auch dann,
wenn das M i tum im Laufe des Processes gemindert worden
ist, nicht das geminderte M i w m überschreiten; denn der
Verzicht auf das Klagbegehren im öffentlichen Processe, könnte
nur dann als ausgeschlossen betrachtet werden, wenn es eine
Pflicht wäre, die Klage zu erheben. Da aber eine solche Pflicht
nicht existirt, so kann auf die Klage mit Wirksamkeit verzichtet,
daher auch das Klagbegehren mit Wirksamkeit gemindert wer-
den. So.mi t Recht Eccius, die Parteien im Verwaltungs-
streitverfahren, in H artmann's Zeitschr. I I I S. 233 fg.
238 fg.")

Noch weniger kann es einem Zweifel unterliegen, daß nach
Verkündung der Entscheidung auf die Berufung verzichtet
werden kann. Bad. Verwaltungsgerichtshof 9/3 1875 in Hart-
mann's Zeitschr. I I S. 514 fg.

Es steht daher dem'Patentamte in keiner Weise zu, das
Begehren des Klägers zu suppliren. Dies gilt auch in subjec-
tiver Weise; das Gericht kann Niemanden als Kläger oder Be-

*) A. A. v. K iß l ing , Beiträge zur Theorie des Verwaltungsrechts I
S . 22 fg.
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klagten behandeln, der nicht im Pro cesse als solcher aufgetreten
ist. Ueber die Adcitation s. unten.*)

Nr. 382. Ebenso darf das Gericht nicht über die HHat-
sachen Hinausgreifen, auf welche das pst iwui gebaut ist; denn
es ist das Wesen der richterlichen Thätigkeit, daß sie prüft, ob
das Begehren auf dem concreten tatsächlichen Material als
rechtliche Consequenz begründet ist; was eine notwendige Be-
schränkung auf das vorgetragene tatsächliche Material voraus-
setzt.^) Nur können gewisse Dinge als vorgetragen gelten, ohne
ausdrücklich erwähnt zu werden, indem der Kläger ihre Be-
kanntschaft bei dem Gerichte voraussetzen kann, und es über-
mäßige Pedanterie wäre, dem Kläger ihre Erwähnung zuzu-
muthen; und diese Dinge spielen allerdings auf dem Gebiete
des öffentlichen Processes eine große Rolle, es sind die notorischen
Thatsachen; denn so sehr man auch immer in der Theorie be-
hauptet, daß die notorischen Thatsachen zwar nicht bewiesen,
wohl aber vorgetragen werden müssen, Renaud § 103, Wetzell
§ 20 M . 46, so hat sich meines Wissens die Praxis des
bürgerlichen Rechts von jeher nicht viel um einen solchen angeb-
lichen Lehrsatz gekümmert, und die Praxis des öffentlichen
Rechts wird sich erst recht nichts um diesen Satz kümmern, da
hier eine Reihe der erheblichsten Thatsachen den Gegenstand
des berufsmäßigen Wissens der Gerichtspersonen bildet und es

") 48 der bat». Vollzugs», z. Verwaltungsges:
„Die Verwaltungsgerichte dürfen bei ihren Erkenntnissen nicht über den

zur Entscheidung vor sie gebrachten Gegenstand und nicht über den Kreis der
in den Verhandlungen vertretenen Parteien hinausgehen."

§ 49 des preuß. Ges. über Verwaltungsgerichte:
„ Die Entscheidungen dürfen nur die zum Streitverfahren vorgeladenen

Parteien und die in demselben erhobenen Ansprüche betreffen."
Dazu v. Massow S. 30 fg.

**) Daher bestimmt § 35 des preuß. Ges. über die Verfassung der Ver-
waltungsgerichte:

„ I n der (Klage) ist ein bestimmter Antrag zu stellen und sind die
Person des Verklagten, der Gegenstand des Anspruchs, sowie die den An-
t rag begründenden Thatsachen genau zu bezeichnen."
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eine übermäßige Zumuthung wäre, von dem berufsmäßigen
Wissen deßhalb, weil es nicht ausdrücklich angerufen ist. zu
abstrahiren. Vgl. auch Eccius a. a. O. S. 240. Daher wird
insbesondere bei der Frage über die Neuheit einer Erfindung
das Patentamt mit seinen technischen Kenntnissen nicht zurück-
halten; ebensowenig als ein Handelsgericht mit seiner Kenntniß
kaufmännischer Usancen zurückhalten wird, obgleich diese Usancen
zumeist thatsächlicher und nicht rechtlicher Natur sind, v. Hahn,
Komment, z. Hand.ges. B. I I . S. 81 fg., La band in Goldschm.
Z. XVII. S. 466 fg. Handelt es sich dagegen um die Frage
der widerrechtlichen Entlehnung der Erfindung, so werden die
klagbegründenden Thatsachen in viel geringerem Maße das Ge-
biet der technischen Kenntnisse berühren, und daher das Patent-
amt an die von den Parteien vorgetragenen Thatsachen ge-
bunden sein. A. A. v. K iß l ing a. a. O.

Nr. 383. Eine andere Frage ist es, ob auch beklagter-
seits ein ähnliches Dispositionsrecht besteht und ob daher die
Anerkennung von Seiten des Beklagten den weitern Nechtsstreit
ausschließt. Diese Frage ist nicht für alle Fälle gleichmäßig
zu- entscheiden, weder im bürgerlichen, noch im öffentlichen
Rechte. Auch im bürgerlichen Rechte gibt es Fälle, wo das
Anerkenntniß des Klaganspruchs den Streit nicht erledigt, vgl.
§ 577. 611. 620 Abs. 4, §624 Abs. 4, § 626 Abs. 4, C. P. O.̂
während das Gegentheil die Regel ist. I m Verwaltungs-
rechte ist die Sache umgekehrt; regelmäßig werden die ver-
waltungsrechtlichen Ansprüche sich durch Willenseinigung der
Parteien nicht begründen lassen, daher auch ein Anerkennungs-
Vertrag auf diesem Gebiete in der Regel ausgeschlossen sein
wird; doch gibt es auch hier Ausnahmen, vgl. meinen Aufs,
in der bad. Zeitschr. f. Verw. 1873 S. 45 fg., Wielandt
bad. Gemeinderecht I. S. 180. 181; und zu diesen Ausnahmen
gehört das Patentrecht. Steht es nämlich völlig außer der
Macht der Parteien, ein nicht existirendes Patent durch Privat-
act zu creiren, so steht es völlig in ihrer Macht, sowohl auf
das Patent als" auf die aus dem Patente bereits erwachsenen
Ansprüche zu verzichten; daher denn auch ein Anerkennung^-
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vertrag, in welchem der Patentirts die Nichtigkeit des Patentes
zugibt, völlig gültig und wirksam ist. Aus diesen Gründen
muß eine oouls^io w Mi6,^) in welcher der Beklagte dem An-
spruch auf Nichtigerklärung oder Révocation des Patentes voll
und frei stattgibt, als bindend und den Streit ausschließend
erachtet werden: 8i kauäun vwäiosm uisuui 6886, tuyus 0011-
l688U8 818, psrinäk bakshßri^ .atyus 81 äomiM M6Î tuuäuN,

6886 Pl0Quntiatiilli 6886t, tr. 6 § 2 ä6 «0Nk688., Wetzell , Civ.

Pr. § 14 M . 6 fg., Vriegleb, Execut. proceß I. S. 126,
Bahr, Anerkennung § 45 und 53, Eccius a. a. O. S. 244.

Davon wohl unterschieden ist das Zugeben einzelner That-
sachen/wenn der Anspruch selbst widersprochen wird und wider-
sprochen bleibt (o0uk688io in Mäioio). Denn in diesem Falle
bleibt der Anspruch Gegenstand der gerichtlichen Cognition, und
hier hängt die weitere Behandlung lediglich von den Principien
ab, welche für die gerichtliche Cognition maßgebend sind; auf
welche nunmehr einzugehen ist.

Nr. 384. Die Cognition über den tatsächlich begründeten
Klagantrag kann eine doppelte sein; entweder ist das Gericht
auch bezüglich der Hülfsmittel der Cognition an den Antrag
der Parteien gebunden, so daß dem Gerichte nur die Benützung
derjenigen Hülfsmittel erlaubt ist, welche die Parteien beige-
bracht haben; oder das Gericht ist frei in der Wahl seiner
Hülfsmittel und darf die materielle Wahrheit suchen, wo es
sie findet, so daß die Parteien nur die Hülfsorgane der gericht-
lichen Cognition sind, in deren Interesse es allerdings liegt,
dem Gerichte thunlichst an die Hand zu gehen. Das zweite
System ist ziemlich allgemein anerkannt bezüglich der Auf-
suchung und Festsetzung der objective« Rechtsnormen, Puchta,
Gewohnheitsrecht I I S. 182 fg., Renaud, Civ. Pr. § 98
Xo. 15 fg., Wetzell, Civ. Pr. § 20 M . 6 fg., Stobbe, d.
Priv. R. I. S. 139 fg., § 265 D. C. P. O. Was dagegen
das Wahrsein oder Nichtwahrsein der den Rechtsnonnen zu

*) Daß es auch noch im modernen Rechte eine oouko88io in '̂uro gibt,
darüber s.Langenbeck, Beweisführung in bürgert. Nechtsstreitigkeitm S. 124.
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unterstellenden Thatsachen anbelangt, so gehen der bürgerliche
Proceß und der Prozeß des öffentlichen Rechts auseinander.

I m bürgerlichen Processe sind die Parteien die Herren
des Veweismaterials und das Gericht darf über ihre Beweis-
aufstellung nicht hinausgehen, nur daß es stets die Befugniß und die
Pflicht des Gerichtes ist, ein Beweismittel ganz zu benützen
und sich nicht auf ein aus dem Zusammenhang gerissenes Stück
des Veweismaterials zu beschränken.") Dagegen ist im Ver-
waltungsprozesse ziemlich allgemein das Princip freier richter-
licher EruirungbesVewejsmaterialsrecipirt, das Princip, wornach
die Parteien nur als Hülfsmittel richterlicher Beweiserforschung
fungiren, Gneist in den Verhandlungen des deutsch. Iuristen-
tags X I I 3 S. 239, v. K iß l ing Beiträge I S. 22 fg., Zeit-
schrift für innere Verwaltung Nr. 4. 5. 7, Reichsgericht und
Verwaltungsgerichtshof S. 88, EcciuZ a. a. O. S. 241,
Vutour, traits Fsusr. äs äroit aämiiÜ8tr. I I nr. 328, Lat t is ,
traits tlisor. st prat. äs äroit Mdi. st aäniiii. VII nr. 41t),
§32 der bad. V. O. v.12/7 1864: „Soweit nicht für einzelne
Gegenstände das Verfahren durch Gesetze oder Verordnungen
besonders geregelt ist, gilt der Grundsatz, daß die (Verwaltungs-
behörden und) Gerichte auch von Amtswegen die Thatsachen,
welche für die Entscheidung (oder Anordnung) erheblich sind,
zu erforschen und festzustellen, sowie die desfallsigen Beweise zu
erheben haben;" dazu Weizel, das bad. Ges. v. 5/10 1863
S. 268; preuß. Gesetz v. 3/7 1875 § 46: Das Gericht ist be-
fugt Untersuchungen an Ort und Stelle zu veran-
lassen, Zeugen und Sachverständige zu laden und eidlich zu ver-
nehmen, überhaupt den angetretenen oder nach dem Er-
messen des Gerichts erforderlichen Beweis in vollem Um-
fange zu erheben." Dazu v. Massow, Verfahren in Verwal-
tungsstreitsachen I S. 50.

*) Vgl. Renaud, Arch. f. cw. Prax. B. 44 S. 154 fg., Civ. proc.
tz 144.
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Dieser Unterschied ist in der Natur der Sache begründet.*)
Die Thatsachen, welche der Entscheidung der Civil-Gerichte vor-
liegen, sind meistens so privater Natur, daß eine Officialauf-
suchung der Beweismittel ohne die höchste Belästigung des Ver-
kehrs nicht durchzuführen wäre; daher denn auch die officielle
Kenntniß etwaiger Beweismittel nur sehr zufällig sein kann
und, wollte das Gericht ihr nachgeben, die Gefahr naheliegt, daß
nur ein einseitiges, lückenhaftes Veweismaterial geprüft wird,
welches ein ganz anderes Resultat ergibt, als wenn der ganze
Complex alles objectiv vorhandenen Veweismaterials erhoben
worden wäre.

Dagegen sind die Thatsachen des publiken Rechts gemein-
hin der Gegenstand irgend einer behördlichen Wahrnehmung,
häufig sogar der Gegenstand eingehender behördlicher Unter-
suchung, so daß hier das Veweismaterial der Behörden von
selbst in vollkommenem Maße vorliegt**) und man den Zweck
dem Verfahren aufopfern würde, wollte man sich dieser Erkenntniß-
quelle solange entziehen, als sie nicht von den Parteien angerufen
worden ist. Daraus rechtfertigt sich die Erscheinung, daß man
allerorts in dem öffentlichen Proceß die Aufsuchung der Be-
weismittel von Amtswegen zuläßt; dies, nicht etwaige Rück-
sichten des öffentlichen Interesses, ist der Grund des vom
bürgerlichen Processe abweichenden Verfahrens, denn das öffent-
liche Interesse wäre durch die Anträge der Staatsverwaltungs-
organe, soweit diese Partei sind, oder durch die Anträge eines
beizuziehenden Staatsanwaltes (eines Vertreters des öffentlichen
Interesses) zu wahren. Daraus folgt aber auch, daß, wenn
ausnahmsweise Thatsachen zur Sprache kommen, welche

^) Daß die Verschiedenheit des Gegenstandes auch eine Verschiedenheit
des Verfahrens begründet: daß man insbesondere im Civilvroccsse nicht das
einzig mögliche Rechtsverfahren erblicken darf, darüber vgl. den geistvollen
Aufsatz von Heinze im Gerichtssaal B. 28 S. 561 „zur Physiologie des Straf-
vroccsses."

**) Dazu gehören nicht nur die von einer Behörde aufgenommenen Ur-
kunden, sondern auch die Zeugen, welche sich aus dem Administrativ-Verfahren
ergeben u. s. w.
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sich der officielle« behördlichen Kenntnißnahme entziehen, das
Gericht nur mit Discrétion von dieser Befugniß Gebrauch
machen soll.

Nr. 385. Dieses Princiv der Ofsicialaufsuchung der Be-
weise muß auch im Patentverfahren gelten. Bereits oben
wurden Stellen aus dem Kommiss.b. erwähnt, welche zeigen,
daß dem Gesetzgeber das preuß. Verwaltungsgerichtsverfahren
vor Augen schwebte. Vollkommen erwiesen wird dies aber
durch das eigenthümliche Contumacialverfahren. Um dies zu
zeigen, bedarf es noch einer kurzen Bemerkung. Wo das Gericht
befugt ist, von Amtswegen die Beweismittel aufzusuchen, da
tritt diese Vefugniß nicht nur bei der Frage hervor, welche
Beweise zu erheben sind, sondern auch bei der Frage, ob in
der einen oder andern Richtung ein Beweisbedürfniß vorliegt.
Der Umstand, daß der Beklagte eine Thatsache zugibt, also
erklärt, dieselbe als eine nicht streitige behandeln zu wollen,
schließt die Befugniß des Gerichts nicht aus, dem materiellen
Sachverhalts nachzuforschen und die Nichtigkeit oder Unrichtig-
keit der zugestandenen Thatsache zu prüfen. Denn es handelt
sich hier nich?, wie bei der oonlsZgio in Mte, um eine Erledigung
des Anspruchs, sondern nur um eine besondere Herstellung des
zur gerichtlichen Entscheidung des Anspruchs dienenden Ma-
terials.*) Man kann auch' nicht entgegenhalten, daß das Ge-
ständniß eine Disposition enthalte, welche von dem Gerichte
anerkannt werden müsse, sobald der Gegenstand der Disposition
der Parteien unterliegt, vgl. Bethmann-Hollweg, Versuche
S. 293 fg., Wetzell, Civ. Pr. § 19 No. 1 fg., Langendes,
die Beweisführung in bürgert. Rechtsstreitigk. S. 119 fg.,
Bo lg iano, gesammelte Abhandlungen S. 172 fg., denn jeden-
falls liegt hierin keine materielle Disposition, da man über
Thatsachen nicht disvoniren kann, sondern nur eine processuale
Disposition über das Recht, vom Proceßgegner den Beweis

*) Obgleich es bei der vielfachen Incorrectheit des Sprachgebrauchs aller-
dings manchmal zweifelhaft fein kann, ob die Partei das eine oder das andere
wil l. S a v i g n y V I I S. 17.
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einer nachtheiligen Thatsache zu verlangen, (vgl. auch Wach in
der Münchner krit. Viertelj.schr. XIV. S. 330), welche processuale
Disposition naturgemäß nur da stattfindet, wo die Parteien
Herren des Veweismaterials, nicht auch da, wo sie nur Ge-
hülfen des Gerichts zur Herbeischaffung des Veweismaterials sind.

Daraus muß für den Verwaltungsproceß die Regel folgen,
daß das Gericht zwar befugt ist, eine zugestandene Thatsache
als bewiesen anzunehmen, sofern nämlich das Gericht die Sach-
lage nicht für geeignet hält, über die Parteierklärungen hinauszu-
gehen; daß es aber auch berechtigt ist, trotz des Zugeständnisses,
die ihm zu Gebote stehenden Erkenntniß quellen zu benützen und
sich über Wahrheit oder Unwahrheit der zugestandenen That-
sache zu informiren.

Diese Behandlung des Zugeständnisses bewirkt nothwendig
auch eine besondere Behandlung der oontumaoia. Denn die
oontumaoia hat nach den neuern Proceßordmmgen zwar die,
allerdings restituable, Wirkung einer ooulsZÄo, aber keiner oou-
t688io in, Mis, sondern einer oonksWio in Huäioio, einer Aner-
kennung der Klagthatsachen, so daß nichtsdestoweniger das
Gericht zu prüfen hat, ob der Klaganspruch begründet ist oder
nicht. Wenn daher im bürgerlichen Proceß die ooutumaoia des
Beklagten die Frage der Nichtigkeit oder Unrichtigkeit der Klag-
thatsachen der Cognition des Gerichts entzieht, so ist der Richter
im Verwaltungsstreite trotz der oontuiuaoia berechtigt, auf die
materielle Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Klagthatsachen ein-
zugehen. Dies ist denn auch in der That die Bestimmung des
preuß. Ges. über die Verwaltungsgerichte § 49:

„Das Gericht hat nach seiner freien, aus dem ganzen
Inbegriffe der Verhandlungen und Beweise geschöpften Ueber-
zeugung zu entscheiden. Beim Ausbleiben der betreffenden
Partei oder in Ermangelung einer Erklärung derselben können
die von der Gegenpartei vorgebrachten Thatsachen für zugestanden
erachtet werden." Vgl. dazu v. Massow a. a. O.*)

-2) Vgl. analog bad. V. O. 12/7 1864 8 53. 91 : östreich. Ges. über
den Verwaltungsgerichtshof § 25, dazu v. K i ß l i n g , Reichsgericht und Ver-
waltungsgerichthof S. 93.
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Gerade diese Bestimmung wurde aber auf den Antrag
der Reichstagskommission (K. V. S. 37) in den § 28 Patentges.
aufgenommen;*) uno da die Herübernahme nicht aus besondern
Gründen des einzelnen Falles, sondern auf Grund allgemeiner
Maximen des öffentlichrechtlichen Processes und im Anschluß
an den cit. § 49 des preuß. Ges. über das Verwaltungsstreit-
Verfahren erfolgte, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß
damit das Princip des öffentlichrechtlichen Processes über die
Behandlung her proceßualischen Zugeständnisse, und damit zu-
gleich auch das demselben zu Grunde liegende Princip der
Officialbeweiserhebung einen gesetzlichen Ausdruck gefunden hak

Nr. 386. Vielfach war für das Verfahren vor dem
Patentamte (Patenthofe) die Mitwirkung eines Patentanwaltes
als Vertreters des öffentlichen Interesses in Vorschlag gebracht
worden, welcher sowohl selbstständig Klage erheben, als auch
in schwebenden Processen interueniren könne, vgl. z. V. Ent-
wurf des Patentschutzvereins ß 27, Enqußte S. 57; das Gesetz
hat diese Institution nicht aufgenommen. I n der Thai kann
sie nicht als ein Vedürfniß erachtet werden. Der Eingriff
eines deeartigen Organes in den Proceßgang ist nur da
geboten, wo der Ausgang des Processes das öffentliche Interesse
berührt und daher nicht der Antragstellung der Parteien über-
lassen werden kann; in welchem Falle sowohl die Civilvroceßgesetze
(D. C. P. O. §569, 586,589, 590,591,595 Abs. 2, 602, 604,
607, 614, 619,626),**) als auch die Gesetze des öffentlichen Pro-
cesses eine derartige Mitwirkung kennen, bad. Verwaltungsges. § 17,
preuß. Ges. über Verwaltungsgerichte § 44, dazu von Mas-
sow a. a. O., Eccius S. 243, und im Allgemeinen Pözl ,
ber Stand der Gesetzgebung und Literatur über die Verwal-
tungsrechtspflege, in der Münchner krit. Viertelj.schr. N. F. I

*) Wobei aber dm Gründen des K. V. nicht vollkommen beigetreten
werden kann.

" ) Vgl. auch die stenographischen Berichte des 3. deutschen Iuristentags
S . 461 fg.
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S. 129. Dafür bietet aber das Nichtigkeit^ und Revocations-
verfahren keinen Raum, zunächst nicht, was die Aufrechterhaltung
der Patente betrifft, welche füglich dem Interesse des Patent-
inhabers überlassen werden kann; aber auch die Vernichtung
der Patente kann dem Interesse der Vetheiligten anheimgegeben
werden, und dazu steht es den öffentlichen Vertretern der
betheiligten Kreife jederzeit offen, selbst als Kläger aufzutreten
und die Interessen der Allgemeinheit zu wahren. Und wenn
man endlich annahm, daß ohne Mitwirkung eines öffentlichen
Organes die Cassirung oder Revocation des Patentes nur mit
relativer, nicht mit absoluter, allgemeiner Wirkung, erfolgen
könne, so klammerte man sich an selbstgeschaffene Vorurtheile,
denen jeder rechtliche Boden abgeht, vgl. oben S. 235 fg.

Nr. 387. Daß das Urtheil, foweit es etwas Nachtheiliges
enthält, in der Regel nur gegen die entsprechende Partei, nicht
auch gegen Dritte, im Prozesse nicht Vertretene wirkt, ist ein
einleuchtender Grundsatz der Gerechtigkeit. Eine Ausnahme
findet nur dann statt, wenn ein Dritter in den Proceß hinein-
gezogen und ihm Gelegenheit geboten wird seine Anträge
zu stellen. I m Civilvrozesse findet diese Berufung nur auf
Antrag statt; im Processe des öffentlichen Rechts wird dem
Gerichte regelmäßig die Vefugniß eingeräumt, ohne Antrag
dritte Beteiligte zu adcitiren, so § 48 Abs. 2 der bad. V. O.
v. 12/7 1864: „Die Beiladung solcher Beteiligter, deren
Interesse durch die zu erlassende Enscheidung berührt wird,
findet von Amtswegen statt. I n diesem Falle gilt die Ent-
scheidung auch gegenüber den Veigeladenen;" § '40 des preuß.
Ges. überVerwaltungsger. : „Das Gericht kann auf Antrag oder
von Amtswegen die Beiladung Dritter, deren Interesse durch
die zu erlassende Entscheidung berührt wird, verfügen. Die
Entscheidung ist in diesem Falle auch den Beigeladenen gegen-
über gültig;" dazu v. Massow S. 43. 44; § 27 des östreich.
Ges. über den Verwaltungsgerichtshof und dazu v. Kißling,'
Reichsgericht und Verwaltungsgerichtshof S. 93.

Diese Eigentümlichkeit des öffentlichrechtlichen Processes
beruht auf denselben Gründen, wie die Officialthätigkeit im

K « h l « r , Patentrecht. 25
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Beweisverfahren; die Interessen, welche durch die ^Entscheidung
berührt werden, liegen gewöhnlich klar vor, so daß es zweck-
widrig wäre, dem Gerichte zu verwehren, auf dem Wege der
Beiladung der Interessenten der Entscheidung ihre Naturgemäße
Entwicklung und Ausdehnung zu geben.

Es fragt sich, ob dieses Princip des öffentlichen Processes
auch in den Pätentvroceß hetübergenommen Werden darf? Ich
glaube die Frage bejahen zu müssen, da die Interessenten
im Rechtssinne d. i. diejenige, welchen irgend welche Berech-
tigungen am Patente zustehen,*) aus der Rolle des Patent-
amtes ersichtlich sind, und daher vollständig der Fal l eintritt,
wo eine Behörde ohne Schädigung der Parteien die natur-
gemäße Ausdehnung ihrer Entscheidung herbeiführen kann.

Natürlich darf aber Imrch disse Beiladung die Proceß-
stellung der Parteien nicht verändert werden; der Beklagte
bleibt allein der Beklagte, die übrigen treten nur als Neben-
parteien ein, um, sofern es in irgend welchen Beziehungen
erheblich ist, die Entscheidung anerkennen zu müssen, Eccius
S. 246; eine Beschränkung, welche im Patentprocesse allerdings
regelmäßig nur für die Kosten von vractischer Bedeutung ist,
da sich das Urtheil auf den Ausspruch 1>er Nichtigkeit oder
Cassation des Patentes beschränkt und keine weitere persönliche
Beziehung hat.

Nr. 388. Soweit die internen Grundsätze des Verfahrens;
was das äußere Verfahren betrifft,so ist das Prinzip der'Mündlichkeit
mit derjenigenMäßigung durchgeführt, welche sich aus der Natur der
Sache ergibt. Der Entscheidung soll eine Ladung und An-
hörung der Parteien vorhergehen, § 29 Abs. 2 Ges., um den-
selben Gelegenheit zu geben, die maßgebenden tatsächlichen und
rechtlichen Momente in freiem Vortrage zusammenzufassen und
zu derjenigen plastischen, einheitlichen Darstellung zu gruppiren,
welche den richterlichen Einblick in das Sachverhältniß so außer-
ordentlich erleichtert; daher denn auch nur derjenige bei der
Entscheidung mitwirken darf, welcher der Verhandlung ange-

*) Unter Umständen auch früher Berechtigte, vgl. oben S . 234. 244.
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wohnt hat, § 9 der V. O. Dagegen ist Hms Princiv nicht
^cuveit durchgeführt, daß das nicht Gesprochene als nicht vor-
handen gilt; was bei der, vielfach Has Gebiet des rein 'Technischen
Areifeüdsn Natur des Processes auch nicht wohl durchgeführt
Werden könnte; vielmehr geht der Schlußvechandlung ein
schriftliches Vorverfahren voraus, indem nicht nur die Klage
schriftlich eingereicht wird, § 27 Ges., sondern auch der Wider-
spruch gegen die Klage schriftlich geäußert werden muß, an
welche sich weitere gegenseitige Erklärungen und die Erhebung
-von Beweisen anschließen können. Diese schriftlichen Vorträge
haben ihre selbstständige Bedeutung, sie haben nicht nur die
Function der vorbereitenden Schriftsätze des modernen Civil-
processes, vgl. v. B a r , Recht und Beweis im Civilprocesse
-S. 44 fg. Dagegen hat anderseits dieses Verfahren nicht die
scharfe Gliederung, wie das schriftliche Verfahren des gemeinen
Processes, denn es schließt mit einer mündlichen Verhandlung
nb, welche allein den Schlußpunkt der aU^ata M l t w m bildet,
bis M welche? daher noch — abgesehen von einer Klaget
Änderung — tatsächliches Material nachgeschoben werden kann.
Daher kennt dieses Verfahren, frei und ungebunden zwischen
Vernehmlassung und Schlußverhandlung schwebend, weder die
qzrocessualische Cäsur, noch die Euentualmaxime des gemein-
rechtlichen Processes. Dies'allein entspricht dem in ein münd-
liches Haupt- und Schlußverfahren einmündenden schriftlichen
Vorverfahren, und ist hier alles das'zu berücksichtigen, was über
Ne Nichtberechtigung der Eventualmaxime in einem wesentlich
mündlichen Verfahren gesagt worden ist, v. B a r S. 62, Motwe
Zu dem Entw. einer preuß. Civ.Pr. O. (1864) S . 69, Begrün-
Hmng des Entw. einer D. Proceß O. (1872) S . 26 fg. u.s.w.
Wenn mich hier bildet das ganze Verfahren eine Einheit,'welche
nicht zerschlagen werden darf. Vorbehalten bleiben natürlich
bem Patentamts alle aus der Natur der Sache sich ergebenden
Rechte wegen chicanöser Verzögerung, vgl. D .C.P . O, § 252.
256. 339 u. 398.

Nr. 389. Die Parteienöffentlichkeit ergibt sich aus dem
Wesen des Processes und ist auch im Patentprocesse vollkommen

25*
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zu wahren; daher denn auch den Parteien gegen Kosteneinzahlung
die nöthigen Mschriften aus den Acten gefertigt werden müssen
(§ 18 V. O.). Die Oeffentlichkit für das Publikum ist nirgends
vorgeschrieben. Diese Auslassung ist eine absichtliche. Die Motive
S. 34 besagen: „Für die mündliche Verhandlung der Vethei-
ligten vor dem Patentamte ist die Oeffentlichkeit nicht einge-
führt, weil unter Umständen darin Fabrikationsverhältnifse zur
Erörterung gelangen müssen, deren Verbreitung den Vetheiligten
nicht erwünscht ist." Dazu kommt, daß der Grundsatz der
Oeffentlichkeit auch sonst im Verwaltungsprocesse vielfach be-
schränkt wird, Pözl,' a. a. O. S. 129, und durchaus keine
Einrichtung des Verfahrens ist, welche in der Natur der Sache
liegt, sondern nur unter Umständen aus rechtspolitischen Gründen
als angezeigt erscheint. Aus diesen Gründen, da die Motive
die Auslassung als eine absichtliche bezeichnen und. die Mchts-
consequenz dieser Erläuterung nicht im Wege steht, muß es als
der genügend kundgegebene Wille des Gesetzgebers betrachtet
werden, daß die Oeffentlichkeit ausgeschlossen fein soll, und daß die
Parteien ein Recht haben auf ihren Ausschluß. Daher dürfen
auch keine Abschriften von Protocollen und Eingaben an Dritte
ertheilt werden, § 18 V. O.

Nr. 390. Aus allem Vorgetragenen folgt, daß die Lücken des
Gesetzes bezüglich des Verfahrens aus denPrincipien des öffentlich-
rechtlichen, nicht aus denen des bürgerlichen Processes zu ergänzen
sind; und daß daher die Bestimmungen der deutschen Civ.proc.
O. nur dann analog angezogen werden dürfen, wenn sie auf
Prinzipien beruhen, welche nicht dem bürgerlichen Processe
eigenthümlich sind, sondern aus dem Wesen des Processes
an sich folgen; und auch hier kann die Anwendung niemals
eine directe, sondern immer nur eine analoge, immer nur eine
Anwendung auf Grund der in der C. Pr. O. zu Tage tretenden
Principien des Verfahrens fein. Eine directe Anwendung der
Civ. Pr. findet nur da statt, wo das Patentgesetz eine solche
gebietet. Vgl. Gareis S. 181. 182. A. A. Klostermann,
Patentgesetz S. 215. 216. 246. 247.
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II.
Merfaßren in erster Instanz.

Nr. 391. Wer zu dem Anspruch der Nichtigkeit^ und
Revocationsklage berechtigt ist und gegen wen der Anspruch zu
richten ist, ergibt sich aus dem materiellen Patentrecht. Hier
sind nur diejenigen persönlichen Voraussetzungen zu behandeln,
welche vorhanden sein müssen, um den betreffenden Anspruch
proceßualisch zu vertreten.

Nr. 392. Zur Klage ist I n - und Ausländer berechtigt,
auch wird eine Verpflichtung zur oautio pro ßxxsuÄZ im Gesetze
nicht erwähnt; sie kann auch nicht suvplirt werden, um so
weniger, als sie auch im Civ.-Proceß nicht bei allen Ansprüchen
eintritt, Renaud, Civ.-Pr, § 56 I I 1, D. C. Pr. O. § 102,
daher nicht ohne weiteres auf den Proceß des öffentlichen Rechts
übertragen werden darf.

Dagegen muß der im Auslande Wohnende einen Zustel-
lungsgewalthaber im Inlands aufstellen, arF. § 15 Abs. 2
Ges., s. oben S. 318., und wenn die Klage auf Grund eines
inländischen Patentrechts erhoben wird, so muß derselbe
einen Vertreter im Inlande ernennen, § 12 Ges., s. oben
S. 147; und es wird bei dem allgemein aufgestellten Vertreter
des Patentberechtigten in diesem Falle unterstellt, daß er auch
zur Vertretung in dem Nichtigkeits- oder Revocationsvrocesse
berechtigt ist, § 12 Ges., § 3ä Abs. 2 der Bekanntm.
v. 11/7 1877.

Nr. 393. Wird die Klage gegen einen im Auslande
Wohnenden gerichtet, so ist es der nach F 12 Ges. aufgestellte
Vertreter, gegen welchen die proceßualischen Schritte zu richten
sind, vorbehaltlich der Vefugniß des Patentberechtigten, persön-
lich in den Proceß einzutreten.

Nr. 394. Zur Proceßfähigkeit des Klägers gehört es,
daß er befähigt ist, sein Gewerbe zu adminiftriren und daher
die zum Schütze desselben nöthigen Schritte zu unternehmen;
zur Proceßfähigkeit des Beklagten gehört die Fähigkeit, über
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ein Vermögensobject, wie das Patentrecht zu verfügen, vgl.
§ 51 D. C. P. O. Dies ist im Allgemeinen nach der Isx
äouüoilii zu beurtheilen; jedoch müssen die Bestimmungen des
§ 51 Abs. 2 und 3 und des § 53 T>. C. P. O. m dem
Patentproceß Anwendung finden, weil die Civ.-Proceßordnung
hierin eine einheitliche Normirung der persönlichen Handlungs-
fähigkeit unternomnten hat, bei welcher nicht abzusehen ist,
warum sie auf den bürgerlichen Proceß beschränkt sein sollte.
Es wird daher die väterliche Gewalt über eine großjährige
Person, die eheherrliche Gewalt und die Geschlechtsvormundschaft
die Proceßfähigkeit nicht beschränken, auch wird der Ausländer,
wenn er. auch nach dem Rechte seines Landes vroceßunfähig
sein sollte, als proceßfähig zu betrachten sein, wenn die Vor-
aussetzungen, zutreffen, welche nach dem in Berlin geltenden
Rechte die Proceßfähigkeit bedingen.

Fehlt die Proceßfähigkeit, so muß sie durch den Eintritt
des vom Gefetze dazu bestimmten staatlichen oder familien-
genossenschaftlichen Organes ergänzt werden.

Die Proceßfähigkeit und die Legitimation des gesetzlichen
Vertreters hat das Patentamt von Amtswegen zu prüfen, vgl.
§' 54 D. C. Pr. O.

Nr. 395. Ist der Patentinhaber in Gant, so ist die Klage
gegen den Konkurskurator zu erheben. Führt derselbe den
Proceß, so muß der Kridar die Entscheidung gegen sich gelten
lassen, ebenso wie im Falle einer Vindication, doch, wirk dabei
füglich der Kridar mit zu hören sein; lehnt aber der Kurator
den Proceß ab, indem er erklärt, daß die Masse auf das
Patent keinen Anspruch mache, so ist der Proceß gegen den
Kridar zu richten; in einer auch für den Kridar bindenden
Weise auf das Patent zu verzichten oder die Nichtigkeit zuzu-
geben, ist dem Kurator nicht gestattet, denn dies geht über
die Verwerthung der Gäntobjecte hinaus; vgl. hierüber auch
v. Völderndorff , Konkursordmmg S. 147 fg., Sarwey,
Konkursordnung S. 41 fg., Hu l lmann, Konk. O. S. 81 fgz,
Erhebt sich ein Streit zwischen dem Kurator und dem Kridar
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über die Zugehörigkeit des Patents zuzj Gantmasse, so ist zu-
nächst dieser Streit vom Gantgerichte zu erledigen, vgl, § 64.
66 Konk, O., wobej nach der. D. Konk. O. gegen diese Ent-
scheidung die sofortige Beschwerde an die zweite Instanz (§71
Gerichtsverf.) zulässig ist:

Nr. 396. Stirbt der Kläger während des Processes, so
tritt, sofern die Vollmacht des Vertreters sich nicht auf die Erben
erstreckt (Renaud § 50 I ) , der Fall der Reassumtion des.
Verfahrens ein; dies, gilt insbesondere von passiver Seite; aber
auch auf Seiteder Kläger, da die Revocations- und Nichtigkeitklage,
einmal erhoben, in allewege auf die Erben übergeht. Es wird
daher, auch eine oitatio aä isaLsumsuäam litsw unter Frist-
setzung mit dem Bedrohen stattfinden, daß die Erbenqualität
unterstellt werde; vgl. § 217 D. C. P. O., denn dies'
ist ein Punct, auf welchen sich das Officialvrinciv schwerlich
erstrecken wird. Aehnlich verhält es sich mit dem Falle einer
Ganteröffnung, insbesondere auf beklagtischer Seite, indem auch
hjerdemKonkurskuratorGelegenheitgebotenwerdenmuß,denProceß
aufzunehmen; auch dieser kann mit dem Bedrohen aufgefordert
werden, daß der Proceß als aufgenommen gelte, § 8 D. Konk.
O., 8 217. 218 D. C. P. O.; lehnt er die Führung des
ReHtstreits ab, fo kann ihn-der Kridar übernehmen, v. Vö l -
dendorff S. 147.

Nr. 397. Die Klage erfolgt durch Einreichung eineD
Schriftsatzes, welcher einen bestimmten Antrag gegen eine
bestimmte Person enthalten und die Thatsachen angeben muß,
auf welche er sich stützt, § 27 Ges. Diese Klage ist der Stütz-
punkt des kommenden Verfahrens und die Richtschnur, nach
welcher Seite dasselbe sich entwickeln soll; daher der Kläger
nicht berechtigt ist, ohne Einwilligung des Beklagten die Klage
zu ändern, vgl. § 235 Z. 3 C. P. O. Als eine Aenderung
der Klage wäre aber nicht nur eine fundamentale Aenderung
des Petitums, fondent auch eine Aenderung des Klaggrundes
zu betrachten; daher eine Nichtigkeitsklage mangels Neuheit
nicht in eine Nichtigkeitsklage wegen Entlehnung der Erfindung,
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eine Nichtigkeitsklage mangels Originalität nicht in eine Nichtig-
keitsklage mangels Patentirbarkeit umgestaltet' werden kann.
Bei der Revocationsklage jedoch ist zu bemerken, daß das
gesammte vorhergehende apathische Verhalten des Patentinhabers
oder seines Vorgängers einen und denselben Klaggrund bildet,
und daß insbesondre die Verweigerung der Licenzgewährung
nur ein Symptom des der Oeffentlichkeit feindlichen Verhaltens
des Beklagten darstellt, so daß rücksichtlich der Revocation über-
haupt nur ein Klaggrund anzuerkennen ist und dem Kläger ein
weiter Spielraum in der nachträglichen Beischassung von neuem
thatsächlichen Material offen steht.

Nr. 398. Liegt ein auf Thatsachen gestützter schriftlicher
Antrag (in deutscher Sprache) vor, welcher auf die Erklärung
der Nichtigkeit oder auf die Revocation gerichtet ist*), so muß
das Patentamt darauf eingehen; es steht ihm nicht zu, ihn
a limiiis abzuweisen. So das Gesetz auf Antrag der Kommission.
Anders der Regierungsentwurf, welcher lautete:

„Ist der Antrag von einer Reichs- oder Landescentral-
behörde gestellt, fo ist das Verfahren ohne weiteres einzuleiten.
I n andern Fällen prüft das Patentamt zunächst, ob nach dem
Inhalte des Antrages die Annahme begründet erscheint, daß
einer der in §Z 10 oder 11 bezeichneten Fälle vorliegt. Er-
scheint die Annahme begründet, so verfügt es die Einleitung
des Verfahrens. Erscheint sie nicht begründet, so weist es den
Antrag zurück. Der Antragsteller kann gegen diesen Beschluß
binnen 4 Wochen nach der Zustellung Beschwerde einlegen."

I n der Kommission wurde zunächst der Antrag gestellt,
diese Beschwerde an das Reichsoberhandelsgericht zu verweisen,
welcher Antrag aber von der Regierung bekämpft wurde, weil

*) Aber er muß auch dieses enthalten, ein Antrag betr. den Muster-
«der Markenschutz wäre abzuweisen; ebenso wie z. B. das Begehren um den
Eintrag einer Réclame in das Musterregister ^ ähnliches ist schon vorge-
kommen —) abzuweisen wäre, obgleich der Registerbeamte den Eintrag ohne
Prüfung vollziehen soll(§ 10 Musterges.): allein das muß er jedenfalls prüfen,
ob das Einzutragende ein Muster ist.
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„die Anrufung des R. O. H. G. bei derartigen Beschwerden,
bei welchen häufig nur frivole Anträge auf Nichtigkeitserklärung
oder Zurücknahme des Patentes in Frage stehen würden, zu
großen Verschleppungen führen und daher nicht im Interesse
der Sache liege." Nach mehrfachen anderweitigen Verbesserungs-
Vorschlägen wurde beschlossen, um einerseits den Weg an das
Reichsoberhandelsgericht nicht zu verschränken, anderseits das
Reichsoberhandelsgericht nicht mit Beschwerden gegen Abwei-
sungen a 1üuw6 zu behelligen, „dieZurückweisung der Anträge
auf Nichtigkeitserklärung oder Zurücknahme eines Patents
a limwe, und mithin auch das deßfallsige Veschwerdeverfahren,
Völlig zu beseitigen."

Klostermann, Patentges. S. 189. 190. 247 findet in
dieser Abänderung der Kommission eine radicale Umgestaltung
des Verfahrens; es sei erst hierdurch zu einem Rechtsverfahren
geworden, während es vorher ein discretionäres Verwaltungs-
Verfahren ̂ gewesen sei; er zieht hieraus weitgehende Schlüsse
auf die Benützung der Materialien, insbesondere der Regierungs-
anträge.

Allein eine derartige qualitative Abänderung des ganzen
Verfahrens liegt, wie bereits oben (S. 210) bemerkt, nun und
nimmermehr vor. Das Verfahren war auch nach- dem Re-
gierungsentwurf ein Rechtsverfahren. Das Patentamt hatte
auch nach ihm als richterliche Behörde zu entscheiden, nur Den
als Gericht nicht nur der ersten, sondern auch der zweiten
Instanz; und was die Abweisung a Umw6 betrifft, so war sie
seit Alters ein Institut des gemeinen Civ.vrocesses und ist sie
auch in neuere P. O. des bürgerlichen wie des öffentlichen
Rechts übergegangen, Renaud. Civ.Pr. § 198, bad. C.P.O.
§ 262. 1015, v. Kiß l i n g, Reichsgericht und Verwaltungs-
gerichtshof S. 92; wobei es dahin gestellt bleibt, ob die Abweisung,
wie sie der Entwurf vrojectirte, eine definitive Abweisungs-
sentenz oder nur eine Abweisung angebrachter Massen gewesen
wäre (vgl. Mot. S. 34), ob daher der Antrag von dem An-
tragsteller (in verbesserter Form) hätte wiederholt werden können
oder nicht.
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Eine, Mittelstufe zwischen ,der Abweisung ^ Ummy im
Sinne des Entw. und' der Bestimmung des Gesetzes nimmt
das 4>reuß< Ges., übeh Verwaltungsgerichte 8 37 ein, indem es.
zwar, auch eine Abweisung a limws zuläßt> aber dem Antrag-
steller: gestattet, innerhalb 10 Tagen- die Anberaumung., der
mündlichen Verhandlung zu verlangen- Vgl. auch v. Massow
S< 37 fg,

Nr. 399. Das Patentamt verfügt 5ie Einleitung des Ver-
fahrens und sendet dem Beklagten ein äuMm zu mit der
Auflage, sich innerhalb 4. Wochen darauf zu erklären; soweit
ganz das schriftliche Verfahren des gemeinen Processes. Die
Androhung eines Rechtsnachtheils ist indeß nicht erforderlich,
um sk weniger, als die stricten Rechtsnachtheile des Civil-
processes nicht eintreten.

Nr. 400. Erklärt sich der Beklagte nicht, so kann das
Patentamt in Erwägung der Sachlage und nach der ihm be-
kannten Lage der Verhältnisse sofort entscheiden;*) es kann die
vom Antragsteller behaupteten Thatsachen für zugestanden
erachten, in der Art, wie dies oben ausführlich entwickelt worden
ist. Eine Restitution gegen das Versäumniß findet nicht statt,
vgl. auch von Massow S. 46,- doch wird ein nach Ablauf
der 4 Wochen eintreffender Schriftsatz zu berücksichtigen sein,
wenn er nur vor Beschlußfassung eintrifft; auch kann die vier-
wöchentliche Frist wohl ohne Zweifel aus erheblichen Gründen
von dem Patentamte verlängert werden; wobei es dahin gestellt
bleiben kann, ob die Frist als eine gesetzliche oder als eine
richterliche zu betrachten ist, vgl. Motive der D. C. P. O.̂
Struckmann-Koch S. 142 fg., Puchelt S. 479, Seuffert
S. 193. 210, denn jedenfalls ist die Frist nur eine Mimmal-
frist; dagegen ist eine Verkürzung der Frist (wie in § 204 D.
C. P. O.) weder statthaft noch ein Bedürfnis

*) I n einem F a l l e muß der Entscheidung gegen den oantumai. eine
,Zwischenuerfügung vorhergehen; dann nämlich, wmn die Révocation wegen
verweigerter Licenz begehrt wird, § 29 Abs. 3 Ges. Doch kann auch hier,
nachdem die Androhungsfrist fruchtlos verstrichen ist, ohne mündliche Verhand-
lung entschieden werden.
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Nr. 401. Findet sich das Patentmnt nach Ablauf der
Frist trotz des Versäumnisses nicht iw der Lage, sofort dem Am
trag entsprechend zu verfügen, weil es nicht zur vollen. Ueber-
zeugung gelangt ist, daß die Klagthatsachen. richtig sind, oder
weil es Bedenken hat, auf Grund derselben dem Begehren
stattzugeben, so trifft es die nöthigen Vorkehrungen^ um einen
vollen Einblick in den Sachverhalt zu gewinnen. Das gleiche
findet statt, wenn eine Gegenerklärung eingelaufen ist, deren
äuMm dem Kläger mitzutheilen ist, worauf weitere Er-
klärungen folgen können. Ein Veweisinterlocut im Sinne des
gemeinen Rechts- ist ebensowenig vorgeschrieben, als ein Veweis-
beschluß im Sinne der D. C. P. O. (§ 323, fg.); überhaupt
bewegt, sick das Verfahren nicht in festgegliederten Abschnitten«
nicht in abschließenden Gruppen weiter; vielmehr kann Beweis-'
erhebung, Aufklärung durch, die Parteien, Veischaffung von
weiterem Veweismaterial ohne strenge Gliederung auf einander,
folgen, das Verfahren bleibt frei und beweglich, bis es in deZ
mündlichen Verhandlung seine gegliederte, einheitliche Zusam-
menfassung findet.

Nr. 402. Als Mittel richterlicher Aufklänmg sind besonders
genannt Zeugen und Sachverständige; daß auch Urkunden hinzu-
gehören, bedarf keiner Erörterung. Dagegen ist es streitig, ob
der Parteieneid als Beweismittel verwendbar ist. Das Gesetz
nennt ihn nicht — allerdings auch nicht den Urkundenbeweis,
doch bedurfte der Urkundenbeweis weniger der Erwähnung,
als der in seinem Character eigenartige Parteieneid. Die
Auslassung ist aber auch eine tendenziöse; sie fand mit der
ausgesprochenen Absicht statt, den Eid auszuschließen, was die
Motive (S. 34) damit rechtfertigen, daß „gerade in denjenigen
thatsächlichen Fragen, welche in diesen» Verfahren den Gegen-
stand des Streites zu bilden pflegen, die Vetheiligten sehr leicht
und unbewußt einseitigen Auffassungen ausgesetzt sind, deren
eidliche Bekräftigung zur Klärung der Sachlage nicht beitragen
kann." Hiernach haben Dambach S. 68 und Landgras
S. 121 angenommen, daß nach dem Gesetze der Parteieneid,
ausgeschlossen ist.
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Diese Ansicht wird von Klostermann, Patentgesetz S. 246.
247 bekämpft, weil es einer ausdrücklichen Bestimmung im
Gesetz bedurft chatte, wenn oie Eideszufchiebung hätte ausge-
schlossen werden sollen. Zwar sei das Patentamt zur Eides-
«abnahme nicht compétent; es könne aber, ähnlich, wie ein
Schiedsgericht, § 861. 862 C. P. O., auf einen Eid erkennen,
welcher vor dem ordentlichen Gerichte zu leisten sei. Die Be-
merkung der Motive wird für unerheblich erklärt, nachdem das
Nichtigkeits- und Revocationsverfahren in der Kommission die
bereits oben characterisirte Abänderung erfahren habe.

Die ganze Ausführung von Klostermann muß als un-
wichtig bezeichnet werden. Es ist nicht richtig; daß es zum
Ausschluß des Parteieneides einer besondern Bestimmung
bedurft hätte; denn für das als Verwaltungsgericht verhandelnde
nnd entscheidende Patentamt sind die Normen des Civilvrocefses
als solche nicht maßgebend, sie können nur angezogen werden,
sofern sie Principien aussprechen, welche auch für den Ver-
ivaltungsproceß gelten; im Verwaltungsstreitverfahren hat aber
der Parteieneid keine Stelle, er widerspricht dem Priucip der
materiellen Beweisprüfung auf Grund freier unbeschränkter
Beweiserhebung. Unter der Herrschaft dieses Principes wäre
nur eine zeugeneidliche Einvernahme der Parteien zulässig,
wobei es dem Ermessen des Gerichts anheimgestellt bliebe,
welchen Werth es der eidlichen Aussage der einen oder andern
Partei zugestehen wollte, vgl. v. Bar, Recht und Beweis im Civil-
zirocesse S. 149 fg., Harras von Harassowsky, die Partei-
Vernehmung und der Parteieneid S. 358. Eine solche zeugen-
eidliche Einvernahme entbehrt aber bis jetzt der Anerkennung
Tn den deutschen Gesetzen,*) sie hat auch in keiner der mir
bekannten deutschen Gesetze über den öffentlichen Proceß Ein-
gang gefunden.

*) Mi t Umecht: denn was man gegen dieselbe anführt, vgl. z. B. Wach
i n der krit. V.fchrift X I V S . 366 fg. (Gewissenstortur, Gefahr des Meineids
v . f. w.) , könnte ebensogut von dem Zeugen- ja auch von dem Parteieneid
geltend gemacht werden, auch haben sich in den Ländern dieses Systems solche
Befürchtungen, soweit bekannt, nicht bestätigt.
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Dagegen wäre das Institut des Parteieneides, in welchem
der zugeschobene, wie der richterlich aufgelegte Eid nothwendig
eine ganz bestimmte, von der Ueberzeugung des Richters unab-
hängige beweisliche Kraft besitzt (vgl. §428. 439D.C.P.O.)^
mit dem ganzen Princip des Ofsicialbeweises im Widerspruch;
es würde das richterliche Ermessen, das überall frei und
ungehindert walten soll, von einem der erheblichsten Gebiete
verdrängen; wobei bemerkt werden muß, daß im modernen
Processe der Eid nicht über Ansprüche, sondern nur über That-
sachen ausgeschworen werden darf, vgl. Harr as von Har-
rassowsky a. a. O. S. 316, D. C. P. O. § 410, die Aus-
schwörung daher nicht als die vergleichsweise Erledigung eines
streitigen Anspruchs, nicht als eine materielle Parteidisposition
betrachtet werden kann.

Auch die Eidesverweigerung könnte höchstens als eine
o0uk688Î0 in Huäioio, als das Zugeständniß einer Thatsache
wirken, welches den Verwaltungsrichter nicht bindet und ihn
nicht hindert, das Gegentheil anzunehmen. Daher wird denn
auch der Parteieneid im öffentlichen Processe ziemlich allgemein
verworfen, vgl. vukour, traits Fsnyrai äs äioit aällliiÜ8tr.
I I ur. 348, Eccius a. a. O. S. 245, vgl. auch preuß. Ges.
über Verwaltungsgerichte § 46, bad. V- O. 12/7 1864 § 44.*)

Wenn, dem allem ganz entsprechend, das Patentgesetz den
Eid ignorirt und ihn absichtlich ignorirt unter der ausdrück-
lichen Erklärung der Motive; wenn, wie oben erwähnt, die
Bestimmung des Entwurfs, auf welche sich die Motive beziehen,
durch die Reichstagskommission zwar modifient, nicht aber in
ihrem innern Wesen geändert worden ist: so stimmen doch
gewiß die Rechtsconsequenz und die historische Entstehungs-
geschichte des Gesetzes zusammen, um den von Klo st er mann
zugelassenen Parteieneid zu verwerfen.

* ) « I n Verwaltungssachen" (wozu hier auch Verwaltungsstr.eitsachen
gehören) „sind alle Beweismittel zulässig, mi t Ausnahme des Haupts oder Noth-
eides, jedoch vorbehaltlich der besonderen Gesetze, welche für gewisse Fälle die
eidliche oder handgelübdliche Bestätigung der Anaaben der Parteien zulassen
oder vorschreiben."
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Noch mag bemerkt werden, daß die Zusammenstellung des
Patentamtes mit den Schiedsgerichten eine völlig unzutreffende
ist. Wäre das Patentamt berechtigt, den Eid aufzuerlegen, so
wäre es auch berechtigt, ihn abzunehmen, ebenso wie es den
Eid von Zeugen und Sachverständigen abnehmen darf. Denn
5s besitzt ebensogut wie das Civilgericht jene staatliche Autorität,
welche nöthig ist, um eine bestimmt qualificirte Aussage zum
Eide im Nechtssinne zu erheben; während die Schiedsgerichte
jeder behördlichen Autorität entbehren, ihr Spruch erst durch
das richterliche Vollstreckungsurtheil einen staatlichen Character
annimmt, und sie deßhalb nicht in der Lage sind, einen Eid
Abzunehmen, weder einen Zeugen- noch einen Parteieneid
Struckmann-Koch S. 727.

Nr. 403. Für die Zeugen und Sachverständigen gelten
die Vorschriften der deutschen Civilproceßordnung; sie gelten
schoy heute, nicht erst mit der Einführung der Civilproceß-
ordnung überhaupt; sie gelten, was den ganzen Zeugen- und
Sachverständigenbeweis angeht, also bezüglich der Verpflichtung zur
Zeugen- und Sachverständigenfunction und bezüglich der Sanction
dieser Verpflichtung; bezüglich der Ausnahmen und deren
Geltendmachung; bezüglich der Vernehmung und der dabei zu
beobachtenden äußern und innern Vorschriften des Verfahrens.*)

Nr. 404. Zunächst ist in der Regel Jeder verpflichtet, Zeug-
niß abzulegen, und zwar nicht bloß vor dem Gerichte seines Wohn-
sitzes, sondern direct vor dem Proceßgerichte, sofern.dieses eine
directe Vernehmung begehrt. I m Fall der Nichterfüllung oder
Verweigerung treten theils von Amtswegen, theils auf Antrag
die gesetzlichen Ordnungsstrafen und Zwangsmittel ein, wie
dieselben in §§ 345. 355 C. P. O. festgesetzt sind. Dazu
Siebenhaar S.383. 391, PucheNNS.175.185fg., Struck-
mann-Koch S. 260. 289.

*) Um diese generelle Beziehung auszudrücken, hat die Kommission an
Stelle der Worte der Entw.: „ A u f die Vernehmung derselben (finden
'die Vorschriften der Civilproceßordnung entsprechende Anwendung)" die Worte
gesetzt: „ A u f dieselben" (finden u. f. w.), K'. B . S . 38.
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Der Vollzug -der Ordnungsstrafen wie der Zwangsmittel,
also, der Geld- -und Haftsträfen, der Vorführung und der
Zwangshaft erfolgt auf Requisition durch die Gerichte; -ich
sage der Vollzug, obgleich im Gesetze von einer Festsetzung durch
die Gerichte die Rede ist. Denn dids hat nicht die Bedeutung,
als ob das Patentamt als Verwaltungsgericht unter die Con-
trôle der bürgerlichen Gerichte gestellt wäre, so daß es den
Gerichten freistünde, auf einen Antrag des Patentamtes nach
eigener Prüfung einzugehen oder nicht; dies würde feiner
Stellung als Verwaltungsgericht ebenso widersprechen, wie der
Analogie anderer Verwaltungsvroceßgesetze, vgl. z. B. vreuß.
Ges. über Verwaltungsgerichte § 41, bad. V. O. v. 12/7 1864
§ 32 Abs. 2. Vielmehr ist der Vollzug nur deßhalb den Ge-
richten anheimgegeben, weil es dem Patentamte an Vollstreckungs-
organen fehlt, indem es gar nicht im Verhältniß zu dem
Bedürsniß stehen würde, wollte man das Patentamt wegen der
wenigen Vollstreckungsacte mit einem über das ganze Reich
verbreiteten Heere von Vollstreckungsbeamten umgeben. Daher
ist die Festsetzung nur als ein auf Requisition zu erfolgender
vollstreckbarer Ausspruch des Gerichts zu verstehen, welcher der
wirklichen Vollstreckung vorhergehen soll, ebenso wie nach vielen
Gesetzen im Vollstreckungsverfahren der Realvollstreckung eine
besondere Execmionsandrohung vorhergeht.

Daher geht die Beschwerde gegen die angedrohte Voll-
streckung, § 345. 355 D. C. P. O., nicht an das bürgerliche
Gericht zweiter Instanz, sondern an die zweite Instanz des
Patentamtes, an den Veschmerdesenat. Eine Beschwerde an die
bürgerliche zweite Instanz wäre nur dann zulässig, wenn die
Beschwerde darauf gegründet wäre, daß der Requisition aus
einem der in § 159 Abs. 2 Gerichtsverf. ausgesprochenen
Gründe nicht hätte stattgegeben werden sollen, § 160 Ge-
richtsverf.

Nr. 405. Die Requisition geht an das Gericht (Amts-
gericht) des Wohnsitzes der betreffenden Person, bezw. an das-
jenige Gericht, in dessen Bezirk sich die Person befindet und
daher die Amtshandlung vollzogen werden kann, § 158 Ger. Verf.
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Nr. 406. Alles dies gilt bereits heute, vor Einführung
der Iustizgesetze, und es kann insbesondere kein Gericht den Vollzug
deßhalb ablehnen, weil nach dem heutzutage geltenden Civil-
vroceßrecht ein derartiges Zwangsmittel wegen Zeugnißver-
weigerung unzulässig wäre; denn bezüglich der von dem Patent-
amte aufgerufenen Zeugen sind die Bestimmungen der C. P. O.
schon jetzt in Wirksamkeit getreten.

Nr. 407. Von der Zeugenpflicht gibt es Ausnahmen. Die
eine ist im Treuverhältnisse des Zeugen begründet; gewisse, ihm
auf Grund eines besondern Treuverhältnisses anvertraute Ge-
heimnisse soll er W eröffnen- nicht verpflichtet sein; so öffentliche
Beamten, § 341 D.C.P. O., § 12 Abf. 2 Reichsb.ges., s. oben
S. 294. 304; so Geistliche; so Personen, welchen kraft ihres
Amts, Stands oder Gewerbes Thatsachen' anvertraut wurden,
hinsichtlich deren eine Pflicht der Verschwiegenheit besteht, § 348
Z. 4 u. 5 D. C. P. O. Der letzte Fall insbesondere wird bei
der Zeugenbenutzung durch das Patentamt von großer Bedeutung
sein, man denke an die den Fabrikbeamten anvertrauten Fabrik-
geheimnisse u. s. w.*) Da nur das Treuverhältniß zu einer be-
stimmten Derson das Geheimniß gebietet, so tritt die Zeugenpsticht
wieder ein, sobald der Zeuge durch die betreffende Person oder
Behörde von der Pflicht zu schweigen entbunden wird, C. P. O.
§ 341. 350 a. E.

Eine zweite Ausnahme beruht auf dem ethischen Verhält-
mß des Zeugen zur Partei, welches mit der Wahrheitspflicht
nicht inConflict gebracht werden soll, § 348 Z. 1—3, § 349
Z. 1 und 2; eine dritte endlich auf dem selbeigenen Interesse
des Zeugen, welcher nicht verpflichtet sein soll, sich zu opfern
und daher nicht gezwungen werden soll. Aussagen zu machen,
welche sein Vermögen oder seine Ehre comvromittiren würden,
§ 349 Z. 1—3 C. P. O. Von besonderer Bedeutung für das
Patentamt ist die Ausnahme des § 349 Z. 3, daß der Zeuge nicht

*) Ein strafrechtlicher Schutz des Fabrikgeheimniffetz ist dringend nöthig:
in Frankreich besteht er schon längst, vgl. L o i t a r ä , leyonZ äs äroit erimm.
(9 in. eä.) x.427.
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verpflichtet ist, Aussagen zu machen, welche ein Kunst- oder Ge-
werbegeheimniß offenbaren würden. Uebrigens wird das durch
die § 348 Z. 1—3 und § 349 Z. 1 begründete Verweigerungs-
recht durch ein überwiegendes Recht überboten in den Fällen
des § 350 Z. 1—4 C. P. O.; wovon hier nur die Fälle Z . 1
u. 4 zu erwähnen sind, in welchen, sich der Zeuge durch seine
eigene Thätigkeit, sei es als Instrumentszeuge, sei es als Ver-
treter oder Rechtsvorgänger einer Partei, in die Lage versetzt
hat, der Veurkunder eines bestimmten Rechtsverhältnisses zu
sein. Zum Ganzen vgl. hie Commentâtoren der C. P. O., z. B.
Siebenhaar S . 280 fg., Struckmann-Koch S . 277 fg.,
Puchelt S . 181 fg.

Nr. 408. Die Weigerung kann schriftlich oder zu Pro-
tokoll des Secretärs des Patentamts oder im Termin selbst
erklärt werden; die Thatsachen, auf welche sie sich stützt, sind
zu bescheinigen; hat der Zeuge die Weigerung vor dem Termin
ausgesprochen, so ist er nicht schuldig (vor erfolgter Entschei-
dung) im Termin zu erscheinen. Ueber die Weigerung ent-
scheidet das Patentamt in der verwaltungsgerichtlichen Besetzung;
gegen die Entscheidung ist die sofortige Beschwerde der C. P. O.
zulässig, W 351. 354.

Nr. 409. Die Einvernahme der Zeugen soll in der Regel
vor dem Proceßgerichte selbst erfolgen; dies allein entspricht
der Idee der Mündlichkeit (Unmittelbarkeit) des Verfahrens,
v. B a r , Recht und Beweis S . 75 fg., ist aber nicht überall
durchführbar; daher kann sie auch aus den sehr weitgefaßten
Gründen des § 340 C. P. O. einem Gerichtsdevutirten oder
einem (bürgerlichen) Gerichte übertragen werden (vgl. § 31
Patentges.)*) Gewisse Personen sind von dem persönlichen
Erscheinen unbedingt oder bedingt entbunden, § 340 letzt. Abs.,
§ 347 C. P. O.

.?) Die gesetzlichen Ordnungsstrafen und Zwangsmittel kann auch der
zur Zeugeneinvernahme requirirte oder committirte Richter von sich aus an-
ordnen, H 365 D. C. P. O.: über die Berechtigung der Zeugnißverweigerung
hat.derselbe, nicht, zu erkennen, fondern dies ist Sache des Proceßgerichts, hier
des Patentamtes, § 352. 354 C. P. O.

Kohl er, Patentrecht. 26
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Nr. 410. Von dem Einvernahmetermin sind die Parteien,
in jedem Falle zu benachrichtigen, vgl. § 322 C. P. O.

Nr. 411. Vor der Einvernahme ist der Zeuge zu beeidigen,
und zwar jeder Zeuge besonders; unbeeidigt einzuvernehmen sind
die in § 358 aufgeführten Zeugen, und zwar die Z. 1 u. 2
absolut, bei Z. 3 u. 4 kann eine nachträgliche Beeidigung ein-
treten.

Nr. 412. Die Einvernahme hat, vorbehaltlich der Con-
frontation, einzeln zu geschehen; sie muß aä FeneiaUa und aä
8^6oia1ia erfolgen; bei der Einvernahme können vom Gericht
wie von den Parteien Aufklärungsfragen gestellt werden, M 359
bis 362 C. P. O.*)

Nr. 413. Zur Beeidigung und Einvernahme ist ein
beeidigter Protocollführer zuzuziehen, § 29 Abs. 1 Ges.

Nr. 414. Ueber die Gebühren und die Erstattung der
Reisekosten u. dgl. s. § 366 C. P. O. und § 12 V. O. Maß-
gebend sind die für die Zeugen am Ort ihres Wohnsitzes in
bürgerlichen Streitsachen gegebenen Bestimmungen.

Nr. 415. Auch, als Sachverständiger zu fungiren, besteht
eine staatliche Pflicht,**) sofern Jemand entweder für Gutachten
der bestimmten Art öffentlich bestellt ist oder die Wissenschaft,
die Kunst und das Gewerbe, welches die entsprechenden fach-
männischen Kenntnisse voraussetzt, öffentlich betreibt, bezw. zur
Ausübung derselben öffentlich bestellt ist, § 372 C. P. O. Auch
derjenige, welcher sich zur Erstattung des Gutachtens bereit

*) Von einer oouimuuio prodatiouig kann bei Ausschluß der Eventual-
maxime und bei dem herrschenden Officiälvrinciv keine Rede sein: auch der
Verzicht des Veweisführers ist für das Patentamt nicht bindend (anders § 364
C. P. O.)

" ) Der Unterschied der Sachverständigenfunction von der Zeugenfunction
ist vielfach übertrieben worden. Wahr ist allerdings, daß für den Zuzug von
Sachverständigen auch im Civilvroceß das Officialvrinnv gilt, so daß der
Richter den Vorschlag der Parteien nicht abzuwarten braucht. Allein dies ist
mehr eine vernünftige Beschränkung der Verhandlungsmaxime, als eine auf
der besondern Natur der Sachverständigenfunction beruhende Eigenthümlichkeit.
Z ink , über die Ermittlung des Sachverhalts I S. 354. 365. 363.
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erklärt hat, ist zur Abgabe desselben verpflichtet. Die Sanction
dieser. Zwangspflicht ist allerdings — aus leicht erklärlichen
Gründen, weit weniger streng, als bei Verletzung der Zeugen-
pflicht, und geht nicht über Geldbußen hinaus, § 374 C. P. O.
Auch hier findet der Vollzug in der besprochenen Weise x.
i s cM i t . durch die bürgerlichen Gerichte statt.

Nr. 416. Aus denselben Gründen kann auch die Disven-
sation viel nachsichtiger ertheilt werden/ als bei dem Zeugen-
beweis. Nicht nur entbinden diejenigen Gründe, welche von
5er Zeugenpflicht befreien, auch von der Function als Sach-
verständiger, sondern auch aus andern in das richterliche Ermessen
gestellten Gründen kann der Sachverständige freigegeben werden,
Z 373 C. P. O.; und ein öffentlicher Beamter muß freigegeben
werden, wenn von der vorgesetzten Behörde die Function als
dem dienstlichen Interesse widersprechend erklärt wird.

Für die Geltendmachung der Vefreiungsgründe gelten die
Regeln des Zeugenbemeises, § 367 C. P. O.

Der Sachverständige kann auch zur Unterlassung seiner
Function verpflichtet sein, wenn er von den Parteien mit Fug
abgelehnt wird. Für die Ablehnung gelten die gleichen Gründe,
wie für die Ablehnung des Richters; denn das Amt des Sach-
verständigen ist ein Vertrauensposten, wie das Amt des Richters,
§ 371 C. P. O. Naturgemäß ist aber die Vernehmung als
Zeuge kein Grund der Ablehnung, da diese mit dem arbitriuN
des Sachverständigen durchaus nicht in der Weise collidirt,
wie mit dem des Richters.

Nr. 417. Der Sachverständige kann entweder wie ein
Zeuge mündlich zu Protocoll (§ 29 Abs. 1) vernommen werden
oder es kann schriftliche Begutachtung erfolgen. Vor Erstattung
des Gutachtens ist der Sachverständige zu beeidigen, sofern er
nicht allgemein vereidigt ist oder beiderseits auf den Eid ver-
zichtet wird.*)

*) Ein Verzicht ist nicht statthaft bei dem gerichtlichen Dollmetfcher,
191 Gerichtsvech

26*
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Nr. 418. Der Sachverständige hat Anspruch auf Kosten-
erstattung und auf einbrechende Gebühr, § 378 C. P. O.;
maßgebend sind die am Ort seines Wohnsitzes für dieFunction
in Civilprocessen geltenden Normen, § 12 V. O.

Nr. 419. Wer über vergangene Wahrnehmungen aussagen
soll, ist Zeuge, nicht Sachverständiger, wenn auch diese Wahr-
nehmung bei Gelegenheit des technischen Overirens erfolgt ist
oder nur bei technisch geschärfter Wahrnehmungs- und Com-
binationsgabe möglich war; daher derselbe den Regeln des
Zeugenbeweises und insbesondere der strengeren Zwangspflicht
unterliegt, § 379 C. P. O., Walther, Arch. f. civ. Prax.
XXVI S. 225, Wetzell, Civ.-Proceß § 44 M . Z4, Renaud,
Civ.-Proceß § 113 M . 2.

Nr. 420. Ueber den Urkundenbeweis gibt das Patent-
gesetz keine Normen; es adovtirt auch nicht die Bestimmungen
der Civilproceßordnung, wie es dies beim Zeugen- und Sach-
verständigenbeweis gethan hat. Daher können diese Bestim-
mungen nicht direct angezogen werden, wohl aber, sofern sie
der wissenschaftliche Ausdruck allgemeingültiger Principien des
Verfahrens sind; vgl. auch v. Massow S.50.51; vorbehaltlich
auch hier der durch das Officialprincip bedingten Freiheit der
Beweisprüfung.

Daß auch im Vermaltungsstreit öffentliche Urkunden regel-
mäßig vollen Beweis liefern, § 380 C. P. O., versteht sich
ebenso von selbst, wie daß die Dispositionsurkunden als Gegen-
stände eines richterlichen Augenscheines dem Richter die sicht-
baren Spuren früherer Willenserklärungen vor Augen rücken, vgl.
Wach in der Münchner krit. Viertelj.schr. XIV S. 335; Ge-
ständniß- und Zeugnißurkunden zu würdigen, ist gleichfalls dem
Ermessen des Verwaltungsgerichts anheimgegeben.

Es sei hier nur die Frage aufgeworfen, ob auch im Ver-
waltungsstreit die Editionspflicht bestehe; und hier muß erklärt
werden, daß die Pflicht der Edition der wätruiuLiita oollununia
nicht, auf vroceßüalischer, sondern auf materiellrechtlicher Basis^
auf der Grundlage eines durch die Errichtung im gemeinschaft̂
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lichen Interesse erlangten Benützungsrechts beider Theile an der
Urkunde beruht, vgl. Demelius, Exhibitionspflicht S. 131.
272 fg.; daher denn auch im Verwaltungsstreite von dieser
V.efugniß Gebrauch gemacht werden kann. Nur ist der Editionseid
als Parteieneid auszuschließen und unterliegt die Frage, ob der
Gegner die Urkunde besitzt und welche Schlüsse aus der Nicht-
édition derselben zu ziehen sind, dem richterlichen Ermessen.

Nr. 421. Die Kosten des Veweisoerfahrens sind von der
Partei zu bestreiten, welche schließlich in die Proceßkosten ver-
urtheilt wird; vorzuschießen sind sie nötigenfalls aus der Kasse
des Patentamtes, § 13 V. O. v. 18/6 1877; jedoch kann die
Veweishandlung davon abhängig gemacht werden, daß der
Bemeisführer die Kosten vorschießt, § 344 C. P. O.

Soweit das Veweisverfahren.

Nr. 422. Das ganze seither geschilderte Verfahren soll in
einem mündlichen Vortrag der Parteien oder ihrer Vertreter
seinen natürlichen Abschluß finden. Das Ausbleiben in der
mündlichen Verhandlung hat indeß nur den Verlust des Schluß-
Vortrags, keine weiteren Rechtsnachtheile zur Folge, da das
vorhergehende Verfahren nicht vollkommen in dem nachfolgenden
mündlichen Verfahren aufgeht, sondern seine selbstständige
Bedeutung behält. Die mündlichen Vorträge haben daher nur
den Character einer nochmaligen Behandlung des Streitmaterials;
sie haben aber als solche einen eminenten Werth, um die Be-
herrschung des Streitmaterials durch den Richter zu ermög-
lichen.

Nr. 423. Die Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren erfolgt
ohne weiteres; auch die Entscheidung im Revocationsverfahren,
sofern nicht die Revocation auf Grund verweigerter Licenz
beantragt wird und das Gericht den Antrag für begründet
hält; denn hier muß eine Androhung der Revocation unter
Angabe von Gründen und unter Festsetzung einer angemessenen
Frist vorhergehen.*)

*) Die Androhung muß auch im Fall der oontumaoia erfolgen,
5 oben S. 394.
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I n diesem Bescheide erklärt das Patentamt, daß innerhalb
einer bestimmten Frist dem Antrag auf Licenzertheilung unter
den im Antrag formulirten Bedingungen stattzugeben sei, an-
sonsten der Patentberechtigte die Revocation des Patentes zu
gewärtigen habe. Das Patentamt erklärt hiermit die vom
Licenzsucher proponirten Bedingungen als der Gerechtigkeit ent-
sprechend, und es erklärt, daß die Annahme derselben im con-
creten Falle durch die Pflicht der Ausführung der Erfindung
geboten ist.

Nur wenn die wirklich proponirten Bedingungen des
Licenzsuchers als angemessen und deren Annahme als geboten
erscheint, hat das Patentamt einen derartigen Bescheid zu er-
lassen; und es wird es nur thun, wenn die Bedingungen als
reichlich angemessen, ihre Annahme als zweifellos geboten
erscheint. Fehlt es aber hieran'in irgend einer Weise, ist daher die
Pflicht der Annahme der Vertragsofferte so, wie sie proponirt
wurde, nicht begründet, so ist das Patentamt weder berechtigt
noch verpflichtet, diejenigen Bedingungen anzugeben, welche als
die angemessenen erscheinen, und eine Annahmepflicht bezüglich
dieser Bedingungen zu statuiren. Denn das Patentamt hat
es nur mit der Frage zu thun, ob im concreten Falle eine
Pflichtverletzung des Patentinhabers vorliege; theoretische Er-
örterungen anzustellen, unter^ welch' andern Voraussetzungen
eine Pflichtverletzung anzunehmen wäre, ist nicht seine Sache.
Mit Recht widersprachen daher die Regierungskommissäre in
der Kommission dem erhobenen Verlangen, daß das Patentamt
dem Patentinhaber die Bedingungen kundgeben müsse, deren
Erfüllung seitens des Patentinhabers nach ^der Ansicht des
Patentamtes geboten sei. „Die zur Entscheidung berufene Ab-
theilung des Patentamtes habe durchaus keine Veranlassung
und keine Pflicht, in solchen Streitigkeiten ex xrokssso die
Parteien zu belehren und denselben Vorschriften zu machen.
Man würde sonst das Patentamt mit sehr schwierigen und
oft unlöslichen Aufgaben belasten. Würde der Antrag auf
Aufhebung des Patentes wegen Licenzverweigerung gestellt, und
behaupte der Patentinhaber, daß er die Licenz nicht ertheilt
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habe, weil ihm keine angemessene Entschädigung oder Sicher-
stellung angeboten sei, oder daß die angebotenen speciellen
Bedingungen der Benutzung überhaupt der Billigkeit und dem
Recht nicht entsprechen, so habe das Patentamt bei dem Vor-
handensein der übrigen Voraussetzungen des § 11 lediglich zu
prüfen, ob die von dem Licenzsucher angebotenen Entschädigungen
und Bedingungen angemessen seien. Verneine es die Frage, so
weise es den Antrag auf Zurücknahme des Patentes zurück.
Bejahe es dieselbe, so drohe es dem verklagten Patentinhaber
die Zurücknahme des Patentes an." (K. B. S . 38. 39).

Hierin liegt nur eine Anwendung der allgemeinen
proceßualischen Principien; eine Anwendung des Satzes, daß
der Richter in der Entscheidung auf den vorliegenden concreten
Sachverhalt beschränkt ist. Auch bei sonstigen Revocations-
klagen hat das Gericht nur zu prüfen, ob die Revocation nach
dem concreten Sachverhalte zu verfügen ist, nicht auch, ob sie
unter irgend einem, so oder so anders gestalteten, Sachverhalte
zu verfügen wäre.

Nr. 424. Die Androhung des Patentamtes ist eine
Zwischenverfügung, welche der Entscheidung vorhergeht. Daß
dieselbe in vielen Fällen das Verfahren erledigen wi rd , liegt
in der Natur der Sache, indem sich der Beklagte meistens dem
Spruche des Patentamtes unterwerfen wird.

Nichtsdestoweniger ist der Spruch nur eine Zwischenver-
fügung, keine Entscheidung; er kann daher nur durch die ein-
fache Beschwerde, nicht durch die Berufung angefochten werden;
nicht das Reichsoberhandelsgericht, sondern der Beschwerdesenat
ist gegen die Verfügung anzurufen. Erst wenn es zur Ent-
scheidung über die Nichtigkeit gekommen ist, kann die ganze
Sache an das Reichsoberhandelsgericht devolvirt werden, welches
dann natürlich an die i n der Androhung ausgesprochene
Anschauung des Patentamtes, sei es des Nichtigkeits-, sei es
des Veschwerdesenates, nicht gebunden ist.

Dies ist nicht die Ansicht K los termann 's , welcher in der
Androhung em bedingtes Endurtheil erblickt, gegen welches die
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Berufung an das Reichsoberhandelsgericht erfolgen könne und
erfolgen müsse, falls die Verfügung nicht in Rechtskraft er-
wachsen solle, Patentgesetz S. 247. 251.

Die Androhung würde hiernach einem Eidesurtheil entsprechen,
oder einem Urtheil, in welchem ausgesprochen wird, daß der
Verurtheilte gegen eine Gegenleistung oder vorbehaltlich des
Eintritts einer Bedingung etwas zu leisten habe, vgl. § 42k
426. 427. 439. 664 C. P. O.*)

Allein diese Ansicht widerspricht dem Wortlaute des Ge-
setzes, wie den Vorarbeiten; sie widerspricht auch der Natur der
Sache. Denn die Androhung geht nach dem ausdrücklichen
Wortlaute des ß 29 Abs. 3 der Entscheidung über Zurücknahme
des Patentes vorher, und nur gegen Entscheidungen, nicht gegen
die der Entscheidung vorhergehenden Verfügungen gewährt der
§ 33 die Berufung. Und was die Vorarbeiten betrifft, so
wurde in der Commission die Frage behandelt, „ob dem Patent-
inhaber nach erfolgter ihm ungünstiger Entscheidung des Patent-
amtes und während des Processes in der Berufungsinstanz noch
die Möglichkeit zustehe, die definit ive Zurücknahme seines
Patentes durch die Annahme der Bedingungen des Licenz-
suchers abzuwenden." Die Majorität der Kommission, in Ueber-
einstimmung mit den Regierungskommissären, nahm an, „daß die
Entscheidung des Patentamtes im Falle der Berufung an
das Reichsoberhandelsgericht unbedenklich nicht als eine definitive
zu gelten hat, und daß der durch diese Entscheidung beeinträch-
tigte Patentinhaber auch während der Verhandlungen in der
Berufungsinstanz die def ini t ive Zurücknahme seines Pa-
tentes nach Lage des speciellen Falles verhindern
kann." (K. B. S. 39).

Damit spricht die Kommission doch wohl unzweideutig aus,
daß die Entscheidung des Patentamtes, gegen welche die Be-
rufung zu richten ist, eine Entscheidung ist über die Revocation
des Patentes; wäre die Androhung als die maßgebende Ent-

*) Diese, und nicht der von Klostermann S. 248 allegirte § 276
. P. O., wären die entsprechenden Analogen.
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fcheidung zu betrachten, fo hätte sich die angeregte Frage kaum
erheben können.

Die Natur der Sache aber spricht gleichfalls dafür, daß
die Entscheidung erst in dem Ausspruch liegt, welcher nach Ab-
lauf der Frist über die Revocation des Patentes gegeben wird.
Doch um dies klar zu entwickeln, fällt es nöthig, vorher eine
andere Frage ossenzulegen; nämlich die Frage, ob der Unter-
richter an den von ihm in der Revocationsandrohung ge-
gebenen Ausspruch gebunden ist, oder ob es ihm zusteht, im
Urtheil von demselben wieder abzugehen. Diese Frage fällt mit
der obigen nicht zusammen, da möglicherweise zwar der Ober-
richter, an welchen die Sache auf Grund der Berufung gegen
die Revocationsentscheidung devolvirt wird, von jenem Aus-
spruch abgehen könnte, der Unterrichter selbst aber daran gebunden
Wäre — ganz ähnlich wie auch bei der Gestaltung des Beweis-
interlocutes des gemeinen Rechts die Combination möglich wäre,
daß das Interlocut zwar für den Unterrichter eine unumstößliche
Norm wäre, während eine Anfechtung desselben auch noch in
Verbindung mit der Anfechtung des Endurtheils erfolgen könnte,
Dgl. Planck in den Verhandlungen des I I . Iuristentags S. 89 fg.
Dagegen wäre allerdings die Klostermann'sche Construction
dann völlig unmöglich, wenn schon das Untergericht von der
M der Androhung ausgesprochenen Rechtsanschauung wieder
abgehen könnte, da dies mit der Zulassung einer innerhalb einer
Nothfrist einzureichenden Appellation, und damit einer rechts-
kräftigen Festsetzung des in der Androhung enthaltenen Gebotes,
völlig unvereinbar wäre. Nun sprechen aber überwiegende-
Gründe dafür, daß auch noch das Patentamt bis zur Ent-
scheidung freie Hand hat und von der im Zwischenbescheid aus-
gesprochenen Ansicht wieder abgehen kann. Denn die Umstände
des Falles können sich bis zur Entscheidung so sehr ändern^
daß an eine Aufrechterhaltung des Befehls nicht mehr zu denken
ist; wie, wenn der Licenzsucher vergantet wird oder sonst außer
Stand gesetzt ist, von der ertheilten Licenz Gebrauch zu machen?
Aber auch schon der Umstand, daß der Patentinhaber unter-
dessen durch Gewährung anderer Licenzen oder durch eigenen
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Geschäftsbetrieb die Ersindungsausübung soweit poussirt hat,
daß ein Rückstand in seiner Pflichterfüllung nicht mehr vorliegt,
verbietet kategorisch jede Revocation des Patentes. Auch können
sich in der Zwischenzeit möglicherweise die Consumtions- oder
Productionsfactoren so sehr geändert haben, daß ein Vedürfniß
nach Licenzgewährung nicht mehr vorliegt. I n allen diesen
Fällen dem Patentamte zuzumuthen, bei seinem Androhen zu ver-
harren und das Patent dennoch zu revociren, wäre eine baare
Ungerechtigkeit und stünde im schneidendsten Widerspruch mit
der sonstigen Elasticität des Verfahrens. Das Patentamt ist
daher durch seinen Zwischenbescheid nur moralisch gebunden,
sofern ein Gerichtshof nur aus überwiegenden Gründen von
einer derartigen Meinungsäußerung abgehen wi rd; rechtlich ge-
bunden ist es nicht. Is t aber dem so, so kann nur von einer,
an keine Frist geknüpften, Beschwerde, nimmermehr aber von
einer innerhalb einer Nothfrist einzulegenden Appellation, deren
Versäumniß nothwendig Rechtskraft bewirkte, die Rede sein,
und ist daher die Ansicht K lo sterm ann's auch nach allgemeinen
Principien unhaltbar. Die Berufung ist nur gegen die Revo-
cationsentscheidung zulässig, welche das Patentamt nach freiem
Ermessen zu erlassen hat.

Nr. 425. Die gerichtlich ausgesprochene Revocation hat,
wie bereits oben (S. 214) bemerkt, nicht bloß déclarative,
sondern auch constitutive Bedeutung, infofern sie nicht nur ein
Rechtsverhältniß festsetzt, sondern ein neues Verhältniß schafft,
ähnlich wie der richterliche Compensationsausspruch nach der
Theorie Eisele's. Jeder constitutive Rechtsact stellt sich aber
auf den Boden des Rechtsbestandes, wie er zu seiner Emission
besteht; daher denn auch der Revocationsaussvruch nach den
Rechtsverhältnissen zur Zeit seiner Emission zu erfolgen hat,
und deßhalb bis dorthin immer noch dem Mangel abgeholfen
werden kann. Die Revocation ist daher nicht auszusprechen,
wenn vor der Entscheidung die verlangte Licenz ertheilt oder
der Ausführungspflicht in anderer Weise Genüge geleistet worden
ist, sollte auch die in der Androhung enthaltene richterliche Frist
bereits verstrichen sein. Dies ist auch die Lehre des französ.
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Rechts in dem analogen Revocationsfalle des art. 1184 0. civ.
So sagt I^arombiere, tbeorie et pratique äe8 obligat, zu
a. 1184 nr. 46: („1̂ 68 enFaF6insnt8) peuvent ßtre (exécuté)
au88i lonFteinp8 ô ue 1'in8tanc6 änre. Oe äroit résulte pour
le äsksnäeur äe C6 l̂ ne la résolution n'a vag lieu äe plein
äroit et qu'elle äoit ßtre prononcée en Mtice. ( I I p. 353).
Ebenso vemoloinbe XXV. nr. 515: le äeleî äeur peut, tant
Hue äure 1'in8tance, conjurer la résolution en exécutant 8on
obligation. Oar c'e8t ünalewent au88i oe ĉ ue äemanäs tonjour»
le ponr8uivant, 1or8 inZme o^n'il conclut a la re8olution. Î a.
äemanäe en résolution 68t un moven extreme, auquel i l n'a.
recour8 yne parcec^u'il n'obtient par l'exécution et Hu'il äe868p6r6-
äe l'obtenir. Hier eröffnet der Franzose einen Gesichtspunkt,
welcher auch für das Patentrecht verwerthet werden kann. Das,
was die Auflösungsklage begehrt, ist die gesetzliche Sanction
der Nichterfüllung; daher muß die Auflösungsklage analog einer
Klage auf Erfüllung, einer Klage auf Gewährung des directen
richterlichen Zwangsmittels behandelt werden; nun gilt aber
von der Klage auf Erfüllung das Princiv, Huäicia abMutoria
esse; der Kläger ist abzuweisen, sobald die Erfüllung auch erst
während der Instanz erfolgt ist, Römer, das Erlöschen des
klägerischen Rechts nach Einleitung des Processes S . 124 fg.,
Wetzell Civ. Pr. 8 14 No. 65 fg.; das Gleiche muß daher
auch bei der Revocationsklage gelten, und die Verspätung der
Pflichterfüllung ist nur für den Kostenpunkt erheblich.

Nr. 426. Nun fragt es sich, ob diese Nachholung auch
noch in zweiter Instanz erfolgen kann. Wie aus der oben mit-
getheilten Stelle des K. B. hervorgeht, hat die Kommission die
Frage bejaht. K los termann beschuldigt deßhalb die Kommission
der Unklarheit; mit vollem Unrecht. Allerdings ließe sich eine
Behandlung der Sache denken, wornach die rechtskräftige Ent-
scheidung in ihrer Wirkung auf den Tag der Erstinstanzent-
scheidung' zurückdatirt würde, so daß im Falle der Bestätigung
der erstinstanzlichen Revocationsentscheidung die Sache so auf-
zufassen wäre, als ob der Verlust des Patentes bereits unter
dem Datum der ersten Entscheidung stattgefunden hätte. Diese
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Behandlung würde aber eine völlig verwerfliche Fiction in die
Sache hineintragen und eine zeitliche Verwirrung stiften; sie ist
daher auch nicht im Rechte recivirt worden; vielmehr treten
die an das rechtskräftige Urtheil gebundenen Rechtsfolgen,
insbesondere auch die Rechtsfolgen des constitutive« UrtheilK
erst mit dem Tag des oberinstanzlichen Erkenntnisses und erst
von diesem Tage an ein;: nur wenn es nicht zum oberinstanz-
lichen Erkenntniß kommt, sondern die Berufungsfrist unbenutzt
verstreicht, oder auf die Berufung verzichtet wird, gilt der Zeit-
punkt des unterrichterlichen Urtheils als der maßgebende; wie
dies vom röm. Recht in großer Klarheit ausgesprochen wird,
A. 6 § 1 äs KÎ8 yui not. iuk. (3,2): 8i klirti vsi a1Ü8

m8 o0uäsNiiatu8 xrovooavit, x6uäsüts
iutsr kamo808 kadtztur: Ä autsm owuia tsmpora pro-

lapsa 8unt, r6tro iukauu8 68t: ^namvi8 8i iuM8ta
^u8 visa 8it, Iioäis no ta r i xu t« , uoii rs t ro

notatur ; vgl. dazuv0U6i1u8, äs Mrs oivili XVI I I o. 8 §30
und 31: non suim 8unt dio äuas 8SQt6utia6, ^uas psr 86
valsant —, 86ä una. ^.t z>08tsri0rsm o0U8tat 6886 8sntsiitiam
et ürmam. 8o1am Iiano i^itur aooipsrs äsd6iuli8/) vgl. auch
tr. 13 § 2 <iui ts8t. kao6rs (28. 1), tr. 14 § 8 ä6 bon. lid.
(38, 2); daher die Parömie, oonäsmuationsiii Iiadsrs virs8 a
eonürmauts, non a coMrmaw (2iI1iF6r No. 24 zu jener
Stelle des DousUrw); eine. Parömie, welche um so mehr gelten
muß, wenn in der zweiten Instanz die Einführung von Noven
erlaubt das oberinstanzliche Urtheil daher vielleicht auf ein
ganz neues Sach- und Veweismaterial gebaut ist.

Dem entsprechend läßt auch die französische Jurisprudenz
bei der Revocationsklage eine Nachholung der schuldigen Leistung
noch in zweiter Instanz mit der Wirkung zu, die Révocation
abzuwenden: „NZms axr68 1s HuFsmsnt äs prsiaisrs tétanos
Hui 1a vronoQLS (8o. 1a rsMution), 1s ästsuäsur n'a yu'a

Denn in diesem Falle oonäsumationiZ (des Unterrrichte
io, tr. 1 § 14 aä 80. "lm-pill. (48. 16).
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appsl pour 86 msuaFsr 1s8 N0^6U8 ä'sxsoutsr 868
äuranti I'in8tau<36 , «^ui 86 rsnouvslls äsvant ls

8up6risur. Vu un mot, i l n'68t äsoliu äu äroit 6t äs la
kaoults äs V ^ s r qus 1or8<iu6 la r68olutioii äu oontrat 68t
äsüuitivsmsut ao<iui86 au äsmauäsur, o's8t a äiis 10I8<1U6 1s
MF6M6nt <iui l'a prououoös a ao<iui8 l'autorité äs la 0Ü08L
MF66. I^aromdiörs 1. o. nr. 46 ( I I p. 353. 354).

Daher dauert das Patent mit allen seinen Wirkungen bis
zum oberinstanzlichen Erkenntniß fort , allerdings unter der
Bedingung, daß es zu einem solchen kommt, da, wenn das Rechts-
mittel désert w i rd , die Berufung als nicht eingetreten gilt.
Mi th in ist ein Handeln im Widerspruch mit dem Patente ein
Patentbruch, wenn es auch in der Zwischenzeit zwischen der
ersten und zweiten 86nt6utia stattfindet, wie dies von Kloster-
mann selbst S . 251 anerkannt wird. Is t aber dem so, so
kann auch noch in dieser Zwischenzeit die Licenz ertheilt und
dadurch die Klage gegenstandslos gemacht werden. Die ent-
gegengesetzte Ansicht von K los termann scheint auf einem
starren Festhalten an der in der Androhung gesetzten Frist zu
beruhen, als ob nach deren Ablauf das Patent unwiderruflich
verwirkt sei; allein die Verwirkung des Patentes t r i t t immer
erst mit dem Revocationsurtheil ein, wie dies in den Fällen
sicher ist, wo eine Androhung nicht vorhergeht, und wie es,in
dem Falle vorheriger Androhung nicht anders fein kann. Die
Androhung ist nur eine Connivenz gegenüber dem Licenzvflich-
tigen, um ihn nicht mit der Revocation zu überrumpeln, wie
sie auch im französischen Revocationsvrocesse nach richterlichem
Ermessen erfolgen kann, art. 1184 Abs. 3 0. oiv., .dazu I^a-
r o m k i s r s , tbsoris st prat. äs8 od1iFatioii8 I I x. 354 fg. ; eine
Connivenz, welche aber den wesentlichen Character des Revoca-
tionsprocesses und des Revocationsurtheiles nicht alterirt.

Nr. 427. Das Urtheil soll sich auch über die Kosten-
tragung aussprechen; die Festsetzung der Kostentragung erfolgt
nach freiem Ermessen.

Auch im Fall der Verurtheilung kann der Kläger ganz
oder zum Theil in die Kosten verfällt werden, wenn der
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Beklagte i n gutem Glauben war und ein Verschulden des
Klägers vorliegt (z. B . bei der verspäteten Geltendmachung der
-relativen Nichtigkeit); umgekehrt kann auch, wenn die Klage ab-
gewiesen wird, dem Beklagten ein Theil der Kosten zur Last
fallen, z. B . wegen nichtgehöriger Ausführung der Erfindung,
mienn der Verzug nicht so bedeutend ist, nm die Revocation zu
rechtfertigen, oder wenn der Beklagte die verlangte Licenz im
Lauf des Processes ertheilt, oder die Mängel in anderer Weise
abbestellt.

Vollends dem Ermessen des Patentamtes anheimgegeben,
ist die Kostenfrage dann, wenn eine theilweise Nichtigkeit oder
theilweise Revocation ausgesprochen wird.

Nr. 428. Die Verfällung in die Kosten hat eine Zah-
lungspsticht gegenüber dem Gerichte zu Folge, fofern die Kosten
von diesem vorgeschossen worden sind; eine Zahlungspflicht
gegenüber dem Proceßgegner, sofern dieser die Kosten vorge-
schossen oder bestritten hat. Hierher gehören nicht nur die
Kosten der Gerichtsverhandlungen, sondern alle Kosten, „welche
nach freiem Ermessen des Patentamtes zur zweckentsprechenden
Wahrung der Ansprüche und Rechte nöthig waren"; also ins-
besondere die Kosten der Vorbereitung der Klage oder Ver-
nehmlassung, die Kosten von Recherchen zur Beschaffung des
Beweismaterials, die Kosten der gerichtlichen Vertretung, sofern
diese als nothwendig erscheint u. f. w., § 13 V . O. ok.
§ 30 Ges., § 87 C. Pr . O.

Der Kostenersatz wird vom Patent amte verfügt, die Voll-
streckung erfolgt nöthigenfalls auf Requisition durch die Gerichte,
O 31 Ges.
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m.
Merfayren i n zweiter Instanz.

Nr. 429. Die zweite Instanz ist entweder Beschwerde-
oder Berufungsinstanz. Die Beschwerde findet gegen Zwischen-
verfügungen, die Berufung gegen das Urtheil, gegen die «Ent-
scheidung" des Nichtigkeits- und Revocationssenates statt.

Nr. 430. Die Beschwerde ist die einfache Beschwerde im
Sinne des Patentgesetzes oder, vorkommenden Falles, die ein-
fache Beschwerde oder sofortige Beschwerde der C. P. O.
Nur bei der sofortigen Beschwerde ist der Unterrichter an die
Zwischenverfügung gebunden, vgl. § 540 Abs. 3 C.P.O., also
in den Fällen der §§ 46. 352. 371 C. P. O., und erwächst
der Beschluß durch Ablauf der Frist in Rechtskraft. Dies gilt
insbesondere' von dem § 46 C. P. O.: Eine Anfechtung des
Urtheils wegen eines gesetzlichen Ausschließungsgrundes eines der
Mitglieder des Patentgerichts findet nicht mehr statt, wenn der
Ausschließungsgrund ohne Erfolg geltend gemacht worden ist,
vgl. § 513 Z. 2 C. P. O. Denn die Ausschließungsgründe
sind keine Unfähigkeitsgründe, und die Bestimmung früherer
Gesetze, daß die von einem solchen Mitglieds ausgehenden
Rechtsacte nichtig sind und der staatlichen Autorität entbehren,
ist von der C. P. O. mit gutem Grunde verworfen worden,
Petersen S. 116. 117, Puchelt S . 205. 363. 364.

Nr. 431. Die Berufung geht an das Reichsoberhandels-
gericht. Dieses entscheidet als Reichsoberhandelsgericht, nicht
etwa als eine nur aus denselben Mitgliedern gebildete andere
Behörde; es wurde daher durch diese Bestimmung nur die
Competenz des höchsten Reichsgerichts erweitert, nicht swie bei
der Schöpfung des Disciplinarhofes, H 87 Reichsb. ges.) eine
neue Behörde begründet.

Dabei fungirt nun allerdings das Reichsoberhandelsgericht
in der Eigenschaft eines Verwaltungsgerichtes, ähnlich wie —
allerdings auf ganz andern Gebieten — die altern Reichs-
gerichte; es fungirt in dieser Eigenschaft in Ermangelung eines
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obersten Verwaltungsgerichtshofes, an welchen systemgemäß auch
diese Function zu übertragen wäre.

Nr. 432. Die Berufung kann sich auf thatsächliche und
rechtliche Gründe stützen; sie kann wegen irriger. Entscheidung,
wie wegen unrichtigen, fehlerhaften Verfahrens erfolgen; auch
die Berücksichtigung von Noven ist im Gesetze nicht aus-
geschlossen.

Nr. 433. Die Berufung ist bei dem Patentamte binnen
6 Wochen schriftlich anzumelden und zu begründen. Die sechs
Wochen laufen von der Zustellung des erstinstanzlichen Urtheiles
an, und es sind für deren Berechnung die Normen derC.P.O.
§ 199 fg. als maßgebend zu erachten.

Die Frist ist nach allen gesetzlichen Analogieen, vgl. § 477.
514..549, vgl. auch § 304. 540. 835. 870 D. C. P/ O.,
zweifellos eine Nothfrist, welche daher weder durch Verein-
barung der Parteien noch durch den Richter erstreckt wer-
den kann.

Nr. 434. Innerhalb dieser Frist ist die Berufung nicht
nur anzumelden, sondern auch, und zwar schriftlich, zu begründen.
Das in der Civ. Pr. O. §479. 480 befolgte System, daß man
zwischen den Punkten unterscheidet, welche die Verufungsschrift ent-
halten muß, und denjenigen, welche sie nur als vorbereitende
Schrift enthalten, soll, Puchelt S . 321. 322, ist im Patent-
gesetze nicht recipirt. Allerdings werden während der sechs-
wöchentlichen Frist neue Anträge und neue Materialien nach-
geschoben werden können; dagegen muß sich das Berufungs-
gericht auf das mnerhalb der Frist schriftlich vorgebrachte
beschränken.

M r . 435. Das Reichsoberhandelsgericht hat auch über^den
Kostenpunkt zu entscheiden, und gelten in dieser Hinsicht die
gleichen Bestimmungen, wie für die erste Instanz. I m übrigen
soll bas Verfahren durch ein vom Reichsoberhandelsgerichte zu ent-
werfendes und durch kaiserliche Verordnung unter Zustimmung
des Vundesrathes festzustellendes Regulativ geordnet werden.
Dieses Regulativ ist bis jetzt nicht erlassen.
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v . D ie patentamtl iche Registerführung.

Nr. 436. Die Patentbehörde ist ein Organ der Publicität,
als Führerin des Registers, durch welches die wesentlichen, für
das Patentrecht entscheidenden Acte zur Kenntniß des interessirten
Publicums gebracht werden. Daß diese Thätigkeit eine rechts-
polizeiliche ist, wurde bereits oben erwähnt. Auch wurde nach-
gewiesen, daß die Registerführung, sofern sie sich auf den Ueber-
gang eines bereits begründeten Patentrechts oder auf die Be-
stellung von Hura in rs aliéna an einem solchen bezieht, eine
civilrechtspolizeiliche ist; und zwar eine solche, welche nicht nur
an der Rechtsverkündung, sondern auch an der Rechtsschöpfung
theilnimmt. Vgl. S . 184 fg. Dem Gebiete der Verwaltungs-
rechtspolizei dagegen gehören die bloß instructuellen Einträge an,
welche das Entstehen, das Erlöschen und die Nichtigkeitserklärung
der Patente betreffen.

Nr. 437. M i t dem Eintrag in die Rolle soll die Publi-
cation im Reichsanzeiger und im Patentblatt verbunden sein,
§ 19 Ges., Bekanntm. 12/7 1877; wie dies bereits mehrfach
erwähnt wurde. Da, wo der Eintrag zur Rechtswirksamkeit
des Geschäftes erforderlich ist, gehört auch die Publication im
Reichsanzeiger Imcht auch die im Patentblaty zur Perfection
des rechtlichen Sssectes und tr i t t dieser erst mit der Publication
ein, (§ 19 Abs. 2 Ges,: v. „Solange dieses nicht geschehen
ist"); daher wurde mit Recht darauf Gewicht gelegt, daß man
im Reichsanzeiger ein täglich erscheinendes Blatt besitze.

Nr. 433. Die Rolle steht, wie die Handelsregister, Grund-
bücher und andere derartige Organe der Publicität zu Jeder-
manns Einsicht offen ; aber das Recht der Einsicht darf sich nicht
auf die Rolle beschränken, da diese mehr nur die Function eines
Führers auf dem Gebiete der patentirten Erfindungen versieht;
die rechte Bedeutung gewinnt es erst durch die Beschreibungen^
Zeichnungen, Modelle und Probestücke, welche den eingetragenen
Erfindungen entsprechen; daher denn auch deren Einsicht nicht
nur einige Zeit nach der Patentirung — sondern jederzeit
freisteht.

Köhler, Patentrecht. 2?.
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Nr. 439. I n den Fällen, wo die Publicität cessirt, cessirt
zwar nicht der Eintrag in die Rolle, auch nicht die Bekannt-
machung durch den Reichsanzeiger und d̂as Patentblatt, § 19
Abs. 1 u. 4 ok. § 23 Ges.;, wohl aber die Gestattung der Ein-
sichtsnahme der Rolle, der entsprechenden Schriftstücke und der
sonstigen Beilagen. Dies könnte auf den Gedanken führen, daß
hierfür eine Geheimrolle zu führen sei, ein Gedanke, welcher
aber abzuweisen ist, da auch die Publication im Reichsanzeiger
und im Patentblatte nicht unterbleibt. Das Wesentliche der
Bestimmung des § 19 Abs. 3 besteht vielmehr Harm, daß der
Einblick in die zum Patente gehörigen Schriftstücke versagt
wird; die Versagung der Einsicht der Rolle ist nur die Ver-
sagung eines Führers zu den entsprechenden Schriftstücken, sie
hat keine wesentliche Bedeutung und keine große Erheblichkeit,
da die Patentliste im Patentlatt wohl den gleichen Zweck wie
die Einsichtsnahme der Rolle, und viel einfacher, erfüllt.*)

Nr. 440. Die Ginrichtung der Rolle wird durch die
Instruction des Vorsitzenden bestimmt, vgl. § 14. 15 V. O.;
sie unterliegt daher keiner besondern wissenschaftlichen Dar-
stellung; nur muß sie so beschaffen sein, daß die Rolle eine
entsprechende Uebersicht gewährt.

Abschriften und Auszüge aus der Rolle kann das Patent-
amt insoweit ertheilen, als die Einsichtsnahme offensteht, § 18
V. O.

Nr. 441. Zweifel und Bedenken über den Eintrag sind
von dem in § 3 V. O. erwähnten, aä Iioo zu ernennenden,
Senate zu erledigen. Handelt es sich aber um einen Streit
über den Uebergang von Patenten, so ist die civilgerichtliche
Entscheidung für das Patentamt maßgebend, welches, wie
oben erwähnt, in dieser Hinsicht als Civilrechtspolizeibehörde
fungirt.

*) Doch müßten i n einem von der" Reichsregierung gegen Dritte
erhobenen Patentprozesse allerdings die Schriftstücke dem Prozeßgerichte vor-
gelegt werden, vgl. 8 17 des Musterges. Dagegen könnte ein Dritter die
Offenlegung nicht verlangen' um sie in einem Nichtigkeitsprocesse zu ver-
werthen.
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V. D ie patentamtl iche F inanzverwa l tung .
Nr. 442. Das Patentamt führt eine eigene Kässenver-

waltung, für welche der Vorsitzende gemäß § 14 u. 15 V. O.
die entsprechenden Geschäftsanweisungen zu ertheilen hat; daher
i n dieser Hinsicht eine weitere juristische Erörterung unter-
bleibt.

Nr. 443. Ueber die Einsendung der Gebühren in Patent-
ertheilungs- und in Beschwerdefällen s. oben S. 342. 363. Die
Einzahlung erfolgt auch in den übrigen Fällen, also insbesondere
was die Patentsteuer betrifft, zweckmäßig mittelst Posteinzahlung
unter der Adresse: Kasse des Kaiserlichen Patentamtes. Die
Postanweisung für die Patentsteuerzahlung soll den Namen des
Patentinhabers, den Gegenstand des Patentes und die Nummer,
welche dasselbe in der Patentrolle führt, ergeben. Auf besondern
Wunsch und gegen Portoersatz leistet die Kasse Empfangs-
bescheinigung, Vekanntm. 11/7 1877.

Nr. 444. Fragen und.Bedenken, welche nicht die Ver-
waltung als solche, sondern das materielle Recht, also die
Leistung der Steuer, die Rückzahlung einer etwa zur Ungebühr
bezahlten Steuer u. s. w. betreffen, unterstehen dem in § 3 V. O.
bezeichneten, aä Iwo zu destanirenden, Senate.

27*



Dritter Theil.

Ansprüche aus dem Patent.

^. D ie Ansprüche und ihre Entstehung.")
I.

Allgemeines.
Nr. 445. Anspruch ist die Action des privaten Rechts

gegen die Willenssphäre dritter Personen; Anspruch ist daher
Act ion des Rechtes, und nicht das Recht selbst;**) Anspruch
ist die Action des Rechts nicht der ihr Recht verfolgenden
Person; daher steht der Anspruch auf der Mittelstufe zwischen
dem Civil- und dem Proceßrecht und sollte daher stets in einer
besondern Abtheilung des Rechtssystems zwischen dem materiellen
und dem Proceßrechte behandelt werden.

Nr. 446. Anspruch ist stets nur Action gegen eine Willens-
bethätigung,***) niemals gegen die Wirksamkeit elementarer
Naturkräfte; dmn das Recht hat nur den Kampf gegen den
ihm entgegentretenden Willen, nicht aber gegen die destructive
Thätigkeit der Naturkräfte zu führen. Darin liegt die Löfung

*) Die Kenntniß von Werken, wie Windfcheid, Actio, Muther , Actio,
Windfcheid, Abwehr,'Bekker, Aktionen u. s. w. wird vorausgesetzt. Vgl.
auch Windscheid, Pand § 43. 44, Schloßmann, Vertrag S. 227, De-
mel ius , Untersuchungen I S. 116 fg. 428 fg.

**) Windscheid, Actio S . 5. 15.
* " ) Allgemeiner könnte man sagen: Vermögensbethätigung; denn auch

die Eingriffe von s. g. juristischen Personen oder Zweckvermögenskreisen ge-
hören hierher.
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der berühmten Frage über den rechtlichen Unterschied zwischen
der Stellung des douae üäßi po88688or und — «aiva vsma —
der Maus, welche die Feldfrüchte abnagt.*) I n beiden Fällen
liegt zwar eine Zerstörungskraft vor, welche den wirtschaft-
lichen Gehalt des Eigenthums schmälert oder vernichtet; allein
nur im erstem Fall kann dieselbe eine Action des Rechts pro-
vociren, im letztern Fall bleibt es lediglich dem Eigentümer
vorbehalten, zum Schütze seines Eigenthums das Nöthige vor-
zunehmen; nur im öffentlichen Interesse kann das Einschreiten
der Verwaltungsbehörde geboten sein. „(Dem Eigenthümer)
bleibt es überlassen, aus der Sache so vielen Vortheil sich
herauszuholen, wie die Gränzen seines Rechts und seines per-
sönlichen Könnens gestatten. Bei der Rechtsübung der hand-
lungsunfähigen Sache gegenüber scheint jede Staatshülfe müßig;
sie wird erforderlich erst, sobald dritte Personen sich einmengen

", Vekker, Actionen I S . 201. Der Grund liegt auf
der Hand. Eine Action des Rechts ist nnr gegen ein Rechts-
subject, gegen einen rechtlich anerkannten Willen möglich, gegen
einen Willen, welcher dem Rechte zu entsprechen in der Lage
ist; in der unvernünftigen Natur müßte die Stimme des Rechts
angehört und unverstanden verhallen.

Nr. 447. Jeder Anspruch muß sich auf irgend eine Weise
zur rechtlichen Geltung bringen; daß er eine Klage gewährt,
ist durchaus nicht unumgänglich nothwendig, da dem Rechte
noch manche andere Mi t te l zu Gebote stehen, um sich practische
Bedeutung zu verschaffen; noch weniger ist es erforderlich, daß
der Anspruch gerade eine, unmittelbar auf den Gegenstand des
Anspruchs gerichtete, Klage gewähre,*^) da derselbe auch in anderer
Gestalt, z. B. in der Form des iä quoä intsrest zur Wirksam-
keit gelangen kann. Daß insbesondere auch im modernen Rechte
nicht alle Ansprüche zu Klagen führen, habe ich an verschiedenen
Stellen ausgeführt, vgl. z. B. meine Abhandl. über die Einwerfung

*) Vgl. Merkel, in seinen kriminalistischen Abhandl. I I S . 46 fg.,
Häl^chner im Gerichtsaal B. 21S. 20fg., Iher ing, SchuldmomentS. 6 fg.

" ) Insofern richtig Mut h er, Actio S. 48 fg.
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i u der Zeifschr. f. franz.. Civ. R. V I I S . 411. Nichtsdesto-
weniger ist es für das practische Recht als Regel anzunehmen,
daß, wo ein Anspruch besteht, da auch eine Klage besteht*), unk
sind die Ausnahmen nur als auf besondern Gründen beruhende
Anomalieen zu betrachten. Insbesondere besteht im modernen
Recht nicht mehr ein festgegliedertes System von Klagen, durch
welche die Ansprüche nothwendig durchzutreiben mären; viel-
mehr genügt vor Gericht die Berufung auf einen Anspruch als
solchen, auf einen Anspruch, dem nicht aus jenen besonder«.
Gründen die Klagbarkeit oder die directe Klagbarkeit versagt ist.
Daß dies im röm. Rechte wesentlich anders war; daß hier
bestimmte Klagformulare bestanden, in welche der Anspruch sich
kleiden mußte, sofern nicht für den einzelnen Fall ein besonderes
Formular gewährt wurde;**) daß deßhalb die Römer, eben weil
sie von den Ansprüchen als rechtlich durchzuführenden Ansprüchen
handeln, von Klagen reden, wo sie von Ansprüchen reden
wollen, kann seit Windscheid's epochemachender Ausführung
ebensowenig bestritten werden,***) als daß wir heute, wo sich der
Klagschutz ohne Unterschied über das Gebiet der Ansprüche
verbreitet, nicht mehr von Klagen, sondern von Ansprüchen, welche

us den Rechten entspringen, zu handeln haben, und daneben
von der Klage als dem gemeinsamen prozessualischen Medium,
um diese Ansprüche zur directe» gerichtlichen Geltung zu bringen.
Daher kennen wir auch nicht mehr eine Konkurrenz von Klagen,
sondern nur eine Konkurrenz von Ansprüchen, sofern nämlich
die aus verschiedenen Rechten entspringenden Ansprüche ein und
dasselbe Ziel verfolgen. Vg l , auch M e r k e l , über den Konkurs
der Aktionen S. 139 ^g.

Nr. 448. Der Unterschied zwischen Anspruch und Recht
tr i t t insbesondere auf dem Gebiete der absoluten Rechte hervor.
Hier ist die Domäne der Berechtigung ein Stück Natur ohne

") Vgl. auch I H e r i n g , Geist des Rom. Rechts I I S. 638,
**) Daher dmn auch das gewählte Klagformular nicht immer für die

Natur des Rechts entscheidend ist, B r i n z , zum Rechte der douas üävi
S. 133. 134.

) Vgl. auch B r u n s , zur Geschichte der Cession S . 50.
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(rechtlich anerkannten) Willen oder ein Product des Geistes-
lebens, welches von dem erzeugenden Willenssubject abgelöst ist;
weßhalb hier ein Anspruch nur dann erwächst, wenn dritte
Personen in einer, der Berechtigung widersprechenden, Weise
interveniren. Der dem absoluten Rechte entsprechende Anspruch
ist daher nicht ein Ausfluß der positiven Natur des Rechts,
nicht ein Ausstuß der Ausbeutungsbefugniß der in der Sache
enthaltenen Nutzkraft, sondern ein Ausfluß des uoli ms tauFßis,
ein Ausstuß der negativen Natur des Rechts, welche bei
Schopenhauer, Parerga I I § 122 (VI S. 257) ihre ent-
sprechende Deutung gefunden hat.*)

Nr. 449. Der aus dem absoluten Rechte entspringende
Anspruch kann nun kein anderer sein, als eben das noU ms
t a u d i s , als der Anspruch darauf, daß der Andere sich jeder
Störung des Rechts enthalte.**) I n diesem Anspruch verkörpert
sich das absolute Recht und wirkt mit seiner vollen Macht
gegen den Beklagten ein; unterliegt er, so ist seine Stellung
zu diesem Recht ein und für allemal entschieden, sein Verhältniß
zum absoluten Recht ein und für allemal festgesetzt. Dieser
Anspruch fetzt aber auch in der Person des Klägers präsente
Berechtigung voraus, er erlischt mit der Berechtigung, er geht
mit der Berechtigung auf Dritte über; er beruht nicht auf einer
einmal gegebenen historischen Thatsache, welche, einmal geschehen,
geschehen bliebe, sondern auf einem präsenten Rechte, und die
Störung ist nur die Veranlassung, nicht die erzeugende Ursache
des Anspruchs.

Nr. 450. Wohl davon zu unterscheiden sind diejenigen
Ansprüche, welche nicht aus dem absoluten Rechte, sondern ox
oooaÄons desselben entstehen; bei welchen das absolute Recht
nur die Veranlassung, nicht die erzeugende Quelle ist. Wenn
ein Dritter ohne Berechtigung die ökonomischen Vortheile des
Gutes an sich zieht, so gebietet die Gerechtigkeit deren Restitution-

*) Die absolutm Rechte mit Schloßmann, Vertrag S. 257. 267 in
Ansprüche auflösen, heißt dm Kern mit der Schale verwechseln, vgl. auch
Har tmann , Untersuchungen zur Lehre vom Eigenthumsrecht S. 73 fg.

«*) Demel ius, Untersuchungen I S. 136 fg.
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an denjenigen, welcher zur Zeit der Fruchtziehung der Berech-
tigte war — soweit nicht auf Grund des Arbeitsprincivs zu
Gunsten des douas üäsi z>088688or eine Ausnahme zu machen
ist. Wenn femer ein Dritter die Erzeugnisse dolos an sich
zieht, so ist er nicht nur zu deren Erstattung, sondern auch zum
vollen Schadensersätze verpflichtet; desgleichen wenn er doloser-
weise das Gut beschädigt, seine- wirthschaftliche Brauchbarkeit
mindert oder aufhebt. Auch die bloß culpose Gutsverletzung
kann je nach dem Maßstab der oulpa und der Art der Ver-
letzung einen Entschädigungsanspruch begründen. Alle diese
Ansprüche beruhen nicht auf dem absoluten Rechte an sich,
sondern auf dem Verhältniß, in welches in einem bestimmten
historischen Zeitpunkte ein Dritter zu dem Rechte getreten ist.
Diese Beziehung characterisirt sich theils als das, was man
Quasicontract, theils als das, was man Delict nennt; wie dies
bereits von Vekker, Aktionen I S. 219, treffend entwickelt
worden ist. Daher bedarf es zu diesen Ansprüchen nicht der
präsenten Berechtigung; vielmehr stehen dieselben ein und für
allemal demjenigen zu, welcher zur Zeit, in welcher das betreffende
historische Ereigniß eintrat, der Berechtigte war, oder demjenigen,
welcher.durch Cession oder Universalsuccession in den Anspruch
eingetreten ist. Nnd bei dem Streit über die Berechtigung
dieses Anspruchs steht nur das historische Quasicontracts- oder
Delictsverhältniß, nicht auch das absolute Recht in Frage; viel-
mehr ist das Bestehen desselben zur maßgebenden Zeit nur ein
präjudicieller Punkt, eine ratio äeoiäenäi, nicht der Gegenstand
der Entscheidung selbst.

Nr. 451. Bei dieser fundamentalen Verschiedenheit zwischen
dem Festsetzungsänspruch und den Ansprüchen aus einer der
Vergangenheit angehörigen Behandlung der Sache mag es
auffallen, daß, mindestens im später« römischen Rechte, beide
Ansprüche in ei n Kleid geschoben, zu ein und derselben in rsm
aotio (rsi vinäioatio u. s. w.) verwerthet worden sind. Dabei
muß indeß bemerkt werden, daß die Verbindlichkeiten, soweit
sie aus der Behandlung der Sache während des Processes
entstehen, auf den Proceß selbst und auf die eigenthümliche
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processualische Rechtslage zurückzuführen sind, und , daß die
Römer den Obligationscharacter dieser Verbindlichkeiten durch
die oautio pro xrasäs M 8 st vinäioiarnui und die oantio
^uäioatum 8o1vi zum genügenden Ausdruck gebracht haben.*)
Was aber die Verbindlichkeiten äs xrastsrito, also vor Proceß-
beginn, betrifft, so hat sich, das römische Rechtsbewußtsein gegen eine
solche Combination der Ansprüche lange gesträubt, und in einer
Reihe von Stellen, sogar aus späterer Zeit, wird wegen dieser
Verbindlichkeiten auf die oonäiotio (kurtiva bezw. sx i u M t a oauna)
verwiesen, tr. 4 § 2 üu. rsFunä., tr. 22 § 2 äs p i M . aot. :
a xrasäons — truow8 st vwäioari sxtants8 z>088unt s t oon-
s u m p t i oonä io i , o. 4 äs oiim. sxx. Iisrsä. (9, 32): truotu8
autsia rsrum, ^ua8 mala üäs tsnuit, — — sxtg,uts8 «luiäsm
vinäioaii, 00Q8uini>t08 vsro oonäioi P088S xr^oul äudio 68t,
o. 3 äs oouä. sx 1sF6 (4, 9): mala üäs z>088iäsu8 äs pro-
pristats viow3 sxtantibu8 truoMu8 vwäioMons, o0Q8uiui)ti8
V6I0 oouäiotions oonveutu» I ioruN rs8tituti0ni xarsrs 00M-
xsl i i tu i , o. 16 äs z>rg,6ä. vsi ai. rsd. (5, 71); wie es denn
auch aus andern Stellen hervorgeht, daß wegen der truotu8
o0U8uiiiti und der truotu8 oivi1s8 sx xrastsriw x088S88ious
gegen den malas üäsi p088S88or .eine Condictio gegeben wurde,
Vgl. t r .4 § 1 äs rsb. orsä., ir. 55 äs 002a. inä., tr. 18 äs sxosx.,
Wetzel l , der.römische Vindicationsprozeß S . 163 fg., Göp-
per t , organische Erzeugnisse S . 138 fg.

Daß aber zuletzt auch die Römer der Versuchung nicht
widerstanden sind, factisch nahestehende Ansprüche zu einer Actio
zu combiniren, und die persönlichen Ansprüche sx 00NUÜ880
mit dem dinglichen Ansprüche in e inen zu verschmelzen, ist nach
der 0. 5. 17. 22 äs. rs i viuä., § 35 5. äs <Mo. M . und
§ 25 äs rsr. äiv. nicht wohl zu bezweifeln, wenn es auch da-
hin gestellt bleiben mag, zu welcher Zeit diese Destruction des
strengen Actionensystems eingetreten ist, vgl. Wetze l l , der

*) Womit nicht gesagt werdm soll, daß die Prozeßverbindlichkeiten erst
aus diesm Cautionen entsprangen, welche vielmehr nur zu ihrer Sicherung
dienten. Sch i rmer , über die vriitorischen Iudicialstivulationen S . 104. 105.
181.
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römische Vindicationsprozeß S. 164 fg., Göppert a. a. O.
S. 141 fg. Insbesondere gilt dies für die Ansprüche auf vor-
procefsualische kruotu8 xsroivisuäi, für welche es an einer
separaten Actio fehlt. Vg l .Sav igny , System V I S . 108fg.*>
Auch zu der aotio oonks^oria und nß^awria gesellten sich per-
sönliche Ansprüche auf Fruchtersatz, wobei der weite, elastische
Character des Fruchtbegriffs mit voller Freiheit behandelt wurde,
k. 4 § 2 A 86IV. vmä.: In o0nk6880ria aotiou6, yua6 ä6 86rvitutft
movstur, ü°uotu8 stiam vsuiunt iä äsumin Kmotuum nomiiis
oomputanäum, ni yuiä nit (̂ uoä intsr8it aF6nti8, 86rvitut6 non.
^roüid6ri, kr. 6 ß 6 60ä.: Vsnirmt 6t kruotu8 in Iiao
iä 68t ooinmoäuui, <iuoä dad6rst, 8i 0H6raa6äiu
8U8tin6r6t, tr. 19 § 1 ä6 U8ur.*^) Vgl. kr. 64 äs
kr. 19 pr. ä6 U8ur., kr. 55 ä6 oonä. inä., kr. 39 § 1 16F. 1.̂
Elve rs , Servitutenlehre S. 808.

Auf diese Weise wurde aus der aotio in rsm jene ding-
lich-obligatorische Zwitterbildung, jenes juristische Amphibium,
welches zu so vielen Mißverständnissen Anlaß gegeben hat und
erst von der neuern Wissenschaft in voller Klarheit characterisirt
worden ist, vgl. I h e r i n g , Geist des R. R. H I S. 178 fg.,
Vekker in seinem und Muthers Jahrb. IV. S. 184 fg.,
Actionen I S . 221 fg., vgl. auch meinen Aufs, in den Annal,
der bad Ger. B. 42 S. 226. 227; eine Zwitterbildung, welche
um so weiter greift, wenn man die Ansicht derjenigen theilt,
welche annehmen, daß die aotio o<mk6880ria und usFatoria auch
noch den Anspruch in sich aufgenommen hat, zu verlangen, daß
das störende oxuZ auf Kosten des Beklagten hinweggeräumt

*) Was man neuerdings gegen die truotus psrcipisuäi ox
beigebracht hat, z. V. Göppert a. a. O. S . 136 fg., kann m. E. gegenüber
dem tr. 27 § 3 ä« roi vinä. et. 5 . 25 Z 2 fg. insbes. 8 4 äs Korea. i>ot.
nicht aufkommen. Dasselbe gilt bezüglich der sonstigen vorprozessualischen
Haftung des m. k. z>o88e88or. Vgl. auch Deme l ius , Exhib. pst. S . 186 fg.

** ) Die Ansicht, daß diese Früchte sich nicht auf die vorprozefsualische Zeit
beziehen, vgl. I h e r i n g , Geist der M m . R. I l l S. 28 fg., Schuldmoment
im Rom. Privatrecht S . 25 fg. 50, läßt sich doch wohl schwerlich mit den ersten.
2 Stellen (In kao aotiouo vouinllt) vereinigen.
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werde, vgl. dagegen I h e r i n g , Jahrb. VI . S. 97 fg., Burck-
hard, oautid äamui iuk. S. 238.

Conséquent durchgeführt, hätte diese Verbindung zu den
größten practischen Unzüträglichkeiten, zu den größten Verstößen
gegen die Gerechtigkeit führen müssen. Denn die Folge wäre
die gewesen, daß der Richter über die dingliche inteutio cognos-
cirenund über persönliche, von der intsutio völlig unabhängige,.
Ansprüche judiciren mußte, so daß Cognition und Iudicat sich
auf zwei ganz verschiedene Themata bezogen; wie dies trefflich
ausgeführt hat Vekker Aktionen I S . 222: „DasVerfolgungs-
mittel, die aotio sindet ihren adäquaten Ausdruck in der Formel:
8. p. rem ^ . i . 6886 <30uä6mua. Also während in der That sich
der Proceß dreht um Ansprüche des Agerius wider Numerius,
erwachsen theils aus dem Haben, theils aus dem Gethanhaben
des Numerius, wird der Richter angewiesen, nicht etwa das
Dasein dieser Ansprüche und also jenes Haben oder Gethan-
haben zu prüfen, sondern vielmehr lediglich sein Augenmerk zu
richten auf das Dasein des zu Grunde liegenden dinglichen
Rechts, (aus welchem die einzelnen Ansprüche hervorgewachsen
sind)"/) „die a. in r6iu verfolgt Ansprüche auf Leistung wider
gewisse Personen, sie macht aber die Verurtheilung nicht ein-
fach von dem Entstanden- und Nichtwiederaufgehobensein dieser
Ansprüche abhängig, sondern zugleich davon, ob das dingliche
Recht, aus dessen Verletzung die Ansprüche hervorgegangen sind,
auch jetzt noch besteht, und in der Regel auch davon noch, ob
der Anzusprechende das bestehende dingliche Recht auch in der
Gegenwart noch durch seinen Besitz verletzt" (id. S. 223).
Daraus ergibt sich die Consequenz, daß, wenn ich von dem
Besitzer einer Sache 6x oouimi880 100 zu fordern hätte und
dieser Ans äolo malo aus dem Besitze tritt, meine i6i vwä.
ganz erloschen ist, „sowohl -wegen der 100 6x oommiW^ wie
wegen dessen, was ich früher sx pr3,686nti x088688i026 zu fordern
gehabt hätte" (S. 222).**)

*) Das Eingeklammerte ist ungenau.
**) Dies gilt insbesondere, was die triictus peroipisuäi und die sonstigen

Leistungen ox äolo xraotsrito betrifft: bei den krnotus psroeM kann die
separate Condiction aushelfen.
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Glücklicherweise ist der gesunde Sinn des R. R. vielen
'dieser Consequenzen entgegengetreten; so blieb die Haftung des
malas üäsi vo88688or Gestehen, wenn dieser sich äolo malo des
Besitzes entäußerte, und der Begriff der äolo malo Entäußerung
wurde reichlich genug ausgebeutet, Bekker im Jahrb. IV
S. 192 fg., Wetzel l , röm. Bind. proc. S . 219; in andern
Fällen behalf man sich mit einer aotio MIÏ8, so wenn das
dingliche Recht erloschen war und die pra68wtions8
erübrigten, kr. 60 pr. äs U8ukr.: du^u8oum^ns kunäi

p g 8 äs rs8tiwtio
«imui ooouvatarum a^it; 86ä st 8i msäio tsmxors
) 03.8U iutsroiäsrit n8U8^uotu8, as^us äs xsrosM8 autsa

uti1i8 aotio tribuiwr; und sollte man auch die
oder usFatdria zur Geltendmachung des Anspruchs auf

kostenfreie Restitution verwendet haben, so war man sich doch
darüber klar, daß dieser Anspruch nur gegen denjenigen gerichtet
werden könne, von welchem die rechtswidrige Anlage herrührt,
während der Grundbesitzer als solcher nur zmtisiitia toUsM
zu leisten habe, vgl. tr.^13 § 7, kr. 14, kr. 15 pr. § 1, kr. 16
§ 2 guoä vi aut.oiam: in summa qui vi aut olam keoit, 8i

Usuäi oxsri8: <iui ksoit uso
uso tsoit, vatisutiam tautum

äsbst, kr. 5, K-. 6 § 7, k. 7 § 1, tr. .11 § 2, kr. 12, k. 13
äs a<iua st a<i. pluv., kr. 22 äs 0. uovi uuuo., kr. 2 § 43
tis y. in 1oL0 pu,d1., und erst einem Franzosen war es vorbe-
halten, die Consequenz zu vertheidigen, daß jeder Inhaber des
betreffenden Grundstücks zur Wegräumung der Anlagen auf
seine Kosten verpflichtet sei, v s m o l o m d s X U ur. 895 (da-
gegen H.udr^ und Ilau § 254 No. 4).

Nr. 452. Bei dieser Sachlage ist es die Aufgabe des
modernen Rechts, die in der Doctrin vielfach beibehaltene
Mesalliance der absoluten und relativen Ansprüche zu trennen;
«s ist seine Aufgabe, mit allen Consequenzen dieser natur-
widrigen Verbindung frank und frei aufzuräumen; einen Zu-
stand zu verbannen, der für das moderne Recht um so uner-
träglicher ist, als auch „die Formeln in ihrer alten Bedeutung
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aus dem Iustinianeischen Processe verschwunden sind."
hiemit überkommenen Inconvenienzen empfinden wir um so
drückender, als der nächste Grund derselben, die Formel, unfern
Augen entrückt ist." (Bekker id. S . 224).

Nr. 453. Umsomehr ist es Aufgabe der Lehre von den
Immaterialrechten, welche noch nicht durch derartige historische
Atttecedentien getrübt ist, scharf und klar zu unterscheiden
zwischen dem Anspruch aus dem absoluten Recht und dem An-
spruch aus dem obligatorischen Verhältnisse, in welches Dritte
zu diesem absoluten Rechte getreten sind. Der Anspruch aus
dem absoluten Recht geht nur auf Anerkennung und Unter-
lassung der Störung; er setzt das absolute Recht in der Hand
des Klägers zur Zeit der Klagerhebung voraus; die Ansprüche
auf Herausgabe der durch die unberechtigte Ausbeutung erlangten
Emoluments, fowie auf Ersatz des durch die unberechtigte Aus-
beutung verursachten Schadens und endlich die Ansprüche auf
Schadensersatz wegen widerrechtlicher Schädigung der Genuß-
fähigkeit setzen nur voraus, daß der Kläger oder sein Rechts-
vorgänger zur Zeit der schadenbringenden Acte berechtigt war 5
sie setzen aber nicht voraus, daß er bis zur Klagerhebung be-
rechtigt geblieben ist; sie gehen auch nicht mit dem absoluten
Rechte auf den Singularsuccessor des Berechtigten über, viel^
mehr sind sie der Gegenstand selbstftändiger Rechtsübertragung.

Nr. 454. M i t dem obigen ist zugleich die Eintheilung
der Ansprüche gegeben. Wi r hätten I . Ansprüche aus dem
absoluten Rechte, I I . solche aus obligatorischen Verhältnissen,
und diese, letztern würden sich wieder in Ansprüche auf' Emolu-
mentenrestitution, auf Entschädigung wegen unberechtigter
Ausbeutung und wegen widerrechtlicher Genußschmälerung.
spalten.
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II.

Jer Anspruch aus dem absoluten Hecht.

Nr. 455. Der Anspruch auf Anerkennung des Patent-
rechts und auf Unterlassung der Störung. ist im Patentgesetze
nicht erwähnt. Nichtsdestoweniger kann derselbe keinem Zweifel
unterliegen. Denn wie der Anspruch die Klage, so postulirt
hier das Recht den Anspruch, ohne welchen dasselbe in natur-
widriger Thatlosigkeit jedem Angriff preisgegeben wäre. Und
wollte man auch noch von diesem Gesichtspunkte aus Bedenken
tragen, so würde doch das im modernen Rechte immer allge-
meiner anerkannte, nunmehr auch reichsgesetzlich sanctionirte
Recht der Anerkennungsklage (§ 231 C. P. O.) zu dem gleichen
Resultate führen, vgl. Neuner, PrivatrechtsverhältnifseS. 162
fg. Uebrigens ist dieser Anspruch auch schon im frühern Rechte
anerkannt worden, O. A G . Darmstadt 28/8 1863 in Gold-
schmidts Zeitschr. X I S. 131, und auf dem einigermaßen analogen
Gebiete des Firmenrechts und des Markenschutzgesetzes hat der-
selbe eine ausdrückliche gesetzliche Bestätigung gefunden.

Der § 13 des Markenschutzes, besagt: „Jeder inländische
Produzent oder Handeltreibende kann gegen denjenigen, welcher
Waaren oder deren Verpackung mit einem für den Ersteren
nach Maßgabe dieses Gesetzes zu schützenden Waarenzeichen oder
mit dem Namen oder der Firma des Ersteren widerrechtlich
bezeichnet, im Wege der Klage beantragen, daß derselbe für
nicht berechtigt erklärt werde, diese Bezeichnung zu gebrauchen."

„Desgleichen kann der Produzent oder Handeltreibende
gegen denjenigen, welcher dergleichen widerrechtlich bezeichnete
Waaren in Verkehr bringt oder feilhält, im Wege der Klage
beantragen, daß derselbe für nicht berechtigt erklärt werde, so
bezeichnete Waaren in Verkehr zu bringen oder feil zu halten."

Dieser 8 wurde auf den Antrag von Bahr (Kassel) auf-
genommen; übrigens war die Aufnahme desselben eine völlig
doctrinäre; er sollte nichts neues festsetzen, sondern eine von
selbst sich ergebende Vefugniß klarstellen, weßhalb er auch vom
Regierungstische Ms bekämpft wurde, S iegf r ied, Marken-
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schutzges. S. 63 fg., Meves, Reichsgesetz über Markenschutz
S. 207.

Aehnlich bestimmt schon der § 27 Handelsgesb.: „Wer durch
den unbefugten'Gebrauch einer Firma in seinen Rechten ver-
letzt ist, kann den Unberechtigten auf Unterlassung der weitern
Führung der Firma belangen."

Ein weiteres, völlig durchschlagendes Argument für das
Bestehen dieses Anspruchs liegt aber in folgendem.

Das Patentgesetz kennt, wie unten weiter auszuführen,
keinen Anspruch gegenüber dem Kong, M y Benutzer des Patentes
auf Entschädigung, ja es gewährt nicht einmal einen Anspruch
auf Bereicherung (5uotu8 sxtauwch; dieses Verhältniß wäre
unerträglich, wenn es nicht ermöglicht wäre, durch eine gegen
den Benutzer anzustellende Klage das Patentrecht gegen ihn
festsetzen zu lassen mit der Wirkung, daß ein weiteres Entgegen-
handeln nicht mehr als ein Handeln doua üäs anzusehen wären,
und den Entgegenhandelnden entschädigungspflichtig und straf
fällig machen würde; ähnlich, wie manche Gesetze, z. V
das Oestr. Patentges. v. 15/3 1852 § 19 bestimmen, daß (unter
Umständen) nur die „Wiederholung des bereits untersagten
Eingriffes" eine „Gesetzesübertretung" darstellt und zur Strafe
und Confiscation führt.

So haben denn auch andere Gesetze, welche den boua
üä« Benutzer nachsichtig behandeln, eine Klage auf Unterlassung
der Störung ausdrücklich anerkannt: so das belgische Patentges.
v. 24/5 1854 Art. 5 Abs. 2, so das cit. östreich. Ges., welches
in § 40 besagt: „ W i l l der Verletzte die strafgerichtliche Ver-
folgung nicht einleiten, oder handelt es sich lediglich um den
ersten Eingriff in ein Privilegium, dessen Beschreibung geheim-
gehalten wird, so ist der Verletzte bloß auf die Einstellung der
ferneren Nachmachung oder Nachahmung und hes ferneren Ver-
schleißes der nachgemachten oder nachgeahmten Gegenstände zu
dringen und Sicherstellung zu fordern berechtigt, daß die bei
dem Verletzer betretenen nachgemachten oder nachgeahmten
Gegenstände, insoferne sie im Inlands erzeugt sind, während
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der Dauer des Privilegiums weder gebraucht, noch veräußert,
foferne sie aber aus dem Auslande zum Verschleiße eingeführt
wurden, wieder in dasselbe ausgeführt werden."

Nr. 456. Legitimirt ist der präsente Träger des Patent-
rechts; nur der präsente Träger, nicht auch der frühere, nicht
auch der Erbe des frühern, sofern er nicht präsenter Träger
des Rechts ist. Mehreren ungetheilten Vollberechtigten steht
der Klagansvruch solidarisch zu; hat dagegen eine Theilung
nach technischen oder localen Rücksichten stattgefunden, so hat
nur derjenige den Anspruch, in dessen Gebiet die Störung einge-
griffen hat. Allein nicht nur der Träger des Vollrechts ist
anspruchsberechtigt, sondern auch der Träger einer Theil-
berechtigung, daher insbesondere der Usufructuar und der Pfand-
berechtigte, jeder natürlich innerhalb der Sphäre seiner Be-
rechtigung; ebenso stehen aber auch dem nuäu8 xroMstariu»
Ansprüche zu, sei es gegenüber dem Usufructuar, fei es gegen-
über Dritten; die Belastung hindert nicht die Actionsfähigkeit
des Vollrechts, foweit es in der ihm noch übrigen Sphäre ange-
griffen wird, vgl. tr. 33, kr. 35 xr. äs r n vwä.

Aber auch der Licenzberechtigte kann innerhalb der Sphäre
seiner beschränkten Berechtigung gegen Dritte reagiren; er kann
Verlangen, daß seine Berechtigung festgestellt werde, so insbe-
sondere dem Patentinhaber selbst gegenüber.

Auf diese Weise vereinigt daher der Festsetzungsanspruch
auf dem Gebiete des Patentrechts die Function der rsi vmäi-
oatio, usFatoria, ooutsWoria und k^xotliLoaria (piFuoriZ viuäi-
oatio), denn alle diese Gestaltungen sind nur Ausflüsse eines
und desselben einheitlichen Gedankens, welcher einheitlich erfaßt
und einheitlich ausgedrückt werden sollte.*)

Dagegen ist ein selbstständiges Schutzrecht des douas üäsi
xo88688or im Gesetze nicht begründet, daher auch kein diesem
entsprechender Anspruch; doch ist die doua üäsg nicht ohne
Einfluß auf.die rechtliche Situation.

*) Dies kann der Ausführung von Seitz, zur Kritik der heutigen
Negatorien- und Confessorienklage S . 104 fg., zugegeben werden:
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Als douas Msi uo88S38or ist aber nicht nur derjenige zu
betrachten, welcher zu einem objectiv gültigen Patente ver-
meintlich legitimirt ist, sondern auch derjenige, welcher in gutem
Glauben sich als den Besitzer eines Patentes oder einer aus
dem Patente entspringenden Berechtigung gerirt, während in
der Thai ein Patent bezw. ein gültiges Patent nicht vorliegt,
ganz ähnlich wie ja auch das römische Recht in gewissem Sinne
eine douas M s i vo88688io in uoiuius lidsro anerkannt hat,
6aM8 I I 92. 95, I I I 164, tr. 10 § 4, k. 40 äs aoy. rsr.
äoiu., o. 21 tz 5 äs kirt. Vgl. V r inz , zum Recht der douas
Mßi V088S88. S . 110.

Der Einfluß der doua üäs8 auf dem Gebiete des Patent-
rechts zeigt sich aber nicht in einem besonderen Ansprüche,
sondern nur in dem vorläufigen Genußrecht und in der diesem
Genußrecht entsprechenden Vefugniß der Imvetrirung eines
Additionalpatentes (s. oben S. 258. 268). Allein dieses Genuß-
recht dauert nur solange, als sowohl die doua üäs8 als auch
der Genuß dauert, das Recht reicht nicht weiter, als das Factum
reicht, es ist ein Recht, welches nur solange besteht, als das
conforme Facwm besteht,*) ein Recht, welches nicht in der Lage
ist, dem Factum zu trotzen, eine rechtliche Situation, von der
es heißt̂  uou aä M8, 86ä aa^taotum usrtiust, kr. 48 § 1 äs
aäy. rsr. äoiu., ngl. Br inz, zum Recht der douas üäsi vo8-
868810 S. 106. 116. Diese rechtliche Situation hat sich im
Patentrechte nicht zu einem relativen, quasidinglichen Rechte
Verdichtet, sie ŝt nicht das geworden, was die douas üäsi xo8-
8688Ï0 auf dem Gebiete des dinglichen Rechts, I he r i ng , Abh.
aus dem Rom. R. S. 103 fg., Huschte, das Iecht der
Publician. Klage S. 19, Vr inz , a. a. O. S. 76 fg. 80 fg.
136 fg. und Pandecten (2. Aufl.) S. 535 fg / 713 fg., G.
Hartmann a. a. O. S. 62: zu einer Art von bonitarischem
Eigenthum, Vr inz a. a. O.; sie ist „ein im Selbstbesitze nur

*) Womit zu vergleichen ist die Characteristik des Besitzes bei Bekker,
in derMünchn. Kit. Viertelj.fchr. X V I I I S . 12 fg., G. ha r tmann , Unter-
suchungen zur Lehre vom Eigenthumsrechte S. 61.

Köhler, Patentrecht. 28
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friedlich wirksames Recht" (Huschke a. a. O.) ohne active
Initiative geblieben und kann daher keinen Anspruch gegen
den Störer und so auch keine der aotio ?ud1ioiaiia ähnliche
Klage aus sich erzeugen. Dieser bloß passive Character des
Vesitzrechtes ist der Grund, warum dasselbe unter den Rechten
am Patente (im I Theil S. 151 fg.) nicht mit erwähnt
wurde. Die richtige Stelle wird sich in der Lehre von den
Entschädigungsansprüchen des verletzten Patentberechtigten und
ihren Schranken finden.

Zu einer solchen quasidinglichen Steigerung der douas
üäsi xo88688io fehlt es auch auf dem Gebiete des Patentrechts
an einem hinreichenden Grunde. Seine Herkunft reicht nicht,
wie die des Eigenthums, in die Ungewisse Vergangenheit hinein,
vielmehr datirt seine Entstehungszeit auf keine 15 Jahre zurück, es
ist daher einer derjenigen Fälle gegeben, in welchen, wie bei
der Occupation einer i68 nuUius, der Beweis des Rechtserwerbs
in der nächsten Nähe liegt, vgl. Huschke S. 77. Daher ist
die kudlioiaug. auch nicht nöthig, um in dem vielbekämpften,
allerdings nicht antiken,*) aber sehr modernen und sehr bedeut-
samen Sinne Delbrück's**) als ein proceßualisches Hülfs-
mittel den wahren Eigenthümer zu schützen, welcher sonst mit
einer unerschwinglichen Beweislast beschwert wäre. Zudem
wird dem proceßualischen Bedürfniß genügend dadurch Rech-
nung getragen, daß das von dem Patentamte gewährte Patent
als Primafaciebeweis des Patentrechts, der in der Rolle des
Patentamtes erfolgte Eintrag des Erwerbs des Patentrechts als
Primafaciebeweis des Patenterwerbs dient, wie dies s. Z. des
Nähern auszuführen ist.

Nr. 457. I m Fall der objectiven Schwebe zwischen Sein
und Nichtsein ist zwar die Geltendmachung des Anspruchs, nicht
aber der Anspruch selbst aufgeschoben; denn dieser erzeugt sich durch

*) B r u n s in den Jahrb. v. Bekker und Muther IV S. 11 fg„ indem
es sogar bezweifelt werden könnte, ob der wahre Eigenthümer überhaupt die
?udIi<:i2,Q2, durchführen konnte, vgl. Huschke S. 76 fg., G immer tha l die
Publicianische Klage S. 130 fg., G. H a r t m a n n S. 63.

**) Die dingliche Klage des deutschen Rechts S . 14. 277.
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die eigene Kraft des Rechts ohne Zuthun des Berechtigten;
vgl. H. 1s Z 3 aä 1sF. ^.^uii. (wo non zu streichen oder vsi
für U0Q zu setzen ist), kr. 34—36 pr. soä., kr: 12 F 5 äs
U8ukr., tr. 3 äs rsd. orsä., kr. 98 § 3 äs «oint., F i t t l n g ,
über den Begriff der Rückziehung S. 23 fg. 78. 90.*)

Solcher Pendenzverhältnisse kennt das Patentrecht zwei,
das Verhältniß der vorläufig geschützten Erfindung und 'das
Verhältniß des Patents, dessen Revocation in erster Instanz
ausgesprochen worden ist, während der Zeit, in welcher es noch
ungewiß ist, ob ein Rechtsmittel durchgeführt wird oder nicht,
s. oben S, 412.

Nr.. 458. Der Anspruch setzt voraus, daß eine Person
mit dem quasidinglichen Rechte in Collision gekommen ist; denn
er ist die naturgemäße Reaction gegen eine Willensaction,
welche in den geschirmten Kreis des speciellen Vermögensrechtes
eingegriffen hat. Daher ist die dingliche oder quasidingliche
Klage kein bloßes xraHuäwin, sie verlangt keine bloße Fest-
stellung eines Rechts- und Sachverhältnisses, sondern zugleich
eine richterliche Erklärung über das Verhalten, welches der
Beklagte gegenüber dem klägerischen Rechtsverhältnisse ein-
zunehmen hat. Allerdings gewähren manche Proceßrechte, z. V.
die bad. C. P. O. § 256, den Parteien das Recht, ohne alles
weitere eine richterliche Festsetzung eines Rechtsverhältnisses zu
verlangen, sofern nur beide Theile einwilligen. Dies kann aber
nicht so aufgefaßt werden^ als ob durch die Zustimmung des
Beklagten ein vorher nicht vorhandener Anspruch begründet
würde, sondern nur so, daß in diesem Falle das Gesetz eine
aotio ohne Anspruch gewährt, daß es also ein Klagrecht schafft,
dem es an der materiellen Grundlage fehlt. Die deutsche
C. P. O. hat diese proceßualische-Anomalie nicht aufgenommen,
vgl. § 231 und Begründung des Entw. der Deutsch. C. P. O.
(1872) S. 234; sie kann daher fürder außer Betracht bleiben.

Nr. 459. Welcher Art der Eingriff des Beklagten sein
muß, um eine derartige Réaction zu erzeugen, ist nunmehr
näher auszuführen.

*) Vgl. nunmehr auch Karlowa Rechtsgeschäft S. 14.
23*
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Die i6i vwäioatio des römischen Rechts setzte den Besitz
des Beklagten voraus; die Störung des Klägers mußte bis zur
Vesitzausübung des Beklagten gelangt sein,*) kr. 9, kr. 36 pr.
äs rsi vwä., Pagenstecher, römische Lehre vom Eigenthum
m S. 56 fg., Wetzell, Vindicationsproceß S. 128, Bekker
in seinem Jahrb. IV S. 192, Aktionen I S. 217.

Dies beruht aber nicht auf einer Eigentümlichkeit des
aus dem dinglichen Rechte entspringenden Anspruchs, sondern
auf einer Eigenthümlichkeit der römischen Klagspecies; denn
auch gegen mindere Eingriffe war das Recht gerüstet, indem
es dem Eigenthümer die aotio nsFatoria gewährte; und die
o0ut6880ria, welche den Anspruch gegen partielle, nie totale
Störung in sich vereinigte, verlangte durchaus nicht, daß sich
der Beklagte in den Servitutenbesitz gesetzt habe, Vekker Ighrb.
IV S. 196 fg., Aktionen I S. 216. 217.

Mithin muß aus dem Patentrechte ein Anspruch gegen
jeden Eingriff in das Recht erwachsen, ohne daß über die Art
dieses Eingriffs näher zu unterscheiden wäre; allein ein realer
Eingriff ist erforderlich. Ein solcher Eingriff kann in ber wirk-
lichen Anmaßung des Patentes, in der Erwirkung eines Ein-
trags in die Patentrolle liegen, sowie in der Vornahme von
Geschäften, welche sich auf das Patentrecht beziehen; er kann
liegen in der Benützung ber patentirten Erfindung zu eigenem
oder fremdem Nutzen. Dagegen enthält eine bloß verbale
Negirung des Rechtes an sich noch keinen Eingriff, da das
bloße Wort noch keineswegs den Genuß entzieht oder schmälert;
wohl aber muß eine verbale Negirung in dem Momente zum
realen Eingriff .werden, wo sie zu einer realen, das Vermögens-
object in seiner wirthschaftlichen Kraft und Bedeutung an-
greifenden Macht wird. Ein solches ist möglich,, weil das Ver-
mögensobject nicht nur als Genußobject, sondern uuch als
Verkehrsobject in Betracht kommt, die Meinung des Verkehrs
aber in letzterer Beziehung eine reale wirthschaftliche Bedeutung

*) Daß dies nicht zu allen Zeiten so war, hat Br inz , zur Contravnl-
dication in der le^ig aotio saoramento S. 126 fg., wahrscheinlich gemacht.
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hat. Sobald daher die Bestreitung de5 Rechts in einem solchen
Umfan'ge und mit solchem Ernste erfolgt ist, daß die Verkehrs-
stellung des Berechtigten erschüttert wird, liegt ein wirklicher,
realer Eingriff in den Vermögenskreis desselben vor, gegen
welchen das Recht reagiren muß. Zu denselben Resultaten
gelangt man> wenn man die gesetzliche Bestimmung über die
Festfetzungsklage, § 231 D. C. P. .O., zu Grunde legt. Denn
das dortige Interesse ist ein vom Beklagten provocirtes (aber
nicht nothwendig schuldhaft provocirtes) Interesse? welche Pro-
vocation eben gerade die erwähnte Störung ist. Vgl. oben S . 249.

Nr. 460. Aus welchem Grunde der Eingriff geschah,
kommt nicht in Betracht; es ist nicht erforderlich, daß er ein
doloser oder überhaupt schuldhafter ist; auch ein aus rechtlichem
oder thatsächlichem I r r thum erfolgter Eingriff würde genügen;
wesentlich ist es nur, daß der Eingriff ein Willensact*) ist,
daher z. B. die unwissentliche Erzeugung eines technischen Effec-
tes, von welchem der Urheber, nachdem er ihn entdeckt hat,
keinen Gebrauch macht, ebensowenig einen Eingriff in das
quasidingliche Recht darstellt, als eine in der Betrunkenheit
verübte Handlung, welche in nüchternem Zustande desavoüirt
wird, einen Eingriff in das dingliche Recht bilden würde; vgl.
Hälfchner im Gerichtssaal B. 21. S . 21 .

Ebensowenig ist aber umgekehrt erforderlich, daß der Ein-
griff mi t der Prätension des eigenen Rechts erfolgt; auch ist
der Anspruch noch nicht mit dem Momente erledigt, wo der
Anzusprechende bekennt, daß er kein Recht habe; er ist erst
erledigt, wenn derselbe bekennt, daß der Ansprechende das bestimmte
Recht hat, und wenn er dieses zu resvectiren verspricht. .Der
Proceß braucht sich - daher nicht i ir jener Zweiseitigkeit zu
bewegen, wie der altrömische Vindicationsproceß per 8g.ora-

) als dessen Ausläufer wohl noch die Ansicht des

*) Bezw. der Act einer äquipollenten Vermögenskraft s. oben S. 420.
" ) 6Hug IV l 6 . Eck, doppelseitige Klagen S. 7, Ka r lowa , röm.

Cw. proc. S . 73 fg., Bekker, Aktionen I S . 207 fg. Gegen Lo tmar , zur
aotio saorameuto iu rsm S. 66 fg., f. Eisele in der Münchner krit.
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zu betrachten ist, welcher die Vindication nur gegen den
juristischen Besitzer zuließ, nicht gegen den Detentor, ha dieser
nicht contravindiciren konnte, vgl.v. Vethmann-Hollweg,röm.
Civ.Pr. I S. 132, Krüger, proceßualischeConsumtionS. 153,
Br inz , Pandect. S. 651, Demelius, Exhibit. Pflicht. S.176;
jene Zweiseitigkeit ist schon im römischen Rechte aufgegeben
worden, und mit der Ansicht, Ulpians, tr. 9 äs rsi viuä.,
vgl. auch lr. 3 § 15 aä exliid., wornach die Vindication auch
gegen den Detentor zulässig ist (Wetzell,^ Vindicat. Proc.
S. 132, Demelius, Exhibit. Pflicht- S. 175), ist ihre letzte
Conseqüenz erloschen.

Daher ist es keine sxosMo ex Hui6 tsrtü,*) wenn der
Beklagte behauptet, daß das Patentrecht nicht dem Kläger,
sondern einem Dritten zustehe, vielmehr ist dieses eine Negation
der Klage, welche den Kläger beweisvstichtig macht.

Nr. 460 a. Nach Aufstellung dieser Princivien dürften
exemvlisicativ einige besondere Fälle der Störung erwähnt
werden. Einer der Hauptfälle des Vindicationsprocesses ist der
Proceß zur Berichtigung des Registers. Ist ein Act einge-
tragen, dem es an der rechtlichen Grundlage fehlt, so kann
dessen Strich, bezŵ  der Eintrag eines andern Actes begehrt
werden. Dies gilt nicht nur unter den Parteien, sondern auch
gegenüber einem eigetragenen Dritterwerber, da, wie oben
(S. 185 fg.) erwähnt, der Eintrag nur den Uebertragungsact
perficirt, nicht auch den fehlenden ersetzt, daher ein Eintrag
ohne entsprechenden Act machtlos ist. Nach dem Resultate des

V.schr. X I X S. 512 fg. und Vr inz , zur Contravindication in der
kotio 82.elawL2to S. 98 fg. 423 fg.

Die in der heutigen Theorie immer und immer aufgeworfene Frage
wie es damals zu halten war, wenn die Klage beiderseits beweislos blieb,
hat sich schwerlich je in Praxis gezeigt, wie denn eine an die Regeln der Be-
weislast gebundene Jurisprudenz sich felbst Schwierigkeiten schafft, welche den
Ländern der freien Beweiswürdigung völlig unbekannt sind. Vgl. o. B a r ,
Recht und Beweis im Civilprocefse S . 5 fg. 36 fg., Z ink , die Ermittlung
des Sachverhalts im französ. Civilprocefse I S. 101 fg.

*) Wie in einem ähnlichen Falle Pern ice, Sachbeschädigung S . 191,
annimmt.
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Processes M das Register zu berichtigen, da der Proceß unter
den betheiligten Proceßvarteien Recht schafft. I n solchen Fällen
wird häufig jener antike Fall der vwäioaüo und ooutraviuäi-
oatio eintreten, indem jeder sich für den allein Berechtigten
erklärt.

Ein häusiger Fall realer Störung liegt dann vor, wenn
bei Ertheilung von Licenzberechtigungen der Licenzträger
die ihm gesteckten localen oder numerischen Schranken über-
schreitet, oder wenn die Uebertragung des Rechts oder die
Gebrauchsgestattung an vorherige Bedingungen geknüpft ist,
und die Ausführung ohne die Erfüllung der Bedingungen statt-
findet, oder wenn die Ausführung nur unter steter Aufrecht-
erhaltung bestimmter Modalitäten erfolgen darf (z. B. so, daß die
Werkstoffe von dem Patentinhaber bezogen werden), und diese
Modalitäten außer Auge gelassen werden, Viauo p. 634,
NouFuisr nr. 764, Nsnäu m. 492, Cass.hof 20/8 1851
8. 51 I p. 648; ähnlich wie auch im Urheberrechte der Fall
besonders hervorgehoben wird, wo der Verleger über die im
Verlagsvertrag bezüglich der Ausbeutung des Urheberrechts ihm
gesteckten Schranken hinausgeht, § 5 o und ä Urheberrechtes.,
§ 5 Z. 4 und 5 Kunstwerkges., Klostermann, Urheberrecht
S. 203, Wächter, Urheberrecht S. 216 fg., R. O. H. G. 19/3
1875 Entsch. XVI I S. 34 fg.

Dagegen würde die bloße Nichtzahlung der im Ueber-
tragungsgeschäfte ausbedungenen Kauf-.oder Pachtsumme noch
nicht genügen, um die Ausübung der Erfindung als eine unbe-
rechtigte und somit als einen Eingriff in das Recht des Patent-
inhabers darzustellen; es müßte denn sein, daß die Ausübung
vertragsmäßig erst nach Abtragung der entsprechenden Summe
gestattet wurde,. VI an o p. 632. 633, Cass.hof 13/6 1837 und
trid. oorreot. ä6 ?ari8 30/6 1853 bei L iano 1. o. Denn die
Nichtzahlung des Kaufpreises macht nicht auch den Ueber-
tragungsact nichtig, und der in § 41 5. äo isr. äiv., vgl.
BechmannKaufS.581fg.,ausgesprocheneRechtssatz,welcherzudem
in den bedeutendsten modernen Gesetzbüchern ganz verschwunden
ist, kann von dem Eigenthumserwerb nicht auch auf den Erwerb
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von Immaterialgütern übertragen werden. Die Zahlung, ist
daher nicht etwa eine Bedingung, nicht einmal eine Voraus-
setzung des Uebertragungsactes, vgl. Römer in Goldschm.
Zeitschr. N. F. IV S. 124 fg., meinen Auff. in den Annal,
der bad. Gerichte B. 40 S. 244 fg.; höchstens könnte eine
nachträgliche Rückgängigmachung oder Aufhebung des Actes
eintreten, vgl. z. V. Ooä. oiv. art. 1184, meine cit. Abh.S. 247,
welche aber natürlich nicht die bereits rechtmäßig erfolgten
Ausübungsacto zu unrechtmäßigen zu stempeln vermöchte.

Nr. 461. Wie. dev Anspruch nur von dem präsenten
Träger des Rechts zu erheben ist, so geht er auch nur gegen
den präsenten Störer, I he r i ng , Schuldmoment S. 6 fg.;*)
weßhalb derselbe sofort erlischt, wenn die Störung aufhört; denn
das störende Verhalten provocirt auf dinglichem oder quasiding-
lichem Gebiete nur einen Anspruch auf dessen Beendigung, mit
dessen Beendigung ist das Ziel erreicht, der Zweck erschöpft;
daher bemerkt Br inz , Pand. S. 649, treffend, daß, wer ein-
mal im Besitze sei, nicht etwa in gleicher Weise den Vindi-
cationsproceß auf sich nehmen müsse, „wie derjenige, welcher
einmal contrahirt, delinquirt hat, aotionsm leiden muß." Gibt
daher der Anzusprechende den Besitz preis, so hat er keine rsi
vistäioatio zu- bestehen:**) Invit»i8 nom» ovFitur roiu äbk6uä6i5,
tr. 156 pr. N. ŝ., iu rem aoüonsw xati nou sompsiliumr,
kr. 80 äs ißi viuä., vgl. tr. 7 äs kMH 6t a^uas p i , tr. 6 § 6
ätz (!ard. sä., H art mann, über das römische Contumacial-
verfahren S. 175 fg., Wetzell, Vindicat.vroc. S. 105 fg.

Nur infofem kann eine Störung ihre Spuren zurücklassen;
als sie nicht in einem continuirlichen Handelly fondern meinem

*) Mi t unvergleichlicher Schärfe ist dies ausgesprochen von ?»u1ug in
A. 12 8 6 aä sxlüd. : 2sros non yuaÄ Iiorss, ssä sno uomiu« Iiao aotiouo
u t i zotest: itsiu Iisre« l̂088S88orig sno uomius tsnetur: i^itul non Ploeeäit
«^nllorsrs, an Iisrsäi ot in Iisreäem äauäa sit.

**) Inwieweit etwa dieser Satz durch die hinzutretenden obligatorischen
VestandtheUe der is t vinä. modisicirt wurde, vgl. > B: Vet ter Iahrb: I V
S. 192, kommt hier nicht in Betracht, da wir die Klage des absoluten Rechts,
von diesen Zuthaten abgelöst haben.
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intermittente« Thun besteht, indem hier das Ablassen von der
Thätigkeit nicht nothwendig als ein Ablassen von der Störung, und
die etwaige künftige Wiederaufnahme der Thätigkeit nicht als
eine neue Störung, sondern als die Fortsetzung der alten
Störung, erscheinen kann. Daher wird i n diesem Falle ein
völliges Ablassen erst dann anzunehmen sein, wenn zugleich mit
dem Ablassen eine Sicherung gegen künftige Störungen gegeben
wird; weßhalb das römische Recht in diesen Fällen durch Auflage
von Cautionen Fürsorge traf, kr. 15 äe 0. uovi imuo., fr. 7
äs ayua ootiä. (43, 20), Rudo r f f m der. Zeitschr. f. gesch.
Rechtswissensch. X I S . 357, Burckhard, äs ox. novi nun«.
S . '353 fg.*)

Gerade dieser Fall t r i t t aber auch im Patentrechte ein;
das momentane Ablassen von der Störung gilt noch nicht als
Völlige Beruhigung des Berechtigten, als völlige Beseitigung
des aus der störenden Thätigkeit nachwirkenden Essectes; daher
die Römer auch in diesem Fall sicherlich durch richterlich er-
zwungene Cautionen geholfen hätten. An die Stelle dieses richter-
lichen Zwanges zur Cautionsbestellung tr i t t im modernen Rechte**)
der sofortige richterliche Ausspruch dessen, was der Beklagte dem
Kläger in der Caution hätte versprechen sollen, also die sofortige
Androhung einer Strafe für den Fall weitern Zuwiderhandelns.
Diese Androhung ist daher ein Residuum des quasidinglichen
Anspruchs, welches übrig bleibt> wenn der Anzusprechende von
der Störung abläßt.

Nr. 462. Da der Anspruch nur gegen den präsenten
Störer als solchen gerichtet werden kann, so geht er weder
gegen die. Universal^ noch gegen die Singularsuccessoren des
Störers; ein solcher Anspruch gegen diese könnte nur in ihrer
eigenen Person erwachsen, sofern sie die Störung fortsetzten.

* ) Diese Cautionsnuflage vertrat wohl die Stelle der trauMtio z»08-
«688ioni3, welche bereits in sich eine genügende Sicherheit gab.

**) Wie regelmäßig an Stelle des römischen Zwanges zur Cautions-
leistung. vgl. meine Abh. in der Z. f. franz. Cw. R. V U S . 411 fg.,
Neuner, Privatrechtsverhältnisse S. 75 fg^ Nä'Hr in Iherings Jahrb. I
S . 459, B ekler Aktionen I I S . 47 fg.
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vgl, Vekker im Jahrb. IV . S, 196. 197*); ganz wie die roi
vwäioatio in. ihrem Hauptbegehren nicht gegen die Erben des
Besitzers als solche geht, und n n Anspruch gegen diese nur dann
erwächst, wenn sie selbst in den störenden Besitz eintreten, aber
auch in diesem Falle nur aus dem eigenen Besitze, nicht auch
aus der Erbschaft, tr. 42 äs rsi viuä., Pagen st echer, Eigen-
thum m S. 68.

Nr. 463. Dagegen ist es unerheblich, ob die Störung in
eigenem oder fremdem Namen erfolgt, vgl. kr. 9 äs rsi viuä.,
tr. 5 xr. aä sxkid.; im letztern Falle kann ein doppelter An-
spruch erwachsen, gegen den Störenden, wie gegen seinen Voll-
machtsgeber oder Ratihabenten, vgl. d, 8 § 3 äs oxt. Is^at.,
tr. 3 § 2 äs tad. sxliid., Demelius, Exhibitionspflicht S. 171,
meine Abhandl. in den Annal, bad. Gerichte V. 42 S. 327.

Daher kann sich der Anspruch auch gegen eine s. g.
juristische Person richten, sofern eine solche Störung von ihren
Organen in ihrem Namen innerhalb der berufsmäßigen Function
ausgeübt wird, vgl. Meves, Commentar zum Markenschutzges.
S. 209, Endemann, Markenschutz S. 75; da die Willens-
action der Organe zwar nicht als eine Willensaction, wohl
aber als eine Vermögensrechtliche Function der s. g. juristischen
Person zu betrachten ist.

Nr. 464. Der Anzusprechende kann seine Handlungsweise
damit rechtfertigen, daß er das Recht des Ansprechers in Ab-
rede stellt, wobei es hier weiter nicht in Betracht kommt, ob
er dieses Recht selbst in Anspruch nimmt* oder nicht.

Stellt er dasselbe bloß deßhalb in Abrede, weil es nicht
dem Kläger zukomme, so bietet die Sache keine weiteren
Schwierigkeiten. Stützt er aber seinen Widerspruch auf die
Behauptung der Nichtigkeit des ertheilten Patentes, so regt er
die Nichtigkeitsfrage an, und zwar nicht gegen ein aus dem
Bestehen des Patentes in Verbindung mit andern Umständen
sich entwickelndes Rechtsverhältniß, sondern gegen die Action

* ) Vgl. auch Puch ta , Pandekt. § 88 (der Uebergang auf die Erben
setze voraus, daß der Beklagte nicht durch einen veränderlichen Umstand, wie
Besitz oder Eigenthum, bestimmt werde).
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des Patentes und damit gegen das Patent selbst, daher hier
die Frage über die Gültigkeit keine Präjudicialfrage, sondern
die Frage w tiissi ist, und mithin ihre Erledigung vor dem-
jenigen Organe erfolgen muß, welches über die Nichtigkeit i ^
tk68i entscheidet, also vor dem Patentamte; vgl. oben S. 243.
278. Denn, wenn der Festsetzungskläger obsiegt, so ist damit
zugleich über die Nichtigkeitsfrage verneinend entschieden, da die
Rechtskraft sich auf die logischen Consequenzen des Urtheils
miterstreckt und eiir Patent nicht zugleich gültig und nichtig
sein kann; vgl. tr. 15, tr. 30 § 1 ä6 exo. rsi M . , Krüger
proceß. Consumt. S. 147 fg. Vgl. auch va l lox ur. 288.

Nr. 465. Der Anzusprechende kann aber auch unter
völliger Anerkennung des gegnerischen Vollrechts seine Hand-
lungsweise mit einem Gegenrechte vertheidigen, welches das
Vollrecht zeitweise varalysirt, sei es, daß es ihm selbstständige
Prohibitionsbefugnisse, oder bloßes Gebrauchsrecht gestattet; in
beiden Fällen ist es seine Sache, dieses Gegenrecht darzuthun
und zu erweisen; da es das Vollrecht nicht aufhebt oder auch
nur mindert, sondern nur in seiner Action hemmt und zwar
solange hemmt, als es besteht und geltend gemacht wird. Dieser
Gesichtspunkt scheint mir die „ewige Controverse" von der
Beweislast bei der Negatorienklage vollkommen zu erledigen.

Nr. 466. Häufig wird der Beklagte die Identität der von ihm
llusgeführtenIdeemit der patentirten,und damit die Störungen Ab-
rede stellen. I n diesem Falle gilt natürlich alles, was oben
S. 43 fg. weitläufig über Identität und Verschiedenheit der
Conceptionen ausgeführt worden ist. Namentlich ist zu berück-
sichtigen, daß die Hinzufügung einer Verbesserung noch keinen
Freibrief gewährt für die Benützung der alten, nunmehr verbesserten
Erfindung, s. oben S. 44. Wenn dagegen im Markenrechte die Be-
nützung einer alten Marke zu einer neuen Combination gestattet sein
kann (R. O. H. G. 29/1 1877 bei Seuffert Arch. N. F. H I
74), so beruht dies darauf,' daß die Marke keine selbstständige
Gutseigenschaft hat, sondern nur zur Bezeichnung dient, daher
es nur darauf ankommt, daß die neue Gesammtcombination
von der alten Marke leicht unterschieden werden kann.
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Nr. 467. Das Nrtheil auf Grund des Anspruchs hat
sich über das Recht auszusprechen und über ' das Verhalten,
welches der Beklagte diesem Nechte gegenüber einzunehmen hat;
es besteht daher aus zwei Theilen, dem declaratorischen Aus-
spruch (prourmtiatio) und dem M88U8, wovon der erste mit dem
Rechte, 5>er zweite mit dem Anspruch correspondit.^) Vgl.
kr. 35 § 1 äs rsi vmä., k. 40 § 2 äs xivour., Wetzell, Vin-
dicationsproceß S. 107 fg., G i m m e r t h a l , das Eigenthum im
Conflict mit den übigen Gebilden des Sachenrechts S . 43. 44,
B r i n z , Pand. S . 661. 669.

Daß der ju88U8 auch die Austage einer Caution für die
Zukunft enthalten kann, geht aus dem obigen hervor,- besonders
ausgesprochen ist es in tr. 12 8i 86rvit. viuä.; ebenso wurde
bereits oben bemerkt, daß an Stelle der Cautionsauflage im
heutigen Proceß die richterliche Strafandrohung getreten ift> wie
dies auch in der D. C. P. O. § 775 ausgesprochen wurde. Nur
wenn es sich um die Bestellung einer Realsicherheit handelt,'findet
auch heutzutage eine Cautionsaustage statt. Auch nach der deutschen
C. P. O. kann eine solche ergehen, aber nicht für die Strafe
des Zuwiderhandelns, sondern nur für den Schaden, §775 Abs. 3,
und dazu Struckmann-Koch S . 656, und nur im Falle, wo
bereits. wegen frühern Zumiderhandetns auf Strafe erkannt
worden ist (v. «fernere Zuwiderhandlung)."

Eine Sicherung gegen die künftige Störung könnte
auch dadurch gewährt werden, daß die Werkzeuge und
Mit te l der Störung dem Beklagten entzogen oder vernichtet

*) Ein solcher Hu88U8 in Gestalt einer Nntersagung künftiger Störung
ist auch dem Patentrechte anderer Länder bekannt, insbesondere in Amerika,
sobald mit einer bil i in yyuit? geklagt wird, s. Kön igs S . 5 1 . und in Eng-
land, K los te rmann, Patentges. S . 35.

Der Entm. des Patentschutzvereins enthielt, die ausdrückliche Bestimmung,
§ 36: „Das Gericht kann durch Erkenntniß die geeigneten Maßregeln treffen,
um weitere Beschädigung des klägerischen Patentinhabers durch den Beklagten
zu' verhüten: diese Maßregeln können in Androhung von Strafen und in der
Vernichtung solcher Sachen und Vorrichtungen bestehen̂  deren Besitz bei dem
Beklagten eine fernere Verletzung des Patentrechts besorgen läßt."



— 445 —

oder doch ihrer schädigenden Form entkleidet würden. Eine der-
artige Sicherung kennt das Urheberrechtes. §21 und 26 und
die ihm folgenden Gesetze, und in eigenthümlicher Gestalt das
Mustergesetz § 14. Sie findet sich auch in dem Entw. des
Patentschutzoereins 8 36 (Vernichtung solcher Sachen und Vor-
richtungen, deren Besitz bei dem Beklagten eine fernere Verletzung
des Patentrechts besorgen läßt) und in auswärtigen Patent-
gesetzen, insbesondere auch in dem französischen Gesetze § 49.
Diese Sicherung durch Entziehung der W8wim6uta 806i6ii8 ist
begrifflich verschieden von der Restitution der Früchte des
unerlaubten Gewerbebetriebs, daher nicht nur die Fabrikations-
producte, sondern auch die Fabrikationsmittel in dieser Weise
unschädlich gemacht werden können, vgl. §21 Urheberrechtsg.es.
ldie zur widerrechtlichen Vervielfältigung ausschließlich bestimmten
Vorrichtungen, wie Formen, Platten, Steine, Stereotypabgüsse
u. s. w.), § 49 franz. Ges. lia o0QÜ8oatiou — —r äes in8tru-

Das Patentgesetz hat leider diese Beispiele nicht befolgt
und sich mit der strafrechtlichen Confiscation begnügt. Doch
hängt dieser Punkt mit der Darstellung der Restitution der
Früchte der unbefugten Patentbenutzung so sehr zusammen, daß,
um Wiedererholungen zu vermeiden, die ausführliche Darstellung
weiter unten folgen wird.

Nr. 468. Das Urtheil entscheidet, wie soeben erwähnt,
über den Anspruch, und mit dem Anspruch zugleich über das
Recht, welches sich im Anspruch verkörpert; daher ist es unter
den Parteien maßgebend, nicht nur für den Fall der präsenten
Störung, sondern auch für den Fall der künftigen Störung, so
daß es hier nicht mehr einer neuen Vindication, sondern nur
eines Executionsantrags oder einer aotio Mäioati bedarf. Zwar
könnte man zu der Annahme versucht sein, daß mit der neuen
Störung eine aUa i68, eine alla oau8a vorliege, welche eine
Berufung auf die frühere Entscheidung nicht zulasse. Allein
man würde dabei übersehen, daß die Störung zwar die Ver-
anlassung ist für das jähe Auftreten des Rechts, für feine
Zuspitzung zum Anspruch, aber durchaus nicht der rechtliche
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Mund, die Quelle, aus welcher der Anspruch entspringt; daher
Br inz Pand. S. 342. 343 mit Recht den Satz aufstellt, „daß
bei der saäsin oau8a überall nur an die Rechtsseite des An-
spruchs, nicht an seine factische Veranlassung gedacht sein
dürfte." A. A. Krüger, proceß. Consumtion S. 117 fg.

Nur in einem Fall enthält die Entscheidung über den
Anspruch nicht zugleich eine Entscheidung über das Recht, wenn
nämlich der Anspruch deßhalb abgewiesen wird, weil eine
Störung nicht vorliege; denn hier wird nur erkannt, daß die
äußere Veranlassung zu jener rechtlichen Energie nicht vorhanden,
nicht auch, daß die Quelle des Anspruchs versiegt sei. Dies
ist der Fall des tr. 9 pr.,*) des kr. 17 äs sxo. rsi M. * * ) und
des tr. 8 xr. rat. rsm kad.*"*) (des ersteren mit der Emendation
Mommsens), wie solches auch Br inz S. 342 treffend ausgeführt
hat. Eigentlich sollte hier die besondere Art der Zurückweisung
im Urtheilstenor ausgedruckt werden, z. B.: der Antrag wird
mangels genügender Veranlassung zurückgewiesen; denn die
Absolution ist eben hier nur eine Absolution bezüglich des
Anspruchs, nicht eine Absolution bezüglich des Rechts; erwähnt
man dies nur in den Gründen, so nimmt man einen Theil
des Tenors in die Gründe auf und erregt den Schein, als ob
diese an der Rechtskraft theilnehmen würden.

*) 8 i a to nsrsäitatsm vstam, oum ninil v088iäsrs8, äsinäs, uni
aliguiä vo88iäsrs, nyreäitatem vetam, an noosat sxoovtio i8t»,? st

vutoni, 8i(vs) kuit Mäieatum noroäitatsm msaiu 6886, 8i(vs)

8Îns äolo malo te as8ÏS8s v088iäers, äsiuäo
et «Fa a ts vstllm: non nooooit mini exesvtio rsi

z»038iäsrst, sx intsFro aFo^et, non oo8t2tni'2in rei
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m.
Ansprüche ans der dem Hlechte widersprechenden

H3efandlnng de5 Patentes.
Nr. 469. Nach allgemeinen Grundsätzen würde aus der

objectiv rechtswidrigen Ausbeutung der vatentirten Erfindung
die Verpflichtung hervorgehen, die kuow» psrosM, unter Um-
ständen auch die truow8 psroipisnäi zu restituiren, wobei indeß
die erstgenannte Verpflichtung durch die Berücksichtigung des
gutgläubigen Erwerbes beschränkt oder ganz aufgehoben, die
letztere unter Berücksichtigung des dolosen Vorgehens bis zur
vollen Schadenshaftung verschärft werden könnte. Unter den
Früchten wäre im concreten Fall der gewerbliche Nutzen der
Erfindungsausübung, also der aus dieser Ausübung sich ergebende
Reingewinn zu verstehen, in derselben Weise, wie bei der aotio
usFatoria und o<mk6880iia des dinglichen Rechts, vgl. kr. 4 § 2,
kr. 6 H 6 Ä 86ivit vmä., kr. 19,. tr. 49 äs U8ur., k. 64 äs rsi,
vwä.. tr. 55 äs mä. oonä., Pagenstecher, Eigenthum H l
S. 99 fg.

Und was die douaüäeZ betrifft, so würden wir hier nicht
nur die Abwesenheit des ä«1u8 verlangen (wie Wächter, die
doua üäs8, insbesondere bei der Erfitzung des Eigenthums
S. 48 fg.), sondern auch noch die Abwesenheit der Leichtfertig-
keit; wir würden verlangen, daß die Meinung des Contra-
venienten auf Grund derjenigen sorgfältigen Erwägung erfolgt
ist, welche man im Verkehrsleben von einem rechtlichen, gewissen-
haften Geschäftsmanne erwarten kann, (vgl. Bruns, das Wesen
der doua üäs8 bei der Ersitzung S. 14 fg. 81 fg. 89 fg.,
Koppen, Fruchterwerb des douas üäsi P088688. S. 107;*)
wobei es immerhin im Ermessen des Gerichts stehen könnte,
bei der Nestitutionspsticht auf den größern oder geringern Grad
des ethischen Verschuldens Rücksicht zu nehmen.**)

* ) Vgl. auch ?s1ty8oku, yuaonam vis tlibuvuäH sit reculas juck
sxbidsut II. 7 et 8 äs Huck ot kaoti i^nor. (Berlin 1877) p. 25 fg. 55.

**) Vgl. die richtige Bemerkung von G immer tha l , Lehre vom Interesse
S. 45. Vgl. auch Züricher Gesetzb. § 509 und dazu Bluntsch l i , Com-
mentar I I S. 34.
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Eine besondere Art der Restitution wäre,die Herausgabe
der mit Hülfe der Erfindung erzeugten oder der die Erfindung
darstellenden Producte; freilich wäre auch dies nur eine obliga-
torische Restitution; denn der Gedanke, daß diese von einem
Dritten erzeugten Producte nach den Grundsätzen. der Accession
sofort in das Eigenthum des Patentberechtigten sielen, ist völlig
zu verwerfen, da das Patentrecht als Ausbeutungsrecht mit dem
dinglichen Rechte am Produkte nichts zu thun hat, daher auch
nicht als ein das dingliche Recht bestimmendes Hauptrecht be-
trachtet werden kann.

Nr. 470. Ungefähr nach diesen Grundsätzen ist die Sache
im Urheberrechte geregelt. Denn der § 18 kes Urheberrechts-
gesetzes besagt:

„Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit einen Nachdruck
(§ 4 fg.) in der Absicht, denselben, innnerhalb oder außerhalb
des Nordd. Bundes" (deuschen Reichs) „zu verbreiten, veran-
staltet, ist den Urheber oder dessen Rechtsnachfolger zu ent-
schädigen verpflichtet "

„Wenn den Veranstalter kein Verschulden trifft, fo haftet
er dem Urheber oder dessen Rechtsnachfolger für den entstandenen
Schaden nur bis zur Höhe seiner Bereicherung."

Ferner § 21 :

„Die. vorräthigen Nachdrucksexemplare lund die zur wider-
rechtlichen Vervielfältigung ausschließlich bestimmten Vorrich-
tungen, wie Formen, Platten, Meine, Stereotypabgüsse u. s. w.)
unterliegen der Einziehung."

„Die Einziehung erstreckt sich auf alle diejenigen Nach-
drucksexemplare und Vorrichtungen, welche sich im Eigenthum
des Veranstalters des Nachdrucks, des Druckers, der Sortiments-
buchhänbler, der gewerbsmäßigen Verbreiter und desjenigen,
welcher den Nachdruck veranlaßt hat (§ 20), ̂ befinden."

„Die Einziehung tri t t auch dann ein, wenn der Veranstalter
oder Veranlasse? des Nachdrucks weder vorsätzlich noch fahr-
lässig gehandelt hat (§ 1.8). Sie .erfolgt auch gegen die Erben
desselben."
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„Es steht dem Beschädigten f r e i , die Nachdrucks-
exemplare und Vorrichtungen ganz oder theilweise
gegen die Herstellungskosten zu übernehmen, insofern
nicht die Rechte eines Dr i t t en dadurch Verletzt oder
gefährdet werden."

Und § <26:
„Die Einziehung der Nachdrucksexemplare u. s. w. kann

lsowohl im Strafrechtswege beantragt, als) im Civilrechtswege
verfolgt werden." *)

Diese Bestimmungen wurden in das Kunstwerkgefetz (Z16),
und das Photographiegesetz (§ 9) aufgenommen, ebenso in das
Muftergesetz (§ 14), jedoch in dieses mit einer wesentlich ver-
schiedenen Behandlung der Confiscation.

Sie enthalten im. Allgemeinen die richtigen Elememte:
1. Haftung des mala Mo Contravenienten) wozu sowohl

der dolose, als der culvose Thäter gehört, für die ftuowF
p6ioixi6iiäi, alfo für dasjenige, was der Berechtigte aus seiner
Benützung der Berechtigung hätte erlangen können;

2. Recht auf die gezogenen Realfrüchte, auf die unmittel-
baren Produkte der ImMaterialgüter, der truows psrosM, unter
Erstattung der Impensen, sowohl gegen den d. t. als den m. t.
Contravenienten;**)

3. Recht auf die mittelbare Bereicherung (ßniotu8 xsioeM)
des d. t. Contravenienten***), aber nur soweit der Berechtigte
beschädigt ist;****)

5°) Ein analoges Recht auf Entschädigung und Bereicherung findet sich
in W 54. 55 dess. Ges. mit einer interessanten Bemessung des Entfchädigungs-
betrags.

" ) Unerheblich ist es> ob der Berechtigte beschädigt ist, ob er dieselben
Früchte gezogen haben würde, wenn der" Eingriff nicht erfolgt wäre; m. a.
W. die kruotng psrespti brauchen nicht auch kuows peroipiouäi zu^fein.
Diese, allein den RechtsgrundsäHen entsprechende, Fassung ergibt sich mit Sicher-
heit aus der Geschichte des Gesetzes, Dambach, Urheberrecht S . 153. 154,
und kann auch durch die incorrecte Fassung des §^21 Abs. 5 („der Beschä-
digte" statt „der Berechtigte") nicht verdunkelt werden.

* * * ) Allerdings inconséquent nur gegen den Veranstalter, nicht gegen den
Veranlaffer und Verbreiter des Nachdrucks, D l rmb ach, Urheberrecht S . 148.

»»»») Eine höchst ungerechtfertigte Beschränkung.
Ko h I« r , Patentrecht.. 29
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4. endlich wird man, obgleich die Ausleger des Gesetzes
widersprechen, annehmen können, daß der m. k. Contravenient
allen seinen aus der Contravention erlangten Gewinn heraus-
geben muß, sollte derselbe auch den Schaden des Berechtigten
übersteigen; denn dieser Gewinn repräsentirt einen Theil der
kuows z>6ro6pti, und seine Restitution ist noch mehr ein Gebot
der Gerechtigkeit, als die Restitution der kruow8 pßroiMnäi
(vgl. unten); der unpräcise Ausdruck entschädigungspflichtig
aber kann wohl sicher nach dieser Seite interpretirt werden.

Daß diese Bestimmungen des Gesetzes eine so schwere
Kritik haben ertragen müssen, vgl. Endemann, Urheberrecht
S . 49 fg., K los te rmann , Urheberrecht S . 249 fg., habe ich
stets im Interesse der Sache bedauert; im Gegentheil zeugen
sie von einer viel richtigeren Beurtheilung der Sachlage, als
die mangelhaften Sätze des Patentgesetzes, auf welche nunmehr
überzugehen ist.

Nr. 471. Den Bestimmungen des Urheberrechts hat sich
i m Allgemeinen auch der Entwurf des Patentschutzoereins. an-
geschlossen. § 33 besagte:

„Wer das Recht des Patentinhabers verletzt, ist denselben
zu entschädigen verpflichtet."

„Wenn derjenige, welcher das Recht des Patentinhabers
verletzt hat, auf Grund entschuldbaren thatsächlichen oder recht-
lichen I r r thums in gutem Glauben handelte, so haftet er für
den entstandenen Schaden nur bis zur Höhe der Bereicherung."

Daß das Gefetz diese Bestimmung nicht adoptirt hat, ist
sehr'zu beklagen; es ist zu beklagen im Interesse des Rechts,
wie im Interesse der loyalen Industrie. Die Bestimmung wäre
auch durchaus nicht zu weit gegangen; sie hätte die richtige
Mit te eingehalten zwischen jener Verschlaffung des Rechtsschutzes
i m deutschen Recht und der allzu scharfen Behandlung des
französischen Gesetzes.

Dieses letztere gibt dem Berechtigten zunächst einen un-
bedingten Anspruch auf die durch Patentbruch erworbenen
Gegenstände, gleichgültig, ob der Beklagte i n bona oder mala
ÜÄ6 war. a. 49:
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„ ä68 0N̂ 'et8 r600UUU8 00utrslait8 ftt, 16 038
«vueaut, oslle ä68 iugtrumsnw 0U U8tsu8ile8 äs8tiu68 8peoiale-
lueut a Ißur kadrioatiou^ 86rout, M6IU6 6U oa8 ä'ao qui t te-
m sut, pr0U0U0668 ooutre le ooutrekaotsur, 16 reoeleur, l'iutro-
äuoteur ou 1s äeditaut.

86rout reiui8 au propri.6-
ta i re äu brevet, ^au8 pre^uäioe äs plu8 auip1s8 äommaFSZ»
iuterßt8 et äe 1'ätäous äu '̂uFsmeut 8'ii v a lisu^.^) Dazu

ur. 1026, Vsäarriäe ur. 669.

Und es ist nicht zu bezweifeln,. daß dieser Anspruch im
Wege des Civilprocesses geltend gemacht werden kann, Rsuouarä
ur. 257, Liauo p. 677, l ieuäu ur. 568; nur liegt dann eben
keine' eigentliche Confiscation vor, sondern eine obligatorische
Verbindlichkeit zur Eigenthums- und Vesitzesübertragung, welche
nöthigenfalls durch die entsprechenden Executionsmittel geltend
zu machen ist, wie dies von Reuouarä ur. 257 treffend aus-
geführt wird: ,,8'ii v a o0uÜ8oatiou, 1s8 oHsw appreueuäs8
par la Hu8tios 8srout reiui8 par élis eu uature au propriétaire;
8'ii u'^ a au'uu orärs a une partie äe remettre l'omet ä 8ou
aäver8aire, o'est la uue ooliFatiou äe livrer qui peut 86 rs8ouärs
eu ä0Nlu,aF68-iuter6t8."

Das französ. Gesetz gewährt aber dem Berechtigten weiter
einen Anspruch auf Entschädigung, und dieser Anspruch ist,
mindestens was den Patentbruch durch Verletzung des Her-
stellungs- oder Gebrauchsverbots betrifft/ in keiner Weise da-
durch bedingt, daß der Verletzer in mala üäe war, arF. a. 40
Ges., vgl. Llauo p. 670, Veäarriäe ur. 525, Dallo? ur.
313 fg.

*) I m französ. Recht ist die. Confiscation als Mittel der Resti-
tution ausgebildet worden, Cafs.hof 22/6 1860 8. 60 I p. 928: k
«atioll äsvisut ^lweipel^smeut uns rs^aration civils äu äowmaFS
an drsvsts, ebenso 29/6 1875 8. 77 I p. 206, Appelh. Amims 14/8 1877
8. 77 I I p. 259. Aehnlich auch das Aecht anderer Länder, vgl. Kloster-
mann Recht des Erfinders S . 89. 90.

29*
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Infofern zielt die Bestimmung über die Oränzen der Ge-
rechtigkeit hinaus, und ŝt sie auch von dem belgischen Gesetze
(Art. 5) w entsprechender Weise gemildert worden.

Vollkommen im Widerspruch mit diesen gesetzlichen Prq-
cedentien, über welche man nicht ohne die triftigsten Grund?
hätte hinausgehen sollen, bestimmt das deutsche Gesetz in § 34

„Wer wissentlich den Bestimmungen her § 4 und 5 zu-
wider eine Erfindung' in Benutzung nimmt -^ — ist dem Ver-
letzten zur Entschädigung verpflichtet." Der schuldhaften Zu-
widerhandlung und der Zuwiderhandlung doua üäs erwähnt
das Gesetz mit keiner Silbe; und wenn wir die Vorarbeiten
betrachten, so überzeugen wir uns, ^ daß diese Auslassung eine
tendenziöse war, daß sie stattfand in der Absicht, jede Haftung
des. gutgläubigen, wie schuldhaften Contravenienten auszu-
schließen. Die Gründe sind nun aber in keiner Weise stich-
haltig. Dis Motive erklären sich dahin: „Wenn der Entwurf
die Strafbarkeit einer Patentverletzung ebenso wie die Ent-
fchädigungspflicht ausdrücklich davon abhängig gemacht hat,
daß die Verletzung wissentlich geschehen ist, so geht die Absicht
dahin, den gewerblichen Verkehr vor den Belästigungen und
vor der Unsicherheit zu schützen, welchen derselbe ausgesetzt sein
würde, wenn die Bevölkerung und namentlich das Handel und
Gewerbe treibende Publikum über den Inhal t und die Trag-
weite der bestehenden Patente^ um der Gefahr gerichtlicher Be-
strafung und einer Mt?r Nmständen sehr weit reichenden civil-
rschtlichen Hqftung e.nthohen zu sein, jederzeit sich in Kenntniß
zu erhalten häjte." (S . 35.) I n dieser Weise wenden wegen
vermeintlicher Belästigung des Verkehrs und i n völlig verkehrter.
Connivenz für die Bequemlichkeit des verkehrtreibenden
Publikums die Rechte des Patentinhabers preisgegeben, als ob
der Schutz der Erfindung eine Sache des puren Interesses,
nicht eine Sache des Rechts wäre. Und wenn man denn doch
den Interessen des Verkehrs nachgeben wollte, so hätte man
vielleicht den gutgläubigen Verbreiter entlasten können, wie im
Urheberrecht; aber von dem Fabrikanten kann man gewiß yer-
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Kintzen, daß er vörZttstMrung dös Geschäfts dits öetn Terrain
recognoscirt. Schließlich steht die Nachsicht gsgen die Lässig-
keit dös verkehrtreibenden Publikums in schneidendem Wider-
spruch mit der vom Paisntgesetzs angebahnten Publicität der
Patente und dem ausgesprochenen Willen des Gesetzes, die
Kenntniß der Erfindungen in die weitesten Kreise zu tragen.

Noch wenWr könttM wir Ms M dett Gtündett dör
NeichstagsköMmisston beruhigen. Dieselbe bemerkt: .Me Aus-
dehnung der EtttschädiguNgspflicht über die Fälle der wissent-
lichen Verletzung des Patentrechts hinaus könne M großer Be-
lästigung dös Publicums und vielfachen Chicätten führen, da
Mch ein völlig gutgläubige? Benutzer des Patents Entschä-
digungsklagen besorgen müsse, und vor fölchett Nut sichw sein
könne. Wenn et die Taufende (!) von Patentbekännimachungen
genau studiert Auch die Beschränkung der Klage auf Be-
reicherung beseitige diese Bedenken um so weniget, als die
Bereicherung in der Regel schwer festzustellen sei (!) und die
Stmittlung dw Höhe oerselben zu großen Weitläufigkeiten
fuhrö (!). Auf der ändern Seits habe es det Patentinhaber
in dör Hand, den Beweis der Verletzung dadurch zu erleichtern,
daß er den betreffenden Gegenstand als patentirt bezeichne."
(K.A.S.40.) Die Tausende von Patente sind nicht so schlimm,
wie sie hier erscheinen, denn erstens wlrd jede Erfindung Nach
15 Jahren frei, Uno zweitens kann sich jeder auf den Kreis von
Erfindungen beschränken, welche sein Gebiet berühren, wobei die
Einteilung in 89 Klassen durch das Patentamt dem Publikum
trefflich zu statten kommt. Die paar hundert Erfindungen
äbör> welche während der 15 Jahre in jeder dieset Branchen zur
Patsntirung gelangen> kennen zu lernen, sollte matt eben dem
Techniker, Fabrikanten und Gemerbtreibenden füglich zumuthen.
Und was die Versicherung betrifft, fö ist die Schwierigkeit der
Feststellung nur zunt Schäden des Berechtigte«; die. Weitläufig-
keit der Feststellung über nur jene unleidliche Folge des fchwer-.
fälligen deutschen Verfähtens in SchädeNproöessech welches das
Gesetz in § 39 gerade verbannen wollte; und daß mit dör
Klage chicanöser Mißbrauch getrieben werden kann> ist derselben



— 454 —

nnt allen andern Klagen gemein; bei sachentsvrech ender I u r i s -
diction aber M diese Gefahr ganz minim.

Fragen wir endlich, wie es sich mit der civilrechtlichen
„Confiscation", d. i . dem Rechte auf Herausgabe der directen
Früchte des Patentbruchs verhält, so sagen uns die Motive,
daß bezüglich der „Einziehung der zu den strafbaren Hand-
lungen benutzten oder durch dieselben hervorgebrachte Gegen-
stände" die allgemeinen Rechtsgrundsätze gelten sollen (R. M .
S. 35), damit ist bestimmt genug ausgesprochen daß das Gesetz
nur eine strafrechtliche Confiscation, keine civilrechtliche Resti-
tutionspflicht kennt, wodurch denn wieder die erstell Grundsätze
der Gerechtigkeit verletzt sind; ganz abgesehen von den geradezu
unleidlichen Consequenzen, welche sich hieraus entwickeln. Denn
wird nunmehr ein Contrefacteur, dem man keine mala üä68
nachweisen kann, verurtheilt, sich künftiger Eingriffe zu ent-
halten, so steht dem Berechtigten absolut kein Mit te l zu Gebot,
sich des vielleicht sehr reichhaltigen Lagers an patentwidrigen
Producten zu versichern; und solange dies nicht geschieht, werden
alle Verbote, dieselben in Handel zu bringen, nichts fruHten;
da sich der Fabrikant schwerlich dazu verstehen wird, sie ver-
modern zu lassen und im Auslande bei Weitem nicht immer
Absatz derselben zu erwarten ist (vgl. oben); daher die Worte
v u x i n ' s in der französischen Kammer: us M8 prououosr 1a
821816 MZIN6 6U 028 ä'aoguittsmßiit, o'eut 6t6 autorÎ86i 1a Vßllts

; sn ä'autr68 t6rN68, o'sut 6ts autori86r 1a
sich praktisch nur zu sehr bewähren werden. Konnte

sich das Gesetz nicht zu einer Pflicht der Herausgabe und Ueber-
eignung dieser Waarenvorräthe verstehen, so hätte es mindestens,
wie der Entwurf des Patentschutzvereins, dem Patentberechtigten
die Vefugniß zusprechen sollen, zu verlangen, daß die Waaren
der schadenbringenden Form entkleidet werden. Daß das Gesetz
dieses übersehen hat, ist um so auffallender, als die Motive
des Urheberrechtsgesetzes (S . 31) diese Nothlage und die Noth-
mendigkeit der Abhülfe mit vieler Schärfe betonen: „Selbst im
Falle eines doua üäß unternommenen Nachdrucks läßt
sich die Unterlassung von Sicherheitsmaßregeln gegen etwaige
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Fortsetzung und Wiederholung des Nachdrucks nicht rechtfertigen.
Denn es bleibt immer die Gefahr bestehen, daß die vorhandenen
Nachdrucksexemplare auf irgend eine Weise in das Publikum
dringen oder die Vorrichtungen zur Herstellung neuer Exemplare
verwendet werden. Trotz des Eigenthums, das der Veran-
stalter des Nachdrucks in der Regel an den gedachten Gegen-
ständen hat, ist die Confiscation zu verordnen." Dies paßt
Wort für Wort hierher.*) Daher hat auch Dambach S. 75.
76 das Gesetz bereits getadelt: „Es werden in der Praxis große
Unzuträglichkeiten und unnöthige pecuniäre Verluste der Be-
theiligten hervorgerufen werden."

Nr. 472. Die oben angeführten Gründe für die eigen-
tümliche Beschränkung des Patentschutzes regen die Vermuthung
wach, daß hinter den unhaltbaren Gründen unbewußtermaßen
eine andere, unrichtige Idee wirksam gewesen sei. Und dies
kann keine andere Idee sein, als der am consequenteften und
bestechendsten von Gerber durchgeführte Gedanke, daß es im
Urheberrecht nur ein Unrecht, ein Zuwiderhandeln gegen die
gesetzliche Strafandrohung gebe, nicht auch ein positives Recht,
welches durch diese Strafandrohung geschirmt werde. Die Unhalt-
barkeit dieser Ansicht ist durch die obigen Entwicklungen sicherlich
zur Genüge dargethan; sie widerspricht auch dem Grundvrincip,
daß, wo Unrecht ist, auch ein Recht sein muß; das eine postulirt
das andere so nothwendig, wie der Schatten das Licht, der
Anspruch das Recht. Richtig ist nur so viel, daß die wifsent-

*) Auch das Markengesetz kennt das Recht auf Vernichtung der gesetz-
widrigen'Zeichen u. s. w. nur gegenüber dem wissentlichen Contravenienten.
§ 17 ok. § 14 Ges. Doch steht es in dieser Hinsicht noch weit über dem
Patentgesetz; denn 1. kann die Vernichtung auch im Civilverfahren verlangt
unb erkannt werden, § 17 Abf. 1 ef. Abs. 2. K los te rmann, Urheberrecht
S. 448, a. A. Meves , Commentar zum Markenschutzgef. S. 238, überaus
unzureichenden Gründen;

2. muß die Confiscation auf Verlangen ausgesprochen werden, Meves
A 239 :

3. kommt es nur darauf an, daß die Maaren im Befi tz, nicht auch
daß sie im E igen thum des Beklagten oder Angeklagten sich befinden, § 17
Abs. 1 Ges., Meves S. 239, Endemann, Markenschutza.es. S . 90. 91 .
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liche Zuwiderhandlung historisch viel eher erkannt wird, und
M l eher zur positiven rechtlichen Sanction gelangt,.als die „unbe-
fangene" Rechtsverletzung. Treffend bemerkt I h s r i n g , Schuld-
Aloment S . 38 No. 73 bezüglich des Autorrechts, daß sich auch
hier bas in der Rechtsgeschichte so häufige Widerfpiel zeigt zwischen
der beschränkten subjectivistischen und der freien fortgeschrittenen
objektivistischen Anschauung: „Der subjectivistischen, welche das
Verhältniß unter das im Nachdruck liegende Delict bringt, und
der objectivistischen, welche dasselbe, entbunden von dieser be-
schränkten Voraussetzung, in seiner Objectivität gleich dem Eigen-
thum als Autorrecht anerkennt."

Nr. 473. So gerechtfertigt diese Kritik des Gesetzes ist,
so dürfen wir damit doch das Gesetz nicht umstoßen; wir müssen
es nehmen, wie es ist, mit seinen Mängeln und Gebrechen.
Das Gesetz zeigt schon in seinem Texte die Absicht, die aus der
unberechtigten Ausnutzung des Patents sich ergebenden obliga-
torischen Pflichten vollständig zu regeln; und diese Absicht des
Gesetzes wird in den Vorarbeiten in der unzweideutigsten Weise
ausgesprochen, so daß Gesetz und Vorarbeiten ein bestimmtes
Princip declariren, welchem man sich schließlich unterwerfen
muß. Vgl . auch Gensel in den Jahrb. v. Holtzendorff und
Brentano 1877 S . 77. Auch Gare is S . 257 beschränkt die Ent-
schädigungspflicht auf den Fal l der wissentlichen Patentver-
letzung, dagegen läßt derselbe inkonsequenter Weise einen Anspruch
auf Bereicherung zu (S . 261), indem diese Frage „nach den
einschlägigen Grundsätzen über Bereicherungsklagen zu ent-
scheiden" sei. Allein diese einschlägigen Grundsätze sind eben
die des Patentrechts, da das Gefetz die aus der objectiv rechts-
widrigen Benutzung des Patentes entspringenden Verbindlich-
keiten normirt, worunter auch die geringere, auf die Be-
reicherung beschränkte, Verbindlichkeit enthalten ist; ganz
ähnlich, wie, wenn ein Gesetz die Folgen der rechtswidrigen
-Benutzung des Eigenthums festsetzen wollte, es auch diejenigen
Restitutions- oder Schadensersatzverbindlichkeiten enthalten müßte,
welche auf die Bereicherung beschränkt sind. Noch weiter weicht
K los te rmann , Patentges. S . 257.258. vom gesetzlichen Boden



— 457 —

üb, indem er sowohl eine volle Enschädigüngspflicht des fahr-
lässigen Contravenientett, als eine solche des doua üäo Contra-
venienten bis zum Betrag der Bereicherung, statuirt.

Dagegen spricht nun alles oben ausgeführte. Klostermann
beruft sich Zwar auf den § 14 des Markenschutzges. und die
entsprechenden Verhandlungen im Reichstass. Nun ist es aller-
dings auch im Markettschutzrecht und im Recht der Waren-
bezeichnung streitig, ob nur die wissentliche oder auch die fahr-
lässige Contravention zur Entschädigung verpflichtet. Mein
auch hier irrt man, wenn nmn mit Endemann, Markensch.
S. 79, Sätze des bürgerlichen Rechts, welche sich eben nur auf
die im engern Kreise des bürgerlichen Rechts enthaltenen Rechts-
güter' beziehen, auf das weitaus verschiedene Gebiet des Zeichen-
rechts hinübernimmt. Und aus den Erklärungen des Vundesraths-
kommissärs(s.bei Siegfr ied, Reichsges. über Markenschutz S. 73)
läßt sich nur so viel entnehmen, daß, wenn das Landesrecht
Weitergehende Bestimmungen bezüglich des Zeichenrechts
kannte, das'Gesetz dieselben nicht habe aufheben wollen.

Nr. 474. Wir müssen uns daher auf die Entschädigungs-
pflicht des wissentlichen Contravenienten beschränken und haben
hier zunächst die Natur dieser Verbindlichkeit zu characterisiren.
Schon oben wurde bemerkt, daß die Gerechtigkeit die Restitution
der kuotv.8 psroevti und pyroivisnäi verlangt. Nun könnte
man im engern Wortverstande den Ausdruck „entschädigungs-
pstichtig" allerdings dahin verstehen, daß hierunter nur der Ersatz
dessen begriffen wird, was dem Berechtigten deßhalb entgangen
ist, weil der Eingriff stattgefunden hat. Allein zu dieser Aus-
legung sind wir nicht genöthigt, und sie würde keinenfalls
befriedigen. Es gibt vielmehr noch eine zweite Auslegung,
ivornach unter Entschädigung zugleich noch der Ersatz dessen
verstanden wird, was sich der Entschädiguygsvflichtige durch
Benützung des fremden Vermögens widerrechtlich angeeignet
hat, anstatt es in das Vermögen des Berechtigten, wie er ver-
pflichtet war, zu inferiren; da derjenige, ym iißFotia. MsriÜ8
FS88it non sju8 ooutSlnMtious, 8sä 8ui luori o»U8a, sich behan-
deln lassen muß, wie ein uSFoüorum Fsstor (uM1oNMu8 immo
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M8,FÎ8 et 18 tenebitur ne^otioruin F68tornln actions). Is t aber
diese Auslegung möglich, so verdient sie auch den Vorzug, da
sie allein mit den Postulaten der Gerechtigkeit übereinstimmt.
Denn es wäre höchst ungerecht, wenn es dem einflußreichen
Patenträuber möglich wäre, die widerrechtlich angeeignete Er-
findung im größten Maßstabe zu seinem höchsten Vortheil aus-
zubeuten und den Berechtigten mit einer niedrigen Entschädigung
um deßwillen abzufinden, weil es den geringern Vermögens-
kräften desselben bei mangelnder Reclam u. dgl., doch nur
gelungen wäre, die Erfindung in geringerem Maße zu verwertsten,
wie dies auch von einem der bedeutendsten Patentschriftsteller
trefflich entwickelt wird, L l a n o p. 682. 683: Vu vain äirait-
on yu'i l n'b8t 1128 M8to Ü6 lu i attribuer cl68 deneüo68 yn'i l
n'aurait peut-être pa8 reali868 par 8on exploitation ou parle8
autori8atio28 yu'il aurait oonoeäeeZ. Un pareil,rai8onnein6nt
ns tenärait ä rien uioin8 gu'a äonner a la oontretaoon une
86ourite parfaite, et par oon86Huent un encouraFemont gui
8erait la négation äu äroit äe propriété inäu8trieli6. Vn eäet,

ri8<iuerait le oontrstaoteur? ?1u8 i l etenärait 1'u8urpati0n,
163 K6N6Ü068 <in'il aurait reali863 8eraient 00N8iäerM68

et plu8 an88i i l aurait <ie8 onanoe8 <le Faiu, étant t0njour8
8Ür äe Faräer la portion äe8 l)eneüo68 < ûi exoeäera le olnürs
gue le drevete aurait pu atteinäre par 8on exploitation per-
8onnelle. I l n'aurait yu'a pa^er une 80iuN6 e^ale a oe
äernier oniüre, et i l lu i en coûterait peu, pui8yn'il le paierait
8ur 8on Fain. I l taut äono äirs yue la re8titution äoit tou-
Hour8 être e^ale aux d6neLo68 reali868 par le oontrekaoteur.

Hiernach scheint es mir sicher, daß in der Entschädigungs-
vflicht enthalten ist:

1. Der Ersatz der wirklich gezogenen Früchte (truotu8
psroepti), also des wirklich gezogenen Vortheils, gleichgültig,
ob der Berechtigte den Vortheil gleichfalls gezogen hätte oder
nicht; wozu es auch gehört, wenn der Contravenient Rechte am
Patent übertragen hätte und der Berechtigte die Veräußerung
ratihabirte, vgl. kr. 5 § 5 (6 § 3) äe nex. F68t., Z i m m e r -
m a n n , ächte und unächte ne^ot. F68tio S . 28 fg.
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2. Der Ersatz der truow8 xeroixieuäi, d. i. derjenigen Vor-
theile, welche der Berechtigte aus dem Patente ohne die
Störung gezogen hätte, auch soweit sie die vom Entschädigungs-
pflichtigen gezogenen Vortheile übersteigen; unter welche Vor-
theile es auch zu rechnen ist, wenn dem Berechtigten eine
Gelegenheit günstiger Veräußerung entging.

Außerdem enthält die Entschädigungspfticht allerdings noch
zwei weitere Elemente, einmal den Ersatz der durch die Störung
verursachten Beschädigung des Rechtsgutes; so wenn der Con-
travenient durch trügliche Ausbeutung die Erfindung discreditirt
und den Markt verdorben hat; so wenn er die Kundschaft
oder die Arbeiter abgezogen hat u. s. w.; I tsnouarä
nr. 261. Dieses Moment gehört indeß nicht eigentlich unter
die Benutzungs-, sondern unter die Veschädigungsobligationen,
von welchen am Schlüsse dieses Kapitels zu sprechen ist. Noch
mehr gehört an diese letzte Stelle das vierte Element: die durch
die Störung des Patents verursachte Beschädigung des sonstigen
Vermögens: man denke an die Rückschläge, welche die Störung
des Erfindungsbetriebs auf die sonstige industrielle Thätigkeit
des Patentberechtigten ausüben kann, wenn der Berechtigte zu-
gleich mehrere ineinander greifende Branchen der Industrie
betreibt.

Nr. 475. Die Restitution der truotu8 p6io6pti ist einfache
Restitution; di,e Restitution 'der kruow8 psroipißuäi, wie der
sonstige Schadensersatz ist qualificirte Restitution, also Entschä-
digung im eigentlichen Sinne, d. i. nicht Ausgleichung des
Schadens durch Restitution des eigenen Vortheils, sondern durch
Uebernahme des Schadens auf das eigene Vermögen. Daß diese
Entschädigung von der Strafe qualitativ verschieden ist, hätte
nie bestritten werden sollen; denn ihr Zweck ist es niemals,
dem Pflichtigen ein Uebel zuzufügen, um dadurch oen Bruch
des Rechtsfriedens zu sühnen, ihr Zweck ist es, das Vermögen
des Beschädigten integer zu erhalten; sie ist kein Ausfluß der
sühnenden, strafenden, sondern der ausgleichenden Gerechtigkeit,
ein Ausfluß des 8uum ouiqus. Es ist zwar Merkel (crimina-
listischeAbhandlungen 1 1 S.59fg.), wie Hälschner (Gerichts-'
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fall! X X I S . 24 fg. 26 fg.) zuzugeben, daß dabei der subjectiv
rechtswidrige Wille mit in Betracht kommt und daß auch die
Grade der Verschuldung Mit ins Gewicht fallen; und von
jeher habe ich mich gegen die unhaltbare Ansicht der Neusrn
(5 V. Cohnfe ld t , Interesse S. 19 fg.) aufgelehnt, daß bezüg-
lich der Entschädigungspflicht dsr leichteste Grad der subjectiven
Rechtswidrigkeit zu behandeln sei wie der schwerste; treffend
dagegen I h e r i n g ; Schuldmoment (V I das Gleichgewicht zwischen
Verschuldung und Vergeltung S. 55 fg.), vgl. auch Gimmer-
t h a l , Interesse S . 45 und meine Besprechung dieser Schrift
in der Zeitschr. f< franz. Civ. R. V I I I S . 269. 272. Auch die
Auflösung der Delictshaftung in eine Haftung yu3,8i sx von-
traow <Binding), ist innerlich unbegründet, vgl. dagegen auch
Wach im Gerichtssaal XXV S . 462. 463. Allein daraus folgt
nicht, daß es der Zweck der Entschädigungspflicht fei, auf den
schuldhaften Willen zu reagiren durch einen Eingriff in feine
Genußsphäre; vielmehr ist und bleibt es ihr Zweck, dem Be-
schädigten zu seinem Ersätze zu verhelfen; nur ist es eine An-
forderung der Gerechtigkeit, daß der Schaden eher auf den
fällt, auf dessen schuldhaftes Verhalten er zurückzuführen ist,
vgl . I H e r i n g , Schuldmoment S. 40 fg., als auf den, welcher
ihn schuldlos erlitt; daher das Recht den Schaden, welcher sich
auf directem Wege nicht mehr ablenken läßt> auf indirectem
Wege vom Beschädigten abwendet, indem es ihn auf die Schul-
tern des fchuldhaften Thäters wälzt, und daß es dies in desto
höherem Maße thut, je höher der Grad des Verschuldens, je
schwerer die Verantwortlichkeit des Thäters ist. Nicht die Lösung
der Schuld ist der Zweck des Schadensersatzes, sondern die
Deckung des Schadens, und die Schuld bestimmt nur die Person;
auf welcher der fchließliche Schadenseffect lasten foll, und das
Maß, in welchem er auf ihr lasten foll.*) Daher denn auch

1. der Schadensersatz wegfällt, sobald der Schaden auf
andere Weise gedeckt wird, so daß die Zahlung auch durch einen
Dritten oder durch einen zur Verfügung gestellten Fond er-
folgen kann;

^ *) Vgl. auch Hiilschner im Gerichtssaal Ä. 28 S. 407 fg.
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2, die Schadenersatzpflicht ihrer Natur gemäß in ihrem
vollen Umfange auf die Erben übergehen soll, da der Zweck
des Schadensersatzes durch den Tod des Thäters nicht erlischt,
I he r ing , Schuldmoment S. 44 fg. 62. 66, in welchen beiden
Beziehungen es sich mit der Strafe anders verhält oder doch
verhalten sollte;

3. kommt die Entschädigung stets dem Beschädigten zu,
während es bei der Geldstrafe eine lediglich zufällige, positive
Einrichtung ist, ob sie dem Beschädigten oder dem Staat oder
einer mildthätigen Anstalt u. dgl. zugewiesen wird. Zum
Ganzen vgl. B in ding, Normen und ihre Übertretung I S.
166 fg. 212.

Nr. 476. Daß der Entfchädigungsbegriff noch in neuester
Zeit solchen Mißverständnissen ausgefetzt war, beruht nicht zum
kleinsten Theile darauf, daß im röm. Rechte der einheitliche
Begriff der Entschädigungspflicht noch nicht zur klaren Durch-
bildung gelangt ist, vgl. Neuner, Privatnchtsverhältnisse S.
200—206, Schloßmann, Vertrag S- 42. Denn da, wo die
Entschädigungspflicht sx oontraotu oritur, wurde sie nach den
gewöhnlichen Regeln des Vertragsrechts behandelt, vgl. z. B.
k. 12, kr. 49 äs 0 6t ^., tr. 121 § 3 V, 0^ tr. 152 § 3
R, ^.; was aber die Entschädigungspstichl sx äslioto betrifft,
so wurde sie ersetzt durch ein System von Geldstrafen, in
welchem nur allmählig und unyollkommen einzelne Ansätze des
Entschädigungsbegriffs bemerkbar werden, vgl. Cohnfeldt,
Lehre v. Interesse S. 243*), Pernice, Sachbeschädigung S.
113 fg., I h e r i n g , Schuldmoment S. 61. So war z. V.
die aotio ex 1sF6 ^ u i l i a eine reine Strafklage und ist eiye
solche geblieben (vgl. 6 ^ u 8 m § 202: xsr 1sF6N ^.yuiliaN,
Was äs äamuo law 68t, stiam ouixa xuuisaMr), Pernice,
Sachbeschädigung S. 125—129; daher denn auch mehrere Thäter
nicht solidarisch, sondern cumulativ hafteten, Pernice, S. 129,

») Treffend characterisirt derselbe das antike Recht dahin: i.Der
der Entschädigung wurde durch Geldstrafe erreicht."

I h e r i n g , Schuldmoment S . 6 1 : „(die Strafe) ist eineunvollkoMnenß
pathologische Form der Bekämpfung des civilrechtlichen Unrechts."
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und der Anspruch mit dem Tode des Thäters erlosch, weil der
Strafzwang nur gegen den TWer ausgeübt werden kann,
tr. 23 § 8 aä 1sF. ^.yuil., kr. 10 pr. oomm. äiv.; denn die
Haftung der Erben bis zur Bereicherung beruht nicht auf dem
Delict, sondern auf dem unberechtigten Haben (turpia luora
«xwlyusri kr. 5 pr. äs oaluui s3, H, lr. 35 pr. äs 0. st ^.,
tr. 16 § 2 <iuoä m. o., 5-. 38 R. I.), der Anspruch auf diese
Bereicherung ist ein Anspruch yuaÄ sx oontraow und entspricht
der oonäictio Ans oder sx w^uZta oausa, mit dem Delicte hängt
er nur lose zusammen, Pernice S. 127.*) Der Inhalt der
aotio sx 1sF6 H.HUÏ1. ist nicht etwa eine Combination von Ent-
schädigung und Strafe, sondern reine Strafe; dies mußte an
dieser Stelle hervorgehoben werden, weil man, worauf unten
Zurückzukommen, unter speciellem Bezug auf diese angeblich
combinirten Ansprüche, in der Buße des deutschen Strafrechts
den Centauer Entschädigung — Strafe wieder hat erwecken wollen.

Nur bei einer aotio ist schon im röm. Recht der Ent-
schädigungsbegriff zur Durchbildung gelangt, mindestens was
den Uebergang auf die Erben betrifft, nämlich bei der öonäiotio
kurtiva: oouäiotio rsi kurtivas ksrsäsm HuoHus turi» odiiFat,
k. 7 § 2 äs oonä. öirt.**)

Vgl. zum Ganzen Ihe r ing , Schuldmoment S7 38 fg.,
V ind ing , Normen I S. 212 fg.

Was soeben über die Entschädigungspflicht im Allgemeinen
gesagt wurde, gilt insbesondere auch für die Entschädigungs-
vflicht wegen rechtswidriger Benützung fremden Vermögens.

So geht die isi viuäioatio ooutra sum, yui äolo malo
P088iäsrs ässüt ebensowenig gegen die Erben, als die aotio sx
aUsuat. Mäioii mut. o. kaot., kr. 4 § 6, k̂ . 5—7 äs alisu. .̂
m. o. f., kr. 52 äs N. V.; nur soweit die Erben bereichert sind,

*) Es wurde daher auch zu diesem BeHufe wohl regelmäßig nicht die
directe Klage, fondern eine in kaotum »otio gegebene, kr. 1 8 48 äs vi st vi
arm., kr. 52 I t . V.

**) Veziigl. der aetio rsr. amot. widersprechen sich bekanntlich Pandecten
und Codex.
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können sie belangt werden, und nicht mit der gemeinen Klage,
sondern mit einer in kaotum notio: in kaotuui aotio aäv6l8U8
608 isääi äydMt , >̂6r ^rlain rs8titu6i6 ovFanwr, quanw loou-
p1et68 sx 6a 16 laoti tli6ruut, tr. 52 ä6 N. V., vgl. kr. 12 § 6
aä 6xdid. Und in gleichem Maße muß die Haftung des k. 42
äs R. V : 8t Huiä 6X ^>6r80iia ä6kuuoti o0MNi88Ulli 8it, ouiui-
moäo m ä3,uiuati0ii6m v6M6t, verstanden werden, Pagen stecher,
Eigenthum I I I S . 68 fg.

Nr. 477. Bekanntlich hat nun aber bereits das canonische
Recht und die auf demselben weiterbauende Praxis diese Schranke
des röm. Rechts durchbrochen; man dehnte bekanntlich die
Haftung aus bis zum Betrage des Erbvermögens; neue Gesetz«
bûcher, wie z. V. der 0. oiv., haben den Entschädigungscharacter
dieser Verpflichtung in vollem'Umfange erkannt und daher auch
den Uebergang auf die Erben nicht beschränkt.*)

Nr. 478. Anspruchsberechtigt ist derjenige, welchem zur
Zeit der widerrechtlichen Benutzung kraft seines dinglichen oder
quasidinglichen Rechtes die Venutzungsbefugniß zustand. Also
vor allem der damalige Vollberechtigte; und wenn mehrere
Vollberechtigte gewechselt haben, so entscheidet jeweils die Rolle
und der Moment der dem Eintrag entsprechenden Publication
im Reichsanzeiger, § 19 Abs. 2 Ges., vgl. Cafs. Hof 7/5 1857
8. 57 I x. 480, .Cafs. Hof 25/2 1860 8. 62 I ? . 9 0 3 ; bezüglich
der I l la t ion des Vollrechts in eine Gesellschaft vgl.' Cass. Hof
24/3 1864 8. 64 I x. 374; ist indeß das volle Genußrecht
zeitweise vom Vollrecht (Eigenthum) am Patente abgelöst, so
steht der Anspruch in der Hauptsache dem Genußberechtigten
(Usufructuar) zu, vgl. kr. 33, tr. 35 pr. N. V., V i a n o p. 642,
Appelh. R0U6U 2/1 1869 8. 69 I I x. 300; doch können nebenbei
auch zu Gunsten des imäu8 proM6tariu8 Ansprüche erwachsen,
soweit sein Interesse durch die Widerrechtlichkeit in präsente
Mitleidenschaft gezogen wird. Sin häufiger Fäll einer derartigen

*) Was ihn im röm. Rechte beschränkte, war nicht der Obligations-
character, sondern der strafrechtliche Character und der in ihm liegende
Strafzweck.
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Ablösung des Gonußrechts ist der, daß das Patent dem Genüsse
nach in die Gesellschaft inforirt wurde.

Steht das Patentrecht mehreren zugleich zu, shne daß sie
sich untereinander abgetheilt haben, so erwächst jedem ein selbst--
ständiger Anspruch auf Entschädigung bis zu seinem Interesse, und
auf die truows psrosM nach Maßgabe seiner Verechtigungsquote.
Aehnlich muß es sich verhalten, wenn zwei Personen zu gleicher
Zeit für dieselbe Erfindung verschiedene Patente ertheilt worden
sind, vgl. oben S . 136; die Participation an den truows
Vtziosxti wird hier zu gleichen Theilen stattfinden, da der Contra-
venient factisch das Recht des einen, wie das des andern zur
Ausübung gebracht hat, und sich ein Vorzug des einen oder
andern nicht abnehmen läßt.

Is t dagegen das Patentrecht nach technischen, localen oder
zeitlichen Rücksichten abgetheilt, so ist auch hier jeweils derjenige
allein anspruchsberechtigt, in dessen Sphäre eingegriffen worden
ist. Vg l . v a l l o n ur. 339, V iano x. 640, Wächter, Ur-
heberrecht S . 239. 241.

Dagegen hat der Licenzberechtigte kein Klagrecht wegen
Ersindungsbenützung, da ihm bestimmungsgemäß kein exclusives
Genußrecht zusteht, der Genuß eines andern daher niemals als
die Benützung seines Rechts betrachtet werden kann.

Daß im Fall der rechtlichen Pendenz nur die Geltend-
machung der Ansprüche aufgeschoben ist, nicht diese selbst, ist
bereits oben nachgewiesen worden.

Nr. 479. Die verschiedenen Ansprüche der verschiedenen
Berechtigten stehen einander selbstständig gegenüber, so daß die
Entscheidung des einen Anspruchs den andern nicht berührt.

Nr. 480. Der Anspruch ist zu richten gegen denjenigen,
welcher sich das Genußrecht äolo malo angemaßt hat und gegen
seine Universalsuccessoren. Wie oben ausführlich dargethan,
verlangt das Gesetz, daß die Contravention, äolo malo, also mit
einer uiala üäss im Sinne Wächters, erfolgt ist; hierzu gehört
das Bewußtsein, daß ein Patentrecht besteht und daß die
betreffenden Handlungen solche sind, welche in das .Patentrecht
eines Andern eingreifen.
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Dieses Bewußtsein kann durch einen I r r thum ausgeschlossen
sein, in welchem sich der Handelnde befindet. Ob ein solcher
I r r thum ein tatsächlicher oder ein rechtlicher ist, kommt nicht
in Betracht, sofern derselbe nur die Kenntniß der maßgebenden
rechtlichen Situation und damit das Bewußtsein des Nichtthun-
dürfens ausschließt; denn wo dieses Bewußtsein mangelt,
mangelt der äows,*) vgl. Wächter a. a. O. 16 fg., 78 fg.,
§ 4 und 5 I. ä6 U8uo. st U8ury. — turtum euiiu sine küsotu,
turauäi non oommittitur, tr. 25 § 6 äs Korea, pet.: 8oir6 aä
86 iiou Psrtiusro utrum Ï8 tantummoäo viäetur, ĉ ui laotum
»oit, au et Î8 ^ui in '̂urs 6rravit? et uou puto, duuo
6886 prg>6ä0Q6N, ^ui ätüo oar6t, <iullmvi8 in '̂urs 6rret. Das
Gesetz verlangt aber ausdrücklich äo!u8 und läßt selbst hoch-
gradige oulpa nicht genügen. Daher hat die belgische Juris-
prudenz mit Recht angenommen, daß selbst bei Kenntniß des
Patentes der äo1u8 ausgeschlossen sein kann, sofern sich der
Contravenient über die Tragweite des'Rechts im I r r thum
befindet, Appelh. Iä6F6 21/7 1873 ?araor. V. 1873 I I p. 329,
belgischer Cass. Hof 21/5 1875 ? . L. 1875 I p. 259; und es
kommt nichts darauf an, ob der I r r thum etwa auf unklarer
Patentbeschreibung, auf unrichtiger Auslegung VonLicenzgeschäften,
oder auf einer irrthümlichen Ansicht über die Ausdehnung des
Patentschutzes beruht.

Dagegen wird der äo1u8 nicht ausgeschlossen durch den
I r r thum über die Person des Patentberechtigten; ebensowenig
durch den I r r thum über die Folgen der Rechtsverletzung; denn
es genügt, daß der Contravenient weiß, daß er eine Rechts-
verletzung, einen Eingriff in die Rechtsordnung begeht; zu wissen
wie sich der Staat zu diesem Eingriffe verhält, ob und auf
welche Weise er reagirt, ob er denselben bestraft oder nicht,
gehört nicht zum Wesen des äo1u8, vgl. auch Geyer in
der Münchner krit. V. schrift X I X S. 433 fg.; insofern und

*) I h e r i n g , Schuldmommt S . 5 1 : „Das Wissen kennt keine Grade,
darum auch der Dolus nicht. Fehlt es am Wissm, so ist der äowg aus-
geschlossen, auch wenn der I r r thum ein unverzeihlicher wäre.

Ko h l « r , Patentrecht. 30
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pur insofern ist es richtig, wenn man sagt,*) der Contravenient
hürfe sich nicht auf Rechtsirrthum berufen.

Eine gewinnsüchtige Absicht gehört nicht zum Begriff des
der äo1u8, vgl. auch -Dambach, Urheberrecht S. 131 fg.

Nr. 481. Nun ist aber wohl noch ins Auge zu fassen,
daß das indolente, apathische Verhalten des Contravenienten
sehr leicht von der Fahrlässigkeit zum äolus ßvsuwaiis über-
geht, sofern der Contravenient sich absichtlich gegen die sich
aufdrängenden Zweifel verschließt, absichtlich die Gelegenheit
der Aufklärung vermeidet, um unter dem Schütze dieses
Zwielichts sein Gewerbe ungestört weiter zu treiben, vgl. auch
v. Wächter S. 34 fg.

Hierher gehört nun insbesondere der Fall, wo eine Erfin-
dung aufgeboten wurde und auf Grund dessen einen provisori-
schen Schutz genießt. Die Anmeldung und das Aufgebot,
welche darthun, nicht nur, daß ein Dritter den Erfindungsschutz
prätendirt, sondern auch, daß das Patentamt keine sofortigen,
princiviellen Bedenken hegt, müssen den Glauben des Gewerbe-
treibenden an fein Recht in dem Innersten erschüttern, und das
Abweisen des Zweifels, ohne ernste, gewissenhafte Gründe,
wird in der Regel als äo1u8 erscheinen; während anderseits,
insbesondere wenn der Contravenient in loyaler Weise bei dem
Patentamte opvonirt hat, die bei gewissenhafter Ueberlegung
sitzen gebliebenen, aber nicht durchschlagenden Zweifel keinen
Anhalt für die Annahme des äolug gewähren; vgl. o. 11 äs
«ouä. inä.

Nr. 482. Für den üolus des Contravenienten ist jeweils
der einzelne Moment entscheidend; dies gilt umsomehr, als der
gutgläubige Quasibesitz der Erfindung nicht zu einem quafi-
dinglichen Rechte gesteigert worden ist, wie dies bei der d. 5
xo88688io des rüm. R. der Fall war — und auch das röm.
Recht beging ja die Inconsequenz, daß es bezüglich des Frucht-
rechts nicht das iuitium z>088688ioui8, sondern die 8MFu1a

in Betracht zog, tr. 48 § 1 äs aoy. rsr. äow., kr.

*) Vgl. z. B. Gareis S. 253.
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23 § 1. tr. 40 soä., Koppln , Fruchterwerb des k. t.
S. 85 fg., Göppert, organische Erzeugnisse S. 367 fg., vgl.
auch Br inz , k. t. xo88S88. S. 105 und dazu Hartmann in
der krit. Viertelj.fchr. XVI I I S. 165; ja auch in andern
Beziehungen . berücksichtigte es die Annula womsuta, so
insbesondere bezüglich des Imvensenersatzes, tr. 37 äs K. V.,
meine Abh. in der Zeitschr. f. franz. Civ. R. V I I I S. 534;
umsomehr muß diese Betrachtungsweise im Patentrechte durch-
greifen.

Nr. 483. Die Haftung trifft den Thäter, wozu auch der
Gehülfe gehört, denn das Civilrecht unterscheidet nicht; aber
auch den Mandanten und Ratihabenten, tr. 1 § 13. 14, tr. 3
tz 10. 11 äs vi st vi arm., tr. 44 § 1, tr. 45 aä 1sF. ^uÄ. ,
tr. 2 pr. § 1 äs uox. aot. Fraglich ist-es, ob und in welchem
Nmfange der äomwus ohne diese Zustimmung für seine Beamten
haftet. I m Allgemeinen kann die Frage nur nach den die
Verhältnisse des äoiuwu8 zu seinen Beamten normirenden
Gesetzen der einzelnen Länder beantwortet werden; soviel aber
wird im Allgemeinen gelten, daß der äoiuinuZ haftet bis zur
Bereicherung; was insbesondere bei Actiengesellschaften oder
andern sog. juristischen Personen von großer Wichtigkeit ist.*)
Klostermann, Patentges. S. 259, ist der gleichen Ansicht, auf
Grund seiner Theorie von der Haftung für die Bereicherung;
allein die Haftung des Princivals in diesem Falle beruht nicht
auf der Bereicherung im Allgemeinen, sondern auf der
Bereicherung durch die widerrechtliche That eines Andern, sie
ist nur eine adjecticische Erstreckung der Haftung eines wissent-
lichen Contravenienten, welche durchaus nicht über das in § 34
Ges. ausgesprochene Princiv hinausgeht.

Nr. 484. Mehrere wissentliche Verursacher einer und der-
selben Störung haften solidarisch, mehrere Verursacher mehrerer
Störungen für sich, Noäisrs, äs 1a 8o1i<Mits st äs 1'wäivi-
«idilits nr. 49 fg. 311 fg., 316 fg., Nsnouarä nr.. 261,

*) Wogegen natürlich eine criminelle Haftung einer sog. juristischen
Person nicht stattfindet, auch nicht für Geldstrafen, f. unten.

30»
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nr. 565, NouFuisr m. 1033.1034^ Dal las nr. 377^
Cass.Hof 27l7 1850 8. 51 I x . 78, 10/11 1855 bei r a t a i i i s
st 2uFust , auuai. äs 1a xroxr. inäustr. 1856 p. 38, 16/8
1861 8. 61 I. x. 1015, vgl. Dambach, Urheberrecht S. 166,
"Musterschutz S. 110, Wächter, Urheberrecht S. .235. Ob eine
einzige Störung oder eine Mehrheit von Störungen vorliegt,
ist eine Frage des concreten Falles.

. Eine Einheitlichkeit der Störung ist sicher dann anzunehmen,
wenn sich mehrere in die Arbeit getheilt haben, so daß jeder
ein bestimmtes Stück des Gegenstandes verfertigt, oder wenn der
'Fabrikant und der Verbreiter in abgesprochenem Einverständnis
mit einander handeln, vgl. Viano p. 616. 684 fg., vgl. auch
die citirte Entscheidung des Cafs. Hofs 16/8 1861 („8au8 au>
orm oonosrt sntrs sux").

^Nr. 485. Der Inhalt der Haftung ist bereits oben bei
der Characteristik des vorliegenden Anspruchs zergliedert worden.
Zu b̂emerken ist, daß von den truowg pbrospti naturgemäß die
Imvensen abgehen, wozu nicht nur die sveciellen Baarauslagen,
sondern auch der entsprechende Theil der allgemeinen Geschäfts-
unkosten zu rechnen ist; dagegen kann der Beklagte keinen Abzug
bes Unternehmergewinns verlangen, weil er in doloser Rechts-
widrigkeit versirte und daher eine derartige Berücksichtigung
nicht verdient, vgl. kr. 13 äs «onä. turt., o. 1. äs wkaut. sxxoZ.
(8, 51 (52).)

Nr. 486. Behauptet der Anzusprechende die Nichtexistenz
oder die Nichtigkeit des Patentes, so bestreitet er damit einen.
Präjudicialvunkt, er bestreitet nicht direct den Punct w tKsÄ;
denn der Kläger macht nicht sein jetziges Patentrecht geltend,
er macht Ansprüche aus vergangener Zeit geltend, welche fort-
dauern, wenn auch das Patent schon erloschen oder in dritte
Hände gekommen ist. Daraus folgt, daß

1. die Entscheidung der Nichtigkeit nicht nothwendig von.
Amtswegen an das Patentamt abgegeben werden muß (wenn,
auch die Abgabe statthaft, ia emvfehlenswerth ist), s. oben.
S. 240 fg.; und daß
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, 2. die Entscheidung keine reg ^uäioaw bildet für Ansprühe
aus sonstigen Patentbrüchen, sofern nicht eine Verweisung an
das Patentamt und eine separate Entscheidung des Präjudicial-
punktes erfolgt ist. Vgl. oben S. 240 fg., tr. 23 äs sxo.
rsi ^uä., Krüger, Consumtion S. 179 fg., Br inz , Pand.
S. 330 fg., Schott in der Münchner krit. V.schrift XIX
S . 495.

Nr. 487. Soweit die Haftung aus der Störung durch
unberechtigte Ausbeutung der Erfindung. Nur für diese hat
das Patentgesetz Norm und Regel gegeben. Daneben besteht
eine zweite Art. der Störung, welcher auf dem Gebiete der
Körperwelt die Sachbeschädigung entspricht,, und welche am
besten negativ characterisirt wird: Die Beeinträchtigung des
Gutsgenusses oder gar der Genießlichkeit des Gutes auf anderem
Wege als durch die dem Gute entsprechende Ausbeutung. Daß
das Gesetz diesen Punkt ungeregelt gelassen hat, ist begreiflich;
denn diese Beeinträchtigung ist nichts dem Patente eigentüm-
liches, sie gehört zu der allgemeinen Lehre von der Beschädigung
der idealen Gewerbsgüter, von welcher die französische Doctrin
und Praxis unter dem Titel der oouourrsnos äsioMs zu
handeln pflegt. Denn alle idealen Güter, welche im Verkehr
einen realen Werth haben, feien sie nun höchst persönlich, wie
Kunstfertigkeit, Crédit, Geschäftsvertrauen, seien sie von der
Person ablösbar, wie das Reälgewerberecht, der Zeitungstitel
u. s. w., stehen unter dem Schütze der doua üäs8, so daß die
bewußt rechtswidrigen Angriffe Dritter der civilrechtlichen, wenn
nicht gar der strafrechtlichen Repression unterliegen. Die Dar-
stellung der Grundsätze dieses Rechtsinstitutes, über welches
Vorläufig zu vergleichen ist Nua iä , isxsrt. äs IsFisiMon st
äs^äootrius st äs Mrigxruäsuos su matisrs äs marqua äs
tablions, Viauo, oontrstayon x. 611. 612, 0a1msi8, äs8 noms
et waiM68 äs tadriyus sd äs 1a oouourrsuos ä6I. würde uns zu
weit von unserm eigentlichen Gegenstande auf das allgemeine
Gebiet des Gewerberechts führen und soll demnächst in einer
Sammlung von Abhandlungen aus dem Industrierechte ihre
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Stelle finden. Hier ist nur zu bemerken, daß die Hauptmittel
der oouo. äsl. sind:

1. Unredliche Herabsetzung der Produkte des Gewerb-
treibenden;

2. Täuschung des Publikums über die Herkunft der eigenen
Waare, indem man ihr durch' täuschende Mit te l den Schein
verleiht, als stammte sie von einem andern Producenten, vgk.
oben S . 103;

3. Täuschung des Publikums über die Eigenschaften der
eigenen Waare, über Auszeichnungen, welche derselben zu Theil
geworden sein sollen; worin eine betrügerische Ueberhebung
gegenüber andern Producenten enthalten sein kann.*)

Die scharfe Durchführung der civilrechtlichen Repression!
gegen die o0uourr6uo6 äeioMe hat in Frankreich schon längst
zum Heil und Segen der Industrie gereicht; sie hat Glauben
und Vertrauen befestigt, und die geschäftliche Ehrlichkeit i n
unabsehbarem Maße- gehoben. Diese segenbringenden Rechts-
sätze auch im deutschen Rschte zu verwerthen, wird das Ziel
meiner in Aussicht gestellten Arbeit sein.

Nr. 488. Von der besondern Entschädigungsform der Buße
muß im strafrechtlichen Theile gehandelt werden.

V. Ueber t ragung der Patentansprüche.
Nr. 489. Die Uebertragung der persönlichen Patent-

ansprüche hat keine Schwierigkeit; sie folgt den ordentlichen
Regeln der Cession.- auch hier Uebertragungsact, Denunciation^
auch hier vielfach Uebertragungspsticht; vgl. Karstens, fingirte
Cession S . 86 fg . ; auch hier kann die Uebertragung sofort i n
Verbindung mit dem materiellen Geschäfte, Kauf u. s. w. ge-
schehen, so daß sich der Uebertragungsact nicht von seiner oausa.'
ablöst, nicht erst die Erfüllung eines in dem materiellen Ge-
schäfte enthaltenen Versprechens ist; auch hier enthält aber daK

*) Auch eine dolose processualische Verfolgung kann für die Störung des
Geschäftsbetriebs verantwortlich machen, fo eine dolose action su eoutrekayou,
vgl. Appell). LruxoU. 15/2 1875 ?a8ior. V. 1875 I I x. 294.
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Rechtsgefchäft häufig noch nicht den Cessionsact selbst, sondern nur
den Grund der. Verpflichtung zur Cession, sei es> dardas Rechtŝ
verhältnih nicht durch einen Willensact begründet wird — vgk
3. V. das oben erwähnte Beispiel der aotio rsälübitoiik!, S. 177.
178 -^, fei es, daß das Rechtsverhältniß zwar auf ewem
Willensacte beruht, dieser Willensact aber nicht auf die For>
derungsübertragung gerichtet ist, indem die Verpflichtung zur
Uebertragung erst indirect, durch die eigenartigen Combinationen
des Sachverhalts aus dem Rechtsgeschäfte entspringt; wie z.B.
mit dem Verkaufe des Patentes die Verpflichtung begründet
wird, die vom. Kauf bis zum publicirten Eintrag in die Patent^
rolle dem Verkäufer erwachsenden Entschädigungsansprüche zu
übertragen, § 3 I. äs ewpt. vsnä., tr. 13 § 12 äs aot. 6mt.
VMä., kr. 11 § 9 yuoä vi ant olam, kr. 14 (13) äs xsiioulo
et o0ium.f Mommsen, Erörterungen I S. 86 fg.

Nr. 490. Auch eine Cession künftiger Ansprüche ist mög-
lich; es ist daher möglich, daß der Patentberechtigte die aus
künftigen Patentoerletzungen entspringenden Forderungen für
die ganze Patentdauer oder̂  für einen bestimmten Zeitraum
überträgt; allein eine solche Uebertragung ist nur insoweit
wirksam, als die Forderung zu Gunsten des Cedenten erwächst,
da dieser nicht mehr Rechte übertragen kann, als er selbst hat;
daher die Uebertragung für die Folge wirkungslos wird, sobald das
Patent auf einen Dritten übergegangen ist und daher die Patent-
ansprüche zu dessen Gunsten erwachsen; ganz ähnlich wie die
Verpfändung künftiger.Früchte nur dann wirksam ist, wenn die
Früchte in das Eigenthum des Pfandbestellers fallen,*) Dern-
burg, Pfandrecht I S. 442 fg.

Nr. 491. Daß die Cession eine Uebertragung des For-
derungsrechts enthält und damit eine Singularsuccession begrün-
det, kann m.E.seit der völlig überzeugenden Darstellung Wind-
sch eid's, Actio S.148fg.,kaum mehr einem Zweifel unterliegen.
Einer Form bedarf die Uebertragung der Forderungen nicht; so

* ) Oder mährend seines Eigenthums an der Hauptsache pendent werden 5
Göppe r t , organische Erzeugnisse S . 234 fg. 241. 371.
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auch nicht die Uebertragung der Patentforderungen; insbesondere
ist der Eintrag in die Rolle nicht erforderlich. Was aber die
Vielbestrittene' Natur der/Denunciation betrifft, so scheint mir
die Ansicht die richtige zu sein, daß dieselbe kein Element des
Uebertragungsactes, sondern eine Cautel ist, um sowohl den
Schuldner, welcher zahlt, als auch den Cessionar, welcher die
Zahlung erwartet, sicher zustellen, vgl. Muther , ActioS. 178
fg.; daher die Denunciation nicht zum tlinäamsutum. g,F6iM
des Cessionars gehört, daher ferner bei mehreren successive«
Sessionen die Priorität der Cession, nicht die der Denunciation
entscheidet.

Nr. 492. Welche Mittel dem Schuldner zu Gebote stehen,
um sich vor der Pflicht zur Dopvelzahlung zu schützen, darüber
s. Bahr in Iherings Jahrb. I S. 445 fg., Schmidt, Grund<
lehre der CessionH S. 262 fg., Windscheid, Pand. § 334.

Nr. 493. Soweit die Cession der aus der̂  Behandlung
des Patentes entspringenden persönlichen Ansprüche. Größere
Schwierigkeiten bietet die Frage, ob auch der Anspruch des
absoluten Rechts, also die eigentliche, von obligatorischen Momenten
abgelöste Vindication cedirt werden kann. Sicher ist es nun,
daß das Rom. Recht eine Cession der rsi viuäioatio und zwar
gerade in der eigentlich dinglichen-Function kannte, wie dies
nicht nur aus einer Reihe von Pandectenaussvrüchen hervor-
geht, vgl. kr. 21, kr. 63 äs R. V., tr.21 äs ksrsä. vsuä., tr.35
§ 4 äs oont. smt., tr. 31 xr. äs ^ . smt. vsuä., k. 25 § 8
looati, kr. 12 äs rs Huä., k. 14 xr. äs turt., sondern auch in
den Institutionen, § 3 I. äs smt. st vsnä., und ganz allgemein
in o. 9 äs ksrsä. vsi aot. vsnä. ausgesprochen ist, I h e r i n g ,
Jahrb. I S . 104 fg., Bekker, Jahrb. IV. S. 205 fg., Schmidt,
Cession I I S. 328 fg.. Windscheid, Pand. § 337.

Indeß ist diese Cession ein offenbar aus einer besondern
Nothlage hervorgewachsenes, in der Rechtsconsequenz nicht be-
gründetes Institut; hervorgegangen aus der Nothlage, in welche
sich das römische Recht dadurch gesetzt hatte, daß es die Eigen-
thumsübertragung an die Besitzesttbergabe knüpfte, daher die
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erstere unmöglich war, wenn die Besitzesübertragung durch die
factische Sachlage, durch die Abwesenheu der zu übereignenden
Sache ausgeschlossen war. Damit nun in diesem Falle der Er-
werber dennoch eine reale Sicherheit habe, cedirte man ihm die
Vindication, um den Dritten selbst von dem Besitze zu ver-
drängen und sich dadurch den Eigenttzumserwerb zn ermög-
lichen.") Denn an sich widerspricht die Cession des Anspruchs
dem Princip, daß' derselbe nur eine untrennbare Action des
absoluten, dinglichen, quasidinglichen Rechts ist, so untrennbar,
daß er mit dem absoluten Rechte erlischt, daß er nicht auf die
Erben übergeht, sondern nur in der Person des neuen Eigen-
thümers neu erwachsen kann. Die Nothlage nun, in welcher
sich das römische Recht befand, besteht im Patentrechte nicht;
die Uebertragung des Patentrechts bedarf keiner Form, sie bedarf
nur des aämwiouwm's der Eintragung in die Rolle, ohne daß
aber das aämiiiiouliiiii die Voraussetzung des dinglichen Be-
standes des Uebertragungsactes wäre, s. oben S. 186. 187.

Nr. 494. Es ließe sich allerdings noch ein zweites prak-
tisches Interesse für die Cession des dinglichen oder quasiding-
lichen Anspruchs geltend machen: Die Möglichkeit, einem Dritten
die Vortheile des Eigenthums ohne das Eigenthum selbst zu
gewähren, so daß auch der durch die Klage erlangte Besitz nicht
zum Eigenthum führen würde und die rechtliche Situation des
Vindicanten nur den Character eines procuratorischen Eigen-
thumsgenusses hätte, eines Genusses auf Grund einer prooura
in rsm 8U3.M, welche xrooura aber nicht beliebig zurückgenommen
werden dürfte, sondern ein unwandelbares rechtliches Verhältniß
zum Eigenthümer begründete.**) Indeß auch diese rechtliche
Situation könnte nur als eine Nothlage betrachtet werden, als
eine Nothlage, in welcher man auf dem Wege des Anspruchs
das zu erreichen sucht, was man nicht auf dem Wege des
Rechtes erreichen kann; gerade diese Nothlage existirt aber im
Patentrechte nicht.

*) Vgl. auch O. A. G. Berlin 1863 bei Seuffert Arch. XXII 229.
**) Vgl. auch das soeben citirte Urtheil.
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Der Patentinhaber ist nicht auf eine beschränkte Anzahl
quasidinglicher Huraiuis angewresen, außerhalb welcher die Vet-
kehrsbedürfnisse nur auf Umwegen befriedigt werden könnten;
vielmehr steht es dem Patentinhaber zu, quafidingliche Genuß-
rechte mit beliebiger Ausdehnung And Beschränkung zu consti-
tuiren, so daß jene procuratorische Benützungsbefugniß völlig
überflüssig/.wäre, da ebendasselbe, was auf eine.m Umwege erreicht
werden sollte, auf glattem, directem Wege zu erzielen ist.

Aus diesen Gründen kann ich mich nicht dazu verstehen,
diese künstliche Gestaltung auf das Gebiet der Immaterialrechte
zu übertragen, und können daher auch die Streitfragen der
Lehre außer Spiel bleiben, insbesondere die Frage, ob die
Vindication auch gegen den Cedenten selbst, und ob sie gegen
seine Singularsuccessoren im Rechte gerichtet werden kann, von
welchen übrigens die erste ebenso zu bejahen (kr. 63 äs ie i
vinä.), als die zweite zu verneinen sein dürfte.

0. Erlöschen der Patentansprüche.

I.
ZV der Matnr der Ansprüche liegende Orlöschungsgrnnde.

Nr. 495. Daß das Patentrecht nicht durch Acquisitivver-
jährung erlischt, wurde oben (S. 224) entwickelt, vgl. auch
Unterholzner-Schi rmer, Verjährungslehre I I S . 46. 366 fg.
Wohl aber können die Patentansprüche der Verjährung ver-
fallen, und hierauf ist jetzt näher einzugehen.*)

* ) Man wird es vielleicht auffallend finden, daß die Erfitzung des
Rechts (S. 224) unter dm Erlöschungsgründen durch äußere Borgänge auf»
geführt wurde, während die Anspruchsverjährüng unter den, in der Natur dev
Ansprüche liegenden, Erlöschungsgründen figurirt. Allein dieser Unterschied
ist wohl begründet: denn bei der Anspruchsverjährung erlahmt die natürliche
Spannkraft des Anspruchs von sich aus, weil das Recht eine ewige Spannung
nicht erträgt: bei der Ersitzung erlischt das Recht, weil sich em anderer an
die Stelle setzt: ots — toi <zus ^o m'? msw.
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Nr. 496. Das Gesetz enthält die Bestimmung:
§ 33. „Die Klagen wegen Verletzung des Patentrechts

verjähren rücksichtlich jeder einzelnen dieselbe begründenden
Handlung in drei Jahren."

Gehen wir nun auch hier zunächst auf die aus der Vehand»
lung des Patentes entspringenden obligatorischen Ansprüche
über, so ist es sicher, daß sich die gesetzliche Bestimmung auf
dieInsvrüche aus der widerrechtlichen Ausnutzung des Patentes
bezieht, gleichgültig ob diese Ansprüche auf Restitution voir
truotu8 xsrosM oder auf Ersatz für truotus xeioixisnöi oder
anderwärtige mit dieser Benutzung verbundene Vermögens-
befchädigungen gerichtet sind.

Dagegen kann die Gesetzesbestimmung bei den Ansprüchen?
wegen Patentbeschädigung nicht zur Verwendung kommen; denn
das Gesetz begreift in § 38 offenbar nur diejenigen Ansprüche^
welche es in § 34 erwähnt; es hat sich jeder Normen über die.
bloße Güterbeschädigung enthalten und konnte daher auch nicht
über die Verjährung der aus dieser Güterbeschädigung entsprin-
genden Ansprüche verordnen.

Nr. 497. Das Gesetz hat nur die Verjährungszeit geregelt;
die Frist beträgt 3 Jahre, ähnlich, wie die Verjährungszeit des»
Urheberrechtsges. § 33. 34. Die 3 Jahre werden in der Weise
zu berechnen sein, daß der auf die vollendete Störung folgende
Tag der erste Tag ist, so daß der dem Tag der vollendeten
Störung entsprechende Jahrestag den letzten Tag der Verjähr
rungsfrist bildet.

Bezüglich des Anfangspunktes gibt das Gesetz nur die
Andeutung, daß von jeder den Anspruch erzeugenden Hand-
lung eine neue Verjährung läuft. Indeß hat die Bestim-
mung des Anfangstermins bei derartigen Obligationen keine
Schwierigkeit und entbehrt insbesondere die Frage, ob fü r
die aotio uata das Vorhandensein des Anspruchs genügt
oder ob zu dem Anspruch eine Rechtsverletzung hinzutreten,
muß, jeden practischen Interesses. Denn auch von den
Verteidigern der m. E. völlig verwerflichen Rechtsverletzungs-
theorie wird nicht behauptet, daß bei derartigen, aus Rechts-
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Widrigkeit stammenden, Obligationen neben der obligations-
begründenden Rechtswidrigkeit noch eine zweite Rechtswidrigkeit
i n , der Behandlung dieser Obligation nöthig wäre, um die
Verjährung zu ermöglichen. Vgl. Demelius, Untersuchungen
I S. 140 fg.

Das aber muß festgehalten werden, daß die Verjährung
erst mit der Vollendung des schadenbringenden Actes beginnt,
indem der Vollendungsact alle seitherigen zur Vollendung
zielenden Momente in sich faßt; vgl. kr. 15 § 4 yuoä vi aut
«lam: .̂QNH8 autsm osäyrs inoiM, 6x yuo iä 0M8 taowm,
perksotmu est aut üori ässiit, lioet p6rk6«tuiu noii 8it: alio^uin
81 2, Mnoipio 0psri8 ooopti annula ^UÎ8 HUMN6^6t, U66688S 68t,

«UN IÜ8, ^u i 0PU8 taräi88iN6 taosrsut, 8A6PÏU8 ÄFi. Wenn
daher die Fabrication eines patentirten Werkzeugs mehrere
Stufen der Vollendung durchmachen muß, so kann bezüglich
dieser Fabrication die Verjährung jedenfalls nicht vor Vollendung
des Gegenstandes beginnen; aber auch mit der Vollendung der
Fabrication wird dieselbe meistens deßhalb nicht beginnen, weil
erst die Verbreitung des Fabricats unter das Publicum, das
Inverkehrbringen oder doch das Feilhalten, einen effectiven Ver-
mögensschaden herbeiführen wird. Dem entsprechend bestimmt
auch das Urheberrechtsges. § 33 Abs. 2: „Der Lauf der Ver-
jährung beginnt mit dem Tage, an welchem die Verbreitung
der Nachdrucksexemplare zuerst stattgefunden hat," Endemann,
Urheberrecht S. 66, Dambach, Urheberrecht S.196, und diese
Bestimmung Jann analog angezogen werden. Handelt es sich
um das Inverkehrbringen, Feilhalten und um die Benützung
eines Arbeitsmittels oder einer Arbeitsmethode, so ergibt sich
der Beginn der Verjährungsfrist von selbst.

Nr. 498.^ Weitere Bestimmungen enthält das Gesetz nicht;
es fragt sich, inwiefern dasselbe aus den Landesgesetzen ergänzt
werden kann. Soviel muß nun an die Spitze gestellt werden,
daß das Gesetz sämmtliche Voraussetzungen der Verjährung
enthält und daß anderweitige Voraussetzungen aus Particular-
gesetzen nicht hergeholt werden dürfen. Von einer doua üäß8
des Präscribenten kann nach der Natur der Sache zum vorweg/



— 477 —

keine Rede sein; aber auch Beschränkungen aus der persönlichen
Qualification der Vetheiligten oder aus dem speciellen Character
des betheiligten Gewerbes können nicht in das Gesetz hinein-
getragen werden; daher von einer Sistirung der Verjährung
zu Gunsten von Minderjährigen, juristischen Personen u. dgl.
keine Rede sein kann.*)

I n dieser Beziehung ist die Iudicatur des höchsten Reichs-
gerichts, welche die Reichsgesetze möglichst aus sich selbst inter-
pretiren will, eine vollkommen berechtigte, vgl. Dreyer, Reichs-
civilrecht S. 118 und in der Zeitschr. f. fr. Civ. R. IX S.
285 fg.

Anders verhält es sich mit denjenigen Bestimmungen,
welche zu den nothwendigen Elementen des Verjährungsinstitutes
gehören, welche daher das Recht nicht völlig abweisen darf,
sondern auf die eine oder andere Weise reguliren muß, ansonst
es dem Institute nicht gerecht würde. Dies gilt insbesondere
für 3ie Unterbrechung. Jede Verjährung, mindestens jede Civil-
Verjährung muß unterbrochen werden können; sie bereitet dem
Nnsvruchsberechtigten einen Nachtheil, dem er auf irgend eine
Weise muß entgehen können; daher auch das berühmte Theodo-
sianische Verjährungsgesetz, die Grundlage der modernen An-
spruchsverjährung, ein ÛF6 «iieMuui verlangt (o 3 § 1 äs
xra68or. XXX vsl. XI^ auu.); der Bruch des Stillschweigens ist
eben die Unterbrechung.

Da nun das Institut nothwendig einen Modus der Unter-
brechung verlangt und das Reichsgesetz keinen Modus beschreibt,
so muß es seine Ergänzung finden; und diese kann es nur in
dem allgemeinen Theile des Civilrechts finden, welcher das
Verjährungsinstitut überhaupt mit allen seinen Ausläufern
behandelt und behandeln soll; und da eine gemeinsame gesetzliche

*) Der Entw. des Patentschutzverews § 37 enthielt die ausdrückliche
Bestimmung:

„Diese Verjährung läuft auch gegen Minderjährige und bevormundete
Personen, sowie gegen juristische Personen, denen gesetzlich die Rechte der
Minderjährigen zustehen, ohne Zulassung der Wiedereinsetzung i n den vorigen
Stand, jedoch mit Vorbehalt des Regresses gegen die Vormünder und Ver-
walter."
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Normirung dieses allgemeinen Theiles fehlt, so kann nur jeweils
das betreffende Landesgesetz Maß und Ziel geben. Dreyer ,
Reichsciuilrecht S. 121, R.O.H.G. 28/6 1875 Entsch. X V U I
S . 60 fg.

Dieses besagt denn auch das Urheberrechtsgesetz ausdrücklich:
tz 38 „die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften bestimmen, durch
welche Handlungen die Verjährung unterbrochen wird." Vgl.
Ondemann Urheberrecht S . 69, Dambach, Urheberrecht
S . 204. Wenn dieser § 38 dahin fortfährt, daß die Einleitung
des Strafverfahrens die Civilverjährung nicht unterbricht,
so ist dies zwar nicht in das Patentgesetz mitübergegangen,
es wird sich aber nach den meisten deutschen Civilgefetzen von
selbst verstehen, und die merkwürdige Vermengung der civil-
Lechtlichen und strafrechtlichen Behandlung, wie sie sich im
sranz. Recht, Ooäo ä'iu8t. ». 937. 638, findet, vgl. V o i t a i ä ,

äo äroit orim. ur. 874 fg., vgl. auch Nsnouarä nr. 266,
u is r ur. 1088, wird wohl auch künftig bei uns keine

Nachahmung finden.
Nr. 499. Die Wirkung der Verjährung ist im Patent-

recht, wie im. sonstigen Civilrecht, eine relative; der Anspruch
erlischt nicht unbedingt, er erlischt nur bedingt, für den Fall
nämlich, daß der Anzusprechende die Verjährung geltend macht.
Un te rho lzner—Sch i rmer I S. 494 fg., vgl. 0. oiv. art.
2223, sächs. Ges.b. § 153. Der Richter darf daher den An-
spruch nicht abweisen, weil sich aus dem Klagvortrag ergibt,
baß die gesetzliche Periode verstrichen ist; er muß trotzdem bei
«outuwaoia des Beklagten ein Versäumungsurtheil erlassen;
die Verjährung ist für ihn solange nicht vorhanden, als nicht
der Beklagte das Begehren auf Klagabweisung mindestens neben
anderm auf den Zeitablauf stützt.

Die Relativität des Erlöschungsgrundes im Civilrecht kann
mit der Relativität der Berechtigung des Staates zur Straf-
verfolgung bei den s. g. Antragsvergehen zusammengehalten
Werden, wo gleichfalls ein rechtlich erheblicher Thatbestand erst
mit der entsprechenden Action der zunächst Betheiligten eine
practische Bedeutung gewinnt.
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Nr. 500. Unter der Voraussetzung der soeben, erwähnten
Action erlischt der Anspruch, ohne einen naturalen Bestand
übrig zu lassen; auf welchen Punct hier nicht näher einzugehen
ist, vgl. Windscheid, Actio S . 38 fg., Pand. § 112.

Nr. 501. Soweit die Verjährung der obligatorischen An-
sprüche aus der widerrechtlichen Patentbenützung; die Verjährung
der Ansprüche aus der Beschädigung des Patentgutes unterliegt
dem Landesrecht, da diese Ansprüche nicht aus dem Patent-
gesetz, sondern aus dem allgemeinen Landesrecht entspringen;
wodurch sich allerdings eine merkwürdige Inconsequenz in der
Behandlung der Ansprüche ergibt.

Schwieriger ist die Frage, ob und in welchem Umfange
der Anspruch aus dem absoluten Rechte verjährt. Daß die
Ansprüche aus dinglichen Rechten der Verjährung unterliegen,
ist bekannt, vgl. o. 2. 3. 8 äy pray8or. X X X vsi X I , aimor.
Die Folge dieser Anspruchsverjährung ist aber die, daß das zu
Grunde liegende Recht, einer bestimmten Person und ihren
Successoren gegenüber, actionsunfä'hig, daß.das absolute Recht
i n dieser Hinsicht zu einem relativen wird; denn die Anspruchs«
Verjährung kann auch im dinglichen Rechte nicht eintreten, ohne
das zu Grunde liegende Recht anzutasten; nur ist die Einbuße
eine bloß relative, indem die Ansprüche des Berechtigten gegen
Dritte vollkommen gewahrt bleiben,*) vgl. o. 8 § 1 äs xraygor.
X X X vsi X I , mm.

Auch auf dem Gebiete des Urheber- ünd Patentrechts
wäre eine solche Verjährung denkbar, sofern der Berechtigt^
gegen die unbefugte Erfindungsausübung eines Dritten sich
während eines längern Zeitraumes apathisch verhielte; die Folge
wäre, daß der Dritte in der Ausübung der Erfindung in dem
seitherigen Umfange geschützt bliebe, daß das quaiidingliche
Recht in dem gleichen Umfange, wie es seither verletzt wurde,
diesem Dritten gegenüber seine Actionsfähigkeit und damit seine
quasidingliche Kraft einbüßte, daß es beschränkt würde, ähnlich

*) Ich kann daher nicht zugeben, daß durch die Verjährung der aetio
in rem das zu Grunde liegende dingliche Recht nicht berührt werde (W ind -
scheid, Actio S . 38).
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wie es in 'dem oben S. 137 fg. beschriebenen Falle beschränkt ist.
I n dieser Weise wird eine Anspruchsverjährung bei Gewerbe-
rechten anerkannt von Unterholzner-Schirmer I I S. 371:
„Hat er" (nämlich derjenige, welcher für sein Gewerbe auf
Ausschließlichkeit Anspruch macht) „den Betrieb eines Andern
Vierzig (oder dreißig?) Jahre geduldet, so. mag dieser allerdings
sich auf die Verjährung berufen, die denn für ihn zugleich eine
begründende Verjährung ist, wenigstens insofern sein Besitz da-
durch gegen Anfechtungen gesichert wird."

Nun kann aber bei der kurzlebigen Art . der Patentrechte
von einer 30- oder 40jährigen Verjährung keine Rede fein;-
diese könnte nur dann eintreten, wenn ein Erfinderrecht aus-
nahmsweise durch ein Reichsgesetz über die gewöhnliche Dauer,
und weit über die gewöhnliche Dauer, erstreckt würde. Aber
auch abgesehen hiervon könnte diese Verjährung des allgemeinen
Civilrechts schon deßhalb nicht zur Geltung kommen, weil eine
derartige Anspruchsverjährung zugleich eine relative Beschränkung
des Patentrechts involviren würde, während doch das Patentgesetz
offenbar die Bestimmung hat, das Patentrecht in seinem Um-
fange vollkommen und ausschließlich selbst zu normiren.

Daß sich- aber die 3jährige Verjährung des Z 38 Ges.
nicht auf den quasidinghchen Anspruch mit erstreckt, geht aus
dieser Gesetzesstelle selbst mit der größten Bestimmtheit her-
vor, da hier von einer Verjährung gesprochen wird, welche von
jeder verletzenden Handlung neu datirt, bei welcher mit jeder
Zuwiderhandlung von Neuem' aotio nata ist, während oei einer
Verjährung des quasidinglichen Anspruchs nur der Beginn der
continuellen Zuwiderhandlung als der Moment der aotio uaw,
der beginnenden Verjährung betrachtet werden könnte, während
die spätern Zuwiderhandlungen nur als die Fortsetzung des
durch die erste Störung begonnenen rechtswidrigen Zustandes
betrachtet werden müßten, ähnlich wie die Verjährung der rsi
vmäioatio mit der Besitzergreifung ein und für allemal anhebt,
und nicht etwa mit jedem neuen Vesitzacte von neuem be-
ginnt; vgl. Unterholzner-Schirm er S. I 281 fg.



— 481 —

Hiernach ist bezüglich des quasidinglichen Anspruchs aus
dem Patente keine Verjährung anzuerkennen.

II.

Aeußerliche Orlöschttngsgtiwde.

Nr. 502. Der Anspruch kann erlöschen durch Verzicht des
Anfpruchsberechtigten. Auch hier ist wieder zu unterscheiden
zwischen dem obligatorischen und dem quasidinglichen Anspruch.
Da die Obligation in ihrer praktischen Wirkung im Anspruch
aufgeht; so ist in dem Verzicht auf den obligatorischen Anspruch,
zugleich der Verzicht auf das zu Grunde liegende Obligations-
recht enthalten; denn ein Recht ohne practische Wirkung ist kein
Recht mehr. Dagegen geht das absolute Recht niemals im
Anspruch gegen eine bestimmte Person auf, seine practische
Kraft und Wirksamkeit liegt vielmehr regelmäßig auf einer
ganz andern ^Seite. Daher kann auch der Verzicht auf den
Anspruch das absolute Recht nicht vernichten, er kann demselben
nur eine relative Schranke bereiten.

Nr. 503. Der Verzicht muß in beiden Fällen dem Ve-
theiligten gegenüber erklärt werden; betheiligt ist hier derjenige,
gegen welchen der Anspruch gerichtet ist; es handelt.sich nicht,
wie, bei dem Verzicht auf das Patent (S . 231 fg.), um einen
Verzicht« an welchem eine unübersehbare Zahl von Interessenten
betheiligt ist, bei welchem daher eine Verzichtserklärung ohne
bestimmten Adressaten erfolgen kann.

Eine Annahme des Verzichtes von Seiten des Anzusprechen-
den ist nicht erforderlich; denn die Lösung des Anspruchs bedarf
der Mitwirkung des Anzusprechenden nur dann, wenn durch die
Lösung zugleich ein entgegengesetztes Interesse des Anzusprechen-
den wachgerufen wird, nicht aber dann, wenn die Lösung nur
eine! reine Entlastung, eine vorbehaltslofe Befreiung des Schul-
digen bewirkt, oum sit Huis oivüi oonstitutuiu liosre stiam

Ko h l e r , Patentrecht. 31
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inviti<iu6 msliorsm oonältionsiu taosre tr. 53, äs
8owt., kr. 91 60a,") kr. .8 § 5 äs novat.

Nr. 504. Die Wirkung des Verzichts auf das dem An-
spruch zu Grunde liegende obligatorische Recht ergibt sich aus
der obigen Charakteristik, und bedarf es in dieser Hinsicht keiner
weiteren Ausführung. Was hingegen den Verzicht auf den
quasidinglichen Anspruch betrifft, so ist folgendes zu bemerken:

Der Anzusprechende erlangt dadurch das Rechl, in der
seitherigen Weise und in dem seitherigen Umfange die Erfindung
auszubeuten; denn dadurch, daß das quasidingliche Recht ihm
gegenüber actionsunfähig wird, wird es zugleich ihm gegenüber
lahmgelegt, und hören daher seine betreffenden Ausbeutungsacte
auf, eine Störung des Rechts, einen Uebergriff in die fremde
Rechtssphäre zu enthalten. Ein Prohibitionsrecht gegen Dritte
erlangt dadurch derjenige, zu dessen Gunsten der Verzicht erfolgte,
nicht; ebensowenig aber auch ein Recht auf die Erfindungsaus-
übung in anderer Art und in stärkerem Umfange, als sie zur
Zeit des Verzichts- erfolgt ist.

Das quasidingliche Recht wird also durch den Verzicht nach
einer bestimmten Seite hin actionsunfähig; es wird actions-
unfähig nicht nur für den Verzichtenden, sondern auch für seinen
Universal- und Singularsuccessor, da der Verzichtende das Recht
nur mit dieser Beschränkung weiter übertragen kann, vgl. tr. 9
§ 7 ä6 ^jurs^uraiiä.: aäv6l8U8 sum, yui HuHurauäum ästulit
608YU6 yui in 6M8 loouul 8uoo6886iunt. Damit steht nicht im
Widerspruch, was oben von der Cession der i s i viuäioätio ge-
sagt wurde, da diese nun und nimmermehr den Zweck verfolgen
kann, das Eigenthum actionsunfähig zu machen.

Nr. 505. M i t dem Verzicht auf den Anspruch kann die
Anerkennung eines bestimmten Gegenrechtes verbunden sein; so
insbesondere, wenn beide Theile dasselbe Patentrecht bean-
spruchten; in diesem Fall erlangt derjenige, zu dessen Gunsten
die Anerkennung erfolgt, nicht nur ein Recht auf die seitherige

* ) Daß hier der Gläubiger zu einem Umwege schreiten mußte, erklärt
sich aus dem Formalismus der römischen Erlaßgeschäfte, welcher für unser
Recht nicht mehr besteht.
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Benützung, fondern auch die dem anerkannten Gegenrechte ent-
sprechende Prohibitionsbefugniß;*) zuvörderst dem Gegner gegen-
über, denn die Legitimationsfrage wird unter beiden Theilen
ausgeglichen, vgl. tr. 11 § 1 äs ^urHur.: 8i, oum

1)08868810116, 81 18 gui äßtulit
naiiotu8 8Ît P088688Î0Q6M, aotionsN in taotum 61
aber auch gegen diejenigen, gegen welche der Anerkennende selbst
ein Prohibitionsrecht gehabt hätte, vgl. tr. 13 § 1 äs HurH.
Allein hier liegt eben auch mehr als Anspruchsverzicht vor,
hier liegt Anerkennung des Gegenrechts vor, und die Erwähnung
an dieser Stelle ist nur deßhalb als nöthig erschienen, weil in
xraxi der Anspruchsverzicht von dem factisch nahestehenden An-
erkennungsvertrag streng geschieden werden muß.

v . Processualische Geltendmachung der P a t e n t -
ansprüche.

Nr. 506. Die processualische Erledigung der im obigen ent-
wickelten Patentansprüche erfolgt vor den ordentlichen bürgerlichen
Gerichten, nicht vor den Gerichten des öffentlichen Rechts und nicht
vor einem Specialgerichtshofe; „der Entwurf", fagen die Motive
S . 31, „gehe davon aus, daß Streitigkeiten über die Verletzung
eines Patentrechts vor die ordentlichen Gerichte gehören. Letztere
sind durchaus in der Lage, in folchen Streitigkeiten die Ent-
scheidung zu treffen, mag der Streit nun den thatsächlichen
Inhal t der als Verletzung eines Patentrechts bezeichneten Hand-
lung oder den Umfang des angeblich verletzten Patentrechts
betreffen. Es kann nur darauf ankommen, den Gerichten die
Gelegenheit zu gewähren, über die technischen Fragen, welche
möglicherweise in den Streit verflochten sind, sich schnell und
in maßgebender Weise zu unterrichten; der Entwurf gestattet
ihnen, zu dem Vehufe von dem Patentamte Gutachten einzu-
holen."

*) Vorausgesetzt wird aber, daß ein Patentrecht vorhanden ist und nur
ber Legitimationspunkt in Frage steht, f. oben S. 378.

3 1 *
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Diesen Gründen ist. im. Allgemeinen beizustimmen: daß dasi
Patent, einmal perfect, vollkommen auf dem Boden des Privat-
rechts steht, wmde bereits oben S . 281 fg. dargethan; daher
sind die Ansprüche aus dem Patente, wie. die Ansprüche aus.
der Behandlung des Patentes durch Dritte, privatrechtliche An-
sprüche, so daß von einer Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts,
keine Rede sein kann.

Allerdings kommen nun auch in den Anspruchsstreitigkeiten,
häufig difficile technische Fragen in, Betracht, für deren Be-
wältigung ein Fachgericht als angezeigt erscheinen könnte; so.
insbesondere was die im materiellen Patentrecht weitläufig
discutirte Frage betrifft, unter welchen Umständen anzunehmen
ist, daß zwei Conceptionen identisch sind. Jedoch kann, hier
durch die gutachtliche Function des Patentamtes geholfen werden;
und immerhin sind die hauptsächlichen technischen Fragen die-
jenigen, welche entweder sofort auf dem Wege einer Nichtig-
keits- oder Revocationsklage an das Patentamt gelangen, oder
durch ein Präjudinaldecret an dasselbe verwiesen werden.

Nr. 507. Die procefsualische Erledigung erfolgt auf dem
Wege des gewöhnlichen bürgerlichen Verfahrens. Es kann n W
unsere Aufgabe sein, hier, des Patentrechts halber, eine Dar-
stellung des bürgerlichen Processes zu geben, weder des gegen-
wärtigen, noch des mit Einführung der Iustizgesetze ins Leben,
tretenden Processes. Vielmehr müssen wir uns begnügen, der
Lehre des Procefses die eine oder andere. Seite abzugewinnen»
welche, bei der Behandlung der Patentansprüche, i n besondere
Beleuchtung tritt.

Nr. 508. Compétent sind die bürgerlichen Gerichte, unk
zwar die. bürgerlichen Gerichte im strengen Sinne^ nicht die-
Handelsgerichte, nicht die nach § 100 fg. Gerichtsverf. zu cane
stituirenden Kammern für Handelssachen; die Streitlachen sind:
nicht wie die Streitsachen des Markenrechts (Markengesetz § 19>
und des Mustsrrechts (Musterges> § 1.5), vgl. auch Gerichtsveift
ges. § 101 Z. 3e, für Handelssachen erklärt worden. Nur für
die dritter Instanz enthält das Gesetz eine besondere Bestim-
mung; es soll nämlich die in § 12 des Ges. v, 13/6 1 8 M
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geregelte Zuständigkeit des Reichsoberhandelsgerichts „auf die-
jenigen bürgerlichen Streitigkeiten ausgedehnt werden, in welchen
durch die Klage ein Anspruch a u f g r u n d der Bestimmungen
dieses Gesetzes" (des Patentgesetzes) „geltend gemacht wird."*)
Diese besondere Zuständigkeit gilt daher sowohl für den quasi-
dinglichen Anspruch aus dem absoluten Rechte, als für die
obligatorischen Ansprüche aus der widerrechtlichen Ersindungs-
benützung — sie gilt nicht für Ansprüche wegen Beschädigung
des Patentgutes, da diese Ansprüche nicht auf dem Patentgesetz,
sondern auf allgemeinen Normen der Sicherung der Verkehrs-
güter beruhen.

Das R. O. H. G. fungirt in dieser Eigenschaft nicht als
Handelsrechtliches Fachgericht, sondern -als bürgerliches Gericht
dritter Instanz mit derjenigen Zuständigkeit, welche entsprechen-
den Falles dem obersten Landesgerichte gebühren würde, § 13 des
Ges. v. 12/6 1869; wenn auch bezüglich der äußern Organi-
sation, bezüglich der Anwaltspraxis, Anwaltsdiscivlin u. s. w.,
natürlich völlig die für das R. O. H. G. bestimmten Normen
"gelten.

Die Competenzbestimmung des § 37 wird auch nach Ein-
führung der Iustizgesetze von Bedeutung bleiben, wegen des
§ 8 Abs. 2 des Eins. ges. zur Gerichtsverfassung; denn wo das
R. Ö. H. G. für compétent erklärt ist, wird künftig kein Bun-
desstaat die höchstinstanzliche Gerichtsbarkeit dem Reichsgericht
entziehen und einem obersten Landesgerichte zuweisen können.
Vgl. Struckmann-Koch S. 910.

Nr. 509. Auch für die örtliche Competenz gelten im
Allgemeinen die, gewöhnlichen Bestimmungen der Civilvroceß-
gesetze. Das gewohnliche korum wird auch hier das torum des
Viohnsitzes sein, oder was diesem gleichsteht, § 13. 18 C. P.
O.; auch das torum äslioti ist für Ansprüche aus wider-
rechtlicher Benutzung des Patentes begründet, § 32 C. P. O.,

* ) Aehnlich das Urheberrechtsgef. § 32, Kunstwnkges. § 16, Photographie-
ges. 8 9. Mufterges. 8 14 — nur mit Ausdehnung auf Strafsachen, welche
unser Gesetz nicht mit herübergenommen hat, vgl. Dambach S. 80.
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dazu Siebenhaar S. 71, und als Thatort ist der Ort
zu betrachten, an welchem der Consummationsact des wider-
rechtlichen Thuns vollzogen wird. Aber auch das Gericht
der Niederlassung, § 22 C. P. O., ist compétent, sofern
durch Gewerbe, Handel oder Gutswirthschaft eine Patentver-
letzung begangen wird. Denn dieses komm gilt nicht nur für
Klagen aus Geschäften, welche in Bezug auf die Nieder-
lassung abgeschlossen werden, sondern für alle Klagen, welche
auf den Geschäftsbetrieb Bezug haben, vgl. auH kr. 19 § 2 äs
Huäio, und zu diesen gehört die Klage aus dem durch den Ge-
schäftsbetrieb verletzten Patent.*)

Für einen Fall hat das Gesetz eine besondere Zuständig-
keit eingeführt in § 12. Nachdem hier bestimmt ist, daß der
Vertreter des im Auslande Wohnenden für die das Patent
betreffenden bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten legitimirt ist, fährt
das Gesetz fort : „Für die in solchen Rechtsstreitigkeiten gegen
den Patentinhaber anzustellenden Klagen ist.das Gericht zu-
ständig, in dessen Bezirk der Vertreter seinen Wohnsitz hat, i n
Ermangelung eines solchen das Gericht, in dessen Bezirk das
Patentamt seinen Sitz hat." Diese Bestimmung kann nicht
dahin verstanden werden, daß das betreffende Gericht aus-
schließlich zuständig wäre, denn es ist hieriü nur eine Zuständig-
keit creirt, nicht auch eine andere etwa sonst noch vorhandene
Zuständigkeit ausgeschlossen. Nur das muß angenommen
werden, daß dieser Gerichtsstand an die Stelle des Gerichts-
standes des Wohnsitzes des Patentberechtigten getreten ist und
diesen ersetzt, daher der § 18 C. P. O. wohl außer Betracht
bleiben muß.

Bezügliche Rechtsstreitigkeiten gegen den Patentinhaber sind
aber insbesondere quasidingliche Klagen, durch welche die Activ-
legitimation bestritten wird, Klagen zwischen mehreren Mitberech-
tigten, zwischen Usufructuar und Vollberechtigten und ähnliche.

Nr. 510. Daß unter Umständen, wenn schon der Anspruch
begründet ist, wegen objectiver (und damit zugleich subjectiver)

*) Wie auch Puchelt I S . 158 mit Recht die Ansprüche aus dem
Haftpfiichtgesetz hierher bezieht.
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Ungewißheit die processualische Geltendmachung suspendirt wird,
wurde bereits oben S. 434 entwickelt. Die Klage kann in
diesen Fällen nur einstweilen „eingeführt" werden, sofern sie
ein conservatorischer Act ist und ihre Erhebung (§ 239 ok. 230
C. P. O.) die Verjährung unterbricht,

Nr. 511. Wer zur Klage legitimirt ist, bestimmt sich nach
dem Rechte der Ansprüche, und ist Hierwegen auf das Frühere
zu verweisen. Dagegen ist es Sache des Proceßrechts, die per-
sönlichen Eigenschaften zu normiren, welche zur processualischen
Geltendmachung der Ansprüche erforderlich sind, vgl. oben
S. 389. Maßgebend sind daher die Bestimmungen der § 51 fg.
Ĉ  P. O. Proceßfähig ist derjenige, welcher sich bezüglich der im
Streite befindlichen Vermögensrechte nach dem für ihn maß-
gebenden bürgerlichen Rechte verpflichten kann; doch gelten be-
stimmte Exemtionen von Beschränkungen des bürgerlichen Rechts,
§ 51 Abs. 2 u. 3, § 53, worauf bereits oben S. 390 hinge-
miesen wurde.

Nr. 512. Ueber den Vertretungszwang gelten im Allge-
meinen die Bestimmungen der § 74 fg. C. P. O.; während
jedoch die C. P. O. im Uebrigen für die im Auslande Wohnen-
den nur die Ernennung eines Zustellungsgewalthabers anordnet,
§ 160 Abs. 2, so verlangt das Patentgesetz, daß der Berechtigte
bei Geltendmachung seines Rechts im Wege der Klage oder
derKlagvertheidigung einen im Inlande wohnenden Bevollmäch-
tigten aufstelle, welcher zur Vertretung in den bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten befugt ist. Ueber diesen Vertreter ist bereits mehr-
fach gehandelt worden.

Nr. 513. Das Patent muß bei den Gerichten als ein
Primafaciebeweis für das patentirte Erfinderrecht gelten; denn
es beruht auf Prüfung einer staatlichen Behörde, auf einer
durch die Cautel des Aufgebots verstärkten technischen Con-
statirung, welche für die Gerichte nicht verloren sein kann; wird
behauptet, daß sich das Patent auf eine andere Erfindung be-
ziehe als auf die geltendgemachte, so befindet darüber das
Gericht s. oben S. 131; wird dagegen behauptet, daß dem
Patent kein Erfinderrecht entspreche, daß dieses daher nichtig
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sei, so M t hier dasjenige, was über den Einwand der Nichtig-
keit gegenüber den verschiedenen Patentansprüchen, oben ent-
wickelt worden ist. Uebrigens genügt der Nachweis, daß das
Patentamt s. Z. die Ertheilung eines Patentes beschlossen hat,
nicht, es muß die wirkliche Ertheilung, womöglich durch Vorlage
des Patentes, nachgewiesen werden, da die Ertheilung nicht
immer erfolgt, wenn sie auch rechtskräftig beschlossen worden
ist, und insbesondere die Gebührenzahlung von 30 M. voraus-
setzt, vgl. oben S. 365. 366..

Nr. 514. Ebenso wie für das objective Erfinderrecht die
Patenturkunde, so bildet für die Activlegitimation die Rolle
des Patentamtes einen Primafaciebeweis, an welchen sich das
Gericht solange halten wird, als derselbe nicht durch gegen-
theilige Beweismittel erschüttert ist; denn der Eintrag soll
nur auf gehörigen Nachweis erfolgen, so daß jedenfalls bis auf
weiteres unterstellt werden, muß, daß die Sache in Ordnung ist.

Nr. 515. Ein vorhergehendes strafgerichtliches Urtheil
wegen derselben Patentverletzung ist für den Civilrichter nicht
bindend, o. unio. yuanäo oiv. avt. orim. -praej. (9, 31), Gol t -
dammer Arch. V. S. 344 fg., Planck, in den Verhandl. des
d. Iurist.tags V I I . 1 S. 3 fg., 13 fg., 38 fg., 43 und A
Souf fer t ebenda VU 2 S. 65 fg., § 14 Z. 1 des Einf.ges.
zur C. P. O., Struckmann-Koch S. 750; der Grundsatz des
französ. Rechts „1o oriuüiisi emxorw 1s vivü" ist nunmehr in
Deutschland wohl allgemein als irrig erkannt.

Nr. 516. Wie bereits oben angedeutet, können bei Geltend-
machung der Patentansprüche technische Fragen in Betracht
kommen, zu deren Erledigung die Mitwirkung einer technischen
Behörde wünfchenswerth ist. Das Gesetz § 13 hat für diese
Fälle in der Art Fürsorge getroffen, daß das Gericht ein Gut-
achten des Patentamtes einholen kann; so daß das Patentamt
in dieser Hinsicht eine ähnliche Function erfüllt, wie die Sach-
verständigenvereine des Urheberrechts, § 31. 49 Nrheberrechtsges.,
§ 16 Kunstwerkges., ß 14 Musterges., § 16 Photographies.,
Instruktion über die Zusammensetzung und den Geschäftsbetrieb
der Sachverständigenvereine v. 12/12 1870 § 4 fg., Bestim-
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nmngen über Hie Zusammensetzung und den Geschäftsbetrieb
der künstlerischen, photographischen und gewerblichen Sachver-
ständigenvereine 29/2 1876 § 4 fg. Das Patentamt ist M
Erstattung des Gutachtens verpflichtet, und bedarf keiner Ge-
nehmigung der vorgesetzten Behörde, wie zur Erstattung eines
Extrajudicialgutachtens. Wohl aber kann es verlangen, daß ihm
die Punkte, über welche sich das Gutachten verbreiten soll,
bestimmt und klar vorgetragen und die nöthigen Materialien
bereitgelegt werden.

I n dieser Hinsicht können die oben erwähnten Instructionen
-analog angezogen werden; die Sachverständigenvereine sollen
nämlich das Gutachten nur abgeben, wenn Hnen zuvor Von
dem requirirenden Gerichte übersendet sind:

1. die gerichtlichen Acten,
2. eine actengemäße Darstellung des Sach- und Streitver-

Hältnifses, in welcher zugleich die zu begutachtenden Fragen
einzeln aufgeführt sind, unter Beifügung der Angabe, ob und
«eventuell welche Erklärung von den Parteien über jene Darstel-
lung abgegeben oder aus welchen Gründen die Abgabe solcher
Erklärung unterblieben ist,

3. die zu vergleichenden Gegenstände, deren Identität durch
Anhängung des Gerichtssiegels oder auf andere Art außer
Zweifel gestellt und gegen Verwechslung gesichert ist.

Nr. 517. Bekanntlich bestimmt § .369 Abs. 2 C. P. O.
<auf Antrag der Reichstagskommission), daß, wenn für gewisse
Arten won Gutachten Sachverständige öffentlich bestellt sind,
ändere Personen nur dann gewählt werden sollen, wenn beson-
dere Umstände es erfordern, vgl. auch § 73 Abs. 2 Str.Pr.O.
Hieraus, in Verbindung mit § 18 Patentgest, hat man ge-
schlossen, daß nach Einführung der Iüstizgesetze der Richter,
Von besondern Umständen abgesehen, an das Patentamt als
sachverständige Behörde gebunden sei und keine anderen Sach-
VerständigM aufstellen dürfe, Dambach. S. 50, Gareis
S . 190. 191.

Diese Ansicht ist indeß nicht begründet; sie ist es ebenso«
wenig, als die Annahme, daß in Streitigkeiten über das Ur-
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heberrecht das Gericht sich fortan nur an die Sachverständigen-
vereine wenden dürfe, während doch das Urheberrechtsgesetz in
§ 30 ausdrücklich dem Richter die volle Freiheit in der Auswahl
der Sachverständigen gesichert hat. Endemann, Urheberrecht
S. 63, Dambach, S. 186. Denn das Patentamt ist, wenn
es gleich zur Abgabe von Gutachten verpflichtet ist, nicht auch
als sachverständiger Verein und noch weniger als gerichtlicher
Sachverständigenverein öffentlich bestellt; da ja zuletzt jede tech-
nische Behörde für verpflichtet erklärt werden kann, auf gerichtliche
Requisition Gutachten abzugeben, ohne daß daraus Jemand
schließen wird, daß diese technische Behörde die obligate Sach-
verständige ist und daß alle andern Sachverständigen auf diesem
Gebiete abgethan sind; auch geht aus den Protokollen der
Reichstagskommission 16 S. 141 hervor, daß unter diesen
obligaten Sachverständigen nur solche zu verstehen sind, welche
durch einm Administrativact gerade für den bestimmten Gerichts-
bezirk zu der bestimmten Function ernannt worden sind, wie
z. B. die Gerichtsärzte, die gerichtlichen Schätzer, die gerichtlichen
Dollmetscher u. dgl., weitaus nicht eine mit andern Functionen
betraute Staatsbehörde, welche zufällig auch zur Begutachtung
herangezogen werden kann.

Nr. 518. Daß dem Eigenthumskläger ein vorbereitendes
Verfahren offensteht, um die Vorweisung (Exhibition) der Sache
zu erlangen, ist eine einleuchtende Forderung der Gerechtigkeit
und des practischen Bedürfnisses; daher es zu verwundern ist,
daß neuere Gesetzgebungen das vom röm. Rechte im aus-
reichendsten Maße gewürdigte Exhibitionsbedürfniß so wenig
berücksichtigt haben, vgl. Demelius, Exhibitionsvflicht S. 275 fg.
Allerdings werden ,in vielen Fällen Polizei und Strafrichter
den civilrechtlichen Exhibitionszwang überflüssig.machen, Deme-
l ius S. 265. 266; allein daß es mit diesen Hülfsmitteln nicht
immer abgethan ist, daß diese Hülfsmittel oftmals nicht ent-
fernt das leisten, was die Selbstthätigkeit der Parteien, legt
die Erfahrung allerorts vor Augen. Vollends in den Fallen,
in welchen es sich nicht um ein Delict. des Gegners, sondern
um einen unbewußten Widerspruch mit dem subjective« Rechte
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handelt, ist der Kläger ohne Exhibitionszwang häusig nahezu
schutzlos. Dies t r i t t in gesteigertem Maße auf dem Gebiete
des Urheber- und Patentrechts hervor, wo es dem Berechtigten
in vielen Fällen kaum ermöglicht ist, sich über die Fabricate
oder über die Fabricationsmethode eines Gewerbtreibenden
sichere Kenntniß zu verschaffen.

Aber die bloße formale Herübernahme der aotio aä
sxlüdsnäum des römischen Rechts würde nicht viel fruchten,
folange nicht für jenes schnelle und sichere Verfahren des
römischen i'uäsx, für jenes summatim ooFuososrs, ein in unsere
modernen Verhältnisse passendes Aequipollent gefunden ist.*)

Diesem Bedürfnisse hat nun das französische Recht in ganz
vortrefflicher Weise genügt durch das Institut der saisis, welches
denn auch sosehr in das Rechtsbewußtsein eingedrungen ist, daß
selten eine aotiou en coutrskayou ohne vorherige saisis erhoben
wird und man sogar hat zweifeln können, ob eine Confiscation
ohne vorherige Beschlagnahme erfolgen kann. Diese saisis kennt
das französische Urheberrecht, vgl. V i a n o p. 190 fg., N s u ä u ,
nr. 828, das französische Markenrecht, U u a r ä p. 63 fg.,
V 6 ä a r r i ä s I l l ur. 980. 981, hauptsächlich aber das französische
Patentrecht, wie sofort zu zeigen ist.

Nr. 519. Das. französische Patentgesetz art. 47 besagt:

1̂ 68 propristairss äs drsvst pourront, su vsrtu ä'uuk
oräounauos äu prsgiäsut äu tribunal äs prsmisrs mstauos^
tairs proosäsr, par tous kuissisrs, a la assignation st ässoriptiou.
ästaiiisss, avso ou saus saisis, äss oHsts prstsuäus ooutrsfaits.

I/oräouuauos ssra rsuäus sur simpls rs^utzts st sur 1^
rsprsssutatiou äu drsvst; siis ooutisuära, »'il ^ a Usu, la-
uominatiou ä'uu sxvsrt pour aiäsr̂  I'nuissisr äans sa ässoriptiou.

I^ors^u'ii ^ aura lisu a la saisis, la äits oräouuauos-
pourra imposer au rsyusrant un oautionusmsut,
tsnu äs oousiFusr avant ä'v tairs proosäsr.

^) Daß man dieses nicht gefunden hat, ist wohl einer der Hauptgründe
des seltenen Gebrauchs der aoüo aä sxindeuäuiu im modernen Rechte
gewesen.
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yui rso^uftrra 1a 8ai8is.

I l 8sra )aÎ886 oopis au ästsntsur ä68 «d^st8 äsorit8 ou
82Î8Î8, taut äs l'oräonuauvs "HU6 äs l'aots 00U8tataiit ls äsi>9t
clu oauticnmeNsut, 1y 028 sousaut; le tout, äpsiusäs uullits
et äs ä0MmaFS8-iutsr6t8 ooutrs 1'bui88isr.

^r t . 48. H. ästaut, p̂ar 16 ihHUßraiit, äs 8'strs pourvu,
«oit par la vois oiviitz, 8ott Mr la vois oorrsMMnsils, äaü8
1s äslai äs kuitaws, -^ -— (folgen die Zusatztage), la 8ai8is
0R äs8oriptiou ssra nulls äs pisiii äroit, 8au8 prsMäios äs8
6oiuNaF68-iutsrßt8 <iui pourront strs rsolamW, 8Ä v a
lieu -̂

M i t dieser Beschlagnahme -auf Grund summarischer Cog-
nition hat der Berechtigte ein sehr sicheres und schneidiges
Hülfsmittel, um zu feinem Rechte zu gelangen; wie dies in
Frankreich auch allerorts rückhaltlos anerkannt w i rd ; vtzl.
Rsuouarä ur. 234 fg., Rsuäu nr. ^38 fg., V lauo p. 645
fg., NouFu is r ur. 837 fg.

Es wäre zu wünschen gewesen, daß im deutschen Gesetze
ein ähnliches scharfes und practifches Institut geschaffen worden
wäre; dies ist indeß nicht geschehen; das Gesetz schweigt. Man
kann daher nur mit den gewöhnlichen Hülfsmitteln des Proceß-
rechts operiren; und hier bietet uns die d. C. P. O. das
Institut des Verfahrens zur Sicherung des Beweises, ein
Institut, welches, praktisch benützt, dem vorliegenden Bedürf-
nisse im Allgemeinen entsprechen möchte.*) Denn in solchen
Contraventionsfällen wird die Sache oftmals, ja meistens so
liegen, daß „zu besorgen ist, daß das Beweismitkl verloren,
oder die Benutzung derselben erschwert werde", § 447 C. P.
O.; das Beweismittel, dessen wirksame Benutzung in Frage
steht, ist der durch Expertise unterstützte Augenschein, H 336.
337 C. P. O.

*) I n Frankreich hat dieses Institut nur ein bestrittenes Dasein, Von -
, traits äss prenvW (3m. sä.) I z>. 324, daher eine Specwibestim-

mung allerdings um so dringender nöthig war.



Das, Gesuch um Vornähme dieses Augenscheins ist hei dem
Woceßgerichth und vor-begonnenem Processe, sowie im Fall dee
Eile,^ bei dem. Amtsgerichte anzubringen, in dessen Bezirk der
Augenschein vorzunehmen ish. § 448 C. P. O^ I n dem Ge-.
such sind die Umstände, welche dasselbe rechtfertigen, glaubhaft
zu, machen» § 449 6oä;. Ueber. das Verfahren vgl. § 451 fg.

Wird der richterliche, Augenschein beschlossen, so ist der-
jenige,, gegen welchen die Klage gerichtet ist oder gerichtet werden,
soll, verpflichtet, seine Gewerbs- oder Handelslocalität dem
richterlichen Augenschein zu, eröffnen, vgl. Demel ius^ Exhibi«.
tionspflicht S . 262 fg.,, Motive zur Civ.pr^ O. (1874/75)
S. 246f^., S iebenhaar S . 376, Struckmann-Koch S .273 ;
denn wenn man auch Bedenken trägt, in allen Fällen, wo es
sich um die Ermittlung eines für den Civilprozeß erheblichen prä-
senten Sachverhalts handelt, einen richterlichen Augenschein
gegm den Willen des Proeeßgegners zuzulassen (vgl. Wach in
der. Münchner^ krit. V.schrift XV S . 34K M * ) so kann ein
solcher Zwang zur Zulassung des Augenscheins dann nicht wohl
bestritten werden, wenn es sich, um die Besichtigung von Ein-
richtungen handelt, welche entweder mit Immobilien zusammen-
hängen oder in. bestimmten Lokalitäten ihre regelmäßige Ver->
Wendung, finden.**)

Nr. 520. Viele Patentansprüche gehen auf Restitution,
und Schadenersatz, also auf Dinge, welche von jeher die
schwache Seiten der deutschen Gerichte gewesen sind, so. sehr> daß
zu bezweifeln ist, ob der Entschädigungszwang den Bedürfnissen
gerecht geworden ist, welchen im röm. Rechte das System, der
Geldstrafen auf ebenso leichte, als. sichere Ar t entgegenkam,

Schuldmoment S . K6; das ganze System des Scha-

*) Daß ein derartiger Zwang seine natürlichen Schranken hat̂  wird
auch im französ. Rechte anerkannt. Der Appelhof H.misug 18/2 1841 vaU.
rec. xon 42 I I z>. 80 hat beißnelsweise ausgesprochen: yn'on uo peut 89
vsriuettrs äs lookorcHei' »nr Iv8 poi8onus3 ä«g ohjyt» eouovniant^ 1'»rt äo
Fnsrir> <̂ ua,uä inßmo Ü3 8on<> 8ouz>̂ 0nns3 äs ooutrskayou.

«') Aus, diesem Grund erklärt Demel ius S. 276 dteAusdehwlna>der
Exhibitionspsiicht auf unbewegliche Sachen für „überflüssig, übrigens aber un?
schädlich."
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5enersatzes taugt wenig, wenn es nicht getragen wird von einer
weitschauenden, freien Jurisprudenz, welche es versteht, unter
Abwägung aller Umstände des einzelnen Falles eine das Ver-
mögen verletzende Handlung in ihren pecuniären Nachwirkungen
zu verfolgen und mit sicherer Hand zwischen dem, was in Folge
dieser Handlung geworden ist, und dem, was ohne sie geworden
wäre, die Bilanz zu ziehen. I n dieser Verfassung ist leider bis
jetzt die deutsche Jurisprudenz nicht gewesen, und wer wie ich
alle Bitterkeiten dieses Verfahrens durchgekostet hat, wird den
wiederholten Schmerzensschrei begreifen, welchen»Zink, über die
Ermittlung des Sachverhaltes im französ. Civilprocesse I S . 563
<1860), und dann wieder Lehmann , der Nothstand des Schäden-
Procefses (1865), erhoben hat.*)

Von der Grundmaxime,- aotors uou probants rsu8 adgol-
vitur, welche, wie alle derartigen Maximen, nur solange richtig
ist, als sie in richtigem Maße und mit richtigem Tacte gehand-
habt wird, ausgehend, verlangt man von dem Kläger den
apodiktischen Beweis von etwas, das überhaupt nicht apodiktisch
bewiesen werden kann, weil es seiner Natur nach problematisch
ist. Dasjenige, was Jemand hätte, wenn ein bestimmter Um-
stand nicht eingetreten wäre, wird sich immer nur in mehr oder
weniger hypothetischer Weise festsetzen lassen, um so mehr, je
reicher und verwickelter die Lebensverhältnisse sind, in welche
das schadenbringende Ereigniß eingegriffen hat, je lebensreicher
die Stelle des socialen Körpers ist, in welche die Wunde ge-
legt wurde. Wie der Arzt die Folgen der Verletzung und den
Verlauf des künftigen Heilungsprocesses nur muthmaßlicher
Weise vorhersehen kann, so kann auch der Beobachter der Lebens-
verhältnisse niemals bis auf den leHten Nerv die Schäden
«ergründen, welche eine rechtswidrige Handlung im einzelnen

* ) Vgl. auch v. B a r , Recht und Beweis im Civilprocesse S . 216 fg.
Lediglich Doktrinarismus ist es, was Wach, krit. V.schrift X I V S. 360 fg.
dagegen geltend macht. Wenn, wie er behauptet, die deutsche C. P. O. in
7>er freien Beweiswürdigung Grundsätze aufgestellt hat, „welche bisher im
deutschen Recht unbekannt waren", so ist das eines der größtm Verdienste,
melche sie sich um die deutsche Rechtspflege erworben hat.
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Fall einem reichen Vermögensorganismus beigebracht hat. Hier
steht die Gesetzgebung vor der Alternative, entweder durch
positive Schadensnormen dem Beschädigten zur Hülfe zu kommen,
und da leisten in unentwickelten Verhältnissen die Geldstrafen
treffliche Dienste, oder die Festsetzung dem Tacte des Richters
im Einzelfalle zu überlassen, wie dies die neuere Gesetzgebung
fast allerwärts gethan hat.

Diese zweite Vehandlungsweise kann aber nur dann
den ersten Anforderungen der Gerechtigkeit entsprechen, wenn
der Richter aufhört, apodiktische Gewißheit zu forderu, wenn
er mit demjenigen Maße mißt, mit welchem man im Verkehr
derartige Dinge zu messen pflegt, nämlich mit der Regel des
Lebens. Was im normalen Verlaufe der Lebensverhältnisse
eingetreten wäre, hat der Richter nach den Principien der allge-
meinen Lebensanschauung zu beurtheilen und seiner Entscheidung
zu Grunde zu legen. Verlangt dagegen der Richter, wie im
deutschen Processe, anstatt einer solchen vernünftigen Ueber-
zeugung, das, was man als juristische Gewißheit bezeichnet, so
ist dem Entschädigungsanspruch sofort der praktische Boden
untergraben, und nur ein höchst mühseliges und klägliches Re-
sultat t r i t t da ein, wo das Recht eine kräftige Reaction ver-
heißen hatte.

Gerade in diesen Fällen zeigt sich die ganze Naturwidrig-
keit des Princips von der juristischen Gewißheit im Gegensatz
zur Gewißheit des Lebens, die ganze Unnatur einer rechtlichen
Beurtheilung, welche die volle und wahre Quelle der Beobachtung
des Lebens hinter sich läßt, und daher statt der natürlichen
Frucht des Lebens nur das verkümmerte Product der Treib-
hauspflanze zu Tage fördert.*). I n dieser Beziehung stand der

*) Ein Urtheil im deutschen Entschiidigungsprocesse lautet beispielsweise
(gewöhnlich nach umständlichen Beweiserhebungen) auf eine Summirung von
etwa 20 Posten, die auf Mark und Pfennig ausgeschlagen sind, auf 10 gleich-
falls auf Mark und Pfennig berechnete Posten, welche von einem Eide des
Klägers, und 10 ebensolche, welche von einem Eide des Beklagten abhängen:
wobei dann vielleicht noch in Pppellatorio der eine, oder andere Posten ge-
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römische Huä6x, M dessen! Obliegenheiten eA gehörte, üb
wationeui kaosist,. tr.^ 4 §. 4, tr. 5 A 3 äs< in Ut. ^ur.^ vgl.
auch? o. 9 uuHtz- v i (ta^atjony ich Mäioo ta.o^ xrft pyrsouarum
atWv uezotü MaUtats), weit über, dem: modernen Gelehrten?
richter;, der französische, Richter, welcher «den, ganzen Schatz-
seiner Welt-, Lebens? und Erfahrungsweisheit mit in, die Sitzung
bringt, ihn nicht an der Schwelle des Gerichtes zurücklaßt"
(Z i nk l S . 579), weit übqr dem, deutschen Richter, welcher sich
zu einer solchen Freiheit von den. Banden, des. Formalismus
und. der Maxime nuv selten zu emancipiren vermag.

Diese freie Würdigung der Verhältnisse, welche sich an.
Stelle einer apodiktischen Gewißheit M dem. in der Natur der
Sache liegenden problematischen Resultate begnügt, ist insbesondere^
vonnöthen in Fällen, in welchen eine. Rechtswidrigkeit, und-
zwar .eine absichtliche Rechtswidrigkeit den Anspruch erzeugt hat.
Hier ist es. nun völlig naturwidrig, die. Ungerechtigkeit trium-
phiren zu lassen, und die, Zweifel,, welche der Fall bietet, nach
dex Parole, lion M äeüoit, 8sä xrobatio,. zu Ungynsten des.
Verletzten auszulegen. Sosehr es. auch, richtig ist. daß. Schadens
ersatz und Strafe begrifflich, ausein.andergehalten werden müssen,.
B i n d i n g , Normen I S . 157 fg.,, so. wenig, ist es. ausgeschlossen,
daß, wie bei Bemessung der Entschädigung überhaupt das sub-
jective Moment berücksichtigt werden muß (s. oben S . 460),
so insbesondere hier im Zweifelsfalle die Wagschale, sich zu
Ungunsten des arglistigen Gesetzesverächters neigt.

Treffend bemerkt V iauo p. 683: I I .̂ a toujours okanos,
ä'errsur äan8 I'axzn-soiatiou äu äomwaFS oauss, oeia 68t ü i -

; N M i l ns 8srait pa8 M8t6 c^us 1s brsvsts su
8 i 1a M8tio6 86 t r o m x s , 06 äoi t ßtrs au p roü t äu

1o oontrskaotsur n'a xa8 1o äro i t äs 8'sn

strichen^ der, ein« oder yndere Eingestrichen, oder auch nm auferlegt, oder
von der einen Partei auf, die andere übertragen wird.

Aber läßt sich der Betrag des. Schadens jemals auf Mark und Pfennig
ausschlagend Und glaubt man, daß dieses eher das- richtige trifft, als eine
nach Vernünftiyer Lebensbeobachtung zu bemeffende> und je schuldhafter und
frivyler der. Beklagte war, desto ausreichender zu bemessendo Bauschsumme?
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Denselben Gedanken äußert Z i nk I S . 569. 570: „ I s t
der gewisse Schaden, den Jemand durch die Schuld seines
Nachbarn erlitten, und den dieser zu vergüten nach allen Rechten,
wie n̂ach der Billigkeit verbunden ist, zufällig unbekannt, ist er
auch unerforschlich, weil die Natur uns die Erkenntniß des
Verschwundenen, den Blick in die Wechselfälle einer geheimniß-
vollen und in ihren Grundlagen verrückten Zukunft, die Seher-
gabe für die Verkettung der Ursachen und Folgen versagt,
glücklicher Weise versagt hat, so darf deßhalb das Unrecht noch
keinen Triumph feiern, die Gerechtigkeit noch nicht ihren Dienst
verweigern; der annehmoare Schaden, der beiläufig und am
wahrscheinlichsten erlittene, das grundhaltig wahrnehmbare
Interesse, soweit es muthmaßlich gequetscht wurde, muß an die
Stelle der wahren Größen treten, und dem richterlichen Aus-
spruche zu einer zwar weniger zuverlässigen, aber immer noch
gerechten und rechtsförderlichen Unterlage dienen. Wer dem
Andern einen Schaden jener Ungewissen Art zufügt ,
der begeht ein zweifaches Unrecht an ihm, einmal durch die
Schmälerung feines Vermögens fchon an sich, und überdies
noch dadurch, daß er ihn um die Mi t te l bringt, mit denen er
die Größe seines Schadens hätte beweisen und klar vor Augen
legen können."

Das nämliche gilt aber auch dann, wenn nicht nur der
Betrag, sondern auch die Existenz des Schadens in Frage steht:
Denn zwischen dem einen und dem andern zu unterscheiden, ist
eitel. Schein. Handelt es sich um die Höhe des Schadens, so
handelt es sich eben darum, ob der, ein gewisses Maß über-
steigende, Schaden eingetreten ist oder nicht; handelt es sich um
die Existenz des Schadens, so handelt es sich darum, ob auch
jenes erste Maß des S.chadens eingetreten ist; die Frage bezüg-
lich dieses ersten Maßes kann aber nicht anders behandelt mer-
ken, als die Frage wegen des dieses Maß übersteigenden Rests.
Nur das ist festzusetzen, ob eine in das Vermögensrecht, ein-
greifende, kraft des Vermögensrechts verbotene Handlung verübt
wurde; ob und welche Spuren dieselbe zurückgelassen hat, ist
nur eine, nicht zwei Fragen.

K ö h l e r , Patentrecht. 32
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Nr. 521. Die oben entwickelten Grundsätze müssen ins-
besondere auf dem Gebiete des Industrie-, Urheber- und Patent-
rechts gelten, denn hier sind die Lebensverhältnisse am ver-
wickeltsten, die den Schaden bestimmenden Momente am wenigsten
an Ort und Zeit gebunden; hier ist ohne freie Schätzung über-
haupt nicht auszukommen. Dies mag mit die Veranlassung
sein, warum bei uns derartige Processe in den letzten Jahr-
zehnten zu den größten Seltenheiten gehörten; mindestens weiß
ich, daß gewiegte Anwälte den Schädenvroceß unterließen, weil
sie die Veweislast zum Vorweg als unerschwinglich erkannten.*)
Auf diesem Gebiete mußte denn auch der starre Formalismus
des deutschen Processes brechen, und er ist wenigstens gesetzlich
gebrochen; Sache der Rechtsprechung ist es, die immer noch an-
haftenden Schlacken eines frühern Zuftandes abzuschütteln.

Schon I o l l y , Lehre vom Nachdruck S . 231. 282, bemerkt
treffend: „E in verständiger Gerichtsgebrauch begnügt sich in
Dingen, in welchen eine absolute Gewißheit schlechthin uner-
reichbar ist, mit einer Wahrscheinlichkeit oder, richtiger gesagt,
mit einer historischen Gewißheit, wie sie jeder vernünftige Mensch
M seiner Ueberzeugung für genügend erachten würde, ohne eine
s. g. juristische Gewißheit, bei welcher selbst jede entgegengesetzte
Möglichkeit ausgeschlossen sein würde, zu verlangen." — Dem
entsprechend bestimmt auch**) das Urheberrechtes.: § 19.
„Darüber, ob ein Schaden entstanden ist, und wie hoch sich der-
selbe beläuft, deßgleichen über den Bestand und die Höhe einer
Bereicherung entscheidet das Gericht unter Würdigung aller
Umstände nach freier Ueberzeugung." § 29: „ I n den Rechts-
streitigkeiten wegen Nachdrucks, einschließlich der Klagen wegen
Bereicherung aus dem Nachdruck, hat der Richter, ohne an
positive Regeln über die Wirkung der Beweismittel gebunden

*) Nicht selten konnte der Berechtigte w toro oriminM obsiegen, weil
man sich hier von den Veweisregeln emancipirt hatte, nicht aber in kow
oivil i ! Vgl. Motive zum Urheberrechtes. S . 34.

*«) Ein Vorläufer ist bereits Art . 27 Abs. 2 des Handelsges.b.: „Ueber
das Vorhandensein und die Höhe des Schadens entscheidet das Handelsgericht
nach seinem freien Ermessen."
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Zu sein, den Thatbestand nach seiner freien, aus dem Inbegriffe
der Verhandlungen geschöpften Ueberzeugung festzustellen."
Vazu Dambach, Urheberrechtsg.es. S . 142 fg.

Dem Urheberrechtes, sind andere Gesetze gefolgt; nicht nur
5as Kunstwerk-, Muster- und Photographiegesetz, welche diese
H§ 19. 29 in sich aufgenommen haben, — § 16 Kunstw. ges.,
-§ 14 Musterges., §. 9 Photograph, ges., sondern auch das
Markengesetz §16 , ferner, in einer weniger verwandten Materie,
das Haftpflichtges. § 6. und 7, und so unser Patentgesetz in
§ 39: „Darüber, ob ein Schadet? entstanden ist und wie hoch
sich derselbe beläuft, entscheidet das Gericht unter Würdigung
aller Umstände nach freier Ueberzeugung." Diese Bestimmungen
Werden künftig nicht mehr Sätze einer einzelnen Materie bleiben,
sondern zu Vestandtheilen des gemeinen Proceßrechts werden,
da sie in § 260 der D. C. P. O. ihre allgemeine Sanction
gefunden haben: „ I s t unter den Parteien streitig, ob ein Schaden
entstanden sei, so entscheidet hierüber das Gericht unter Wür-
digung aller Umstände nach freier Ueberzeugung. Ob und in-
wieweit e.ine beantragte Beweisaufnahme oder von Amtswegen
die Begutachtung durch Sachverständige anzuordnen sei, bleibt
dem Ermessen des Gerichts überlassen. Das Gericht kann an-
ordnen, daß der Veweisführer den Schaden oder das Interesse
eidlich schätze. I n diesem Falle hat das Gericht zugleich den
Betrag zu bestimmen, welchen die eidliche Schätzung nicht über-
steigen darf. Die Vorschriften über.den Schätznngseid werden
aufgehoben."

Der Commentär dieser Gesetzesstelle ist in dem Vorigen
bereits enthalten.

Nr. 522. Ueber die Kosten der Patentprocesse gelten die
gewöhnlichen Regeln des Civilvrocesses, vgl. C.P.O. § 87 fg.

32*



Vierter Theil.

Patentstrafrecht.
^. Der strafrechtliche Schutz des Patentrechts im

Allgemeinen.

Nr. 523. Die wichtigsten Nechtsgüter hat der Staat
dadurch mit einem besondern Schütze umgeben, daß er ihre
Verletzung durch eine strafrechtliche Norm, durch eine Norm mit
strafrechtlicher Wirkung verboten hat. Ahrens, Naturrecht I
S. 338 fg., Schaper in Holtzendorff Handb. des D. Straft.
I I S. 89 fg., B ind ing, Normen I S. 189 fg., Hälschner
Gerichtssaal XXVI I I S. 404 fg. Die strafrechtliche Relevanz
zeigt sich theils in der Gestalt der Strafpolizei, sofern der
Staat Sicherheitsmaßregeln gegen die Uebertretung der Norm
oder die aus der Uebertretung hervorgehenden Folgen trifft,
theils in der Ausübung des Strafrechts, in der Verhängung
eines Nebels gegen den die Norm übertretenden Willen.

Inwiefern die Verhängung eines Nebels als ein Postulat,
nicht nur des Militarismus, fondern auch der Gerechtigkeit
erscheint, ist eines der schwierigsten und tiefsten philosophischen
Probleme, dessen Lösung unfern größten Denkern immer nur
in einer mehr oder minder symbolischen Gestalt gelingen wird,*)

*) Vgl. neuerdings die Zusammenstellung der verschiedenen philosophisch«:
Hypothesen bei Laistner. das Recht in der Strafe, welcher aber, S. 441 fg.^
Schopenhauer'« nicht gerecht wird. Vemerkenswerth ist auch Heinze
in Holtzendorffs Handb. des Strafrechts I S . 239 fg., dazu Laistmer
S. 496, Reber, Antragsdelilte S . 68 fg., V ind ing , das Problem der
Strafe in Grünhut's Zeitschr. IV S , 417 fg.
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ebenso wie die Lösung der Grundprobleme der Ethik oder
Aesthetik. Daß aber die Verhängung eines solchen Nebels der
Gerechtigkeit entspricht, wissen wir ohne philosophische Lösung
aus unserm ' instinctiven Bewußtsein und aus dem instinctive«
Thun und Handeln sämmilicher Völker, von welchen uns Kunde
geworden ist. Hierbei hat sich die positive Wissenschaft zu
beruhigen, wi l l sie ihre eigene Existenz nicht an den bei der
Beschränktheit der menschlichen Erkenntnißmittel leider allzu
unfichern Ausfall der philosophischen Spéculation knüpfen.

Nr. 524. Nicht alle Rechtsgüter genießen den strafrecht-
lichen Schutz; und dieser reagirt nicht gegen alle und jede Ver-
letzung,' und auch nicht gegen alle und jeden Verletzenden.
Vielmehr haben sämmtliche Kulturstaaten nur eine Zahl von
Rechtsgütern ausgewählt, welche sie mit dem mehr aber minder
festen Schirm t>es strafrechtlichen Schützes umgaben; auch kann
die strafrechtliche Schutzkraft nur durch verantwortliche Willens-
actionen hervorgerufen werden; und sie kann nur wirken gegen
einen solchen Willen, welcher fähig ist, den Strafzwang zu
erdulden.

Während mm die letzten zwei Beschränkungen auf der
Natur des Strafschutzes beruhen, als einer auf dem verant-
wortlichen Willen basirten*) und den seiner Verantwortlichkeit
bewußten Willen ergreifenden Reaction, so ist die Aus-
wahl der strafrechtlich geschirmten Rechtsgüter lediglich eine
That des positiven Rechts, für welche die Lage und Wichtig-
keit der Rechtsgüter im concreten Falle maßgebend ist. Ver-
gebens hat man es versucht, eine qualitative Scheidung der
Rechtsgüter aufzustellen und dieselbe innerlich zu begründen;
insbesondere sind auch die scharfsinnigen Abhandlungen von
Hälschner im 21 und 28 Bande des Gerichtssaals nicht im
Stande gewesen, eine derartige Gränzlinie durchzuführen. Viel-
mehr hängt alles von der concreten Wertschätzung der Rechts-
güter ab; je höher das Gut in den Augen des Rechts steht,
um so mehr ist der Strafschutz geboten — und um so

*) Vgl. neuerdings Hälschner Gerichtssaal XXVm S. 402.
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empfindlicher ist das Recht gegen die äußern Eingriffe, um so
leichter erwächst die strafrechtliche Verantwortung, ein um so
geringerer Grad des Verschuldens kany den Strafzwang Herauf-
beschwören. Dies alles ist treffend ausgeführt worden von
Schopenhauer, Welt als Wille und Vorstellung I I Kap. 47,
und in seinem handschriftlichen Nachlaß (herausgegeben von
Frauenstädt) S.376. An letzter Stelle bemerkt er: „Zwischen
den Strafen und den Vergchen muß offenbar ein gewisses Ver--
hältniß sein. Der Maßstab jenes Verhältnisses ist die
Größe des Schadens, den das Vergehen dem Venachtheiligten
bringt. Wenn, um einen kleinen Schaden zu verhüten, eine
schwere Strafe angedroht wird, etwa der Tod für Störung
der nächtlichen Ruhe, so sichert der Staat unfern Schlaf durch
die Lebensgefahr Anderer; dann ist er eine unmoralische Anstalt,
ein sanctionirtes Unrecht. Darum steht mit Recht
Todesstrafe auf Mo.rd, weil wir rechtlicher Weise, zur Sicher-
heit für unser Leben, das Leben Anderer zum Pfand verlangen
können. Auf bloßen Diebstahl kann mit Recht eben deßhalb
der Tod nicht stehen. Aber nun ist auch wieder die
Leichtigkeit des Vergehens und- die Schwier igkei t
seiner Entdeckung zu berücksichtigen: je größer beide, desto
schärfer die Strafe ." Dies und nur dies ist der Grund,
warum die widerrechtliche Aneignung von Mobilien dem Straf--
zwang unterliegt, nicht aber die widerrechtliche Aneignung von
Immobilien, (sofern dieselbe nicht in Haus- oder Landfriedens-
bruch u. dgl. übergeht), warum eine so schwere Strafe auf die
Fälschung von Urkunden gesetzt ist u. s. w. Vgl. auch
Hälschner selbst B. 28. S.424fg., Lueder, Sachbeschädigunz
S. 107, Wach im Gerichtsfaal V. 25. S . 433. 454 fg.

Nr. 525. Betrachten wir nun das Patentrecht nach dieser
Richtung, stellen wir es in Parallele mit analogen Rechts-
gütern, z. B. dem beweglichen Eigenthume, so kann es kaum
einem Zweifel unterliegen, daß der Strafzwang gegen die be-
wußt widerrechtliche Ausbeutung vollkommen gerechtfertigt ist;
denn sie steht vollkommen in Analogie, nicht mit dem Diebstahl
(welcher zugleich einen Eingriff in das Vesitzrecht enthält),'



wohl aber mit der Unterschlagung; die große wirthschaftliche
Bedeutung des Rechtsgutes, die große Gefahr der widerrechtlichen
Ausnutzung, die Leichtigkeit, durch trügerische Kunstgriffe sich
der Entdeckung zu entziehen, sprechen sämmtlich für die Noth-
wendigkeit des Strafschutzes, für die Unzulänglichkeit des Civil-
schutzes.

626. Der strafrechtliche Schutz des Patentrechts wäre
nach verschiedenen Richtungen möglich. Denn die rechtswidrige
Behandlung kann bestehen in rechtswidriger Güterbenützung
und in rechtswidriger Güterbeschädigung. Nach beiden Seiten
hin ist der strafrechtliche Schutz im Mobiliareigenthum ent-
wickelt: Unterschlagung (Diebstahl) und Sachbeschädigung finden
beide ihre entsprechende Ahndung. Auf dem Gebiete des Im«
materialrechts, überhaupt des Gewerberechts, besteht nur ein
leifer Anfang des Schutzes gegen die Gutsbefchädigung, und
auch dieser steht im R. St . G. B. an falscher Stelle: es ist die
Strafandrohung gegen verleumderische Behauptungen, welche den
Kredit zu gefährden geeignet sind, § 187 R. S . G. B. Die
Ausdehnung dieses Strafschutzes auf anderweitige illoyale Ein-
griffe in den Gutsgenuß, wäre ein dringendes Bedürfniß, und
insbesondere ein Bedürfniß der Jetztzeit. Allerdings werden
manche Fälle der oonourrsiios äsioMs an das Gebiet des Be-
trugs streifen, ja sich vollständig als criminalrechtlichen Betrug
qualificiren; doch involvirt die Vetrugsahndung nur den Schutz
des (kaufenden) Publikums, nicht auch den Schutz der Con-
currenzgewerbe.

Besser ist es mit dem strafrechtlichen Schütze der Imma-
terialgüter gegen widerrechtliche Ausbeutung bestellt. Hier ent-
halten die Urheberrechtsgesetze, ebenso wie das Patentrecht, klare
und sichere Strafandrohungen.

Die Norm, deren Übertretung eine solche Patentverletzung
bildet, heißt: Jede subjektiv unberechtigte Ausbeutung einer
patentirten Erfindung, oder präciser: Jede Vornahme von
Handlungen, welche das exclusive Recht des Erfinders bilden,
ist verboten. Da nun dieses Exclusivrecht in der, im I n -
lande erfolgten, gewerbsmäßigen Herstellung, in dem gemerbs-
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mäßigen Inverkehrbringen oder Feilhalten, und respective in der
gewerblichen Benützung des entsprechenden Arbeitsmittels be-
steht, vgl. oben S. 97 fg. 109 fg., so ist die Norm näher dahin
zu präcisiren:

Jedes subjectiv widerrechtliche gewerbsmäßige Herstellen,
gewerbsmäßige Inverkehrbringen oder Feilhalten und bezw. ge-
werbliche Benutzen eines Arbeitsmittels im Inlande ist verboten.

Daraus folgt, daß, wenn beispielsweise die widerrechtliche
Herstellung der Fabrikate eine gewerbsmäßige war, zwar ein
gewerbsmäßiges Handeln, nicht aber ein gewerbsmäßiges Delict
vorliegt; denn sie ist die Übertretung einer die Gewerbsmäßig-
keit als Thatbestandsmoment in sich fassenden Norm, nicht aber
die gewerbsmäßige Uebertretung einer Norm: die Gewerbs-
mäßigkeit liegt in der Norm, nicht in der Uebertretung. Daher
liegt der Fall nicht vor, daß Jemand „aus der fortgesetzten
Verübung von Verbrechen eine dauernde Erwerbsquelle zu
machen sucht", Dochow, zur Lehre von dem gewerbs- Und
gewohnheitsmäßigen Verbrechen S. 56, der Wille des Thäters
ist nicht auf die Verübung von „Verbrechen, die nach Zahl und
Zeit noch unbestimmt sind", (ebenda) gerichtet, vgl. auch John
in Goltdammer Archiv IX. S. 510 fg.; der Wille des
Thäters geht nicht auf die gewerbsmäßige Begehung von
Handlungen, welche entweder an sich schon dem Strafgesetze
unterliegen oder sich doch mindestens als Normwidrigkeiten,
als Widerrechtlichkeiten darstellen, die allerdings erst in ihrer
Gesammtheit intensiv genug sind, um den Strafzwang herbei-
zuführen, -Nau8, xrmoip68 Fsusraux äu äroit xßnai I m-. 366;*)
Vielmehr wären die Handlungen an sich, im einzelnen genommen,
ohne die gewerbliche Qualification, überhaupt kein Unrecht,
überhaupt keine Rechtswidrigkeit, so daß diese gewerbliche
Qualification die Voraussetzung, nicht nur der strafrechtlichen
Intensität, sondern des rechtswidrigen Characters überhaupt

*) Das sogenannte Collectivvergehen. welches 2au8 a. a. O. treffend
5»ahin characterifirt' anouu äe oss 20W3, oonMsryg isolement, ne torme un
äolit, dien yuo obayuo kaib 8oit Moito «t MiZg« äonusr ouvsrtuls » nue
aotion oivily.
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ist, ohne welche das Thun überhaupt nicht die Mißbilligung
des Rechts findet. . Daher^ gleicht die Patentverletzung dem
unerlaubten GemerbZbetrieb im Sinne, der §§147 . 148. 149
Gew. O., wo gleichfalls nur eine einheitliche Verletzung einer
Norm, vorliegt, welche das gewerbsmäßige Thun in gewisser
Richtung verbietet, vgl. Obertrib. Berl in 2/6 1874, S t e n g l e i n
I V S . 82. 83, Meves , strafrechtliche Nebengefetze S . 602.

Wenn gleichwohl die wissenschaftlichen Forschungen über
das gewerbsmäßige Delict im Folgenden mannigfach verwerthet
werden können, so liegt der Grund in der mannigfachen Be-
rührung dieser, zwei Rechtssiguren, welche indeß trotz der
Berührung scharf'm sondern sind.

Rr. 527. Aus dem Obigen folgt zugleich, daß das in-
ländische Patent nur durch solche Handlungen verletzt wird,
welche eine Herstellung, ein Feilhalten, Inverkehrbringen oder
einen Gebrauch im Inlande bewirken; so daß die auf die in-
ländischen Patente bezügliche Norm durch auswärtige Ve-
ntttzungsacte gar nicht berührt wird.

Dabei darf indeß die Einseitigkeit und Mangelhaftigkeit
der Patentgesetzgebungen nicht außer Acht gelassen werden. Das
deutsche Gesetz besagt in § 34:

„Wer wissentlich den Best immungen der §§ 4 ' u n d 5
zuwider eine Erfindung in Benützung nimmt, wird mit Geld-
strafe bis zu 5000 Mark oder mit Gefängniß bis zu Einem
Jahre bestraft."

Aehnlich das französische Gesetz in Art. 40.-

„Loute atteints portes 2UX äroit8 ä u h i e v s t 6, 8t)it par
la tadrioation äs proäuits, 8oit par l'emploi äs moveug tarant

äs 80Q drsvst, ooustitus 1s äeiit äs Voutrska^on. Os

ssra puui ä'uns ämenäe äe 100—2000 ds."

Aehnlia) das russische Gesetz Art. 6 (of. Art. 1353 des
russ. Strafges.b.) s. G r ü n w a l d t , Gesetz über den Markenschutz
u. s. w. S . 16, schwedisches Patentges. § 13 u. s. w.

Damit ist gesagt: Die Norm des inländischen Staates
bezieht sich nur auf die im Inlande ertheilten Patente, sie
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bezieht sich nicht auf die im Auslande ertheilten Patente, sollten:
diese auch auf ihrem eigenen Gebiete verletzt fein. Gerade
dieses widerspricht aber der Behandlung anderer Rechtsgüter
auf das Entschiedenste. Denn bei dem inländischen Staate
findet nicht nur das im Inlands, sondern auch das im Aus-
lande befindliche Eigenthum seinen Schutz, sofern nur der in-
ländische Staat in die Lage kommt, wegen im Auslands ver-
übter Delicte zu strafen; es findet seinen Schutz, wenn auch
der Erwerb des Eigenthums an positive staatliche Acte geknüpft
ist und diese Acte im Auslande andere sind als im Inlande.
M . a. W.: Die Norm lautet nicht: Die Verletzung des inlän»
dischen Eigenthums ist verboten, sondern: Die Verletzung des-
Eigenthums ist verboten; so daß es nur in Frage kommt, ob
der inländische Staat legitimirt ist, ein Eigenthumsvergehen im
Auslande zu ahnden., nicht aber, daß hier eine Uebertretung der-
vom Inlande gegebenen Norm vorliegt, vgl. Vekker, Theorie
des d. Strafr. S . 174 fg., v. Roh land , das internationale
Strafrecht S. 117 fg., v. M o h l , Staatsrecht, Völkerrecht und
Politik I S. 691. So kann nach dem R. S t . G. B. ein-
Deutscher wegen eines im Auslande begangenen Eigenthums^
Vergehens bestraft werden, § 4 Z. 3; womit unzweifelhaft gesagt
ist, daß 5iese im Auslande begangene Eigenthumsverletzuyg zu-
gleich eine Uebertretung der inländischen, den Schutz des Eigen-
thums überhaupt, nicht bloß des inländischen Eigenthums invol^
nirenden, Norm enthält. Dagegen könnte ein Inländer wegen
einer im Auslande begangenen Verletzung eines ausländischen
Patentes weder nach dem R. St . G. B. noch nach dem Patent-
gesetz bestraft werden, da das deutsche Gefetz feine Verbotsnorm
ausdrücklich auf das inländische Patent beschränkt, so daß von
einer „nach den Gesetzen des deutschen Reichs als Vergehen
anzusehenden" Handlung und somit von einem Falle des § 4
Z. 3 R. St . G. V. keine Rede sein könnte.

Für diesen Unterschied läßt sich durchaus kein rationeller
Grund entdecken; alles,' was über Positivität des Patentrechts
u. s. w. gesagt worden ist, kann mit den frühem Erörterungen
als widerlegt gelten. Positiv ist allerdings jeder Strafschutz,
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vgl. Schopenhauer, Welt als Wille I § 6 2 , Nachlaß, S . 375;
allein positiv ist nicht das Rechtsgut, welches vielmehr auf
allgemeinen Grundvrincivien der Gerechtigkeit beruht, so daß,
wenn mehrere Strafgesetze sich auf dasselbe Rechtsgut beziehen,
nicht abzusehen ist, warum sich der jeweilige Strafschutz auf die
entsprechenden inländischen Repräsentanten dieses Rechtsgutes
beschränken soll.

Rationell sollte das Gesetz lauten: Die widerrechtliche Be-
nutzung einer patentirten Erfindung wird bestraft — womit
dann gesagt wäre, daß sich die Strafe auf die widerrechtliche
Benutzung eines in- oder ausländischen Patentes, jeweils in der
entsprechenden territorialen Sphäre der Erfindungspatente,
beziehe.

I m Folgenden wird es sich zeigen, daß die irrige Fassung
des Gesetzes noch andere schwerwiegende Inconsequenzen herbei-
geführt hat.

Nr. 528. Daß das Gesetz in dieser Hinsicht fehlgegriffen
hat, hängt mit einem Umstände zusammen, welcher am Schick-
lichsten an dieser Stelle seine Beleuchtung findet. Bereits von
Heinze, Gerichtssaal V . 13 S. 426, ist die secundäre Natur
des Strafrechts betont worden, wornach dasselbe nur zum
Schütze von Nechtsgütern dient, welche in andern Gebieten des
Rechtssystems ihre Entwicklung sx xrafssso finden. So dient
die in der Unterschlagungsstrafe enthaltene Norm der Sicherung
des Eigenthums, die in der Diebstahlsstrafe enthaltene Norm
der Sicherung des Eigenthums und Besitzes, die Norm des
§ 289 R. S t . G. B. der Sicherung der Nutznießung, des
Pfand- und Retentionsrechts u. f. w., vgl. auch B i n d i n g ,
Normen I I S . 539. Das Strafrecht nimmt daher diesen Rechts-
gebieten gegenüber eine ähnliche Stellung ein, wie der Anspruch
gegenüber dem materiellen Rechte; nur ist das durch das Straf-
recht geschützte Rechtsgebiet ein außerordentlich umfangreiches,
indem es z. B. die gewöhnlich im Civilrechte «vergangenen
Rechte der Person auf Selbstentwicklung (Individualrechte) mit
seinem Schütze umgibt, ferner den Staat und feine Institute u. s. w.
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Bet dieser Sachlage wird sich eine Gesetzgebung, welche
«ein neu erkanntes Rechtsgut regulirt, stets versucht fühlen, am
Schlüsse der materiellen Gesetzesbestimmungen die Zum
Schütze derselben dienenden strafrechtlichen Sätze anzufügen, als
ein Complément des gewöhnlichen civilrechtlichen Schutzes;
ahnlich, wie wenn man den materiellrechtlichen Normen die
Bestimmungen über die Ansprüche anfügen wollte. So sehr
sich dieses Verfahren auf den ersten Blick zu empfehlen scheint,
so wenig entspricht es den Postulaten. der fortgeschrittenen
Rechtswissenschaft. Denn einerseits bezieht sich die Strafnorm,
wie gezeigt, auf das Rechtsgut überhaupt, unabhängig von der
^oncreten positiv-rechtlichen Gestalt, welche dasselbe im speciellen
Zivilrechte gewonnen hat; und anderseits hat das Strafrecht
seine besondere Technik, seine eigene Art des Overirens; es hat
^seine besonderen Grundlehren, aufweichen die Einzelerscheinungen
sich aufbauen — Mes dieses gelangt erst mit der Codification
der Strafbestimmungen und ihrem selbstständigen Aufbau in
1;er Wissenschaft zur richtigen Geltung.*) Daher wäre es zu
Wünschen gewesen, daß die strafrechtlichen Bestimmungen der
.Immaterialrechte von den privatrechtlichen Gesetzen losgelöst und
dem N . S t . G. B. beigefügt worden wären; manches Mißver-
Ltändniß wäre vermieden worden.

Nr. 529. Wie bereits oben bemerkt, bestimmt die W.erth-
Schätzung des Gutes durch die menschliche Gesellschaft und damit
durch den Staat nicht nur die einzelnen Rechtsgüter, welche
^strafrechtlich geschützt werden, sondern auch die größere oder
geringere Empfindlichkeit dieser Rechtsgüter gegen äußere
Störung; wobei die Wertschätzung insofern eine Mative ist,
-als sie durch die Wertschätzung entgegenstehender Interessen
ineutralisirt oder überböten werden kann.

Diese Maßbestimmung kann sich darin äußern, daß nur
«eine Zuwiderhandlung von bestimmter objectiver oder subjec?
tiver Schwere strafrechtlich geahndet wi rd ; daher bei gewissen

*) Vgl. meine Besprechung des Dreyer'fchen Reichscivilrechts in der
S . f. für stanz. Civ. R. V I I S. 692.
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Delicten Versuch und Vollendung, bei andern nur die Vollen-
dung; bei vielen Delicten Vorsatz und Fahrlässigkeit, bei
andern nur der Vorsatz gestraft wird, vgl. Lueder, Sach-
beschädigung S. 107. Allein sie kann sich ferner dadurch
äußern, daß die Verletzung noch nicht genügt, um den Strafe
zwang zu begründen, sondern daß noch eine besondere Reaction,
des Verletzten nöthig ist, zum Beweis, daß der Eingriff in
die fremde Willenssphäre im concreten Falle mit besonderer
Energie gewirkt hat; denn wenn man auch diesem Eingriff in
die fremde Subjectivität, diesem „Sichverfangen in die fremde
Sphäre" nicht die gleiche Bedeutung zuschreibt, wie Laiftner^
S. 196, so wird es doch für die Bemessung der concrète«
Schwere des Delictes von großer Bedeutung sein, zu wissen̂
ob der Verletzte die Bestrafung will oder die Verzeihung übt.
Insbesondere ist die Reaction des Verletzten der Prüfstein,
ob diese Verletzung schwer genug gewirkt hat, um anderweitige
Interessen des Verletzten, welche dem Strafzwang im Wege
stehen, zu überwinden; v. Kirchenheim, recht!. Natur d. An-
tragsdel. S. 39 fg. 54. 67.

Nr. 530. Ich halte daher dieCharacteristik v. Bar 's , datz
der Grundgedanke der Antragsdelicte darauf zurückzuführen ist̂

„daß bei gewissen Delicten die Strafgewalt des Staats
nur dann strafend einzuschreiten gesonnen ist, wenn das Be-
dürfniß der staatlichen Reaction gegen das Delict in dem zu-
nächst interessirten Kreise (regelmäßig bei dem Verletzten) sich
in bestinunter Weise (durch Stellung des Strafantrags) mani-
festirt hat" (Goltdammer's Anh. XIX S. 644. 645) für
vollkommen treffend. Aehnlich Reber, die Antragsdelikw
S. 8. 9: „Der allgemeine Gedanke ist wohl, daß gewisse, ob-
wohl öffentlich strafbare, Handlungen ohne Gefährdung des
Staatswohles von gerichtlicher Verfolgung und Bestrafung frei-
gelassen werden können, wenn nicht der Beschädigte selbst oder-
ein ihm Nahestehender durch ausdrückliche Willenskundgebung
die strafrechtliche Verfolgung als auch seinen Absichten ent-
sprechend erklärt hat." Aehnlich v. Kirchenheim S. 67.
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Man hat hiergegen geltend gemacht, daß dies nur eine
Erklärung, nicht auch eine Begründung der Antragsdelicte fei,
vgl. insbesondere J o h n in den Verhandlungen des X I I D.
Iuristentags I S . 225 fg., Dochow in Holtzendorffs Handb.
I V S . 253 fg.

Dies kann man zugeben; allein schon die Erklärung ist
ein Fortschritt in der Rechtswissenschaft; an diese Erklärung
schließt sich sofort die Einsicht in die Bedeutung des subjectiven
Maßes der Verletzung für die strafrechtliche Gradation der
schuldhaften Handlung, womit die Frage sofort auf das Gebiet
der Rechtsphilosophie und bezw. der, instinctive nach dem Rich-
tigen trachtenden, Gesetzgebungspolitik hinübergerückt ist. Eine
Zweitheilung inAntragsdelicte mit privatlichem und mit öffent<
lichrechtlichem Character aber, wie sie John (a. a. O. S. 228.
232. 236) vorgeschlagen hat, entbehrt der innern Begründung,
vgl. dagegen auch Dochow S. 262 fg.

Nr. 531. Das Erforderniß der Reaction des Verletztenistin diesen
Fällen eine Voraussetzung des Strafrechts des Staates/) nicht
eine Form, um ein bereits gegebenes Strafrecht zu verwirk-
lichen. Der Private, welcher den Antrag stellt, handelt nicht
als Organ des Staates, um das bereits gegebene Strafrecht in
Ausübung zu bringen, sondern als Privatberechtigter, dessen
Aeußerung erforderlich ist, damit sich das Strafrecht des Staates
begründe. Daher kann es m. E. keinem Zweifel unterliegen,
daß die Antragftellung materiellen Rechtes, daß sie eine Sache des
Strafrechts, nicht des Strafprocesses ist, vgl. v. B a r a.a.O.S.
645 fg., Reber, S. 60 fg., 92 fg^; und insbesondere läßt sich
dem nicht mit Dochow S. 242 entgegenhalten, daß ja auch
die Bestimmung, daß die Staatsanwaltschaft in der Regel die
öffentliche Klage zu erheben hat, dem. Proceßrechte angehöre;

s) Ein Strafrecht des Staates, welches durch die Action eines Privaten
bedingt ist, ist kein Unding und kommt- auch keinem juristischen Unding nahe,
( J o h n S . 235)- auch wird durch die Wendung J o h n s , „daß der Staat
selbst auf die Geltendmachung des ihm durch die Begehung des Verbrechens
entstandenen strafrechtlichen Anspruchs verzichten wolle, falls der durch das
Verbrechen unmittelbar Verletzte die NichtVerfolgung des Verbrechens als i n
feinem Interesse liegend erachten sollte" — die Sache schwerlich gefördert.
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denn es ist allerdings Sache des Strafprozesses/ zu bestimmen,
wie ein begründetes Straftecht des Staates zur Durchführung
gelangt, (ob durch richterliche Inquisition, durch Popularklage oder
durch eine besondere Anklagebehörde u. s. w.); nicht aber auch,
zu bestimmen, unter welchen Umständen ein Strafrecht des
Staates begründet ist. Vgl. auch v. Kirchenheim S. 64 fg.

Das Erforderniß des Antrags gehört zu den das
staatliche Strafrecht begründenden Elementen neben der ent-
sprechenden schuldhaften Rechtsverletzung;. daher wird durch
den Mangel des Antrags weder die Schuld noch die Rechts-
Verletzung aufgehoben, nur die Strafgewalt des Staates cessirt;
mithin gehört die Antragsqualität nicht in gleiche Linie mit
den die Schuld aufhebenden Verhältnissen, wie Nothstand oder
Nothwehr; vielmehr setzt der Antrag die entsprechende straf-
rechtliche Verschuldung voraus; er ist eine Voraussetzung der
Strafbarkeit, nicht der Verschuldung oder der Rechtsverletzung.

Nr. 532. Von diesen Gesichtspunkten aus betrachtet, er-
gibt das verwandte Gebiet des Urheberrechts Folgendes:

1. Der Versuch bleibt straflos, § 22 Abs. 2 Urheber-
nchtsges.. Endemann S . 53, Dambach S.-157, Wächter,
Autorrecht S . 223 fg.

2. Vorsätzliche und fahrlässige Verletzung macht straffällig
Z 18. 20. 54 Urheberrechtes., Endemann S . 41 fg.. Dam-,
bach S. 131 fg., (ausgenommen bei dem Verbreiter § 25).

3. Das Strafrecht des Staates tr i t t nur auf Antrag ein,
§ 27 ol. § 56 Urheberrechtsg.es., Endemann S. 57 fg., Dam-
bach S. 171 fg., Wächter S . 243.

Diese Bestimmungen sind in das Kunstwerkges. § 16,
Mustergesetz § 14 und Photographiées. § 9 mitübergegangen.
Vgl. Dambach, Musterschutzes. S . 87 fg., 106. 115, Wächter,
Urheberrecht S. 219. 244. 245.

Das Markengesetz dagegen läßt zu
1. gleichfalls den Versuch straflos, § 14 Markenges, «k.

tz 43 Abs. 2 R . S t . G . V . , Meves, Reichsgesetz über Markensch.
S . 224, macht zu 3. gleichfalls das Straftecht von einem Antrag
abhängig, § 14Abs. 2 Ges., Meves S. 220; dagegen bestraft es
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zu 2. nur die wissentliche, nicht auch die fahrlässige Con-
travention, § 14 Abs. 1 (v. „wissentlich"), Meves S . 219.

Diesem letztern. Beispiel hat sich das Patentgesetz ange-
schlossen, § 34 Abs. 1 (v. „wissentlich"), § 34 Abs. 2 Ges., ot.
§ 43 Abf. 2 R. St . G. B ; und mit vollem Rechte.

Denn daß die fahrlässige Verletzung eines Immaterial-
rechts bestraft werden soll, während die Eigenthumsverletzung
nur im Falle des Dolus der strafrechtlichen Ahndung unter-
liegt, dafür läßt sich doch kaum ein irgendwie plausibler Grund
finden; es müßte denn die Schwierigkeit des Beweises des
Dolus sein, über welche Schwierigkeit sich eben die freie Be-
weiswürdigung hinweghelfen muß. ' Schwerlich hätte sich auch
dieses Uebermaß der strafrechtlichen Behandlung in das Urheber-
rechtsgesetz hineingeschlichen, hätte man nicht das Civil- und
Strafrechtliche in eine und dieselbe Gesetzesstelle hineingeworfen,
wobei sich dann das Resultat ergab, daß, was für die civil-
rechtliche Behandlung vollkommen richtig und sachgemäß, für
die strafrechtliche sachwidrig war; ganz ähnlich wie umgekehrt
der § 34 des Patentgesetzes strafrechtlich das Richtige enthält,
während er civilrechtlich im höchsten Grade unvollkommen ist.

Was die Antragsqualität betrifft, so läßt sich dieselbe aller-
dings nicht damit begründen, daß das Delict wesentlich die
Verletzung eines Privatrechts enthält,*) Dambach, Urheber-
recht S . 172, oder daß es als Eingriff in die privatrechtliche
Sphäre erscheint. Wächter, Autorrecht S . 243;**) denn das
ist die Unterschlagung und der 'Diebstahl auch. Wohl aber ist
zu beachten, daß die Eingriffe in das Erfinderrecht nicht jenen
Grad von Gemeingefährlichkeit haben, wie die Verletzung des
Eigenthmns. indem ein verhältnißmäßig geringer Bruchtheil der
Bevölkerung Inhaber von Immaterialrechten ist, während das
Eigenthum eine der gesammten Bevölkerung ausnahmslose zukom-
mende Institutjon ist, bei welcher das Interesse an der unge-

" ) Vgl. dagegen auch v. L isz t im Gerichtssaal B. 29 S . 201 fg.
**) Auch die Herleitung v. Kirchenheim's aus der ideellen Natur des

Gutes (S. 40 fg. 56 fg.) ist keine glückliche. Das Gut ist ein übertragbares
Vermögensgut, keine persönliche Qualität des Individuums.
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schmälerten Erhaltung sich in alle Schichten trägt. Und auch
was das Eigenthum und die entsprechenden dinglichen Rechte
betrifft,- so ist in einer Reihe von Fällen das Strafrecht von
dem Antrag des Verletzten abhängig gemacht, vgl. § 247, § 370
Z. 1. 2. 5. 6, § 289 R. St. G. B., bezüglich des Iagdrechts
ist erst mit der Novelle zum R. St. G. B. die Antragsqualität
reducirt worden § 292, bezüglich der Fischerei vgl. § 370 Z. 4;
und auch was die Unterschlagung betrifft, hat es Gesetze gegeben,
welche einen Antrag des Verletzten vostulirten, vgl. § 405 bad.
St. G. B. Damit ist zu vergleichen, daß îoch das R. St. G. B.
die Eigenthumsverletzung durch Sachbeschädigung nur auf An-
trag bestraft § 303, wenn nicht einer der qualificirten Fälle,
§ 304. 305 (vgl. auch § 306 fg. 313 fg.) vorliegt.

Hiernach muß es für vollkommen begründet erachtet werden,
wenn die Gesetzgebung die Action des Verletzten zur Voraus-
setzung des staatlichen Strafrechts erhoben hat.

Was oben von der geringer» Gemeingefährlichkeit der vor-
liegenden Delictsgattung gesagt'ist, mag es auch rechtfertigen,
wenn der Versuch straflos bleibt; wobei es allerdings um so
Wünschenswerther gewesen wäre, daß das Patentgesetz den §22
Abs. 2 des Urheberrechtsa.es. bezüglich der Einziehung wieder-
holt hätte.

V. Voraussetzungen des staatlichen Strafrechts.
I.

Schuldhafte Mechtsgutverletzung.
ä. Rechtsgutverletzung.

Nr. 533. Wie bemerkt, wird nur die vollendete Rechts-
verletzung bestraft, nicht auch die blos versuchte; der Patentbruch
ist ein Vergehen, § 1 Abs. 2 R. St. G. V.. und es wäre
daher der Versuch nur dann strafbar, wenn es im Gesetze
besonders ausgesprochen wäre, § 43 Abs. 2 R. St. G. B.
Die Frage über die Spurweite des Versuchs, über die Energie,
welche die Willensaction erreicht haben muß, um von dem

K o h l e r , Patentrecht. 33
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Vorbereiiungsstadium heraus in das der strafrechtlichen Relevanz
einzurücken, kommt, daher nicht zur Sprache. Desto nöthiger
fällt es, das Stadium der Vollendung zu sixiren.

Nr. 534. Der Reat ist mit dem Momente vollendet, in
welchem der dem Berechtigten vorbehaltene Ausbeutungsact
unberechtigterweise vollzogen ist; also in welchem eine gewerbs«
mäßige Fabrication, ein gewerbsmäßiges Feilhalten, oder I n -
verkehrbringen, eine gewerbliche Benützung der Erfindung erfolgt
ist. Daher ist der Reat bereits mit der Fabrication vollendet,
die Verbreitung gehört nicht mehr zum Thatbestande, l ienäu
ur. 496; ebenso wie das Vergehen des Nachdrucks vollendet
ist, sobald ein Nachdrucksexemplar hergestellt ^worden ist,
§ 22 Urheberrechtsa.es., Endemann S. 53, Dambach S. 156,
Wächter, Autorrecht S. 223. Dies ist nicht etwa bloß eine
Bestimmung des positiven Rechtes (Wächter a.a.O.), sondern
eine völlig sachentsprechende Fixirung der Momente des Reates,
da dem Berechtigten während der Schutzzeit nicht etwa blos
die Verbreitung, sondern auch schon die Fabrication freige-
halten werden soll, er daher nicht nur einen Vorsprung in der Ver-
breitung, sondern auch in der Fabrication begehren kann; weßhalb
es völlig unerheblich ist, wenn etwa der Contravenient die
Absicht hegen sollte, die Fabricate erst nach der Schutzfrist zu
verbreiten, s. oben S. 98.

Es kann daher eine strafrechtliche Verantwortlichkeit des
Thäters eintreten, auch bevor es bis zum effectiven Vermögens-
schaden der Berechtigten gekommen ist, Wächter S . 224. 225;*)
denn jedenfalls hat der Contravenient bereits mit der Herstel-
lung des Fabricates eine unerlaubte Frucht gezogen, und auch
sonst wird bei der Bestrafung von Vermögensdelicten nicht
abgewartet, bis ein effectiver Schaden des Berechtigten er-
wachsen ist."")

*) Ebenso wie der Diebstahl vollendet bleibt, wenn auch der Dieb ge-
nöthigt ist, die Sache am Orte der That zurückzulassen, Merkel in Holtzen-
dorff's Handb. des Straft. H I S , 664 fg., Oppenhoff zu § 242 R. St.
G. B. No. 39.

**) Treffend bemerkt in dieser Hinsicht Nf tuouarä, traits äo8 äroits
ü'auteurs I I ur. 20 : de u'sät pa3 souismsnt gur 1o xrHuäioo äejö, oprouvo,
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Nr. 535. Der'Neat ist mit dem Vollzug eines der oben
beschriebenen Acte vollendet; er ist bereits vollendet, wenn auch
die Absicht des Contravenienten über diesen Act hinausging,
Mdem derselbe einen noch intensiveren Eingriff in das fremde Ver-
mögen zu vollziehen trachtete. Daher muß ein vollendetes Delict
angenommen werden, wenn das Fabricat diejenige Stufe der
Vollendung erlangt hat, welche, wenn sie allein beabsichtigt wor-
den wäre, bereits einen Eingriff in das fremde Patentrecht
enthalten würde; wenn auch hierin nur ein Theil der fremden
Conception nachgebildet ist (s. oben S. 99) und wenn auch die
Absicht des Thäters auf die Nachbildung der vollen Conception
gerichtet war; oder wenn das Fabricat in dem betreffenden
Stadium der Vollendung die neue Conception vollständig dar-
stellt, die Absicht des Thäters aber dahin ging, in dem Fabricat
neben dieser Conception eine weitere technische Idee zu verwirk-
lichen. Vgl. Nsnäu nr. 497 und das dort erwähnte Urtheil
der trid. oorieot. äs ?ari8 v. 4/12 1839, va l io? ur. 297,
Rsuonarä nr. 10. Ebenso wird auch im Urheberrecht ange-
nommen, daß schon eine theilweise Herstellung des literarischen
Werkes einen vollendeten Nachdruck bildet, sobald nur dieser
Theil ein solcher ist, dessen Herstellung, wenn allein beabsichtigt,
sich als Nachdruck qualisiciren würde, Kenouarä, traite äs8
äroiw, ä'aut6ui-8 I I nr. 20, Cass. Hof 2l7 1807, 11/8 1858
und Avpelh. ?ari8 11/3 1837 bei Nsnouarä 1. o., Kloster-
mann, Urheberrecht S. 225; a. A. Endemann S. 53, Dam-
bach, Urheberrecht S.157, Wächter, Autorrecht S. 224, aber
in völlig unzulässiger Interpretation des § 22 Urheberrechtes.

Dies entspricht auch vollkommen den allgemeinen Principien des
Strafrechts; denn wo immer derThatbestand des einenDelictes den
Thatbestand eines andern als ein mwu8in sich schließt, da ist bereits der
mindere Reat als solcher strafbar, sollte auch die Absicht auf den Vollzug
des höheren Reates gerichtet sein und sich daher die Handlung
als den Versuch des höhern Reates characterisiren; nur kann
und wird in der Regel die Bestrafung des mindern Reates

pj P yuo äoit 8'swlläro la
HU PNVÜSFS.

33«
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durch die Versuchsstrafe des höhern consumirt werden; sie tritt
aber überall dann hervor, wenn der Versuch des höhern Reates
aus irgend einem Grunde straflos bleibt. Man denke z. B.
an Fälle, wo wegen Verhinderung des Erfolgs (§ 46 Z. 2) der
Versuch des höhern Reates nicht als strafbar erscheint.*)

Wenn dies nun da gilt, wo es sich um ein geringeres
Delict handelt, welches in dem höhern Delicte aufgeht, so muß
es auch da gelten, wo es sich um eine geringere graduelle
Steigerung eines und desselben Delictes handelt, welche in der
höhern Steigerung desselben Delictes aufginge, falls nicht diese
letztere nur bis zum straflosen Versuch gediehen wäre.

Vorausgesetzt wird aber, daß das halb fertige Fabricat
ein mögliches Verkehrsobject ist, daß es insbesondere soweit
consistent und dauerhaft ist, um im Verkehr zu cursiren.

Nr. 536. Der Begriff der Vollendung ist ein qualitativer
Begriff, welcher eine graduelle Steigerung nicht ausschließt. Es
muß daher wohl unterschieden werden zwischen dem vollendeten
und dem beendigten Delict;**) vollendet ist dasselbe, wenn alle
Voraussetzungen des gesetzlichen Thatbestandes erfüllt sind, be-
endigt ist es, wenn die concrète verbrecherische Action ihr Ende
erreicht hat. So ist z. B. die Freiheitsberaubung mit dem
ersten Momente der Freiheitsentziehung vollendet; beendigt da-
gegen vielleicht erst nach Tagen, Wochen oder Jahren; vgl.
v. Wächter in Goltd. V I I I S. 18,' John ebenda IX S. 512,
welcher mit Recht bemerkt, daß nicht jede quantitative Steigerung
zugleich eine qualitative Aenderung bedingt. Dies gilt auch
dann, wenn die Delictsaction zwar einige Unterbrechungen er-
fährt, aber doch solche, welche in der Natur der entsprechenden

*) Vgl. O. trib. Berlin 24/1 1877 Oppenhoff, Rechtsprechung X V I I
S. 70. Dagegen läßt sich nicht geltend machen, daß, wenn ein Antragsver-
gehen ein Officialvergehen als integrirenden Bestandtheil in sich schließt, bei.
Mangel des Antrags auch das Offizialvergehen nicht verfolgt werden könne^
vgl. z. B. v. Bar in Goltdammer Arch. X I X S. 651, Ruhstrat im Ge-
richtssaal B., 24 S. 140. 142. 143; denn diese Ansicht geht davon aus, daß
der Gefetzgeber das geringere Vergehen, welches sonst Offizialvergehen wäre,
im concrète« Falle mit zum Antragsvergehm gemacht hat.

** ) Dieser Unterschied wird vielfach übersehen: vgl. z. B. O r t l o f f in,
Goltd. Arch. XXIV S. 425.
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Thätigkeit begründet sind und daher nicht als ein Ablassen von
der delicticischen Thätigkeit angesehen werden können. Eine
Delictsaction mit einer solchen irrelevanten Unterbrechung ist
es, was man das fortgesetzte Delict zu nennen pflegt. Nöthig
ist hierzu natürlich die Einheit der Action bezüglich des zu ver-
letzenden Rechtsgutes; nöthig daher eine solche Gestaltung des
Rechtsgutes, daß dasselbe eine graduelle Verletzung erträgt,
vgl. John, fortgesetztes Verbrechen S. 23 fg.; nöthig daher ferner
die Einheit des Verbrechertriebs, nicht die Einheit der Absicht,
welche überhaupt nur den mehr oder minder erreichbaren Ziel-
punkt des Willens darstellt, wovon bei der Ausübung gewöhn-
lich in der einen oder anderen Weise abgewichen wird, vgl.
auch Berner, Grundsätze des preuß. Strafrechts S. 102 fg.;
in diesen Fällen ist ein fortgesetztes Delict, d. i. ein nach zeit-
lichen Unterbrechungen sich, fortsetzendes Delict, möglich; ob ein
solches aber in oouorsto vorliegt, bemißt sich darnach, ob die
Unterbrechung ein durch die Natur der Lebensverhältnisse ge-
gebenes Ablassen von der äußeren Thatentwicklung ist, oder ob
sie auf dem spontanen Entschlüsse des Thäters beruht. Diese
Frage läßt-sich nur nach den Umständen des concreten Falles
beurtheilen, Schütze, Lehrb. des d. Strafrechts § 55, und
diese Beurtheilung ist um so schwieriger, als die ver-
brecherische Thätigkeit an sich eine anomale ist, und die Regel
des Lebens sich daher nur durch Vergleichung mit analogen
Handlungsweisen des regelmäßigen Verkehrs ermitteln läßt.

Wenn man wegen dieser Schwierigkeiten neuerdings viel-
fach versucht hat, das fortgesetzte Verbrechen über Bord zu
werfen, vgl. z. V. Or t lo f f in Goltd. Arch. XXIV S. 422 fg.,
Oppenhoff N. St. G. V. § 74 No. 3 fg.,*) so ist dies ein
Gewaltact, welcher die Schwierigkeit nicht im mindesten löst;
denn auch die Gegner des fortgefetzten Delictes können nicht
in Abrede stellen, daß unter Umständen, ja sogar gewöhnlich,
ein einzelnes Vergehen in mehrere Acte zerfällt, welche durch
zeitliche Zwischenräume getrennt sind; denn auch mehrere Schläge

») Vgl. dagegen auch S temann , Gerichtss. B. 24 S. 32 fg.
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oder Stiche bei einer und derselben Körperverletzung sind nicht
in der Art continuirlich, daß nicht ein zeitlicher Zwischenraum
in der Mitte läge, ebenso mehrere aufeinander folgende Diebs-
griffe; und wenn nun doch der zeitliche Zwischenraum als
irrelevant gelten kann, so darf gewiß nicht etwa der Uhren-
zeiger, sondern nur die Regel des Lebens bestimmen, wann der
Zwischenraum irrelevant ist, wann eine Einheitlichkeit der Hand-
lung vorliegt und wann nicht.

Nr. 537. Leichter als in sonstigen Fällen wird die Frage
des fortgesetzten Vergehens bei Gewerbedelicten zu lösen
sein, da hier die Analogie der regelmäßigen Verkehrsthätigkeit
so nahe liegt, daß man sich nur irgend einen Act, welcher zur
normalen gewerblichen Thätigkeit^erforderlich wäre, wie staatliche
Concession, wie hier Zustimmung des Berechtigten, hinzuzudenken
hat. Daher werden wir bezüglich des Patentbruches die Norm
aufstellen: Mehrere Acte gelten als eine Handlung, wenn
sie sich als die Aeußerung eines und desselben normalen
Gewerbebetriebs characterisiren würden, falls der Patent-
berechtigte, in dessen Rechtssphäre eingegriffen wird, zu diesem
Gewerbebetriebe seine Zustimmung ertheilt hätte. Die in der
Natur des Gewerbebetriebs liegende Unterbrechung, daß auf die
Thätigkeit die Erholung folgt, daß nach den Geschäftsstunden
die Bureaus, die Läden, die technischen Gewerbsanlagen ge-
schlossen werden und zur Ruhe kommen, daß an Sonn- und
Feiertagen gefeiert wird, daß, wenn sich ein Fehler an der
Maschine herausstellt, die Function derselben bis zur erfolgten
Reparatur pausirt, sind keine Unterbrechungen, welche das eine
Delict beendigen und nach deren Ablauf ein neues Delict beginnt;
sie sind vielmehr, wie sonst im Kleinen, so im Großen die
Folgen dessen, daß jeder active Organismus. der zeitweisen
receptiven Erholung und Ruhe bedarf; daher denn auch
bei dem unerlaubten Gewerbebetrieb die Einheit des Delictes
in solchen Fällen nicht geläugnet zu werden pflegt, vgl.Ob.trib.
Berlin 2/6 1874, Stongle in IV S. 82 fg. und Rechtsspr.
des Obertrib. XV S. 344, Meves, strafrechtliche Nebengefetze
S. 602.
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Nr. 538. Nicht erforderlich ist ferner zum fortgesetzten
Delicte eine Identität der verletzenden Acte; es genügt, wenn
dieselben solche sind, welche sich zusammen zu einem einheitlichen
Gewerbebetrieb gruvviren, und welche, auch wenn gleichzeitig
betrieben, ein einheitliches Gewerbe bilden würde. So können
die Herstellung und die Veräußerung der Fabrikate zusammen
ein und dasselbe Gewerbe ausmachen und daher ein einheitliches
Delict darstellen, womit zu vergleichen ist die Analogie des
Bankrotts, welcher ein einheitlicher bleibt, wenn auch die ver-
schiedenen und verschiedenartigen Bankrotthandlungen zusammen-
gewirkt haben. Anders würde es sich mit dem Gebrauch der
Arbeitsmittel verhalten, welcher von ihrer Fabrikation oder handels-
mäßigen Verbreitung gewerblich streng geschieden ist.

Nr. 539. Dagegen taucht noch die Frage auf, ob hier,
wie bei dem Eigmthum sine Verletzung der subjectiven Rechte
mehrerer Personen durch ein einziges, fortgesetztes Delict erfolgen
kann. Nun ist es aber auch bei dem Eigenthum nöthig, daß die
den strafrechtlichen Schutz genießenden Gegenstände in einer
solchen Verbindung zu. einander stehen, daß die Verschiedenheit
der Personen der Eigentümer als strafrechtlich irrelevant zu
betrachten ist; was dann der Fall ist, wenn die Individualität
des Einzelrechts in der äußeren Behandlung der Sache nicht
hervortritt,*) ogl. Berner, Grunds, des preuß. Straf R. S .
112 fg. 115 fg. Ein derartiges Verhältniß liegt im Patent-
rechte nur dann vor, wenn mehrere Erfindungen sich auf eine
und dieselbe Waare beziehen; hier und nur hier liegen sich die
Erfindungen so nahe, daß die Verschiedenheit der Rechtsinhaber,
die individuelle Zerlegung der Berechtigungen unter die verschie-
denenPersonen keinen entsprechenden Ausdruck findet und daher auch
keine Individualisirung des strafrechtlichen Schutzes begründet.

d. Caufale Zurechnung.
Nr. 540. Die Rechtsverletzung muß auf den Willensact

einer Person zurückzuführen fein, und sich als den Schlußpunkt

*) So wenn die gestohlenen Gegenstände in einem Gewahrsam einge-
schlossen waren, wenn die unterschlagenen Fundobjecte an einem Orte
lagen u. f. w.
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einer Kette von Ursächlichkeiten darstellen, welche von dem in die
Außenwelt einwirkende!; Willensacte anhebt. Die endlosen und
insbesondere auch in der neuesten Zeit wieder in mehr oder
minder erquicklichen Fehde erörterten Fragen über die Spurweite
des rechtlich anerkannten Caufalismus*) können hier dahin-
gestellt bleiben, da das Patentrecht nicht dazu angethan ist,
besonders schwierige Probleme in dieser Hinsicht darzubieten.

Nur in einer Hinsicht würde auch diese Lehre Stoff zu
weitern Entwicklungen bieten, nienn es richtig wäre, daß die
Veihülfe auf einem besonderen ursächlichen Verhältnisse zur
That beruhte, so daß der Unterschied zwischen Thäterschaft und
Beihülfe in der verschiedenen causalen Beziehung begründet
wäre. Allein alle Versuche, zwischen den Acten des Thäters
und denen des Gehülfen eine objective, auf der causalen Be-
ziehung zum Erfolge bedründete Gränzlinie zu ziehen, sind
meines Erachtens gescheitert; der objective Unterschied zwischen
der Begehungshandlung und der Unterstützungshandlungen zer-
rinnt sofort unter der Hand, wenn man ihn an einem concreten
Falle zur Anwendung bringen wil l . Hierzu wäre vor allem
eine sichere Characteristik der Begehungshandlungen erforderlich.
Eine abstracte Charakteristik der zu jedem Delicte gehörigen
Vegehungshandlungen aber ist undenkbar, da jedes Delict nach
Maßgabe der vorliegenden concreten Verhältnisse durch die
Verschiedensten Acte verübt, die betreffende Verletzung des Rechts-
gutes durch die verschiedensten Einwirkungen in die Außenwelt
bewirkt werden kann. Wi l l man aber die Begehungshandlung
in oouoreto vor der Unterstützungshandlung auszeichnen, so
gelangt man zu Unterscheidungen, wie denen der nähern und
fernern Ursache, oder der Haupt- und Nebenursache, zu Unter-
scheidungen, welche in sich zerfallen, weil alle zu einem Erfolge
mitwirkenden Ursachen gleichwertig sind, vgl. J o h n S t u a r t

" ) Vgl. v. B a r , die Lehre vom Causalzusammenhange, Inne, wenn
man auch bei weitem nicht überall zustimmen kann, höchst verdienstvolle Arbeit^,
v. B u r i , über die Causalität und deren Verantwortung, v. B a r , znr Lehre
von der Culpa und dem Caufalzusammenhange in Grünhuts Zeitfchr. IV
S . 21 fg. und dagegen wieder v. V u r i im Gerichtssaal B» 29 S . 269 fg.
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M i l l , System der deductiven und inductiven Logik (übers, v.
Schiel) I S. 388 fg.

Daher kann ich die objective Theorie ebenso wenig wie die
f. g. mittlere Theorie für richtig halten, und weder Berner,
Grunds, des preuß/Strafrechts, S.40fg., Lehrb. des d. Straf-
rechts § 108, vgl. dagegen auch dessen Werk: Theilnahme am
Verbrechen S. 171 fg. 207 fg. 214 fg. 321 fg., noch Schütze,
die notwendige Theilnahme am Verbrechen S. 274 fg. 277 fg.,
Lehrb. des d. Strafrechts § 47 und Goltdammer Arch.XXI
S. 155 fg., noch Geyer's neueste Darstellung in Holtzendorffs
Handb. I I . ' S. 381 fg., vgl. auch dessen Erörterungen über den
allgemeinen Thatbestand der Verbrechen S. 144 fg. 149 fg.,
noch endlich Hälschner, Lehrb. des preuß. Strafrechts I S .
312 fg., und im Gerichtssaal V. 25 S. 81 fg. 115 fg., und
Ortmann ebenda V. 28 S. 86 sg. konnten uns irgend welche
greifbare Anhaltspunkte bieten, um den Vegehungsact von dem
Unterstützungsact nach objectiven Rücksichten zu unterscheiden.
Vgl. dagegen insbesondere v. V u r i , Theilnahme S. 2 fg.,
64 fg. 76 fg., Abhandlungen S. 116 fg., Causalität S. 102 fg.
122 fg., Gerichtssaal B. 22 S. 2 fg., B. 25 S. 237 fg.,
241 fg. und V. 28 S. 196 fg., Goltd. Arch. XXIV S. 89 fg.;
glaubt man vielmehr den Begriff des Gehülfen überhaupt logisch
zu halten, so kann es nur auf fubjectivem Gebiete, auf dem
Gebiete des äo1u8 geschehen, daher diese Lehre in den folgenden
Abschnitt gehört, wo von den subjective« Momenten des
Delicts die Rede sein wird.

Nr. 541. Dagegen ist an dieser Stelle noch eine besondere
Art der Causalwirkung zu erwähnen; die Wirkung durch Be-
nützung des Menschen als eines den fremden Willen verwirk-
lichenden Factors. Vielfach zwar, insbesondere von den An-
hängern eines ganz unfaßbaren Indeterminismus (des Msrnni
aMtnmn inäiößrsntillß) wird die Möglichkeit in Abrede gestellt,
den menschlichen Willen in causaler Weise zu bestimmen; als
ob der Wille vollkommen außerhalb der Sphäre der Natur-
gesetze stünde und seine Erzeugung eine stete Unterbrechung des
natürlichen Causalzusammenhangs enthielte. Dies behaupten
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heißt indeß den Blick vor der täglichen Erfahrung verschließen
und sich an ein Wahngebilde klammern, um die Freiheit des
Willens zu halten, welche auf einem ganz anderen Gebiete liegt,
nicht in dem einzelnen Willensacte, sondern im Character; diesen
vorausgesetzt, reagirt der Mensch auf die äußeren Eindrücke mit
derselben Nothwendigkeit, wie eine andere Näturkraft, seine
Handlungen sind das nothmendige Resultat der zusammen-
wirkenden äußern und innern Factoren; wie dies von den
größten Philosophen, Locke, Hume, Spinoza, Kant und
Schopenhauer*) anerkannt, und insbesondere von dem letztem
in seiner Preisfchrift über die Freiheit des Willens in einer
Weise dargethan worden ist, daß damit die Frage für alle
Zeiten als erledigt angesehen werden muß.

Eine Benützung des Menschen als Factors des Causalismus
ist aber auf zwei Weisen möglich; entweder so, daß der als
Werkzeug benützte Mensch einen Einblick in die Folgen seiner
Action gewinnt und dieselben billigt; oder so, daß er handelt,
ohne daß ihm die Folgen seiner Action zur Einsicht gelangen.
Der erstê  Fall ist der der Anstiftung, der zweite der der Be-
nützung eines Menschen als eines unbewußten Factors der
Willensbethätigung eines andern.

Beide Fälle sind sich, was den intellectuellen Urheber
betrifft, innerlich vollkommen identisch;**) nur bezüglich seines Or-
ganes, des äußern Thäters sind sie verschieden. Dieser hat in
dem einen Falle Gelegenheit, die repulsiven Kräfte seines Innern
gegen den' äußern Anstoß wirken zu lassen, so daß, wenn dies
nicht geschieht, er selbst für den ganzen Erfolg strafrechtlich
verantwortlich wird; in dem andern Falle dagegen, wo sein
Ausblick auf den Erfolg der Thätigkeit getrübt ist, bleiben

' ) Vgl. auch John S t u a r t M i l l . System der oeductiven und in-?
ductiven Logik (übers., v. Schiel) I I S . 439 fg„ Wiener, Grundzüge der
Neuordnung S. 376 fg. 380 fg. 386 fg. 390 fg. 418 fg., No i ro . die
Doppelnatur der Causalität S. 73 fg.

" ) Vgl. v. B u r i . Theilnahme S. 28 fg., meinen Aufs, in den bad.
Annalen B. 39 S . 202, vgl. nunmehr auch Herbst im Gerichtssaal B. 29
S ' 379 fg. 430 fg. 438.
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die Revulsivkräfte, welche einer diesen Erfolg herbeiführenden
Thätigkeit entgegenwirken sollten, verschlossen, so daß von einer
strafrechtlichen Verantwortlichkeit bezüglich feiner niemals für
äo1u8, höchstens für oulpa 5ie-Rede fein kann. Was dagegen
den intellectuelle« Urheber betrifft, so wird diese Verschiedenheit
nur insofern in Betracht kommen, als in dem letztern Falle, eben
weil die Revulsivkräfte nicht wachgerufen werden < der Erfolg
in der Regel mit größerer Sicherheit erwartet werden kann;
während bei der Anstiftung feine Einwirkung eine weniger
sichere, aber allerdings moralisch weit bedenklichere ist, weil sie
einen Dritten in die criminelle Verantwortlichkeit mit hinein-^
zieht.

Nr. 542. Die Einsicht in die innerliche Identität dieser
beiden Arten der Urheberschaft hat man sich dadurch getrübt,
daß man sich mit der Anstiftung auf einen ganz falschen Stand-
punkt begab; man läugnete nämlich, daß der Anstifter die That
durch Vus Medium des Angestifteten begehe, und behauptete, daß
im Gegentheil nur der (physische) Thäter die That begehe und
der Anstifter nur durch die Erzeugung verderblicher Beweggründe
in der Seele des Thäters mitschuldig werde — ein Standpunkt,
welcher am kräftigsten von Schütze, die nothwendige Theilnahme
S. 244 fg., 247 fg., 251 fg., und Lehrb. des D. Straft.
§ 46, eingenommen worden ist.*) Gegen diesen Standpunkt
habe ich mich bereits in meinem Aufsatze in den bad. Annalen
über den Meut xiovoöatßur B. 40 S. 61 fg. erhoben, und ich
halte den dort ausgesprochenen Protest aufrecht. Der Begriff
der Mitschuld ist völlig unhaltbar, weil zwar die Handlungen
des Menschen durch Einwirkung von Motiven insofern bestimmt
werden können, als derselbe den Motiven keine Repulsivkraft
entgegenfetzt; das Opvoniren oder Nichtovponiren oieser Repwsiv-
kraft aber ist lediglich und allein die interne That des Einzelnen,
sie ist die Domäne seiner unangreifbaren innern Freiheit, zu
welcher es keinen Zugang von außen gibt. Diese Freiheit ist

*) Daher denn auch Schütze S. 17 fg. gegen den Begriff Urheber
mit Feuer und Schwert zu Felde zieht. Dagegm v. Vu r i , Gerichtssaal
H. 22 S. 24 fg., Hiilfchner ebenda B. 25 S. 85 fg.



— 524 —

aber die Grundlage für die individuelle Verantwortlichkeit, und
eine Theilnahme Dritter an dieser Verantwortlichkeit stünde
mit dem Begriffe der Freiheit, mit dem Begriffe der indivi-
dualen Selbstbestimmung im vollkommensten Widerspruch.*)
Auf diesem Wege würde man conséquent zur Straflösigkeit des
Anstifters gelangen. Seine strafrechtliche Verantwortlichkeit
kann sich nicht auf eine Mitübernahme der Schuld desThäters,
sondern nur darauf gründen; daß er den Erfolg durch das
Medium desThäters erzeugt; welcher deßhalb als sein Medium
agirt, weil er die seiner Person zu Gebote stehenden Repulsiv-
kräfte nicht in Anwendung setzt,**) um sich den in ihm ent-
zündeten Motiven zu entziehen. Vgl. auch Hälschner System
I S. 362, v. V u r i im Gerichtssaal B. 22 S. 90 fg., V i n -
ding, Kritik des Entw. des Nordd. Strafges. B., Herbst a. a.
O. S. 379 fg. 430 fg.

Aber aucĥ  nach der zweiten Seite hin hat man sich die
richtige Erkenntniß verlegt, indem man die Benutzung eines
Menschen als eines unbewußten Factors in völlig unbegründeter
Weise dahin auffaßte, daß der Mensch in dieser Function nicht
als Mensch, fondern als ein Werkzeug nach Art eines Natur-
körpers agire, Schütze, nothwendige Theilnahme S. 196, vgl.
auch Berner, Theilnahme S. 289; auch hiergegen habe ich
mich bereits in der oben angeführten Abhandlung S. 66 Anm.
ausgesprochen, und ich Halts meine dortige Ausführung aufrecht.
Es ist Vollkommen unrichtig, daß der Mensch zum willenslosen
Werkzeug würde, wenn ihm der volle Einblick in die Conse-
quenzen seines Thuns fehlen;***) im Gegentheil, Niemand kann
je alle Consequenzen seines Thuns voraussehen oder auch nur
im Entferntesten vorausahnen, und das, was in einem solchen
Falle fehlt, ist nur der auf den speciellen Thaterfolg gerichtete
Dolus, nicht auch der die That leitende Wille.

*) Vgl. die treffende Entwicklung des Begriffs der Freiheit bei Wiener
a. a. O.

**) Vgl. I . St. M i l l a. a. O. I l S. 443 fg.
***) Vgl. auch Binding, Normen I I S. 112 fg.. Geyer in der

Münchner krit. V. schrift XIX^ S. 443.
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Nr. 543. Hätte man sich den Blick in diese Verhältnisse
nicht getrübt, so wäre es nicht als nöthig erschienen, für den
Fall der Benützung eines Dritten als eines unbewußten Fac-
tors der Willensbethätigung besondere Bestimmungen zu erlassen,
wie dies in der Reichsgesetzgebung geschehen ist; da es sich von
selbst versteht, daß hier der intellectuale Urheber als Thäter zu
behandeln ist. Merkwürdig ist in dieser Hinsicht insbesondere
der auf Anregung der Schrift von Schultze, die Verleitung
zum falschen Eid als selbstständiges Verbrechen (insbes. S . 30
fg-), aufgenommen § 160 R. S t . G. B., dessen auffallend milde
Strafandrohung mit den § 153. 156. 48. 159 R. S t . G. B.
in gar keinem Verhältnisse steht.

I n ähnlicher Weise ist man im Urheberrechte vorge-
gangen.

ß 20 des Urheberrechtsg.es. besagt:
„Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit einen Anderen

zur Veranstaltung eines Nachdrucks veranlaßt, hat die im § 18
festgesetzte Strafe verwirkt, und zmar selbst dann,
wenn der Veranstalter des Nachdrucks nach § 18 nicht strafbar

sein sollte;" ok. § 54 Abs. 2 soä.
Man behauptet, daß ohne diese Bestimmung der Veran-

lasser des Nachdrucks," falls dem Veranstalter kein äolus oder
Verschulden zur Last falle, straflos geblieben wäre. Vgl .
K lostermann, Urheberrecht S . 245. 246, Dambach, Urheber-
recht S. 147, Wächter Autorrecht S . 246.

Ich muß dem stricte widersprechen. Weder die vorsätzliche
noch die culpose Veranlassung wäre „nach allgemeinen Grund-
sätzen" ohne Strafsanction geblieben. Wenn Dambach S . 147
behauptet: nach allgemeinen strafrechtlichen Grundsätzen könne
von einer Theilnahme am Nachdrucke nur dann die Rede sein,
wenn der Nachdrucker selbst vorsätzlich gehandelt habe, da nur
bei vorsätzlich begangenen Vergehen die Theilnahme gestraft
werde — fo <zeigt dies, in welche Consequenzen sich eine irrige
Grundauffassung verstrickt.

Und wenn man sich darauf beruft, daß es keine culpose
Anstiftung gebe, so verwechselt man culpose Erregung von
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Motiven und culvose Handlung — ein Gesichtspunct, welcher
auf dem Gebiete des Patentrechts, weil dieses nur dolose Delicte
kennt, keine Verwendung findet, und daher hier nur angedeutet,
nicht auch ausgeführt werden kann.

Nr. 544. Daß ähnliche Fälle auf dem Gebiets des Er-
finderrechts vorkommen; Fälle, wo etwa der die Erfindung in
Benützung gebende Ingenieur von dem Patentbruch weiß, nicht
aber der Fabricant — liegt auf der Hand; ist doch die..Be<
stimmung des § 20 Urheberrechtsg.es. in die dem Patentrechte
verwandten Gebiete des Kunstwerkges. § 16, des Photographie-
ges. § 9 und des Musterges. § 14 übergegangen, Wächter,
Urheberrecht S. 243, Dambach, Musterschutz S. 98. 99. Das
Patentgesetz kennt nun zwar eine analoge Bestimmung nicht; es
kann aber nach dem Obigen keinem Zweifel unterliegen, daß in
diesen Fällen der Veranlasser, hier natürlich nur der dolose
Veranlasser, nach den allgemeinen strafrechtlichen Grundsätzen
einfach als Urheber zu behandeln ist; und diese allgemeinen
Grundsätze finden in der positiven Gesetzgebung keinen Wider-
stand, da weder das Patentgesetz noch das R. St. G. V. etwas
widersprechendes enthalten.

o. Schuldhafte Wi l lensact ion.
Nr. 545. Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit genügt

die causale Zurechnung nicht; vielmehr muß die Erregung des
Naturcausalismus erfolgen durch eine Willensaction, da das
Recht auf eine andere Action zu reagiren nicht vermag, wie
dies bereits oben (S. 421) in der Lehre der Ansprüche ent-
wickelt worden ist.

Allein strafrechtlich genügt nicht, wie in der Anspruchslehre,
eine der Wllensaction äquivollente Vermögensaction eines
Zweckvermögens, einer Personeneinheit u. s. w., da die straf-
rechtliche Repression nur gegen den physischen Menschen möglich
ist, welcher fähig ist, den Strafzwang zu erleiden; daher von
einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit einer s. g. juristischen
Person, eines Gesellschaftsvermögens, einer Handelsfirma, welche
nicht nur nicht in d^potüsÄ, sondern überhaupt nicht dem
Strafzwang unterstehen, keine Rede fein kann. Dieselben haften
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daher auch nicht für Geldstrafen, obgleich das Geld aus dem
Vermögen beigetrieben werden könnte; denn der strafrechtliche
Character der Geldstrafe liegt nicht m der Leistung des Geldes,
sondern in dem Uebel, welches die Entziehung des Geldes, und
damit die Entziehung eines Genußobjectes, dem Bestraften
bereitet; daher denn jede Geldstrafe unvernünftig und sinn-
widrig ist, wenn der Bestrafte nicht in der Lage ist, das
Uebel zu empfinden. Dies wird nicht nur im allgemeinen
Rechtssystem, vgl. Ge ib , Lehrbuch des d. Strafrechts I I
S . 198 fg.. Be rne r , Lehrb. § 76, Schütze, Lehrb.. § 38,
Hugo Meyer Lehrb. des D. Strafrechts § 24, sondern
auch auf dem Gebiete der Immaterialrechte anerkannt,' vgl.
Meves , Markenschutz S. 218. 219, und speciell bezügl. des
Patentrechts Cass. Hof 10/3 1877 8. 77 I x. 336, welcher
bemerkt: yu'ou H6 z>6ut voursuivre devant 168 tribunaux äs

UU6 P6ÎU6; HU6, 60U86qU6NM6Qt, uns 800Ï6ts oommsroialo, ßtrs
moral, N6 »aurait rsponärs pLnaismeut ä'un äßlit. — —

Nr. 546. Wie der Strafzwang ein Wesen voraussetzt,

welches denselben als ein Uebel empfindet, so setzt er auch eine

dem Strafübel entsprechende Schuld voraus, da Schuld und

Strafübel die zwei von der Gerechtigkeit postulirten Correlate sind.

Die Schuld liegt aber in dem der Rechtsordnung wider-

sprechenden, Verhalten des Willens bei dessen Action in der

Außenwelt; indem der Wille zum Vollzug eines Actes drängt,

ohne nöthige Ueb erlegung ihrer Folgen für die von der Rechts-

ordnung geschützten Rechtsgüter; oder zum Vollzug eines Actes

unter dem Bewußtsein des Handelnden, daß er eines der ge-

schützten Rechtsgüter verletzt oder gefährdet.^) Der erste Fall

kann, als auf dem Gebiete des Patentstrafrechts unpractisch,

bei Seite bleiben; der zweite Fall ist der des vorsätzlichen

Delictes, und dieser bedarf auch im Patentstrafrecht einer nähern

Entwicklung.

*) Bezw. wahrscheinlich verletzt oder gefährdet, da ja die menschliche
Voraussicht niemals eine ganz sichere ist, vgl. v. B a r Causalzusammenhang
§ 5, v. V u r i , Causalität S . 31, B e r n e r , Theilnahme S. 490 fg.
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Nr. 347. Der Vorsatz wird ausgeschlossen durch Irrthum
über die den Thatbestand des Delicts begründenden, also die
Delictsmerkmale bildenden Thatumstände, §59 R. St. G. B.
Fraglich ist es, in wie fern hierbei auch der Rechtsirrthum in
Berücksichtigung kommt. Vgl. insbesondere die schöne Abhand-
lung von Heinze, Gerichtssaal B. 13 S. 397 fg., sodann
Getzler, über den Begriff und die Arten des Dolus S. 259fg.
und im Gerichtss. B. 10 S. 216 fg. und V. 14 S. 232 fg..
B i n ding, Normen I I S. 310 fg. 606 fg., Ortmann im Ge-
richtssaal V. 29 S. 241 fg., Oetker, über den Einfluß des
Rechtsirrthums im Strafrecht S. 49 fg.*) Soweit es sich um
einen Irrthum handelt, welcher den Thatbestand des Delictes
betrifft, unterliegt der Rechtsirrthum keiner besondern Behand-
lung; denn wie bereits obsn S. 465 bemerkt, kennt der Dolus
keine Grade, und kommt es daher nicht darauf an, ob er durch
einen verzeihlichen oder unverzeihlichen Irrthum ausgeschlossen
ist. Der Dolus ist daher ausgeschlossen, wenn der Handelnde
die Erfindung für eine i68 oouimuiii8 onmium hielt oder wenn
er glaubte, an ihr ein Recht irgend einer Art zu besitzen,
welches ihn zur Handlung ermächtigte, vgl. kr. 2 § 20 äe vi
don. rapt.; sollte dieser Glauben auch auf irriger rechtlicher
Beurtheilung richtiger thatsächlicher Unterstellungen beruhen.
Vgl. Obertrib. 14/2 1867,15/10 1874,13/11 1874, 15/3 1876,
(Opvenhoff Rechtspr. V l l l 119, XV 675. 777, XVI I 199)
ebenders. 13/1 1876, 16/2 1876 G. XXIV S. 124. 216,
Oppenhoff R. St. G. V. No. 7 zu Th. I Abschn. IV und
No. 15.zu § 59. Gewöhnlich pflegt man zu sagen, daß hier
ein thatsächlicher, kein rechtlicher Irrthum vorliege, wodurch
man aber den Sachverhalt nur verdunkelt. Die gleiche Behand-
lung, wie der Irrthum über die Erlangung des Rechts, muß
auch der Irrthum über den Umfang des Rechts finden. Denn
es kann nicht anders behandelt werden, ob der Contravenient
glaubt, daß die ganze Erfindung 568 sxtra oommsreium sei.

*) Vgl. nunmehr auch v. B u r i , Veilageheft zu Gerichtss. B. 23
S. 175 fg.
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oder ob er der Meinung ist, daß die Erfindung im Allgemeinen
zwar im Privatrechte eines Einzelnen, .in gewissen Beziehungen
aber im Rechte Aller stehe; in dem einen wie in dem andern
Falle handelt es sich um einen I r r thum über ein wesentliches
Moment des Thatbestandes. Es ist daher / entschuldbar, wenn
der Contravenient zwar weiß, daß die Waare patentirt ist, sich
aber über die Tragweite des im Patente enthaltenen "Exclusiv-
rechtes i r r t (vgl. oben S. 465), z. B. darüber, ob und welche
Patentobjecte dem Gebrauchsschutze unterliegen. Denn daß dieser
I r r thum sich auf das zu Grunde liegende, den Kern des That-
bestandes bildende Privatrecht, nicht auf die Strafandrohung
bezieht, kann für denjenigen, welcher unfern Ausführungen,
gefolgt ist, wohl keinem Zweifel unterliegen.

Daß die Relevanz des Rechtsirrthums in dieser Beziehung
weniger anerkannt wird, als in der vorigen, beruht darauf,
daß bei den häufigsten Rechtsgütern ein derartiger I r r thum
eine große Seltenheit sein wird. Insbesondere ist das Eigen-
thum in den modernen Kulturstaaten so übereinstimmend regulirt,
daß ein strafrechtlich relevanter Zweifel über die Spurweite
des Rechts nicht oft auftauchen wird. Doch kann es auch hier
z. V. fraglich sein, unter welchen Umständen Jemand berechtigt
ist, eine fremde Sache zu zerstören, und ein ansprechendes Bei-
spiel bietet das röm. R. in § 1 ŝ. v i kou. rapt.: gui aliyuo

8UlUN ISN 6886 6t îlUZ)lU<i6I18 MlÎ8 60 ÄMIU0
äomiuo liosat, r6N 8uam 6tiam psr viui auk6ir6

V088688oridu8, ad8o1vi äsdst — sofern hier nicht nur der I r r -
thum über das Eigenthum an der Sache für relevant erklärt
wird, fondern auch der I r r t hum über die Berechtigung des
Eigentümers zur gewaltsamen Selbsthülfe. Auf andern Ge-
bieten, wo die Tragweite der speciellen Berechtigung noch weniger
populär geworden ist, findet auch der Rechtsirrthum über die
Ausdehnung, der Berechtigung ein reicheres Feld. Man vgl.
z. B. die Entsch. des Ob.trib. Berl in v. 11/5 1876 G. X X I V
S . 338, worin der I r r t hum der Angeklagten über den Umfang
ihrer kirchenrechtlichen Befugnisse für ebenso relevant erklärt
wurde, „wie ein Rechtsirrthum bezüglich der bei Veurtheilung

Ko h l e r , Patentrecht. 34
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eines Straffalles in Betracht kommenden civilrechtlichen Ver-
hältnisse."*) Und daß auf dem Gebiete des Erfinderrechts, welches
erst seit 2^/, Jahrhunderten datirt, derartige Irrthümer noch
lange nachdauern werden, liegt auf der Hand, insbesondere bei
dem trostlosen Zustande, in welchem sich bei uns das Patent-
wesen vor dem Patentgesetze befand.

I n analoger Weise ist man bereits im Urheberrechte vor-
gegangen; nur hat man hier eine besondere Bestimmung in das
Gesetz aufnehmen zu müssen geglaubt und damit den Schein
erweckt, als ob es sich um etwas Besonderes handle; in der
That handelt es sich aber um eine Anwendung allgemeiner
Principien. Der § 18 Abs. 2 des Urheberrechtes, lautet
nämlich:

„Die Bestrafung des Nachdrucks bleibt (jedoch) ausgeschlossen,
wenn der Veranstalter desselben auf Grund entschuldbaren,
thatsächlichen oder rechtlichen Irr thums in gutem Glauben ge-
handelt hat."

Vergleicht man die Vorarbeiten zum Urheberrechtsgesetz,
so überzeugt man sich sofort, daß gerade solche Fälle gemeint
waren, wo der I r r thum bereits nach den soeben entwickelten
allgemeinen Grundsätzen zur vollen Geltung käme. Man ver-
gleiche nur die treffende Bemerkung des Antragstellers im Reichs-
tag (Bahr v. Kassel): „Das ganze Gebiet des Nachdrucks ist
von einer so zweifelhaften Gränze umgeben, daß sich eine Menge
Fälle denken lassen, wo Jemand in bestem Glauben, keinen
Nachdruck zu begehen, gehandelt hat, aber doch möglicherweise
nach der Ansicht des Gerichts des Nachdrucks schuldig erkannt
wird." Dies entspricht ganz dem oben Ausgeführten, nur daß
dabei in verwirrender Weise über den Nachdruck argumentirt
wird, während über das Urheberrecht argumentirt werden sollte.
Auf die Bemerkung Ovvenho f f s , daß es einer folchen Vor-
schrift gar nicht bedürfe,' erwiderte B a h r neben anderem schließ-
lich: „Mindestens ist es unschädlich, wenn der von mir bean-
tragte Satz der Vorsicht halber und zur Beseitigung von I r r -
thümern aufgenommen wird." (Protok. zur Reichstagssitzung

«) Neuchens Ob. trib. 28/6 und 4/7 1877, Oppenhoff Rechtfpr.
XVII I S. 490. 493.
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v. 12/5 1870 S. 833 fg.) Daß übrigens im Urheberrecht
nur der entschuldbare Rechtsirrthum berücksichtigt wird, beruht
darauf, daß auch der fahrlässige Nachdruck strafbar ist, vgl.
dazu § 59 Abs. 2 R. St. G. V. I m Uebrigen f. Dambach,
Urheberrecht S. 136 fg., Endemann, Urheberrecht S. 43,
Wächter, Autorrecht S. 221, Klostermann,^ Urheberrecht
S . 242 fg.

Nr. 548. Nicht zum Thatbestande des Delictes gehört die
Person des Verletzten, soweit nicht mit der Besonderheit des
Verletzten eine besondere Qualification des Delictes verknüpft
ist: daher ein Irrthum in der Person des oder der Berechtigten
unerheblich ist. Er ist unerheblich, obgleich die Person des
Verletzten als Antragsberechtigten einen wesentlichen Antheil
an der Begründung des staatlichen Strafrechts hat; denn der
Antrag gehört zwar zu den Voraussetzungen des Strafrechts, aber
nicht zu den Merkmalen des Delictes, vgl. V ind ing, Normen I I
S . 465 fg.

Ebensowenig gehören aber zum Thatbestande des Delictes
die strafrechtlichen Delictsfolgen; die Art und Höhe der Strafe
ebensowenig, als der Umstand, daß das Delict überhaupt be-
straft wird, und daß es sx (Moio oder nur auf Antrag bestraft
wird — daher ein Irrthum in dieser Hinsicht keinen Irrthum
Mer die Delictsmomente bildet und daher nicht unter den
§ 59 des R. St. G. B. zu subsumiren ist; denn es ist eben
nicht, richtig, wenn V ind ing , Normen I I S. 607 und Ort-
mann S. 244 behaupten, daß es zu diesen Thatbestandsmomente
auch gehöre, daß die Handlung normwidrig oder strafbar sei.
Denn zu den, den Thatbestand bildenden, Thatumstanden gehören
nur die objective« und subjective» Elemente der Handlung,
nicht auch die Art und Weise, wie sich das Recht zu dieser
Handlung verhält.

Auf § 59 R. St. G. B. kann man sich daher für ein
weitergehendes subjectives Erforderniß des Delictes nicht berufen,
und es fragt sich, ob nicht aus allgemeinen Gründen ein Be-
wußtsein in dieser Richtung erforderlich ist< Man hat dieses

34«
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Bewußtsein in verschiedener Weise zu characterisiren gesucht̂
als Bewußtsein der Pflichtwidrigkeit,. Strafwürdigkeit, Norm-
widrigkeit; so daß es also von Erheblichkeit wäre, wenn sich
der Handelnde zwar der Rechtsverletzung bewußt wäre, dabei,
aber nur die civilrechtliche, nicht auch die strafrechtliche Reaction
erwarten würde. Ich muß dem widersprechen. I r r t sich der
Handelnde über die Existenz oder über den Umfang des ver-
letzten Rechts, so liegt, wie soeben gezeigt, ein Irrthum über
den Thatbestand vor, welcher nach dem Obigen zu berücksichtigen
ist; es liegt daher auch dann ein solcher Irrthum vor, wenn
sich der Handelnde über die verletzende Qualität seiner Hand-
lung täuscht, indem er vermeint, daß sie innerhalb der Sphäre
seines allgemeinen oder besondern Rechtes liege. Ist sich aber
der Handelnde des Eingriffs in das Recht bewußt, so bedarf
es nicht einer weitern Kenntniß dessen, in welcher Weise der
Staat gegen die Verletzung reagirt, ob nur mit den Mitteln
des Civilrechts oder auch mit den Mitteln des Strafrechts.
Dieses Bewußtsein wäre nur dann erforderlich, wenn man mit
Vertretern der Hegelschen Schule die Strafe als das Gesetz,
betrachten würde, welches sich der Handelnde selbst dictirt, als.
eine logische Folge der in der Handlung ausgesprochenen Idee;
welche philosophische Combination aber wohl schon längst, jeden-
falls seit der kräftigen Reaction Schovenhauer's gegen der-
artige scholastische Verirrungen, zu den Todten gelegt ist.

Nun gibt es allerdings Rechtsgüter, welche mehr instinctive
gefühlt, als klar erkannt,zu werden pflegen; es gibt ferner
Rechtsgüter, bei welchen nicht erst die Verletzung, sondern bereits-
die Gefährdung strafrechtlich verfolgt wird, B ind ing, Normen I
S. 198 fg. Wie sich hier der Einfluß des Irrthums gestalte^
ist eine nicht immer leicht zu beantwortende Frage. Doch be-
darf es eines Eingehens hierauf nicht, da bei der Patentver-
letzung das Rechtsgut und sein Verhältniß zu den verletzenden
Acten mit seltener Klarheit vor Augen liegt.

Nr. 549. Bezüglich des bloßen Zweifels an dem Bestand und>
5er Ausdehnung des Rechtsgutes kann auf das oben S. 465»
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fg. Ausgeführte verwiesen werden. Auch hier ist nach Er-
wägung aller Umstände zu entscheiden, ob derlnöthige Dolus
(äo1u8 6V6utua1i8) vorliegt wenn eine Erfindung benützt wird,
für welche ein Anderer zwar, noch kein Patent, wohl aber ein
Aufgebot unt provisorischem Schütze erwirkt hat.

Nr. 550. Der Vorsatz steigert sich zur Absicht, wenn der
Handelnde sich nicht nur des rechtsverletzenden Erfolgs seiner
Action bewußt ist, sondern diesen rechtsverletzenden Erfolg zum
Ziel seines Handelns macht. Während bei dem bloßen Vor-
fatze dieser Erfolg nur in der Erkenntniß ruht, wird er hier
in den Willen aufgenommen, wird er zum Strebziele des
Wollens. Dies scheint mir der richtige Unterschied zwischen
Vorsatz und Absicht zu sein, vgl. insbesondere Bekker, Theorie
des heutigen d. Strafrechts S. 286 fg.; über welchen Unter-
schied allerdings die Meinungen, vielfach getrübt durch den
Jargon Hegel'scher Begriffsgespinnste, noch in der seltsamsten
Weise durcheinanderlaufen; vgl. Berner, Grundlinien der crim.
Imputationslehre S , 224, Geyer, Erörterungen über den
allgemeinen Thatbestand S.,2. Osenbrüggen, Mbhandl. aus
dem d. Strafrecht S. 17 fg., sjeßler, scher den Begriff und
die Arten des Dolus S. 290 fg., Köstl in, Revision der Grund-
begriffe S. 248 fg.> System I S. 190 fg., Hälschner, System
des preuß. Strafrechts I S. 122 fg., O r t l o f f im Gerichtssaal
B. 16 S. 70 fg., v. Bar , Causalzusammßnhang S. 41 fg.,
V ind ing , Normen I I S. 594 fg., Hundhausen, Motiv im
Strafrecht S. 34 fg. Eine derartige Steigerung*) des clows
verlangt das Strafrecht, wenn auch nicht bei der Sach-
beschädigung, so doch bei Diebstahl und Unterschlagung; in
beiden Fällen genügt das Bewußtsein, daß die Sache der Herr-
schaft des Berechtigten entzogen werde, nicht; es geHort die
Absicht dazu, sie einer neuen Herrschaftssphäre zu unter-
Werfen, Osenbrüggen S^ 64^ 95, Binding I I S. 539 fg.

*) Diese Steigerung des DoluZ ist auch sonst von großer Erheblichkeit.
M i t Recht nehmen v. B a r und v. B u r i a. a. O. an. daß der Thäter wegen
<lo!n3 haftet, auch wenn er den Erfolg nicht gerade als sehr wahrscheinlich
ansieht, sobald er ihn beabsichtigt.
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550 fg.; und es fragt sich, ob im Urheber- und Patentrecht
dasselbe gilt. Sicher ist es nun, daß ein effektiver Vermögens-
vortheil, eine Verbesserung der Gefammtvermögenslage nicht
beabsichtigt zu sein braucht, die Absicht braucht, wie man sagt,
keine gewinnsüchtige zu sein, Ob.trib. Berlin 13/2 1844 in
Goltd. Arch. X I . S . 490, fg., Dambach, Urheberrecht S .131 ,
Wächter, Autorrecht S . 222. Dies ist aber auch bei Dieb-
stahl und Unterschlagung nicht geboten, wie das bekannte Bei-
spiel des- Crispinus lehrt. .Wohl aber muß die Absicht des
Verletzers des Urheberrechts dahin gehen, die Frucht des Ideen-
gutes in größerem oder geringerem Umfange dem Berechtigten
zu entziehen; daher nicht schön die Veranstaltung eines Nach-
drucks an sich, sondern nur die Veranstaltung zur Verbreitung,
die Veranstaltung als Ausübung des Autorrechts, der Strafe
verfällt, vgl. Dambach, S. 133 fg.

Ganz ähnlich verhält es sich im Patentstrafrecht. Dies
ergibt sich bereits aus dem Wortlaute des Gesetzes; denn die
Bestrafung trifft denjenigen, welcher dis Erfindung in Benutzung
nimmt und welcher sie in Benutzung nimmt, im Widerspruch
mit § 4 und 5 Ges.; worunter, wie oben S. 97 fg. dargestellt
worden ist, die gewerbliche Verwerthung der Erfindung, also
die gewerbsmäßige Herstellung, die gewerbliche Benutzung und
das gewerbsmäßige Feilhalten und Inverkehrbringen verstanden
ist. Die gewerbliche oder gewerbsmäßige Ausbeute setzt aber
begriffsmäßig eine dahin gerichtete Absicht voraus; es genügt
nicht, wenn etwa der Wille nur auf die Fabrication ohne
gewerbliche Verwerthung gerichtet ist.

Daher gehört der Patentbruch zu denjenigen Reaten, welche
eine über den Vorsatz hinausgreifende Absicht voraussetzen. Er
reiht sich in dieser Beziehung dem Diebstahl, der Unterschlagung,
dem Raub, dem Münzperbrechen, § 146 R .S t .G . B., u. a. an.

Daraus ist zuschließen, daß deraFßntprovooatsur, welcher
Jemanden zur unerlaubten Ersindungsbenutzung anleitet, damit
er bei der That entdeckt und entlarvt werde, nicht strafbar ist,
eben weil es ihm an dem eigenartigen äow8, an der Absicht



der gewerblichen Erfindungsausbeute fehlt; wie ich folches in
meinem mehrfach citirten Aufsatze, bad. Annal. V. 40 S. 61
fg., gegen Glaser (kleinere Schriften I S. 119 fg.) ausge-
führt habe.*)

Nr. 551. Nunmehr ist es an der Zeit, den oben vorbe-
haltenen Unterschied zwischen Thäter und Gehülfen zu unter-
suchen. Das Mnotuiu 8a1i6U8 kann, wie oben dargethan, nur in
der Art des verbrecherischen Vorsatzes liegen, wofür auch die
Autorität des römischen Rechts angerufen werden kann, tr. 2
äs tenu, moto (47, 21), Langenbeck, die Lehre von der
Theilnahme am Verbrechen S. 315.

Ueber dieses xunotum 8aUsu8 nun, in welchem der qualitative
Unterschied des äolus liege, gehen die Darftellungen der Schrift-
steller auseinander; doch mehr die Darstellungen, als die Mei-
nungen, da man eben nur auf die verschiedenen Weisen versucht hat,
den einen zu Grunde liegenden Gedanken von der Unterordnung
des Gehülfen unter die Absicht des Thäters zum klareren Ausdruck
zu bringen, Köstlin Revision der Grundbegriffe S. 448 fg.,
System I S. 275 fg., v. B u r i , Theilnahme S. 2 fg., Causa-
lität S. 123 fg.. Berner, Theilnahme S. 207 fg., Geib,
Lehrb. des D. Straft. I I S. 318, Langenbeck, Theilnahme
S. 181 fg., Glaser, gesammelte kleine Schriften I S. 129 fg.
Der Springpunkt des Verhältnisses liegt aber darin, daß der
Gehülfe im Namen des Thäters handelt, fo daß feine Hand-
lungen in ihrer Wirkung dem Thäter zukommen, als Erstreckung der
Action des Thäters gelten sollen. Allerdings kann Nun dieses Unter-
ordnungsverhältniß auf dem Gebiete des Unrechts nicht in der
freien Weise begründet werden, wie auf dem Gebiete des Rechts,
wo die Willensaction der Parteien ohne weiteres rechtlich re-
fvectirt wird, vgl. oben S. 58 fg.; insbesondere kann sich kein

*) Meinen dortigm Ausführungen stimmt im Wesentlichen bei Geyer
in Holtzendorff Handb. IV S. 161 (wo indeß, wie ebenda S. 141. 143. 162.
163 mein Name stets verdruckt ist).
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alleiniger Tfäter darauf berufen,*) daft er laut eines Vertrags-
Verhältnisses Namens eines andern gehandelt hätte, sollte auch
dieser Vertrag in ganz bestimmter Weise äußerlich hervorgetreten
sein, da das Recht derartige Vertragsverhältnisse nicht respectirt.
Anders, wenn der Urheber selbst handelnd auftritt und bei der
Handlung die leitende Rolle spielt; denn hier tritt das Unterord-
nungsverhältniß nicht blos rechtlich, sondern auch factisch hervor,
so daß es vollkommen natürlich ist, daß sich der ̂ lehülfe, trotzdem
er in wrpiwüins versirt, auf seine Stellung als Dienstthuender
im Namen des Thäters berufen kann; welche Situation ihn
dann in der strafrechtlichen Stufenleiter um ein erhebliches
niedriger stellt, als den Thäter. Während sich nun dieses
dienstliche Verhältniß viel schwieriger da constatiren läßt, wo
es sich um bloße Güterbeschädigung handelt, so ist ihr Nachweis
wesentlich erleichtert, wo eine unerlaubte Benutzung fremder.
Rechtsgüter vorliegt. Denn hier weist schon die Benutzung
darauf hin, wem die zur Benutzung führende Thätigkeit des
Einzelnen zukommt.

Daher hat man denn auch im Urheberrecht nicht daran
gezweifelt, daß derjenige als der Thäter zu betrachten ist, welcher
das betreffende Gewerbe, des Producenten oder Verbreiters in
seinem Namen betreibt, während diejenigen, welche unter Kennt-
niß der Rechtswidrigkeit im Gewerbe arbeiten, als Gehülfen be-
trachtet werden, I o l l y , Lehre vom Nachdruck S. 270, Gol t -
dammer Arch. IX S. 109, Endemann, Urheberrecht S. 42,
Klostermann, Urheberrecht S. 244, Dambach, Urheberrecht
S. 149, und so für das Recht der Kunstwerke Wächter, Ur-
heberrecht S. 177. 178, und für das Musterrecht Dambach,
Mnsterschutz S. 87, vgl. auch R. O. H. G. 12/1 1875 Entfch.
X V I S. 247. 255.

Ganz ähnlich wird die Frage bei dem unerlaubten Gewerbe-
betrieb im Sinne der Gewerbeordnung behandelt, Meves,
strafrechtliche Nebengesetze S. 606 und das dort citirte Urtheil
des Ob. trib. Berlin 2/1 1873 G. XX I S. 299 fg.

Vgl. v. V u r i , Theilnahme S. 8 fg.



Nr. 552. Das Gletcye muß im Patentrechte gelten.
Thäter ist der Fabrikeigenthümer, der Handels- und Geweros-
Mann, welcher in seiner gewerblichen Sphäre Patentverletzungen
begehen läßt, während die Personen^ welche in seinem Geschäfte
arbeiten, nur als Gehülfen zu betrachten sind. Jedoch sind
gemäß dem Obigen folgende Ausnahmen anzuerkennen:

1. Werden von Beamten des. Geschäfts ohne Wissen des
Geschäftsinhabers Patentverletzungen begangen, so haften diese
Beamten als Thäter, wenn auch die, Verletzungen dem Ge-
schäfte selbst zum Nutzen gereichen ; ganz ähnlich wie der Knecht
ivegen Diebstahl haftet, welcher, fremdes Mehl in die Säcke
seines Herrn gießt,, um es demselben anzueignen. Dieses gilt ins-
besondere dann, wenn der. Geschäftsherr den vollen Geschäfts-
betrieb einem Procuristen, Disponenten u. s. w. überlassen hat.
Es muß auch gelten, wenn, bei Minderjährigkeit oder sonstiger
Handlungsunfähigkeit des äominu», der Geschäftsbetrieb durch
einen Vormund, oder, bei Vergantung des äommu8, durch einen
Massevfteger geführt, wird. Daraus ergibt sich

2. daß, wenn das Geschäft einer offenen Gesellschaft zu-
steht, die Gesellschafter, welche von der Patentverletzung wissen,
als.Fhttter zu betrachten sind; auch diejenigen, welche von der
Geschäftsführung ausgeschlossen sind,, ̂ ofern sie nicht die nöthigen
Schritte thun, um die Abbestellung der Mißbräuche, bezw. die
Abberufung der geschäftsführenden sooii zu betreiben; und

3. daß, wenn das Geschäft einer f. g. juristischen Person
angehört, die Directoren und Vorstände als Thäter betrachtet
werden können, vgl. Liano p. 622. 644 und die an diese
Stellen citirte Urtheile des Avpelh. ?ari8 30/6 1853 und
8/6 1855, ?ki11ii>8 p. 371, vgl. auch analog Meves
S. 607.

Nr. 553. Eine besondere Art der Beihülfe besteht darin,
daß der Gehülfe dem Thäter vor der That Vegünstigungsacte
verspricht, § 257 Abs. 3 R. St. G. 35. S. unten.
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Nr. 554. Die Beihülfe zum Patentbruch ist strafrechtlich
relevant; insbesondere kann der H 49 Abs. 2 R. St. G. B.
nicht dahin mißverstanden werden, als ob die Veihülfe da
straflos bliebe, wo der Versuch straflos ist; indem vielmehr der
Abs. 1 dieses § ausdrücklich bestimmt, daß die Veihülfe zu
Verbrechen und Vergehen gestraft wird> und der Abs. 2 nur
bezüglich der Strafreduction auf die die Strafe des strafbaren
Versuchs normirenden Bestimmungen, also auf § 44 und 45 R.
St. G. B., verweist.

Nr. 555. Wie oben nachgewiesen, ist der Patentbruch
kein gewerbsmäßiges Delict, da er nicht in der gewerbsmäßigen
Begehung von an sich unerlaubten Handlungen, sondern in der
unerlaubten Begehung von gewerblichen Handlungen besteht;
das Gewerbsmäßige ist daher keine subjective Steigerung der
Willensintensität und keine besondere Gestaltung des Zweck-
moments im Willen, sondern eine Eigenschaft des verletzten
Rechtsgutes, also ein objectives Moment des delicticischen That-
bestandes; daher die bei dem gewerbsmäßigen Delicte vielfach
verhandelte Controverse, inwiefern das Moment der Gemerbs-
mäßigkeit dem Theilnehmer, insbesondere auch dem Gehülfen
zugerechnet werden kann, Dochow, zur Lehre von dem gewerbs-
und gewohnheitsmäßigen Verbrechen S. 87 fg., Ovvenhoff
R.St.G.B. No. 5 zu § 50, hier nicht in Betracht kommt, vielmehr
der Gehülfe zweifellos strafrechtlich verantwortlich wird, wenn
auch seine Thätigkeit nur momentan, nur unterbrochen, nicht
in der continuirlichen Weise einer gewerblichen Thätigkeit er-

Jolgt. Der § 50 R. St. G. B^ bleibt völlig außer Betracht.
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II.

Strafantrag.*)

a. Der Antragsberechtigte.

Nr. 556. Das Antragsrecht ist eine dem Träger von
Rechten zustehende öffentlichrechtliche Vefugniß, Reber S. 159;
sie kann jedem Träger von Rechten zustehen, sie kann auch einer
Rechtsfigur zustehen, welche einem solchen Träger gleichgeachtet,
wird, also auch einer s. g. juristischen Person. Sie steht dem
Ausländer, wie dem Inländer zu. Dies gilt auch auf dem
Gebiete des Patentrechts; nur daß der im Auslande Wohnende
einen Vertreter im Inlande aufstellen muß; nicht als ob
dieser Vertreter zur Stellung des Strafantrags ermächtigt
und der Antrag durch ihn gestellt werden müßte, vgl. oben
S. 147. 148 — wohl aber ist der Vertreter nöthig wegen der
an den Antragsteller zu erfolgenden Zustellungen unÜ wegen,
anderer, die Strafverfolgung etwa betreffenden Functionen.

Nr. 557. Antragsberechtigt m oouorsto ist der Träger
des Rechtsgutes, welches durch das Delict verletzt worden ist,
vgl. Fuchs, Anklage und Antragsdelicte S. 48 fg., Stenge
lein Z. I S. 49, Reber, S. 299 fg. v. Kirchenheim
S. 69 fg.

So ist bei Diebstahl und Unterschlagung, soweit diese nur
auf Antrag verfolgt werden, der Berechtigte der Eigenthümer
oder der dem Eigenthümer äquivalirende douas üäsi vo88688oi>
bei dem Vergehen des § 289 R. St. G. V. der entsprechende
dinglich Berechtigte, v. Bar in Goltd. Arch. XIX S. 648 fg.^
Herzog im Gerichtss. B. 26 S. 202 fg. 209 fg.

Man hat nun allerdings bei Unterschlagung und Diebstahl
ganz richtig bemerkt, daß auch nur der Eigenthümer oder

*) Auch das französische Patentgesetz a. 45 enthält die Bestimmung:
I/aoüon oorrsntiounolio, your i'apMeatioQ äo8 psinog ei-äs88U8, no pouir»
«tio sioroeo par 1s ininistere publi« yu« sur la plainto äs la partin 1v8so.
Vgl. Nenouarcl nr. 232, Likn« p, 635. 636, llälis instr. oriiu. I I p>.
157 fg. 254 fg.
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der ihm gleichstehende j>. k. po88., nicht auch der sonstige ding-
lich Berechtigte zum Antrag zugelassen, wird,*) und daß diese Be-
schränkung auf den ersten Blick auffällig erscheine; allem sie
beruht nur darauf, daß die Delicte gegen das Eigenthum und
die gegen die dinglichen Berechtigungen von einander abgelöst
und. in verschiedene Parthieen des Strafgesetzbuchs verwiesen
morden sind, wobei dann wieder bezüglich der letztern Delicte
in der gesetzlichen Fassung mehrfach gefehlt wurde: denn einer-
seits kennt das Gesetzbuch zwar ein reines Eigenthumsdelict (die
Unterschlagung), aber kein reines Delict gegen die dinglichen
Rechte, sofern hier nicht jede widerrechtliche Aneignung, sondern
nur die mit Besitzentziehung verbundene Aneignung bestraft
wird, § 289, vgl. V ind ing I I S. 548 fg., so daß diese
Gesetzesstelle zwar ein Analogon zum Diebstahl bietet, aber kein
Analogon zur Unterschlagung; anderseits verlangt der § 289
in völlig unzutreffender Weise, daß die Entwendung zu Gunsten
des Eigenthümers erfolgt sein müsse, so daß die Entwendung
eines Dritten zu seinen Gunsten voy dieser Gesetzesstelle ggr nicht
berührtwird; was zwar in den meisten Fällen unpräjudicirlich ist,
sofern eine solche Entwendung mit diesem äolu» meistens zugleich
eine sx okLoio zu verfolgende Eigenthumsentwendung enthalten
wird — durchaus aber nicht in allen Fällen; man vgl. den
Fall bei V ind ing I I S. 549. 550 und den in der Note an-
geführten Fall aus der Praxis;**)' und jedenfalls führt diese
Fassung zu der völlig ungerechtfertigten Folge, daß, wenn die
Eigenthumsentwendung nur äuf Nntrag zu bestrafen ist (§247),
nur der Eigenthümer, nicht auch der dinglich Berechtigte den
Strafantrag stellen darf, so daß dieser hier jedes strafrechtlichen
Schutzes entbehrt.

^) Aehnliches gilt für die Sachbeschädigung, Herzog S . 210.
**) Eine Ehefrau entwendet dem Pfandgläubiger Sachen ihres Eheman-

nes, welche dieser zu Pfand gegeben hatte, ohne Wissen und Willen ihres
Ehemannes, um sie zur Anschaffung von Liqucuren und andern Genußmitteln
fü r sich zu verwenden. Sosern dies Diebstahl gegen den Ehemann ist, ist es
straflos, z 247 Abs. 2 R. St. G. V. : sofern es Entwendung gegen den
Pfandgliiubiger ist. kann es gleichfalls nicht gestraft werden, denn die Ent-
wendung erfolgte nicht zu Gunsten des Eigenthümers!
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Nr.. 558. Die oben bezeichnete gesetzliche Incongruenz
kennt nun das Urheberrecht nicht; das Urheberrechtsgesetz § 27
besagt einfache „Das gerichtliche Strafverfahren ist nicht von
Amtswegen, sondern nur auf Antrag des Verletzten einzuleiten"
— so daß nicht bezweifelt werden kann, daß auch der Usu-
fructuar u. s. w. die strafrechtliche Action des Antrags voll-
ziehen kann.

Noch Allgemeiner bestimmt das Patentgesetz § 34:
„Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag-ein," -so daß

von einer Beschränkung des Antragsrechtes auf denVollberech-
tigten keine Rede sein kann; vielmehr müssen zum Antrag zu-
gelassen werden: der Vollberechtigte, der Usufructuar, sowie
jeder am Patent Berechtigte, in dessen quasidingliche Berechtigung
ein Eingriff erfolgt ist; nicht aber der bloße Licenzberechtigte,
da die Benützung eines Dritten niemals in seine Rechtssphäre
eingreifen kann, s. oben S. 464.. Daher kann auch der Voll-
berechtigte gegen den Usufructuar, der Usufructuar gegen den
Vollberechtigten, der eine Gebrauchsberechtigte gegen den andern
den Strafantrag stellen, sofern derselbe in sein Gebiet hinüber-
greift; der Vollberechtigte gegen den Licenzberechtigten, nicht
aber umgekehrt u. s. w. Vgl. oben S. 439. 463.*>

Nr. 559. Aber auch nur die Träger des verletzten Rechts-
gutes sind antragsberechtigt, nicht auch sonstige Vetheiligte, welche
durch eine Reflexwirkung in ihren Interessen gekränkt werden.
Dies ist bei den Eigenthumsdelicten, zwar nicht allgemein, doch
von der überwiegenden Mehrheit der Autoren und der Gerichte
anerkannt worden; namentlich insofern, als eine obligatorische
Schadenersatzpflicht eines Dritten nicht genügt, um ihn zum
Antrag auf Strafverfolgung zu legitimiren; vgl. v. Bar in

s) Hat, wenn das Patentrecht zur Gütergemeinschaft gehört, auch die
Ehefrau äuranto oommnuiou« ein selbstständiges Antragsrecht? Oppenhoff
No. 5 zu z 65 bejaht es und mit ihm Medem, Gerichtssaal B.29 S. 575.
Indeß kommt es auf die civilrechtliche Regelung des Verhältnisses an. Vgl.
z. V. v. Roth , bayr. Civ. R. I S. 381 fg. I m französ. Rechte würde
ich die Frage verneinen, weil die Frau äurants communions zwar Mi t -
eigenthümerin, ihr Miteigenthum aber völlig, actionsunfähig ist, 0. oiv.

2lt. 1421.
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Ooltd. Arch. XIX- S. 648. 649, Nessel, Antragsberechtigung
S . 24, Reber S. 389 fg., 395, Ruhstrat im Gerichtssaal
B. 24 S. 144, Merkel in Holtzendorff H I S. 712,*) Dachow
in Holtzendorff IV S. 265, Meyer Lehrbuch § 64 '), R.
O. H. G. 7/2 1873 Stenglein I I 209, und die zahlreich
allegirten Entscheidungen bei Oppenhoff Ao. 3 zu § 65 R.
St. G. B., endlich O. trib. 30/4 1877 G. XXV S. 191 fg.
And die daselbst S. 190. 191 citirten Entscheidungen.

Das Gleiche muß auf dem Gebiete des Urheber- und
Patentrechts gelten; nicht schon das Interesse, welches bei der
Weiten Verzweigung der Verkehrsverhältnisse die Mehrzahl der
Verkehrtreibenden umfaßt, kann zur strafrechtlichen Reaction
legitimiren, sondern nur das Recht am Rechtsgute, und dies
deßhalb, weil derjenige, welcher in dasselbe eingreift, in die
Domäne der Persönlichkeit des Berechtigten eingreift und seine
Reaction vrovocirt; vgl. Laistner S. 196 fg.

Es war daher ein offensichtlicher Irrthum, wenn man zu § 14
5>es Markengesetzes die Ansicht aufgestellt hat, daß auch der durch
ein falsches Zeichen getäuschte Consument den ^ Strafantrag
-wegen Verletzung des Markenrechts zu stellen berechtigt sei,
Hand gras Reichsgesetz betr. den Markenschutz S. 58 fg.;
Welcher Irrthum denn auch von der Wissenschaft sofort zurück-
gewiesen wurde, Meves Markenschutz S. 220 fg., Endemann,
Markenschutz S. 85. Und auf dem Gebiete des Urheberrechts
ist es allseitig anerkannt, daß als der antragsberechtigte Verletzte
der Autor und bezw. der Verleger zu betrachten ist, Fuchs,
Anklage und Antragsdelikte S. 185 fg., Reber, S. 403, v.
Kirchenheim S. 72.

So muß denn auch im Patentrechte der Satz gelten, daß
nur die quasidingliche Berechtigung, nicht auch fchon das nicht

^) Welcher treffend bemerkt, daß, wenn man bei dem Diebstahl neben
«er Eigenthumsfrage die Vefitzfrage beiziehen wi l l , man jeden Besitzer für
Hntragsberechtigt erklären muß, nicht bloß denjenigen, welcher in Folge eines
«obligatorischen Verhältnisses für den Besitz aufkommm muß.
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durch den Patentschutz gesicherte Interesse das Recht zur Antrag-
stellüng gemährt. Vgl. NouFii ior ur. 812.

Nr. 560. Derjenige dinglich Berechtigte ist antrags-
berechtigt, in dessen Sphäre eingegriffen worden ist; derjenige
also, welcher zur Zeit des Eingriffs berechtigt war. Mi t der
Verletzung entsteht das Recht der Reaction, und dieses bleibt
bestehen, wenn auch die Berechtigung erlischt oder auf einen
Dritten übergeht. Denn die strafrechtliche Reaction ist keine
Prohibitivmaßregel für die Zukunft, welche die Fortdauer des
die Reaction, erzeugenden Recht voraussetzen würde, sondern eine
durch die ertittene Verletzung begründete Sühne für diese ver-
gangene Verletzung; sie steht nicht mit dem Festsetzungs-,
sondern mit dem Entschädigungsanspruch des Civilrechts in
Analogie.*)

Es ist daher völlig unrichtig, wenn Reber S. 352 be-
hauptet, „daß das, natürliche Antragsrecht des Eigentümers
erlischt, sobald er das Eigenthum an der verletzten Sache ver-
loren hat" und „daß die Disvositionsbefugniß über das ver-
letzte Recht nicht blos zur Zeit der Verletzung, sondern auch
zur Zeit der Disposition über den Antrag (d. i. zur Zeit der Stel-
lung oder Zurücknahme) vorhanden sein muß" — woraus sich
die absurde Consequenz ergeben würde, daß die Acte des Patent-
bruchs am Schlüsse der Patentperiode straflos blieben, weil der
Strafantrag nicht mehr zur Zeit „der Disposttionsbefugmß über
das verletzte Recht" erfolgen könnte. Ungenau auihNouFuier
nr. 812.

Nr. 561. Sind mehrere Berechtigte eines und desselben
Patentes vorhanden, so kann die Verletzung sämmtliche Berech-
tigte treffen, oder auch nur einen einzelnen; so wird nur der
Nutznießer verletzt, wenn ihm der Eigenthümer die Sache ent-
zieht und umgekehrt. Gerade im Patentrechte nun, wo die

s) I n der bayr. Praxis hat man angenommen, daß mit dem Eigen-
thum auch das Antragsrecht auf dm Käufer übergehe, s. die Citate bei
Reber S. 345. 346; allein dies beruht auf völliger Mißkennung der recht-
lichen Situation, vgl. unten No. 563.
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Befugnisse auf die verschiedenste Art nach localen und tech-
nischen Rücksichten abgetheilt werden können,, wird der Fall sehr
häusig eintreten, wo die. Verletzung blos die Rechtssphäre des
einen tangirt und daher auch nur eine Reaction dieses erzeugt.
I n diesem Falle ist eben nur ein Verletzter vorhanden und
die Existenz der übigen Patentberechtigten hat auf das Antrags-
recht keinen Bezug.

Greift dagegen die Verletzung in die Rechtsgebiete mehrerer
Berechtigter ein, so liegt eine Mehrheit von Antragsberechtigten
vor, auf welche nunmehr überzugehen ist.

Nr. 562. Hier muß das Princiv an die Spitze gestellt
werden: das Antragsrecht eines jeden der mehreren Verletzten ist
ein selbstständiges und solidarisches. Die Strafverfolgung wegen
eines Rentes bezieht sich auf den ganzen.Reat, sie kann min-
destens bezüglich des verletzenden Erfolgs des Reates nicht
getheilt werden; sobald der Antrag gestellt ist, ist das Hinderniß
gehoben und das Strafrecht des Staates wegen des ganzen
Reates begründet. So v. B a r in Goltd. X I X S. 648 No. 6
der es noch ganz kurz als etwas ganz natürliches bemerkt, daß
„jeder den Antrag stellen kann mit der Wirkung, — daß der
Richter die ganze, einheitliche Handlung zu würdigen hat",
ähnlich Wächter, Autorrecht S. 243, v. Kirchenheim S.72.
Daneben hat sich nun aber eine zweite Ansicht gebildet, daß
der Reat nach Maßgabe der dadurch verletzten subjective«
Rechte gespalten werden soll, so daß ein jeder Verletzte nur
für den ihn treffenden Theil des Reates antragsberechtigt wäre.
Diese Ansicht ist insbesondere vertreten von Herzog im Gerichts-
saal V. 26 S . 202 fg. 213 fg.

Hiernach müßte die Verletzung der übrigen Antrags-
berechtigten bei der Bestrafung vorläufig außer Betracht bleiben
und müßte, wenn später auch diese von ihrem Antragsrechte
Gebrauch machten, eine Zusatzstrafe eintreten in der Art, daß
die Gesammtftrafe das Ergebniß darstellte, als wie wenn die ge-
fammte Rechtsverletzung bereits das erstemal in Anrechnung gekom-
men wäre, vgl. Obertrib. Berlin 7/10 1874, Oppenhoff , Rechts-
sprech. X V S . 627 fg. und Oppenhoff M . 3 zu N
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zu § 65 R. Str . G. B.; denn das anderseits vorgeschlagene
Auskunftsmittel, den Ablauf der Antragsfrist abzuwarten
( D o l l m a n n , Kommentar zum bayr^ St. G. B. I S . 806),
wäre um so weniger zulässig, als ja die Frist für jeden Berech-
tigten in einem andern Zeitpunkte (a momento «oisutias)
beginnen kann.

Für diese Ansicht ließe sich die Analogie der Fälle an-
rufen, wo ein Officialdelict mit einem Antragsdelicte ideal
cVncurrirt. oder wo die Verletzung, soweit sie den Einen betrifft,
ex oNoio, soweit sie den Andern betrifft, nur auf Antrag ver-
folgt wird, also z. V., wo ein Diebstahl zugleich gegen
einen Angehörigen (ß 247) und gegen einen Nichtgehörigen
verübt worden ist.

Indeß ist diese Ansicht völlig unhaltbar. Was insbesondere
die letztere Analogie betrifft, so ist dieselbe schon deßhalb nicht zutref-
fend, weil das „relative" Antragsrecht der § 247. 263. 292
nothwendig feine Besonderheiten mit sich führt, weßhalb hier auch
eine Bestrafung des einen Mitthäters ohne den andern erfolgen
kann, § 247 Abs. 3 R. St . G. V., Fuchs im Gerichtss.
V . 26 S . 145 fg. 151 fg. Und was den ersten Fall betrifft,
so liegen bei der idealen Concurrenz in der That zwei Hand-
lungen vor, welche sich nur in einem und demselben äußern
Acte Vollziehen, vgl. Hälschner I S.499.500, und bei welchen,
da sie nur eine factische Äeußerung enthalten, das Ab-
sorptionsvrinciv mehr begründet ist als bei der realen Con-
currenz; ohne daß hierdurch eine abgesonderte Behandlung der
beioen Delicte ausgeschlossen wäre.

Die Zerlegung des strafrechtlichen Gehaltes eines und
desselben Reates nach seiner strafrechtlichen Gewichtigkeit aber,
indem man gleichsam von seiner strafrechtlichen Relevanz
wechselweise eine Parthie außer Rechnung läßt, widerspricht
dem Princiv, daß bei ein und derselben strafproceßualischen
Abwandlung alle für die Strafbarkeit erheblichen Momente zur
Erledigung gelangen sollen, daher auch bei Offtcialdelicten eine
abgewandelte Sache niemals zur nochmaligen Ahndung kommen
kann, auch wenn sich nachträglich Umstände ergeben, welche bei

Ko h l e r , Patentrecht. 35
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dem frühern Verfahren nicht berücksichtigt wurden oder nicht
berücksichtigt werden konnten; sie widerspricht aber auch der in
§ 63 R. St. G. B. genügend kundgegebenen Idee, daß nach
erfolgtem Strafantrag das Delict nach allen Seiten hin seine
vollständige strafrechtliche Behandlung finden soll.

Hiernach kann es keinem Zweifel unterliegen, daß das
Antragsrecht ein solidarisches ist, welches, wenn einmal geltend
gemacht, die strafrechtliche Ahndung des Delictes nach allen
Seiten hin eröffnet, so daß alle strafrechtlichen Gesichtspuncte
von dem Gerichte berücksichtigt werden dürfen, nach erledigtem
Verfahren aber auch in Folge eines neuen Strafantrags nicht
mehr auf die einmal erledigte Sache zurückgekommen und daher
auch keine Zusatzstrafe erkannt werden kann: non dis in iäsm,
v. Kirchenheim S. 72. 73.

Die richtige Ansicht hat denn auch in § 415 der D.
St. P. O^ eine bestätigende Stütze gefunden. Dieser § besagt
bezüglich des Privatklageverfahrens (bei Beleidigungen und Kör-
verletzungen):

„Hat (jedoch) einer der Berechtigten die Privatklage er-
hoben, so steht den übrigen nur der Beitritt zu dem einge-
leiteten Verfahren, und zwar in der Lage zu, in welcher sich
dasselbe zur Zeit der Veitrittserklärung befindet."

„Jede in der Sache selbst ergangene Entscheidung
äußert zu Gunsten des Beschuldigten ihre Wirkung
auch gegenüber solchen Berechtigten, welche die Pr i va t -
klage nicht erhoben haben." Vgl. dazu Motive S. 224 fg.

Man könnte hier die Correalobligation als civilrechtliches
Analogon herbeiziehen.

Nr. 563. Eine Uebertragung des Antragsrechts gibt
es nicht, vgl. v. Kirchenheim S. 79; denn der Antrag ist
eine Reaction der verletzten Individualität, welche sich nicht zu
eiller von der Persönlichkeit ablösbaren Rechtsgestillt eman-
cipirt hat. Es kann daher keine Rede davon sein, daß der
Veräußerer des Patentes zugleich seine aus frühem Verletzungen
herstammenden strafrechtlichen Antragsbefugnisse mit überträgt;



— 547 —

mi t dem Strafrechte läßt sich kein Handel treiben. Eine
Übertragung liegt aber dann nicht vor, wenn eine Aktien-
gesellschaft oder sonst ein Zweckvermögen seine Mitglieder oder
Träger wechselt; auch bei einer offenen Handelsgesellschaft ist
Jedenfalls der Zweck so überwiegend, daß weniger der einzelne
Gesellschafter, als der Gesammtvermögensorganismus als ver-
letzt zu betrachten ist; so daß mehr die Societät, als die Socii,
antragsberechtigt sind, und daher der Eintritt neuer und der
Austr i t t alter Socien das Antragsrecht der Societät als solchet
nicht berührt.

Nr. 564. Dagegen ist eine Vertretung im Antragsrechte
möglich, da die Repräsentation eine nicht auf das Privatrecht
beschränkte Rechtsbildung ist, sondern auf allen Rechtsgebieten
zur Verwendung kommt, wo nicht die Natur der Sache oder
höhere Interessen im Wege stehen.

Die Vertretung kann geboten sein, sofern der Träger des
Rechts nicht die nöthige geistige Perceptionsfähigkeit besitzt, um
seine Rechte auszuüben und dementsprechend seine strafrechtlichen
Schutzmittel zur Geltung zu bringen. I n diesem Falle wird
dem Berechtigten die Vertretung durch den Staat oder die
Familiengenossenschaft octroirt. Meistens wird es nöllig
entsprechend sein, wenn derjenige Vertreter, welcher die sonstigen
Interessen des Handlungsunfähigen vertritt, auch die strafrecht-
liche Reaction übernimmt, umsomehr als sich das Bedürfniß der
Reaction meist erst aus dem Einblick in die volle Interessen-
sphäre des Berechtigten ergeben wird. Daher geht auch das
R. St . G. V. davon aus, daß der „gesetzliche Vertreter" des
Minderjährigen und der „Vormund" des Geisteskranken oder
Taubstummen zur Antragstellung berechtigt sind. Ein eigen-
thümlicher Conflict entsteht nun aber dann, wenn dieser An-
tragsberechtigte selbst bei der Strafthat betheiligt ist, da er in
diesem Falle naturgemäß nicht auch zugleich das Antragsrecht
.ausüben kann. Hier ist es Sache des Staates oder
der Familiengenossenschaft — je nach der Vormundschaftsgesetz-
Hebung — ein besonderes Organ zur Ausübung des Strafrechts
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(einen tutor aä koo) zu creiren. Reber S. 334 fg., Nessel
S. 61, Ruhstrat im Gerichtssaal V.24 S.137 fg., Dochow»
in Holtzend. IV S. 270, v. Kirchenheim S. 76 fg. DieAn-^
ficht von Fuchs in Holtzend. Strafrechtszeitung 1871 S. 420'
und Antragsoelicte S. 63 fg./) daß in diesem Falle das An^
tragsdelict ex oMoio zu verfolgen sei, entbehrt der Begründung-

Als handlungsunfähig in dem Sinne, daß die strafrechtliche-
Reaction durch einen Vertreter ausgeübt werden muß, gelten
nach dem R. St. G. V. der Minderjährigen bis zur Vollendung:
des 18. Lebensjahres, der Geisteskranke und der bevormundete
Taubstummme, Opvenhoff No. 11 und 12 zu § 65 R. St .
G. V.; wogegen der pro proäiFo erklärte zwar der eigenen
Vermögensverwaltung, nicht aber seiner strafrechtlichen Reactions-
befugnisse verlustig wird, Puchelt, das Strafgesetzb. f. d. D.
Reich No. 5 zu § 65, Reber S. 324. Schon wieder anders
verhält es sich mit dem Kridar, welcher in seiner Handlungs-
fähigkeit nicht beeinträchtigt und nur deßhalb feiner Vermögens-
Verwaltung entsetzt wird, weil die Gläubiger ein.pfandrecht-
artiges Recht an seinem Gesammtvermögen erlangen, vgl. oben.
S. 170. Daher kann er jedenfalls wegen Verletzungen, welche
vor die Zeit der Ganteröffnung fallen, den Strafantrag stellen;̂
er kann es aber auch wegen späterer Verletzungen, sofern dieselben
zu einer Zeit begangen wurden, wo das Patentrecht noch nicht
veräußext war, vgl. das bei Viano x. 637 citirte Urtheil des.
tribunal äs 1a Lsins vom 5/9 1817; da die pfandrechtartigen.
Befugnisse" der Gläubiger sein Recht zwar beschränken, aber
nicht absorbiren und seine Handlungsfähigkeit unangetastet!
lassen; wenn daneben der Konkursverwalter antragsberechtigt ist,
Viano p. 637. 638, fo ist er es nicht in Vertretung des.
Kridars, sondern in Vertretung der Gläubiger, welchen ein
selbstständiges Antragsrecht deßhalb zusteht, weil sie in ihrem.
Executionspfandrechte mitverletzt sind.

Eigenthümlich ist die Behandlung des Minderjährigen in-
sofern, als er zwar nach vollendetem 18. Lebensjahre selbst die^

*) Auch in Goltd. XX S. 433.
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strafrechtliche Reaction ausüben kann, neben ihm aber immer
noch der gesetzliche Vertreter zur Stellung des. Antrags
berechtigt ist, so daß zwei gänzlich verschiedene und selbstständige
Antragsberechtigungen vorliegen.

Nr. 565. Eine freiwillige Repräsentation wird begründet
durch Vollmacht des Berechtigten; denn auch diese ist kein bloßes
Inst i tut des Privatrechts, sondern ein Institut des Rechts über-
haupt; wie denn auch z. V. das Verwaltungsrecht zahlreiche
.Fälle der Bevollmächtigung darbietet. So wohlthätig und heil-
sam aber dieses Insti tut ist, so hat es seine bedeutende Schatten-
seite, sofern es durch die Unvollkommenheit der gewöhnlichen
Sprechweise des Verkehrs die Rechtsunsicherheit in sehr erheb-
lichem Maße fördert; daher sich die Gesetzgebung zu verschie-
denen Malen veranlaßt gesehen hat, den Umfang der Voll-
macht gesetzlich zu sixiren. Auch im vorliegenden Falle werden
nicht selten Zweifel entstehen, ob eine allgemeine Vollmacht das
Antragsrecht mit umfaßt oder nicht; und hier muß hervor-
gehoben werden, baß die Vollmacht zur Besorgung der Ver-
mögensverwältung noch nicht die Vollmacht zur strafrechtlichen
Réaction in sich faßt; wie denn auch die gesetzliche Vermögens-
Derwaltung des ourator ak86nti8 noch nicht zum Strafantrag
legitimirt. Reber, S . 323. Um die Antragsbefugniß mit zu
umfassen, muß die Vollmacht in irgend einer Weise über die
vermögensrechtliche Verwaltung hinaus reichen uud das Gebier
der persönlichen Interessen des Vollmachtgebers dem Revrä>
sentante« eröffnen; ob dies aus den Wendungen des Actes zu
entnehmen ist, unterliegt der Prüfung des einzelnen Falles.

Der Vertreter des § 12 Patentges. ist ein lediglich Ver-
mögensrechtlicher Repräsentant, daher es denn auch nicht fehler-
haft, fondern völlig sachgemäß ist, wenn das Gesetz nicht
Verlangt, daß derselbe auch zur Stellung des Strafantrags'er-
mächtigt werde, vgl. oben S . 148; und völlig sachgemäß ferner,
wenn der vom Auswärtswohnenden aufgestellte allgemeine Ver-
treter durch diese allgemeine Ernennung noch nicht als zur
strafrechtlichen Repräsentation befugt erachtet wird, § 3 ä der
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Vekanntm. 11/7 1877. Zum. Ganzen vgl. Fuchs S. 54 fg.^
Nessel S. 55, Reber S. 325 fg., Dochow S. 270.

Nr. 566. Das Institut der us^otioruiu F68tio kann nicht,
auf das Antragsrecht herübergenommen werden; es wäre dies-
eine n6Fot. F68t. im Namen eines Andern, deren wesentliche
Bedeutung darin bestünde, die dreimonatliche Frist zu wahren^
allein diese usF. Fest, würde einen Pendenzzustand herbeiführen/,
welcher sich erst mit der Ratihabition (oder mit Ablauf der
Antragsfrist) aufklären würde (Zimmermann stellvertretende-
v6F. F68t. S. 150 fg.), einen Pendenzzustand, dessen Unzulässig-
keit im Folgenden dargethan werden wird; sie ist ferner keil?
Vedürfniß, weil die Antragsfrist erst a momyuto »oißMas lauft-
Uebrigens würde auch die U6F. F68t. den Ablauf der Antrags-
frist nicht aufhalten, da die Ratihabition, um wirksam zu-
sein, innerhalb der Antragsfrist erfolgen müßte, kr. 24 xr. rat-
rsm kad., kr. 5' xr. yui8 oräo (38, 15), vgl. auch Zimmer-
mann S. 275, und über die Verwendung der usFot. F68tio im
Antragsrecht, Ovvenhoff No. 8 zu § 65 R. St. G. B.^
Koch in Goltd. XIX S. 164, Oberst. Gerichtsh. in München:
2/6 1876 6. XXV S. 160.

Nr. 567. Von der Repräsentation begrifflich verschieden
ist das Verhältniß der Organe eines Zweckvermögenskreises zu.
diesem selbst; da hier keine Vertretung eines Handlungsunfähigen,
vorliegt, sondern der Vollzug der Vermögensaction durch die
zu dieser Action in völlig normaler Weise bestimmten Organe^
Daher bedarf es auch keiner besonderen Gesetzesbestimmung, um
diese Organe zur strafrechtlichen Action zu legitimiren, da diese
Legitimation von selbst damit gegeben ist, daß der Vermogens-
organismus strafrechtlich zu reagiren vermag, welche Action eben
nur durch die Organe erfolgen kann. Vgl. Reber S. 323^
Dies gilt von allen Zweckvermögenskreifen, mag nun der Cha^
racter des Zweckvermögens mehr oder minder ausgeprägt sein^
mag in demselben das persönliche oder das sächliche Elemend
prävaliren; ähnlich bestimmt die D. St. P. O.. für die Privat^
klage bei Beleidigungen und Körperverletzungen § 414 Abs. 3-
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„Wenn Korporationen, Gesellschaften und andere Personen-
Vereine, welche als solche in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
klagen können, die Verletzten sind, (so wird die Befugniß zur
Erhebung der Privatklage) durch dieselben Personen wahr-
genommen, durch welche sie in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
vertreten werden."

Ein einzelnes Mitglied dagegen, wenn ihm auch Rechte,
Individualrechte auf Genüsse des Zweckvermögens, zustehen, ist
als solches nicht legitimirt, da es zwar bei der Verletzung des
Zweckvermögens interessirt, nicht aber selbst verletzt ist.

d. A r t der Ausübung.
Nr. 568. Das Antragsrecht kann*) nur in der Ar t aus-

geübt werden, daß der Staat mit dem Comvlex der rechtsver-
letzenden Handlung betraut wird; denn das Antragsrecht ist
seiner Natur nach die Bekundung dessen, daß die Verletzung
in dem Rechtskreise des Verletzten das Vedürfniß nach Reaction
wachgerufen hat; es ist der Prüfstein dafür, ob das Delict so
schwer gewirkt hat, daß die Bestrafung ein Postulat der Ge-
rechtigkeit ist; ist dieses Vedürfniß gegeben, so ist damit auch
das Strafrecht bezüglich der verletzenden Handlung begründet.
Ein Recht, darüber zu bestimmen, wer bestraft werden soll, oder
in welchem Maße gestraft werden soll, würde mit der Idee des
Antragsrechtes und mit der Idee des Strafrechts in völligem
Widerspruche stehen; das Strafrecht bedient sich des Verletzten
nur als eines Mittels zur Gradmefsung der Wirkungen des
Delictes; es gib/ ihm nicht auch die Wage des Themis 1n die
Hand, um nach Willkür Strafrecht oder Guade zu üben. Vgl.
auch Nessel S . 39, v. Kirchenheim S. 81.

Daher kann der Antragsteller
1. in keiner Weise bestimmen, daß bei der Ausübung des

Strafrechts irgend welche Schranken in der Bemessung der
Strafe eingehalten werden; daß etwa die eine oder andere

* ) Mindestens gilt dies bezüglich der absoluten Antragsdelicte: bezügl.
der relativen könnnen Zweifel aufgeworfen werden, welche aber hier nicht zu
erledigen sind. vgl. v. B u r i im Gerichtssaal B. 29 S . 35 fg.
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'Strafart nicht zur Anwendung komme; die Stellung des An-
tragsberechtigten hat keinerlei Analogie mit der Stellung des,
einen Delinquenten ausliefernden, Staates, welcher sich allerdings
die Nichtanwendung einer bestimmten Strafe ausbedingen lassen
kann, v. Moh l , Staatsrecht, Völkerrecht und Polit. I S . 720 fg.

Er kann ebensowenig

2. das Strafrecht des Staates auf den einen oder andern
der bei der That Betheiligten beschränken; vielmehr findet „das
gerichtliche Verfahren gegen sämmtliche an der That Beteiligte
(Thäter und Teilnehmer), fowie gegen den Begünstiger statt,
auch wenn nur gegen eine dieser Personen auf Bestrafung ange-
tragen worden ist."

Nr. 569. Der Antrag darf mithin keine Anmaßung eines
Rechts enthalten, welches nur dem Staate, nicht auch dem Ver-
letzten zusteht; er darf aber auch anderseits nicht weniger ent-
halten, als nöthig ist, um die Reaction des Verletzten zu
vollziehen. Es ist daher nöthig, daß eine Willensäußerung des
Berechtigten vorliegt, des Inhalts, daß wegen der betr. Hand-
lung Strafe eintreten solle; eine Erklärung desselben, daß er
damit einverstanden sei, daß das Gesetz seinen Lauf nehme
u. dgl., würde nicht genügen, weil hierin nur eine Unterwerfung
unter das Gesetz, nicht aber eine Erklärung mit dem gesetzlichen
Inhalte enthalten wäre. Daher kommt es allerdings in Be-
tracht, ob der Berechtigte davon Kenntniß hatte, daß sein An-
trag für den Eintritt der Strafverfolgung entscheidend ist, so-
fern hieraus unter Zusammenhalt aller Umstände gefolgert
werden kann, ob die gesetzliche Willensäußerung vorliegt oder
nicht; vgl. die richtige Bemerkung von Schwarze im Gerichtss.
V. 25 S. 264 fg. Ist aber eine Willensäußerung dahin, daß
Bestrafung eintreten soll, außer Zweifel, dann kommt es nicht
darauf an, ob sich der Antragsteller über die Folgen klar war;
insbesondere, ob er etwa der Meinung war, daß sein Antrag
überflüssig sei u/s. w. So richtig Ob.trib. Berlin 18/9 1874
H. XXH S. 565. Ebensowenig relevirt ein Irrthum im Motiv,
.z. B. der Irrthum, daß man die Bestrafung wollen müsse, um
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nicht eine Pflicht (z. B. die Vormundschaftspflicht) hu verletzen,
Lgl. Rüdorff St.G.B. f. d. d. R. S. 213.

Nr. 570. Der Antrag muß aber auch kategorisch sein,
ein hypothetischer Antrag genügt nicht; eine derartige Réaction
duldet keinen Pendenzzustand, denn nur ^ ein Rechtsver-
hältnis nicht auch eine rechtliche Action des Individuums kann
zwischen Sein und Nichtsein schweben, vgl. oben S: 434 fg.
486 fg. Daher ist jede Antragstellung unter Beifügung einer
Bedingung, welche die Reaction von einem zukünftig aufzuklären-
den Ereignisse abhängig macht, z.B. unter der Bedingung, daß
nicht rechtzeitig Schadenersatz geleistet werde, .unstatthaft. Eben-
so unstatthaft ist aber auch eine in piao86N8 oder in Pias-
tsritum referirte Bedingung, weil auch sie zwar keinen objec-
tive«, aber doch einen subjectiven Pendenzzustand erzeugt. Da-
gegen wäre die oouäitio ^uris, „falls es eines Antrags bedarf",
oder „falls ich der richtige Antragsberechtigte bin ", völlig
unschädlich, da sie keinen subjectiven Pendenzzustand schafft,
und die subjective Ungewißheit des Antragstellers, ob sein
Antrag vom Gesetze erfordert wird, der Reaction nichts an ihrer
Kraft und Bedeutung benimmt.*) *^) Daher denn auch die
Praxis diese Clausel, welche nach meiner Erfahrung gewöhnlich
5n die Antragsprotokolle' aufgenommen wird, wohl niemals
beanstandet hat.

*) Daher denn auch die Analogie der Bestimmungen über die ksrs-
äitati3 aäitio, kr. 17 z>r., kr. 19, kr. 32 § 2, kr. 34 z>r. äs aoy. vol am.
Qsrsä.,kr. 2 8 3 uuäs loFit., welche durch die nothwendige Harmonie zwischen
dem Delationsacte und dem réceptive« Erwerbsacte gerechtfertigt sind, hier nicht
in Betracht zu ziehen ist. Vgl. übrigens auch hier kr. 34 xr., kr. 96 äs aog.
vsl. om. norsä., Windfcheid Pand. § 597.

* ' ) Man kann hier folgenden treffenden Gedanken Iulian's (kr. 21 äs
<eouäio. st äsiuou3tr.) anziehen: Nultum intsrsst, oonäicio kaoti au Huris
«33st: uaN ü»yu8iuoäi oonäioionyg „8Î, uavis s i H^ia vsnsrit" „8i Litius
«ousnl kautuL.srit", «suamvis imMtao S33sub, imz>säisut dsrsäsm eire»
aäsuuäam^ IisrsäitÄtsm, c^uamäiu iFuorarst, sag im^»1stll8 S83S,: ĉ uHs vsro
sx ^urs veuisut, in IÜ8 uilüi am^Iiu8 sxiFsuäum, ĉ uaui ut iiuz>1stÄS «int.
'Voluti 8i <M3 8S ülium kamilas s^t imat , oum sit z>atsr kamilias^ xotsrit
Häl^uiroro IiyrsäitHtsni; ^uaro st s i parts Iisrsg 8oriz»tug, <̂ ui iZnorat, au,
tabulas ts3tamsuti avortas gint, aäiro livrsäitatsm vatsrit.
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Nr. 57!. Wird nun aber dem Antrag ein unzulässiger
Zusatz beigefügt, so entsteht die vielbehandelte Frage, ob der
Antrag als nicht gestellt gilt, oder unter Streichung der Clausel
aufrecht erhalten wird; vgl. v. Bar in Goltd'. XIX S. 715 fg..
Klebs ebenda S. 376, Reber S. 417 fg., v. Kirchenheim,
S. 81, Oppenhoff M . 23 zu § 61 R. St. G. B.

Diese Frage muß unbedingt dahin beantwortet werden,,
daß ein derartiger Zusatz, eine derartige Restriction, welche zu
erkennen gibt, daß der Antrag nur in dieser Weise und mir
dieser Wirkung gestellt sein wil l , den Antrag nichtig macht;
denn so, wie der Antrag gestellt ist, konnte er nicht mit Wirk-
samkeit gestellt werden; und wie er gestellt werden sollte, ist er
nicht gestellt worden. Natürlich hindert dies den Antragsberechtigten
nicht, nachträglich (nur" eben innerhalb der gesetzlichen Frist)
einen richtigen Antrag zu stellen, denn das Antragsrecht wird
dadurch nicht consumlrt; weßhalb derselbe von der Be-̂
Horde über die Mängel des Antrags zu bedeuten ist. Häusig
sind nun aber derartige Zusätze nicht so gemeint, daß sie eine:
Restriction oder eine besondere Gestaltung des Antrags ent-
halten sollen, sondern sie sind nur die entsprechende concrète
Präcisirung des Antragswillens; so wenn gesagt wird: „Ich
beantrage die Bestrafung des Thäters A " oder: „Ich beantrage:
die Bestrafung des X., weil derselbe mir keinen Schadenersatz
leistet" u. s. w. Hiermit ist in keiner Weise gesagt, daß der
Antrag auf den X. beschränkt sein soll, oder daß er zerfallen
soll, wenn Schadenersatz geleistet wird u. s. w. I m Uebrigen.
entscheidet die Auslegung des einzelnen Falles.

Ist dagegen der Antrag in der That bedingt, so läßt sich
nicht mehr unterscheiden, ob der Antragsteller die Bedingung
für so wichtig gehalten hat, daß, wenn er die Unzulässigkeit gekannt
hätte, die Bedingung weggeblieben wäre. Denn, wenn guch aus
irrigem Motive, 4st eben ein bedingter und daher unzulässiger
Antrag gestellt worden, vgl. Rüdorf f , Strafgesetzb. f. d. D.
Reich S.213; und es ist nicht zulässig, sx meuts des Verletzten
den nicht gestellten Antrag zu fuvvliren, insbesondere da der
Antrag keine Institution ist, welche, wie z. B. im Rom. Rechte
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die testamentarische Verfügung, eine besondere Gunst genießt
und gegen den ri^or Huiis sx ascMats aufrechtzuerhalten

Nr. 572. Der Antrag muß sich, nie gezeigt, auf alle
dynamischen Momente des Delictes miterstrecken; es ist nicht
zulässig, ein einzelnes Moment herauszugreifen; damit ist aber
nicht gesagt, daß derselbe auch die gesammte zeitliche Entwick-
lung des delicticischen Thuns, und insbesondere alle Stadien
der gewerblichen Ausbeutung der fremden Erfindung umfassen
müsse. Denn die Einheit des fortgesetzten Delictes ist keine
zeitliche Punctualität, als ob die ganze Delictsentwicklung als
in einem Zeitmoment erfolgt zu betrachten wäre und das
spatium tswxorig außer Ansatz bliebe; sie ist auch keine dyna-
mische Einheit, so daß die frühern Acte in den fpätern auf-
gehen würden, wie der Versuch in der Vollendung; vielmehr ist
sie nur eine Einheit der subjectiven und objectiven Continuität,
welche nicht ausschließt, daß das Recht einen Theil der zeitlich
hervortretenden Delictsentfaltungen berücksichtigt, einen Theil
derselben unberücksichtigt läßt. Hieraus werden sich in der
Verjährungslehre wichtige Consequenzen ergeben; aber auch schon
jetzt ist hieraus die Folgerung zu ziehen, daß der Antrag nicht
nothwendig die gesammte gewerbliche Entwicklung der uner-
laubten Ersindungsausübung umfassen muß und daß daher eine
Beschränkung auf gewisse Entfaltungen des unerlaubten Ge-
werbebetriebs zulässig ist, mag sich der Antragsteller auf
einzelne Acte in oouorsto, oder auf die Acte einer bestimmten
Art oder einer bestimmten Zeitperiode beschränken; nur werden
dann eben diese Acte, diese Aeußerungen des Gewerbebetriebs,
vollkommen und schrankenlos der gerichtlichen Cognition
unterstellt.

Nr. 573. Endlich ist, wenn es sich um die patentver-
letzende Thätigkeit mehrerer handelt, wohl zu untersuchen, ob
eine Mitwirkung der mehreren zu einem und demselben Vergehen,
oder ein selbstständiges Vergehen eines jeden der Thäter
vorliegt; nur im ersten Falle ergreift der gegen den einen
gestellten Antrag zugleich auch die andern. Ueber diesen Unter-
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schied s. oben S . 467. 468. Vgl. auch Wächter, Autorrecht
S . 268 fg., Urheberrecht S . 254 fg., Klostermann, Urheber-
recht S . 261.

o. Wi rkung des gestellten Ant rags.

Nr. 574. M i t dem gestellten Antrag ist das Strafrecht
Hes Staates begründet; denn der Appell an den Verletzten, um
Hie Schwere der erlittenen Rechtsschmälerung zu ermessen, hat
seinen. Wiederhall gefunden und die nöthige Intensität der
Rechtsverletzung ist hiermit dargethan. Von nun an ist der
Staat mit dem Strafrecht in allen Theilen befaßt, und es ist
Tnateriellnchtlich ebenso, als ob das Delict sx oküoio zu ver-
folgen wäre.*)

M i t dieser Folgerung aus dem Wesen und Zweck des
Antrags stand die frühere Behandlung der Sache durch das
D. R. St. G. V. in schneidendem Widerspruche; dasselbe ge-
mattete allgemein,, den gestellten Strafantrag bis zur Verki'mdung
^ines auf Strafe lautenden Urtheils zurückzunehmen, d. h. un-
wirksam zu machen, wodurch dem Verletzten die Vefugniß er-
theilt wurde, den bereits erhobenen Arm der Gerechtigkeit
niederzuhalten und dem Fortgang der Justiz nach seinem Be--
lieben ein Halt entgegenzurufen. Dieses hat aber auch genügt,
um das Antragsrecht in Grund ' und Wesen zu entstellen, die
gerechte. Action des Verletzten zum eiteln Spiele des niedrigsten
Schachers zu entwürdigen und einen bodenlosen Abgrund der
frivolsten Speclllation und einer ganz entsittlichenden Corruption
zu eröffnen. Kein Punct hat sosehr wie dieser das Reform-
bedürfniß angeregt, und von allen Theilen Deutschlands erhob
sich ein einmüthiger Ruf auf Abbestellung dieses das Antrags-
institut völlig discreditirenden Verfahrens, so lebhaft, daß Viele
radicaler Weise in der völligen Aufhebung des ganzen Institutes

*) Ob die staatlichen Organe den Fall als zum strafproceßualischen Ein-
schreiten geeignet erachten, ist natürlich ebenso zu entscheiden, als wenn es sich
^»m ein Officialdelict handeln würde: einen absoluten Z w a n g zur Erhebung
'der Anklage involvirt der Antrag nicht. Vgl. unten im Strafproceß.
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ihr Heil suchten, wie man bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich
den Waizen mit dem Unkraut auszureuten strebt.

Die Strafgesetznovelle vom 26. Februar 1876 hat, dem
wahren Wesen des Antragsinstitutes Rechnung tragend, diesen
schreienden Mißstand abbestellt; doch war die Abbestellung keines-
wegs eine durchgreifende. Der § 64 lautet in der neuen.
Fassung:

„Die Zurücknahme des Antrages ist nur in den gesetzlich'
besonders vorgesehenen Fällen und nur bis zur Verkündunx
eines auf Strafe lautenden Urtheils zulässig."

Nr. 575. Demnach gestattet das R. St . G. B. auch noch
in der neuen Fassung in einer nicht unerheblichen Reihe von
Fällen die Zurücknahme des gestellten Antrags, § 102. 103.
104. 194. 232. 247. 263. 292. 303. 370; außerdem bleibt
das Recht der Zurücknahme überall da vorbehalten wo es-
in Specialgesetzen gestattet war; daher die allgemeine Fassung
des Gesetzes. Einen solchen Fall bietet aber das Urheberrechts-
gesetz dar, welches in § 27 lautet: „Der Antrag auf Bestrafung,
kann bis zur Verkündung eines auf Strafe lautenden Erkennt-
nisses zurückgenommen werden." Diese Bestimmung stand
ehedem in vollem Einklänge mit der sonstigen Législation der
Antragsdelicte, und es wäre zu erwarten gewesen, daß sie mit
jenem Hu8 ^suerais fallen würde, da sie nicht den Stempel
eines Hu8 Zpsoialo an sich trug und auch innerlich nicht so>
gelagert war, um eine abgesonderte Behandlung zu recht-
fertigen.

Nichtsdestoweniger geht aus den Worten der Novelle und
aus den Vorarbeiten hervor, daß die Bestimmung des § 2?
nunmehr als Ausnahme aufrechterhalten wird, Meves, Straf-
gefetznovelle S . 102. 103, Hahn , Strafgesetzb. f. das D.Reich'
S . 88, Dochow S. 280; was um so mehr zu beklagen ist,,
als dieser § 27 in das Kunstwerk- (§ 16), Muster- (§14) und
Photogravhiegesetz (§ 9) mit hinübergenommen wurde, und»
daher auf ein sehr ausgedehntes Gebiet des Strafrechts
Anomalie hinüberträgt.
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Nr. 576. Nicht aufgenommen wurde dieser § 27 in das
Markenschutzgesetz, welches in §14 einfach besagt: „Die Straf-
verfolgung tr i t t nur auf Antrag ein;" daher im Markenrecht
die Regel gilt, und eine Zurücknahme des gestellten Antrags
nicht statthaft ist, Meves, Dochow a. a. O.; obgleich doch diese
Worte im ursprünglichen Sinne so viel bedeuteten, als die
Worte des § 27 Urheberrechts^., indem sie dasjenige, was
dieser § 27 ausdrücklich aussprach, xsr oon86<iu6iitiani aus
dem allgemeinen Strafrecht mit sich führten; allein eben weil
sie es nur vor oon86HU6utiam mit sich führten, ist diese Folgerung
gefallen, als das allgemeine Strafrecht in der Novelle abge-
ändert wurde — eine neue Bestätigung des Satzes: Vxprs88a
U0«6Qt, N0U 6Xvr6883, H0U uoosut.

Nr. 577. Etwas anders verhält es sich mit dem Patent-
gesetze, sofern dieses erst nach der Novelle emittirt wurde und
daher keine derartige Wandelung an sich erfahren hat. Wenn
dieses im § 34'Abs. 2 besagte: «Die Strafverfolgung tr i t t nur
auf Antrag ein", so war es sofort klar, daß hier nur das
gelten kann, was die Novelle als Regel' ausspricht,' daß
nämlich eine Zurücknahme des einmal gestellten Antrags un-
zulässig ist und daher nach gestelltem Antrag die Verfolgung
ihren völlig normalen Verlauf nimmt; vgl. auch Gare is
S. 260.*)

Nr. 578. Folgt nun aber das Patentrecht der Regel, daß
der einmal gestellte Antrag das staatliche Strafrecht in unwider-
ruflicher Weise versicirt, so ist es auch Zweifellos, daß fpätere
Vorgänge in der Person des Antragstellers, wie Tod, Ver-
zeihung u. s. w. den Lauf des Strafrechts in keiner Weise

*) Landgra f . Patentges. S . 139, behauptet: „B is zur Verkündung
eines auf Strafe lautenden Erkenntnisses kann der Antrag noch zurückgenom-
men werden"! Hier ist also die Novelle vollkommen übersehen. Hätte das
Gesetz aber die Zurücknahme gestattet, so müßte mit Eintritt der Justiz-
Gesetze auch der Z 502 S t . P .O. gelten, und es wäre dann weiter unrichtig,
was Landgra f gleichfalls auf S . 139 behauptet: „Kosten erwachsen in
Folge der Zurücknahme weder dem Angeschuldigten noch' dem Antrag-
steller"!



berühren; da nunmehr das, gleiche gilt, als ob das Vergehen sx
oNoio zu verfolgen wäre. Vgl . O. A. G. Dresden 13/8 1875
G. X X I V S . 636. Die Frage, ob die Zurücknahme des An^
trags durch oie Erben erfolgen kann (Reber S . 514 fg.), ist
daher dem Patentrechts fremd.

Anders verhält es sich in allen diesen Punkten mit der
Privatklage (bei Beleidigung und Körperverletzung), § 414 fg.
S t . P. O., da diese nicht eine momentane, sondern eine fort-
dauernde Action des Berechtigten voraussetzt, weßhalb sie zurück-
genommen werden kann, § 431, und mit dem Tode des Privat-
klägers (regelmäßig) erlischt, § 433. 503 S t . P. O.

ä. Erlöschen des Ant ragsrechts .

Nr. 579. Das Antragsrecht ist keine vermögensrechtliche Be-
fugniß, es auch ist keine Prärogative des Familienrechts, so daß
es auf die Erben überginge; es ist die persönliche Domäne des
Verletzten, die individuelle Reaction gegen die Singriffe in den
Rechtskreis der Person, in die Sphäre der individuellen „V5il-
lensbejahung" (Schopenhauer). Daher muß es nothwendig
mit dem Individuum zu Grabe gehen, es kann dasselbe ebenso-
wenig überdauern, als die aotiouyg vmäiotam 8pirants8 des
röm. Rechts. 8 i ip86, ^ui Ka6« pa,88U8 68t, taouit, Äioickuiu

6)U8 mansat 86MP6r 6t non a P08t6liwt6 6ju8 8U8Citari 00Q-
L6äatur, o. 10 H 2 ä6 r6voo. äonat.*) Dies wird denn auch im
Allgemeinen von den Autoren anerkannt. Dollmann-Risch
Komment, zum bayr. St. G. B. S. 788, Koch in GMd. XIX
S. 163, Oppenhoff No. 7 zu § 65 R. St. G. V., Fuchs
Anklage und Antragsdelikte S. 55, Nessel S. 56 fg. 64,
Reber S. 34 fg., Geyer in der Münchner krit. V.schrift
XVI S. 387 fg., Dochow S. 271, v. Kirchenheim S. 78.
79, Sachs. O.A.G. 13/8 1875 G. XXIV S. 636 und die bei
Pezold, Strafrechtsvraxis No. 8 zu § 65 citirten Entscheidungen,

*) Daher geht diese Vefugmß auch nicht auf die eheliche Gütergemein-
schaft über.
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und es kann, sicherlich diese unbestreitbare Position nicht damit
umgangen werden, daß man bei vermögensrechtlichen Delicten
die Erben als mitverletzt betrachtet, weil ein durch das Vergehen,
vermindeter Nachlaß auf sie übergegangen sei, Medem im
Gerichts?. V. 29 S. .581; wogegen auf die obigen Ausfüh-
rungen über den Verletzten verwiesen werden kann.

Nr. 580. Dagegen hat man auf dem Gebiete des Ur-
heberrechts eine Ausnahme statuiren und den Erben das Recht
zuerkennen wollen, auch wegen eines unter dem Erblasser verübten
Nachdrucks den Strafantrag zu stellen; so Fuchs, Anklage
u. Antragsd. S. 186 fg., Oppenhoff, No. 7 zu § 65
R. St. G. V. ; allein unter völlig mißverständlicher Behand-
lung des Urheberrechtsgefetzes. Denn wenn nach § 3 das Recht
des Urhebers auf die Erben übergeht, so ist damit das quasi-
dingliche Urheberrecht selbst gemeint, nicht auch die, erst aus der
Verletzung dieses Rechts entspringenden, strafrechtlichen Befug-
nisse; ebenso wie, wenn das Eigenthum auf die Erben über-
geht, Niemand daraus den Schluß ziehen wird, daß das aus
der Verletzung des Eigenthums resultirende Antragsrecht gleich-
falls auf die Erben übergehe — ein neuer Beweis, wohin die
unsystematische Vermischung der straf- und civilrechtlichen Ge-
sichtspunkte führt. Mit Recht sind daher dieser Ansicht ent-
gegengetreten Reber S. 404 fg., Dochow S. 271.

Nr. 581. Aehnlich wie im Urheberrecht verhalt sich die
Sache im Patentrechte. Auch hier heißt es, das Recht aus dem
Patente gehe auf die Erben über, § 6 Patentges.; auch hier
wird man vielleicht folgern, daß das dem frühern Patentinhaber
erwachsene Antragsrecht auf die Erben übergehe; aber nur, wenn
man das Immaterialrecht zusammenwirft mit den aus der Ver-
letzung des Immaterialrechts entspringenden Befugnissen; viel-
mehr nimmt jeder Verletzte das ihm erwachsene, nicht ausge-
übte Antragsrecht mit sich zu Grabe, es erlischt mit seinem.
Tode, weil damit auch die persönliche Empfindung der erlittenen
Rechtsschmälerung erlischt.
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Ich kann auch den Schriftstellern nicht zustimmen, welche,
die Unvereblichkeit des Antragsrechts- äs isFs lata anerkennend,
einer Vererbung desselben äs Is^s ksrsuäa das Wort reden,.
Geyer a. a. O. S. 389 fg. Denn sofern diese Vererblichkeit
die Möglichkeit einer Adhäsion bezw. eines Anspruchs auf Buße
wahren soll, ist sie bei vernünftiger Behandlung des Civil-
entschädigungsprocessss kaum ein Bedürfniß;^) soweit aber die Be-
strafung wegen des frühern Reates einen Schutz gegen" künftige
Contravention enthalten soll ^ns amMus xsoostur), so muß
bemerkt werden, daß diesem Bedürfniß, soweit es die Erben
betrifft, schon die Strafandrohung an sich entspricht, während
die Ausübung des Strafrechts nur bei bereits erfolgter Ver-
letzung der Rechte des Antragstellers als gerecht erscheint.**)
Höchstens könnte man ein Antragsrecht der Erben auf den Ge-
sichtspunkt stützen, welchen das R. Recht bei den sui IisrsäsF
andeutet, yuia vivo Huoyus M r s Huoäammoäo äommi sx-
iLtimautui-, 6aM8 I I 157, § 2 ŝ. äs ksrsä. yuai. st äiüsr.;
welcher Gesichtspunkt aber durchaus nicht bei allen Erben zu-
trifft, und auch da, wo er zutrifft, fich füglicherweise nur in
civilrechtlichen, nicht auch in strafrechtlichen Consequenzen äußert.
Schließlich kann sich auch der Kaufmannsstand nicht auf das
Fortbestehen der Firma nach dem Tode des frühern Trägers
berufen, da die „Romantik" des Handelsstandes zwar in der
Auslegung der Rechtsgeschäfte manche Berücksichtigung finden
kann, aber durchaus nicht die Grundregeln des Strafrechts ver-
rücken darf.

s) Nur bleibt im deutschen Patentrecht bei dem Mangel einer „civikecht-
lichen Confiscation" (um mich so auszudrucken) allerdings eine Unvollkommen-
heit des Civilschutzes übrig. Hier wäre aber, im Civilrecht. nicht im Straf-
recht abzuhelfen.

**) Daß in einzelnen Fällen das Princiv zu etwas chokirenden Resul»
taten führt, f. Tesfendorf in Goltd. X X I S. 337, Tippelskirch im Ge-
richtssaal B. 25 S. 333 fg., hat es mit allen Prinzipien gemein. Auch dürften
die von Tesfendorf S. 337.338 und Tippelskirch a. a. O. angeführten Gründe
fchwerlich genügend sein, um eine Abänderung des Princips nach der Richtung
zu begründen, daß dann, wenn der Verletzte nichts von der Verletzung erfährt,
die Erben antragsberechtigt wäre.

K ö h l e r , Patentrecht. 8g
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Nr. 582. Dem Tode der physischen Person entspricht der
Untergang der Zweckbestimmung bei dem Zweckvermögen, sofern
dadurch die Vermögenseinheit und hiermit ihre Actionsfähigkeit
erlischt. Doch dauert wohl das Antragsrecht während der
Liquidation fort und ist es durch die Liquidationsorgane aus-
zuüben; da die Liquidation zwar nur den Zweck der Aus-
einandersetzung verfolgt, dieser Zweck aber regelmäßig noch eine
zeitweilige Fortführung des Geschäfts erheischt, so. daß das
ursprüngliche Zweckbestreben immer noch nachwirkt. Dagegen
ist nach vollendeter Liquidation, ja schon nach der in Folge der
Liquidation erfolgten Geschäftseinstellung, das Antragsrecht er-
loschen, und ist es daher weder von den ehemaligen 8ooü einer
aufgelösten offenen Handelsgesellschaft, noch von den ehemaligen
Actionären einer Actiengesellschaft, noch von dem Nachfolger,
welcher die Activen und Passiven übernimmt, auszuüben.

Nr. 583. Die Antragsberechtigung kann ferner erlöschen
durch Fristablauf. Dieser Erlöschungsgrund ist vollkommen be-
rechtigt; denn wenn das Gefühl der Kränkung sicherlich in der
ersten Zeit der Empfindung das tiefste und schmerzlichste ist, so
ist auch zu erwarten, daß die aus diesem Gefühle stammende
Reaction baldthunlichst eintritt; ansonst zu befürchten ist,
daß ein späterer Strafantrag nicht mehr aus dieser lautern
Quelle des innern Gefühlslebens entspringt, sondern die Frucht
anderwärtiger persönlicher Gereiztheit ist oder gär als Mit tel
benützt wird, um den Thäter in die Gewalt zu bringen, um
von ihm irgend welche Vortheile zu erpressen. Daher bestimmt
das R. St . G. B. § 6 1 , daß die Handlung straflos bleibt
„wenn der zum Antrage Berechtigte es unterläßt, den Antrag
binnen 3 Monaten zu stellen. Die Frist beginnt mit dem Tage,
seit welchem der zum Antrage Berechtigte von der Handlung
und von der Person des Thäters Kenntniß gehabt hat." Aehn-
lich auch das Urheberrechtsgef. § 35: „Der Nachdruck und die
Verbreitung von Nachdrucks-Exemplaren sollen straflos bleiben,
wenn der zum Strafantrag Berechtigte den Antrag binnen
3 Monaten nach erlangter Kenntniß von dem begangenen Ver-
gehen und von der Person des Thäters zu machen unterläßt."
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Nr. 584. Die Frist ist ein teinpus utils rationo iuitü,
nber nur bezüglich der Kenntniß, nicht auch bezüglich der Mög-
lichkeit der Antragstellung. Allerdings gibt es Fälle, wo der
Kntragsberechtigte außer aller Möglichkeit ist, trotz Kenntniß
5er That, den Strafantrag zu stellen, so wenn er zur See ist
oder sonst alle Communicationsmittel abgeschnitten sind. Allein
solche Fälle wären so außergewöhnlich, daß es wohl begründet
ist, wenn das Gesetz sie nicht berücksichtigt hat; um so mehr,
als eine gesetzliche Fassung, welche diese Fälle berücksichtigt
hätte, wieder anderwärts eine zweifelhafte, unsichere Casuistik
-mit sich geführt hätte, vgl. v. Bar in Goltd. XIX S. 715,
Ovpenhoff No. 32 zu § 61 R.Str.G.B.,Dochow S.273;*)
weßhalb es sich nicht rechtfertigen läßt, wenn man das Gesetz
durch unzulässige Interpretation corrigiren will oder eine Ab?
änderung desselben begehrt, vgl. Nessel S. 42, Medem im
Gerichtss. B. 29 S. 576 fg.**)

Nr. 585. Die Frist beginnt mit der Kenntniß von der
That und der Person des Thäters. Ein bloßer Verdacht ist
noch keine Kenntniß. Nöthig ist eine so fest unterstützte Ueber-
zeugung, daß ein besonnener Mann die Anzeige für berechtigt
erachten muß, vgl. O.trib. Berlin 15/12 1874 6 XXI I S.567.
Vie Kenntniß soll sich auf die That und auf die Person des
Thäters erstrecken. Bezüglich der That kann es als zweifelhaft
erscheinen, ob bei fortgesetzten Delicten der letzte Act des Delictes
als der Ausgangspunkt zu betrachten ist, oder ob von jedem Acte
oder vielmehr von der Kenntniß desselben, also von der Kennt-
niß einer jeden Aeußerung des fortgesetzten Handelns eine neue
Frist beginnt. Die Frage ist bereits im vorigen, S.555, beant-
wortet. Da die continuelle Einheit des Delictes keine vunktuelle
Zeiteinheit und auch keine dynamische Verbrechenseinheit, sondern
nur eine continuirliche Entladung des Verbrechertriebs darstellt,

*) Daher der 8 84 der Seemannsordnung für die in demselben ent-
haltenen Delicte eine sehr sachentsprechende Ausnahme macht.

**) Auch § 69 R. St . G. V. findet keine analoge Anwmdung. S.
^«nten.

36«
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so wird die Reaction des Verletzten auch nicht erst bei dem
Schlußpunkte des fortgesetzten Handelns, sondern mit der jewei-
ligen Aeußerung des Verbrecherwillens rege gemacht; daher auch
die 3monatliche Frist mit jeder, Aeußerung sofort beginnt und
diejenigen Acte, deren Kenntniß bereits mehr als 3 Monate
zurückliegt, nicht mehr in den Antrag aufgenommen werden
können.

Was aber die Person des Thäters angeht, so ist unter
Thäter der Urheber zu verstehen, nicht auch der Gehülfe,
also nicht derjenige, welcher die Erfindung im Namen eines
andern ausbeutet; weßhalb die Kenntniß desselben noch nicht
genügen würde, um die Frist in Lauf zu bringen, ebenso wenig
als die Kenntniß desjenigen, welcher auf Anregung eines intel-
lectuelle« Urhebers ohne Bewußtsein von der Rechtswidrigkeit
handelt. Dagegen genügt die Kenntniß der Person eines der
Urheber und ist die Ansicht des Obertrib. Berlin 18/2 1874
OppenhoffRechtssp. S.XV91>und No.29zu§61R.St.G.V.,
daß die Frist erst nach Kenntniß aller Theilnehmer beginne,
unhaltbar; sie widerspricht dem in § 63 R. St. G. B. aus-
gesprochenen Princip, daß die Angabe eines Betheiligken genügt,
um die Verfolgung gegen alle in Anregung zu bringen, daher
auch nur die Kenntniß von diesem einen Thäter erforderlich
sein kann.

Nr. 586. Die Frist beginnt „mit dem Tage, seit welchem"
diese Kenntniß erfolgt ist. Man streitet darüber, ob der
Tag der Kenntniß oder vielmehr der nach der erworbenen
Kenntniß noch übrige Stücktag, mitgerechnet wird, vgl. die Alle>
gate bei Pezold, Strafrechtspraxis No. 32 zu § 61. Nun ist
es allerdings richtig, daß, wenn die Frist „mit dem Tage" be-
ginnt, dieser Tag mit in die Frist eingerechnet werden muß;
allein dieser Tag, mit welchem die Frist beginnt, ist eben nicht
der Tag, an welchem die Kenntnißnahme erfolgt ist, sondern
der Tag, „seit welchem der Antragsberechtigte die- Kenntniß,
gehabt hat"> und dies ist der erste Tag nach der Kenntniß-



nähme; denn von dem Tag der Kenntnißnahme kann man nicht
sagen, daß man seit ihm Kenntniß gehabt hat.

Uebrigens werden die 3 Monate nach dem Kalender ge-
rechnet, und ist daher, wenn die Kenntnißnahme am 20. Januar
erfolgt ist, die Frist mit Ablauf des 20. April verstrichen; hat
ein Monat nicht so viele Tage, als nöthig ist, um dem An-
fangstermin zu entsprechen, so ist der letzte Monatstag der ent-
scheidende, daher, wenn die Kenntnißnahme am 31. Januar er-
folgt ist, die Frist mit dem Ablauf des 30. April verstreicht.

Uebrigens gestattet das Urheberrechtes. § 36 eine be-
schränkte Ausübung des Strafrechts auch nach abgelaufener
Frist, worauf unten zurückzukommen ist.

Nr. 587. Bei mehreren Antragsberechtigten beginnt für
^eden eine selbstständige Frist, datirend von seiner entsprechenden
Kenntnißnahme, vgl. § 62 N. St. G. V. Dies gilt in gleicher
Weise bei einer Mehrheit von Verletzten, wie im Verhältniß
des antragsberechtigten Minderjährigen und seines mit der
Wahrung seiner Interessen betrauten gesetzlichen Vertreters.
Steht das Antragsrecht dem gesetzlichen Vertreter allein zu, so
beginnt die Frist mit seiner Kenntnißnahme; denn er übt zwar
eine Action im Namen seines Mündels aus, allein die Action
entspringt nichtsdestoweniger aus seinem Willen, daher die
Frist auch erst mit seiner Kenntnißnahme anheben kann. Sollte
Mrigens der gesetzliche Vertreter vor seiner Ernennung Kennt-
niß erlangt haben, so würde die Frist erst beginnen, nachdem
er ernannt ist, bezw. nachdem ihm die Interessen des Mündels
überantwortet sind, vgl. O. A. G. Dresden 2/4 1875 6. XXIV
S . 636, was insbesondere bei Aufstellung eines ^utor aä koo
Von großer Wichtigkeit ist, O.trib. Berlin 7/3 1872 tt. XX
S . 188, O. A. G. Berlin 14/2 1872 6. XX S. 189 Hahn,
Strafges.b. f. d. d. Reich No. ä zu § 61. Hat dagegen ein
bloßer Wechsel in der Person der Tutoren stattgefunden, so
Wird die durch die Kenntnißnahme des frühern Tutors in Lauf
gekommene Frist nicht dadurch unterbrochen, daß der zweite
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Tutor erst später von dem Delicte Kenntniß erlangt. Ueber
diesen Fall vgl. Tipvelskirch im Gerichtss. B. 25 S. 337..

Nr. 588. Das Antragsrecht, welches eine strafrechtliche
Befugniß des Verletzten ist, kann, wie bereits ausgeführt, nicht
nach dem Maße der Vermögensrechte beurtheilt werden; ein
Schluß von der Zulässigkeit des Verzichts bei diesen auf die
Verzichtbarkeit jenes ist völlig unzulässig. Man hat nun aber
für die Verzichtbarkeit den Umstand angeführt, daß der Ver-
letzte dadurch stillschweigend verzichten könne, daß er die gesetz-
liche Antragsfrist verstreichen lasse. Aber dieses Argument ist
völlig unzutreffend; es beruht auf der bereits oben S. 231
Anm. angedeuteten Verwechslung zwischen der Herbeiführung einer
Thatsache, welche unabhängig von dem Willen des Berechtigten
das Erlöschen des Rechts bewirkt, und der auf das Erlöschen
des Rechts gerichteten Willensaction. Ob das Verstreichen-
lassen der Frist in der Absicht erfolgt ist, das Antragsrecht auf»
zugeben, oder aus einem andern Grunde, ist völlig unerheblich,
daher in dem Verstreichenlassen nicht die mindeste stillschweigende
Erklärung liegt, daß man auf das Antragsrecht verzichte.

Sind daher diese Analogieen unstichhaltig, so kann nur
aus der Natur des Rechts argumentirt werden; und hier muß
man sagen, daß, wenn das Antragsrecht den Zweck hat, der
Gradmesser zu sein, um dem Rechte die Tiefe der erlittenen
Kränkung kundzugeben, ein Verzicht auf dieses Recht mit dem
ganzen Zwecke der Institution im Widerspruch stehen würde,
'indem derselbe durch eine dem Institute fremde Willkür die straf-
rechtliche Verfolgung da ausschließen würde, wo der volle
Reactionswille des Verletzten vorhanden ist. Denn daß der
momentane Verzicht den Reactionswillen ausschließt, wird gewiß
nicht, behauptet werden können. Daher muß zunächst jeder
außergerichtliche Verzicht als unwirksam bezeichnet werden^ wie
dies auch von der Rechtsprechung immer mehr anerkannt wird,
vgl. die Allegate bei Pezold in No. 41 zu § 61, und ber
Oppenhoff No. 11 zu § 61 R. St. G. V.; aber auch der
gerichtliche Verzicht muß als völlig unwirksam betrachtet werden.
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mindestens bei den normalen, nach dem richtigen Principe con-
struirten Antragsdelicten, bei welchen eine Zurücknahme des
Antrags nicht zugelassen ist, vgl. Nessel S. 74, Reber S.
536 fg., v. Kirchenheim S. 79 fg., Schütze, Lehrb. § 50-
No. 11, Hugo Meyer Lehrb. § 64 No. 13. 14.

C. I n h a l t des staatlichen Strafrechts.

I.
Aauptstrafe.

Nr. 589. Die Strafe des Patentbruchs ist nach § 34
des Ges. Geldstrafe bis zu 5Y00 M. oder Gefängniß bis zu
1 Jahre; sie ist daher auf den ersten Blick bedeutend höher, als
die Strafe des französ. Ges. a 40, welches eine Geldstrafe von
100—2000^ Frcs. festsetzt. Indeß ist zu bemerken, daß das
deutsche Gesetz hiermit sämmtliche für die Strafausmessung er-
heblichen Momente erschöpft, während das französische Gesetz
in Art. 43 für zwei Falle eine besondere Steigerung enthält:

1. für den Rückfall,
2. für den Patentbruch desjenigen, welcher im Geschäfte

des Patentinhabers angestellt war oder gearbeitet hat, und des-
jenigen, welcher sich mit einem solchen afsociirt Und von ihm
die Kenntniß des Patents erlangt hat.

Die bezügliche Bestimmung lautet:
^. i t . 43. Van8 le oll8 äe leoiäive i l 8era prononce, outre

l'amenäe vort66 aux art. 40 6t 41 , un 6mpri80mi6rQ6iit ä'un

111018 H 8ÎX M0Î8.

I l v a reoiäive, lor8yu'i1 3, ete reuäu ooutre le PI6V6NU,

ä3,u8 1s8 0MH auu668 aut6iÎ6ur68, uns Premiers oonäamnation

ipour un 668 ä6Üt8 prsvu8 par la pr686uts loi.

17u 6MM80UU6IU6Iit ä'un N0Î8 a 8ÎX 111018 pourra 2U88Î
6ti6 xrouonoß, 81 1s o0ntl6faot6ur 68t uu ouvrier ou un

smvio^e avant ' travaille äav8 le8 at6lier8 ou äan8 1'etadli8-

86ui6iit äu drevete, 0U 81 le o0ntrekact6ur, 8'etaut a880oie aveo
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un ouvrier ou un smpiovs äu nrsvets, a su
par oe äsruißr, ä68 proosä68 äöoritg au drevst.

Vaü8 os äsruier oa8, l'ouvrier ou sm^iovs pourra strs
pour8uivi oomllie onm^lios.

t. 44. I^'art. 463 äu Ooäs xöuai*) pourra ßtrs av-
163

Diese Umstände werden auch von den deutschen Gerichten
innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens als Erschwerungsgründe
behandelt werden; insbesondere der letzte Fall,**) welcher eine
Analogie bietet zu der im R. St . G. V. (§ 246) erschwert
behandelten Unterschlagung anvertrauter Dinge, und dessen
große Gefährlichkeit, wie ethische Verwerflichkeit ohne weiteres
einleuchtet.

Nr. 590. Da der Patentbruch ein Vergehen im Sinne
des R. S t . G. V. bildet § 1 Abs. 2 R. St. G., B., so ist
das Minimum der Strafe 3 Mark oder 1 Tag Gefängniß,
§ 27. 16 R. S t . G. V.***)

Die nicht beizutreibende Geldstrafe ist in Gefängniß um-
zuwandeln, wobei der Betrag von 3—15 Mark****) zu einem
Tag Gefängniß auszuschlagen ist; der Mindestbetrag der hier-
nach zu bemessenden Gefängnißstrafe ist ein Tag, der Höchst-
betrag ein Jahr, welcher Höchstbetrag zulässig ist, weil die

* ) Betrifft die mildernden Umstände.
**) Aehnlich bestimmt auch das Oestr. Patentgesetz § 39 Abs. 3: „Hat

der Schuldige die im Dienste oder durch das Vertrauen des Privi legien er-
langte Kenntniß von dessen Entdeckung oder Verbesserung zu dem Kingriff
benützt, so ist dieses bei Bemessung der Strafe insbesondere als ein erschwe-
render Umstand anzusehen."

»«») Daß die Bestimmungen des allgemeinen Theils des R. St . G. N.
hier Anwendung finden, bedarf keines weiteren Beweises, vgl. Ovvenhof f
No. 1 zu 8 27 R. S t . G. B., ist übrigens autz ausdrücklich in dm Mo-
tiven zum Patentges. (S . 35) anerkannt worden.

*«*") Nicht, wie Klostermann, Patentges. S . 260, behauptet, von 1—15
Mark.



— 569 -

-wahlweise angedrohte Gefängnißstrafe die gleiche Höhe erreicht,
H 29 R. St. G. B.

Indeß ist, da die Geldstrafe im Gesetze an erster Stelle
angedroht wird, auch eine Umwandlung derselben in Haft zu-
lässig, sofern die erkannte Geldstrafe nicht den Betrag von 600
Mark und die an ihre Stelle tretende Freiheitsstrafe nicht die
Dauer von 6 Wochen übersteigt, § 28 Abs. 2 R. St. G. B.
«5 §§ 110. 111. 130. 131. 257 R. St. G. B.; wobei gleich-
falls der Geldbetrag von 3—15 Mark einem Tage gleichzu-
achten ist, § 29 Abs. 1 R. St. G. V. (v. „Freiheitsstrafe").
Ein noch nicht verbüßter Theil der substituirten Freiheitsstrafe
kann durch Erlegung des nicht verbüßten Geldbetrags abge-
wendet werden. Daher ist die substituirte Freiheitsstrafe in.
Tagen auszudrücken, weil sich sonst Zweifel erheben über das
Maß des Verbüßten, Oberst. Gerichtsh. München 24/1 und
H/8 1873 (Stenglein I I 205, I I I 2), Ob. trib. Berlin 14/2
1873 G. XX I S. 212. Stenglein I I 231.

Die Verurteilung kann nur auf Geldstrafe oder auf
Gefängniß lauten, eine Cumulation beider Strafen ist unzu-
lässig, Klostermann Patentges. S. 260.

I m Fall der realen Concurrenz kommt es darauf an, ob wegen
eines jeden der Reate in tbsÄ auf Geldstrafe oder auf Gefäng-
nißstrafe oder wegen des einen auf die erste und wegen des
andern auf die letztere erkannt wird. Geldstrafen sind einfach
zu cumuliren, § 78 R. St. G. V., O.trib. 14/10 1874 Ov-
Penhoff Rechtssv. XV S. 674; das Gleiche findet statt, wenn
wegen des einen auf Geld, wegen des andern auf Gefängniß
erkannt wird, soä. Wird dagegen wegen beider Reat auf
Gefängniß erkannt, so ist die höchste der Einzelstrafen als
Grundstrafe anzusetzen und die andere in einen Zusatz zu ver-
wandeln, in der Art, daß die Gesammtstrafe den Betrag der
beiden verwirkten Strafen nicht erreicht, § 74 R. St. G. V.

Wird im Falle der Concurrenz die nicht vollziehbare Geldstrafe
in Freiheitsstrafe umgewandelt, so ist für jedeMldstrafe die ent-
sprechende Freiheitsstrafe zu bemessen und sind die hiernach sich
ergebenden Freiheitsstrafen zu addiren, da der § 74 auf die
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stellvertretende Freiheitsstrafe keine Anwendung findet, vgl.
Opvenhoff No. 2 zu § 78 R. St. G. V., Oberst. Gerichtsh.
München 4/12 1872 Stenglein I I 164; nur darf die Ge-
fammtheit der Freiheitsstrafen den Betrag von 2 Jahren Ge-
fängniß (bezw. 2 Jahre — 6 Wochen Gefängniß und 6 Wochen
Haft*) ok. § 28 Abs. 2) nicht überschreiten.

Nr. 591. Ueber die Gefängnißstrafe und ihren Vollzug/
bedarf es an dieser Stelle keiner weitern Entwicklung, vgl.
§ 1 6 R. St. G. B. Dagegen müssen über die Natur der
Geldstrafe einige Bemerkungen folgen. Man pflegt die öffentliche
Geldstrafe vielfach dahin aufzufassen, daß mit dem rechtskräftigen
Urtheil eine Obligation des Schuldners zu Gunsten des Staates
oder des sonstigen Empfängers der Geldstrafe entstehe. Diese
Ansicht ist ein Grundirrthum, welcher den wahren Einblick in
die Natur der Geldstrafe völlig getrübt und zu den verkehrtesten
Confequenzen geführt hat. I h r haben wir jene naive Annahme
zu verdanken, daß ein Dritter die Strafe für den Verur>
theilten erlegen dürfe, ihr die schreiend ungerechte Bestimmung
des § 30 R. St. G. B., daß die erkannte Geldstrafe in den
Nachlaß vollzogen werden könne, welche Bestimmung nichts
anderes, als die Bestrafung völlig schuldloser, vielleicht noch
unmündiger, strafunfähiger Personen sanctionirt. Durch die
Verurtheiwng entsteht bei der Geldstrafe kein anderes Verhalt-
niß zwischen dem Staat und dem Verurtheilten, als bei der
Freiheitsstrafe; es entsteht nur die Pflicht, des Staates, das
Urtheil in Vollzug zu setzen, soweit nicht auf dem Wege der
Gnade ein Nachlaß erfolgt; eine Pflicht des Staates zum Vollzug,
man kann nicht auch sagen, eine Pflicht des Verurtheilten zur

* ) Wenn man auch mit Rüdor f f No. 3 zu § 78 R. St. G. V. an-
nimmt, daß die Geldstrafe wegen eines Vergehens und die wegen einer
Übertretung in der Art umgewandelt werden können, daß neben dm 2 Jahren
Gefängniß noch eine entsprechende Haftstrafe erkannt werden kann, so spricht
doch weder der Wortlaut noch der Sinn des Gesetzes dafür, daß, wmn die
wegen mehrfacher Vergehen erkannten Geldstrafen das einemal milde in Haft
umgewandelt werden, durch diese Milderung die Gesammtgränze von 2 Jahren
Freiheitsstrafe überschritten werden dürfe.
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Erduldung der Strafe; denn daß er sie erduldet, ist kein Act
seines Willens, zu dem er aus dem Urtheil verpflichtet märe,
sondern eine Folge seiner rechtlichen Unterordnung unter das
Staatsganze, dessen gesetzmäßige Reaction er als Einzelwesen
nicht nur kraft der physischen, sondern auch kraft oer.rechtlichen
Uebergewalt des Staates zu erdulden hat. Dieses ist das Ver-
hältniß bei jeder Execution: „was in der Execution thätig
wird, ist die überlegene Energie des öffentlichen Rechts", Sohm
in Grünhut's Z. IV S. 470. Vgü nunmehr auch Degenkolb,
Einlaßzwang und Urtheilsnorm S. 114. fg.

Daher kann von einer Pflicht des Verurtheilten zur Zah-
lung der Geldstrafe ebensowenig die Rede sein, wie von einer
Pflicht desselben, sich einsperren zn lassen; von einem Rechte
des Staates auf Zahlung der Geldstrafsumme ebensowenig,
als von einem Rechte des Staates gegen den Verurtheilten,
daß er zu des Staates Gunsten ein paar Jahre Freiheit opfere.
Von einer Wechselwirkung zwischen Recht und Pflicht, von
einem Recht auf Handlung und einer Pflicht zur Handlung,
von einer Spannung zwischen den Rechtssphären zweier Rechts-
fubjecte, welche in der Zahlung ihre Lösung finden müsse, ist
nirgends die Rede; vielmehr existirt kein Recht, uur eine Pflicht,
und zwar eine Pflicht nur des Staats, nicht auch der Privaten,
eine Pflicht zum Strafvollzug als Ausfluß des Wesens und
der Bestimmung der Staatsgewalt.

Daher hat der Strafvollzug keinerlei Analogie mit den
öffentlich rechtlichen Ansprüchen des Staates. Wenn der Staat
vom Bürger die Zahlung der Steuer verlangen kann, wenn er
verlangen kann, daß dieser ihm militärisch diene, so gibt es bei
der Strafe nichts ähnliches. Der Staat handelt bei dem Straf-
vollzug wie bei der Execution überhaupt: er greift in das Ver-
mögen des Verurtheilten hinein und nimmt sich die Geldstrafe
heraus, er nimmt das Individuum fest und sperrt es zwischen
Schloß und Riegel. Wenn der Verurtheilte, der physischen
Nebermächt des Staates bewußt, dem Staate das Geld parat
legt, so kommt er nur der Staatsfunction in ähnlicher Welse
entgegen, wie der Verurtheilte, welcher selbst den Gang ins.
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Gefängniß antritt, statt sich von den Vollstreckern des staatlichen
Willens holen zu lassen.

Daraus ergeben sich folgende tiefgreifende Consequenzen:
1. Der Einzug der Strafe ist Sache der Justiz, nicht Sache

5er Finanzverwaltung. Wenn es sich um ein mit dem Urtheil
erwachsendes staatliches Forderungsrecht handeln würde, so wäre
mit der Erzeugung des Forderungsrechts das Amt der Justiz
erfüllt und es wäre die Finanzverwaltung ihm gegenüber in der
gleichen Lage, wie bei jeder andern öffentlichen Forderung; so
baß es der Finanzverwaltung möglich wäre, ohne daß die Justiz
hineinzureden hätte, auf die Forderung zu verzichten, Fristen
zu gestatten u. s. w. Von alledem findet nichts statt; der
Einzug der Strafe ist Sache der Justiz; und wenn er durch die
Organe der Finanzverwaltung erfolgt, so handeln diese als
Functionäre der Justiz, verpflichtet, den Weisungen der Justiz«
organe Folge zu leisten; von einer Verfügung der Finanzorgane
Aber den Einzug oder Nichteinzug der Strafen kann keine Rede
sein. Daß dies bereits im röm. Recht bei den öffentlichen Ver-
ntögensstrafen der Fall war, daß diese nicht. zur Civilfchuld
wurden, sondern von den Organen des Criminalrechts, vor-
nemlich von dem der Quästio Vorsitzenden Prätor zwn Vollzug ge-
bracht wurden, hat Bruns , zur Geschichte der Cession S. 41 fg.
gezeigt, vgl. insbesondere Isx ^oilia rspstunä. v. 57. 62, Isx
Namilia o. 55, tab. Laut. (K. Rom.) o. 2. And ebenso sind es
heutzutage, wenigstens soweit meine Erfahrung reicht, die Organe
^er Strafrechtsvstege (Gerichte, Staatsanwaltschaft), welche den
Einzug der Strafgelder veranlassen und überwachen*). So
denn auch § 483 der d. St. P. O. Und wenn es in § 495
derselben heißt.- „Die Vollstreckung der über eine Vermögens-
strafe — ergangenen Entscheidung erfolgt nach den Vorschriften
über die Vollstreckung der Urtheile der Civilgerichte", so bezieht
sich dies nur auf die Vollstreckungsmittel, nicht auch auf das
zur Vollstreckung gelangende Recht.

2. Der Einzug ist ein einseitiger Act der Staatsgewalt,
ein einseitiger Ausfluß des auf die Verminderung des Ver-

5) Die Strafgelder gehören daher auch in den Iustizetat.
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mögens des Verurtheilten gerichteten Staatswillens; auch wenn
der Verurtheilte das Geld anbietet, so geht dasselbe nicht kraft
einer vertragsmäßigen Willenseinigung des Gebenden und Neh-
menden, sondern nur kraft eines Actes des Nehmenden in das
Vermögen des Staats über. Eine etwaige, den Rechtsüber-
gang bei der Tradition hemmende, Willensdifferenz wäre daher
unerheblich.

3. Eine Einrede der Compensation ist gegen den, den Ein-
zug der Geldstrafe betreibenden, Staat völlig unzulässig. Ver-
zugszinsen aus der Geldstrafe dürfen nicht verlangt werden,
Hugo Meyer Lehrb. § 59.

4. Ein Angebot eines Dritten, die Geldstrafe für den Ver-
urtheilten zu zahlen, die Disposition eines Fonds zur Zahlung
der Strafgelder, ist geradeso zurückzuweisen, wie das Angebot
eines Dritten, sich für den Verurtheilten einsperren lassen zu wollen;
daß man die Zahlung durch einen Dritten für möglich gehalten
hat, gehört zu den größten Sonderbarkeiten des modernen Rechts-
lebens und ist von Walther, Gerichtss. V. 19 S. 268, ganz
richtig mit der Rechtsanfchauung der Ostasiaten verglichen wor-
den, bei welchen der eine sich für den andern der Todesstrafe unter-
ziehen kann. Vgl. dagegen insbesondere Lehmann in Goltd.
XIX. S. 784, jetzt auch Hugo Meyer § 59 No. 6, Oppen-
hoff No.15 zu§28,O.trib.25/9 1874 Oppenhoff Rechtsspr.
XV S. 514.

Wenn allerdings ein Dritter nicht die Geldstrafen anbietet,
sondern den Verurtheilten für die erlittene Geldstrafe entschä-
digt, so wird dadurch der bereits erfolgte Vollzug der Geld-
strafe nicht rückgängig gemacht. Aber hier ist die erlittene
Geldstrafe uur das Motiv zu einer Zuwendung an den Schuldner,
ganz ähnlich wie bei den Geldentschädigungen, welche nicht
selten an die s. g. Sitzredacteure gezahlt werden — die Geld-
strafe ist nichtsdestoweniger an dem Verurtheilten vollstreckt
worden — wobei es dahin gestellt bleiben kann, ob und
wann in solchen Fällen Begünstigung oder, bei vorheriger
Zusage, Beihülfe oder Anstiftung vorliegt, vgl. Lehmann
a. a. O.,- Oppenhoff No. 15 zu § 257 R. St. G. B.
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Bedenklicher ist der Fall, wo ein Dritter dem Verurtheilten das
Geld parat legt, damit dieser daraus die Geldstrafe bestreite.
Hier, ist zu unterscheiden. Wird dem Verurtheilten bloß der
Besitz des Geldes zugestanden, damit dasselbe durch fein Medium
an den Staat übergehe, so liegt in der That das Angebot
eines Dritten vor, welches vom Staate nicht zu berücksichtigen
ist; dasselbe findet statt/ wenn das Geld dem Verurtheilten
zwar zum Eigenthum, aber unter der Voraussetzung gegeben
wird, daß er damit die Geldstrafe bestreite, so daß, wenn er es
nicht thäte, eine Rückforderung begründet wäre; denn hier ist
zwar das Eigenthum der Geldstücke, nicht aber die Geldsumme
in das Vermögen des Verurtheilten übergegangen. Ist dagegen
das Geld dem Verurtheilten zum Zweck der Zahlung der Geld-
strafe schenkweise gegeben worden, also ohne daß dieseZahlung
zur Voraussetzung der Hingabe erhoben worden wäre, und ohne
daß im Fall der Nichtzahlung eine Rückforderung begründet
Wäre: dann liegt eine einfache Vermögenszuwendung an den
Verurtheilten vor, deren Gültigkeit durch das ihr beigefügte
Motiv nicht beanstandet werden kann, und der Vollzug der
Geldstrafe, wenn auch durch die geschenkten Geldstücke erfolgt,
ist doch in das eigene Vermögen des Verurtheilten erfolgt;
wobei auch hier die Frage der Begünstigung, Beihülfe u. f. w.
unerörtert bleiben muß.

Daß durch derartige Umwege dem schließlichen Effecte nach
der Schaden von einem Dritten übernommen werden kann, ist
Lichtig; allein daraus folgt nichts für die rechtliche Möglichkeit
der directen Geldzahlung durch Dritte, da jene Umwege nur
die^Venützung von Rechtsoperationen darstellen, welche das Recht
nicht abschaffen kann, wenn auch mit ihnen Mißbrauch getrieben
wird.

5. Die Geldstrafe kann bestimmungsgemäß nur dann ein-
gezogen werden, wenn der Verurtheilte mindestens in tbeÄ in
der Lage ist, das durch die Vermögensentziehung zuzufügende
Uebel zu empfinden. Sie kann bestimmungsgemäß nur
gegen den Verurtheilten selbst vollstreckt werden, nicht gegen
seine unschuldigen Erben. Wie sich das positive Recht zu diesen
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beiden offensichtlichen Postulaten der Gerechtigkeit verhält, ist
im folgenden Abschnitt, wo es sich um das Erlöschen des staat-
lichen Strafrechts handelt, auszuführen. Alls dem gleichen
Grunde kann die Strafe auch nicht den unfchuldigen 8ooiu8
oiumuN doiwruui, insbesondere nicht den unschuldigen Ehe-
gatten bei der Gemeinschaftsehe treffen, vgl. k. 52 § 18, kr. 55.
tr. 56 pro 800., 0. oiv. ard. 1424.

6. Es hat daher auch eine Bürgschaft für die Geldstrafe keinen
Sinn; eine Hypothek nur, insofern sie die erste Etappe zur Voll-
streckung ist, wie die Ergreifung des Verurtheilten die erste
Etappe zur Freiheitsstrafe. Es hat ferner nur insofern Sinn,
die „Schuld stehen zu. lassen, " a l s es einen Sinn hat, mit der
Freiheitsstrafe abzuwarten; daher die Justiz und nicht die
Finanzverwaltung darüber zu entscheiden hat.

7. Die Geldstrafe genießt nicht den Schutz der aotio?au-
Uana und des § 288 R. St. G. V.

II.
Aebenstrafe.

Nr. 592. Von der Geldstrafe wohl unterschieden ist die
Einziehung oder Consication;*) sie gehört zu denjenigen Strafen,
welche keines Vollzugs bedürfen, welche ihrer Natur nach bereits
mit dem staatlichen Acte vollzogen sind, in welchem sie aus-
gesprochen werden. Denn die Einziehung ist die Erklärung,
daß das Eigenthum einer Sache zu Gunsten des Staates ver-
wirkt sei, weßhalb sofort mit dem Expropriationsausspruch der
Eigenthumsübergang stattfindet (rv8 Ü8oo vwäioatur) uud es
keines weitern Actes bedarf, um diesen Uebergang herzustellen,
Heinze S. 178.**) Die Confiscation bezieht sich daher im
Gegensatz zur Geldstrafe auf bestimmte Vermögensstücke oder
auf eine bestimmte Vermögsnsmasse, sie geht nicht auf einen

s) Vgl. insbesondere dm Aufsatz von Heinze in Goltd. V S. 166 fg.
u*) I m R. R. trat der Verlust des Eigenthums vielfach sofort mit der

That selbst ein, vgl. insbesondere fr. 11 § 2 äs publioan., lr. 7 »
äs vi priv., a. 7 unÄ5 vi.
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aus dem Vermögen erst durch Execution herauszuziehenden:
Vermögenswerte*)

Daher ist das Verhältniß des Verurtheilten nach erfolgtem
Conftscationsausspruch ein ganz anderes, als nach erfolgtem
Ausspruch über die Geldstrafe; im ersten Fall ist der Verur-
theilte sofort um das Eigenthum an den confiscirten Objecten
ärmer; im andern Fall wird er es erst durch den Vollzug der
Geldstrafe. Daraus ergibt es sich, daß allerdings die Erben
die Confiscation anzuerkennnen haben; aber nicht als eine auf
dem Vermögen lastende Verbindlichkeit, sondern al^ eine bereits
erfolgte Enteignung,**) wie solches denn auch im R. A. mit
aller wünschenswerthen Klarheit ausgesprochen ist in k. .14 äo
M d l i o a u . : doi i iNi88a veotiFal ium uomius ßtiam aä
t ra r ^m i t t un tu r . M m yuoä ooiuuii88um 68t, 8tat im

6886, y u i orim6u ooutraxit , ä0Nwiuiu<iu6 161 V6otiF3,1i aä -

I10886880I-6M, 8Ï0 6t aäV6r8U8 ^6I6ä6M 00MP6tit. Vg l .

Oppenhoff No. 16 zu § 40, Wahlberg in Holtzend.Handb.
I I S. 514, Ortolan, 6i6w6ut8 ä6 äroit p6ua1 ur. 1673.

Nr. 593. Die Confiscation kann eine polizeiliche Maß-
regel, sie kann eine Strafe sein. Es ist die Meinung Vieler,
daß die Confiscation des R. St. G. B. das erstere darstelle,
welche Ansicht sich auch an einige Aeußerungen der Motive
zum R. St. G. V. anlehnt. Allein diese Betrachtungsweise
ist wenigstens für die Regel unhaltbar. Denn das R. St. G.

*) Eine scheinbare Ausnahme macht nur der Fall des 8 335 R. St .
G. B. nicht als ob auch das, dem F 333 entgegen. Versprochene für verfallen
erklärt werden könnte (Schütze Lehrb. § 106 No. 9, S. 529 der I I Aufl.,
dagegen mit Recht Oppenhaff No. 1 zu § 335), sondern insofern, als an
Stelle des Empfangenen dessen Werth für verfallen erklärt werden kann.
Allein hier ist, wie bei dem eommigZUW, anzunehmen) daß der Verfall bereits
mit dem Geben des betr. Vermögensfrücks eintritt. Daher der verschiedene Aus-
druck des Gesetzes, daher die Substitution des Werthes, wenn der Gegenstand
weggeschafft wurde. I n F 154 Vereinszollgef. ist die Zahlung des Werthes
Geldstrafe, nicht Confiscation.

**) Dies ist der richtige Grund, nicht der von Walther im Gerichtsf.
V. 19 S . 273 fg. angeführte.
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B. gestattet im Allgemeinen nur die Confiscation von Gegen-
ständen, welche dem Thäter oder einem Theilnehmet gehören.
Dies ist aber eine Beschränkung, welche mit dem Character
einer polizeilichen Maßregel vollkommen im Widerspruch stünde,
sofern die Polizei einen rechts- und ordnungswidrigen Zustand
zu entfernen in der Lage ist, ohne in der Person des dadurch
Betroffenen einen Unterschied zu machen; daher denn auch
Heinze S. 168 mit Recht den Hauvtcharacterzug der polizei-
lichen Confiscation in der „mangelnden Voraussetzung einer
dem Betroffenen zur Last fallenden criminellen Verschuldung"
erblickt. Vielmehr ist die Confiscation des § 40 R. St. G.
B. eine Strafe, welche den schuldigen Thäter bezw. Theil-
nehmer trifft, und welche nur insofern einen Präventiv-
character an sich trägt, als eben die Gegenstände, auf welche
sich diese Vermögensstrafe bezieht, nach präventiven Rücksichten
ausgewählt sind; wie ja die Strafe in der Art ihrer Anwen-
dung die verschiedensten vorbeugenden, heilenden, versöhnenden
Functionen miterfüllen kann. Vgl. auch Wahlberg in
Holtzend. Hanob. I I S. 514.

M i t dieser Anschauung würde es nun allerdings in schroffem
Widerspruch stehen, wenn, wie die Motive zum R. St. G. V.
besagen, und wie es die herrschende Lehre der Autoren ist, der
§42 R. St. G. V. (entsprechend dem § 20 des preuß. St. G. V.)
den Ausspruch der Confiscation auch nach dem Tode des
Thäters, also gegenüber seinem Nachlasse gestattete. Wollte man
eine solche Bestimmung mit der strafrechtlichen Behandlung der
Confiscation in Einklang bringen, so könnte man es nur in
der Art, daß, ähnlich wie ihm R. R., die zu consiscirende Sache
bereits zur Zeit der That üsoo viuäioatur, so daß der nach-
trägliche Ausspruch nur declarativer, nicht auch conststutiver
Natur wäre, keine Enteignung, nur eine Anerkennung des ̂  bereits
erfolgten Eigenthumsübergangs; eine Idee, welche im preuß.
S t .G .B . nachklingt, vgl. Beseler's Kommentar dess. S.123,
Heinze S. 172, für welche es aber im R. St. G. B. an
jedem genügenden Halt fehlen würde.

Köhler , Patentrecht. 37
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Ich glaube nun aber nicht, daß der in den Motiven des
R. St. G. B.'s .ausgesprochene Gedanke im Gesetze selbst einen
genügenden Ausdruck gefunden hat.*) Das Gesetz spricht zwar
allgemein von dem Fall, wo die Verurtheilung einer bestimmten
Person nicht ausführbar ist; allein da der § im Titel von den
Strafen steht und auf § 40 zurückverweist, so muß angenommen
werden, daß hier die naturgemäße Voraussetzung der Strafe,
nämlich, daß ein Strafrecht des Staates besteht, unterstellt
wird; und von einem solchen Strafrecht kann nach dem Tode
des Schuldigen eben nie und nimmer mehr die Rede sein;
nicht nur die vosua, fondern auch das M8 puuisuäi extiuFuitui
inort«.

Betrachtet man überhaupt die Litteratur und Rechtsprechung
bezüglich des § 42, so finden wir hier die strafrechtliche Be-
handlung mit einer consequenten polizeilichen, wenn auch an das
Strafrecht anknüpfenden, Behandlung im Streite. So ist es
eine verbreitete Ansicht, daß bei Antragsdelicten das objective
Strafverfahren zulässig sei, wenn kein Strafantrag gestellt ist,
welche Ansicht von Fuchs Anklage S. 155, Nessel, Antrags-,
derechtigungen S. 35, Reber S. 141 fg. (sehr gewunden), Op-
penhoff No. 1 zu § 42 R. St. G. B., Hahn, No. 1 zu
§ 42, und von einer Reihe von ^Gerichtshöfen vertreten wird,
insbesondere von dem Obertrib. Berlin 9/7 1873 Oppenhoff,
Rechtssp. XIV S. 487, 23/4 1874 G. XX I I S. 254, und
von höchstem Gerichtshof in München 21/3 1874 Stenglein
I I I 224.

Allein diese Ansicht widerspricht vollkommen der Straf-
theorie, indem bei Mangel des Antrags auch jedes Strafrecht
cessirt, daher Koch in Goltd. XIX S. 729 fg., Meyer Lehrb.
H63No5, Rüdor f f No. 12 zu. § 61 R. St. G. V. und das
R. O. H. G. 18/6 1875 Entsch. XVI I I S. 123 mit Recht
annehmen, daß bei Mangel des Antrags auch der § 42
nicht zur Anwendung kommt.

*) Ueberemstimmend Heinze in Holtzend. Handb. I I S. 502. A. A.
Schütze Lehrb. § 57, I I Aufl. S. 205.
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Ganz conséquent endlich läßt Oppenhoff No. 6 zu § 42 das
objective Confiscationsverfahren auch noch nach Begnadigung
und Verjährung zu; damit ist nun aber jede Verbindungslinie
mit dem Strafrecht abgeschnitten, und die wenigsten werden
Oppenhoff bis zu diesen Consequenzen zu folgen vermögen,
-vgl. dagegen auch Puchelt, Strafgefetzbuch für das D. Reich
No. 3 zu § 42 (S. 74. 75).

Schließt man aber hiernach, den Fall des mangelnden An-
trags, der Verjährung und Begnadigung von dem objectiven
Strafverfahren aus, so muß man den völlig äquivollenten Fall
5es Todes in gleicher Weise ausschließen und hiermit das
Princip proclamiren, daß der § 42 nur dann zur Anwendung
kommt, wenn ein Strafrecht des Staates begründet ist, der
sonstigen Bestrafung aber factische Hindernisse im Wege stehen.
Damit wäre aber das Strafvrinciv vollkommen gerettet.

Nr. 594. Soweit die Regel des R. St. G. V.'s. Nun
gibt es allerdings Fälle, wo die strafrechtliche Basis verlassen
wurde und das Gesetz den criminalpolizeilichell Gesichtspunkten
bedeutende Concessionen gemacht hat. So findet sich bereits im
H 41 die Bestimmung, daß sich die Einziehung der Schriften,
Abbildungen und Darstellungen auf die im Besitze des Verfas-
sers, Druckers, Herausgebers, Verlegers und Buchhändlers
befindlichen Exemplare bezieht; und der § 295 gebietet die
Confiscation der Iagdgeräthe „ohne Unterschied, ob sie dem
Mrurtheilten' gehören oder nicht;" ähnlich § 360. 367; auch
die§ 152 und 369 R. St. G. B. werden von Vielen so ver-
standen, daß die Confiscation nicht davon abhängen soll, daß
der Betroffene ein Thäter oder Theilnehmer ist, Oppenhoff
No. 2 zu § 152, Rüdorf f No. 1 hierzu.

Ganz auf den polizeilichen Standpunkt ist das Urheber-
nchtsgesetz übergetreten. Denn während die vorhergehenden
Gesetze doch mindestens eine strafbare Handlung, wenn auch
nicht desjenigen, welchem das Confiscandum gehört, voraus-
setzen, so findet hier die Einziehung statt, auch „wenn der Veran-
stalter oder Veranlasser des Nachdrucks weder vorsätzlich noch

37*
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fahrlässig gehandelt hat" (§ 20 Abs. 4 Urheberrechtes.); sie
findet statt, solange sich die Exemplare (und Vorrichtungen) im
Eigenthum eines der den. Verkehr vermittelnden Personen
befinden; sie erfolgt auch gegen die Erben. Diese criminal-
polizeiliche Behandlung ist insofern outrirt, als es in
der That weniger die allgemeinen Interessen der Gesammtheit
der Inhaber von Urheberrechten/), als das svecielle Interesse des
Verletzten ist, welches durch diese Confiscation gewahrt werden
soll; ein Interesse, welches durch einen ausreichenden cwil-
proceßualischen Schutz genügend gedeckt wird, wenn dieser in den
oben bezeichneten zwei Richtungen entwickelt ist, als volle
Sicherung gegen künftige Störung (oben S. 444 fg.) und als
Pflicht zur Restitution der Früchte des unerlaubten Gewerbe-
betriebs (S. 448 fg.). Geht man denn auch näher auf die
Vorarbeiten des Urheberrechtsgesetzes ein, so überzeugt man
sich sofort, daß es Rücksichten auf das Einzelinteresse, also
civilistische, nicht polizeiliche Rücksichten waren, welche zu dieser
polizeilichen Maßregel geführt haben, vgl. insbes. B a h r im
Reichstage (Sitzung 43, -12/5 1870, Prot. S . 842).**) Dem-
gemäß soll denn auch diese Einziehung nicht, wie es dem
polizeilichen Gesichtspunkte entspräche, von Amtswegen, sondern
nur auf Antrag erfolgen, § 27 ol. § 26 Urheberrechtsg.es.,
Wächter Autorrecht S. 225; welche Schranke indeß dadurch
ermäßigt ist, daß die Einziehung auch nach Ablauf der An-
tragsfrist solange begehrt werden kann, als derartige Exem-
plare oder Vorrichtungen vorhanden sind.

So sehr es nun auch für die künftige Gesetzgebung als geboten
erscheint, im Urheberrechte den civilrechtlichen Gesichtspunkt aus

' ) Welches der polizeiliche Standpunkt ist.

**) „D ie Confiscation ist keine strafrechtliche Maßregel gegen den Nach-
druckcr, sondern ein civilrechtlicher Anspruch des Verletzten, ein Präventivan-
spruch dahin gehend, daß die zum Nachtheile des Verletzten hergestellten Nach-
drucksexemplare und Vorrichtungen nicht i n den Händen derjenigen bleiben,
welche damit Mißbrauch treiben können."
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der Vermischung mit dem criminalvolizeilichen abzulösen, so ist
es doch immerhin eine bessere Fürsorge, wenn das Gesetz den
Schutz unter falschem Titel einführt, als wenn es ihn völlig
versagt; denn die Herabminderung der Strafgewalt und die
Einsetzung der Civilgewalt in ihr Recht ist nach einem geist-
reichen Apercu Ihering's(Schuldmomen-tS.58fg.) einProceß,
welcher sich im Verlaufe der geschichtlichen Entwicklung von
selbst vollzieht. Daher. steht auch das Markeltgesetz schon
dadurch, daß es. die. Confiscation der im Besitze des Contra-
venienten befindlichen Zeichen ohne Rücksicht auf das Eigenthum
gestattet (f. oben S. 455), über dem Patentgesetze, wenn sich
auch diese Bestimmung nicht vom strafrechtlichen, fondern nur
vom civilrechtlichen, höchstens vom polizeilichen, Standpunkte
aus rechtfertigen läßt.

Nr. 595. Die Unzulänglichkeit der Bestimmungen des
Patentgefetzes in dieser Materie ist schon oben offengelegt
worden; unter völliger Ignorirung der Postulats des Civil-
rechts hat sich das Gesetz auf das allgemeine Sirafrecht fcheu
zurückgezogen; keine civilrechtliche oder polizeiliche Rücksicht ist
in die strafrechtliche Ordnung hineingeflossen; das einzige,
was von der Confiscation gilt, sind die §§ 40.42 N. Str. G. B.
Nicht einmal die Ausdehnung der Confiscation auf den Fall
des sonst straflosen Versuchs, § 22 Abs. 2 Urheberrechtes., hat
hier Aufnahme gefunden, während es doch auch vom strafrecht-
lichen Standpunkte aus völlig gerechtfertigt wäre, den Versuch
mindestens mit der Consiscationsstrafe zu belegen.

Hiernach findet die Confiscation im Patentrechte nur statt,
wenn auch sonst ein Strafrecht des Staates wegen Patent-
bruch begründet ist;*) nicht erforderlich ist aber, daß auch die

^) Daß die Consiscation dann nicht stattfindet, wenn ein Patentbrnch
überhaupt nicht vorliegt, insbesondere, wenn der Gebrauch eines Arbeitsmittels
kein gewerblicher, fondern nur ein persönlicher ist. (s. oben S. 106), Cass.hof
25/3 1848 vall. reo. psr. 49 I v.24, 12/7.1851 Dali. 51 Vp.56, Appelh.
vouai 5/8 1854, Dali. 54 I I p. 72, l i snoua rä ur. 259, bedarf keiner Aus-
führung.
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übrigen Strafmittel practisch werden können, daher die
Confiscation stattfinden kann, auch wenn man des Thäters nicht
habhaft wird, oder wenn der Thäter unbekannt ist;*) während
in den Fällen, wo derselbe gestorben oder geisteskrank ist, also
einen Strafzwang nicht erleiden kann, mit jeder andern Strafe
auch die Confiscation cessiren muß; nur muß solange ange-
nommen werden, daß der Thäter lebt und das Strafübel er-
dulden kann, als nicht genügende Anhaltspunkte für das Gegen-
theil vorhanden sind (ähnlich wie im Contumacialverfahren).

Die Confiscation erfolgt ferner nur, soweit sie als Strafe
wirken kann, also nur, soweit das OoMsoanäuul dem Thäter
öder einem Theilnehmer, d. i. einem solchen gehört, gegen welchen
ein Strafrecht des Staates begründet ist; wobei es allerdings
möglich ist, daß die Confiscation den einen Theilnehmer trifft,
während die sonstige Strafe gegen einen andern Theilnehmer
verhängt wird;**) ebenso wie ja die Confiscation auch ohne
jede weitere Strafe erkannt werden könnte, Z 42 R. St. G. B.

Hier taucht nun aber die Frage auf, ob die dinglichen
Rechte eines Dritten an der im Eigenthum des Thäters befind-
lichen Sache der Confiscation im Wege stehen; von großer
Bedeutung wäre hier insbesondere das stillschweigende Pfand-
oder Vorzugsrecht des Vermiethers der Localität, in welcher
die Production der patentwidrigen Producte oder die patent-
widrige Benutzung der Arbeitsmittel erfolgt ist; und gerade in
dieser Beziehung hat die französische Jurisprudenz, allerdings,
theilweise aus Gründen, welche dem speciellen franzöf. Gesetze
entnommen sind, die Wirksamkeit der dinglichen Rechte verneint
und die Confiscation als durchgreifend angenommen, trib. äs
?ari8 18/6 1850 bei Vlauo p. 679, AouFuisr nr. 1029.

Diese Jurisprudenz kann im deutschen Rechte nicht adoptirt
werden; sie könnte nur vertheidigt werden nach dem Gesichts-
punkte, daß das 00uÜ8oanäuiu sofort mit der That Ü8oo vw-

*) Denn eine Kenntniß der Persönlichkeit zum Zweck der Strafaus-
messung ist bei der absolut bestimmten Strafe nicht erforderlich un5 persön-
liche Strafausschließungsgrunoe sind nicht ohne weiteres zu unterstellen.

"*) Vorausgesetzt wird indeß, daß bezüglich des andern Theilnehmers
die Erfordernisse des objektiven Verfahrens vorliegen, Oppenhof f No. 12 zu z 40.
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äioawr, so daß die Sache sofort eine fremde Sache wäre und
daß dingliche Rechte daran aus Geschäften oder Rechtsverhält-
nissen des Thäters nicht oder nur in beschränktem Maße er-
wachsen könnten.. Dieser Gesichtspunkt trifft aber, wie später
gezeigt werden soll, im deutschen Confiscationsrechte nicht zu,
Heinze S . 180, und sind daher die Rechte Dritter vollgültige
Rechte, welche durch eine den Thäter treffende Strafe nicht
gekränkt werden dürfen. Nur darf ihre Verwerthung keine
patentwidrige sein.

Jedoch ist dabei Folgendes zu bemerken: Nöthig ist,
daß der dinglich Berechtigte nicht bei der That betheiligt ist,
ansonst die Confiscation nach dem ausdrücklichen Tenor des Ge-
setzes auch ihn trifft (v. „Teilnehmer").

Auch derjenige kann sich auf die Bestellung eines ding-
lichen Rechts nicht berufen, dessen Ermerbsgeschäft als ein Act
der Begünstigung erscheinen würde, da seinem Ansprüche der
Einwand des Dolus entgegenstünde.

Das Retentionsrecht übrigens ist kein dingliches Recht,*)
sondern die besondere Art der Geltendmachung eines persön-
lichen Anspruchs, welcher gegen den consiscirenden Fiscus nicht
gerichtet werden kann. Denn wenn man auch annehmen wollte,
daß der Anspruch im Wege der Retention gegen den Singular-
succefsor geltend gemacht werden könnte (dagegen Goldschmidt,
Handb. des Handelsrechts I 2 S . 991 fg.), so ist eben der
consiscirende Fiscus nicht als Singularsuccessor des Thäters
zu betrachten. Und sofern es sich um Bereicherungsansprüche
handeln sollte, welche nicht bloß gegen einen bestimmten Dritten,
sondern gegen jeden künftigen Ermerber geltend gemacht wer-
den können (Go losch m i dt a.a.O. S . 990) / * ) so ist zu beachten,
daß der Zweck der Confiscation nicht die Bereicherung des
Fiscus ist. sondern die Wegnahme der Sache aus der rechts-

*) Die entgegengesetzte Ansicht ist jedoch vielfach im franz. Rechte ver-
treten, ?au1 k o n t , nantissement nr. 4292 unä privilège I. nr. 22, 61»8-
« on an äroit äs rétention p. 37 fg. Der richtigen Ansicht i r o n i o n F
3»Fv nr. 445. 455. Ueber das kaufmännische Retentionsrecht vgl. jedoch
Goldschmidt Handb. I 2 S.' 1031 fg.

**) Vgl. nunmehr auch Thon , Rechtsnorm S. 272.
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gefährdenden Situation, und daß gerade in unserer Materie
der Fiscus die consiscirten Sachen nicht bestimmungsgemäß
verwerthen, sondern vielmehr ihrer hauptsächlichen wirtschaft-
lichen Bedeutung entkleiden muß; daher ist ein Vereicherüngs-
ansprüch gegen den Fiscus nicht begründet und kann ein solcher
auch nicht in der Form einer Retention geltend gemacht werden.

Nr. 596. Die Strafnatur der Einziehung bekundet sich
noch in einer andern Richtung. Es ist gefragt worden,
ob die Einziehung der Nachdrucksexemplare und Vorrichtungen
auch noch nach Ablauf der Schutzfrist statthaft ist. Man hat
diese Frage vielfach verneint, Endemann» Urheberrecht S. 68,
Wächter, Autorrecht S. 288, Urheberrecht S. 271, Kloster-
mann, Urheberrecht S. 270. 271, während ein namhafter
Schriftsteller des Autorrechts, Dambach, Urheberrecht S. 202,
sie bejaht hat. Nach dem positiven deutschen Autorrechte kann
m. E. an der Richtigkeit der letztern Ansicht nicht gezweifelt
werden (vgl. Z 36 Ges.); für die princivielle Richtigkeit ent-
scheidet wesentlich der Standpunkt, welchen man bezüglich der
Confiscation einnimmt; von polizeilichem Standpunkte aus wäre
die verneinende Entscheidung wohl die richtigere, weil die Ge-
sammtheit der Berechtigten kein begründetes Interesse hat, die
Exemplare zurückzuhalten; vor den strafrechtlichen und civil-
rechtlichen Postulaten aber kann nur die bejahende Entscheidung
bestehen; denn einerseits kann der Ablauf der Schutzfrist die
verwirkte Strafe nicht rückgängig machen, anderseits bleibt der
civilrechtliche Anspruch auf Herausgabe, der Producte und auf
Umformung der Vorrichtungen auch nach Ablauf der Schutz-
frist begründet, da der Berechtigte die Freihaltung der Schutz-
frist für die Fabrikation, nicht nur für die Verbreitung ver-
langen kann. Die bejahende Entscheidung ist daher im Urheber-
recht völlig begründet, wo der civilrechtliche Gesichtspunkt vor-
wiegt, und sie ist begründet im Patentrecht, wo die reine straf-
rechtliche Behandlung stattfindet. Cass.hof 20/8 1851 8. 51 I
I». 648, a. A. trid. äs 1a 8swo 24/12 1829 bei
ur. 375.
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Nur im Mustergesetze ist die entgegengesetzte Ansicht zur
gesetzlichen, Sanction gelangt, indem dasselbe, § 14 Abs. 1, be-
stimmt, „daß die vorräthigen Nachbildungen und die zur wider-
rechtlichen Vervielfältigung bestimmten Vorrichtungen nicht ver-
nichtet, sondern auf Kosten des E igen thümers und,nach'
W a h l desselben entweder ihrer gefährdenden Form entkleidet
oder bis zum Ab lau f der Schutzfrist amtl ich au fbewahr t
werden" ; woraus hervorgeht, daß das Mustergesetz nach Ab-
lauf der Schutzfrist die widerrechtlichen Produkte und Vorrich-
tungen nicht mehr anficht. Allein eine analoge Ausdehnung
dieser auf besondern Rücksichten des Musterrechts begründeten
Bestimmung auf das Patentrecht wäre völlig unzulässiig.

Nr. 597. Auch nach einer andern Seite hin zeigt das
Confiscationsrecht des N. St . G. V.'s und der übrigen Reichs-
gesetze erhebliche Unterschiede. Bald ist dasselbe obligatorisch
verordnet, bald nur facultativ, so daß der Richter nach
den Umständen des Falles und nach der Bedeutung des Präven-
tionszweckes die Einziehung verfügen kann oder nicht. Das Letztere
ist die Regel und gilt daher auch.im Patentstrafrecht; das erstere
ist ausnahmsweise im R. St . G. V . § 152. 295. 335. 369
und in einigen andern Neichsgesetzen, insbesondere im Urheber-
rechtsges. § 21 und im Markenges. § 17 vorgeschrieben, und
es rechtfertigt sich dieses insbesondere im. Urheberrechtsgesetze
von dem civilrechtlichen Gesichtspunkte aus, welchem dieses
Gesetz im allgemeinen die gebührende Rechnung trägt.- Eben
weil dieser Gesichtspunkt im Patentrecht völlig übersehen wurde,
gilt hier, wie im sonstigen Strafrecht, nur die facultative Ein-
ziehung, in welcher Beziehung das deutsche Gesetz wieder tief unter
dem französischen Patentgesetz steht; denn,dieses bestimmt (a. 49):
Î a 002Ü80M0Q ä68 0I1M8 6t 06116

8610 n t pr0Q0Q0668 1̂ 68 0nM8

au xropristaire, ^0UFuisr8 nr. 1016, Liauo p. 677.
Nach dieser allgemeinen Characteristik ist noch auf die

Gegenstände, die Function und die Wirkung der Confiscation
des Nähern einzugehen.

Nr. 698. Gemäß § 40 R. S t . G. V . können diejenigen
Gegenstände eingezogen werden, „welche durch ein vorsätzliches
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Verbrechen oder Vergehen hervorgebracht oder welche zur Be-
gehung eines vorsätzlichen Verbrechens oder Vergehens gebraucht
oder bestimmt sind", also die re8 806i6is yuaeÄtas und die

Hierbei ist daran zu erinnern, daß der Patentbruch durch
Herstellung Dder Verbreitung von Waaren oder durch die
Benutzung von Arbeitsmitteln, also durch die Verwerthung der
Erfindung als Produkt oder als Hülfsmittel des Gewerbes be-
gangen wird.

Sofern es sich nun um die unberechtigte Herstellung eines
Gemerbevroduktes handelt, ist dieses Produkt selbst Gegen-
stand der Einziehung; wobei es unerheblich ist, ob die
Erfindung in allen ihren Theilen original ist oder in der Com-
bination von bereits bekannten Elementen besteht, RonouarH
nr. 269, NouFnisr ur. 1021 fg., Lsäarriäß nr. 661 fg.,
?ioarä st 01in ur. 716 fg., ?oui1i6i> ur. 969 fg. Jedoch
wird vorausgesetzt, daß das Product dasjenige Stadium
der Vollendung erreicht hat, welches nöthig ist, um das Delict
als ein vollendetes erscheinen zu lassen; da sonst höchstens ein
Versuch vorliegt und der Versuch, wie oben gezeigt, im deutschen
Rechte auch nicht die Consiscationsstrafe nach sich zieht. Daher
sind die entsprechenden Entscheidungen französischer Gerichte mit
Vorsicht zu benützen. Ist der zu consiscirende Gegenstand mit
einem andern untrennbar verbunden, so erfolgt die Confiscation
des Ganzen, so im Allgemeinen Wahlberg in Holtzendorff
Handb. I I S. 515, O.trib. 3/7 1867 Oppenhoff Rechtspr.
V m S. 435; bezügl. des Urheberrechts Dambach, Urheber-
recht S. 152 fg., Wächter Autorrecht S. 258 (und die da-
selbst citirten), Urheberrecht S. 256; bezüglich des Patentrechts
Cass.hof 2/5 1822 8. 23 I p. 45, 31/12 1822 8.23 I p.225,
Avpellh. Vluxs11s8 24/12 1869 l a Ä n . L. 1870 I I x. 327.
Mi t dieser Untrennbarkeit ist es aber streng zu nehmen, da
dieselbe in jedem Falle eine, nur durch die Nothwendigkeit der
Sachlage gerechtfertigte, Härte involvirt; daher man mit Recht
entschieden hat, daß, wenn die vatentirte Form eines Schiffes
nachgemacht ist, nicht auch die Heizmaschinen des Schiffes mit
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confiscirt werden dürfen, Cass.hof 12/11 1858 8. 59 I p. 276;
daß, wenn der Organismus eines Gewehrs nachgebildet, ist̂
Rohr und Kolben der Confiscation nicht unterliegen, Appellhof
Vrux6li68 23/1 1871 ?. V. 1871 I I x. 305; daß bei einer
nachgemachten Flüssigkeit nicht auch die Fässer einzuziehen sind^
Viauo p. 680 (gegen eine widersprechende Entscheidung des-
Cass.hofs).

Aber auch die zur Herstellung dieser Products verwendeten
Hülfsmittel und Maschinen können eingezogen werden, jedoch
nur, soweit sie entweder beständig gerade zu dieser concrète«.
Herstellung bestimmt, oder durch ihre Einrichtung und Gestaltung,
gerade hierzu vorgebildet sind;*) denn daß eine derartige
objective Connexität erforderlich ist, dahin laufen alle Restrio
tionen hinaus, mit welchen man den Begriff der iuLtrumsuta.
806i6ri8 zu begränzen versucht, Heinze in Goltd. V S. 175 und die
Casuistik bei Hahn No. 1 zu § 41 R. St. G. B. Daher
kann man auch niemals die Confiscation auf das Fabrikgebäude
oder auf Grund und Boden erstrecken, wo der Betrieb stattfindet.

Soweit die verbotene Herstellung von Gewerbeproducten.

Nr. 599. Handelt es sich um ein unerlaubtes Inverkehr-
bringen, so können unter Umständen die Transportmittel confiscirt
werden, sofern sie so beständig für derartige Waarentransporte
verwendet werden, daß sie als speciell hierzu bestimmt zu
betrachten sind,**/vgl. O. trib. 12/4 1854 G. I l S. 418, 1/ss
1866 G. XIV S. 582. Hauptgegenstand der Confiscation wird-
jedoch auch hier das in Verkehr gebrachte Produkt selbst sein, wober
man sich nicht durch die Erwägung beirren lassen kann, daß
die Waare mehr das Object, als das Mittel der Verbreitung.

*) Daher im Autorrecht nicht auch die Druckmaschinen oder Typen,
consiscirt werden können, Dambach S. 152. Entsprechend nennt auch § M
Abs. 1 des Oestr. Patentges. nur die zur Ausführung der Nachmachung oder
Nachahmung ausschließend dienlichen Werkzeuge.

' " ) Nur müssen die Transportmittel auch wirklich zur Verbreitung dieser
bestimmten Waare verwendet werden: es würde z. B. nicht genügen, wenn sie
nur, zum Transport der dafür eingetauschten Maaren verwendet würden. Vgl.
O. trib. 27/1« 1854 G. H S. 821.
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M:*) denn dieselbe ist allerdings das Mittel, mit welchem der
Eingriff in die Genußsphäre des Erfindungsberechtigten voll-«
Zogen wird.

Nr. 600. Bei der unberechtigten Benutzung eines Arbeits-
kittels endlich, ist es zunächst das Arbeitsmittel selbst, welches
der Confiscation unterliegt, sofern dasselbe ein säsirbares kör-
perliches Substrat bildet; andernfalls diejenigen Apparate,
welche bei Anwendung des Verfahrens zur ständigen, continuellen
Verwendung gelangen. Aber auch die Erzeugnisse der unberech-
tigten Benutzung sind r68 806isr6 gua68iw6 und daher confis-
-cirbar, sollten dieselben auch an sich nicht Gegenstand des Patent-
schutzes sein und dem freien Verkehr unterliegen, Cass. Hof
ZI/12 1822 8. 23 1 x. 225, 20/8 1851 8. 51 I p. 648,**)
H3/5 1853 8. 53 I p. 793, NouFuisr ur. 1024, Vsäarriäs
nr. 663. Nur muß auch hier ein objectives Verhältniß zwischen
Produkt und Arbeitsmittel insofern bestehen, als das Produkt
m seiner Gestalt, seinem Material oder seinen sonstigen Merk-
malen die Einwirkung des Arbeitsmittels bekunden muß; daher
'die Confiscation des Produkts mi l Recht in einem Falle ver-
weigert worden ist, wo der patenttrte Apparat nur eine Er-
sparniß an Zeit und Arbeitsmitteln bewirkte, Appell). H.mi6N8
14/3 1877 8. 77 I I p. 259.

Trägt aber das Erzeugniß den Character des Apparates
<m sich, so kommt es hier nicht darauf an, ob es vollendet ist
Hder nicht,*^) da hier der Reat nicht in der Herstellung des
Fabricats, sondern in der Benutzung des Arbeitsmittels besteht,
welche Benutzung auch schon dann vollendet ist, wenn die tech-
mische Herstellung auch nur um einen Schritt weiter gediehen
5st, wenn sie auch noch nicht alle Stadien der technischen

*) Wie das O. trib. 3/5 1856 G. IV S. 552 im Falle eines uncon-
«cessionirten Handels mit Wollabfällen.

**) Welcher bemerkt Hue la oonüZeatiou ĉ ui par »a nature ne peut
Fasgattsilulro l'emploi d'un prooeä« atteint les odjst3 yu'il a servi » con-
iootionnor.

**") Vgl. Cass. Hof 21/8 1858 8. 59 I p. 93.
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Behandlung durchlaufen hat; daher man mit Recht den Satz.
aufgestellt hat, daß die Confiscation statthaft ist: 8i Is8 inar^
odauäi868 ou od^ßw äs tÄdrioation, aux^u6l8 1'iu8trumout ou 1s
proosäs drßvsts out 6t6 3M1ÎHU68, out re^u, P3,l8uit6ä6 ostts a p M -

äaii8 leur nature, Ißur torms st Isur valsur, ä63
<iu'ii8 äoivßut tztro oou8iä6i68 oomms

sollte heißen, daß sie die Spur der Behandlung
durch den vatentirten Apparat oder das patentirte Verfahren
an sich tragen), so der Cass. Hof zuletzt 5/1 1876 8. 76 I p^
343, vgl. 13/5 1853 8. 53 I p. 792, 28/5 1853 id., 21/s 185K
8. 59 I p. 93, 9/5 1859 8. 59 I p. 295, Nsuouarä,

nr. 562, Viauo p. 678 fg. und die oben citirten.

Nr. 601. Die Confiscation ist ein einseitiger Act der-
Staatsgewalt, ein Act des über den Privaten stehenden Staats-
ganzen, welcher die Privatrechte in ähnlicher Weise bricht, wie-
die Enteignung. Ihre Function besteht darin, daß das seit-̂
herige Eigenthum vernichtet und ein neues begründet wird;
eine Succession in das Eigenthum des seitherigen Inhabers
findet nicht statt. Es steht daher mit dem Wesen der Confis--
cation als solcher nicht im Widerspruch, daß in einer Reihe von
Confiscationsfällen die Frage über das Eigenthum der Sache-
außer Spiel bleibt; und wenn diese Frage bei der Patentcon-
fiscation zur Sprache kommt, so sind es nicht civilistische, son-
dern strafrechtliche Rücksichten, welche die Wirksamkeit der Con^
fiscation daran knüpfen, daß die Sache dem Thäter oder einenr
Teilnehmer gehört.

Nr. 602. Die Confiscation tritt, wie bereits angedeutet̂
mit dem Urtheil ein, und zwar wenn ein Rechtsmittel eingelegt
ist, mit dem letzten Urtheil.*) Sie tritt nicht schon, wie das-

2) Wird kein Rechtsmittel eingelegt, dann gilt der Tag des Urtheils.
als der maßgebende. Nur muß die Möglichkeit vorhanden gewesen sein, ein Rechts-
mittel zu ergreifen, damit ein bindendes Urtheil überhaupt vorliege, und fällt
daher, wenn der Angeklagte während der Rechtsmittelfrist stirbt, das ganze-
Urtbeil und damit auch die Confiscation weg. Vgl. § 497 Abs. 2 St.P.O»
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römische o0mmi88UN, ein mit dem Momente der That; aber
üuch nicht mit dem Momente der Besitzergreifung oder Ver-
gewaltigung. So wenigstens in der Regel. Allerdings git
«s auch Gesetze, welche die Verwirkung des Rechts in einem
frühern Stadium eintreten lassen, so das Vereinszollgesetz § 156
mit der Beschlagnahme, ähnlich viele particularrechtliche Steuer-
Gesetze, vgl. den Antrag der Generalstaatsanwaltschaft in Goltd.
Arch. XXI I I S. 313, vgl. auch oben S. 57«; allein es bedarf
hierzu- einer besonderen Erklärung des Gesetzgebers, und eine
solche enthält weder § 40 das R. St. G. B's. noch das
Patentgesetz.

Die enteignende Wirkung tritt aber auch sofort mit dem
Ausspruch ein, da weder das Gesetz dieselbe an die factische
Ergreifung bindet noch ein solches aus der Natur der Sache
folgt, Heinze in Goltd. V S. 179. Es ist daher nicht richtig.
Wenn Ovvenhoff No. 16 zu § 40 diefe Wirkung nur im
Falle vorhergehender Beschlagnahme sofort mit dem Nrtheile
eintreten lassen will, während in andern Fällen mit dem" rechts-
kräftigen Urtheile nur ein Forderungsrecht des Fiscus (auf
Eigenthumsübertragung?) entstehen würde. Ein solches For-
5erungsrecht würde die Confiscation zu etwas ganz anderem
machen, als sie ist. Noch weniger hat die vielfach verbreitete
Annahme für sich, daß die Confiscation überhaupt die vor-
herige Beschlagnahme voraussetzte, Viano z>. 681, 1,6 Lsuns,
1n6V6t8 ä'wv. ur. 352, wofür^es an jedem gesetzlichen Anhalte
fehlt, vgl. dagegen Rsuouarä ur. 259, Oaiwsi«, xropr. st
<nntr6kay. ur. 659, Non^uisr ur. 1019, Cass. Hof 20/8 1851
8. 51- I x. 648, und im Allgem.. Obertrib. Berlin 15/9 1852
E . I S. 562; wenn immerhin die vorhergehende Beschlagnahme
für die wirksame Durchführung des durch die Confiscation er-
langten staatlichen Rechts, ja auch für die Confiscation selbst,
^on großer Bedeutung ist, worüber unten.

Ist die confiscirte, aber nicht beschlagnahmte Sache nach
der Confiscation von dem Verurtheilten veräußert worden, so
ist es die Veräußerung einer fremden Sache, Heinze a. a. O.
S . 180. Ob dieselbe nicht durch gutgläubigen Erwerb validirt
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wird, ist nach den Grundsätzen des speciellen Civilrechts zu
beurtheilen;*) ebenso, inwiefern ein Entschädigungsanspruch gegen
den Veräußerer erwächst.

Nr. 603. An dieser Stelle ist auch die Frage zu erörtern,
zu welcher Zeit die Sache in dem Eigenthum des Thäters oder
eines Teilnehmers stehen muß, damit die Confiscation erfolgen
kann. Op p en ho ff No. 12 zu § 40 behauptet, zur Zeit der That, fo
daß eine nachträgliche Veräußerung, wenn auch der Erwerb in
gutem Glauben erfolgt wäre, die Confiscation nicht hemmen
würde. Rubo, Kommentar z. R. St. G. B. S. 396 fg., da-
gegen behauptet: zur Zeit der Urtheilsfällung, ebenso Heinze
a. a. O. S. 180 und Ortolan nr. 1673, und mit vollem Recht.
Das Gegentheil ließe sich vom Standpunkte des Gesetzes nur
dann vertheidigen, wenn das Eigenthum mit dem Momente der
That verwirkt wäre, wie das röm. oomuii88uni, oder wenn
mit diesem Momente ein Veräußerungsverbot erwachsen würde.
Keines von beiden ist der Fall: „Auf dem Confiscandum lastet
kein Veräußerungsverbot, am wenigsten bei Strafe der Nichtig?
teit. Die Uebertragung des Rechts, welche der Verbrecher vor-
nimmt, ist daher eine vollgültige", Heinze a. a. O.

Hier tritt nun aber die Beschlagnahme in ihre Rechte ein;
dieselbe hindert nämlich nicht nur die factische Beseitigung, sondern
auch die rechtliche Uebereignung der Sache (soweit dieselbe über-
haupt ohne Besitzübertragung möglich wäre), da hiermit der
Staat für die Zwecke der künftigen Enteignung Hand auf die
Sache legt und es nicht in der Macht des Verurtheilten liegen
ckann, diese staatliche Saistrung durch rechtliche Distraction
illusorisch zumachen.**) Jedenfalls wäre eine solche,zwischenliegende

?) Vgl. § 156 Vereinszollges. (v. „nach den Grundsätzen des Civilrechts
über die Vindication."

**) Insofern entspricht die Beschlagnahme dem dinglichen Arrest. Vgl.
Höwe. Strafproceßordnung für das d. Reich S . 378: „Es handelt sich hier"
^bei der Beschlagnahme des Confiscandum), „soweit diese Gegenstände nicht
zugleich als Beweisstücke in Betracht kommen, um eine die Vollstreckung des
Urtheils vorbereitende Maßregel." Vgl. auch 8 495 S t . P. O., wornach die
auf die Vermögensstrafe gerichtete Vollstreckung die Wirkung einer Civilvoll-
streckung hat. Motive z. S t . P. O. S . 251.
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Eigenthumsübertragung nur, unter der Bedingung wirksam,
daß in dem Strafverfahren keine Einziehung erfolgt.

Nr. 604. Wie der Staat mit den eingezogenen Objecten
zu verfahren habe, bestimmt das R. St. G. B. nicht. Daher
meint Oppenhoff No. 19 zu §40: „Die nähern Anweisungen
können im Verwaltungswege ergehen. Gemeinschädliche Gegen-
stände und solche, welche leicht mißbraucht werden können, sind
zu vernichten."*) Dem ist im Allgemeinen beizustimmen. Die
Verwerthung kann jedenfalls nicht im Widerspruch mit dem
Confiscationszwecke geschehen; daher ein Inverkehrbringen der
patentwidrigen Produkte von Seiten des Fiscus ebensowenig
erfolgen darf, als ein Inverkehrbringen der in patentwidriger
Weise benutzten Maschinen und Betriebseinrichtungen. Aber
auch die Verbreitung der an sich nicht patentwidrigen Produkte,
welche aber auf patentwidrige Weise hergestellt worden sind,
würde die berechtigten Interessen des Patentberechtigten ver-
letzen. Und daß die Aufbewahrung bis nach Ablauf der Schutz-
frist gleichfalls der gesetzlichen Intention widersprechen würde,
ist oben gezeigt worden.

Es liegt daher einer der Fälle vor, von welchen Opven-
hoff an zweiter Stelle, allerdings in etwas zu beschränkter
Fassung, spricht, daß die eingezogenen Gegenstände zu vernichten
oder vielmehr ihrer rechtsbedrohlichen Gestalt zu entkleiden sind.
Dahin führt auch die Analogie des Urheberrechtsgesetzes § 21
(„dieselben sind entweder zu vernichten oder ihrer ge-
fährdenden Form zu entkleiden — "), des R. St. G. B's. selbst
§ 41 („daß alle Exemplare, sowie die zu ihrer Herstellung be-
stimmten Platten und Formen unbrauchbar zu machen sind"),
sowie die Analogie anderer Patentgesetze. So besagt insbe-
sondere das Oestr. Patentges. § 39: „Rücksichtlich der zur Aus-
führung der Nachmachung oder Nachahmung ausschließend dien-
lichen Werkzeuge und Hilfsmittel ist, insofern nicht ein Ueber-
einkommen zwischen dem Verletzer und dem Verletzten etwas
Anderes festfetzt, nach Beschaffenheit derselben die Zerlegung,
Umstaltung oder Unbrauchbarmachung zu verfügen." — —

*) Vgl. auch Klostermann, Patmtges. S. 261.



— 593 —

„Die für verfallen erklärten Gegenstände" (nämlich die vor-
handenen nachgemachten oder nachgeahmten Gegenstände)' „find,
wenn nicht zwischen dem Verurtheilten und dem Privilegien
ein Uebereinkommen wegen deren Ueberlassung auf Abrechnung
des dem letztern zuerkannten Schadenersatzes zu Stande kommt,
zu vertilgen." Hiernach sind die Patentconfiscate soweit um-
zuformen, als nöthig ist, um ihre, dem Patentrechte feindselige
Gestalt oder Zusammensetzung zu zerstören. I n welcher Weise
das restirende Material verwerthet wird, ist im Verordnungs-
wege zu bestimmen; daß es dem Verurtheilten zurückzugeben
sei, besagt das Gesetz nicht, jedoch steht nichts im Wege, daß
es geschehe. I n jedem Falle aber braucht der Staat das
Material nur gegen die Kosten der Saisirung und Umformung
zurückzugeben, da der Verurtheilte mindestens mit dem Confis-,
cate für die Kosten der Confiscation einzustehen hat, vgl.
(allerdings vom civilrechtlichen Standpunkte aus) Cafs. Hof
9/5 1859 8. 59 I p. 295, 5/1 1876 8. 76 I x. 343, Appelh.

14/8 1877 8. 77 I I p. 259, ?0ui11st nr. 966.

Nr. 605. Nur in einer Weise kann die Verwe-rthung
der Confiscate ohne Zerstörung ihres fvecisifchen Gewerbs-
characters als zulässig erscheinen, nämlich durch Veräußerung an
den Patentberechtigten; wobei man jedoch wohl zu prüfen hat,
ob derselbe der allein Patentberechtigte ist, ob nicht Rechte
anderer am Patente Beteiligter dadurch verletzt werden, vgl.
§ 21 i. l. Urheberrechtsges. Liegt aber eine solche Collision
nicht vor, so steht der Hingabe an den Berechtigten nichts im
Wege, und insbesondere können die ŝ  Z. in der französischen
Kammer erhobenen Bedenken, daß die nachgemachte Waare in der
Regel geringer sei und daher die Interessen des Publicums
gefährde s. bei Nsnouaräv. 495. 496, nicht durchschlagen, da
diese Unterstellung doch gar zu hypothetisch ist. Immerhin
wird der Staat, da eine Pflicht zur Ausantwortung an den
Berechtigten im deutschen Gesetze nicht besteht, diesen Gesichts-
punkt berücksichtigen und im Falle der Inferiorität der cönsis-
cirten Waare die auf ihre Ausantwoktung gerichteten Anträge

Kohler, Patentrecht. 38
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des Patentinhabers abzulehnen veranlaßt sein (vgl. d
kung Rvnouarä 's p. 496).

Nach dem deutschen Gesetze kann der Staat sich für die
Überlassung der Confiscate an den Patentinhaber bezahlen
lassen, weil dasselbe dem Erfinder zwar ein Erfinderrecht, aber
kein Recht auf die widerrechtlichen Fabricate gewährt (s. oben
S . 454.)

Jedoch würde dies weder mit dem innern Wesen des
Institutes noch mit den Postulaten eines fortgeschrittenen
Gerechtigkeitsgefühles Harmoniren; vielmehr wird es dem Wesen
der Sache mehr entsprechen, wenn sich der Staat mit dem
Ersätze seiner etwaigen Auslagen begnügt und dem Patent-
berechtigten höchstens den Ersatz der Herstellungskosten, und zwar
an den Verurtheilten, zur Bedingung der Uebernahme und zur
Pflicht macht; wodurch auf einem Umwege das Resultat herbei-
geführt werden kann, welches oben S. 447 fg. als das legis-
lativ allein richtige bezeichnet wurde.

Zur Erzielung dieses Resultates kann der Staat Ver-
handlungen zwischen dem Berechtigten und dem Verletzer ver-
anlassen; diese Verhandlungen werden bei dem dringenden
Interesse beider Theile, die Entwerthung der Confiscate Hu
verhüten, in der Regel zu einem entsprechenden Abkommen
führen; worauf denn auch in der oben citirten Stelle des
österreichischen Patentgesetzes treffend hingewiesen wird.

Nr. 606. Eine weitere Nebenstrafe hat man i n der Buße
finden wollen; allein die Buße ist keine Strafe, sondern eine
qualiftcirte Entschädigung, qualisicirt durch ihren Inha l t und
durch die Art der Anspruchserzeugung; und da diese letztere das
Hauvtcharacteristicum ist, so wird die Entwicklung des Institutes
unter den strafproceßualifchen Lehren folgen.

Eine Nebenstrafe könnte man endlich auch in der Veröf-
fentlichung des Urtheiles erblicken; doch auch diese ist, wie
unten näher därMhun, keine Strafe, sondern eine besondere
strafproceßualische Behanolung des Urtheils, eine Bekanntgebung
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desselben an weitere Kreise M Deckung. der Interessen des
Verletzten.

v . Erlöschen des staatlichen Str'<lfrechts.

I.

I n der Hlatur des Strafrechts liegend
KrlösHungsgründe.

a) Geisteskrankheit, Tod des Delinquenten.

Nr. M 7. Das Strafrecht des Staates erlischt nothwendig
mit dem Momente, in welchem das strafwürdige Individuum
unfähig wird, das Strafübel als eine auf die That gesetzte
Strafe bewußtermaßen zu erleiden; von diesem Momente
an ist vielleicht immer noch die Beifügung eines Nebels möglich,
aber eines Nebels, welches durchaus keinen Strafcharacter an
sich trägt und daher eine baare Ungerechtigkeit, ein vom Staate
über den Einzelnen verhängtes Unrecht wäre. Ist der Zustand
des Individuums einer Besserung fähig, fo cessirt das Straf-
recht solange, bis wieder die Fähigkeit der Erduldung des
Strafübels^viedergekehrt ist. Vgl. Schopenhauer, handschrift-
licher Nachlaß S. 377: „Huaoritur: Wenn ein Delinquent nach
der Untersuchung wahnsinnig wird, ist er dann für den Mord,
den er im vernünftigen Zustande begangen hat, hinzurichten?
— Gewiß nicht."' Locke, 8̂83.̂ 8 oouoyru. dumau unterbau-
äwF I I 27 § 20.

Nr. 608. Dies wird denn'auch bezüglich der Todesstrafe
und der Freiheitsstrafen ziemlich allgemein anerkannt; so auch
in der D. St. P. O. § 485 Abs. 2:

>,An — — geisteskranken Personen darf ein Todesurtheil
nicht Vollstreckt werden."

,§ 487: „Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe ist anzu-
schieben, wenn der Verurtheilte in Geisteskrankheit verfällt."

38*
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Allein es ist dies keine Besonderheit der Todes- und Frei-
heitsstrafe, fondern es beruht auf den ersten Principien des
Strafrechts und follte daher bei allen Strafen ohne Ausnahme^
insbesondere auch bei der Geldstrafe anerkannt werden. Der Vollzug
der Geldstrafe gegen einen, welcher die Verminderung des Genutzt
objectes nicht als ein auf die That gesetztes Uebel empfinden
kann, ist keine Strafe, sondern die Zufügung eines Nebels ohne
innere Rechtfertigung; übereinstimmend Heinze in Holtzend. I I
S. 593.

Daher ist es sehr zu beklagen, daß die Strafproceßordnung,
in dieser Hinsicht das R. St. G. B. nicht verbessert hat; denn,
so wie die Sache jetzt liegt, ist die Annahme nicht zu umgehen,
daß die Geldstrafe, insbesondere auch die wegen Patentbruchs,
verhängte Geldstrafe auch gegen das Vermögen eines Wahn-
sinnig Gewordenen vollzogen werden kann, da sie ja nach dem
seltsamen § 30 R. St. G. B. selbst gegen den Nachlaß voll-
ziehbar ist; worauf nunmehr näher eingegangen werden muß.

Nr. 609. Daß nämlich das staatliche Strafrecht durch
den Tod des Delinquenten erlischt, ist noch weniger zweifelhaft
als das Erlöschen durch Geisteskrankheit desselben, da mit dem
Tode nicht nur das Bewußtsein der strafrechtlichen Verant-
wortung, fondern selbst die Möglichkeit der Empfindung des.
Nebels erlischt, oxtiuFuitur oriwsn mortaiitats, 5-. 11 aä 1e^
^sul. maMt.; mithin das Strafübel nur einen Dritten, Un-
schuldigen treffen kann. Wenn dieser einleuchtende Satz der
Gerechtigkeit nicht zu allen Zeiten und unter allen Völkern
Eingang gefunden hat, so beruht dies theils auf mangelhaftem
Einblick in die Natur der Strafe, theils auf einer mangelhaften
Durchführung des Individualismus im Strafrecht, indem man
diesen Individualismus hinter der Einheitlichkeit des Familien-
organismus übersah, theils^ auf andern mißverständlichen An-
schauungen, theils endlich auf der Autorität des röm. Rechts,
welches im Strafrecht nicht zu jener Läuterung und jenem Gerech-
tigkeitssinne gelangt ist, welche wir im Civilrechte bewundern^
tr. 20 äo accusât., lr. 11 aä ISA ^ul. m^'sst., Z 5 äs

h intest., vgl. dagegen auch kr. 20 äs xosuis.
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Nur eine Reminiscenz aus diesen Denkmälern einer weniger
geläuterten Periode ist es aber, wenn moderne Gesetzgebungen
wenigstens noch den Vollzug von Vermögensstrafen in den
Nachlaß, d. h. vielmehr gegen die Erben, gestatten.

Nr. 610. Daß die Geldstrafe nach dem Tode des Delin-
quenten nicht mehr ausgesprochen werden kann, ist nach § 30
R. St. G. B. sicher; ebenso daß sie nicht vollzogen werden
barf, wenn der Verurtheilte vor der Rechtskraft gestorben ist.")

Dagegen ist die Bestimmung übrig geblieben, daß die
rechtskräftig erkannte Strafe gegen die Erben vollzogen werden
kann; eine Bestimmung, welche in so schreiendem Widerspruch
mit den Principien der Gerechtigkeit steht, daß nur ihre als-
baldige Aufhebung zu wünschen ist. Die angebliche Rechtser-
tigung derselben daraus, daß die Strafe bereits mit dem Aus-
spruch vollzogen wäre, sofern nämlich fofort mit dem
Ausspruch bezw. mit der Rechtskraft eine civilrechtliche obliga-
torische Verpflichtung erwachsen würdet so daß die nachfolgende
Vollstreckung keine Strafvollstreckung, sondern der Vollzug einer
durch die eingetretene Strafe bereits erwachsenen Civilverbindlichkeit
Wäre, vgl. Köstlin System I § 126, Berner Lehrb. § 144,
Kritik der Entw. eines St. G. B. für. den Nordd. Bund § 32
S. 15. 16, hat. ;n dem obigen seine Widerlegung gefunden.
DementspreHend haben sich namentlich in der neuesten Zeit
eine Reihe von Autoren, insbesondere Zachariä im Archiv für
Crimin. R. 1853 S. 398 fg.,**) Meyer in Goltd. X I I I
S . 161 fg. und in der Münchner krit. Viertelj.fchr. X I I I
S . 168.189, Walther im Gerichtsf. B.19S. 268 fg. 273 fg..

*) Soweit allerdings Svezialgesetze abweichende Bestimmungen haben,
gelten diese. O.trib. 20/11 1873 G .XX I S.487. Allein ein solcher Fall liegt
hier nicht vor.

*u) Treffend bemerkt derselbe ib. S . 400, „daß auch Geldstrafen als
solche nicht das Rechtsvrinciv der Strafe verletzen dürfen und der Grund,
>̂aß die erkannte Vermögensstrafe als öffentliche Schuld auf dem Eigenthum

"des Verurtheilten laste, in der That, weil rein civilrechtlich er Natur, gar kein
Grund ist.
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Wahlberg in Holtzend. Handb. I I ; S, 519, Hoinze ebeyda I I
S^ 592, Schätze. Lehr.b. § 57 (G. M der-y.Aufl.),. H ^ o
Meyer Lehrb. § 5Y, No. 4 und 5, L ieder im, Gerichtss.B.
29 S: 401 fg. 407 fg., ^ issot , ^ äroit. xönai ß w M äan»
868 prwoiz>68 x. 390,*) principiell gegen die Vererblichkeit der
Geldstrafe ausgesprochen, unk der §. 30 bes. R. St. G. S. hat
im Auslands eine sehr verdiente. Kritik' gefunden, N11«ia^
ooäios p6nai6 äsllo Iiux. 6s6riu. p. XX. Auch hat bekanntlich
das: belgische 3KSHGZ3. in. art. 86 das entgegengesetzte System
gesetzlich sanctionirt, R ^ x e l ä ^ 0.'z,62. z». W4 fg., Raus
prino. FLUsr. äu: clioit xeu. ur. 916.

Nr. 6^1. So, sehr nun zu wünschen ist/ daU dieses Resi-.
duum früherer Rechtsanschauung auŝ  dem^Gesetzb. verschwinde,
so wenig läßt sich, der jetzige-Rechtszustand durch.Interpretation
erträglicher machen. Insbesondere kann der § 30. nicht, in der
Hälschner'schen Weise dahin.aus.gelegt werden>.daß eine rechtskräftig
erkannte Geldstrafe in> den. Nachlaß vollstreckt werden« könnê
aber nicht müsse; vielmehr steht das „kann" nur mit Bezug
auf das, „nur"^ es dient nicht zur Bezeichnung des Facultative«,
sondern, zur Bezeichnung» des. Restrictive«, Oppenhoff. No. 2
zu § 30, R. St. G. N , Rüdorf f No. 3 zu.dems:§, Schütze
Lehrb. § 26 (S. 75), Lueder S. 402; daher bezüglich, der.
Verpflichtung der Staatsorgane zur StrafvMstreckung einfach
die. allgemeinen Grundsätze gelten müssen. So auch. iMzPatent?.
recht: die. rechtskräftig erkannte Geldstrafe muß ebenso, noth--
wendig, gegen die Erben vollstreckt werden, wie sie. gegen, den,
Thäter selhst,vollstreckt werden^ müßte.. Bezüglich der Haftung
mehrerer Erben gilt» die Analogie, der Civilschuldenz die Schulb
vertheilt sich (mindestens nach gemeinem und französ.̂  Recht)
nach Erbtheilen, da vö« einer Unteilbarkeit derselben keine
Rede sein kann.

Ist die Erbschaft mit einem Universalsideicommiß belastet
so.geht die Schuld zum entsprechenden Theil auf den Universal-
^deicommissar über und der Erbe wird zu demselben Theile
Ntlastet, kr. 28 (27) §. 7 aä 80. 1?r.6d6U., u, s. w,

*) Ebmfo Vinding in Grünhut's Zeitfchr. I I S. 710. 711.
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Nr:.612.. Daß e^ sich mi^. der Confiscation anders^ ver-
hält,. sofern dieselbe-bereits mit dem Urtheil ihre volle Straf-
wirkungs. äuberty und. emesl meiterst- Strafvollzugs nichts bedarf,
wurde, bereits, oben' erörtert.^) Wie der Staat mit dem er?,
wprbenenl Eigenthum weit^v verfährt? wie er'sich; in den Vssitz?
seht,/wie.er dtznG3genstmd.sewer>geführdendenForm entkleidet,,
gehört nicht/mehr zur Zufügung des. Str.aMels>, sondern nur
zur.AMführungi der̂  dem Staate durch) dieft' Zufügung envon-
b.menscivilrechtlichens PhMyn und zur? Erzielung; der dadurch,
ermöglichten: Präventionszwese.'

Daher > können, nachdem die° Enteignung bei Lebzeiten- ein-
getreten^ ist> dis woitern Acte nach dem Tode erfolgen: Wenn,
man^aber weiter̂  angenommen hat, daß die Confiscation selbst
noch nach" dem Todd/des-Thäters erkannt werden könne, sô
beruht dies auf einer Auslegung des § 42 R. St. G. B., deren.
Unrichtigkeit, bereits-oben dargethan wurde. Vgl. dagegenauch

w8tr. oriiu. I I ur. 974> p. 554.

d) Verjährung.

Nr. 613. Daß das Strafrecht des Staates erlischt, wenn
eŝ  längere Zeit nicht geltend gemacht wird, ist! nicht' in
äußern^ Rücksichten begründet' wenn auch' diese vielfach mit'
einwirken,» sondern in der Natur des Straftechtsj sofern, das
Strafübel, um als sölchesempfünden zu werden, zu einer Zeit
eintreten muß, in welcher der Stachel der Schuld'dem Schul«
djgen. nochi im Herzen stecken, muß,. indem- andernfalls? zwar ein
Uebel vorliegen würde, aber das Gefühl, der demselben.
sprechenden! Schuld in. dw Seele, desiThäters,: durch, den/
Individuum,, allmählig: zwar) aber unaufhaltsamlafficirenden
Strom dev_Zeit untergraben märe.

*) Vgl. auch Hau« u i . 918: Io8 oli08e8 oouÜZ t̂lsez ny äoivsui:
«tro restitussZ st. nie elle« n'ont z»23 sncoro eis 82Î8ÎY8, 1'Vtat au 16

äsvonu pro^rietaily, zisut Is» i9vsnäi<iu«D ooutis Iy8 nviitior»
oomws euvors tont antr« vo88S88emv,
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Nr. 614. Das Patentgesetz hat keine besondere Strafver-
jährung festgesetzt, die Verjährung des § 38 bezieht sich, nur
auf Civilklagen, die Strafverjährung unterliegt vollkommen den
allgemeinen Grundsätzen, vgl. Mot. S. 35, K. B. S . 43.
Daher verjährt die nicht erkannte Strafe (oder wie man sagt
die Strafverfolgung) in 5 Jahren, § 67 R. St. G. B., die
erkannte Strafe je nach Umständen in 5 oder 2 Jahren, § 70
R. St. G. V., allerdings ein auffallendes Ergebniß. Auffallend
dürfte es ferner scheinen, daß der Civilansvruch in 3 Jahren,
also vor der Strafverfolgung verjährt;*) wobei indeß zu berück-
sichtigen ist, daß in den meisten Fällen die Antragsfrist längst
vor Ablauf dieser 3 oder 5 Jähre abgelaufen ist, so daß die
Verjährung nur subsidiär eintritt für die Fälle, wo die That
oder der Thäter dem . Antragsberechtigten verborgen ge-
blieben ist..

Nr. 615. Die Verjährung der Strafverfolgung beginnt
„mit dem Tage, an welchem die Handlung begangen ist", so
daß, abweichend von der sonstigen Regel, dieser Tag, oder
vielmehr der restirende Stücktag in die Frist einzurechnen ist,
Oppenhoff No. 9 zu § 67. Nicht ebenso leicht ist es, den
Tag zu bezeichnen, an welchem die Handlung als begangen
zu betrachten ist; da es fraglich ist, ob von jedem, eine vollendete
Patentverletzung enthaltenden. Acte eine besondere Verjährung
läuft/oder ob die Verjährung erst mit dem Aufhören des
gesammten patentwidrigen Gewerbebetriebs für alle in tziesem
Gewerbebetrieb enthaltenen Acte beginnt.

Soviel ist natürlich sicher, daß bei der Fabrication die
Vollendung des Fabricats, bei der Verbreitung die Vollendung
des Verbreitungsactes, bei der Benutzung der Vollzug eines
einmaligen vollkommenen Venutzungsactes erfolgt sein muß,
ehe die Verjährung beginnen kann, Nenouarä ur. 266, indem
jeweils der Schlußpunkt eines solchen Actes alle früheren
Momente desselben Actes virtuell, dynamisch in sich faßt.

*) Anders das Urheberrechtes. §34, welches für beide Verjährungen
eine Frist von 3 Iahrm festsetzt.
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Von jedem in dieser Weise vollend/ten Acte soll nun aber nach
der jetzt überwiegenden Ansicht der französischen Do'ctrin und
Praxis eine besondere Verjährung beginnen, ohne daß der ein-
heitliche Character des Gewerbebetriebs hiergegen in Betracht
komme, so Vsä^rr iäs ur. 695 fg., Ksuouarä ur. 266, Cass.
Hof 8/8 1Z57 8. 57 I p. 625, 21/8 1858 8. 59 I p. 93,
14/8 1871 8. 71 I x. 117: tout tait a^ant 8ou 6xi8tsiio6
Moprs st ooii8titutit ä'uu äsiit a 8g, prs8oripti0u xartioulisrs.
Doch ist diese Ansicht nicht unbestritten: dagegen ist trid. Vs8auo(m
1/6 1853 bei Viauo p. 673, Appelh. Nst2 11/7 1869 8. 69
I I x. 204, L iano selbst an dieser Stelle: 1,3. prs^riMou

<1U6 80it leur aucisQQstL, st Ü6ia tant (lu'il H6 8613 PÄ8
soouis troi8 aii8 ä6pui8 1s äsruisr tait oouZtats, N o u F u i s r
ur. 1081.

Auch ist die herrschende Lehre des franz. Rechts für uns
deßhalb von geringerer Beweiskraft, weil sie den Patentbruch
nicht als ein einheitliches Collectivvergehen auffaßt, während in
dem deutschen Rechte nach dem oben Entwickelten kein Zweifel
^ein kann, daß wir es hier mit einem fortgesetzten Gewerbe-
delicte zu thun haben, welches eine Menge von Einzelacten in
sich fassen kann.

Näher dürfte die Analogie des Urheberrechtsgesetzes liegen.

Dasselbe bestimmt in § 33 Abs. 2:

„Der Lauf der Verjährung" (wegen Nachdrucks) „beginnt
mit' dem Tage, an welchem die Verbreitung der Nachdrucks-
Exemplare zuerst stattgefunden hat; und in § 34 Abs. 2:

„Der Lauf der Verjährung" (wegen Verbreitung von
Nachdrucken) „beginnt mit dem Tage, an welchem die Verbreitung
Zuletzt stattgefunden hat."

I n diesem Gesetze wurden also die Fabrication und die der-
selben entsprechende Verbreitung zu einer Einheit zusammen-,
genommen, für welche die Verjährung einheitlich läuft; und
ebenso bilden hier die verschiedenen Verbreitungsacte eine Ein-
heit, welche einer einheitlichen, von dem letzten Acte beginnenden



VerjährungpnterliegtvMasthat^M.diefeletztere Erscheinung gerade
a M der allgMejyen Lehre des fortgesetzten Deliktes heraus erklären,
wollen/ D,a.mb.ach, Urheberrechts« <N I M / , Musterschutz.S..132.;
indeß. geht- aus, den; Vorarbeiten^ zumcNrheberrechtsgesi>. ins-
besondere, ausi dem Kommissionslwrichte. S^ 13j hervor, daß. man

Dieser Bestimmung wehe einem praktischem Bedürfnisse ab>
?, alsl einer, correten Regel folgen-wollte^ vgl.. Kloster-

nzann> Urheberrecht S. 2H8. 269, Wächter, Autorrecht
S . 286,, 2.37.

Wi r können daher weder hier noch dort eine sichere
Analogie entnehmen, und müssen die Lösung der Frage aus
allgemeinen Grundsätzen schöpfen. Diese Grundsätze sind im
deutschen und-im französischen Rechte hauptsächlich in der Lehre
von den gewerbs- und gewohnheitsmäßigen Delicten zur wis-
senschaftlichen Besprechung gelangt; weßhalb, trotz des oben
nachgewiesenen Unterschieds zwischen^ den Gewerbedelicten und
dm. gewerbsmäßigen Delicten, die über die letzteren. erwachsene
reichhaltige. Literatur berücksichtigte werden-

Nr., 6^6. Eine, Ansicht schließt, nun, aus der. Einheit
des fortgesetzten D i c t e s , darauf, daß nur eine. Verjährung
laufe, welche von dem letzten Acte des fortgesetzten. Delictes
beginne. Diese Ansicht ist in Deutschland und Frankreich die
verbreitetste; sie ist in Frankreich und Belgien vertreten von
Kautsr, traits tköor. st prat. äu ärow oriiu. (1836) nr. 855,
von 6ou8türisr, traits äs 1a prsßoript. (1849) in. 104
(p. 262 fg<), von. Vruu äs Vilisr^t-, traits td6or. st^prat.
äs 1a prs8oriM02 (1863) nr. 169 fg., von 2au8, prwoiPSä

n! äroit xsn. dsiFSiur. 1Z48.1249, und vomNar-
; äs 1a xrsßor, sn. wat. orimi (1866)i p̂  79^-81^); und

ihnen schließen sich unter den Deutschen, an K ö f t l i n System I
«Z.,493.494. (ohne sich indeß dieBedenken zu verhehlen, welche
sich, ergeben,, „wenn der Begriff des fortgesetzten Verbrechens

*) Ebenso ftin1i»ni, institunoui äi äiritto eiimin. I ^. 696:
2 6oooner^ äM'Ätiwo »tto
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Fiction ausgedehnt' wird"). Berner, Lehrb.'
.̂Fortgesetzte Verbrechen beginnen erst. mit. dem letzten straf-

baren Ejnzelakttz, der. zum. Ganzen des. Verbrechens gehört?, zu
verjähren," HMschner in'Goltd., Arch: V I I I S. 451. 452,
John ehenda5 I X ' S . 510 fg., Gsltdammer ebenda XIX
V>.89, S ch.w arz e> Bemerkungen zur Lehre von der Verjährung
Si 53,, Doch ow, zur Lehre von dem gewerbs- und gewohn-
heitsmäßigen Verbrechen S. 89. fg., Schütze> Lehrb. § 53
(S. 209. 210 der. 2. Auflage), Hugo Meyer- Lehrb. 8,73
No. 15, Ovvenhoff No. 6 zu 8 67 R. St. G.B., Rüdorff ,
Ny.. 2 zn̂  diesem §, Hahn. No. 4 zu diesem §. Hiermit scheint
übereinzustimmen O. Mb. 11/7 1872 G. XX S. 473, welches
hei nicht concessionirtem Gewerbebetrieb die. Verjährung: nach
Ablauf des Betriebs beginnen läßt, (ohne, die einzelnen Acte
zu. scheiden), und der höchste. Gerichtsh. München 24/11 1873
Stenglein I I I . 290; im Patentrechte wird.die Ansicht vertheidigt
von: Klostermann, Patentges. S. 265.

Daneben hat sich in Frankreich, eine Mittelmeinung ge-
bildet, wie sie sich dort gewöhnlich zu bilden pflegt, wenn die
aus einem^ falschen Princip mit unerbittlicher Logik gezogenen
CMseqmnzen zu unerträglichen, Resultaten führen. Da'man es
nämlich nicht ertragen konnte, daß auf diese Weise, gewisse
Acte, nahezy unverjährbar würden, so machte man einen Unter-
schied, indem man die frühern Acte zwar noch berücksichtigte,
wenn auch seitdem diê  Verjährungsperiode umlaufen war,
aber nur, wenn jedem Acte, jeweils vor Ablauf der Ver-
jährungsfrist andere gleichartige. Acte nachgefolgt waren; so

, w8truot.onm.x. 150.151, I looidßke, tikätö äes
(1847) x. 76 fg., N o r i n , rspsrt. F6n6r. 6t ikä-

äu äroit orwi. (1851) I I z>. 541 fg.,, (v.
ur. 23), I^abro^nörs, question» ZuriaprßZoript.in der
oM<iu6 äs Isolât , et äs juriZpr. XIX (1861) x. 172,. 173,
Vsr tauiä, 00UI8 äs ooäs peu. (4ui6 sä. 1873) ^608—610.

Eine dritte Ansicht berechnet die Verjährung' von jedem
einzelnen Acte des; fortgesetzten oder, collective« Delictes, so
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daß die einen Acte bereits verjährt sein können, während die
andern noch der strafrechtlichen Repression unterliegen. Diese
Ansicht wird in geistreicher Weise vertheidigt von I 'au8t in-
llolis, traits äs 1'ii«truot orim. I I nr. 1069 p. 690: „Oliacuu ä6 068
«I6meut8 ns psut tztrs smpio^s a la «0U8titutiou ' äu äslit <iu'
autant yu'il u's8t pas attsiut par la pr68oripti0Q. Nu sÜst
i l u')" a point äs äi8tiuotioii sutrs 1s8 äölit8 ^ui 86 00mp08sut
<l'uu 8sul lait äs osux ĉ ui 86 oompossut äs plu8isur8 fait8;
i l taut, pour ^u'il8 pui88snt tztrs rsoüsi-oüs8/ MS l'aotion 8im-
pis ou oomplsxs <iui.ooii8titu6 1s8 UH8 ou. 1s8 antr68 80it Sll
äsya äs 1a li^us mar^nss pour la prssoription. 0r 8i l'uu
äs 068 tait8 86 trouvs auäslü. ä6 ostw liFUs', os lait, oonsiäsis
00UUÜ6 slömsut ä'uu äslit, S8t oomllis voils aux ^sux äs 1a
loi; i l n'a p1u8 ä'sx^tsuoe Is^ais, i l ns psut 8srvir äs da86 a
l'inonNillatiou."^) Sehr richtig sagt auch I^adroyusrs a. a. O.,
obgleich er zu falscher Conseauenz gelangt: oliaoun äs os8 lait8

äu äslit als äroit äs 8'adritsr asrrisrs la prs8orip-
Die gleiche Ansicht war übrigens schon früher vortreten

Von Î s Kravsrsuä, traits ä6 la i6Fi8l. oriiu. (1832) I p. 73
und von 1̂6 8s11^6r, traits äu äioit oriui. (1̂ 844) V I nr.
2236. Auch in Deutschland hat dieselbe hervorragende Ver-
Iheidiger gefunden in Wächter und Heinze. Wächter in Goltd.
Arch. V I I I S. 14 faßt diese Anschauung dahin zusammen, daß
„die einzelnen Acte, in welchen ein Verbrechen fortgefetzt wird,
durch die Verjährung getrennt werden müssen, fobald ein Theil
dieser Acte jenseits der Verjährungszeit liegt; die letztern sind
dann der gerichtlichen Beurtheilung und Bestrafung entzogen."
„Für jede Handlung ist die Verjährungszeit vom Tage ihres
Vegehens an zu berechnen, so daß die früheren Handlungen,
wenn von ihnen an die Verjährungszeit abgelaufen ist, als
verjährt nicht weiter in Betracht kommen." Aehnlich argumen-
tirt Heinze in Holtzend. I I S. 617. 618 (No. 13).

Diese letztere Ansicht ist die allein richtige; sie muß auch
auf dem Gebiete des Patentrechts zur Herrschaft gelangen.

I n der 1. Ausgabe findet sich diese Stelle m NI-. 711.
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Scholl früher wurde dargethan, daß die Einheit des fortgesetzten
Delicts weder eine vunctuelle Zeiteinheit, noch eine dynamische
Krafteinheit ist, sondern nur eine Einheit der Continuität,
welche es zwar ausschließt, daß die fortlaufenden Acte der
Delictsentwicklung einer wiederholten, selbstständigen Bestrafung
unterliegen; nicht aber, daß einzelne Acte derselben strafrechtlich
völlig außer Relevanz treten und vom Schauplatze verschwinden:
denn daraus daß, wenn alle Acte berücksichtigt werden, sie
nur als Einheit berücksichtigt werden dürfen,- folgt nicht
im entferntesten, daß nunmehr auch alle Acte zu berück-
sichtigen sind. Hiernach folgt aus der Einheit des fort-
gesetzten Verbrechens für unsere Frage einfach nichts. Ebenso-
wenig aber aus der positiven Bestimmung des R. S t . G. B.;
denn dieses berechnet die Verjährung mit dem Tage der be-
gangenen Handlung d. h. mit dem Tage der strafrechtlichen
Vollendung, welche nach dem oben Ausgeführten von der
Beendigung wohl zu unterscheiden ist.

Gibt hiernach nieder die Natur des Delictes, noch der Wort-
laut des Gesetzes den Ausschlag, so muß die Frage völlig auö
der Natur des Verjährungsinstitutes entschieden werden; und
da es in dessen Wesen liegt, daß alle Delictsactionen nach
Ablauf einer bestimmten Zeit in den Strom der Vergessenheit
versinken, so müssen auch, wenn sich verschiedene Entwicklungen
desselben Verbrechertriebs wie die Glieder einer und derselben
Kette gefolgt sind, diejenigen Glieder, welche außerhalb der
Gränzlinie liegen, ihren strafrechtlichen Character verlieren
und aus dem Gebiete der strafrechtlichen Ahndung heraus-
fallen.

Hiermit ist denn zugleich die erste Ansicht widerlegt, welche
auf einem fachwidrigen, scholastischen Ausspinnen des Einheits-
gedankens beruht; während die Mittelmeinung als bloße
Moderirung des Einheitsgedankens eines jeden legalen und
wissenschaftlichen Haltes entbehrt.

Speciell im Patentrecht kann noch auf die, allerdings an
sich nicht durchschlagende Analogie der Civilverjährung ver-
wiesen werden, welche nach der ausdrücklichen Bestimmung des
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§ 38 von „jeder einzelnen Handlung", also von jeder vollen-
deten Aeußerung des Verbrechertriebs neu beginnt.

Nr. 617. Bezüglich der Unterbrechungshandlungen bietet
das Patentstrafrecht nichts besonderes. Nur das ist zu bemerken,
daß hierzu ein Act des Strafvrocesses gehört; eine richterliche
Verhandlung oder Verfügung in dem entsprechenden Civil-
Processe würde nicht genügen, vgl. Ovvenhof f No. 9 zu §68,
§ 38 Abs. 2 Urheberrechtsges. Auch ist zu betonen, daß schon
jetzt die Untersuchungshandlung des Richters eines Bundes-
staates die Verjährung für das ganze deutsche Reich unterbricht,
indem seit Emanation des gemeinsamen Strafgesetzbuchs (vgl»
Z 25 Rechtshülfsgef.) kein Delict mehr in dem einen Bundes-
staat .als verjährt, in dem andern als nichtverjährt betrachtet
werden kann, vgl. die Ausführungen, bei H einze, staatsrechtliche
und strafrechtliche Erörterungen zum Entw. eines Nordd. St .
G. V. S . 73 fg. und in Holtzend. I I S.623, Puchelt, No. 4
zu § 68 R. St . G. B., Oppenhoff No. 7 zu § 68 R. St.
G. B. Noch weniger wird natürlich hieran nach Einführung
der Iustizgesetze gezweifelt werden können, da die ganze Ver-
anlagung der Gerichtsverfassung von dem Gedanken getragen
ist. daß die Ausübung der Gerichtsbarkeit in ihren Wirkungen
nicht an die territorialen Schranken des Bundesstaates gefesselt
ist, sondern sich über das ganze deutsche Reich erstreckt; ebenso
wie umgekehrt der Gerichtspstichtigkeit jeweils alle Personen
unterstehen, welche sich im deutschen Reiche aufhalten, „dieselben
mögen dem Bundesstaate des ProceßgerichtZ oder einem andern
Bundesstaate angehören," vgl. Motive zum Gerichtsverfges. bei
Schwarze, Commentar zu D. S.t. P. O. S. 88, ebenda
S . 13, Löwe, Comment. zur D. St . P. O. S. 23. 139. Auch
benimmt die locale Unzuständigkeit der Untersuchungshandlung
nichts an ihrer unterbrechenden Kraft, da diese Unzuständigkeit
den Act nicht zu einem nichtigen macht, § 20. 21 St . P. O.
vgl. Z 144 Abs. 2 Gerichtsverfass., 261Î6 I I ur. 1080.

Nr. 618. Die Verjährung ruht, während ein Vorver-
fahren schwebt, dessen Erledigung für den Strafvroceß präju-
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dieiell ist, sofern dieses Vorverfahren gesetzlich durch eine andere
Behörde erfolgen muß. Derartige Fälle gibt es im Patent-
rechte Hwei:

1. Das der Patentertheilung 'vorhergehende Verfahren des
Patentamtes, sofern dasselbe zugleich die Aufklärung bietst, ob
die aufgebotene und „vorläufig geschützte" 'Erfindung einen
wirksamen Erfindungsschutz genießt oder nicht;

2. das Verfahren zur Festsetzung der Nichtigkeit des
Patentes.

Was das erstere betrifft, so bedarf es keiner nähern Dar-
legung, daß es gesetzlich vor einer andern Behörde, nämlich
Vor dem Patentamte erfolgen muß; und daß das Patent in
dieser Eigenschaft nicht als Gericht, sondern als Rechtpolizei-
behörde fungirt, ist unerheblich, da § 69 überhaupt kein ge-
richtliches Vorverfahren voraussetzt, Ovpenhoff No. 4 zu
tz 69. Was aber das zweite anbelangt, so ist die Erledigung
Vor dem Patentamte jedenfalls dann obligat, wenn vor Beginn
der Untersuchung das Nichtigkeitsverfahren vor dem Patent-
amte eingeleitet worden ist. Sie ist aber Auch nach dem
Beginn der Strafverfolgung unumgänglich, wenn von dem An-
geklagten oder von dem Verletzten (Nebenkläger) die Verweisung
der Nichtigkeit aä ssvaratuiu verlangt wird, s. oben S. 242.
I n andern Fällen ist zwar die Verweisung aä «ßparatum. zu-
lässig, vgl. § 261 St.P.O., Und sehr zweckmäßig, s. oben S. 242
fg., keineswegs aber geseAich geboten; daher 'in diesen Fällen
die Verjährung sofort mit dem Aufhören der str'afproceßualischen
Acte wieder beginnt und durch das Verfahren vor dem Patent-
nmte nicht berührt wird; vgl. Oppenhoff, No. 2 zu § 69

Der §69R.SlG.B. ist nicht auch auf die 3 monatliche An-
tragsfrist erstreckt worden. Dies ist aber keine Inconsequenz;
denn auch in dem unfertigen Zustände, in welchem sich die
Sache vor Erledigung des Verfahrens befindet, kann anstandslos
ein Strafanträg gestellt werden; während bie Nntersuchungs-
acte voraussetzen, daß die Sache bereinigt lst, da die staatlichen
Untersuchungsacte dem Wohl/der Einzelnen viel zu nahe treten,
als daß sie in oumtzm tzvsntuN vorgenommen werden könnten.
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Nr. 619. Die Verjährung der erkannten Strafe beginnt
mit dem Tage der Rechtskraft des Urtheils,' vgl. 381. 383
St. P. O. Rechtskräftig wird das Urtheil mit dem vollendetem
Ablauf des letzten Tages der Nechtsmittelfrist, so daß der-
jenige Tag, an welchem das Urtheil rechtskräftig geworden
ist, der auf diesen letzten Tag folgende Tag ist, Ovvenhoff
No. 16 zu § 70 R. St. G. V.

Unterbrochen wird die Verjährung der erkannten Strafe
durch einen Vollstreckungsact der qualitativ zuständigen Be-
hörde. Als Vollstreckungsact ist die Besitzergreifung der Con-
ftscate nicht zu betrachten, aus den oben entwickelten Gründen;
wohl aber die Besitzergreifung des Geldes bei der Geld-
strafe, mag das Geld von dem Verurtheilten offerirt oder ihm
widerwillig abgenommen werden.

Aber auch schon jede auf die Entnahme des Geldes ge-
richtete Vollstreckungshandlung, jede Abvfändung, ja auch schon
eine Aufforderung zur Offerirung des Geldes ist genügend,
ebenso wie bei der Freiheitsstrafe die Ergreifung oder die
Ladung zur Straferstehung; nicht aber die Bewilligung einer
Zahlungsfrist oder die Bewilligung eines Ausstandes in der
Freiheitsstrafe, Opvenhoff No. 10 zu § 72, a. A. Schütze
8 58 (S. 212 der I I Aufl.).

Nr. 620. Uebrigens mag noch bemerkt werden, daß die
Bestimmung des R. St. G. V., daß die Unterbrechungsacte
den ganzen frühern Zeitablauf in seiner Wirkung vernichten,
keineswegs mit dem Wesen des Verjährungsinstitutes harmonirt,
indem diese Acte dem Staat nur eine bestimmte zur Ausübung
des Strafrechts nöthige Frist wahren sollten, so daß nach
fruchtlosem Ablauf dieser Frist die verflossene Zeitperiode wieder
iu ihr volles Recht treten würde. Vgl. Heinze in Holtzend. I I
S. 621. Denn daß die Wirkung der Zeit Hintennach wieder
verwischt wird, ist eine unzulässige Uebertragung civilrechtlicher
Grundsätze auf das Strafrecht.

Nr. 621. Die Bestimmung, des § 37 Urheberrechtes.,
daß mindestens die Confiscation noch nach Ablauf der
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Verjährung erkannt, oder vollzogen werden darf, läßt sich nicht
von dem Standpunkte des Strafrechts, sondern nur von dem Stand-
punkte des Cioilrechts oder höchstens der Criminalpolizei recht-
fertigen; daher diese Bestimmung im Patentstrafrechte, welches
nur die strafrechtliche Confiscation kennt, keine Anwendung
findet. Insbesondere darf, wie oben ausgeführt, § 42 R. St.
G. V. nicht auf diesen Fall bezogen werden.

o) Consumtion des Strafrechts.*)
Nr. 622. Ist eine Handlung bereits zur vollen proceßua-

lischen Abwandlung gelangt, so ist das Strafrecht des Maates
insofern consumirt, als es nur noch entsprechend dem Resultate
dieser Abwandlung zur Ausübung gelangen kann; ihm ist nun-
mehr das bestimmte Geleise angewiesen, es kann nicht mehr
auf einem andern Geleise von Neuem beginnen.

Was im Civilrecht das bis ä6 saäsm re uy Zit aotio ist,
das ist für das Strafrecht das non dis w iäem, kr. 7 ß 2 äs

o. 9 6oä., art. 360
y F N6 pourra plu8 Urs rsprÎ86 ni
rai8<m an mßuW lait., vgl. D.St.P.O. § 402. 403, Planck,
system. Darstellung d. D. Strafverfahrens S. 131 fg., Heffter,
non KÎ8 in iäsm, S. 1 fg.

Nr. 623. Vorausgesetzt wird aber eine vorherige straf-
rechtliche Abwandlung, und zwar eine Abwandlung, welche von
dem Inlande als solche anerkannt wird; daher z. B. die aus-
ländischen Urtheile nur dann consumirend wirken, wenn ihnen
durch Vertrag oder Gesetz eine solche Bedeutung beigelegt
wurde, Berner im Gerichtss. V. 18 S. 31 fg., Zachariä,
Handb. d. D. Strafproc^ I I S. 686 fg.

.Als straftechtliche Abwandlung ist aber nicht jedes Straf-
übel zu betrachten, fondern nur ein solches, welches von dem
Staate und zur Erzielung der staatlichen Strafzwecke ver-
hängt wird. Daher ist insbesondere die Disciplinarstrafe nicht
genügend, um das Strafrecht zu consumiren, Ob. trib. Berlin

*) Vgl. die immer noch sehr belehrenden Ausführungen von Hasen-
balg, zur Strafproceßordnung (1854), insbesondere S. 24 fg., 34, 6? fg.,
72 fg., 90 fg., 123 fg., 431 fg., 136 fg., 439 fg., 143 fg., 146 fg.. 156fg.,
460 fg., 177 fg., 195 fg.

Kohler, Patentrecht. 39
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8/3 1877, Oppenhoff Rechtssp. XVIH S. 195, Meyer in
Hirth's Annalen 1876 S. 675 fg., 2au8, prinoipsn Fsnsi. ur.
1186, Lab and, Staatsrecht I S. 450; da die Discivlinar-
strafe nur den Zweck verfolgt, die Ordnung eines bestimmten
Organismus's oder eines bestimmten Verfahrens zu sichern,
vgl. LaHand Staatsrecht I S. 449 fg., Meyer in
Hirths Annalen 1876 S. 673 fg.; zu welchem Zwecke
der Staat sich nicht nur der Veugemittel, sondern auf
der Strafandrohung und der im Falle des Ungehorsams ein-
tretenden wirklichen Strafe bedient. Allerdings hat auch hier
die Strafe nicht nur die Eigenschaft eines Pressionsmittels,
sondern auch einen materiellen Gehalt; allein ihre Rechtferti-
gung liegt nicht in der verübten Verletzung eines staatlich
geschützten Rechtsgutes, sondern in der Verletzung des besondern
organischen Verhältnisses des Einzelnen im Staats-, Gemeinde-
oder Familienverbande, oder in der Verletzung der Postulats
eines staatlich organisirten Verfahrens; vgl. Meyer S. 675.

Dieses bahnt uns den Weg zur Lösung einer interessanten
Frage des Patentrechts. Wie oben dargethan, kann derjenige,
welcher das Patent verletzt hat, durch civilgerichtliches Urtheil
angehalten werden, sich der ferneren Eingriffe in das Patent-
recht zu enthalten, S. 441. 444, und kann ihm für den Fall
fernerer Störung entweder im Urtheil oder in einer nachfol-
genden Verfügung des Proceßgerichts eine Strafe angedroht
werden, welche im Falle fernerer Störung vollstreckt wird,
§ 775 C. P. O. Da nun diese Störungen zugleich einen
strafrechtlich bedrohten Patentbruch enthalten, so fragt es sich,
ob neben der Proceßstrafe des § 775 C. P. O. noch die
Criminalstrafe des § 34 Patentges. erkannt werden kann, oder
ob die eine Strafe die andere absorbirt. Für die letztere Ansicht
ließe sich sagen, daß der im Urtheile und in der Strafan-
drohung enthaltene Richterspruch nur die Bestätigung des bereits
vorhandenen, nicht die Schöpfung eines neuen Rechts enthalte,
so daß in der Proceßstrafe zugleich die Ahndung für die Ver-
letzung des durch das Urtheil und die Strafandrohung ge-
schützten Rechts enthalten wäre. Allein diese Argumentation
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ivürde nothwendig daran scheitern, daß der § 775 C. P. O.,
ähnlich wie der § 345 Abs. 1 und 2, Z 355 Abs. 1 C.P.O.,
H 50 und 69 Abs. 1 St. P. O., und ähnlich wie die Veuge-
mittel des § 774, 355 Abs. 2 C. P. O., § 69 Abs. 2 St .P.
O., nur eine Maßregel der Proceßdisciplin ist, mit dem Zweck,
den ordnungsmäßigen Fortgang und Erfolg der proceßualischen
Acte zu sichern,̂  vgl. auch die Protok. der Iustizcommiss. 33
S. 415. 416, so daß die Strafe nicht die Sühne für die
Rechtsgutverletzung, sondern die Sühne für die Verletzung der
Proceßualischen Ordnung enthält. Doch wird es vollkommen
entsprechend sein, wenn bei Bemessung der Hauptstrafe auf diese
bei Gelegenheit der Patentverletzung erlittene Disciplinarstrafe
Rücksicht genommen, und im Strafrahmen etwas niedriger
gegriffen wird. Vgl. Zachariä I I S. 687.

Nr. 624. Die Consumtion erstreckt sich soweit, als sich
die proceßualische Abwandlung erstreckt; wie weit sich aber diese
erstreckt, hängt von zwei Umständen ab, von der Spurweite der
Anklage einerseits, und von der Art und Weise, wie das Straf-
gericht durch die Anklage mit der Sache befaßt wird. Die
Frage über die Tragweite des non KÏ8 in iäßm kann daher
nicht unabhängig von den Regeln über die Anklage und über
das Strafverfahren beantwortet werden; ebensowenig als die
civilrechtliche Frage über die Tragweite der sxosMo rsi Mäi-
«3.W6 unabhängig von der Lehre von den Ansprüchen und von
den Regeln des Civilvrocesses gelöst werden kann. Auf
diese Connexität der.verschiedenen Lehren ist insbesondere von
Bien er das englische Geschworenengericht I I S. 313 fg.,
Berner in Goltd. Arch. m S. 493, Mit termaier im Arch.
des Criminälr. 1850 S. 510 fg.. Schwarze ebenda 1851
S. 577, Glaser im Gerichtss. B. 23 S. 16 fg., 46 fg. und
von mir in den bad. Annalen B. 38 S. 104 fg. hingewiefen
worden,*) und solange man die Lehren von einander loslöst,
wird man beständig straucheln.

«) Vgl. auch Ob. trib. Berlin 12/6 1877 Hppenhoff Rechtssp. X V I I I
S . 39?. 398, Remets, Wiederaufnahme im Strafverfahren S . 53 fg.

39*
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Nr. 625. Was nun zunächst die Spurweite der öffent-
lichen Anklage betrifft, so ist zu bemerken, daß, wenn dieselbe
eine continuelle Action, sei es mit, sei es ohne Unterbrechungen
zu ihrem Gegenstande hat, sie alle in dieser continuellen Action
sich entwickelnden Stadien des Delictes ohne Unterschied in
sich faßt. Eine Zertheilung derselben in Gruppen, um die
einen sofort geltend zu machen, die andern späterer Geltend-
machung Vorzubehalten, wäre unzulässig; denn eine solche Zer-
reißung des vorliegenden Materials würde dem Principe, daß
alles Zusammenhängende womöglich feine sofortige einheitliche
Erledigung finden soll, welchem Principe insbesondere auch die
Anklagebehörde unterworfen ist, stracks widersprechen, vgl. Planck
S. 139. Daher wird auch als Regel zu gelten haben, daß,
sobald die Staatsanwaltschaft ein fortgesetztes Delict zum
Gegenstand der Anklage macht, alle innerhalb der betreffenden
Zeitspanne enthaltenen^) Entwicklungen des bestimmten Ver-
brechertriebs in der Anklage mitenthalten sind, so daß auch
diese Gesammtheit der Entwicklungen strafproceßualisch con-
sumirt wird und ein späteres Nachholen unzulässig ist, Bern er
a. a. O. S. 491, Glaser S. 65, 2an8, xriuo. Fsusraux nr.
1214, gleichgültig, ob auch nachträglich neue, früher nicht ge-
kannte Momente auftauchen; denn dies sind doch nur neue
Beweisstücke über ein bereits zur Anklage gekommenes Handeln,
es sind nicht Beweisstücke über ein noch nicht in der Anklage
inbegriffenes Handeln. Vgl. H äsen balg S. 205 fg.

Dieses Princip ist von der größten Bedeutung auf dem
Gebiete des Patentrechts; wird der rechtswidrige Gewerbebetrieb
einer Person zum Gegenstande der Anklage erhoben, so sind
alle Acte dieses Gewerbebetriebs hiermit in den. Strafproceß
deducirt worden; insbesondere können, wenn in einem und dem-
selben Gewerbe Waaren fabricirt und veräußert werden, die
Herstellung^ und VMußerungsacte nicht von einander getrennt
werden, vgl. oben S. 516.fg.

*) Nicht aber die außerhalb der Zeitspanne liegenden, vgl. O. trib. 2
1877 Oppenh. Rechtssp. X V I I I S. 309, Hasenbalg S. 206.
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Jedoch erfährt das Princip Ausnahmen; es gibt Fälle,
?vo die Anklage sich nothgedrungen auf eine bestimmte Gruppe
Von Acten beschränken muß, iveil ausnahmsweise zur Zeit
3ms Strafrecht des Staates auf diese Gruppe beschränkt
-ist; so

1. wenn nur bezüglich dieser Acte der zur Bestrafung
nöthige Antrag gestellt wurde; vgl. oben S . 553; so,

2. wenw nur bezüglich dieser Acte die gerichtliche Com-
Petenz begründet ist, Ob. tr ib. Berl in 7/3 1877 Oppenhof f
Rechtspr. X V I I I S . 192.

I n den Fällen nun, wo sich die Anklage begründetermaßen
auf bestimmte Acte des fortgesetzten Delictes beschränkt hat.
Werden die übrigen Acte nicht mit in die strafproceßualische
Abwandlung hineingezogen, und bleibt diesen der Strafvroceß
offen. Ob. trib. a. a. O.

Kommt es auch bei ihnen zur Bestrafung, so ist eine Ge-
sammtstrafe auszusprechen nach Maßgabe dessen, was ausge-
sprochen worden wäre, wenn sämmtliche Acte sofort der straf--
-rechtliche.» Abwandlung unterlegen wären.

Ob nicht im Privatklageverfahren noch andere Fälle der
Anklagebeschränkung vorkommen können, ist hier nicht zu unter-
suchen.

Nr. 626. Die Fassung der Anklage (öffentlichen Klage)
5st nicht in jeder Beziehung maßgebend für die Behandlung
des Gerichts; daher noch weiter zu untersuchen ist, in. wieweit
das Gericht in Folge der Anklage mit einem strafrechtlich re-
levanten Sachverhalte befaßt wird. I n dieser Hinsicht stellt
der § 153 in Verbindung mit den §§ 263. 264. 294 D. S t .
P . O. ein Princip auf, welches auch>seither als gemeines D.
Strafproceßrecht gelten konnte, § 153: „DieUntersuchung und
Entscheidung erstreckt sich nur auf die in der Klage bezeichnete
That und auf die durch die Klage beschuldigten Personen.
Innerhalb dieser Grenzen sind die Gerichte zu einer selbststän-
digen Thätigkeit berechtigt und verpflichtet; insbesondere sind
sie bei Anwendung des Strafgesetzes an die gestellten Anträge
nicht gebunden." § 263 „Gegenstand der Urtheilsfindung ist
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die in der Anklage bezeichnete That, wie sich dieselbe nach dem
Ergebnisse der Verhandlung darstellt. Das Gericht ist an die-
jenige Veurtheilung der That, welche dem Beschlüsse über die
Eröffnung des Hauptverfahrens zu Grunde liegt, nicht
gebunden." §294: „Hat die Verhandlung Umstände ergeben, nach
welchen eine, von dem Beschlüsse über die Eröffnung des
Hauptverfahrens abweichende Beurtheilung der dem Angeklagten
zur Last gelegten That in Betracht kommt, so ist eine hierauf
gerichtete Frage zu stellen (Hülfsfrage)." Vgl. hierzu Schwarze
Commentar zu der D.St .P.O. S. 298 fg., 422 fg., 459 fg.,
und zum früheren Rechte: Comment, dess. zur Sachs. St.P.O.
H S. 99 fg. und in Schletter's Jahrb. IV S. 47 fg.,
Zachariä, Handb. des St. Proc. I I S. 508 fg., Planck S.
139, v. Bar , Recht und Beweis im Geschworenengericht
2. 127 fg., meine cit. Abhandlung in den Annalen B. 33
S. 104, Hasenbalg, S. 123 fg. 125. 143. 151.*)

Hiernach ist jedenfalls die strafrechtliche Qualification der
That in der Anklage für das Gericht nicht bindend, weßhalb
dasselbe, wenn es Annimmt, daß die Thatumstände nicht den
in der Anklage bezeichneten, sondern einen rechtlich verschiedeneu
Reat darstellen, nicht etwa von der Anklage freisprechen, son-
dern wegen dieses verschiedenen Reates verurtheilen muß, vor-
behaltlich der zu Gunsten des Angeklagten eingeführten Cautelen,
um eine möglichst reife Veurtheilung der Sache zu ermöglichen,
§ 264 D. St. P. O. Aus diesem Grunde ist aber auch,
sobald das Urtheil gesprochen ist, die That definitiv erledigt,
und kann dieselbe nicht mehr unter einem andern Ge-
sichtspunkte zur Anklage gebracht werden; die Entscheidung
bezieht sich auf das tait matsrisl, nicht auf das taik

*) Die Bedenken, welche v. B a r , Recht und Beweis im Geschworenen-
gericht S. 131 fg. gegen ein solches Verfahren erhebt, werden vollkommen
erledigt durch die nach Z 264 St. P. O. der Vertheidigung eingeräumten
Befugnisse. Vgl. auch die Motive zur St. P. O. S. 553. 154, Schwarze
Gerichtssaal B. 25 S. 395 fg., S t e l l i n g , Anklagebesserung S. 124 fg.,
Meyer, die Mitwirkung der Parteien im Strafproceß S. 48 fg. 56 fg.
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tsi Hu'il a 6ts c^uaMs. Daher die französische Juris»
prudenz im Dunkeln tastet, seitdem die Cafsationsentscheidung
vom 29/10 1812 (der arrst D iM) eine neue Anklage wegen
desselben Factum's auf Grund neuer Veurtheilungsmomente
gestattete, welches veränderte Princiv, wie zu erwarten, in der
Praxis bei weitem nicht conséquent befolgt wird und
daher zu einer unerquicklichen Kasuistik geführt hat, NsUo
wätr. orim. I I ur. 1010 fg., M i t te rma i er im Arch. für
Criminalrecht 1850 S. 500, Zachariä, Handb. des D^ St.
Proc. I I S. 666 fg., Glaser im Gerichtss. B. 23 S. 36 fg.,
meine Abhandl. S. 104, Remeis S. 50.

Ist daher der Angeklagte wegen gewerblicher Acte freige-
sprochen worden, welche man als Uebertretungen des Muster-
schutzgesetzes qualisicirt hatte,*) so ist eine Verfolgung derselben
nicht mehr zulässig, wenn man sie nunmehr als Vergehen gegen
dtn Patentschutz auffaßt.

Nr. 667. Allein das iäkw laotum ist ein noch weiter
greifender Begriff; die Verschiedenheit der rechtlichen Veur-
theilung eines und desselben objectiven Sachverhalts ist nicht
dasjenige, was die Frage zu einer schwierigen und comvlicirten
gemacht hat, sondern der Umstand, daß auch eine in der Ver-
handlung hervorgetretene Modification des objectiven Sachver-
halts bei der Urtheilsfällung mitbenutzt werden darf, fo daß
auch die in der Anklage angeführten objectiven Thatumstände
für die Frage des non KÎ8 in iäsm keine unverbrüchliche Norm
abgeben; wobei es dann zweifelhaft ist, wie weit diese Modifi-
cationen gehen können, ohne die Identität des Factums in
Frage zu stellen.

I n dieser Hinsicht ist zu bemerken: Nur die äußerliche,
causale Action ist das charakteristische Unterscheidungsmerkmal.
Die innere Willensbestimmung bleibt bei der Identitätsfrage
außer Betracht; daher es z. V. dennoch ein und dasselbe Fac«>
tum ist, wenn auch in der Anklage behauptet wird, daß der An-

*) Man denke sich den Fall, daß eine Conception aus Vorficht bei dem
^Patentamt und bei der Musterregisterbehörde angemeldet wurde.
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geklagte etwa den Patentbruch für sich begangen habe, während
es sich herausstellt, daß er ihn für einen Andern, als Gehülfe
eines Andern, also mit einem andern Dolus beging. Ebenso
5st es ein und dasselbe Factum, wenn auch durch dasselbe eine
Mehrheit von Willensrichtungen zur Realisirung gelangt,
weßhalb bei der idealen Concurrenz das Gericht mit beiden
Willensrichtungen befaßt wird, sollte auch nur die eine der-
selben in der Anklage berührt werden,, vgl. o. 9 § 2 äs ao-
ousat.; oaher denn auch nach erfolgter strafproceßualischer Ab-
wandlung dasselbe Factum nicht mehr auf Grund der concur-
rirenden, bei der Verhandlung etwa nicht berücksichtigten,
Willensrichtung verfolht werden kann. Berner a. a.O. S. 480.
491, Glaser S. 56 fg., 2au8 nr. 1219, Ob. trib. Berlin
12/6 1877 Oppenh. Rechtsp. XVI I I S. 397. 398. Ganz
ebenso verhält es sich mit der Verschiedenheit der durch eine
und dieselbe Handlung verletzten subjective« Berechtigungen^
greift die Handlnng in das Recht des ^ und des V ein, fo
kann sie nicht weiter verfolgt werden, sollte in dem frühern
Verfahren auch nur die Verletzung der Berechtigung des ^.
berücksichtigt worden sein.

Eine Ausnahme findet aber auch in diesen Fällen statt,
wenn die eine Richtung des Reates zur Zeit der Abwandlung
in Folge einer besonderen Rechtsvorschrift nicht berücksichtigt
werden konnte. Oben (S. 542) wurde die Ansicht von Herzog
verworfen, daß, bei einer Verletzung mehrerer Antragsberech«
tigter, auf den Antrag des einen nur die Verletzung dieses
einen Antragstellers in Betracht käme. Wäre aber diese Ansicht
richtig, so wäre auch die Folgerung richtig, daß nach geschehener
Abwandlung immer noch eine Verfolgung wegen derselben
That möglich wäre, sofern dieselbe die Rechte der übrigen An-
tragsberechtigten verletzt hat and diese nachträglich von ihrem
Antragsrechte Gebrauch machen.

Dieser Fall ist nur hypothetisch. Ein wirklicher Fall der
Ausnahme liegt vor bei der idealen Concurrenz von
Delicten.
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Wird hier das eine Delict von Amtswegen, das andere auf
Antrag bestraft, so kann mangels Antrags nur das Officialdelict
Verfolgt werden, und bleibt mithin das Antragsdelict ungesühnt̂
so daß bei nachträglich gestelltem Antrag immer noch eine nach-
trägliche Abwandlung in dieser Richtung offen bleibt, O. trib.
Berlin 12/6 1877 Oppenhoff Rechtsv. XVI I I S. 397; das-
selbe ist der Fall, wenn beide Delicte auf Antrag verfolgt
werden und nur bezüglich des einen der Antrag gestellt morden
ist. So wenn die Verbreitung sowohl eine Verletzung des Patent-
als des Markenrechts enthält.

Nr. 628. Endlich kann aber sogar eine in der Verhand-
lung hervorgetretene Modification in der Gestaltung des äußern
Vhuns bei der Urtheilsfällung berücksichtigt werden, sofern es
nur sicher ist, daß. es sich um dieselbe individuelle äußere Thätig-
keit handelt, welche den Gegenstand der Anklage bildet. Ort und
Zeit, die umliegenden Verhältnisse und die äußere Erscheinung
des Thuns selbst sind nicht so wesentlich, daß eine Aenderung
eines dieser Factoren uns dasThun als ein individuell anderes
erkennen ließe; sofern nur anderweitige genügend individuali-
sirende Momente vorliegen, welche es zur Gewißheit erheben,
daß man es nicht mit einem, neben dem in der Anklage ent-
haltenen historischen Thatbestande einhergehenden, besondern
historischen Sachverhalts zu thun hat. Diese individualisirenden
Momente können aber nicht bloß in der That selbst, sondern
auch in andern, die That begleitenden Umständen, z.V. in der
Beobachtung derThat durch gewisse Zeugen oder in den Spuren
der That liegen; daher es eine vergebliche Mühe ist, rein aus
der That selbst diejenigen Momente aussondern zu wollen,
welche die Individualisirung bedingen, und welche nicht; die
Frage der Individualisirung gehört überhaupt in die Lehre
der Erkenntniß der historischen Erscheinungen, nicht in die Lehre
des Strafrechts.

Nur insofern kommt auch hier das Recht zur Geltung, als
ein und dieselbe individuatisirteHandlung dann strafrechtlich
eine andere ist, wenn in Folge der Erkenntniß der Verschieden-
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heit der äußeren Thätigkeitsacte die Handlung als die Verletzung
eines andernReHtsgutes oder einesRechtsgutes in einer andern Rich-
tung erscheint. Denn hier liegt zwar eine historische, nicht aber eine
rechtliche Identität vor; hier handelt es sich auch nicht, wie imfrühern
Falle, um die verschiedene juristische Characterisirung desselben
äußern Sachverhalts, sondern um die juristische Behandlung
eines juristisch anders gearteten Sachverhalts, welcher daher
nicht mit einem zwar sujectiv anders characterisirten, objectiv-
rechtlich aber identischem Sachverhalts verwechselt werden
darf.

I n dem nämlichen Maße nun, wie in der öffentlichen
Anklage die zulässigen Modisicationen des erzählten Sachverhalts
gleichsam vorgebildet sind, also in dem Maße, in welchem bei
einer Berichtigung des Sachverhalts während ' der Verhandlung
die gerichtliche Cognition sich auf dieselben miterstrecken kann,
im gleichen Maße ist eine' zweite, neue Anklage mit diesem ver-
änderten Inhalte ausgeschlossen, Hasenbalg S. 124 fg.

Ausgenommen ist übrigens auch hier wieder der Fall, wo
der Erstreckung der richterlichen Cognition ein rechtliches Hin-
derniß im Wege steht; so insbesondere wenn es an dem nöthigen
Antrag fehlt.

Nr. 629. Derartige Fragen wird die Praxis des Patentstraft
rechts oftmals bieten. Oft wird die Angabe der Fabrication, die
Svecialifirung der Verbreitungsacte in der Anklage eine un-
genaue sein und sich erst im Laufe der Verhandlung, vielleicht
auch erst in der Folgezeit aufklären. Nicht selten wird eine
Handlung, je nach ihrer Gestaltung im Einzelnen, an der
Gränze stehen zwischen der Verletzung des Patent- und Muster-
schutzes, und es wird gefragt werden, ob im Laufe der Verhandlungen
in Folge neuer factischer Ergebnisse von dem einen auf
das andere übergegangen werden kann, und ob mit der Er-
ledigung des einen auch die Erledigung des andern verbunden
ist. Diese Frage wird aber, stets verneint werden müssen, weil
das Musterrecht ein ganz neues Rechtsgebiet darstellt, dessen
Verletzung sich strafrechtlich als etwas wesentlich anderes qua-
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lificirt, sollte auch der in der Anklage ungenau referirte
historische Sachverhalt denselben individuellen historischen Vor-
gang bilden, wie derjenige, welcher sich nunmehr als die Ver-
letzung des Musterrechts darstellt; weßhalb mit der Erledigung
des einen Verfahrens ein neues, auf das andere Delict gerich-
tetes Verfahren nichts ausgeschlossen ist.

Anders Verhaltes sich, wenn sich hierbei die Handlung als
Patentverletzung, allein nicht als Verletzung des von der Anklage
behaupteten, sondern als Verletzung eines andern Patentes qua-
lificirt. Hier wäre, falls nur die nöthige Individualisirung
vorliegt, eine Erstreckung der richterlichen Cognition auf das
neue Patent an sich nicht ausgeschlossen; allein es wird meistens
der hierzu nöthige Antrag des Verletzten fehlen. Wo aber
dieser fehlt, steht der Erstreckung der richterlichen Cognition ein
rechtliches Hinderniß im Wege. Allerdings soll in einem
solchen Falle auch kein Urtheil ergehen, sondern die Einstellung
des Verfahrens erfolgen, § 259 Abs. 2 D. St. P. O. Ergeht
aber auch ein'freisprechendes Urtheil, so hindert es, sofern nur
der Antrag nachträglich gestellt wird, ein weiteres Verfahren
nicht, weil das frühere Verfahren sich nicht auf die Verletzung
des zweiten Patentes erstrecken konnte, daher auch das Nrtheil
im ersten Verfahren dieselbe nicht berühren kann.

II.
Aeußerlicher Orlöschungsgrund des staatlichen

Strafrechts.
B e g n a d i g u n g .

Nr. 630. Magmanden Rechtfertigungsgrund der Begnadigung
in.einer höhern Gerechtigkeit erblicken, welche die Mängel der
normalen Rechtspflege auszugleichen bestimmt ist, beziehungs-
weise in der Zusammenfassung der rechtsschövferifchen und
rechtsübenden Gewalt in einer und derselben Person, welche in
außerordentlichen Fällen eintritt, wo die Trennung von Gesetze



— 620 —

gebung und Justiz zu unhaltbaren Resultaten führt; oder mag
inan sie erblicken in der Geltendmachung der höheren Lebens-
zwecke, welche ausnahmsweise durch die Ausübung des Rechts
mehr gehemmt als befördert würden, oder in andern Gründen,
vgl. Köstlin, System I S. 632 fg., Lueder, Souveränitäts-
iecht der Begnadigung S. 145, Mo h l , Staatsrecht, Völ-
kerrecht und Politik I I S. 638 fg., I^ß^oux, äroit äs Fracs
«u Kranes (1865) p. 17, Heinze in Holtzend. I I H. 631 fg.:
so ist doch soviel gewiß, daß sie kein Attribut der Rechtsord-
nung, sondern ein Attribut des höchsten Souveränitätsrechts
ist, Lueder, S. 72 fg., 76 fg., 83; weßhalb sie nicht als ein in der
Natur des Rechts selbst, sondern nur als ein außerhalb des-
selben stehender, also äußerlicher Strafaufhebungsgrund betrachtet
werden kann; daher die Stellung im System.

Nr. 631. Eines der Grundprincipien des Begnadigungs-
rechts ist es, daß dasselbe nicht in private Rechte eingreifen
darf: ?riuo6v8 nunciuam t o M M8 Huaesituiu tsrtio; weil
hier der Eingriff nicht möglich ist, ohne zum Unrecht zu werden
und ohne zugleich durch die. dadurch geschaffene Rechtsunsicher-
heit die wesentlichsten staatlichen Interessen zu gefährden,
Lueder S. 197 fg., I.6Foux p. 73 fg., v. Moh l S. 661 fg.,
Schütze Lehrb. § 59 No. 15 (S. 217 der I I Aufl.), Heinze
S . 635, Geyer, in Holtzend. R. Lexicon I I 1 S. 174.

Daher kann sie sich nur auf öffentliche, nicht auf Privat-
strafen erstrecken, welche nach dem Organismus des Rechts als
private Ansprüche entwickelt sind und demmeist verkappte Ent-
schädigungsansprüche enthalten; weßhalb es schon, aus diesem
Grunde sicher ist, daß die einmal erkannte „Buße" des Reichs-
rechts von der Begnadigung nicht berührt wird, gleichgültig,
welchen juristischen Character sie an sich tragen mag, v. Wäch-
ter Buße S. 47, Heinze in Holtzend. I I S. 636.

Daß die öffentlichen Geldstrafen Gegenstand der Begnadi-
gung sein können, wird wohl allgemein angenommen; jedoch
hätte man nach dem System, wornach durch die Verurtheilung
ein gewöhnlicher Civilanspruch des Fiscus erwachse, conséquent
die Zulässigkeit der Begnadigung läugnen müssen.
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Wirklich geht Iißssoux v. 99 mindestens einen halben
Schritt nach diesem Ziel, indem er annimmt, daß die Begnadi-
gung nach dem Tode des Verurteilten unstatthaft ist, weil
nunmehr die Geldstrafe nicht mehr Strafe sei!

Allein mit Recht bemerkt Geyer in Goltd. X I I I S.162,
daß, wenn die ausgesprochene Strafe nicht schon an sich
Civilschuld ist, dieselbe nicht durch den Tod des Verbrechers
zur Civilschuld werden kann „eine Metamorphose, welche durch
keine juristische Kunst zu bewerkstelligen sein dürfte!"

Nr. 632. Ob sich die Begnadigung auf Disciplinarstrafen
erstreckt, ist im Allgemeinen bestritten, I^ßFoux p. 121. Positiv
bejaht ist es im Reichsbeamtengesetz § 118. Soviel aber ist
sicher, daß dieselbe auf die disciplinären Mittel des Proceß-
und insbesondere des Executionsrechts keine Anwendung findet,
weil diese die unerläßlichen Bedingungen des Fortschreitens des
die Privatrechte realisirenden") Gerichtverfahrens sind und
weil mithin ihre Eliminirung die Benützung der Institute zur
Realisirung des Privatrechts schmälern würde. Daher ist keine
Begnadigung zulässig, wenn es sich um Ungehorsamsstrafen
gegen Zeugen und Sachverständige handelt (f. oben S. 398 fg.
403); ebensowenig wenn die Executionsstrafe des § 775 C.
P. O. in Frage steht (s. oben S. 441. 444).

Nr. 633. Die Begnadigung darf endlich auch nicht in
die Functionen der Polizeigewalt eingreifen, da diese ihre
besonderen, von der Strafrechtspflege verschiedenen Zwecke ver-
folgt, mithin durch die, bloß die Aufhebung von Strafen
bezweckende, Begnadigung bestimmungsgemäß nicht berührt
werden kann.

Hiernach ist es zu entscheiden, ob die Confiscation durch
dje Begnadigung erlassen werden darf. Zweifelsohne nicht,
wenn sie einen civilrechtlichen Character hat, wie die Confis-
cation des Urheberrechtsgesetzes, oder einen polizeilichen
Character, wie die Confiscation des § 295 R. St. G. B.;

*) Vgl. auch Degenkolb, Einlaßzwang und Urtheilsnorm S. 419 fg..
Thon , Rechtsnorm und subjectives Recht S. 226 fg.



Zweifelsohne ja, wenn die Confiscation einen lediglich strafrecht-
lichen Character hat, wie in den normalen Fällen des Reichs-
strafrechts, und fo insbesondere im Patentrecht. Ist nun aber
auch die Begnadigung in dieser Hinsicht rechtlich statthaft, so
wird es nichtsdestoweniger ein Gebot der Begnadigungspolitik
sein, die besondern Verhältnisse des Falles, insbesondere die
präventive Wirkung der Strafe und die naheliegende Möglich-
keit zu berücksichtigen, daß durch das Medium der strafrechtlichen
Confiscation civilrechtliche Verhältnisse geregelt werden, zu deren
genügenden Regelung das positive Privatrecht nicht ausreicht
(oben S. 594); weßhalb der Erlaß der patentrechtlichen
Confiscation in den meisten Fällen nicht als angezeigt erscheinen
dürfte.

Nr. 634. Eigentümliche Schwierigkeiten bieten für das
Begnadigungsrecht die besondern staatsrechtlichen Verhältnisse dar,
welche durch die deutsche Reichsverfassung und das R. St. G. B.
geschaffen worden sind, Heinze, staatsrechtliche und strafrechtliche
Erörterungen S. 73 fg.; da die Souveränitätsrechte eines jeden
deutHen Staatsoberhauptes sich in tkssi auf sämmtliche in
Deutschland zu strafenden Delicte beziehen.

Auf diese Schwierigkeiten, welche durch die Reichsstraf-
proceßordnung bekanntlich nur nach einer Richtung gelösk sind
<§ 484), näher einzugehen, bietet indeß das Patentrecht keinen
besondern Anlaß. Jedoch dürfte, was die Erlassung bereits
erkannter Strafen (aFFratiatio) betrifft, die Ansicht die richtige
sein, daß ein jedes Staatenhaupt die von seinen Gerichten
ausgesprochenen Strafen erlassen kann, Löwe; Strafproceßord-
nung S. 25. 26; was auch bei einer in, mehreren Staaten er-
kannten Gesammtstrafe insofern durchgeführt werden kann, als
sich die einzelnen Zusatzstücke aus dem Urtheil ergeben*), wäh-
rend andernfalls das Gericht, welches die Gesammtstrafe aus-
spricht, den Ausschlag geben dürfte. Löwe S. 26.

'2) Von selbst versteht sich dies bei Geldstrafen, welche einfach addirt
werden. Zur Sache vgl. auch v. B a r in Goltd. X V I I I S. 90. Meyer
Lehrb. § 80 No. 3.
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Nr. 635. Die Begnadigung hebt die noch zu verbüßende
Strafe auf; dagegen fchafft sie kein Aequivalent für die bereits
verbüßte. Dies ergibt sich bei der Freiheitsstrafe von felbst.
Niemanden wird es in den Sinn kommen, die Begnadigung
dahin auszudehnen, daß dem Begnadigten für den bereits er-
littenen Theil der Freiheitsstrafe ein Aequivalent gegeben
wird.

Bezüglich der Geldstrafe könnte es zweifelhaft sein, ob
nicht die bereits strafweise erhobene Geldsumme auf dem Wege
der Begnadigung restituirt werden dürfte. Jedoch ist die Frage
zu verneinen, da mit der Erhebung des Geldes die Strafe ver-
büßt, mithin ein Erlaß derselben nicht mehr möglich ist, vgl.
Ii6F0NX p. 99.

Die Confiscation wird nun allerdings schon mit dem Urtheil
vollzogen, indem der Rechtsübergang mit dem Urtheil ohne
weitere Vermittlung eintritt. Allein der Vollzug gilt auch nur
insoweit, als der Staat den Vollzug will; daher eine nachträg-
liche Eigenthumsrückgabe auf dem Wege der Begnadigung nicht
einen Ersatz für die verbüßte Strafe, sondern einen Verzicht auf
die Totalverbüßung enthält.*) Es könnte ja auch von Anfang
an die Enteignung nur oum äis oder unter einer Resolutiv-
bedingung ausgesprochen werden, und eine Eigenthumsrückgabe
ist nur eine nachträgliche Herabminderung der vollen Strafe
der Eigenthumsentziehung auf eine Eigenthumsentziehung oum
äis. Sofern aber die Gegenstände bereits ihrer besondern Form
oder Zusammensetzung entkeidet wurden, können sie nur in
diesem Zustande restituirt werden, da etwas weiteres gehen das
obige Princip von der bloß aufhebenden, nicht auch ersetzenden
Wirkung der Begnadigung verstoßen würde.

s) Dieser Gesichtspunkt trifft bei der Geldstrafe nicht zu, derm Zweck
nicht' in der vollen oder partiellen Entziehung eines Vermögensstückes,
sondern in der Verminderung oder Beschädigung des Gesammtvermögens
besteht: eine Verminderung auf Zeit ist aber nicht denkbar, da diese höchstens
eine Verminderung des Zinsgenusses, nicht eine Verminderung des Vermögens-
stocks bedeuten würde.
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V. Processualische Durchführung des staatlichen
St ra f rech ts .

Nr. 636. Auch diesen Abschnitt muß ich mit der Bemer-
kung beginnen, daß die nachfolgende Darstellung keine grund-
sätzliche Entwicklung des Strafprozesses, sondern nur eine
aphoristische Darstellung derjenigen Parthieen enthalten kann, in
welchen die Sondermaterie und der allgemeine Theil besonders
instructive Berührungspunkte darbieten und daher die allgemeine
Lehre die besondere beleuchtet und umgekehrt.

Nr. 637. Compétent sind die ordentlichen Strafgerichte,
und zwar in allen Instanzen; insbesondere hat das Patentgesetz
das Beispiel des Urheberrechtsgesetzes nicht befolgt, ^welches in
§ 32 das R.O.H.G. zum obersten Gerichtshof auch für Straf-
sachen beruft, da § 37 Patentges. nur von den bürgerlichen
Rechtstreitigkeiten spricht, Dambach S . 80 — eine offenbar
durch nichts gerechtfertigte Incongruenz der beiden Gesetze.
Die Verbescheidung dev Strafsachen in- letzter Instanz, das
Verfahren über die Nichtigkeitsbeschwerde u. s. w., fällt daher
vorderhand den Landesgerichtshöfen zu; und zwar das ganze
Verfahren, sollten in dasselbe auch particularvroceßualische Ad-
häsionsansprüche verflochten sein. Jedoch ist dieser Zustand
nur noch ein vorübergehender, da das Inslebentreten der Iustiz-
gesetze bevorsteht.

Nach den Iustizgesetzen gehört die Entscheidung über die
Bestrafung des Patentbruchs, da weder der Fall des § 27,
noch de r^a l l des § 75, noch der des § 80 und 136 Z. 1
Gerichtsverfafs. vorliegt, gemäß § 73 Z. 1 vor die Straf-
kammern. Gegen die Urtheile derselben findet nun aber bekannt-
lich in den gesetzlich (§ 376. 377 St . P. O.) bestimmten
Fällen die Revision an das Oberlandesgericht oder an das
Reichsgericht statt, Z 123 Z. 3, § 136 Z. 2 Gerichtsverfassung,
je nachdem die Beschwerde ausschließlich auf die Verletzung
einer in den Landesgesetzen enthaltenen Rechtsnorm gestützt ist
oder/nicht; so d< ^ 5 Reichsgericht i n allen Fällen als Revisions-
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instanz eintritt, wo die Beschwerde entweder ausschließlich oder
doch zugleich auf eine Verletzung einer in den Reichsgefetzen
enthaltenen Rechtsnorm gebaut ist; und da sowohl das Patent-
gefetz als die Reichsstrafpro ceßordnung Neichsgefetze sind, so
wird in derartigen Straffällen die Competenz des Reichsgerichts
durchaus die Regel bilden. Vgl. Schwarze, D. Strafproceß
O. S. 22. 70. 75, Löwe, D. Strafproceß O. S. 81. 113.
121, Keller, Gerichtsverfassungsges. S. 97. 162. 170.

Anderseits gehen Beschwerden wegen Beschlüssen und Ver-
fügungen der Strafkammern (§ 346. 353 St. P. O.) in allen.
Fällen an die Oberlandesgerichte, § 123 Z. 5 Gerichtsverfas-
sung, die Motive dazu S. 70, Schwarze S.71, Löwe S. 114,
Keller S. 162. 163, weil eine Verweisung auch dieser an das
Reichsgericht eine Überlastung desselben herbeigeführt hätte.
Die Beschwerden wegen der Beschlüsse des Untersuchungs-
richters dagegen gehen, ausgenommen den Fall des § 183, an
die Strafkammern, § 72 Gerichtsverfafs., Schwarze S. 71,
Löwe S. 80. 114, Keller S. 95.

Der § 8 Einf. Ges. zur Gerichtsverfassung bezieht sich
nur auf bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, nicht auf Strafsachen,
Löwe S. 1Z; daher es denn nach Inkrafttreten der Iustiz-
gesetze von keinem weiteren Einflüsse sein wird, daß das Patent-
gesetz nur die Civilpatentsachen, nicht auch die Patentstrafsachen
in letzter Instanz an das R. O. H. G. verwiesen hat.

Nr. 638. Die regelmäßige locale Zuständigkeit wird
begründet durch den Ort, wo die strafbare Handlung begangen
wurde: torum äelloti oommisÄ, § 7 St. P. O. Der Streit
über den Ort der That ist noch nicht ausgetragen, obgleich er
sich m. E. von selbst entscheidet, sobald man nur die Momente
der That scharf in's Auge faßt. That ist nicht die innere
Kraftentfaltung des Willens, sondern die Willensaction, die
von dem Willen erzeugte causale Bewegung in der Außenwelt;
vollendet ist die That, wo diese Bewegung ihren bestimmungs-
gemäßen Zielpunkt gefunden, speciell im Strafrecht, wo sie das
zu Verletzende Rechtsgut getroffen hat; gerade, wie der Schuß

Kohler, Patentrecht. 40
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da vollendet ist, wo die Kugel eingeschlagen hat. Was über
dieses Ziel hinaus liegt, ist der Erfolg, ist die causale Wirkung
der That, also etwas., das nicht mehr zur That selbst gehört.

Aehnlich hat man auch ganz richtig im Civilrechte gelehrt,
daß die einmal emittirte Willenserklärung solange agirt, bis
sie an ihre Adresse gelangt ist, Schott, der obligatorische Vertrag
unter Abwesenden S. 164 fg.; ohne diese Lehre ist eine richtige Be-
handlung der Verträge unter Abwesenden rein unmöglich. Dagegen
hat man im Strafrechte, unter völliger Mißkennung des Wesens
5er Willensaction, angenommen, daß der Ort, an welchem der
Wille erzeugt wird, als der Ort der That betrachtet werden
müsse, indem die ganze Causalwirkung, welche außerhalb der
Willenserzeugung liegt, unter den Erfolg Zu subsumiren sei;
oder man> hat unklarer Weise auch noch die Thätigkeit der
leiblichen Organe als Theil der That erklärt und den Erfolg
überall da beginnen lassen, wo die leiblichen Organe in ihrer
Thätigkeit die Außenwelt berühren; während es doch für die
Willensaction völlig unerheblich ist, ob der Wille sich der leib-
lichen oder äußerlicher Organe bedient, und es daher auch der,
allerdings mit Recht perhorrescirten, Fiction, als ob die außer-
leiblichen Werkzeuge gleichsam zu körperlichen Organen würden,
nicht bedarf.

Die richtige Ansicht wurde schon oben in anderem Zusam-
menhange unter Angabe der entsprechenden Litteratur dargelegt,
zu welcher unterdessen noch hinzugekommen ist: H ab er l in in
Goltd. XXV S. 432 fg. (ganz überzeugend) und Haag er in
den bad. Annal. B. 43 S. 358, vgl. auch noch den höchsten
Gerichtsh. München 8/4 1867 Stengl. V I 353, 3/8 1868
Stengl. V I I 20.

Nun hat sich aber dieser Streit, der von einer bedeutenden
Tragweite ist, auch in das Gebiet des Strafprocesses hinüber-
getragen, vgl. Planck, system. Darstellung des D. Strafver-
fahrens S. 76 fg., Wal t h er, Lehrb. des bayr. Strafvroceß.
S. 143 fg., Zachariä, Handb. d. D. Strafproc. I S. 369 fg.
und nunmehr Schwarze, Comment, zur D. Strafproc. O.
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S. 125 fg., Keller, Strafproc.O. S. 7 fg. (meistens un-
richtig), Löwe, Strafproc.O..S. 221 fg. (meist richtig und
treffend); die Frage wirb auch im Patentstrafrecht eine große
Rolle spielen und bedarf daher nach dieser Richtung hin noch
einiger Directive«:

Da der Patentbruch in der rechtswidrigen Herstellung von
Produkten, in der rechtswidrigen Verbreitung solcher und in
der rechtswidrigen Benützung von Arbeitsmitteln besteht, so ist
als Ort der That zu betrachen im ersten Fall der Ort, wo die
Fabrication vollzogen wird; unter mehreren Orten hat derjenige den
Vorzug, wo sie beendigt wird; wahrend, wenn die Beendigung
der Fabrication etwa im Auslande stattfinden würde, also ein
Ort der Beendigung im Inlande nicht existirt,*) oder wenn der
Ort der Beendigung nicht bekannt ist, der bekannte inländische
Ort des letzten Actes der Fabrication den Vorzug hat. Es ist
daher nicht richtig, daß absolut nur der Ort der Beendigung
der maßgebende ist; wohl aber verdient jeweils der Ort des
später» Actes den Vorzug, weil dieser virtuell alle frühern
Acte mitumfaßt.

Das gleiche gilt nicht im Verhältniß der verschiedenen
Acte des Gewerbedelicts, überhaupt des fortgesetzten Delictes;
hier hat der spätere Act keinen Vorzug vor dem frühern und
ist die Herbeiziehung des Princivs der virtuellen Umfassung
früherer Acte (z. B, bei Schwarze S. 127 No. 6) unrichtig.
Vielmehr muß hier jeder Ort, an welchem Fabricationsacte
vorgenommen wurden, in gleicher Weise compétent sein, und
zwar für sämmtliche delicticischen Acte, weil diese sämmtlichen
Acte zur einheitlichen Bestrafung gelangen sollen und daher
vor ein und dasselbe Gericht gehören. Löwe S. 222 (No. ä).

Aus dem Gesagten ergibt sich die Lösung der Frage bei
dem rechtswidrigen Inverkehrbringen von selbst, wobei indeß
zu beachten ist, daß das Inverkehrbringen an ein und derselben
Waare immer und immer wiederholt werden kann (s. oben
S. 100. 101), da nicht, wie bei Preßerzeugnissen durch eine
und dieselbe Veröffentlichung das Publicum mit der Sache

") Man denke an Fälle, wie die S. 515 fg.
40"
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befaßt wird; denn hier handelt es sich um die Verbreitung
körperlicher Dinge, bei der Veröffentlichung um die Verbreitung,
geistiger Dinge, bei welchen das körperliche Substrat nur das
Mittel der in das Publicum zu sendenden Kundgebung ist.

Auch die Benutzung eines Arbeitsmittels » bietet in localer
Beziehung keine Schwierigkeit; maßgebend ist der Ort, an welchem
das Arbeitsmittel functionirt.

I n allen diesen Punkten ändert es nichts an der Sache,
wenn sich der Thäter eines Menschen als Werkzeugs bedient,
mag dieser von oer Nechtswidrigkeit wissen oder nicht; denn
in dem einen, wie in dem andern Fall handelt der intellectuelle
Urheber durch das Medium eines Dritten.

Der Ort der Fabrication, Verbreitung u. s. w. ist daher
entscheidend, wenn es sich um die Verfolgung eines Ingenieurs
handelt, welcher wissentlich die Benützung der patentirten Er-
findung eines Andern an einen gutgläubigen Fabricanten ver-
kauft uyd daher diese Benützung durch den gutgläubigen Fabri-
canten veranlaßt; oder wenn der b ösgläubige Fabricant die Fabrica-
tion von seinen gutgläubigen Arbeitern vollziehen laßt; er ist es aber
ebenso, wenn der Ingenieur dem mit ihm im gemeinsamen
Dolus versirenden Fabricanten Anleitung gibt, in seiner Fabrik
die vatentirte Erfindung eines Andern zur Ausführung zu
bringen u. s. w. Die Unterschiede, welche man in dieser Hin-
sicht zwischen dem eigentlichen Anstifter und dem Anstifter
eines der Rechtswidrigkeit unbewußten Dritten hat aufstellen
wollen, erweisen sich als höchst gekünstelt und unnatürlich,
denn sie beruhen auf einem falschen Princiv.*)

Die übrigen Zuständigkeitsgründe § 8 fg. St .P.O. geben
an dieser Stelle keinen Anlaß zur Erörterung.

Nr. 639. Die Verfolgung des Patentbruchs findet nah
der D. S t . 'P . O., von welcher im Folgenden ausgegangen
wird, nur auf Klage der Staatsanwaltschaft statt. Es
hat hier weder die principale noch die subsidiäre Privat-
klage Raum. Diese letztere, welche der Entwurf der St.
P. O. (8 335) bei allen strafbaren Handlung zuließ, „deren

*) Vgl. auch Herzog in Holtzend. Strafrechtszeituna 187l S. 26s.
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Verfolgung nur auf Antrag eintritt oder bei denen der Straf-
richter neben der Strafe auf eine an den Verletzten zu erlegende
Buße erkennen kann," ist bekanntlich in der Iustizcommission
gestrichen und durch ein anderes Aushülfsmittel (§ 170 fg. St.
P. O.) ersetzt worden, Bericht der Kommission S. 41 fg., 99
fg., Protok. der Iustizkommission '75 S. 627 fg., 76 S. 643
fg., 77 S. 653 fg. 660 fg., 78 S. 671 fg.' 677, 147 S. 891
fg., 154 S. 1046 fg.*)

Die principale Privatklage aber ist auf die Beleidigung
und Körperverletzung beschränkt; sie war im Entwurf der St .
P. O. (8 356, Motive S. 230 fg.) darauf beschränkt und ist
in der Folge trotz mehrfachen Antrags hierauf beschränkt
geblieben, Prot. der Iustizkommiss. 78 S. 671 fg. Wenn daher
die Notiz bei Gareis S. 260, welche auf 414 fg. St. P. O.
verweist, vgl. auch ebenda S. 259 (v. „die strafrechtlichen und
strafproceßualischen Normen"), so verstanden sein sollte, daß der
Patentbruch auf dem Wege der principale« Privatklage zu ver-
folgen sei, so wäre eine solche Behauptung unrichtig. I h r
einziger Anhalt wäre der Abs. 2 des § 414, welcher allerdings
hätte klarer gefaßt werden können:

„Die gleiche Befugniß steht denjenigen zu, welchen in den
Strafgesetzen das Recht, selbstständig auf Bestrafung anzutragen,
beigelegt ist."

Allein diese Bestimmung bezieht sich auf den ersten Abs.
und speciell auf die dort als klagberechtigt.bezeichnete Person;
sie will nur die Legitimation zur Klage auf die übrigen Per-
sonen, welche bei den in Ms. 1 bezeichneten Delicten antrags-
berechtigt sind (vgl. insbesondere § 195. 232 Abs. 3 R.St.G.B.),
erstrecken.

Dies geht, wenn es noch eines weitern Beweises bedürfte,
aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes mit voller Evidenz
hervor.

* ) Daher es eine mehr als auffallende Unrichtigkeit ist, wenn es bei
Landgra f S. 439 heißt,, daß nach der deutschen St. P. O. der Verletzten
neben seinem Antrag bei dem Staatsanwälte, M s dieser nicht anzugreifen
für gut erachtet, als Privatkläger auftreten dürfe! Bezogen ist sich auf
88 414 fg. S t / P . O.!
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Der Abs. 2 des § 414 fand sich in gleicher Fassung bereits
in § 356 des Entwurfs, welcher den 2. Abschnitt des 5. Buchs
eröffnete; dieser Abschnitt führte den Titel: „Privatklage bei
Beleidigungen und Körperverletzungen," während der erste Titel
des 5. Buchs von der subsidiären Privatklage handelte. Als
sodann die Kommission die subsioiäre Privatklage verworfen
hatte, wurde der 1. Abschnitt des 5. Buchs, unter Abstoßung
des ersten §, in den 2. Abschnitt hineingearbeitet, und erhielt
sodann dieser Abschnitt den Titel „Privatklage", da es jetzt nur
noch eine Privatklage gab, nicht mehr eine zweite, besondere
Privatklage, welche als Privatklage bei Beleidigungen und
Körperverletzungen hätte ausgezeichnet werden müssen. Wenn
endlich der°Abs. 3 des § 414 außerdem noch besonders von
dem gesetzlichen Vertreter, bezw. den gesetzlichen Organen des
Verletzten spricht, so ist dies, wie die Motive zu § 336 des
Entw. (S 224) beweisen, nur deßhalb geschehen, um die Zu-
lässigkeit der Privatklage auf diese Personen zu beschränken und
insbesondere den minderjährigen Verletzten von der Privatklage
auszuschließen. Vgl. auch Löwe S. 48, Keller St. P. O.
S. 148. 149.

Nr. 640. Die öffentliche Klage kann erst erfolgen, wenn
das Strafrecht des Staates begründet ist. Hierzu bedarf es
aber, wie oben erwähnt, des Antrags des Verletzten. Der
Antrag nimmt eine von der öffentlichen Klage geschiedene
Stellung ein, weil die öffentliche Klage von einem ganz andern
Factor, von der öffentlichen Anklagebehörde, erhoben wird,
daher der Antrag nicht schon in der Klage enthalten sein kann.

Für diesen, von der Klage geschiedenen, Antrag hat die
St. P. O. eine besondere Form vorgeschrieben; derselbe soll
entweder beim Gerichte oder bei der Staatsanwaltschaft zu
Protokoll oder schriftlich, oder bei der Polizeibehörde oder einem
Beamten der Polizei schriftlich eingereicht werden — in
anderer Form würde er nicht genügen, um das staatliche
Strafrecht zu persiciren und die Frist zu wahren. Wenn daher
Klostermann, Patentgef. S. 260, angibt, der Antrag sei an
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keine Form gebunden, so ist dies schon jetzt nur in beschränkter
Weise richtig, z. B. nicht nach der bad. St.P.O. § 58,
völlig unrichtig ist es für die Zeit nach Inkrafttreten der
Iustizgesetze.

Uebrigens würde ein bloßer Formfehler im Protokolle den
Antrag nicht vitiiren, soferne nur das Niedergeschriebene als
ein die betr. Erklärung enthaltendes Protokoll betrachtet wer-
den kann. Vgl. bad. Annal. B. 43 S. 29. Eine nicht unter-
schriebene Eingabe dagegen würde nicht genügen; ebensowenig
die Eingabe eines Anwalts, welcher die schriftliche Vollmacht fehlt,
weil nur die Vollmacht der Erklärung eines Dritten die Wirkung
auf den Vollmachtgeber verleiht, und dieselbe daher, als ein
wesentlicher Factor des Antragsactes, an dem Erforderniß der
Schriftlichkeit theilnimmt. Dagegen wird wohl eine telegra-
phische Erklärung als eine schriftliche zu betrachten fein (a. A.
Ob. trib. Berlin 13/9 1877 Oppenhoff Rechtspr. XVI I I
S. 557).

Nr. 641. Daß das Anklagemonopol der Staatsanwalt-
schaft trotz Einführung des Legalitätsprincivs (§ 152 Abf. 2
St. P. O.) nicht genüge, um den Interessen des Verletzten die
nöthige Garantie zu bieten, ist eine längst eingewurzelte Ueber-
zeugung, über welche zu discutiren hier nicht der Ort ist.*)

Die D.St.P.O. hat zur Abhülfe dieses Mangels, unter
Verwerfung der fubsidiären Privatklage, zu einer Institution
gegriffen, welche bereits in mehreren Länder heimisch ist**)
und sich, wie ich aus der bad. Praxis weiß, vollkommen bewährt
hat***): die Berufung gegen die Anklageverweigerung der
Staatsanwaltschaft an eine richterliche Instanz, deren Beschluß
sich die Anklagebehörde unterwerfen muß, § 170 fg. St .P.O.

*) Vgl. z. B. v. Ba r , Kritik der Principien des Entw. «äner D. St.
P. O. S. 6 fg.

" " ) Vgl, bad. St. P. O. § 61 und Beilage zu deu Motiven der D
St. P. O. S. 155 fg.

-'-»«) Besser wohl, als. das immerhin bedenkliche Experiment einer sub>
sidiären Privatklage.
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Zu dieser richterlichen Entscheidung ist das Oberlandes-
gericht zuständig, § 170 Abs. 3; die Beschwerde an dasselbe ist
binnen einer bestimmten Frist einzubringen und es kann das
Oberlandesgericht dem Beschwerdeführer die Stellung einer
Caution binnen einer bestimmten Frist auferlegen, § 17t). 174
S t . P. O. Wird die Beschwerde verworfen, so hat der Be-
schwerdeführer die Kosten zu tragen, § 172. 174 Abs. 2. 175;
wird ihr stattgegeben, so hat die Staatsanwaltschaft die Anklage
im Sinne des richterlichen Bescheides zu erheben, § 173; die
subsidiäre Aufstellung eines Anwalts zur Anklageerhebung
wurde ausdrücklich abgelehnt, Prot. der Iustizk. 76 S . 650 fg.
Jedoch kann sich der in seinem Vermögensrechte betroffene An-
tragsteller, welcher den richterlichen Bescheid veranlaßt hat, dem
Verfahren als Nebenkläger anschließen, § 435 Abs. 2, Prot.
der Iustizk. 155 S. 1055 fg., worüber alsbald näher zu
handeln ist.

Nr. 642. Die Voruntersuchung hat es nicht nur mit der
Feststellung des concreten Sachverhältnisses, sondern auch mit
der Sicherung des eventuellen künftigen Strafvollzuges zu thun.
Was für die Freiheitsstrafe die Untersuchungshaft, das ist für
die Confiscation die Beschlagnahme des OoMsoanäum; daher
nach § 94 S t . P. O. nicht nur die Gegenstände, „welche als
Beweismittel für die Untersuchung von Bedeutung sein können,"
sondern auch diejenigen, „welche der Einziehung unterliegen", in
Verwahrung zu nehmen oder in anderer Weise sicher zu stellen
sind.

Um zu dieser Beschlagnahme zu gelangen, gewährt das
Gesetz zwei Mi t te l , die Durchsuchung und den Zeugnißzwang.
Zwar spricht der § 102 St . P. O. von der Durchsuchung der
Lokalitäten eines der That oder Theilnahme Verdächtigen nur,
sofern die Durchsuchung „zur Aufsindung von Beweismitteln
führen würde." Da aber die zu confiscirenden Gegenstände auch
als Beweismittel fungiren werden, sofern sie über die Art und den
Umfang der delicticischen Thätigkeit Kunde geben, so wird die
Durchsuchung zu diesem Zwecke wohl keinem Anstände unter-
liegen; vgl. auch § 103 („Spuren einer strafbaren Handlung"
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„Beschlagnahme bestimmter Gegenstände"). Eine Durchsuchung
der Räume dritter Personen setzt in der Regel voraus, nicht
nur, daß allgemeine Gründe vorliegen, daß in der Localität
des Dritten etwas für die Untersuchung ersprießliches zu finden
ist; sondern daß suecielle Anhaltspunkte dafür vorhanden sind,
daß bestimmte Gegenstände, hier also OonüsoHnäH bestimmter
Art, sich in der Localität befinden. § 103 St. P. O., vgl.
Zachariä, Strafproc. I I S. 167 fg.

Die Benützung des Zeugnißzwangs wird dadurch ermöglicht,
daß der Zeuge über den Verbleib der Ueberführungsstücke,
wie über den Verbleib von Objecten. deren man zur Ausübung
des staatlichen Strafrechts bedarf, also auch über den Verbleib
von OoQÜ8(Hiiäk!, Auskunft geben muß. Verweigert er über-
haupt die Aussage, so treten die gesetzlichen Beugungs- und
Strafmittel ein, tz 69 St. P. O.; ebenso, aber auch, wenn er
die Aussage über den einen Punkt gibt, über den andern Punkt
verweigert; so insbesondere wenn er angibt, daß er im Besitz
von Ueberftthrungsstücken oder von Oouü8«aiiäa sich befindet,
aber über den Ort ihres Befindens die Auskunft ablehnt; hier
liegt eine partielle Zeugnißverweigerung vor. Daher ergibt
sich die Bestimmung des § 95 Abs. 2 St. P. O. aus den all-
gemeinen Regeln über die Zeugenpsticht; er bestimmt nichts,
was nicht schon aus der Zeugenpflicht folgen würde.

Leugnet ein Zouge, im Besitze derartiger Gegenstände zu
sein oder ihren sonstigen Verwahrungsort zu kennen, so macht
er vielleicht eine falsche Aussage, allein er verweigert seine Aus-
sage nicht; daher in diesem Falle von einer Anwendung der
Zeugenzwangsmittel keine Rede sein kann, auch wenn der Unter-
suchungsrichter, bezw. Amtsrichter von dem Gegentheil überzeugt
sein sollte.

Jedoch stehen die richterlichen Organe einer solchen Aussage
nicht machtlos gegenüber, indem es in derartigen Fällen, sofern
nur die-Aussage von der nöthigen Erheblichkeit ist, gestattet
sein kann, den Zeugen bereits im Vorverfahren zu beeidigen,
§ 65 St. P. O., und dadurch eine richtige Aussage desselben
zu erzielen.
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Der Zeugnißzwang zur Erlangung der OoMsoanäa ist nur
gegen zeugenpstichtige Personen zulässig, daher nicht gegen Thäter
oder Teilnehmer; daher nicht gegen diejenigen Personen,
welche das Gesetz von der Zeugenpsticht dispensirt, § 51 fg.
St. P. O.

Dagegen ist das Mittel der Durchsuchung, als richterlicher
Ofsicialerforschungsact, nicht auf die Zeugnißpflicht gebaut, und
wird es daher von den Beschränkungen des Zeugnißzwanges
nicht berührt.

Ueber die behördliche Competenz zur Beschlagnahme s. § 98,
zur Durchsuchung, § 105, zur Verhängung der Zeugenzwangs-
mittel, § 69 St. P. O.

Nr. 643. Kommen in der Strafverhandlung technische
Fragen zur Sprache, so kann das Gericht ein Gutachten des
Patentamtes einholen, § 18 Patentges.

Bezüglich des Nähern ist auf die obigen Ausführungen
S. 488 zu verweisen Insbesondere steht es auch hier dem Ge-
richet zu, anstatt des Patentamtes andere Sachverständige bei-,
zuzuziehen, da § 73 Abs. 2 St.P.O. ebensowenig widerspricht,
als der § 369 Abs. 2 C. P. O.

Für die Instruction an die Sachverständigen ist dasjenige zu
benützen, was oben ausführlich über die Frage der Identität
und Neuheit technischer Combinationen entwickelt worden ist.

Nr. 644. Behauptet der Angeklagte die Nichtigkeit des
Patentes, so kann das Gericht von Amtswegen das Strafver-
fähren bis zur patentamtlichen Entscheidung der Frage ein-
stellen, arF. § 261 St. P. O.;*) obligatorisch ist die Abgabe
an das Patentamt nicht, da hier die Entscheidung der Nichtig-
keitsfrage stets nur ein Präjudicialpunkt, niemals der Punkt

*) Bekanntlich bestimmt das französische Gesetz das Gegentheil, A r t . 46 :
Ii« tribunal eorrootionnol, 8ai8i ä'nn« action pouräelit äeoontretayon, statuera
sur les exception Hui seraient tires8 par le provenu, 8«it <le la nullité
«u äe la äe«lleanoo dn brevet, 8vit des yueMons ie!ative8 ä la pronriste

brevet.
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m tb68i ist (f. oben S. 240 fg. 243. 442 fg. 468). Jedoch
muß einem diesbezüglichen Antrag, sei es des Beklagten, sei es
des strafproceßualischen Intervenienten (Nebenklägers), stattgegeben
werden, vgl. die oben angeführten Stellen, da den Parteien
das Recht nicht verkümmert werden darf, diese Frage ein und
für allemal und für alle daraus fließenden Consequenzen zur
Erledigung zu bringen, aiF. § 253 C.P.O.; insbesondere wenn
von dem Nebenkläger der Ausspruch einer Buße beantragt und
dadurch zugleich civilrechtliche Interessen in Mitleidenschaft
gezogen werden.

Nr.,645. Eine interessante Neuschöpfung der D.St.P.O.,
zu welcher sich allerdings bereits in dem bisherigen Rechte
Ansätze fanden, ist das Institut der Nebenklage oder der straf-
proceßualischen Nebenintervention, § 435 fg. St.P.O., Motive
zur St.P.O. S. 235 fg., K.B. S. 99 fg., Prot. der Iustizk.
78 S. 675 fg., 155 S. 1055 fg. Dieselbe verhält sich zur
strafrechtlichen Privatklage, wie die Nebenintervention zur Civil-
klage: der Internement ist berechtigt, gleich einem Privat-
kläger (§ 437 St. P. O.), im Laufe des Strafprocesses die, der
proceßualischen Anklägerrolle entsprechenden. Angriffsacte vorzu-
nehmen, in der Voruntersuchung wichtigen Erhebungen beizu-
wohnen, § 425 ol. 191 St. P. O., durch seinen Anwalt Acten-
einsicht zu nehmen, § 425 ok. 194 St. P. O., Zeugen und
Sachverständige in Vorschlag zu bringen § 426, Zeugen un-
mittelbar zu laden § 426 Abs. 2 St. P. O., Beschwerde zu
führen § 346 St. P. O.,*) Rechtsmittel unabhängig von dem
öffentlichen Ankläger einzulegen, § 430. 441 St. P. O., u,td
zwar dieselben Rechtsmittel, welche dem öffentlichen Ankläger
zustehen; endlich eine Wiederaufnahme des Verfahrens in dem-
selben Umfange wie dieser zu veranlassen, § 402 ol. 430 St.
P. O. Nur muß, sofern es sich um Erklärungen handelt,
welche für richterliche Acte entscheidend sind, und welche nur
einheitlich abgegeben werden können (vgl. z. B. § 124 Abs. 2

") Schwarze, Comment S. 577 gegen V o i t u s Comment, zu St.
P.O. S. 442.
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St. P. O.), die Erklärung des Hauptklägers (Staatsanwalts)
prävaliren, vgl. § 64 C. H. O. und § 437 Ms. 2 St. P. O.

Nr. 646. Die Rolle des Intervenienten beginnt mit dem
Anschlüsse an das Verfahren; die Anschlußerklärung muß bei
dem Gerichte schriftlich eingereicht werden, § 436; der sich An-
schließende muß sich dabei in entsprechender Weise legitimiren,
das Gericht hat seine Legitimation von Amtswegen zu prüfen.

Die Intervention kann auch durch einen Stellvertreter
geschehen, die Stellvertretung kann durch Vollmacht begründet
werden, alles wie bei der Privatklage, §418,440St.P.O. Ob
eine allgemeine Vollmacht soweit reicht, ist eine Frage des ein-
zelnen Falles; eine Vollmacht nur für Vermögensverhältnisse
würde nicht genügen; daher auch der allgemeine Stellvertreter
des § 12 Patentges. und des § 34 der Bekanntm. v. 11/7
1877, als solcher, noch nicht zur Vertretung als strafrechtlicher
Intervenient legitimirt ist.

Obligat ist die Stellvertretung, wenn der Intervenient
nicht die nöthige geistige Entwicklung hat, um gerichtlich auf-
zutreten; die Fähigkeit hierzu ist nach den allgemeinen Regeln
über die Gerichtsfähigkeit, und da diese des nähern nur in der
C.P.O. ausgeführt sind, nach den Regeln des Civilprocesses
zubeurtheilen.DieGrundsätzeüberdenStrafantrag,§65 R.St.G.V.
können hier nicht analog angezogen werden, da es sich dort um
eine momentane Aeüßerung, hier aber um ein systematisches
Eingreifen in den Proceßgang handelt; daher auch' schon bei
der Privatklage, also bei der princivalen strafrechtlichen Action,
nicht der handlungsbefchränkte Minderjährige, sondern nur sein
gesetzlicher Vertreter zur gerichtlichen Handlung berufen ist,
§ 414 Abs. 3 St.P.O., Motive zu § 336 des Entw., S. 224.

Der legitime Vertreter ist der durch den Staat, oder die
Familiengenossenschaft aufgestellte allgemeine Vormund, welchem
nicht nur die Vermögensverwaltung, sondern die allgemeine
Interessenvertretung überantwortet ist, § 414 Abs. 3 St.P.O.,
vorbehaltlich der Bestellung eines Svecialcurators im einzelnen
Falle. Eine gesetzliche Vermögensverwaltung, wie die des
onrawr.aboutis, würde nicht genügen.
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Nr. 647. Der Intervenient muß den Proceß in der
Lage aufnehmen, in welcher er sich befindet, tz 438.. 439 St.
P.O., vgl. § 64 C.P.O. Es steht ihm nicht zu, wegen ver-
späteten Anschlusses eine Verzögerung der Proceßhandlungen zu
begehren, § 438 St.P.O. Mi t dieser Bestimmung ist keines-
wegs, wie Dochow, Buße S. 58, behauptet, eine wirksame
Intervention unmöglich gemacht; vielmehr muß ein jeder acces-
sorischer Intervenient, auch im Civilprocesse, seine Schritte dem
ordnungsmäßigen Proceßgange unterordnen.

Uebrigens ist die Intervention in jeder Lage des Processes
und in jeder Instanz möglich, vgl. § 63 C.P.O.; sie ist auch
nach dem Urtheil möglich, um ein Rechtsmittel einzuführen; nur
nicht auf das muß eben noch die Nechtsmittelfrist laufen und
der Hauptkläger Rechtsmittel bereits vorher verzichtet haben,
§ 439 St.P.O.

Nr. 648. Die strafvroceßualische Intervention ist im
Patentstrafrecht von der äußersten Wichtigkeit. Sie steht, wie
oben erwähnt, demjenigen in seinem Vermögen Verletzten zu,
welcher, von der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen, die Erhebung
der Anklage durch richterlichen Bescheid erzwungen hat, § 435
Abs. 2; allein im Patentstrafrecht trifft noch ein zweiter, viel
weitergehender Gesichtspunkt ein: anschlußberechtigt ist jeder,
welcher die Zuerkennung einer Buße verlangen kann, § 443
St.P.O., gleichgültig, ob er sie wirklich verlangt oder nicht;
und da der Verletzte im Patentrechte, ähnlich wie in § 188.
231 N.St.G.B., ähnlich wie im Urheberrechte § 18 Abs. 4
(vgl. hiermit Kunstwerkges. §16, Mustergef. §14, Photogravhie-
ges. § 9) und im Markenrechte § 15, zum Antrag auf Buße
berechtigt ist, § 36 Patentges., so ist derselbe auch stets zur
Nebenklage berechtigt, also auch wenn die Staatsanwaltschaft
freiwillig die öffentliche Klage erhoben hat.*)

Das Recht des Anschlusses ist, ebenso wie das Recht des
Strafantrags, ein persönliches Recht des Verletzten, welches auf

*) Eine andere Art der strafprocehualischen Intervention s. in 8 478
St.P.O.
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seine Erben nicht übergeht und daher mit seinem Tode erlischt,
§ 442 St.P.O.

Nr. 649. Die Nebenklage nimmt eine besondere Gestalt
an, wenn sie benützt wird, um eine Buße zu beanspruchen; hier
muß nämlich der Anschluß in erster Instanz erfolgen, § 444
St.P.O.,*) und mit einem bestimmten, die Höhe der verlängten
Buße bezeichnenden Antrag verbunden sein.

Auch wurde von der Iustizkommission in erster Lesung der
Zusatz beschlossen, § 374ä: „Gegen die Abweisung des Anspruchs
auf Buße durch das Strafgericht kann der Nebenkläger die
Revision auf die Verletzung einer Rechtsnorm über das Ver-
fahren nicht stützen," Prot. 78 S. 682 fg., Beschlüsse der
Kommiss. S. 157. Allein dieser Zusatz wurde in zweiter Lesung
gestrichen, Prot. 154 S. 1058 „da die Beschränkung der Re-
vision des Nebenklägers auf Verletzung einer materiellen Rechts-
norm sich" durch nichts empfehle;" so daß hier einfach die
Regel gilt. Vgl. Schwarze, Comment. S. 579.

Die strafvroceßualische Intervention zur Erlangung der
Buße hat viele äußerliche Aehnlichkeit mit dem in Frank-
reich und auch in manchen Theilen Deutschlands bis jetzt noch

.bestehenden Adhäsionsvroceß, d ä'm8tr. art. 3, Hs l is I I ni-.
601 fg., Schwarze im Arch. f. Criminalrecht 1852 S.350 fg.,
Planck S. 636, Zachariä I S. 223 fg., Walther, Lehrb.
des bayr. Strafproc. R. (Einleitung) S. 17 fg., Or t l o f f in
Goltd. Arch. XXH S.472fh.; mit dem Adhäsionsproceß, welcher
in der deutschen St .P.O. wohl einem unzeitigen Doctrinaris-
mus zum Opfer gefallen ist, Motive S. 238 fg., vgl. Prot.
der Iustizk. 78 S. 685 fg.**) Nichtsdestoweniger ist sie innerlich

*) Dies wurde auch schon nach dem seitherigen Rechte angenommen.
Ist übrigms das Urtheil cassirt und die Sache zur nochmaligen Verhandlung
zurückverwiesen worden, so schwebt sie wieder in erster Instanz, und ist daher
die Intervention zum Zweck der Zuerkennung der Buße wieder zulässig. O.
tris. Berlin 8/4 1875 G. X X I I I S. 330 fg.

**) I n der badischen Praxis hat sich derselbe vollkommen bewährt, und
wurde er sehr häusig benützt., vgl. die Motive zur bad. Straf. P. O. von
1864 S . 116. Vgl. auch Schwarze Comment. S . 580.
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weit verschieden.̂ ) Der Adhäsionsproceß ist ein auf den
Strafproceß gepfropfter, strafrechtlich gefärbter Civilproceß,
welcher den strafproceßualischen Beweis zu gleicher Zeit für
sicĥ  benutzt; daher ihm denn auch bei consequenter Durch-
führung immer einige Selbstständigkeit verbleibt, insbesondere
bezüglich der Verfolgung der Rechtsmittel, Planck S. 649 fg.,
bad. St.P.O. § 336, erster Entw. der D.St.P.O. § 333. 334.**)

Ganz anders verhält es sich mit der strafproceßualischen
Intervention.

Die Function der Intervenienten ist eine lediglich straf-
proceßualische, ebenso wie die des Privatklägers; ihr Ziel und
Zweck ist nicht ein neben dem Strafurtheil einhergehendes
Civilurtheil, sondern ein bestimmt qualiftcirtes Strafurtheil,
welches auch nur mit den strafproceßualischen Mitteln ange-
griffen werden kann.

Dies wird sich ergeben, wenn die neue Rechtsinstitution
der Buße näher beleuchtet worden ist.

Nr. 650. Dieses räthselhafte Institut ist bis in die
neueste Zeit der Gegenstand eifriger Debatten und mannigfacher,
theilweise ganz hervorragender litterarischer Arbeiten gewesen,
unter welchen vor Allem die Schrift von Wächter, die Buße
bei Beleidigungen und Körperverletzungen (1874), und die von
H)ochow, die Buße im Strafrecht und Strafproceß (1875) zu
nennen sind. Trotzdem ist bis jetzt m.E. das Räthjel noch nicht
geläst, das Wesen des Institutes noch nicht klargelegt. Selbst
in den gesetzgeberischen Kreisen ist man keineswegs darüber
einig. Während die Motive zum ersten Entw. der St. P. O.
(1873) S. 278 erklärten: „die Buße ivird in vroceßualischer
Hinsicht wie die Strafe behandelt." „Es entspricht dies dem
Grundgedanken, auf welchem die Bestimmungen über die Bußen

s) Daher denn auch der erste Entw. der St. P. O. § 314 fg., 332 fg.
ganz richtig zwischen dem Anschluß des Verletzten als Nebenkläger und als
Civilkläger unterschied.

*^) Diese Bestimmungen enthalten zugleich die Antwort auf die unbe-
gründeten Einwürfe der Motive zur D.St.P.O. S . 240. Vgl. auch Dochow.
Vuße S. 55.
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(§ 188. 231 St. G. V.) beruhen, insofern diese Bußen über-
wiegend den Character von Privatstrafen haben" — sagen
uns die Motive zu dem, dem Reichstag vorgelegten, Entwurf
(S. 236), „daß die Buße ihrer rechtlichen Natur nach nicht
sowohl als Strafe, denn als Entschädigung aufzufassen ist;"
und in der Iustizkommission erklärte Schwarze zu § 367 des
Entw. der St.P.O., wiederum die letztere Auffassung für un-
richtig; denn „diese Auffassung, welcher schon das Wort „Buße"
nicht entspreche, passe schon deßhalb nicht zu § 186 St. G. B.,
weil derselbe eine Buße ohne jeden eingetretenen Schaden und
wegen bloßer Gefährdung zulasse;" deßhalb sei die Meinung
Wächter's die richtige, „daß die Buße sowohl Entschädigung
als auch Strafe sei" worauf dann wieder Struckmann
und Reichensperger den Entschädigungsstandpunkt vertraten,
Prot. 78 S. 682. 683. Und daß bei Berathüng des Urheber-
rechts- und Markenschutzgesetzes der Gesichtspunkt der Ent-
schädigung der vorwiegende war, wurde bereits von Andern gezeigt,
Dochow S. 29 fg., Dambach in Holtzend. IV S. 491; wäh-
rend die Vorarbeiten des Patentges. (Mot. S. 35, Komm^ B.
S. 40 fg., Reichstag Sitz. 34 S. 942, 36 S. 1014) Nichts
zur Klärung der Frage beitragen.

Bei dieser Sachlage kann es sich nicht darum handeln,
aus den motivirenden Aeußerungen des Gesetzgebers sich ein
klares Bild zu schaffen, welches den einzelnen Gesetzesbestim-
mungen zur Folie dienen würde; vielmehr ist dasjenige, was
der Gesetzgeber mehr inftinctiv fühlte, als klar erkannte, zumeist
aus den schließlichen Aeußerungen des Gesetzgebers, aus den
Gesetzesbestimmungen selbst zu erforschen. Die Wissenschaft steht
hier, wie so oft, dem Gesetzgeber in ähnlicher Weise gegenüber,
wie dem Gewohnheitsrechte; wie dieses, sind oft die gesetz-
geberischen Acte mehr das Erzeugniß eines unbewußt wirkenden
Gestaltungstriebes, als einer klaren, das resultirende Rechtsm-
stitut vorausschauenden Erkenntniß.*) Diese wissenschaftliche

«) M i t Recht bemerkt J o h n in der Jenaer Litteraturzeitung 1875
Nr. 33 S. 570: „Eine theoretisch befriedigende Auslegung der Gesetze wird
immer nur unter der Voraussetzung möglich sein, daß etwas zu Ende gedachtes
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Operation ist jetzt wesentlich erleichtert, nachdem die Bestim-
mungen der St-P.O. vorliegen und somit das Institut gesetzlich
ausgebaut ist.

Nr. 651. Es sind hierbei zwei Fragen wesentlich zu
scheiden:

1. welches ist der Character der Berechtigung desjenigen,
welcher die Buße beansprucht,

2. welches ist der Inhalt dieser Berechtigung?

Die erste Frage ist scheinbar sehr einfach.- es besteht ein
persönlicher Civilanspruch, der neben dem Strafproceß ver-
handelt wird und in dem Strafurtheil mit seine Erledigung
findet. Allein dieser Ansicht stünde bereits das Bedenken ent
gegen, daß dieser Anspruch unerklärlicher Weise nur im Straf-,
nicht auch im Civilverfahren geltend gemacht werden kann:
während doch dieGeltendmachung eines Civilrechts auf straf-
proceßualischem Wege immer nur eine im Interesse der Ge-
.schäftserleichterung gemachte Ausnahme ist. Interessant ist es
in dieser Hinsicht, daß der erste Entw. der St.P.O. (1872/73)
in § 336 ausdrücklich verordnete, daß der die'Zuerkennung der
Buße verlangende Verletzte sich als Nebenkläger, nicht als
Civilkläger, anzuschließen habe, vgl. dazu Motive S. 278.279;
womit gleichfalls der Gedanke ausgesprochen war, daß es sich
um eine strafproceßualische, nicht um eine mit dem Strafproceß
verbundene civilvroceßualicheFunction handelt. Dementsprechend
in der St.P.O. derAdhäsionsvroceß ausnahmslos gefallen ist,
wurde, nachdem das rein strafproceßualische Institut der Neben-
klage (bezw. Privatklage § 446) für. die Buße verwendet.

Nun könnte man dieses immerhin als eine Eigenheit
des specifischen Anspruchs erklären, welcher nicht auf dem ordent-

von dem Gesetzgeber in das Gesetz hineingelegt worden ist," und speciell von
der Buße ( S . 571): „D ie Sache ist eben nicht zu Ende gedacht, wenn schon
nicht verkannt werden soll, daß wenigstens Ansätze eines Gedankens gewonnen
sind.

K o h l e r , Patentrecht. 41
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lichen civilproceßualifchen Wege, sondern in anderer Weise zur
rechtlichen Wirksamkeit gelange (f. oben S. 421. 422).

Allein auch dieser Ansicht werfen sich unüberwindliche
Schwierigkeiten in den Weg.

Der Anspruch kommt nur zur Geltung, wenn sich ein
Strafproceß wirklich entwickelt; er zerfällt, wenn der Verletzte
ohne Antrag stirbt oder die Antragsfrist verstreichen läßt; wenn
der Staatsanwalt die Verfolgung ablehnt und die dagegen
erhobene Beschwerde ohne Erfolg bleibt; er zerfällt, wenn der
Verletzer des Rechts vor rechtskräftigem Strafurtheil stirbt, —
ohne daß irgend welche Vorsorge für den in jenem Verfahren
mit zur Action zu gelangenden Anspruch getroffen wäre! Hier
konnte nun allerdings noch Fuchs, Anklage undAntragsdelicte
S. 57. 58, annehmen, daß die Erben des Verletzten, wenn kein
Strafantrag gestellt ist, ein Verfahren, lediglich zur Erlangung der
Buße veranlassen könnten. Allein diese Annahme ist nach der
D.St.P.O. nicht mehr möglich.

I m Gegentheil: während noch Wächter, Buße S. 56, und
D ochow in Holtzend. I I I S.3 76 No. 9 behaupteten, daß, wenn nur
im Strafverfahren der Antrag auf Buße rit6 gestellt sei, die
Buße auf die Erben des Verletzten übergehe, so bestimmt die
St.P.O. in § 444 Abs. 4 sogar: „der Anspruch auf Buße
kann -von den Erben des Verletzten nicht erhoben oder fort-
gesetzt werden."") Hier erklärt nun allerdings Herzog im
Gerichtss. B. 29 S. 423, der Gesetzgeber habe sich zu
Nngunsten der Buße auf einen singulären Standpunkt gestellt,
über den sich nicht rechten läßt." Allein es wäre doch zuerst
zu prüfen, ob nicht der andere Standpunkt, von welchem aus
dieses als singulär erscheint, eben ein unrichtiger ist; um so
mehr, als jene Bestimmung bereits von S t en g le in , welcher,,
wenn auch nicht in der Gesammtaufstellung, fo doch im. Detail
vielfach der Wahrheit am nächsten gekommen ist, im Gerichts-
saal A.- 24 S. 332 vertreten worden war.

s) Das letztere wird von Landgraf S. 146, wie von Gare is
S. 265 übersehen (v. „auf die Erben geht der Anspruch des Beschädigten"
(auf Buße) „über, wenn er von diesem erhoben würde)."
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Wenn nun schon alle diese Umstände die Annahme eines,
bereits vor dem rechtskräftigen Urtheile bestehenden, Anspruchs
zu einer sehr schwierigen machen, so fällt noch ein Umstand
gänzlich entscheidend in's Gewicht, welcher nach meiner Anficht
diese Annahme völlig ausschließt.- der Umstand nämlich, ..daß es
völlig in das Ermessen des Richters gestellt ist, ob er auf Buße
erkennt oder nichts er ist nicht gehalten, unter bestimmten ob-
jectiven Verhältnissen auf Buße zu erkennen; vielmehr unter-
liegt dies seinem, durch die Erwägung aller Umstände geleiteten
Ermessen: er kann das Begehren zurückweisen, wenn ".s im
concreten Falle" eine Härte zu involviren scheint; er kann es
zurückweisen, wenn es den Gang des Strafverfahrens ungebühr-
lich aufhält «.s.w., Wächter S.45, S o n t a g inderMünchner
krit. V.schrift X V I I S . 215 fg., Meves Markenschutz S.-231.

Noch mehr: er ist überhaupt nicht gehalten, über den An-
trag zu erkennen, entweder ihm zu entsprechen oder ihn zu
verwerfen; er ist nicht in das Dilemma gestellt, in welches jeder
Richter über erhobene Ansprüche gestellt ist, daß er entweder
pro oder ooutia entscheide; vielmehr steht es ihm frei, über-
haupt nicht zu entscheiden und den Antrag unerledigt zu lassen;
ja, er muß ihn unerledigt lassen, wenn er nicht auf Buße erkennen
wi l l ; denn er kann den Antrag nicht in der Art verwerfen, daß
die in ihm enthaltene Rechtssubstanz dadurch consumirt würde.

Eine derartige Behandlung ist aber mit der Annahme eines
zu Grunde liegenden Anspruchs völlig unvereinbar; mindestens
wäre sie eine völlig beispiellose.

Daraus folgt dann die einzig richtige Auffassung von selbst:
Vor dem richterlichen Urtheil, welches die Buße „zuerkennt,"
existirt überhaupt kein Anspruch auf Buße, sondern nur der
Keim eines solchen, welcher sich unter Hinzutritt des richter-
lichen Erkenntnisses zu einem vollen Anspruch entwickeln kann.
Das strafrichterliche Urtheil, wenn es Buße zuerkennt, ist nicht'
declaratorischer, sondern constitutiver Natur; es erkennt nicht
„über", sondern es erkennt „zu"; es judicirt nicht, sondern es
adjudicirt.
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Daraus ergeben sich alle obigen Erscheinungen von selbst,
ohne daß man bezüglich irgend eines Punktes auf gesetzliche
Willkür zu pochen hat.

Nunmehr ist es völlig begründet, daß die Buße nur im
Strafvroceß und nur in strafproceßualischer Form angestrebt
werden kann, denn dies ist das Lebenselement, in welchem sich
der Anspruch bildet; nunmehr ist es klar, daß die Anwartschaft
auf Buße in die Brüche geht, wenn der Strafvroceß aus irgend
einem Grunde nicht stattfindet; nunmehr ist es klar, daß mit
dem Tode des. Berechtigten auch die Möglichkeit der Zuerken-
nung der Buße erlischt, da der Anwärter nun nicht mehr zu
der Zeit lebt, in welcher sich der Anspruch verwirklichen sollte.
Daraus ergibt sich noch die weitere Consequenz, welche bereits
von Andern richtig erkannt worden ist: die Buße kann nicht
zum voraus in der Art cedirt werden, daß nunmehr der Ces-
sionar die strafproceßuälischen Acte vornimmt, Stenglein
S. 332. Jedoch, ist eine Cession in der Art möglich, daß der
mit dem Urtheil in der Person des Verletzten entspringende
Anspruch sofort auf den Cessionar übergeht, vgl. oben S. 471.

Endlich ist hiermit sehr wohl erklärt, warum der Straf-
richter auf Buße erkennen kann, aber nicht muß; denn darin,
daß er auf Buße erkennt, daß er an der Erzeugung des An-
spruchs mitarbeitet, fungirt er als Strafrichter, welcher ebenso,
wie bei der Zumessung der Strafe, sich von strafrechtlichen und
strafproceßuälischen Rücksichten leiten läßt.

Und ferner, wenn er die Mithülfe zur Erzeugung des An-
spruchs verweigert, wenn er also von der Zuerkennung einer
Buße absieht, so ist dies nur die Verweigerung einer Function,
nicht die Aberkennung des im Antrag auf Buße enthaltenen
Rechtsstoffs, so daß eine Consumtion des letztern nicht erfolgt
und nicht erfolgen kann.

Nr. 652. Mit dem die Buße zuerkennenden Urtheile, — und
zwar, wenn ein Rechtsmittel ergriffen wurde, mit dem letzten
Urtheil, wenn nicht, mit dem ersten, aber unter der Voraus-
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setzung der Rechtskraft*) —̂ entsteht nun aber ein regelrechter
obligatorischer Anspruch des Verletzten gegen den Verurtheilten,
ein Anspruch, welcher, weil er in Urtheilsform entstanden ist,
sofort mit der aotio Huäioati oder dem, die aotio Huäioati ver-
tretenden, Executionsantrag geltend gemacht werden kann, § 495
St. P. O. ok. § 662. 674. 667 fg., 686 fg. C. P. O. Ein
solches mit dem Urtheil und durch das Urtheil erwachsendes
Forderungsrecht ist nichts anomales, vielmehr ist. die forderungs-
erzeugende Kraft des Urtheils bereits im röm. R. anerkannt,
worüber nunmehr Degenkolb, Einlaßzwang und Urtheilsnorm
S. 85 fg., zu vergleichen ist.

Die Geltendmachung dieses Anspruchs ist lediglich eine civil-
rechtliche, sie erfolgt nur auf Action der Berechtigten und nur
im civilrechtlichen Verfahren. Von einer Umwandlung in stell-
vertretende Freiheitsstrafe kann daher keine Rede sein; dagegen
genießt derselbe die Schutzmittel aller civilrechtlichen Ansprüche,
insbesondere der aotio ?auUaua und des § 288 R.St.G.B.

Der Anspruch ist cessibel, er ist activ und passiv vererblich,
kann durch Bürgen und Pfänder gesichert werden; und da er
durch Urtheil erwächst, entsteht nach rheinisch-französischem
Civilrechte sofort ein richterliches Unterpfandsrecht, vgl. Puch elt,
rheinisch-französisches Privilegien- und Hypothekenrecht S. 113.
117; und kann daher das Strafurtheil, soweit es die Buße
enthält, in die Hyvothekenbücher eingetragen werden.

Bürgschaften und Pfandrechte können auch schon vor Ent-
stehung des Anspruchs, also vor dem Urtheil bestellt werden,
tr. 6 § 2 äs üäHu88., kr. 35 äs Mäio., sobald nur durch die
Strafthat der Keim des Anspruchs bereits gebildet ist; das Pfand-
recht insbesondere mit der Wirkung, daß die Hypothek sofort
mit dem Datum der Bestellung rangirt, kr. 9 pr. <
in piFu., Dernburg, Pfandrecht I S. 520 fg., 522.**)

«) Vgl. oben S.589. Der Verurtheilte muß den Ablauf der Rechtsmit-
telfrist erleben, ansonst das Urtheil nicht rechtskräftig wird — nicht aber auch
der Nebenkläger.

** ) Es handelt sich hier um eine zukünftige Forderung, welche ohne
Mitwirkung des zukünftigen Schuldners entsteht: daher kann die obige Ent-
scheidung keinem Zweifel unterliegen.
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Ueber die anticipirte Cession ist bereits im vorigen ge-
sprochen worden. Ueber die Verjährung des Anspruchs ist
Unten zu handeln.

Nr. 653. Sosiel, was die rechtliche Natur der Buße
betrifft; nunmehr ist auf den Inhalt des Anspruchs einzugehen,
wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß auch wieder, der
Inhalt auf Hie rechtliche Configuration zurückwirkt. Bekanntlich
stehen hier im wesentlichen 3 Ansichten neben einander; den
Einen ist die Buße Privatstrafe, den Andern Entschädigung
(Dochow), den Dritten eine Combination von beiden (Wäch-
ter). Die Vertreter der verschiedenen Ansichten sind in den
bezüglichen Monographien von Wächter und Dochow auf-
geführt, auf welche ich deßhalb, um überflüssige Citate zu ver-
meiden, verweise. Beizufügen sind für die Straftheorie F les ch
im Gerichtssaal B. 28 S. 278 fg., für die gemischte Theorie
Herzog im Gerichtssaal B. 27 S. 191 und B.29 S. 417, Kloster-
mann Urheberrecht S.258 und Patentges. S. 263. 264, und
Wächter Autorrecht S. 250 fg.; endlich für die Entschädigungs-
theorie die meisten der Neuern: Brück, präjudicielle Wirkung
des rechtskräft. Criminalurtheils S. 105 fg., John in der
Jenaer Litterawrzeitung 1875 S. 570, Schlayer in Goltd.
Arch. XXIV S.429fg. 447fg., Rüdorf f No. 3 zu § 188 R.
St. G. B., Meves, Markenschutz S. 227, Dambach Pgtent-
gesetz S. 78 und in Holtzend. I I I S. 1041, IV S. 491,
Gare is , Patentgesetz S. 264.

Am wenigsten hat die reine Straftheorie für sich. Con-
séquent durchgeführt, müßte sie zum Resultate gelangen, daß
auch die erkannte Buße nicht gegen die Erben vollstreckt wer-
den kann, vgl. kr. 1 xr. äs vriv. äsliot., kr. 20 äs posiii8.
Denn der Satz: posuaiW aotion68, 8i ad iv8Î8

«I. äs psrp. et tßMP. aot., kr. 26. 33. 58 äs 0. sl< ^., 8sms1
lits 00nt68tllta aotiousm stiam aä 8uoos88ors8 psrtiusrs, k. 13
z»r. äs iuMr., nou oriFinsm Huäioii ̂ sowuäam, 8sä ix8am M-
äioati vslut aotionsm, kr. 3 § 11 äs psoui. (vgl. dazu
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Schloß mann, Vertrag S. 40 fg.) kann weder auf vrincivielle
Richtigkeit Anspruch machen, noch insbefondere hier durchgreifen,
wo durch das richterliche Urtheil die Schuld des Verurtheilten
ausdrücklich als Buße, alfo nach jener Ansicht als eine auf
dem Verurtheilten lastende Strafe begründet wird, und daher nicht
Zugleich durch das Urtheil eine Transsubstantiation, eine Um-
mandlung in eine, des Strafcharacters entkleidete, odiissatio
M3.8Î ox oontraow erleiden könnte. Die Nichtvererblichkeit der
Buße aber würde eine völlig unerträgliche Situation zur, Folge
haben, da die erkannte Buße die Geltendmachung eines weitern
Entschädigungsanspruchs ausschließt.

Der Strafcharacter der Buße ist denn auch nur so gemeint,
daß dieselbe eine verkappte Entschädigung sei, daß sie unter
dem Mantel der Strafe den Zweck der Elltschädigung verfolge,
Flesch S. 291, ebenso wie die xoeua Mvata des R. R., st
oben S. 461' fg. Hiernach würde das Recht, nachdem es den
Entschädigungsbegriff aus der unvollkommenen „pathologischen"
Form der Strafe hervorgerungen hat, diese Errungenschaft
wieder aufgeben und zur naiven Form der Strafe zurückkehren,
— eine Rückkehr, welche wir um so weniger veranlaßt wären,
zu begrüßen, als diese Strafe des großen Vortheils des antiken
Strafensystems, der Bestimmtheit der Strafhöhe entbehrte.
Noch mag bemerkt werden, daß die Gesammthaftung Mehrerer
für die Geldstrafe zwar auch im gemeinen Rechte nicht beispiel-
los,*) jedenfalls aber höchst ungewöhnlich wäre.

Aber' auch die zweite Ansicht unterliegt ganz überwiegenden
Bedenken. Denn ein solcher Centaur Entschädigung—Strafe,
bei welchem man nicht einmal wissen könnte, wo die Ent-
schädigung aufhört und die Strafe beginnt, eine solche Ver-
bindung zweier grundverschiedener und in Zweck, Gestalt
und innerem Gehalt in fast allen Punkten einander wider-
sprechender Institute zu einem organischen Zwitter, ohne jede
1ÎFQ6 äs äsinaroatioü, wäre gewiß eine höchst verunglückte
Schöpfung. Und wenn es gilt, aus der Natur des Instituts

Vgl. tr. 46 z 9 äo lur. Ü3ei.
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die einzelnen practischen Folgerungen zu ziehen, so würden wir
stets vor dem unlöslichen Dilemma stehen, ob der Entschädig
gungs- oder der Strafcharacter den Ausschlag geben soll. Ein
solches Institut müßten wir zwar ertragen, wenn es uns von
dem Gesetzgeber in unzweideutiger Weise octroirt wäre: aber
es bedarf nur einer Prüfung der Gesetzestexte, um sich von
dem Gegentheile zu überzeugen; und die einander so wider-
sprechenden Aeußerungen der gesetzgeberischen Factoren sind
weitau's nicht im Stande, uns zu einer derartigen Auffassung
des Gesetzes zu nöthigen. Jedoch liegt in dieser Wächter'schen
Theorie ein richtiger Gesichtspunkt, der sich im Folgenden ver-
werthen läßt.

Bevor wir auf die Entschädigungstheorie übergehen, ist
noch mit einem Worte der eigenthümlichen Auffassung Son-
tag's zu gedenken. ' Nach ihm ist die Buße Entschädigung,
allein nicht die rein civilrechtliche Entschädigung, sondern
diese und ein Plus, 'welches Plus darin bestehe, daß
der Strafrichter „nach pflichtgemäßem Ermessen bei Festsetzung
der Buße nicht bloß den bereits eingetretenen, sondern geeig-
neten Falles auch den nur drohenden, den erst bevorstehenden
Nachtheil in Berücksichtigung ziehen soll" (Münchner krit.
Viertelj.schr. XVI I S. 218); dieses wird im Vorübergehen dahin
erläutert, daß bei der Buße „der Causalzusammenhang zwischen
Delict und Schaden eines (civilrechtlichen!) Nachweises nicht
bedarf" (S. 219). Auf den naheliegenden Einwand Pochow's
S. 21, daß ja auch bei der Entschädigung der zukünftige
Schaden in Betracht zu ziehen sei, erwidert Sontag (ebenda
XVI I I S. 115), daß das wohl bisweilen vorkomme', aber nur
„als seltene Ausnahme", und er bezeichnet dabei (S. 121) den
§ 14 des badischen Gesetzes über die privatrechtlichen Folgen
der Verbrechen von 6/3 1845*) als eine Singularität, welche
in der Bemessung der Entschädigung sehr viel weiter gehe, als
das gemeine Recht und insbesondere Preußen.

*) „Wenn, ein Verbrechen, es mag Arbeits- oder Erwerbsunfähigkeit
zur Folge haben oder nicht, das künftige Fortkommen der davon getroffenen'
Person erschwert,'fo ist ihr hierfür Entschädigung zu leistm."
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Solche Behauptungen widerlegt der erste Blick in die
Praxis des Entschädigungsprocefses. Das fehlte noch, daß man
dem Civilrichter.den Blick verbinden würde in die aus dem
beschädigenden Thun sich entwickelnden Consequenzen und ihn
auf die handgreifliche Gegenwart verweisen würde. Insofern
ist denn doch der deutsche Entschädigungsvroceß noch besser als
sein Ruf.

I m Gegentheil; selten wird ein Entschädigungsanspruch
entschieden, bei welchem der Richter nicht Vergangenheit und
Zukunft prüfen muß, um die durch das schadenbringende Thun
geschaffene Situation nach, allen Richtungen zu durchschauen.

Sind doch alle Consequenzen dieses Thuns nur die
verschiedenen Seiten einer-und derselben präsenten Situation.
Wird der Familienvater getödtet, so sind die Familienglieder
schon jetzt in der unglücklichen Lage, daß sie für die ganze
Folgezeit des Ernährers entbehren; ist Jemand zum Krüppel
geschlagen, so ist er schon jetzt in der Situation, daß er sein
Leben lang wenig mehr verdienen kann.*) Und daß die angeführte
bad. Bestimmung eine Singularität sei, diese Behauptung ist
eine so auffallende Unrichtigkeit, daß es genügt, hiergegen auf
das preuß. LR. I 6 § 98 fg. 115. 116. 122**) und auf das

*) Die bezüglichen Ausführungen Mommfen's, Interesse S. 118 fg.^
habe ich von jeher für die schwächste Parthie des sonst trefflichen Werkes ge-
halten. Man Vergleiche hiergegen die Ausführungen in" einem von der Praxis
durch und durch erfüllten Werke, wie 8ou räa t , traits 6o I» lspougadilM
oder ^ K a r t o n , » troatig« on tii« la^v ok ne^UssLnco, an welchen Werken
wir in diefer Materie noch lange zu lernen haben.

^ ) § 115: „ Is t durch die zugefügte Verletzung der Beschädigte, sein
Amt oder Gewerbe auf die bisherige Weise zu betreiben, gänzlich außer Stand
gesetzt worden, so haftet der Vefchädiger für diejenigen Vortheile. deren fort-
gesetzter Genuß dem Beschädigten dadurch entzogen wird."

§ 116: „ Is t die Beschädigung aus Vorsatz oder grobem Persehen zu-
gefügt worden, so müssen dein Beschädigten auch künftige Vortheile vergütet
werden, deren Erlangung derselbe nach dem natürlichen Laufe der Dinge ver-
nünftiger Weise erwarten konnte."

tz 122: „Nach eben diesen Grundsätzen und mit billiger Rücksicht auf
den nachtheiligen Einfluß, welchen eine erlittene Verletzung auf die Glücks-
umstände des Beschädigten hat, muß der Richter die Vergütung bestimmen.
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Haftpflichtgesetz und die zwar noch junge, aber äußerst reich-
haltige Jurisprudenz desselben zu verweisen.*)

Somit bliebe nur die Entbindung von einem „civilrecht-
lichen (!) Nachweis des Causalzusammenhangs" übrig, worunter
wohl die Entbindung von gesetzlichen Beweisregeln zu verstehen
ist; allein, dies zu bestimmen, dafür war der Civilvroceß der
richtige Ort, nicht das Strafrecht; und es ist auch dort das
nöthige geschehen, es ist geschehen in den proceßualischen Be-
stimmungen der Urheberrechtsgesetze, des Patentgesetzes, Wie in
der D. C. P. O., ohne daß dadurch die Buße als überflüssig
gefallen wäre.

Somit scheint auf den ersten Blick nur die reine Ent-
1'chädigungstheorie Dochow's übrig zu bleiben, wornach uns
die Buße nicht mehr bietet, als ein auf dem Wege der Ad-
häsion geltend gemachter Civilanspruch; so daß es nur zu ver-
Wundern märe, daß,der Gesetzgeber ihn eigens bei einer Reihe
von Delicten für zulässig erklärt, ihn mit der besondern Bezeich-
nung „Buße" belegt und im Strafgesetzbuch behandelt.

Ein solches Resultat hat schon an sich etwas unbefrie-
digendes; es wird aber unerträglich, wenn man bedenkt, daß
die Buße, bei Körperverletzungen aller Art gestattet ist, ohne
daß im Gesetze gefordert wird, daß der Verletzte einen Ver-
nwgensfchaden erlitten habe. Wenn hiergegen geltend gemacht
worden ist, daß der Richter eben nur im Falle des Vermögens-
schadens auf Puße erkennen solle (Sontag a. a. O. XVI I
S . 210. 211), so widerspricht dies geradezu dem Wortlaute
laute des § 231 R. St. G. B. (v. „ I n allen Fällen der
Körperverletzung kann u. s. w.), in welchem die Zuerkennung

wenn der Beschädigte zum Betriebe seines Amtes oder Gewerbes zwar nicht
gänzlich unfähig, wohl aber ihm dieser Betrieb dadurch schwerer oder kostbarer
gemacht worden."

v) H A Haftpflichtgesetztz 3 : „der Schadenersatz H 4 .u, H ist zu leisten:
2 . im Fall der Körperverletzung durch Ersatz der Heilungskosten und des Ver-
lnvgensnachtheils, welchen der Verletzte durch eine in Folge 5er Verletzung ein-
-getretene zeitweise oder dauernde Erwerbsunfähigkeit oder Verminderung der
.Erwerbsfähigkeit leidet." Ege r , Haftpflichtgefetz S . 254 fg. .268. 298.



— 651 —

der Buße ausdrücklich auch bei Nichtvorhnndensein eines Ver-
mögensschadens als legal erklärt wird; und es gränzt an das
Gebiet der Subtil ität, wenn Schlauer a. a. O. S . 446 in
solchen Fällen die Buße auf dw Vergütung für den Gang
zum Arzt reducirt.

Hiernach befriedigt keine der bis jetzt aufgestellten Theorieen,
wenn dieselben auch, wie sich sogleich ergeben wird, fruchtbare
Keime in sich tragen.

Nr. 654. Nach meiner Ansicht ist die Buße allerdings
Entschädigung und nur Entschädigung; allein sie ist nicht blos
vermögensrechtliche Entschädigung, sondern auch Entschädigung
für den vom Verletzten empfundenen körperlichen oder psychischen
Schaden. M i t der Buße hat der deutsche Gesetzgeber eine Bahn
betreten, von der nur zu wünschen ist, daß sie nicht so bald ver-
lassen, sondern weiter und weiter verfolgt wird: es ist die
Bahn, welche durch das Princip der möglichst vollen Ausgleichung
eines jeden wiederrechtlich zugefügten Schadens vorgezeigt wird.
Nicht nur der Vermögensrechtliche Nachtheil, sondern der körper-
liche Schmerz, das Gefühl des erlittenen Unrechts, die durch
den Eingriff in das Recht erlittene Unruhe, die Kümmerniß,
welche der Verletzte empfindet, wenn ihm ein persönlich werth-
volles Gut entrissen, eine persönlich theuere Conception schnöde
verrathen wird: Alles dies soll, soviel wie möglich, gut gemacht
werden. VergebliH wendet man ein. dies sei unmöglich, seelischer
Schmerz und Geld seien incommensurable Größen: allein, wenn
eine volle Genugthuung nicht möglich ist, soll auch die halbe
unterbleiben? Und berühren sich nicht alle Güter, der innere
Seelenfrieden wie der Vermögensbesitz in dem ein en Indifferenz-
punkte, in dem individuellen Genüsse, welcher eben nur, "wenn
auf der einen Seite in irreparabler Weise gestört, auf der
andern Seite um so reicher zugewogen werden soll! Und es
ist eine Jurisprudenz, welche Recht und Gerechtigkeit auch auf
diese Gebiete hinüberträgt, unendlich idealistischer, als die viel-
fach als Idealismus sich geberdende Rechtslehre, welche den
Geldersatz nur für Vermögensbeschädigungen gemährt, und in
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derThat nichts anderes ist als eine partielle Rechtsverweigerung,
und insofern sie gerade den idealen Gütern den Rechtsschutz
verweigert, nichts als „platter, öder Materialismus," Ihe r ing ,
Kampf ums Recht (IV Aufl.) S. 84 fg.

Es war daher ein sehr richtiger Gedanke, wenn die gemein-
rechtliche Praxis einen Anspruch auf Schmerzensgeld gewährte,
und es ist diese, allerdings auf einen engen Kreis beschränkte,
Entschädigungsform die Vorläuferin der Buße des R.St.G.B's.
gewesen. 'Voll und wahr dagegen waltet der Gedanke der
Entschädigung der verletzten Idealgüter in der französischen
Jurisprudenz: eine der glänzendsten Seiten der französischen
Rechtsübung, mehr werth vielleicht, als alle" jene Vorzüge zu-
sammengenommen, mit welchen die deutsche Rechtspflege es der
französischen zuvor thun will. Es ist dies die ooiupenZatioii
Mrtiouliöiv g. la 80uü"raQ06, welche die französischen Gerichte,
nach völlig freiem richterlichen Ermessen, für den erlit-
tenen körperlichen oder, seelischen Schaden gewähren, Zouräat,

äs 1a r68pou8abi1it6 I nr. 33 fg., Oliauveau et H61Î6,
äu ooäe psu. (5m. 6ä 1872) I p. 228 fg., Zink I

S. 592 fg. I I S. 179 fg., meine Abhandl. in den bad.Anal.
B. 42 S. 168. 169.*)

I m deutschen Rechte fehlte es bisher, abgesehen von dem
Schmerzensgelde und von einzelnen particularrechtlichen Son-
derkeiten, wie dem Ersatz des Kränzchens im Würtembergischen,
an einem derartigen Rechtsschutze gänzlich;"*) es ist nun
gerade das Institut der Buße, welches uns in dieser Hin-
sicht mindestens eine Abschlagszahlung liefern, und dem oben
bezeichneten Princip mindestens in den schreiendstell Fällen

s) Daß dies Schlayer a. a. O. S . 446 Anm. anzuzweifeln gewagt
hat, ist in mehr als einer Beziehung auffallend.

*s) Doch könnte vielleicht noch die eigenthümliche Entschädigungsform
des § 55 Urheberrechts^, angezogen werden, sofern auch hier die Entschädi-
gung den Vermögensschaden häufig übersteigt. Wie wmig man übrigens eine
solche Entschädigung richtig zu fassen wußte, beweist der Umstand, daß man diese
Entfchädignngsförmals P r i v a t s t r a f e bezeichnete, K los termann „Urheberrecht
S. 225, Dambach Urheberrecht S. 251 - wie denn auch Schlayer inGoltd.
X X I V S . 446 sogar das „Kränzchen" unter die Privatstrafe subsumirt!
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gerecht werden soll. Denn daß bei Beleidigungen und Körper-
verletzungen, der Gesichtspunkt der oompeusMon a la 8ouO-aii<;s
besonders zutrifft, bedarf keiner Ausführung, und es ist nur zu
verwundern, daß der Grundsatz nicht auch bei der Tödtung in
Anwendung gekommen ist.

Der Markenschutẑ  aber berührt den Schutz wegen Ver-
läumdung, sofem es sich in beiden Fällen um Individualgüter
handelt, deren Verletzung einen starken persönlichen Widerhall
findet.

Aber auch die festen Immaterialgüter, die Nrheber- und
.Patentrechte haben noch einen so tiefen persönlichen Hinter-
grund, und ihre Verletzung greift in so viele untaxirbare Ver-
hältnisse ein, daß die Ausdehnung der Buße auf dieses Gebiet
ein dringendes Postulat der Gerechtigkeit war und die gering-
schätzige Behandlung, welche das Institut gerade in dieser
Richtung gefunden hat, nicht wohl begreiflich ist.

Nr. 655. Mit dieser Auffassung der Buße heben sich alle
Schwierigkeiten, welche bei den übrigen Betrachtungsweisen als
unübersteiglich erscheinen, von selbst. Ann ist es erklärt, daß
der Gesetzgeber dem in der Thai neuen Institute auch einen
neuen Namen gibt; es ist erklärt, daß die Buße bei allen
Körperverletzungen, also auch da erkannt werden kann, wo ein
Vermögensschaden überhaupt nicht vorliegt; es ist erklärt, daß
der Richter auf Buße erkennen kann, aber nicht muß, indem
es ihm freisteht, zu befinden, ob ein Fall vorliegt, wo nicht die
einfache Entschädigung ausreicht; es ist erklärt, daß der Gesetz-
geber dem Richter ein Limitum setzt, über welches hinaus er
nicht erkennen kann, ein Limitum, dem vergleichbar, welches der
Richter bei dem MHuranäum in litem nnd bei dem Schätzungs-
eide dem Schwörenden stecken kann oder muß; es ist erklärt,
daß die Buße neben der Strafe eintritt, daß sie aber nur ein-
tritt auf Antrag und in der beantragten Höhe; es ist erklärt,
daß die Buße als umfassendere Entfchädigungsform die Ent-
schädigung mit einschließt, und daß die mehreren Verurtheilten
solidarisch haften. Aber auch auf den historischen Verlauf der
Bildung des Gesetzes fällt nunmehr ein Helles Licht.
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Jetzt ist es klar, warum das Institut zuerst in der Form
der Strafe auftauchte und erst im Verlaufe der Entwicklung
die unverkennbaren Züge des Entschädigungscharacters ange-
nommen hat; denn in der That sieht die oomxWsation k 1a
80uKrano6 der Strafe äußerlich so ähnlich, daß sich darüber
selbst der staunenswerthe Scharfblick eines Windscheid täuschen
und in dem Schmerzensgeld eine Strafe erblicken konnte, Pand.
§ 455 No. 31, Denn auch die Strafe hat das Element der
Genugthuung in sich, wie Entschädigung; und die Entschädi-
gung ist auf den schuldhaften Willen basirt, wie die Strafe.
Allein das Wesen der Strafe ist die Zufügung eines
Nebels, und der Vortheil des Privatklägers ist nur ein im
Strafzwecke nicht begründetes Accidenz. Das Wesen der Ent-
schädigung dagegen ist der Ersatz und die Genugthuung, und
das damit verbundene Uebel wiederum ist nur ein für den
Entschädigungsbegriff unwesentliches Accidenz. Die Verwechs-
lung der beiden Institute liegt hier um so näher, wo es sich
nicht um den Ersatz für ein geschmälertes handgreifliches Ver-
mögensstück, sondern für ein ideales Gut unseres Innern
handelt, weil in diesem Falle der Ersatzbegriff viel feiner und
seine richtige Erfassung viel schwieriger ist.

Nr. 656. Die Buße ist also Entschädigung und nur Ent-
schädigung. Ist sie daher einmal erwachsen, so geht sie passiv
auf die Erben und andere Universalsuccessoren über, Meves,
Markenschutz S. 234; sie geht auch activ über, da die Rechts-
nachfolger in die erweiterte Genußsphäre des Erblassers, soweit
sie Vermögensrechtlich ist, eintreten.

Daß die zuerkannte Buße durch die Begnadigung in keinem
Falle berührt wird, ist bereits oben ausgeführt worden; um so
gewisser ist es', wenn sie lediglich Entschädigung ist, Meves,
Markenschutz S. 232, Wächter, Urheberrecht S. 249, Dochow
in Holtzend. I I I S. 376.

Aus dieser rechtlichen Natur folgt nun aber auch weiter,
daß die Buße nur infoweit zuerkannt werden kann, als sie ver-
langt wird; wenn das Gegentheil bei der Privatstrafe denkbar
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wäre, so ist es nicht denkbar bei der Entschädigung, bei
welcher die staatliche Action keine selbstständigen staatlichen
Zwecke verfolgt, sondern lediglich im Dienste des Privat
anspruchs wirkt, vgl. Degenkolb, Einlaßzwang S. 87. 103,
Thon, Rechtsnorm S. 244 fg. So hat auch erkannt der
hessische Cass. Hof 1/9 1873 Stenglein m 154, und
so bestimmt jetzt die D. St. P. O. § 445.- „Der Nebenkläger
hat den Betrag, welchen er als Buße verlangt, anzugeben.
Alls einen höheren Betrag der Buße als den beantragten darf
nicht erkannt werden."*)

Ferner folgt aus der Entschädigungsnatur der Buße, daß,
wenn ein verurtheilendes Erkenntniß auf Antrag des Verur-
theilteu cassirt und die Sache in die erste Instanz zurückver-
wiesen worden ist, der Verletzte sich noch nachträglich dem
Verfahren anschließen und eine Zuerkennung der Buße erwirken
kann; während, wenn die Buße Strafe wäre, nachdem richtigen
und nunmehr auch von der D.St.P.O. adovtirten. Principe.- daß
nach der, nur von dem Verurtheilten erwirkten Cassation eine
iskoimMo in xeM unzulässig ist, Zachariä, Handb. der D.
Strafproc. I I S. 649, D. St. P. O. § 398 Abs. 2, in dem
auf die Cassation erfolgten zweiten Urtheil eine Buße nicht
ausgesprochen werden dürfte, wenn solche nicht in dem cassirten
Urtheile ausgesprochen war. Richtig Ob. trib. Berlin 8/41875
G. XXI I I S. 330 (die zweite Instanz hatte auf Grund der
Straftheorie conséquent, wie eben, argumentirt).

Eine weitere' und eine äußerst wichtige Conseauenz der
Entschädigungsnatur ist es, daß die Buße von jedem Dritten
bezahlt werden kann; da auch durch die Zahlung des Dritten
der Zweck der Obligation vollkommen erreicht wird, vgl.
Hartmann, Obligation S. 37 fg.

Wird endlich durch ein und dasselbe Delict eine Mehrheit
von Rechten, hier also eine Mehrheit von Patenten >.verletzt, so
ist zwar auf eine und dieselbe Strafe zu erkennen, vgl. § 73
R. St. G. B., dagegen auf eine Mehrheit von Bußen, denn

Unrichtig John in der Jenaer Litteraturzeitung S. 571.
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nur. füi/Strafen, nicht für Entschädigungen-gilt das Absorv-
tionsprincip.

Ueber die Theilung des Antrags auf Buße und über die
Verjährung derselben s. unten.

Nr. 657. Betrachten wir von diesem Standpunkte aus
die Gestaltung, welche die Buße im deutschen Rechte angenom-
men hat, nach, ihrer legislativen Seite hin, so läßt sich erklären,
warum die Buße nur im Strafverfahren begehrt und erkannt
werden darf: nur hier," wo der Richter die That vorzüglich nach
der innern ethischen Seite und nach ihren idealen Folgen
würdigt, gesteht der Gesetzgeber dem Richter den nöthigen Ein-
blick und die nöthige Spannung der Aufmerksamkeit auf die
idealen Momente zu, um ein dem idealen Schaden entsprechendes
pecuniäres Element festzusetzen: es läßt sich, wie gesagt, erklären,
aber nicht rechtfertigen, da es wie ein Mißtrauensvotum gegen
den Civilrichter klingt, welcher doch auch, wenn ihm nur die
Aequivalirung des idealen Schadens gestattet wird, vollkommen
in der Lage ist, sich nach dieser Richtung in das Sachverhältniß
hineinzuarbeiten. Daher ist diese Gestaltung des Institutes nur
erst ein Schritt zur Verwirklichung des Ideals, dem weitere
Schritte folgen müssen. Damit dürfte denn auch künftig die
weitere Eigenheit, daß der Anspruch erst mit dem Urtheil er-
wächst, sammt allen ihren Consequenzen, verschwinden, und die
jetzt dem materiellen Rechte anheimgegebene Frage, ob der
einzelne Fall sich zur Zuerkennung einer Buße qualificirt, zu
einer Frage des Proceßrechts werden; sie dürfte sich künftig
einfach zur Frage gestalten, ob die psychischen Voraussetzungen,
welche ein Anspruch auf das Aequivalent für die seelische Ver-
letzung begründen, im einzelnen Falle vorhanden sind oder nicht;
während, wenn sie vorhanden sind, der Anspruch auf Buße,
sofort mit der That bezw. der Verletzung entsteht. Ist das
Institut einmal soweit gediehen, dann wird es Zeit sein, es
vom Strafproceß auszuheben und auf civilrechtlichen Boden zu
verpflanzen.

Nr. 658. Wir sind seitdem von der Voraussetzung aus-
gegangen, daß die Buße des Urheber-, Marken- und Patent-'
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-rechts mit der Buße des R. S t . G. V. identisch sei: diese.
Ansicht wird nicht von Allen getheilt.

Sogar v. Wächter scheint hieran zu zweifeln, da er in seiner
Monographie die Bettachtung der Urheberrechtsbuße ausdrücklich
ausgeschieden hat (S. 5 No. 1). Jedoch kann über die Iden-
tität kein. Zweifel obwalten.

Es wäre eine ganz ungerechtfertigte Unterstellung, wollte
man dem Gesetzgeber das verdeckte Spiel zutrauen, daß, nachdem
er einmal im allgemeinen Codex ein besonderes Institut mit
einer besondern technischen Bezeichnung geschaffen hat, er nun-
mehr in Specialgesetzen ein anders gestaltetes Institut mit ganz
der nämlichen Bezeichnung eingeführt habe.

Auch geht aus den Vorarbeiten des Urheberrechtsgesetzes
und des Markenschutzgesetzes hervor, daß man die Buße des
R. St . G. V. lediglich auf die neuen' Schutzgüter übertragen
wollte, vgl. Wächter, Autorrecht S . 249. 250. Allerdings
werden bei diesen, verschiedene Seiten des Institutes weniger,
andere wieder mehr hervortreten: Von einer Entschädigung für
körperlichen Schmerz ist keine Rede; die psychische Affectation
muß hier gleichfalls in besonderen Momenten erblickt werden;
sie besteht hier weniger in der persönlichen Kränkung, als in
der durch die Störung des eigenen Gewerbebetriebs hervor-
gerufenen Unruhe, welche sich dann wieder dadurch auf das
Dermögensrechtliche Gebiet verpflanzt, daß sie die Thatkraft
lähmt, die Energie der Production abstumpft; ferner in den
vielen Unannehmlichkeiten, welche der Entdeckung des Thäters
und der Sühne der That vorhergehen und oft die besten Kräfte
absorbiren. Auf diesen Gebieten ist es vornemlich, wo die Buße
heilend und genugthuend eintreten und dem verletzten Rechte
die volle, ausreichende Deckung gewähren kann; sie'um so aus-
reichender gewähren kann, je frivoler und nichtswürdiger der
Verurtheilte gehandelt hat. Vgl. die schönen Worte bei I h e -
r i t t g , Kampf ums Recht S . 85 fg. Allein alles dies zeugt
nur von dem großen Reichthum des Institutes, von seinem
eminenten rechtlichen Gehalte, welcher nach den verschiedensten
Richtungen hin seine heilende Kraft bewähren kann.

K o h l e r , Patentrecht. 42
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Es ist daher auch völlig verfehlt, wenn man aus der ver-
schiedenen Wortfassung der Gesetze auf eine verschiedene Bedeu^
tung des Institutes hat schließen wollen.

Während nämlich das Urheberrechtsges. § 18 Abs. 5, da5
Markengesetz §15 Abs. 2 und das Patentgesetz §36 Abs. 2 dew
Abs, 2 der W 188. 231 R. St. G. B.: „Eine erkannte Buße
schließt die Geltendmachung eines weiteren Entschädigungsan-
spruchs aus" — einfach wiederholen, so haben sie, abweichend
von dem R. St. G. B., die Einleitungsform gewählt: „Statte
jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschädigung;" daraus-
hat man geschlossen, daß die Zuerkennung einer Buße den
Nachweis eines erlittenenen Vermögensschadens voraussetze,.
Stenglein S. 347, Endemann, Urheberrecht S. 44, Klo-
stermann, Urheberrecht S. 258. 259, Dambach, Musterschutz^
ges. >S. 91, Gareis, Patentges. S. 264.

Mit demselben Rechte müßte man dann auch behaupten, daA
die Buße nicht weiter greife, als ein Vermögensschaden nachge-
wiesen ist; womit dann der ganze Werth des Institutes über
den Haufen geworfen wäre. Jene Worte bilden aber jeweils-
nur den Uebergang von der civilen Entschädigung, von welcher
im Vorigen die Rede war (§ 18 Abs. 1 Urheberrechts^'.^
§ 14 Markegef., §34 Patentges.); sie finden sichdeßhalb nicht m
§ 188.,231 R. St. G. V., weil hier keine, die civile Ent-
schädigung betreffende, Bestimmung vorhergeht; sie sagen nichts-
weiteres, als daß es neben der civilen Entschädigungsform auch
eine zweite Entschädigungsform gibt, welche aber mit der erstem
nicht cumulirt werden kann, sondern jede Civilentschädigung in.
sich schließt; vgl. auch Wächter, Urheberrecht S. 247. 248.

Nr. 659. Nach dieser Characteristik des Institutes ist noch
auf einige, in der Praxis des Patentrechts besonders wichtige
Detailfragen näher einzugehen.

Die Buße kann nur dem Träger des verletzten Rechtsgutes
zuerkannt werden; nicht jedes durch die Verletzung provocirte
Interesse, sondern nur das verletzte Patentrecht selbst berechtigt
zu der. auf die Buße gerichteten Reaction. Denn die Buße
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ist ein aus der.Patentverletzung entspringender Anspruch auf
Entschädigung, § 36 (v. „Statt jeder aus diesem Gesetze ent-
springenden Entschädigung"). I m Einzelnen kann Hierwegen
auf. die Ausführungen S. 539 fg. verwiesen werden.

Eine Übertragung der Anwartschaft auf Buße ist, wie
schon bemerkt, unzulässig, da die Anwartschaft eine höchst per-
sönliche ist, arF. § 444 Abs. 4 St. P. O.

Es gilt deßhalb hier, was auf S. 546 fg. von der Ueber-
tragung des.Antragsrechtes gesagt wurde. Wohl aber ist es
zulässig, die, künftig unter Mitwirkung des Verletzten durch
richterlichen Ausspruch zu erzeugende, Buße schon zum Voraus
zu cediren, und es kann der Cessionar im Strafvroceß, wenn
auch nicht im eigenen Namen, fo doch als pioourator des
Cedenten (als eine Art von xroourator in rsm 8uain) inter-
veniren.

Für die Stellvertretung im Interventionsverfahren gelten
lediglich die oben S. 636 ausgeführten Sätze, welche gerade in
der Lehre von der Buße ziemlich allgemein anerkannt werden;
insbefondere infofern, als der § 65 R. St. G. V. nicht analog
anzuziehen ist, Stengle in S. 331. 332, v. Wächter S. 55,
Herzog GerichtZs. B. 27, S. 194. 203, B. 29. S. 422.

Von mehreren Verletzten ist jeder selbstständig berechtigt,
zum Zwecke der Buße zu intervemren; er ist berechtigt, auch
wenn er keinen Strafantrag gestellt hat, und die Strafver-
folgung lediglich anf den Antrag eines andern eröffnet wurde.

Nr. 660. Die Buße kann gegen jeden ausgesprochen wer-
den, welcher wegen Patentverletzung .sowohl strafbar als ent-
fchädigungspstichtig ist, also nicht nur gegen den Thäter, sondern
auch gegen den Gehülfen.

Dies kann, insbesondere nach dem Wortlaute des Urheber-
und Patentgesetzes, kaum einem Zweifel unterliegen, Stenglein
S. 348 a. A., Wächter Autorrecht S. 252, und auch im
Uebrigen sind es keine überzeugenden Gründe, aus welchen die

42»
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Haftung des Gehülfen von Wächter Buße S . 48.49 bestritten

Der Antrag auf Buße kann getheilt werden; er kann auf
einen von mehreren Thätern oder Teilnehmern beschränkt
werden, wenn auch das Strafverfahren gegen sämmtliche statt-
findet, Oppenhof f No. 5 zu § 231, S o n t a g krit. V.schrift
X V I I S . 227; denn es muß im Ermessen des Berechtigten
stehen, von welchem der Betheiligten er Entschädigung begehrt.
Das Gegentheil behaupten allerdings S t e n g l e i n S. 354 und
M e v e s , Markenschutz S. 228, aber aus völlig unstichhaltigen
Gründen.

Denn daß aus § 63 R. S t . G. V. kein Argument zu
entnehmen ist, bedarf nach dem, was oben über S inn und
Bedeutung des Strafantrags und über die daraus von selbst
resultirende Untheilbarkeit desselben gesagt wurde, keiner Aus-
führung; und daraus, daß die mehreren Teilnehmer solidarisch
haften, folgt gleichfalls für die Untheilbarkeit nichts, da die
Solidarhaftung mehrerer Schuldner auch im Civilrechte den
Berechtigten nicht verpflichtet, die Klage gegen sämmtliche zu-
gleich zu richten, vgl. Windscheid § 293 No.2 , kr. 3 § 1 äs
äuod. I6Ï8, Ooäe oiv. ait. 1203.

Uebrigens kann auch das urtheilende Gericht, wenn das Be-
gehrsn gegen sämmtliche Theilnehmer gestellt worden ist,^mög-
licherweise die Buße nur gegen den einen erkennen, O. trib.
Ber l in 28/9 1876, Oppenhof f Rechtspr. X V N S . 62t>.

Nr. 661. Wegen jedes, ein einheitliches Delict darstellen-
den, Patentbruchs kann auf eine Buße und nur auf eine Buße
erkannt werden, sofern dadurch nur ein Patentrecht verletzt
wurde; wurden dadurch mehrere Patentrechte verletzt,**) so kann
wegen eines jeden verletzten Patentrechts eine besondere Buße
zugesprochen werden; ebenso, wenn ein und dasselbe Patentrecht

*) Weil man von dem Gehülfen nicht sagen könne, daß er die Ver-
brechen der § 186. 487. 231 begangen habe. Allein die Buße setzt nur
voraus, daß diese Verbrechen unter Betheiligung des Schuldigen begangen
wurden, nicht auch daß sie der Schuldige begangen hat.

s*) Wobei übrigens ein accessorisches Patentrecht füglich mit dem prin-
cipale« als rechtliche Einheit zu denken ist, vgl. oben S . 256 fg.
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durch eine Mehrheit von Patentbrüchen verletzt wurde. Es
gelten also die Sätze: „Soviel Delicte, soviel Bußen" und
„Soviel Patente, soviel Bußen." Der erste Satz rechtfertigt
sich von selbst; der zweite ergibt sich aus dem Entschädigungs-
character der Buße, auf welchen, wie bereits erwähnt, dasAb-
sorvtionsvrincip nicht paßt, da die Einheit und Vielheit der
Verletzenden Handlung für die Bemessung der verletzten I n -
teressen ohne Bedeutung ist. Der Satz: „Soviel Patente, soviel
Bußen," gilt aber auch insofern, als auch dann nur auf eine
Buße erkannt werden kann, wenn eine Mehrheit von Personen
an dem Patente berechtigt ist, da die verschiedenen Theilrechte
nach Außen hin als eine Einheit erscheinen und die Trennung
in verschiedene Vermögenskreise die Natur des Rechts und der
an Stelle des verletzten Rechts tretenden Entschädigung nicht
alteriren kann. Daraus ergeben sich wichtige Consequenzen,
sowohl bezüglich der HöhT der Buße, als auch bezüglich der So-
lidarhaftung der Mitthäter, worauf nunmehr einzugehen ist.

Nr. 662. Die Buße ist nämlich, wie in allen andern
Fällen, so auch im Patentrechte l imit i r t ; nur ist das, Maximum
höher, als in sonstigen Fällen; denn während' sie in den
§ 188. 231 R. St. G. B. und im Urheberrecht (§ 18
Abs. 4) den Betrag von 6000 M., im Markenrechte (§ 15)
den Betrag von 5000 M . nicht übersteigen kann, so ist in § 36
Patentges. das Maximum bis auf 10000 M. erhöht. Immerhin
ist aber dieser Betrag lange nicht genügend, um die häusig in
Frage stehenden Interessen zu decken, und fast verschwindend
gegen die Beträge, auf welche oftmals in Frankreich und
Amerika") — und wie man wohl annehmen darf, in gerechter
Würdigung der Verhältnisse erkannt wird. Schon in der
Patentges.commission des Reichstags wurde eine Erhöhung auf
25000 M. beantragt (K.V. S . 41), dieser Antrag aber aus
unstichhaltigen Gründen verworfen.

*) I n Amerika sollen schon Entschädigungssummen von 250,000
Sterling erkannt worden fein, ^oda rä z>. 74.
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Eine Revision der entsprechenden Gesetze wird aber jede
Limitirung aufheben müssen, da diese nur ein höchst ungerecht-
fertigtes Mißtrauen gegen den Richter bekundet — um so un-
gerechtfertigter, als der deutsche Richter in Entschädigungs-
vrocessen an übermäßige Summen nicht gewöhnt ist.

Das Maximum ist bestimmt für eine Buße, also für die
Buße, welche für ein, gegen ein Patentrecht verübtes, Delict
erkannt wird. Es gilt in diesem Falle, wenn auch mehrere
Thäter oder Theilnehmer zusammenwirkten; es gilt auch, wenn
mehrere als Vollberechtigte, Usufructuare u. s. w. an demselben
Patente berechtigt sind.

Wird daher in diesem Falle nur von einem der Berech-
tigten der Antrag auf Zuerkennung der Buße gestellt, so muß
darauf Rücksicht genommen werden, daß auch noch andere Be-
schädigte dahinter stehen, und daß daher diese Buße nur eine
Theilbuße ist. Allerdings wird ein nachträgliches Auftreten
der übrigen Berechtigten in der Regel nicht mehr stattfinden
können, weil mit Erledigung des Strafverfahrens die Gelegen-
heithierzu versäumt ist; ausnahmsweise wäre es möglich, sofern etwa
in einem später« Verfahren gegen einen Mitthäter vorgegangen
wird. Immerhin kann aber, weil diese Buße nur eine Theil-
buße ist, in einem solchen Falle nicht auf das Maximum er-
kannt werden; das Urtheil wäre zu vernichten, wenn es auf das
Maximum erkennen würde.

Dagegen kann das Maximum mehrfach ausgesprochen
werden,

1. wenn dasselbe Patent durch mehrere Delicte verletzt
wird, sollten auch diese mehreren Delicte gleichzeitig verhandelt
werden (vgl. § 3. 4. 13. 236 St. P. O., Schwarze, Com-
mentar S. 393);

2. wenn mehrere Patente, sei es auch durch ein und das-
selbe Delict, verletzt worden sind.

Nr. 663. Mehrere, als Thäter, Theilnehmer, Anstifter,
Gehülfen zu einer und derselben Buße vemrtheilte, Personen
haften als Solidarschuldner.



— 663 -

Dieser Satz liegt in der Natur der Entschädigungsobligation
begründet, da ein Jeder durch seine, wenn auch nur secundäre,
Thätigkeit den ganzen Schaden mitverschuldet hat und daher
.auch den ganzen Schaden mitverantworten muß. Vgl. Ii,o-
äiörs, Loliäaritß nr. 196 fg. und neuerdings Czyhlarz in
Grünhut's Zeitschr. I l l S. 60 fg. 137.

Aber nur diejenigen Personen, welche, als Mitbetheiligte
derselben That zu derselben Buße verurtheilt werden, haften
folidarisch, nicht diejenigen, welche, wenn auch in ein und dem-
selben Verfahren, wegen verschiedener Delicte zu verschiedenen
Außen verurtheilt werden, vgl. Endemann, Urheberrecht
S. 45, Wächter, Urheberrecht S. 252, Landgraf, Marken-
schutz,^ 64. 65, a. A. Meves, Markenschutz S. 233 —; ob
bei Verschiedenartigkeit der patentverletzenden'Handlungen, ins-
besondere bei Fabrication und Verbreitung, eine Einheitlichkeit
des Delictes vorliegt oder nicht, ist nach den S. 467 fg. ent-
wickelten Gesichtspunkten zu beurtheilen, und es kann Hierwegen
auf die früheren Erörterungen verwiesen werden.

Handelt es sich aber um sine und dieselbe Buße, so tritt
Ae Sammtverbindlichkeit auch dann ein, wenn die Verurteilung
Her mehreren nicht in demselben, sondern in verschiedenen
Strafvrocefsen erfolgt; wobei dann füglich im fpätern Urtheil
Mlf das frühere verwiesen wird, Opvenhoff No. 7 zu § 231
R. St. G. B.

Die Haftung ist eine solidarische auch dann, wenn mehrere
Berechtigte eines und desselben Patentes vorhanden sind und
sich daher die Buße nach der activen Seite zertheilt; hier haften
«eben die mehreren Thäter einem jeden Theilberechtigten für den
ihn treffenden Theil solidarisch. Nur in einem Falle macht
die Natur des Verhältnisses die Sammthaftung unmöglich.-
wenn in dem Verfahren gegen den einen Mitthäter nur der
eine, und in dem Verfahrer gegen einen andern Mitthäter nur
der andere Patentberechtigte mit dem Anspruch auf Buße hervor-'
getreten ist. Denn in diesem Falle kann einem jeden Antrag-
steller nur eine Theilbuße, und jeweils eine andere Theilbuße
zuerkannt werden.



Ob der Sammtfchuldner, welcher das Ganze bezahlt hat̂
einen Regreß gegen die übrigen hat, beurtheilt sich nach dem
jeweiligen Civilrechte. Die Gerechtigkeit postulirt eine derartige
Ausgleichung; denn es ist ein ungesundes Verhältnis, wenn die
Sammtverbindlichkeit in ihrem Resultate lediglich M Wahl-
Verbindlichkeit wird, so daß nicht die Höhe des Verschuldens,
fondern der Zufall der Wahl über die Tragung des Schadens
entscheidet;*) während doch die Sammthaftung nur im Interesse
des Dritten eingeführt ist und eine nachträgliche Ausgleichung
die Interessen des Dritten nicht berührt.^*)

Daher drängt das moderne Recht nach einer solchen
nachträglichen internen Auseinandersetzung; sie ist insbesondere
auch im französischen Rechte seit vumoulin's gewaltiger An-̂
regung als ein Postulat der Gerechtigkeit erkannt worden^
0oä6 oiv. art. 1213 fg., lioäiöi-ß «oliäarite m. 315. 321^
Wo aber das Civilrecht eine solche Regrehpflicht anerkennt̂
wird es auch vollkommen fachgemäß sein, wenn der Strafrichter
im Urtheil eventuell die Quoten feststellt, zu welcher yin jeder
der Verurtheilten iuter «ooio« zu haften hat, und in welchem
Grade demgemäß der Regreß zu realisiren ist; und bei dieser
Quotentheilung kann auf die verschiedene Participation an dem
delicticischen Thun, insbesondere auf die Art des Handelns,
als Thäter oder Gehttlfe Rücksicht genommen werden. Ein
derartiges Urtheil kann z. B. lauten:

Die Thäter ^ und L und der Gehülfe 0 werden zu einer
Buße von 1000 M. verurtheilt, woran ^ und L je zu ^
0 zu ^3,. jedoch jeder fammtverbinolich für das Ganze, vartici-
pirt; womit sich dann auch die Bedenken wegen der Höhe der
Schadenhaftung des. Gehülfen (v. Wächter S. 49) erledigen.

*) Am schärfsten ' ist diese Auffassung bekanntlich ausgeprägt in Fit?
t i n g , die Natur der Correalobligationen.

**) Ob, wenn nur einer der Mitthiiter zur Buße uerurtheilt worden ist,
derselbe einen Regreß hat, mag hier dahin gestellt werden; nach dem franzö-
sischen Civilrechte würde ich es bejahen. Wollte man erwidern, es liege nur
eine Schuldigkeit vor, weil nur gegen den einen auf Buße erkannt ist. so wäre-
dies unfruchtbarer Formalismus, der hinter der Form das Welen der Sache
vergißt.
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So mit Recht schon Puchelt No. 4 zu 331 R. S t . G. B .
(S . 235), und es mußte dies näher ausgeführt werden, weil
Puchel t in dieser Beziehung seither regelmäßig, insbesondere
auch von Wächter, Buße S . 60 No. 43., völlig mißverstanden
worden ist.^)

Nr. 664, „Eine erkannte Buße", sagt das Gesetz, „schließt
die Oeltendmachung eines weiteren Entschädigungsanspruchs
aus."

Die.Buße steht also zur Civilentschädigung in einem
Alternativitätsverhältniß. Eine Combination beider ist unstatt-
haft.. Der Grund dieser Bestimmung liegt darin, daß beide
Entschädigungsformen incommensurable Größen sind, von
welchen die Buße ein viel weiteres Feld der genugthuenden
Betät igung hat, als die Civilentschädigung. Allerdings könnte
man nun das Verhältniß so construire«, daß die Civilentschädi-
gung, als bloße Vermögensentschädigung, einen bestimmten Theil
der Bußentschädigung bilde, so daß nach Erledigung der erstern
immer noch ein unerledigtes Object für die zweite übrig bliebe.
Allein diese Auffassung würde voraussetzen, daß die verschiedenen
materiellen und ideellen Schadensmomente in der Buße mechanisch
getrennt wären, so daß die Buße nur eine Addition der auf
diese verschiedenen Momente fallenden Entfchädigungsbeträge
wäre. So ist aber das Wessn der Buße nicht; sie faßt die
gesammte Genußschmälerung des verletzten Individuums in ein
einheitliches B i ld zusammen und bemißt das dieser Gesammt-
schmälerung entsprechende Aequivalent. Daraus folgt, daß nicht
nur die erkannte Buße die Entschädigung, sondern auch die
erkannte Entschädigung die Buße ausschließt. Daraus muß
aber ferner folgen — im Gegensatz zur Ansicht der Autoren^

*) Wächter fragt: „Was soll hier die Ungleichheit der Beträge be-
deutelt, wenn Jeder sammtverbindlich haftet!" Sie bedeutet, daß der-
Regreß nach diesen Beträgen stattfinden solle. Treffend bemerkt N o ä i ö r k
ur. 315: 8i les tribunaux trouvent, äaus 1«3 orrooMHueez <1s la oanLy 163,
1)3.368 ü"uue rsMrtitiftu pln8 Shllitatils, Ü3 Psuvs
tsrsr a 1'sZaiito aveulis st ininteili^outs, Ploks88ys par
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Wächter, Buße S . 71, Wächter, Urheberrecht S . 252^
S o n t a g in der krit. V.schrift X V I I S . 225 —, daß auch,
wenn die Civilentschädigung rechtskräftig abgesprochen worden
M, auf eine Buße nicht mehr erkannt werden kann; denn mit der
Verwerfung des Civilanspruchs ist nicht etwa, wie, bei der Omis-
sion der Buße, bloß die Zuerkennung versagt, sondern auch in
ber Sache selbst negativ entschieden und damit das Verhältniß
erledigt. Denn da Civilentschädigung und Buße mit einander,
zwar nicht in einem Identitäts-, aber doch in einem Alter-
nativitätsverhältniß stehen, so ist, wenn die Entschädigung ein-
geklagt ist, das ganze Verhältniß w ^ä iowu i deducirt:
Hui alterutra earnui (80. aotionum) 6F6iit, Ä altsia

ryi Mäioatay sxoLxtione 8umw0V6ri, kr. 25 § 1 äs rsi
. 6xo6pt. Und wollte man im Fall der Abweisung der

Entschädigung noch ein Begehren auf Buße zulassen, so müßte
man es auch im Fall des Obsiegens im Entschädigungsprocesse.
Zwischen diesem Dilemma ist nicht durchzukommen.

Es ist nun aber die Frage, ob auch schon der Antrag,
welcher auf die eine oder auf die andere der zwei Entschädi-
gungsformen gestellt ist, den Weg zur andern verschließt. Dies
ist bezüglich des Antrags auf Buße jedenfalls zu verneinen, da
ja nur die erkannte Buße die Civilentschädigung ausschließt,
nicht die verweigerte Buße, so daß auch nach der letzteren
immer noch ein Entschädigungsanspruch möglich ist. Aber auch
bie Entschädigungsklage an . sich schließt nicht aus, daß
der Civilweg aufgegeben und der Weg der Buße betreten wird.
Eine derartige Zuspitzung des electiven Verhältnisses wäre an
sich singulär, vgl. S a v i g n y System V S . 256 fg., und wird
iveder durch das positive Recht, noch durch die Natur der Sache
geboten.

Wohl aber wird derjenige, welcher, nachdem er den einen
Weg betreten hat, den andern betreten wi l l , das erste Verfah-
ren solange sistiren lassen müssen, bis in dem andern eine Ent-
scheidung erfolgt ist. Wenn im Gegensatz dazu Herzog neuer-
bings im Gerichtss. B. 29 S . 425 fg. vorschlägt, daß jedes
der beiden Verfahren nebeneinanderlaufen soll, bis indem einen
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Verfahren eine Entscheidung erfolgt ist, so widerspricht dies
dem Grundprinciv, daß der Staat nicht schuldig ist, für ein
und dasselbe Streitverhältniß die Thätigkeit seiner Organe
zweimal in Anspruch nehmen zu lassen.

Dabei ist indeß zu bemerken, daß die Aussetzung des An-
trags auf Buße nicht auch eine Aussetzung des Strafverfahrens
zur Folge hat; ja daß die Aussetzung des Antrags sich als
, Zurücknahme im Sinn des § 444 Abs. 2 qualificiren wird, so
daß der Antrag im Strafverfahren nicht erneuert werden darf.

Nr. 665. Das alternative Verhältniß zwischen Buße und
Entschädigung tritt nicht nur dann zu Tage,' wenn gegen
sämmtliche Theilnehmer des Delictes auf Buße erkannt wurde;
auch wenn lediglich ein einzelner in die Buße verfällt und in
Bezug auf die übrigen die Verurtheilung in die Buße abgelehnt
wurde, kann bezüglich der übrigen keine Verurtheilung auf
Entschädigung ergehen, weil sonst der Verletzte eine doppelte
Vergütung erhielte, die eine in Buße, die andere in Entschädi-
gung; was nicht angeht. Und dieses Verhältniß kann nicht
dadurch alterirt werden, daß der zur Buße Verurtheilte zufällig
insolvent und mithin die zur Deckung des Schadens bestimmte
Anforderung unbeibringlich ist. Nur muß es sich um einen Schaden
handeln, welcher auch gerade durch die zuerkannte Buße gedeckt
-werden soll. Die Zuerkennung einer Buße wegen des einen
Nelicts schließt die Entschädigung wegen des andern, und die
Zuerkennung der Buße wegen der Verletzung des einen
Patentes schließt die Entschädigung wegen des andern nicht aus.

Dagegen besteht das Alternativitätsverhältniß nicht auch
im Verhältniß der mehreren Patent- und Antragsberechtigten;
es besteht kein Zwang in der Art, daß die mehreren Berech-
tigten zusammen den einen oder den andern Weg zu wählen
hätten; vielmehr hat jeder für sich die Befugniß, Entschädigung
oder Buße zu begehren; nur daß dann die Entschädigung Par-
tialentschädigung, die Buße Partialbuße ist.

Nr. 666. Daß die zuerkannte Buße nicht der strafrecht-
lichen, sondern der civilrechtlichen Verjährung unterliegt, ergibt
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sich bereits aus dem Obigen, vgl. auch Dochow in Zoltzend.
H I S. 376. Jedoch wurde die Verjährungsfrage bis jetzt auf-
geschoben, weil hier eine specielle Frage des Patentrechts mit
in Betracht kommt. Es fragt sich nämlich, ob für die ausge-
sprochene Buße die 3jährige Verjährung des § 38 Patentges.
gilt. Diese Frage ist zu verneinen. Die aotio Huäioati wird
zwar im modernen Rechte viel mehr von dem ihr zu Grunde
liegenden Ansprüche afficirt werden müssen, als im R. Rechtê
s. oben S. 646 fg.;*) allein daß sie einer besondern Verjährung
unterliegt, ist so vollkommen in der Natur der Verhältnisse, in
der durch das.Nrtheil erworbenen Klarstellung des Sachverhalts
begründet, daß die Behandlung des gemeinen Rechts, welches
vom Urtheil eine neue, 30 jährige Verjährung datirte, vgl.
Sav igny , System V S. 324. 325, sachlich durchaus gerecht-
fertigt ist, vgl. auch S cher er in der Zeitschr. f. franz. Civile
recht IX S. 275; ganz ähnlich, wie ja auch das Strafrecht von
dem rechtskräftigen Urtheil an eine neue, in tks8i längere, Ver-
jährung beginnen läßt, § 70 R. St^ G. B. Da nun die Buße
sofort eine Iudicialobligation, eine aus dem Urtheil resultirende
Obligation ist, so kann sie von Haus aus nicht der kurzen Ver-
jährung der speciellen Entschädigungsobligation, sondern nur
der -allgemeinen Verjährung des Urtheilsansvruchs, der aotio-
Huäioati unterliegen.

Soweit das eigenthümliche Institut der Buße.
Nr. 667. Das Urtheil, welches auf eine Geldstrafe er-

kennt, soll regelmäßig auch die eventuelle, zu substituirende Frei-
heitsstrafe festsetzen. Ist dies unterblieben, so hat die Fest-
setzung durch nachträgliches Erkenntniß des Erstinstanzgerichts,
ohne neue mündliche Verhandlung, jedoch nach vorgängigem
Gehör der Staatsanwaltschaft und des Verurtheilten zu er-
folgen, § 491. 494 St. P. O.; gegen dieses Erkenntniß findet
die sofortige Beschwerde statt, § 494. 346. 353 St. P. O.;
das Gericht, welches dasselbe erlassen hat, ist nach der Eröff-
nung daran gebunden, § 353 Abs. 3 St. P. O.

Die Confiscation kann nur im Urtheil ausgesprochen werden.

u) Vgl. nunmehr auch Degenkolb, Einlaßzwang S. 160 fg.
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Wird auf Confiscation erkannt, so sollen die zu confis-
cirenoen Gegenstände im Urtheil möglichst präcis bezeichnet
werden. Wenn eine Beschlagnahme stattgefunden hat, so genügt eine
Verweisung auf diese; andernfalls ist das OoiMoanäuui durch
Bezeichnung der zu confiscirenden Objecte und ihres Verwah-
rungsortes möglichst genau zu svecialisiren; namentlich ist an-
zugeben, ob und welche Producte, ob und welche Arbeitsmittel,
6o und welche sonstigen Gegenstände einzuziehen sind. Die
hier überall auftauchenden schwierigen Fragen können nicht bis
zur Execution aufgeschoben werden.

Die Confiscation wirkt nur, sofern das Consiscat dem
Thäter oder einem Teilnehmer gehört; dies wird zweckmäßig
im Urtheil angedeutet. Das Urtheil wirkt nur unter dieser Voraus-
setzung, sollte auch das Strafgericht irrthümlich der Ansicht sein,
daß ein Fall vorliege, wo die Confiscation sich auf dasEigen-
thum Dritter erstrecken darf, oder sollte auch das Gericht zur
irrigen Ueberzeugung gelangt sein, daß die bezeichneten Objecte
dem Thäter gehören, und sollte es auch dieser Ueberzeugung
im Urtheil Ausdruck geben.

Denn insoweit entbehrt das Urtheil der enteignenden Kraft,
und der dritte Eigenthümer wird durch den, ohne die nöthige
thatsächliche Grundlage, ausgesprochenen Adjudicationsausspruch
nicht berührt. Vgl. auch Ob. trib. Berlin 4/3 1875 G. XXI I I
S. 312. 315. Dem Dritten bleibt daher die Geltendmachung
seiner Rechte im Civilverfahren vorbehalten, vgl. § 111 Abs. 2
St.P.O".; er kann, wenn ihm ein irreparabler Nachtheil droht,
insbesondere wenn es sich um die Unbrauchbarmachung der
Confiscate handelt, einen Aufschub des Executionsverfahrens
begehren.

Nr. 668. Das persönliche und geschäftliche Interesse des
Patentberechtigten verlangt es, dem Urtheil eine möglichst um-
fassende Publicität zu verschaffen; daher sieht schon das franzo's.
Gesetz die Veröffentlichung des Urtheils vor, Art. 49 Abs. 2
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xrHuäios ätz I'awolis äu MF6ui6Qt 8'il ^ a lisu).*)

Das deutsche Patentgesetz § 35 sucht .den gleichen. Zweck
zu erreichen in der Form, welche bereits in andern Strafgesetzen
hergebracht ist, vgl. § 165. 200 R. S t . G. B.

Ueber das Wesen dieser Publication herrscht keine Ueber-
einstimmung. Viele halten dieselbe für eine Nebenstrafe; völlig
unzutreffend; weder die Bekanntmachung hat den Character der
Strafe, noch die Verfällung des Verurtheilten in die Kosten
derselben.

Denn daraus würde folgen, daß weder, die Publication,
noch der Einzug der Kosten derselbennach dem Tode odernach eingetre-
tener Geisteskrankheit des Verurtheilten erfolgen könnte; was beides
demWesen des Institutes widerspräche. Vielmehr ist die Publication
des Urtheils eine strafproceßualische Maßregel, eine Maßregel,
welche neben dem Strafzwecke liegt, -aber nichtsdestoweniger im
Strafproceß erkannt werden kann, weil dieser neben dem Straf-
zweck auch noch andere Nebenzwecke in sich aufnehmen darf,
vgl. z. B. § 111, S t . P. O.**)

Und was die Kostenhaftung betrifft, so ist sie nur ein Theil
der Tragung der Kosten des Strafprocefses und wie diese zu
behandeln.

Nr. 669. Das Urtheil verordnet nicht die Bekanntmachung;
es spricht nur dem Verletzten die Vefugniß zu, das Urtheil auf
bestimmte Art und in bestimmter Frist bekanntzugeben. Nichts-
destoweniger ist die Vekanntgebung durch den Verletzten eine
(indirect) richterliche Bekanntmachung und kann daher die im
Urtheil bezeichnete periodische Druckschrift, sofern sie nur sonst
Anzeigen aufnimmt, zur Aufnahme derselben nach Maßgabe des
Preßgesetzes, § 10, und bei Vermeidung der im Preßges. § 19
Z. 3 festgesetzten Strafe angehalten werden, Ob. trib. Berlin
25/3 1863 G. X I S . 363, T h i l o , das Preßges. f. d. D .
Reich S . 34, S c h w a r t e , Reichspreßges. S . 36.

*) I m französ. Patentrechte haben übrigms zweckmäßig auch die Civil-
geeichte dieselbe Vefugniß, X o u F n i s r u i . 1045, L s ä a r r i ä o m». 681.

«*) Vgl. auch die Publication in 8 411 Abs. 4 St. P. O.
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Die Befugniß ist jedem Verletzten, hier also jedem der an
dem verletzten Patente Berechtigten zuzusprechen; nicht nur dem-
jenigen, welcher im Strafverfahren hervorgetreten ist; also nicht
nur demjenigen, welcher den Strafantrag gestellt hat, oder eine
Buße begehrt, Opp en ho f f No. 3 zu § 200.

Der Kostenersatz ist gleichfalls ein strafproceßualischer; er
wird nöthigenflllls durch das Strafgericht erzwungen und zwar
in der gleichen Weise, wie der Ersatz der Kosten sonstiger
vroceßualischer Acte einer strafrechtlichen Partei oder eines-
strafrechtlichen Intervenienten.

Da aber die Publication keine Maßregel des Strafvoll-^
zugs, sondern nur eine Maßregel des Strafprocesses ist, so-
kann die Staatskasse nicht in Mitleidenschaft gezogen werden,
falls etwa der Verurtheilte insolvent ist; vielmehr verbleiben in
diesem Falle die Publicationskosten demjenigen zur Last, welcher die
Publication veranlaßt hat, vgl. Ovpenho f f No. 10 zu § 206
R. S t . G. V. und das daselbst allegirte Urtheil des höchsten
Gerichtshofs München 28/2 1873.

Nr. 670. Gegen das Urtheil der Strafkammer findet
keine Berufung, sondern nur Revision statt, § 374 fg. S1.P.O.5
dies gilt auch für den Ausspruch der Buße; weder der Verur-
theilte noch der Nebenintervenient kann etwa wegen der Höhe
der Buße eine auf den concreten Sachverhalt bezügliche Veru-
fungsbeschwerde erheben; nur auf die Verletzung einer Rechts^
norm kann eine Beschwerde als Revisionsbeschwerde gebaut
werden, § 376 St . P. O.; vgl. bezttgl. des seitherigen Rechts
Ob. trib. Berl in 2/5 1877 Oppenho f f Rechtsp.XVII IS.311.
Jedoch kann der Nebenintervenient, welcher den Antrag auf
Buße gestellt hat, die Revision wegen Verletzung, sowohl einer
materiellen, als auch einer proceßualischen Rechtsnorm, einlegen;
wie dies bereits oben dargethan worden ist.

Nr. 671. Bei dem Mangel der Berufung ist die Zulaf^
sung der Wiederaufnahme des Verfahrens ein doppeltes Bedürf-
niß; allerdings gewährt dieselbe nur eine einseitige Abhülfe, da
sie nur dem Verurtheilten, nicht auch dem Ankläger und Neben-
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intervenienten in vollem Maße zu Gebote steht, § 399. 402
St. P. O., und da sie zum Zweck der Aenderung der Strafe
innerhalb desselben gesetzlichen Strafrahmens (und auch zum
Zweck der Erhöhung oder Herabsetzung der Buße) nicht statt-
findet, § 403 St. P. O.

Ein Hauptfall der Wiederaufnahme im Patentstrafrecht ist
bereits oben S. 244. 245. 252 angedeutet worden; der Fall,
Niö im frühern Verfahren ein Patent als gültig behandelt
Wurde, welches sich nachträglich als ungültig erweist. Hier trifft
unzweifelhaft der § 399 Z. 5 St. P. O. direct, analog auch
der § 399 Z. 4 St. P. O., zu; nach Analogie dieser Z. wird
regelmäßig ein rechtskräftiger Ausspruch des Patentamtes ab-
zuwarten sein. Von hervorragender Wichtigkeit ist diese Wieder-
aufnahme insbesondere bei einer relativen Nichtigkeit, welche
erst nach dem ersten Strafverfahren geltend gemacht wird.

Nr. 672. Wenn der im ersten Verfahren Verurtheilte auf
Grund der Wiederaufnahme freigesprochen wird, nachdem er
die Strafe bereits verbüßt hat, so kann ihm nach der gegen-
wärtigen Gesetzgebung ein Ersatz für die erlittene Strafe von
Staatswegen nicht zuerkannt werden. Wohl aber ist ihm von
Staatswegen dasjenige zurückzuersetzen, um was sich der Staat
Zu seinen Ungunsten in ungerechtfertiger Weise bereichern würde;
dies gilt insbesondere von der Geldstrafe und von den Con-
fiscaten.

Nr. 673. Der Vollzug der Geldstrafe erfolgt durch das
Sxecutionsverfahren in den Formen des Civilprocesses.

I n gleicher Weife wird die Herausgabe eines Confiscates
erzwungen, § 495 St. P. O. Daher kann dem Verurtheilten,
wenn sich das Consistât nicht in seinem Besitze vorfindet, der
Offenbarungseid unter üblichem Präjudize auferlegt werden,
§ 769. 780 fg. 794 C. P. O.; wie dies auch in seitherigen
Rechten, insbesondere im preuß. Rechte anerkannt war, Ob.trib.
13/5 1861 Oppenhoff Rechtsp. I S. 403, 22/10 1862 G.
X I S. 49 und 6/12 1865 G. XIV S. 59. Zu diesem Zwecke
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muß das Confiscat so kenntlich bezeichnet werden, daß es dem
Verurteilten zugemuthet werden kann, hierauf eine eidliche
Erklärung abzugeoen.

Soweit das.ordentliche Strafverfahren.

Nr. 674. Ein volles Contumacialverfahren in Patent-
strafsachen findet nach der D.St.P.O. nicht statt, da der Patent-
bruch nicht mit Geldstrafe und Einziehung allein, sondern alter-
nativ mit Gefängniß bedroht ist, § 319 fg. 327, vgl. auch
§ 231 St.P.O.; doch kann der Angeklagte auf seinen Antrag
von dem persönlichen Erscheinen in der Hauptverhandlung ent-
bunden werden, wenn nur Geldstrafe, Einziehung, oder eine
Freiheitsstrafe bis zu 6 Wochen zu erwarten steht, § 232
St.P.O.; die zu erkennende Buße ist als bloße Entschädigung
kein gesetzliches Hinderniß der Abwandlung in ahsMtia.

Wohl aber ist ein partielles Contumazverfahren zulässig,
welches sich darauf beschränkt, die Confiscation zu erzielen; es
ist auch dann zulässig, wenn die Person des Thäters nicht fest-
gestellt werden kann, da bei der absolut bestimmten Strafe die
Kenntniß der Persönlichkeit von geringerer Erheblichkeit ist. Dieses
partielle Contumazverfahren, oder wie es genannt wird, objective
Strafverfahren ist nunmehr in den § 477—480 St.P.O.
geregelt worden, deren wesentlicher Inhalt darin besteht, daß
etwa bekannte dritte Personen, welche einen Anspruch auf das
(!0nÜ803,näuui erheben, zur Verhandlung geladen werden; was hier
als doppelt nothmendig erscheint, wo der Inhaber der Sache nicht
zur Stelle oder gar unbekannt ist. Es ist daher ein Interven-
tionsrecht im'weitesten Umfange gewährt; diesen Intervementen
stehen auch die entsprechenden Rechtsmittel zu, § 479 St.P.O.;
aber auch eine Nebenintervention im Sinne der § 435 fg.
St.P.O. ist möglich, und ist zweifelsohne auch diesem Inter-
venienten der Gebrauch der Rechtsmittel gestattet. Jedoch kann
in dem Confiscationsurtheil nicht auf Buße erkannt werden;. zwar
wird auch in diesem Urtheil eine Strafe ausgesprochen, neben
welche sich die Buße gesellen könnte; allein das Verfahren ist
nur auf den Ausspruch der Confiscation angelegt und verträgt
nicht auch die weitergehenden Functionen des Urtheils:

Köhler, Patentrecht. 4g
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Wird das objective Verfahren.gegen einen.Abwesenden
gerichtet, so Hetzt es ihm zu, sich durch .einen Vertheidiger ver-
treten zu lassen und durch ihn die Rechtsmittel einzulegen; auch
Angehörige desselben .können ihn vertreten und Rechtsmittel er-
greifen,-vgl. 233. 322. Z24. 339. 340 St.P.O.

P. Verwandte «strafrechtliche Lehren.
I.

Begünstigung des Aatentbrnchs.
Nr. 675. Der H 257 R.St.G-B. erklärt es als Begün-

stigung, Wenn Jemand „nach Begehung eines Verbrechens oder
Vergehens dem Thäter oder Theilnehmer wissentlich Beistand
leistet, um denselben der Bestrafung zu entziehen oder um ihm
:die Vmthnle des Verbrechens oder Vergehens zu sichern."
Man fragt, ob «die Begünstigung als eine Betheiligung an idem
begünstigten Delikte zu betrachten äst, ^sofern sie die Fortdauer
cher, durch das begünstigte Delict Hervorgerufenen Rechtsver-
letzung befördert^ oder als ein Eingriff in die IustiMwalt
des Staates, als ein Eingriff in die staatlichen Hunctionen,
Vgl. Hierüber v. B u r i , Theilnahme S. 85 fg. und Gerichtss.
B. 29 S. 14 fg., Schütze, nothwendige Theilnahme S.,389 fg.
mnd Hchrb. § 48 ( l l Aufl. S . 161 :fg.), G^eyer in Soltzond. ll
S. 417 fg. und in Grünhut 's Mtschr. M S . 5 fg^ M e r -
kel im Holtzend. m S . 735 fg., M N n o w , -Raub, Erpressung,
Begünstigung und Hehlerei S. 55 fg. M , M e y e r , Hchrb.ß 43
No. 11 und H 191.

I n der That ist mun nber, wie dies v.i B u r i a. n. O.
treffend, ausgeführt hat, Zu scheiden Zwischen «denjenigen Acten,
welche, weil sie die Fortdauer der speciell ldurch Mn Vergehen
hervorgerufenen MdirendenMchtsfolgen -befördern, «zuidem Delict
in nahm Bezug treten und, zwar nicht die Rechtsverletzung
selbst, wohl aber die größere Intensität nhrer Mmnden Wir-
kung mitverschulden; und denjenigen Aoten. welche gegen den
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M . H ß r Ktrafjvstiz gerichtet sind, und welche micht als eine
fPexschMfung der:!ädirenden Wirkungen der Rechtsverletzung
getrachtet werden sonnen, weil j>ie Strafe nicht etwa die Auf-
hebung, sondern-die Sühne der Rechtsverletzung bezweckt, ihre
Vereitlung daher nicht auch die Rechtsverletzung verstärkt oder
aufrecht erWt.*) Scher stecken 5n/H 257 R.St.G.V. in der
That Zwei Delicte; eine.nachträglicheBetheillgung an derThat
Mttd ein Delict gegen M Zuftizgeipalt, und auch das Gesetzbuch
W sich in Abs. 2 des §.Z57 ^möthigt gesehen, Ae im ersten
Abs. vereinten Delicts -wieder zu scheiden.

Nr. 676. Das Delict gegen die Iustjzgewalt stM mit
der Gefangenenbefrejuyß .(§ 121 R.SH.G.B,) auf gleicher
L in ie;^) es unterscheidet sich von,der ̂ igentlichess Begünstigung
practisch insbesondere dadurch, daß es nur eine MdnungsmäßiZe
Thätigkeit der Justiz voraussetzt, nicht auch, daß. Hiesex Justiz-
function in der That ein Vergehen zu Grunde liegt; daher der
Reat, ebenso wie der Reat der Gefangenenbefreiung, auch dann
vorliegt, wenn das Urtheil, um dessen Vostzug es.siH handelt,
auf irriger Grundlage beruht; ähnlich wie das Deljct des § 137
R.St.G.B., der Eingriff in das Pfändungsrecht des Daates,
nicht voraussetzt, daß das zu vollstreckende UrHeil dem wahren
Sachverhalt entspricht, vgl. v. V u r i Gerichtes. B. .29
S. 19 fg.

Dieses Delict wird im Patentrechte Hauptsächlich in, der
.Gestalt in Frage kommen, ob und in welchen Fällen die Zah-
lung der Geldstrafe des einen W 5en .aydern als ein Eingriff
in die strafende TWigtei t des Staats zu betrachten ist; eine
Frage, welche früher (S . 573 W angedeutet, Hber ausgesetzt
wurde. Vgl. dazu Lehmann a. a. O., V i l l n o w S . 83,

,Aeyer inchosßMd. I ^ ^ S . 176. Histr,ift mun Zu bemerken, daß
de.r.Meat nur/^ayn MMegt, Meyn M M c h Mrsucht MUd, îhen

*) M f Mer^inigenMflqffM her.ßtrstfe^filß.HnerMuMßuug der
tzUM, bMl^,Mch,,My,eist ^»B, >iw«ls H ä M y e x M
p.r.rgelteyd^nachj.

So auch Geyer in Grünhut's Z e i t H r . M B ^ ^
43*
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Vollzug der Strafe zu hintertreiben; also wenn ein Dritter sich
für den Delinquenten ausgibt, oder wenn er dem Delinquenten
das Geld nur dem Besitze nach überträgt, so daß der zahlende
Delinquent lediglich sein w8ti-um6iituN Zoluüonis ist; oder
wenn er das Geld dem Delinquenten unter der Bedingung
gibt, daß die Strafe damit bezahlt wird, f. oben S. 574.
Wird aber dem Delinquenten lediglich Ersatz geboten für den
durch )>ie Strafe ihm erwachsenen Vermögensverlust, oder wird
ihm der Geldbetrag zwar mit dem Motiv, daß er zur Zahlung
dienen soll, aber ohne eine dahin gerichtete rechtliche Cautel
geschenkt, so ist die staatliche Execution und damit die Strafe
ebensowenig abgewendet worden, als wenn einem mit Gefäng-
mß bestraften Delinquenten das Strafübel in Geld vergütet
wird;*) was" nicht ausschließt, daß ein der That vorhergehendes
Versprechen einer derartigen Vergütung sich als Beihülfe oder
Anstiftung qualificiren kann.

Auch die Vereitlung der Confiscation kann als Delict
gegen die Iustizgewalt betrachtet werden; doH wird hier der
andere Gesichtspunkt, die Sicherung der Vortheile des Ver-
gehens und hiermit die eigentliche Begünstigung prävaliren.

Wer den Verletzten veranlaßt, den Strafantrag zu unter-
lassen, greift nicht in die Iustizgemalt ein, da er nur bewirkt,
daß die Iustizgewalt nicht activ wird, da er nicht auch die active
Iustizgewalt beeinträchtigt, Schwarze im Gerichtssaal B. 24
S. 384, Ovpenhoff No. 13 zu § 257. Dagegen würde sich
derjenige des Delictes schuldig machen, welcher die bereits, vor
der Antragstellung zulässiger Weise stattsindenden Verfolg« ngs-
acte vereitelte (§ 127 Abs. 3, 130 St.P.O.), wenn auch nach-
träglich kein Strafantrag gestellt würde.

Nr. 677. Die eigentliche Begünstigung im Patentstraf-
rechte wird sich meistens in der Gestalt äußern, daß ein Dritter

») "Vgl. auch Schwarze im Gerichtssaal B. 24 S. 383 (aber etwas
unpräns). Weiter gehen die Z 16 und ß 18 Preßgefetz, Motive dazu S. 18,
Marquard fen , Reichspreßgesetz (1875) S. 97fg., T h i l o , Preßgesetz S. 51,
Schwarze, Reichspreßgefetz S. 49.
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die patentwidrigen Producte verheimlicht und dadurch ihre
Entdeckung und ihre Beseitigung aus dem Verkehr verhindert;
doch wird diese Art der Thätigkeit gewöhnlich in eine Veihülfe
zur Verbreitung übergehen und bezw. darin aufgehen. Es läßt
sich fragen/ ob der bloße Kauf patentwidriger Producte.unter
diesen Gesichtspunkt fällt. Oben (S. 102) wurde ausgeführt,
daß der Kauf von Producten, auf welche ein Dritter ein Patent
hat, an sich nicht unerlaubt ist und nicht gegen das Patentgesetz
verstoßt. Dies würde aber natürlich nicht ausschließen, daß
derselbe sich in oouorow zu einer unerlaubten Begünstigung
gestalten könnte, falls er sich bewußtermaßen auf ein in sub-
jectiver Rechtswidrigkeit verfertigtes Product bezieht. Allein
die Begünstigung setzt die Absicht voraus, daß durch die Unter-
stützungshandlung dieVortheile des Vergehens demThäter oder
Theilnehmer gesichert werden, Geyer in Holtzend. I I S. 423;
wobei es allerdings nicht mehr weiter darauf ankommt, von
welchem Motiv diese Absicht erzeugt worden ist.*)

Daher ist der Kauf mit dem Bewußtsein, daß die Waare
in subjectiver Rechtswidrigkeit erzeugt worden ist, noch keine
Begünstigung; er wird es erst, wenn der Kauf in tendenziöser
Weise stattfindet, um die Production zu verheimlichen oder um
die Saisirung der Producte zu verhüten.

Anders würde es sich nun allerdings verhalten, wenn der
§ 259 R.St.G.V. auf die durch Patentbruch erzeugten Sachen
Anwendung finden könnte.

Dies ist indeß nicht der Fall. Der § 259 spricht von
Sachen, „welche mittelst einer strafbaren Handlung erlangt
sind;" erlangen ist aber soviel, als in seine Herrfchaftssphäre
bringen; erlangen ist nicht hervorbringen, (ok. § 40 R.St.G.V.),
Oppenhoff No. 6 zu § 259, Schwarze Gerichtssaal V. 24
S.392,RüdorffNo.5zu§259, Merkelin Holtzend. I I I S . 745.

*) Beides verwechselt Schwarze, Gerichtsfaal B. 24 S . 381. Die'
richtige Ansicht ergibt sich ganz sicher aus der Fassung des Gesetzes: „wissent-
lich Beistand leistet" „nm ihm die Vortheile zu sichern."
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Wer patentwidtigs Products fabricirt, bringt sie auf
rechtswidrige Weise zw Stande; allein sobald îe zu Stande
gebrächt sind, ist das' Erlangen, die Aneignung keine rechts-
widrige mcht.*) Es gi l t für deib Patentbruch dasselbe, wie für
Ms Münzverbrechen. Die Annahme^ daß die patentwidtlgen
Prödtlcte i M M s in das OigentHüm des Patentwhabets
ftcllsn' WÜrde^ ist bereits' oben S . 448 zurückgewiesen worden.

Nr, 678. Nunmehr ist noch die bekannte Frage, ob auch ein
bei der That Betheiligter sich einer Begünstigung schuldig
machen kann, mit einem Worte zu berühren. Man bejaht dieselbe
vielfach auf Grund dessen, daß die Begünstigung im 3KSt.G.B.
als ein besonderes Specialdelict behandelt wird, vgl. Aufsatz i n
Stenglein^ Z . î A 65 fg.81 fg., MeyepLchrb. § ,M N^ 11 und
§ 191 No>2, Merke l in Holtzend. H I S . 744, Ovvenhof f
No. 2 zu § 257, Geyer in Holtzend. IV S . 172 fg. Allein
die Classification des Gesetzes kann, die Natur des Delictes
nicht ändern und die Fragen nicht tosen, welche, wenn sie der
Gesetzgeber nicht gelost hak, nur aus der Natur des Oelictes
zu lösen sind.

Aind wir daher in der Beurtheilung der Frage auf die
wissenschaftlichen Principien verwiesen, so müssen wir sagen:
Eme eigentliche Begünstigung durch den Thäter oder Theil-
nehmer ist unmöglich, weil jede, die lädirenden Folgen des
Delictes verstärkende Thätigkeit nur als eine gesteigerte Energie
des in der Thäterschaft oder Theilnahme fchon inbegriffenen
delicticischen Thuns zu betrachten ist. Daher wird es allerseits
als selbstverständlich betrachtet, daß der Thäter nicht sich selbst
begünstigen ^ann, Geyer a. a. Ö.; ebensowenig aber kann der
Anstifter oder Gchülfe den Thäter oder der eine Teilnehmer
den andern begünstigen; denn die That des Thäters ist zugleich
die That des Anstifters, die That des einen Sheilnehmers zu-
gleich die That des andern u. f. w., indem die durch die
Thätigkeit aller hervorgerufene Causalwirkung jedem als seine

") 'A. K. Schütze, LeHrb. § 93 Nö. 13 (I I Aufi. Si 46!) Und § 69
No. 15 (S. 303).
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That zugeschrieben wird. So mit Recht S ch w arze im Gerichtss.
V. 24 S. 376! fg., Schütze § 43 No. 2 (S. 161 der I I Aufl.),
V r l l n o w S.«58 fg., v. B u r i im Gerichtssi V- 23 S..3^fg^,
Herzog ebenda S: I s i f g . ^ So auch mehrere Gerichtshofs
(s. bei Geyer u M Oppenhöff ) , hauptsächlich das Dberhof-
gericht Männheim 3/2 1877, welches treffend ausführt: „Bei
dem Urheber des Hauptvergehens ist die Unmöglichkeit einer
Hehlerei bezüglich derselben That von selbst einleuchtend, wenn
man erwägt, daß diejenigen Handlungen, welche derselbe nach
Vollendetem Diebstahl vornimmt^ (um sich gegen Entdeckung
zu schützen oder)**) um sich die Vortheile des Ver-
brechens oder Vergehens zu sichern, insofern sie nicht in eine
neue selbstständige strafbare Hauptthat übergehen, i n der
Sphäre des ursprünglichen Verbrechens liegen, da sie,
vom subjective» Standpunkte aus betrachtet, eine. Fortsetzung,
der Absicht der rechtswidrigen Zueignung darstellen, in objec-
tiver Hinsicht aber keine neue Rechtsverletzung hervorbringen.
Dasselbe gilt aber auch von den übrigen Teilnehmern des
Hauptverbrechens (den Mitthätern, Anstiftern und Gehülfen)^
da sie m i t dem Urheber bezw. M i tu rheber nur ein Ver-
brechen verüben, welches als ihr gemeinschaftliches Werk zu
betrachten ist," bad.' Annal. V. 43 S. 121.

Für diese Auffassung spricht- noch eiir triftiges Argument
aus dem Gesetze selbst. § 257 Abs: 3 bestimmt nämlich, daß
die Begünstigung als Beihülfe W bestrafen fei, wenir sie vor
Begehung der That zugesagt worden ist.***)

Diese Bestimmung ist, wie allgemein anerkannt), fehlerhaft
gefaßt; denn einerseits liegt in diesem Falle die Beihülfe nicht
in der nachträgliches Begünstigung, sondern' in dem- vorherigen^
Versprechen, welches Beihülfe bleibt, wenn es auch später nicht
eingelöst' wi rd; anderseits kann das« vorherige Versprechen nicht
nur Veihülfe, fondern auch Anstiftung« fein> Schütze in Goltd,

*) Zweifelnd Merkel m Holtzendorfs m S . 741. 742. übereinstim-
mend nunmehr ebend» I V S. 42H.

**) Das Eingeklammerte gehört weg? es paßt nicht in dur Zusammen-
hang,.

««») So auch schon Goltdammer Materialien I S. 76. Vgl. auch
Herzog in Holtzend. Strafrechtszeitung 1871 S. 273 fg.



— 680 —

Arch. XX S. 363 fg., Ob.trib. S tu t tga r t 4/9 1874 Steng-
lein IV 131. Immerhin aber ist daraus zu schließen, daß
die nachfolgende Begünstigungshandlung in dem vorherigen
Veihülfeacte aufgeht, daß sie nur eine Fortsetzung derselöen
beihelfenden Thätigkeit ist, welche nicht zweifach gestraft werden
darf. Vgl. auch das so eben citirte Präjudiz des Würtemb.
Obertribunals.

Nr. 679. Soweit die eigentliche Begünstigung. Was aber
die Vereitlung der Acte der Iustizgewalt betrifft, so hängt
diese nicht mit dem Delicte zusammen und kann sie von einem
Theilnehmer begangen werden, wie von einem Dritten; ebenso
wie das Delict der Gefangenenbefreiung § 121 R.St.G.V. und
andere Delicte gegen die Iustizgewalt. Allerdings ist es straflos,
wenn der Thäter oder Theilnehmer selbst Anstalten trifft, um
sich der Strafe zu entziehen; allein nicht aus dem Gründe, weil
er sich nicht selbst begünstigen kann, sondern aus dem gleichen
Gründe, aus welchem die Selbstbefreiung des Gefangenen
straflos bleibt; daher in qualisicirten Fällen, vgl. § 122. 113
R.St.G.B., allerdings ein strafbarer Reat vorliegen kann.

Hiernach wird die Frage auch im Patentstrafrecht zu
lösen sein.

Ein Ingenieur, welcher sich mit dem Fabricanten zum Patent-
bruch verbunden hat, kann nicht auch noch wegen Begünstigung
bestraft werden, wenn er seine Räumlichkeiten dem Fabricanten
zur Verfügung gestellt hat, um die patentwidrigen Waaren zu
verbergen; ein Bureauchef, welcher im Geschäfte des Fabricanten
arbeitet, ist als Gehülfe und nur als Gehülfe strafbar, wenn er
auch den beschlagnahmenden Beamten irreführt und dadurch die
Beschlagnahme hintertreibt. Allerdmgs könnte gerade in dieser
letzteren Handlungsweise auch eine uneigentliche Begünstigung, ein
Delict gegen die Iustizgewalt erblickt werden, sofern dadurch die
Confiscationsstrafe gegen den Fabricanten vereitelt werden kann.
Aber einerseits prävalirt hier der Gesichtspunkt der eigentlichen
Begünstigung, anderseits ist diese Thätigkeit, soweit sie eine
Vereitlung von Iustizacten ist, zugleich eine Vereitlung eines
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gegen ihn selbst als Gehülfeu mitgerichteten, Beweismaterial
herbeifördenden, Iustizactes, und als solche straflos.

Nr. 680. Eine Buße kann wegen der Begünstigung nicht
erkannt werden, oa die Strafe nicht aus dem Patentgesetz,
sondern aus § 257 R.St.G.B. entspringt.

II.
Aatentanmaßung.

Nr. 681. Es ist dieUebungderFabricanten inden bedeutendsten
Industriestaaten, das erlangte Patent dem kaufenden Publicum
öffentlich kundzugeben, so in England, Amerika und Frankreich. Diese
Publication hat zunächst den Zweck, auf die erfolgte Paten-
tirung hinzuweisen und vor Nachahmung zu warnen; daher
denn'auch z. V. in Amerika das Unterlassen der Kundgebung
zur Folge hat, daß der Patentinhaber dem einzelnen Contra-
venienten gegenüber die mala üäss nachweisen muß.

Dies ist aber in den Augen des Handelsstandes nicht die
Hauptsache: das Patent gilt als Empfehlungsmittel, als Mittel
der Réclame; wer seine Waare als patentirt bezeichnen kann,
will eknen Vorsprung vor seinen Concurrenten, und er wird
auch in den meisten Fällen einen Vorsprung gewinnen. Aller-
dings hat dies nur in den Ländern der Vorprüfung Sinn,
nicht in den Ländern der puren Anmeldung, wo das Patent
ohne jede sachliche Prüfung ertheilt wird; allein was sonst in
der Natur der Sache liegt, das macht hier das Vorurtheil des
Publicums; daher hat sich das französische Gesetz zu der selt-
samen Vorschrift veranlaßt gesehen, daß, wo überall der Paten-
tirte seine Waare öffentlich als patentirt bezeichnet, er die Worte
beifügen muß „sau» Farautio äu ftouvernsnißiit."

Da, Deutschland zu den Ländern der Vorprüfung gehört,,
so wird die Bekanntgebung der Patentirung an das consumirende
Publicum eine große Rolle spielen; sie ist, wenn wahr und
richtig, das erlaubteste und loyalste Mittel der Réclame, welches
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sich denken läßt; aber auch nach der- andern Seite hin hat die
Kundgebung für uns einen um so- größern Werth, als das'
Gesetz nur den wissentlichen Verletzer des Patentrechts zur Ent-
schädigung verpflichtet, es daher in dem einleuchtendsten Interesse,
des Patentinhabers liegt, seinem Patente die größtmögliche
Publicität zu verleihen.

Es war daher unnöthrg/, die oben berührte Bestimmung
des amerikanischen Rechts herüberzunehmen, und es wurde daher
auch ein im Schooße der Reichstagskommission aufgetauchter
Vorschlag verworfen, welcher eine Bestimmung, wie- folgt, in
das Gesetz einfügen wollte:

„Wer vatentirte Sachen herstellt oder verkauft, hat die
Sachen selbst oder deren Verpackung mit der Bezeichnung
„Deutsches Patent" oder „D. Patent," mit der Nummer und
mit dem Datum der Verleihung zu versehen."

„ I m Unterlassungsfalle kann er den Patentverletzer Mcht
auf Schadenersatz oder auf Buße belangen,' es sei denn, daß
der Patentverletzer die Verletzung auch nach einer beson-
deren Benachrichtigung trotzdem weiter fortgesetzt hat." (KM
S. 41):

Der Vorschlag/ war gut' gemeint, paßte aber wenig/ in das
System des deutschen Gesetzes. Daher bleibt die Bezeichnung
der Waare^ füglich dem Interesse des Patentinhabers anheim-
gegeben.

ÜLünschenswerih ist es, wenn für die Bezeichnung eine
einheitliche Form gewählt wird. I m Berliner Verein zur Be-
förderung des Gewerbesteißes wurde am 2. Jul i 1877 auf
Vorschlag von Iacobi die Resolution gefaßt.-

„es erscheint dringend erwünscht, daß diejenigen, welche
ein deutsches Patent erhalten' haben, die vatentirten Gegenstände
als solche bezeichnen und daß dies in übereinstimmender Weise
geschehe, — es wird als Bezeichnung der vatentirten Gegen-
stände selbst oder deren Verpackung empfohlen: „Deutsches
Patent" oder „D. Patent", sofern- der Raum es gestattet,
unter Hinzufügung des Datums des Patents." S.Patentgesetz
von einem höhern Regierungsbeamten S. 265.
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Neuerdings hat das' Patentamt mit Bekanntmachung v.
9.Octöber M ? die BezeichnuMweise ^Deutsches Reich.Pätönt."
oder „ D . R> P. " untev Beifügung des Datums, mit welchem
die Patentdauer begonnen hat, empfohlen, und an diese wird
stA der Verkehv zu^ halten haben.

Nr. 682. Ist nun aber die Bezeichnung/, .von der erheb-
lichsten Bedeutung für das consumirende, wie für das verkehr-
treibende Publicum, so sind die dadurch in Spannung gehaltenem
Vermögensinteressen aufs höchste dabei interesfirt, oaß die Be-
zeichnung, richtig geschehe, da die falsche Bezeichnung ein
falsches Element in die Spéculation hineinwerfen> die Verkehrs-
geschäfte auf falsche Grundlagen stellen und dadurch die ent-
sprechenden Vermögenskreise verletzen könnte.. Daher hat das-
Gesetz vorgeschrieben, daß derartige Bezeichnungen nur wahr-
heitsgetreu, objectiv richtig geschehen dürfen: eine Verletzung
dieses Gebotes gefährdet die Vermögensrechte der Concurren-
ten,*) wie des Publicums uno wird daher mit Recht ind
amerikanischen Gesetze 8sot> 40 (Königs S . 47), im französi--
fchen Patentgesetze art. 33, und im deutschen Gesetze § 40
verpönt.

Das französische Gesetz lautet:
868 6Q86ÎFQS8, 3,211011068, pr08p60tU8,

amMi68, pr6nära 1a ^uaUtß äs hlsvets'
8äH8 P0886äsr uu drsvst äelivrs ooukormsNsiit aux 1018, (jn
aprös l'expiration ä'uu I)rsv6t auGrieur, ou gui, ßtaut drsvets,
msutioiuisra 8a yualits äs drsvets 0U 8on drsvst 8av8 ^
ajouter 068 mow: 8au8 garantis äu 6s0uvsrnsm62t, sera xuui
ä'uus amenas äs 50 ti-8. a 1000 tr8. Nu oa8 äs rsoiäivs,
I'amsnäs pourra ßtrs portes au

*) Sie kann sich als oonöm r̂eues äoloMs darstellen: aber auch eine
Specialkundgebung an einen Dritten, z. N, an einen Unternehmer, welcher bei
einem andern Fabncanten Bestellungen machen wollte und dnrch die unrichtige
Kundgebung sich davon abhalten ließ, kann einen Act der oonoui-rsuos
darstellen, welcher civilrechtlich verantwortlich macht, so trid. eomw.
10/6 18S3 bei Liaue x. 612 M . Vgl. auch Nouxuior ur. 710.
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Nr. 683. Das Delict ist ein Gefährdungsdelict. Es setzt
zu seiner Vollendung nicht voraus, daß dritte Personen ge-
täuscht und dadurch zu unvortheilhaften Geschäften veranlaßt
Werden; ebensowenig, daß dritte Concurrenten dadurch wirklich
M Nachtheil gerathen sind. Es genügt, daß die Interessen der
einen oder andern gefährdet werden. Alleinauch eine besonders
naheliegende Gefährdung wird nicht verlangt; es wird nicht
verlangt, daß der Vermögenskreis des einen oder andern durch
das Delict'gleichsam gestreift wurde und nahe daran war, ver-
letzt 'zu werden, wie z. V. in den §§ 312—316 R.St.G.B.;

-vielmehr genügt es, daß die Handlungsweise geeignet ist, die
Vermögenskreise zu gefährden,*) und zwar dadurch, daß sie geeig-
net ist) den Irrthum zu erregen; daher es zur Festsetzung des
Tatbestandes nicht gehört, daß Jemand im Falle war, getäuscht
und dadurch verletzt zu werden. Das Gesetz will die Ver-
mögenskreise nicht nur von der Nähe, sondern auch von der
Ferne schützen. Vgl. Wächter, Sachs, und Thüring.Strafrecht
§ 45 I N (S. 299), Köstlin System I S. 177 fg., Revision
S. 241 fg., B ind ing , Normen I S. 199 fg.

Nr. 684. Es verstößt gegen die gesetzliche Norm, wenn
Jemand in publiker Weise eine Waare als patentirt be-
zeichnet,

1. sofern hierfür gar kein Reichspatent ertheilt wurde.
Diese Frage wird nicht immer sehr einfach liegen, da es
schwierig fein kann zu beurtheilen, ob eine vatentirte Idee in
der Waare verwirklicht ist oder nicht. Hierwegen kann auf
die früheren Ausführungen verwiesen werden.

Der Besitz eines ausländischen Patentes oder eines (nicht
in Reichspatent umgewandelten) Landespatentes genügt natürlich
nicht, um das Vorgeben eines Reichspatentes zu rechtfertigen;
die Normübertretung wäre in diesem Falle die gleiche, wie
wenn gar kein Patent bestünde.

y Vgl. z. B. § 322 R.St.G.B. v. „welches die Schifffahrt zu gefähr-
den geeignet ist.
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Verboten ist aber auch eine solche Bezeichnung
2., wenn das ertheilte Patent erloschen ist; denn in diesem

Falle ist die Waare nicht mehr durch ein Patent geschützt.
Da nun aber die Kundgebung nicht in der bloßen An-

fertigung solcher Bezeichnungen auf der Waare, dem Waaren-
schilde u. s. w., sondern in der Publicirung derselben besteht,
so ist es verboten, nach Erlöschen des Patents Waaren
mit solcher Bezeichnung zu verbreiten, Schilder mit solcher
Bezeichnung dem Publicum darzubieten, sollte auch zur Zeit
der Anfertigung des Zeichens das Patent noch bestanden haben;
daher die Verkäufer folcher Waaren das Schicksal der ent-
sprechenden Patente wohl in's Auge fassen müssen. V6äar -

nr. 470. 471.
Anderer Ansicht ist allerdings K los te rmann, Patentges.

S . 269. 270, welcher glaubt, daß die zur Zeit des Bestehens
des Patents bezeichneten Waaren nach dessen Erlöschen straflos
mit der Bezeichnung verbreitet werden dürfen.*) Er beruft
sich auf den Wortlaut des Gesetzes, welcher nur die Anbringung
der' Bezeichnung unter Strafe fetze. Dies ist nicht richtig; das
Gesetz spricht von demjenigen, welcher die W aare mit einer
Bezeichnung „versieht," und hierzu gehört nicht nur das An-
bringen des Zeichens, sondern die Benutzung desselben vor dem
Publicum. Jedenfalls ist dies der S inn des Gesetzes; sonst
müßte man nur den Graveur oder Zeichner bestrafen, nicht den
Kaufmann, welcher die bezeichnete Waare kauft und in Handel
bringt. Wenn derselbe es ferner für unzulässig erklärt, „von
einem Fabricanten zu verlangen, daß er beim Erlöschen seines
Patentes auf den vorhandenen Erzeugnissen die darauf ange-
brachte Bezeichnung tilgen solle," so läßt sich billig fragen, ob

*) Man könnte dafür etwa geltend machen, daß auch ein erloschenes
Patent ehemals das Patentamt passirt hat und staatlich bestätigt wordm ist.
M e i n man würde übersehen, daß, was das Publicum bei patentirten Sachen
zumeist sucht, die Neuheit der Conception ist, und daß diese fehlt: daß ferner
durch diese Bezeichnung der Verkäufer sich einen präsenten Vorsprung vor
seinen Conkurrenten anmaßt u. s. w.
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denn der Fabricant einen Anspruch darauf hat, hurch die Ver-
breitung derartiger Maaren das Publicum zu täuschen?*)

Gegen diese Erwägungen kann auch das Beispiel des Ge-
setzes für eine der brittischeu Colonieen (Klostermann, Patent-
ges. S . 97^ 98) nicht aufkommen.

Auch , die Beifügung ?hes Datums. der Patentertheilung
kann Mcht genügen, um den Fabricants« Hu falviren, welcher
die gezeichnete Waare nach dem Erlöschen des Patentes auf
Hsn Markt bringt; jedenfalls nicht in dem gewöhnlichen Falle,
wo das Patent vor Ablauf der 15 Jahre erlischt.' Aber auch
nicht in dem seltenen Falle einer 15jährigen Dauer; theils well
das Publicum nicht Zimmer das Patentgesetz kennt, insbesondere
nicht das ausländische Publicum; theils weil 5er Käufer
regelmäßig seine Aufmerksamkeit auf die Bezeichnung „Paten-
t i r t " concentrir.en und das Weitere übersehen wird.

Ein Vertrag zwischen dem Fabricanten und dem Verkäufer,
wornach dieser die Waare nur mit der Bezeichnung verkaufen
soll, würde mit Erlöschen des Patentes unwirksam werden.

Verboten -ist aber M Bezeichnung
3f, we.nn das Patent lyon dem Patentamte für nichtig er-

klärt ist; denn nunmehr, ist es festgestellt, daß die Waare durch
tein Gesetz geschützt ist. Dagegen würde es nicht genügen,
Wenn .ein Mericht, -welches über eine Patententschädigung zu
ierkennen hatte, ,den Einwand der Nichtigkeit nicht aä ssxafHtum
Verwiesen, sondern sich ^selbst über d.ie Präjudicialfrage -der
Aicht igW schlüssig gemacht hat. Denn hier liegt.kein Erkennt-
M Iber Aie. Mchtjgkeit ypr, sondern nur -ein richterliches Be-
Kyden M M t w iässiicheM,,. welches für- andere Fälle nicht maß-

Solange überhaupt das Patent nicht für ungültig erklärt
worden ist, kann die Bezeichnung der Waare nicht als verboten

-*) .W Mfe. diO Beysq. Dii^wepn.siH ZenMv, ^ früher
öderen.Pexl̂ st MheMt Weiter führt. M m Hie

M M O . B . dssmit verthch>Mn wMe, dqß er
seinm Vorrath an Visitenkarten verbrauchen
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gelten, mindestens nicht nach deutschem Rechte, wo sich der
Patentinhaber M s durch die Vorprüfung des Patentamtes und
Has erfolgte Aufgebot gegen ^enWorwurf der maia MßZ decken
kann, und wo das Patent Mein fchon einen Primafaciobeweis
für das Erfinderrecht bietet.

Verboten «ist ferner die Bezeichnung

4. vor Emission des .Patentes: -insbesondere ist Her An-
melder nicht befugt, die Bezeichnung bereits nach erfolgtem
Aufgebote zu Mbliciren, wenn auch die Anmeldung von dieser
Zeit an den »provisorischen Schuß genießt.

Die Publication wäre strafbar, auch wenn nachträglich das
Patent ertheilt würde; denn dieselbe enthält nicht nur die Er>
klärung, daß ein Erfindungsschutz für die Waare objectw bestehe,
sondern auch, )daß iderselbe durch Verleihung des Patentes
staatlich anerkannt sei, daß die Fnrge die prüfende Instanz des
Patentamtes lp.assirt habe; ein Umstand, welcher in den Augen
dos Hublicums gerade /die Hauptsache ast.

Nr.„685. .Nur das falsche Vorgeben eines Reichspatentes
fällt unter Hie gesetzliche. Strafbestimmung, »nicht auch das
falsche Vorgeben eines nicht in Reichspatent umgewandelten
Handespatentes oder eines ausländischen Patentes ^!aba,nd I I
S. 489 No 2): au<H dies eine Folge der falschen Anlage der
Gesetze des Patentstrafrechts, welche nur das concrète Patent-
recht des Landes, hier das Reichsvatentrecht, nicht das staatlich
geschützte Erfinderrecht überhaupt in Betracht ziehen. Vgl. oben

'S. 505 fg. Daher müssen auch die etwaigen particülarrecht-
lichen Stntfbestimmungen wegen unrichtigen Vorgebens eines
Landesvatenies in Bezug auf die betreffenden Patentrechte der
einzelnen Particularftaaten fortbestehen.

Nr. 686. Zum gesetzlichen ̂ THatbestande /gehont keine Ver-
letzung, sondern nur eine Gefährdung von «Rechbzgütern. Mese
Rechtsgüter sind die VermögeWreise anderer Personen über-
haupt, die Vermögenskreise,dßr consumWnden, wie,der Modu-
cirenden und handeltreibenden Klasse. Es genügt dahep-ewe
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solche Publication, welche im Stande ist, eine Täuschung zu
bewirken und durch diese Täuschung die einen oder andern
Vermögenskreife zu schädigen. Auch der bündigste Nachweis,
daß noch Niemand geschädigt worden sei, würde die Strafbar-
keit nicht aufheben.

Die Rechtsgutgefährdung muß erfolgen durch eine an das
Publicum gerichtete Täuschung; wobei es unerheblich ist, auf
welche Weise das täuschende Vorgeben dem Publicum gegenüber
geäußert wird: so auch das Gesetz, welches die Bezeichnung der
Waare oder deren Verpackung, das Vorgeben in öffentlichen
Anzeigen, Aushängschilden, Empfehlungskarten und ähnlichen
Kundgebungen nennt; es sind dies die Formen, unter welchen
Jemand verkehrsüblich mit dem Publicum correspondit.

Nöthig ist aber eine an das Publicum gerichtete Täuschung;
es würde nicht genügen, wenn der Kaufmann dem Einzelnen
gegenüber mündlich oder im Privatbrief die täuschende Bemerkung
machte; es würde nicht genügen, wenn derselbe derartige
Aeußerungen auch in der tendenziösen Weise machen würde
oder machen ließe, um sie an das Publicum zu bringen; in
solchen Fällen können nur die Vetrugsgesetze Abhülfe bieten.

Die Täuschung kann durch die nackte Erklärung erfolgen,
daß die Waare durch das Reich patentirt sei; allein dies ist
nicht die einzige Art; die Réclame ist erfinderisch.

Auch der Ausdruck „patentirt" allein, ohne jeden Zusatz
würde regelmäßig, genügen, um den Schein zu erwecken, daß es
sich um ein Reichspatent handle; der Thäter kann sich in einem
solchen Falle nicht hinter ein (nicht in Reichspatent umgewan-
deltes) Landespatent, noch weniger hinter ein ausländisches
Patent bergen. Dagegen würde der Ausdruck: „eine durch
mehrere Regierungen patentirte Waare" noch nicht die An-
maßung eines Reichspatents enthalten. Vgl. auch Beiträge zur
Patentfrage S. 40.

Oft vermeidet der Thäter absichtlich den Ausdruck „pa-
tentirt" und versteckt sich hinter irgend eine äquivollente
Phrase.
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Eine der gebräuHlichsten Wendungen ist: „Das Gesetz ver-
folgt den Nachahmer," „la loi punit Is ooutrßkaotsur;" dieselbe
enthält zweifellos eine Patentanmaßung. Vgl. Vlano, iuvsu-
tour dr6V6t6 V-607, ^ o u F i i i k i nr. 796, Vßäairiäs uri472.
Oder ein Kaufmann handele mit patentirten und nicht paten-
tirten Waaren, bedient sich aber dabei so allgemeiner Ausdrücke,
daß dieselben den Schein erregen, als ob die Behauptung der
Patentirung von sämmtlichen Waaren gelten würde, während
sie nur bei einigen richtig ist, Lsäarr iäy nr. 469. Oder es
wird für den Appendix einer Maschine ein Patent genommen
und der Fabricant erregt den Schein, als ob sich die Bezeich-
nung „Patent" auf die Hauptfache beziehe u. s. w. u. s. w.

Nr. 687. Die Rechtsgutgefährdung durch publike Täuschung
ist eine einheitliche, wenn auch eine Reihe von Personen dadurch
betrossen werden; denn dies ist die Eigenheit der meisten Ge-
fährdungsverbote, daß durch ihre Uebertretung eine unbestimmte
Zahl von Personen in Mitleidenschaft gezogen wird.

Sie ist aber auch dann eine einheitliche, wenn sie durch
eine Reihe von gleichartigen Acten stattfindet; sofern dieselben nur
in solch' ununterbrochener Weise aufeinander folgen, wie sie
bei derartigen Einwirkungen auf das Publicum aufeinander zu
folgen pflegen, s. oben S. 516. Auch die Patentanmaßung ist
ein fortgefetztes Delict. Es geht nicht an, für jeden bezeich-
neten. Gegenstand, für jeden ausgegebenen Prospectus, für jede
eingerückte Annonce ein besonderes Delict anzunehmen; es wäre
dasselbe, wie wenn man bei einer täuschenden Unterredung jede
einzelne täuschende Phrase als Einzeldelict herausgreifen würde.

Nr. 688. Der Versuch der Patentanmaßung bleibt straflos;
denn dieselbe ist nach deutschem Recht nicht einmal ein Ver-,
gehen, sondern nur eine Uebertretung, § 1 Abs. 3, § 43
R.St.G.B. Ebenso die Veihülfe.

Nr. 689. Für die causale .Zurechnung gilt, was.oöen
entwickelt wurde; insbesondere gilt es auch bezüglich der Be-
nützung eines Menschen als eines den fremden Willen verwirke

Kohl««, Patentrecht. 44
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lichenden. Factars. Strafbar, ist: daher nicht, nur der. Fabricant,
welcher, dem. Kaufmann, zur wissentlichen Verbreitung der un-
richtig^ bezeichneten: Waaren. anstiftet, sondern, auch, derjenige,
welcher.>dih.Verbreitung, durch Erregung, eines, solchenIrrthums
veranlaßt,, welcher, die Handlungsweise deß Kaufmanns ent-
schädigt.

Nr. 690. Was nun die Schuldseite betrifft, so ist es eine
früher vielvertretene Meinung, daß es. bei Polizeidelicten
auf eine subjective Verschuldung gar nicht ankäme, indem
vielmehr die bloße Thatsäche der Contravention genügen würde,
um den gesetzlichen Thatbestand zu erfüllen; dies ist insbesondere
die Meinung der französischen Jurisprudenz und war die
Meinung^ unter dem preuß. St.G.B.;*) so. Ob. trib. Berlin
19/4,1855, G. H I S . 824. 825,. wo ausgeführt ist, daß. bei.
PolizeicoMraventionen „ m der Regele und wo das Gesetz, nichts
Entgegenstehendes bestimmt; der Wille. des-Vetheiligten. und, der
Grad seiner Fahrlässigkeit nicht in Betracht kommt, sondern
das materielle Ergebnis ahne Weiteres^ zur. Bestrafung der im
Gesetze, bezeichneten Person genügt;" vgl,, auch Ob. trib. 1L/12
1tz64 G. X N S . 9 Î . . 93 .

Alleindiese, hauptsächlich auf.die Fassung des preuß. St.G.B's.
hstsirte,. Meinung, blieb: schon, im preuß. Rechte nicht ohne Wider-
spruch, dagegen. Gol tdammer Arch. X M S.88.89, Hälsch-
nsk Gerichtss.. V, 1.7. S . 3Z1,. Ob. trib. 4/9 185^ 'G . V
S,-108,13/6,1367. G .XV S..567,**), und unter dem R M . G .
P^. kann..sie,, wenn sie., auch- nicht, ohye schsichterne Vertreter ge-
blieben ist,, vgl. Oppenhoff Ny. 9. zu §Z, 360 fg.,. nicht mehr
vertheidigt werden; denn hier handelt der allgemeine Theil

' ) Vgl. bezügl.. des preuß. St.G.B's. auch Beseler Komment, desf.
S. 577, Gol tdammen Materialien zum Strafgef: V/ f lw die prwß!
Staatm I S . 240 und die richtigen Bemerkungen von Wächter, Sachs, und
Thüring. Strafrecht S. 414.

" ) Dagegenauch Loos mHoltzend. StrafrechtHMun3.1870^S. 323
fg< 332 fg. 347, wo eine, großem Neche.VHn Qbertnbunatsausfprüchyl) ange-,
führt ist; Vgl., aber? auchlMfsen^ ebenda 1372 S.,.473?fg.
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(FHM y ' voss Verbrechen, Vergehen uttd' Uebertretunöien,*)
womit genugsam- ausgesprochen N daß die Grundregeln des»'
Sträfrechts auch, aUsi die UeberMtungenAnwendüttz findet
daß^auch in der Uebertretung'nicht ein bloßes Ereigniß, ein-
bloßör Schemen, sondern-ein mW schuldhaftem Willen erfülltes'
Handeln bestraft wird. Dies wird' nun auch von der' P r a M
Mehr und mehr! anerkannt^ man erktznnt an/ daß M That aus
der freien' individuellen Willensbestimmung) hervorgehen" müß>
Ob^ t rM 17/5' 18W Gc-XXIN 572; ötlß sie entwedsv bewußt'
rechtswidrig, DU.G:.DtesdeN'17/10 1M3 S t e W l e i n I V 5ch
oder mindestens fahrlässig seinmüsse> Oberster Gerichtsh'MütfOk'
3 M 1873 S t e n g l e i n - H I 197; und dies M das aMt l rich-
tige. Es wäre eine niemals ̂  zu rechtfertigende AnMalio,
der> Gesetzgeber aus irgend welchew Gründen eiü'
verhängen würde, welches durch keine! Schuld" mNivW
und welchem man» daher in einev gewissen fatalistischen WeW
verfallen würde. Vgl. Bindintz, Normen I I S.̂  615 fg.

Dies ist insbesondere nach zwei Richtungen" hm von der
größten Bedeutung:'

1. der Irr thüm wird nach den gewöhnlichen strafrechtlichen
Grundsätzen behandelt; er schließt, sofern er sich auf wesentliche
Delictsmomente bezieht, den Vorsatz aus und kann« nur als
Fährlässigkeit in Betracht' kommen, sofern es sich, um Fahr-
läMkeitsdelicte handelt,' ß, 59 R.S^G.B.;, so mit. trefflicher.
Ausführung H.Ö.AG. O/9' 1872 G.' X X I S . 102^ 104^

2. auch was die Haftung des Gewerbtreibenden für? seine
Leute betrifft, kommen die Regeln des Vorsatzes^ und der Fahr-
lässigkeit in Betracht.

Ueb
wM"

*) Anders das preuß. St.G.B., welches im erstenTheil lß 7^60) nur
von-de5Veftraftmg5dersVir6riches un'd^V^ffess^ iiit Mß^int tnen
handelte, vgl. Goltdammer MateriskeAlI s . 71h?'

44*
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Man hat behauptet, daß bei eigentlichen Polizeidelicten,
mindestens bei Commissivdelicten, von einer Fahrlässigkeit
nicht die Rede sein könne, ..da hier das Gesetz die Berücksich-
tigung der Beziehung, in welcher allein von einer <mlva die
Rede sein könnte, der Beziehung auf den Erfolg, dem Richter
ganz abgeschnitten hat," Hälschner im Gerichtss.B. 17S.336.
337 fg.*) Allein dies beruht auf einer Amphibolie des Be-
griffs Erfolg. Versteht man nämlich unter Erfolg die Rechts-
gutuerletzung, so ist derselbe allerdings bei eigentlichen Polizei-
delicten zu vermissen; denn ihr Wesen besteht darin, daß die
Rechtsgüter nicht verletzt, sondern nur gefährdet werden, sei es
in ocmorsw, oder sei es, wie hier, mindestens w adZtraoto.
Allein als Erfolg ist bei diesen Delicten eben die gefährdende
Situation selbst zu betrachten. , Wer Feuerzeichen aufsteckt,
welche die Schifffahrt zu gefährden geeignet sind(§ 322 R.
St.G.B.), oder wer an bewohnten oder von Menschen besuchten
Orten Selbstgeschosse legt (§ 367 Z. 8 R.St.G.B.), begründet
eine gefährdende Situation und erzielt dadurch einen gesetzlich
reprobirten Erfolg; und dieses kann unzweifelhaft auch fahr-
lässig geschehen, wie solches das N.St.G.V. selbst durch eine
Reihe von Beispielen beweist, vgl. z. V. § 326 ok. § 322
R.St.G.B.

Ist aber eine fahrlässige Contravention möglich, so muß
sie auch insolange für strafbar gelten, als nicht aus der Fas-
sung des Gesetzes oder aus dem Motiv desselben ein an-
deres hervorgeht; so wird man zwar annehmen, daß der Neat
des § 368 Z. 10 nur vorsätzlich begangen werden kann, weil
hier die gefährdende Situation keine objective ist, sondern in
dem Verhalten der contravenirenden Persönlichkeit liegt; anders
aber z. B bei dem Delicte der §§ 367 Z. 2 und 3 R.St.G.
B., und anders bei dem vorliegenden Delicte, wo die gefährdende
Situation eine objective ist und das Gefetz die schuldhafte
Herbeiführung der gefährdenden Situation verbietet, ohne

' ) Aehnlich Kost l in System I § 68 S. 117 fg.. dagegen Wächter,
Sachs, und Thüring. Strafges. S. 416 fg.
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eine bestimmte Qualität der Schuld von dem Verbote auszu-
nehmen. Wächter, Sachs, und Thüring. Strafrecht § 5>8
S. 413. 415. 416 fg.*) Vgl. auch Landgra f S. 152. Daher
macht der I r r thum über das Bestehen oder Fortbestehen des
Patentes nur insofern straflos, als er in oouorsw entschuld-
bar ist; so muß der, Fabricant für die Thätigkeit seiner Leute
einstehen, sofern er, nicht von jedem Vorwurf der mangelnden
Sorgfalt frei ist: Vemerkenswerth ist dabei, daß sich der Ge-
werb smann nicht auf den großen Umfang seiner Unterneh-
mungen und auf die concrète Unmöglichkeit der persönlichen
Ueberwachung berufen kann, da Niemand den Umfang feines
Gewerbes über das Maß der Übersichtlichen hinaus voussiren
soll; es gilt hier dasselbe, wie bei der Führung der Handels-
bücher, für welche der Kaufmann trotz seines Geschäftsumfangs
auch strafrechtlich verantwortlich bleibt. Doch kann eine durch
die Umstände gerechtfertigte Abwesenheit, sofern nur vor der
Entfernung die nöthigen Maßregeln zur Ueberwachung getroffen
wurden, den Gewerbsmann exculpiren.

Nr. 692. Besonders schwierig ist bei den Polizeicontra-
ventionen die Frage über die Behandlung des Rechtsirrthums;
schwierig insofern, als hier selbst solche Schriftsteller, welche
sonst der richtigen Ansicht huldigen, eine aparte Behandlung
desselben zulassen, vgl. z. B. Heinze im Gerichtss. B. 13
S. 443 fg. Allein eine solche Vehandlungsweise ist nicht be-
gründet, vgl. dagegen O r t m a n n ebenda B. 29 S . 263 fg.,
B i n d i n g Normen I I S . 60 fg.; vielmehr ist es auch hier er-
forderlich, daß der Thäter von der rechtsgutgefährdenden
Qualität eines derartigen Erfolges Kunde bat.

Es ist dies auch für die Fahrlässigkeit erforderlich, weil
Niemand, welcher die gefährdende Qualität des Erfolgs nicht

*) „Wenn ein solches Gesetz" (worunter insbesondere auch Gesetze über
polizeiliche Vergehen verstanden sind) „bei einer Handlung, auf welche es Strafe
setzt, über den subjective« Thatbestand nicht etwas ausdrücklich bestimmt und
auch sonst aus ihm über eine Beschränkung seines Sinnes nichts z« entnehmen
ist. (so ist) feine Strafbestimmung auch auf fahrlässige Übertretung des Ge-
setzes anzuwenden."
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-kennt, Hstfür HyrantlyaVtlich werden ckann, daß er ihn nicht ver-
mieden Has. Me in /es M:diss auch.genügend; und insbesondere
.ist Weder das DePUßtsein erforderlich, haß die diesen Erfolg
herbeiführende, Handlung geĝ en eine Norm verstoße, noch daß
und i wie der-Staat .gegen «dieselbe Krafrechjlich r̂eagire.. lVgl.
oben S . H2ö. t531 fg', Hgl. «auch H^ffter, >Lchrb. (d.D.'Straf-
nchts § Z6 No. 73.

Hm Vorliegenden Falle iwird die Hrage selten iin ihrer
Muten Schwierigkeit auftauchen; denn, daß die.Erzeugung eines
solchen Irrthums das -Vermögen.anderer rechtswidrig gefährde,
indem dadurch das Publicum zu -Rechtsgeschäften auf falscher
Grundlage -verleitet wich, kann kaum Jemanden verborgen
bleiben, amd Me chHebte Ausflucht, iüls chabe man hierin »nur
ein, orlauhtes MittellderMeclllme srblist, könnte mur von-einer,
allerdings nicht unerhörten, Verwirrung ides Rechtsgefühles ̂ )
zeugen, Mcht aber vM M e r Unklarheit über d̂ie Begriffe von
Wahrheit mnd Falschheit sie wßre Häher -für -das Bewußtsein
der rechtswidrigen Qualität völlig uneuheblich.

Nr. H93. Von ein,em Strafantrag ist hie Bestrafung dieses
Delictes nicht abhängig.

Pr. . M . Die .Strafe ist Gel,d von l̂ Ms zu 150 M.
(sehr niedrig gegriffen) Zdex Haft (von 1 Tag bis zu 6 Wochen),
§ 40 Patentges. ot. § 27. 18 K.D.G.D. Sie Vorsätzlichkeit
und Fahrlässigkeit wird im Gesetze nicht unterschieden; daraus
folgt,aber glicht, daI qpch der Rechter nicht unterscheiden soll;
vielmehr wixd dies einer ,der erheblichsten Strafausmessu,ngs-
gründe sein. )Lgl. Wächter, Sachs. Md Thüring. Ges.b.
S. 416 fg.

Pine -nicht heizutreibende Meldstrafe ist in Haft umzu-
wandeln, und zwar so, daß der Betrag von 1—15 M. einer

») R iemens bemert in der EnquZte: Vei uns sei Vieles erlaubt und
anständig, was in andern Ländern für unerlaubt und unanständig gelte und
dadurch werde das Ansehen HeZ ganzen Landes geschädigt (Enquete S. 59).
Vgl. auch die kräftige Apostrophe von I h e r i n g , Zweck im Recht S . 479.



- 695 —

eintägigen Haft.gleichsteht, H 23. 29 RM.'G.B. I m Fälle
der Wiederholung derselben Uebertretung in realer'Concurrenz
sind die Strafen zu cumuliren, 8 77.« 78 R.St.G.B., "doH fo,
daß die 'Dauer Von 3 Monaten Haft nicht überstiegen wird;
ebenso kann an oie Stelle von mehreren cumulirten 'Geld-
strafen nur eine Haft bis zu 3 Monöten erkannt weiden.

Nr. 695. Eine Confiscation 'findet nicht statt.; denn der
3 .40 R.St.G.B. bezieht !fich nur auf Verbrechen und Vergehen,
nicht nuf Uebertretungen; bei diesen tritt die Einziehung nur
ein, wenn sie besonders angedroht wird, Ovpenhaff No.H-zu
§ 40, und eine solche Androhung findet sich nicht im Patent«
gesetze. Dies -ist ein Fehler; die Tilgung der Bezeichnung a»f
den betreffenden Waaren äst ein dringendes Erfordernis der
Rechtssicherheit, ô dringend, wie in den meisten Fällen, m
welchen bei den Usbertretungen die Consiscation zugelassen Hder
geboten ist, § 360 letzter Abs., 367 l. Abs., 369 l. Abs.

Nr. 696. Neber das Erlöschen des Sträfrechts ist ttuf die
früheren Erörterungen W verweisen.

Nur bezüglich der Verjährung ist W bemerken, 'daß dk
Strafverfolgung in 3 Monaten, die erkannte Strafe m '2
Jahren verjährt, § 67. 70 R ^ G . B .

Nr. 697. Das Delict gehört nach der D.St.P.O. als
Uebertretung zur Comvetenz der Schöffengerichte, § 27 Z. 1
Gerichtsverfafs.; und da das Delict nur mit Geldstrafe ooet
Haft geahndet wird, lo kann das Hauptverfahren auch oe'i
Ausbleiben der Angeklagten gepflogen werden, sofern nur der
Angeklagte auf diese Eventualität in der Ladung hingewiesen
worden ist, § 231 St.P.O.; auch kann er sich durch einen, mü
schriftlicher Vollmacht versehenen Vertheidiger, vertreten lassen,
§ 233 St.P.O., vorbehaltlich der Befugniß des Gerichts, das
persönliche Erscheinen Angeklagten anzuordnen, § 235 St.P.O.,
Motive S. 132 fg.. Schwarze, Comment. S. 390.393.

War der Angeklagte am Erscheinen in der Hauptverhand-
lung durch Naturereignisse oder andere Anabwendbare Zufälle
verhindert und ist derselbe auch nicht von einem sä
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Iwo Bevollmächtigten vertreten worden, so steht ihm das Recht
der Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu, § 234. 44
St.P.O.

Diese Behandlung des Processes wird durch die Gering-
fügigkeit der Strafdrohung vollkommen gerechtfertigt, denn hier
bedarf es nicht jener schützenden Cautelen, wie bei einer dem
Angeklagten drohenden schweren Freiheitsprivation oder bei der
Aberkennung der Ehrenrechte u. s. w.

Auf demselben Grunde beruht ein noch laxeres Verfahren,
das des Strafmandats, welches für geringere Delicte in den
seitherigen Strafvroceßgesetzen fast überall angenommen worden
ist und Nunmehr auch in der-St.P.O. Eingang gefunden hat,
§ 447 fg., Motive S. 240 fg.. Schwarze. Comment. S. 581.
582. Dasselbe kann nur auf eine Strafe von höchstens 150
Mark oder 6 Wochen Freiheitsstrafe lauten; ein Strafmaß,
welches bei der Uebertretung nur im Falle der realen Con-
currenz überschritten werden kann.*)

Hier geht der Gesetzgeber davon aus, daß eine so niedrig
bemessene Strafe in der Disposition des Einzelnen stehe; dies
ist ein völlig richtiger Gesichtspunkt; von der Geldstrafe recht-
fertigt sich dies von selbst; aber auch die 6 wöchentliche Haft
ist so unbedeutend, daß manche civilrechtliche Engagements
schwerere Freiheitsprivationen zur Folge haben. Gegen den
Strafbefehl kann der Angeklagte binnen einer Woche nach der
Zustellung Einspruch erheben, §449; doch kann gegen die Ver-
säumniß der Frist, sofern sie durch Naturereignisse oder andere
unabwendbare Zufälle herbeigeführt wurde, die Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand impetrirt werden, § 44 St.P.O. Wird
der Einspruch nicht rechtzeitig eingelegt, so erlangt der Straf-
befehl die Eigenschaft eines rechtskräftigen Urtheils, § 450
St.P.O. Bei rechtzeitiger Einlegung desselben findet eine ge-

*) Der Strafbefehl kann nur dann ausgestellt werden, wenn das Gericht
der Staatsanwaltschaft vollkommen, insbesondere auch bezüglich des Straf-
maßes, zustimmt, ansonst das gewöhnliche Verfahren eintritt, 8 443 St.P.O.
Eine Beschwerde gegen Abweisung des Antrags anf Strafbefehl steht der
Staatsanwaltschaft nicht zu, Schwarze S. 583.
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wohnliche Hauptverhandlung statt; doch mit der Eigenthümlich-
keit, daß bei Contumaz der Angeschuldigten kein weiteres Ver-
fahren eintritt, sondern einfach der Einspruch durch Urtheil ver-
worfen wird; gegen welche. Verwerfung dann keine Wiederein-
setzung begehrt werden kann, wenn eine solche bereits gegen die
Einspruchsfrist gewährt worden war, 8 452 St.P.O. Der
Angeklagte kann sich indeß durch einen, mit schriftlicher Vollmacht
versehenen, Vertheidiger vertreten lassen. §451 Abs.2St.P.O.;
jedoch wird auch hier das Gericht die Befugniß haben, das
persönliche Erscheinen des Angeklagten anzuordnen, § 235 St.
P.O., welches derselbe nun nicht mehr abwenden kann, da der
Einspruch nur bis zum Beginn der Hauptverhandlung zurück-
genommen werden kann.

Ein Contumacialverfahren gegen den im gesetzlichen Sinne
Abwesenden, mit abschließendem Hauptverfahren gemäß §§ 319
bis 326 St.P.O., findet auch bei dieser Uebertretung nicht statt,
da der § 319, abweichend von.§ 231, ein solches Verfahren
nicht zuläßt, wenn die That, ob auch nur alternativ, mit Frei-
heitsstrafe behroht ist, Schwarze, Commentar S. 481.

Nr. 698. Auf eine Buße kann wegen dieser Uebertretung
nicht erkannt werden. Eine besondere Bekanntmachung des
Urtheils, wie nach § 35 Patentges., findet nicht statt.



Fünfter Theil.

TV an l i tor is ch es Pa te n t r e ch t.

^. Allgemeines.

Nr. 699. Wie überhaupt der Nebergang -von der vielge-
staltigen Particulargesetzgebung Zur.Reichsgesetzgebung, so bat
auch der Uebergang vom Landespatentwesen zur Reichspätent-
gesetzgebung eigenthümliche Schwierigkeiten dar.

Zur Regelung wer einschlägigen Verhältnisse hätte das
Patentgssetz den Weg 'wählen können, seine Bestimmungen über
den Inhalt des 'Patentrechts den b̂estehenden Landesvatettten
aufzuoctroiren, so daß dieselben zu Reichspatenten mit territorial
beschränktem Umfange geworden wären. Dann würden auch
die Bestimmungen über die Révocation und über Festsetzung
der Nichtigkeit auf diese Landespatente anwendbar geworden
sein. Indessen hätte diese Regelung eine wesentliche Verän-
derung in dem Inhalte wohlbegründeter Rechte bewirkt, eine
Veränderung, welche nur dann gerechtfertigt ist, wenn wesent-
liche wirtschaftliche, sociale oder politische Interessen einen
derartigen Eingriff in die Privatrechte verlangen. Windscheid
Pand. H 32 No. 6 (gegen Savigny System V l l l S.514fg).

Eine zweite Lösung der Frage wäre es gewesen, wenn die
Gesetzgebung zwar die alten Rechte als solche in ihrer Inte-
grität belassen, aber die Ansprüche aus denselben und das Patent-
strafrecht nach dem neuen Gesetze geregelt hätte. Diese Lösung
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hätte den Vorzug gehabt, nicht in ivohlbegründete Rechtsver-
hältnisse einzugreifen und doch auf weitem 'Gebiete eine ein-
heitliche Rechtsordnung zu schaffen. Nnd wollte man auch an
der neuen Ordnung der Ansprüche Anstoß nehmen, sofern durch
die Aenderung der Ansprüche auch der materielle Erfolg des
zu (Grunde liegenden Rechts berührt und dadurch dieses letztere
selbst angetastet werden könnte, >fo hätte doch jedenfalls das
Strafrecht einheitlich geordnet, das landesgesetzliche Strafrecht
abgethan und die Landespatentirung unter den strafrechtlichen
Schutz des Reichsstrafrechts gestellt werden sollen — ebenso,
wie wenn eine neue Nornnrung der Erwerbsarten des Eigen-
thums ulnd der Befugnisse des Eigentümers stattfinden würde,
dennoch »die gleichen Unterschlagungs- und Diebstahlsstrafen für
altes und neues Eigenthum gelten würden, und ider Gesetzgeber
nicht etwa wegen der privatrechtlichen Besonderheiten ein neues
und ein altes Strafrecht neben einander crsiren. würde. Dem-
entsprechend bestimmt auch das französische Patentges. Art. 54
A l . 2 : l o u w aotiou, soit on oontiyfayoïi ssoit 62 uuM6 ou

u drsvsh ssr» Huivis ooutormßNsut mix

Das deutsche Gesetz hat Hefen Dchritt nicht gethan; und
daß es ihn nicht that, beruht auf der bereits oben S . 505 fg.
gerügten falschen Behandlung des Patentstrafrechts überhaupt;
indem der Gesetzgeber, anstatt die Verletzung des Patentrechts
überhaupt mit Strafe zu bedrohen, feine Strafbestimmungen
auf die Verletzung des durch Reichspatent bekräftigten Ersin-
dungsrechts beschränkte, hatte er allerdings für das particular-
rechtliche Patentrecht nichts strafrechtliches mehr übrig, und
mußte es daher bezüglich dieses bei den varticularrechtlichen
Strafbestimmungen sein Bewenden behalten.

Nr. 700. Daher haben, nicht nur die bestehenden Landes-
Patente keine Abänderung ihres Inhaltes erlitten, sondern es
gilt bezüglich der aus der Verletzung der Landespatente Mt»
springenden civilrechtlichen Action und bezüglich des hieraus
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resultirenden staatlichen Strafrechts dasselbe, was gelten würde,
wenn das Patentgesetz nicht bestände; auch die civil- und
strafproceßualischen Bestimmungen des Patentgesetzes haben
diese , Verhältnisse nicht berührt; weder die Institution der
Buße kann auf die Verletzungen der particularrechtlichen Patente
übertragen werden, noch die für Civilvatentsachen in Z 37
Patentges. begründete Comvetenz des R.O.H.G's. Sorgfältig
hat sich vielmehr das Patentgesetz gehütet, das Gebiet der An-
sprüche „auf Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes" zu über-
schreiten.

Die Verletzungen der Landespatente werden daher nach
den gleichen Grundsätzen behandelt, ob sie heute oder ob sie
vor dem Inslebentreten des Reichspatentgesetzes begangen wur-
den; bezüglich ihrer hat eine Abänderung der Gesetzgebung
nicht stattgefunden. Mithin kann auch von einer Collision des
alten und neuen Rechts, von einem unter dem früheren Rechte
begründeten und unter dem spätem Rechte zu beurtheilenden
Rechtsverhältnis oder von einem in die Gebiete mehrerer Ge-
setzgebungen hineinragenden Rechtsverhältnis und mithin von
einer zeitlichen Collision der Gesetzgebungen keine Rede sein.

Daher kann, wenn es sich um eine, vor der Emission des
Patentgesetzes erfolgte, Verletzung eines Landespatentes handelt,
nicht gefragt werden, welches das mildere Strafgesetz sei; viel-
mehr gilt für diesen Fall nur ein Strafrecht, das von der
Landesgesetzgebung statuirte Strafreiht. So.auch die Straf-
.kammer Mannheim, Urtheil vom 12. October 1877.

Soweit die Aufrechterhaltung der für die Landespatente
zur Zeit der Emission des Patentgesetzes -bestehenden Bestim-
mungen.

Nr. 701. Allein es ist auch, soweit die Reichsgesetzgebung
die Landespatente nicht berührt, der Landes gesetzgebung gestat-
tet, die landesgesetzlichen Bestimmungen abzuändern; und zwar
unterliegen dieser Abänderung sowohl die Bestimmungen über
den Inha l t und die rechtlichen Schicksale des Landespatents
(z.B. die Nichtigkeitserklärung, die Révocation, die-Expropriation
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s. oben S. 121), als die Bestimmungen über den Actionenschutz
und über das Patentstrafrecht.

Der § 41 des Ges.: „Die auf Grund landesgesetzlicher
Bestimmungen zur Zeit bestehenden Patente bleiben nach Maß-
gabe dieser Bestimmungen bis zu ihrem Ablauf in Kraft" will
nicht besagen, daß diese Patente nothwendig nach Maßgabe
der zur Zeit bestehenden Bestimmungen in Kraft bleiben,
sondern nur, daß sie nach Maßgabe der Landesgesetze in
Kraft bleiben, daß das Aatentgesetz in diese Sphäre nicht ein-
greift, und daß dieses Gebiet der Landesgesetzgebung vorbehalten
bleiben soll; er ist nicht etwa so gemeint, daß die Landespatente
gerade mit dem zur Zeit bestehenden gesetzlichen Apparate unter
den reichsgesetzlichen Schutz genommen wären.*)

Daher ist es der Landesgesetzgebung auch gestattet, Aen-
derungen in dem, die Verletzung der Landespatente betreffenden,
Sträfrecht vorzunehmen; denn diese Materie des Strafrechts
wird der Landesgesetzgebung weder durch das Patentgesetz noch
durch das R.St.G.B. entzogen, § 2 des Einf.ges. z. R.St.G.B.,
Heinze, Verhältniß des Reichsstrafrechts zu dem Landes-
strafrecht S. 48 fg. und in Holtzend. I IS . 7 fg.;**)
insbesondere darf auch dieser § 2 nicht etwa so ver-
standen werden, als ob hierin bloß die zur Zeit der Emis-
sion des R.St.G.B. bestehenden particulargesetzlichen Normen
Vorbehalten würden; vielmehr will er ebenso auch der zukünftigen
Landesgesetzgebung das Recht wahren, in diesen Materien nor-
mirend einzutreten, Heinze Verhältniß d. Reichsstrafrechts
S. 87. und in Holtzend. I I S. 15 fg.

Jedoch unterliegt dieses restirende Landesstrasrecht, aber
sowohl das bestehende als auch das zukünftig etwa zu schaffende***)

*) „Eine solche Bestimmung wäre eine partielle, aber darum nicht
minder unerhörte und unerträgliche Ertödtung der Staatsthätigkeit."
Heinze, Verhältniß des Reichsstrafrechts zu dem Landesstrafrecht S. 90.

**) Hgl. auch v. Holtzendorff in seiner Strafrechtszeitung 1871
S.19fg.

" * ) Bloß auf die künftige Landesgesetzgebung beziehm den 8 5 Einf.ges.
Rüdor f f No. 5 zu dems.,. Oppenhoff No. 1 zu dems., und Schütze in.
Goltd. Ärch. X X S. 358 fg.
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den Bestimmungen der § 5 und 6 Einf.ges. zum R.St.G»B.
Es darf daher nur Gesängniß bis, zu zwei Jahren, Haft,
Geldstrafe, Einziehung einzelner Gegenstände (und die Ent-
ziehung öffentlicher Aemter) angedroht sein und angedroht wer-
den. Eine weitergehende oder andersgeartete Strafe, z. A die
Untersagung des Gewerbes wäre unstatthaft, Heinze, Verhält-
niß des Reichsstrafrechts <Z. 93 fg., Schütze in Göltd. Arch.
X X S. 360 fg., Oppenhofs No. 9 zu § 6 Einf.gL

Ferner müssen, was den allgemeinen Theil des Strafrechts
betrifft, die Bestimmungen des R.St.G.B. nothwendig insofern
eintreten, als sie einen bestimmten Thatbestand für unter allen
Umständen straflos erklären; so insbesondere die Sätze über
die Zurechnungsfähigkeit u. f. w. I m übrigen gilt der allge-
meine Theil des R.St.G.Ä. überall da, wo das Landesgesetz
in der bezüglichen Richtung entweder gar keine Bestimmungen
enthält, oder auf ein aufgehobenes Landesgesetz verweist, vgl.
§, 3 Einf.ges., Schwarze im Gerichtss. B.22 S.399, Heinze
Verh'ältniß des Reichsstrafrechts <s. 3s fg. und in ^oltzend.ll'
S . 17 fg. 19 fg,*)

Nr. 702. Aber .auch, aus öem Patentges. muß die eine
Limitation der Ländesgesetzgebung entnommen werden, daß die-
selbe den Inhalt der Landespatente nicht bereichern, ihren zeit-
lichen ober technischen Umfang niHt vergrößern darf; denn es
ist' ein. in § 41 ' Patentges bestimmt ausgesprochener Gedanke,
däß^ die Organe der Particulärftaaten einen weitern Patent-
schutz nicht begründen dürfM,. als er zur Zeit des Inkraft-
tretens des PatentgeseM besieht; daher kann solches auch nicht-
durch die Landesgesetzgebung, in der Mise erfolgen, daß sie die
RWssphären. der Landespatente durch allgemeine Norm, er-
weitert.

Mu.7HA> S o v M über' die-'zur'Zeit'-liestehendm-LMdes-
M t s t M / Z U nähere Dtlrtegun^' ötzr' entspttzcheMtt/
gsfetze wurd^ Met den'Hmeck^ieses!'Mr^^^^ hlmaüsgchen..

Den ganzen allgemeinen Theil bchcmdeü als Materie, im Siniie des
j ^ l M n l i l e l r V Ä ^ M W ObkaMlatiönsgerichts

Irrige det»s allgemein«! Mi l^ 'nur l 'eme Mödaltiät lfür die-
Ausführung der verfchiedmen Materien der Strafglefetzê
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gegen darf wohl noch eine allgemeine Frage von dem höchsten
staats- und strafrechtlichen Interesse berührt werden; die. Frage,
ob,, wegen der, in dem einen Staate verübten,Verletzung, eines
Patentes dieses Staates, in einem andern Bundesstaate gestraft
werden kann. Nun fehlt es bekanntlich an Normen über das
internationale Partioulärstrafrecht der deutschen. Bundesstaaten,
Heinze, Verhältniß des Reichsstrafrechts S. 42! fg.,. und diese
Lücke wird weder durch das Rechtshülfegesetznoch durch die
St.PQ. ausgefüllt, da die Einheit des Proceßrechtsgebietes
diese Unterschiede im materiellen Rechte nicht zu decken vermag.
Bei. dieser Sachlage bleibt nichts übrig, als auf das analöge
Verhältniß zwischen Reichsinland und Ausland zu> recurriren,
§ 3—5 R.St.G.B.,, und diese Bestimmungen analog, in An-
wendung zu bringen, jedoch mit den Modifikationen,,welche sich
aus. den besonder« staats- und proceßrechtlichen Verhältnissen
der einzelnen Bundesstaaten ergeben,. Heinze a. a. O. S. 44 fg.
Nun zeigt stA aber im, Patentstrafrechte die weitere Eigenheit,
daß sich die Gesetzgebung der Bundesstaaten auf, die in ihrem
Territorium verübten Pätentverletzungen beschränkt. Dies ist
nun allerdings insofern sachlicĥ  begründet, als der Geltungs-
bereich, des Patentes nicht über das Territorium des das
Patent ertheilenden-Staates hinausreicht und auch staatsrechtlich
nicht, hinausreichen kann, vgl. auch §. V der Uebereinkünft des
Zollvereinsstaaten vom.21/9 1842;. allein hieraus, würde nur
folgen,̂  daß die Verletzung., des bestimmten Ländespatentes, nur.
innerhalb der. entsprechenden territorialen Sphäre geschehen
kann — nicht, auch, daß, das Strafrecht eines jeden Staates
sich auf'die Verletzungen seiner eigenen Patente und. daher, auff
die. innerhalb seiner eigenen territorialen Sphäre,, erfolgten.
Verletzungen beschränken muß;^ vielmehr sMe sich das Strafrecht>
eines jeden Staates,, wie oben ausführlich, entwickelt,, auf das
Patentrecht in tkosi beziehen, so daß'jederMaat wegen jcher Patent-
Verletzung strafen könnte, sofern.nur die Verletzung.des Patentes»
innerhalb des diesem Patents entsprechenden. territoristlen.Ge^
bietes erfolgt wäre und vorausgesetzt daß einer der Fälle vorliegt,,
wo der Staat überhaupt die in einem andern Staate- began^
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genen Delicte berücksichtigt, was im Verhältniß der einzelnen
Bundesstaaten in hervorragendem Maße der Fall ist.

Nun findet man aber auch bei den Particularpatentrechten
das irrige System des deutschen Patentgesetzes, daß der Staat
nur die Verletzung seiner eigenen Patente, nicht auch die Ver-
letzung fremder Patente bestraft, sollte sie auch in dem diesen Patenten
entsprechenden Territorium erfolgt sein — so daß jeweils der
eine Particularstaat keine Strafbefugniß hat bezüglich der in
dem andern verübten Verletzung der Patente dieses andern
Staates, und daß mithin von einer internationalen Geltung der
einzelnen strafrechtlichen Patentbestimmungen und von einer
Bestrafung der in dem einen Bundesstaate verübten Patentver-
letzung in dem andern Staate, entsprechend der Analogie des
§ 4 Z. 3 R.St.G.V. u. s. w., keine Rede sein kann.

Nr. 704. Die Landesgesetzgebung bleibt nur aufrechter-
halten bezüglich der zur Zeit des Inkrafttretens des Patent-
gesetzes bestehenden, und noch bestehenden Landespatente.
Weitere Landespatente zu creiren ist kein Bundesstaat befugt,*)
weder auf dem normalen Wege der behördlichen Thätigkeit,
noch auf dem Wege der Gesetzgebung. Ebenso ist eine Er-
weiterung des Umfanges der Patente, wie bereits erwähnt,
nicht statthaft, weder auf dem einen noch auf dem ändern Wege;
insbesondere auch keine zeitliche Erweiterung, keine Prolongation.
Alle diese Befugnisse haben mit demi. Jul i 1877 aufgehört; bis zum
1.Iuli1877 aber habensieinvollerKraftfortbestanden, wie diesaus
demZusammenhalteder§§41und45Patentgs.unzweifelhafthervor-
geht; es war daher auch gestattet, ein Patent, welches mit dem
15. Jul i 1877 erloschen wäre, noch etwa am 15. öder 20. Juni
1877 auf Jahre hinaus entsprechend zu prolongiren; denn hier,
bestand eben in dem Moment des Inkrafttretens des Patent-
gesetzes ein bereits prolongirtes, bereits auf eine bestimmte Zeit
in die neue Periode hineinragendes Patent. Vgl. auch die
Discussion im Reichstag S. 943 fg.: ein Antrag, den letzten
Satz des § 41 (früher35) dahin zu fassen: „EineVerlängerung
ihrer Dauer darf vom 1. Jul i 1877 ab nicht mehr ausge-

*) Auch keine Zufatzpatente : a. A. Kays er m Holtzend. IV S. 722.
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sprechen werden," Wurde vom Antragsteller als selstverständlich
zurückgezogen (S. 944).

V. Die Verwandlung des Landespatentes in ein
Reichspatent.

I.
A l l g e m e i n e s .

Nr. 705. Während das Patentgesetz die Particularpatent-
rechte im Allgemeinen der particulargesetzlichen Normirung
überläßt, so gestattet es dem Berechtigten, sich dadurch unter
den Schutz des Reichspatentes zu begeben, daß er das Landes-
patent in ein Reichspatent verwandeln läßt, sofern nur der
Inhalt des erster« sich für ein Reichspatent qualifient. Dies
wäre nun an sich nichts außergewöhnliches, wenn sodann nur
dieses neue Reichspatent sich innerhalb der territorialen Sphäre
des ursprünglichen Landespatents halten würde, vgl. oben
S. 95. Allein darauf beschränkt sich diese Rechtsumwandlung
nicht; vielmehr breitet sich das nunmehr an Stelle des Landes-
patents -tretende Reichspatent sofort über die. Landesgränzen
hinaus über das ganze Reichsgebiet aus, so daß nunmehr auch
diejenigen Gebiete mit dem Patentrechte belastet werden, m
welchen vordem die betreffende Erfindung eine reg oouuuuiüZ
omnium war — ein etwas starker gesetzlicher Eingriff, ent-
schuldbar übrigens durch den Nothstand aller transitorischer
Gesetze und durch die Mißlichkeiten, welche ein Zusammen-
bestehen von „Reichsgebietpatenten" und „Reichsdistrictpatenten"
mit sich führen würde. Diese Behandlung ist auch nicht ohne
Präzedenzfall; ähnliches erfolgte in Italien, Patentges. v.
30/10 1859 Art. 78 fg. 82 fg.; auch wurde sie in der En-
qußte proponirt S. 58. 59*), und es kann dabei an die Bestim-

«) Die Sachverständigen erklärten hier:
„Eine räumliche Ausdehnung der in dm einzelnen deutschen Staaten

bestchmdm Patente auf ganz Deutschland und eine Verlängerung ihrer Dauer
auf 15 Jahre soll zulässig sein; die Erfindung ist. zu dem Behuf nach dem

Kohler, Patentrecht. 45
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mungen des Urheberrechtsgesetzes § 58 und des Kunstwerkgesetzes
§18 erinnert werden; nur daß diese, wie alsbald zu erwähnen,
ein Princip von viel weitergehender Tragweite adovtirt haben.

Nr. 706. Die Verwandlung in das Reichspatent vollzieht
sich nicht von selbst, sondern sie muß nachgesucht werden, und sie
muß vor dem Patentamte in dem Patentertheilungsverfahren
nachgesucht werden.

Die Verwandlung kann solange verlangt werden, als das
Landespatent besteht; eine Frist ist nicht festgesetzt, sie wäre
überflüssig, da auch die Landespatente in ziemlich enge zeit-
liche Gränzen eingeschlossen sind.

Sie kann solange ve r l ang t werden, als das Landespatent
besteht; maßgebend ist der Zeitpunkt der Anmeldung, wie dies
sofort nachzuweisen ist.

Sie kann nicht mehr verlangt werden, wenn das Landes-
patent bereits erloschen ist, wenn auch, falls an Stelle des
Landespatentes ein Reichspatent stehen würde, dessen Frist noch
nicht abgelaufen sein würde. Durch den Umtausch in ein Reichs-
patent kann daher keine Erfindung mehr in das Einzelrecht
zurückkommen, wenn sie bereits in ganz Deutschland r68 ooiu-
NUM8 omnium geworden ist — anders als im Autorrechte
und Kunstwerkrechte, wo bekanntlich das Reichsgesetz seine Wir-
kung auf alle vor Inkrafttreten erschienenen Erzeugnisse aus«
dehnte, selbst wenn dieselben nach den bisherigen Landesgesetz-
gebungen keinen Schutz mehr genossen — eine Bestimmung
höchst anomaler Ar t , da für die rechtserzeugende Kraft eines
Rechtsactes sonst regelmäßig das Gesetz entscheidet, welches diesen

allgemeinen, für die Patenterteilung maßgebenden Verfahren zu behandeln,
dem Patentinhaber kann weder die Ausführung der Erfindung durch ihn oder
seinen Rechtsnachfolger noch deren Veröffentlichung nach Ertheilung des früheren
Patents entgegengehalten werden. Bei der Ertheilung des Reichspatents ist
die in dem Einzelstaat abgelaufene Patentzeit von der reichsgefetzlichen Patent-
dauer in Abzug zu bringen. Auch treten mit dieser Ertheilung die Gebühren-
sätze'des Reichsgefetzes ein."
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Act zeitlich beherrscht,*) eine Bestimmung, welche von dem
Photographiegesetz § 12 und dem Mustergesetz § 17 nicht an-
erkannt worden ist und welche auch von dem Patentgesetze
bßwußtermaßen reprobirt wurde, vgl. Enaußte S. 58.

Nr. 707. Ein volles Landespatent kann immer nur in
ein volles Reichspatent verwandelt werden, nicht in ein acces-
sorisches Reichspatent, da die rechtliche Iunctur zweier Erfin-
dungen nur im Stadium der nackten Verbesserungserfindung,
nicht mehr im Stadium der bereits patentirten Verbesserungs-
ersindung erfolgen kann, s. oben S. 262. Jedoch steht nichts
im Wege, ein accessorisches Landespatent in ein accefsorifches
Reichspatent- zu verwandeln, sofern diese. Verwandlung nur
auch mit dem entsprechenden princivalen Landespatent erfolgt.

*) Dies mißkennt Klostermann, Urheberrecht S. 171 fg., während
es Neu l ing , Beiträge zur Lehre vom Urheberrecht I I in Goldschmidts
Zeitschr. XX IH S . 105 fg. damit umgehen will, daß er behauptet, der dem
Urheber gewährte Rechtsschutz sei nicht die Folge eines momentanm Actes
der Erzeugung, sondern „eines dauernden thatsächlichen Verhältnisses, in
welchem der Urheber zu dem von ihm geschaffenen Werk steht."

Dies ist unrichtig: nur die Erzeugung, nicht die Qualität des
Erzeugers ist der Rechtsgrund des Erwerbs, ebenso wie bei der Occupation
oder Spécification. Oder was würde man von einem Gesetze sagm, welches
bestimmte, daß die Grundsätze über den Rechtserwerb der Spécification sich
auch auf die vor dem Gesetz erfolgten Svecificationsacte bezögen, und von
einer Doctrin, welche dies aus dem dauernden Verhältnisse des Specificanten
zu feinem Arbeitsprodukte erklären wollte. Daß das von Neul ing S. 104
allegirte Beispiel aus dem Bergrecht nicht hierher paßt, ist einleuchtend, da es
sich dort nur um dm Umfang bereits erworbener Rechte handelt.

45'
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II.

Voraussetzungen der Verwand lung .

Nr. 708. Berechtigt, die Verwandlung zu begehren, ist
der Inhaher. des Landespatentes, also, derjenige, welchem die
Berechtigung am Landespatente zusteht. NnMeifelhssft der Voll-
berechtigte; mehrere Vollberechtigt^ desselben/ Patentes, mögen
sie uygethM oder in der einen oder andern ZHeise abgetheilt
sein, müssen sämmtliche den Antrag stellen,, da eine partielle
Verwandlung in ein.PeichspatMt, also die Erzeugung eines
partiellen Reichspatentes nicht zulässig ist. Aber quch Usufruc-
tuar und Pfandgläubiger müssen zustimmen, sofern, hierdurch
ihre Hechte in Mitleidenschaft gezogen werden; allerdings
könnten sich dieselben der bloßen Ausdehnung des Rechtsum-
fanges nicht widersetzen, vgl. kr. 15 § 7 äs U8utr.: aätMrsrs
86rvitut6m propristariuN P088S iuvito ü-uotuario; wohl aber
können sie sich dann widersetzen, wenn dadurch das Recht
innerlich alterirt, an Beschränkungen ode? Verpflichtungen ge-
bunden wird, welche früher nicht existirten.

Dagegen wird der bloße Licenzberechtigte ohne Prohibitions-
recht durch die Verwandlung nicht berührt, so daß seine Zustim-
mung nicht erfordert wird.

Nr. 709. M i t der Inhaberschaft eines Landespatentes ist
die ActivlegitimMon. vollkomme.n erschöpft; eZ kann nicht auch
gefragt w.Men, ob nicht, die Conception s. Z. M M . Mhern,
widerrechtlich entlehnt wurde; denn di? Umwandlung steht dem
Inhaber des Landespatents, nicht dem Erfinder und dessen
Rechtsnachfolger offen; daher die Legitimationsfrage bereits
mit dem Landespatente abgethan ist. Vgl. auch Klostermann
Patentges. S . 274. 275.

Wohl aber ist, wenn das Landespatent nichtig ist, auch
das auf Grund desselben ertheilte Reichspatent nichtig und
kann diese Nichtigkeit in der vom Patentgesetze vorgezeigten
Weise und nach Analogie der im Patentgesetze selbst enthaltenen
Nichtigkeitgründe geltend gemacht werden. S . unten.
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Nr. 710/ Da jeder Inhaber eines Landespatentes die
Umwandlung in ein. Reichspatent begehren kann, so kann hier
eine Collision entstehen, deren Lösung in verschiedener Weise
denkbar wäre.*) Das Gesetz hat den Ausweg gewählt, daß im
Falle dieser Collision gar kein Reichspatent ertheilt wird, sondern
es bei den bestehenden Landespatenten sein Bewenden behält.
Wiese Lösung hat die wichtige Rücksicht für sich> daß, wenn
beide Landespatente in Reichspatente verwandelt würden, ein
iedes der Reichspatente zugleich in dem Gebiete Geltung hätte,
wo das Landespatent des Concurrenten seitdem in ungotheilter
Herrschaft war, so daß dieses dadurch, aus seinem wesentlichen
Herrschaftsgebiete verletzt würde.

Die Abweisung der Landespatente erfolgt aber nur tm
Falle der Collision; sie erfolgt nicht, wenn zwei Landespatent-
inhaber sich zur Erwirkung eines Und desselben Aeichspatentes
verständigen, welches dann wieder unter ihnen in der ver-
schiedenartigsten 3Leise abgetheilt werden kann.

Die Collision t r i t t übrigens nur dann ein, wenn vor der
Beschlußfassung über die Ertheilung des einen Reichspätentes
das andere Landesväteftt gleichfalls zur Orwirkung des Neichs-
pätentes aügemeldet oder von Seiten seines Inhabers Emspruch
erhoben wird. Is t das eine oder andere nicht geschehen, so
kann das bereits zuerkannte Reichspatent nicht nachträglich auf
Grund eines concurrirenden Landespatentes vernichtet werden.
Nur wird dabei vorausgesetzt, daß das nöthige Aufgebot erfolgt
ist, um das Begehren des ersten Patentsuchers publik zu machen.

*) Eine solche Collision ist natürlich nicht ausgeschlossen durch § I l.
Abs. der Uebereinkunfr der Zollvereinssiaaten v. 21/9 1842:

,,Für eine Sache, welche als eine Erfindung eines vernnslimdifchen
Unterthans anerkannt und zu Gunsten des Letzteren bereits in einem Vereinz-
staate patentirt worden ist, soll, außer seinem Erfinder selbst oder dessen Rechts-
nachfolger, Niemanden ein Patent i n einem Vereinsstaato ertheilt werden."

Denn abgesehen von solchen Fällen, wo etwa aus Versehen eine solare
Ertheilung dennoch stattgefunden hat, kommm insbesondere die Reichslande in
Betracht, wo das französische Amneldesyftem galt, und bies wolr hauptsächlich
der Grund, daß solche detaillirtere Bestimmungen i n das GeseH äufgenömm^t
wurden (K. B. S . 44>.
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Denn das Aufgebot haö hier nicht nur die Bedeutung, einen
Einspruch zu veranlassen, welcher auch noch nachträglich in
Gestalt der Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden kann;
fondern die Function, einen Einspruch zu veranlassen,
welcher nicht mehr in der Gestalt der Nichtigkeitsklage zu ver-
wenden ist.

Die Collision kann eintreten bis zur Beschlußfassung über
die Ertheilung des Patentes, und nur bis zur Beschlußfassung;
denn mit der Eröffnung des Beschlusses entsteht die Verpflich-
tung des Staats, ein Patent zu ertheilen, s. oben S. 365, und
mit der Beschlußfassung ist der entscheidende Schritt gethan,
welcher durch den bureaukratischen Mechanismus von selbst zu
dieser Eröffnung führt.

Behauptet der Petent, daß das collidirende Patent nach
Maßgabe des Landesgesetzes, auf Grund dessen es ertheilt ist,
ungültig sei, so muß er mit dieser Behauptung gehört werden;
denn, wie nur ein gültiges Landespatent in ein gültiges Reichspatent
verwandelt werden kann, so kann auch nur ein gültiges Patent
mit einem andern zu verwandelnden Patente collidiren. Nur
muß eben die Nichtigkeit lediglich nach dem betreffenden Lan-
desrechte behandelt werden.

Nr. 711. Das Landespatent muß noch bestehen im
Momente der Anmeldung; nicht mehr bestehen braucht es wäh-
rend des Patentertheilungsverfahrens. Dies beweist die Fas-
sung des § 42 Abs. 1 („der Inhaber eines bestehenden Patentes
kann — — die Ertheilung eines Patentes nach Maßgabe dieses
Gesetzes beanspruchen"); auch entspricht dies der sonstigen Anlage
des Patentertheilungsverfahrens, da avch für die übrigen Vor-
aussetzungen, insbesondere für die Neuheit, der Moment der
Anmeldung entscheidend ist; mit der Anmeldung betritt das
Patent das Stadium des uasoiwrug, s. oben S. 52.192.326.

Nr. 712. Die Verwandlung des Landespatentes in ein
Reichspatent stellt eine anomale Bildung eines Reichspatentes
insofern dar, als der Activlegitimationsvunkt in besonderer
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Weise behandelt wird. Dagegen sind im übrigen die Voraus-
setzungen die gleichen, wie bei der sonstigen Patentbildung;
insbesondere muß eine Erfindung vorliegen, welche eine gewerb-
liche Verwerthung zuläßt und deren Patentirung nicht durch
das Reichsgesetz ausgeschlossen ist; nur kann die Neuheit nicht
nach der Zeit der Anmeldung, sondern nur nach der Zeit beur-
theilt werden, in welcher die Erfindung zuerst in Deutschland einen
Patentschutz erlangt hat; denn das Reichspatent ist so zu ertheilen,
als ob es zu jener Zeit angemeldet wordew wäre, § 42 Abs.
1 Ges. — vollkommen sachentsprechend, da der Schutz durch
Reichspatent nur eine Fortsetzung des seitherigen Schutzes sein
soll und das Reichspatent daher als in die Periode des frühem
Schutzes hinein verlängert gedacht werdenmuß; geradewiewenn die
Anmeldung, nach welcher (§ 7 Ges.) die Schutzfrist des Reichs-
gesetzes beginnt, in dem Momente stattgefunden hätte, in welchem
der erste Landespatentschutz für diese Erfindung im Inlands
erwachsen ist; der erste Landespatentschutz, sei es durch dieses,
fei es durch irgend ein anderes Landespatent.

Unter In land ist hier, wie sonst (vgl. § 244 R.St.G.B.),
oas jetzige Territorium des deutschen Reichs zu verstehen, vgl.
Oppenhof f No. 1 zu § 244 R.St.G.B.

III.
OHaracteristik der Abwandlung bes «Landespatents i n

ein Meichspatent, nnd des Kerwandlnngsactes.

Nr. 713. Würde das Reichspatent nur in dem territo-
rialen Umfange und mit der zeitlichen Vegränzung des Landes-
patents eintreten, dann läge nur eine rechtliche Umgestaltung,
ein rechtlicher Neubau vor, etwa dem zu vergleichen, welcher
eintritt, wenn mehrere Miteigenthümer, oder wenn Eigenthümer
und Servitutenberechtigte ihre Rechte neu gegen einander ab-
gränzen, vgl. meine Abhandl. in der Zeitfchr. f.franz. Civ. R.
V I I I S . 177 fg. Insofern heißt es in § 42 Abf. 2 Ges.
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richtig, daß mit der Ertheilung des Reichspatentes das dem
Impétrante« zustehende Landespatent erlischt̂  Allein die Ver-
wandlung in ein Reichspatent verschafft dem Patentinhaber
ferner:

1. einen Patentschutz auf territorialem Gebiete, auf welches
sich sein früheres Recht nicht bezog; und möglicher Weise

2. einen Patentschutz für eine Periode, in welcher sein
ursprüngliches Recht bereits erloschen wäre.

I n dieser Beziehung handelt es sich nicht um eine recht-
liche Neugestaltung des frühern Erwerbs, .sondern um einen
Neuerwerb, um ein zu dem früher« Rechte hinzutretendes neues
Recht, um ein neues Recht, welches nur sx oo«28i0ii6 des alten
Rechts entsteht.

Daraus ergeben sich wichtige Consequenzen.

Nr. 714. Wenn der Usufructuar und der Pfandgläubiger
der Verwandlung zustimmen, so können sie sich zugleich eine
Erweiterung ihrer Rechte bedingen und ihre Zustimmung an
diese Erweiterung knüpfen. Thun sie dies nicht, stimmen sie
einfach der Umgestaltung zu, so können sie keine Ausdehnung
ihres Rechtes auf den Muerwerb, keine Erstreckung außerhalb
der territorialen und zeitlichen Schranken begehren, welche ihnen
durch den Rechtsbegründungsact zugewiesen sind; und ist im
Rechtsbegründungsacte nichts besonderes erwähnt, so gelten die-
jenigen Schranken, welche dem ursprünglichen Patentrechte gesteckt
waren; denn nur auf die Ausdehnung des ursprünglichen Patent-
rechts können diese Rechte begründet worden sein, ein weiterer
Rechtsstoff war damals nicht vorhanden.

Aehnliches gilt von der Licenz; dieselbe bleibt innerhalb
der zeitlichen und räumlichen Schranken, welche ihr durch den
Vegründungsact gesteckt worden sind; also im Zweifel innerhalb
der zeitlichen und räumlichen Schranken des ursprünglichen
Patentes.

Die oft gehörte Behauptung, der Vegründungsact habe
sich auf jedes, sowohl das gegenwärtige als auch das künftig etwa zu
erwerbende, Patentrecht, also auch auf den künftigen Neuerwerb
erstreckt, entbehrt ebenso sehr der Grundlage, wie etwa die Behauv-
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tung, daß sich der an einem körperlichen Objecte begründete
Ususfruct auch auf den künftigen Eigenthumserwerb erstrecke; das
römische Recht ist anderer Ansicht: Ä W M a Huxta klinäum iu

8it, Hu8 U8umkruotunl l>.ä truotuarium non z>6r-
80iidit, liest proprietati aoosäat tr. 9 § 4 ä6

8Ï 3,<1Ug,M 6X Üumiu6 pudlloo äux6li8 6t
0Q P0^8 8ud86<iui, «luill, 6Î looo 86r?itl18

non 8Ît, <1UHWVÎ8 18 100U8 N6U8 68t tr. 3 § 2

«otM. 6t 268t., D e r n b u r g Pfandrecht I S . 437. Und die
Annahme, von welcher K los te rmann, Urheberrecht S . 184, aus-
geht, daß die Licenz eine bloße Relaxirung von dem Unter-
sagungsrechte sei, hat bereits oben S . 157 ihre Widerlegung
gefunden; sie würde aber auch nicht zu Linem entgegengesetzten Re-
sultate führen, da nicht einzusehen ist, inwiefern die Relaxirung
von der aus einem Rechte entspringenden Untersagungsbefug-
niß zugleich eine Relaxirung von der aus einem neuen Rechte
entspringenden Untersagungsbefugnitz enthalten sollte.

Vgl . über eine analoge Frage aus dem Urheberrechts-
gesetze von H i l l e r n , Streitfragen aus dem Autorrecht S . 9
fg. 25 fg., in Goltd. Arch. X X V S . 193 fg. und in den bad.
Annalen V. 42 S . 316 fg., K los termann, Urheberrecht S . 175
fg., N e u l i n g in Goldschm. Zeitschr. X X I I I S . 112 fg. und
die bei H i l l e r n a. a. O. allegirte französische Doctrin und
Praxis. Die entgegengesetzten Entscheidungen des R.O.H.G.,
Entsch. X I I S . 341 fg., XV S . 195 fg. übersehen, daß die
Verlängerung der Schutzfrist in der That einen neuen Rechts-
erwerb darstellt, und daß es sich bei frühern Rechtsbegründungs-
acten nur* um das bestehende Recht, nicht um einen etwaigen
künftigen Rechtserwerb handeln konnte, fofern nicht ein solcher
künftiger Rechtserwerb, als in Aussicht stehend, von den Par-
teien in unzweideutiger Weise mit zum Gegenstand des Vertrags
gemacht wurde.

Nr. 715. Der territoriale und zeitliche Rechtszumachs
kommt nicht dem Erfinder, sondern dem präsenten Träger des
Landespatentes zu;- daher der frühere Veräußerer des Total-
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Patentrechts keinen Anspruch auf den neuen Rechtserwerb er-
heben kann. Daß dies mit dem vorigen nicht im Widerspruch
steht, ist klar; denn der'neue Patentinhaber erlangt den terri-
torialen oder zeitlichen Neuerwerb nicht von seinem Rechtsvor-
gänger, sondern aus dem Gesetze, weil das Gesetz denselben dem
präsenten Patentinhaber anbietet; ganz ähnlich wie der Eigen-
thumsantheil an dem tk68auru8 demjenigen zukommt, welcher
Eigenthümer ist zur Zeit der Auffindung des Schatzes.

Hier entsteht aber die Frage, ob der Verkäufer, welcher erst obli-
gatorisch zur Patentübertragung verpflichtet ist und während dieses
Verpflichtungsverhältnisses die Verwandlung des Landespatents in
ein Reichspatent bewirkt, auch den Neuerwerb an den Käufer übertra-
gen muß. Vorauszuschicken ist, daß der Käufer nicht verpachtet ist,
das verwandelte Patent an Stelle der ihm geschuldeten Leistung
in Empfang zu nehmen, Mommsen, Unmöglichkeit der Leistung
S. 229 fg., 234 fg., vgl. k. 66 § 6 8owt. matr., tr. 49 äs
Mrs äot., <üoäs oiv. art. 1245. Genehmigt er aber die Ver-
wandlung, so ist es nunmehr die Frage, ob er auch alles verlangen
kann oder sich mit dem verwandelten Rechte in seiner früheren
territorialen und zeitlichen Beschränkung begnügen muß.

Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst auf den
Character des Verwandlungsactes einzugehen.

Nr. 716. Oben ist bemerkt worden, der Neuerwerb sei
ein Erwerb sx oeoasiono ^uris; daraus folgt aber nicht, daß
er ein Erwerb sx usFotiatious wäre; vielmehr ist er ein Er-
werb, welcher zwar eines Acquisitionsactes, aber auch nur eines
simpeln Acquisitionsactes bedarf; durch das Gesetz ist dem
Patentinhaber der Neuerwerb deferirt, ähnlich wie die Erbschaft
im gemeinen Recht, und wie insbesondere die Erbschaft, welche
dem Sclaven deferirt wird. Es gilt hier, was im letztgenannten
Falle: „Der Befehl an den Sclaven, die Erbschaft anzutreten,
ist allerdings eine Thätigkeit, aber eine Thätigkeit, die nur als
Perception eines angebotenen Erwerbs sich darstellt," Mommsen,
Erörterungen I S. 57. 58; geradeso ist das Begehren eines
Reichspatentes nur als die Perception eines bereits angebotenen
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Erwerbs zu betrachten. Mithin ist der Verkäufer verpflichtet,
auch diesen Neuerwerb, - also das ganze. Reichspatent, auf den
Käufer zu übertragen; ebenso wie die M8u1a in üumws uata,
wie die den Eigenthümer treffende Hälfte des thésaurus oder
die dem Sclaven deferirte und durch ihn erworbene Erbschaft,
kr. 30 pr. äo aoy. ror. äom., tr. 10 § 2. kr. 69 § 9 äo Mik
äot., kr. 13 Z 18 äs aot. 6Nt. V6nä., I he r i ng , Abhandlungen
aus dem röm. Recht S. 8 fg., Mommsen, Erörterungen I
S. 54 fg.

Man kann dies auch durch die Erwägung stützen, daß,
wenn das Landespatent sofort übertragen worden wäre, das
Reichspatent dem. Käufer deferirt worden wäre, und ihm die
Perception offengestanden hätte.

Hiergegen kann auch nicht die Analogie des Erbschaftsver-
käufers, dem eine Erbschaftsportion zuwächst, angezogen werden;
allerdings ist dieser im Zweifel nicht, verpflichtet, die accres-
cirende Portion mit zu übertragen, Mommsen, Erörterungen
I S . 72 fg.,.Windscheid, Pand. §603 No. 14. Allein die ac-
crescirende Portion würde dem Käufer auch dann nicht ange>
wachsen sein, wenn der Accrescenzfall nach der Realisirung des
Kaufs eingetreten wäre. Denn die Accrescenz erfolgt nicht an
den Besitzer der Erbschaftsstücke, sondern an den Erben, und
durch den Erbschaftsverkauf geht nicht die Erbenqualität über,
sondern nur die Erbschaftsstücke. Eher könnte hier noch die
Analogie des Miteigenthümers eintreten, welcher nach bereits
abgeschlossenem, aber noch nicht realisirtem Veräußerungsvertrag,
in Folge der Theilung, an Stelle des Miteigenthums ein
Aequivalent erhält und nun dieses übertragen muß, tr. 13 § 1?
äo aot. smt. vsuä., tr. 7 § 13 oomm. äiv., k. 78 §4äe Mrs
äot., Mommsen, Erörterungen I S. 108; nur handelt es sich
in unserm Falle um ein accessorisches, im Falle dieser Stellen
um ein stellvertretendes worum.

Nr. 717. Der Käufer ist naturgemäß verpflichtet, die
Kosten der Erwirkung des Reichspatentes zu ersetzen.
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IV

J a s an Stesse eines «Sandespatentes tretende Ueichs-
patent^ seine ßigentßnmlichkeiten nnd seine Golliston m i t

andern Hlechten.

Nr. 718. Das an Stelle eines Landespatentes erwirkte
Reichspatent ist im Allgemeinen wie ein sonstiges Reichspatent
zu behandeln. Nur ist dasselbe als eine Fortsetzung lies früheren
landesgesetzlichen Patentschutzes zu betrachten und daher als
rückwärts in die Vergangenheit erstreckt zu denken bis zu dem
Momente, wo die betreffende Erfindung zuerst im Inlande -^
durch irgend ein Landespätent ^- einen gesetzlichen Schutz er-
langt hat. Von diesem Momente ab ist daher die Periode
von 15 Jahren zu berechnen, und es ist für den Fälligkeits-
termin der Steuerzahlung und für den Betrag der jeweils zu
zahlenden Steuer die Norm einzuhalten, als ob in jenem
frühern Momente der Reichspatentschutz begründet worden wäre.
§ 43 Ges.

Wären zur Zeit der Anmeldung die 15 Jahre bereits
verstrichen, so wäre Von ber Ertheilung eines, nunmehr doch
unwirksamen, Reichspatentes Umgang zu nehmen.

Nr. 719. Die Rechte und Pflichten, welche aus dem
Reichspatente entspringen, sind die gewöhnlichen. Bereits oben
(S. 121) ist bemerkt worden, das es der für die Reichspatente
eingeführten Expropriation unterliegt Ebenso besteht hier die
Ausführungsvsticht; die 3 Jahre, nach welchen die Revocation
möglich ist, können aber erst von der Ertheilung des Reichs-
patents an gezählt werden, da die Ertheilung des Reichspatents
keine rückwirkende Kraftl ausübt.

Nr. 720. Besonderes gilt von der Nichtigkeit dieses Reichs-
patentes, Wie oben bemerkt, ist eine Vernichtung nicht möglich
auf Grund des H 10 Nr. 2 Ges., da der Activlegitimations-
punkt auf eine ganz andere, verschiedene Weise behandelt
wird. Wohl aber ist eine Nichtigerklärung möglich:
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1. wenn das Landespatent, auf Grundlage dessen das
Reichspatent ertheilt^ wurde, nach dem entsprechend m Landes-
gesetze, dem es unterstand, nichtig war. Konnte diese Nichtigkeit
des Landespatents von jedem Interessenten geltend gemacht
werden, so müssen füv die Nichtigerklärung des Reichspatents
die Grundsätze über absolute Nichtigkeit gelten;

2. wenn das Reichspatent einem andern als dem legitimen
Inhaber des Landespatents ertheilt wurde; oder wenn es er-
theilt wurde ohne Zustimmung der an dem Landespatente qua-
fidinglich berechtigten Personen.

I n diesem Falle wird nach Analogie der § 27, 10 Nr. 2
Ges. nur der legitime Inhaber oder der quasidingliche Berech-
tigte die Nichtigkeit geltend machen können, die Nichtigkeit wird eine»
relative sein; sie wird geheilt werden, sobald die Berechtigten
zustimmen oder sobald ihre, Berechtigung erlischt. Uebrigens
wirk auch hier der legitime Inhaber nicht berechtigt sein, das
Patent zu vindiciren; wohl aber kann er nach Vernichtung des
ersten Reichspatentes selbst ein. Reichspatent, begehren, da hier
der Mangel der Neuheit nicht im Wege steht.

Endlich ist
3., wie oben bemerkt, eine Nichtigerklärung zulässig, wenn

bei der Ertheilung des Patents die Bestimmungen über das
Aufgebot nicht beobachtet wurden; jedoch nur auf Grund eines
concurrirenden Landespatentes.' und auf Antrag des Inhabers
desselben, sofern es diesem durch dey Mangel des Aufgebots un-
möglich gemacht wurhh Einspruch zu erheben. Auch diese Nich-
tigkeit muß. eine« relative sein; sie setzt ein. präsentes .concur-
rzrendes Landespafentz in der, Hand des; Antragstellers voraus.

Nr. 721. Das Reichsvatent kann collidiren mit einem
bereits bestehenden Ausführungsbesitz. Hier kann und muß der
Ausführungsbesitz in. dem ihm zuflehenden Nmfange gewahr^
bleiben, f. oben S . 92. fg. 237^ fg., ^ 4 4 Gesi

Und es gilt in dieser Hinsicht dasselbe, was oben über
diese Collision entwickelt worden ist; insbesondere ist die Ansicht
der Motive, daß zwischen den § -5 Ms . 1 und § 44 Gch ein
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fundamentaler Unterschied bestehe, bereits oben widerlegt
worden. Nur muß die Benützung der Erfindung ohne Ver-
letzung eines Patentrechts erfolgt sein, § 44. Eine solche liegt
aber dann nicht vor, wenn die in dem einen Bundesstaate
patentirte Erfindung in einem andern benützt wurde, es müßte
denn die Kenntniß der fremden Conception durch unredliche
Mittel erlangt worden sein.

Auch dann. liegt keine Verletzung eines Patentrechts vor,
wenn die Erfindungsbenützung bereits vor Ertheilung jenes
Patentes in redlicher Weise begonnen hatte und deßhalb trotz
des erwirkten Patentes aufrechterhalten wurde, § V I der Ueber-
einkunft der Zolloereinstaaten, s. oben S. 93.

Nr. 722. Eine zweite Collision ist die bereits oben S. 137
angedeutete Collision mit einem fortbestehenden Landespatente; ist
nämlich neben dem impetrirten Reichspatente ein anderes Lan-
despatent für dieselbe Erfindung vorhanden, ein Landespatent,
welches der Impetrirung des Reichspatentes nicht entgegen-
getreten ist, so bleibt dieses Landespatent vollkommen nach dem
entsprechenden Landesrechte innerhalb seines Territoriums
bestehen, und das Reichspatent kann sich über dieses Territorium
nur vorbehaltlich der vollen Wirkung dieses Landespatentes er-
strecken, vgl. Grothe, S. 124.

Es erstreckt sich aber auch über dieses Gebiet unter diesem
Vorbehalt, und es ist nicht zulässig den § 42 Abs. 2 wörtlich
dahin zu interpretiren, daß während der Dauer des Landespatents
das Reichspatent in dessen Gebiet völlig außer Wirksamkeit
wäre; eine solche Interpretation würde mit dem Gedanken des
Gesetzes völlig im Widerspruch stehen; denn das Gesetz will
nichts anderes aussprechen, als was der § 41 ausspricht, daß
wohlerworbene Landespatente durch die Umwandlung eines
andern Landespatentes in ein Reichspatent nicht gekränkt wer-
den dürfen. Vgl. K. B. S. 44 (die Stelle wurde nur „zur
Herbeiführung größerer Deutlichkeit" aufgenommen).

Wenn daher gemäß der Uebereinkunft der Zollvereins-
staaten jenes Landesvätentrecht nicht auch das ausschließliche
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Recht der Verbreitung der Waare enthält, so gewährt das Reichs-
patent die Befugniß, die Verbreitung anderer Waaren, als der
durch das Reichspatent und der durch jenes Landespatent
geschützten, auch in dem Gebiete dieses Landespatentes zu unter-
sagen. Ebenso tr i t t das Reichspatent sofort ein, wenn das
Landespatent auch nur theilweise erlischt u. s. w.

Nr. 723. Auch sofern eine wirkliche Collision stattfindet,
wird das Reichspatentrecht nicht wirklich gebrochen, sondern nur
durch die effective Geldentmachung des Landespätentes in ent-
sprechender Weise unwirksam gemacht; das Landespatent hebt
das Reichspatent nicht auf, sondern es wirkt nur ops

*) Es ist nicht einzusehen, mas Thon, Rechtsnorm S , 264. 265, mit
dem Sheakesveareschen Nachtwächterbeifpiel gegen die siosptio ausrichten will,
mährend er doch selbst S . 267 fg. die Existenz der sxesMo als einer „Wil-
lensaction", als eines „Rechtshülfegesuches" anerkennt, so daß es nur noch die
Frage ist, wo die Gränzlinie zwischen dieser sxesptio und der verneinenden
Einrede zu ziehen ist. Die Feststellung dieser Gränze ist allerdings ein Prob-
lem, welches bis jetzt noch nicht gelöst ist, insbesondere auch nicht durch die
Ausführungen Thon 's S . 267 fg. 272 fg. Uebrigens bedarf es nur eines
unbefangenen Blicks in das Leben, um sofort den Unterschied zu fühlen
zwischen dem Sheakesveare'fchen Scherze: „Er kann den Prinzen steh«« heißen:
aber versteht sich, wenn der Prinz Lust hat" und dem rechtlichen Satze: du
kannst den A zwingen, sofern derselbe sich nicht durch eine bestimmt organisirte,
innerhalb einer bestimmten Zeit erfolgte, Willensaction dem Zwange erwehrt."
Oder sollte es z.B. sinnlos oder lächerlich sein, zu sagen: der Sachverständige
ist (wie nach manchen Proceßordnungen) zur Abgabe des Gutachtens verpflichtet,
wenn er nicht innerhalb bestimmter Fr ist und vor Gericht die Ableh-
nung der Function erklärt?
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V.

Besonderheiten des Verfahrens zur OrtßeilunK eines
solchen Hleichspatentes.

Nr. 724. Wer die Umwandlung eines Landespatents in
ein Reichspatent impetriren will, muß darthun, daß er der
legitime Inhaber des betreffenden Landespatentes ist;, daher muß
er die Urkunden beilegen, aus welchen sich dieses Verhältniß
ergibt, § 3d der Vekanntm. des Patentamts 11/7 1877, und
zwar das Landespatent im Original und, falls ex dasselbe
auf translativem Wege erworben hat, die entsprechende Beur-
kundung, insbesondere die Abtretungsurkunde, welche, um
beweiskräftig zu fein, „gerichtlich oder notariell oder von einem
kaiserlichen Consul" beglaubigt sein soll, Bekanntm. deö Patent-
amts v. 16/9 1877.

Der Inhalt des vorgelegten Landespatents ist indem Patente
selbst in der Regel nicht genügend präcisirt; dasselbe wird er-
gänzt durch die Beschreibungen und Zeichnungen, auf Grund
deren es f. Z. imvetrixt wurde. Diese Unterlägen müssen
daher dem Patentamte mit vorgelegt werden; sie sind demselben
von den betreffenden Landesbehörden (Handelsministerien u. f.
w.) auf Requisition mitzutheilen; nur, die Beschreibungen und
Zeichnungen, welche die elsaß-lothringischen Patente betreffen,
dürfen nicht verfandt werden; dcr aber nach dem elsaß-lothrin-
gischen Verfahren*) ein D u M m der Beschreibungen und Zeich-
nungen betzugebenc war, welches, mit dem Original verglichen
und nach erfolgter Conformirung mit dein Vermerk der Neber-
einstimmung der Patenturkunde beigefügt wurde, fo muß in
derartigen Fällen der Ansucher dem Patentamte neben 3er
Patenturkunde dieses sidimirte äupium der Beschreibung und

") Vgl. auch Franz. Patentges. Art. 11H. o«t arrsts (nämlich dem drsvst ä'iu-
vvnticm) gor» Joint 1s änMeata osiMs äe la, ä«80liMou st äes äv88iu8,
msntiouns äkus I'arb. 6, aprtz8 yns I» ooukormits avso 1's^säition oii^i?
n»1y vu »uiH sto rsoomiuo st. établis au dssoill. Vgl. dazu Kay fer in Holtzend.
Handb. IV S. 722 fg.
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der. Zeichnungen selbst vorlegen, Bekanntm. des Patentamts
20/9 1877.

Ferner sind mit dem Gesuch die Nachweisüngen zu ver-
binden, mit welchem Momente die betreffende Erfindung zuerst
im Inlande einen Schutz erlangte; denn nach diesem Momente
ist die Neuheit zu beurtheilen, und von diesem Momente ist die
Dauer des Patents und der entsprechende Fälligkeitstermin der
Patentsteuer zu berechnen.

Das Gesuch ist auch hier mit der Gebühr von 20 M. zu
belegen.

Das Begehren eines Additionalpatentes kann mit dem
Gesuch nicht verbunden werden, § 3d der Bekanntm. des Patent-
amts 11/7 1877.

Nr. 725. Die Ertheilung des Reichspatentes hat hier
neben der positiven Wirkung noch eine negative, sie zerstört
dis Wirkungen des Landespatents, sofern dieselben nicht zugleich
in dem Reichspatente mit enthalten sind/

Der Act der Patentirung hat hier, ähnlich wie die Novation, einen
Ianuskopf, welcher zugleich vorwärts und' rückwärts blickt. Die
Wirkung der Patentirung erfolgt mit derAüshändigung der Patent-
urkunde, s. oben 366/ jedoch rückwirkend auf den Tag des
Aufgebots, mit welchem der einstweilige Schutz nach dem Reichs-
zesetze eintrat, s. oben S5, 351.

Nr. 726. I n dem Reichspateute wird die längfimögliche
Dauer angegeben, wie sich dieselbe nach dem durch das Patent-
amt festgestellten Anfangsmomente ergibt. ; Vekanntm: im
Patentbl. v.. 1878 Nr. 1.

Jedoch hat diese Festsetzung keine bindende Kraft, um so
weniger, als sie häuptsächlich auf der. einseitigen Information
durch den Impetranten beruhen wirk

Daher kann - von den Gerichten jeweils das frühere Er-
lösten ̂ des- Patentes auf Grund dessen behauptet werden," daß
der Moment,' in welchem zuerst. M Inlandes ein. Patentschutz
erwachsen ist, in elne frühere Periode datirt werden muß. Das

K ö h l e r , Patentrecht. 46



Patentamt kann hierbei von den Gerichten als begutachtende
Behörde angerufen werden, § 18 Ges. Die Behauptung kann
sowohl inoiäsntsr. aufgestellt werden, als principaliter durch
eine Festsetzungsklage, und es steht diese Festsetzungklage jedem
Interessenten zu, sofern er auf Grund dieser Thatsache erklärt,
daß das Patent bereits erloschen ist, vgl. hierüber nunmehr
auch Degenkolb, Einlaßzwang S . 177 fg.; denn es ist dies
eine Vertheidigung des freien Gewerberechts gegen die in dem
Patente liegende Anmaßung.eines Alleinrechts des Einzelnen.^)
Diese Festsetzungsklage ist vor den bürgerlichen Gerichten zu
erheben, da es sich hier nicht um die Festsetzung der Nichtigkeit,
sondern um> die Festsetzung des Erlöschens des Patentes
handelt - allerdings ein Fehler des Gesetzes, welches offenbar
an diesen Fal l nicht gedacht »hat. Jedoch kann über die Legi-
timation zur Festsetzungsklage und über den Umfang des Fest-
setzungsurtheils auf die Erörterungen über die Nichtigkeits- und
Revocationsklage verwiesen werden. Das Resultat des Fest-
setzungsprocesses ist dem Patentamte wegen des Eintrags zur
Rolle mitzutheilen.

Indeß wird eine irrige' Festsetzung des Anfangster-
mins immerhin die Wirkung haben, daß, wenn die Patent-
steuer i n gutem Glauben dem Patente entsprechend bezahlt
wird, das Patent nicht afs verfallen gilt, sollte sich auch
ein anderer Anfangstermin als der richtige ergeben; denn durch
die Festsetzung des Patentamtes ist eine, einstweilige Regelung
des Vedingungsverhältnifses zwischen Patent und Patentsteuer
erfolgt;'jedoch ist der Patentirte zur entsprechenden Nachzahlung
verpflichtet, sofern in Wahrheit zur Zeit eine höhere Steuer
bereits erwachsen war.

*) I n Bezug auf die Mannigfaltigkeit der Interessen, welche zur Fest-
setzung einer Negative berechtigen, sagt Degenko lb , Einlaßzwang S . 181
sehr richtig: „Rechtliches Interesse und Recht sind nicht dergestalt Gegensätze,
daß das rechtliche Interesse dem Recht fremd gegenüber stände, wohl aber
weist der Ausdruck „rechtliches Interresse" auf die Mannigfaltigkeit jener m
der Person als ihrer Einheit zusammentreffender Rechtsgüter und auf die in
lebendigem Fluß befindliche Beschaffenheit ihrer Elemente hin." Vgl . auch
o. 1 und o. 2 F 4 in ynid. oans. eolom (11, 50
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VI.
Besonderheiten bezüglich des Watentstrafrechts.

Nr. 727. Bei einem in ein Rei'chspatent verwandelten
Landespatente erhebt sich die Frage, ob, wenn das Landes-
patent mährend seines Bestehens verletzt wurde, eine Verur-
theilung aber erst zu einer Zeit eintritt, in welcher bereits die
Umwandlung in ein Reichspatent erfolgt ist, das Reichsvatent-
strafrecht etwa als das mildere Recht berücksichtigt werden darf,
in neuer Gestalt. Allein auch hier ist sie zu verneinen, da das
Reichspatentstrafrecht sich eben nur auf eine bestimmte Qualität,
des verletzten Patentrechts, nämlich nur auf das verletzte Reichs-
patent, nicht auf das verletzte Landespatent bezieht, mithin von
zwei auf die entsprechende That in tü68i anwendbaren Straf-
gesetzen nicht die Rede sein kann.



Zusätze und Berichtigungen.

Zusatz zu S. 7 fg.
Erst nach dem Drück der ersten Bogen meines Werkes ist

mir das deutsche Rechtsbuch von F e l i x Dahn zugekommen,
welches sich auf S . 110 fg. in einer der hier vertretenen Ansicht
feindlichen Weife über das Urheberrecht ausspricht. Jedoch
glaube ich nicht, daß hierdurch meine Theorie der Immaterial-
rechte widerlegt würde.

Die Hauptstelle lautet (S. 111):
„Eigenthum ist bekanntlich die dingliche, dem Sachenrecht

ungehörige Herrschaft über eine körperliche Sache: das Geistes-
product ist aber keine Sache: denn es ist bei Schriftwerken
nicht identisch mit dem Eigenthum an dem Manuscript oder
den gedruckten Exemplaren, bei Werken der bildenden und, der
Tonkunst nicht identisch mit der bemalten Leinwand, dem ge-
meißelten Marmorblock, den niedergeschriebenen Noten: das
Eigenthum an diesen Sachen kann z. B. durch Vertrag schon
im Voraus einem Andern als dem Urheber des entstehenden
Werkes zugewendet sein und diesem ist doch das Urheber- und
das Verlagsrecht daran allein zuständig."

Das ist, wenn es gegen die heutige Jurisprudenz
gerichtet sein soll, nicht zutreffend. Kein heutiger Jurist
wird von dem Urheberrecht als einem Eigenthumsrecht
in dem Sinne sprechen, daß es mit dem Eigenthum an körper-
lichen Sachen identisch wäre. Das Urheberrecht ist kein Eigen-
thumsrecht, sondern ein dem Eigenthumsrechte verwandtes, aus
derselben Quelle entspringendes Recht an einem immateriellen
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Gut; beide Rechte sind nicht identisch, aber.sie sind Brüder.
Dieses Resultat wird durch den Nachweis, daß das Urheberrecht
nicht Eigenthum ist, nicht berührt. Das . Griechische und
Altbaktrische sind nicht identisch mit dem Sanskrit, nichtsdesto»
weniger sagen uns die Sprachforscher, daß sie mit ihm ver-
wandt sind und aus derselben Quelle stammen, und Niemand
wird dieses Resultat damit umstoßen wollen, daß diese Sprachen
nicht identisch sind.

Wenn Dahn S. 112 fortfährt: „Nur folgerichtig ist die
Verirrung, mit welcher kraft der falschen Auffassung des Ur-
heberrechts als Eigentumsrecht die Urheber - — ^ das ewige
Recht des Urhebers" (16 üioit 6t6in6i äs l'autour) gefordert
haben," . so dürfte. dieser Einwurf durch meine Ausführungen
S^ 13 fg., widerlegt sein.

Richttg dagegen characterisirt Neul ing in den unterdessen
erschienenen Beiträgen zur Lehre vom Urheberrecht (Goldschmidt's
Zeitschr. XXIII) S^ 70 fg. 96 dasselbe wie Ifofgt: „Das
Urheberrecht ist überhaupt N n Recht an einer Sache. Es hat
vielmehr zum Gegenstand ein immaterielles Rechtsobject und
ist insoweit ein den Sachenrechten koordinirtes Recht.", M t
Recht poleniisirt auch er gegen die Auffassung, «welche das,
Urheberrecht überhaupt nicht als eine in den Anforderungen
des' Rechtsgefühls ^
welche darin nichts eine gegen die
natürliche Rechtsordnung'von der Gesetzgebung beliebte/ lediglich
auf volkswirthschaftlichen oder! socialpolitischen Motiven beru-
hende legislative Maßregel," ib. S. 101. Nur irrt er, wenn
er glaubt, daß diese Auffassung nur noch von Gerber- ver-
treten werde; viel mehr ist sie leider nur noch allzu verbreitet,
so unhaltbar und unrichtig sie ist.' Auch Neuling kann sich indeß
mit der zeitlichen Beschränkung der Urheberrechte.nicht zurecht-
finden; er nimmt an, daß ihnen die positive Gesetzgebung „aus
wirklichen oder vermeintlichen Zweckmäßigkeitsrücksichten zeit-
liche Schranken gezogen hat," id. -S. 96, wogegen auf meine
Ausführungen ' S . 13 fg. verwiesen werden kann.
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Zusatz S. 13 Z. 16 von oben: Hinter „aller" (Völker) ist
«gegenwärtigen" einzuschalten; einzelne entgegengesetzte historische
Erscheinungen kommen natürlich nicht in . Betracht.

Zusatz S. 16. fg. Ueber die Beschränkungen und Verpflich-
tungen des Eigentümers im Interesse der Allgemeinheit vgl. nun-
mehr auch Hartmann, Rechte an eigener Saches Unter-
suchungen zur Lehre vom Eigenthüm <Z. 68 fg., hauptsächlich
aber Iher ing in seinem Werke, der Zweck im Recht S. 72 fg.
506 fg.

Zusatz S. 22 zu ur. X. Ueber die Utilitätsrücksichten
im Rechte vgl. auch v. Moh l , Staatsrecht, Völkerrecht und
Politik I I S. ^44.

Zusatz.S. 24. Nach dem Jahresbericht des Patentkommissärs
der Vereinigten Staaten von Nordamerika für das Jahr 1376
(s. Auszug inPatentbl. 1877 S. 65 fg.) „kann mit Sicherheit
gesagt werden, daß /̂s aller gewerblichen Interessen in den
Vereinigten Staaten auf Patente gegründet, sind" (id. S. .69).

Z usätz S. 29̂  Muestens haben sich über das deutsche Patent-
gesetz geäußert I^^0u-0 a on, 6tuÄ6 8ur la loi 25..Nai 1877,

aux dr6V6t3 ä'invontioii äau8.1'smpirs ä'̂ 1i6NaFQ6
I isvÄisr iml!L0ii0iM8t6 trau^ai8.1877 p.808

fg. 1878 ? ,8 fg.

^ Zusatz S. 36 Z, 14 von unten: diesen Autoren.ist neuer-
dings beigetreten Laband, Staatsrecht I I S. 36.

Zusatz S. 38.: Ueber die Bedeutung ausländischer
Schriften vgl. auch Preuß. Oberyerwaltungsgericht 1/12 1877
Patentbl. 1878 S. 3 fg.!

Zusatz S.'46 unten. Beizufügen sind: Cass. Hof 4/6
1877:8. 77.1 p. 444s Appellhof Lrm:6U68 15/6 1861 ?a5ior.
VsiFS 1862 I I ?. 416, iäsm 7/3 1864 L. ?. 1865 p. 269,
4/12 1865 ?. L. 1866 p. 268.

Zusatz S.' 49 Z. 16 von ' unten vgl. Avpellh. LruxslißZ
11/1 1869 ?a8ior. L. 1870 I I p. 177. 178.

Zusatz S. b4. Ein im Patentblatt 1878 S. 83 fg. an>
geführtes Sachverftändigenvereinsgutachtenvom 15.December 1877
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spricht sich zu Gunsten der Dambach'schen Theorie aus, wor-
nach der Musterschutz sich auf Geschmacksmuster, also auf solche
Muster beschränke, welche einen ästhetischen Zweck verfolgen.
Der Sachverständigenyerein stützt sich auf die Vorarbeiten des
Mustergesetzes; allein, was in diesen von dem ästhetischen Zweck
des Musters gesagt ist, hat im Gesetze keinen Ausdruck gefun-
den, obgleich solches mit keinen besondern Schmierigkeiten ver-
bunden gewesen wäre. Wenn ferner ausgeführt wird^daß der
Sprachgebrauch des gewöhnlichen Lebens nicht den Ausschlag
geben könne, da man unter Muster auch eine Waarenprobe
verstehe, so' ist darauf zu erwidern, daß allerdings nicht der
vulgäre, wohl aber der juristische Sprachgebrauch entscheidet,
und daß dieser unter Muster solange auch die Gebrauchsmuster
in sich begreift, als nicht das Gegentheil gesetzlich statuirt ist.
Was endlich den Einwurf gegen Klostermann betrifft, daß
eine Sache doppelt, als Muster-- und als Patentobject geschützt
werden köntte, so trifft dieser Einwurf uns nicht, die wir beide
Gebiete fcharf geschieden haben.

Zusatz S. 58 Z. 4 von oben: Wie Dernbura. auch
Pagenstecher, die römische Lehre vom Eigenthum I I S. 82,
Br inz, Pandekten S. 572. «sdiäßui Z. 12 von oben: Lotmar,
oausa nn röm. Recht S^ 15 .fg.. Thon, Rechtsnorm
S. 354 fg.

Zusatz S. 59 Z. 4 von oben: Neben Klostermann
nunmehr Neuling in Goldschm. Zeitschr. XX IH S. 108.

Zusatz S. 59 Z. 13 von oben: Üeber meine Mental-
reservation (in Iherings Jahrb. XVI S. 91 fg.) hat sich/auch,
Thon, Rechtsnorm S. 354 fg. ausgesprochen. Wie, wird sich
sofort erweisen. Nachdem ich auf S. 94 ausgeführt habe, daß
die Willensaction abirren und ihr Ziel verfehlen, könne, daß
aber die Willensaction sich nicht bewußtermaßen widersprechen
könne, behauptet derselbe S. 354 Anm. 59, ich würde „den
Knoten, statt ihn zu lösen, durchhauen," da ich „die Möglich-
keit einer Dissonanz zwischen internem Willen und Willenser-
klärung in Abrede stelle"! Nachdem ich ferner in allen mög-
lichen Variationen das Thema entwickelt habe, daß es nicht
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auf den internen Willen, fondern nur auf den in der Erklärung
zu Tage tretenden Willen, nicht auf. den Willen, das etwa
Versprochene zu thun,^ sondern auf öen Willen, das etwaige
Versprechen abzulegen, also nur auf den Erklärungswillen, nicht
etwa auf den Willen, dem Erklärungswillen zu entsprechen,
ankomme, behauptet derselbe S. 369 No. 70, ich würde „den
Unterschied zwischen dem Willen, etwas zu erklären (dem Er-
klärungswillen) und dem Willen als Objecte der Erklärung
(dem erklärten Wi l len)" völlig verkennen!

Er knüpft an mein Beispiel an: „Wer bewußtermaßen
100 verspricht, der hat die entscheidende Willensaction vollbracht",
unterläßt es aber, die nachfolgenden Worte, mit anzuführen,
welche sofort meine Gedanken m's hellste Licht stellen (S. 95):
„was kümmert es das Recht, daß er sich in seinem Innern
gegen das Versprechen sträubt, daß er in seinem Innern denkt,
er wolle blös Worte machen, keine Verpflichtung übernehmen"
und knüpft hieran folgende . platte Bemerkung: „Gewiß
müssen wir demjenigen, der einem Andern erklärt, er wolle und
er werde ihm morgen 100 auszahlen, .ein.gewisses "Wollen zu-
schreiben. Die Erkärung (als Willensaktion) nöthigt zu dem
Schlüsse, daß zur Zeit ihrer Abgabe. (!) ein Wille vorhanden
war. Aber es ist ein offensichtlicher Fehlgriff, diesen Willen
mit dem Entschluß, 100 zu zahlen, zu identificiren." Als wie
wenn überhaupt der Entschluß, 100 zu zahlen, rechtlich in Be-
tracht käme- es kommt nur in Betracht, daß ich die Erklärung
abgeben will, daß ich 100 verspreche; ob ich'im Moment, wo
ich das. Versprechen mache, dasselbe halten will oder nicht, iss
rechtlich völlig irrelevant und diese Irrelevanz noch niemals
schärfer betont worden, als von mir. Eine solche Behandlung
einer wissenschaftlichen Lehre, wie die von Thon, bedarf keiner
Widerlegung, sondern nur der Erwiderung: Wer meine gewiß
klar genug geschriebenen Ausführungen so mißversteht, wie
Thon^' soll nicht darüber urtheilen.

Zusatz S. 66.Z. 2 von imten:^ Nunlnehr auch Laband
I I S. 476 No. 1.



— 729 —

Zusatz S. 70 Z. 12 von oben: Die Ausnahme beruht
daher nicht, wie Laband I I S. 477 behauptet, auf einem
angeblichen Character des Patentschutzes als einer vom Staate
gewährten Begünstigung oder Belohnung für die Erfindung.

Zusatz S. 79 Anm. 1 . . Ueber das. Aufgebot, welches
in manchen Ländern dem Grundbucheintrag vorhergeht, f. auch
Mascher, das deutsche Grundbuch- und Hypothekenwesen
S. 566 fg.

Zusatz S. 91 zu Nr. 47. Allerdings beruht, wie La-
band I I S. 477 richtig bemerkt, das System des deutschen
Gesetzes nicht auf der Rechtsvermuthung, daß der erste Anmelder
der Erfinder fei, sondern darauf, daß die Activlegitimation
solange außer Betracht bleibt, als nicht Hierwegen eine Bean-
standung erhoben wird.

Verbesserung S. 102 Nr. 61. Zur größeren Deutlich-
keit lese man am Anfang der Nr.:

„Durch das Patentgesetz nicht untersagt ist der Kauf" :c.
Denn ob nicht unter Umständen der Kauf eine Begünstigung des
Patentbruchs enthalten kann, war erst an einer späteren Stelle
S. 677 Gegenstand der Prüfung.

Zusatz S. 102 ebenda. Das Patentrecht entspricht daher
den Gewerberechten, welche nur eine Beschränkung des Gewerbes,
nicht auch, als Vannrechte, eine Beschränkung des consumirenden
Publicums involviren. Vgl. über diesen Unterschied Obertrib.
Berlin 28/11 1876 bei Fenner und Mecke V I I I 14.

Zusatz S. 111 Z. 11 von unten.. Richtig bezüglich des
Transits auch Laband I I S. 483 No. 2.

Zusatz S. 113 Z. 6 von oben. Ebenso, wie Patentschutz'
verein, das englische Recht, 15 und 16 Viotoria o. 83 86ut. 26.

Zusatz S. 115. Nr. 74. Das Enteignungsrecht ist eine
dem Privatrechte inhärirende Schranke; diese privatrecht-
liche Schranke entspricht als Passivum dem Rechte der Allge-
meinheit als Activum. Daher ist die Expropriation ein Vor-
gang, welcher innerhalb des Rechts und innerhalb der bestim-
mungsgemäßen. Natur des Rechts versirt; sie ist kein Eingriff
in das Recht, kein vrivilegirtes Unrecht.
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Daher muß die Exvropriabilität im Privatrecht behandelt
.erden, und ist mithin die Behandlung an dieser Stelle gerecht-

fertigt. Vgl. nunmehr auch Hartmann; Rechte an eigener
Sache, Untersuchungen zur Lehre vom Eigentumsrecht S. 69.
70, besonders aber I h e r i n g , Zweck im Recht S. 514 fg.

Ebenda in'der Anm. ist beizufügen: Ihe r ing , Zweck im
Recht S. 356 fg.

Zusatz S. 116 Z. 13 von oben ist beizufügen: Meyer>
Recht der Expropriation S. 263.

Zusatz S. 118 Z.13 von oben: Vgl. auch Meyer, Recht
der Expropriation S. 186 fg. 209, Bahr und Langerhans,
das Gefetz über Enteignung S. 97, Obertrib. Stuttgart 12/6
1877 Seuf fer t N. F. I I I 34. 35.

Zusatz S. 119 Z.9 von unten: Vgl. auch Meyer, Recht
der Expropriation S. 261 fg. und in Vehrend's Zeitschr. für
deutsche Gesetzgebung VI I I S.' 567 fg. >

Zusatz S. 124 Z. 12 von oben: Vgl) auch Meyer, Recht
der Expropriation S. 263 fg.. Obertrib. Stuttgart 12/6 1877
Seuffert N. F. H I 36.

Zusatz 125 Z. 12 von unten:'Vgü auch Obertrib."Stutt-
gart 12/6 1877 Seuffert N. F. I N 35.

Zusatz S. 126 Z. 5 von oben: Vgl. auch Meyer> Recht
der Expropriation S. 298 fg.

Zusatz S. 151 3W 118 Schluß: Einen Uebergang des
Patentrechts durch Ersitzung gibt es nicht, vgl. auch Unter-
holzner-Schirmer, Verjährungslehre I I S. 369.

Zusatz S. 156 Z. 2 von oben ist beizufügen: Baron
Gesammtrechtsverhältnisse S. 189. 190.

Zusatz S. 156 Z. 10 von oben: Vgl. nunmehr meine
Abhandlung in der Zeitschr. f. fränzös. Civilrecht IX S. 279
fg., wo auch dargethan ist, warum die Accrescenz nur dann
eintritt, wenn bezde NsusMcte durch den Erwerbstitel für das
Ganze begründet sind; sowie daß eine solche Constituirung
zweier Totalususfructe im heutigen Rechte nicht nur durch
letztwillige Verfügung, sondern auch durch Vertrag erfolgen
kann.
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Zusatz S. 157 No. 122. Der Licenzberechtigte ist daher
in einer andern Lage, als der Pächter einer körperlichen frucht«
bringenden Sache im gemeinen Recht. Es ist nicht so, daß,
wenn etwa der. Patentberechtigte in einer ungerechtfertigten
Weise die Licenz zurückzieht, die Ersindungsausübung des Licenz-.
trägers zur widerrechtlichen würde und derselbe nur obligatorisch
gegen den Patentberechtigten vorgehen könnte; vielmehr ist eine
ungerechtfertigte, vertragswidrige Zurückziehung ^ der Licenz
wirkungslos; die Licenz legt dem Patentberechtigten.nicht nur
eine Pflicht auf, sondern sie beschränkt auch seine Rechtsmacht
bezüglich des Patentrechts. Vgl. über diesen Unterschied die
klaren Ausführungen von Ziebarth, Realexecution und Ob»
ligation S. 188 und von Sohm in Grünhut's Zeitschr. IV
S. 459 fg.

. Zusatz S. 158 Z. 17 von oben. Vgl. hierüber Unger,
österreichisches Prioatrecht I S. 119, Ro th , bayerisches Civil-
recht I S. 130.-

Zusatz S. 159 am Schluß. Eine solche Gewährung
preoaiio kann auch stillschweigend erfolgen, vgl. Cäss. Hof 10/1
1877 8. 77 1 ?. 419.

Zusatz S. 166 Z. 6 von oben. Treffend bemerkt, auch
Dernburg, Pfandrecht I S. 305. 306: „Die Herbeiziehung
des stillschweigenden Vertrags bildet hier nur die Form, deren
die römischen Juristen' für ihre legislatorische Neuerung nicht
entbehren zu können glaubten, und die eine systematische An-
knüpfung an das ältere Illatenvfand vermitteln sollte.

Zusatz S. 169 Z. 7 von oben. So jetzt auch R.O.H.G.
20/9 1877 Entsch. XX I I S. 333.

Zusatz S^ 171 Z. 9 von oben. Daß man in Deutschland
darüber hat streiten können, ob das Patentrecht m die Gant-
masse fällt, zeugt von der ganzen Zerfahrenheit dieser Lehre.
Vgl. gegen die nichtigen Einwände, mit welchen man es Hat
bestreiten wollen, die Entscheidung des O.A.G. Dresden ll
Senats 4/10 1872 in den Annalen des Königl. Sachs. O.A.G.
N. F. I I S. 234—238.
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Zusatz S. 177 Z. 5 von unten: Vgl.^ auch Ihe r ing ,
Schuldmoment S. 57.

. Zusatz S. 178 Z. 12 von unten: Aehnlich wie bei der
Pacht von Bergwerken, Torfmooren und dgl. der Pachtzins
oftmals nach der Menge der gewonnenen Produkte bemessen
wird.

Zusatz S. 180 Z. 12 von oben: Vgl. auch Vechmann
Kauf I S. 605 fg.

Zusatz S. 206 zur Anmerkung: Das östreichische Muster-
gesetz v. 7/12 1858 verlangt die Ausführung innerhalb eines
Jahres,

Zusatz S. 213 Z. 16 von oben. Vgl. tribunal NrsuMß
22/6 1843 bei Liauo x. 491.

Zusatz S. 215 Z. 15 von unten: Vgl. auch Pözl in
der Münchner krit. Viertelj.schrlft N. F. I S . 99 fg. 102.

Berichtigung S. 222 Nr. 194. Hier heißt es: „Die
Revocation vernichtet das Erfinderrecht von dem Tage der
Rechtskraft an." Dies ist nicht ganz genau. Genauer sollte
es heißen: „von dem Tag des letzten Urtheils an, unter der
Voraussetzung, daß es rechtskräftig ist oder rechtskräftig wird."
Vgl. S. 411 fg..

Zusatz S. 224 Z. 4 von unten: Vgl. Unterholzner-
Schi rm e r, Verjährungslehre I I S. 4.1. 366 fg.

Berichtigung S. 227 Z. 3 von unten muß es heißen:
o. 1 ^r. äs 8tzrv. oomN., mail,limi83...(7,7).

Zusatz. S . 231 Zur Anmerkung: Sgl . Thon, Rechtsnorm
S. 370 fg. Aehnlich kann der Proceßvertreter auch da, wo er
zum Verzicht auf die Appellation, einer Specialvollmacht bedarf,
die Appellation dadurch.zum Verfall bringen', daß e.r die Frist
ablaufen läßt.

Zusatz S. 233 Z..8 von unten: Vgl., nunmehr, auch
Degenkolb, Einlaßzwang S. 209 fg.

Zusatz .S. 240, Z. 8 von oben, ist beizufügen: Br inz
Pandecten S. 332.
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Zusatz S. 241 Anmerkung ist beizufügen: Wind scheid,
Actio S. 94, Krüger, proceßualische Consumüon S. 177.

Zusatz S. 246 Z. 14 von oben: Vgl. nunmehr auch
Karlowa, Rechtsgeschäft S. 10 fg.

Zusatz S. 249 Z. 5 von oben: Gegen die Identität der
Anerkennungs- und Festsetzungsklage zwar ein Präjudiz von
Wolfenbüttel. 15/5 1874 und I^sonliarä äs nawra aotiouig
<̂ ua6 PrasjuäioiaUs vooatur p. 17 fg.; allein dafür ganz über-
zeugend Degenkolb, Emlaßzwang S. 168 fg. 228.

Zu Anm. 1 ebenda ist beizufügen: Degenkolb, Einlaß-
zwang S. 206.

Zusatz S. 251 Z. 5 von unten: Vgl. nunmehr auch
Karlo wa, Rechtsgeschäft S. 16 fg., welcher ebenda S. 16 treffend
bemerkt: „Das vractische Vedürfniß verträgt nun aber nicht
immer das rücksichtslose Waltenlassen des logischen Wesens der
Pendenz. Dann wird eine der Alternativen begünstigt, sie wird
als die präoalirende angesehen und vorläufig wird angenommen,
als sei die Entscheidung schon zu ihren Gunsten ein-
getreten."

Zusatz S. 263 Z. 7 von oben: Ueber diese Stellen vgl.
gegen Brinz (b. k. P0868K S. 105 fg.) Hartmann in der
Münchner krit. V.schrift XVI I I S. 163. 166.

, Zusatz S.,278 Z. 10 von oben. Vgl. auch Rösler in
Gcünhut's Zeitschrift IV S. 287.

Id .Z . 14 von oben sind beizufügen: Ob. trib. Stuttgart:
21/2 1872 Seuffert XXVNI 247 und der oberste Gerichts.
Hof zu München 4/4 1871 Seuffert XXVI I S. 258.

Zusatz S. 279 unten: Vgl. über diese Mitwirkung zur
Rechtsbildung auch Rösler in Grünhut's Zeitschr.IV S.263
fg. 266.

Zusatz S. 288 Anm.. 1 : Die Arbeit von Thudichum ist
nunmehr auch in Separaturausgabe erschienen.
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Id iäsw Anm. 2. Vgl. nunmehr auch Thon, Rechts-
norm S. 244 fg. /

Zusatz S. 297 Z. 17 von.unten: Ueber die Natur des
Gehalts nunmehr I h e r i n g , Zweck im Recht S. 200 fg.

Bericht igung S. 298 unten. Die letzten Worte sind
geschrieben auf Grund des mir vorliegenden Textes des Nach-
tragetats 1877/78. Nach dem Entwurf des Etats von
1878/79 sind diese Nebenämter nicht pensionsfähig. (Patentbl.
1878 S. 79.)

Zusatz S. 310 unten: Vgl. auch Thon, Rechtsnorm
S. 373.

Zusatz S. 367 Z. 3 von oben: Bezüglich des frühern
deutschen Rechts vgl. Übereinkunft der Zollvereinsstaaten
21./9 1842 § VI I .

Zufatz S. 368 unten: Vgl. auch Patentblatt 1877
S. 68. , ,

Zusatz S. 370. Auch die Zurückziehung eines Patent-
gesuchs, nach bereits erfolgtem Aufgebot, pflegt bekannt ge-
macht zu werden, vgl. z. V. Patentliste 1878 S. 44.

Zusatz S. 371 Z. 7 und 8 von oben: Vgl. nunmehr
auch Degenkolb, Einlaßzwang S. 75 fg. und Schmitt, die
Grundlagen der Verwaltungsrechtspflege S. 123 fg.

Zusatz S . 372 Z. 8 von oben ist beizufügen: So nun-
mehr auch Schmitt, Grundlagen der Verwaltungsrechtspflege
S. 124 fg., wo, nebenbei bemerkt, meine Ausführungen in der
Zeitschrift für Verwaltung, wie überhaupt, so auch in diesem
Punkte völlig ignorirt sind!

Idiä. Zur Anmerkung: Röster in Grünhut's Zeitschr.
IV. S. 265 erkennt an, daß mindestens ausnahmsweise ein
Verwaltungsrechtstreit unter Privaten vorkommen kann. Noch
weiter geht derselbe ebenda S. 339 fg.

Zusatz S. 374 Z. 5 ist zu Röster S. 201 fg. beizu-
füZM: 212 fg. 268. .

Zusatz S . 375 zur Anmerkung: Auch Schmitt , Grund-
lagen der Verwaltungsrechtspflege S. 121, verlangt für Ver-
waltungsgerichtsfachen mindestens die Einsetzung besonderer
Senate mit Richter von fpecifischer Fachbildung.
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Zusatz S. 376 Z. 13 von oben: Vgl. auch Röster in
Grünhut's Zeitschr. IV. S. 328 fg., Schmitt , die Grundlagen
der Verwaltungsrechtspflege S. 123.

Ebenda Z. 18 von oben: Vgl. T h o n , Rechtsnorm
S. 129 fg.

Zusatz S . 380 Z. 12 von oben: Die s. g. Verhand-
lungsmaxime auch im Verwaltungsprocesse verlangt Schmitt ,
die Grundlagen der Verwaltungsrechtspflege S. 124.

Zusatz S . 383 Z. 13 von unten: So auch § 296 der
C.Pr.O., vgl. auch Degenkolb, Einlaßzwang S. 20 fg.

Zusatz S. 385 Z. 3 von unten ist beizufügen: Röster
in Grünhut's Zeitschr. IV. S. 323. 331.

Zusatz S . 390 Z. 13 von unten: Ueber die Zustimm-
ung des etwaigen Gläubigerausschusses ist hier nicht zu
handeln; vgl. § 121 Z. 2 Konk.O.

Zusatz S. 391 Z. 5 von oben: Vö lderndor f f I I . (Kon-
kursverfahren) S. 25 fg.

Zusatz S . 393 Z. 6 von unten ist beizufügen: Röster
in Grünhut's Zeitschr. IV. S. 305. 317.

Zusatz S. 420 Z. 5 von oben: Daher kann der Anspruch
auch einer völlig willensunfähigen Person erwachsen, auch wenn
sie ohne Vertretung ist, ein Umstand, über welchen sich Thon,
Rechtsnorm S. 284 fg. von feinem Standpunkte aus in sehr
gewundener Weise hinwegzuhelfen sucht.

IdiäsN. Daß der Klage nicht nothwendig ein Anspruch
zu Grunde liegt, ist natürlich; denn ob ein solcher zu Grunde
liegt, ist erst von dem Richter zu prüfen und im Urtheile zu
entscheiden, und eine abgewiesene Klage bleibt nichtsdestoweniger
eine Klage; dies ist energisch betont worden von Degenkolb,
Einlaßzwang S. 9 fg. M i t Recht habe ich daher die Action
des Rechts von der Action der rechtssuchenden Person ge-
schieden.

Ibiäem zu Anmerk. 1 ist an Literatur nachzutragen
Thon , Rechtsnorm S . 223 fg. 228 fg. 257 fg., ohne frucht-
bringende neue Gesichtspuncte, sodann Degenkolb, Einlaß-
zwang S. 1 fg., S . 56 fg.
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Zusatz S. 423 Z. 15 von oben. Vgl. auch Thon,
Rechtsnorm S. 180.

Idiäsiu zu Anm. 1. Neuerdings ist in diesen Irrthum
zurückgefallen Thon, Rechtsnorm S. 228 fg. 300 fg., indem er
den Genuß aus dem Rechtsinhalte hinauswirft. Von der Art,
wie Thon argumentirt nur ein Beispiel: Daß ich mein Pferd
reite,' meinen Hund benutze/kann, nicht zum Inhalte meines
Rechts gehören, sonst „wäre der Einzelne befugt, zu all dem,
wozu ihm ein Recht zugeschrieben wird, die Gemeinschaft um
Hülfe anzugehen. Dem ungeschickten Reiter müßte auf sein
Verlangen der Staat auf sein Pferd ̂ helfen, den entlaufenen
Hund müßte die Gemeinschaft mit suchen" (S. 293). Also
der Genuß gehört deßwegen nicht zum Recht, weil die Rechts-
ordnung denselben nur gegen menschliche Willensactionen, nicht
auch gegen elementare Naturereignisse schirmt!

Zusatz S. 424 Z. 14. 15 von unten: Insofern richtig
Thon, Rechtsnorm S. 181.

Zusatz S. 435 Anm. < Beizufügen ist Steinlechner in
Grünhut's Zeitschr. IV. S..362.

Zusatz S. 437, Z. 7 von oben: Mit Recht hat neuerdings
Degenkolb, Einlaßzwang S. 220 fg. 229. 230 darauf hin-
gewiesen daß die Festsetzungsklage keine einheitliche Action zur
Befriedigung aller möglichen Bedürfnisse ist, sondern eine be-
sondere Qualification des Actionenschutzes überhaupt, so daß
immer wieder im einzelnen Falle zu fragen ist, ob durch die
Festsetzungsklage der eine oder der. andere Anspruch vor Gericht
gebracht wird. Hält Man dies fest, so hat man die Erklärung,
warum die Feftsetzungsklage mit der.Vindication zusammen-
trifft, denn sie ist nur die Vjndicatimr in einer bestimmten
Form der Geltendmachung.

Iwä6N Z. 9 von oben. Vgl. nunmehr auch Degenkolö,
Einlaßzwang S. 175, welcher richtig bemerkt: „Der Sicher-
ungsanspruch beginnt da, - wo' eine jenes Maß übersteigende
Gefahr beginnt, vorbehaltlich des Zweiten Erfordernisses, daß
die Enstehung der Gefahr i n genügendem ursächlichen
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Zusammenhang mi t dem auf Sicherheitsleistung zu
belangenden Subject stehe." Ebenda S. 185 fg.

Zusatz S. 441 Z. 2 von unten: Sohm in Grünhut's
Zeitschr. IV. S. 458 bemerkt in dieser Beziehung treffend:
„Die obliFatio unterscheidet sich dadurch von allen übrigen
Pflichten, daß sie vererblich ist, d. h., daß sie, und nur sie
allein, einen passiven Vennögensbestandtheil, eine rs8 wcorpo
rails darstellt."

Zusatz S. 444 Z. 10 von oben: Vgl.' auch Degen-
kolb Einlaßzwang S. 139 fg. Der M88U8 involvirt nicht nur
den aus dem festgesetzten Rechte entspringenden gesetzlichen
Zwang, sondern er enthält einen dazu tretenden Gerichtszwang.
Dies zeigt sich an den Folgen, vgl. C.P.O. § 775 fg.

Zusatz S. 449 Z. 11 von unten: Ausgenommen ist der
culpofe Verbreiter, § 25 Urheberrechtes.

Zusatz S. 450 Z. 11 von unteln Obgleich diese Be-
stimmung von dem Vorstande des Patentschutzvereins dringend
empfohlen worden war, vgl. Beiträge zur Patentfrage S. 39.

Zusatz S. 458 Z. 3 von oben: Vgl. jetzt auch Wind-
scheid in seinem kleinen Meisterwerke: Zwei Fragen aus der Lehre
von der Verpflichtung wegen ungerechtfertigter Bereicherung S .
11. 12.

Zusatz S. 460 Z. 14 von vben: Vgl. auch Thon,
Rechtsnorm S. 212.

Berichtigung S. 465 Z. 8 von oben: Statt äs U8uo.
st U8urv. ist zu leseil äe U8uo. 6t lonF. temp. 0̂88688. Bei-
zufügen ist kr. 36 § 1 äo usurp. ßt U8uo.

Zusatz S. 476 Z. 5 von oben, ist beizufügen: dem im
Wesentlichen beistimmt Thon S. 225 fg.

Zusatz S. 477 Z. 3 von unten: Vgl. auch Motive
S. 35.

Zusatz S. 484 Z. 2 und 3 von unten: Vgl. Kel ler,
Gerichtsverfassung S. 144..

Zusatz S. 489 Z. 4 von unten neben Dambach S. '50
beizufügen: und in Holtzend. IV. S. 493.

Zusatz S. 494. Zur Anm. ist neben v. Bar zu er-
wähnen Dochow, Buße S. 22 fg. Am Schlüsse der An-
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merkung ist beizufügen: Viäs die Beispiele des deutschen Ent-
schädigungsprozesses bei Zink I I . S. 353 fg.

Zusatz S. 496 Anm. am Ende: Vgl. auch das harte,
aber gerechte Urtheil Iher ing 's , Kampf ums Recht (4. Aufl.)
.S. 89.

Zusatz S. 500 Z. 1 von oben: Rechtsgut ist alles das-
jenige, dessen Aufrechthaltung zu den Lebensbedingungen der
Gesellschaft gehört, s. I h e r i n g , Zweck im Recht S. 481.

Id iä. Anm. Beizufügen ist: I he r ing , Zweck im Recht
S. 363 fg.

Zusatz S. 501 Z. 9 von.oben: Vgl. auch Nissen in
Holtzend. Strafrechtszeitung 1872 S. 465 fg.

Id iäßN Z. 9 von unten: So nunmehr auch I he r i ng ,
Zweck im Recht S. 476 fg., 480. Daher ist es auch ledig-
lich eine Frage der socialen Politik, ob der Vertragsbruch zu
strafen ist oder nicht,, vgl. Sickel, die Bestrafung des Ver-
tragsbruchs S. 1 fg., 181' Gegen Hälschner vgl. auch
Thon, Rechtsnorm S. 115 fg., jedoch ohne neue frucht-
bringende Gesichtspunkte.

Zusatz S. 592 Z. 14. 15 von unten: Damit stimmt
jetzt auch überein I h e r i n g , Zweck im Recht S. 432: „Je
höher das Gut, desto höher die Strafe. Der Tarif der
Strafe ist der Werthmesser der socialen Güter. Was der
Preis für den Verkehr, das bedeutet die Strafe für das Kri-
minalrecht."

Zusatz S. 512 Anm. 2 am Schluß: Vgl. dagegen jetzt
auch sein Recensent im ' Gerichtssaal B. 29. S. 635. 636.

Zusatz S. 539 Z. 2 von oben: Vgl. auch Thon, Rechts-
norm S. 136 fg.

Berichtigung Ibiäsm Anm. Hier ist aus Versehen
NUß nach der alten Austage citirt. Nach der neuen Auflage
soll es heißen I I . p. 224 fg. 267 fg.

Zusatz S. 542 Anmerk. am Schluß: Vgl. auch das
oben allegirte Präjudiz des Obertribunals 30/4. 1877.

Zusatz S. 570 Z. 6 von oben: Das Maß von zwei
Jahren darf bei der Umwandlung erreicht werden, auch wenn
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die Ansicht O t to's in den Annalen des Königl. Sachs. O.A.G.
N. F. V I I I . S . 109. 110 richtig ist, daß der Schlußsatz des
§ 29 Abs. 2 auch auf die Fälle der realen Concurrenz anzu-
wenden ist; denn zwei Maxima der höchsten zulässigen Ge-
fängnißstrafe von je einem Jahr machen zwei Jahre.

Berichtigung S. 571 Z. 16 von unten muß es richtiger
heißen: „vielmehr existirt kein subjectives Recht, nur eine
Rechtspflicht" st rsi.

Zusatz S. 572 Z. 9 von unten: Vgl. auch O t t o ,
Annalen des Königl. Sachs. O.A.G. N. F.VIN. S. 102 fg.

Zusatz S. 573 Z. 14 von oben: Für zulässig hält ein
solches Angebot O t to , Annalen des Königl. Sachs. O.A.G.
N.F. VI I I . S . 101.

Berichtigung S. 575 Anm. 2. Statt Verlust des
., Eigentums" lies Verlust des „Rechts".

Zusatz S. 620 Z. 8 von oben ist beizufügen: I he r i ng ,
Zweck im Recht S. 420.

Zusatz S. 630 Z.^7 von unten ist zu St.P.O. beizu-
fügen: in § 156.

Zusatz S. 647 Z. 2 von oben:'Vgl. jetzt auch Degen-
kolb, Einlaßzwang S. 16y fg. Der römische M s x schuf mit
der oouäsumatio neues Recht, der heutige Nichter bekräftigt
im Urtheil nur das bestehende Recht.

Zusatz S. 654 Z. 8 von oben: Es wird als bekannt
vorausgesetzt, daß Windscheid in der vierten Auflage (I I .
S . 707) seiner Pandecten auf die Ausführungen Wächter's
hin- seine bisherige Ansicht bereitwillig aufgegeben hat.

45*





Anhang.

Rechtsqnellen nnd Anordnungen von
Behörden.

i.

V a t e n t g e s e tz.
(R. G. Bl. 1877. S. 501.)

Wir Wi lhe lm, von Gottes Gnaden, Deutscher
Kaiser, König von Preußen :c. verordnen im Namen
des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Vundes-
raths und des Reichstags, was fo lg t :

Erster Abschnitt.
Patentrecht.

§ 1. Patente werden ertheilt für neue Erfindungen, welche
eine gewerbliche Verwerthung gestatten.

Ausgenommen sind:
1. Erfindungen, ^eren Verwerthung den Gesetzen oder

guten Sitten zuwiderlaufen würde;
2. Erfindungen von Nahrungs-, Genuß- und Arzneimitteln,

sowie von Stoffen, welche auf chemischem Wege herge-
stellt werden, soweit die Erfindungen nicht ein bestimmtes
Verfahren zur Herstellung der Gegenstände betreffen.

ß 2. Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie zur
Zeit der auf Grund dieses Gesetzes erfolgten Anmeldung in
öffentlichen Druckschriften bereits derart beschrieben oder im

Kohler, Patentrecht. H.



II

Inlands bereits so offenkundig benutzt ist, daß danach die Be-
nutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint.

§ 3. Auf die Ertheilung des Patentes hat derjenige An-
spruch, welcher die Erfindung zuerst nach Maßgabe dieses Gesetzes
angemeldet hat.

Ein Anspruch des Patentsuchers auf Ertheilung des Patentes
findet nicht statt, wenn der wesentliche Inhalt seiner Anmeldung
den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder
Einrichtungen eines Anderen oder einem von diesem ange-
wendeten Verfahren ohne Einwilligung desselben entnommen,
und von dem letzteren aus diesem Grunde Einspruch -erhoben ist.

§ 4. Das Patent hat die Wirkung, daß Niemand befugt
ist, ohne Erlaubnis des Patentinhabers den Gegenstand der
Erfindung gewerbsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen
oder feilzuhalten.

Bildet ein Verfahren, eine Maschine oder eine sonstige
Betriebsvorrichtung, ein Werkzeug oder ein sonstiges Arbeits-
geräth den Gegenstand der Erfindung, so hat das Patent außer-
dem die Wirkung, daß Niemand hefugt ist, ohne Erlaubniß des
Patentinhabers das Verfahren anzuwenden oder den Gegen-
stand der Erfindung zu gebrauchen.

§ 5. Die Wirkung des Patentes tritt gegen denjenigen
nicht ein, welcher bereits zur Zeit der Anmeldung des Patent-
inhabers im Inlande die Erfindung in Benutzung genommen
oder die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen
hatte.

Die Wirkung des Patentes tritt ferner insoweit nicht ein,
als die Erfindung nach Bestimmung des Reichskanzlers für das
Heer oder für die Flotte oder sonst im Interesse der öffent-
lichen Wohlfahrt benutzt werden soll. Doch hat der Patent-
inhaber in diesem Falle gegenüber dem Reiche oder dem Staates
welcher in seinem besonderen Interesse die Beschränkung des
Patentes beantragt hat, Anspruch auf angemessene Vergütung,
welche in Ermangelung einer Verständigung im Rechtswege
festgesetzt wird.
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Auf Einrichtungen an Fahrzeugen, welche, nur vorüber-
gehend in das Inland gelangen, erstreckt sich die Wirkung des
Patentes nicht.

§ 6. Der Anspruch auf Ertheilung des Patentes und das
Recht aus dem Patente gehen auf die Erben über. Der An-
spruch und das Recht können beschränkt oder unbeschränkt durch
Vertrag oder durch Verfügung von Todeswegen auf Andere
übertragen werden.

§ 7. Die Dauer des Patentes ist fünfzehn Jahre; der
Lauf dieser Zeit beginnt mit dem auf die Anmeldung der Er-
findung folgenden Tage. Bezweckt eine Erfindung die Ver-
besserung einer anderen, zu Gunsten des Patentsuchers durch
ein Patent geschützten Erfindung, so kann dieser die Ertheilung
eines Zusatzpatentes nachsuchen, welches mit «dem Patente für
die ältere Erfindung sein Ende erreicht.

§ 8. Für jedes Patent ist bei der Ertheilung eine Ge-
bühr von 30 Mark zu entrichten.

Mi t Ausnahme der Zusatzpatente (§ 7). ist außerdem für
Jedes Patent mit Beginn des zweiten und jeden folgenden
Jahres der Dauer eine Gebühr zu entrichten, welche das erste
Mal 50 Mark beträgt und weiterhin jedes Jahr um 50 Mark
steigt.

Einem Patentinhaber, welcher seine Bedürftigkeit nachweist,
können die Gebühren für das erste und zweite Jahr der Dauer
des Patentes bis zum dritten Jahre gestundet und, wenn das
Patent im dritten Jahre erlischt, erlassen werden.

ß 9. Das" Patent erlischt, wenn der Patentinhaber auf
dasselbe verzichtet, oder wenn die Gebühren nicht spätestens drei
Monate nach der Fälligkeit gezahlt werden.

§ 10. Das Patent wird für nichtig erklärt, wenn sich
ergibt:

1. daß die Erfindung nach §§ l, und 2 nicht patent-,
fähig war,

2. daß der wesentliche Inhalt der Anmeldung den Be-
schreibungen, Zeichungen, Modellen, Gerätschaften oder
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Einrichtungen eines Anderen oder einem von diesem
angewendeten Verfahren ohne Einwilligung desselben
entnommen war.

§ 11. Das Patent kann nach Ablauf von drei Jahren
zurückgenommen werden:

1. wenn der Patentinhaber es unterläßt, im Inlande die
Erfindung in angemessenem Umfange zur Ausführung zu
bringen, oder doch Alles zu'thun, was erforderlich ist,
um diese Ausführung zu sichern;

2. wenn im öffentlichen Interesse die Ertheilung der Er«
laubniß zur Benutzung der Erfindung an Andere geboten
erscheint, der Patentinhaber aber gleichwohl sich weigert,
diese Erlaubniß gegen angemessene Vergütung M d ge-
nügende Sicherstellung zu ertheilen.

§ 12. Wer nicht im Inlande wohnt, kann den Anspruch
auf die Ertheilung eines Patentes und die Rechte aus dem.
letzteren nur geltend machen, wenn er im Inlande einen Ver^
treter bestellt hat. Der letztere ist zur Vertretung in dem
nach Maßgabe dieses Gesetzes stattfindenden Verfahren, sowie
in den das Patent betreffenden bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
befugt. Für die in solchen Rechtsstreitigkeiten gegen den Patent-
inhaber anzustellenden Klagen ist das Gericht zuständig, in dessen.
Bezirk der Vertreter seinen Wohnsitz hat, in Ermangelung eines
solchen das Gericht, in dessen Bezirk das Patentamt seinen.
Sitz hat.

Zwe i te r Abschnitt.
Patentamt.

§ 13. Die Ertheilung, die Erklärung der Nichtigkeit und
die Zurücknahme der Patente erfolgt durch das Patentamt.

Das Patentamt hat seinen Sitz in Berlin. Es besteht
aus. mindestens drei ständigen Mitgliedern, einschließlich des-
Vorsitzenden, und aus nicht ständigen Mitgliedern. Die Mi t -
glieder werden vom Kaiser, die übrigen Beamten vom Reichs^
kanzler ernannt. Die Ernennung der ständigen Mitglieder
erfolgt auf Vorschlag des Bundesraths, und zwar, wenn sie im.



Reichs- oder Staatsdienste ein Amt bekleiden, auf die Dauer
dieses Amtes, anderen Falls auf Lebenszeit; die Ernennung der
nicht ständigen Mitglieder erfolgt auf fünf Jahre. Von den
ständigen Mitgliedern müssen mindestens drei die Befähigung
zum Richteramte oder zum höheren Verwaltungsdienste besitzen̂
die nicht ständigen Mitglieder müssen in einem Zweige der
Technik sachverständig sein. Auf die nicht ständigen Mitglieder
finden die Bestimmungen in § 16 des Gesetzes, betreffend die
Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten, vom 31. März 1873 keine
Anwendung.

§ 14. Das Patentamt besteht aus mehreren Abtheilungen.
Dieselben werden im Voraus auf mindestens ein Jahr gebildet.
Gin Mitglied kann mehreren Abtheilungen angehören.

Die Beschlußfähigkeit der Abtheilung ist> wenn es sich um
die Ertheilung eines Patentes handelt, durch die Anwesenheit
Von mindestens drei Mitgliedern bedingt, unter welchen sich,
zwei nicht ständige Mitglieder befinden müssen.

Für die Entscheidungen über die Erklärung der Nichtigkeit
und über die Zurücknahme von Patenten wird eine besondere
Abtheilung gebildet. Die Entscheidungen derselben erfolgen in
der Besetzung von zwei Mitgliedern, einschließlich des Vor-
sitzenden, welche die Befähigung zum Richteramt oder zum
höheren Verwaltungsdienst besitzen, und drei sonstigen Mit-
gliedern. Zu anderen Beschlüssen genügt die Anwesenheit von
drei Mitgliedern.

Die Bestimmungen der Civilvrozeßordnung über Aus-
schließung und Ablehnung der Gerichtspersonen finden ent-
sprechende Anwendung.

Zu den Berathungen können Sachverständige, welche nicht
Mitglieder sind, zugezogen werden; dieselben' dürfen an den
Abstimmungen nicht teilnehmen.

§ 15. Die Beschlüsse und die Entscheidungen der Abthei-
lungen erfolgen im Namen des Patentamtes; sie sind mit
Gründen zu versehen, schriftlich auszufertigen und allen Ve-
theiligten von Amtswegen zuzustellen.
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Zustellungen, welche den Lauf von Fristen bedingen, erfolgen
durch die Post mittelst eingeschriebenen Briefes gegen Empfangs-
schein. Kann eine Zustellung im Inlands nicht erfolgen, so
wird sie von den damit beauftragten Beamten des Patentamtes
durch Aufgabe zur Post nach Maßgabe der §ß 161, 175 der
Civilproceßordnung bewirkt.

Gegen die Beschlüsse des Patentamtes findet die Be-
schwerde statt.

§ 16. Wird der Beschluß einer Abtheilung des Patent-
amtes im Wege der Beschwerde angefochten, so erfolgt die Be-
schlußfassung über diese Beschwerde durch eine andere Abtheiluna,
oder durch mehrere Abtheilungen gemeinsam.

An der Beschlußfassung darf kein Mitglied teilnehmen,
welches bei dem angefochtenen Beschlüsse mitgewirkt hat.

§ 17. Die Bildung der Abtheilungen, die Bestimmung
ihres Geschäftskreise^ die Formen des Verfahrens und der
Geschäftsgang des Patentamtes werden, insoweit dieses Gesetz
nicht Bestimmungen darüber trifft, durch Kaiserliche Verordnung
unter Zustimmung des Bundesraths geregelt.

§ 18. Das Patentamt ist verpflichtet, auf Ersuchen der
Gerichte über Fragen, welche Patente betreffen, Gutachten ab-
zugeben. I m Uebrigen ist dasselbe nicht befugt, ohne Ge-
nehmigung des Reichskanzlers außerhalb seines gesetzlichen
Geschäftskreises Beschlüsse zu fassen oder Gutachten abzugeben.

§ 19. Bei dem Patentamte wird eine Rolle geführt, welche
den Gegenstand und die Dauer der ertheilten Patente, sowie
den Namen und Wohnort der Patentinhaber und ihrer bei
Anmeldung der Erfindung etzwa bestellten Vertreter angibt.
Der Anfang, der Ablauf, das Erlöschen, die Erklärung der
Nichtigkeit und die Zurücknahme der Patente sind, unter gleich-
zeitiger Bekanntmachung durch den Reichsanzeiger, in der Rolle
zu vermerken.

Tri t t in der Person des Patentinhabers oder seines Ver-
treters eine Aenderung ein, so wird dieselbe, wenn sie in
beweisender Form zur Kenntniß des Patentamtes gebracht ist.
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ebenfalls in der Rolle vermerkt, und durch den Reichsanzeiger
veröffentlicht. So lange dieses nicht geschehen ist, bleiben der
frühere Patentinhaber und sein früherer Vertreter nach Maß-
gabe dieses Gesetzes berechtigt und verpflichtet.

Die Einsicht der Rolle, der Beschreibungen, Zeichnungen,
Modelle und Probestücke, auf Grund deren die Ertheilung der
Patente, erfolgt ist, steht, soweit es sich nicht um ein im Namen
der Reichsverwaltung für die Zwecke des Heeres oder der Flotte
genommenes Patent handelt, Jedermann frei.

Das Patentamt veröffentlicht die Beschreibungen und Zeich-
nungen, soweit deren Einsicht Jedermann freisteht, in ihren
wesentlichen Theilen durch ein amtliches Blatt. I n dasselbe
sind auch die Bekanntmachungen aufzunehmen, welche durch den
Reichsanzeiger nach Maßgabe dieses Gesetzes erfolgen müssen.

D r i t t e r Abschnitt.
Versahren in Patentsachen.

§ 20. Die Anmeldung einer Erfindung behufs Ertheilung
eines Patentes geschieht schriftlich bei dem Patentamte. .Fü r
jede Erfindung iß eine besondere Anmeldung erforderlich. Die
Anmeldung muß den Antrag auf Ertheilung des Patentes ent-
halten und in dem Antrage den Gegenstand, welcher durch das
Patent geschützt werden soll, genau bezeichnen. I n einer Anlage
ist die Erfindung dergestalt zu beschreiben, daß danach die Be-
nutzung . derselben durch andere Sachverständige möglich erscheint.
Auch sind die erforderlichen Zeichnungen, bildlichen Darstellungen,
Modelle und Probestücke beizufügen.

Das Patentamt erläßt Bestimmungen über die fonstigen
Erfordernisse der Anmeldung.

Bis zu der Bekanntmachung der Anmeldung sind Ab-
änderungen der darin enthaltenen Angaben zulässig. Gleichzeitig
mit der Anmeldung sind für die Kosten des Verfahrens 20 Maick
zu zahlen.

§ 21. Ist durch die Anmeldung den vorgefchriebenen
Anforderungen nicht genügt, so verlangt das Patentamt von
dem Patentsucher unter Bezeichnung der Mängel deren Ve- '



seitigung innerhalb einer bestimmten Frist. Wird dieser Auf-
forderung innerhalb der Frist nicht genügt, so M die Anmeldung
zurückzuweisen.

§ 22. Erachtet das Patentamt die Anmeldung für gehörig
erfolgt und die Ertheilung eines Patentes nicht für ausge-
schlossen, so verfügt es die Bekanntmachung der Anmeldung.
M i t der Bekanntmachung treten für den Gegenstand der An-
meldung zu Gunsten des Patentsuchers einstweilen die gesetz-
lichen Wirkungen des Patentes ein (§§ 4, 5).

Ist das Patentamt der Ansicht,, daß eine nach §§ 1, 2
patentfähige Erfindung nicht vorliegt, so weist es die Anmeldung
zurück.

§ 23. Die Bekanntmachung der Anmeldung geschieht in
der Weise, daß der Name des Patentsuchers und der wesent-
liche Inhal t des in seiner Anmeldung enthaltenen Antrages
durch den Reichsanzeiger einmal veröffentlicht wird. Gleichzeitig
ist die Anmeldung mit sämmtlichen Beilagen bei dem Patent-
amte zur Einsicht für Jedermann auszulegen. M i t der Ver-
öffentlichung ist die Anzeige zu verbinden, daß der Gegenstand
der Anmeldung einstweilen gegen ' unbefugte Benutzung ge-
schützt sei.

Handelt es sich um ein im Namen der Reichsverwaltung
für die Zwecke des Heeres oder der Flotte nachgesuchtes Patent,
so unterbleibt die Auslegung der Anmeldung und ihrer Bei-
lagen.

§ 24. Nach Ablauf von acht Wochen, feit dem Tage der
Veröffentlichung (§ 23), hat das Patentamt über die Ertheilung
des Patentes Beschluß zu fassen. Bis.dahin kann gegen die
Ertheilung bei dem Patentamte Einspruch erhoben werden. Der
Einspruch muß schriftlich erfolgen und mit Gründen versehen
fein. Er kann nur auf die Behauptung, daß die Erfindung
nicht neu sei oder daß die Voraussetzung des § 3 Absatz 2
vorliege, gestützt werden.

Vor der Beschlußfassung kann das Patentamt die Ladung
und Anhörung der Vetheiligten, sowie die Begutachtung des
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Antrages durch- geeignete, in einem Zweige der Technik sach-
verständige Personen und sonstige zur Aufklärung. der Sache
erforderliche Ermittelungen anordnen.

tz 25. Gegen den Beschluß, durch welchen die Anmeldung
zurückgewiesen wird, kann der Patentsucher, und gegen den Be-
schluß, durch welchen über die Ertheilung des Patentes entschieden
wird, der Patentsucher oder der Einsprechende binnen vier
Wochen nach der Zustellung Beschwerde einlegen. Mit der Ein-
legung der Beschwerde sind für die Kosten des Veschwerdever-
fahrens 20 Mark zu zahlen; erfolgt die Zahlung nicht, so gilt
die Beschwerde als nicht erhoben.

Auf das Verfahren findet § 24 Absatz 2 Anwendung.

§ 26. Ist die Ertheilung des Patentes endgültig beschlossen,
so erläßt das Patentamt darüber durch den Reichanzeiger eine
Bekanntmachung, und fertigt demnächst für den Patentinhaber
eine Urkunde aus.

Wird das Patent versagt, so ist dies ebenfalls bekannt zu
machen. Mit der Verfügung gelten die Wirkungen des einst-
weiligen Schutzes als nicht eingetreten.

§ 27. Die Einleitung des Verfahrens wegen Erklärung
der Nichtigkeit oder wegen Zurücknahme des Patentes erfolgt
nur auf Antrag. I m Falle des § 10 Nr. 2 ist nur der Ver-
letzte zu dem Antrage berechtigt. Der Antrag ist schriftlich an
das Patentamt zu richten und hat die Thatsachen anzugeben,
auf welche er gestützt wird.

§ 28. Nachdem die Einleitung des Verfahrens verfügt
ist, fordert das Patentamt den Patentinhaber unter Mttheilung
des Antrages auf, sich über denselben binnen vier Wochen zu
erklären.

Erklärt der Patentinhaber binnen der Frist- sich nicht, so
kann ohne Ladung und Anhörung der Beteiligten sofort nach
dem Antrage entschieden, und bei dieser Entscheidung jede von
dem Antragsteller behauptete Thatsache für erwiesen angenommen
werden.
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§ 29.. Widerspricht der Patentinhaber rechtzeitig, oder
wird im Falle des s 28 Absatz 2 nicht sofort nach dem An-
trage entschieden, so trifft das Patentamt, und zwar im ersteren
Falle unter Mittheilüng des Widerspruchs an den Antragsteller,
die zur Aufklärung der Sache erforderlichen Verfügungen. Es
kann die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen an-
ordnen. Auf dieselben finden die Vorschriften der Civilprozeß-
ordnung entsprechende Anwendung. Die Veweisverhandlungen
sind unter Zuziehung eines beeidigten Protokollführers aufzu-
nehmen.

Die Entscheidung erfolgt nach Ladung und Anhörung der
Beteiligten.

Wird die Zurücknahme des Patentes auf Grund des § 11
Nr. 2 beantragt, so muß der diesem Antrag entsprechenden
Entscheidung eine Androhung der Zurücknahme unter Angabe
von Gründen und unter Festsetzung einer angemessenen Frist
vorausgehen.

§ 30. I n der Entscheidung (§8 28. 29),'hat das Patent-
amt nach freiem Ermesse»: zu bestimmen, zu welchem Antheil
die Kosten des Verfahrens den Beteiligten zur Last fallen.

§ 31. Die Gerichte sind verpflichtet, dem Patentamte
Rechtshülfe zu leisten. Die Festsetzung einer Strafe gegen
Zeugen und Sachverständige, welche nicht erscheinen oder ihre
Aussage oder deren Beeidigung verweigern, sowie die Vor-
führung eines nicht erschienenen Zeugen erfolgt auf Ersuchen
durch die Gerichte.

§ 32. Gegen die Entscheidungen des Patentamts (ß§ 28.
29) ist die Berufung zulässig. Die Berufung geht an das
Reichs-Oberhandelsgericht. Sie ist binnen sechs Wochen nach
der Zustellung b.ei dem Patentamte schriftlich anzumelden und
zu begründen.

Durch das Urtheil des Gerichtshofes ist nach Maßgabe
des § 30 auch über die Kosten des Verfahrens zu bestimmen.

I m Uebrigen wird das Verfahren vor dem Gerichtshofe
durch ein Regulativ bestimmt, welches von dem Gerichtshofe
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zu entwerfen ist und durch Kaiserliche Verordnung unter Zu-
stimmung des Vundesraths festgestellt wird.

§ 33. I n Betreff der Geschäftssprache vor dem Patent-
amte finden die Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes
über die Gerichtssprache entsprechende Anwendung. Eingaben^
welche nicht in deutscher Sprache abgefaßt sind,, werden nicht
berücksichtigt.

V i e r t e r Abschnitt.
Strafen und Entschädigung.

§ 34. Wer wissentlich den Bestimmungen der §§ 4 und?
5 zuwider eine Erfindung in Benutzung nimmt, wird mit Geld-
strafe bis zu fünftausend Mark oder mit Gefängniß bis zu
Einem Jahre bestraft und ist dem Verletzten zur Entschädigung
verpflichtet.

Die Strafverfolgung tr i t t nur auf Antrag ein.

§ 35. Erfolgt die Verurtheilunss im Strafverfahren, so
ist dem Verletzten die Vefugniß zuzusprechen, die Verurteilung
auf Kosten des Verurtheilten öffentlich bekannt zu machen. Die
Art der Vekanntmacyung, fowie die Frist zu derselben ist im
Urtheil zu bestimmen

§ 36. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Ent-
schädigung kann auf Verlangen des Beschädigten neben der
Strafe auf eine an ihn zu erlegende Buße bis zum Betrage
von zehntausend Mark erkannt werden. Für diese Buße haften
die zu derselben Verurtheilten als Gesammtschuldner.

Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines
weiteren Entschädigungsanspruchs aus.

§ 37. Die im § 12'des Gesetzes, betreffend die Errich-
tung eines obersten Gerichtshofes für Handelssachen, vom
12. Juni 1869, geregelte Zuständigkeit des Reichs-Oberhandels-
gerichts wird auf diejenigen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
ausgedehnt, in welchen durch die Klage ein Anspruch auf Grund
der Bestimmungen dieses Gesetzes geltend gemacht wird.
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§ 38. Die Klagen wegen Verletzung des Patentrechts
verjähren rücksichtlich jeder einzelnen dieselbe begründenden Hand-
lung in drei Jahren.

§ I 9 . Darüber, ob ein Schaden entstanden ist und wie
hoch sich derselbe beläuft, entscheidet das Gericht unter Wür-
digung aller Umstände nach freier Ueberzeugung.

§ 40. M i t Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder
mit Haft wird bestraft:

1. wer Gegenstände oder deren Verpackung mit einer Be-
zeichnung versieht, welche geeignet ist, den I r r thum zu
erregen, daß die Gegenstände durch ein Patent nach
Maßgabe dieses Gesetzes geschützt seien;

2. wer in öffentlichen Anzeigen, auf Aushängeschildern,
auf Empfehlungskarten oder in ähnlichen Kundgebungen
eine Bezeichnung anwendet, welche geeignet ist, den I r r -
thum zu erregen, daß die darin erwähnten Gegenstände
durch ein Patent nach Maßgabe dieses Gesetzes ge-
schützt seien.

F ü n f t e r Abschnitt.
Uebergangsbestimmungtn.

§ 41 . Die auf Grund landesgesetzlicher Bestimmungen
zur Zeit bestehenden Patente bleiben nach Maßgabe dieser Be-
stimmungen bis zu ihrem Ablauf in Kraft; eine Verlängerung
ihrer Dauer ist unzulässig.

§ 42. Der Inhaber eines bestehenden Patentes (Z 41)
kann für die dadurch geschützte Erfindung die Ertheilung eines
Patentes nach Maßgabe dieses Gesetzes beanspruchen. Die
Prüfung der Erfindung unterliegt dann dem. durch dieses Gesetz
vorgeschriebenen Verfahren. Die Ertheilung des Patentes ist
zu versagen, wenn vor der Beschlußfassung über die Ertheilung
der Inhaber eines anderen, für dieselbe Erfindung bestehenden
Patentes (§ 41) die Ertheilung des Patentes beansprucht sder
gegen die Ertheilung Einspruch erhebt. Wegen mangelnder
Neuheit ist die Ertheilung des Patentes nur dann zu versagen,
wenn die Erfindung zur Zeit, als sie im Inlcmde zuerst einen
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Schutz erlangte, im Sinne des § 2 Abs. 1 nicht mehr neu war.
Mit der Ertheilung eines Patentes nach Maßgabe dieses

Gesetzes erlöschen die für dieselbe Erfindung bestehenden Patente
(8 41), soweit der Inhaber des neuen Patentes deren Inhaber
ist. Soweit dieses nicht der Fall ist, treten die gesetzlichen
Wirkungen des neuen Patentes in dem Geltungsbereiche der
bestehenden Patente erst mit dem Ablaufe der letzteren ein.

§ 43. Auf die gesetzliche Dauer einss nach Maßgabe des
§ 42 ertheilten Patentes wird die Zeit in Anrechnung gebracht,
während deren die Erfindung nach dem ältesten der bestehenden
Patente im Inlands bereits geschützt gewesen ist. Der Patent-
inhaber ist für die noch übrige Dauer des Patentes zur Zahlung
der gesetzlichen Gebühren (§ 8) verpflichtet; der Fälligkeitstag
und der Iahresbetrag der Gebühren wird nach dem Zeitpunkte
bestimmt, mit welchem die Erfindung im Inlands zuerst einen
Schutz erlangt hat.

A 44. Durch die Ertheilung eines Patentes nach Maß-
gabe des § 42 werden diejenigen, welche die Erfindung zur
Zeit der Anmeldung derselben ohne Verletzung eines Patent-
rechts bereits in Benutzung genommen oder die zur Benutzung
erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatten, in dieser Be-
nutzung nicht beschränkt.

§ 45. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Jul i 1877 m Kraft.

Urkundlich unterUnferer Höchsteigenhändigen Un-
terschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel .

Gegeben Berlin, den 25. Mai 1877.

- (5. 8.) Wi lhelm.

Fürst v. Bismarck.
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II.
Oerichtsverfassungsgefetz fü r das deutsche Weich.

Fünfter Titel.

Gerichtssprache.
§ 186. Die Gerichtssprache ist die deutsche.

§ 187. Wird unter Beteiligung von Personen ver-
handelt, welche der deutschen Sprache nicht mächtig sind, so ist
^in Dolmetscher zuzuziehen. Die Führung eines Nebenprotokolls
5n der fremden Sprache findet nicht statt; jedoch sollen Aus-
sagen und Erklärungen in fremder Sprache, wenn und soweit
der Richter dies mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Sache
sür erforderlich erachtet, auch in der fremden Sprache in das
Protokoll oder in eine Anlage niedergeschrieben werden. I n
5en dazu geeigneten Fällen soll dem Protokolle eine durch den
Dolmetscher zu beglaubigende Übersetzung beigefügt werden..

Die Zuziehung eines Dolmetschers kann unterbleiben,
wenn die betheiligten Personen sämmtlich der fremden Sprache
mächtig sind.

§ 188. Zur Verhandlung mit tauben oder stummen
Personen ist, sofern nicht eine schriftliche Verständigung erfolgt,
«ine Person als Dolmetscher zuzuziehen, mit deren Hülfe die
Verständigung in anderer Weise erfolgen kann.

§ 189. Ob einer Partei, welche taub ist, bei der münd-
lichen Verhandlung der Vortrag zu gestatten fei, bleibt dem
Ermessen des Gerichts überlassen.

Dasselbe gilt in Anwaltsprozessen von einer Partei, die
ber deutschen Sprache nicht mächtig ist.

§ 190. Personen, welche der deutschen Sprache nicht
Mächtig sind, leisten Eide in der ihnen geläufigen Sprache.

§ 191. Der Dolmetscher hat einen Eid dahin zu leisten:
daß er treu und gewissenhaft übertragen werde.

Ist der Dolmetscher für Übertragungen der betreffenden
Art im Allgemeinen beeidigt, so genügt die Berufung auf den
geleisteten Eid.



§ 192. .Der Dienst des Dolmetschers kann von dem
Gerichtsschreiber wahrgenommen werden. Einer besonderen
Beeidigung bedarf es nicht.

§ 193. Auf den Dolmetscher finden die Bestimmungen
über Ausschließung und Ablehnung der Sachverständigen ent-
sprechende Anwendung. Die Entscheidung erfolgt durch das
Gericht oder den Richter, von welchem der Dolmetscher zuge-
zogen ist.

Givilprsceßordlwng fu r das deutsche Hleich.

V ie r t e r T i t e l .

Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen.

§ 41. Ein Richter ist von der Ausübung des Nichter-
amts kraft Gesetzes ausgeschlossen:

1) in Sachen, in welchen er selbst Partei ist, oder in
Ansehung welcher er zu einer Partei in dem Verhält-
nisse eines Mitberechtigten, Mitverpstichtetenoder Re-
greßpflichtigen steht;

2) in Sachen semer Ehefrau, auch wenn die Ehe nicht
mehr besteht;

3) in Sachen einer Person, mit welcher er in gerader
Linie verwandt, verschwägert oder durch Adoption ver-
bunden, in der Seitenlinie bis zum dritten Grade
verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert
ist, auch wenn die Ehe, durch welche die Schwäger-
schaft begründet ist, nicht mehr besteht;

4) in Sachen, i n . welchen er als Proceßbevollmächtigter
oder Beistand einer Partei bestellt oder als. gesetzlicher
Vertreter einer Partei aufzutreten berechtigt ist oder
gewesen ist;

5) in Sachen, in welchen er als Zeuge oder Sachver-
ständiger Vernommen ist;

6) in Sachen, in welchen er in einer früheren Instanz
oder im schiedsrichterlichen Verfahren bei der Erlassung
der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat, sofern
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es sich nicht um die Thätigkeit eines beauftragten oder
ersuchten Richters handelt.

§ 42. Ein Richter kann sowohl in den Fällen, in welchen
er von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausge-
schlossen ist, als auch wegen Veforgniß der Befangenheit
abgelehnt werden.

Wegen Vesorgniß der Befangenheit findet die Ablehnung
statt, wenn ein Grund vorliegt, welcher geeignet ist, Mißtrauen
gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen.

Das Äblehnungsrecht steht- in jedem Falle beiden Par-
teien zu.

§ 43,, Eine Partei kann einen Richter wegen Besorgniß
der Befangenheit nicht Mehr ablehnen, wenn sie bei demselben,
ohne den ihr bekannten Ablehnungsgrund geltend zu machen,
in eine Verhandlung sich eingelassen oder Anträge gestellt hat.

§ 44. Das Ablehnungsgesuch ist bei dem Gerichte, welchem
der Richter angehört, anzubringen; es kann vor dem Gerichts-
schreiber zu Protokoll erklärt werden.

Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; der Eid
ist als Mittel der Glaubhaftmachung ausgeschlossen. Zur Glaub-
haftmachung kann auf das Zeugniß des abgelehnten Richters
Bezug genommen werden.

Der abgelehnte Richter hat sich über den Ablehnungsgrund
dienstlich zu äußern.

Wird ein Richter, bei welchem die Partei in eine Ver-
handlung sich eingelassen oder Allträge gestellt hat, wegen
Besorgniß der Befangenheit' abgelehnt, so ist glaubhaft zu
machen, daß der Ablehnüngsgruno erst später entstanden oder
der Partei bekannt geworden sei.

§ 45. Ueber das Ablehnungsgesuch entscheidet das Gericht,
welchem der Abgelehnte angehört; wenn dasselbe durch Aus-
scheiden t»es abgelehnten Mitgliedes beschlußunfähig wird, das
im Instanzenzuge zunächst höhere Gericht.

Wird ein Amtsrichter abgelehnt, so entscheidet das Land-
gericht. Einer Entscheidung bedarf es nicht, wenn der Amts-
richter dasl Mlehmmgsgefuch für begründet hält.



§ 46: Die Entscheidung übe? vas Ablehnungsgesuch ' kann
ohne' vorgängige mündliche Verhandlung erfolgen:

Gegen den Beschluß, durch welchen das Gesuch für
begründet erklärt wi rd, findet kein Rechtsmittel; gegen den
Beschluß, durch welchen' das Gesuch für unbegründet erklärt
wird; findet sofortige Beschwerde statt.

§ 47: Ein abgelehnter Richter hat vor Erledigung des
Ablehnungsgesuchs nur solche Handlungen vorzunehmen, welche
keinen Aufschub gestatten.

§- 48. Das für die Erledigung eines Ablehnungsgesuchs
zuständige Gericht hat auch dann zu entscheiden, wenn ein solches
Gesuch nicht angebracht ist, ein Richter aber von einem Ver-
hältnisse Anzeige macht, welches seine Ablehnung rechtfertigen
konnte, oder wenn aus anderer Veranlassung Zweifel darüber
enstehen, ob ein Richter kraft Gesetzes ausgeschlossen sei.

Die Entscheidung erfolgt ohne Vorgängiges Gehör der
Parteien.

K 49. Die Bestimmungen dieses' Titels finden auf den-
Gerichtsschreiber entsprechende Anwendung; die Entscheidung
erfolgt durch das Gericht, bei welchem der Gerichtsschreiber
angestellt U

Siebenter T i t e l .
Zeugenbeweis.

§ 339. Die' Antretung des Zeugenbeweises erfolgt durch
die Benennung der Zeugen und die Bezeichnung der Thatsächen,
über welche die Vernehmung der Zöugen stattfinden soll.

§ 339. Die Vernehmung neuer Zeugen, welche nach Er-
l a M n I eines Veweisbeschlusses bezüglich der i n demselben
bezeichneten streitigen Thatsachen benannt werden, ist auf Antrag
zurückzuweisen, wenn durch die Vernehmung die Erledigung des'
Rechtsstreites verzögert werden würde, und das Gericht die
Ueberzeugung gewinnt, daß dw Partei in der Absicht den
Prozeß zu verschleppen/' oder'a«W grober Nachlässigkeit die
Zeugen nicht früher benannt hat.

Kohl er, Patentrecht. V



§ 340. Die Aufnahme des Zeugenbeweises kann einem
Mitglieds des Prozeßgenchts oder einem anderen Gerichte
übertragen werden:

1) wenn zur Ausmittelung der Wahrheit die Vernehmung
des Zeugen an Ort und Stelle dienlich erscheint;

2) wenn die Beweisaufnahme vor dem Proceßgerichte
erheblichen Schwierigkeiten unterliegen würde;

3) wenn der Zeuge verhindert ist, vor dem Proceßgerichte
zu erscheinen;

4) wenn der Zeuge in großer Entfernung von dem Sitze
des Proceßgerichts sich aufhält.

Die Landesherren und die Mitglieder der landesherrlichen
Familien sowie die Mitglieder der Fürstlichen Familie Hohen-
zollern sind durch ein Mitglied des Prozeßgerichts oder durch
ein anderes Gericht in ihrer Wohnung zu vernehmen.

§ 341. Oeffentliche Beamte, auch wenn sie nicht mehr
im Dienste sind, dürfen über Umstände, auf welche sich ihre
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bezieht, als Zeugen nur mit
Genehmigung ihrer vorgesetzten Dienstbehörde oder der ihnen
zuletzt vorgesetzt gewesenen Dienstbehörde vernommen werden.
Für den Reichskanzler bedarf es der Genehmigung des Kaisers,
für die Minister der Genehmigung des Landesherrn, für die
Mitglieder der Senate der freien Hansestädte der Genehmigung
des Senats.

Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die
Ablegung des Zeugnisses dem Wohle des Reichs oder eines
Bundesstaates Nachtheil bereiten würde.

Die Genehmigung ist durch das Prozeßgericht einzuholen
und dem Zeugen bekannt zu machen.

§ 342. Die Ladung der Zeugen ist von dem Gerichts-
schreiber unter Bezugnahme auf den Veweisbeschluß auszu-
fertigen und von Amtswegen zuzustellen.

Die Ladung muß enthalten:
1) die Bezeichnung der Parteien;
2) die Thatsachen, über welche die Vernehmung erfolgen

so l l ;
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3) die Anweisung, zur Ablegung des Zeugnisses bei Her-
meidung der durch das Gesetz angedrohten Strafen
in dem nach Zeit und Ort zu bezeichnenden Termine
zu erscheinen.

§ 343. Die Ladung einer dem aktiven Heere oder der
aktiven Marine angehörenden Person des Soldatenitandes als
Zeuge erfolgt durch Ersuchen der Militärbehörde.

§ 344. Das Gericht kann die Ladung davon abhängig
machen, daß der Veweisführer einen Vorschuß zur Deckung der
Staatskasse wegen der durch die Vernehmung des Zeugen er-
wachsenden Auslagen hinterlegt.

Erfolgt die Hinterlegung nicht binnen der bestimmten
Frist, so unterbleibt die Ladung, wenn die Hinterlegung nicht
so zeitig nachgeholt wird, daß die Vernehmung ohne Ver-
zögerung des Verfahrens erfolgen kann.

§ 345. Ein ordnungsmäßig -geladener Zeuge, welcher
nicht erscheint, ist, ohne daß es eines Antrages bedarf, in hie
durch das Ausbleiben verursachten Kosten sowie zu einer Geld-
strafe bis zu dreihundert Mark und für den Fall, daß diese
nicht beigetrieben werden kann, zur Strafe der Haft bis zu
sechs Wochen zu verurtheilen.

I m Falle wiederholten Ausbleibens kann die Strafe noch
einmal erkannt, auch die zwangsweise Vorführung des Zeugen
angeordnet werden.

Gegen diese<> Beschlüsse findet die Beschwerde statt.
Die Festsetzung und die Vollstreckung der Strafe gegen

eine dem aktiven Heere, oder der aktiven Marine angehörende
Militärperson erfolgt auf Ersuchen durch das Militärgericht,
die Vorführung einer solchen Person durch Ersuchen der Militär-
behörde.

§ 346. Die Verurtheilung in Strafe und Kosten unter-
bleibt, wenn das Ausbleiben des Zeugen genügend entschuldigt
ist. Erfolgt nachträglich genügende Entschuldigung, so werden
die gegen den'Zeugen getroffenen Anordnungen wieder auf-
gehoben.
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Die Anzeigen und'Gesuche des. Zeugen können schriftlich
oder zum Protokolle, des Gerichtsschreibers, oder- mündlich in
dem zur Vernehmung bestimmten neuen Termine, angebracht
werden.

§ 347: Der Reich skmzleh, die Minister« einest Bundes-
staates, die Mitglieder- der Senate der freien Hansestädte, dik
Vorstände der obersten Reichsbehörden ̂  und die Vorstände der:
Ministerien sind an ihrem Amtssitze oder, wenn sie sich außer-
halb desselben, aufhalten, an., ihrem. Aufenthaltsorte M ver?.,
nehmen.

Die Mitglieder des Vundesraths sind während ihres Auf?
enthältst am Sitze des.Bunoesraths an diesem Sitze,, die M i t -
glieder einer deutschen gesetzgebenden Versammlung während
der Sitzungsperiode und ihres Aufenthaltes am Orte der Ver-
sammlung an diesem Orte zu vernehmen..

Zu einer Abweichung von den vorstehenden Bestimmungen
bedarf es:

in Betreff des Reichskanzlers der Genehmigung des Kaisers,^
in Betreff der Minister und der Mitglieder des Bundes-

raths der Genehmigung des Landesherrn,
in Betreff der Mitglieder der Senate der freien Hansen

städteder Genehmigung des Senats,
in Betreff der übrigen vorbezeichneten Beamten der Ge-

nehmigung ihres unmittelbaren Vorgesetzten,
in Betreff der Mitglieder einer^ gesetzgebenden Versamm-

lung, der Genehmigung der letzteren.
§. 348. Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt:
1) der Verlobte einer Partei;
2) der Ehegatte einer Partei, auch wenn die Ehe nichf

mehr besteht;
3) diejenigen/ welche mit einer Partei in gerader Linie

verwandt, verschwägert, oder- durch Adoption, verbunden
oder in der Seitenlinie bis zmw-dritten Grade. <
wandt oder bis. zum zweiten^ Grude verschwägerte
auch wenn die Ehe, durch welche die Schwangerschaft
begründet ist, nicht mehr besteht;
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H) Geistliche in Ansehung desjenigen, was ihnen bei der
Ausübung der Seelsorge anvertraut ist;

Z) Personen, welchen kraft ihres Amtes, Standes oder
Gewerbes Thatsachen anvertraut sind, deren Geheim-
haltung durch die Natur derselben oder durch gesetzliche
Vorschrift geboten ist, in Betreff der Thatsachen, auf
welche die Verpflichtung .zur Verschwiegenheit sich
bezieht.

Die unter Nr. 1—3. bezeichneten Personen find vor der
Vernehmung über ihr Recht zur Verweigerung des Zeugnisses
zu chelehren.

. Die Vernehmung der Nr. 4., 5. bezeichneten Personen ist,
>auch wenn das.Zeugniß nicht verweigert wird, Auf Thatsachen
nicht zu richten, in Ansehung welcher erhellt, Haß ohne Ver-
letzung der Verpflichtung zur Verschwiegenheit ein Zeugniß nicht
^abgelegt werden tann.

§ 349. Das Zeugniß kann verweigert werden:
1) über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder

einer Person, zu welcher derselbe in einem der im
§ 348 Nr. 1—3 bezeichneten Verhältnisse steht, eins«
unmittelbaren vermögensrechtlichen Schaden verursachen
würde;

2) über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder
einem der im § 348 Nr. I.—3 bezeichneten An-
gehörigen desselben zur Nnehre gereichen oder die
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung zuziehen würde;

Z) über Fragen, welche der Zeuge ^nicht würde beant-
worten können, ohne ein Kunst- oder Gewerbegeheim-
miß zu offenbaren.

§ 350. I n den Fällen des § 348 Nr. 1—3 und des
§ .349 . Nr . 1. darf der Zeuge das Zeugniß nicht verweigern:

.1) über die -Errichtung And den Inha l t eines Rechts-
lgeschäfts, bei dessen Errichtung er als Zeuge zugezogen
wav;

H) über Geburten, Verheirathungen oder Sterbefälle von
Familiengliedern;
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3) über Thatsachen, welche die durch das Familienver-
hältniß bedingten Vermögensangelegenheiten betreffen;

4) über diejenigen auf das streitige Rechtsverhältniß sich
beziehenden Handlungen, welche von ihm selbst als
Rechtsvorgänger oder Vertreter einer Partei vorge-
nommen sein sollen.

Die im § 348 Nr. 4, 5 bezeichneten Personen dürfen
das Zeugniß nicht verweigern, wenn sie von der Verpflichtung
zur Verschwiegenheit entbunden sind.

§ 351. Der Zeuge, welcher das Zeugniß verweigert, hat
vor. dem zu feiner Vernehmung bestimmten Termine schriftlich
oder zum Protokolle des Gerichtsschreibers oder in diesem
Termine die Thatsachen, auf welche er die Weigerung gründet,
anzugeben und glaubhaft zu machen.

Zur Glaubhaftmachung genügt in den Fällen des § 343
Nr. 4, 5 die mit.Berufung auf einen geleisteten Diensteid
abgegebene Versicherung.

Hat der Zeuge, seine Weigerung schriftlich oder zum Pro-
tokolle des Gerichtsschreibers erklärt, so ist er nicht verpflichtet,
in dem zu -seiner Vernehmung bestimmten Termine zu er-
scheinen. - ,

Von dem Eingange einer Erklärung des Zeugen oder von
der Aufnahme einer solchen zum Protokolle hat der Gerichts-
schreiber die Parteien zu benachrichtigen.

§ 352. Ueber die Rechtmäßigkeit der Weigerung wird
von dem Prozeßgerichte nach Anhörung der Parteien entschieden.

Der Zeuge ist nicht verpflichtet, sich durch einen Anwalt
vertreten zu lassen.

Gegen das Zwischenurtheil findet sofortige Beschwerde
statt.

§ 353. Hat der Zeuge seine Weigerung schriftlich oder
zum Protokolle des Gerichtsschreibers erklärt und ist er in dem
Termine nicht erschienen, so hat auf Grund seiner Erklärungen
ein Mitglied des Proceßgerichts Bericht zu erstatten.

§ 354. Erfolgt die Weigerung vor einem beauftragten
oder ersuchten Richter, so sind die Erklärungen des Z eugen
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wenn sie nicht schriftlich oder zum Protokolle des Gerichts-
schreibers abgegeben sind, nebst den Erklärungen der Parteien
in das Protokoll aufzunehmen.

Zur mündlichen Verhandlung vor dem Proceßgerichte
werden der Zeuge und die Parteien von Amtswegen geladen.

Auf Grund der von dem Zeugen und den Parteien abge-
gebenen Erklärungen hat ein Mitglied des Prozeßgerichts Bericht
zu erstatten. Nach dem Vortrage des Berichterstatters können
der Zeuge und die Parteien zur Begründung ihrer Anträge
das Wort nehmen; neue Thatsachen oder Beweismittel dürfen
nicht geltend gemacht werden.

§ 355. Wird das Zeugniß oder die Eidesleistung ohne
Angabe eines Grundes oder, nachdem der vorgeschützte Grund
rechtskräftig für unerheblich erklärt ist, verweigert, so ist der
Zeuge, ohne daß es eines Antrags bedarf, in die durch die
Weigerung verursachten Kosten sowie zu einer Geldstrafe bis
zu dreihundert Mark und für den Fall, daß diese nicht beige-
trieben werden kann, zur Strafe der 'Haft bis zu sechs Wochen
zu verurtheilen.

I m Falle wiederholter Weigerung ist auf Antrag zur Er-
zwingnng des Zeugnisses die Haft anzuordnen, jedoch nicht über
den Zeitpunkt der Beendigung des Prozesses in der Instanz
hinaus. Die Vorschriften über die Haft im Zwangsvollstreckungs-
verfahren finden entsprechende Anwendung.

Gegen diese Beschlüsse findet die Beschwerde statt.
Die Festsetzung und die Vollstreckung der Strafe gegen

eine dem aktiven Heere oder der aktiven Marine angehörende
Militärperson erfolgt auf Ersuchen durch das Mlitärgericht.

§ 356. Jeder Zeuge ist einzeln und vor seiner Verneh-
mung zu beeidigen; die Beeidigung kann jedoch aus besonderen
Gründen, namentlich wenn Bedenken gegen ihre Zulässigkeit
obwalten, bis nach Abschluß der Vernehmung ausgesetzt werden.

Die Parteien können auf die Beeidigung verzichten.

§ 357. Der vor der Vernehmung zu leistende Eid lachet:
„daß Zeuge nach bestem Wissen die reine Wahrheit



sagen, nichts verschweigen mnd nichts Hinzufetzen
werde",

der nach der Vernehmung zu leistende.Eid lautet:
. „ W Zeuge nach bestem Wissen ,die reine Wahrheit
gesagt, nichts .verschwiegen und nichts hinzugesetzt habe."

§ 358. Unbeeidigt sind zu vernehmen:
1) Personen, welche zur Zeit der Vernehmung dais sechs-

zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet oder wegen
mangelnder Verstandesreife oder wegen Verstandes-
fchwäche von dem Wesen und der Bedeutung des Eides
keine genügende Vorstellung haben;

2) Personen, welche nach den Bestimmungen der Straf-
gesetze unfähig sind, als Zeugen eidlich vernommen zu
werden;

3) die nach Z 348 Nr. 1—3 und § 349 Nr. 1 , 2 zur
Verweigerung des Zeugnisses berechtigten Personen,
fofern sie von diesem Rechte keinen Gebrauch machen,
die ^m § 349 Nr. 1, 2 bezeichneten Personen jedoch
nur dann, wenn sie lediglich über solche Thatfachen
vorgeschlagen sind, auf welche sich das Recht zur Ver-
weigerung des Zeugnisses bezieht;

4) Personen, welche bei dem Ausgange des Rechtsstreits
unmittelbar betheiligt sind.

Das Prozeßgericht kann die nachträgliche Beeidigung der
unter den beiden letzten Nummern bezeichneten Personen an-
ordnen.

§ 359. Jeder Zeuge ist einzeln und in Abwesenheit der
später abzuhörenden Zeugen zu vernehmen.

Zeugen, deren Aussagen sich widersprechen, können einander
gegenüber gestellt werden.

§ 360. Die Vernehmung beginnt damit, daß der Zeuge
über Vornamen und Zunamen, Alter, Religionsbekenntmß,
Stand öder Gewerbe und Wohnort befragt wird. Erforder-
tiHen Falls sind ihm Fragen über solche Umstände, welche
seine Glaubwürdigkeit in der vorliegenden Sache betreffen.



.insbesondere über seine Beziehungen izu den Parteien vor-
zulegen.

§ 361. Der Zeuge ist zu veranlassen, dasjenige, was ihm
-von dem Gegenstande seiner Vernehmung bekannt ist, im Zu -
sammenhange anzugeben.

Zur Aufklärung und zur Vervollständigung der Aussage
sowie zur Erforschung des Grundes, auf welchem die Wissen-
schaft des Zeugen beruht, sind nöthigen Falls weitere Fragen
W stellen.

Der Vorsitzende hat jedem Mitglieds des Gerichts auf
Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen.

§ 362. Die Parteien sind berechtigt, dem Zeugen die-
jenigen Fragen vorlegen zu lassen, welche sie zur Aufklärung
der Sache oder« der Verhältnisse des Zeugen für dienlich
erachten.

Der Vorsitzende kann den Parteien gestatten, und hat ihren
Anwälten auf Verlangen zu gestatten, an den Zeugen unmit-
telbar Fragen zu richten.

Zweifel über die Zulässigkeit einer Frage entscheidet das
Gericht.

§ 363. Das Proceßgericht kann nach seinem Ermessen die
wiederholte Vernehmung eines Zeugen anordnen.

Hat ein beauftragter oder ersuchter Richter bei der Ver-
nehmung die Stellung der von einer Partei angeregten Frage
Verweigert, so Fann das Proceßgericht die nachträgliche Verneh-
mung des Zeugen über diese Frage anordnen.

Bei der wiederholten oder der nachträglichen Vernehmung
kann der Richter statt der nochmaligen Beeidigung den Zeugen
die Richtigkeit seiner Aussage unter Berufung auf den früher
geleisteten Eid versichern lassen.

§ 364: Die Partei kann auf einen Zeugen, welchen sie
vorgeschlagen hat, verzichten, der Gegner kann aber verlangen,
daß der erschienene Zeuge vernommen und, wenn die Verneh-
mung bereits begonnen hat, daß dieselbe fortgesetzt werde.
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§ 365. Der mit der Beweisaufnahme betraute Richter
ist ermächtigt, im Falle des Nichterscheinens oder der Zeugniß-
verweigerung die gesetzlichen Verfügungen zu treffen, auch die-
selben, soweit dieses überhaupt zulässig ist, selbst nach Erledigung
des Auftrags wieder aichuheben, über die Zulässigkeit einer 5em
Zeugen vorgelegten Frage vorläufig zu entscheiden und die
nochmalige Vernehmung eines Zeugen vorzunehmen.

§ 366. Jeder Zeuge hat nach Maßgabe der Gebühren-
ordnung auf Entschädigung für Zeitversäumniß und, wenn sein
Erscheinen eine Reise erforderlich macht, auf Erstattung der
Kosten Anspruch, welche durch die Reise und den Aufenthalt
am Orte der Vernehmung verursacht werden.

Achter T i t e l .

Beweis durch Sachverständige.
§ 367. Auf den Beweis durch Sachverständige finden die

Vorschriften über den Beweis durch Zeugen entsprechende An-
wendung, insoweit nicht, in den.nachfolgenden Paragraphen
abweichende Bestimmungen enthalten sind.

§ 368. Die Antretung des Beweises erfolgt durch die
Bezeichnung der zu begutachtenden Punkte.

§ 369. Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverständigen
und die Bestimmung ihrer Anzahl erfolgt durch das Prozeß-
gericht. Dasselbe kann sich auf die Ernennung eines einzigen
Sachverständigen beschränken. Es kann an Stelle der zuerst
ernannten Sachverständigen andere ernennen.

Sind für gewisse Arten von Gutachten Sachverständige
öffentlich bestellt, so sollen andere Personen nur dann gewählt
werden, wenn besondere Umstände es erfordern.

Das Gericht kann die Parteien auffordern, Personen zu
bezeichnen, welche geeignet sind, als Sachverständige vernommen
zu werden.

Einigen sich die Parteien über bestimmte Personen als
Sachverständige, so hat das Gericht dieser Einigung Folge zu
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geben; das Gericht kann jedoch die Wahl der Parteien auf eine
bestimmte Anzahl beschränken.

§ 370. Das Prozeßgericht kann den mit der Beweisauf-
nahme betrauten Richter zur Ernennung der Sachverständigen,
ermächtigen. Derselbe hat in diesem Falle die in dem vor-
stehenden Paragraphen dem Prozeßgerichte beigelegten Befug-
nisse auszuüben.

§ 371. Ein Sachverständiger kann aus denselben Grün-
den, welche zur Ablehnung eines Richters berechtigen, abgelehnt
werden. Ein Ablehnungsgrund kann jedoch nicht daraus ent-
nommen werden, haß der Sachverständige als Zeuge vernommen
worden ist.

Das Ublehnungsgesuch ist bei demjenigen Gerichte oder
Richter, von welchem die Ernennung des Sachverständigen er-
folgt ist, vor der Vernehmung desselben, bei schriftlicher Begut-
achtung vor erfolgter Einreichung des Gutachtens anzubringen.
Nach diesem Zeitpunkte ist die Ablehnung nur zulässig, wenn
glaubhaft gemacht wird, daß der Ablehnungsgrund vorher nicht
geltend gemacht werden konnte. Das Ablehnungsgesuch kann
vor dem Gerichtsschreiber zu Protokoll erklärt werden.

Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; der Eid»
ist als Mit te l der Glaubhaftmachung ausgeschlossen.

Die Entscheidung erfolgt von dem im zweiten Absatze
bezeichneten Gerichte oder Richter; eiye vorgängige mündliche
Verhandlung der Vetheiligten ist n i A erforderlich.

Gegen den Beschluß, durch welchen die Ablehnung für
begründet erklärt wird, findet kein Rechtsmittel, gegen den Be-
schluß, durch welchen dieselbe für unbegründet erklärt wird^
findet sofortige Beschwerde statt.

§ 372. Der zum Sachverständigen Ernannte hat' der Er-
nennung Folge zu leisten, wenn er zur Erstattung von Gut-
achten der erforderten Art öffentlich bestellt ist oder wenn er
die Wissenschaft, die, Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnih
Voraussetzung der Begutachtung ist, öffentlich zum Erwerbe



öder wenn er zur ̂ Ausübung derselben öffentlich bestellt
oder ermächtigt ist.

Z u r Erstattung .des Gutachtens ist auch derjenige ver-
pflichtet, welcher sich .zu derselben vor Gericht bereit erklärt
hat.

Z 373. Dieselben Gründe, welche einen Zeugen berech-
tigen, das Zeugniß zu verweigern, berechtigen einen Sachver-
ständigen zur Verweigerung des Gutachtens. Das Gericht kann
nuch aus anderen Gründen «inen 'Sachverständigen von der
.Verpflichtung Hur Erstattung des Gutachtens ̂ entbinden.

Die Vernehmung eines öffentlichen Beamten als Sachver-
Wndi'gen findet nicht statte wenn Hie vorgesetzte Behörde ches
Beamten erklärt, daß die Vernehmung den dienstlichen Interessen
Nachtheile bereiten würde.

§ 374. I m Falle des Nichterscheinens oder der Weigerung
Aines Wr Erstattung des Gutachtens verpflichteten Sachver-
ständigen wird dieser M m Ersätze-der Kosten und zu einer Geld-
chrafe bis zu dreihundert Mark 'verurtheilt. I m Falle wieder-
holten Ungehorsams kann noch einmal eine Geldstrafe bis zu
-sechshundert Mark erkannt werden.

Gegen den Beschluß findet Beschwerde statt.
Die Festsetzung und die Vollstreckung der Strafe gegen

eine dem aktiven Heere oder der aktiven Marine angehörende
Militärperson ^erfolgt auf Ersuchen durch das Militärgericht.

§ Z75. Der Sachverständige hat, wenn nicht beide Par-
teien auf feine Beeidigung verzichten, vor Erstattung des Gut-
achtens einen Eid dahin zu leisten:

daß er das von ihm geforderte Gutachten unpar-
teiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstatten
werde.

Ist der Sachverständige für die Erstattung von Gutachten
Her betreffenden Art im Allgemeinen beeidigt, so genügt die
Werufung auf den geleisteten Eid.

§ 376. Wird schriftliche VegUwchtüttg-angeordnet, so hat
'der Sachverständige das von ihm unterschriebene Gutachten aus
der Gerichtsschreiberei niederzulegen.



X X I X

Das Gericht kann das Erscheinen des Sachverständigen
anordnen, damit derselbe das schriftliche Gutachten erläutere.

8 377. Das Gericht kann eine neue Begutachtung durch
dieselben oder durch andere Sachverständige anordnen, wenn es
das- Gutachten für ungenügend erachtet:

Das Gericht kann die Begutachtung durch einen anderen
Sachverständigen anordnen? wenn ein Sachverständiger nach
Erstattung des Gutachtens, mit Erfolg, abgelehnt, ist.

§ 378. Dep Sachverständige hat, nach Maßgabe, der Ge-
bührenordnung, auf Entschädigung für.Zeitversäumniß,,auf Er-
stattung der ihm-verursachten Kosten und außerdem auf^an-
gemessene Vergütung seiner Mühewaltung. Anspruch.

§ 379. Insoweit zum Beweise vergangener Thatsachen
oder Zustände, zu deren Wahrnehmung eine besondere Sach-
kunde, erforderlich war, sachkundige Personen zu vernehmen
sind, kommen die Vorschriften über den Zeugenbeweis zur An-
wendung.
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m.
Verordnung

betreffend

bie Einrichtung, das Verfahren und den Geschäftsgang des
Patentamts.

(R. G. Bl. 1877. S. 533.)

W i r W i l h e l m , vonGot tes Gnaden Deutscher Kaiser,
K ö n i g von Preußen :c. verordnen zur Aus füh rung des
Patentgesetzes vom 25. M a i 1877 (Reichs-Gesetzblatt
S . 501) im Namen des Reichs nach er fo lgter Zust im-
mung des Vundesra ths , was fo lg t :

§ 1. Das Patentamt besteht aus sieben Abtheilungen.
Zuständig sind:

die Abteilungen I . und I I . für die Beschlußfassung
über Patentgesuche ausschließlich aus dem Gebiete
der mechanischen Technik;

die Abtheilungen H I . und IV. für die Beschlußfassung
über Patentgesuche ausschließlich aus dem Gebiete
der chemischen. Technik;

die Abtheilungen V. und V I . für die Beschlußfassung
über solche Patentgesuche, welche das Gebiet der
chemischen un̂ d der mechanischen Technik zugleich be-
rühren, sowie über alle sonstigen Patentgesuche;

die Abtheilung V I I . für die Beschlußfassung und Ent-
scheidung in dem Verfahren wegen Erklärung der
Nichtigkeit und wegen Zurücknahme ertheilter Patente.

§ 2. Für Beschwerden gegen den Beschluß einer Abthei-
tung in dem Verfahren wegen Ertheilung eines Patentes ist
diejenige Abtheilung zuständig, welche neben der ersteren nach
H 1 über Patentgesuchk aus demselben Gebiete der Technik zu
beschließen hat. Der Vorsitzende des Patentamts kann jedoch
^m einzelnen Falle bestimmen, daß außer der hiernach zuständigen
Wtheilung eine oder mehrere andere Abtheilungen bei der Be-
schlußfassung über die Beschwerde mitwirken sollen.
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Für Beschwerden in dem Verfahren wegen Erklärung der
Nichtigkeit oder wegen Zurücknahme eines Patentes sind die-
jenigen beiden Abtheilungen gemeinsam zuständig, welche nach
H 1 über Patentgesuche zu beschließen haben, die demselben
Gebiete der Technik, wie das angefochtene Patent, angehören.

§ 3. Die näheren Bestimmungen über die Vertheilung
der Geschäfte an die einzelnen Abtheilungen hat der Vorsitzende
des Patentamts zu treffen. Für Anträge oder Gesuche, welche
die Ertheilung, die Erklärung der Nichtigkeit oder die Zurück-
nahme eines Patentes nicht betreffen, kann er in jedem einzelnen
Falle die Zuständigkeit bestimmen.

§ 4. An den Verhandlungen einer Abtheilung können
nur solche Mitglieder teilnehmen, welche der Abtheilung an-
gehören.

Den Abtheilungen I. und I I . müssen mindestens je 5, den
Abtheilungen m . und IV. mindestens je 3, den Abtheilungen
V. und VI . mindestens je 4 und der Abtheilung VU. mindestens
6 nicht ständige Mitglieder angehören. Von den Mitgliedern
der Abtheilung V. und der Abtheilung VI . muß mindestens je
eins aus jeder der. ersten vier Abtheilungen, von den Mit-
gliedern der Abtheilung VI I . muß mindestens je eins aus jeder
der ersten sechs Abtheilungen entnommen sein.

Jeder Abtheilung muß mindestens ein ständiges Mitglied,
der Abtheilung VU. außerdem der Vorsitzende des Patentamts
angehören.

Z 5. Die Abtheilungen werden durch eine Verfügung des
Vorsitzenden des Patentamtes, welche die Mitglieder einer jeden
Abtheilung bezeichnet, auf die Dauer eines Jahres oder für
einen längeren Zeitraum gebildet.

Bei Ablauf der Zeit, für welche die Abtheilungen gebildet
waren, erläßt der Vorsitzende des Patentamtes eine neue Ver-
fügung, welche die Abtheilungen abermals im Voraus auf ein
Jahr bildet. Hierbei kann die Zusammensetzung der Abthei-
lungen unverändert bleiben. I m Falle des Todes, der Er-
krankung oder der längeren Abwesenheit eines Mitgliedes können
in die davon betroffene Abtheilung, soweit und so lange das
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Bedürfnis Kieses: erfordert^ durchs Verfügung des Vorsitzenden
Mitglieder anderen Abteilungen-zu^AuZhülfe berufen werden.

§ 6 . Die Gefchäftsteiwng. in den Abtheililngen! f Ü M das
von. dem Vorsitzenden! des' Patentamtes hierzu: bestimmte Mit-:
glied. I n der- Abtheilung M 5 führt sis der: Vorsitzende des
Patentamtes selbst̂  Vei^ Veschmerdew gegen Beschlüsse einer der
ersten sechs Abtheilungen: sieht die: Geschäftsleitung dem. Vor-
sitzenden, des Patentamtes, zu; welchem der ständigewMitglieder
bei Beschwerden gegew Beschlüsse der: Äbtheilung VU. die l^e-
schäftsleiwng» zustehew soll> bestimmt der Vorsitzende desHatent-
amtes zum Voraus für die in. §- 5.bezeichnete Zeit.'.

Ueber die Vertretung.! im Vorsitz,, sowie« über die Ver-
tretung in der Geschäftsleitung der,! Abtheilungen hat der Vor,«
sitzende des Patentamtes Bestimmung zu treffen.

§< 7. I n denl Abtheilungew liegt es dem geschäftsleitenden
Mitglieder ob^ die: für den Fortgang der Sachew erforderlichen^
Verfügungen, soweit dadurch der Entscheidung nichv vorgegriffen^
wird, zu, treffen. Insbesondere hat daŝ  geschäftsleitende^ Mit-c
glied für jede Sache den Berichterstatter zu bezeichnen, welchem
allew oder unter Mitwirkung eines' zweiten. Mitgliedes Vie
Prüfung der Sache zunächst zufallen soll. Dev Berichterstatter
hat den mündlichenVortrag in den'Sitzungen'zu Haltens fönn>
alle Beschlüsse und' Entscheidungen in der M ^ d i e Zufertigung
an» die Vetheiligten geeigneten Form schriftlich zu'entwerfen:
Das geschäftsleitende Mitglied ist befugt, Aenderungen- in tiev
Fassung^ soweit ihm solche nothwendig erscheinen, vorzunehmen.

Nebbr'die Zuziehung von Sachverständigen' (Pätentgesetz^
Z 1'4 Absatz 5) beschließen die Äbtheilungen.

§ 8. Die Beschlußfassung der'Abteilungen kann'nur auf'
Grund<mündlichm Vortrages'in der Sitzung-erfolgen:

1. wenn« es sich' uni einen Beschluß' nach'Mäßgabe' des"
§' 25< des Gesetzes handelt;

2) wenn es sich im ' Fällig des Z ^ ^ . Absätz. 3 des'Gesetzes,
um' die Androhung der. Zurücknahme eines' Patentes'
handelt^

3. welm-es" sich uin'die'Entscheidung' über die'Eiklärnng
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der Nichtigkeit oder die Zurücknahme' eines Patentes
handelt.

§ 9. Die Beschlüsse und Entscheidungen der Abtheilungen
erfolgen nach Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des geschäftsleitenden Mitgliedes. Ist dein
Beschluß oder der Entscheidung eine Anhörung der Betheiligten
(Patentgesetz § 24 Absatz 2, § 25 Absatz 2, § 29 Absatz 2)
vorhergegangen, so kann ein Mitglied, welches bei derselben
nicht zugegen gewesen ist, an der Abstimmung nicht theilnehmen.

§ 10. Dem Vorsitzenden des Patentamtes liegt es ob,
auf eine gleichmäßige Behandlung der Geschäfte und auf die
Beobachtung gleicher Grundsätze hinzuwirken. Zu diesem Be-
Hufe ist er befugt, den Berathungen aller Abtheilungen beizu--
wohnen, auch sämmtliche Mitglieder zu Plenarversammlungen
zu vereinigen und die Berathung des Plenums über die von
ihm vorgelegten Fragen herbeizuführen.

§ 11. Die Sitzungen der Abtheilungen finden der Regel
nach an bestimmten Tagen und zu bestimmten Stunden statt.
Die Verfügung darüber steht dem Vorsitzenden des Patent-
amtes zu.

§ 12. Zeugen und Sachverständige erhalten nach den am
Ort ihres Wohnsitzes für bürgerliche Nechtsstreitigkeiten maß-
gebenden Bestimmungen eine Enschädigung für Zeitversäumniß
und Erstattung der. ihnen verursachten Kosten, Sachverständige
außerdem eine Vergütung ihrer Mühewaltung.

§ 13. Zu den Kosten des Verfahrens, über welche das
Patentamt nach § 30 des Gesetzes zu bestimmen hat, gehören
außer den aus der Kasse des Patentamtes bestrittenen Aus-
lagen diejenigen den Betheiligten erwachsenen. Kosten, welche
nach freiem Ermessen des Patentamtes zur zweckentsprechenden
Wahrung der Ansprüche und Rechte nothwendig waren.

§ 14. Die Einrichtung der Bureaus, die Verwaltung de.r
Kasse, der Bibliothek und der Sammlungen werden durch den
Vorsitzenden des Patentamtes geordnet. Der Vorsitzende erläßt
die für die Beamten erforderlichen Geschä'ftsanweisungen.

Kohler, Paientrecht. , 0
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H 15. Die Leitung und Beaufsichtigung des gesammten
Geschäftsbetriebes steht dem Vorsitzenden des Patentamtes zu.
Er ist der Dienstvorgesetzte der Subaltern- und Unterbeamten.
Er verfügt in allen Verwaltungsangelegenheiten.

§ 16. Geschäftssachen, welche während der Dienststunden
der Bureaus eingehen, sind alsbald, andere Geschäftssachen bei
dem Wiederbeginn der Dienststunden von dem dazu bestimmten
Beamten nach der Reihe des Eingangs oder, wenn diese nicht
feststeht, nach, der Reihe, in welcher sie non dem Beamten über-
nommen werden, mit einer laufenden Nummer und dem Datum
zu versehen.

§ 17. Schriftstücke, in welchen die Ertheilung eines Pa-
tentes nachgesucht wird oder welche auf ein bereits eingeleitetes
Verfahren wegen Ertheilung eines Patentes Bezug haben, gehen
unmittelbar an die für die Erledigung zuständige Abtheilung.
Wird in Bezug auf die Zuständigkeit Anstand erhoben, so ist
die Bestimmung des Vorsitzenden des Patentamtes einzuholen.
Alle übrigen Schriftstücke werden dem letzteren vorgelegt.

§ 18. Das Patentamt kmm nach seinem Ermessen von
den bei ihm beruhenden Eingaben und Verhandlungen, soweit
deren Einsichtnahme gesetzlich nicht beschränkt ist, auf Antrag
an Jedermann Abschriften und Auszüge gegen Einzahlung der
Kosten ertheilen.

§ 19. Die Ausfertigung der Beschlüsse der Abtheilungen
erhalten die Unterschrift: „Kaiserliches Patentamt, AbtheilUng
. . , . . " Diejenigen Beschlüsse jedoch, welche die Abtheilungen
als Beschwerdeinstanzen, fassen G 2), sowie alle Eirscheidungen
des Patentamtes erhalten ^n der Ausfertigung nur die Untn>
schrift: „Kaiserliches Patentamt." Die Ausfertigungen werdm
von dem gefchäftsleitenden Mitgliede vollzogen. Vorladungs-
und Znftellmigsschreiben, sowie die Ausfertigungen der Patent-
urkunden werden nicht vollzogen, fondern nur beglaubigt. Die
Beglaubigung von Schriftstücken geschieht unter der Unterschrift
des von dem Vorsitzenden des Patentamtes dazu bestimmten
Beamten und unter Veifügimg des Siegels. des Patentamtes.



§ 20. Das Siegel des Patentamtes enthält in der Mitte
den Reichsadler und in der Umschrift die Worte: „Kaiserliches
Patentamt."

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen
Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Bad Ems, den 18. Juni 1877.

(I., 8.) Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.

IV.

Bekanntmachung«« des Patentamtes.

1) Bekanntmachung.
(Patsntblatt 1877 S. 8.)

Auf Grund des § 20 des Patentgesetzes vom 25. Ma i
d. I . erlassen wir nachstehende

Bestimmungen über bie Anmeldung von Erfindungen.

§ 1. Die AnmeldmP und jede ihr beigefügte Zeichnung
oder Beschreibung ist von dem Patentsucher oder dessen Vertreter
zu unterzeichnen.

Erläuterungen des Gegenstandes der Erfindung dürfen
nicht in der Anmeldung selbst, sondern nur in deren Anlagen
gegeben werden.

§ 2. Jede Anlage der Anmeldung ist mit einer laufenden
Nummer zu versehen. Jede Anlage ist, soweit.es sich nrcht
um Modelle oder Probestücke handelt, in zwei Exemplaren bei-
zufügen.

§ 3. Die Anmeldung muß die nachstehend verlangten
Angaben, möglichst in det Mgegebenön Reihenfolge, enthalten:
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a. Eine kurze aber genaue Bezeichnung dessen, was den
Gegenstand der Erfindung bildet. Aus der Bezeichnung soll
sich mit Sicherheit der Patentanspruch, d. h. dasjenige ergeben,
was der Patentsucher als neu und patentfähig ansieht.

d. Den Antrag, daß für den so bezeichneten Gegenstand
der Erfindung' ein Patent ertheilt werden. möge. Soll dafür
nur ein Zusatzpateut ertheilt werden (§ 7 des Patentgesetzes),
so hat der Patentsucher dies ausdrücklich zu bemerken und das
Zauptpatent, sowie dessen Nummer nebst Jahr der Ertheilung
anzugeben. Soll das Patent nur an Stelle eines bestehenden
Patentes treten (§ 42 des Patentgesetzes), so hat der Patent-
sucher dies ebenfalls ausdrücklich zu bemerken und gleichzeitig
die Urkunden über diejenigen Patente beizufügen, an deren
Stelle das Patent treten soll. Das Gesuch ist in diesem Falle
auf die Umwandlung des Landes- in ein Reichspatent zu be-
schränken. Wird zugleich ein Patent für eine Verbesserung
beansprucht, so muß dieserhalb eine besondere Anmeldung
erfolgen.

o. Die Erklärung, daß der gesetzliche Kostenbetrag von
20 M. (§ 20 des Patentgefetzes) bereits an die Kasse des
Patentamtes eingezahlt sei oder gleichzeitig mit der Anmeldung
eingehen werde.

ä. DieAngabe des Namens, desStandes und Wohn-
orts des Patentsuchers, sofern die Anmeldung durch einen
Vertreter erfolgt. Der letztere hat 'eine von dem Patentsucher
unterzeichnete Vollmacht beizufügen. Wird für einen im Inlande
wohnenden Patentsucher ein Vertreter bestellt und soll letzterer
als solcher auch in die Patentrolle eingetragen werden (§ 19
des Gesetzes), so ist dies in der Vollmacht ausdrücklich anzugeben.

Bei Bestellung eines Vertreters seitens eines Patentsuchers,
der nicht im Inlande wohnt, wird angenommen, daß sich die
Vertretung auf die im § 12 hes Gesetzes bezeichneten Befug-
nisse erstreckt.

s. Die Auf führung der einzelnen Anlagen der An-
meldung unter Angabe ihrer Nummer und ihres Inhaltes.
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§"4. Zu allen Schriftstücken der Anmeldung ist Papier
in dem Format von 33 auf 21 oui. zu verwenden.

Zu der Schrift soll liefschwarze, nicht klebrige Tinte benutzt
werden.

Die Zeichnungen sind in je einem Haupt- und einem
Nebenexemplar einzureichen. Für das Hauptexemplar ist weißes,
starkes und glattes Zeichenpapier (sog. Bristol- oder Karton-
papier) in dem Format

von 33 om. Höhe auf 21 oiu. Breite,
oder von 33 om. >, „ 42 oui. „
oder von 33 om. „ „ 63 om. „

Zu verwenden.
Die Zeichnung, sowie alle Schrift auf dem Hauvtexemplar

ist mit chinesischer Tusche in tiefschwarzen Linien auszuführen,
nicht zu koloriren oder, zu tuschen.

Die Zeichnung ist durch eine einfache Randlinie einzufassen,
welche 2 om, von der Papierkante entfernt ist.

Innerhalb des durch die Randlinie begrenzten Raumes
muß auch alle Schrift fallen.

Die Unterschrift des Patentsuchers ist in der unteren rechten
Ecke anzubringen.

An der oberen Seite des Blattes ist ein Raum von min-
destens 3 ow. lHöhe innerhalb der Randlinie für Nummer
Datum und Bezeichnung des Patents zu bestimmen.

Als Nebenexemplar ist eine Durchzeichnung des Haupt-
exemplars auf Zeichenleinwand einzureichen. Bei demselben ist
die Anwendung von bunten Farben zulässig und erwünscht.

Die Zeichnungen dürfen nicht geknifft und nicht gerollt
sein, dieselben müssen auch so verpackt sein, daß sie in glattem
Zustande an das Patentamt gelangen.

§ 5. Alle Maß- und Gewichtsangaben müssen nach metrischem
System erfolgen, Temperaturangaben nach Celsius, Dichtigkeits-
angaben als spezifische Gewichte angegeben sein.

§ 6. Die Beschreibungen müssen sich auf das zur Ve-
urtheilung des Patentgesuchs Gehörige beschränken, allgemeine
Erörterungen sind zu vermeiden. I m Uebrigen müssen die
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Beschreibungen so eingerichtet sein, wie sie sich bei Ertsteilung
des Patentes zur Veröffentlichung eignen. Am Schlüsse der-
selben sind die Patentansprüche näher, als es in, der Anmeldung
geschehen, zu bezeichnen.

§ 7. Die Beifügung von Modellen und Probestücken ist
erwünscht, sofern die Veranschaulichung der Erfindung, dadurch
erleichtert w i rd ; sie ist geboten, wenn ohnedies die Beurtheilung
des Patentgesuchs nicht mit Sicherheit erfolgen kann.

Berlin, den I I . Ju l i 1877.
Kaiserliches Patentamt.

2) Bekanntmachung.
(Patentblatt1877. S.9.

Die Kosten- Ulld Gebührenbeträge, welche nach Bestimmung
des Patentgesetzes vom 25. Ma i d. I . an unsere Kasse zu ent-
richten „sind, werden zweckmäßig nicht mit den Anschreiben,
sondern mittelst, Postanweisung unter der Adresse: „Kasse des
Kaiserlichen Patentamtes" eingesendet. Die Postanweisung muß
jedoch, wenn es sich um die Ertheilung eines Patentes handelt,
dm Namen des Patentsuchers und den Gegenstand der Anmel-
dung, in Beschwerdefällen den Namen des Beschwerdeführers
und die Beschwerdesache, in anderen Fällen den Namen des
Patentinhabers, den Gegenstand des Patentes und die Nummer,
welche dasselbe in der Patentrolle führt, ergeben. Empfangs-
bescheinigungen ertheilt die Kasse nur auf ausdrücklichen Wunsch;
die Portokosten hat in diesem Falle der Empfänger der Be-
scheinigung zu tragen.

Berlin, den 11. J u l i 1877.
Kaiserliches Patentamt.

3) Bekanntmachung.
(Patentblsstt 1877. ^H. 1.>

I n Gemäßheit des § 19 des Pmentgefetzes vom 25. Ma i
d. I . wird, yon dem Kaiserlichen Patentamt, ein amtliches Blatt
herausgeggbe.n werden, unter dem Ti tel :

„.Pate.ntblackt".
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Das Patentblatt ist für die durch das Patentgesetz vor-
geschriebenen Bekanntmachungen und Veröffentlichungen bestimmt.
Demgemäß finden darin Aufnahme: alle Bekanntmachungen über
die Anmeldung von Erfindungen behufs Erlangung eines Pa-
tentes, über die Versagung oder über die Ertheilung des
Patentes, über den Anfang, den Ablauf, das Erlöschen, die
Erklärung der Nichtigkeit und die Zurücknähme der Patente.

Die zur Ausführung des Patentgesetzes erlassenen Verord-
nungen und solche Beschlüsse oder Entscheidungen des Patent-
amtes selbst, welche von allgemeinem Interesse sind, sollen eben-
falls, durch das Patentblatt veröffentlicht werden.

Vorbehalten bleibt es außerdem, in einem nicht amtlichen
Theile wichtigere Vorgänge auf dem Gebiete des Patentwesens
mitzutheilen. Die Bekanntmachungen über die Anmeldung von
Erfindungen, über die Versagung, Ertheilung und über die
Dauer der Patente werden unter dem Namen „Patentliste"
zusammengestellt werden.

Neben dein Hauptblatte erscheinen in besonderen Heften,
welche je nach der Fertigstellung ausgegeben werden, unter der
Benennung „Patentschriften" die Zeichnungen und Beschrei-
bungen, auf Grund deren die Ertheilung der Patente erfolgt
ist. Die Bezugsbedingungen für die letzteren werden besonders
bekannt gemacht.

Der Verlag des Patentblattes ist der hiesigen Verlags-
handlung Carl Heymann's Verlag übertragen. Der Preis für
das Inland beträgt jährlich M. 12, für das erste Halbjahr bis'
Ende dieses Jahres M . 5.

Berlin, den 12. Jul i 1877.

Kaiserliches Patentamt.

4) Bekanntmachung.
(Patentblatt 1877. S. 13.)

Die durch das Patentgesetz vom 25. Mai 1877 § 19 an-
geordnete Veröffentlichung der Beschreibungen und Zeichnungen,
auf Grund deren die Ertheilung der Patente erfolgt ist, wird



xxxx
m besonderen neben dem Patentblatt erscheinenden Heften be-
wirkt werden, welche unter der Bezeichnung „Patentschriften"
ausgegeben werden. Für jedes Patent wird ein eigenes Heft
der Patentschriften erscheinen.

Zum Zwecke dieser Veröffentlichung werden die Patente
in die in der Alllage verzeichneten 89 Klassen getheilt.

Der Druck und die Versendung der Patentschriften ist der
Königlich Preußischen Staatsdruckerei übertragen, von
welcher dieselben unter folgenden Bedingungen zu beziehen sind.

Es werden Vorbestellungen angenommen, wobei das Heft
nnt 50 Pf. berechnet wird:

a) auf einzelne Klassen:

Die Bestellung ist schriftlich an die Königliche Staats-
druckerei in Berlin 8^V. Oramenstraße 94 zu richten
und muß enthalten.-

1. die vollständige Adresse des Bestellers,
2. die genaue Angabe derjenigen Klassen, deren Zu-

sendung erfolgen soll,
3. die Angabe des Datums, voll welchem ab die er-

schienenen Patentschriften gewünscht werden.
Gleichzeitig mit der Bestellung ist ein Betrag von

20 Mark, oder ein Vielfaches desselben all die Kasse der
Königlichen Staatsdruckerei einzusenden, worauf die Zu-
sendung der gewünschten Patentschriften so lange erfolgt,
bis die Einzahlung erschöpft ist.

b. auf 20 Exemplare einer bestimmten Patentschrift:
Die Bestellung ist innerhalb der ersten 14 Tage nach

Veröffentlichung der Ertheiluug des Patents im Reichs-
Anzeiger, schriftlich bei der Staatsdruckerei zu machen
und muß enthalten:

1. die vollständige Adresse des Bestellers,
2. die genaue Bezeichnung des Patents nach Nummer,

Namen und Gegenstand.
Gleichzeitig ist der Betrag von 10 Mark einzusenden.
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Formulare zu den Vorbestellungen nach Klassen sind für
das Reichs-Postaebiet in der Staatsdruckerei unentgeltlich zu
haben.

Alle an die Staatsdruckerei gerichteten Zuschriften und
Sendungen sind ausreichend zu frankiren.

Unfrankirte oder unzureichend frankirte Briefe 2c. werden
nicht angenommen.

Einzelne Exemplare werden, soweit die Druckaufläge reicht,
zum Preise von 1 Mark für das Heft abgegeben.

Bestellungen,' welche den obigen Bedingungen nicht ent-
sprechen, bleiben unberücksichtigt.

Berlin, den 30. August 1877.

Der Vorsitzende des Kaiserlichen Patentamts.

Patentklassen.
1. Aufbereitung von Erzen, Mineralien, Brennstoffen.

Abdampfen, siehe Salinenwesen, Zuckerfabrikation.
Alkalien, siehe Soda.
Appretur, siehe Bleichen.

2. Bäckerei.
3. Bekleidungs-Industrie, außer Nähmahschinen s. d.
4. Veleuchtungs-Gegenstände, vgl. Gasbereitung und

Fettindustrie. -
5. Bergbau, Brunnenbau, Tunnelbau, Gewinnung, För-

derung, Erd- und Gesteinbohren, Sprengen, außer
Sprengstoffe.

6. Bier, Branntwein, Wein, Essig, Hefe.
Billard, siehe Sport.

7. Blech-- und Drahterzeugung und Verarbeitung.
8. Bleichen, Färben, Zeugdruck und Appretur.
9. Borstenwaaren-Fabrikation, Bürsten, Besen, Pinsel.

Branntwein, siehe Bier.
10. Brennstoffe,Verkohlung,Verkokung Brikettfabrikation,

Mineralöl und Theerindustrie, vergl. Aufbereitung,
Fettindustrie, Gasbeleuchtung.

Brückenbau, siehe Eisenbahnbau.
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11. Buchbinderei, feine Lederarbeiten.
12. Chemische Apparate und Prozesse, nicht besonders

benannte.
Chirurgie, siehe Gesundheitspflege.
Conserven, siehe Nahrungsmittel.
Desinfection, siehe Gesundheitspflege.
Destilliravvarate, siehe Bier.

13. Dampfkessel nebst Ausrüstung.
14. Dampfmaschinen, außer Lokomotiven (siehe Eisen-

bahnbetrieb) und Schiffsmaschinen (siehe Schiffbau).
Draht, siehe Blech- und Draht-Erzeugung. '

15. Druckerei, Geräthe und Maschinen, Verfahrungs-
weisen:c., außer Zeugdruck (siehe Bleichen).

16. Düngerbereitung.
17. Eisbereitung und Aufbewahrung.
18. Eisenerzeugung.
19. Eisenbahn-, Straßen- und Brückenbau.
20. Eisenbahnbetrieb und Fahrzeuge.
21. Elektrische Apparate und Télégraphie.

Elfenbein, siehe Hörn.
Erdbohren, siehe Bergbau.
Erze, siehe Aufbereitung.
Essig, siehe Bier.

22. Farbstoffe, Firnisse, Lacke.
Fächer, siehe Hand- und Reisegeräth.
Färberei, siehe Bleichen.
Feilenhauerei, siehe Metallbearbeitung, mechanische.

23. Fettindustrie, Kerzen,Seife, Leuchtstoffe, vergl. Brenn-
stoffe.

Feuerlöschgeräthe, siehe Rettungswesen.

24. Feuerungsanlagen, Roste, Rauchverzehnmg, vergl.
Heizungsanlagen.

Fellerwerkerei, siehe Sprengstoffe.
Filzbereitung, siehe Hutfabrikation.
Firniß, siehe Farbstoffe.
Fischbein, siehe Hörn.
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Flachs, siehe Gespinnstfaser.
25. Flechtmaschinen, Stricknaschinen,!Posam«nüerwaaren-

fabrikation.
Fleischbearbeitung, siehe Schlächterei.
Förderung, siehe Bergbau.
Formerei, siehe Gießerei.
Galvanoplastik, siehe Metallbearbeitung, chemische.

26. Gasberei tung, -Beleuchtung und -Heizung.
Gaskraftmaschinen, siehe Luft- und Gaskraftmaschinen.

27. Gebläse, auch Lüftungsvorrichtungen.
28. Gerberei , Leimbereitung, Lederbearbeitung.

Geschosse, siehe Schußwaffen.
29. Gespinnstfassrn, Gewinnung und Zubereitung.

Gesteinbohren, siehe Bergbau.
30. Gesundheitspflege^ Chirurgie, Medicin, Pharmazie,

Désinfection.
Gewehre, siehe Schußwaffen.

31. Gießere i , Formerei.
GlKtten, siehe Bleichen.

32. Glas.
Gutta-Pertja, siehe Hörn.
Hähne, siehe Maschinenelemente.

33. Hand- und Reisegeräthe, Schirme, Stöcke, Fächer,
Koffer, Taschen.

34. Hauswirthschaft l iche 'Gerärhe, Möb< Wasch-
maschinen.

35. Hebezeuge, vergl. Bergbau.
36. Heizungsanlagen, vergl. Dampfkessel, Gasbereitung,

Feuerungsanlagm.
37. Hochbauwesen, äußerer und innerer Ausbau des

Hauses.
38. Holz, Erzeugnisse, Geräthe und Maschinen, vergl. Pa-

pierfabrikation.
39. H ö r n , Elfenbein, plastische Massen.
40. Hüttenwesen, außer Eisenerzeugung.

Hufbeschlag, siehe Pferdegeschirr.
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41. H u t f a b r i k a t i o n , auch Filzbereitung:
42. Ins t rumente für Messungen und Beobachtungen,

optische, physikalische, chemische, Zeicheninstrumente,
Kompasse, Zählwerke, Rechenmaschinen, Waagen 2c.

Iagdßeräthe, siehe Sport.
Kabel, siehe Seilerei.
Kanonen, siehe Schußwaffen.
Kautschuk, siehe Hörn.
Klöppeln/ siehe Flechtmaschinen.
Knöpfe, siehe Kurzwaaren, Hörn.
Koffer, siehe Hand- und Reisegeräthe.

43. Korbf lechterei Rohrflechterei.
Küchengeräth, siehe Hauswirthschaft.

44. Kurzwaaren, Knöpfe, Schnallen, Beschläge.
Lacke, siehe Farbstoffe.

45. Landwirthschaft l iche Geräthe, Vorrichtungen und
Maschinen.

Leder, siehe Gerberei, Buchbinderei, Sattlerei.
Leim, siehe Gerberei.
Leuchtstoffe, siehe Fettindustrie, Gasbeleuchtung.
Lokomotiven, siehe Eisenbahnbetrieb.

46. L u f t - und Gaskraftmaschinen.
Luftschifffahrt, siehe Sport.
Mähmaschinen, siehe landwirthschaftliche GerätHe.
Mangeln, siehe Bleichen, Hauswirthschaft.

47. Maschinenelemente.
Melasse, siehe Zucker.
Messer, siehe Schneidewerkzeuge.

48. Me ta l l bearbe i tung , chemische.
49. Me ta l l bea rbe i t ung , mechanische, Werkzeugmaschinen,

Werkzeuge.
Mineralöl, siehe Brennstoffe.
Möbel, siehe Hauswirthschaft.

50. M ü h l e n , Getreidemühlen,Zerkleinerungsmaschinen aller
Art.

51 . Musikalische Inst rumente.
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Nachtstühle, siehe Hauswirthschaft.
Nadeln, siehe Blech- und Drahterzmgung.

52. Nähmaschinen.
53. Nahrungsmi t te l , Aufbewahrung und Zubereitung.

Optische Instrumente, siehe Instrumente.
54. Papiererzeugnisse, auch Buchbinderei.
55. Pap ie r f ab r i ka t i on .
56. Pferdegeschirr.

Pharmazie, siehe Gesundheitspflege.
57. Photographie.

Physikalische Apparate, siehe Instrumente.
Plattirung, siehe Blech- und Dratherzeugung.
Pochwerke, siehe Mühlen, Aufbereitung.
Poliren, siehe Schleifen.
Posammtierwaaren, siehe Flechtmaschinen.
Pottasche, sieho Soda.

58. Pressen, nicht besonders genannte.
59. Pumpen, Wasserhebewerke, vergl. Gebläse.

Rechenmaschinen, siehe Instrumente.
Reepschlägerei, siehe Seilerei.

60. Regulatoren für Kraftmaschinen.
Reisegeräth, siehe Hand- und Reisegeräthe.

61. Rettungswesen, Geräthe, Maschinen, Vorrichtungen
Roste, siehe Feuerungsanlagen.

62. Salinenwesen.
63. Sa t t l e re i und Wagenbau, außer Eisenbahnwagenbar

(siehe Eisenbahnbetrieb).
64. Schankgeräthschaften, Flafchenverschlüsse> Getränk

pumpen, Spülvorrichtungen:c.
Scheeren, siehe Schneidwerkzeuge.
Schießpulver, siehe Sprengstoffe.

65. Schi f fbau und Schisssbetrieb, Schisssdamvfmaschiner
Schirme, siehe Hand- und Reisegeräth.

66. Schlächterei und Fleischbearbeitung.
67. Schleifen und Poliren.

Schleußen, siehe Wasserbau.
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Schlichten, siehe Bleichen.
Schlittschuhe, siehe Sport.

68. Schlosserei, Erzeugnisse und Gerüche.
Schmiederei, fiche Metallbearbeitung, mechanische.

69. Schneidwerkzeuge, Messer, Scheeren, Hacken, Aexte,
Hieb- und Stichwaffen.

70. Schreib- und Zeichenmaterinlaen.
71. Schuhwerk, Erzeugnisse, Geräthe und Maschinen.
72. Schußwaffen, Kanonen, Gewehre, Geschosse.
73. Se i le re i , Neepschlägerei, auch Telegraphenkabel.
74. Signalmesen, vergl. Eisenbahnbetrieb.
75. Sodu , Portasche und Alkalien.

Spiele, siehe Sport.
76. Sp innere i .

Spitzenfabrikation, siehe Flechtmaschinen.
77. S p o r t , Spiele, Turnerei, Schlittschuhe, Jagd und

Fischerei, Luftschifffahrt.
78. Sprengstoffe, Zündwaaren, Feuerwerkerei.

Stampfwerke, siehe Mühlen.
Stärke, siehe Zucker.
Stöcke, siehe Hand- und Reisegeräth.
Straßenreiuigung, siehe Eisenbahn--, Brücken» und

Straßenbau.
79. Tabak.

Theer, siehe Brennstoffe.
80. Thonwaaren- , Stein-, Cementindustrie.

Torf, siehe Brennstoffe.
Torpedo, siehe Sprengstoffe.

81. Transportwesen, nicht besonders benannt, vergl.
Eisenbahnbetrieb, Schiffsbetrieb.

82. Trocke«Vorrichtungen, Darren.
Turbinen, siehe Wind- und Wasserkraftmaschinen.
Turngeräthe, siehe Sport.

83. Uhren.
Ventilator, siehe Gebläse.
Ventile, siehe Maschinenelemente.



Waagen, siehe Instrumente.
Waffen, siehe Schußwaffen, Schneidwerkzeuge.
Wagenban, siehe Sattlerei.

84. Wasserbau,Fluß-,See-,Hafen-, Schleußen-,Marschbau.
Wasserhebewerke, siehe Punzen.

85. Wasser le i tung, auch Bäder, Abtritte, Kanalisation.
Wasserräder, Wassersäulenmaschinen, siehe Wind-, und

Wasserkraftmaschinen.
86. Weberei.
87. Werkzeuge und Geräthe, nicht besonders genannte.
88. W i n d - und Wasserkraftmaschinen.

Wurfräder, siehe Pumpen.
Zählwerke, siehe Instrumente.
Zerkleinerungsmaschinen, siehe Mühlen.

89. Zucker- und S tä rke fabr ika t ion .

5) Bekanntmachung.
(Patentblatt 1877. S. 47.)

Bei Einreichimg von Patentgesuchen auf Hand- und Faust-
feuerwaffen (Gewehre, Flinten, Karabiner, Pistolen, Revolver)
ist außer den bestimmungsgemäß erforderlichen Beschreibungen
und Zeichnungen stets ein Modell oder eine wirkliche Aus-
führung des zur Patentirung vorgelegten Gegenstandes dem
Kaiserlichen Patentamte einzusenden. I m Falle der Ertheilung
des Patentes wird das zugehörige Modell .oder Probestück nicht
zurückgegeben.

Berlin, den 12. September 1877.
Der. Vorsitzende des Kaiserlichen Patentamts.

6) Bekanntmachung.
Hatentbltltt W77. S. 19.)

Bei Anträgen aus. Ertheilung eines Patents nach Maß-
gabe t»es Patentgesetzes vom 25. Ma i 1«77 (Reichsgesetzblatt
Seite 591) für eine Erfindung, welche durch ein auf Grund
landesgesetzlicher Bestimmungen bestehendes Patent geschützt ist,
Hut der Antragsteller das letztere dem Kaiserlichen Patentamt
in der Originalausfertigung einzureichen.



XXXXVII I

Hat der ursprüngliche Inhaber eines solchen Landespatents
seine Rechte aus demselben einem Andern abgetreten, so ist von
diesem, wenn er die Ertheilung eines Patents nach Maßgabe
des angeführten Gesetzes beantragt, außer der erwähnten
Originalausfertigung auch die Abtretungsurkunde vorzulegen.
Die letztere wird nur dann als beweiskräftig angenommen,
wenn sie gerichtlich oder notariell oder von einem Kaiserlichen
Consul beglaubigt ist.

Berlin, den 16. September 1877.

Der Vorsitzende des Kaiserlichen Patentamts.

7) Bekanntmachung.
(Patentblatt 1877. S. 21.)

Die auf Grund des französischen Gesetzes über die Er-
findungspatente vom 5. Jul i 1844 bei dem Kaiserlichen Ober-
vräfidium zu Straßburg aufbewahrten Beschreibungen und
Zeichnungen zu den in Elsaß-Lothringen patentirten Erfindungen
dürfen nicht versandt werden. Die Inhaber dortiger Erfindungs-
patente haben daher, wenn sie deren Umwandlung in Reichs-
patente beantragen, ihrerseits ein Exemplar jener Beschreibungen
und Zeichnungen dem Kaiserlichen Patentamt einzureichen, um
dasselbe in den Stand zu setzen, die Übereinstimmung der das
Umwandlungsgesuch begründenden Patentschriften mit den Unter-
lagen der Landespatente zu konstatiren. I n Elsaß-Lothringen
wären die Patentsucher gehalten, ihren Anträgen Beschreibungen
und Zeichnungen in äupio in der gehörigen Form und völlig
übereinstimmend beizufügen. Die beiden Exemplare wurden so-
dann auf dem Bureau des Oberpräsidiums auf die genaueste
Übereinstimmung geprüft und verglichen. Erst wenn dies ge-
schehen und nicht übereinstimmende Schriften oder Zeichnungen
vom Antragsteller durch vorschriftsmäßige ersetzt waren, wurde
das eine Exemplar der im Oberpräsidium beruhenden Samm-
lung einverleibt, das andere Exemplar als Anlage zu der
Patentausfertigung mit^ dieser verbunden, mit dem Vermerk
der Übereinstimmung versehen, bei mehreren Bogen auch, amt-
lich geheftet.



Die Besitzer elsaß-lothringifcher Patente, welche jetzt deren
Ausdehnung auf das Reich beantragen, sind daher in der Lage,
die Vorlegung der angegebenen Schriften und Zeichnungen ohne
Weiteres zu bewirken.

Die zu den in anderen Deutschen Staaten ertheilten Pa-
tenten gehörigen Beschreibungen und Zeichnungen werden da-
gegen dem Kaiserlichen Patentamt von den betheiligten Landes-
behörden mitgetheilt.

Berlin, den 20. September 1877.
Der Vorsitzende des Kaiserlichen Patentamts.

8) Bekanntmachung.
(Patentblatt 1877 S. 27).

Bei Berathung des Patentgesetzes ist mehrfach in Anreguug
gebracht: es möchte eine Bestimmung in das Patentgesetz selbst
aufgenommen werden, nach welcher jeder Patentinhaber ver^
pflichtet sein sollte, den in Deutschland patentirten Gegenstand
auch als solchen zu bezeichnen. Wiederholte Erwägungen ließen
es unthunlich erscheinen, einen derartigen gesetzlichen Zwang
einzuführen. Die Tendsnz, für eine bestimmte Erkennbarkeit
der Patentgegenstände Sorge zu tragen, wurde aber vielfach
anerkannt uud man hielt es für gut, daß die Erfinder deutsche
Patente als solche in den Verkehr bringen. Nach Erscheinen
des Gesetzes ist derselbe Gedanke wieder aufgenommen und hat
mannigfache Zustimmung gefunden. Sol l derselbe in wirksamer
Weise znr Ausführung gelangen, fo muß die Bezeichnung
deutscher Patente eine gleichmäßige sein, sie muß auch in abge-
kürzter Form geeignet sein, die Verwechselung mit den Patenten
anderer Länder auszuschließen.- Es wird hiernach nach Be-
rathung im Plenum des Patentamts den Patentinhabern die
Aneignung folgender Bezeichnung empfohlen:

Deutsches Reich. Patent.
oder

D. R. P.
in beiden Fällen unter Beifügung des Datums, mit welchem
die Patentdauer begonnen hat.

Kohler, Patentrecht. D



Die Bezeichnung würde auf den Patentgegenständen selbst,
wenn dies nicht möglich, auf der Umhüllung anzu-

bringen sein.
Berlin, den 9. October 1877.

Der Vorsitzende des Kaiserlichen Patentamts.

9) Bekanntmachung.
(Patentblatt 1877 S. 39.)

Die Bekanntmachung vom 30. August d. I . (Patentblatt
Nr. 2)̂  enthält die Aufforderung, Vorbestellungen auf bestimmte
Patentschriften innerhalb der ersten 14 Tage nach Veröffent-
lichung der Ertheilung des Patents im Reichsanzeiger schriftlich
bei der Staatsdruckerei zu machen.

Diese Aufforderung bezieht sich zunächst auf die Bestellung
Aner größeren Anzahl von Exemplaren einer bestimmten Patent-
schrift und ist ergangen, um die Höhe der zu druckenden Auf-
läge bemessen zu können; es ist indessen nicht ausgeschlossen,
baß auch nach Ablauf der 14 Tage eingehende Bestellungen
Berücksichtigung finden, soweit der vorhandene Vorrath dies
Mattet .

Die Veröffentlichung der. Patent-Anmeldungen giebt noch
^eine Gewähr, daß ein Patent ertheilt wird, jedenfalls kann
d̂ie Ertheilung und deren Bekanntmachung, so wie der Druck

'der Patentschriften erst längere Zeit nach Veröffentlichung der
Anmeldung erfolgen. Bestellungen auf Patentschriften können
oäher keine Berücksichtigung finden, wenn sie zu einer Zeit ein-
gehen, zu welcher nur erst die Anmeldungen veröffentlicht sind.
Die mit solchen vorzeitigen .Anmeldungen eingezahlten Gelder
Müssen vielmehr zurückgewiesen, beziehentlich zurückgesandt werden.
'.'^ Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam, daß für alle Zah-
lungen in Patentangelegenheiten nur die gesetzlichen Zahlungs-
mittel zulässig, also Postfreimarken:c. ausgeschlossen sind.

Berlin, den 24. October 1877.
Der Vorsitzende des Kaiserlichen Patentamts.



10) Bekanntmachung.
(Patentblatt 1877 S. 61.)

Nach § 22 des Patentgesetzes vom 25. Mai d. I . hat die
Bekanntmachung der Anmeldung einer Erfindung zu erfolgen,
wenn bei der ersten Prüfung die Ertheilung eines Patentes
nicht für ausgeschlossen erachtet wird. Die Bekanntmachung
der Anmeldung geschieht in der Weise, daß der Name des
Patentsuchers und der wesentliche Inhalt des in seiner Anmel-
dung enthaltenen Antrages durch den Reichsanzeiger und das
Patentblatt ein Mal veröffentlicht wird (M 23, 19). „Gleich-
Zeitig ist die Anmeldung mit sämmtlichen Beilagen bei dem
Patentamte zur Ginsicht für Jedermann auszulegen." Diese
Gestattung der Einsicht hat, wie § 24 ergiebt, den Zweck: die
Erhebung von Einsprüchen gegen die Ertheilung des Patents
zu ermöglichen. So wünschenswerth es im Interesse einer
Durchführung der Prinzipien des Gesetzes und einer ordnungs-
mäßigen Gestaltung des Patentwesens ist, daß von dieser
Befugniß ein ergiebiger Gebrauch gemacht wird, so nothwendig
erscheint der Ausschluß eines Mißbrauchs. Der gesetzmäßige
Gebrauch bedingt die Einsicht nur in soweit, als solche für die
Feststellung, ob Ursache zur Erhebung seines Einspruchs vor-
handen ist, und für die Begründung des letzteren erforderlich
ist. Der Mißbrauch zu Schaden des Patentsuchers tritt ein,
wenn ein Dritter sich den Inhalt der Anmeldung und der
Beilagen derselben aneignet, Beschreibung und Zeichnungen
anderweit unbefugt veröffentlicht werden, überhaupt die durch
die Einsicht gewonnene Kenntniß zu einem anderen, als dem
Vorbezeichneten Zweck verwerthet wird. Insbesondere läuft der
Pätentsucher in solchem Falle Gefahr, daß seine Erfindung un-
berechtigter Weise vorzeitig benutzt und daß durch unbefugte
Veröffentlichung in Druckschriften die Erlangung eines Patentes
im Auslande beeinträchtigt wird.

Es kann erwartet werden, daß diese Aufklärung zur Be-
seitigung bereits eingetretener Mißbräuche dienen wird. Zu
größerer Sicherung dieses Erfolges wird, vorbehaltlich weiterer
Maßnahmen, bestimmt



1. Die Einsichtnahme voll der Anmeldung einer Erfindung
und von den Beilagen derselben hat sich auf die
Prüfung zu beschränken, ob die Anmeldung Anlaß zur
Erhebung eines Einspruchs bietet.

2. Die Entnahme von Abschriften der Beschreibungen
und von Copien der Zeichnungen, sowie jedes Durch-
zeichnen ist untersagt.

3. Zeichenbretter, Schienen, Reißzeuge oder sonstige Hülfs-
mittel, welche solche Entnahme erleichtern, werden in
den Geschäftsräumen des Patentamts nicht zugelassen.

4. Nur die Aufzeichnung kurzer Notizen oder Skizzen
wird für statthaft erachtet und darf hierzu nur ein
Bleistift benutzt werden. Ausgeschlossen ist jede steno-
graphische Aufzeichnung.

5. Wer diesen Bestimmungen zuwiderhandelt, hat die
Versagung weiterer Einsichtnahme und die Zurückbe-
haltung der unzulässigen Aufzeichnungen zu. gewär-
tigen.

6. Sollte in einzelnen Fällen die so begrenzte Einsicht-
nahme nicht» ausreichend erscheinen, so ist in Gemäß-
heit des § 18 der Allerhöchsten Verordnung vom
18. Juni d. I . die Ertheilung von Abschriften und
Auszügen gegen Einzahlung der Kosten bei dem Patent-
amt zu beantragen.

Berlin, den 13. November 1877.
Der Vorsitzende des Kaiserlichen Patentamts.

11. Bekanntmachung.
(Patentblatt 1877 S. 83.)

Der Bundesrath hat in feiner Sitzung vom 8. Octoöer
d. I s . beschlossen:

die Bundesregierungen seien zu ersuchen, anzuordnen, daß
im amtlichen Verkehr, sowie bei dem Unterricht in den
öffentlichen Lehranstalten die in der nachfolgenden Zusam-
menstellung aufgeführten abgekürzten Bezeichnungen der
Maaße und Gewichte unter Beobachtung der beigefügten
Regeln, ausschließlich in Anwendung gebracht werden.



Zusammenstellung der abgekürzten Maaß- und
Gewichtsbezeichnungen.

^. Längenmaaße:
Kilometer km
Meter in
Centimeter om
Millimeter mm

V. Flächenmaaße:
Q u a d r a t k i l o m e t e r . . . . . ^ k m
Hektar . . . . . . . . ka
A r a
Quadratmeter y m
Quadratcent imeter . . . . ^ou i
Quadra tm i l l ime te r . . . . y m m

(!. K ö r p e r m a a ß e :
Kubikmeter . . . . . . obm
Hektol i ter b !
L i te r 1
Kubikcentimeter oom
Kub ikm i l l ime te r , o m m

v. Gewichte:
Tonne . . t
Kilogramm - ^F
Gramm . . . . . . . . F
Mill igramm NF

1. Den Buchstaben werden Schlußpunkte nicht beigefügt.
2. Die Buchstaben werden an das Ende der vollständigen

Zahlenausdrücke — nicht über das Dezimalkomma der-
selben — gesetzt, also 5,37 m, — nicht 5 " , 37 und
nicht 5 m. 37 om —,

3. Zur Trennung der Einerstellen von den Dezimalstellen
dient das Komma, — nicht der Punkt —. Sonst
ist das Komma bei Maaß- und Gewichtszahlen nicht



anzuwenden, insbesondere nicht zur Abtheilüng mehr-
stelliger Zahlenausdrücke. Solche Abtheilung ist durch
Anordnung der Zahlen in Gruppen zu je 3 Ziffern,
vom Komma aus gerechnet, mit angemessenem Zwi-
schenraum zwischen den Gruppen zu bewirken.

Demgemäß wird bei den Veröffentlichungen in dem Pa-
tentblatt und in den zugehörigen Patentschriften verfahren
werden. Es ergeht die Aufforderung, auch bei der Anmeldung
von Erfindungen in den Beschreibungen und Zeichnungen sich
der oben mitgetheilten abgekürzten Bezeichnungen zu bedienen.

Berlin, den 12. December 1877.

Kaiserliches Patentamt.

12. Bekanntmachung.
(Patentblatt 1877 S. 87.)

Es sind wiederholt Uebelstände dadurch entstanden, daß in
den an das unterzeichnete Patentamt gerichteten Eingaben die
Namen der Patentsucher u. s. w. nicht deutlich geschrieben
sind. Bei der Adressirung der ergehenden Bescheide entstehen
Irrungen, und in verhältnißmäßig nicht seltenen Fällen sind
aus jener Ursache Berichtigungen der in dem Reichs-Anzeiger
und dem Patentblatt erfolgten Anmeldungen der Erfindungen
nöthig geworden. Die Vetheiligten werden daher dringend
ersucht, in allen hierher gelangenden Schriftstücken ihre Namen
so erkennbar zu machen, daß ein Mißverständniß ausgeschlossen
wird. Zur Sicherung, namentlich wenn die gewohnte Unter-
schrift nicht klar leserlich, ist, wird es dienen, wenn der Name
auf der ersten Seite der Eingabe links oben noch besonders in
deutlicher Weise vermerkt wird.

Berlin, den 18. Dezember 1877.

Kaiserliches Patentamt.

13. Nach einer Kundmachung im amtlichen Theile des
Patentblatts vom 3./1 1878 (Patentbl. S. 2) enthalten die
Patenturkunden auf der dekorativ gestalteten Vorderseite des



Titelblatts den Namen des Patentinhabers, den Gegenstand
des Patents, den Anfang der Dauer desselben, den Hinweis
auf das Patentgefetz. Bei Patenten auf Erfindungen, welchê
bereits durch Landespatente geschützt waren, wird zugleich diê
längstmögliche Dauer derselben angegeben. Auf der Rückseite
des Titelblatts steht Folgendes:

„Die Dauer des Patentes ist 15 Jahre. Sie ist kurzes
bei Patenten für eine Erfindung/welche bereits durch Landes
patent geschützt war, weil auf die fünfzehnjährige Dauer d'U
Zeit in Anrechnung gebracht wird, während deren die Erfind
ung nach dem ältesten der Landespatente bereits geschützt war.

Das Patent erlischt schon vorher, wenn der Patentinhaber
auf dasselbe verzichtet oder wenn die Gebühren^ nicht spätestens
3 Monate nach der Fälligkeit gezahlt werden.

Außerdem kann das Patent in Gemäßheit der §§ 10 un8
11 des Patentgesetzes für nichtig erklärt oder zurückgenommen
werden."

Die entsprechende Patentschrift wird angeheftet.

Beigegeben wird bei Zufertigung der Patenturkunde fol-
gende Mittheilung:

„Die beifolgende Patent-Urkunde erhalten Sie in Ausk
führung des Ihnen bereits eröffneten Beschlusses des Patent?
amtes, durch welchen Ihnen ein Patent auf den in derUrkmttH
bezeichneten Gegenstand zuerkannt worden ist.

Sie werden bei dieser Gelegenheit auf die VestimnmM
im § 8 des Patentgesetzes vom 25. Mai 1877 über die. jähr^
lichen Gebührenzahlungen aufmerksam gemacht.

Die Bestimmung lautet:

§ 8. Für jedes Patent ist bei der Ertheilung in6
Gebühr von 30 Mark zu entrichten. >nĉ

Mit Ausnahme der Zusatzpatente (§ 7) ist außeioM
für jedes Patent mit Beginn des zweiten und jed'en fol-
genden Jahres der Dauer eine Gebühr zu entrichten^
welche das erste Mal 50 Mark beträgt und weiterhin
jedes Jahr um 50 Mark steigt.



Wenn eine Gebührenzahlung nicht spätestens binnen drei
Monaten nach der Fälligkeit bei unserer Kasse eingeht, so er-
lischt das Patent, ohne daß. wir in her Lage sind, diese gesetz-
liche Folge rückgängig zu machen.

Es ist daher für jeden Patentinhaber von großer Wich-
tigkeit, den jährlichen Fälligkeitstermin genau im Auge zu
behalten. Fälligkeitstermin ist nicht der Beginn des Kalender-
jahres, sondern der Beginn des Patentjahres. Das- Patentjahr
läuft von dem Anfangslage des Patentes; der Tag ist in der
Patent-Urkunde angegeben.

Ist jedoch die Erfindung bereits durch Landespatent ge-
schützt gewesen, so läuft das Patentjahr von dem Tage, mit
welchem die Erfindung zuerst einen Patentschutz erlangt hat.
Es wird vorausgesetzt, daß der Patentinhaber über die be-
stehenden Landespatente, namentlich das älteste derselben, dem
Patentamt genaue Angaben gemacht hat. Sofern dies nicht
geschehen ist, wird der Patentinhaber sich die daraus entstehen-
den Folgen selbst zuzuschreiben haben.

Kaiserliches Patentamt."

Schon bei Mittheilung des Beschlusses des Patentamtes,
welcher die Eriheilung des Patentes ausspricht, soll der Patent-
sucher unter Anschluß eines Verzeichnisses der Patentklassen
folgende Nachricht erhalten:

. „Nachdem Ihnen durch Beschluß des kaiserlichen Patent«
amtes ein Patent ertheilt worden ist, werden Sie darauf auf-
merksam gemacht, daß Sie nach der Bekanntmachung vom
30. August 1877 (Reichs-Anzeiger Nr. 213, Patentblatt Nr. 2)
von der hiesigen Königlich Preußischen Stnatsdruckerei (Berlin
8.̂ V., Oranienstraße 94) Abdrücke der zu Ihrem Patent ge-
hörigen Beschreibung und Zeichnungen (Patentschriften) in
größerer Zahl beziehen.können. Um den Bedarf übersehen zu
können; ist die betreffende Bestellung innerhalb der ersten 14
Tage bei der Staatsdruckerei zu machen.

Eine spätere Bestellung kann nur nach Maßgabe des dann
etwa noch vorhandenen Vorraths erfolgen.



Der Preis für 20 Exemplare einer Patentschrift beträgt
10 Mark, also für 40 Exemplare 20 Mark u. s. w., während
einzelne Exemplare derselben 1 Mark kosten.

Die Geldbeträge sind in den gesetzlichen Zahlungsmitteln,
also mit Ausschluß von Postfreimarken :c., gleichzeitig mit der
Bestellung an die Staatsdruckerei-Kasse portofrei einzuzahlen."

14. Bekanntmachung.

(Patentblatt 1878 S.'9.)

I n den. beim Kaiserlichen Patentamte einlaufenden Pa-
tent-Beschreibungen werden häufig zur Erläuterung chemischer
Vorgänge oder an Stelle direkter Gewichts-Angaben Symbole
von Elementen und Formeln von Verödungen benutzt, und
zwar bedienen sich die Patentsucher theils der älteren Schreib-
weise (Alte Atomgewichts-Symbole und Aequivalent-Formeln),
theils der neueren, jetzt ziemlich allgemein üblichen (Neue
Atomgewichts-Symbole und Molecular-Formeln).

Da bei Veröffentlichung der Patentschriften eine gleich-
förmige chemische Bezeichnungsweise wünschenswerth erscheint,
werden die Patentsucher hierdurch ersucht, sich in den Be-
schreibungen der neueren Atomgewichts-Symbole und der Mole-
cular-Formeln zu bedienen.

Verlin, den 9. Januar 1878.

Kaiserliches Patentamt.



V.
Nebereinkunft der zum Zoll- und Aandels-Merewe ver-
bundenen Regierungen wegen Grtheilung von Orfiu-

dnngspatenten und Kriv i legien, vom
21, September 1842.")

Zur Ausführung des bei dem Abschlüsse der Zollvereini-
gungsverträge niedergelegten Vorbehalts einer weiteren Verein-
barung über die Annahme gemeinschaftlicher Grundsätze hin-
sichtlich, der Erfindungspatente und Privilegien ist von den
zum Zoll- und Handelsvereine verbundenen Regierungen für
die Dauer des Zoll- nnd Handelsvereins nachstehende Ueberein-
kunft wegen Ertheilung von. Erfindungspatenten und Privi-
legien unter dem 2). September 1842 verabredet und ge-
schlossen worden:

Es bleibt zwar im Allgemeinen einem jeden Vereinsstaate
vorbehalten, über die Ertheilung von Patenten oder Privilegien
zur ausschließlichen Benutzung neuer Erfindungen im Gebiete
der Industrie, es möge von einem Privilegium für eine in-
ländische Erfindung (Erfindungspatent) oder von einem Privi-
legium für die Übertragung einer ausländischen Erfindung
(Einführungspatent) sich handeln, nach seinem Ermessen zu be-
schließen und die ihm geeignet scheinenden Vorschriften zu
treffen; die sämmtlichen Vereinsstaaten verständigen sich jedoch,
um einesteils die aus dergleichen Privilegien hervorgehenden
Beschränkungen der Freiheit des Verkehrs unter den Vereins-
staaten möglichst zu beseitigen, anderntheils eine Gleichmäßig-
keit in den wesentlichen Punkten zu erreichen, in Folge des bei
Eingehung der Zollvereinigungsverträge gemachten Vorbehalts

*) Dieselbe folgt hier wegen des transitorifchen Patentrechts. Vgl. auch
Art. 21 des Zollveremsvertrages vom 8./7 1867.



allerseits dahin, die nachfolgenden Grundsätze über das Patent-
wesen zur Ausführung zu bringen.

I. Es sollen Patente überall nur für solche Gegenstände
ertheilt werden, welche wirklich neu und eigenthümlich sind.
Die Ertheilung eines Patents darf mithin nicht stattfinden für
Gegenstände, welche vor. dem Tage der Ertheilung des Patents
innerhalb des Vereinsgebiets schon ausgeführt, gangbar, oder
auf irgend eine Weise bekannt waren; insbesondere bleibt die-
selbe ausgeschlossen bei allen Gegenständen, die bereits in öffent-
lichen Werken des I n - oder Auslandes, sie mögen in der
deutschen oder in einer fremden Sprache geschrieben sein, der-
gestalt durch Beschreibung oder Zeichnung dargestellt sind, daß
danach deren ' Ausführung durch jeden Sachverständigen er-
folgen kann.

Die Beurtheilung der Neuheit und Eigenthümlichkeit des
zu patentirenoen Gegenstandes bleibt dem Ermessen einer jeden
Regierung überlassen.

Für eine Sache, welche als eine Erfindung eines vereins-
lä'ndischen Unterthans anerkannt uftd zu Gunsten des letzteren
bereits in einem Vereinsstaate vatentirt worden ist, soll außer
jenem Erfinder selbst, oder dessen Rechtsnachfolger, Niemandem
ein Patent in einem andern Vereinsstaate ertheilt werden.

II. Unter den im Artikel I . ausgedrückten Voraussetzungen
kann auf die Verbesserung eines schon bekannten oder eines
bereits vatentirten Gegellstandes ein Patent gleichfalls ertheilt
werden, sofern die angebrachte Aenderung etwas Neues und
Eigenthttmliches ausmacht; es wird jedoch durch ein solches
Patent in dem Fal l , wenn die Verbesserung einen bereits pa-
tentirten Gegenstand betrifft, das für diesen letzteren ertheilte
Patent nicht beeinträchtigt, vielmehr muß das Recht zur M i t -
benutzung des ursprünglich vatentirten Gegenstandes besonders
erworben werden.

H I . Die Ertheilung eines Patents darf fortan niemals
ein Recht begründen:



a, die Einfuhr solcher Gegenständê  welche mit dem pa-
tentirten übereinstimmen, oder

d. den Verkauf und Absatz derselben zu verbieten oder zu
beschränken.

Ebensowenig darf dadurch dem Patentinhaber ein
Recht beigelegt werden.

o. den Ge- oder Verbrauch von dergleichen Gegenständen,
wenn solche nicht von ihm bezogen oder mit seiner Zu-
stimmung anderweitig angeschafft siud, zu untersagen,

mit alleiniger Ausnahme des Falles:

wenn von Maschinen und Werkzeugen für die Fabrikation
und den Gewerbebetrieb, nicht aber von allgemeinen,
zum Ge- und Verbrauche des größeren Publikums be-
stimmten Handelsartikeln die Rede ist.

IV. Dagegen bleibt es jeder Vereinsregierung überlassen,
durch Ertheilnng eines Patentes innerhalb ihres Gebiets dem
Patentinhaber:

1) ein Recht zur ausschließlichen Anfertigung oder Aus-
führung des in Rede stehenden Gegenstandes

zu gewähren.
Ingleichen bleibt es jeder Regierung anheimgestellt, inner-

halb ihres Gebietes.dem Patentinhaber

2) das Recht zu ertheilen,
a. eine neue Fadrikationsmethode,

oder

d. neue Maschinell oder Werkzeuge für die Fabrikation
in der Art ausschließlich anzuwenden, daß er berechtigt
ist, allen denjenigen die Benutzung der patentirten Me-
thode oder den Gebrauch des patentirten Gegenstandes
zu untersagen, welche das Recht dazu nicht von ihm
erworben, oder den patentirten Gegenstand nicht von
ihm bezogen haben.

V. Es sollen in jedem Vereinsstaate die Unterthanen der
übrigen Vereinsstaaten sowohl in Betreff, der Verleihung von



Patenten, als auch hinsichtlich des Schutzes für die durch die
Patentertheilung begründeten Befugnisse, den eigenen Unter-
thanen gleich behandelt werden.

Die in einem Staate erfolgte Patentertheilung soll jedoch
keineswegs als eine Rücksicht geltend gemacht werden dürfen,
aus welcher nun auch in andern Vereinsstaaten ein Patent
auf denselben Gegenstand nicht zu versagen wäre. Die Ent-
scheidung der Frage, ob ein Gegenstand zur Patentertheilung
geeignet sei oder nicht, bleibt vielmehr innerhalb der gemein-
sam vereinbarten Grenzen dem freien Ermessen jedes einzelnen
Staates nach den von ihm für räthlich befundenen Grund-
sätzen vorbehalten, ohne daß diesem Ermessen durch die Vor-
gänge in andern Vereinsstaaten vorgegriffen werden darf. Die
Gewährung eines Patents begreift ferner für den Unterthan
eines andern Vereinsstaates die Befugniß zur felbstständigen
Niederlassung und Ausübung des Gewerbes, in welches der
vatentirte Gegenstand einschlägt, nicht in sich; vielmehr ist die
Vefugniß hierzu nach Maßgabe der Verfassung jedes Staates
besonders zu erwerben.,

V I . Wenn nach Ertheilung eines Patents der Nachweis
geführt wird, das die Voraussetzung der Neuheit und Eigen-
thümlichkeit nicht gegründet gewesen sei, so soll dasselbe sofort
zurückgenommen werden. I n solchen Fällen, wo der. patentirte
Gegenstand zwar Einzelnen schon früher bekannt gewesen, von
diesen jedoch geheim gehalten worden ist, bleibt das Patent,
soweit dessen Aufhebung nicht etwa durch anderweite Umstände
bedingt wird, zwar bei Kräften, jedoch gegen die gedachten
Personen ohne Wirkung.

V U . Die Ertheilung eines Patentes in einem Vereins-
staate ist sogleich mit allgemeiner Bezeichnung des Gegenstandes,
des Namens und Wohnortes des Patentinhabers, sowie der
Dauer des Patents in den zu amtlichen Mittheilungen be-
stimmten Blättern öffentlich zu verkünden.



I n gleicher Art ist auch die Prolongation eines Patents
oder die Zurücknahme desselben vor Ablauf des ursprünglich
bestimmten Zeitraums öffentlich bekannt zu machen.

V I I I . Die sämmtlichen Vereinsregierungen werden sich
nach dem Ablaufe, jedes Jahres vollständige Verzeichnisse der
im Laufe desselben ertheilten Patente gegenseitig mittheilen.
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Zweiter Theil.

Formelles Patentrecht.
H. Patcutbchörde.

I.' Al lgemeine Charact^eristik der Patentbehörde.

Patentamt eine auf Gesetz beruhende Reichsbehörde Nr.. 235—237, eine
einheitliche, gegliederte Behörde Nr. 238.239, unter Beaufsichtigung des Reichs-
kanzlers Nr. 239», eine richterliche Behörde des öffentl. Rechts Nr. 240, eine
Rechtspolizeibehörde des öffentl. Rechte Nr. 241, eine Rcchtspolizeibehörde des
privaten Rechts Nr. 242, ein Finanzorgan Nr. 243. Folgerungen aus dieser
Stellung Nr. 244.

I I . D ie Beamten der Patentbehörde.

Die Mitglieder sind Beamte und zwar Rcichsbeamte Nr. 245. 246.
Voraussetzungen der Bcamtung Nr. 247. Anstellung Nr. 248. 249. Pflichten
der Beamten, Pflicht zur Function. Fälle, wo er die Function verweigern
kann oder muß. Pflicht der Treue. Pflicht bezüglich des außerdienstlichen
Verhaltens Nr. 250 bis ^260. Rechte der Beamten Nr. 261—264. Lösung,
des Beamtenverhältnisses Nr. 266. Kassenbeamte Nr. 267.

U I . D ie .Abthe i lungen (Senate und Mi tg l iedergruppen) des
Patentamtes.

Abtheilung in Senate und Mitgliedergruppen im Allgemeinen No. 268.
269. Senate zur Patentertheilung, staatsrechtliche und instructuelle Voraus-
setzungen Nr. 270—275. Mitglieder Nr. 276—278. Nichtigerklärungs- unk
Revocationssenat Nr. 279—282. Senat für andere Angelegenheiten Nr. 233.

IV. Geschäftsbehandlung des Patentamtes i m Al lgemeinen.

Allgemeines Nr. 284. Normativbestimmungen Nr. 265. 286. Décrète
des Patentamtes, Remedur gegen dieselbe,: Nr. 287—290. Form Nr. ,291
bis 293. Zustellung Nr. 294—299. Vollstreckung Nr. 300. Gefchäftssprache
Nr. 301. Instructuelle Bestimmungen Nr. 302.

V. M e Patentertheilung und das ihr vorausgehende Verfahren.

I. Die al lgemeinen Grundsätze.

System des Gesetzes Nr. 303—306, Vorprüfung. Aufgebot. Wir-
kung tes Aufgebotes Nr. 307—3 w . Kein Caveat Nr, 311. Publication
nach der Patentertheilung Nr. 312. Ausnahme von der Publicität Nr. 313

N. Der Anmelder.

Befähigung zur Anmeldung Nr. 314. Aenderung in der Activlegiti-
mation Nr. 315—317. Anmeldung in fremdem Namen Nr. 318- 319'
Nothwendiger Vertreter Nr. 320—324. Patentanwälte Nr. 325.



H I . Die Anmeldung und das Verfahren bis zum Aufgebot.

Character der Anmeldung Nr. 326. Erfordernisse der Anmeldung
Nr. 327. Erforderliche Eigmfchaften der Anmeldung. Innere Eigenschaften.
Einheit des Begehrens. Klarheit/ Gesetzlichkeit Prägnanz Nr. 328—335.
Aeüßere Eigenschaften Nr. 336. Erfordernisse bei Zusatzpatenten Nr. 337.
Behandlung unvollständiger Patente. Verbesserung Nr. 338—340. Prüfung
der Anmeldung Nr. 341. 342. Erlassung des Aufgebotes Nr. 843—345.
.Unvollkommenes Aufgebot Nr. 346.' Einstweiliger Schutz Nr. 347.

IV. Der einstweilige Schutz.

Periode des einstweiligen Schutzes Nr. 348. Rechtsverhältnisse während
desselben Nr. 349—351.

V. Verfahren vom Aufgebot bis zur Patenter thei lung.

Einspruch. Einspruchsfrist. Form des Ginspruchs Nr. 352—354.
Verfahren auf den Einspruch Nr. 355. Beschluß über Patentertheilung und
sein Character Nr. 356—359. Beschwerde. Frist. Form. Inhalt Nr. 360
bis 367. Veschwerdesenat und Beschluß desselben Nr. 368. 369.

V I . Patenter the i lung und Patentversagung.
Pflicht des Staates zur Patentertheilung Nr. 370. 371. Form der

Patentertheilung Nr. 372. 373. Publication des ertheiltm Patentes Nr. 374
375. Publication der Patentversagung Nr. 376.

0. Das Verfahren zur Nichtigerklärung und Revocation der Patente.

I . Das Verfahren i m Allgemeinen.

Charakteristik Nr. 377. Eine l̂echtssprechung des öffentlichen Rechts
Nr. 378. 379. Gericht des öffentlichen Rechts Nr.'380. Beschränkung des
Gerichts auf die allegirten Petita und Thatsachen Nr. 38 l . 382. Anerken-
nung des Beklagten Nr. 383. Cognition des Gerichts, Aufsuchung der
Beweise Nr. 384. 385. Keine Mitwirkung eines Staatsanwalts Nr. 386
Adcitation Nr. 387. Aeußere Form des Verfahrens. Mündlichkeit. Schrift-
lichkeit. Parteienöffentlichkeit. Keine Oeffentlichkeit für das Publicum Nr. 388.
389. Ergänzung der Lücken des Gesetzes Nr. 390.

I I . Ver fahren i n erster Instanz.

Allgemeines Nr. 391. Proceßfähigkeit Nr. 392—395. Aenderung in
der Legitimation Nr. 396. Form der Klage Nr. 397. Verfügung auf die
(vollständige oder unvollständige) Klage Nr. 398. 399. Erklärung des Be-
klagten Nr. 400. Verfügung des Patentamts, Beweismittel Nr. 401—403.
Zeugenbemeis Nr. 404—414. Sachverständigenbemeis Nr. ^15—418. Sach-
verständiger Zeuge Nr. 419. Urkundenbeweis. Edition Nr. 420. Kosten des
Veweisoerfahrens Nr. 42 l . Schlußverfahren Nr. 422. Androhung der
Revocation als Vorbescheid Nr. 423. 424. Charakter der Révocation»
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Nachholung der Licenz, auch in zweiter Instanz Nr. 425. 426. Proceßkosten
Nr. 427. 423.

I I . Verfahren in zweiter Instanz.

Allgemeines Nr. 429. Beschwerde Nr. 430. Berufung. Reichsober-
handelsgericht Nr. 431. Berufungsgründe Nr. 432. Form Nr. 433. 434.
Kosten der Berufungsinstanz Nr. 435.

v . Die patentamtliche Registerführung.

Charakteristik Nr. 436. Publicität Nr. 437. 438. Ausnahmen Nr.
439. Form Nr. 440. Entscheidung Nr. 441.

N. Die patentamtliche Finanzverwaltung.

Allgemeines Nr. 442. Zahlung der Gebühren und Steuern Nr. 443.
Entscheidung Nr. 444.

D r i t t e r The i l .

Ansprüche aus dem Patent.
^. Die Ansprüche und ihre Entstehung.

I . Al lgemeines.

Charakteristik der Ansprüche Nr. 445. 446. Verhältniß zur Klage Nr.
447. Anspruch aus absoluten Rechten Nr. 448. 449. Anspruch sx oeoagion«
der absoluten Rechte Nr. 450. Behandlung im röm. Rechte Nr. 451. Auf-
gabe des modernen Rechts, insbesondere bezüglich der Immaterialrechte' Nr.
452. 453. Eintheilung Nr. 454.

I I . Der Anspruch aus dem absoluten Recht.
Sein Bestehen im Patentrecht Nr. 455. Die Anspruchs berechtigten,

nicht berechtigt der b. üä. poussai- Nr. 456. Pendenz des Anspruchs Nr.
457. Voraussetzung: ein Eingriff in das Recht. Art des Eingriffs Nr.
458—460a. Der Anzusprechende Nr. 461-463. Rechtfertigungsgründe des
letztern Nr. 464—466. Urtheil und sein Verhältniß zum Anspruch 467. 468.

I I I . Ansprüche aus der dem Rechte widersprechenden Behandlung
des Patentes,

Ansprüche aus objectiv rechtswidriger Ausbeutung des Patentes, wie sie
bestehen sollten Nr. 469. Ansprüche im Urheberrechte Nr. 470. Ansprüche
nach dem Entwurf des Patentschutzvereins, nach dem französischen Patent-
gesetz, nach dem deutschen Patentgesetz. Ungenügende Bestimmungen desselben
Nr. 471. 472. Näheres über die Ansprüche nach dem deutschen Gesetze Nr.
473. 474. Entschädigung: ihr Charakter Nr. 475—477. Der Anspruchs-
berechtigte Nr. 478. 479. Der Anzusprechende, volug. tzlehülfe. Mandant.
Mehrere Nr. 480—484. Inhalt des Anspruchs Nr. 485. Rechtfertigungs-
gründe des Anzusprechenden Nr. 486. Anspruch aus anderweitiger Störung
des Patents Nr. 487. Buße später zu behandeln Nr. 488.



2. Übertragung der Patentansprüche.
Übertragung der obligatorischen Ansprüche, Allgemeines, künftige An-

sprüche. Singularsuccesfion. Denunciation. Debitor esZZug Nr. 489—492.
Übertragung des Anspruchs aus dein, absoluten Rechte auf dem Gebiete des
Patentrechts unzulässig Nr. 493. 494.

6. Erlöschen der Patentansprüche.
I . I n der N a t u r der Ansprüche liegende Erlöfchungsgründe.

Verjährung. Allgemeines Nr. 495. Obligatorischer Ansprüche Nr. 496.
Zeitdauer. Anfangspunkt Nr. 497. Sonstige Behandlung der Verjährung.
Ergänzung aus Particularrechten, wie weit zulässig Nr. 498. Wirkung Nr.
^499. 500. Periährung des Anspruchs aus dem absoluten Recht: findet im
Patentrecht nicht statt Nr. 501.

I I . Aeußerliche Erlöschungsgründe.

Verzicht. Allgemeines. Form. Wirkung bezüglich des obligatorischen
Anspruchs und bezüglich des Anspruchs aus dem absoluten Recht Nr. 502
bis 505.

v . ProcessualiMe Geltendmachung der Patentansprüche.
Allgemeines Nr. 506. 507. Qualitative Competenz Nr. 508. Oert-

liche Competenz Nr. 509. Klage bei pendenten Ansprüchen Nr. 510. Pro-
ceßfähigkeit. Vertretung. Vertretungszwang Nr. 511. 512. Patent und
Rolle als Primafaciebeweis Nr. 513. 514. Einwirkung eines vorhergehen-
den Strafurtheils Nr. 515. Technische Fragen. Gutachten des Patentamts,
anderer Sachverständiger Nr. 516. 517. Exhibitionsverfahren. Verfahren
zur Sicherung des Beweises/französisches, deutsches Recht Nr. 518.519.
Beweisführung im Entschädigungsproceß Nr. 520. 521. Proceßkosten Nr. 522.

V ie r te r The i l .

Patentstraftecht.
H.. Der strafrechtliche Schutz des Patentrechts im Allgemeinen.
Grundlage des Strafrechts Nr. 523. Legislative Gesichtspunkte, insbe-

sondere bezüglich des Patentrechts Nr. 524. 525. Bestimmungen des
deutschen Rechts. Patentbruch ein Gewerbsdelict, aber kein gewerbsmäßiges
Delict. Strafschutz auf inländische Patente beschränkt. Grund dieser Be-
schränkung: ein systematischer Fehler Nr. 526-528. Qualitative Intensität
des Strafschutzes, insbesondere Erfoiderniß des Antrags Nr. 529—531. Be-
rücksichtigung dieser Gesichtspunkte im Urheber-, Marke«- nnd Patentrecht
Nr. 532.
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V. Voraussetzungen des staatlichen Strafrechts.

I . Schuldhafte Rechtsgutverletzung.

a. Rechtsgutverletzung.

Versuch straflos Nr. 533. Moment der Vollendung Nr. 534. 535.
Vollendung und Beendigung, graduelle Steigerung. Fortgesetztes Delict.
Verletzung mehrerer Patente Nr. 536—539.

d. Causale Zurechnung.

Causalitat. Allgemeines. Beihülfe keine besondere Form der Causalität.
Nr. 540. Benützung eines Menschen als eines Factors des Causalismus, als
bewußten oder unbewußten Factors. Insbesondere auf dem Gebiete des Ur-
heber- und Patentrechts. Anstiftung Nr. 541—544.

o. Schuldhafte W i l l ensac t i on .

Willensaction eines Menschen Nr. 545., Schuld Nr. 546. Vorsatz.
Irrthum. Rechtsirrthum, insbesondere im Urheber- und Patentrecht Nr.
547—549. Absicht, a^ont provocateur Nr. 550. Unterschied zwischen Thäter
und Gehülfe, insbesondere im Patentrecht Nr. 551—555.

I I . S t r a f a n t r a g ,

a. Der Antragsberechtigte.

Charakteristik Nr. 556. Antrag,, der Träger des verletzten Rechtsgutes^
bei Eigenthumsdelicten, bei Delikten gegen das. Urheber- und Patentrecht, der
Träger zur Zeit der Verletzung Nr. 557—560. Bei mehreren Patentberech-
tigten, Mehrheit von Antragsberechtigten Nr. 561. 562. Keine Uebertragung
des Antragsrechts Nr. 563. Vertretung im Antragsrecht, nothwmdige, frei-
willige Vertretung, Vollmacht, keine nsKotiorum F68tio Nr. 564—566. An-
tragstellung durch die Organe eines Zweckvermögenskreises Nr. 567.

d. A r t der Ausübung.

Totalität des Antrags Nr. 568. Willenserklärung kategorisch, beding-
üngslos, eonäitio M i s Nr. 569. 570. Behandlung eines unzulässigen An-
trags Nr. 571. Keine Universalität des Antrags; bei fortgesetzten Delicten,
bei mehreren selbstständigen Patentverletzungen Nr.. 572. 573.

o. W i r kung des gestellten An t rags .

Allgemeines. Zurücknahme des gestellten Antrags im Urheberrecht.
Keine Zurücknahme im Patentrecht Nr. 574—577. Unabhängigkeit des ein-
mal gestellten Antrags von der Person des Antragstellers Nr. 578.

ä. Erlöschen.des Antragsrechts.

Erlöschen durch Tod des Antragsberechtigten, auch im Urheber- und Pa-
tentrechte, Betrachtung äs isFs kslsuäa Nr. 579—58'.. Untergang des-
Zweckvermögens Nr. 582. Fristablauf.' Allgemeines. Beginn der Frist.
Fristablauf bei einer Mehrheit von Berechtigten Nr. 583—587. Unzulässig-
keit des Verzichts Nr. 588.



6. Inha l t des staatlichen Strafrechts,

I. Hauptstrafe.
Deutsches und französisches Recht Nr. 589. Maximum, Minimum.

Umwandlung der Geldstrafe. Realconcurrenz Nr. 590. Charakteristik der
Geldstrafe. Folgerungen hieraus Nr. 591.

II. Nebenstrafe.
Einziehung. Eintritt des Strafvollzugs mit dem Urtheil Nr. 592.

Polizeilicher oder strafrechtlicher Character der Einziehung, Folgerungen, straf-
rechtlicher Character im Patentrecht, Collision mit Rechten Dritter, Einzieh-
ung nach Ablauf der Schutzfrist Nr. 593—596. Facultativ, nicht obligatorisä)
Nr. 597. Gegenstände der Einziehung Nr. 598-600. Character der Ein-
ziehung Nr. 601. Moment des Eintritts der Wirkungen, Eigenthum zur
Zeit der Urtheilsfällung, Beschlagnahme und ihre rechtliche Bedeutung Nr.
602. 603. Behandlung der confiscirten Gegenstände, Unbrauchbarmachung,
Zuweisung an den Berechtigten Nr. 604. 605. Weitere angebliche Neben-
strafen Nr. 606.

v . Erlöschen des staatlichen Strafrcchts.
I . I n der N a t u r des St ra f rechts liegende Erlöschungsgründe.

a. Geisteskrankheit. Tod des Del inquenten.
Geisteskrankheit, Einfluß auf die Geldstrafe Nr. 607. 608. Tod, Ein-

slutz auf die Geldstrafe, unrichtige Behandlung im deutschen Rechte Nr.
609—615. Einfluß auf die Einziehung Nr. 612.

d. Ver jährung.
I m Allgemeinen, im Patentstrafrecht insbefondere Nr. ,613. 614. Be-

ginn der Verjährung der Strafverfolgung, im französifchen Patentstrafrecht^
im Urheberrecht, bei Gcwerbedelicten, im deutschen Patentstrafrecht Nr. 615.
616. Unterbrechung Nr. 6 l7. Ruhen der Verjährung Nr. 618. Verjähr-
ung der erkannten Strafe, Eigentümlichkeit des Urheberrechts Nr. 619—6? 1.

«. Consumt ion des St ra f rechts .
Grundsatz Nr. 622. Strafrechtliche Abwandlung, nicht blas disciplina-

rische bezw. vroceßdisciplinarische, insbesondere im Patentrecht Nr. 623. Um-
fang der Consumtion, Allgemeines Nr. 624. Spurweite der Anklage, ins-
besondere bei Gewerbedelicten Nr. 625. Befassung des Gerichts mit der
Anklage. läsin tkotrun bei verschiedener rechtlicher Beurtheilung; bei ver-
schiedener Willensbestimmung des Delinquenten, bei idealer Concurrenz: bei.
Verschiedenheiten des erwiesenen Sachverhalts, wie weit diese Verschiedenheiten
reichen dürfen. Ausnahmen Nr. 626-629.

II. Neußerlicher Er löschungsgrund des staatlichen Straf rechts.
Begnadigung. Rechtsgrund Nr. 630. Kein Eingriff in das Privatrecht

Nr. 631. Nicht bei Proceßdisciplinarstrafen Nr. 632. Kein Eingriff in die
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Polizeigewalt, Folgerungen für die Lehre der Confiscation Nr. 633. Staats-
rechtliche Behandlung der Begnadigung im deutschen Recht Nr. 634. Wirk-
ung derselben, strafaufhebend, aber nicht ersehend: Folgerungen hieraus für
Geldstrafe und Confiscation Nr. 635.

N. Proceffuallsche Durchführung des staatlichen Strafrechts.
Allgemeines Nr. 636. Qualitative Competenz Nr. 637. Locale Com-

Menz, torum äsketi oomiui83i Nr. 638. Keine Privatklage Nr. 639.
Strafantrag, dessen Form Nr. 640. Erzwingung der Anklage durch richter-
liche Entscheidung Nr. 641. Beschlagnahme Nr. 642. Gutachten Nr. 643.
Entscheidung über Nichtigkeit des Patents Nr. 644. Nebenklage, strafpro-
refsualische Intervention Nr. 645—648. Insbesondere mit Antrag auf
Buße Nr. 649. Natur der Buße, Character und Inhalt der Berechtigung
Nr. 650—655, Folgerungen Nr. 656, Legislative Erwägungen Nr. 657. Buße
im Urheber- und Patentrecht insbesondere Nr. 658. Activ- und Passiv-
legitimation Nr. 659. 660. Eine oder mehrere Bußen, practische Con-
sequenzen, Maximum, Solidarhaft Nr. 661—663. Verhältmß zur Civilent-
schädigung Nr. 664. 665. Verjährung Nr. 666. , Inhalt des Sträfurtheils
Nr. 667. Veröffentlichung desselben Nr. 668. 669. Rechtsmittel. Wieder-
aufnahme des Verfahrens Nr. 670—672. Vollzug des Urtheils Nr. 673.
Contumacialverfahren, objectives Verfahren Nr. 674.

?. Verwandte strafrechtliche Lehren.

I. Begünst igung des Patentbruchs.

Charakteristik Nr. 675. Hauptsächliche Formen 676. 677. Auch.ein an
5>er, That Betheiligter?, Nr. 678. 679. Keine Buße Nr. 680.

I I . Patentanmaßung.

Bekanntgebung der Patentirung durch die Industriellen Nr. 681. Falsche
Bezeichnung und Verbot derselben Nr, 682—685. Uebertretung, Characte-
ristik. Formen derselben, Thatbestand Nr. 686—688. Causale Zurechnung
Nr. 689. Schuldmoment, Dolus, Culpa, Rechtsirrthum Nr. 690—692.
Kein Strafantrag nothwendig Nr. 693. Strafe Nr. 694. 695. Erlöschen
1,3s Strafrechts Nr. 696. Prozefsualische Behandlung, keine Buße Nr.
«97. 698.

Fün f te r The i l .

Transitorisches Patentrecht.
H. Allgemeines.

Iöfung des der Gesetzgebung gestellten Problems, mögliche und wirkliche
Hösung Nr. 699. ?00. Befugnisse der Landesgesetzgebung bezüglich der Lan-
5esvatente, insbesondere bezüglich des Patentstrafrechts Nr. 701. 702. Ver-
^.:t^.iß der verschiedenen Particularvatentstrafrechte unter einander Nr. 703.



Keine, künftigen Landespatente und keine Prolongation der bestehenden
Nr. 704.

V. Die Verwandlung des Landespatentes in ein Reichspatent.

I. Al lgemeines.
Zulassung der Verwandlung, Voraussetzungen, Gränzen Nr. 705—707.

H. Voraussetzungen der Verwandlung.
Actiulegitimation, Collision mehrerer Patentinhaber Nr. 708—711.

Sonstige allgemeine Voraussetzungen Nr. 712.

III. Characteristik der Verwandlung des Landespatents i n ein
Reichspatent, und des Verwandlungsactes.

Rechtlicher Neubau, Neuerwerb Nr. 713. Consequenzen Nr. 714. 715.
Neuerwerb- sx ooeazions Hurig, aber nicht sx usFotiations, Consequenzen
Nr. 716. 717.

IV. Das an Stel le eines Landespatentes tretende Reichspatent,
seine'Eigenthümlichkeiten und seine Col l is ion mit andern

Rechten.
Ein in die Vergangenheit zurückdatirtes Reichspatent, aber ohne Rück-

wirkung, Consequenzen Nr. 718. 719. Nichtigkeit desselben Nr. 720. Col-
lision mit Ausführungsbesitz Nr. 721. Collision mit Landespatent.. Lösung
der Collision Nr. 722. 723.

V. Besonderheiten des Verfahrens zur Er thei lung eines solchen,
Reichspatentes.

Vorlage des Landespatents und der Beschreibung Nr. 724. Eintritt
der. positiven und negativen Wirkung des Reichspatents Nr. 725. Angabe
der längstmöglichen Dauer. Wirkung derselben Nr. 726.

VI. Besonderheiten bezüglich des Patentstrafrechts.
Auch hier keine Collision der Strafgesetze Nr. 727.

Zusätze.
zu S. ? 13 16 22 24 29 36 38 46 49 54 58 59 66 70 79 91 111
113 1l5 116 118 119 124 125 126 151 156 157 158 159 166 169 171
177 178 180 206 213 215 224 231 233 240 241 246 249 251 263 278
279 288 297 310 367 368 370 371 372 374 375 376 380 383 385 390
391 393 420 423 424 435 437 441 444 449 450 453 460 476 477 ̂ 84
489 494 496 500 501 502 512 539 542 570 571 571 573 620 630 647 654

und Berichtigungen zu S. 102 222 298 465 539 575.
Anhang s. das Rubrikenverzeichniß.



III.

Flphabetisches-Negiftn

Aberglaube S. 70.
Ablehnung der Patentamtsmitglieder S. 291 fg.
Absicht S. 533.
Abweisung a limine der Nichtigkeitsklage unstatthaft S. 392.
Accessorisches Patent S. 253. 256 fg.
Ackerbau S. 67. 108.
Actiengesellschaft, Verzicht auf Patmt S. 229 fg.
Activlegitimation zur Anmeldung S. 90 fg.
Additionalvatent S. 256 fg.
Adjudication der Erfindung S. 153.
Aedilicifche Klagen bei Patentveräußerung S. 177.
Aetzmittel S. 73.
Alternativit i i tsverhältniß zwischen. Buße und Civilentschädigung

>S. 665 fg.
Amtsverschwiegenheit S. 293 fg. 304.
Anmeldung, ihre Eigenschaften S. 336 fg., Begehren S. 341, Neuheit

zur Zeit der, S. 52 fg., Priorität der, S. 81 fg., unvollständige S. 81 fg.,
gleichzeitige S. 83 fg. 135 fg., ein conservatorischer Act S. 85, Anmelde-
system S. 78. 321.

Anerkennungsklage S. 249 fg.
Anerkennungsvertrag, S. 482.
Anmaßung eines Patents S. 631 fg.
Anspruch, Natur desselben S. 420, ans dem absoluten Recht S. 422.

^30 fg., aus patentwidrigem Verhalten S. 423 fg. 447 fg.
Anstellung der Patentbeamten S. 287.
Anstiftung S. 521 fg.
Antivatentbewegung S. 27 fg.
Antrag (Strafantrag) sein Character S. 509 fg. 511. 539 fg., Art

der Ausübung S. 551 fg., Wirkung S. 556 fg.. Form S. 630 fg. Erlöschen
S. 559 fg. kein — bei Patentanmaßung S. 694.

Antragsberechtigt S. 539 fg.
Arbeit, ihre rechtserzeugende Kraft S. 1 fg.
Arbeitsgeräthe S. 104, Einziehung von — S. 583.
Arbeitsmethode S. 104.
Arbeitsmittel S. 103 fg.
Arzneimittel S. 71 fg.
Aufgebot S. 78. 325. 343 fg., 709.717, unvollständiges S. 349 fg.



Augenklinik S. 67.
Außerdienstliches Verhalten der Patmtbeamten S; 294.
Ausführungsbesitz S. 92 fg. 137 fg.
Ausführungspflicht S. 182 fg.
Ausland, Ausführung der Erfindungen im, S. 111, der im Auslande

Wohnende S. 147 fg. 389,
Ausländer, als Träger des Patents S. 147, als Kläger S. 389.
Ausschließung der Patentamtsamitglieder S. 290 fg.
Ausstellung öffentliche, Einfluß auf Neuheit S. 35, uatentirter Pro-

ducte S. 103.

Vedürfnißbefriedigung S. 62, nur Mittel zur Befriedigung, nicht
Befriedigung selbst zu vatentiren S. 64, mehr oder minder taugliche Mittel
S. 66.

Beamte des Patentamts S. 284.
Beeidigung der Patentbeamten S. 293, der Zeugen S. 402,
Beendigung des Delicts, Unterschied von Vollendung S. 516.
Begnadigung S. 619 fg.
Begünstigung des Patentbruchs S. 674 fg.
Beihülfe S. 520. 535 fg. 679 fg.
Beiladung von Amtswegm S. 385.
Beleuchtungsmittel S. 104.
Benutzung der Erfindung, Einfluß auf Neuheit S. 36. 40 fg. Recht

auf, S. 103.
Bergbau S.67. 108.
Berufung S. 311. 415.
Beschlagnahme der couÜ8oauäa S. 632 fg.
Beschluß des Patentamts über Patenterteilung S: 358 fg.
Beschreibung der Erfindung S. 339 fg.
Beschwerde S. 311 fg. 361 fg. 4l5.

— sénat S. 306. 307. 309.
Besitzstand, seine legalifirende Kraft S. 6 f. Ausführungsbesitz.
Besteuerung der Gehalte der Patentbeamten S. 299.
Betriebsvorrichtungen S. 104 fg.
Beurlaubung der Patentbeamten S. 293.
Bier Bereitung S. 76.
Louas üäsi i»o38S880r des Patents S. 258. 268. 432 fg.
Borkenkäfer S. 109.
Brennmaterialien S. 104.
Briefmarken S. 70.
Bruchbinde S. 73.
Buße S. 594. 639 fg. 681.



Caprice unvernünftige S . 63.
Cassirung des Patents wegen der Rechte Dritter S. 81. 87, s. Nich-

tigkeit.
Causale Zurechnung S. 519 fg. 689 fg.
Caveat S. 81. 327.
Cession der Patentansprüche S. 470 fg., keine osssio usoeLLarig, des

Erfinderrechts S. 61.
Chemische Bezeichnungen in der Anmeldung S. 343, — Stoffe S. 74.
Chiffreschrift kein Gegenstand des Patentschutzes S. 53.
Cloakenreinigung S. 68.
Coll ision des Patentrechts S. 135 fg. 717 fg. — von Particular-

ftrafrechten S. 703 fg. bei Verwandlung in Reichspatent S. 709.
Coloradokäfer S. 67. 108. 122.
Combinat ion Neuheit S. 47, von NaturkräftenS.53, wirtschaftliche

S. 56.
Comvetenz der Civilgerichte S. 484 fg., der Strafgerichte S. 624 fg.
Conception, Besitz derselben, seine Wirkungen S. 86. 91 fg. mehrere

—en, ihr Verhältniß zu einander S. 43 fg.
<üon«urrsno6 äoloMs 2 . 103. 469 fg. 503^
Concurrenz von Delicten, reale S. 569 — des Anspruchs auf Buße

und auf Civilentschädigung S. 665 fg.
0out688io in Hurs S. 379.
Confiscat ion S. 445. 448. 451. 454. 575 fg. 668 fg. 695. Ver-

eitlung der, als Begünstigung S. 676. 680.
Consumtion des Strafrechts S . 609.
Contumacialverfahren des Patentamts 'S. 382 fg. 394 fg. in Patent-

strafsachen S. 673 fg. 697.
Cr i c r i S. 63.

bei Patentanmaßung S. 691 fg.

Décrète des Patentamtes, Form S. 315.
Déjection aus dem Alleinbesitz der Conception S. 86. 91 fg.
Denunciat ion der Cession S. 472.
Dere l i c t ion S. 226 fg.
Dessinateur S. 59. 60.
Dichtigkeitsgrade S. 343.
v i e ta, et xiouuLLg, bei Patentveräußerung S . 177.
Discipl inar 'strafe S. 302. Begnadigung S. 621.
Dolmetscher S. 319.
va lus des Patentverletzers S. 452 fg. 465 fg. 511 fg. 527 fg. bei

Patentanmaßnng S. 690 fg.
Doucheeinrichtung S. 108.



Druckschriften, Einfluß auf Neuheit S. 36 fg.
Durchgangspunkt, eine alte Erfindung als — einer neuen S. 5 l .

Ehrenzeichen Annahme van — Seitens der Patentbeamten S. 295.
Eigenconception S. 33.
Eigenschaften des veräußerten Patents. Haftung S. 177.
Eigenthum S. 1 fg., Verhältniß zu den Immaterialrechten S. 9.
Einbal famirung der Leichen S. 63 fg.
Einheitlichkeit des Patents S. 337.
Einnehmoblaten S. 73.
Einreibftoffe S. 73.
Einspruch gegen die Anmeldung S. 355 fg. — Verfahren S. 357 fg.

gegen Strafmandat S. 696 fg.
Einstweiliger Schutz S. 351 fg. Patentanmaßung während des —

S. 687.
Eintrag in die Rolle des Patentamts S. 184 fg.
Einziehung S. 575 fg.
Eisenbahnschienen S. 109, — züge. Apparat zum Anhalten derselben

S. 122.
Electrifirmaschine S. 73.
Emballage S. 109.
Ensemble aus bekannten Elemente S. 45 fg.
Entdeckung, Unterschied von Erfindung S. 32.
Entlehnung einer Erfindung S. 44 fg.. Recht des Veto und der Cas-

sirung wegen — S. 81. 87, kein Recht der Vindication S. 87, Contracts-
und Delictsklage S. 88. 89.

Entschädigung, ihr Inhalt und Character S. 457 fg., Bemessung
S. 493 fg. 698, Buße als — S. 651 fg. — des Expropriât«, S. 125 fg.

Erben, des Anmelders S. 330, des Patentinhabers gegenüber der Nich-
tigkeitsklage S. 391. Haftung für Geldstrafe S. 598.

Erbrecht an Erfindung S. 80, an Patent 183 fg.
Erf inder S. 56 fg., Mehrheit S. 5?, Stellvertretung S. 58 fg.
Erf indung S. 32 fg., ein Rechtsgeschäft S. 5? fg.
Erlaß der Patentabgabe S. 145 fg. ^

.Erlöschen, des Patents S. 191 fg., des Zusatzpatents S.265 fg.. des
Äntragsrechts S. 559.

Ersatzmann S. 60.
Ersttzung. keine im Patentrecht S. 224. 474.
Erwerbsgenosfenschaft S. 102. 103.
Evir t ionshaftung beim Patentverkauf S. 172 fg.
Execution in das Patentrecht S. 168 fg.
Exhibit ionsverfahren S. 490 fg.
Explosivstoffe S. 70.

Köhler, Patentrecht.
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Export der Patentwaare S. 111.
Expropriation des Patentrechts S. 115 fg.

Fabrikarbeiter, Vorrichtung zum Schutz der — S. 122.
Fälschung der Nahrungsmittel S. 70.
Fahrzeuge-, patentirte S. 113
F«ilhnUen S. 101.
Festsetzungsklage S. 149 fg.
Feuerlöschgeräthschaften S. 122.
Finanzorgan, Patentamt als — S. 282/— Verwaltung desselben

S. 419.
Firma bezüglich des Patentemtrags S. 169.
Flafchenverschluß S. 261.
Flotte, Expropriation für — S. 117. 121. unvollständiges Aufgebot,

beschränkte Publicität S. 350.
Flüssigkeit, Einziehung, nicht auch Fässer S. 587.
Forftwirthschaft S. 67. 108.
Fortgefetztes Delict S. 516 fg. 689.
I'orum äelieti oomwiWi S. 625.
Frist, der 15 Jahre, Verechnung S. 192, der 3 Monate bezüglich der

Patentsteuerzahlung. Berechnung S. 198 fg., des Aufgebots und der Ein-
sprüche S. 355 fg., des Strafantrags S. 562 fg. ,

Fruchterwerb des d. k. xogzeggor S. 6, Analogie im Urheberrecht
G..447-. , , / " . . '

perovxti S. 447. 449. 458.
poroipisnäi S. 447̂ . 459.

Gährungsstoffe S. 104.
Gant mann, kann Erfinderrecht erwerben S. 149.
Geburtshülfeanstalt S. 67. . .
Gebühr S. 140 fg. -
Gefährdungsdelict S. 684 fg. 687 fg.
Gefängnisstrafe S. 5O? fg.
Gehalt der Patentbeamten S. 297. .
Gehülfe des Erfinders S. 5K fg., bei der Patenrverletzung, S. 467.

520. 535, Buße S. 659 fg. : , ^
Geisteskrankheit des Delinquenten S. 595.
Gelatinecapfeln S. 73. 76.
Geldstrafe im röm. Recht S: 461., im. heutigen Recht, öffentliche

S. 567 fg. 694, Zahlung durch Andne.als Begünstigung S.^675fa.
Genußmittel S. 71 fg. -
Geschäftssprache N 319. .
Gesellschaft, Einbringen ein« Erfmimngl-in —^.^ 79 .̂fg.. 3lutzungs-

recht am Patent S. 156, —svertrag in Bezug. auL Patent S.^i32.fg. 264.



Gew«Hr, Einziehung S^ 587.
Gewerbe S7 67. fg./ Ersindünss als Product und als Mfsmittel des

- S. 97 fg.
Gemerbedelict S. 504, Beihülfe zu — S. 538.
Gewerblichkeit der Erfindung S. 64 fg., gewerbliche Venutzung

S. H06 fg.
Gewerbsmäßige Delicte Si 504.
Gewichtsangabe S. 343.
Gifte S. 70.
Grasmähmaschine S. 109.
Grubenarbeiter, Sicherung S., 122^
Gründe zu den Beschlüssen des Patentamts. S. 3 l4.
Gutachten des Patentamts oder der Patentbeamten S. 295, des Patent-

amts S. 488. 634.

Haft bei Patentbruch (aus Geldstrafe umgewandelt) s . 569, sei Patent-
anmaßung S. 694.

Haf tung des Verkäufers für veräußerte Trs^ndung < s . ^ für ver-
äußertes Patent S. 172 fg.

Handel S. 108.
HandelsssefeNfchast, Verzicht auf Hatmt G. N ö fg. bezugti^ der

Patentverletzung S. 537, bezüglich der Patenteintragüng <A. l89l
Harze S. 76.
Häusliche Geschäfte S. 109.
Hautpflafter S. 73.
Heer, Expropriation' filr ^ - l l 7 . 121, unvMständigez Aufgebot, be-

schränkte Publieität S. 85tt.
Herstellung der patentirteii WOlre S. 98/ im In i . oder Ausland

S. 110. 627.
Hül fsmi t te l des Gewerbs) ErLnVuM als. N 97 fg..
Hüttenbetrieb S. 109.

Immater ia lgüter S. 7 fg.̂
Incong^uenf zwischen dem, veräußerten Patent .und, den Vertrags-

ftipulationen S. 176.
Individualrechte S. 79.' 150. 539. 546. 559.
Industr ie der Vereinigten Staaten S. 26.
In jec t ionsmi t te l S. 73.
In land S. 149. 711/ VenStzüch'im ^ 'S: 4 l ^.f-Neschrlinkung des

Patentschutzes auf — S.. 109 fg. 50ö. K
Instrument. musidaliftheF s :M . "

. I r r t hu m bei PatentanlnnßM ^- G: 631.
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Juristische Person, originärer Patenterwerb ̂ . 6 1 , als Patmtverletzer
S. 442>-nicht ftrafttchtlich veranwortlich S. 526. 537, Strafantrag S. 550/
Erlöschm des Antragsrechts S. 562.

Kaffee rösten S. 77.
Kalligraphie. Methode der, teBl Gegenstand des Patentschutzes S. 53.
Kaltwasserheilanstalt S. 67. 68.
Kampf als rechtserzeugmdes Princip S. 6,
Kartoffelkrankheit S. 109.
Kassenverwaltung des Patmwmts S. 304.
Kauf der Erfindung S. 80, des Patents S. 172, des Landespatents,

wenn unterdessen in Reichspatent verwandelt S. 714 fg., der patentirten
Waare S. 102, des Patentrechts S. 172 fg., 263 fg., eine Begünstigung?
S. 677 fg.

Kautschuk S. 49.
Klavier S. 49.
Kochrecept S. 109.
Konkurs des Anmelders S. 331, des Patentinhabers S. 170/ bez.

der Nichtigkeitsklage S. 390.
Kosten des Veweisverfahrens vor Patentamt S. 358. 405,' des Nich»

tigteitsverfahrens S. 413, in I I . Instanz. S. 416, der Patentprocesse S. 499.
Krankenstuhl S. 73.
Kräuselkrankheit S. 67.
Kriegsmarine s, Flotte.

Landespatent S. 137. 684. 687. 698 fg. 718.
Landesrecht und Reichsrecht S. 477. 693.fg. 700 fg.
Landstraße Fahrzeuge auf,,S.^ 113.
Landwirthschaft.S. 67.
Leiche. Verwerthung derselben S. 70.
Leichenverbrennung S. 63.
Licenz S. 157. 432. 708. 712) prsoario S. 159, an bestimmte Indu-

strieproducte gelmndme S. 160 fg.
Licenzauflage des Patentamts S. 405.
Licenzpflicht S.'133 fg., unter beliächbarten Erfindungen S. 254 fg.
Lohnschriftsteller S. 59. '

Maschinenfabrikation S, 69.
Maßangabe in der Beschreibung S..343.
Maximum der Vuße S. 661 fg.
Mentalreservation im Erfinderrecht S. 61. fg.
Mißbrauch des Patentrechts S. 25 fg. .
Mitberechtjgung mehrerer am Patent'S. 152. 258. 432. 708.



Mitgliedergruppen des Patentamts S. 305 fg.
Mündlichkeit vor Patentamt S. 386 fg.
M u n i t i o n S. 70. 12t.
Musterschutz, Unterschied von Patentschutz S. 54 fg.

Nahrungsmit te l S. 71 fg.
Naturrecht, sein Verhiiltniß zum positiven Recht S. 11 fg.
Nebenamt, eines PatentbeamtmS.295 fg., Patentbeamtung als, S. 301.
Nebenintervention (strafprocefsualische) S. 6?"
Nebenklage (strafprocefsualische) S. 635.
NsFo t i o rüN F«8tio, keine bezüglich des Strafantrags S. 550.
Neuerwerb bei Verwandlung des Landespatents in ein Reichspatent

S . 712 fg.
Neuheit der Erfindung S. 34 fg. 43 fg.: der Combination S. 47 fg.,

zur Zeit der Conception Si 51, der Anmeldung S. 52,
Neuzeitigkeit der Erfindung S, 53.
Nichtig es Patent, Verweisung eines — an Patentamt S. 172 fg., Verpach-

tung S. 178 fg., Gesellschaftsvertrag bezüglich eines, S^ 182 fg.,' Zusatzpatent S.
266 fg., Festsetzung der Nichtigkeit S. 233 fg:, Nichtigkeitsgrund S.237, Patentan-
maßung im Fall der, S. 686, Nichtiges Landespatent, wenn in Reichspatent
Verwandelt S. 708. 717, Nichtiges Reichspatent, aus Landespatent er-

wachsen S. 716 fg. '
Ron bis i n iäsm S. 609 fg.
Norm, strafrechtliche S. 500.
Nützlichkeit des Erfinderrechts S. 22 fg., Nützlichkeit der Erfindung

nicht erforderlich S. 63.

Objectives Strafverfahren S. 673 fg.
Occupation Rechtserwerb durch, S. 6. 58 fg.
Ofen S. 109.
Offenkundigkeit der Benutzung S. 40 fg^
O ffenlegung der Erfindung, eine Pflicht S. 129. 339 fg., beim Auf-

gebot S. 326.
Off ic ialmaxime S. 379.
Or ig ina l i t ä t S.-34 fg.
Orthopädischer Apparat S. 73.

Pacht des Patents S. 178. 264.
Papierfabrikat ion S. 69.
Papierformat der Anmeldung S. 343.
Papiergeld S. 122.
Parteieneid S. 395 fg.

- Parteienöffentlichkeit S. 387 fg.
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Patent als Primafaciebeweis S. 2H3. .487.
Patentabgabe S. 139 fg.
Patentamt S. 96. 273 fg.. als begutachtende Behörde O. 488 fg.̂ 634.
Patentanwälte S. M4.
Patentbeamte S. 288 fg.
Patentbeschrcibungen, amtliche nn Ausland S^ 43 fg.
PatentanmaßZng ß. 6Y) fg.
Pyt^ntextheUung H. 95 w 366.
Patentgefetz deutsches, Geschichte desselben O. ,28, ChalMterM S.

29, anderer Länder, insbesondere Frankreichs S. 30 fg.
Patentschriften H. 369 fg.
Pgt.fMschutz. M M auf hie EntzwUelung der Industrie S. 26 fg.,

Unterschied vom Musterschutz S. 54 fg.
PateMurtunde D. 366.
?Än1i2.nl>, aotin bezüglich-dB Pajenjß S„.22S fg.
Pendenz S. 245 fg. 352 fg, 43,4 fg, 486 fg., MtzyMisGe Regelung

S. ZH1 fg.
Pfandrecht lfm Patent G. 166 fg. 432. 7,08. 7̂12 fg.
Pfl.j.ch.t d?s Berechtigten hei Ilssmaterialrechtess ß.. 16, heim Eigenthuin

S. Z6. des Gpfind r̂s und Patentinhabers G. 129 fg.
Pluspetitio S. 132.
Polizeidelicte, Behandlung der Schuldseite S. 690 fg.
Popularklage S. 215 fg.
Präjudicialpunkt, Entscheidung S. 240 fg. 468. 634- 488.
Precariolicenz S. 459.
Pr ior i tä t der Anmeldung S. 8Z fg.
Privatcorrefpondenz S.«35.
Privatgut oder re8 eommnnis amniuip., Entscheidung S. 277.
Priuatklage straftechtliche S. 628 fg.
Procetzfähigkeit S. 389 fg. 487.
Procurist, Disposition über Patent? S. 231.
Produkt des Gewerbes, Erfindung als «H. 97, Einziehung S. 586.

588 fg.
Prolongation der Landespatente keine, S. 704 fg.
?rounuei»tii0 S. 444.
Publication des Aufgebots S. 338 fg.. der Patentertheilung S. 328.

366 fg.. der Patentversagung S. 370. des Strafurtheils S. 669 fg.
Public um, Täuschung des, durch Patentanmaßung S. 683 fg. 688.

Raffinirung S. 76.
Reblaus S. 122.
Recht positives, Verhältniß zum Naturrecht.S. 11 fg.
Rechtsgut S. 500. 513.»



Rechts i r r thum S. 528 fg. 693 fg.
Rechtspolizei im Patentrecht S. 2<9 fg. 281.
Réclame S. 209. 681 fg.
Rédhib i t ion des Patents S. 177.
Registerführung S. 184. '417. Berichtigung S, 438.
Regreß des Sammtschuldners, welcher die Buße bezahlt hat S. 664 fg.
Reich deutsches, Verhältniß zum Patentwefen S. 95 fg.
Reichskanzler, als Organ der Expropriation S . 119, als Organ der

Aufsicht über das Patentamt S. 276.
Reichsrecht und Landesrecht S. 477.
Reichstag, Eintritt eines Patentbcamten in den, S. 293.
Reichsverfaffung, Zwecke derselben, maßgebend für Expropriation

S. 120 fg.
Reparatur einer patentirten Sache S. 100.

ooiuinunig omuiu i l l oder Priuatgut, Entscheidung S. 277.
Huäioktg, S. 445 fg.

I is8 ü u i l i n s , Occupation S . 58. Î49.
Retentionsrecht S. 166, gegenüber der Einziehung S . 583.
Revis ion gegen Strafurtheil S. 671.
Revocat ion des Patents Mangels Ausführung S. 206 fg.. Mangels

Licenzgewährung S. 211 fg.. Zeit ihres Eintritts S. 222. 410, des Zu-
satzpatents S. 266.

Rol le des Patentamts S. 184. 4 l7 , Primafaciebeweis des Patenter-
werbs S. 488.

Ruhen der Strafverjährung S. 606 fg.
Ruhestand. Versetzung in den S. 303.

Sachverständige S. 358. 395. 402. 489.
Schadenersatz s. Entschädignng.
Scheinpatent S. 232 fg.
Schif fe, Ausübung der Erfindung auf, S. 112, Einziehung S. 586.

Schiffseinrichtungen S. 12l, f. Fahrzeuge.
Schlietzvorrichtung S. 49.
Schlußverfahren vor dem.Patentamt S. 405.
Schöffengericht S. 695 fg.
Schöpfung, ihre rechtserzeugende Kraft S. 1. fg.
Seewasser trinkbar machen S . 76.
Senate des Patentamts' S . 274. 305 fg.. Dirigent S. 308. 320.
Sicherheitslampe von Davy S. 47 fg.
Sicherstellung des gestörten Patentinhabers S. 441.
Sicherung des Beweises, Verfahren zur,, S. 492 fg.
S i t t e gute, Erfindungen, welche ihr widersprechen S . 70.
S o l i d a r h a f t u n g bei dem Entschädigungsanspruch S. 467 fg., bei

der Buße S. 662 fg.



Spécification, Rechtsenverb durch, S. 6, Stellvertretung S. 58.
Stahl S. 76.
Stellvertretung bei der Anmeldung S. 331, bei der Klage S. 487,

beim Strafantrag S. 547, im Interventionsverfahren S. 636. 659.
Stenographie S. 53.
Steuer S. 141 fg., Wirkung der Nichtzahlung S. 196 fg., Rückver-

gütung bei Nichtigkeit S. 245.
St i f tung, Verzicht auf Patmt S. 229 fg.
Stockfische wässern S. 77.
Störung, als Voraussetzung des Patentanspruchs S. 435, Beispiele

von Störung S. 438 fg., in fremden Namen S. 442.
Strafkammer S. 624 fg.
Strafe, ihr Charakter S. 500 fg., des Patentbruchs S. 503. 567 fg.
Strafmandat S. 696 fg.
Stundung der Patentabgabe S. 145 fg.

Tafelklavier S. 49.
Taschendiebstahl S. 70.
Taschenspieler. Hülfsmittel derselben S. 63.
Telegraphenleitung, unterseeische S. 112.
Temparaturangaben in der Anmeldung S. 343.
Theilbarkeit des Antrags auf Buße S. 660.
Theile der Erfindung, Umfang des Patentschutzes S. 99 fg
Theilung des Patents S. 152 fg.
Thesaurus, Auffindung S. 58. 149.
Thierquälerei S. 70.
Ti te l des Patents S. 293. 304.
Tod des Delinquenten S. 595.
Torpedo S. 121.
Transit S. 111.
Transportmi t te l , Einziehung S. 587.
Treupflicht der Patentbeamten S. 293. 304.

Uebertragung der, Patentansprüche S. 470, keine Übertragung des
Antragsrechts S. 546 fg.

Ueberschuß einer nmen Erfindung S. 45 fg., ein technischer S. 48 fg
Umwandlung der Geldstrafe S. 568 fg., S. 668 fg.
Unbewußte, das in der Kulturentwickelung S. 19 fg.
Unterbrechung der Anspruchsverjährung S. 477, der Strafuerjiihrung

S. 606. 608.
Unterrichtsmethode S. 53.
Unterrichtswefen, Expropriation zu Gunsten des, S. 121.
Untei lbarkeit des Rechts auf Wtentirung.S. 85. des Rechts des

Veto und'der Cassirung S. 86.
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Urheber intellektueller S. 521 fg. 689 fg.
Urheberrecht, seine Grundlage S. 9 fg.
Urkunde S. 395 fg. 404 fg.. édition S. 404 fg.
Üsusfruct am Patent S. 155. 258. 432. 708. 712 fg.

Veranlassung zum Patentbruch S. 521 fg.. zur Patentanmaßung
S. 689 fg.

Veräußerung der Erfindung S. 79, Haftung S. 80, Licenzbegrün-
dung durch. S. 160 fg., der patentirten Producte S. 100 fg., nach Verar-
beitung S. 102.

Verb'efferungserf indung S. 253 fg. 260 fg.. Uebertragungspfiicht
S. 263 fg.

Verein, Verzicht auf Patent S. 229 fg:
Ver fahren bei Verwaltungsgerichten S . 376 fg., bei der Expropriation

S. 126.
Ver jährung der Ansprüche S. 475 fg.. der Strafverfolgung S. 599 fg..

der erkannten Strafe S. 618, der Buße S. 667 fg.
Verpfändung, Licenzbegründung durch — die — der Sache S. 163.
Versagung des Patents S. 370.
Versetzung der Patentbeamten S. 302 fg.
Versteigerung des Patents im Theilungsverfahren S.,'153.
Versuch S. 509. 511. 513.
V e r t r e t u n g des Patentinhabers S. 147 fg.
Verwaltungsger icht S. 278 fg. 374.
Verwaltungsrechtsstrei t S. 372 fg.
Verwaltungsrechtspol izei S . 279.
Verwandlung des Landespatents in ein Reichspatent S< 705 fg.
Verweisung der Nichtigkeitsbeschwerde an das Patentamt S . 240 fg.

248. 486. 634.
Verzicht auf das Patent S. 225 fg., auf Patentansprüche S. 481.
Ve te r inära rzne imi t te l S. 73.
Veto des Erfindungsberechtigten S. 81. 87.
V i n d i c a t i o n , keine des ungerechtfertigt erlangten Patents S. 87.
Vol lendung S. 509. 511. 514 fg. 516 fg.
Vollmacht zur Anmeldung S. 331. zur Klage S.331 fg., zum Straf-

antrag S. 549.
Vollstreckung der Décrète des Patentamts S. 319, s. Execution der

Strafurtheile S. 672 fg.
Vorauszahlung der Patentsteuer S. 200 fg.
Vorhand freie S. 21 fg.
Vo rp rü fung S. 78. 322 fg. 186.
Vorsatz S. 533.
Vorzugsrecht an der Sache, begründet keine Licenz S. 165.



Waffe S. 70.
Wasserstraße, Fahrzeuge auf« S. 113.
Werkzeuge S. 104.
Werkstoffe S. M .
Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Strafurtheile S. 244 fg. 671.

, Wiedereinsetzung in dm vorigen Stand im Strafverfahren S. 695 fg.
Wissenschaftliche Benutzung der Erfindung S. 108.

Zeitliche Beschränkung des Urheber- und Patentrechts S. 13 fg.
Zeugen S. 358. 395 fg., 398, sachverständige'S. 404.
Zeugnißzwang S. 398 fg. 633 fg.
Zurücknahme des Patents s. Revocation.
Zufatzvatent S. 253 fg. 256 fg., Verwandlung in ein Zusatzpatent

S. 707.
Zustellung der Décrète des Patentamts S. 315 fg.

O u e l l e n - N e g i ft e r.

I. Patentgeseh.
8 1 S. 32 fg. 62.fg.
8 2 S. 34 fg.
8 3 S. 56 fg. 81 fg. 89 fg.
8 4 S. 97 fg.
8 5 S. 92 fg. 137 fg. 115 fg. 112 fg. 717.
8 6 S. 80 fg. 150 fg. 560.
8 7 S. 139 fg. 191. 256 fg.
8 8 S. 139 fg. 145. 366.
8 9 S. 145. 196 fg. 224 fg.
§ 10 S. 233 fg. 363.
8 11 S. 132 fg. 206 fg. 255.
8 12 S. 147. 333. 334. 389. 486. 549.
8 13 S. 95 fg.
8 14 S. 275. 276. 286. 303. 35s.
8 15 S. 187. 275. 312. 314. 315. 346. 364. 389.
8 16 S. 306. 309.
8 17 S. 307.
8̂ 18 S. 276. 283. 489. 634.



z 19 S. 184 fg. 294. 328. 334. 348. 35k 367. 368. 417. 448. 463.
8 20 S. 129 fg. 145. 337. 340 fg. 341.
8 21 S. 130. 145/316. 333.
8 22 S. 346. 351. 352.
8 23 S. 294. 328. 348. 351. 352. 4tS.
8 24 S. 357. 361.
8 25 S. 312 313. 345. 351. 360. 364.
8 26 S. 352. 359. 366. 367. 370.
8 27 S. 214 fg. 367. 391.
ß 28 S. 384.
8 29 S 292. 316. 386. 394. 402.
8 30 S. 414.
8 31 S. 319.
8 32 S. 312. 316.
8 33 S. 319, 337.
8 34 S. 505. 512. 541. 553.
8 35 S. 670.
8 36 S. 637 fg. 658.
8 37 S. 484. 485. 700.
8 38 S. 475. 478. 600.
8 39 S. 499.
8 40 S. 683.
8 41 S. 699 fg. 702. 704.
8 42 S. 83. 137. 705 fg. 710. 711. 716.
8 43 S. 716.
8 44 S. 138. 717.
8 45 S 704.

I I . Verordnung betreffend die Einrichtung, das Perfahren und
den Geschäftsgang des Patentamts.

8 1 S. 275. 280. 307. 309.
8 2 S. 276.
8 3 S. 187. 276. 292. 315. 418. 419.
8 4 S. 309.
8 5 S. 307. 308:^
8 6 S. 308.
8 7 S. 320. 358.
8 8 S. 320. 359. 364.
8 9 S. 320. 364. 387.
8 10 S: 275.
8 11 S. 320.
8 12 S. 404.
8 13 S. 319. 405. 414.



X 0 I I

§ 14 S. 304. 413. 419.
8 15 S. 418. 419.
8 16 S. .84. 320.
8 17 S. 276. 305. 320. 363.
8 18 S. 320. 349. 350. 367. 388. 418.
8 19 S. 273 fg. 315.
8 20 S. 273 fg.

m . Uebereinkunft der Zollvereinsstaaten vom 21/9 1842.

8 1 2 . 709.
8 HI S. 100.
8 V S. 703. ,
8 VI S. 93. 718.

IV. Französisches Patentgesetz von 1844.

Art. 6 S. 338. 341 fg. 343.
Art. I I S. 321.
Art. 16 S. 258.
Art. 19 S. 254.
Art. 20 S. 202 fg.
Art. 22 S. 258.
Art. 23 S. 369.
Art. 24 S. 370.
Art. 25 S. 370.
Art. 26 S. 370.
Art. 29 S. 194 fg.
Art. 30 S. 267 fg. 342.
Art. 31 S. 35 fg.
Art. 32 S. 224 fg.
Art. 33 S: 683.
Art. 34 S. 217 fg.
Art. 37 S. 223. 235.
Art. 38. S. 222.
Art. 39 S. 236.
Art. 40 S. 567.
Art. 43 S. 567.
Art. 44-S. 568.
Art. 46 S. 239.
Art. 47 S. 491.
Art. 48 S. 492.
Art. 49 S. 445. 450. 451. 585. 669 fg.
Art. 54 S. 699.



V. Oesterreichisches Patentgefetz von l852.
8 19 S. 431.
z 39 S. 587. 592 fg.

VI. Belgisches Patentgefetz von 1854.
Art. 5 S. 431. 452.

VU. Italienisches Patentgesetz von 1859.
Art. 78. 82 S. 705.

VIII. Schwedisches Patentgefetz von 1856.
Art. 13 S. 505.

IX. Ruffifches Patentgesetz (aus dem Reichscodex X I . Th. 2.
Abschn. 3 Kap. 2.)

Art. 6 S. 505.
Art. 17 S. 83.

X. Patentgesetz der Vereinigten Staaten von 1870.
seet. 11 S. 51.

8S<̂  24 S. 51.
8sot. 33 S. 79. 330.
8oet. 34 S. 80.
8«ot. 40 S. 683.
soot, 41

3. I

5sot. 46
8«et. 47
8eot. 48

49

S. 281.

XI. Urheberrechtsgesetz vom 11. Jun i 1870.
§ 3 S. 150.
tz 5 S. 160: 439.
tz 17 S. 183.
tz 18 S. 448 511. 530. 637. 658. 661.
§ 19 S. 498. 499.
§ 20 S. 511. 525. 526. 580.
§ 21 S. 445. 448. 449. 585. 592. 593.
§ 22 S. 511, 513. 515.
tz 26 S. 445. 449. 580.
tz 27 S. 511. 557. 580.
§ 29 S. 498. 499.
tz 31 S. 295 488.
§ 32 S. 485.
tz 33 S. 475. 476. 601.
§ 34 S. 475. 601.
tz 35 S. 56ä.



§ 37 S. 608 fg.
tz 38 S. 606.
§ 49 S. 488.
Z 50 S. 106.
H 54 S. 511. 525.
tz 55 S. 653.
Z 56 S. 511.
tz 58 S. 706.
§ 61 S. 150.

XI I . Musterschutzgesetz vom I I . Januar 1876.
s 1 S. 53 fg.
tz 3 S : 15V. 322.
§ 5 S. 99.
tz 9 S. 96. 328. 348.
§ 10 S. 321. 322. 392.
§ <lt S. 328., . - , . , < . ' , , ,
tz 14 S. 295. 485. 488. 511. 445. 499, 526. 5s5. 637.
§ 15 S. 484.
§ 16 S. 150.
Z 17 S. 418. 707.

XII I . Kunstwerkgesetz vom 9. Januar 1876..
tz 5 S. 99. 439.,
§ 6 S. 52. 103.
tz 8 S. 160.
§ 15 S. 183.
§ 16 S. 485. 486. 499. 5N. 526. 637.
§ 18 S. 706.
Z 20 S. 150.

XIV. Photogravhiegesetz vom 10. Januar 1876.
tz 7 S. 150.
tz 9 S. 150. 295. 485. W9. S l i . 536. 637.
ß 10 S. 295.
tz 12 S. 707.
§ 16 S. 488.

XV. Marlenschutzgefetz vom 30'.'Novembre

§ 1 Z. 96.
tz 6 S. 348.
§ 13 S. 430.
Z 14 S. 101. 455. 457. 511. 542. 558.
§ 15 S. 637. 658. 661.
tz 16 S. 499.



xov

§ 1? S. 455. 585.
8 19 S. 434.

XVI. Deutsches Handelsgesetzbuch.

Art. 2? S. 431. 498.
Art. 42. 43 S. 231.
Art. 96 S. 264.
Art. 103 S. 231.
Art. 116 S. 230.
Art. 231 S. 230.

XVII. Haftpflichtgesetz.
§ 3 S. 650.
8 6 S. 499.
§ 7 S. 499.

XVIII. 0oäs oivil.
Art. 1184 S. 214. 411. 413. 440.
Art. 1187 S. 201.
Art. 1188 S. 221.
Art. 1203 S. 660.
Art. 12W S. 6S4.
Art. 1245 S. 714.
Art. 1351 A 233.
Art.- 1424 O< 575.
Art. 1638 S. 175.
Art. 1845 S. 183,
Art. 1847 S. 3K4.
Art. 2223 S. 478.

XIX. .Preußisches Landrecht.
I 6 § 98 fg. 115. 116. 122 S. 649.
II 10 § 89 S. 289.

XX. Sächsisches Crvilgesetzbuch.
§ 153 S. 473.
§ 717 S. 201.
8 931 941. 942. 945 S. 175.
§1370 S. 264.
8 1506. 1507 S. 288.

XXI. Züricher Civilgesetzbuch.

s 509 S. 4i7.
§ 1405. 1413 E. 175.



xövi

XXII. Preußisches Exproprilltionsgefetz vom 11. Juni 1874.
§730 S. 127.

. XXIl l . Römische Rechtsquellen,
lei ^oilla, rspstunäarum v. 57. 62, Isi Namllia o. 55, wdui.

x RoN2,ua) o. 2 S.Z572.
62^8 U. 92. 95 S. 433.

I I . 157 S. 561.
m . 164 S. 433.
Hl. 202 S. 461.
IV. 16 S. 437.
IV. 26 S. 373.
IV: 166a S. 217.

Uipiani ki-assm. I. 19 S. 227. 228.
Vat. tz 83 S. 155. .
Vo8it!l. § 11 S. 227. 228.

Institutionen.

§ 25 äs rslmu äivi«. (2, I) S. 425.
ß 41 S. 439.
ß 4 und 5 äo u3u<Npiou. et lougi tsNp. z>o«8tz8». (2, 6) O. 465.
tz 2 ä« versäum ^uaiitats st äiöersutia (2, 18) S. 561.
§ 5 ä» tloisäitat. M»» ab intestato (3, 1) S. 596.
§ 3 äs sN^tions st vsuäitiouo (3, 23) S. 471.. 472.
§ 5 S. 80.
§ 1 vi donoruN laptoi. (4, 2) S 529.
ß 1 äs psrpet. st tvmpor. aot. (4, 12) S. 646.
ß 2 äe Me. Mäioig (4, 17) S. 425.

Pandecten.

lr. 6 ß 1 äs lu» gui uotautur infamia (3, 2) S. 412.
ü- 4V äs proonlatoiidus (3, 3) S 444.
b. 42 xr. ir. 45 § ,1 S. 217.
ü-. 5 § 5 (6 ß 3) äs nsssotiis gsgtig (3/5) O. 458.
ü-. 3« (31) tz 7 S. 86.
b. 39 (40) S. 204. .,
lr. 5 z»l. äs eainWmatoiibllg (3, 6) S. 462.
b. 9 tz 7 b̂ . 10 yuoä wetu» oauya ßsstmu erit (4, 2) S. 88.
L̂ . 16 z 2 S. 462.
5. 9 tz 1 u. 2 äo äolo nMo (4, 3) S. 88.
b 18 z>l. und § 4 S. 88.
5, 24 S. 88.
b. 39 S. 88.



kr. 40 S. 88.
kr. 4 § 6, kr. 5—7,Hy aUeuHÜon. juäioii mutlmäi oauLH kaew ( l , 7)

S. 462.
kr. 35 äs ^üioüs (5, H) S. 645.
kr. 25 § 2 'und 4 äs doisäitati8 xstitious (5, 3) S. 426.
§ 6 S. 465.
kr. 2 81 Z>3I8 Iiyrsclitatis (5, 4) S. 288.
kr. 9 äs i-si vinaioations (6, 1) S. 436.
5. 21 S. 472.
5 . 27 § 3 S. 426. '
kr. 33 S. 432. 463.
5 . 35 xr. S. 432. 463.
kr. 35 tz 1 S. 444.'
5 . 36 z>r. S. 436.
kr. 42 S. 442. 463.
kr. 52 S. 462. 463.
kl. 63 S. 472.
kl. 64 S. 426. 447.
kl. 80 S. 440.
tr. 3 § 1 äs Vndiioiani!, in rsm aotious (6, 2) S. 268.
kl. 9 § 4 äs U8uklnow (7, 1) S. 713.
kr. 12 § 5 S. 435.
kl. 15 § 7 S. 708.
tr. 33 8 1 S. 288.
kl. 60 p l . S. 428.
kl. 3 8 2 äs U8uklllotu aäolS8oeuäo (7, 2) S. 155.
tr. 16 8 2 äs U8U st kabit. (7, 8) S. 258.
tr. 18 S. 204.
kl. 11 äs ^lvitutidug (8, 1) S. 85.
kr. 19 äo Lsrviwt. prasä. urkan. (8, 2) S. 85.
kr. 4 § 2 m 8Slvitu8 vinäiostur (8, 5) S. 426. 447.
kr. 4 § 3 S. 86. 136. 235. 251.
tr. 6 § 6 S. 426. 447.
kr. 17 tz 2 S. 88.
kr. 13 § 3 aä Is^om ^ u i l i a m (9, 2) S: 435.
kr. 23 8 8 S . 462.
tr. 34—36 S. 435.
kr. 44 8 1, b- 45 S. 467.
b. 5 § 5 äs bis <M skkuä. (9, 3) S. 215.
kr. 2 z>r. § l äs uoxalidn8 aotiouidus (9, 4) S. 467.
kr. 4 tz 2 ünium rsFuuäormn (10, 1) S. 425.
tr. 25. § 9 kamiliao dsroi8ouiiäa« (10, 2) S. 136.
tr. 25 § 15 S. 204.

Köhler. Patentrecht. "



xovm

kl. 6 § 2, LONiuuui äiviäuuäo (10, 3) S. 204.
lr. 7 tz 6 S. 152.
kr. 7 8 13 S. 715.
kr. 10 xr. S. 462.
kr. 14 § 2 u. 3 S. 152.
kl. 3 § 15 aä sxbidsuäum (10, 4) S. 438.
kr. 5 M S. 442.
tr. 12 § 6 S. 440. 463.
kr. 1 h 1 8i msnsor kai8. moä. äix. (11. 6) T., 288.
kl. 2 § 7 u. 9 äo isIiFwsis (11, 7) S. 228.
tr. 3 S. 228. . ,
kr. 4 tz 1 äs row8 oleäiti8 (12, 1) S. 425.
kl. 8 S. 435.
kl. 36 S. 354.
kl. 9 8 ? äs ^ulHuranäo (12, 2) S. 482,
kr. 11 § 1 S. 483.
kl. 13 § 1 S. 263. 483.
kl. 30 § 3 S. 215.
tr. 4 § 4 äs iu liteul ^urauäo (12, 3).S. 496.
kr. 5 § 3 S. 496.
kr. 15 tz 1 äs «onäictions iuäMti (12, 6) S. 89.
tr. 55 S. 425. 426. 447.
kl. 13 äe oouäiotious turtiva (13, 1) S. 468.
kr. 22 § 2 äs piFnoratieia aotious (13, 7) S. 425.
kl. 1 § 6 äs xoeuUo (5 , 1) S. 257.
kr. 2 S. 257.
kr. 3 8 11 S. 646.
kl. 13 S. 257.
kr. 15. 16. 19 8 2. 32 xr. S. 257.
kr. 37 8 3 S. 257. ^
kr. 50 8 3 S. 257.
kl. 1 8 9 yuauäo äo xooullö aot. auvalls (15, 2) S. 266.
kr. 16 § 1 pro 8ooio (17, 2) S. 152.
kr. 38 § 1 S. 265.
kr. 52 § 18 S. 575.
kr. 55. 56 S. 575.
tr.'63 § 10 S. 182.
kr. 4. 5. 6 pr. äs oontralisuä», ymtioiw (13,1) S. 80.
kr. 34 § 2 S . 80.
kr. 35 8 4 S. 472.
kr. 44. 57. 58 S. 175.
kr. 45 S. 177.



xcix

kr. 50 S. 200.
kr. 70 S. 80.
A. 21 äs ksreäitarv vei aotiouo vsuäita.(18, 4) S. 472.
kr. 14 (13) äs porioulo st coumioäo rsi veuä, (18, 6) S. 471.
kr. 1 8 1 'äs aotionidu8 emti venait! (19, 1) S. 174.
kr. 6 8 4 S . 177.
5 . 13 § 1. 3 S. 177.
kr. 13 § 12 S . 471.
kr. 13 tz 18 S . 715.
kr. 31 pr. S . 472.
tr. 7. 8. 9 pr. loeati eonäusti (19, 2) S . 180.
kr. 15 tz 8 S . 180.
tr. 25 § 8 S . 472. '
kr. 33 S . 180.
kr. 9 § 1 äs piFU0lidu3 (20, 1) S . 16?. 168.
kr. 9 pr. czui potinreg in Vissuors (20, 4) S. 645.
k. 23 § 1. 7. 9 äs aeüilio. eäioto (21, 1) S . 178.
lr . 24. 27. 29 tz 1 S . 173.
kr. 48 tz 7 S . 237.
kr. 60 S . 178.
kr. 61 S. 175.
tr. 31 äs sviotiouidns (21, 2) S. 177.
kr. 32 § 1 S . 237.
kr. 39 § 3 S . 80.
kr. 43 S . 174.
kr. 48 S . 174.
kr. 49 S . 174.
kr. 69 § 1. 2 S 80.
kr. 69 § 5 S . 174.
kr. 19 äo U8uri8 (22, 1) S . 426. 447..
kr. 49 S , 447. .
kr. 10 tz 2 äs Mrs äotium (23, 3) S . 715.
kr. 49 S . 714.
tr. 69 § 9 S . 715.
kr. 78 § 4 S . 715.
kr. 80 S . 354.
kr, 81 S . 39.
kr. 83 S . 354.
kr. 31 § 1 äs äonatiou. iutsr viruiu ot ux. (24, 1^ S . 58.
kr. 66 8 6 Fointo matrimonio (24, 3) S 714. ^
kr. 8 Z 1 äs üäsju83oridn8 et uomiuat. (27, 2) S^ 330.
kr. 13 Z 2 ym togtamsuta kaosro (28, 1) S . 412.



5. 19 8 2 äs iiyu8to luvto ill it i) tost. (28, 3) S. 352.
kr. 9.8 4 äo dorsä. iuLtitueuäis (28, 5) S. 228.
kr. 6 § 7 äs aäliuir. v«1 omltt. n«rsä, (29, 2) S. 232.
kr. 17 pr. kr. 19 S. 553.
kr. 32 pr. 34 xr. S. 553.
kr. 96 S. 553.
kr. 39 § 1 äs isFatig I (30) S. 426.
tr. 10 z»r. äs aäüusnäi» vsi transkorsuäi» Is^. (34, 4) S. 354.
kr. 14 nr. S. 354.
kr. 21 äs «ouäitiou. st asmon8tr. (35, 1) S. 553.
kr. 81 § 1 S. 200.
tr. 107 S. 354.
tr. 28 (27) aä 8snHtu8«. 'llsdoUiauuN (36, 1) S. 598.
kr. 51 (49) S. 252.
lr. 14 § 8 äs douolmu z>083688iauo ooutr. tad. (37, 4) S. 412.
tr. 15 S. 239.
d . 6 § 6 äs Oardouiauo süioto (37, 10) S. 440.
tr. 25 ä« bonis Udertornm (38. 2) S. 239.
t i . 5 pr. c>M8 oräo in z>088S88. 8srvstur (38, 15) S. 550.
kr. 2 § 18 »ä 8«naw3<:. ^srtuU. (38, 17) S. 352.
lr. 15 äs opsri8 novi nuntiatione (39, 1) S. 441.
tr. 22 S. 428.
fr. 5. 6. 7 äs ayua «t st aquas pluviks arosnä. (39, 3) S. 423.
tr. 7 S. 428. 441.
tr. 11 8 2 kr. 12 lr. 13 S. 428.
tr. 11 8 2 äs i>ud1i(Nui8 (39, 4) S. 575.
tr. 14 S. 576.
lr. 13 pr. äs iuorti8 02.U8». äonationidn8 (39, tt) S. 89.
tr. 8 3 S . 89.
kr. 3 äe NanmuisLianidug (40, 1) S. 228.
kr. 4 y»i et a guidas iuanllwi88i (40, 9) S. 228.
kr. 26. 27 8 1 S. 228.
kr. 26 äs UboraU o»U82 (40, 12) S. 80.
kr. 20 § 4 äs aäynirsnäo rsrum äomiuio (41, 1) S. 433.
kr. 23 § 1 S. 268. 467.
kr. 30 p l . S. 715.
kr. 37 ß 1 S. 257.
kr. 40 S. 268. 433. 467.
kr. 43 8 2 S . 258.
kl. 48 8 1 S. 433. 466.
tr. 12 äs rs Hnäieata (42, 1) S. 472.
tr. 6 H 2 äs oonk«88i8 (42, 2) S. 379.
tr. 3 äe oV88ions uouormn (42, 3) S. 170.



kr. 9 tz 4 äs rsb. »uotor. Mä. z>083iä.̂ (42, 5) S. 204.
kl. 3 H S äs t»d. sxbibsnä. (43, 5) S. 442.
kr. 2 pr. tz 2 11 c^niä in looo Mblieo vol it iu. üat (43, 8) S. 216.
kr. 2 tz 43 S. 428. ,
kr. 2 8 45 S. 216.
kr. 6 S. 217.
kr. 1 pr. äs via pubi. (43, 11) S. 216.
kr. 1 pr. nt in ümnins pudl. navi^. lio. (43, 14) S. 216.
kr. 1 pr. äs ripa mmnouäa S. 216.
kr. 1 Z 13. 14 äs vi st äs vi arm^ta (43, 16) S. 467.
kr. I tz 48 S. 462.
kr. 3 tz 10. 11 S. 467.
kr. 3 tz 2 äs aqn», «ottiä. st as8t. (43, 20) S. 713
kr. 7 S. 441.
kr.» 11 tz 9 ynoä vi aut olam S. 471.
kr. 18 8 7 S. 428.
kr. 14 kr. 15 pr. S. 428.
kr. 15 8 4 S. 476.
kr. 16 8 2 S . 423.
kr. 2 tz 3 äs prsoario (43, 26) S . 159.
kr. 3 kr. 15 8 2 S. 159.
kr. 1 tz 5 äs ardor. oasäsnä. (43, 27) S. 86.
kr. 3 8 12. 13 äs bouüus lidoro oxbidsuä. S. 215.
kr. 18 äs sxosMouidu8 (44, 1) S . 425.
kr. 2 äs sxeoMons rsi Mäio. (44, 2) S. 239. 252.
kr. 9 pr. S. >446.
kl. 14 8 2 S. 237.
kl. 15 S. 266. 443.

.kr. 17 S. 446.
kr. 25 8 1 S. 666.
kl. 30 tz 1 S. 443.

kl. 12 äs obliFatiouidns st aotionibu8 (44, 7) S. 461.
kr. ,15 S. 239. 252.
kr. 26 kr. 33 S. 646.
kr. 35 i»r. S. 462.
kr. 49 S. 461.
kr. 58 S. 646.

kr. 41 äs vsldolnw odliFÄtionilius (45, 1) S. 201.
kl. 83 § 5 S. 161.
ki-. 85 § 7 S. 200.
kl 89 S. 201.
kl. 121 8 3 S . 461.
kl.-136 tz 1 S. 85.



ci i

kr. 440 § 2 S. 85.
i l . 3 § H äs anodin rsis ociu8t!tusuäi8'(45, 2) S. 660.
kr. 1 8 2 äs gtiplilations 8srv«rum (45, 3) S. 257.
kr. 6 8 2 äs Üäk̂ n880l1bü3 st mauäat. (46, 1) S. 645.
kr. 66 S. 247.
kr. 8 § 5 äs U0vationU)U8 (46. 2) S. 482.
kr. 53 äs 8o1Mollidii8 st 1idsr2,tiomdu8 (46, 3) S. 482.
kr. 70 S. 201.
5 71 § I.S. 197.
kr. 91 S. 482.
kr. 98 8 3 S. 435. § 8 S. 161.
tr. 8 z>r. r^tam rem Iiadsri (46, 8) S. 446.
kr. 24 xr. S. 197. 550.
kr. 25 S. 197.
kr. 1 z>r. äs xrivati8 äelicti8 (47, I) S.' 646.
kr. 14 pr. äs km-ti« (47, 2) S. 472.
5. 2 § 20 vi douorum raptormu (47, 8) <2. 528.
lr. 2 äs tsrmiuo moto (47, 21) S. 535.
lr. 3 pr. äs papularibug action. (47, 23) S. 215.
kr. 7 i»-. S. 217.
Ü-. 7 tz 2 äs 2eLU8atiomdu8 (48, 2) S. 609.
tr. 20 S. 596.'
A. 11 aä Is^om ^uliam montât. (48, 4) S. 596.
tr. 7 aä Is^sm ^uliam äs vi xrivata (48, ?̂) S. 575.
kr. 20 äs posui3 (48, 19) S. 646.
ü°. 1 § 3 a ^nidii« appsllari non liest (49, 2) S. 365.
fr. 2 pr. Mas gsutsutias 8Îuo aWsliat. rsscinä. (49, 8) S. 330.
lr. 45 tz 9 äs jurs üsoi S. 373.
lr. 46 tz 9 S, 647.
tr. 17 äs rsxulls ^uris (50, 17) S. 201.
kr. 38 S. 462.
kr. 152 tz 3 S. 461.
ir. 156 S. 404.
kr. I N S. 200,

Codex. .

o. 7. äs äolo malo (2, 20 ^M) S. 88.,
o. 5. 17. 22 äs rsi vmä. (3, 32) S. 425.
e. 2 äs isFS ^ ' .Ma (3, 35) S. 88.
o. 3 äs oonäiot. sx Is^o (4, 9) S. 425.
o. 9 äs dersäitats vsi »otious venä. (4, 39) S. 472.
e. 16 äs prasä. vsl M s rsd. (5, 71) S. 425".
o. 21 §' 5 äs kurti8 (6, 2) S. 433.



o. ! pr. äs sorv. oomm. mau. (7, 7) S. 227.
o. 3. 45 äs 8srvo xiFnori äaw (7, 8) S. 228.
o. 8 § 1 äs z>ra«3oript. XXX. vsi X I . anuor. (7^39) S . 479.
e. 7 nnäs vi (8. 4) S. 575.
o. 1 orsäitorsm sviotiouom non äsdsrs (8, 45 ft6^) S. 16 l.
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Einführungsgefetz dazu § 8 S. 485. 625.
Gerichtsverfassung § 8 S. 299.
§ 14 S. 300.
§ 27 S . 624.
z 71 S. 391.
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§ 33 S. 290.
§ 35 S. 377. .
§ 40 S. 385.
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121 S. 675. 680.
130. 131 S. 569.
148 S. 101.
152 S. 579. 583.
160 S. 525.
165 S. 670.
187 S. 503.
188 S. 637. 640. 658. 661. .
195 S. 629.
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232 S. 557. 629.
246 S. 568.
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I . Ueber das Patentrecht.

Die EnquZtevrotokolle, Motive-, der Kommissionsbericht und die Reichs-
tagsprotokolle sind nach der Originalausgabe citirt.

Karmarsch in- Ersch und .Grubers Encyclopädie v. Patent (8. I I I
B. 13 S. 274 fg.)

K los termann, die Patentgesetzgebung aller Länder, 2. Auflage. Berlin
1876. Wo zu dem Namen Klostermann nichts weiteres citirt ist, ist dieses
Werk gemeint.

Klost e rmann, das Recht des Erfinders in Nusch's Archiv für Theorie
und Praxis des allgemeinen deutschen Handels- und Wechselrechts N. F. X
S. 11 fg.

K lostermann, Patentgesetz für das deutsche Reich vom 25. Mai 1877.
Berlin 1877. ' ,

Dambach, das Patentgefetz für das deutsche Reich: Berlin 1877. Wo
zu Dambach nichts weiteres bemerkt wird, ist dieses Werk gemeinte

Landgraf , das deutsche Reichsgesetz, betreffend den Schutz von Erfin-
dungsvatenten. Stuttgart 1877. Wo zu Landgraf nichts weiteres bemerkt
wird, ist dieses Werk gemeint.

Gar eis. das deutsche Patentgesetz vom 25. Mai 1877. Berlin 1677.
Wo zu Gar eis nichts weiteres bemerkt wird, ist dieses Werk gemeint.

G r o t h e , das Patentgesetz für das deutsche Reich. Berlin 1877. Wo
zu Grothe nichts weiteres bemerkt wird, ist dieses Wert gemeint.

Laband, Staatsrecht des deutschen Reichs I I Band Tübingen 1878
S. 470—490. .

Das Patentgesetz.vom 25. Mai 1877, dargestellt von einem höheren
Regierungsbeamten. Berlin 1877. . . '

S te inbe is , Reform der Ertheilung von Erfindungspatenten im Gewerbe-
blatt aus Württenberg 1873 Nr. 24.

, Franz W i r t h , die Patentreform. Frankfurt a/M. 1875.
Lenz, Entwurf eines Patentgesetzes. Berlin 1877.

Kohl er, Patentrecht. II
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Die Pa ten t f rage , 6 Preisfchriften über Reform der Patentgesetz-
gebung, 'Köln und Leipzig 1874 Aon Klostermann, Rosenthal, Landgraf, C.

, und L. Kayser und einem Ungenannten.)
Rev id i r te r En twu r f eines Patentgesetzes für das deutsche Reich nebst

Motiven. Vom Patentschutzverein. Berlin 1876.
Alexander — Katz, Bemerkungen zu dem Entwurf eines Patent-

gesetzes. Berlin 1877.

Be i t räge zur Patent f rage (enthaltend das Resultat der Enqueten,
den ersten Entwurf des Gesetzes, Rundschreiben des ^Neichskanzleramts,
Schreiben des Vorstandes des. Patentschutzvereins an dasselbe,. Uebersicht der
ertheilten Patente). Berlin 1877.

I a c o b i , ein Wort über das deutsche Patentgesetz, Vortrag gehalten in
der Sitzung des Vereins zur Beförderung des Gemerbsteißes am 2. Jul i 1877
(auch abgedruckt in dem oben erwähnten Patentgefetz v. einem höhern Regie-
rungsbeamten).

Pieper, der Schutz der Erfindungen im deutschen Reich. Berlin 1877.
Cap i ta ine , Wie macht man Erfindungen zu Geld, Berlin 1877.
Gensel, das Patentgesetz vom 25. Mai 1877, im Jahrb. für Gesetz-

gebung, Verwaltung und Volkswirthschaft von Holtzendorff und Brentano
1877 S. 47 fg.

Gare is , der Licenzzwang, in der deutschen Revue für das gesammte
nationale Leben der Gegenwart von Fleischer I S..80—82.

N e r l i n , repertoirs universel et raisonne äe Hurizprnäeuos, v.brsvets
äs invention.

N a o a r s l , oonrs äe äroit administratif, karis 1.844 fg. (über Patent-
recht I V p. 338—398).

I l s n o u a r ä , traits äss brevets ä'invsntion 3ms sä. ?aris 1865.
(grundlegend).

l i s 8 «une, brevets ä'invention, traite clés droits ä'autsnrs st ä'in-
ventions, karis 1849.

' k e r p i F n a , manuel äes inveutsm-s, Varis 1852.
I teuäu et v o l o r m s , traite prati<zuo an äroit inäustriel karis 1855

(über Patentrecht z>. 173—292).
' N t . L i a n e , l'inventeur drevete,.kari» 1845. läem, traits äela oon-

treka^on eu tons Fenrs et äs sa voursnits eu '̂ustios, 4mv e6. kari»
1855 (über Patmtrecht v. 395—697). Wo zu LIano nichts weiter bemerkt
wird, ist das letztere (ausgezeichnete) Werk verstanden.

ä s l a vronriets et äs 1» eantreka^on äs« oeuvres ä'intsl-
?aris 1856.

äes brevets ä'inventiou et äe 1a eoutrstayou, 2ms vä.,
?aris 1858. läem. Vrevets ä'invsntion. Niameu än projet äo loi présents
an oorps IvFiglativo. ?ari3 1858 (auch hinter der zweiten Auflage des
ersten Werkes).



cxv

L s ä a r r i ä s , oouuußntHiry 6v8 loiä sur leg oiovetg ä'iuvsntion, sur
1sZ noms äs3 ka1»rioallt8 st äsg lieux äs kabrioatiouj »ur les uiar^usg äs

st äs oouuusros 3 vol. " ?ari8 — ^ ix 1869.
? i o a r ä sb O l i u , traits äs8 brsvst» ä'iuvsutioll v täsla eoutrskayon

o, 2 ms sä. kack 1869.
k o u i l i v t , traits tdsoriM« st z>ratigus äs8 drovst3 ä'invsntion st äs

ooutrskllyou, ?arig 1870.
s3 Krsvst8 H'invsntiou, kari« 187?.

, projet 6o loi 8ur Is3 drsvst8 ä'iuvsutiou, Vruxs11o3 1848.
, rsz>srtoirs äs IsFigiatiou, äs äootriuo «t äs Huri^niäsuev v.

ä'invsutiou nr. 1<—404.
?di11!p8, tiio 1a^ ok patsut3 kor mvoutiou, LoLtou-^o^-^orlc 1337.
Kön igs , das Patentsystem der Vereinigten Staaten von Nordamerika,

Berlin 1876.
ksoä,80u, ». trsatiss oll tlis 1a^ ok Patent kor invoutiou» anä

2. sä. I>onäou 1851.

I I . Ueber Urheber- und Markenrechl.

I o l l y , die Lehre vom Nachdruck. Heidelberg 1852.
Endemann, das Gesetz betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken.

Berlin 1871.
Dam dach, die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes, betreffend das

Urheberrecht. Berlin 1871 (kurzweg Dambach. Urheberrecht, citirt).
l äom, Nachdruck und Nachbildung/ in Holtzendorffs Handbuch des

deutschen Strafrechts I I I S. 1021 fg.,. und Nachtrag I V S. 46? fg. (wo
auch das Patentrecht berührt wird).

O. Wächter, das Autorrecht nach dem gemeinen deutschen Recht, Stutt-
gart 1875.

Dambach, Musterschutzgesetz. Berlin 1876.
Klostermann, das Urheberrecht an Schrift- und Kunstwerken, Abbil-

dungen, Compositionen, Photographie«,, Mustern und Modellen, Berlin 1877.
O. Wächter, das Urheberrecht an den Werken der bildenden Künste,

Photographiée« und gewerblichen Mustern. Stuttgart 1877.
v. H i l l e r n , Streitfragen aus dem Autorrecht. Freiburg 1876.
Gar e is, das juristische Wesen der Autorrechte, sowie des Firmen- und

Markenschutzes, in Busch Archiv N. F. X S . 188—210.
Neul ing Beiträge zur Lehre vom Urheberrecht nach dem Reichsgefetz

vom 11. Juni 1870. in Goldschmidt's Zeitschr. XXNI S. 70 fg.
S i e g f r i e d , Reichsgesetz über Markenschutz. Berlin 1874. >
Landgraf , deutsches Reichs-Gesetz betreffend den Markenschutz, Stutt-

gart 1875.
Endemann, der Markenschutz nach dem Reichsgesetz vom 30.November

1874 in Busch Arch. N. F. V I I S. 1.—98.
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Meoes , das Reichsgesetz über Markenschutz vom 30. November 1874
( in den strafrechtlichen Nebengesetzen des deutschen Reichs, Erlangen 1877)
S. 165—250.

Nuarä, rspsitoils äs Isolation, 6s äoctrins st äs jurispliiäsnos sa
matisi-s äs war̂ usg äs tabriM«, karÏ8 1865.

I I I . Philosophische, staatswirthschaftliche, technische
Schriften.

A. Schopenhauer, sämmtliche Werke, herausgegeben von Frauenstädt
2. Aufl. Leipzig 1877.

läow. Aus A. Schopenhauers handschriftlichem Nachlaß, heraus-
gegeben von Frauenstädt. Leipzig 1864.

I>ooks, N8sa^ oonoerninF Iiuuiaii uutslstaualNF, übersetzt von Kirch-
mann, in dessen philosophischer Bibliotheke B. 50 fg.

Ahrens, Naturrecht oder Philosophie des Rechts und des Staats.
6. Aufl. Wien 1870. 187l.

Krause, System der Rechtsphilosophie, herausgegeben von Röder,
Leipzig 1374.

- Röder, Grundzüge des Naturrechts oder der Rechtsphilosophie 2. Auf l .
Leipzig und Heidelberg 1860.

Leist, Ueber die Natur des Eigenthums. Jena 1859.
John S t u a r t M i l l , Grundsätze der politischen Oekonomie (übersetzt

von Soetbeer), Hamburg 1852.
läsui. System der deductiven und inductiven Logik (übersetzt von Schiel)

Vraunschmeig 1862.
^sau Vap t i8 t s 8 a ^ , cours oomplst ä'soouomio politiyus v

2 ms sä. par üni-aos 825, ?ari8 1840.
I ' rsä. L2,8t,Î3,t, Iiarmonio8 soonomi^uo8, 3ms s

t. VI ) ?2N8 1855.
äs Ig, proprists, ?Hli8 1848.

äs Is, i>l<)M6ts st äs 8S8 loruis8 z>riiuitivs3, ?2li8 1874.
Röscher, die Grundlagen der Nationalökonomie (nach der 6. Auflage

Leipzig 1866). .
Schaffte, die nationalökonomische Theorie der ausschließenden Absatzver-

hältnisse, Tübingen 1867 (über Patentschutz S. 259—275).
Reuleaux, Briefe aus Philadelphia, Braunschweig 1877.
Pere ls , die landwirthschaftlichen Geräthe und Maschinen (Bericht über

die Weltausstellung in Philadelphia), Wien 1877.
Grothe, die Industrie Amerika's, ihre Geschichte, Entwicklung und Lage.

Berlin 1877.
Emminghaus, allgemeine Gewerkslehre, Berlin 1868.
Die Staatswörterbücher von Bluntsch l i -Löhning ( I I S . 65 fg.) und

von Wagener (V I I I S . 322 fg.) v. Gewerbe.
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Kolbe, kurzes Lehrbuch der anorganischen Chemie, Braunschweig 1877.
Gorup-Besanez', Lehrbuch der Chemie 6. Aufl. Braunschweig 1376.

IV. Werke über das Pr ivatrecht und über die Lehre vom
Anspruch.

Die Pandektenlehrbücher von Windscheid (4. Aufl.), Br inz (2. Aufl.)
Puchta u. s. w. Stobbe Handb. des deutschen Privatrechts u. s. w.

I h e r i n g s Geist des röm. Rechts u. s.w. läsm, Zweck im Recht, Leipzig 1877.
Schenkel, das badische Wasserrecht. Karlsruhe 1877.
Häuser, Stellvertretung im Befitze, Leipzig 1870.
Randa, der Besitz nach östreich. Recht, 2. Aufl. Leipzig 1876.
Bahr , die vreuß. Gesetzentwürfe über die Rechte am Grundvermögen in

I h e r i n g ' s Jahrb. f. Dogmat. X I S. fg.
Stobbe. die Auflassung des deutscheu Reichs, ebenda X I I S . 137 fg.
M «scher, das deutsche Grundbuch- und Hypothekenmesen. Berlin 1869.
E l ve rs , die römische Servitutenlehre, Marburg 1856.

-Seitz, zur Kritik der heutigen Negatorien- und Confessorienklage.
Jena 1873.

Dernburg , Pfandrecht nach den Grundsätzen des heutigen römischen
Rechts 1860. 1864.

Puchelt, das rheinisch-französische Privilegien- und Hypothekenrecht,
Leipzig 1876.

v. B a r , das Hannoverfche Hypothekenrecht, Leipzig 1871.
I h e r i n g , das Schuldmoment im römischen Privatrecht, Gießen 1867.
Pern ice, zur Lehre von dm Sachbeschädigungen, Weimar 1867.
I h e r i n g , Abhandlungen aus dem röm. Recht, Leipzig 1844.
Mommsen, die Unmöglichkeit der Leistung in ihrem Einfluß auf obli-

gatorische Verhältnisse, Braunschweig 1853 (auch als Beiträge zum Obligationen-
recht I).

läsm. Zur Lehre vom Interesse, Braunschweig 1355 (auch als Beiträge
zum Obligationeilrecht I I ) .

läsm. Erörterungen aus dem Obligationenrecht. Braunschweig 1859

I Heft.
Neuner, Wesen und Arten der Privatrechtsverhältnisse, Kiel 1866.
Wächter, die doua üäs8, Leipzig 1871.
B r u n s , das Wesen der doua öäss bei der Ersitzung, Berlin 1872.
Göpper t , über die organischen Erzeugnisse, Halle 1869.
Koppen, der Fruchterwerb des douas üüsi po88«83or, Jena 1872.
B r i n z , zum »Rechte der douas üäsi po83S88io (Festgabe für Arndts)

München 1875.
Schloßmann, der Vertrag. Leipzig 1876.
Scha l l , der Parteiwille im Rechtsgeschäft, Leipzig 1876.
Lo tmar . über causa im römischen Recht, München 1875.
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Kar Iowa, Rechtsgeschäft, Berlin 1877.
Z immermann, die Lehre von der stellvertretenden Negotiorum Gestio,

Straßburg 1876.
Har tmann , Obligation, Untersuchungen über ihren Zweck und Bau,

Erlangen 1875.
läsN. Rechte an eigener Sache. Untersuchungen zur Lehre vom Eigen-

tumsrecht, Freiburg 1877.
Meyer, das Recht der Expropriation, Leipzig 1868.,
läsm. in der Zeitschrift für deutsche Gesetzgebung (Behrend-Dahn) VHI

S. 560 fg.
Grünhut , Enteignungsrecht, Wim 1873.
Dalcke, das Gesetz über die Enteignung von Grundeigenthum, Berlin

1874.
Bahr und Langerhans, das Gesetz über die Enteignung von Grund-

cigenthum v. 11. Februar 1874, 2. Aufl., Berlin 1878.
Schul in , über Resolutivbedingungen und Endtermin, Marburg 1875.
Windscheid, Actio des römischen Cioilrechts, Düsseldorf 1856.

läsm. Zwei Fragen aus der Lehre von der Verpflichtung wegen unge-
rechtfertigter Bereicherung, Leipzig !878.

F i t t i n g , über den Begriff der Rückzichung, Erlangen 1856.
Muther , zur Lehre von der römischen Actio, Erlangen 1857.,
Be l ter , die Aktionen des römischen Privatrechts, Berlin 1371 fg.
Huschte, das Recht der Publicianischen Klage,, Stuttgart 1874.
Krüger , Proceßualische Consumtion und Rechtskraft, Leipzig 1864.
Merkel , der Konkurs der Akttonen, Halle 1877.
Degenkolb, Einlaßzwang und Urtheilsnorm, Leipzig 1877.
Thon, Rechtsnorm und subjectives Recht, Weimar 1878.
Demel ius, Untersuchungen aus dem römischen Recht, 1856.
Unterholzner-Schirmer, ausführliche Entwicklung der gesammten

Verjährungslehre, Leipzig 1858.

Schmidt, die Grundlehren der Cession. Braunschweig 1863 fg.
Demel ius , die Exhibitionspsticht, Gratz 1872.
Schröder, das Notherbenrecht, eine civilistische Abhandlung. Heidelberg

1877'.
Par i s ius . die Genossenschaftsgesetze im deutschen Reich, Berlin 1876.
I ^ r o m k i s r s , tnsoris et prati^us äsz odÜFationz, ?ari3 1857.

1858.
Vomolomds, oours äs ooäo eivil, sä. Lsl^s 1846 fg.
H.ukr^ st Kau , oour» äs äroit civil ÜAuyai« 4ms sä., ?2.ri8

H 869 fg.
L a ä i s r s , äs la solidarité ut: äs i'iuäiviÄdilits, ?ariZ 1852.

oulF sIsrusiitHils äs äroit oivil krHU^aiZ, kari» 1850 fg.
, louais sä. LsIZs 1849.
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Ideui. Commentaire, du eontrat äs sooiete eu matière eivils et ooin-
meroiaie, ed. Lei^e 18^3.

?au1 ? o u t , Oommentaire-traity dez zoeietos sivUes et oowmeroiaies

karis 1872.

Idem, ^antissoment iln o0mmentair6»tlaits des votits contrats I I z».

563 fg. ?ari8 1867.

V. Werke über Civi lproceß.

Die bekmlnten Lehrbücher von Wetzell, Renaud u. dgl. Die Materia-
lien der D. Ciuilproceßordnung in der Originalausgabe.

u. Bar , Recht und Beweis im Civilprocesse, Leipzig, 1867.
Z ink , über die Ermittlung des Sachverhaltes im französischen Civil-

vroccsse, München 1860.
Planck, Mehrheit der Rechtsstreitigkeiten. Rötungen 1844.
Bü low , die Lehre von den Proceßemreden und Proceßvoraussetzungen,

Gießen 1868.
Vo lg iano, gesammelte Abhandlungen aus dem Gebiete des gemeinen

deutschell Civilproceffes, München 1869.
Struckmann-Koch, die Proceßordmmg für das deutsche Reich, Bertin

1877.
Siebenhaar, Commentar zur deutschen Civilvroceßordnung, Leipzig

1877.
Puchelt, die Civilproceßordnung für das deutsche Reich. Leipzig 1877 fg.
Petersen, Civilproceßordnung für das deutsche Reich, Lahr 1877.
L. Seu f fe r t . Civilproceßordnung vom 30. Januar 1877, nebst Eins,

ges. Nördlingen 1877.
Sarwey, Iustizgesetzgebung des deutschen Reichs, I Konkursordnung.

Berlin 1877.
v. Vö lde rndor f f , Konkursordnung (in der Gesetzgebung des deutschen

Reichs) Erlangen 1877 fg.
Harras v. Harrasowsky, die Parteien und der Parteieneid nach dem

gegenwärtigen Stande der Gesetzgebung, Wien 1876.
Br ieg leb, Einleitung in die Theorie der summarischen Processe

Leipzig 1859.

V I . Verwal tunsrecht , Proceß des öffentlichen Rechts.

v. S t e i n , Handbuch der Verwaltungslehre und des Verwaltungsrechts,
Stuttgart 1870 fg.

V i v i e n , swäes aäminiztrativeZ, ?ari3 1859.
vu fon i - , traite Fe'ns'rai 6e droit administratif apMqns 2 ms eä.

?ari8 1854 fg. ,

V a t b i s , traits tnsori^ue st pratiguo cls droit zmdlle et administratil.
?ari8 1862 fg.
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v. Mafsow, Verfahren in Verwaltungsstreitsachen, I Abtheilung, das
Verfahren im Allgemeinen, Berlin 1876.

v. K i ß l i n g , Reichsgericht und Verwaltungsgerichtshof, Wien 1875.
Schulze, der Rechtsschutz auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts,

Leipzig 1873.
Degenkolb, die 1«x Nsrouica, und das Pfändungsrecht der Steuer-

Pächter, Berlin 1861.
Weizel, das badische Gesetz vom 5. Oktober 1868 über die Organisation

der inner« Verwaltung, Karlsruhe 1864.
Schmi t t , die Grundlagen der Verwaltungsrechtspstege im constitutionell-

»narchischeir Staate, Stuttgart 1878.

VU. Staatsrecht und Völkerrecht.
Grote fend, das deutsche Staatsrecht der Gegenwart, Berlin 1869.
M o h l . das deutsche Reichsstaatsrecht, Tübingen 1873.
Lab and, Staatsrecht des deutschen Reichs, Tübingen 1876 fg.
Dazu Meyer in Hirth's Annalen 1876 S. 656 fg.
Kannegießer, Recht der deutschen Reichsbeamten, Berlin 1874.
Grandke, das Reichsbeamtengesetz vom 31. März 1873, Berlin 1873.
Thudichum, das Reichsbeamtenrecht in Hirth's Annalen 1876

S . 265 fg.
Heffter, das europäische Völkerrecht der Gegenwart, 4. Aufl. Berlin

1861.
N a l t s u 8 - V s r F o , xrsciZ äu äioit äo8 sssiis, karis 1864.
I 'un lc -Lreutano et 8 o r y l . précis au droit äo8 F6U8, ?ari8 1877.
Bl'untschli, das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten, als Rechts-

buch dargestellt, Nördlingen 1872.
v. M o h l , Staatsrecht, Völkerrecht und Politik, Tübingen 1860 fg.

V I I I . Finanzwissenschaft.
Umpfenbach, Lehrbuch der Finanzwisfenschaft, Erlangen 1859. 1860.
v. S t e i n , Finanzwissenschaft 2. Auflage, Leipzig 1871.
Rau-Wagner , Finanzwissenschaft, Leipzig 1871.
von Hock, die öffentlichen Abgaben und Schulden. Stuttgart 1863.
von Hock, die Finanzverwaltung Frankreichs. Stuttgart und Augsburg

1857.

IX. Strafrecht .

Die Lehrbücher von Heff ter, Köst l in , Berner, Schütze, Hugo
Meyer, u. j . w.

Lai f tner , das Recht in der Strafe, München 1872.
Bekker, Theorie des deutschen Strafrechts, Leipzig 1859.

traits tlisorÏM« ot pratique äu äroit erimiuoi, karig 1836.
Zö l lne r , traits an äroit criminel, ?ai-i3'1844.
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O r t o l a n , sismouts äs äroit psuai, ?»lis 1855.
Geib, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Leipzig 1861 fg.
I i 8 8 o t , 1s äroit V^uai, stuäis äanä »s» priuoipsg, karis 1860.
Gol tdammer, die Materialien zum Strafgefetzbuch für die preußischen

Staaten, Berlin 1851. 1852.
Hälschner, System des preuß. Strafrechts, Von« 1858 fg.
läsm. Die Lehre vom Unrecht in seinen verschiedenen Formen, Gerichts-

saal B. 21 S. 11—36. 81—114.
läsm. Nochmals das Unrecht in seinen verschiedenen Formen, ebenda

V. 28 S. 401 fg.
Wächter, das königlich sächsische und das thüringische Strafrecht, Stutt-

gart 1857.
Bern er, Grundsätze des preußischen Strafrechts Leipzig 1861.
B ind i n g, die Normen und ihre Übertretung, Leipzig 1872. 1877.
Oppenhofs, das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, 6. Auflage,

Berlin 1877.

Rubo, Kommentar über das Strafgesetzbuch, Berlin 1870 fg.
Puchelt, das Strafgefetzbuch für das deutsche Reich, Karlsruhe 1871.
Rüdor f f . Strafgesetzbuch für das deutsche Reich 2. Auflage. Berlin 1877.
Hahn, Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, 3. Auflage. Breslau 1877.
Pezold, die deutsche Strafrechtspraxis, Stuttgart 1877.
Meves, die Strafgesetznovelle, vom 26. Februar 1876 commentirt. Er-

langen 1876.
läsm. Die strafrechtlichen Bestimmungen der deutschen Gewerbeordnung

(in den strafrechtlichen Nebengcsetzen des deutschen Reiches, Erlangen 1877,
S , 563 fg.

Holtzendorff, Handbuch des deutschen Strafrechts, in Einzelbeiträgen,
Berlin 1871 fg., worunter citirt werden, Beiträge von Geyer, Heinze,
Schaper und Wahlberg.

Oliauvskn et R s i i s , tdsoris äu ooäs xsuai 5ms sä., karis 1872.
Haus, prinoipss Fsusraux äu äroit psuai bol^s 2 ms sä. 6anä et

?ariH 1874.
Ls r t au l c l , eours äs ooüo psuai 4ms sä. ?luäs 1873.
FuchZ, Anklage und Antragsdelikte. Breslau 1873.
Nesfel, Antragsberechtigungen. Berlin 1873.
Reber, die Antragsdelicte des deutschen Strafrechts, München 1873.
von Kirchenheim, die rechtliche Natur der Antragsdelicte, Tübingen

1877.

von Rohland, das internationale Strafrccht, Leipzig 1877.
Berner, die Lehre von der Theilnahme am Verbrechen, Berlin 1847.
v. B u r i , zur Lehre von der Theilnahme an dem Verbrechen, Gießen

1860.
läsui, über Causalität, Leipzig 1873.
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v. Bar , die Lehre vom Causalzusammenhang im Rechte, besonders im
Strafrecht, Leipzig 1871.

Langenbeck, die Lehre von der Theilnahme am Verbrechen, Jena 1868.
Schütze, die nothwendige Theilnahme am Verbrechen, Leipzig 4869.
Geyer, Erörterungen über den Thatbestand der Verbrechen nach öster-

reichischem Recht, Innsbruck 4862.
Geßler, über den Begriff und die Arten des Dolus, Tübingen 1860.
John , die Lehre vom fortgesetzten Verbrechen und von der Verbrechens-

concurrenz, Berlin 1860.
Wächter, über die Konkurrenz verschiedener Strafgesetze während des

Laufes fortgesetzter oder fortdauernder Verbrechen in Goltdammers Archiv V I I I
S. 5 f g .

Hälschner, die Beurtheiluüg fortgesetzter und fortdauernder Verbrechen
id. V l l l S. 441 fg.

Dochow, zur Lehre von dem gewerbs- und gewohnheitsmäßigen Ver-
brechen, Jena 1871.

Hoordsko , trait« äs8 prescription, Lruxsllyg 1847.
Oongtu i ie r , trait« äo 1«. pl08oriptic>u, Lrux«11s3 1849.
L r u n äs V i l l s r o t , trait« tneori^us et pratique äs la prsLoliption,

^ r i s 1863.
21 o l i n , revsrtairs ^suälal st raisauo äu äroib oriiuinol, karig 1851

v. prssoriptiau.
H lar^us t äs la ^roseriMou sn luatiörs eriiuiueiis, l'an» 1866.»
Schwarze, Bemerkungen zur Lehre von der Verjährung im Strafrecht,

Erlangen 1867.
Lueder, das Souveränitiitsrecht der Begnadigung, Leipzig 1860.

, äroit äs Fläos su I'ranc«, ?aris 1865.

X. Strafpoceß und Verwandtes.

Außer den Lehr- und Handbüchern von Planck und Zachariä und den
nach der Originalausgabe citirtm Materialien der D. Strafproceßordnung:

Wal ther , Lehrbuch des bayerischen Strafprocesses. München 1859.
Hasenba l g , zur Strafproceßordnung: Von der Erhebung der öffent-

lichen Klage und ihrer Consumtion durch richterliches Urtheil, Hannover 1854.
Remeis, die Wiederaufnahme im Strafverfahren, Erlangen 1864.
v. Ba r , Recht und Beweis im Geschworenengericht, Hannover 1865.
Schwarze, Commentai zur deutschen Strafproceßordnung, Leipzig 1877.
Kel ler , Strafproceßordnung für das deutsche Reich, Lahr 1878.
läsN. Das Gerichtsverfassungsgesetz für das deutsche Reich, Lahr 1877.
Löwe, die Strafproceßordnung für das deutsche Reich, Berlin 1877.
2 o l i s , traite äs l'iustruotion onmiusiio, 2 ms sä., ?ari3 4866.
Entwurf einer deutschen Strafproceßordnung, Motive zu dem Entwurf,

Berlin 1872/73.
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Wächter, die Buße bei Beleidigungen und Körperverletzungen, Leipzig

1874.
Dochow, die Buße im Strafrecht und Strafproceß, Jena 1875.

X I . Zeitschri f ten.

Archiv für die civilistische Praxis zuletzt von F i t t i n g (u. Anderen).
Zeitschrift für Civilrecht und Proceß von Linde u. A.
Jahrbücher des gemeinen deutschen Rechts, herausgegeben von Bekker

und M u t h er, (nur 6 Bände erschienen).
Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privat-

rechts von IHer ing (und Anderen, welche gewechselt haben.)
Zeitschrift für das gcsammte Handelsrecht von Goldschmidt und

Laband (und Anderen).
Kritische Zeitschrist für die gesummte Rechtswissenschaft von Dernbürg

(und Anderen).
Kritische Vierteljahrsschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft von

Pözl (und Anderen).
Jenaer Litteraturzeitung.
Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart von

Grünhut .
Zeitschrift für die deutsche Gesetzgebung und für einheitliches deutsches

Recht von Behrend-Dahn.

Zeitschrift für französisches Civilrecht von Puchelt.
Annalen der Großherzoglich badischen Gerichte, jetzt von Roßhir t .

Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten
von Seuf fer t , jetzt von Preusser.

Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts, herausgegeben von den
Ruthen des Gerichtshofs.

Entscheidungen des Königlichen Obertribunals (Berlin) herausgeben im
amtlichen Auftrag von den Obertribunalsräthen Decker n. A.

Civilrechtliche Entscheidungen (des Obertribunals) für die gemeinrechtlichen
Bezirke des preußischen Staates von Fenner und Mecke.

Reouoi! Fsnsrai äs8 lois st äs8 arrsw von 8 i r s ^ , jetzt von Oaretto
und douäer,

^ni-iZpluäouos Fonsral, lisousil psrioäiyuy st olitiyus äs Isolat ion
et äs äootliQß su matisrs civils, oommsroiais, eriininslls. lläministrativs, st.
äs äroit zmdlio M r DaUos.

kasiolisis dsl^s, Llux«Us8.
Zeitschrift für badische Verwaltung und Verwaltungsrechtsvflege, jetzt

von Wieland.
Zeitschrift für Gesetzgebung und Praxis auf dem Gebiete des deutschen

öffentlichen Rechts von Har tmann.
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Archiv für gemeines deutsches und für preußisches Strafrecht von Gol t -
dammer, jetzt von Hahn.

Gerichtssaal, Zeitschrift für Strafrecht, Strafproceß, gerichtliche Mediän,
Gefiingnißkund'e und ausländische Literatur von Schwarze u. A.

Rechtsprechung des preußischen Obertribunals von Oppenhoff , jetzt von
der Generalstaatsamvaltschaft.

Zeitschrift für Gerichtspraxis und Rechtswissenschaft in Deutschland von
S teng le in .

Allgemeine deutsche Strafrechtszeitung von Franz von Holtzendorff.
Annalen des Königlich Sachs. Oberappellationsgerichts zu Dresden N. F.

von Sickel, Pöschmann und Ot to .



Jehlerverzeichniß.

S. 35 Z. 1l> von unten: äevrait statt äovraiont,
S. 53 Z. 11 von unten: lange statt ange,
S. 57 Z. 2 von oben: derjenige statt der,
S. 406 Z. 1 von untm: bereits oben statt bereits.
S. 147 Z. 1V von unten: nach statt i n ,
S. 156 Z. 3 von oben: mehrere Usufructuare für das Ganze statt

mehrere Usufructuare,
S. 163 Z. 18 von obm: die statt i n ,
S. 168 Z. 15 von obm: Pfandgläubiger statt Patentgläubiger,
S. 175 Z. 1 von unten: einer nur statt nur einer,
S. 197 Z. 4 von unten: fehlt.nach die das Wort: eigentliche,
S. 201 Z. 10 von oben: nur statt nun,
S. 216 Z. 7 von oben: kiori statt k ior i ,
S. 225 Z. 12 von unten: Accrescenz statt Accescenz,
S. 274 Z. 8 von obm: ist daher statt daher ist.
S. 286 Z. 7 von oben: ihr statt ihm,
S. 307 Z. 14 von oben: nach angehören ist beizufügen: und mit allen

sonstigen Patentgesuchen,
S. 312 Z. 2 von oben: 32 statt 31,
S. 334 Z. 12 von oben: derselbe statt dieselbe,
S. 371 Z. 10 von unten: vgl. dagegen statt vgl.
S. 386 Z. 2 von unten: derjenige Richter statt derjenige,
S. 403 Z. 15 von oben: s 32 statt 33,
S. 425 Z. 4 von untm: § 2 statt § 35,
S. 449 Z. 3 von unten: die mittelbaren kructas ps resx t i statt

S. 449 Z. 6 von unten: die unmittelbaren kruotus xorospt i statt

S. 458 Z. 9 von oben: Réclame statt Reclam,
S. 470 Z. 7 von obm stamme statt stammte,
S. 474 Anmerk. am Schlüsse: wstte statt mot 8,
S. 516 Anmerk Z. 1 XVIII statt XVII,



S . 637 Z. 18 und 14 von oben: 5ie Worte nicht auf das in Z. 13
gehören in Z. 14 vor das Wort: Rechtsmit tel ,

S . 641 Z. 4 und 5 von unten: die Worte: wurde, nachdem in Z. 4 go»
hören zu Beginn von Z. 5,

Z. 690 Z. 2 von oben: den statt dem,
Z. 711 Z. 9 von oben: sie statt es,
S . 721 Z. 4 von unten: vor statt von.

Man bittet, das Fehlerverzeichniß zum ersten Theil zu cassiren.

Mannheimer Vereins-Druckerei.




